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104, 277, 285
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Altpenſioniſten
213

Amerifaner, Eheſcheidung 25
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50

- Umfang 51

vom 3. Dez. 1918 127
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Anfechtung, Beſeitigung durch Vertrag 259

Angebot eines Erlaßvertrags
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freibleibendes 172
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Anleihe . Reichsanleihe
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281
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Anwärterpflegichaft, Gebühren
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Arbeit , freie für Geldſtr.
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Bauſchfäße 53, 131

Arzt , Angeigepflicht 105
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Verbote
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Pauſchätze
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40, 66
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eintrag
281

Einfuhrverbot , Berſtoß, Folgen
1
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Eiſenbahnerſtreil 286

Eltern , rel . KinderErz.
5

Erbe, Streitgenoſſenſchaft 48

Erbicein , beſchränkter 14
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Mechismittel 205

Strafbeſcheid
236
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237
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Feſtſtellung
205
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Gl aubensfreiheit 5

Gold , Bandc (svorſchr. 153
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Großhändler , Stettenhandel 71
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Irrtum im Strafrecht 177, 178
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Menge , geringe , Begriff
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Mieteinigungsamt, Anfechtung d . Entſch. 64

rechtl. Stellung 265
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Mieter , Daftung 173
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, Pfändung 269
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221

Mietvertrag, Aufhebung 265
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mit einem Hotel 170
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Mietervertretung 139

Militärrente , Pfändung 52

Mineralwaſſer , Beſteuerung 179

Miterbe , Auseinanderſeßung 71
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Jugendgerichtshilfe
171

Juſtig, Berreichlichung 252
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Stapitalflucht, Berfallerklärung 240, 261, 287

Kaufvertrag , Rechtsmängel 45

- Sicherung durch Bormerkung 281

- unbeſtimmter 19

Raufalgeidhäft
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Stetten handel, Tatbeſtand 71 , 236

Kirchen austritt
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Nach bargrund flüd , Begriff 203
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Nachnahmefendung , Haftung d . Poſt 58

Nahrungsmittel, Entwendung 34

Invertehrbringen 73
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Ladung 6. Straſbefehl 89

Landesgebührenordnung f. Rechtsanwälte 266
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Rechtsfähigkeit im Steuerrecht 197 Straffa mmer, Zuſtändigkeit f . militär. Verbr. 130

Nechtshilfe d Gerichtsſchreibers
157

Straftlage , Verbrauch
150

Rechtstraft , Umfang
150 Strafregiſter, Tilgung v . Vermerken 101

Hechtsweg . Zuläſſigkeit 22, 78, 99, 107 - Böſchungen b. Amneſtie
127

Regiſterſachen , Beſchwerde 74 Strafvollſtr
edung, Aufichub 32, 134

Meith, Haftung f. Soldaten 174
Streilrecht d . Beamten

286

Reichsanleihe, Ausgabe 280 Streitgenofienfchaft , notwendige
48

Reichs mietengere 137, 217, 272 Streitverfündung
48

Meichsfilbermünzen , Beräußerung 20 Streitwert , Feſtießung
290

Religionsgeſellſchaften , Steuerrecht 27 Stundung v . Geldſtrafen
32

-- Zugehörigkeit
5

Religionsunterricht, Abmeldung 8, 230

Religiöſe Stindererziehung 4, 152, 228 .

Reviſion , Berüdſichtigung v. Bergleichen 49, 283

der Finanzbehörde 205
Täglicher Bedarf , Begriff 21 , 23

180

Friſt 1. Begründung 107
Tanzunterricht

des StA . , Begründung 74 Tarifvertrag
107, 116

Umfang der Bindung 205
Taubſt u mmenlehrer, Geb. als Dolmetſcher 52

Urteilszuſtellung

52
Tauſch , Schleichhandel

Verfahrensrüge
71

211
Teilungsanordnung, Bedeutung

- der Zollbehörde 155
Teilzahlungen bei Geldſtrafen 32, 129, 13+

Neviſionsinſtanz, Ende
20

Teſtament , Auslegung 156, 282

- Vergleich
199

49
eigenh . , Form

207

Ruhegehalt d. Richter
213

Einſicht

– ſtillſchw . Vereinbarung 48
Teſtamentsvollſtređer , Einſeßung 208, 261

Müďkaufsrecht , Sicherung

261

207
Rechtsſtreit

123

Rü & tritt wegen veränderter Umſtände
279

Verwaltungepflicht

Titel , unbef. Führung
240

Torf , gepfändeter, Verſteigerung
25

S. Trennung verbundener Straff .
150

Trep p en beleuchtung, Haftung
97

Saargebiet als Ausland 40 , 66
Tich echoſlowafe

n , Eheſcheidung 235

Sachverſtändige, Gebühren 183, 265
Türſchloß als Gegenſtand tägl . Bedarfs 23

Salvarſan , Gegenſtand tägl . Bedarfs
21

Sammelheizungsanlagen 275

Schadenser
ſaß

, proz. Begründung
19 11 .

b . Kaufvertrag 45

Scheibenbüchſen 24 Ufereigentümer, ſtraſb . Bandi.
212

Schadenserſa ß b . Geldentwertung
257 11 m lagen der Religionsgeſellchaften 27

Shed , Einziehungsauftrag 279 limſa bit euer , Strafbeſt.
182, 205 , 287

unbef. Einlöſung
177 Umwandlung von Geldſtrafen

29

Sentung, Widerruf 234 11ndani, grober
234

Schleich handel mit Vieh
52 Uneheliche Kinder . Pfändungsgrenze

209

1. a . Verkehrsregelung. rel . Erz .
7

Schlichtungsausſchuß, Zulaſſung d . Mechts Unterhalt
26, 79, 151 , 155, 157

anwälten 278 Unfall , Abfindung
79

- Zuſtändigkeit
190 Unlautere Muchaniut ait Begrit
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I. Alphabetiſches Berzeichnis. VII

18
.

| Boeines Hüdraufsrechts

.

57

79

23

-

unfittlichteit, Berufung auf eigene 96 Borentſcheidung bei Beamtenhaftung 288

- 1. a . gute Sitten. Borer bich aft , Begriff 208

Unterhalt, Abfindung 79, 151 , 155 Borlaufsrecht , dingliches 174, 176

älteres Gewohnheitsrecht 26 Sicherung 203

Entziehung, ſtrafb. 183 Vorausſeßungen

nebereinkommen , Beurtundung 157 Vormerkung eines Kaufvertrags 281

- Vergleich 46 207

Unternehmen der Veräußerung 20 Vormund , Einſicht in ein Teſt. des Mündels 207

Unterrichtsſtunden d . Volksſchule,Feſtſeßung 212 Entſcheidung über rel. Erz. 9

Unterſuchungshaft, Entſchädigung 77 1. a . Mündelgeld

Untreue , Tatbeſtand 99 Vormundſchaftsgericht, Entſcheidung über rel.

Ungüchtige Sandlung, Berleitung u . Bor: KinderErz . 8 , 10, 228

nahme 176 Genehmigung v . Verträgen 260

Urkunde nach § 807 BGB . 13 f. a . Mündelgeld

Urkundenfälſchung durch Schriftſtellernamen 20 Vortrag, pol. Genehmigung 77

- Tatbeſtand 149

Urteil, Zuſtellg. b . Neviſion
W.

Verw ingen 74

Nichtigkeit 161 Wach- u . Schließgeſellſchaft, Haftung 44

Widerſpruch mit Protokol 237 Waffen , Vorſchr.

Waffenſchein 24

V.
17Wanderung beim Viehlauf

Warmwaſſerverſorgung 275

Balutaforderung , Vollſtreckung 263 Wartezeit , Befreiung 42

Berbindung v. Strafſachen 150 Walſer , Ableitung 49

Verdrängung sichäden 15 Weſel, Berfallerklärun
g 287

Vereinigungsfreiheit, Beſchränkung 24 We gerecht am verkauften Grundſt. 45

– Umfang 286 Wein , Höchſtpreis 125

Vereinsollgefeß, Geltungsbereich 247 Weltanſchauung , nicht bekenntnismäßige 5

Verfallerklärung 240, 247, 264, 287
Werkvertrag , Preistreiberei

Berfügungsbeſchränkung, leftw . 282 Werkwohnung
en

, Räumung 243

Vergleich nach Berufungsurteil 283 Wert , unbedeutender, Begriff 34

Einfluß d . Geldentwertung 79 Werterſaß nach d . VerZolo . 150

in d . RevJnſt. 49 Widertlage b . Privatflage, Koſten
180

über Unterhalt 46 Widerruf einer Bewährungsfriſt 36, 76

Berhandlung
sgebühr d . Rechtsanwalts 156 - einer Schenkung 234

Berkäufer, Gewährleiſtung 202 | Widerſpruch bei unricht. Eintragung 21

Verkehrs a nw alt, Beſchw . wegen Streitwert: 290 Wiedera ufnahme des Berf.
183

Verkehrsregelung, Begriff 126, 127 W iedereinfeßu
ng i . d . vor. Stand 261

Vermächtnis d . Nießbrauchs 208 Wohnungsmangel, Maßnahmen 61 , 106, 243

Vermittelungsſtellen f. Anleihen 280 W ohle rworbene Rechte 213

Vermittler , Preistreiberei 71 Wohnungsamt, Zuſtimmung z. Mietverträgen 242

Bermögen , Beſchlagnahme 22 W u ch ergerichte, Bewilligung v . Teilzahlungen 129
Verpfändung von Anſprüchen wegen Verdrän- Geltungsbereich d . VO. 101

ſchäden u. dgl . 15 Verweiſung ans ordentl. Gericht 180

Berichulden , fremdes , paftung 44

Berſicherungsanſtalt, Erſasanſprüche 99

3.
Verteidiger , Urteilszuſtellung 57

Vertrag über rel . KinderErz . 6, 11 , 152 Zahlungszeit , Begriff 263

Verwaltungsb e hörde , Genehmigung der Zahnarzt , Preistreiberei 154

Grundſtüdsveräußerung
47 Zeitangabe im eigenh. Teft. 199

Berwaltungsgerichtshof, Borentſcheidung 288 Benfur , Aufhebung 239

Berweiſung i. Voltsgericht, Wuchergericht . Zeuge , Gebühren 183

Verzeihung f. Eheverfehlungen. Gimme rſtußen 24

Berzicht auf Beamtenrechte 69 3 ollbehörde, Reviſion
155

Berzug , Schadenserſat 257 3 ubehör, Begriff
202

Bieh , Schleichhandel 52 - Verlauf 91

Bieh gewährichaft 201 Z ufall , unabwendbarer 261

Biehhandel, Schlußſchein 157 Zurechnungsfähigkeit,Begründung im Urteil

Biehlauf, Wandelung 17 179

Bollſtreďung . Zwangsvollſtreďung 3 uri & behaltungsrecht b . Berkauf 174

Volksfortbildungsſchule , Feſtſeßung der Umfang 279

Stunden 212 8 urüťnahme der Klage
49

Boltsgericht, Entſcheidung über Unterfaft 77 Z uſtellung des Straſurteils

Geldſtrafen
76 Z uſtimmung zum Glaubenswechſel

8

Rechtsmittel 238 Z uzug , Vorſchr.
77

Berweiſung an das ordentl . Gericht 127 Z wa ng s hypothel F. Valutaforderung 263

Zuſtändigkeit 130 Žwangsvollſtreďung, Einſtellung
25

Bollſtreding i . Zwangsvollſtreckung. d . Valutaforderung
263

Vollſtredungs hypothefſ. Zwangshypothet. 3 wiihenurteil , Rechtsmittel
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II. Derzeichnis der Geſekesftellen.

(Die fetten Zahlen bedeuten die Paragraphen oder Artikel, die kleinen die Seiten .)

A. Reichsgejeße.

1773 9

1776 62, 128

1779 62, 128

1789 98

1801; 104

1807 277

1811 104 , 277, 285

1828 260

1829 260

1909 10, 22

1910 9

2028 123

2084 71 , 283

2100 121

2103 208

2104 121

2128 208

2186 208

2197 71

2198 71

2202 71

2212 71

2216 123

2217 123

2220 208

2231 199

2248 207

2259 207

2363 121

2369 143

2. Einführungsgeſet zum BGB.

2 6 80 99

14 235 134 1

17 26 136 61 , 128

30 10, 235

1. Bürgerliches Gefeßbuch.

5 548 173

12 111 565 138

97 91, 202 607 204

104 122 618 97

125 157 667 173

126 157 675 173

133 121 691 207

134 3 696 207

138 1, 96 715 264

139 284 793 13, 178

142 259 795 14, 178
151 96 796 14

155 92 801 14

157 46, 151 , 276 807 13

181 44, 104 812 60

182 44 814 281

185 44 S26 19

195 15 883 175

196 15 885 175, 176, 283

225 15 907 203

241 60 909 203

242 46 925 21

244 263 926 202

245 285 1004 281

249 70, 257 1097 259

251 70, 257 1098 175, 176, 203

252 70 1115 284

253 88 1219 25

254 257 1309 241

259 123 1313 42

260 123 1329 241

278 45 1353 235

282 45 1360 207

285 279 1402206

313 18, 167, 172, 283 1407 206

314 91 , 202 1445 207

315 19 1567 47 , 234

321 279 1568 70, 234

324 70 1569 149

326 45, 176, 202 1554 234

433 202 1592 43

439 175 1616 103

440 45 1627 6

446 202 1631 6

459 94, 202 1634 6

465 17 1635 7

487 17 1666 6 , 8 , 9 , 10

504 18, 203 1676 9

505 175, 176 1080 6

508 175 1698 9

516 152 1707 7

518 152 1717 98

530 234 17197

535 76 1736 7.

537 70 1745 42

3. Geſet über religiöſe Kindererziehung v . 15. Juli 1921 .

1 5 6 5

2 7, 228 7 10, 228

3 9, 228 8 5

4 6 9 11 , 152

5 6, 228 10 11

15 129

18 74, 75

22 237

36 237

37 74

4. Handelsgeſetzbuch .

50 129

105 265

123 265

144 50

307 650
.

5. Gejet betr. die GmbH.

60 50

6. Wechſelordnung.

12 1776 287

7. Sdjedgeſets.

15 1778 177

8. Boſtidjedgeſetz.

9 596 59

6 180

35 180

55 180

i 105 115

9. Gewerbeordnung.

105 b 211

146 a 211

152 283



II. Verzeichnis der Geſekesſtellen . IX

13 184

22 21 , 282

28 263, 284

20. Grundbuchordnung.

54 21 , 281

71 22, 281

10. Strafgeſezbudy.

1 30 243 262

2 30,73, 155, 247 244 127

44 21 245 127

59 179 246 107

74 147, 210 247 34

79 147 , 210 248 a 35, 72

81 239 259 100, 236

111 236 26ta 35

145 a 13 267 149

151 72 268 20

176 177 276 27

181 205 276 27

184 95 360 27, 109, 240

196 130 361 183

242 107 , 262 370 34

23 180

35 90

36 107

81 140

138 90

215 90

218 286

229 90

231 91

232 90

260 73

266 74, 180

301 21

306; 21

332 22

334 22

340 90

357 37

21. Strafprozeßordnung.

380 211

383 57

385 74

398 206

399 183

404 183

426 286

428 181

433 206

447 89

452 90

488 33

490 51 , 162, 238

492 51 , 210

494 76, 129, 238

503 181

505 206

11 , Einführungsgeſet zum Strafgeſetzbuch.

6 168

12. Beldſtrafengeſets.

1 29,94, 116 , 168, 247 á 32, 76, 129, 155

2 30, 116, 155, 163 6 33

3 30, 38, 76, 94, 118, 7 33, 38

146, 155 8 33, 38

4 31, 120 10 33, 76

.

22. Geſeß über Entſchädigung für Unterſuchungshaft.

1 77 4 77

31 73

37 73

13. Militärſtrange ctbud .

138 130

155 51
3. Geſetz über Auskunft aus dem Strafregiſter uſw.

101 5 101

13 23, 85

14 66

174 73

14. Gerichtsverfaſſungsgeſek .

179 26

195 73

24. Geſek C ... ; ! ; der Blitz crichtsbarkeit.

4 130

25. Gerichts .

4 290 79 53

16 290 86 53

70 181 88 53

15. Gerichtsentlaſtungsgeſek .

VI 2 157

26. Gebührenordnung für Rechtsanwälte.

12 290 76 130

29 20 89 130

13 26

52 122

68 174

72 48

87 131

93 148

97 173

137 176

139 19

232 261

256 48, 124

268 204

271 49

304 173

323 46

529 204

16. Zivilprozeßordnung.

561 49

606 26, 235

622 176

623 149

627 7

707 25

719 25

794 46

803 263

804 25

811 16

850 269

877 263

911 234

935 25

940 25

27. Anwaltsgebührengeſek vom 8. Juli 1921.

20

28. Gejek über Teuerungszuſchläge.

2 20, 183.

28. Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtändige.

3 52, 265 13 52

5 265 14 52

8 52 17 156

17. Lohnbeſchlagnahmegeſek.

4 a 2691 269

4 272

18. Konkursordnung .

202 18

19 , Gejet über die Angelegenheiten der freiwilligen

29. Reidjsverfaſſung.

6 12 118 239

75, 12, 117 , 168, 219 130 286

9 220

Gerichtsbarkeit.

1 10 34 286

12 10 57 11

16 11 59 11

17 11 143 74

18 5 168 157

20 11 , 75 199 74

28 11 200 5

131 288

105, 219 135 5

12 168 137 5. 27

13 5, 117 149 4, 8, 229

14 218 153 23, 219

19 218 157 82

48 24, 239, 286 159 25, 286

76 219 163 114

82 250 178 24, 239

109 102, 109

30. Wehrgeſek.

44 73



X
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31. Kriegsleiſtungsgeſek.

34 237 22

433 211 , 288

434 179

437 155, 206

442 206

451 182, 205

452 182, 205

453 205

462 247

68 52

70 52

32. Reichsverſorgungsgeſek .

92 52

93 52

45. Branntweinmonopolgeſet.

235 210228 210

234 210

30 99

33 99

33. Reichsverſicherungsordnung.

901 68

1450 99

46. itmjauſteuergeſet .

46 182, 2054 199

43 287

.

34. Sozialiſierungsgeſet .

1 114

35, Betriebsrätegeſek.

78 191 88 193

83 195 93 194

84 192 97 193

87 193

36. Sdwerbeſchädigtengejet .

13 193, 278 18 193

14 178

37. Bantgejev .

1 13 55 13, 178, 233

47. Mineralwaſſerſteuergeſex .

3 179 15 179

6 179

48. Kapitalfluditgeſets.

1 240, 261, 287 7 240

6 240 15 240, 264, 287

16 250

131 150, 247

49. Bereinszollgeſet .

135 155

158 247

50. Auslandsſchädengeley .

15 1612 1638. Boſtgeſek .

27 2712 88

14 87 51. Verdrängungsichädengeſet.

23 1639. Gefeß über Notgeld .

4 233

13 233

6 16

18 16
1 232

2 233

3 233

62. Kolonialſchädengeſek.

15 1612 16

40. Nahrungsmittelgeſetz .

12 73

41. Lichtſpielgeſek.

53. Heidisausgleichsgeſet .

11 18

54. Schleichhandelsverordnung.

152, 126 3 127

4 95

42. Kraftfahrzeuggeſet .

21 21118 211

55. Preistreibereiverordnung.

1 21 , 23, 71, 106 , 154, 1941, 66

205, 236 , 245 21 21

7 155

43. Reichsmietengejek .

1 137, 217, 275 15 139

2 222, 273 16 273

3 222 17 139, 226

4 220 18 222

6 223, 275 19 137, 220

7 140, 221 21 218

10 227 22 221

11 224 32 220

56. Schleidhandelsſtrafichärfungsgeſet.

1 249 3 249

2 249 7 100, 127

57. Wuchergerichtsverordnung.

I 13 76, 129, 155 II 3 150, 179, 249

5 127
44. Reichsabgabenordnung.

210 287 362 287

218 288 367 182

359 182, 287 412 237

58. ſog . Verſailler Friedensvertrag.
296 18

B. Landesgeſeße.

1. Ausführung geſets zum Bürgerlichen Geſetzbuch . 4. Notariatsgeſet .

16 6

129 286

5. Waſſergejet .

2. Geſet über die Berufsvormundſchaft.

1 03 2 62

17 50

18 49

19 49

45 212

203 212

6. Ausführungsgeſetz zum SVG .
3. Bejets zur Aenderung einiger Zuſtizgecte

vom 21. Februar 1921 .
1 57 | 15 157 42 11



II. Berzeichnis der Geſekesſtellen . XI

7. Ausführungsgeſetz zur StBO.

4 120, 169 12 118, 239

5 168 102 239

25 130

110 142

14. Beamteugeſek .

131 141

134 142

8. Volfsgerichtsgeſek.

18 127

19 127

20 77

15. Verwaltungsgerichtsgeſetz.

8 23, 131, 229
4 130

9 76

11 77

7 288

16. Koſtengeſek.

79 68

9 118

32 77, 212

37 239

9. Bolizeiftrafgeſetbuch .

67 105

100 168

10. Bayeriſche Verfaſſungsurkunde.

15 102 72 219

17 4, 228 74 219

18 27

17. Religionsgeſellſchaftliches Steuergeſeß .

27

18. Lotteriegeſek.

15 117

19. Kriegszuſtandsgeſet .

4 24

20. Brandverſicherungsgeſex .
96 168

11. Rechtsrh . Gemeindeordnung .

21. Forſtgeſet.

54 118, 119, 169 89 119

55 119 102 120, 169

75 169 105 120, 169

88 119

22. bundeabgabengejet .

| 13 118

66 105

156 64

40 131

65 105

12. Selbſtverwaltungsgeſet.

13 64

13. Armengejet.

98 12897 63

.
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Die Zeitſdrift erideint am 1. und 10. jedes Monats

im Umfange von mindeſteno 2 Vogen . Preis vierteljabrlid

M. 12.- . Beſtellungen übernimmt jede Buchhandlung und

jede Poſtanſtalt.

Leitung und Geidäftsſtelle : Münden , Ottoſtraße 1a .

Anzeigengebübr 1.40 Mt. für die Halbgeſpaltene Millimetetzeile

( Grundichrift Petit) oder deren Haum . Bei Wiederholungeil

größerer und literariſcher Anzeigen Er mäßigung. Beilagen

nad Uebereinfunft .

Naddrud verboten. 1

Zum Begriffe des Verſtoßes gegen die dem über die 3m. gefchloffenen Raufvertrage nicht|

guten Sitten .

.

erblidt, weil die Zw. ſich 7. 3. des Vertragsſchluſſes

bereits in Berlin befunden hätten, alſo damals keine

verbotswidrige Ef. mehr in Frage gekommen ſei .

Von Meichsgerichtsrat Simoufon in Leipzig. Hingegen hat es angenommen, daß der Vertrag gegen

Der V. 35. des RG. hat am 25. Juni 1921
die guten Sitten verſtoße u . daher nichtig ſet, weil

die Parteien bei ſeinem Abſchluſſe nicht nur die Ver
folgendes Urteil (V. 19/21 ) verkündet:

botswidrigteit der Ef. ſondern auch die Schädlichkeit

„ Der Al ., ein Bolländer, in Folland lebend, hat folcher Berträge für die deutſche Baluta gelannt hätten .

als legitimierter Inhaber des von ihm auf den Betr. Den Gegeneinwand des Al. , der Bell.handele argliſtig ,
gezogenen, von dieſem atzeptierten Klagewechſels über wenn er fich durch Geltendmachung ſeines Einwandes

1608 holl. Gulden im Wechſelprozeſſe gegen den Bekl. ſeiner Zahlungspflicht entziehen , troßdem aber die

auf die Wechſelfumme nebſt Binſen u . Roſten geklagt. zw. oder deren Erlös behalten wolle, hat der Berk
Der Bell. hat Abweiſung beantragt u. eingewendet, zurüdgewieſen, weil der Bell. nur die Archite geltend

der der Wechſelbegebungunſtreitig zugrunde liegende mache, die ihm das Gef. (8 817 S. 2 BOB ) wegen

Kauf vonBlumenzwiebeln ſei ſowohl nach § 134 wie beiderſeitiger Unlauterfeit derParteien verleihe. Die
nach § 138 BGB. nichtig, weil es ſich um Zwiebeln Angriffe der Reviſion ſind nicht begründet.

( = Zw .) gehandelt habe, die der Kl. ohne die nach 1. die Hev. bekämpft in erſter Linie die Annahme,

1 der Bet. über die Regelung der Einfuhr (= Ef.) daß hier eine verbotswidrige Ef. vorliege; jedoch zu

v . 16. Jan. 1917 (NOBI. 41) erforderl. Bewilligung Unrecht. Allerdings iſt die Annahme des Berr., daß

der zuſtändigen Behörde aus Holl. eingeführt habe die Ef. der Zw. in das beſ. Gebiet nicht verboten ges
u. beide Parteien die Unzuläſſigkeit dieſer den Intereſſen weſen ſet, nicht zu beanſtanden. Denn als ſie erfolgte,

der Allgemeinheit insbeſ. wegen der Balutaverhältniſſe war der FrVertr. noch nicht in fraft u . waren die

zuwiderlaufenden Ef. getannt hätten . Der Al. hat ſeit dem 31. Juli 1914 erlaſſenen deutſchen Ein- u .
entgegnet, einer EfBewilligung habe es nicht bedurft, Nusfuhrverbote von den Militärsbefehlshabern der Be
da die Ef. durch das beſ. Gebiet erfolgt ſet ; hier ſei ſaßungstruppen durchweg aufgehoben worden . (Vogels ,

aber die Anwendung der ſeit dem 31. Juli 1914 er- Mheinlandabl. S. 52). Jmmerhin beſchränkte ſich die

laſſenen deutſchen Vorſchr. über die Ein- u . Ausf Wirtſamkeit dieſer milit. Anordnungen auf das beſ.
3. 3. des Kaufabſchluſſes (28. Ort. 1919) verboten Gebiet. Die Ef. in das unbef . Gebiet war damit nicht

gewefen u. habe es auch für den Uebergang der Waren erlaubt. In dieſer Hinſicht verblieb es bei der Ber.

aus dem beſ. in das unbeſ. Gebiet teiner Bewilligung v . 16. Jan. 1917. Nun iſt allerdings in § 1 dieſer

bedurft. Jedenfalls habe er dies nach den von ihm Bel. nur von einer Einfuhr über die Grenzen des

eingezogenen Erkundigungen angenommen u.annehmen Deutſchen Reichs“ die Rede.Aber eine andere Grenze
dürfen . Abgeſehen davon verſtoße der Kaufvertrag konnte auch a. 3. der Erlaſſung der Bef. nicht in

auch deshalb nicht gegen das Gef. oder gegen die Betracht kommen . An die Stelle dieſer Grenze mußte

guten Sitten, weil die Zw. fich 2. 3. des Vertrags- aber nach der Beſeßung u. nach der Aufhebung der

abſchluſſes bereits in Berlin bei einem Spediteur für Bek. für das beſ. Gebiet die Beſeßungsgrenze treten .

ihn auf Bager befunden hätten , die Ef. alſo bereits Denn der Zweď der Bet. ging dahin, die Ef. entbehrl.
beendet geweſen ſei.Das 16. hat den Bell. unter Gegenſtände für das ganze Deutſche Reich auszuſchließen,

Borbehalt der Ausführung ſeiner Hechte verurteilt. um die für Auslandsjahlungen verfügbaren Mittel
Dagegen hat das DIG. auf Berufung des Bell. die für die Beſchaffung notwendiger Ef . -Waren verwenden

Klage abgewieſen. Auch die Mev . des Kl. hatte keinen zu können, u . dieſer Zweck erforderte den Fortbeſtand
Erfolg. des EfVerbots für das unbef. Gebiet auchbei ſolchen

Á us den Gründen : Das Vero. hat die Alage Waren, die, wie die zw., aus dem Auslande durch

abgewieſen, weil der der Wechſelbegebung zugrunde das beſ. Gebiet in das unbeſ. Gebiet verbracht wurden.

liegende Kaufvertrag nichtig ſei . Es hat zwar die Ob u . inwieweit die praktiſche Durchführung des Ver

Ef. der Blumenzw . in das bef . Gebiet nicht für bots bei derartigen Waren Schwierigkeiten begegnete,

verbotswidrig erachtet, weil die Bet. über die Regelung iſt ohne Belang. Ebenſowenig kommt es darauf an ,

der Ef. v . 16. Jan. 1917 für dieſes Gebiet damals ob etwa der Beſtrafung einer Zuwiderh. gegen das

aufgehoben geweſen ſei. Dagegen hat es die Ef. der Verbot $ 139 Zolo. entgegenſtand, da es ſich hier

zw. in das unbeſ. Gebiet mangels Bewilligung der nicht darum handelt, ob die Ef. ſtrafbar, ſondern

zuſtändigen Behörde als verboten angeſehen. Einen darum, ob ſie verbotswidrig war. Die VO. über

Berſtoß gegen das Gef. hat es freilich gleichwohl in die Regelung des Warenverkehrs zw . unbeſeßtem u .
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befektem Gebiete v . 26. März 1921 (NGHI. S. 440) in Berlin liegt . Hachenburg erſcheint der erſtere

tommt hier nicht zur Anwendung, da es ſich um die Gedanke der folgerichtigere, nur müſſe man ſich

Ef. von Waren handelt, die bereits vor deren Inkrafttr.

erfolgt war. Auch laſſen ſich weder aus dem Worts bei dem Verſtoße gegen die g. S. nicht an ein

laute noch aus der Begründung dieſer VD. Schluß- das Einzelindividuum erfaſſendes Sittengebot halten

folgerungen i. S. des Hl. ziehen . Die Annahme des wollen , das nur aus deſſen Seele zu verſtehen ſei.

Bern , daß die Zw . verbotswidrig in das unbeſ. Gebiet Gegen die g . S. jei jedes Geſchäft, das dem Wohle

eingeführt worden ſeien , iſt daher nicht zu beanſtanden.

2. Das gleiche muß auch von ſeiner weiteren
der Allgemeinheit eines Landes zuwiderlaufe. Rein

Annahme gelten, daß der Aauf der Zw. nichtig ſei . Staat könne gezwungen werden, einen Ausländer

Ein Verſtoß gegen das Geſ. iſt zwar in dem Abſchluſſe darin zu ſchüßen. So müſſe auch der Holländer
dieſes Vertrages nach den Umſtänden nicht zu erbliden.

die Folgen ſeines Tung auf ſich nehmen . Denn
Denn eine Teilnahme an der verbotswidrigen Ef.

tonnte nicht mehr in Frage kommen, nachdem die Zw.
wenn auch ſein Gemiſſen ihn von jeder unfittlichen

unter einer Deđadreſſe in Berlin angelommen u . ein- Handlung freiſprechen möge , ſo handle er doch

gelagert worden waren und damit die Einfuhr nicht für das deutſche Recht gegen die von dieſem im

nur vollendet ſondern auch beendet war (MOSt.51,
Intereſſe ſeiner Selbſterhaltung verlangten guten

405). Die von dem RevBell. herangezogenen Geſichts
Sitten .

punfte der Hehlerei u . der Begünſtigungmüſſen gleich

falls ausſcheiden . Denn die Zw. waren vom Kl. nicht Wenn Hachenburg die Erwartung ausſpricht, daß

durch eine ſtrafb. Sandl. verlangt“. Ebenſowenig das RO. auf dem betretenen Wege weiterſchreitet,

liegen Anhaltepuntte dafür vor, daß der Bekl. bei ſo kann dem nicht beigepflichtet werden. Es iſt
ihrem Ankauf den Zweď verfolgt habe, den Kl. der

Beſtrafung zu entziehen oder ihm die Vorteile einer ſtets, bef. in den Kriegsjahren und bis in die

Straftat zu ſichern . Aus & 134 BOB. iſt daher allers gegenwärtige Zeit hinein , die man ja leider als

dings die Nichtigkeit nicht herzuleiten . Ohne Rechts- Friedenszeit noch nicht bezeichnen kann, dem RG.
verſtoß nimmtdagegen der Ber N.an, daß der Abſchluß als Ruhmestitel angerechnet worden , daß es ſich

des Vertrages gegen die guten Sitten verſtoßen habe.

Denn nachden Feſtſtellungen waren ſichbeide Parteien
bei ſeinen Entſcheidungen nur von dem Beſtreben,

deſſen bewußt, daß troß Aufhebung der Bet.v. 16. Jan. wahres Recht zu finden, u. nie von dem Gedanken

1917 für das bef. Gebiet die Ef. der Blumenzw . in hat leiten laſſen, zu einem dem Deutſchen günſtigen

das unbeſ. Gebiet ohne behördl. Genehmigung gegen Ergebnis auf Koſten des Ausländers zu gelangen .

die Bet. verſtieß u . daß fie durch den Abſchluß des
Ein derartiges Beſtreben hat auch bei Faffung

Kaufvertrages dem Zwecke der Bef., eine Schädigung

der deutſchen Valuta zu verhüten, zuwiderhandelten. des hier beſprochenen Urteils ferngelegen . Es mag

Jndem ſie ſich ledigl. in der Abſicht, Gewinn zu ers ſpåter erörtert werden, ob es nicht vielleicht möglich

zielen , hierüber hinwegſekten, verſtießen ſie gegen das geweſen wären , zu der gleichen Entſcheidung auf

Anſtandsgefühl aller billig u. gerecht Denkenden u . einem anderen Wege zu gelangen .
dies muß auch für den Ml . gelten , wiewohl er Koländer

iſt, da es ſich um ein im Jnlande abgeſchloſſenes Ge
Als Maßſtab für die g. S. dient nicht eine

chäft über eine verbotswidrig dorthin verbrachte Ware in beſtimmten Kreiſen herrſchende. Anſchauung,

handelt“ . ſondern nur das , was dem Anſtandsgefühl aller

Das Urteil gibt inſoweit zu Bedenken Anlaß, : billig u . gerecht Denkenden entſpricht (WarnE. 1913

als es einen Verſtoß gegen die guten Sitten bei Nr. 54). Hierbei iſt das Schwergewicht nicht auf

beiden Parteien, alſo auch bei dem hol . Kl.,daraus i die Verlegung des Billigkeitsgefühls ſondern des

herleitet , daß fie, lediglich in der Abſicht, Gewinn Anſtandsgefühls aller billig u . gerecht Denkenden

zu erzielen, dem Zwecke der Bet. , eine Schädigung zu legen, wie denn auch das Urt . des VI. 35.

der deutſchen Valuta zu verhüten ,zuwiderhandelten, des RG. V. 20. Dkt . 1913 erklärt , es könne

damit aber gegen das Anſtandsgefühl aller billig keineswegs geſagt werden, daß eine Handlung,

u . gerecht Denkenden verſtießen, dies aber auch für ſchon weil ſie gegen die Billigkeit verſtößt, einen

den kl. gelten müſſe, wiewohl er Hollander ſei , Verſtoß gegen die g . S. darſtelle (IW . 1914 S. 83).

da es ſich um ein in Deutſchland abgeſchloſſenes Wenn in einzelnen Entſcheidungen von dem herrſchen

Geſchäft über eine verbotswidrig dorthin gebrachte den Voltsbewußtſein, dem geſunden Rechtsempfinden

Ware handelt. des Volkes, geſprochen wird, ſo hat damit nicht

Hachenburg in ſeiner Beſprechung des Urt. etwa geſagt werden ſollen , daß, wenn es ſich um

in JW. 1921 S. 1308 billigt die Entſcheidung, verſchiedenen Ländern angehörige Perſonen handelt,

erachtet aber die Begründung, daß es ſich um das Rechtsempfinden des einen Volkes maßgebend

ein im Inland abgeſchloſſenes Geſchäft über eine ſein müſſe , in deſſen Gebiet etwa die betr . Hand

verbotswidrig dorhin gebrachte Ware handle, für lung vorgenommen worden iſt ( 3W . 1912 Š. 65

nicht vollſtändig befriedigend. Entweder verſtoße Nr. 5 ). Wenn auch die Mot. den objektiven

das Geſchäft gegen die guten Sitten , weil die Inhalt des Rechtsgeſchäfts „ unter Ausſcheidung

Ware durch das Loch im Weſten gegen das die der ſubjektiven Seite“ für maßgebend erklärten

deutſche Wirtſchaft ſchüßende EfVerbot indas (Mugdan.Mat,IS. 469), ſowurdedochſchon
unbeſ . Gebiet tam, einerlei, wer es abſchloß u . bei den Beratungen dieſe Auffaſſung als nicht

wann u. wo : Oder aber ein Ausländer ſei frei genügend bezeichnet u . hervorgehoben , daß, wenn

von ſittlicher Pflicht gegen Deutſchland , die nur auch auf die Beweggründe der Parteien nicht in

für den Deutichen anzunehmem ſei . Dann könne dem Maße Rückſicht genommen werden dürfe , daß

er nicht unſittlich handeln, weil die Ware ſchon ihre Handlungen einer ſittenrichterlichen Kontrolle

.
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die

des Richter: nnterſtellt würden , es doch im Einzel: verwerfliche Geſinnung. So hat denn auch das|

fall unerläßlich ſei , die verwerfliche Geſinnung der RO. in mehrfachen Entſcheidungen ausgeſprochen,

Beteiligten nicht außer acht zu laſſen , weil erſt daß eine fittlich verwerfliche Handlung nicht vor

durch die Einzunahme dieſes ſubjektiven Momentes liege bei einem Verhalten , das einer irrtümlich

der Inhalt des Rechtsgeſchäfte in das rechte Licht gutgläubigen Annahme entſpringt, die zur Folge

geſeßt werde (Mugdan I Š . 725 ). Dieſen Stand- hatte, daß der Handelnde ſein Verhalten als gerecht

punkt des ZuſammentreffensbeiderMomente vertritt fertigt anſehen durfte (WarnE. 1909 Nr. 506 ;

denn auch dasRG . in ſtändiger Rechtſprechung RGB. BD. 11 S. 112; Bd. 79 S. 24 ;1. betr.

u. ebenſo den weiteren, daß als Regelfall nur der entgegenſtehender Urteile: Salinger in W. 1917

Verſtoß beider Parteien gegen die g .S. Nichtig- S. 4) . Um einen derartigen Fall irrtümlicher

feit zur Folge habe. Da keiner der im Urt. des Auffaſſung der Sachlage handelt es fich hier nicht,

VI. 38. v. 6. Mai 1918 (RG3. Bd. 93 S. 30) ſondern um die Frage, ob die für einen Deutſchen

erwähnten Ausnahmefälle hier in Frage ſteht, ſo gebotene fittliche Auffaſſung, fittlich deshalb, weil

konnte unſer Urteil zur Annahme einer Nichtig- eine andere in ihrer Betätigung die Lebensintereſſen

feit aus § 138 A6 . 1 BGB. nur gelangen, wenn ſeines Vaterlandes ſchwer verleßen würde, auch

ein fittenwidriges Verhalten auch des klagenden einen Ausländer binden muß. Ob dies etwa für

Holländers feſtzuſtellen war. Gegen dieſe Feft:Gegen dieſe Feſt: einen Ausländer zutreffen würde, der dauernd das

ſtellung u . ihre Begründung müſſen jedoch Bedenken Gaſtrecht Deutſchlands genießt , alſo auch all der

erhoben werden . Soweit der Vorwurf des Ver- Vorteile in guten Zeiten teilhaftig geworden iſt,

ſtoßes gegen die g. S. den Holländer betrifft, wird die dem Deutſchen in Deutſchland zugefloſſen ſind,

er darin gefunden , daß beide Parteien lediglich kann hier unerörtert bleiben , da ein derartiger

in der Abſicht, Gewinn zu erzielen , durch den Fall nichtvorliegt. Für einen im Ausland lebenden

Abſchluß des Kaufvertrags bewußt dem Zwecke Ausländer beſteht jedenfalls nicht die ſittliche Pflicht,

der Bet. b . 16. Jan. 1917 , eine Schädigung ſein Verhalten ſo einzurichten, daß die deutſche

der deutſchen Valuta zu verhüten , zuwiderhandelten Valuta dadurch nicht geſchädigt wird . Man wird

u. auch ihn der erwähnte Vorwurf deshalb treffe, nicht ſagen können , daß das Verhalten des Kl .

weil es ſich um ein im Inland abgeſchloſſenes geeignet war, ihn in der Achtung ſeiner billig u .

Geſchäft über eine verbotswidrig dorthin verbrachte gerecht denkenden Landesgenoſſen herabzuſeßen . Es

Ware handle. Liegt kein Verſtoß gegen ein ge erſcheint aber ausgeſchloſſen, eine aus den Lebens

ſeßliches Verbot vor (8 134 BOB.), ſo bedarf es verhältniſſen u . der augenblicklichen Lage eines

eben zur Annahme der Nichtigkeit der Feſtſtellung Bandea heraus geborene fittliche Anſchauung einem

auch der verwerflichen Geſinnung u . zwar im vor- unter ganz anderen Verhältniſſen lebenden Aus:

liegenden Falle auch bei dem klagenden Holländer. länder aufdringen ,ihm ſagen zu können, wie er

Enthält aber derBegriff des Verſtoßes gegen die g . S. | ſeine fittliche Auffaſſung zu regeln habe. Iſt aber

neben der objektiven die ſubjektive Seite, ſo kann der Al. nicht gebunden , aus fittlichen Gründen

der Hachenburgſche Saß nicht richtig ſein, daß ebenſo zu denken u . fich zu verhalten wie ein

der Hollander, wenn ihn auch ſein Gewiſſen von Deutſcher, .ſo kann dieſe Pflicht auch nicht damit

jeder unſittlichen Handlung freiſprechen möge, doch begründet werden , daß er das Geſchäftin Deutſchland

für das deutſche Recht gegen die von dieſem im abgeſchloſſen hat u. daß er die Ware verbots

Intereffe ſeiner Selbfterhaltung verlangten guten wiðrig bereits dorthin gebracht hatte . Mit dieſem

Sitten handle. Denn damit würde eben das Er: Dortħinverbringen hatte er ſich den aus dem

fordernis der Verwerflichkeit der Befinnung voll- Verbote fließenden Gefahren ausgelegt , aber auch

kommen ausgeſchaltet werden : Dies möchte Fachen- damit handelte er von ſeinem Standpunkt aus

burg augenſcheinlich erreichen, wenn er erklärt, daß nicht ſittenwidrig, denn dasnicht fittenwidrig, denn das - übrigens Ausnahmen

jedes Geſchäft gegen die g . S. verſtoße, das dem zulaſſende Verbot war ja nur zum Schuße

Wohle der Allgemeinheit eines Landes zuwiderlaufe . der deutſchen Valuta erlaſſen, an deren Schuß

Erſcheint ein derartiger Schuß wichtig genug u. er kein aus fittlichen Gründen bedingtes Intereſſe

geboten, ſo mag der Staat durch wirkſame Verbote hatte .

ſich gegen Zuwiderhandlungen ſchüßen. Hätte der Hiernach kann die Begründung der vorliegenden

Geſebgeber ſo weit gehen wollen, wie Hachenburg Entſcheidung aus § 138 46. 1 BGB. nicht für

will, ſo wäre der § 134 BOB. überflüſſig geweſen. zutreffend erachtet werden . Der gleiche Senat hat

Dadurch, daß er neben § 134 den § 138 BOB. fich übrigens in einem Urt. v . 25. Nov. 1911

ſtellte, hat er klar ausgedrückt, daß er, abgeſehen (RG3. Bd. 77 S. 4 19/23 ) auf den hier vertretenen

von dem rein objektiven Tatbeſtand des 3 134 | Standpunkt geſtellt.Standpunkt geſtellt. Der Kl. , ein Nationalpole,

ein Rechtsgeſchäft auch dafür nichtig erklären hatte ſein in der Provinz Poſen belegenes Ritter

will, wo es ſich zwar nicht um einen Verſtoß gegen gut an den Bell. verkauft mit der Auflage, bei

ein geſeßliches Verbot, wohl aber um ein das Vermeidung einer erheblichen Vertragsſtrafe ge

normale Anſtandsgefühl verlegendes Verhalten gebenenfalls das Gut nur an einen in nationaler

handelt, hier aber etwas hinzukommen muß, was Hinſicht einwandfreien Polen zu verkaufen . Da

der 8 134 BOB. nicht erfordert, nämlich die der Bekl . dies nicht getan , ſondern das Gut

-
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der Anſiedlungskommiſſion in die Hände geſpielt verſucht, eine reichsgeſeßl. Regelung der rel. RE.

hatte, ſo klagte der Kl. die Vertragsſtrafe ein . zu treffen . In dem Entw. war zwar allerdings

Der Bekl., der in der Auflage , weil gegen die beſtimmt, daß die Landesgeſege maßgebend ſein

Intereſſen des Staates gerichtet, einen Verſtoß gegen follten . Die Begründung hiezu hat die reichs

die g . S. ſah , verlangte die Abweiſung der Rlage, geſeßl . Löſung abgelehnt hauptſächlich mit Rück

ohne damit jedoch in einem der drei Rechtszüge ficht darauf , daß die Frage durch das Kirchen

durchzudringen . Das RG. begründete ſeine, die ſtaatsrecht der Bundesſtaaten geregelt ſei. Die

Verurteilung billigende Auffaſſung damit, daß die Komm. zur Vorberatung des Entw . dagegen hat

zum Schuße des Deutſchtums in der Provinz fich mit verſchiedenen Vorſchlägen zur Regelung

Poſen erlaſſenen Geſeke politiſche ſeien , die , mögen der Frage beſchäftigt, weil ſie darin einig geweſen

fie dom nationalen Standpunkt aus noch ſo ſehr iſt, daß aus den in den Mot. angeführten

gerechtfertigt ſein , ſich doch gegen eine Klaſſe von Gründen kein Einwand gegen die Regelung im

Staat&bürgern richten , denen es von ihrem Stand: BOB. entnommen werden könne . Aber dieſe

punkt aus nicht als fittenwidrig verargt werdenerargt werden Verſuche haben zu keinem Ergebnis geführt, fie

könne , wenn ſie die ſtaatlichen Maßnahmen be: ſcheiterten in der Hauptſache an dem Mißtrauen

kämpfen , durch die der Ausbreitung der polniſchen der Konfeſſionen. Man hat ſchließlich von einer

Nationalität entgegengewirkt werden ſoll, voraus- Ordnung der Dinge abgeſehen , um das Zuſtandes

geſegt, daß ſie keine gefeßlich verbotenen Mittel kommen des Geſeßes weiter nicht zu gefährden.

anwenden . Dies ſei vom Kl. nicht geſchehen , Es blieb der Art . 134 des EGBGB . übrig .

bei dem es ſich vom Standpunkte des Nationalpolen wonach die landesgeſeßl. Vorſchr. über die rel.

aus um ideale , wenn auch vom deutſch -nationalen Erz . der Kinder unberührt bleiben . Der einige

Standpunkt aus auf geſeßlicher Grundlage mit Ent: Jahre ſpäter durch den ſog. Toleranzantrag unter

ſchiedenheit zu bekämpfende Beſtrebungen handelt . nommene neuerl. Verſuch, die rel . RE. reichsges

Dieſer Auffaſſung dürfte als der großzügigeren ſeßlich zu regeln , führte zwar zu Beſchlüſſen des

der Vorzug zu geben ſein . ' Reichstage, ſcheiterte aber am Widerſtande des

Zum Schluſſe möge noch kurz die Frage Er- Bundesrats. Das hat zu einer höchſt unwill

örterung finden , ob das Urteil fich nicht aus 134 kommenen Rechtszerſplitterung geführt, es blieben

BOB. rechtfertigen ließe . nicht weniger als 31 verſchiedene Rechtsgebiete,

Die Ware war, der Bek. über die Regelung in denen ſich zwar im allgemeinen die Regelung

der Ef. d. 16. Jan. 1917 zuwider, in das unbef. bewährte, aber doch auf die Dauer unbefriedigend

Gebiet gebracht, was beiden Parteien bekannt war. blieb. So insbeſ . in Preußen , wo die Anwendung

Schloſſen ſie über dieſe , den Folgen der Zuwider: des Landes Gei., der Dell . v . 21. Nov. 1803,

handlung gegen das Verbot immer noch unter : zu immer allgemeiner empfundenen Mißſtänden

liegende Ware einen Kaufvertrag, der das Hinaus- führte, die auch durch die VO. des preuß . Rultus

gehen deutſchen Geldes in das Ausland oder doch miniſterium8 v . 1. Apr. 1919 nicht gehoben wurden .

die Entſtehung einer Schuld an das Ausland zur Es gingen daher die einzelnen Bundesſtaaten daran ,

Folge hatte, was zu verhindern der Zwed der den Rechtszuſtand der neuzeitlichen Entwiclung der

Bek. war, jo wäre es vielleicht wohl möglich ge- Frage anzupaſſen. So erließ Sachſen ein neues

weſen , in dem Vertrag einen Verſtoß gegen das Gel. , Württemberg u. Baden legten ihren Volls

Verbotsgeſeß v . 16. Jan. 1917' zu finden. Die vertretungen Entwürfe vor. Preußen beſchäftigte

Ef., obwohl fie beendet war, äußerte ja gerade ſich mit einem Entwurf. Bayern hatte den

jekt erſt ihre Wirkungen , die durch die Bef. der- Schwierigkeiten der Rechtsanwendung, die ſich aus

hindert werden ſollten . dem eigenartigen Ineinandergreifen bürgerl-rechtl.

U. öffentl -rechtl. Verhältniffe ergaben , ein Ende

bereitet u . durch § 17 Abſ. II der Vu. d . 14. Aug.

Das Reichsgeſeß über die religiöſe Kinder- 1919dieganzeFrage kurz u. in vielemabweichend

erzichung vom15. Juli 1921. " (8GBI. pom alten Rechte, aber dod unterſchonender
Berüdſichtigung der früheren Verhältniſſe geregelt .

1921 , 939).") 2. Dieſe Maßnahmen genügten aber auch

Bon Oberamtsrichter Spitta in München .
nicht mehr . Die Entwicklung der Dinge im Reiche

drängte angeſichts der inehr u . mehr geſteigerten

1. Rüblid und Entſtehungsgeſchiche des Bewegung der BevölkerungBewegung der Bevölkerung zu einer einheitl .

Gefeßes. reichsgeſeßl. Regelung . Mit Rüdſicht auf Art. 149

1. Die RV. von 1871 hatte grundläßlich Abſ. 2 RV. v. 11. Aug. 1919, wonach die Teil

jede Zuſtändigkeit des Reiches in Religionsjachen nahme an rel. Unterrichtsfächern u . an kirchl.

abgelehnt . Bei Abfaſſung des BGB. hat man Feiern u . Handlungen der Willenserklärung des

jenigen überlaſſen bleibt , der über die rel. Erz.

) Abfü r zu ngen : Außer den üblichen Ab
des Kindes zu beſtimmen hat , trat der Wunſch

fürzungen der Geſeke u . Sammlungen : rel . AE .

= religiöſe Kindererziehung; Erz . = Erziehung; auf Herbeiführung eines einheitl. Rechtes auf
Mel . Religion

dieſem Gebiete in ſteigendem Maße hervor. Dazu

.

-
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kam noch Folgendes : Weit mehr wie früher vers | Reiche i . S. des § 7 BOB . Wohnſiß, ſondern

ziehen ganze Familien von einem deutſchen Land auch ſolche Perſonen , die im Reiche nur ſtändigen

in ein anderes. Die Zahl der Reichsbeamten iſt Aufenthalt haben. Siebei kann bei der Frage,

durch die neue RV . u . die Verreichlichung bis: wer das Beſtimmungsrecht hat , ausl. Recht anzu

heriger Landesbehörden (Eiſenbahn , Poſt, Finanz) wenden ſein.

bedeutend gewachſen, ſie ſind im ganzen Reiche 3. Das Gef. findet ferner Anwendung für

ſtärker verbreitet, ihre Verſeßung voneinem Land die Erz . in jeder Weltanſchauung, insbeſ. einer

ins andere häufiger. Bei ſolcher Veränderung nicht bekenntnismäßigen (8 6). Nach Art. 137 RV.

des Wohnſiges müßte die Anwendung der Landes: werden den Religionsgeſellſch. die Vereinigungen

geſege zu ſchwierigen Unterſuchungen führen. Die gleichgeſtellt, die ſich die gemeinſchaftl. Pflege einer

neue RV. hat zudem den Standpunkt der A6: Weltanſchauung zur Aufgabe machen. Nach dem

lehnung jegl Zuſtändigkeit in RelSachen verlaſſen Grundſaße der RV. , volle Glaubens- u . Ge

u . in den Art. 10 Nr. 1 , 135 ff., 149 die Grundwiſſensfreiheit — findet die Beſt. auch Anwendung,

ſåße niedergelegt, nach denen ſich die rel. Betätigung woeine Weltanſchauung nichtgemeinſchaftl., ſondern

der Bewohner des Reiches richtet. Es lag alſo nur in der Familie gepflegt wird, auch wenn ſie gar

begründeter Anlaß vor , die rel. RE. einheitlich nicht anerkannt wird. Nur darf der ErzBerechtigte

reichsgeſeßlich zu regeln. Deshalb ging auch aus keinen Mißbrauch treiben u. nicht dadurch die

den Reihen der RTĀbg. aller Parteien der Reichs- Grenzen ſeiner Gewiſſensfreiheit überſchreiten .

regierung ein Entwurf zu, der ſchließlich nach

mancherlei Aenderungen Reichsgeſet wurde .
B. Das gemeinſame Beſtimmungsrecht

3. Die Zuſtändigkeit des Reiches zum Erlaß
der ehelichen Eltern .

des Gef. ergibt ſich aus Art. 7 Ziff. i der RV. 1. Bei beſtehender Ehe beſtimmt über die rel .

Hienach hat das Reich die Geſeßgebung über das Erz. eines Kindes, die bereits mit der Geburt u .

bürgerl. Recht. Das Recht der rel . Erz. eines nicht erſt mit der Schulpflicht beginnt , grundſäßlich

Kindes iſt ein Teil des dem ErzBerechtigten im die freie Einigung der Eltern (8 1 ), joweit ihnen

BOB. zur Pflicht gemachten Rechtes auf Erziehung. das Recht u. die Pflicht zuſteht, für die Perſon

Das RG, über die rel. RE. regelt dieſe Angelegen des Kindes zu ſorgen . Pflegeeltern können nicht

heit aber nur inſoweit , als ſie privatrechtl. iſt ; als Bevollmächtigte“ angeſehen werden . Das

es iſt lediglich eine Ergänzung der Vorſchr. des Geſ. gehi alſo davon aus, daß die Regel ſein

BGB. , nimmt aber auch inſoweit den Stoff ganz wird , daß fich Eltern , bevor ſie heiraten u . damit

für ſich in Anſpruch. Es ergeben ſich aus dem eine Familie gründen , bei der Bedeutung , die dem

Geſeß lediglich privatrechtl., keine irgendwie gearteten rel . Beben in einer Familie zukommt, darüber

öffent(rechtl. Anſprüche, die vor Verwaltungs- einigen, in welcher Rel. oder Weltanſchauung fie

behörden oder Verwaltung & gerichten verfolgt werden ihre Kinder erziehen wollen oder ob ſie dieſe über

könnten . Das Geſeß regelt nicht die religiongs haupt einer RelGemeinſchaft zuführen wollen . Daß

rechtliche Zugehörigkeit zu einer Glaubens- oder ſie, wenn ſie ſich zu einer Wahl entſchloffen haben ,

Weltanſchauung geſellſchaft, auch nicht die ſtaats- auch dann die Folgen daraus ziehen (alſo ihre

bürgerl . Frage nach dem Rechte des Kirchenaustritts. Kinder taufen laſſen, in den RelUnterricht ſchiden ,

II . Das Beſtimmungsrecht.
kommunizieren und tonfiermiren laſſen ) erachte ich

bei ernſt denkenden Eltern für ſelbſtverſtändlich .

A. Allgemeine8 . Ich kann alſo die Bedenken , was unter ,, rel. Er

1. Das Geſ. ſchafft abſolut gemeines Recht. ziehung “ zu verſtehen iſt, nicht teilen . ) Selbſtver

Nach § 8 find alle dem Geſ. entgegenſtehenden ſtändlich kann auch dieſe Einigung erſt nach der

Beft. der Landesgeſeke ſowie Art. 134 EGBGB . Eheſchließung, vor u. nach der Geburt des Kindes

aufgehoben. Dieſe Beſt. iſt geſtüßt auf Art. 13 erfolgen . Späteſtens wird ſie bei Eintritt der

Abſ.1 RV. , wonach Reichsrecht Landesrecht bricht. Schulpflicht erfolgt ſein müſſen . Die Einigung

Aufrecht erhalten bleiben im Rahmen des Reichs- iſt nach dem Geſ . eine freie, d . h . ſie muß dem beider

rechte die länderrechtl. Vocichriften nach 8 200 FOG. jeits völlig unbeeinflußt freien Willen derEltern ent

Sie können auch abgeändert oder aufgehoben werden . ſprechen , ſie iſt eine formloſe , allenfalls flillſchweigend

Alle auf den bisherigen Beſt. beruhenden vors getroffene, rein tatſächl., von feiner Inſtanz beein

mundſchaftgerichtlichen Maßregeln ſind nunmehr flußte, aber rechtlich nicht bindende, jederzeit wider

von Amts wegen aufzuheben (5 18 FOG. ) , ſelbſt- ; rufl. u. nach dem Tode eines Ehegatten kraft Geſ.

verſtändlich unter Berücfichtigung des Gefeßes gelöſte Abmachung der Eltern. Sie ſoll frei ſein1

ſelbſt. von Rechtsfolgen, frei ſein auf Grund der gewähr

2. Es findet Anwendung auf alle Bewohner leiſteten Gewiſſeng- u . Glaubensfreiheit. Der Aus

des Reiches ohne Rückſicht auf Staatsangehörigkeit druck „ freie Einigung “ iſt gewählt zunächſt im

und Glaubensbekenntnis ; denn nach Art. 135 der Gegenſaß zur Ausdrucksweiſe des BGB ., das unter

RV. genießen alle Bewohner des Reiches volle
) S. Berels , 13. 1921 Sp . 640 ; v . Bonin,

Glaubens- u . Gewiſſensfreiheit. Unter ,, Bewohnern “ Erläuterungen des Geſeges über rel . RE . (Berlin , Carl

ſind nicht nur die Perſonen zu verſtehen, die im žeymann Verlag 1921 ) S. 11 .

1

|
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Einigung“ einen Vertrag mit rechtl . Bindung zu ſorgen . Die Sorge für die Perſon umfaßt

verſteht, u . ſoll auf die Unverbindlichkeit u . Wider: gemäß § 1631 BGB. das Recht, das Kind zu

ruflichkeit der Einigung ausdrücklich hinweiſen. erziehen, alſo auch das Recht, die Rel.Zugehörigkei

(S. hiezu DLGRſpr. 17 , 282.). Die Beſt., zu beſtimmen. Gemäß § 1634 B GB. hat neben

daß die Eltern gemeinſam über die rel. Erz. dem Vater während der Dauer der Ehe die Mutter

der Kinder beſtimmen ſollen , bringt mit ſich eine das Recht u . die Pflicht für die Perſon des Kindes zu

ſtærkere Betonung des Rechtes der Frau u .Mutter, ſorgen. Inſoweit alſo den Eltern dieſe Rechte nach

die nach dem BOB. nicht vorhanden iſt. Insbeſ. $8 1627, 1631 , 1631 BGB. nebeneinander zuſtehen ,

aber aufdem Gebiet der rel. Erz . eines Kindes haben ſie das Recht der freien Einigung, d. h.Fie können

ſoll der Einfluß der Mutter nicht verkürzt werden. gemeinſam in freier jederzeit widerrufl. Entſcheidung

Dieſe freie Einigung iſt nicht für ſämtl. Kinder über die rel . Erz. ihrer Kinder beſtimmen . Dieſes

eines Elternpaares bindend, d. h. die Eltern haben freie Recht, wie überhaupt jedes Beſtimmungs

bei jedem Kinde freie Wahl, können ſich wieder recht, iſt beſchränkt, inſoferne als das Aind, wenn

frei einigen . es das 12. Lebensjahr vollendet hat, nicht gegen

Verträge überrel. wie auch nicht rel. Erz- ſeinen Willen in einem anderen Bekenntnis als

eines Kindes ſind , ohne bürgerl. Wirkung“ (8 4). bisher erzogen werden kann u . inſoweit als es ,
Damit find ſolche Verträge gemeint, die nach nach Vollendung des 14. Lebensjahres, ſelbſt die

Verkündung nicht Inkrafttreten des Entſcheidung darüber hat , zu welchem rel . Bekennt:

Gej . geſchloſſen ſind (8 4 mit 39) . Ueber die vor nis eß fich halten will (3 5 ). Berechnung des

Verkündigung geſchloſſenen Verträge . unten IV. 2. Lebensalters : SS 186 , 187 Abſ. 2 BGB.; Ärt. 2

Der Ausdrud ohne bürgerl. Wirkung iſt gewählt , EGBGB. Ob der Jugendliche ſich derzeit in

um deutlich darauf hinzuweiſen ,daß nur die familien Freiheit befindet, in Schußhaft, Gefängnis , oder in

rechtl. Seite der rel. Erz. in dieſem Geſ. behandelt , Fürſorgeerziehung, iſt gleichgültig. Ob der Wille

daß aber damit nicht in die öffentl.-rechtl. Ver: wirklich ernſtlich gemeint iſt oder nicht, darauf

hältniffe oder innerkirchl. Angelegenheiten der tann es m. 6. nicht ankommen .

Rel.Gejelljeh. eingegriffen werden soll. Solche Gine Einigung tann beibeſtehender Ehe niht
Verträge , gedacht im Gegenſaß zur freien Einigung oder nicht mehr erfolgen, wenn dem Vater oder

mit rechtlich bindender Wirkung ſind nichtig, d. 5. der Mutter gemäß § 1666 BOB. durch Beſchluß

ohne jede privatrechtl. Bedeutung für die Beſt. des VormGer. das Recht der Sorge für die Perſon

der rel. Erz., ſie brauchen nicht eingehalten werden , beſchränkt oder entzogen iſt, wenn der Vater die

kein Elternteil iſt daran gebunden. Inwieweit fie elterl . Gewalt verwirkt hat (§ 1680 BOB.), wenn

dagegen bei Streitigkeiten aus dieſem Geſeß als der Vater an der Ausübung der elterl . Gemalt

Beweismittel heranzuziehen ſind u . deshalb troß tatſächlich verhindert iſt oder ſeine elterl . Gewalt

ihrer bürgerl. Wirkungsloſigkeit dennoch von Beruht (85 1685 , 1676, 1677 BGB.; wegen § 1676

deutung ſein können , wird ſich von Fall zu Fad Ab . 2 Saz 1 ſ. unter C zu b ).

entſcheiden, ebenſo ob ſie nicht etwa als eine „ freie Rein Recht der rel . Erz . ſteht den Eltern zu

Einigung " anzuſehen ſind.anzuſehen ſind. Eine Mitwirkung gegenüber der verheirateten minderjährigen Tochter.

der Notare bei Beurkundung ſolcher Verträge (auch (Von Bedeutung nur, wenn Befreiung vom Ehe

bei Verträgen über Annahmean Kindes Statt) iſt hindernis der Ehemündigkeit nach § 1303 BOB.

geſeßlich ausgeſchloſſen. ( Für Vayern Art . 16 des erteilt iſt , da mit dem regelmäßigen Alter der Ehe

Not6.) . mündigkeit das eigene Wahlrecht der Minder:

Die katholiſche Kirche verlangt nunmehr an Stelle jährigen längſt begonnen hat) . Nach § 1633 BOB.

des notariellen Vertrags eine eidliche Verpflich: beſchränkt ſich ihr gegenüber das Recht der Sorge
tung der Brautleute, ihre Kinder katholiſch zu erziehen für die Perſon auf die Vertretung in perſönl .

(bayer. Biſchofskonferenz vom 7. Sept. 1921). Angelegenheiten . Der Ehemann hat nichts zu be

Die evangeliſch-lutheriſche Kirche verlangt den Abs ſtimmen .

ichluß eines ſchrifti. Vertrages vor dem zuſtändigen Die freie Einigung iſt unter der Vorausſeßung,

Pfarramt. Inwieweit ſolche Vorausſegungen für daß die Eltern das Recht der Sorge für die Perſon

die kirchliche Einſegnung einer Ehe die „ freie“ Eini: haben , auch möglich, wenn ein Ehepaar ein Kind

gung der Eltern beeinflußt haben , muß von Fall gemeinſchaftlich an Kindes Statt annimmt oder ein

zu Fall, wenn notwendig, unterſucht werden . Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an

Möglich iſt es , daß ſie als wirklich „ unfreie“ Bes Kindes Statt annimmt (8 1757 Abſ. 2 BGB. ,

einfluſſung wirken . E. DIGRſpr. 3 , 372 ; für den Fall, daß eine

2. Vorausſegung dieſer freien Einigung iſt. Einigung nicht erfolgt oder nicht mehr vorhanden

daß die Ehe noch beſteht u . daß den beiden Eltern iſt, i. Ziff. 4 ).

das Recht u . die Pflicht für die Perſon des Kindes

zu ſorgen , ausſchließlich zuſteht (DLGRſpr. 1 , 327 ) .
C. Das ſonſtige Beſtimmung & recht.

Während befte hender Ehe hat gemäß In den 83 2 u . 3 regelt das Gej . das Be:

$ 1627 BGB. der Vater gegenüber ehel . Kinder ſtimmungsrecht für die Fälle: a) in denen eine

das Recht u . die Pflicht, für die Perſon des Kindes | Einigung der Eltern nicht oder nicht mehr beſteht ;

1

1

1

1
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b) in denen dem Vater oder der Mutter auch (85 1575 , 1586 BGB.) . Gemäß § 1637 BGB .

Adoptiveltern das Recht u. die Pflicht, für die gilt für eine nach § 1348 Abſ. 2 BGB. aufge

Perſon des Kindes zu ſorgen, neben einem dem löſte Ehe in Anſehung der Sorge für die Perſon

Áinde beſtellten Vormund oder Pfleger zuſteht; des Kindes das gleiche, wie wenndie Ehe geſchieden

C) in denen die Sorge für die Perſon einesKindes ift u . beide Ehegatten für ſchuldig erklärt find.

einem Vormund oder Pfleger allein zuſteht.
3. Das Glaubensbekenntnis des unehel. Aindes

Zu a : Beſteht eine freie Einigung der Eltern
beſtimmt die Mutter vermöge des ihr nach § 1707

nicht oder nicht mehr, ſo gelten auch für die rel.
BOB. zuſtehenden Rechtes der Sorge für die

Erz. die Vorſchr. des BOB. über das Recht u. Perſon . Der Vormund hat zwar nach § 1707

die Pflicht, für die Perſon des Kindes zu ſorgen. S. 3 BGB. gegenüber der Mutter die rechtl.

Eine ſolche Einigung beſteht nicht, wenn fich die Stellung eines Beiſtandes, aber das gibt ihm kein

Eltern überhaupt nicht geeinigt haben, wenn in- unmittelbares Recht der Einwirkung ; er kann ſich

folge geſeßl. Hinderungegründein der Perſon eines
höchſtens in Fällen des Mißbrauchs an das Vorm.

Elternteils das Mitbeſtimmungsrecht fehlt oder
Ger. wenden. Iſt die Mutter zugleich ſelbſt die

nur ein Elternteil vorhanden iſt (unehel . Mutter).
Vormünderin, ſo iſt entſcheidend, daßihr als Mutter

Die Einigung beſteht nicht mehr, wenn ſie auf
die Sorge für die Perſon nicht neben ihr als

Grund jederzeitigen Widerruflichteit oder durch den
Vormünderin zuſteht. Wird das unehel. Kind

Tod oder Todeserklärung eines Ehegatten gelöſt iſt.
durch nachfolgende Ehe legitimiert, ſo erlangt der

Die Beendigung der Einigung bedarf einer augs
Vater die unbeſchränkte ErzGewalt (8 1719 BGB .).

drüdl. Erklärung, die abernicht empfangsbedürftig In dieſem Falle kommt in erſter Linie eine etwaige

iſt. Bei Annahme an Rindes Statt endigt fie durch freie Einigung der Eltern in Frage; kommt eine

Aufhebung des durch die Annahme begründeten folche nicht zuſtande oder wird ſie wieder gelöſt,
Rechtsverhältniffes (88 1765, 1768, 1771 BOB.).

jo treten die algem. Beſt. bezüglich des Rechtes

1. Bei beſtehender Ehe hat gegenüber ehel.
der Sorge für die Perſon ein (1. jedoch unten

Kindern das Recht u . die Pflicht für die Perſon
Biff. 4 Abſ. 1 ) .

des Rindes zu ſorgen, der Vater (83 1627, 1631

BOB .). Bei Meinungsverſchiedenheiten geht die
Durch die Ehelichkeitserklärung tritt das Kind

Meinung des Vaters dor (8 1634 BGB.). Der
in die rechtl. Stellung eines ehel. Rindes ein

ehel. Mutter ſteht dieſes Recht zu, wenn der Vater
(8 1736 BOB.) u. unterliegt jonach von da an

auch in rel . Hinſicht dem ErzRechte des Vaters .
an der Ausübung der elterl. Gewalt tatſächl. ver

hindert iſt oder ſeine elterl. Gemalt ruht (89 1685,
Eine Einigung der „ Eltern “ kommt nicht in Frage

1676, 1677 BOB.) . Das Beſtimmungsrecht der
( 88 1737, 1738 BOB .).

ehel. Mutter wird dadurch auchnicht ausgeſchloſſen ,
Die rel. Erz . der Kinder aus nichtigen Ehen

daß fie minderjährig iſt (8 1696 BOB.). Ferner
beſtimmt ſich nach den 88 1699-1702 BGB.

beſikt die Mutter die elterl. Gewalt u . damit
Das Kind gilt entweder als ehelich u . unterliegt

das ErzRecht, wenn der Vater geſtorben oder für dann je nach der Geſtaltung des Falles dem Bes

tot erklärt iſt, ferner dann, wenn er die elterl. ſtimmungsrecht des Vaters oder der Mutter

Gewalt verwirkt hat u. die Ehe aufgelöſt iſt (85 1680,
(88 1699, 1700, 1635 ; 1701 ; – 1702,

1684 BOB. ). Es erliſcht nicht durch ihre Wieder 1635 BOB.), oder es gilt als unehelich u. wird

verheiratung (8 1697 S. 2 BGB.).
dann al8 unehelichesKind behandelt (8 1703 BGB.) .

2. Iſt die Ehe geſchieden , ſo entſcheidet über 4. Die Ausübung dieſes Beſtimmungsrechtes

die rel . RE. der Ehegatte, dem nach 8 1633 BOB. iſt aber an eine im Gef. ausdrüdlich vorgeſehene

46. 1 das Recht der Sorge für die Perſon zu = Beſchränkung gebunden (abgeſehen von der Be

ſteht. Die Perſon des Berechtigten tann wechſeln : ſchränkung hinſichtlich des Unterſcheidungsalters

find beide Eltern für ſchuldig erklärt, ſo geht ſie von 12 u . 11 Jahren). Beſteht nämlich eine

bei Söhnen mit der Vollendung des 6. Lebens- Einigung nicht oder nicht mehr, ſo kann während

jahres von der Mutter auf den Bater über ; außer- beftehender Ehe von keinem Elternteil ohne

dem fann das VormGer. au& beſ . Gründen eine
die Zuſtimmung des anderen beſtimmt werden ,

von der geſeßl. Regel abweichende Anordnung treffen daß das Kind in einem anderen Bekenntniß als dem

u. dadurch eine gewiſſe Stetigkeit in der rel. Erz. 3. 3. der Eheſchließung gemeinſamen Bekenntnis oder

gewährleiſten. Während des Eheſcheidungsprozeſſes als bisher erzogen oder daß ein Kind vom Religions

regelt u . U. das Prozer. durch einſtm . Verf. das unterricht abgemeldet werden ſollt (§ 2 Abſ. 2) .

Kecht der perſönl. Fürſorge (8 627 3PO .). Der Ausbrud Befenntnis" ſekt eine nach außen

Unter den g 1635 BOB. fallen nicht die Fälle, erkennbar gemachte Glaubenserklärung oder die

daß die Ehe wegen Geiſteskrankheit geſchieden iſt, auch außerlich betätigte Zugehörigkeit zu einer

u. die im § 1635 BGB. vorgeſehene Regelung Glaubensgeſellſchaft voraus. Auf die innere Ueber

hört auf, wenn einer der geſchiedenen Ehegatten zeugung kann es da nicht ankommen, wo die

ftirbt. In beiden Fällen bleibt es bei den aŭgem . HelGeſellſchaft beſtimmte äußere Formen hinſichtl.

Grundfäßen (f. unter II c zu b ). Der Scheidung der Zugehörigkeit vorausſeßt ( Taufe, Rommunion ,

ſteht die Aufhebung der ehel. Gemeinſchaft gleich Konfirmation ). Andrerſeits verliert jemand durch

.
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ſeinen offiziellen Austritt ſeine Zugehörigkeit. Aus einen Ehegatten aufgelöſt, ſo bleibt es in der Folge.

welchen Gründen er austritt, ift bedeutungslos. bei demallgem. Beſtimmungsrecht.

Der Ausdruck , bisher “ iſt nicht gleichbedeutend
5. Wird die Zuſtimmung nicht erteilt , ſo kann

mit„ früher“. „ Bisher“ bedeutet einen Zeitraum , die Vermittlung oder Entſcheidung des VormGer.

der bis zum Augenblic einer erforderl. Zuſtimmung beantragt werden (§ 2 Abſ.3) .

oder Entſcheidung dauert.
Für die Vermittlung ſind Richtlinien nicht

Der beſtimmungsberechtigte Elternteil iſt bei gegeben , auchnicht erforderlich. Der Vorm Richter

mangelnder oder aufgelöſterEinigung gebunden FriedeninderFamilieu .den Erziehungszweden
wird eine Löſung zu finden ſuchen, die dem rel .

an die Zuſtimmung des anderen Teiles. Dieſe
gleichmäßig Rechnung trägt . Rommt es zu teiner

Zuſtimmung iſt perſönlich zu erteilen.
,Vertretung durch einen Vormund oder Pfleger Einigung derVerſuch biezu mirð auh bei

ſo(wennz. B. die Mutter entmündigt oder der Vater Antrag auf Entſcheidung die Regel ſein –jo iſt

verſchollen iſt) iſt ausgeſchloſſen. In ſolchen Fällen
im Geſ. fürdie Entſcheidung als Richtlinie gegeben :

„ maßgebend find die Zwecke der Erz . , auch ſoweit
entſcheidet das Vormer. , weil eben dann die Zu

ein Mißbrau h i . S. des 8 1666 BOB. niht
ſtimmung nicht erteilt iſt. Dieſe Beſt. wird auch

Anwendung finden müſſen in den Fällen, wo für
vorliegt“. Eine nähere Auslegung dieſes Begriffes

hat das Gef. nicht gegeben , ſie vielmehr der Praxis
ein unehel. Kind die Glaubenswahl bereits getroffen

iſt, das Kind durch nachfolgende Ehe legitimiert
und mit ihr der Wiſſenſchaft überlaſſen.

Zweck der Erz. iſt, das Kind zu einem nüßl.
u . eine Einigung der Eltern nicht zuſtande kommt.

Mitglied der menſchl. Geſellſchaft heranzubilden ;
Ferner bei Annahme durch ein Ehepaar an Rindes

durch Vorbereitung zu einem Berufe , Erweckung
Statt. An Stelle des Zeitpunktes der Eheſchließung

des Verſtändniſfes für ſtaatl. und geſellſchaftl.
tritt der Zeitpunkt des Abſchluſſes des Annahme:

vertrages. .
Leben, Pflege u. Erhaltung des Familienſinnes

u . ſchließlich auch zur Vertiefung der fittl. Gefühle
Die Beſtimmung wegen Abmeldung vom Rel.: Unterweiſung in rel. Dingen. Sie wird ſich je nach

Unterricht fällt aus demRahmen des Bej . heraus , dem Stande, Berufe uſw., dem der Gewaltaber

fie hat mit der rel. Erz. nichts zu tun, denn das angehört , richten u . unter deſſen Weltanſchauung
Geſetz wollte die Frage der Teilnahme des Kindes

ſich entwickeln. § 1666 BOB. geſtattet nur ein
am Relunterricht nicht regeln . Nach Art . 149 Einſchreiten des Vormer., wenn dieſer Zweck der

A6.1 RV. foll der RelUnterricht an den Schulen Erz . Dereitelt wird oder gefährdet iſt, dadurch daß

mit Ausnahme der bekenntnisfreien ordentl. Lehr: der Gewalthaber, dem die Sorge für die Perſon

fach ſein . Die Teilnahme des einzelnen Schülers zuſteht, die Sorge mißbraucht u. hienach das
am Relunterrichts iſt nach Abſ. 2 dieſes Art . in

geiſtige u . leibliche Wohl des Kindes gefährdet .

das Belieben desjenigen geſtellt, der über die cel. $ 1666 BOB. ſegt ein Verſchulden des Gewalt

Erziehung zu befinden hat. Die Teilnahme im habers voraus. Für die Entſcheidung nach § 2

Algem. richtet ſich nach den Schulgeſeßen u . damit A6 . 3 des Geſ. genügt aber ein objektiver Miß

zuſammenhängend nach der Zugehörigteit zu einer brauch u . objektive Gefährdung des geiſtigen u .

RelGemeinſchaft, für die als Pflichtfach Rel. leibl. Wohles des Kindes. Was gegen den Erz.

Unterricht erteilt wird. Die Abmeldung vom Zwed verſtößt, beurteilt ſich von Fall zu Fall.

RelUnterricht wird mithin immer eine Anordnung Allgem . Grundſäße können höchſtens hier in der

des ErzBerechtigten in der Richtung der rel. Erz. Richtung aufgeſteut werden , als die Entſcheidung

zur Vorausſeßung haben , ſich alſo ſchon in dieſem des Vormer. verhüten kann, daß durch einen

Augenblick zur Entſcheidung i . S. des § 2 Abſ.3 unbegründeten Glaubenswechſel oder Austritt aus

verdichten . In jedem Falle kann es ſich nur um
dem RelUnterricht die rel. Erz. des Kindes in

Fälle handeln, in denen aus Gründen der rel .
Bahnen gelenkt wird, die dem oben vorgebrachten

Erz. eine Abmeldung erfolgt , nicht etwa , weil
Erz3wed zuwiderlaufen oder daß eine nachteilige

3. B. der betreffende Lehrer nicht genehm iſt. Einwirkung gegenüber dem anderen Elternteil ein

Eine Umgehung des Geſ . etwa in der Richtung , tritt , die ſein ſeeliſches Empfinden derleßt, den

daß das Kind überhaupt von der Schule abges Frieden der Familie gefährdet oder zerſtört, den

meldet wird, kann nicht in Frage kommen. Denn Zuſammenhang der Familie löſt.

maßgebend bleiben immer die Schulgeſeke, die für Es frägt ſich hiebei auch, ob der Vorm Richter

die Frage der Zuweiſung in eine Schule für die an die Anträge der Parteien gebunden iſt, oder

Eltern bindende Anordnungen enthalten oder fie ob er über ſie hinausgehen darf, ob er alſo z . B.

in das freie Ermeſſen des ErzBerechtigten ſtellen . wenn das Kind im Bekenntnis a erzogen wurde ,

Die Folgen für den Beſuch des RelUnterrichtes u . der Vater gegen den Willen der Mutter das

ergeben ſich dann von ſelbſt. Verfehlungen des Bekenntnis b wählen will, anordnen kann, daß

GryBerechtigten in Fragen der rel. Erz. wird das Kind in dem Bekenntnis c erzogen wird.

ſchließlich immer mit § 1666 BGB . begegnet Die Frage läßt ſich wohl nur dahin beantworten :

werden können . Gebunden iſt der Richter bei ſeiner Entſcheidung

Iſt die Ehe durch Scheidung oder Tod des nicht. Es ſoll nur die Zwecke der Erz . wahrnehmen.
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Er kann dabei möglicherweiſe einmal von den An- Gefeßes erfolgt ſein ; iſt ſie vorher erfolgt, bedarf

trågen der Eltern abweichen, die Regel wird es fie einer neuerl . Nachprüfung. Unberührt bleiben

nicht ſein, er wird immer einem Antrag eines 88 1696 u . 1697 BOB. (1. o .), ferner 88 1635,

Elternteiles ſeine Zuſtimmung geben oder verſagen. 1637 BOB.

Bei ſeiner Entſcheidung darf er aber nicht nur iſt die elterl. Gewalt oder deren Ausübung

die rel. Seite der Angelegenheit berücfichtigen, gemäß 88 1684, 1685 BGB. auf die Mutter übers

ſondern auch alle Umſtände, die einen Zuſammen- gegangen u. muß ſpäter ein Vormund oder ein

hang mit den Zwecken der Erz. im einzelnen Falle Pfleger beſtellt werden, weil in ihrer Perſon eine

ergeben . der Tatſachen des § 1698 BOB. eingetreten iſt,

Was die Vollſtreckung der Entſcheidung an- ſo findet nicht § 1698 BGB. Anwendung, ſondern

langt, ſo kann ſelbſtverſtändlich nichts erzwungen die allgem . Beſt. gelten.

werden ; namentlich keine privatrechtl. Willens- Das dem Vater nach 8 1676 Abſ. 2 BGB .

erklärung , denn das Gef. iſt hier privatrechtl. zuſtehende Recht der Sorge für die Perſon des

Natur, es beſteht Gewiſſens- u . Glaubensfreiheit . Rindes erleidet durch § 1698 feine Einſchränkung.

Es bleibt immer nur der eine Weg, auf den das iſt alſo z. B. ſowohl der Vater als die Mutter

Geſ. ohnehin bei allen Erwägungen verweiſt : die wegen Verſchwendung entmündigt, ſo iſt ein Vor

Anwendung des § 1666 BOB Er muß die mund zu beſtellen, da die Mutter an der Aus

Mittel an die Hand geben , um den Widerſtand übung der elterl. Gewalt verhindert iſt. Die Sorge

gegen eine Entſcheidung des VormG. zu brechen. / für die Perſon ſteht ſowohl dem Vater als der

Die Entſcheidung wird nicht immer einfach Mutter in dem beſchränkten Umfange des § 1676

zu finden ſein , ſie wird ein gerüttelt Maß von Abſ. 2 u . 3 zu . Da die Eltern das ausſchließl.

ünparteilichkeit u . Zurüddrängen der perſönl. An: Beſtimmungsrecht nicht haben (§ 1 des Geſ.)

Ichauungen des VormRichters fordern (1. hiezu wird man das Recht einer freien Ei ng nicht

auch D06. Bd. 7 S. 420) u. vielfach unter anerkennen , vielmehr geht bei Meinungsverſchieden :

Anlehnung an § 1666 BOB erfolgen müſſen (f . hiezu heit die Meinung des Vaters vor .

de der § 1698
Lilienthal-Steinberg : das BGB. ſyſtem . dargeſtellt | BOB. außer im Falle oben a, nur Anwendung,

III 2. Berlin 1921 S. 477 ff.). wenn z. B. die Ehe wegen Geiſteskrankheit ge

Bu b. ſchieden worden iſt und die Mutterden im 8 1685

Dem ehel. Vater ſteht das Recht u. die Pflicht, Abſ . 2 BGB. erwähnten Antrag nicht ſtellt.

für die Perſon des Kindes-zu ſorgen, neben einem Зис.

dem Kinde beſtellten Vormunde oder Pfleger zu 1. Der Vormund eines ehel . Kindes ( 1773

nur im Falle des 1676 Abſ. 2 S. 2 BOB. , BOB.) hat in gleicher Weiſe wie der ehel . Vater

wenn die elterl . Gewalt des Vaters wegen be- das Recht für die Perſon des Kindes zu ſorgen ,

ſchränkter Geſchäftsfähigkeit ruht oder weil er nach alſo auch das Recht der rel . Erz . (88 1793,

1910 Abſ. 1 BGB. einen Pfleger für ſeine 1800 BOB.). Im 8 3 Abſ . 2 des Gej . iſt dies

Perſon u . ſein Vermögen erhalten hat. Das Gleiche auch ausdrücklich ausgeſprochen . Nur bedarf er

iſt der Fall bei der ehel. Mutter, wenn ſie die iegt gegen bisher dazu der Genehmigung des
elterl. Gewalt nicht ausüben fann aus tatſächl. VormGer. Der Pfleger eines Kindes , dem die

oder rechtl. Gründen, ferner in Fällen des § 1698 Sorge für die Perſon des Kindes allein - 1 .-

BGB. Beştere Gefeßesbeſt. iſt anwendbar Gegenſaß oben zu b — zuſteht, hat dasſelbe Recht.b

a ) wenn die elterl. Gewalt des Vaters ruht. Auch er bedarf der Genehmigung des VormGer.

die Ehe aufgelöſt u . die elterl . Gewalt der Mutter u . weder er noch der Vormund können eine ſchon

nicht übertragen iſt (89 1676–78, 1773, 1685 erfolgte Beſtimmung über die rel. Erz. åndern,

Abſ. 1 u . 2 BOB .); ſelbſtverſtändlich auch nicht mit Genehmigung des

b) wenn die elterl. Gemalt des Vaters der : Vormer. Eine Ausnahme muß gelten für die

wirkt iſt u . die Ehe noch beſteht (1. 8 1684 Abſ. 1 Fälle, in denen auf Grund § 1666 BOB . Maß

Nr. 2 BGB. ) ; nahmen gegen den ErzBerechtigten eingeleitet ſind

C) wenn dem Vater die Vertretung des Kindes zum Zwecke der Entziehung der Sorge für die

in perſönl . u . Vermögensangelegenheiten entzogen rel . Erz . Hier wrd in jedem Augenblic des

ift (38 1666 Abſ . 2 , 1773 BGB . ) ; Verfahren auch wenn der ErzBerechtigte vor

d) wenn für die Erz. des Kindes an Stelle Abſchluß des Verfahrens ſterben würde -- der Pfleger

des Vaters ein Pfleger beſtellt wird (85 1666 oder Vormund mit Genehmigung des VormGer.

Abſ. 1 , 1909 BOB.). eine neue Beſtimmung treffen können . Abändern

In dieſen Fällen geht nun abweichend von darf er nur nicht eine Beſtimmung, die zu Recht

den Vorſchr. des BGB. die Meinung des Vaters beſteht, alſo mit $ 1666 BOB. nicht zu faſſen iſt. Eine

oder der Mutter vor , es ſei denn , daß dem Vater Genehmigung muß nicht erfolgen . Der Richter

oder der Mutter das Recht der rel. Erz. auf iſt nicht gebunden. Angeſichts dieſer den Vormund
Grund des § 1666 BGB. entzogen iſt. Dieſe u. Pfleger einſchränkenden Vorſchr. tritt die Be

Entziehung muß aber erſt nach Inkrafttreten dieſes deutung der Beſt. des BGB. , wonach bei Aus

-
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wahl des Vormunds auf das rel. Bekenntnis ſchöpfend behandelt u. damit jede wider die verfaſſungs

Rücficht genommen werden ſoll, dem der Mündel mäßigen Grundrechte verſtoßende Einmiſchung des

3. 3. der Einleitung der Vormundſchaft angehört BormGer. beſeitigt. In , Streitigkeitsfällen “ können

(8 1779 Abſ. 2 S. 3 BGB.) etwas zurüd. Ebenſo die Parteien die Entſcheidung des VormGer. anrufen ,

die weitere Beft ., daß das Vorm Ger. die Sorge von Amts wegen iſt es nicht tätig . Anders im

für die rel. Erz. dem Vormund entziehen u. nach Falle des 3 1666 BOB. Er gibt unter beſtimmten

§ 1909 BOB. auf einen Pfleger übertragen kann , Borausſegungen dem Vormger. die Möglichkeit

wenn der Vormund nicht dem Bekenntnis anges gegen den Beſtimmungsberechtigen mit Maßregeln

hört, in dem das Mündel zu erziehen iſt (§ 1801 einzuſchreiten , die fich bis zur völligen Entziehung

BOB.) , denn nun iſt derhütet, daß Vormund jeines Rechts zur Sorge für die Perſon einſchließ

oder Pfleger einen Glaubenswechſel oder den Aus- lich der Vertretung in perſönl. Angelegenheiten

tritt aus einer Glaubensgemeinſchaft ohne genügenden ſteigern können. Es fragt ſich nun, ob mit Rüd-:

Grund herbeiführen, andrerſeits freilich wird es ſicht darauf, daß Glaubens- u . Gewiſſenfreiheit

gerade mit Rüdſicht auf das herabgeſeşte Unter- verfaffungsgemäß gewährleiſtet ſind, daß alſo an
ſcheidungsalter wünſchenswert bleiben , daß der ſich in derWahl eines beſtimmten Bekenntniſſes

Vormund dasſelbe Glaubensbekenntnis wie der oder in der Aenderung einer früheren Wahl dem

Mündel hat. Sind mehrere Vormünder beſtellt, Rechte Zuwiderlaufendes erblickt werden kann, ein

ſo haben ſie die rel. Erz. in der Regel gemeinſam Einſchreiten des VormGer. gerechtfertigt iſt .

zu leiten ; bei einer Meinungsverſchiedenheit ent- 8 1666 BOB. ſtellt zwei Vorausſeßungen

ſcheidet das VormGer., ſonſt gemäß § 1797 für das Einſchreiten des Vorm Ger. gegenüber

Abſ. 1 BGB. , wie auch kraft dieſes Gef. in jedem dem Sorgeberechtigten auf :.

Falle, in dem die Religionszugehörigkeit zu bes a) Er muß die Sorge für die rel. Erz. des

ſtimmen iſt. Der Wirkungsfreis kann aber auch Rindes mißbraucht oderdas Kind vernachläſſigt

jo verteilt ſein, daß ein Vormund die Sorge oder fich ehrlos oder unſittlich verhalten haben ;

für die Perſon allein ausübt u . demgemäß b ) das geiſtige oder leibliche Wohl des Kindes

allein das Beſtimmungsrecht hat (8 1797 muß dadurch gefährdet ſein . Der Gebrauch des

Abſ. 2 BOB .). Im Falle des 3 1798 BOB. freien Beſtimmungsrechtes iſt an ſich kein Miß

iſt ohnedies die Entſcheidung des VormGer. vor- brauch, keine Vernachläſſigung, nicht ehrlos, nicht

geſehen, inſoweit die Wahl des Glaubensbekennt: unſittlich. Es handelt ſich hier um innere An:

niffes auch vermögensrechtl. Folgen mit ſich bringt . gelegenheiten, die jeder mit ſeinem Gewiſſen ab

In die rel. Betätigung eines unter Vormund machen muß. Es muß alſo etwas dazu kommen ,

ſchaft ſtehenden Volljährigen hat ſich der Vormund dadag den Gebrauch des Rechtes als Mißbrauch

nicht einzumiſchen (8 1901 BOB.), ebenſo hat darſtellt u. das nach allgem . Anſicht in Hinſicht

er ſich nicht um die rel. Erz. einer bevormundeten auf die rel. RErz. als unſittlich oder ehrlos an

Ehefrau zu kümmern (8 1800 in Verb. mit geſehen wird. Solche Fälle liegen vor, wenn nicht

§ 1633 BGB.) . jachl. Gründe für die Wahl des Glaubensbekennt:

2. Rann der Familienſtand eines Kindes nicht niffes entſcheiden , ſondern z . B. die Abſicht die

ermittelt werden , ſo erhält es einen Vormund, Ehefrau zu krånken, die Kinder ihr u . unter ſich

der das Weitere zu beſtimmen hat (8 1773 Abſ. 2 zu entfremden , in anderen Angelegenheiten einen

BOB.). Für Kinder ausl. Staatsangehöriger Drud auf Frau u . Kinder auszuüben , ver

beſtimmt ſich u . U. das Recht der rel. Erz. nach mögensrechtl. Vorteile u . Zugeſtändniſſe zu er:

dem Rechte des Heimatsſtaates (vgl . Art . 18 , 19 , zielen. Andere Fälle ſind, wenn die Kinder aus

20,23 EGBGB.). Gemäß Art. 30 EGBGB. iſt reiner Widfür u. Baune das Bekenntnis vor der

nach Umſtänden ein im Ausland abgeſchloſſener Ronfirmation oder erſten Kommunion wechſeln

Vertrag über die rel. RE. im Inland unwirtſam . ſollen oder wenn der Vater eine Ehe unter dem

Verſprechen, die Kinder in einer beſtimmten Religion
III. 3 uſt ändigkeit und Verfahren . zu erziehen , erſchlichen hat , hinterher fich aber auf

1. Nach § 7 des Geſ. iſt für Streitigkeiten die Freiheit des Beſtimmungsrechtes nach dem Geſ .

aus dieſem Geſeße das VormGer. zuſtändig. beruft . In dieſen Fällen kann das geiſtige Wohl

Solche „ Streitigkeiten “ werden meiſt immer die des Kindes gefährdet ſein, weil der Friede in der

Form von Anträgen auf Entſcheidung des Vorm.- Familie u. damit das geiſtige Wohl des Kindes

Ger. haben. Saß 2 des § 7 beſtimmt wieder, nachteilig in Mitleidenſchaft gezogen werden kann.

daß ein Einſchreiten von Amts wegen im Gegenſaß Ebenſo liegt der Fall, daß ohne Grund u . ſinnlosu .

zu § 12 FOG. nicht ſtattfindet, es ſei denn, daß das Glaubensbekenntnis eines Kindes gewechſelt

die Vorausſegungen des 8 1666 BOB . vorliegen . werden ſoll ( 1. hiezu auch DLGRipr. 7 , 419 ).

Dieſe Auffaſſung des Geſ. iſt folgerichtig. Nach 2. Das Gej. enthält feine ausdrüdl . Ver

der RV. beſteht volle Glaubens- u . Gewiſſen8: fahrensvorſchriften . Gemäß § 1 FGG. finden. §

freiheit . Das Beſtimmungsrecht des Berechtigten die Vorſchr. dieſes Gef. auch auf das Verfahren

iſt alſo frei . Das Gej. hat die erforderl . Eins aus dem Geſ . über die rel . RErz. Anwendung,

ſchränkungen dieſes freien Beſtimmungsrechtes er- ſoweit das Gef. nicht ſelbſt ein anderes beſtimmt,
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(1. 3. B. Einſchreiten von Amts wegen . Im muß, vorausgeſeßt, daß dem Antragſteller das

Gefeß ſelbſt iſt ausdrücklich beſtimmt, daß ; Recht u. die Pflicht zuſteht, für die Perſon des

vor der Entſcheidung bei mangelnder Zuſtim : Kindes ausſchließlich zu ſorgen . Der Beſchluß

mung oder vor der Genehmigung des VormGer. des Vormer iſt ſohin lediglich formaler Natur.

die Ehegatten , die Eltern ſowie erforderlichenfalls 3. § 10 fieht den Fall vor, daß beide Eltern

Verwandte, Verſchwägerte u . die Lehrer des Kindes vor inkrafttreten des Gej . verſtorben find

zu hören find, wenn es ohne erhebl. Verzögerung u. Über die rel. Erz. in einem beſtimmten Be

oder unverhältnismäßige Roften geſchehen kann. tenntnis nachweißbar einig waren , alſo einen Ver

Dabei gilt § 1847 Ab. 2 BGB. entſprechend. trag nicht ſelbft mehr aufheben konnten oder einig

Unter Lehrern find auch die Religions- u. Sonn: waren in der Wahl oder Aenderungeines beſtimmten

tagsſchullehrer inbegriffen. Verwandte bei AnVerwandte bei An: Bekenntniffes. In dieſem Falle kann abweichend

nahme an Kindes Statt (1.88 1763ff. BOB.). Nach von der Beſchränkung, daß der Vormund eine

8 12 FOG. tann aber das Gericht auch ſie bers ſchon erfolgte Beſtimmung über die rel . Erz . nicht

nehmen ; der unehel. Vater fädt m. E. nicht darunter . ändern kann, der Vormund beſtimmen , daß ſein

A. M. Bonin a. a . D. S. 26.). Aus der Unters Mündel in dieſem Bekenntnis erzogen wird. Er

ſcheidung zwiſchen Ehegatten , Eltern u. Verwandten bedarf aber auch hiezu der Genehmigung des

geht hervor, daß Eltern u. Ehegatten ihre Aus- Vormer.

lagen nicht verlangen können . Das Kind iſt zu

hören, wenn es das 10. Lebensjahr vollendet hat.
V. Schluß bemerkungen .

3. Gegen die Entſcheidung des VormBer. Die einheitl. Regelung der rel. RE. für das

(Beſchluß, der gemäß § 16 FOG. bekannt zu ganze Reich iſt an ſich zu begrüßen . Es entſpricht

machen ift ), findet die Beſchwerde ftatt (88 20 , 57 das nun einmal dem Zeitgeiſt. Aber die Rück

Abſ. 1 Ziff. 9 FOG.) . Das BeſchwRecht ſteht ſichtsloſigkeit u . Flüchtigkeit, die ihn auszeichnet,

jedem zu , der ein berechtigtes Intereffe hat , die hat ſich auch bei Abfaſſung dieſes Geſ . nicht vers

Angelegenheitwahrzunehmen ,auch wenn die gerichtl. leugnet, ſo insbeſ. bei der Ausdruđeweiſe des Ge

Verfügung nicht auf ſeinen Antrag oder ſeine An: ſeges (9. Perels, L3. a. a. D. S. 38) .

regung erfolgt iſt. Ein BeſchwRecht haben hin: 1. Es wäre billig geweſen auf die landesgeſeßl.

ſichtlich der rel. Erz . insbef. die geiſtl. u. Schul: Beſt. etwas mehr Rüdſicht zu nehmen. Gerade

behörden, ferner der Gemeindewaijenrat (DLO. in Bayern wird die Beft ., daß die geſchloffenen

Ripr. 1 282 ; BayO616. 18, 23). Gegen die Verträge über rel. AErz. aufgehoben werden können ,

Entſcheidung des BeſchwGer. iſt das Rechtsmittel keine erfreul. Gefühle erweden. Die Unwiderruf

der weiteren Beſchwerde zuläſſig, wenn die Ent: lichkeit ſolcher Verträge hat ſich beſtens bewährt,

ſcheidung auf einer Verleßung des Geſekes beruht fie förderte den inneren Frieden des Familien

(8 17 FGG.). Nach § 59 Abſ. 1 Saß 2 FGG. lebens u . gewährleiſtete eine Stetigkeit in der rel.

haben die unter Vormundſchaft ſtehenden Eltern Entwidlung... Mehr Schonung der Stammes
der Rinder auch ein BeſchwRecht. Zuſtändig zur eigentümlichkeiten wäre hier dringend am Plage

Entſcheidung über die weitere Beſchwerde iſt das geweſen. Die Möglichkeit, ſolche Verträge aufzu

Oberſte Landesgericht (AG. GVG . Art. 42 A5.3 Keben , birgt für den überlebenden Elternteil große

4. 4) . Im Falle des Abſ. 2 des § 28 FGG. fittliche Gefahren in fich, erzeugt Pietatloſigkeit
entſcheidet das Reichsgericht (Abſ. 3 daſelbſt ). gegen den verſtorbenen Gatten u. das Kind , fie

zerſtört aber auch u . U. den håual . Frieden der

Uebergangsvorſchriften. Familie , da zwar zur Aufhebung übereinſtimmen der

Das Geſ. iſt am 1. Jan. 1922 in Kraft getreten ; Antrag der Ehegatten erforderlich iſt , aber eben

der Reichspräſident iſt jedoch ermächtigt, das Gef.: fchon der Verſuch, eine ſolche Uebereinſtimmung

für ein Band im Einvernehmen mit der Landes- herbeizuführen , zu ſchweren Störungen führen kann.

regierung zu einem früheren Zeitpunkt in Kraft 2. Eine unverſtändliche Beſtimmung iſt es ,

zu ſeßen (8 11 ) . Verkündet iſt das Gef. am daß das Kind bereits nach Vollendung des 14. Lebens

29. Juli 1921 durch Ausgabe des ROBI. in jahres ſelbſt foll entſcheiden können, zu welchem

Berlin am 29. Juli 1921. In Preußen iſt es rel. Bekenntnis es fich halten will oder ob es eine

bereits am 1. Dkt. 1921 in Kraft getreten (f . nicht bekenntnismäßige Weltanſchauung wählen will.

ROBI. 21 S. 1263) .) Kindern, denen der Geſeßgeber die Befähigung zu

2. Verträge über rel. Erz. bleiben in Kraft , der großen Mehrzahl alltägl. Geſchäfte des bürgerl.

ſoweit ſie vor Verkündigung dieſes Geſ. — nicht Rechtes abſpricht, wird alſo eine ſolche Reife des

intrafttreten abgeſchloffen ſind. Jedoch Urteils u. eine ſolche Feſtigkeit der Geſinnung

wird auf Antrag der Eltern oder des überlebenden zugetraut , daß ſie einen für ihre ganze geiſtige u .fitt

Elternteile : ein beſtehender Vertrag durch „Beſchluß liche Entwidlung höchſt bedeutſamen Schritt ſelb
des Vormer. " aufgehoben (8 9). Der Ausdruck ſtändig tun dürfen . Das elterl . Erziehungsrecht

„ wird aufgehoben“ iſt dahin auszulegen , daß auf hört an einem wichtigen Punkte gerade dann auf ,

beiderſeitigen Antrag der Eltern oder einſeitigen wennan den halbreifen oftmitten in dernatürl.

eines Elternteils der Vertrag aufgehoben werden Entwicklung ſtehenden jungen Menſchen die ſtärkſten.
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Verſuchungen herantreten u.die Gefahr einer Ver- Die Einlöſung des gemeindlichen Notgeldes.!)u '
wilderung am größten iſt.

Zweifelhaft iſt, ob ein Kind auch noch nach
Von Dr. Robert Adam, Regierungsaſſeſſor im Staats

dem vollendeten 14. Lebensjahre zum Beſuch des
miniſterium des Innern in München.

RelUnterrichts u . zur Teilnahme an kirchl. Rultus
Durch Bet. des StM . des Innern v . 8. Juli

handlungen allenfalls mit Zuchtmitteln durch ſeinen
1921 (SIA . Nr. 156 . 8. Juli 1921 ) wurde

elterl. Gewalthaber angehalten werden kann . Die
der 1. Jan. 1922 als äußerſter Termin zur Eins

Zweifel löſen ſich aber einfach aus dem einzelnen

Fall dadurch, daß entweder ein Kind entgegen
ziehung u. Einlöſung des noch im Umlauf befindl.

NG. (NG .Scheine in Wertabſchnitten unter 50 Pfg.

dem Willen des ErzBerechtigten die Folgerung
u . NG. in Sartgeldform in einer Stüdelung bis

zieht u . ſeine Freiheit der Wahl des Glaubens
höchſtens 50 Pfg.) beſtimmt. Die Neuausgabe

bekenntniſſes durch Austritt aus der RelGemein:
vonNG. wie auch die Duldung des weiteren Üm=

ſchaft oder Weg bleiben vom RelUnterricht fund:
laufs von NG. finde in den Bedürfniſſen des

gibt oder willigauch hier noch der beſſeren Einſicht
Verkehrs keine Begründung mehr; die Münz

u . Urteilskraft ſeiner Eltern oder ErzBerechtigten
prågung des Reiche ſei inzw. ſo geſteigert worden ,

folgt . Die Zweifel wären nie aufgetaucht, wenn
daß eine ausreichende Verſorgung des Verkehrs

man das Unterſcheidungsalter eben höher hinauf
mit Kleingeld gewährleiftet ſei. Angeſichts der

gerüdt hätte , mindeſtens bis zum vollendeten
beſtrittenen rechtl. Natur des NO. erheben ſich

16. Lebensjahre . Schließlich ſind Glaubensfragen
eine Reihe von Fragen wegen der Verpflichtungen

immer Gewiſſensſachen , nicht äußerer Zwang tann
der Gem. , die wohl allein als NG .-Ausgeber noch

hier helfen , nur der Geiſt der Familie, der fittlich:
in Betracht kommen. Haben ſich doch ichon ver

religiöſe Ernſt der Erz Berechtigten alle Schranken
ichiedene Gem. , die ihr NO. ſchon zu einem früheren

ſeiner ErzGewalt niederlegen (f. ObLGRſpr. 7 , 419) . Termin unter kurzer Friſtfeßung zur Einziehung
4. Mißlich iſt, daß die Zuſtimmung eines

u . Einlöſung aufgerufen haben , geweigert, verſpätet

Eheteils zur Aenderung des Bekenntniſſes (8 2 vorgelegtes No. einzulöſen . In einigen Fällen

Ab . 2) nur für die beſtehende Ehe verlangt ift.
iſt deswegen ſchon der Rechtsweg beſchritten worden.

Gerade bei Auflöſung einer Ehe durch Scheidung
NG.wurde erſtmals etwa um die Mitte des

können ſich ernſte Gefahren für die Stetigkeit der
Jahre8 1916 zur Hebung des durch den Krieg

rel. Erz. ergeben.
verurſachten Mangels an Zahlungsmitteln aus

5. Ein Mißgriff iſt auch das Fehlen einer
gegeben . Ausgabeſtellen waren in erſter Linie

Beſt ., welche die Erz. der Kinder in einem
Cem ., aber auch Handelskammern u . induſtrielle

Glaubensbekenntnis (nach Geſchlechtern) gewähr:

Unternehmungen . Da ſich der Mangel an Klein
leiſten würde. Im Intereſſe des Zuſammen

geld immer empfindlicher bemerkbar machte, nahm
gehörigkeitsgefühls u . des' Friedens der Familie

wäre hier eine Regelungdringend erforderlich geweſen .
die Ausgabe immer größere Formen an u . bald

gab es keine Gem. von einiger Bedeutung in
5. Der Geſeßgeber hat gemeint, überall dem

Deutſchland mehr, die nicht ſtolz auf ihr mehr
Grundſatz der Gewiffeng- u . Glaubensfreiheit

oder minder künſtleriſch gefertigtes NG. geweſen

huldigen u. die Aufrichtung von Schranken ver
wäre . Die ſtaatl. u . Reichsbehörden nahmen zunächſt

meiden zu müſſen , die geeignet waren , dieſe Grund
gegen die Ausgabe eine duldende Haltung ein ;

ſåße einzudämmen. Es iſt bereits geſagt worden,
eine beſ. reichsgeſeßl. Grundlage für die Ausgabe

daß Glaubensjachen keinen Swang vertragen, allein
des NG. wurdenicht geſchaffenu. befteht bis heute

gerade in unſerer heutigen Zeit iſt es ganz verfehlt,
nicht. Das Reichsſchagmin . trug Bedenken , eine

der Jugend Zugeſtändniſſe zu machen , u. die find
beſ. Genehmigung herbeizuführen, ſchon um nicht

im Geſetz gerade in dem wichtigſten ErzPunkte

mehr als zu viel gemacht worden. Aufklärung Münzen des Währungsſyſtem8 einzuräumen u. um
åußerlich dem NG . eine Gleichſtellung mit den

der Beteiligten , ernſte fitti. Ery . durch die elterl.
eine zu beſorgende weitgehende Ausdehnung nicht

Gewalthaber kann vielleicht manchen Schaden heilen .
aufkommen zu laſſen. Andererſeits hat es nicht

Den VormRichtern iſt im Gef. eine nicht einfache,
widerſprochen , daß NO. bei dem dringenden Bedarf

nicht immer dankbare, aber doch ſegensreiche Auf geduldet wurde .
gabe geſtellt. Möchten dieſe Zeilen, bei deren A6

So iſt es erklärlich , daß ichon über die Geſek:

faſſung mir der Auffag des Herrn Oberſtlandes
mäßigkeit der NG. -Ausgabe die Meinungen aus

gerichtsrate von der Pfordten in der Bayer.
einandergehen. Nach einer Anſicht war ſie nicht

Gemeinde- u . Verm Zeitung Nr. 18/19 vom Jahre
vereinbar mit den Beſt. des Art. 4 Nr. 3 der

1920 über die frühere Regelung der rel. Kinder
früheren RV . , wonach die Ordnung des Münz

erziehung in Bayern u. der Aufſaß von Profeſſor
weſens ſowie die Feſtſtellung der Grundſäße über

Perels in Heidelberg in der 83. 1921 Nr. 21/22

wertvolle u . nicht zu übertreffende Anregung gaben ,
die Ausgabe von Papiergeld der Reichsgeſekg .

unterlagen , ſowie mit den Beft. des Art . 6 Nr. 5 ,
zur Löſung mancher Schwierigkeiten beitragen.

Art. 7 Nr. 14 der neuen RV . , wonach das Reich

1

1

1 ) NG . Notgeld ; Gem . Gemeinde.



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr. 1 u. 2.
1
3

.

die ausſchließl. Gefeßg. Über das Münzweſen ſowie | ſprechen der beiden Stadtgem . verbrieft, die Gut

die Gefeßg. Über die Ausgabe von Papiergeld hat ; ſcheine zum Nennwert bei den flädtiſchen Kafſen

fie verſtieß nach jener Anſicht auch gegen die Vorſchr. in Zahlung zu nehmen ."

des 8 8 des Gef. über die Reichstaffenſcheine d . Die Bayeriſche Staatsregierung hat von An

30. April 1878, wonach von den Bundesſtaaten fang an dieſen zweiten Punkt vertreten u. ſchon

nur auf Grund eines Reichs. Papiergeld aus: im Februar 1917 zum Ausdrud gebracht, daß.

gegeben oder deſſen Ausgabe geſtattet werden darf. ſoferne fich die NG .-Ausgabe nur auf geringe Be

Auch auf die 88 1 u. 55 des BankG . v. 14. März tråge beſchränke, bis auf weiteres nichts dagegen

1875, auf § 145 a des StGB. wurde in dieſem erinnert werde, daß dieſe Gelderſaßmittel als In

Zuſammenhange verwieſen. Nach einer anderen haberzeichen i. S. des § 807 BGB. angeſehen
Anſicht ftanden jene Beſtimmungen der Ausgabe werden, deren Ausgabe an keine ſtaatl. Genehmigung

von NG. nicht entgegen , da ſie ſich nur auf Geld gebunden ſei . Auch Fabriken und ähnl. Unter

im Rechtsſinne, nicht aber auf uſuelles Geld nehmungen, welche auf kleine Beträge lautende
beziehen . Gutſcheine ausſchließlich an die bei ihnen beſchäf

Auch über die privatrechtliche Natur des NO. tigten Perſonen ausgåben u . dieſes Geld jederzeit ,

entſtanden bald Meinungsverſchiedenheiten. Nachnamentlich bei Löſung des Arbeitsverhältniffes oder

der einen Anſicht enthalten die Geldzeichen , wenn nach kurzer Friſt in Bargeld umzuwechſeln bereit

auch nur ftillſchweigend, ein Einlöſungsverſprechen ſeien , könnten nicht ohne weiteres als gegen 8 55

u . Find daher Schuldverſchreibungen auf den In bes Banko. handelnd erachtet werden .

haber nach § 793 BOB. , vorausgeſeßt, daß fie Was dieſer zweite Fal anlangt, der heute

die – wenn auch nur im Wege der mechaniſchen praktiſch keine Rolle mehr ſpielt, ſo kann zum

Vervielfältigung hergeſtellte - NamengunterſchriftNamensunterſchrift | mindeſten nicht zweifelhaft ſein, daß dieſe Geld

des Ausſtellers tragen. Nach dieſer Anſicht be- erſabzeichen keine Inhaberſchuldverſchreibungen nach

durfte es zur Ausgabe der Geldzeichen gemäß § 793 BGB. waren . Die Fabriken wollten keines

$ 795 des BGB. der ſtaatl. Genehmigung. Es wege an jeden Inhaber die in der Urkunde der :

entſtand die Frage, ob in der duldenden Haltung. ſprocheneLeiſtungbewirken. Auch nicht als „ uſuelles “

die die Reichsregierung u. die ſtaatl. Behörden Geld, d . h. als Wertgegenſtand, der gewohnheits

gegenüber der Ausgabe des NG. eingenommen mäßig in Zahlung genommen wird , alſo tatſächlich

hatten, die nach dem BGB. vorgeſchriebene ſtaatl. wie Geld fungiert, konnten dieſe Zeichen angeſehen

Genehmigung zuerblicken war. Die Heichsregierung werden, da ſie lediglich für den inneren Geſchäfts

hat jedoch in einem Falle den Standpunkt ein : verkehr eines eng begrenzten Perſonenkreiſes mit

genommen, daß troß der den Kriegsverhältniſſen i dem Ausſteller beſtimmt waren.

Rechnung tragenden duldenden Faltung der Be- Nicht zweifelsfrei erſcheint jedoch troß der

hörden die Ausgabe von NG. in der Form von Urteile des RG. u . troß des Standpunkte der Staats

Schuldverſchreibungen auf den Inhaber nur ſtatt- regierung die Entſcheidung bezüglich des von Gem.

haft ſei, wenn noch eine bef . ftaatl. Genehmigung u . anderen öffentl. Körperſchaften ausgegebenen

vorliege. Von anderer Seite wurde die Auffafſung, NG. Der Umſtand, daß nur Zugehörige eines

daß durch die Ausſtellung der Gelderſabzeichen beſtimmten Perſonenkreiſes aus dem NO. berechtigt

ftillichweigend ein Einlöſungsverſprechen abgegeben waren , trifft hier nicht zu . Vielmehr wurde diejes

werde, abgelehnt u . vielmehr angenommen, daß NG. von vornherein an einen unbeſchränkten

mangels eines ausdrücklich erteilten Einlöſung8= 1. Perſonenkreis ausgegeben , um das ſtaatl. Geld

verſprechen die Gelbzeichen nur eine Beurkundung als allgem . Bahlungsmittel zu erſeßen . Dieſem

der Verpflichtung des Ausſtellers enthielten , die Zwecke wurde es auch gerecht, da es vom Verkehr

Scheine zum Nennwerte in Zahlung zu nehmen : u . zw. oft auch außerhalb des Bezirks, für den

danach handle es ſich bei den Gelderſabzeichen um es ausgegeben war, anſtandslos als Zahlungsmittel

Urkunden i . S. des § 807 des BOB. Dieſe An- angenommen wurde . Die Eigenſchaft eines geſeßl.

ſicht wird z . B. in der JW. 1917 S. 893 ver : Zahlungsmittels wurde ihm ſelbſtverſtändlich nicht

treten . Auch in mehreren gerichtl. Entſcheidungen beigelegt; ausdrüdlich wurde bekanntgegeben , daß

wird das Notgeld zu den Urkunden des 8 807 insbeſ. weder Annahmezwang noch Zwangskurs

del BOB. gerechnet. Insbef. hat das RG. in beſteht. Für die Entſcheidung der Frage, ob es

den ſtrafrechtl. Entſch. v . 6. Okt. 1919 u. 13. Okt. Inhaberpapier ſei , iſt dies freilich belanglos .

1919 (BayZR. 1920 S. 30) ſtädtiſchen Guts Während nun urſprünglich von dem Stand

ſcheinen die Eigenſchaft ſolcher Urkunden beigelegt. punkt aus, daß eine ſtaatl. Genehmigung zur

Es führt hier u . a . aus : „ Es kann keinem Zweifel NG .-Ausgabe nicht erforderlich ſei , die Gem. ohne

unterliegen, daß die Gutſcheine Urkunden ſind. weitere Beſchränkung Notgeld ausgeben konnten ,

Da eine ſtaatl. Genehmigung zu deren Herſtellung wurde ihnen ſpäter auf Anregung des Reichsſchaß:

u. Ausgabe nicht erteilt war, handelte es ſich zwar minifteriums zur Auflage gemacht, für die NG .

nicht um Inhaberſchuldverſchreibungen i . S. des Ausgabe durch Niederlegung von ficheren Wert

$ 793 BOB., wohl aber um Urk, der im $ 807 papieren bei der Reichsbank oder einer anderen

BGB. bezeichneten Art. In ihnen war das Ver- Stelle Sicherheit zu leiſten . Es iſt klar , daß
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hierin eine gewiſſe Abweichung von dem urſprüngl. Es ergibt fich alſo die unerwünſchte Folge,

Rechtsſtandpunkte liegt, da bei dem Mangel einer daß bezüglich der rechtl. Eigenſchaft des NG . eine

Genehmigungspflicht die rechtliche Möglichkeit, allgemein gültige Antwort kaum gegeben werden

Bedingungen zu ſeßen , nicht gegeben war. Es tann , daß vielmehr von Fall zu Fall entſchieden

liegt daher nahe, in der bisherigen Duldung u . werden muß, welche Art von NO. vorliegt. Um

teilweiſen Förderung der NG.: Ausgabe, verbunden die Schwierigkeiten , die ſich bei der Einziehung

mit der Auflage von Bedingungen , die ſtaatl. von NO. ergeben haben , für die Zukunft zu be

Genehmigung zu erbliđen u. das gemeindl. NG.ſeitigen, hat die Bayer. Staatsregierung beim Reich

als Inhaberpapier nach § 793 BGB. anzuſehen . angeregt, geſeßl.Maßnahmen zu erlaſſen , die die

Wie ichon oben erwähnt, wird dieſe Meinung Zuläſſigkeit des Aufrufe u. der Einziehung des

vielfach u . zwar mit guten Gründen vertreten . NO. außer Zweifel ftellen ſollten. Dieſe Anregung

Freilich müſſen die Anforderungen , die das wurde vom Reich abgelehnt, da die Ausgabe der

BOB. an eine Schuldverſchr. auf den Inh. ftellt, größeren N6 .-Stücke damals ſchon im Abnehmen

im Einzelfall erfüūt ſein . Es muß alſo in der Begriffen war, ohne daß fich bisher nennenswerte

Urkunde eine Leiſtung verſprochen werden , aus Schwierigkeiten ergeben hätten , u . das Bedürfnis

dem Inhalt muß außerdem mit genügender Deut- zu einer geſeßl . Regelung jeßt nicht mehr bejaht

lichkeit, wenn auch nicht expressis verbis hervor: werden könne. Man wird dieſen Argumenten

gehen , daß der Ausſteller an jeden ynhaberinſoferne beiſtimmen können , als es fich nicht

die in der Urkunde verſprochene Leiſtung bewirken empfahl, jeßt, da das NG. im Verſchwinden be:

will. Dieſe Eigenſchaft wird freilich oft nach der griffen iſt, die Materie etwa cüdwirkend geſeßlich

Verkehrsanſchauung als etwas Selbſtverſtändliches zu regeln oder gar nur die bei der Aufrufung

gelten . Schließlich aber muß ein in ſchriftl. Form u. Einziehung auftauchenden Fragen einer geſeßl.

erteiltes Verſprechen der Rückzahlung vorliegen. Löſung entgegenzuführen .

Zur Verkehréerleichterung ſieht 8793 Abſ. 2 Sag 2 Fu zahlreichen Fällen werden durch gütl . Nach

Unterzeichnung im Wege der mechaniſchen Ver- geben der Gem . , die an u . für ſich durch die

vielfältigung vor . NG . -Ausgabe gute Geſchäfte gemacht haben

Wenn wir das NG. vieler Gem . auf dieſe es ſei nur an das eifrige Sammeln von NG.

Punkte hin prüfen . ſo zeigt ſich, daß in zahlreichen erinnert - , etwa ſonſt entſtehende rechtl. Bedenken

Fällen ihnen nicht voll genügt ift. Oft iſt ein behoben werden. Immerhin wird man in manchen

Einlöſungsverſprechen nicht gegeben , auch nicht Fallen nicht um die Beantwortung der aufge:

irgendwie ſchlüſſig zu entnehmen. Die Wertzeichen worfenen Fragen herumkommen ; bei der zweifel

erſcheinen einfach als Gutſcheine, in denen die haften Rechtslage wird der Zivilrechtsweg noch

Gemeinde erklärt, bis zu einem beſtimmten Zeit: des öfteren beſchritten werden .

punkt, der bisweilen nachträglich verlängert wurde , Der Unterſchied zwiſchen den beiden Auffaffungen

die Scheine bei Zahlungen an ihren Raffen zu tritt bei der Aufrufung u . Einlöſung klar zutage :

dem darin angegebenen Werte anzunehmen. Oft Wird nämlich dem NG. im Einzelfalle die Eigen

enthalten ſie nur die Wertzahl, die Bezeichnung: ichaft einer Schuldverſchr. auf den Inh. nach § 793

Notgeld “ oder „ Erſaßgeld “ , dann Namen u. beigelegt, die ſtaatl. Genehmigung nach § 795

Wappen der Gem . u . mehr oder minder geiſtreiche durch die ſtillſchweigende Duldung , ja teilweiſe

Sentenzen oder Verſe. In dieſem Faïe bleibt Förderung der ſtaatl. Behörden als vorliegend

auch für die Vertreter der Anſicht, daß in erſter angenommen, ſo ift 8 801 mit 8 796 anzuwenden :

Linie das NG. auf ſeine Eigenſchaft als Schulds Es iſt zunächſt zu unterſuchen , ob auf dem NG.

verſchr. auf den Inh. zu prüfen iſt, nichts übrig ſelbſt ein Termin angegeben iſt, etwa : „ Gültig

als ein fog . Inhaberzeichen nach 8 807 BOM. bis zum 1. Jan. 22" . Auch hier mag man wieder

anzunehmen . Der Unterſchied zwiſchen den beiden im Zweifel ſein , ob damit der åußerſte Leiſtung8:

Arten beſteht ja gerade darin, daß die ſogen . termin beſtimmt ſein ſoll oder ob der Ausſteler

„ kleinen “ Inhaberpapiere nach § 807 den Gegen : hiermit von der Möglichkeit des § 801 A6.3

ſtand der Leiſtung nur ſehr unvollkommen angeben , Gebrauch macht u. die im Regelfalle 30 Jahre

öfters den Ausſteller nicht deutlich benennen u . betragende Vorlegungsfriſt bis zudem angegebenen

ſogar der Unterzeichnung entbehren. Freilich ſollen Zeitpunkt verkürzt. Nimmt man das Erſtere an ,

auch ſie im vorliegenden Falle gerade wie die ſo beträgt die geſeßl. Vorlegungsfriſt 30 Jahre

Schuldverſchr. auf den Inh. dem Inhaber als vom Eintritt dieſer für die Leiſtung beſtimmten Zeit

folchem ein ſelbſtändiges Gläubigerrecht verſchaffen. an . Erfolgt in dieſer Zeit die Vorlegung, ſo

Deffentl. Bekanntmachungen ſind hier gegebenen beginnt vom Ende dieſer Vorlegungsfriſt, alſo nach

falls für die Auslegung der auf den Wertzeichen den 30 Jahren , noch eine zweijährige Verjährungs

befindl. Erklärung , die ſich vielleicht oft auf wenige friſt. Weigert ſich demnach eine Gein. bei Vor

Worte beſchränkt oder nur einige Angaben ent- legung zur Einlöſung , ſo hätte der Gläubiger hier

hält (etwa Namen , Wappen der Gem. u . Betrag) im ganzen 32 Jahre zur Geltendmachung ſeines

heranzuziehen ; die Verpflichtung braucht ja hier | Anſpruche.Anſpruche. Au8 praktiſchen Erwägungen heraus

nicht mit ausdritdkl . Worten auf dem NG . zu ſtehen . I wird inan jedoch eher die Meinung vertreten

.
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müſſen,daß mit einemſolchen Vermerk dieVor: I dafür find allgem .Erwägungen . Das Ariegs
legungsfriſt abgekürzt iſt (8 801 46.3). Erfolgt NG ., aus der augenblickl. Not des Verkehrs ge

dann die Vorlegung biß zum angegebenen Zeit: ſchaffen u. nur zu einem vorübergehenden Zwed

punkt u. wird das NG. aus irgendeinem Grunde beſtimmt, unterliegt, wie von vornherein feftſtand,

hierbei nicht eingelöſt, ſo beginnt mit dem Eintritt nach einer gewiſſen Zeit dem Aufruf u . der Eins

dieſes Zeitpunktes die zweijährige Verjährung (8 801 löſung. Auch nach der allgem . Verkehrsanſchauung

Abſ. 1 Saß 2) . Erfolgt die Vorlegung bis zu handelte es ſich alſo um eine vorübergehende, an

dieſem Zeitpunkte nicht u. wird auch der Anſpruch und für fich unerwünſchte Maßnahme u. ſchon

bis zu dieſem Zeitpunkt nicht gerichtlich geltend angeſichts des unzulängl.Materials,aus dem die

gemacht, ſo ſind die Anſprüche des Gläubigers Scheine hergeſtellt zu ſein pflegten, war mit einer

mit dem Eintritt dieſes Zeitpunkt verwirkt. In baldigen Einziehung zu rechnen. Daß man während

beiden Fällen iſt jedoch zu beachten, daß nach dem der Kriegdzeit öftersrechtl. Zweifel nach dem Grund

Prinzip des § 796 dieſer Termin auf dem NO. ſaße des tolerari posse beiſeite ſeßen u . etwaige

ſelbſt angegeben ſein muß. Verſtöße gegen geſeßl. Vorſchr. in der Not der

Im Falle in dem Papier ein Leiſtungstermin Zeit ſtillſchweigend dulden mußte, wird man auch

überhaupt nicht beſtimmt oder die von derder jeßt, da das NG ., dieſe Ariegs- u . Nachkriegs

gefeßl. Hegel abweichende Beſtimmung der Vor- erſcheinung, im Verſchwinden iſt, bei aller Achtung

legungsfriſt nicht in der Urkunde ſelbſt enthalten vor beſtehenden Vorſchr. nicht aus dem Auge bers

ift, ſondern etwa nur öffentlich bekannt gemacht | lieren dürfen . Der Rechtſpr. wird es obliegen,

wird, läuft für den Gläubiger die allgemeine Ver- auch dieſem Geſichtspunkt Rechnung zu tragen .

jährungsfriſt von 30 Jahren (8 195 BOB. ) und

zwar von dem Tag an, an dem er das Papier

erworben hat (8 198; vgl. Staudinger BGB. ,
Kleine Mitteilungen.

II, 2 S. 1516 Abſ . 3) ; and. Anſicht iſt hier der

Romm. der ROR ., der die Verjährung in dieſem Benfionsverfidherung der Deutſchen Rechtsanwalts

Falle von der vom Gläubiger zu erweiſenden Zeit idhaft. Zu dem Aufſabe von Dr. Hugo Cahn in der

der Ausſtellung der Urkunde ab laufen läßt , da Dezembernummer 1921 dieſer Zeitſchrift glaube ic,

mit dieſem Zeitpunkt im Zweifelsfalle die Leiſtungs- um etwaigen Mißverſtändniſſen vorzubeugen , Folgendes

pflicht der Ausſtellers beginnt . Da die gewöhnl. bemerlen zu ſollen (indem ich im allgemeinen auf die

Verjährungsfriſt als für Inhaberpapiere ungeeignet
Dr. Stauder'iten Leitfäße für den III. bayeriſchen

vermieden werden wollte, hat auch dieſe Anſicht
Aerztetag Bezug nehme) :

viel für fida.
1. Die Verſicherungskammer wird gern zu einer

Anders iſt die Rechtslage, wenn ein Inhaber:
Penſionsverſicherung der bayeriſchen Aerzte mithelfen ;

eine innerliche Verbindung mit dem bayer . Verſorgungs
zeichen nach § 807 vorliegt oder angenommen verband iſt aber ausgeſchloſſen, es könnte ſich nur um

werden will. Die beſonderen Vorlegungs- u . gemeinſame Verwaltung durch die Verſicherungs

Verjährungsfriſten beſtehen hier nicht. wohl aber kammer handeln .

iſt auch hier der Ausſteller dem Inhaber gegen: 2. Eine Verſorgungsanſtalt, welche Bezüge nad

über auf die Einreden beſchränkt, welche gegen den Normen für Staatsbeamte gewährt, muß jedenfalls

den Inhaber einer Schuldverſchr. geltend gemacht mit einer im Laufe der Zeit auf etwa 18 v. H. der

werden dürfen (8 796), alſo vor allem auf ſolche,
verſorgungsfähigen Einkommen ſteigenden Umlage

die ſich aus der Urkunde felbft ergeben . Enthält
rechnen ; eine gediegene Geſchäftegebarung erfordert,

mit einer Umlage von nicht weniger als 7 v. H. zu

die Urkunde hierüber nichts, jo gilt auch hier die
beginnen

30 jährigeVerjährungsfriſt ; über ihren Beginn 3. Inwieweit die bereits im Alter vorgerüdten

vgl. die Erörterungen am Ende des vor. U6 . Berufsgenoſſen übergangsweiſe zur Verſorgung zuge

Enthält die Urluude jedoch einen Vermert etwa: laſſen werden ſollen , iſt auch eine Geldfrage.

„ Gültig bis zum 1. Jan. 1922 ", ſo ergeben ſich Die Verſorgungsanſtalt tönnte nur als Zwangs

wieder die oben dargelegten Zweifel, wie dieſer einrichtung gedeihen; die Ausdehnung auf das Reich

Vermerk aufzufaſſen iſt. Wenn al: Ende der
wäre zu erſtreben .

Leiſtungszeit, ſo beginnt von hier die regelmäßige
Eine derartige Einrichtung für die Rechtsanwalt

ſchaft wäre meines Erachtens nur auf Grund eines
30 jährige Verjährungsfriſt zu laufen . Man wird

Reichégeſebes möglich.

aber auch hier die für die Gem. günftigere Auf
Dr. Englert , Präſident der Berſicherungs

faſſung vertreten müſſen u . in dieſem Vermerk fammer in München.

eine nach § 225 zuläſſige Verkürzung der Vers

jährungsfriſt erblicken dürfen. Eine Vorlegungs:

friſt beſteht hier im Gegenſaß zu § 793 mit 8 801
Dal gejetliche Berbot der Abtretung, Berpfändung

nicht, ſo daß mit dem Eintritt dieſes Zeitpunkts
oder Pfändung der Anſprüche aus dem Berdrängunge .

der Anſpruch verjährt wäre.
Ichädengejet (VSCG . ) v . verwandten Geſeken. Das

RGBI. v . 5. Auguſt 1921 (Nr . 82 S. 1021 ff.) ver

Immerhin wird man ſich in allen Fällen der
öffentlichte die von den Beteiligten lang erwarteten

für die Gem . günſtigeren Auffaſſung, ſoweit es Gefeße : 1. über den Erſaß der durch die Abtretung

nur irgendwie geht, anſchließen müſſen. Maßgebend ' deutſcher Reichsgebiete entſtandenen Schäden (Ver
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drängungsſchädengeſeb); 2. über den Erſaß von Kriegs- , geleiſtet wird, find übrigens beſ. geſichert ($ 22 VSchG .,

idäben in den ehemaligen deutſchen Schußgebieten 12 RoIGG. u. 8 12 Au81S.8.).

(Rolonialſchädengeſek == ROIShG .); 3. Gel. über den Rechtsanwalt Dr. Ernſt Wallerſtein in München .

Erfaß von Ariegsichäden im Uusland (Auslander

idhäbengelet Au &ISG.). Wenn auch über dieſe An

ſprüche nicht vor den ordentl. Gerichten, ſondern durch Abftratte Berträge: Zu der Abhandlung „Der

das Entſchädigungsamt entſchieden wird, ſo iſt für abſtrakte Vertrag “ von Herrn Landgericht direktor

den praktiſchen Furiſten doch ein Hinweis auf die du Chesne in Leipzig in Nr. 13/14/15 1921 dieſer

beſchränkte Verfügung über gewiſſe Anſprüche aus Zeitſchr. erlaube ich mir folgende Ausführungen :

dieſen Sef. angebracht. Beſ. weit geht das VGG . I. Bei einer Abhandlung über den abſtrakten

(§ 23 Abſ. 2). Dem aus abgetretenen Gebieten ver Vertrag liegt es nahe auch die Gründe näher zu

drängten Reichsangehörigen ſteht gegenüber dem Reich beleuchten , die zum Abſchluß eine ſolchen führen :

ein Entfchädigungsanſprud tegen des dur die Das lebhafte Tempo, in dem ſich unſer moderner

Verdrängung verurſachten Ver I u ſte 8 an berufl. Verkehr abipidelt, hat das Bedürfnis nad möglichſt

Einkommen zu. Da dieſer Verluſt für die Jahre raſcher u. leichter Rechtsverwirklichung wachgerufen.

1919, 1920, 1921 u. 1922 erreßt wird u . die Höchſt- Dieſem Bedürfnis dient in hohem Maße der ahſtr.

fäße durchſchnittlich 18000 M betragen, handelt es Vertrag. Abſtr. iſt nun ein Vertrag, der eine Ver

ſich hier trop der Seldentwertung um recht erhebl. pflichtung begründet, „zwar mit Rückricht auf einen

Summen. Ferner ſteht dem Verdrängten ein Erſaks beſtehenden Rechtsgrund, aber unter Lodlöſung von

anſpruch ( 8 6) zu für die durch die Verzögerung dieſem" (RS. W. 03 Beil . Nr . 226 ).

der Ausreiſe entſtandenen Mehrausgaben, Beim Abſchluß eines abſtr . Vertrages iſt nun

für den Erwerbsverluſt, der durch die Verzögerung grundfäßl. zu unterſcheiden, ob er nur neben dem

der Ausreiſe verurſacht iſt (alſo vor der Verdrängung zugrunde liegenden Schuldverhältnis hergeben fol,

liegt) 11. für den Schaden, der aus der erzwungenen alſo ledigl. die leichtere Seltendmachung einer Vers

Verſchlechterung der Habe entſtanden iſt. Auch dieſe pflichtung aus dem Rauſalverhältnis ermöglichen ſoll,

Anſprüdbe find unpfändbar,ebenſo folgende : Wer durch oder ob mit dem Abſchluß des abſtr. Vertrags eine
die Verdrängung Ruhegehalt, Krankens, Alter & s. Ins neue ſelbſtändige Verpflichtung geſchaffen werden foli,

validenbezüge oder die durch ein Arbeitsverhältnis die tein Zurüdgreifert auf das zugrunde liegende

oder durch Einzahlung in eine Penſionskaſſe. Aranten : Schuldverhältnis mehr geſtattet. Db der abſtr. Vers

taſſe, Sterbetafíe oder ähnl. Einrichtungen begründete trag ledigl. dellaratoriſchen Charakter oder (wie im

Anwartſchaft auf eine ſolche Leiſtung verloren hat, Falle der Novation) konſtitutive Natur haben ſoll,

wird unter geriffen Vorausſeßungen entſchädiat. hängt ganz vom Parteiwillen ab u. iſt nach der Lage

Schließlich iſt auch der Anſprud qu8 8 18 USD des Einzelfalles zu entſcheiden . Zu dieſer Entſcheidung

unpfändhar, wenngleich man hier von einem Anſpruch nun, näml. ob das Grundrechtsverhältnis ausgeſchloſſen

imRechtsſinn kaum reden kann . Der $ 18 verpflichtet iſt oder ob es neben dem abſtr. Vertrag noch aufrecht

das Reich, einen Betrag von 60 Mill.M bereitzuſtellen, erhalten bleibt, muß auf den Zweck des abſtr. Ver

aus dem folden geſchädigten Verdrängten, die tragsſchluſſes zurückgegangen werden. Darnach iſt

nach dem VSchG. noch nach anderen Vorſchr. einen eine Einrede aus dem Grundrecht& verhältnis zuläſſig,

Anſpruch haben, aus Billigkeitsgründen eine wenn der abſtr. Vertrag nur dem Zweck der erleich

Entſchädigung gewährt werden kann. Es iſt praktiſch terten Rechtsverfolgung oder der Feſtſtellung einer

ohne Bedeutung, ob dieſer Anſpruch erſt durch eine Forderung u. ihrer Sidherung gegen Einreden dient.

Entſcheidung der Spruchkammer des Entſchädigungs- War dagegen der Sweck Umſchaffung der urſprüngl.

amtes entſteht, oder welcher Struktur dieſer Anſprud Verbindlichkeit zu einer neuen (Novation), ſo ſcheidet

iſt. Jedenfalls iſt er unpfändbar. damit das Grundgeſchäft überhaupt aus u. es können

fm engen Zuſammenhang ſteht die Frage der daher auch keine Einreden aus ihm hergeleitet werden ;

Abtretbarkeit u. Verpfändbarkeit. Beide nur der Einwand ift mögl. , daß das urſprüngl. Grunds

Rechtshandlungen können wirkſam nur mitGenehmigung geſchäft überhaupt nicht beſtanden hat, ſomit auch

des Präſidenten des Reichsentſchädigungsamtes erfolgen nicht umgeſchaffen werden konnte (vgl. RS. 62, 51 ;

Hierzu iſt als juriſtiſche Merkmürdigkeit zu bemerken : W.06 550 18, Komm. der RGR. 20 Tit. Nr. 3 ).

Unpfändbar iſt zwar von dem Entſchädigung& anſpruch Wir ſehen alſo, daß für den Abſchluß eines abſtr.

der Betrag, deſſen der Geſchädigte bedarf, um ſich den Vertrags im weſentlichen dreierlei Gründe maßgebend

Erſaß oder die Wiederherſtellung von eingebüßten ſein können :

oder beſchädigten Sachen zu verſchaffen , die nach $ 811 1. Erleichterung der Recht &perfolgung, indem man

BPD . impfändbar ſind. Die Verpfändung oder Ab- dem Gläubiger den Beweis des konkreten Schuld

tretung iſt aber ebenfalls mit Genehmignng zuläſſig. grunde erſpart :

Dieſe leßtgenannten Beſt. wiederholen ſich im 2. Sicherung oder Feſtſtellung zweifelhafter Fors

RolSdG. ( 8 15 ) u . im AußISHG . ($ 15) . Unpfänds derungen ;

bar ſind die Anſprüche, ſoweit die anzuſchaffenden 3. Umgeſtaltung des Raufalgeſchäfts in einen von

Gegenſtände nach 8 811 der Pfändung entzogen ſind. der causa gänzl.losgelöſten abſtr. Verpflichtungegrund.

Ebenſo Anſprüche aus § 5 (dem § 18 VSHG. etwa Wenn wir dieſe Gründe berückſichtigen , die zur

entſprechend ), wonach über das Gef. hinaus der Ge- Eingehung eines abſtr. Vertrages führen können , fo

ſchädigte eine Entſchädigung erhalten kann, wenn ſeine ſcheinen und die Ausführungen von du Chegne in

wirtſchaftl. Tätigkeit im Ausland (NoIS G. ſpricht dieſer Hinſicht zu eng ' gefaßt, wenn er ſagt: „ Da

vom außereuropäiſchen Ausland) im Intereſſe nun die Rechtsentwicklung, ſoweit ſie geſund iſt u.

des Reichs liegt . nicht andere Rückſichten dagegen ſprechen, darnach

Dingl. Rechte, die Dritten an verlorenen oder ſtreben wird, ein wirtſchaftl. Bedürfnis auch durch

beſchädigten Sachen zu ſtehen, für die Entſchädigung einen einheitl . Rechtsanſpruch zu ſchüßen u. zu be

.
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währen, ſo wird der abſtr. Rechtsanſpruch zur Bes des Tieres zu vergüten ." Ich habe in meinem Romm .

friedigung wirtſchaftl. Bedürfniſſe nur da herangezogen Biehlauf", 5. Aufl. S. 201ff . mit eingebender Be

werden, wo der diskrete fehlt oder nicht ſicher genug gründung den Standpunkt vertreten : Wenn inf. eines

ift.“ Hier iſt nur die Sicherung beſ. betont, während von dem Käufer zu vertretendenUmſtandes die weſentl.

gerade dieBeweigvereinfachung u. die damit verbundene Verſchlechterung u. damit die Unmöglichkeit der Rüds

Möglichkeit raſcherer Verwirklichung ausſchlaggebende gabe eintritt, dann hat der Käufer dem Verkäufer den

Gründe für den Abſchluß abſtr. Verträge bilden . Wert des Tieres zu erſeßen, welchen dasſelbe in dem

II . Zuſammenfaſſend bemerkt du Cheene am Ende Moment hatte, als die Gefahr auf den Räufer über

ſeiner Ausführungen : „ Eine Rondiction abſtr.Willens- ging. Ich kann bei näherer Prüfung dieſen Stands

erklärungen iſt nur da nötig u . möglich, wo das Geſ. punkt nicht mehr aufrecht erhalten . So id ließe mich

fie ausdrückl. vorſieht; in anderen Fällen genügt zur vielmehr der Anſicht des RG.Romm . (3. Aufl. $ 487

Geltendmachung ihrer Ungültigkeit die Vertragsklage Anm. 3) an , daß nicht der Wert bei Gefahrübergang,

aus dem diskreten Vertrage oder die Feſtſtellungsklage ſondern der Wert zu erleben iſt, den das Tier im

M.a. W.: Wo die abſtr. Willenserklärung einen ſelb- Zeitpunkt des Bollzuge 8 der Wandelung

ſtändigen Verpflichtungsgrund erzeugte (1. oben ), muß gehabt hat. Meine frühere Anſicht würde zu Uns

Fie gegebenenfalls kondiziert werden , wenn nicht, be- billigkeiten führen , insbeſ. beim Tauid .

dürfte es gar keiner condictio, da ja keine Leiſtung Beiſpiel: S. u. $. tauſchen u. übergeben gegens

erfolgt iſt. Dieſer Saß iſt an ſich vollkommen richtig, ſeitig am 9. Juni 1919 Pferde. S. übergibt einen

nur gehe ich in der Beantwortung der Frage, wann Schimmel im Wertanſchlage von 6000 M, $ . dagegen

wirklich condictio nötig, mit du Chesne nicht einig : einen braunen Wallachen i. W. von 6000 M. H. der

Wenn ich dem A. (drifti. gebe, ihm 100 M zu äußert den ihm übergebenen Edimmel im Jan. 1920

ichulden, ſo iſt es für die Uebereignung der 100 M um 12000 M weiter, während S. den braunen Wallachen

an fid gleichgültig, ob ich ihm die 100 M darleben behalten hat. Im Juli 1920 wird der Tauſchbertrag

weiſe oder ſchenkungsweiſe ühereignen wollte. Unſere gewandelt wegen eines Hauptmangels, der bei dem

Einigung, wie ſie mit der Uebergabe Vorausſeßung von H. hingegebenen braunen Wallachen feſtgeſtellt

für den Eigentumserwerb an den 100 M iſt, geht wurde. Nach meiner bisherigen Anſicht müßte 5.,

ledigl. auf die Uebereignung von 100 M und iſt inforpeit da er den Schimmel nicht mehr zurüdgeben kann , den

auch richtig. Demnach würde alſo für den Fall, daß Wért bei Gefahrübergang v. 9. Juni 1919 mit 6000 M

ich dem U. die 100 M übergebe, dieſer ſofort Eigen- erſeken, obwohler für denSchimmel i.J. 1920 einen
tum daran erwerben . Denn Inhalt der dingl. Eini- Preis von 12000 M erhalten hat, während S. den

gung iſt ledigl. der Wille zur Uebereignung , alſo nur noch vorhandenen mangelhaften braunen Wallachen

der Wille, daß das Eigentum an den 100 M von mir zurückgeben müßte. Obwohl die Werte für die Pferde

auf A. übergeben ſoll. Dieſe dingl. Einigung bleibt im Juli 1920 ganz enorm geſtiegen ſind, erhält S.

aber auch in dem Fall intalt u . ſomit geeignet zur für das von ihm hingegebene gute Pferd (Schimmel)

Eigentumsübertragung, daß der eine aus Darlehen V. H. nur 6000 M, für dasſelbe Pferd, das H. im

übertragen , während der andere aus Schenkung Jan. 1920 um 12 000 M weiterveräußert hat, für dass

empfangen will. Die causa der Uebereignung iſt ſelbe Pferd, das im Juli 1920 einen Wert von 20000 M

nicht Inhalt der dingl. Einigung, fie tann gegebenen- hat. Das Ergebnis iſt: S. erhält für ſein gutes Pferd

falls als Rondictionsgrund benußt werden, ergreift nur 6000 M, H. muß das mangelhafte Pferd zurück

aber für den Fall. daß ſie nicht rechtsbeſtändig, nicht nehmen , das aber auch im Werte geſtiegen iſt, ſo daß

ohne weiteres auch die dingl. Einigung. Infolgedeſſen derjenige, der ein mangelhaftes Pferd hingegeben hat,

geht hier zwar Eigentum über, es kann aber non noch ein ganz gutes Geſchäft macht zum Nachteil des

diction erfolgen, da die causa infolge Diſſenſes un- jenigen, der im Recht iſt. Dieſer Umſtand deutet

wirtſam war. darauf hin, daß für die Wertbemefiung nicht der Beit

Da nun der abſtr. Vertrag an Stelle der traditio punkt des Gefahrübergangs maßgebend ſein kann ,

tritt, erhellt ſofort, daß aus dem Vertrag nur dann fondern ein anderer Zeitpunkt u. das iſt der Zeit

ohne weiteres geklagt werden kann , wenn die dingl . punkt des Volzuges der Wandelung . Die Wandelung

Einigung an fich nicht rechtsbeſtändig iſt. Da nun iſt vollzogen mit der Erllärung des beiderſeitigen Eins

nach herrſchender Anſicht die Unwirkſamkeit der causa verſtändniſſes (8 465 BGB.) oder mit der Rechtskraft

in den feltenſten Fällen auch eine ipso iure -Unwirt- des Urteils im Wandelungsprozeß.

ſamkeit der Einigung nach fich zieht, wird der abſtr. Es ergibt ſich aber aus Vorſtehendem , um Un

Vertrag eben doch in der Ueberzahl der Fälle an ſich billigkeiten zu vermeiden , die weitere Folge : Bei einem

eine wirkſame Verpflichtung erzeugen, die dann nur Tauſchvertrag , wenn im Zeitpunkt des Vollzugs

im Rondictionswege ob der mangelnden causa bekämpft der Wandelung beide Tiere nicht mehr vorhanden

werden kann. Deshalb wird in praxi die Geltends ſind, darf nicht für die Bewertung der Tiere ein

machung der Ungültigkeit abſtr. Willenserklärungen verſchiedener Zeitpunkt angenommen werden,

aus dem Vertrag oder mit der Feſtſtellungsklage die für das eine Tier etwa der Zeitpunkt des Gefahr

Ausnahme, die Kondiction aber die Regel ſein . übergangs, für die Bewertung des anderen der des

Referendar Dr. Hamburger in Würzburg . Vollzuge8 der Wandelung. Maßgebend iſt vielmehr

für die Bewertung der Tiere der gleiche Zeitpunkt

u . zwar der Seitpunkt des Vollzuges der Wandelung.

Bei Uumöglichteit der Hüdgabe eines Diere& ift der Dieſen Standpunkt vertritt auch ein Urt . des LG .

im Zeitpuntt des Bollzuges der Wandelung vorhandene Kempten d. 5. Dkt. 1920 Nr. 247 A 1919 .

Wert zu erſeken . § 487 Abf. 2 BGB . beſtimmt: „ Die Juſtizrat Dr. Stölzle , Hechtsanwalt in Kempten .

Wandelung kann auch in den Fällen der 88 351-353,

insbeſ. wenn das Tier geſchlachtet iſt, verlangt werden ;

an Stelle der Rüdgewähr hat der Käufer den Wert
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Hann nach Jutrafttreten der Wett. 296 7. des Beri.

Bertr . ein feindl. Staatsangehöriger eine Forderunge

anmeldung in dem vor dem Krieg eröffneten konture

eines Deutſchen ohne Mitwirtung der nøgleicheämter

rechtswirtſam zurüdziehen ? Ueber das Vermögen des

deutſchen Staatsangehörigen N. N. war im Jahr 1913

der Konkurs eröffnet worden. Unter den angemeldeten

u . anertannten Forderungen befand ſich auch eine For:

derung des ital. Staatsangehörigen X. Das Konkurs

verfahren zog ſich aus verſchiedenen Gründen bis über

das Ariegsende hinaus. Dem Gemeinſchuldner ( -- GS- ).

war es nach ſeiner Rückkehr vom Felde geglüdt, ſämtl.

Gläubiger voll zu befriedigen : ſie zogen dann auch ihre

Forderungsanmeldungen zurüd. Nur mit dem Stas

liener X., der in ſeiner Heimat weilte, konnte eine Ver:

bindung nicht ſogleich erreicht werden. Der Sch. bot

daher Sicherheitsleiſtung an u. ſtellte Antrag auf Ein:

ſtellung des Konkursverfahrens. Das KonkGer. wies

jedoch den Antrag ab, da die nach § 202 KD . erforderl.

Zuſtimmung aller KontGl. nicht vorliege u . die Sicher

beitsleiſtung als Erſat nicht in Betracht tomme .

Endl. gelang es dem Rechtsanwalt des Italieners X.

mit dieſem in Verbindung zu treten ; von dem Sachs

verhalt unterrichtet, ließ der ital. Gläubiger ſeine Fors

derungsanmeldung ſofort durch den bevollmächtigten

Rechteanwalt zurüdziehen . Nun ſtellte der Sc .

neuerdings den Antrag auf Einſtellung des Verfahrens.

Auch dieſen Antrag aber wies das KonkGer. durch

Beſchluß ab, weil „die Zurüdnahme der Forderungs

anmeldung eine Handlung ſei , die einen Verkehr des

Gläubigers mit dem Schuldner zum Zwecke der

Schuldenregelung i . S. des § 1 des Au8fG. 3. FrVertr.

d . 31. Aug. 1919 (RGBI. S. 1530) bedeute u . nach dieſer

Beſtimmung ohne Vermittlung des ital. Ausgleichgs

amtes, bei dem die Forderung anzumelden lei , ver:

boten ſei“ (AG. München, R. 33/18 ). Der GSch. legte

ſofortige Beſchwerde ein. In der Begründung führte

er u. a. aus, daß die Zurüdziehung der Anmeldung

nicht unter den Begriff der Schuldenregelung falle, da

die Forderung an fich fortbeſtehe u. bloß auf ihre

Geltendmachung im Ronkurs verzichtet ſei . Das LG.

München I, 3. 3A. , wies die Beſchwerde durd Beſchl.

vom 20. Dez. 1920 zurüd.

Aus den Gründen : „ Das KontGer. hat mit

Recht den Antrag auf Einſtellung zurüdgewieſen, weil

er nicht die Zuſtimmung aller Kontor. beigebracht habe,

die Forderungen angemeldet haben . Eine rechts

beſtändige Zuſtimmung des Gläubigers X. i. S. des

§ 202 AD . liegt nicht vor. Denn dieſer Gläubiger

konnte die Forderungsanmeldung nicht wirkſam ohne

die Vermittlung u . Zuſtimmung des ital . Ausgleichs

amtes zurüđnehmen, weil es ſich um eine vor dem

Krieg fällig gewordene Schuld eines in Deutſchland

wohnenden deutſchen Staatsangehörigen an einen in

3talien wohnenden ital . Staatsangehörigen handelt u .

jeder auf dieRegelung dieſer Schuld bezügl. Verkehr

zwiſchen dem Sch.oder dem KontVerw .u . dem Gläubiger

verboten iſt, ſoweit er nicht durch die Vermittlung

des Juſtändigen Ausgleichsamtes erfolgt. (Art. 296

Ziff. 1 , Art. 296 a, e des Verf. FrVertr. v. 28. Juni 1919

u . 85 der Anl. hiezu, RGBI. S. 1105 , 1107, 1109, 1113. )

Italien iſt der Regelung des Art . 296 des FrVertr.

u . ſeiner Anlage beigetreten . An die Stelle des § 1

des Ausfo . zum FrVertr. v . 31. Aug. 1919 (ROBI.

S. 1530, 1531) find im Verhältnis zw. Deutſchlandu

Jtalien die Vorſchr. der Abſchn. II , 1, 2 des RAusgl.

v. 24. Apr. 1920 (NGBI. S.600 ff.) getreten ( § 1 der

Bef. des Reichsminiſters für Wiederaufbau v . 30. April

1920, ROBI . S. 761). Nach § 11 des NAusglo . iſt

hinſichtlich der Schuld des G Sch. an X. jeder auf die

Suldenregelung bezügl. Berkehr zwiſchen den Bes

teiligten verboten, es ſei denn, daß der Vertehr durch

Vermittlung des Ausgleichsamtes erfolgt. Die Zurüd

nahme der Forderungsanmeldung iſt eine unter dieſe

gefeßl. Beft. Fallende Maßnahme. Der Begriff ,Schulben

regelung “ iſt nicht in dem engen Sinn der Schuldens

tilgung aufzufaſſen. Darunter ſind vielmehr alle rechts

handlungen mitinbegriffen, die aufdasSchuldverhältnis

Bezug haben . Ebenſo wie bei einer im KontVerf.

angemeldeten, dem Ausgleichsverfahren unterliegenden

Forderung ihre Prüfung und Feſtſtellung im FontVerf.
unjulaffig iſt, tann auch die Anmeldung einer ders

artigen Forderung ohne die Zuſtimmung des Augs

gleicheamts rechtsverbindl. nicht zurüdgenommen

werden . Der Gläubiger hat vielmehr auf Grund der

gefeßl. Vorſchr. die vordem Krieg entſtandene u . infolge:

deſſen ausgleichspflichtige Forderung bei dem ital . Aus

gleichsamt anzumelden . Er hat auch dieſe Anmeldung

nach der von dem KonkBerw . gemachten Mitteilung

bewirtt. Die Anmeldung hat jedoch noch nicht aur
Folge, daß nunmehr das KontVerf. nach § 202 AD.

eingeſtellt werden darf. Dieſe Einſtellung kann viel

mehr, wie das Heichsausgleichsamt in Berlin in der

Erklärung v. 6. Aug. 1920 mit Recht ausgeſprochen

hat, erſt nach dem Abſchluß des Ausgleichsverfahrens

erfolgen. X. iſt noch fontol. i . S. der Konto ., weil

die von ihm ohne Vermittlung u. Zuſtimmung des

Ausgleichsamtes erklärte Zurü &nahme der Anmeldung

ſeiner Forderung nicht rechtsgültig iſt; ſeineZuſtimmung

i . S. des § 202 Aonto . kann auch nicht durch Hinter

legung eines Betrages zur Sicherung ſeiner Forderung

erſeßt werden (Jäger, Nonto. 3./4. Aufl. § 202 Anm. 4).

Es iſt nicht zu verkennen , daß die Verzögerung der

Beendigung des KontVerf., die durch die Notwendig

teit der Durchführung des Ausgleichsverfahrens hin

ſichtl. der Forderung des X. herbeigeführt wird, für

den GSch. wirtſchafil. mißlich iſt. Das Gericht tann

ſich jedoch nicht über klare geſekl. Vorſchr. hinweg

Teßen “ (BeſchwReg. 587/20) .

Das unerfreuliche Ergebnis iſt, daß der deutſche

GSch ., der ſich bereits wirtſchaftl. in die Höhe gear

beitet u . die jämtl. Gläubiger befriedigt hatte, wegen

dieſer einen, noch dazu geringfügigen Forderung , noch

viele Monate lang in der Stellung eines GSch. bleiben

muß u . dadurch auf das ſchwerſtegeſchädigt wird. Der

Fall zeigt wieder, wie ungünſtig der FrVertr. auch

unmittelbar in die Privatverhältniſſe deutſcher Staats

angehöriger eingreift .

Referendar $ an Fröhlich in München .

1

Aus der Rechtſpredung.

Reichsgericht.

A. Zivilſa che n .

I.

Die Ausübung des Bortauførechts jekt einen nicht

Hur äußerlich formgerechten ſondern and jaflid binden

den Kaufvertrag voraus. Oründe : Die Hev . meint,

daß ein äußerlich formgültiger Staufvertrag genüge ,

um das Vorkaufsrecht (= VAR .) gu begründenu.

daß der Bekl. deſſen Inhalt ohne Müdſicht auf den

unterdrüđten Teil gegen ſichgelten laſſenmüſſe. Jedoch
iſt in $ 504 BGB. beſtimmt, daß das VAR . ausgeübt

werden könne, ſobald der vorkaufsverpflichtete Grund

ſtücseigentümer mit einem Dritten einen Staufvertrag

über die Beſißung geſchloſſen habe. Unter demKauf

vertrag iſt ein formgerechter, für die Vertragsſchließenden

bindender Kaufvertrag zu verſtehen ; iſt der Vorlaufs

verpflichtete nicht dem Dritten gegenüber rechtsver

bindlich zur Veräußerung ſeines Grundſtüưs verpflichtet,
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ſo fann auch der Borlaufsberechtigte nicht durch Aus

übung ſeines Rechts den Verpflichteten nötigen, das

Gršt. an ihn zu veräußern (ROZ. 98, 47). Ein

Kaufvertrag über ein OrSt. aber, der zwar in der

Form des § 313 BGB. geſchloſſen , in dem jedoch der

Kaufpreis niedriger als der in Wirklichkeit vereinbarte

beurfundet worden tſt, erfüllt nicht das Formerfordernis

des § 313, weil dieſes nicht nur die unmittelbare Ver

pflichtung zur Eigentumsübertragung begreift, ſondern

fich auch auf die ſonſtigen Beſtandteile des dieſe Vers

pflichtung begründeten Vertrags erſtredt u. bei einem

Kaufvertrag über ein OrSt. der vereinbarte Kaufpreis

weſentl. Beſtandteil des Vertrags iſt (RG7. 72, 2 ;

JurW. 1909, 653 Nr. 1 ; 1912, 287 Nr. 7 ). Daher

fann ein ſolcher die Vereinbarung des Kaufpreiſes

unrichtig beurkundender Kaufvertrag, da er gemäß § 125

BOB. nichtig, alſo für die Vertragsſchließenden un .

verbindlich iſt, nicht die rechtl. Grundlage für die

Ausübung des VAN . bilden. Der Bell . muß alſo

nicht dennotariellen Kaufvertr. v . 7.Jan. 1920, wies

wohl darin die Bereinbarung des Kaufpreiſes unrichtig

beurfundet iſt, dennoch mit dem beurkundeten Inhalt

logegen fich gelten laſſen, daß die Kl. daraufhin ihr

BAR . auszuüben durfte. Nach § 505 Abſ. 2 BOB.

tommt mit der Ausübung des BAR. der Kaufzwiſchen

dem Berechtigten u. dem Verpflichteten unter den Beſt.

zuſtande, welche der Verpflichtete mit dem Dritten

vereinbart hat. Da die not. Urt. v. 7. Jan. 1920

aber das zw . dem Bell. als dem Berkaufsverpflichteten

u. den Brüdern Dr. alsKäufern Bereinbarte hinſicht

lich des Staufpreiſes nicht richtig enthält, fo würde,

wenn die Kl. auf Grund ihres BiH. in den Kauf

vertrag lediglich mit dem beurkundeten Inhalt eintreten

dürfte , zw. ihr u. dem Bell. der Stauf mit einer weſentl.

Beſt. zuſtandelommen , die dem vom Bell. mit den

Brüdern ' Dr. Vereinbarten nicht entſpräche. Daß

ſolches der Befl. deswegen auf ſich nehmen müßte,

weil er das mit den Brüdern Dr. Bereinbarte hin

fichtlich der Göhe des Kaufpreiſes nicht richtig habe

beurtunden laſſen , u, deshalb etwa im Verhältnis zur

Al. bezüglich des Kaufpreiſes die mündl. Vereinbarung

als nicht geſchehen anzuſehen ſei u. nur das Beur

kundete gelte, iſt insbeſ. auch aus § 826 BOB. nicht

zu folgern. Dies ergibt ſich ohne weiteres daraus,

daß die Kl. auf Grund ihres VAR. tein bereits zu

ihrem Bermögen gehörendes Recht darauf hatte, daß

der Befl . , wenn er ſein GrSt. verkaufe, einen form

gerechten rechtsverbindl. Staufvertrag ſchließe; das

BAN. der Ri. trat dem Bell. gegenüber überhaupt

erſt in Wirtſamteit, wenn u . nachdem der Befl . einen

gültigen Kaufvertrag über das Opšt. mit einem Dritten

geſchloſſen hatte . Üeberdies ſtellt auch der Berd .

einwanofcei feſt, daß die Vertragsparteien bei Abſchluß

des Bertrags nicht mit der Ausübung des VKR. gerechnet

hätten u. daß ihr unlauteres Verhalten nicht auf die

Ausſchaltung der Al . , ſondern auf Sintergehung der

Steuer. u .Fideifommißbehörden gerichtet geweſen ſei.

Danach ſind auch nicht die Vertragsſchließenden auf

eine Schädigung der Kl. in ihrem Rechte ausgegangen .

(Urt. d . v. 3$. v . 12. Oft. 1921, V 158/21) .

friſten find freibleibend .“ Ein derartiges Abkommen

verſtoße auch gegen die guten Sitten. Das Bero.

erklärt,daß das Abkommen nicht zu unbeſtimmt, insbeſ.

die Bertragsleiſtung des Vert. nicht unſtatthafterweiſe

in die bloße Wiatür der Al. geſtellt ſei. Für die nicht

endgültig beſtimmte Preisbemeſſung ſei eine Ergänzung

des Vertrags nach § 315 BGB. möglich, der Gegen

ſtand des Kaufes ſei genügend bezeichnet u . die Ber.

einbarung, wonach die Befl. aus der Nichtlieferung

teine Rechte ſollte herleiten dürfen, ſei die Feſtſeßung

eines vertragsmäßigen Müdtrittsrechts = NTrR.),

deſſen Zuläſſigkeit unbedentlich ſei. Üuch ein Berſtoß

gegen die guten Sitten könne nicht anerkannt werden .

Die Rev. wendet ein, daß die Al. überhaupt zu nichts

verpflichtet ſei, es vielmehr in ihrer Wiltür ſtehe,

ob ſie leiſten wolle oder nicht. Dieſe Bedeutung andere

fich auch nicht durch Annahme eines pertragsmäßigen

RDrN ., da auch dieſes in ihr Belieben geſtellt u.

eine Ergänzung i . S. des § 315 BOB. hier ausges

ſchloſſen ſei. Dem kann nicht beigepflichtet werden .

Wenn das Berg. die oben wiedergegebenen Säße

unter Berufung auf § 157 BOB . als Vereinbarung

eines vertragsmäßigen NTrM. auslegt, ſo iſt das nicht

unzuläſſig , insbef. nicht deshalb, weil das ATTÁ.

der Verkäuferin dann an teinerlei Bedingung geknüpft,

ihrem freien Belieben unterſtehe u . daher bedeute, daß

ſie überhaupt nicht zu liefern brauche. Es iſt zuzu

geben, daß eine Ergänzung i . S. des § 315' BOB.

nach der Richtung, ob die Al. zur Lieferung verpflichtet

ſei, ausgeſchloſſen iſt. Es bedarf aber feiner derartigen

Ergänzung. Das Geſ. enthält teine Beſt., wonach der

vorbehaltene NTr. an irgendwelche Bedingungen ge

knüpft ſein muß. er tann daher in das frete Belieben

desjenigen geſtellt ſein , dem das ALIN . zugeſtanden

worden iſt. Durch ein derartiges Zugeſtändnis vers

liert der Vertrag daher nicht die erforderl. Beſtimmt

heit, die auch nach der Richtung der Regelung des

Breiſes u . der Lieferzeit vorhanden iſt oder doch gemäß

8 310 BOB. herbeigeführt werden kann. Stann fich

zwar die Kl. ihrer Lieferpflicht durch Ausübung des

MTrh. entziehen, ſo iſt es doch nicht etwa in ihr

Belieben geſteût, wann ſie von dieſem Rechte Gebrauch

machen will. Dena § 355 BOB. gewährt der Bell.

ein ausreichendes Mittel, dieKl. zu baldiger Ertlärung

zu nötigen . Sie iſt auch nicht der Gefahr ausgeſet,

bei NTr. der Kl. ihre Zahlungen zu verlieren. Denn

gemäß § 346 BOB. wäre dann die Al. zurMüdgewähr

verpflichtet. (Urt. d . V. ZS. v.5. Nov. 1921, V 194/1921).

5326 n.

5327 n .

II .

Rigtigteit eines Kaufvertrage wegeu liubeſtimmtheit

der Pflicten des Berläufero ? Gründe : Die Befl .

beſtreitet das Zuſtandekommen eines Bertrags, da

zu einem Kaufvertrag die Uebernahme von Verpflich.

tungen durch den Verkäufer gehöre, ſolche aber durch

die Kl. nicht übernommen ſeien, die erklärt hat, „ die

Annahme des Auftrags verpflichtet uns nicht gleich :
zeitig jur Bieferung, bet Nichtausführung des Au trags

beſteht ſomit ein Rechtsanſpruch Ihrerſeits nicht. Jrgends

welche Schadenserſaßanſprüche,insbeſondere Deđungs

tauf, ſind ausgeſchloſſen. Die Sachen bleiben bis zur
Bezahlung unſer Eigentum , ſämtl . Breiſe u . Biefer

III.

Abweiſung wangebragtermaßen “ bei Schadenserſar :

anſprüchen (8 139 3 BO .). Gründe: Durchgreifen

muß die Rüge, daß das Bero . ſeiner Pflicht aus § 139

8 PO. nicht nachgekommen ſei . Da es die Voraus

ſeßungen für einen SchE.-A. des Bell. nach 88 826,

249 BOB. als möglich angeſehen u. nur die Act, wie

der Befl. ſeinen Erſaßanſpruch nachwies, als verfehlt

erachtet hat , ſo iſt dieſe Entſcheidung nur eine

folche angebrachtermaßen“ u. eine derartige Entſch.

bei SdE.-Anſprüchen iſt unſtatthaft; Sache des Gerichts

wäre es geweſen, auf die vermißte tatſächl. Begründung

durch Ausübung desFragerechts hinzuwirten (103.59,

360 ; 62, 385 ; 63, 288 ; ZurW.1915 , 408 ). Umſos

mehr hatte es hier dieſe Pflicht, als es durch Erhebung

der Beweiſe über die Vorausſeßungen des § 826 BOB.

den Bell . annehmen ließ, daß gegen die Art, in der

er feinen Erfaganſpruch erhoben hatte , tein Anſtand

erhoben werde, u . dadurch den Beil . ſehr wohl davon

abgehalten haben kann, eine andere Michtung einzu

ſchlagen . Die Mev. hat dargelegt, wie der Bell . bei

fachgemäßer Ausübung des Fragerechte ſeinen Anſpruch

ſo håite begründen können, wie es ießt das Urt. ihn

überraſchend als erforderlich bezeichnet habe . Würde

dem Bell . die Verbeſſerung des Schadensnachweiſes
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im gegenwärtigen Rechtsſtreite unmöglich gemacht,

ſo würde das zu einem neuen Brozeſſe führen, während

der Prozeßl . einer unnötigen Prozeßvermehrung vor:

zubeugen hat. (Urt. d . V. ZS . d. 29. Oft. 1921 , V,

188/31). n.

2328
2

IV .

Beendigung der HedJuſt. (Uu.Geb6 . 0. 8. Juli

1921, RGBI. 911). Gründe : Der GerSchr. hat die

dem AA. 3. als Armenanwalt des MedKl. von der

Heichstaffe zu erlebenden Auslagen auf 35,80 M feſts

geſeßt, dagegen die Feſtſeßung weiterer 35,80 M'ab.

gelehnt, da dasin der Rev Inſt.erlaſſene Urt. am

21. Mai 1921, alſo vor dem Jntrafttr. des no. betr .

die Geb. der RA. uſw. v . 8. Juli 1921 (NGBI. 911)

ergangen ſei, u. deshalb dieſes Geſ. nicht gelte . 3. hat

Erinnerung erhoben , weil auf die Berechnung des

Auslagenpauſchſaßes die Noo v. 8. Juli 1921 anzu

wenden ſei : die Inſt. ſei erſt mit der Zuſtellung des

RevUrt. beendet geweſen u. dieſe ſei erſt nach dem

Intrafttr. erfolgt. Dem iſt beizutreten . Allerdings

iſt das Urt.des NeoGer. mit derVerlindung rechtskräftig

geweſen. Aber darum war mit der Verkündung noch

nicht die HedInſt. abgeſchloſſen . Jedenfalls nicht, ſoweit

die anwaltl. Tätigkeit in Betracht tommt. Denn auch

in der MedJnſt. liegt noch nach der Vertündung des

Urt. dem Anwalt der Empfang des ausgefertigtenUrt.

u. deſſen Mitteilung an den Auftraggeber ob u.

gegebenfalls auch deſſen Zuſtellung oderder Empfang

der Zuſtellung. Auch dieſe Tätigkeit gehört nach § 29

Nr. 7 NAGebD . zur Jnſtanz. Deshalb kann ſie auch

nicht ſchon vor deren Abwidelung abgeſchloſſen ſein .

Die Tätigkeit verurſacht regelmäßig Portofoſten u .

ſonſtige Auslagen , deren Erſaß durch Art. 2 des

DZuſchl6. v . 18. Dez. 1919 (ROBI. 2114) angeordnet

iſt . Damit wäre nicht vereinbar, die Inſt. ſchon vor

der Zuſtellung des Urt. für den Anwalt als abge

ſchloſſen anzuſehen . Nur wenn er ſelber die Zuſtellung

ſchuldhaft oder abſichtlich verzögert, mögen ihm die

erhöhten Bauſgalgebühren nicht zuzubilligen ſein .

( Beſchl. d . V. ZS. v . 3. Dez. 1921, V 60/21).

Unterſchrift zu dieſer Täuſchung in den Areiſen an ,

an welche die mit jener Unterſchr. verſehenen beweis -

erlebl. Ürt. gelangen foden. Nach dem Urt . hatte

der Angell. nur in zwei Zeitſchriften Auffäße unter

dem Namen d. d . Gr. erſcheinen laſſen ; das Urt. geht

offenbar davon aus, daß ſein Schriftſtellername damit

teineswegs allgem . als der ſeiner Perſon bekannt u .

daß dies insbeſ. nicht in den Kreiſen der Fall war,

an die er ſich als Vorſtand des W. Schriftſtellerbundes

wendete. Wäre der Deđname nur geeignet geweſen ,

über die Berlegereigenſchaft des Angell. zu täuſchen ,

ſo wäre das für den obiettiven Tatbeſtand einer

Urtf. allerdings nicht ausreichend. Dem Zuſammen

hange der UrtGründe iſt jedoch zu entnehmen, daß

der Name über ſeine Perſonengleichheit mit demjenigen

A., der in $ . einen Theaterverlag betrieben hatte,

zu täuſchen geeignet war. Dbjektiv ergeben ſich

daher teine durchgreifenden Bedenten gegen die An
nahme einer UrlF. Hinſichtl . des inneren Tatbe

ſtandes iſt das Urt. aber nicht völlig klar. Die Feſt

ſtellung, daß fich der Angell. , da es fich um einen

Schriftſtellerbund gehandelt habe, für berechtigt hielt,

ſein vorher benußtes Pſeudonym zu verwenden, kann

darauf beruhen, daß er nach der Meinung des Gerichts

annahm , er ſei in den fragl. Areiſen unter ſeinem

Schriftſtellernamen bekannt u. dieſer weiſe daher aus

reichend auf ihn hin . Es würde ſich dann um einen

den Borſag ausſchließenden Jrrtum nach § 59 StGB.

außerhalb des ſtrafrechtlichen Gebietes handeln, u .

es würde die Freiſprechung begründet ſein. Es kann

aber dieſer Feſtſtellung auch nur die Äuffaſſung zu

grunde liegen , der Angell. habe geglaubt, bei dem

Mangel eines genügenden Hinweiſes auf ſeine Perſon

ſchlechthin einen Denknamen fuhren zu dürfen , u. zwar

auch dann, wenn er damit über ſeine Perſon täuſche.

In legterem Falle würde ein bloßer Strafrechtsirrtum
vorliegen . ' (Urt. des I. Strs . 0. 4. Juli 1921, D

1790/1920 ).

II.

,,Unternehmen" der Beräußerung von Heidefilber

münzen. Die Ángell.W. hat mit dem Bantbeamten Sch .

inO. vereinbart, daß die in ihrem Beſitz befindl.

Silbermünzen nach D. geſandt werden ſollten , damit

fie dort, im beſepten Gebiet, veräußert würden. Nur

um der Berſendung die Form eines ehrl. Geſchäfts

zu geben , ſollten ſie ſcheinbar der elſäß. Bant in D.

ins Depot gegeben werden, um als Sicherheit für einen

Kredit der dortigen Firma F. zu dienen . Dieſe Ueber

ſendung an die Bantſollte nur zur Verſchleierung

der Veräußerungsabſich
t dienen . Nach § 1 der VD.

über den Handel mit Gold, Silber u. Platin v. 7. Febr.

1920 (ROBI. S. 199 ) dürfen Reichsſilbermünz
en der

Markwährung, einſchließl. der außer Kurs geſeßten,

zu einem ihren Nennwert überſteigenden Preiſe nur an

die Meichsbant oder die von ihr ermächtigten Stellen

veräußert werden . Sier war eine Veräußerung ( = B.)

zu einem ſolchen Preiſe unter Umgehung der Meichs

bant beabſichtigt. Nach § 1 Abſ. 2 der BD. iſt das

Unternehmen einer V. unter Strafe geſtellt, die dem

Verbote des Abſ. 1 zuwider läuft. Wenn die Rev.

nun ausführt, daß die Abſicht der Angell. zunächſt

nicht auf eine V. der Münzen, ſondern auf deren

Verpfändung gegangen ſei, ſo widerſpricht das den

tatſächl. Feſtſtellungen der Borinſt. Dieſe ergeben,

daß nur dem äußeren Scheine nach die Münzen ins

Depot der Bank, in Wirklichkeit ſofort in die Hand des

Sch. gelangen ſollten , der ſie alsbald – noda ehe dienoch

VD . im beſ. Gebiet in Wirkſamkeit trat zu hohem

Preiſe veräußern ſollte. Daß eine B. noch nicht ſtatt

gefunden hat, iſt richtig ; ſtrafbar iſt aber bereits das

Unternehmen der B., das auch Berſuchshandlungen

mit umfaßt. Nun nimmt allerdings das lirt . an , daß

nach der mit der BO. verfolgten gelegg . Abſicht auch

ſchon Borbereitungshandlungen den Begriff des Unter

-n.

n .
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.

B. Strafſachen.

I.

Urtundenfäſdung durdy den Gebrauch einer Schrift.

ſtellernamens. Gründe: Der Angell. iſt durch das

Urt. von der Antlage der UrfFälſchung i. S. des

§ 268 Abſ. 1 StGB. freigeſprochen worden. Das lo.

erachtet nichtfür erwieſen , daß der Angell. in rechts

widriger Abſicht gehandelt habe, als er die vom

,Schriftſtellerbund ausgefandten Urt . mitmit dem

Pſeudonym Fr. d . d . Gr. unterzeichnete. Zwar ſchließe

der Umſtand, daß er fich dieſes Schriftſtellernamens

ichon früher bedient habe, an fich nicht aus , daß es

ſich um einen falſchen Namen handle, menn er auch

in großen Streiſen unter dieſem Namen bekannt ges

weſen ſei u . dieſer Name ſeine Perſon kennzeichnete.

Es laſje ſich aber nicht widerlegen, daß A. , da es ſich

einen Schriftſteller-Bund gehandelt habe, ſich

für berechtigt gehalten habe, ſein vorher bereits

benugtes idriftſtelleriſches Pfeudonym zur Unters

zeichnung zu verwenden. Dieſe Ausführungen laſſen

es nicht als ausgeſchloſſen erſcheinen, daß das 2G.

einer rechtsirrtüml. Auffaſſung ausgegangen

iſt. Wie der ert. Sen. bereits (ROSt. 48, 238 ) aus

geſprochen hat, iſt die Urff. nicht unter dem Geſichts

puntte der Verleßung fremden Namensrechts oder der

unbefugten Namensführung ſtrafbar, ſondern weil

mit Wiſſen des Ausſtellers eine Täuſchung über die

Perſon des Ausſtellers hervorgerufen wird oder werden

fann. Es fommt alſo auf die Eignung der falſchen

um

von



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1922. Nr . 1 u. 2 . 21

ausnahmslos die Geſchw . nach einer weiteren Belehrung

vor Abgabe ihres Spruches in das Beratungszimmer

(= B8.) zurüctehren müſſen. Wenn ihr Spruch nach

Inhaltu . Form geſeßmäßig zuſtande gekommen iſt,

wenn ſie dann wegen der Form Zweifel hegen u. um

Belehrung bitten u. wenn nun aus der Belehrung fich

ergibt, daß die von ihnen gewählte Form die richtige

iſt, ſo hat die Rüdlehr in das B3. keinen Zweď ; es

fehlt an einem Gegenſtande der Beratung. So war

die Sachlage hier . Die Geſchw . haben nach dem þrot.

erklärt, daß ſie einer weiteren Belehrung hinſichtl.

der Art u. Weiſe der Beantwortung der Frage ledigl.

in formeller Hinſicht bedürften. Der Borf. u. der

Gerichtsſchr. haben ſich dahin geäußert: Der Obmann

ſtellte an den Borſ, die Frage, ob jede Antwort auf

die einzelnen Fragen von ihm unterſchrieben werden

müſſe oder ob die einmalige Unterſchr. für alle Ant

worten genüge. Nachdem der Vorf. die einmalige

Unterſchr. als genügend bezeichnet hatte, erklärte der

Obmann : dann habe er richtig gehandelt. Daß nuns

mehr der Spruch fundgegeben iſt , ohne daß die Geſchw .

ſich in das B3. zurüdgezogen haben, verlegt nicht

das Geſek. (Úrt. des Ferštrs. d. 28. Juli 1921,

D 1019/1921) . n.
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nehmens erfüllen . Dem kann nicht beigetreten werden.

Daß beabſichtigt war, die V. v . Silbermünzen unter

Umgehung der Meichsbank unter allen Umſtänden zu

verhindern , iſt zuzugeben . Daraus folgt aber nicht,

daß jede Borbereitung einer ſolchen B. mit Strafe

habe belegt werden ſollen . Die Straft. führt weiter

aus, daß der GefGeber der Strafdrohung für das

pollendete Bergehen nur die Vorſchr. „ Der Verſuch

ift ſtrafbar “ habe hinzuzufügen brauchen , wenn er nur

die B.u. deren Berſuch habe treffen wollen : Sie über

ſieht aber, daß bei dieſer Faſſung der Verſuch nur mit

der ermäßigten Strafe des § 44 StGB . belegt werden

tönnte, während er mit der vollen Strafe belegt werden

fann, wenn das Unternehmen mit Strafe bedroht iſt.

Gerade die Berwendung des Begriffs Unternehmen “,

der in der Rechtſpr. feſt umgrenzt iſt (HOSt. 42, 266

u. a .), zeigt, daß diejenigen Handlungen zur Bes

ſtrafung gezogen werden ſollten, die nach der bisherigen

Hechtsauffaſſung ein Unternehmen darſtellen . Das
aber ſind nur Berſuchshandlungen . Die Straft. hat

mit Necht einen Anfang der Ausführung der Ver:

dußerung angenommen. Der Anfang der Ausführung
erfordert regelmäßig, daß mit der Anwendung der

für die Bollendung, hier die V. , dienenden Mittel

begonnen, daß die Verwirklichung eines Tatbeſtands

merkmals eingeſeßt hat. Nun war zwar hier eine

beſt. Perſon noch nicht gewonnen, an die die V.erfolgen

ſollte. Der Bantbeamte Sch. war aber beauftragt u.

ermächtigt, die Münzen alsbald nach Eingang zu

veräußern , ohne daß er deshalb mit den Angekl.

nochmals in Verbindung zu treten brauchte. Eine

Verwertung der Münzen, wie ſie hier in Ausſicht

genommen war, war auch damals im beſeßten Gebiet

jederzeit leicht zu bewirken. Mit der Ueberſendung

der Münzen an den zur ſofortigen V. bereiten Sd .

taten die Angell. mithin alles, was ihrerſeits zur V.

geſchehen tonnte, wennman die vorherige Vereinbarung

mit Sch. in Betracht zieht. Da ihnen die Perſon

gleichgültig war, an die veräußert wurde, u. ſie nur die

beſtmögl. Verwertung wollten, deren Durchführung

fie dem Sch . volljändig überließen , ſo war hier die

Ueberſendung der Münzen an dieſen Vermittler bereits

ein Anfang der Ausführung der v., denn ihr Wille

der B. an die von Sch.zu beſtimmende Perſon begann

damit verwirklicht zu werden. Sonach wird das Urt.

durch die Feſtſtellung getragen, daß ein Anfang der

Uusführung der V. u . damit auch ein Unternehmen

vorliegt. Dieſes iſt im Geltungsbereiche der BD ., dem

unbeſeßten Gebiet, begangen worden . (Urt. des I. Strs.

0. 9. Mai 1921, D 1637 1920 ).

1

n.
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Oberſtes Bandesgericht.

A. Zivilſache n.

I.

gm Falle des § 54 GBD. tann das GrB.nicht

gemäß $ 22 GBD. berichtigt, ſouderu nur ein Wider
ſpruch eingetragen werden. Mit not. Urt. v . 16. Dez.

1918 ' übergab Sorenz A. ſein Anweſen Nr. 5 in

A. an die Brautleute Anton E. u. Barbara 6. Zu

gleich wurde die Auflaſſung erklärt. Unter Ziff. IX

war beſtimmt, daß der Übſoluß unter dem Vorbehalt

der Eheſchließung erfolge u . daß er erſt mit der Ehe

ſchließung gelten ſolle.Die Brautleute heirateten am

2. Juli 1919. Im Grb . wurde der Vertrag am

30. Juli 1919 vollzogen. Am 28. Febr. 1921 bean

tragte Lorenz A. beim GrBA. einen amtl. Widerſpruch

einzutragen, weil die Auflaſſung unter dem Vorbehalte

der Eheſchließung erflärt worden u. dahernach § 925

Abſ. 2 BGB. unwirkſam ſet; durch die Eintragung

der beiden Uebernehmer ſei das OrB . unrichtig ge

worden. Das GrBú. trug Widerſpruch zum Schuße

des Berichtigungsanſpruchs eiv . Am 16. März 1921 be

antragte lorenz A., ihn nunmehr als Eigentümer

wieder einzutragen . Das GrBA. wies ab, da der

Nachweis erforderlich ſei, daß der bisher Eingetragene

zurüdtrete. Das 10. verwarf die Beſchw .; auch die

weitere Beſchw . blieb ohne Erfolg .

Gründe: Da die Vertragsteile den Rechtsbe

ſtand des ganzen Vertrags an den Borbehalt der Ehe

ſchließung geknüpft haben , muß angenommen werden ,

daß nach ihrem Widen auch die Auflaſſung von dieſer

Bedingung erfaßt werden ſollte ; nach 8 925 Abſ. 2

BGB. ift fie deshalb unwirtfam geblieben . Die Auf

faſſung des GrBA.,daß es im Rahmen des § 22 OBD.

nicht bloß der Zuſtimmung des neu einzutragenden

Eigentümers, ſondern auch der Einwilligung des ein

getragenen bedürfe, iſt nicht zutreffend. Das Weſentl.

des § 22 Abſ. 1liegt gerade darin , daß die Bewilligung

des von der Berechtigung Betroffenen erſeßt werden

kann durch den Nachweis der Unrichtigkeit des Orb.

Die hierin liegende Alternative gilt auch im Rahmen

des Abſ. 2 des § 22, wenn es ſich um die Berichtigung

eines Eigentumseintrags handelt . ( Güthe Unm . 60

zu § 22 ). Der Beſchl. des BayOblG . 7, 46 ſteht

nicht entgegen, weil dort die Möglichkeit des Nach

weiſe einer Unrichtigteit überhaupt nicht vorlag . Aus

einem anderen Grunde muß jedoch der Weg des § 22

v etſperrt bleiben . Er liegt in dem beſ . Berhältnis

III.

3ft Salbarjan ein Gegenftand des täglichen

Bedarje ? Die Straft. hat die Anwendung des

§ 1 Nr. 4 der DO. 0. 8. Mai 1918 abgelehnt,

weil S. tein Gegenſtand des tägl. Bedarfs ſei. Dieſe

Hechtsanfit tann nicht gebilligt werden . Nach der

Hechtſpr. des RG. ſind Gegenſtände des tägl. Bedarfs

nicht bloß Sachen , die Jedermann tägl. braucht oder

brauchen kann, ſondern auch Sachen, für die in weiten

Kreifen der Bevölferung tägl. ein Bedürfnis vorliegen

tann, welches alsbaldige Befriedigung erheiſcht. (ROŠt.

Bd. 61 S. 408). Unter die erwähnte Begriffsbeſt.

fallen auch Arzneimittel. Die Richtigkeit der hier

vertretenen Auffaſſung wird beſtätigt durch § 21 (der

$ rTrBD . v . 8.Mai 1918 ſowie durch die amtl. Be

gründung zu dieſer Vorſchrift . Aus beiden iſt erſichtl.,

daß die BD. über Handel mit Arzneimitteln d . 22. März

1917 durch die PrErVD. außer Kraft geſeßt worden iſt.

(Urt . des 1. Strs. d . 22. Sept. 1921,D 476/1921) .

5833 n .

IV .

Beratung der Geſchwornen nach einer nachträglichen

Belehrung. Aus 88 301, 306 StPO. folgt, daßnicht
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zw . § 51 u. 8 22 GBD. (Predari, Bem. 9 zu § 22 ).

$$ 54 und § 71 waren ihrem weſentl . Inhalte nach

im 1. Entw. zur GBD. enthalten, von dem Rechtsges

danten getragen, daß die Wiederaufhebung einer als

unrichtig erkannten Eintragung dem GrBA. für die

Regel nicht geſtattet werden tönne, weil dieſes hiedurch

hinter dem Müden der Berechtigten in Mechtspoſitionen

(8 891 BOB . ) eingreifen würde, die durch den tats

jachl. Beſtand der Šintragungen begründet ſeien (Mot .

S. 93, 117 ). Wenn tropoem der 8 22 eingefügt u. das

durch die Möglichkeit geſchaffen wurde, eine Eintragung

auch ohne Wiſſen des Buchberechtigten durch Nach

weis der Unrichtigkeit zu beſeitigen,ſoergibt ſich für

die Auslegung die Notwendigkeit, die Grenze zw . den

nicht auf völlig einheitlicher Grundlage ruhenden

Borſchr., näml. dem § 22 einerſeits, den ss 54, 71

anderſeits ſcharf zu ziehen. Die 88 54, 71 beziehen

ſich auf die Fälle urſprüngl. Unrichtigkeit des Orb .

u . Zwarſolcher Eintragungen, die auf einer Berlebung

geſebi . Vorſchr. unmittelbar durch ein (objektid) rechts

widriges Verfahren des GrBA. beruhen. Jn dieſen

Fällen muß dann aber der Rechtsbehelf des § 22 ver

ſagen . Der Berichtigungsberechtigte kann hier weder

durch einen dem & 22 GBO. eniſprechenden Antrag

beim GrBA . noch im Beſchwerdewege die Berichtigung

dergeſtalt herbeiführen, daß die unrichtige Eintragung

beſeitigt u . durch die richtige erſeßt wird . Nur der

Widerſpruch (von Amts wegen oder auf Antrag) iſt

das zuläſſige Mittel, um den Folgen vorzubeugen,

ſoferne nicht die Berichtigungsbewilligung beſchafft

werden kann. Ein derartiger Fall einer durch nicht

ordnungsgemäße Tätigkeit des OrBA. unmittelbar

beeinflußten urſprüngl. unrichtigkeit des OrBA. liegt

aber vor. Das GrBA . hätte die Eheleute E. auf

Grund der bedingten Auflaſſung nicht eintragen dürfen ;

anderſeits hat der Beſchwerde F. die hier allein eins

i lågige Abhilfe, die Eintragung eines Widerſpruchs

nach § 54, bereits erlangt, wodurch er auch genügend

geſchüßt iſt. ( Beſchluß des ZS. v . 11. Juni 1921,

Reg. III Nr . 47/1921).

dem Abweſenden vorzuenthalten u. ihn zur Rüdtehr
zu veranlaſſen, anderſeits aber auch das Bermögen

zu verwalten. Es ſind ſohin die Intereſſen des Āb

weſenden u. des Staates in gleicher Weiſe zu wahren.

(Silberſchmidt im Arch. f. bürgi. Necht 15, 114 ff .).

Die Verfügung gewalt iſt nur dem Angell. entzogen ,

nicht aber dem Pfl., ſoweit die durch die Beſchl. ges

zogenen Grenzen reichen. So iſt es auch Pfliegt des

Pfi., Verbindlichteiten zu erfüllen, zu denen der Rechts

grund ſchon vor der Beſchl. gelegt wurde. Die Ber

mögensbeſchl. trifft nicht einzelne Bermögensſtüde,

ſondern das Vermögen im Ganzen, mit Aftiden u.

Paſſiven, wie es bei der Beſchl. rechtl. u. wirtſchaftl.

geſtaltet war. Wenn das 16. meint, der pfl. fönne

nicht weitere Befugniſſe haben als derAngeſch ., ſo

überſteht es, daß der Bild ſeine Befugniſſe nicht von

dem Angeſch . ableitet, ſondern deſſen gef. Vertr. iſt ;

auch der wegen Geiſtestrankheit Entmündigte lann

ſelbſt über ſein Bermögen nicht verfügen, wohl aber

ſein Vormund. Þier ergibt ſich Folgendes : Jm Bins

blid auf 334 StPD . iſt die Beſchl. wirkſam ge

worden am 5. Dkt . 1920, als ſie zum erſten Male im

MAnj. veröffentlicht wurde . Der ſchuldrechtl. Staufa

vertrag u . die Auflaſſung nach der Notúrf. vom

4. Lit. 1920 tonnten ſohin von der Beſchl. nicht bes

rührt werden, ſind vielmehr rechtswirtſam geblieben ;

nur die Eintragung im ⓇrB. war zufolge der Ein

wirkung der Beſchl .nicht mehr angängig. Demgemäß

gehören zu den Attiven des der Güterpfl. unters

worfenen Bermögens ſowohl der von der Frau für

das Geſamtgut eingenommene faufihiling als auch

das verkaufte Unweſen . Dagegen zählt zu den Paſſiven

des dem Pfl. unterworfenen Vermögens auch der An

ſpruch des Käufers, der durch Begleichung des Stauf

fdgilings ſeinen Vertragspflichten genügt hat, auf

Eigentumsverſchaffung (§ 433 BOB.). Denn dieſer

Anſpruch iſt aufrecht geblieben . Bei Eintritt der .

Beſchl. war das Bermögen mit dieſem Anſpruche be

ſchwert, ſo daß er gegen den Angeſch. troß der Beſchl.

weiter beſteht. Der Pfl. wil durch die Eintragungs

bewilligung lediglich die aufrecht gebliebene Berbind:

lichkeit des Angeſch . erfüllen u. den Kaufvertrag voll

ziehen, zugleicg unnötigen Koſten einer Klage des

Käufers vorbeugen ; er hat für dieſe Urf. die vorm.

gerichtl. Genehmigung erbeten (88 1915, 1821 Nr. 1

BGB.) . Die Erwägungen des Vormg. u. des 16.

tönnen nicht gebilligt werden . Insbeſ. iſt es unrichtig ,

daß es nicht angehe, das einzige greifbare Bermögens

objekt des Angeſch. Aur Befriedigung desKäufers aus

der Beſchl. zu entlaſſen . Von der Beſchl. iſt ja auch

der Kaufſchilling ergriffen . Soweit etwa Anhalts:

punfte dafür beſtünden , daß es den Beteiligten nur

darum zu tun war, das Anweſen der zu erwartenden

Beſchl. zu entziehen, ſo ergäbe ſich insbeſ. nach § 138

Abſ. 1 BOB. eine veränderte Sach- u .Mechtslage auch

für die Genehmigungserteilung. Gleiches gilt, wenn

fich herausſteden ſollte, daß der Kaufpreis nicht richtig

angegeben iſt (8 313 BOB. ) . (Beſchl. des . 85. v.

7. Okt. 1921, Reg . JII Nr. 115/1921).
M.

M.
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Die nach $ 332 7. StPro. eingeleitete Pflegſchaft

hat nicht nur dem "Jaterenie des Staat: zu dieuca,

foudern auch das Beſchlagnahmebermogen jach jemäß zu

verwalten. Der Pfleger hat daher auch Verbindlichteiten

zu erfüllen, die vor der Beſchlagnahme entſtanden fiad.
Jn der in dem Beſchl. vom 1. Juli 1921, Heg. III

Nr. 61/1921 (dieſe Zeitſchr. 1921 Š. 215) behandelten

Angelegenheit hat das AG. W. als Vormer. für

Matthias St. eine Güterpflege angeordnet u . den

Alois B. als Güter Pfl. beſtellt. Zu Urkunde des Not.W.

v . 11. Aug. 1921 erklärte der Güter Pfl. im Beiſein

u. unter Zuſtimmung des Käufers W. feine aus

drüđl. Einwilligung zum Kaufvertrage u. zur Auf
laſſung hinſichtl. des Anweſens Nr . 4 in . u . bean.

tragte Eintragung im Grb. Die vormundſchaftsges

richtliche Genehmigung hat das AG. W. verſagt, weil

dieſe Hechtshandlung des Pfl. dem Zwede der Bes

ſchlagnahme u. Güterpflege zuwiderlaufe . Die Bes

ichwerde des Pfl. wurde zurüdgewieſen. Auf weitere

Beſchw . wurde das AG. unter Aufhebung der beiden

Beſchlüſſe angewieſen, anderweit zu verfügen .

Gründe: Die GüterPfl. i . S. der $8 332 ff.

StPO. iſt an ſich ſelbſtändiger Art. Db u . inwieweit

die Vorſchr. der $8 1909–1921 BOB . gelten, muß

aus dem Sinne der Geſeßesbeſt. entnommen werden .

Der Pfl. tritt hiebei an die Stelle des Pfleglings u .

übt ſtatt deſſen - u . zw. innerh , der durch die Be :

ſchlagnahme gezogenen Grenzen – das Verwaltungs

und Verfügungsrecht aus . ( BayOblo. 10, 560 ; 12,

34) . Dieſe Pflegſchaft darf aber nicht einſeitig auf

die Jntereſſen des Staates abgeſtellt werden, ſie hat

vielmehr den doppelten Zweck, einerſeits das Bermögen
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III.

Für Auſprüche auf Entſchädigung nach § 7 Rr : G

iſt in Bayern der Hechtsweg nicht zuläſnig. Während

der bayer. Mätewirren (April 1919 ) nahm die Stadt

Gem . Å . gemäß 88 3 Nr. 3, 6, 7 Arlo. v . 13 Juni

1873 (NOBI. 129) auf Grund Verlangens der Militär,

verwaltungbeim Kl. einen Araftwagen für Heeres.

zwede in Anſpruch. Die Berwendung dauerte d .

30. April bis 7. Juni 1919. Die nach § 33 Srlo .

eingeſepte Komm. ſtellte die vorgefundenen Mängel u.

die Entſchädigungsfäße feſt, worauf die Stadtgem .

dem Kl. 2350 M zahlte . Der Kl beanſpruchte aber weitere

8450 M, weil der Wagen erſt am 5. Juli 1919 wieder

derwendungsfähig geworden ſet u . außergewöhnl .
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Abnüßung vorgelegen habe. Die Gem. verwies den B. Strafſachen.

Kl. an die MilBerw.; vorſorglich beſtritt ſie den An
I.

ſpruch nach Grund u. Höhe. Das 16. wies wegen

Unzuläſſigkeit des Rechtswegs ab ; Berufung u. Medis Lärídloß als Gegenſtand täglichen Bedarfe. Nach

fion blieben ohne Erfolg. § 1 Abſ. 1 Nr. 1 PrIrBD . lommt es nur auf oeu

Gründe: Es handelt ſich um einen Anſpruch wirtidaftlichen Charatter des Rechtegeldäfts an . Auch

auf Entſchädigung nach § 7 Arlo. Ueber den Rechts, das Fordern aus einem Wertvertrage tann darauter

weg enthält dasArlo . eine Borſchr. nur im 8 34. fallen. Der A. hatte ein Türſchloß geliefert u. ange

Dieſer ſagt, daß für Klagen gegen das Heich hinſichtl. bracht. Er forderte insgeſamt 650 M. Er wurde nach

des Hechtswegs u . des Gerichtsſtandes die gleichen § 1 Abſ. 1 Nr. 1 verurteilt, weil er für das Türſchloß,

Vorſchr. gelten wie gegen den Bundesſtaat, wenn einen Gegenſtand des tägl. Bedarfs, einen Preis fots

legterer vertlagt wäre.Das bedeutet, daß das ReichsN. derte, der einen übermäßigen Gewinn enthielt. Die

es auch gegenüber dem Reich auf das BandesM. an- Stk. nahm an, daß das Fordern für die Anbringung

tommen läßt, ob eine Juſtig oder Verwaltungsſache des Schloſſes nicht unter dieſe Vorſchr. falle, weil es

gegeben iſt. Žieran iſt durch § 13 GVG. nichts ge: ſich um einen Wertvertrag handle . Die Hev. wurde

andert; denn dieſer verweiſt vor die ordentl . Gerichte derworfen .

alle bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten , für welche nicht ents Aus den Gründen : Das Türſchloß iſt Gegen

weder die Zuſtändigkeit von BerwBeh. oder Verw.- ſtand des tägl. Bedarfs u. bleibt es auch nach ſeiner

Ger. begründet iſt oder reichsgeſeßl. beſ. Ger. beſtellt Berbindung mit dem Gebäude. Unzutreffend aber iſt

oder zugelaſſen ſind . Bepteres iſt nicht geſchehen ; es, das einheitl. Mechtsgeſchäft, das auf Herſtellung

die Zuſtändigkeit der Verw Beh. u. VerwGer. beruht eines verbeſſerten Türabſchluſſes für das Gebäude

aber wiederum auf Bandesrecht. Nun handelt es ſich mittels des vom Angell . zu liefernden Schloſſes gerichtet

hier freil, um eine Alage gegen eine Gemeinde; nach § 34 war, in zwei Teile, einen Kaufvertrag über das Schloß

ArlG. muß aberhier um ſo mehr Landesh hinſichtl. des u . einen deſſen Anbringung an der Türe betreffenden

Rechtswegs maßgebend ſein . In Bayern galten be- Wertvertrag (WV.) zu zerlegen u. ausſchl. den erſteren

reitsbei der Erlaſſung des Arlo. die ArlSachen Betrag als Preis zu berüdſichtigen. Bielmehr muß

als Adminiſtrativſachen (VO. v 3. Jan. 1907,RBI. 53 ; der einheitl. u. unteilbare Vertrag unter dem Geſichts .

§ 28 der FormVD . v . 17. Dez. 1825, RBI . 1066 ; punkt der angeführten Beſt. gewürdigt werden. Biebei

OberſtOH. 0. 15. Dez. 1856, RBI. 1807, 16) . In der iſt aber der Nachdrud nicht auf die zivilrechtl. Natur

Begr. 3. Entw . des VerwGHO. (Verh . der A. d. Abg . dieſes Vertrags alſo auf die Frage zu legen , unter

1877/78 Beil. Bd. III , 18) wurden die Anſprüche aus weldender vom BOB. aufgeſtellten Bertragstypen er

$$ 6 , 7 , 18Arlo. ausdrüdl . als ſolche bezeichnet, die einzureihen iſt, vielmehr fann nur der wirtſchaftl.

als GemBaſten im weiteren Sinn unter Art. 8 Nr. 30 Charakter entſcheiden. Mit ſeiner Unterordnung unter

fallen. Gegen dieſe Stelle iſt von den Erläuterern den Begriff des WV. nach $$ 631 ff. BGB. iſt die An

des Berw OHG . fein Einwand erhoben. Der Wort- wendbarkeit des § 1 Nr. 1 der PrTrBD. nicht aus

laut des Geſ. iſt in der Tat allgemein : Verwal- geſchloſſen . Auch ein ſolcher Vertrag fann einen Preis

tungsrechtsſachen ... find alle beſtrittenen Rechtsan- wucheri. S. dieſer Beſt. in ſich ſogließen. Jndem dieſe

ſprüche u. Berbindlichkeiten in nachbenannten Ange- ganz allgem . von Fordern eines Preiſes für einen

legenheiten ... 30.) Teilnahme an Gemlaſten “ . Die Gegenſtand des tägl. Bedarfs“ ſpricht, ſchränkt ſie ihre

Borinſt fonnten daher mit Meht auch die Gegens Anwendung nicht auf den Fall der Beräußerung, näml.

leiſtung der Gem . für die gemeindl. Ariegslaſt unter den Kaufvertrag ein, ſegt vielmehr nur ein Rechtsges

Art. 8 diff. 30 bringen, da der Zuſammenhang un- ſchäft voraus, das ſeinem , wenn nicht ausſchließl., ſo

mittelbar iſt u . der innere Grund (Beſchleunigung) doch weſentl. Inhalt nach auf Veräußerung einer Sache

auch hier zutrifft. Auch Neulamp anerkennt in 30 gerichtet iſt, indem der einen weſentl. Teil der Ver

1916, 808, daß nach bayer. Hecht der Rechtsweg u tragspflicht der einen Seite bildenden Uebereignung

zwar „ im vollen Umfan ", d. h. auch hinſichtl . des die Pflicht zur Beiſtung eines Geldbetrags als Gegens

Betrags, ausgeſchloſſen iſt. (S. a . Abt in BlådmPr . wertsauch für dieſe Übereignung gegenüberſteht. Wollte

68, 188). Insbeſ. fann in Bayern tein Unterſchied man dieſe Fälle von den mögl.Fällen desPreiswuchers

gemacht werden zw . der Höhe nach beſtrittenen u. ausnehmen , ſo ließe ſich das Ziel, das ſich der GefG.

unbeſtrittenen oder bereits feſtgelegten Anſprüchen mit der Bo . geſtedt hat, der möglichſt umfaſſende u.

aus dem Srlo. In der bayer. Hechtſpr. iſt vielmehr wirtſame Schutz der udgemeinheit gegen wucheriſche

von jeher daran feſtgehalten worden , daß auch uns Ausbeutung auf dem Gebiet des Verkehrs mit Øg. des

beſtrittene u . der Höhe nach feſtſtehende Anſprüche des tägl . Bed., nur unvoltommen erreichen. Dieſes Schuß

öffentl. Rechts nicht vor Gericht eingeflagt werden bedürfnis muß nach dem geſebg . Zwed auch für die

können (@BBI. 1886 Beil. I, 1892 Beil. II, 1897 Fälle anerkannt werden , wo zur Befriedigung eines

Beil. I). Auch das RG . (ROZ. 91, 293 ) läßt über derartigen wirtſchaftl. Bedürfniſſes nicht die bloße

lektere Frage im Endergebnis für Anſprüche aus dem Bieferung der Sache ſondern noch eine beſtimmte an

Arlo. das Landesrecht entſcheiden . Die einzelnen ihr ſich vollziehende Arbeit zu leiſten iſt, durch die ihre

Beträge ſtehen übrigens nicht dem Grunde u. der Geeignetheit zur Befriedigung des Bedürfniſſes erſt

Höhe nach feſt . Schon deshalb hindert auch Art. 153 geſchaffen wird u .wo deshalb beide Beiſtungen zu einer

Abſ. 2 AB. nicht die Verneinung der Zuläſſigkeit des Geſamtvertragspflicht zuſammengefaßt werden, mithin

Nechtswegs. Dieſe Geſekesſtelle behält aber auch aus- insbeſ. auch für jahlreiche zivilrechtl. dem Begriff des

drüdlich andere Beſt. von Reichsgef. vor. Eine ſolche reinen WV . angehörige Fälle. Die Bedeutung der

Sonderbaſt. bildet,' wie mit Stölzel (Rechtsweg u. Arbeit tann gegenüber der Sachleiſtung ſehr zurüd

KompKonfr. in Preußen § 6 III) gegen Heilberg- treten, braucht es aber nicht, ſie darf nur nicht über

Schäffer (Krlo . Š . 147) anzunehmen iſt, gerade § 34 wiegen. Eine ſichere begriffl. Åbgrenzung wird faum

Arlo. Es bleibtalſo troß Art. 153 Ábj. 2 RV. der mögl. ſein ; eine ſolche wird vielmehr nach der tatſächl.

Rechtsweg für die Bergütung in Bagern ausgeſchloſſen, Geſtaltung des Falles zu treffen ſein. Es mag an

ſelbſt wenn es ſich bloß mehr um die Zahlung einer Fälle erinnert werden, wie Feſtnageln, Anſchrauben,

bereits feſtgeſtellten Summe handeln würde. Hier: dufhängen von Gegenſtänden , Anbringen u . Montieren

nach iſt belanglos, ob zw . der bell. StadtGem. u . einfacher Beleuchtungsförper , Hähne u . ähnlicher Zus

dem Meich bereits eine endgültige Feſtſtellung ſtatt- behörſtüđe an Waſſerleitungsröhren im Haus , aber

gefunden hat. (Urt. des ZŠ. v . 12. Nov. 1921, auch Einſeßen von Glasſcheiben , wenn die Nägel,

Meg. I Nr. 82/1921) . M. Schrauben uſw. vondem Ausführenden ſelbſt geliefert

werden . Derartige Arbeiten wird aber auch mancher
0324
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im eigenen Haushalt ſelbſt vornehmen, ſich alſo auf

den Kauf folder Gegenſtände beſchränten . In anderen

Fällen , bei techniſch ichwierigeren Arbeiten , wird die

Zuziehung des geſchulten den Gegenſtand zugleich

liefernden Handwerkers unumgängl. ſein. Dieſe zu:

fadige Geſtaltung der Umſtände wonach der im

weſentl. gleiche wirtſchaftl.Zweď im einen Fall durch

Kauf, imandern durch gemiſchten Bertrag, meiſt wv.

erreicht wird tann nach Sinn u . Wortlaut des § 1

Nr. 1 der BO. unmögl. entſcheidend fein,vielmehr

erfordert der Zwed der Bekämpfung jener Auswüchſe

ein Einſchreiten in Fällen dieſer Artebenſo nachdrüdl.

wie gegen den Preiswucher im reinen Warenkauf. Auch

dervorliegende Fall, wo zur Beſchaffung eines ficheren

Abſchluſſes ein Türſchloß zu liefern u . anzubringen

war –wobei zweifellos die Befeſtigung des Schloſſes

gegenüber ſeiner Beſchaffung nicht überwog – iſt uns

bedenfl. dieſem gemiſchten Gebiet zuzurechnen , auf dem

die PrTrvb. anzuwenden iſt. Die vom Beſteller als

Entgelt für die Geſamtleiſtung geſchuldete Vergütung

iſt i. S. des § 1 Nr. 1 der BD . derPreis für den

Gegenſtand des tägl. Bedarfs (vgl.die Begr. zum Entw .

der BrTrBD. im JMBI, 1918 , 67 ff. u. Schäfer, Erl.

zudieſer BD. S. 109). (Urt. des II. FerStrs. v. 18. Juli

1921 , JI 204/1921). Ed.

.

ſolche im techniſchen Sinne zu verſtehen ſind , ſo behalten

die Fl.- u. Zimmerſtußen ihre Eigenſchaft als SchußW .,

mögen ſie abzuliefern ſein oder nicht. Die ReichsBD.

hat ausnahmslos alle Gewehre, fonach auch die Fl.

u. Bimmerſtußen als SchußW . erklärt; die 28B. wären

gar nicht berechtigt geweſen , einen Teil nichtals SchußW.

zu erklären. Dies hätte nur die MeichsVQ. oder die

durch dieſe ermächtigte LZB. tun tönnen. Beides iſt

nicht geſchehen. Demnach ſind Fl.- u . Zimmerſtußen

Schußw . im S. der ReichsVD . u . dadurch auch i . S.

der Bet. v . 14. Juni 1919. Zuderen Beſit u . Führung

iſt deshalb nach Abſchn. II 8.4 der Bel. der Beſit

eines WScheines erforderlich. Ausgenommen ſind nach

II 3. 4 Abſ. 2 der Bet. nur die Sicherheitsorgane

hinſichtl . der zum Dienſtgebrauche nötigen SchußW .

u. gewiſſe Militärperſonen . Eine weitere Ausnahme

macht die Bet. nur inſoferne, als für nicht gebrauchs

fähige Schußw . in W Sammlungen kein Erlaubnisſchein

erforderlich iſt (Abſ. 1 8.3b u. abj. 2). In Abſ. III

Handel mit SchußW . ſind LuftdruđW ., Zimmer

ſtupen, Scheibenbüchſen u.alleSchußÝ ., für dieMunition

nicht mehr im Þandel iſt, von den in dieſem Abſchn.

getroffenen Beſt. ausgenommen . Daraus geht hervor,
daß auch im Abſon. II Führung von W. eine

Ausnahme für dieſe Arten von W. getroffen worden

wäre, wenn fte der Gefeßg. gewollt hätte. Nach alledem

ſind die berechtigten Inhaber von LuftdruđW ., Zimmer

ſtußen u. Scheibenbüchſen von der Ablieferung befreit,

bedürfen aber eines WScheins. Der Zweď iſt aus

Abſchn. II 3. 6, 7 u. 8 deutlich zu erkennen . Die Straf

vorſchr. iſt in Art. 4 Nr. 2 Arzo. enthalten . An

ordnungen auf Grund dieſer Vorſchr., ſo auch die Bet. o .
14. Juni

1919, ſind durch die bayer. VO. 0. 4. Nov. 1919
27. Sept.

(OVBI. S. 791) aufrecht erhalten u . zwarwie es in

A a heißt, nach Art. 178 Abſ. III NB. Der Strs.

hat in den Urt. v . 7. Apr. u . 4. Juli 1921 (RevReg. II

58 u . 152/1921) ausgeſprochen, daß der größte Teil

dieſer Anordnungen unter a, parunter die Bek. v .
14. Juni

29. Sept. 1919, nicht in dem Art . 178 Abſ. III wohl aber

in dem Art. 48 Abſ. 4 RV. ihre Grundlage hat. Die

VO. v . 4. Nov. 1919 iſt nach der bayer . VD. v .

6. Oft. 1921 (STA. Nr. 233/1921) mit dem 15. Dkt. 1921

aufgehoben . Die Strafbarkeit der vor dieſem Zeitpunkte

begangenen Tat wird aber dadurch nicht berührt,

weil Art. 4 Nr. 2 Krzo. ein zeitlich begrenztes Strafgeſ.

iſt. ( Urt. d . I. Strs . v . 18. Ort. 1921, Hev Heg. I

455/1921) . Ed .
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Sind die Juhaber von Luftdrudwaffen , Zimmer

ftubeu, Flobertiiugen, Scheibenbüchſen waffeuſdeinpflich:

tig ? ") Die Bet. vom 14. Juni 1919 iſt nach dem

Eingangsjake „ auf Grund des 8 2 der Reichsvb. über

WBeſik v . 13. Jan. 1919 (ROBI. S. 31), ferner auf

Grund des Art. 4 Nr. 2 Arzo. erlaſſen “. Die Bet.

iſt in 4 Abſchn. gegliedert: I. Ablieferung von W.

II. Führung von SchußW . III. Sandel mit SchußW.

IV. Straf- u . ſonſtige Beſt. Jn IV, 13 iſt ausdrüdl.

ausgeſprochen , daß die Vorſdr. unter I auf Grund

der Meichs BD ., jene unter II u . III auf Grund des

Kr36. ergangen ſind . Die Bek. unter I hat ihre

Unterlage in dem g 2 ReichsVD ., wornach die Bandes

ZentrBeh. ( = BZB. ) die Ausführungsbeſt. erlaſſen ,

Ort u. Zeit der Ablieferung beſtimmen u. feſtſeßen,

welche dusnahmen gelten ſollen. Nach § 1 Abſ. 1

ſind alle SchußW . ſowie Munition aller Art zu SchußW.

ſofort abzuliefern. Nach Ab . II gelten als SchußW.

Gewehre, Karabiner, Piſtolen, Revolver uſw. Die
Boridr . find in I 3.1 der Bet. wörtlich wiedergegeben .

Die in dieſer Richtung allein maßgebende MeicheBD.

enthält ſich einer Umſchreibung des Begriffs: „Gewehre“

Nach dem Sprachgebrauch u. in Ermangelung einer

aus der ReichsBD. hervorgehenden anderen Auffaſſung

ſind hier unter Schuß w . ſolche im techniſchen Sinne

zu verſtehen (Dlshauſen N. 2 a zu § 127 ; N. b zu § 367

Nr. 9 StGB.; HORſpr. 10, 683) . Die ReichsDD.

umfaßt unterſchiedslos alle Gewehre ; es fallen deshalb

darunter auch die Flobertſtußen, auch Fl.- Gewehre

genannt. Nach I 3. 3 c ſind von der Ablieferung auss

genommen : LuftdruđW ., Zimmerſtußen , Scheiben

büchſen. Die Str . zählt Fl.-Stußen zu den Zimmer

ſtußen u. meint, daß dieſe deswegen, weil ſie nid

abzuliefern ſind, nicht als Schußw . i. S. der ReichsBO .

zu erachten ſeien . Sie nimmt weiter an, daß auch

nach den Borſchr. II 3. 4 Abſ. 1 der Bef. , wornach zum

Beſiß u . zur Führung einer Schußw . der Beſitz eines
wScheins erforderlich iſt, die Zimmerſtuben , mithin

auch die Fl.-Štußen nicht Schußw. i . S. der ReichsVO.

u . daher nicht wicheinpflichtig ſeien . Ob die Anſchauung

der Str. richtig iſt, daß Fl.-Stußen den Zimmerſtufen

zuzurechnen ſind, kann unerörtert bleiben, da eine Än

klage wegen Nichtablieferung der Fl . -Stußen nicht

erhoben iſt . Unterſtellt man dieſe Meinung als richtig ,

ſo iſt folgendes zu erwägen . Da unter Schußw . nur

.

III .

Zu dem Begriffe : Flugblätter (= FIBL.). Ber

einigungsfreiheit u. deren Beſdräatung nach der RB .

A. hat" in März 1921 durch B. in einer Straße

zu X an die aus der Fachſchule kommenden Bäders

u. Konditorlehrlinge bedrudte Blätter verteilen laſſen ,
in denen er dieſe zu einer Behrlingsverſammlung

einlud u. beifügte, daß die Lehrlinge die Verſammlung

beſuchen dürfen u. nicht abgehalten werden tönnen,

ſowiedaß Beſchwerden der Lehrlinge u . Neueinſtellungen

von Behrlingen ihm mitzuteilen ſind. Die Bl. waren

weder von einer amtl. Stelle in Drud gegeben, noch

von einer Bezirksverwaltungsſtelle genehmigt. Die

Berſammlung hat wegen zu geringer Beteiligung nicht
ſtattgefunden . A. wurde wegen Anſtiftung zu einem

Berg. gegen die Bet. der bayer. Staatskommiſſare (Stk .)

v . 28. Nov. 1919 in Verb . mit der bay . VO . v.4 . Nov. 1919

über die Aufhebung des Arz . u. über einſtw . Maßnahmen

nach Urt. 48 Abſ. IV RV. angeklagt, aber von den

Untergerichten freigeſprochen. Auf die Mev . des Sta .
wurde das Urteil aufgehoben .

Aus den Gründen: Die Rechtsgültigkeit der

Bet. v. 28. Nov. 1919 (StA . Nr. 289) iſt bereits in

dem Urt. des Sen. v. ` 16. Dez. 1920 (OblOŠt. 20,

459) anerkannt. Jn Ziff. IV A 3 der Bef . war vors" ) 28. = Waffen .
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geſchrieben, daß Plakate u . FIBI. nur dann gedruckt

u . weiterverbreitet werden dürfen, wenn ſie von einer

amtl. Stelle in Auftrag gegeben oder von einer Beg

BerwStelle genehmigt ſind. Die Strk . beſtimmt den

Begriff der FIBI. dahin , daß fie unperiodiſche Druds

erzeugniſſe ſind, die beſtimmt ſind Meinungsäußerungen

oder Nachrichten, die Anſpruch auf allgem . Jntereſſe

haben, an einen unbeſtimmten Kreis von Perſonen

weiter zu verbreiten . Dieſe Begriffsbeſt. iſt zu enge.

Für den Begriff der Fløl. torrmt es nicht darauf an,

welcher Art die zu verbreitenden Mitteilungen oder
Nachrichten ſind. Auch die Stk. haben den Begriff

nicht in dem ihm von der Strí. zugeſchriebenen engen

Sinn gebraucht. Die Blätter, welche 4 verbreiten

ließ. waren FIBI.; ſie enthielten beſtimmte Mitteilungen

u Nachrichten ; welcher Art dieſe waren, darauf kommt

es bei der Anwendung der Vorſchr. der Stát. nicht

an. Die Blätter waren auch nicht für einen feſt ges

ſchloſſenen, nach außen hin ertennbar abgegrenzten

Perſonenkreis beſtimmt. Die Zugehörigkeit zu dem

ſelben Stand oder Beruf u . die Gleichheit der gewerbl.

Intereſſen begründet, wie das AG. in Leipz8. 1921

Šp . 64 ausgeführt hat, feinen innerlich durch gemein

ſame Beziehungen verbundenen u. nach außen erfennbar

abgegrenzten Perſonentreis . Auch die Annahme der

Stk ., daß durch das Verbot der Str. nur Druđerzeug

niffe getroffen werden ſollten, die geeignet waren,

Heunruhigung hervorzurufen oder denöffentl. Frieden

zu gefährden, iſt irrig. Berfehlt iſt die Ausführung

der Str ., daß die Anwendung der Vorſchr. der Stå .

auf die FIBI. des A. einen unzuläſſigen Eingriff in

das durch die NB. gewährleiſtete Grundrecht ( = Ork .)

der Bereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung

der Arbeits- u. Wiriſchaftsbedingungen darſtelle, der

auch unzuläſſig ſei, wenn er imWege von Maßs

nahmen auf Grund des Art. 48 erfolge. Denn

die Bereinigungsfreiheit wird nicht dadurchbeſchränkt

oder behindert, daß für die Einladung zu einer Ber

ſammlung durch Flül. die Einhaltung der allgem .,

für alle geltenden Borſchr. verlangt wird ; eine Be

ſchrántung könnte erſt in Frage kommen, wenn die

Genehmigung der FIBI. ohne Grund verſagt würde.

Im übrigen iſt zweifelhaft, ob das im Art. 159 AB.

gewährleiſtete Ord der Bereinigungsfreiheit nicht durch

Maßnahmen auf Grund des Ärt. 48 Abf. II oder VÍ

NB. vorübergehend beſchränkt werden darf. Das RG.

hat die Frage (RGStr. 55, 115) bejaht. Es faßt

Urt. 48 Abſ. 2 S. 2 ſo auf, daß insbeſ. die dort auf

geführten Ord. ganz oder teilweiſe außer Araft gefeßt

werden dürfen, ſo daß alſo auch die Aufhebung der

übrigen OrN. nicht ausgeſchloſſen iſt. Jn der Tat iſt

tein Grund erſichtlich , weshalb nur die wichtigſten

GrM. im Sat 2, nicht die übrigen follen eingeſchränkt

werden dürfen . Auf der anderen Seite tann man

auf den Wortlaut verweiſen , der nicht wohl anders

ausgelegt werden kann , als daß nur die bef. angeführten

Grå, der Einſdräntung unterliegen ſollen . Man ſollte

meinen, daß der Gefeßg. für den Gedanken, daß im

Falle der Not alle OrR . angetaſtet werden dürfen,

eine klare Faſſung hätte finden können . Mit Müdſicht

auf den Wortlaut der Beſt. hat der Sen. im Urt. vom

4. Juli 1921 (MedReg. II Nr. 152/1921) fich dahin

ausgeſprochen, daß dieRV. die dem Reichspräſidenten

u. bei Gefahr im Verzug den Landesregierungen zum

Sweď der Wiederherſteung der geſtörten oder ges

fährdeten öffentl. Sicherheit u. Ordnung verliehene

Macht inſoferne eingeengt hat, als ſie die Örk . , welche

ganz oder teilweiſe beſöränkt oder außer Straft geſetzt

werden dürfen, einzeln aufgeführt u . dadurch die An

fechtung der anderen GrR . ausgeſchloſſen hat. Die Reichs

reg.hat ſich der weiteren Auslegung angeſchloſſen. Hier
liegt teine Einengung des Rechtes der Bereinigungs

freiheit vor ; es tann deshalb eine Stellung zu der
Frage unterbleiben. (Urt. d. II . Strs . v . 24. Ött. 1921,

Mevneg. II Nr. 338/1921 ). Ed.

Oberlandesgericht München.

Berfahren mit dem Verderb ausgeſetzten Pland :

gegenftänden im Falle der Bolftredungseinſtellung. Auf

Grund BollſtrBefehls ließ der Gläubiger bei den

Schuldnern Torf pfänden, der im Gewahrſame der Sc .

belaſſen wurde. Die Sch . erhoben gegen den Vollſtr.

Befehl Einſpruch. Auf ihren Antrag ſtellte das 16.

alsStreitgericht nach 88 707, 719 8BO. die Zwangs

vollſtr. ohne Sicherheitvorläufig ein u . wies einen

Antrag des Gl. ab, die Fortſegung der Volſtr. gegen

þinterlegung des Erlöſes zu geſtatten , da nach § 707

ŽBO. die Fortfeßung der Zwangsvollſtr. nur gegen

Sicherheit zugelaſſen werden könne, der or. fich aber

dazu nicht erboten habe. Der Gl. beantragte mit der

Behauptung, daß der Torf bei ſeiner Beſchaffenheit

u . der Art der Lagerung dem Berderben ausgefeßt

ſei, bei dem gleichen Gericht einſtw . Berf. nach § 935

oder § 940 BPD. zu erlaſſen, u. ſuchte für dieſes Ber

fahren um das Armenrecht nach . Das 16. wies das

Geſuch ab, weil die Vorſchr. im 8 707 nicht durch eine

einſtw . Verf. nach § 935 oder § 940 in Frage geſtellt

werden dürfe, weshalb der Antrag auf eine ſolche

ausſichtslos ſei. Die Beſchw . hatte Erfolg.

Gründe : Dem 16. Ift zuzugeben, daß im Rahmen

des 8 707 ZPO. teine einſtw . Anordnung des Inhalts

zuläffig iſt, daß ohne Sicherheit die Zwangsvollſtr.

fortzuſeßen ſei. Aðein nach § 804 Abſ. 1 u. 2 finden

auf das BollſtrPfandrecht die Vorſchr. des BGB. über

Vertragspfandrecht entſpr. Anwendung, ſoweit fie

nicht dem Weſen des VollſtrPfandrechts widerſtreiten .

Dazu gehört auch § 1219 BGB ., der nach Zwed u.

Bedeutung auch für das BodſtrPfandrechts gelten muß .

Danach kann der Pfandol. das Pfand öffentl. ver

ſteigern laſſen , wenn durch den drohenden Verderb

des Pfandes oder durch eine zu beſorgende weſentl .

Minderung des Wertes feine Sicherheit gefährdet wird ;

der Erlös, der an die Stelle des Pfandes tritt , iſt

auf Berlangen des Berpfänders zu hinterlegen. Dieſe

Vorſchr. widerſpricht dem Weſen des VollſtrPfandrechts

u . dem 8 707 PO. um ſo weniger, als hier die ſcheinbare

Fortſeßung der Vollſtr. niemals zu einer Befriedigung

des Gl. ſondern nur zur Hinterlegung des Erlöſes

führt, ſofern nur der Sch. dieſe Sicherung begehrt ;

der hinterlegte Erlös nimmt dann die Stelle der ge

pfändeten Sache ein . Selbſtverſtändlich muß im ein

zelnen Falle ein wirkl. Bedürfnis nach dieſem Rechts

behelf beſtehen , hier aber kann es nicht verneint werden,

weil die lüđenhafte Borſchr. des § 707 ZPO. zu einem

unangemeſſenen Ergebniſſe führt. Da das 28. felbſt

annimmt, daß der gepfändete Torf bei ſeiner Beſchaffen

heit u. Bagerung dem Verderben ausgeſetzt iſt, wird

alſo im Rahmen des § 1219 BOB. in Verb. mit 8 935

oder § 940 ZPO. eine ſachgemäße Regelung durch eine

einſtw . Berf. zuläſſig u. gwedentſprechend ſein. Beſchl .

des II . ZS. v . 2. Dez. 1921 , Beſchw Reg. 680,21)

K.5382

Landgericht München 1 .

Sdheidung ameritaniſcher Ghen . Die Ehegatten

ſind beide Amerikaner u . ſchloſſen 1914 vor dem Sta.

in München die Ehe. Die Al begehrte Scheidung der

Ehe aus Verſchulden des Bell. nach § 1667 Nr. 2 BGB.

wegen Ehebruchs u. wegen Verfehlung nach § 1568

BOB. Der Befl., der von ſeiner Geburt in München

bis zur Eheſchließung ununterbrochen in München gelebt

hat, habe hier nach der Eheſchließung einen eigenen

Hausſtand begründet, Ende 1916 habe er ſich mit der

Al. zu vorübergehendem Aufenthalt nach Neuyork

begeben, dort ſei er im Febr. 1918 verſchwunden u.

ſeitdem unbekannten Anfenthaltes. Die Kl. habe ſich

wieder nach München begeben ; während des gemein

ſamen Aufenthaltes in Neuyort habe der Bell . mit

einer Frau N. die Ehe gebrochen u . in jener Zeit die5312
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Al . mißhandelt ; außerdem habe er 1915 die 15 Jahre

alte Schweſter der Al . zu vergewaltigen verſucht, was

dieſe der Al . erſt im Sommer 1920° mitgeteilt habe.

Aus den Gründen : Da die Ehegatten Áusl.

find, iſt das angegangene Ger. nur zuſtändig, wenn

der bell. Ehemann im Gerichtsbezirke feinenallgem .

Gerichtsſtand hat ( 8 606 Abſ. I 3 PO.) u . wenn das

inl. Ger. nach den Geſ. des Staates zuſtändig iſt, dem

der Ehemann angehört (8 606 Abſ. 4 ZPD.). Es kann

allerdings nicht angenommen werden, daß der Bekl.

bei Klageſtellung noch ſeinen Wohnſitz in München hatte

u. daß dabei der aŭgem . Gerichtsſtand der Beli. in

München nach § 13 ZPO . gegeben iſt. Denn wenn

der Bill. auch vielleicht bei der gemeinſamen Abreiſe

1916 noch die Übſicht gehabt haben ſollte, ſich in Amerita

nur vorübergehend aufzuhalten u . alsbaldwieder zurüd

zulehren, ſo läßt doch ſein weiteres Verhalten in Amerika,

insbef. ſeine Trennung von der Al. und ſein Fernhalten

von der Familie ſowie der in der Zwiſchenzeit einge

tretene imſchwung in den wirtſchaftl . Verhältniſſe

Deutſchlands nichtdaran zweifeln, daß der Bekl. von

der Abſicht zurüdjutehren längſt abgekommen iſt u .

ſeinen Wohnſitz in München aufgegeben hat. Dagegen

iſt München allgem . Gerichtsſtand des Bell. nach §16

BPD. , weil er hier ſeinen leßten bekannten Wohnſit

hatte. Das feßt voraus, daß der Bell. teinen Wohn

ft hat, daß er alfo feit Aufgabe ſeines Münchner

Wohnſißes feinen neuen Wohnſiß mehr anderwärts im

Jnl. oder im Ausl. begründet hat u. daß ein Aufent

haltsort im Deutſchen Reiche nicht bekannt iſt. Dieſe

Borausſeßungen hat die Al. zu beweiſen. Ein poſitiver

Beweis kann jedoch nicht verlangt werden , nach der

Hechtſpr. genügt ſie dieſer Beweispflicht vielmehr ſchon

durch den Nachweis, daß fie erfolglos die Schritte

getan hat, die vernünftigerweiſe einzuſchlagen waren,

um den Wohnſif des Bell. zu ermitteln (RG.

in JW. 1900 S. 410 °, SeuffArch . 38 Nr. 283) . Dieſen

Nachweis erachtet das Ger. auf Grund der durch Ürk.

beſtätigten Darlegungen der Kl.über ihre Bemühungen

zur Ermittelung des Aufenthalts u . eines etwaigen

Wohnfißes des Dell. für erbracht. Insbef. läßt die

Augabe der Schweſter des Befl., daß ſie in den legten

Jahren vom Bell. aus verſchiedenen Staaten Amerikas

Bebenszeichen erhalten hat, erſehen , daß er ſich nicht in

Deutſchland aufhält u. auch in Amerika noch nicht irgend

feſten Fuß gefaßt u . einen Wohnſit begründet hat. Auch

nach dem Rechte der Ver. St. v. Nordamerika, denen

der Bell. angehört, unterliegt die Zuſtändigkeit des

angegangeneninl. Ger. feinen Bedenken, denn dieſes

Hechtgeſtattet die Scheidung durch ein ausl . Domizilger.

u. ſchließt deſſen Zuſtändigkeit nur aus für den hier

nicht gegebenen Fall der Berlegung des Wohnſißes

in das Ausland zu dem Zwede, dort eine Zuſtändigkeit

für Scheidungetiagen zu erlangen (Böhm,Zeitſchr. für

intern . Hecht 13, 447). Für die Klage find gemäß

Art. 17 EG. BGB., deſſen Beſt. ausſchl. in Betracht

kommen , da die Ber. St. v . Nordamerita dem Haager

Abt. v. 12. Junt 1902 zur Regelung der Eheſcheidung

nicht beigetreten ſind, die materielrechtl. Vorſchr. des

deutſchen Rechts maßgebend, da nach dem Rechte der

Ber. St. v . Nordamerika für die Scheidung der Ehe

die lex fori anzuwenden iſt damit auf das deutſche

Recht rüdverwieſen iſt. (Urt. v . 1. Juli 1921 , E 181/21) .

5267 Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Bacara dh in Münden.

ſprüche geltend gemacht. Das AG. wies ab. Das LG.

gab der Klage ſtatt.

Gründe: Da der Unterhaltsanſpruch aus der

Baterſchaft entſpringt, iſt im Hinblid auf 208 EO .

BOB. das am Wohnſitz des Befl. ehemals geltende

Recht, das Bayer. BR ., anzuwenden (Blenurt des

Dberſten Gerø. d. 24. Jan. 1875, SeuffArch. I n . F.

S. 2). Nach TI. I Aap. 4 87 Biff. 5 u. 10 iſt die

Unterhaltsverbindlichkeit des Baters eines ehel. u .

außerehel. Kindes durch die Notdurft des Kindes ohne

zeitl Begrenzung bedingt. Die Gültigkeit dieſes Grund

jaßes im gemeinen Hecht iſt auch in den Mot. 3. BOB.

II, 894 feſtgeſtellt. Hier find die Rechtsgebiete auf

geführt, in welchen dieſer Grundſaß eine Ausnahme

dadurch erlitten hat, daß mit Eintritt eines beſtimmten

lebensalters die Unterhaltspflicht endet . Das Gebiet

des Bayer. LN . befindet ſich nicht darunter. Jm angef.

Urt. iſt die Auffaſſung vertreten, daß die Gerichts

praxisdieſen Grundſatzdurchbrochen u . das 14. Lebensj.

des Kindes als äußerſten Zeitpunkt der Unterhalts

pflicht angenommen hat. Eine ſolche wie Gewohn

heitsrecht wirkende Braris müßte nachweisbar ſein,

wenn man ſich darauf ſtüßen will. Ein Nachweis iſt

aber nicht zu erbringen, zum mindeſten nicht für das

Gebiet desBayer. ÜN . Das in SeuffArch. I, 228 an

geführte Urt. iſt am DLG . Celle am 20. Jan. 1837

ergangen u. handelt vom Gerichtsgebrauch im Gebiet

des Sannoveraniſchen Rechts. Bei Moth (Bayer. ZR .

1 , 626) iſt in einer Unm. auf zwei Entſch. aus den

Jahren 1825 u . 1934 hingewieſen u. daran die Bes

mertung geknüpft , daß auch die Bayer . Praris die

Auffaſſung vertreten habe, mit dem Eintritt der Pubertät

ende auch die Unterhaltspflicht. Weitere Anhaltspunkte

für eine den allgem . Grundſaß umſtoßende Gerichts

praris find nicht vorhanden u . auch bei der Seltenheit

derartiger Fälle nicht feſtzuſtellen. Eine Øerichtepraris,

welche allgem . im Gebiet des Bager. DR . angewendet

worden wäre, iſt nicht nachzuweiſen u . beſtand auch

nicht. Demnach gilt der gemeinrechtl. Grundſaß u .

iſt der Bekl. zum Unterhalt der Kl . verpflichtet.

Sch .

.

( ürt.5. 1.zivs.v . 31.Dkt.41927).
5321

Dandgericht Augsburg.

3ftBewährungsfriſt (= Het Fr.) für Orduungeftrafen

( = Ordstr.) nach $ 179 GVG . möglich ? Die Frage
wurde verneint. Oründe: „ Die Annahme des

AG., daß auch für DrdStr. nach § 179 GVG.

Bew Fr. bewilligt werden kann, iſt irrig. Sowohl

die Bet. v . 14. Dez. 1908 als auch die Bet. v .

11. Juli 1919, dieausdrüdl. die Richtlinien der erſten

für maßgebend erllärt, feßen eine Verurteilung durch

ein erkennendes Strafgericht, alſo eine Kriminalſtrafe

voraus (1. insbef. § 2 der Bet. v. 14. Dez.1908, § 3

der Bek. 0. 11. Juli 1919) ; ſo wird z . B. in der lekten

Beſt. der Staatsanwaltſchaft zur Pflicht gemacht,

ichon vor der bauptverh . Erhebungen zu pflegen,

damit das ert. Gericht über die Frage der BewFr.

entſcheiden könne. Die Vorſchr. über die Mitwirkung

der Staatsanwaltſchaft u . bef. das ihr gewährte Be

ſchwerderecht können nur dahin gedeutet werden, daß

die Bel.-en über bedingte Begn . nur Kriminalſtrafen

im Auge haben ; es wäre ſinnlos, der Staatsanwalt

ſchaft ein Recht u. eine Pflicht zur Mitwirkung bei

BewFr. fürStrafen zu gewähren, bei deren Verhängung

eine Tätigkeit der Staatsanwaltſchaft ausgeſchloſſen

iſt, wie dies insbeſ . der Fall iſt, wenn in einem bürgerl .

Rechtsſtreit OrdStr . verhängt wird . Auch das Ver

fahren bei Verhängung einer OrdStr. ſpricht gegen

die Zuläſſigkeit einer BewFr. Die OrdStr . wird

verhängt, wenn die Würde des Gerichts angegriffen

wird ; das Gericht hat in einem ſolchen Fall das

Hecht, den Angriff fofort zurückzuweiſen eben

durch Feſtlegung der OrdStr., die in ihrer ſchärfſten

Landgericht Bandshut.

Beftand im Gebiete des Bayer. LR. ein Gewohu:

heitårecht, wonach die Unterhaltspflicht gegenüber un

ehel. Kindern mit deren volleudetem 14. Lebensjahr endete ?

Die am 9. Febr . 1877 zu Hegensburg als außerehel.

Tochter des Bell. geborene Kl. A. B. iſt nahezu

erblindet. Sie hat gegen ihren Bater Unterhaltsans
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Form Freiheitsſtrafe iſt. Gerade weil nur in den des Pflichtigen , die auf eine ganz oder teilweiſe zum

ichwerſten Fällen Freiheitsſtrafe ausgeſprochen werden Bezirk der Mel6em. gehörige bürgerl. Gemeinde oder

fol, kann das Gericht, um ſeine Würde nachdrüdlichſt abgeſonderte Martung trifft.trifft. Ortsumlagepfl . find

zu wahren, auch dieſe Strafe ſofort vollſtreden laſſen, auch außerh . des Bezirkes der HelGem. wohnende ,

u . zwar ohne Mitwirkung des Staatsanwalts. Nur aber innerh. dieſes Bezirks mit direkten Steuern

in Ausnahmefällen wird nicht ſofortvollſtreďt werden . veranlagte Berſonen ( Forenſen ), Nicht: Relen jedoch

Das alles verbietet zwingend die Bewilligung einer nur inſoweit, als eine Gemeinſch. des Bedürfniſſes

BewFr. Wäre ſie möglich, dann müßten ja auch die oder Gebrauches beſteht oder ein beſ. Rechtsverh. eine

allgem . Vorſchr. gelten . Es müßte dann das Gericht Beitragspfl. begründet. Ortsumlagenpfl. ſind ferner

bei jeder DrdStr. gegen einen Jugendl. von Amts juriſt. Perſonen des bürgerl. Nechts u . nichtrechtsf.

wegen, bei OrdStr. gegen Erwachſene aufderen Antrag Vereine, ſoweit ſie nicht öffentl. Zwecken dienen. Die

Beſchluß über Bew Fr. faſſen u. der Vorſchr. des § 179 juriſt. Perſonen uſw. ſind indeſſennur zur Herſtellung

GBG. würde dann ihre für das Anſehen des Gericts u. Unterhaltung tirchl. Gebäude u .Friedhöfe beitragspfi

unerläßliche Schärfe genommen. Das Gericht könnte (ſog . B a uumlag en pfl. ) Die gegenüber den Kelder .

aber auch gar nie Unterlagen für einen ſolchen Beſchluß des öffentl. Rechts beſtehende landesumlagenpfl.

finden ; denn es hätte als Unterlage nur die Cat trifft alle RelGeſ. , die innerh . des rel.geſellſchaftl.

ſelbſt, die natürlich Bew Fr. ausſchlößle, weil eben Steuerverbandes zu einer der bezeichn. Steuern ver

ſonſt das Gericht nicht Freiheits-, ſondern Geldſtrafe anlagt ſind ; fie beſteht alſo nicht gegenüber Mel.

verhängen würde . Demgemäß folgt nicht nur aus Fremden u. ebenſo nicht gegenüber juriſt. Perſonen .

den Vorſchr. über bed . Begn ., ſondern auch aus den Die rel.geſellſchaftl, oder rel.gemeindl . Umlagen

Beſt. der 88 179 u. 181 GVG . u . vor allem aus dem verwaltet d. Vertretung des StVerb . Sie hat hin

Zweď der OrdStr. die Unzuläſſigkeit der Bew Fr. für ſichtl. der von ihr verwalteten Umlagen das Vollſtr.

Ďaftſtrafen nach § 179 GVG. Necht. Die Vertretung kann die Zwangsvollſtr . durch

10310 Mitgeteilt von Oberlandesgerioterat Neuß in Augsburg. die Bollzugsorgane der bürgerl . Gemeinde auf Grund

freier Vereinbarung mit der GemBehörde oder durch

den Ger Vollz. bewirken laſſen, ſoweit fie nicht nach

der ZPO. den Gerichten zugewieſen iſt. Streitigkeiten

über Anſprüche u. Verbindlichkeiten zur Entrichtung

rel.geſellſchaftl. oder rel.gemeindl. Umlagen ſind im

I. Verwaltungsſtreitverfahren zu entſcheiden ,

Das religionsgeſellſchaftliche Steuergeſeh .") Durch
für das im 1. Hechtszugedie Staatsaufſichtsbehörde,
im 2. u . legten der Voerø . zuſtändig iſt. Dr. H.

Art. 137 Abſ.6 NV. iſt den RelGef. des öffentl . Rechts

das Beſteuerungsrecht auf Grund ber bürgerl . Steuer

liſten verliehen . Die nähere Regelung iſt den Ländern

überlaſſen. Die bayer. Berfu . (8 18 Abſ. 3) hat ſich Die $$ 275, 276 Abſ. 2, 360 Nr. 4 u . 5 StGB.

darauf beſchränkt, den MelOef. u . im Anſchluß an u. der $ 27 Abſ. 1 Nr. 3 PortGeſ. ſind erweitert durch

das bisherige Landesk . – auch den RelGem ., denen Art . 3 des Gef . über die Weltpoſtvereinsverträge uſw.

die Stellung von Körperſch. des öffentl. Rechts zu
v . 23. Nov. 1921 (ROBI. 1375), indem hiedurch den

fommt, dieſes Beſteuerungsrecht gegenüber ihren in Poſt- oder Telegraphenfreimarten i . S. des erſteren

den bürgerl. Steuerliſten vorgetr . Mitgl. zu gewähr Paragraphen u . der Poſt- u. Telegraphenwertzeichen
leiſten. Die Regelung im einzelnen enthält das

i. S. der übrigen Beſtimmungen Stempelabdrude

relgeſellſchaftl. Steuerð. v. 27. Juli 1921 (GVBI. 459), gleichgeſtelltwerden, die auf Poſtſendungen zur Frei

das mit Rücwirkung auf 1. April 1920 inStraft ge machung angebracht werden .

treten iſt. Zur Erhebung von rel.geſellſchaftl. u .

rel.gemeindl Steuern berechtigt (nicht verpflichtet !)

Find darnach alle Relo eſ. u. Kelgem . des

öffentl. Rechts, nämlich : die tath . Kirche u. zwar

nach ihrer verfaſſungsmäßigen Gebietseinteilung in Bücheranzeigen.
Diözeſen, die evang.-luth. Kirche r . d . Mh., die reform .

Glaubensgefellſch., die ver. prot.- evang.-chriſtl. Kirche Gierte, Dr. Julius von, ordentl . Profeſſor der Hechte
der Pfalz u. die altkath. Glaubensgeſellſch ., der erſt in Balle a. d . S. Grundriß der Rechts

nach Erlaß der Rv . die Rechtsſtellung einer Körperſch. wiſſenſchaft, Band VI , Handelsrecht u . Schif
des öffentl. Nechts nachträglich verliehen worden iſt, fahrtsrecht. 8º. 474 S. Berlin und Beipzig 1921 ,
Todann die Mel6em. öffentl. Hechtes dieſer 5 RelGeſ.

Ver. wiſſenſchaftl. Verleger (Walter de Gruyter & Co. ) .
(Pfarr-, Mutter- u . Tochtergemeinden einſchl. der ge Geh . Mt. 40.

ſamttirchengemeinden ), endl.dieifrael. Kultusgemeinden Die Arbeit liegt eigentlich auf der Grenze zw .

öffentl. Hechtes. Die RelGej. – in der fath. Kirche einem Grundriß u. einem kurz gefaßten Lehrbuch.
die Diözeſen

u . RelGem. bilden ſog . Steuer
Beſonders erfreulich berührt,daß der Verf. durch Ver

verb ände. Jeder StVerb . muß eine Vertretung
weiſungen auf die Rechtſprechung u . auf die tatſächl.

haben , deren Zuſammenſepung u . Geſchäftsgang durch Geſtaltung des Handelsverkehrs ein anſchauliches Bild

die Meldeſ, oder RelGem . zu beſtimme

als Steuerform iſt das Zuſchla g8-(Umlagen) |
der Wirklichkeit gibt, nicht bloß eine Ueberſicht über

das Geſek. Sprache u . Auſbau ſind durchweg dem
Syſtem gewählt. Die Umlagen ſind gleichmäßig

Bedürfniſſe des Anfängers gut angepaßt.

zu derGrund-, þaus-,Gewerbe-, õauſier-, Einkommen- u .

Körperſchaftsſteuer zu erheben u . dürfen je 10 ° , der Bornhat, Dr. Konrad, Oeh . Juſtizrat , Profeſſor an

zugrundeliegenden Reichs- u . Landesſteuer nicht über
der Univerſität Berlin. Verfaſſung des Deut

ſteigen. Umlagepflichtig ſind alle RelGen . , ſoweit ſchen Reichs vom 11. Auguſt 1919. Schweißers
fie mit einer der erwähnten Steuern veranlagt ſind. blaue Tertausgaben. 8º. 2. Aufl . 143 S. Geh .

Die Umlagen, die von den RelGem . erhoben werden , MI. 12.- .

find als Ortsumlagen , jene der RelGeſ. als
Die 1. Aufl . hat wegen ihrer ſcharfen Bemer

Lande sumlagen bezeichnet (Art. 7 und 11). Die
fungen über den Weimarer Notbau vielfach Beifall

Drtsumlagenpfl . bemißt ſich nach der Steuer gefunden , bei den Verehrern der Revolutionserrungen

."). Abtürzungen : RelBeſ. Heligionsgeſellidaft, HelGem . ſchaften aber natürlich lebhaften Widerſpruch hervor
Religiondgemeinde , Rel (Sen . = Religionagenoſſe. gerufen . Wir betrachten es nicht als einen Schaden ,
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Das Geſeß zur Erweiterung des Anwen. zu einer gem .§ 1 des PrTrVO . v. 8.Mai 1918

dungsgebiets der Geldſtrafe und zur Ein feftae fekten,şöchſtſtrafe von 200000 Mverur
teilt wird ?

ſchränkung der kurzen Freiheitsſtrafen. Es iſt daher nur zu begrüßen , wenn das Gef .

Vom II . Staatsanwalt Dr. Breyfelder in München . in ſeinem 31 den Höchſtbetrag der 6 Str., die in

I. Unſere Strafgeſezgebung wird immer mehr ein
reicha: oder landesrechtl. Straſvorſchr. bei Ver

Kind unſerer Zeit ; zu einem neuen Anzug langts brechen, Vergehen oder Uebertretungen angedroht

nicht u . ſo wird von Zeit zu Zeit ein Flecken auf: find, auf das zehnja ne, bei Verbrechen oder Ver

geſeßt, der angeblich riſſig gewordene Stellen ver:
gehen aber auf mindeſtens 100 000 M erhöht .

deden ſoll. Daß unter folchem Flicmert die Schön:
Daß dieſe Faſſung beſ . glücklich iſt, wird man

heit u . Einheitlichkeit eines Geſekes leidet , ſteht
nicht behaupten können ; denn eine Höchſtſtrafe,

außer Frage ; aber nicht minder zweifelhaft iſt,
die auf einen mindeſten Betrag feſtgeſeßt wird , iſt

ob folche Verbeſſerungen " mit dem Geiſte unſerer
eine contradictio in adjecto . Beſſer u . verſtänd :

Strafgeſeßgebung in Einklang zu bringen ſind.
lidher hätte ſich der Gefeßa . wohl ausgedrüdt, wenn

Die neueſte ſtrafgefeßliche „ Tat " iſt das Gef . v .
er mit einem zweiten Satz gejagt hätte : erreicht

21. Dez. 1921 zur Erweiterung des Anwendung8:
der jo errechnete zehnfache Betrag bei Verbrechen

gebiete der Geldſtrafe ( = 6 Str . ) u . zur Ein
u . Vergehen nicht die Summe von 100 000 M,

ichränkung der kurzen Freiheitsſtrafe , das ſeit
ſo kann die Strafe bis auf dieſen Betrag erhöht

werden . Das Gleiche wie für reiche oder landeg
1. Jan. 1922 in Kraft getreten iſt . )

Das Gef. zerfällt in drei weſentlich verſchiedene rechtl. Strafvorſchr.gilt auch für ſolche Straſvorſchr.,

Teile. Die SS 1 u . 2 behandeln die Erhöhung
die eine Behörde oder ein Beamter auf Grund

der GStr. Mit der Entwertung unſerer Zahlungs:
reiche oder landesrechtl. Ermächtigung erläßt .

mittel hielten die bisher ingbeſ. in den vorkrieg
Es iſt hier insbeſ . an ſolche Strafvorſchr. zu denken ,

lichen Strafgeſezen angedrohten G Str . , ſei es allein ,
die von Ortapolizeibehörden erlaſſen werden können

ſei es in Verb . mit einer Freiheitsſtrafe, nicht mehr
u . die vornehmlich den Charakter der Uebertretungen

Schritt. Geldbeträge , die vor dem Kriege einen
haben . Aber auch Vergehen ſind nicht ausgeichloſſen ;

weſentlichen Eingriff in das Vermögen eines Ver
man denke 3. B. nur an Anordnungen, die auf

urteilten bedeuteten, werden heutzutage ingbeſ. von
Grund der Vorſchriften über wirtſchaftl. Dem.

ſolchen Leuten, die das Geld je mehr, deſto weniger Machung von den Dem Machkomm . erlaſſen worden
find . Nach dem Wortlaut des Geſ . fönnte bei

einwandfrei verdienen , mit einer lachenden Gefte

bezahlt. Aber auch ſoweit Kriegsvorſchriften , z. B. folchen Vergehen nur bis zum zehnfachen Betrag

die PrTrVO. , bereits höhere Geldſtrafen angedroht
der bisher angedrohten Strafe jedoch nicht bis zu

haben , ſind dieſe Strafandrohungen durch das
100 000 M hinaufgegangen werden . Allein auch

Sinten des Martwertes überholt. Was bedeutet
hier dürfte es ſich um eine ungenaue Faffung des

es einem Grobichieber, der Millionen Mark an
Geſetzes handeln . Denn in der Begr . , die dem

übermäßigen Gewinnen eingeſteckt hat , der täglich dab, um die G Str. zu einem brauchbaren ErlakeGefEntw . beigegeben iſt, 9) heißt es ganz allgemein,

weiterhin große Geſchäftsumſäße erzielt , wenn er
für die Freiheitsſtrafe zu machen , ihr Höchſtbetrag

?) ROBI. S. 1604 ; baner . Bet . hiezu v . 29. Deze bei Verbrechen u . Vergehen jedenfalls auf 100 000 M

1921 Staatsanz. Nr. 304. Ieber das Gef. ſ. insbeſ .
feſtgeſett werden ſoll.

Wunderer in der LZ . 1922 Sp. 41 ff.; eine Ausg.

des Gef. mit Erl. von Dr. A. Hellwią iſt im Verlag 2) Drudſachen des Reichstags I Wahlperiode

H. W. Müller (München u . Berlin ) erſchienen. 1920/21 Nr. 2966 .}
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g 1 bezieht ſich nur auf die kriminellen ſind für Vergeben , die mit Str. ohne Be

Strafandrohungen des Reiche oder der Länder. grenzung an Stelle der bisherigen Höchſtgrenze

Ordnungsſtrafen u . Zwangsſtrafen werden nicht von 600 Mvon 600 M - allein oder neben Hajt oder in

betroffen. Es iſt dies ſehr zu bedauern . WennWenn | Verb. mit einander oder in Verb. mit Einziehung

ein ordnungsgemäß geladener Zeuge nicht erſcheinen bedroht ſind, mit Ausnahme des § 320 SIGB.
will, ſo kann nach § 50 StPO. nur eine Geld- u . der in 8 74 GVG. bezeichneten Vergehen.

ftrafe bis zu 300 M feſtgeſeßt werden , eine Strafe, Es bedarf keiner beſ. Hervorhebung, daß die

die ſicherlich nicht mit den Vermögensverhältniſſen Beſt. in 88 1 u . 2 des Gef. nur zur Änwendung

manches Zeugen im Einklang ſteht u . ihn gewiß kommen dürfen , wenn die Straftaten nach dem

nicht veranlaßt , vor Gericht zu erſcheinen, wenn 1. Jan. 1922 begangen ſind, da das Gef. die Straf
er nicht will. drohungen verſchärft (S 2 A6.2 StGB. ) . Das

Auf den zehnfachen Betrag , jedoch nicht auf Gleiche muß aber auch gelten ,wenn eine vor dem

mindeſtens 100 000 M erhöht werden ferner die 1. Jan. 1922 erkannte Str. nach dieſem Zeits

in den reiches oder landesrechtl. Vorſchr. vorge punkt in eine Freiheitsſtrafe umgewandelt werden

ſehenen Bußen . Dagegen gilt die Erhöhung nicht, muß, obwohl es für den Verurteilten günſtiger

wenn die angedrohte GStr. in dem Mehrfachen wäre, wenn mit dem Zehnfachen des Umwandlungs

eines beſtimmten Betrags beſteht. Es bezieht ſich maßſtabs in die erkannte GStr. hinein dividiert

dies hauptſächlich auf Zuwiderhandlungen gegen die würde. Denn in dem rechtskräftig gewordenen Urteil

Steuer- u. Zollgeſeße u. iſt offenbar darin begründet, iſt dieſer Umwandlungsmaßſtab einmal feſtgeſeßt

daß die Grundlage der Strafe ſich nach dem hinter- u . kann von der Strafvollſtreckungsbehörde, die

zogenen Steuer- oder Zollbetrag richtet u . dieſer das Urteil vollſtrecken muß , ſo wie es vorliegt ,

wieder abhängig iſt von dem Wert der bezügl. nicht mehr abgeändert werden . Dagegen kann für

Sache. Dieſer Wert trägt aber ſchon ſo wie ſo eine erſt nach dem 1. Jan. 1922 auszuſprechende

der Geldentwertung Rechnung . GStr. , auch wenn die Straftat vor dem 1. Jan.

Mit der Heraufſeßung der Höchſt& Str. mußten 1922 begangen iſt, der neue Umwandlungsmaß=

auch verſchiedene Beſt. des geltenden Strafrechts ſtab zugrunde gelegt werden, weil dieſer für den

in Einklang gebracht werden. Verurteilten milder iſt.

Die Abgrenzung zwiſchen Übertretung u . Ver: II. So ſehr man im allgem . den Beſt. in

gehen , die bisher, ſoweit Geldſtrafe in Betracht 85 1 u . 2 des Gej . beipflichten kann , ſo ſehr kann

kam , bei 150 M lag , wurde entſpr. der Verzehn- man über den 83 des Geſ. geteilter Meinung ſein .

fachung der Geldſtrafandrohung auf 1500 M feſt= | Danach kann das Gericht für alle Vergehen , für

geſegt ($ 1 Abſ. 2 u. 3 StGB.). Um das Zehn- , die nach dem Gef. GStr. überhaupt nicht oder

facheerhöht wurde ferner derUmwandlungsmaß nur nebenFreiheitsſtrafezuläſſig iſt, an Stelle
ſtab für eine nicht beitreibbare GStr.; während der verwirkten Freiheitsſtrafe von weniger als drei

bisher an Stelle von höchſtens 15 Meine ein : Monaten auf GStr. bis zu 150 000 M erkennen ,

tägige Freiheitsſtrafe treten konnte (8 29 Abſ . 1 wenn der Strafzwed durch eine 6Str. erreicht

SIGB.), kann fünſtig bei der Umwandlung einer werden kann . Muß die ſo erkannte Str. in

GStr. ein Tag Gefängnis oder Haft an Stelle Freiheitsſtrafe umgewandelt werden , ' ſo tritt die,

von bis zu 1500 M gelegt werden . Ebenſo wurde an ſich verwirkte Freiheitsſtrafe an deren Stelle,

§ 28 Abſ. 2 des StGB. dahin geändert, daß . ohne daß auf den Umwandlungsmaßſtab des § 29

wenn bei einem Vergehen 6Str . allein oder an StGB. Rüdlicht genommen zu werden braucht.

erſter Stelle oder wahlweiſe nebenHaft angedroht Nach dem von der Reichsregierung dem Reichstag

iſt (vgl. z . B. SS 184—186 StGB.) , die GStr. vorgelegten Entw. war die Zuläſſigkeit einer GStr.

in Haft umgewandelt werden kann , wenn die er- in dieſem Falle nur gegeben, wenn Freiheitsſtrafe

kannte GStr. den Betrag von 6000 M nicht über: von nicht mehr als einem Monat verwirft war,

ſteigt. Einer Aenderung bedurften auch die Vorior. u . konnte mit der Str. nur bis 50 000 M

über die Verjährung der Strafvollſtreckung ( 8 70 hinaufgegangen werden . Die Geſekesbeſt. bildet

Nr. 5 u . 8 SIGB . ) ; die Verjährung tritt in fünf einen weiteren Schritt in der Verweichlichung unſerer

Jahren ein, wenn auf GStr. von 1501 bis 6000 M , Strafgeſekgebung.Strafgeſekgebung . Daß eine ſolche Milderung

in zwei Jahren , wenn auf GStr. bis zu 1500 M der Strafdrohung in einer Zeit angezeigt iſt, in

erkannt wurde. Auf dieſe Aenderung wird bei Zu- der die algem. Moral einen bei uns nie geſehenen

billigung einer Bewährungsfriſt für die Erſaß= Tiefſtand erreicht hat, in der die Achtung vor Gef .

freiheitsſtrafe Rückſicht zu nehmen ſein . Eine zehn- u . Recht, der Reſpekt vor jeglicher Autorität, die

fache Erhöhung erfuhr auch der Umwandlung8- | Rückſicht auf den Nächſten immer mehr finkt , in"

maßſtab, der in reichs- oder landesrechtl. Straf- der kraſſeſter Egoismus alles Tun beherrſcht, kann
vorſchr. bej . beſtimmt iſt. mit Fug bezweifelt werden . Noch war es bisher

Entſpr. der bereits in dem RG. v . 11. März die Furcht vor dem Gefängnis, die viele ab.

1921 begonnenen Erweiterung der Zuſtändigkeit gehalten hat , ihren Leidenſchaften die Zügel ſchießen

der Schöffengerichte wurde der 8 27 Nr. 2 GVG. zu laſſen . Die Möglichkeit, mit einer Str. durch

dahin abgeändert, daß die Schöffengerichte zuſtändig zukommen, wird die an ſich ſteigende Kurve der
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Kriminalität noch weiter in die Höhe treiben . wirtſchaftl. Verhältniſſe des Beſchuldigten tunlichſt

Es darf daher von den Gerichten erwartet werden , klarzuſtellen.

daß fie mit allergrößter Sorgfalt prüfen , ob ſie In der Praxis haben ſich ſeit Einführung des

das neue Geſ . anwenden ſollen, u . ſich mit pein. Gef . Bedenken erhoben , wie der Tenor eines nach

lichſter Genauigkeit die Frage vorlegen, ob der § 3 des Geſ.ergangenen Urteils zu lauten habe.

Strafzweď auch durch eine GStr. erreicht werden Nach der einen Auffaffung ſoll der Urteilstenor

kann. Die Befürworter des Geſ. werden ſelbſt ſo gefaßt werden, daß X wegen eines Vergehens

verſtändlich einwenden , wie unbillig es ſei, daß des Diebſtahls zur GStr. von y M , erſak:

jemand, der ein mal nicht aus verbrecheriſcher weiſe zur Gefängnisſtrafe von z Tagen verurteilt

Neigung einen Diebſtahl begangen habe, unter wird, während nach der anderen Meinung X wegen

allen Umſtänden mit Gefängnis beſtraft werden eines Vergehens des Diebſtahls an Stelle der ver:

müffe. Aber gerade bei einem ſolchen „ Gelegen: wirkten Gefängnisſtrafe von z Tagen zurStr. von

heitsdieb“ kann mit viel mehr Ausſicht auf Erfolg y M verurteiltwerden ſoll. Legtere Anſicht dürfte die

von dem Mittel der bed . Begnadigung, die ja richtige ſein. Denn an den Reichs- oder Landes

nach den bayer. Beſt. jeßt in die Hände der Ge- ſtrafgeſ., die Gefängnis als alleinige Strafe an

richte gelegt iſt, Gebrauch gemacht werden. Die drohen , iſt nichts geändert ; lediglich die Beſonder

Ausſicht, bei einem Rüdjall ins Gefängnis wandern
heit des Falles geſtattet dem Ritter, an Stelle einer

zu müſſen , wird weit eher von neuer Straftat Freiheitsſtrafe, die an ſich verwirkt wäre, eine GStr.

abhalten , als eine GStr. , die raſch bezahlt,
raſch bezahlt , zu ſeßen ; für dieſe Anſicht ſpricht auch der Abf . 2

raſch wieder verdient u . ebenſo raſch wieder ver: des $ 3 , nach dem die verwirkte Freiheitsſtrafe an

geſſen iſt. Eine unbedingte Notwendigkeit, die die Stelle der GStr. tritt , inſoweit dieſe nicht

neue Gefeßešbeſt. zu erlaſſen, beſtand johin nach beigetrieben werden kann; dieſe Freiheitsſtrafe iſt

unſerer Auffaſſung nicht. nicht eine Erſaßſtrafe, ſonderndie primär angedrohte

u . auch auszuſprechende. Bei der Umwandlung
Folgt man aber einmal den Abſichten des

darf nicht überſehen werden , daß das Gericht bei
Geſebg., ſo iſt wirklich nicht erſichtlich, weshalb | ihr nicht an den Umwandlung8maßſtab des § 29

man auf halbem Wege ftehen geblieben iſt. 3ft
SIGB. gebunden iſt. Das Gericht tann alſo

derjenige , der vor knapp zehn Jahren zweimal

wegen Diebſtahls in Rüdjadbegründender Weiſe ! Sel., für die es an ſich eine Gefängnisſtrafe von
3. B. für eine ſtraſb. Handl. i . S. des § 3 des

vorbeſtraft war, fich dann die ganze Zeit ausge :
3 Tagen ausſprechen würde , mit Rüdjicht auf die

zeichnet geführt hat u . iiun kurz vor dem Ende
Vermögensverhältniſſe des Angeklagten z. B. auf

der Rüdjallsverjährung einen Gelegenheitsdiebſtahl

begeht, viel ſchlimmerzu behandeln als ein Dieb im Intereſſe derEinfachheit des Strafvollzugs
eine (Str. von 3000 M erkennen . Es wird ſich

der zum erſten Mal mit dem Strafrichter Bekannt.

imaft macht? Wenn man ſchon dem Richter empfehlen, die ZahlenderGeld- u . Freiheitsſtrafen

in ein dividierbares Verhältnis zu ſeßen .

größere Freiheiten in der Anwendung des Geſ .

durch ſeine Aenderung einräumt, dannnehme beſt. eine Milderung bedeutet, ſo ergibt ſich als
Da das Geſ. gegenüber den bisherigen Straf

man ihm auch jede bindende Feſſel; unſer Richter: 1 Folge, daß es auchauf ſolche Straft
.anzuwendenſtand wird das in ihn geſeßte Vertrauen zu recht | iſt

, die vor dem1. Jan. 1922 begangen ſind, aber
fertigen wiſſen.

erſt nach dieſem Zeitpunkt zur Aburteilung kommen .

Eine vom Reichstag erſt eingeſepte Beſt. ($ 4 ) , Stehen mehrere Vergehen i . S. des § 3 in

die im urſprüngl . Entw. nicht vorhanden war, Tatmehrheit zur Aburteilung oder iſt nachträglich

ſchreibt vor, daß bei der Feftjeßung der Str. wegen ſolcher Vergehen eine Geſamtſtrafe zu bilden ,

die wirtſchaftl. Verhältniſſe des Täters zu berück- ſo wird man ſich zunächſt auf den Standpunkt

ſichtigen ſeien . Es hätte dies nicht beſ. betont ſtellen können , daß es dem Strafzweck nicht ent

zu werden brauchen , denn auf dieſen Geſichtspunkt ſpricht, hier überhaupt die Umwandlung in eine

iſt ſchon bisher bei der Urteilsjällung ſowohl als GStr. anzuwenden. Denn wer ſoviel verbrecheriſche

ſchon vorher bei dem Antrag der Antlagebehörde Neigung aufbringt, daß er entw. mehrere Strafgeſ.

ſtets Rückſicht genommen worden . Es dürfte ſich oder das gleiche Strafgeſ . mehrmals verlegt , ver :

jedoch mit Rüdſicht auf dieſe Beſt. empfehlen, dient keine ſolche milde Beurteilung , wie ſie dem

wiederum eine allgem . Weiſung an die Polizei- Sinne des Geſ. entſpricht. Nimmt man aber

u . Gendarmeriebehörden zu erlaſſen, daß ſie bei einen gegenteiligen Standpunkt ein , ſo wird 8 3

allen Anzeigen , ſei es auch einfachſter Art, ihre ſtets dann gelten , wenn die für die einzelne Straftat

Erhebungen auch auf die Einkommens: u . Ver- vermirkte Strafe unter 3 Monaten bleibt , ſelbſt

mögensverhältniſſe des Angezeigten auszudehnen wenn die Geſamtſtrafe dieſes Strafmaß überſchreitet.

haben. AufſolcheWeiſewerden Rüdjragen überflüſſig Der Tenor eines ſolchen Urteils wird dann ſo zu

u . kann die Strafe der Uebeltat raſcheſtens auf dem lauten haben : X wird wegen 4 ſachlich zuſammen

Fuße folgen. Dies iſt um ſo mehr notwendig , als treffender Vergehen des Diebſtahls an Stelle

die bayer. AusfBeſt. es der Anflagebehörde zur der an ſich vermirkten Gefängnisſtrafe von

Pflicht machen , vor Stellung ihrer Anträge die yi + y + y 3 + y 4 u . der daraus zu bilden
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da

einBeipiemöge , u.

den Geſamtgefängnisſtrafe von y5 zu GStr. von zu legen. Aus dieſer Befugnis ergibt ſich für die

21 + 2 + 23 + 24 u. fohin zur Geſamt- Strafvollzugsbehörde oder inſoweit der Strafvollzug

GStr. von 25 (Summa au8zi + 28 + 23 + z 4) | beim Amtsgericht liegt, für die Amtsanwaltſchaft

verurteilt . Denn für die Geſamtgeldſtrafe gilt die Verpflichtung, ſich von Zeit zu Zeit die Atten ,

auch hier 8 74 StGB. nicht. Es wird hier einigeEs wird hier einige in denen eine ſolche Vergünſtigung erteilt iſt, vor

Schwierigkeiten machen , ſowohl die Einzel Str. legen zu laſſen u. die erforderl. Erhebungen anzu

als auch die GeſamtStr. in ein dividierbares ſtellen u . je nach deren Ergebnis die entſpr. An

Verhältnis zu den Einzelfreiheitsſtrafen u. zu der träge zu ſtellen.

Geſamtfreiheitsſtrafe zu bringen, doch iſt es , Es iſt klar, daß dieſe neue Befugnis der Gerichte

ia das Gericht bei den einzelnen Strafen nicht mit dem bisherigen Strafaufſchubs- u. Begnadi:

an den gleichen Umwandlungsmaßſtab u. über- gungsverfahren in engſtem Zuſammenhang ſteht.

haupt nicht an den des § 29 StGB. gebunden Es iſt in der Begr. zu dem Geſetz ausdrüdlich

iſt, wohl möglich u . mit Rückſicht auf die Straf: hervorgehoben u . § 4 der bayer. AusfBet. betont

vollſtreckung wünſchenswert. Ein Beiſpiel möge es ausdrücklich, daß die auf § 488 StPO. u. dem

genügen : Einzelgefängnisſtrafen: 10 Tg. +. 15 Tg. | Gnadenrechte beruhenden gleichartigen Befugniſſe

++ 20 Tg. + 1 Mt. = Geſamtgefängnisſtrafe unberührt bleiben . Will aber der Oberſtaats1

2 Mt.; die dafür verwirkten Str. : 150 M + anwalt oder Staatsanwalt ſo heißt es in

150 M + 300 M + 600 M = 1200 M. Dies dieſem 8 4 – einem ihm zugegangenen Geſuch

iſt ſchon deshalb von praktiſcher Bedeutung , weil um Stundung oder Geſtattung von Teilzahlungen

u . U. ſpäter aus irgend einem Grunde die Geſamt: nicht ſtattgeben, ſo hat er entſpr. dem Sinn des

ſtrafe wieder aufgelöſt werden muß u . ſich dann Gefeßes dafür zu ſorgen , daß das Geſuch dem

bez.des Strafvollzugs keine Schwierigkeiten ergeben. Gerichte zur Entſcheidung nach § 5 Abſ. 2 mit:

III. Der dritte Teil des Gef. (SS 5-9) befaßt geteilt wird . Hieraus ergibt ſich zweierlei : einmal

ſich mit dem Strafvollzug u . zwar auch ſolcher eine rein äußerliche Kennzeichnung eines Geſuchs

Geldſtrafen , die ſchon nach dem bisher geltenden als Gnadengeſuch oder Geſuch i.S. des Geſ. u .

Recht ausgeſprochen wurden . Es wird künſtig das zum andern eine bedeutende Umſtändlichkeit des

Gericht einen großen Teil deſſen zu entſcheiden Verfahrens. Läuft ein Geſuch um Stundung oder

haben, was bisher Sache der Begnadigungsinſt . war. Teilzahlung, ohne daß es ausdrücklich als ſolches

Schon in ſeinem Urt . kann das Gericht aus: nach § 5 des Geſ. bezeichnet iſt, bei der Staats

ſprechen, daß , wenn dem Verurteilten nach ſeinen anwaltſchaft ein , ſo iſt es im Gnadenweg zu be

wirtſchaftl. Verhältniſſen nicht zi1gemutet werden handeln , wird es bei Bericht angebracht u. nicht

kann , die Str. ſofort zu zahlen , er Straf: | ausdrücklich als Gnadengeſuch bezeichnet, ſo iſt es

aufſchub oder die Bewilligung von Ratenzahlungen nach § 5 des Gef.durchzuführen. Wird ein ſolches

erhält . Auch dieſe Beſt. bewegt ſich durchweg in Gnadengeſuch in einer ſchöffengerichtl. Strafſache,

der Tendenz , die Strafe ſo wenig fühlbar als nur in dem um Stundung oder Ratenzahlung über

möglich zu machen u . iſt daher aus den ſchon oben 6 Monate von der Rechtstraft des Urt. an gebeten

angeführten Gründen zu bekämpfen . Eine Straße , wird, beim Staatsanwalt eingebracht, ſo muß es

die nicht mehr als ſolche empfunden wird , hat nach den derzeit geltenden Beſt. den Inſtanzenweg

aufgehört , eine Wirkung auszuüben. Da das Gericht bis zum Oberſtaatsanwalt durchlaufen . Erſt dieſer

nach § 4 des Geſ . die wirtſchaftlichen Verhältniſſe kann entſcheiden, daß er dem Geſuch nicht ſtattgeben

des Täters berüd ſichtigen muß, bedarf es nicht will; nun läuft das Geſuch im Inſtanzenweg wieder

erſt eines Antrags des Angell . oder der Anklages zurück, damit die Entſcheidung des Gerichts herbei

behörde , wenn es von der Befugnis des § 5 geführt wird, u . erſt wenn dieſes eine ablehnende

Gebrauch machen will. Aber nicht ſchon im Urteil , Entſcheidung getroffen hat, kann das Geſuch wieder

auch nachträglich können die ebenerwähnten Ver- im Inſtanzenweg dem Oberſtaatsanwalt zur end:

günſtigungen bewilligt werden. Das Gericht hat gültigen Verbeſcheidung vorgelegt werden. Daß

nicht nur das Recht, ſeine Entſchließungen in einem bei einem ſolch umſtändlichen Verfahren der Straf:

ſowohl dem Angekl. günſtigen als ungünſtigen i verſchleppung Tür u. Tor geöffnet wird , liegt

Sinne nachträglich zu ändern , alſo z . B. die bes auf der Hand.

willigten Teilzahlungsbeträge zu verringern oder Um dem zu entgehen , wird ſich empfehlen , daß

zu erhöhen, ſondern es kann auch die Vergünſti- der Staats- oder Ämtsanwalt, wenn bei ihm ein

gungen widerrufen , wenn es ſich um einen bös- ſolches Geſuch um Stundung oder Bewilligung

willigen Verurteilten handelt oder ſich deſſen wirt- ' von Teilzahlungen einläuft, den Geſuchſteller fragen

ſchaſil. Verhältniſſe weſentlich beſſern . Gemäß läßt, ob er nicht ſein Geſuch in erſter Linie nach

§ 492 Abſ. 2 StPO. iſt vor einer Entſcheidung 9 5 behandelt wiſſen will. Anwälten aber , die

ſowohl der Staatsanwaltſchaft, als dem Verurteilten ein ſolches Geſuch vorzulegen haben , wird empfohlen,

Gelegenheit zu geben. Anträge zu ſtellen u .zu les ſofort beim Gericht einzureichen oder das Geſuch
begründen (S 5 Abſ . 2 u . 3) . In Zoll- u . Steuer- ausdrüdlich als ſolches nach § 5 zu bezeichnen .

ſtrafſachen hat ſich die Staatsanwaliſihaft vorher Bevor mit dem Vollzug der Erſaßfreiheits

mit der zuſtändigen Finanzbehörde ins Benehmen | ſtrafe oder der an ſich verwirkten Freiheitsſtrafe

.

1

!

1
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begonnen wird, iſt zu verſuchen, die GStr. beizu: der band hat, wenn eine augenblicl. Verbüßung

treiben. Es muß gefordert werden , daß dieſe Bei- nicht möglich iſt. in jedem geeigneten Moment

treibung mit aller Energie durchgeführt wird ; es auf Strafvollzug zu dringen. Zwar iſt in der

darf daher von der Befugnis des § 6 Abſ. 2, daß Begr. zu dem Gej. darauf hingewieſen u. auch

der Verſuch der Beitreibung unterbleiben kann , die bayer . AudBet. hebt die8 ausdrücklich hervor,

wenn mit Sicherheit vorauszuſehen iſt, daß daß das Gericht, ehe es zu einem vollſtändigen

die Geldſtrafe aus dem beweglichen Vermögen Straferlaß ſchreitet, erwägen ſoll, ob es nicht an,

des Verurteilten nicht beigetrieben werden kann , deſſen Stelle für die Erſaffreiheitsſtrafe eine Be

nur nach eingehender Prüfung der geſamten wirt- währungsfriſt oder für die GStr. Stundung

ichaftl. Verhältniſſe des Verurteilten Gebrauch oder Ratenzahlung bewilligen fold u . daß bis

gemacht werden . Es dürfte fich überhauptempfehlen, zum Ablauf der Bewährungsfriſt die Voll

daß das Gericht, das ja in ſeinem Urt , die wirt: ſtreďung der GStr. jederzeit wieder aufge

ichaftl. Verhältniffe des Täters zu berückſichtigen nommen werden kann, ſoferne die wirtſchaftl.

hat, gar nicht zum Ausſpruch einer G Str.kommt, Verhältniſſe des Verurteilten ſich beffern . Allein

wenn es fieht, daß die wirtſchaftl. Verhältniſſe das Gericht iſt – im Gegenſaß zur Staatsanwal.

des Täters derartige ſind, daß mit einer Beitreibung ſchaft – in ſeiner Unabhängigkeit an ſolche Wei

der Str. nicht gerechnet werden kann . fungen , die im Geſ . ſelbſt nicht verantert ſind,

Ebenſo wie die Vorſchr. der 88 5 u . 6 dem nicht gebunden u . es beſteht Gefahr, daß mit

Entw . zu einem deutſchen StGB. von 1919 ) der fortſchreitenden Daiſierung der Gerichte von

entnommen ſind, ſtammt auch die weitere Neuerung der Anordnung des § 8 des Gef. mehr Gebrauch

des § 7 des Cel. aus dieſem Entwurf . 4) Es kann gemacht wird, als im Intereſſe der ſtaatl. Auto:

nämlich die Vollſtreckungsbehörde dem Verurteilten rität angezeigt iſt. Hier den ſtrengſten Maßſtab

geſtatten, eine uneinbringl. GStr. durch freie anzulegen , iſt für die Gerichte ein Gebot ab :„

Arbeit “ zu tilgen . Dieſer Sprung ins Dunkle foluter Notwendigkeit.

wird , wie auch die Dentichr. ausführt, in ſeiner Daß das Gefeß die Vorſchriften des MilStGB .

Wirkung im weſentl. davon abhängen , ob u . wie nicht berührt (8 9 ), ergibt ſich ſchon daraus , daß

es den Juſtizverwaltungsbehörden gelingt, die nötigen dieſes Geſ. die GStr. überhaupt nicht kennt.

Einrichtungen zu treffen. Bis jeßt fehlt es noch Das Geſ . iſt, wie erwähnt, am 1. Jan. 1922

vollkommen an ſolchen . Es darf jedoch verlangt in Kraft getreten (§ 10 Abſ. 1 ). Wie es bezüglich

werden , daß die Strafvollſtreckung& behörden ihre der Straftaten wirkt , die vor dem 1. Jan. 1922

Scheu vor neuartigen Methoden des Strafvollzug8 begangen find, aber erſt darnach zur Aburteilung

überwinden, um hier für die kommende Neuords kommen , iſt bei den einzelnen Abſchnitten bereits

nung des Strafrechts praktiſche Erfahrungen zu erörtert . Eine beſ. Ausnahme ſchafft jedoch § 10

ſammeln . Denn nur des Lebens goldner Baum Abſ. 2 hinſichtlich der Neuerung in § 3. Wenn

wird zeigen , ob eine in der Theorie ausgefonnene nämlich vor Inkrafttr . des Geſ. wegen eines Ver

Maßnahme Lebensfähigkeit hat . geheng , wegen deſſen nach den beſtehenden Vorſchr.

Die weiteſtgehende Beſt. enthalt der 8 8 des auf Freiheitsſtrafe erkannt werden mußte, auf

Gel., der vorſieht, daß eine Strafe überhaupt nicht eine Freiheitsſtrafe von weniger als drei Monaten

vollſtredt zu werden braucht . Das Gericht kann erkannt worden iſt, ſo kann das Gericht im Wege

nämlich nach Anhörung der Staatsanwaltſchaft des $ 494 StPO. dem Verurteilten auf ſeinen

anordnen, daß die Vollſtreckung der Erſazfreiheits- Antrag geſtatten, die Freiheitsſtrafe, ſoweit fie

fitrafe unterbleibt, wenn der Verurteilte ohne ſein noch nicht verbüßt iſt, durch Zahlung einer GStr.

Verſchulden außerſtande iſt, die GStr. zu be- bis zu 150 000 M abzuwenden. Dabei iſt es

zahlen oder durch freie Arbeit zu tilgen . Nach dem gleichgültig, ob das Urt . bereits am 1. Jan. 1922

Entw. der Reichsregierung ſollte das Gericht eine rechtsfräftig war oder erſt nach dieſem Zeitpunkt

ſolche Anordnung nur mit Zuſtimmung der durch Ablauf der Recht8mittelfriſt oder durch Ver.

Staatsanwaltſchaft erlaſſen können . Der Reichstag werfung des Rechtsmittels rechtskräftig wurde .

iſt auch hier wieder weiter gegangen u . verlangt Dieſe Beſt. gilt nur für ſolche Strafen , die wegen

lediglich , daß die Staatsanwaltſchaft vorher zu der in§ 3 bezeichneten Vergehen erkannt wurden.

hören iſt. Auch hier merkt man die Abſicht u . Für ſolche Bergehen, bei denen ſchon nach den

wird verſtimmt. Von der Staatsanwaltſchaft konnte bisherigen Beft., ſei es überhaupt, ſei es bei Be

erwartet werden , daß ſie im Intereſſe der Staats- abung mildender Umſtände, 6Str-en ausgeſproch

autorität , die ſie zu vertreten hat , nur in äußerſten werden konnten, das Gericht jedoch in ſeinem vor

Fallen zu einer ſolchen Anordnung ihre Zuſtimmung dem 1. Jan. 1922 ergangenen Urt , eine Freiheits

geben würde ; denn der Staatsanwaltſchaft muß ſtrafe ale angemeſſen bezeichnete, greift & 10 Abſ . 2

daran gelegen ſein , daß eine erkannte Strafe auch nicht Plak.

verbüßt wird oder daß ſie mindeſtens die Mittel an Auch die Beſt. über Stundung u . Raten :

zahlung von GStr- eli , Strafvollſtreckung durch
9) 88 56 des Entw.; S. 61 der dem Entw . beige

gebenen Dentſchr.
freie Arbeit u . Nichtrollzug einer Erjakfreiheits

" $ 57 ff. des Entw. ; S. 61/62 der Denfichr. ſtrafe (SS 5-8 des Geſ.) haben teine rüdwirtende
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Ausdehnung erfahren . Wird ein Geſuch bezüglich i erſcheint aber daneben die ſachl . Geringfügigkeit .

einer vor dem 1. Jan. 1922 erkannten Strafe : Welches ſind nun hiefür die allgemeinen, daher

eingereicht, ſo iſt es nach wie vor als Gnaden rechtl. bedeutſamen Richtpunkte des richterl. Ér:
geſuch zu behandeln . meſſens ?

Iſt dagegen in einem Geſuch , auch wenn es Voranzuſtellen iſt der gemeine Verkehrswert

als Gnadengeſuch bezeichnet iſt, darum gebeten (Marktwert) des Gegenſtandes (Recht 18, 144 ,

worden , eine Freiheitsſtrafe wegen eines der in 21 , 2078), der nötigenfalls durch Sachverſtändige

83 bezeichneten Vergehen in eine Str. um: zu ermitteln iſt. Bei der Wertfeſtſtellung ſelbſt

zuwandeln , ſo iſt das Geſuch nach 87 der iſt natürl. auf die beſ. Verhältniſſe u . Bedürfniſſe

bayer. AusfBet. zunächſt dem Gericht zur des Täters oder des Geſchädigten keine Rüdjicht

Entſch. nach § 10 Abſ. 2 vorzulegen u. zwar auch zu nehmen 4) ; für verfehlt halte ich aber den Stand:

dann, wenn ein ſolches Geſuch bereits im Gnaden= punkt von Schmark (StGB ., Anm . 4 zu § 247

weg abichlågig verbeſchieden wurde . Erſt wenn mit Verweiſ. auf 8 3705), der auch in der Frage

das Gericht es ablehnt, dem Beſuch zu entſprechen , der Geringwertigkeit jeder Unterſcheidung der bezeichn.

iſt dieſes als Gnadengeſuch weiter zu behandeln. Art entgegentritt u. überhaupt alle verſuchsweiſe

Derartige Geſuche, die ſich auf Strafen wegen aufgeſtellten Kautelen gegen die allzu fließende

anderer als der in § 3 bezeichneten Vergehen be- Grenze für ,, Verlegenheitsprodukte “ erklärt. Daran ,

ziehen , ſind nach wie vor im Gnadenwege vor- daß die Geringfügigkeit des objektiv feſtgeſtellten

zulegen. Die bayer. AusfBeft. ſchlägt hier den Wertes nach dem Einzelfall zu beurteilen iſt , hält

Weg ein , der bereits oben gelegentlich der Behandlung nach dem Vorgang älterer Rechtslehrer die ganze

der Geſuche um Bewilligung von Stundung oder neuere Rechtſpr. feſt ). Als grundlegender Ver

Ratenzahlung von Geldſtrafen als der praktiſchere" kehrswert gilt ſelbſtredend nur der Wert 3. 3. der

bezeichnet wurde. Tat (FW. 1918, 180, Goltd A. 64, 118) ,,

Das neue Geſeß mit ſeinen Milderuugen wird nicht etwa der Vorteil, den der Täter von der

zweifellos ein reiches Anwendungsgebiet finden. künftigen Verwendung zu erwarten hat 6), nicht

Möge es ſo angewendet werden, daß nicht nur der Wert in bezug auf eine ungewöhnl . Vers

der Strafzweck nicht allzuſehr gefährdetwird, ſondern wendung ") . - Für die Beurteilung der „ Gering

daß auch die Autorität der Gerichte nicht zu wertigkeit“ entſcheidet zunächſt die Anſchauung der

ſtart darunter leidet. beteiligten ſozialen Rreiſe ®) ; die Verhältniſſe des

Verlegten kommen hiebei in erſter, die des Täters

in zweiter Linie in Betracht) . Für jenen muß

Geringe Menge, unbedeutender Wert.
es ſich um Sachwerte handeln, auf deren Verluft

er kaum irgendein Gewicht legt (zit. ROSt. 48 ,
von Dr. F. Schierlinger, Mat am Oberſtenlandesgericht

in München .
54) ; in Anſehung des Täters ergibt ſich eine

Verſchiedenheit der Fälle. Bei den Notvergehen

Die wirtſchaftl. Veränderungen der leßten darf der Gegenſtand über das zur Behebung

Jahre haben die Bewertung der Sachgüter viels dringender Not Erforderliche, auch im Wertmaß.

fach ſtark beeinflußt; ſchon deshalb muß ſie auch nicht hinausgehen ; gleichgültig iſt, ob er für den

die Strafrechtspflege beachten. ) Der Sachwert Täter ſelbſt (z. B.wegen deſſen Armut) beſ. wertvoll
bildet bei den häufigen Eigentumsvergehen das erſcheint 19) . Der § 3705 kennt neben dem Be

objektive Merkmal einer bevorzugten Gruppe ; dürfnis – das hier kein dringendes zu ſein braucht
auch im neueſten Entw . ( 1919 , § 366) ſind die noch den Antrieb des Gelüſte ; bei ihm iſt der

Kennzeichen der geringen Menge u. des unbe- ped des alsbald . Verbrauches ein weſentlicher,

deutenden Wertes (g . M., u. W.) aufrecht geblieben . wenn auch nicht der einzige Gradmeſſer für u . W.

Die Bedeutung dieſer Gruppe iſt durch die vor- oder g . M. Bei § 247 (Lehrlings- od . Geſinde

bezeichneten Veränderungen erhebl.gewachſen . Umſo diebſt.) hat das RG. ( E. 22 , 243) längſt aner

wichtiger wird die Frage, inwieweit für ihre Ab: kannt, daß die vorbez. Verhältniſſe u . Anſchauungen

grenzung die Feſtſtellungen u . das Ermeſſen des insgeſamt verwertet werden ſollen ; hiebei wird die
Tatrichters (RGSt. 55, 182) , inwieweit hiefür Vermögenslage des Geſchädigten, daneben etwa die

rechtl. Geſichtspunkte maßgebend find ?) . Es handelt
4 ) Roſenberg im RG .Komm . Anm . 6 Bu

ſich um die ſog. privilegierten Diebſtähle, Unter $ 3706 m . d . Hinweiſ .

ſchlagungen u . Betrügereien ). Ihre mildere Bes 5) NOSt. 48, 52 m. d . Hinw ., 46 , 408, auch

handlung beruht zwar in erſter Reihe auf den D626. 16, 147.

Beweggründen : Not , Gelüſte, augenblidl. Bedarf ,
8) Lebensm .-Karten als Anweiſung auf wertvolle

Nahr. - Mittel, 13. 18, 1374, a . M. Recht 18, 1461 u .
im Falle des § 247 auf den perſönl. Beziehungen 1630 .

u . der Hausgemeinſchaft, – als unerläßl . Bedingung ? Raſſehund als Schlachttier, Recht 17, 3087 .

8) OblG . 16, 146, Recht 17, 1235, a . M. ebd . 15 ,

' ) DStrafr3. 1919 S. 379 ff ., vgl . S. 319.
3042.

2) ROSt . 46, 411 , Recht Bd. 17 Nr . 1676. ) Binding läßt bei § 247 nur erſtere gelten .

5) Grundſäßl . Gleichſtellg. der $8 370 5, 248 a, 264 a : 10) Zu 264 a vgl. ROSt . 48, 52, zu 8 248 a

RG 46, 411 mit der Begr. 3. Novelle v . 1912. Mecht 18 , 553, OblG. 16 , 147 .

-
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darf der Richterwohl von den Unſichten des 311;

.

I

H

Art ſeiner Wirtſchaftsführung (üppig ſparſam) | einige ziffer mäßige Anhaltspunkte für die Be

oder ſeines Geſchäftsbetriebes (großzügig bes | urteilung von Einzelfällen zuſammenſtellen will,

ſcheiden ) die Hauptrolle ſpielen , die Lage des Täters findet weder eine große noch eine ſehr wertvolle

ebenfalls nicht unbeachtet bleiben dürfen 11) , Ausbeute. Wohl der erſte Geſichtspunkt, den die

all dies nicht nach dem ( befangenen ) Urteil der meiſten Entſch. erkennen laſſen, iſt der der Enge

Beteiligten , ſondern nach der Schäßung des betr. u . Strenge; er bleibt troß der Geldentwertung

Geſellſchaftskreiſes . Im ganzen wird dieſe in den fortbeſtehen 15 ). Žm einzelnen wurden , abgeſehenIm

Vergehensfällen oft weitherziger ſein müſſen als von der ſelbſtverſtändl. Bewilligung ganz unbe

im Falle des § 3705. denklicher u. von der Mißbilligung ganz falſcher

üm nun bei der Prüfung der Geringwertigteit Inſtanzurteile 16) , an Zweifelsfällen a ) milder be

im einzelnen die Anſchauungen der maßgebenden urteilt : eine Prellerei um 7 M bar u. 1 Stück

Voltsſchicht kennen zu lernen, mag häufig, zumal Wurſt, RGSt. 48, 52 ; die Entwendung von

in ländl. Verhältniſſen, das Baienelement dem 10 Pid. Weizen (Wert 80 Pf. , Ertrag 8 Pid. Brot)

Berufsrichter von Nußen ſein ; im ftädtiſchen Leben zugunſten einer größeren Familie, RGStr. 13,

371 ; – von Firnis u. a . , Wert 8 M, zum An

Mittelſtandes , jenachdem auch der ſog. kleinen ſtreichen einer Laube, ROŠt. 47 , 80 ; von

Leute ausgehen . Als einen brauchbaren Maßſtab 20 Pfd. Kartoffeln im 7. 1917 , Bay3. 14 , 85 ,

hat das RG . (E. 46, 411) ſchon vor dem Kriege vgl. auch 13. 1920 , 572 , von 50 Pid.

den normalen Arbeitslohn angeſehen u . hienach Rohlen , ROŠt. 51, 223; wegen „ g. M." dgl.

den „u . W. " verneint, wenn das EntwendeteU. wenn das Entwendete SeuffBl. 72, 317 ; b) ſtrenger: Diebſt. v . 20

(in concr. 20 M) dem Lohn für mehrere Arbeits- od. 10 M, F. Fußn. 12 mit Tert ; Entw. einer

tage gleichkommt, den Unterhalt für dieſelbe Zeit gew . Menge Holzſcheiter, ObLG . 14 , 53 ,

oder erheblichere Anſchaffungen ermöglicht -9). Im von 10 Pid. Aepſeln bei Kriegspreiſen , DStrafr3 .

Verfolg dieſes Gedankens erſcheint als u. W. etwa 1920, 185 ; vgl . noch RGSt. 46 , 265. Die

ein mäßiger Bruchteil vom Tagesverdienſte des tatrichterl. Behandlung von 15 Flaſchen Wein

Geſchädigten ; er muß ſo klein ſein , daß ſein Verluſt oder 56 St. Heringen nach § 3705 haben ältere

leicht verſchmerzt wird. Auch für Beſſergeſtellte Entid) . (Rip . 3 , 516 , RGŠt. 10 , 308) zwar

ändert ſich der Maßſtab kaum weſentlich ; dem nicht zu berichtigen gewagt , neueſtens ( RGSt. 55 ,

leichteren Erwerb. dem größeren Vorrat ſteht hier 183) hat aber das RG. ſeine Verantwortung

der durch Gewohnheit u .Herkommen erhöhte Eigen: hiefür abgelehnt .

bedarf gegenüber. Von Belang iſt alſo hier vor- Hienach darf man den zahlenmäßigen Ausdruck

zugsweiſe der tägl. Verbrauch, dort der tägl. Vers für die Begriffe „ u . W." in den SS 247 , 3706

dienſt. In ähnl. Weiſe iſt auf die Verhältniffe U. „ geringwertig “ in § 248a, 264 a regelmäßig

des Täters einzugehen . Hier gilt der ſchon er- in Beträgen unter zehn Mart erbliden . Auch

wähnte Unterſchied zwiſchen den Notdelikten u . in u . nach der Kriegszeit iſt an dieſem Saße ,

der Uebertretung des § 3706. Bei jenen iſt die wenigſtens bisher , feſtgehalten worden . Зpar

Größe der Not ausſchlaggebend; das Geſek erlaubt wollen die neueren Entidy ." ) die Geldentwertung

hier, auch Gegenſtände heranzuziehen , die dem berüdjichtigen , ſie üben aber gleiche Rückſicht auf

Dieb erſt mittels einer Veräußerung nüßen, nur die Knappheit u . Teuerung der Waren u. gelangen

müſſen auch fie, mindeſtens nach Anſicht u. Vorſaß ſo vielfach dazu , geringe Mengen hievon als nicht

des Täters, geringwertig ſein ' 3). Freil. bietet geringwertig anzuſehen . Das ſo hergeſtellte Gleich

ſich ihm bisweilen ein nur um weniges wertvolleres gewicht zwiſchen den neuen Bewertungsfaktoren

Objett dar, das ihm , menſchl . geſprochen, wohl zu u . die Erwägung, daß auch jeßt noch ein Verluſt

gönnen wäre " 4) ; die Vorgeſchichte des § 248 a u. an Lebensmitteln oder Hausbedarf im Geldan :

die Rechtſpr. hiezu beſchränken jedoch die Straf: ſchlage von 10 M kaum irgendwem gleichgültig

milderungaufSachen von ganz geringem Werte “ . iſt, haben alſo dazu geführt , den bisherigen Wert:

In dem ſchon beſprochenen Falle des § 247 maßſtab für dieſe Dinge beizubehalten . Anders

hat RGSt. 22 , 243 die tatrichterl. Entſch . , mag ſich die heutige Schäßung bei Bargeldent

1,20 M (Betrag der einzelnen Diebſtähle) ſeien wendungen u . etwa noch bei ſolchen Sachen ge

kein u . W. , rechtl. zwar nicht beanſlandet, ſcheint ſtalten , die für den Eigentümer einen gem . Ge

fie aber jachl. nicht zu billigen . Bei dem Mund- brauchswert , im Verfaufsfall jedoch nur den Alt :

raub wird die Grenze des u. W. bisweilen infolge

der „ geringen Menge " ſtraſlog überſchritten ( ein 15) ObLG. 16, 146, Necht 1915 Nr . 138 .

paar teuere Zigarren , eine Flaſche feinen Weines ).
10) a) ganz geringe Mengen od . Werte : RØSt .

Wer nun aus der Rechtſpr. der Obergerichte 1916, 424 : b)erhebliche: RO št. 50, 367 (3 Pid. Butter),
22, 213, 52, 246, 53, 168 , Oblg. 13 , 113, DStrafrz .

51, 416 (9 Büchſen Sardinen ), 13. 13, 122 ( 5 Pid .

11) DIS ha uſen § 247 Anm . 2 Abſ. 2. Fleiſchwaren ) , B3 . 1919, 812, 813 ( 3 Ztr. Mehl auf

12) Ebenſo Mecht 19, 138 für e . Betrag von 10 M ! 5 Köpfe ; 1 Fl. däniſcher Biför) .

19) NOSt. 46 , 265 (verneint für e . Damenhanda 11) ROŠt. 51, 418, JW . 1919, 47, Recht 18,

taſche); Gegenſtüd: Bay3. 12, 133 (zu § 3706). 635, Golid . 66, 79, Bay3. 13, 122, 14, 85, 13. 1917,

14) Rošt . 46, 407, vgl. jedoch Goltd. 61 , 114 . 398, 1920, 572

!
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händlerwert ( Trödelwert) haben u. deren Abgang | Zur Bekanntmachung, die bedingte Begnadi.
keinen alsbaldigen Erſaß heiſcht; Beiſpiele : ein

älterer , unechter Schmuckgegenſtand, eine getragene
gung betr., vom 11. Juli 1919.

Damenbluſe oder Herrenweſte von geringerer Güte.- Von Rudolf Gießel, hat am Oberſten Landesgericht

Entſcheidungen aus neueſter Zeit liegen mir nicht in München .

vor ; die fünftige Rechtſpr. ſollte m . E. der jeßigen

fortgeſchrittenen Geldentwertung u . Teuerung durch | 11. Juli 1919'haben in der Anwendung nur wenig
Die verfahrensrechtlichen Beſt. der VO. V.

eine mäßige Erhöhung der Grenzziffern Rechnung
zu Zweifeln Anlaß gegeben. Da nicht anzunehmen

tragen . – Die Schäßung einer Menge als gering iſt
, daß erhebliche neueBedenken grundſäßlicher

hat ſich im Laufe der Zeit ſelbſtredend nicht ges

ändert; bei 8 3705 insb. wird ſie durch den Zweck einer kurzen Zuſammenfaſſung der von dem
Art rege werden, ſo dürfte jeßt der Zeitpunkt zu

u . die Möglichkeit des alsbaldigen Verbrauches Oberſten Landesgericht als Beſchwerdegericht auf:

ſo beſtimmt abgegrenzt, daß die tatrichterl. Er:
geſtellten Grundſäße gekommen ſein .

wägungen allein maßgebend bleiben .

Einen ſtarken Anbaltspunkt für die Sachbe
Zu Nr. 1 der Bet . Nach Ab . 1 , 2 , derAbſ ,

Bef . des JM. vom 5. Dit. 1920 (StA. 233)

wertung in beiden Richtungen -- nach Menge u .

Geldwert – bietet noch die Antragſtellung. bouſtredung zugrundeliegende Urteil von einem Mili
ſteht, ſoweit in Militärſtrafſachen das der Straf

Wer wegen einer Entwendung Anzeigeerſtattet vollſtređung zugrundeliegende Urteil von einem Mili

u . Str . ſtellt, bekundet hiemit , daß für ihn
tärgericht in der Zeit zwiſchen dem 1. Dkt. 1919

Wertu.Menge nicht geringfügig find; umgekehrt recht u . infolgedeſſen auch die Bewilligung einer
u. 30. Sept. 1920 erlaſſen iſt, das Begnadigungs

wird die Strafrechtspflege mit tauſ nd kleineren
Bem Fr. als Vorläuferin der Begnadigung dem

Entwendungen überhaupt nicht befaßt , weil der

StrA.unterblieben iſt. Ein Anlaß zu eingehender ſaß iſt auchbeiGeſamtſtrafen anzuwenden .Nach
:

StrA. unterblieben iſt
. Ein Anlaß zu eingehender Reichspräſidenten zu (R.1347/20). Dieſer Grund

Würdigung der Wertfrage durch Richter u . Staats:
trägliche Bildung einer Geſamtſtrafe läßt das

anw . pflegt ſich dahermeiſt nur dann zu ergeben, Begnadigungsrecht der einzelnen Gerichte unberührt
wenn die Tat unter erſchwerenden Umſtänden

oder im Zuſammenhang mit größeren Diebſtählen (Sammlg. 20, 175 ; 644/20).
Die Straſt. als BerGericht darf nach Abgabe

u . dgl . begangen , von Amts wegen verfolgt wurde
der Aften fein an ſie gerichtetes neues Geſuch um

u . nun der Beſchuld . den Einwand des privileg.
Bew . der Bew Fr. in erſter Inſtanz erledigen

Diebſtahls u . des mangelnden StrA. erhebt . Auf
(820/20) .

ſolche Einwendungen hin muß das Urteil die

Geringwertigkeit beſtimmtverneinen, im übrigen i ſchließlich zuſtändig für den Widerruf und folge
Zu Nr. 13. Das legte Spruchgericht iſt aus

genügt es , wenn der Betrag nach den Umſtänden,
zumal nach den Verhältniſſen der Beteiligten , richtig auch für die Aufhebung des Widerrufs.

erkennbar nicht gering iſt ( Recht 1915 , 139 ,
Solange er nicht durch dieſes ſelbſt oder von dem

vgl . 1917 Nr. 1676 ) .
nach Nr. 15 zuſtändigen Beſchwerdegericht beſeitigt

Für die richtert. Würdigung ergibt ſich nach iſt, kann ſich das frühere Spruchgericht mit der

alledem Folgendes 18): Die Feſtitellung von Wert
Bewilligung einer neuen BewFr. überhaupt nicht

U. Menge iſt reine Tatfrage 19); unbed . Wert befaſſen ( II 1207/21).

4. g . M. ſind Ermeſſensfragen, jedoch mit Richt
Für die Anwendung der Nr . 13 iſt von Be

punkten rechtl
. Art : auszugehen iſt von dem ge deutung die JME. v . 11. April 1921 Nr. 17 467,

meinen Verkehrswert zur Tatzeit, dann von den
nach welcher Nr. 13 nur die Fälle im Auge hat ,

Verhältniſſen der Beteiligten , insbeſ. des Verlekten ; in denen bei neuerlicher Verurteilung zu einer

auf dieſer Grundlage beſtimmt ſich die Gering: Freiheitsſtrafe das Gericht, das dieſe Strafe aus

wertigkeit nach den Anſchauungen der betr . ſozialen ipricht, in der Lage iſt, gleichzeitig zu der

Kreiſe ; ſind dieſe unſicher, ſo muß auch hierin Frage des Widerrufs einer Bew Fr. Stellung zu

das richterliche Ermeſſen entſcheiden. Den Zeit nehmen, u . daß ſich ſonſt die Zuſtändigkeit zum

verhältniſſen iſt durch Rückſichtnahme auf die je Widerruf nach Nr. 12 bemißt. Das D686.

weiligen Beziehungen zwiſchen dem Warenangebot (BeſchwReg . II 499, Bay3R. 1921, 156) hat

einerſeits, der Teuerung u. der Geldentwertung dieſe Entſchließung als eine zuſtändige Aenderung

andererſeits Rechnung zu tragen . oder doch als eine authentiſche Auslegung der Nr. 13

erachtet.

18) Vgl. die treffenden Bemerk. v . Stöhler zu

der E. in JW. 1921," 750, die dort. Hinweiſ. u. dazu
Hat ein Gericht die bei einer früheren Ver

noch DStrafrz . 1915 , 361, Recht Bd . 17 Nr. 1235. urteilung durch ein anderes Gericht bewilligte

10) Recht 1915 Nr. 139"; zur Neviſionsfrage noch BewFr. widerrufen ,ſo iſt auch ſeine ausſchließliche
RGSt. 13, 376, 55, 182 . Zuſtändigkeit zur Entſcheidung über ein neues

Geſuch um Bem Fr. hinſichtlich der früher erfannten

Strafe gegeben . Ein derartiges Geſuch an das

frühere Spruchgericht wäre an ſich gegenſtandslos.

Denn dieſes hatte ja die Bew Fr. bewilligt u .

{ 82
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nicht widerrufen , andererſeits iſt nach allgem . daß , ſoweit der Oberſtaatsanwalt nach Nr. 7 der

Rechtsgrundſäßen kein Gericht außerhalb des ords MinBet. v . 14. April 1919 betr. Geſchäftsver

nungsgemäßen Inſtanzenzugs befugt , die Ent: einfachung in Verbindung mit der Entſchl. v.

ſcheidung eines anderen Gerichtes aufzuheben 30. Juli 1919 Nr. 26 550 ein Geſuch um Be

oder abzuändern. Es kann auch nicht im Willen willigung einer BewFr. abgewieſen hat, die Bes

des Geſekg. gelegen ſein , auf dem Umwege der handlung neuer Geſuche durch das Gericht

Anrufung des früheren Spruchgerichtes den Wider- nicht ausgeſchloſſen iſt.

ruf umgehen u . in derſelben Frage zwei mög: Mehr als die formelle gibt die fachliche Hand :

licherweiſe ſich widerſprechende Entſcheidungen verhabung der Vorſchriften, welche nicht durchwegs

ichiedener erſtinſt. Gerichte oder des BeſchwGer. gleichmäßig iſt , zu Betrachtungen Anlaß. Die

u . eines erſtinſt. Gericht& herbeiführen zu laſſen. Eine Bem Fr. iſt die Vorläuferin der völligen oder teil

derartige Annahme wäre unvereinbar mit dem Grund- weiſen Begnadigung. Sie ſekt voraus, daß der

gedanken der Regelung in Nr . 13 u . dem Plan , Verurteilte der Gnade auch würdig iſt. Iſt das

dem ſpäteren Spruchgericht die Entſcheidung zu nicht der Fall , dann hat regelmäßig die Straf

überlaſſen, das den Verhältniſſen näherſteht u . die vollſtreckung zu erfolgen.vollſtreckung zu erfolgen . Es iſt alſo nicht an dem,

Würdigkeit richtiger zu beurteilen vermag. Ob wie häufig von Verurteilten und deren Vertretern

dieſe Grundjäße in dem Falle einzuſchränken ſind, geltend gemacht wird, daß die bedingte Begnadi:

wenn die vom Widerruf betroffene Strafe zum gung die Regel , die ſofortige Vollſtreckung die

Teil derbüßt iſt u. für den noch nicht verbüßten Ausnahmeiſt,es iſt injedem einzelnen Fall zu
Zeitraum BewFr. nachgeſucht wird , ſteht dahin prüfen , ob in der Perſon des Verurteilten und
(Beſchw R. II 1207/1921 ). in den Umſtänden der Tat zureichende Gründe

Zu Nr. 15. Aus Nr. 1 ergibt ſich, daß das für das Eingreifen der Gnade vorliegen. Als ſolche

BerG. , wenn es die Bewährung nicht lediglich fönnen im allgemeinen krankhafte Verſtandesun :

aus prozeſſualen Gründen verwirft , in eigener reife , Not, Verführung, Verübung der Tat unter

Zuſtändigkeit und nach freiem Ermeſſen entſcheiden dem Einfluß entſchuldbarer Erregung in Betracht

kann . Damit wird , wenn der Beſchl. des Ber6 . kommen .kommen . Mit großer Vorſicht wird die Ver

von dem der 1. Inſtanz abweicht, der leştere von ſchlimmerung der häuslichen u . Erwerbsverhältniſſe

ſelbſt gegenſtandslos. Die Beſchwerde gegen den des Verurteilten zu verwerten ſein . Der Vollzug

ſelbſtändigen Beſchluß der Strafk . iſt ſohin zu- einer Freiheitsſtrafe iſt ohne ſchwere Schädigung

läſſig (II 398/21). Wenn das BerG . die Ber . dieſer Verhältniſſe nicht denkbar ; es können alſo

des Angell . verworfen und als BeſchwG . gleich : nur ganz beſondere Umſtände die Bewilligung

zeitig unter Aufhebung des ſchöffengerichtl. Beſchl . einer Bem Fr. begründen, auch in folchen Fällen wird

für die erkannte Strafe BewFr. bewilligt hat , immer in erſter Linie zu prüfen ſein , ob nicht ſchon die

ſo iſt dieſe Entſch . nach § 15 Abſ . 3 endgültig Perſon des Verurteilten und die Art und Schwere

( II 1006/21 ) . In der Wiederholung des Antrags der Tat dieſe Maßnahme ausſchließen . Auch der

auf Bew . einer BewFr. iſteine Beichw . gegen den Umſtand, daß der Verurteiltenoch nicht vorbeſtraft
die Bew Fr. ganz oder teilweiſe bewilligenden Beſchl. iſt, iſt an ſich für die Bewilligung nicht von auß

des Sho. zu erblicen (II 637/21 ) . Ohne Belangichlaggebender Bedeutung. Es kommt jeßt häufig

iſt es , ob die weitere Beſchw . von dem urſprüng= vor , daß noch unbeſtrafte Perſonen ſchwere Ver:

lichen Beſchwerdeführer oder von dem Gegner ein- brechen begehen, die eine ſolche gemeinſchädliche

gelegt iſt. Dieſer Grundſat trifft nur auf den verbrecheriſche Veranlagung entnehmen laſſen , daß

Fall nicht zu , daß das BerG . an die Stelle der die ſichernde Maßregel der ſofortigen Strafvoll

vom Scho . ausgeſprochenen Strafe eine neue Strafe | ſtreckung als unerläßlich erſcheint. Es werden in

feßt und zugleich neuerdings über die Bew . einer ſolchen Fällen übrigens auch immer Zweifel offen

Bem Fr. entſcheidet, da eine ſolche nur hinſichtlich bleiben , ob die Unbeſtraftheit nicht lediglich dem

einer beſtimmten Strafe bewilligt oder verjagt Umſtande zuzuſchreiben iſt, daß frühere Straf

werden kann. Durch Beſeitigung der Strafe in taten unentdeckt geblieben ſind.

1. Inſtanz iſt auch der frühere Beſchl. gegenſtands: Beſonders bedenklich iſt es , der Jugend des

los geworden ( 546/20 ; Bay3R. 20, 183; II Verurteilten für die Bew. der Bem Fr. ein zu ſtarkes

637/21; Samml. 20,140). Beantragt der Staats- Gewicht beizulegen. Wenn ſchon im allgemeinen

anwalt den Widerruf einer Bew Fr. mit dem Bei- heutzutage eine erſchreckende Verwilderung des

fügen , den Antrag, falls ihm nicht ſtattgegeben Fühlens, Urteilens u . Wollens, ein Schwinden des

werde, als Beſchw . zu erachten , ſo mußdas Gericht Verantwortlichkeit:- und Pflichtgefühles u . der

ausdrüdlich Beſchl. über den Widerruf faſſen , im Ahtung der Perſon u . des Eigentums hervor

Beharrungsbeſchluß allein iſt ein ſolcher Beſchl. treten , ſo iſt das in beſonderem Maße bei der

nicht zu erblicken (IL 389/21 ). Auch gegen die Jugend weiter Voltskreiſe der Fall. Der Verſuch ,

bedingte Begnadigung betreffenden Beſchlüſſe des dieſe wieder auf den rechten Weg zu bringen u .

Wuchergerichtes iſt Beſdiw . zuläſſig (295/20 ). ihren Willen wieder unter das Geſeß u . die Sitte

3u Nr. 18. Das M. hat in der Entichl. zu beugen , kann nicht mit Weichherzigkeit u .

v . 2. Februar 1920 Nr . 2492 darauf hingewieſen, humanität unternommen werden , an welchen wir

!
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einen ſchädlichen Überfluß haben , einer ſolchen der durch § 3 a . a . D. eröffneten Möglichkeit auf

tiefgewurzelten Entartung gegenüber iſt nur rücks eine Geldſtrafe zu erkennen , auf Freiheitsſtrafe unter

fichtsloſe Härte am Plag . Der Richter muß dieſen 3 Monaten erkannt wird , ſo dürfte damit auch

Erſcheinungen um ſo entſchiedener entgegentreten, zu der Frage der Bew. einer Bew Fr. bereits ver

als das Treiben der modernen Jugend bei Er neinend Stellung genommen ſein . Der Straf

wachſenen Billigung und Förderung findet. Sogezweck fordert in ſolchen Fällen nicht nur die

nannte angeſehene Männer unterſtügen die Diebereien Drohung mit dem Vollzug der Freiheitsſtrafe,

Jugendlicher durch ſtrupelloſen Erwerb der Diebg: ſondern die unnachſichtliche Volſtreďung. Bei der

beute und entblöden ſich dann nicht unter Hinweis Handhabung des etwas utopiſch anmutenden $ 7

auf die ſtattliche Zahl von Ehrenämtern , die ihnen im a . a . D. wird die Vollſtreckungsbehörde wohl die

Lauf ihres Lebens zu teil geworden iſt, als Fehler gleichen Erwägungen zugrunde legen müſſen, die

verurteilt um bedingte Begnadigung nachzuſuchen . bei der Entſcheidung über die Bew. der bedingten

Mit Vorſicht dürfte auch die Vorſchrift in Nr. 7 der Begnadigung maßgebend find. Nach Nr.5 der Ausf.:

Bek . zu handhaben ſein . Man begegnet nicht ſelten Vorſchr. des bayer. Staatsminiſteriums der Juſtiz

der Erſcheinung, daß Angeklagte wegen ſchwerer v . 29. Dez. 1921 zu dem Geſetz v . 21. Dez. 1921

Straftaten zu mehrjährigen Freiheitsſtrafen ver: ( StA. 304) kann das Gericht ſtatt der Anordnung

urteilt werden und daß ihnen dann ſofort nach nach 8 8 dem Verurteilten eine Bem Fr. bewilligen ,

Verbüßung eines Teile der Strafe BemFr. be- wenn die Vorausſeßungen hiezu nach Lage des

willigt wird . Der Verurteilte wird nicht ohne Falls gegeben ſind.

ſubjektiven Grund in dieſer nachgiebigen Maßnahme Der Ridjter möge immer bedenken , warum

die Anerkennung des Gerichte $ finden, daß die er ſich über die Bewilligung einer Bem Fr. ſchlüſſig

ausgeſprochene Strafe zu ſchwer iſt . Jedenfalls zu machen hat , daß er an ſeinem Teile dafür zu

trägt es aber nicht zur Hebung des Anſehens der ſorgen hat , daß die Rechtsordnung im Geiſte des

Gerichte bei , wenn in ſchweren Strafjällen der Voltes feſtmurzle u . dieſes den Glauben an den

Richter die Bedeutung ſeines Strafausſpruches ſofort heiligen Ernſt des Geſekes wiedergewinne, er möge

durch die in Ausſichtſtellung des Erlaſſes eines es vermeiden, den Vorwurf der ſtraibaren Gutmütig:

Teiles der Strafe abſchwächt. In ſolchen Fällen feit zu rechtfertigen , den Bismarck im Jahre 1875

wird ſich erſt aus den Erfahrungen , die hinſichilich in einer Reihstagsrede dem deutſchen Richter ge

der Sinnesart des Verurteilten während der Straf: macht hat .macht hat . Er gehe ſeinen Weg und laſſe die

vollſtreckung gemacht werden, die Grundlage für Leute reden .

die Bewilligung einer Bem Fr. gewinnen laſſen .

Die beanſtandete Maßnahme iſt übrigens auch

ſachlich ganzunnötig, da zu längeren Strafen Benſionsverſicherung für Rechtsanwälte .")
Verurteilte erfahrungsgemäß ſchon nach Verbüßung

Von Juſtizrat Dr. Karl Stauder, Rechtsanwall
eines verhältnismäßig geringen Teile der Strafs

in Nürnberg

zeit um bed . Begn . nachzuſuchen pflegen .

Durch § 3 des Gefeßes zur Erweiterung des
Die entſekliche Geldentwertung hat dazu geführt ,

Anwendungsgebietes der Geldſtrafe und zur Ein- daß der Traum mancher RA . nicht verwirklicht
ſchränkung der kurzen Freiheitsſtrafen v . 21. Dez. werden kann , im Laufe der Jahre vom Berufsein:

1921 hat die Bew. der Bem Fr.für Freiheits- kommen ſo viel zu erübrigen, daß ſie dereinſt im
ſtrafen von weniger als 3 Monaten ihre unmittel- Alter ſich vom Berufsleben zurüdziehen u . von

bare Bedeutung in der Mehrzahl der Fälle ver
den Zinſen des erſparten Kapitales , wenn auch

loren , da in dieſen Fällen nunmehr auf Geldſtrajen in beſcheidenen Grenzen,in beſcheidenen Grenzen, ſich u . ihre Familie

bis zu 150 000 ME. zu erkennen iſt, wenn der ernähren könnten . Die neue Zeit verlangt, daß

Strafzwed durch eine Geldſtrafe erreicht werden der RA. wie die meiſten Angehörigen freier Berufe

tann . In dieſen Fällen wird der Richter im all- arbeitet bis zu ſeinem ſeligen Ende. Damit haben

gemeinen bei der Feſtſeßung der Strafe der Art fich auch alle Berufskollegen abgefunden . Wenn nun

nah ſich von den Erwägungen leiten laſſen müſſen , nach dem Beiſpiele der bayer. Aerzte der bayer.

die für ihn auch bei der Bem. einer Bem Fr. maß : Anw Verband daran geht , eine Verſorgungsanſtalt

gebend ſein müßten. Der Strafzweck kann durch für alte , franke u . arbeitsunfähige Rů. zu ſdhaffen

eine Geldſtrafe nicht erreicht werden , wenn nur
oder doch wenigſtens die Grundlagen auszuarbeiten

durch den Vollzug einer Freiheitsſtrafe die mit u . einen in Nürnberg tagenden Ausſchuß mit dieſen

der Strafe bezwedte Abſchredung und Sicherung
Arbeiten betraut hat , ſo dürfte es ſicher nichts

erreicht werden kann . Der an ſich ſehr proble : ſchaden , die wichtigſten u . grundlegenditen Fragen

matiſche Zweck der Beſſerung wird bei turzen öffentlich zu erörtern u . das Intereſſe der geſamten
Strafen im Regelfall nicht in Betracht kommen . Anwaltſchaft auf die Bedeutung einer Penſions:

In allen Fällen , in denen das Geſetz eine Freiheits taſje für unſeren Stand zu lenken . Unter den

ſtrafe neben der Geldſtrafe zuläßt , wird die erſtere,
? ) S. a . Cahn in dieſer Zeitſchr. 1921 Nr. 23/24

inabeſondere bei Schleichhandel und Preistreiberei ,
S. 280, Englert ebenda 1922 Nr. 1/2 S. 15 ; ferner

ihre Bedeutung behalten. Wenn nunmehr trok Seufert in dieſer Nr. S. 41 .
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vielen der Löſung harrenden Fragen greife ich | Ausnahme zu fügen hätten , iſt immer der Zuftrom

heute nur einzelne heraus. neuer Mitglieder geſichert; alsdann kann auch von

I. Wer iſt berechtigt, ein Geſeß zu ſchaffen, dem Rapitaldedungaverjahren Umgang genommen

das den RA. zwingi , für ſein Alter, die Zeit u . das Umlageverfahren zugrunde gelegt werden .

ſeiner Arbeitsunfähigkeit , ebenſo für Frau u . Kinder Vorſtehende Ausführungen enthalten gleichzeitig

zu ſorgen ? Die Aerzte bauen ihre Organiſation den Beweis , daß bei einem Zwanga . mit Um :

auf der VO. 0. 10. Aug. 1871 , die Bildung lageverfahren die Leiſtungen der Mitglieder viel

von Aerztekammern u. von ärztl. Bezirksvereinen geringer ſein werden. Der Unterſchied mag zirfa

betr. auf ( Weber GefS. IX, 109) . Die Berufs : 8 bis 10 % des jährlichen Reinverdienſtes betragen ,

tätigkeit der Rechtsanwaltſchaft dagegen vollzieht wenn ſich die Verſicherung, wie es die Aerzte

ſich im Rahmen der deutſchen RÅD. Wie die anſtreben, auf mehrfache Aufgaben erſtredt, nämlich

Mot. zum Ang Verib . v . 20. Dez. 1911 8$ 4 a) Veriorgung für das Alter bei Eintritt des

u. 10 erkennen laſſen , iſt nur das Reich zur Er- 65. Lebensjahres, b) Verſorgung für den Fall

laſſung eines PenſiongVeri . für RA. zuſtändig. einer über 26 Wochen beſtehenden oder voraus

Wir können deshalb den Aufbau unſerer Alters- ſichtlich dauernden Beruf&unfähigkeit , c) Witwen

u . Invaliditäts- ſowie Witwen u . Waiſenverſicherung u . Waiſenverſorgung, d) Bewilligung von Sterbe

nicht zuſammen mit den Aerzten vollbringen. Dieſe geldern. Bei dem Umlageverfahren iſt davon aus:

können ſich mit Recht darauf beſchränken , ein bayer . zugehen , daß jedes Jahr immer ſo viel aufgebracht

Gej. anzuſtreben . Der Zeitpunkt einer gemeinſamen werden muß, als die im gleichen Jahre zu zahlenden

Verſorgungsanſtalt für RA. u. Aerzte dürfte ſomit Penſionen uſw. ausmachen. Einwandfrei mag

erſt dann gekommen ſein , wenn die Aerzte ſich als maßgebend angenommen werden , daß die

entſchließen , vom Deutſchen Reiche ein Geſetz zu jährl . Umlagen beim Rapitaldeckungsverfahren oder

verlangen , das die Verſorgung bezwedt . Bis zu einem Durchichnittsprämienverfahren ( 3 riſchen

dieſem Zeitpunkte müſſen wir uns darauf beſchränken, ſtufe zwiſchen Umlagen- u . Rapitaldeckungsverfahren))

unſere Auffaſſungen u . Erfahrungen mit den Organi- i. 3. 15 bis 18 % des jährl. Reineintommens aus

ſatoren aus ärztl. Kreiſen auszutauſchen . Da für machen , während man beim Umlageverfahren in

RA. nur das Deutſche Reich in Frage kommen den erſten Jahren mit zirka 5 % des Berufs

fann , das ein Veri6. zu ſchaffen berufen iſt, kann einkommens austommt u. nach Umfluß einiger

der bayer . AnwVerband nur die Vorarbeiten leiſten Jahre eine Steigerung bis etwa zu 9 % eintreten

u . im übrigen die Anträge durch den Deutſchen dürfte. Gine Garantie bezüglich de 8

Anm Verein beim Reiche ſtellen . Höchſtſ a B es wird keine Verj A nft alt

II . Demnächſt iſt von Bedeutung , ob eine übernehme 11. Es kommt darauf an , ob die

freiwillige Verſi herung uns zum Ziele führt, VerſAnſtalt die Umlagen hereinbringen kann

oder ob wir die angeſtrebten Ziele durch eine oder ob mit größeren Ausfällen zu rechnen iſt.

3wangsverſicherung erreichen können u. er- Die Aerzte ſind in dieſer Hinſicht in einer

reichen werden. Nach den Erfahrungen arbeitet günſtigeren Lage wie die RA., da erſtere eine

eine freiw . Verſicherung mit bedeutend höheren beſſere Erjaſſungsſtelle für die zu zahlenden Um-=

Umlagen, als eine Zwangsverſicherung. DerGrundlagen beſigen ; die verſchiedenen Krankenkaſſen liefern

iſt einleuchtend. Er liegt darin , daß eine freim . nämlich die ärztl . Honorare an die Geſchäfts

Verf. vielfach darauf ausgeht einen Gewinn zu ſtellen der ärztl . Bezirksvereine ab , dort werden

erzielen ; im Intereſſe der Verſicherten muß aber auch die Umlagen für die Verf . at gezogen , bevor

weiterhin die freiw . Verſ . das Kapitaldeckungs- der Arzt in den Beſitz ſeiner Honorare gelangt.

berfahren zugrunde legen, während ſich eine Etwas Gleichwertiges beſigt der Anw Stand nicht;

Zwangeperi. mit einem Umlageverfahren begnügen er muß deshalb mit hohen Ausfällen rechnen ,

kann . Das Kapitaldedungsverfahren muß nämlich wenn vielen RA. die Auſbringung der Umlagen

dann gewählt werden , wenn die Gefahr beſteht, ſchwierig, vielleicht ſogar unmöglich iſt. Denken

daß eines Tages der Zugang neuer Mitglieder wir nur an die große Zahl von Ra. , die nichtRA

unterbleibt ; für dieſen Fall fließen möglicherweiſe einmal ſoviel verdienen, daß ſie die Lebſucht der

keine Umlagen u . Prämien mehr in die VerſKaſſe, eigenen Familie beſtreiten können ; gar mancher

dieſe hat nur mehr Laſten zugunſten der Ver : kann ſich nicht ſtandesgemäß ernähren . Nehmen

ſicherten . Bei einer freim . Verj. iſt demnach mit wir aus dem tägl. Leben ein Beiſpiel : Ein RA.

einer Auflöſung von vornherein zu rechnen u . verdient 20 000 M netto im Jahre , zahlt hievon

müſſen für dieſen Fall die Verſicherten bezüglich 10 % Steuern gleich 2000 M , noch 1-2 °% Um =

ihrer Anſprüche an die Verſanſtalt geſichert ſein . fazſteuer ( dieſe joll nach neuerl . Nachrichten auf

Dieſe Erfahrungstatſache zwingt eine freim . Verſ . 21/2 % erhöht werden). Ein ſolcher Anw . kann

zur Anſammlung von Reſervefonds u . führt ohne mit ſeinem Einkommen überhaupt nicht leben u .

weiteres zur Einführung des Kapitaldeckungever: wird mit berechtigtem Neide auf einen Kutſcher

fahreng . Anders iſt es aber bei einer ZwangsVerſ.; oder Poſtboten ſehen , der ohne Trinkgelder im

infolge des in einem Reiche6 . auszuſprechenden Jahre rund 32 000 M verdient. Wenn der Gerichts

Beitrittszwanges, dem ſich alle deutſchen RA. ohne dollzieher oder der Amtebote im Zwangswege die

1
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Umlagen für die Zwangspenſionskaſſe erheben will, / auf die Altersverſorgung verzichten, ſo wird die

wird er oftmals Pfändungsabſtanderklären müſſen. Jahresumlage bedeutend ermäßigt werden können .

Ich kann mir ſehr wohl denken , daß durch ſolche Es dürfte ratſam ſein , ſich zunächſt auf eine In:

Fälle die zahlungskraftigeren Anw . nun die ent: validitäts-, Witwen- u . Waiſenverſ. zu beſchränken .

ſtehenden Ausfälle durch höhere Leiſtungen gut Möglicherweiſe könnte die bei Invalidität von

machen müſſen u . daß alsdann der ſonſt genügende der Verſ . zu leiſtende Penſion je nach dein Grade

jährl . Umlagenbetrag von 9 % nicht genügt. der Arbeitsunfähigkeit, die durch Amtsärzte feſt:

III . Damit komme ich auf die wichtigſte Frage, geſtellt werden müßte , abgeſtuft u. fernerhin die

die ung als Praktikern vorgelegt wird : Kann Waiſenverſorgung für ſolche Kinder von RA . , für

der RAStand zunächſt zirka 5 % oder bereits, die zur Berufsausbildungnoch Auslagen zu beſtreiten

wie es die Aerzte nach dem Vorſchlage des Herrn ſind , bis zum 25. Lebensjahre ausgedehnt werden.

Verſicherungskammerpräſidenten Dr. von Englert Die Aufwendungen für die Altersverſorgung werden

einführen wollen , 7 ° u. ſpäter nach Umfluß vorausſichtlich der VerſAnſtalt die meiſten Auslagen

einiger Jahre 9 ° jo bei Gefahr einer weiteren Er: bringen , gerade deswegen wird der Wegfall der

höhung jährlich aus dem Beruf& einkommen neben Altersverſorgung auch zu einer bedeutenden Er:

den an den Staat zu entrichtenden Steuern u . mäßigung der jährl. Umlage führen .

Abgaben auf ſich nehmen ? Ich fürchte ſehr , daß Die weiteren zu löſenden Fragen , welcher

ſich die große Mehrheit, die zuſtande kommen inuß, Verſorgungsanſtalt wir uns anſchließen

wenn das Reich an die Erlaſſung eines in die ſollen , ferner woraus die Jahresumlage berechnet

Verhältniſſe der Anw . ſo tief eingreifenden Geſ . werden ſoll, ob aus dem wirklich fatierten Ein :

geht, wie es das ZwangsVerſ6 . iſt, nicht für die kommen oder aus einem willkürlich angenommenen
Schaffung eines Geſeßes entſchließen kann . Wir oder ſonſt errechneten Einkommen , u . andere Fragen

müſſen deshalb m. E. von der Gründung einer ſcheinen mir nicht ſo vordringlich zu ſein, daß

Altersverſorgung abſehen . Schon Eingangs dieſer ſie bereits mit dem gleichen Eifer wie die von

Darlegungen habe ich betont , daß die Rollegen mir betonten 3. 3. erörtert werden ſollen . Zunächſt

ſich daran gewöhnt haben, daß ſie einmal in den müſſen die wichtigſten Grundlagen geſchaffen u .

Sielen ſterben müſſen . Und ſie ſind auch bereit , dafür das Intereſſe der Anwaltſchaft wachgerufen

den jeßigen Zeitumſtänden Rechnung zu tragen , werden .

die dies gebieterich fordern . Die Hauptſorge des

Anw. liegt auf anderem Gebiete : Welchem Schidjal
Kleine Mitteilungen.

gehen wir entgegen , wenn wir nicht mehr arbeits

fähig ſind, wenn wir z . B. blind werden oder in 3ſt das Saargebiet Ausland i . S. der PrIrBO.266.

ein Siechtum verfallen ? Was geſchieht mit Frau p. 18. Mai 1918 ? A. der die Erlaubnis zum Handel

u . Kindern , wenn der Ernährer wegſtirbt u . die mit Lebensmitteln beſikt, kauft in Ludwigshafen a . Rh .

Kinder ſich noch nicht ſelbſt ernähren können, vielleicht bei Nleinhändlern fiſtenweiſe Käſe zuſammen, um ihn ,

ſich gerade auf der Univerſität auf einen Bebensberuf wann er jeweils die nötige zur Ladung eines Laſt

vorbereiten , wobei wegen der Teuerungsverhältniffe
autos ausreichende Menge beiſammen hat, nach Saar

enorme Koſten aufgewandt werden müſſen ? Wie
brücken zu einem Großhändler zu verbringen u. dieſem

zu verlaufen . Durch Aufrechnung von Unkoſten u .

fou die Familie die Mittel aufbringen , um die Gewinn ſteigt der Käſe, bis er zum Saarbrücker Groß

Kinder in eine ſtandesgemäße Berufsart zu bringen ?
händler kommt, bereits um 6 M das Pfund im Preiſe .

Die meiſten Verſicherungen nehmen den Kindern Eines Tages wird A. ertoppt, als er wieder mittels

die Unterſtüßung, ſobald dieſe 20 oder 21 Jahre | Laſtautos 50 Ztr. Käſe ohne Ausfuhrerlaubnis über

alt ſind , während ſie gerade in dieſer Zeit wegen die deutſch-ſaarl. Grenze in das Saargebiet nach Saar

der hohen Koſten für Ausbildung zu einem Berufe brücken ausführen will. Er wird wegen eines Ver

den Eltern das meiſte Geld koſten . Ich komme brechens der verb . Ausfuhr lebenswichtiger Gegen

deshalb zu der Auffaſſung, daß die wichtigſte u .
ſtände u . eines Verbrechens des Nettenhandels ( - KH. )

vordringlichſte Forderung für unſeren Stand nicht
gem . Art. 2 § 3 der WuchGerVO . v . 27. Nov. 1919

(RGBI S. 1909), § 1 Ziff.4 der PrTrVO . v . 18.Mai
in der Schaffung einer Altersverſorgung liegt . 1918 (ROBI. S. 395 ), $$ 1 u . 2 des SchlVD :Straf

Wir alle kennen Dubende u . Hunderte von Beamten , ſchärfung &Gef. v . 18. Dez. 1920 (RGBI. S. 2107 ) ver

die mit dem 65. Lebensjahre automatiſch u . zwange- urteilt. Die Verurteilung wegen verb . Ausfuhr lebeng

weiſe in den Stand der Penſioniſten hinüber geführt wichtiger Gegenſtände iſtzweifelsohne mit Recht erfolgt .

murden u . nachher bei den jebigen Teuerungsvers Lebensmittel ſind durch Ziff. 1 der Bek. des N Wirtſch.

hältniſſen in irgend einem Reichsamte oder in einer Min. v . 27. Nov. 1919 (RGBI. S. 1919) als lebens

Privatſtellung ſich betätigen. Gar mancher mag
wichtig bezeichnet . Wer ſolche Gegenſtände aus dem

es ſchon bedauert haben , daß erfahrene Beamte
Reichsgebiet ausführen will, bedarf der Genehmigung.

mit dem 65. Jahre aus dem Berufsleben aus:
A. hatte keine Ausfuhrbewilligung. Das Saarbecken

gebiet, in das der Käſe gebracht werden ſollte, iſt i . S.
geſdieden ſind u . ihre reiche Erfahrung nicht mehr

der Ein- u . Ausfuhrverbote Ausland. Es iſt durch

dem Staate zur Verfügung ſtellen konnten . Viele
den FrVertr. dem franz . Dollſyſtem eingeordnet, iſt

bedeutende Mariner haben erſt im hohen Alter Zollausſchluß geworden u . hat als ſolches i. S. der

ihr Lebenswertvollbringen können . Wenn wir Ein- u . Ausfuhrverbote als außerhalb der Grenzen
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des Deutſchen Reichs liegend zu gelten (1. Entſch . des im Reiche ſelbſt, m.a. W., daß fich der Bezug deutſcher

bayer. DLGStr. 20 S. 441) '). Waren zu deutſchen Inlandapreiſen vollzieht. I. S.

Zweifel beſtehen dagegen hinſichtlich der Ver- der Pr TrVD . muß alio das Saargebiet als Inland

urteilung wegen KH. Es bedarf keiner Ausführung, betrachtet werden. Daß dieſes richtig iſt, erkennt man

daß hier der Tatbeſtand dieſes Delitts an ſich gegeben am beſten, wenn man den Zweck des § 19 PrTrVD.

iſt, wo dem Verbraucher die Waren ſozuſagen vor dem näher ins Auge faßt . DieſeBeſt. erklärt ſich daraus,

Munde weggenommen, aus dem Kleinhandel unnötig daß wir kein Intereſſe daran haben, den ausländiſchen

wieder in den Großhandel zurückgeführt - verſchoben - Verbraucher zu ſchüßen , dem Ausländer die deutſchen

u. durch Aufrechnung von Unkoſten u. Gewinn erheb- Waren zu billigen Preiſen 311 verſchaffen. Die An

lich verteuert werden . Die Bedenken ergeben ſich aus gehörigen des Saargebiets ſind keine Ausländer, fie

8 19 BrTrVD ., wonach auf Lieferungen nach dem find Deutſche, find ſolche auch nach dem Fr Vertr .

Ausland die Beſt. dieſer VD. keine Anwendung finden . geblieben ; ſie ſind auf den Bezug deutſcher Waren

Fit das Saarbedengebiet aus i . S. der PiTrVD. angewieſen, ſie werden von uns nach Möglichkeit mit

Uusland , ſo iſt die Verurteilung wegen KH. zu deutſchen Waren zu deutſchen Inland@preiſen verſorgt

Unrecht erfolgt. Dieſe Frage iſt jedoch m . E. zu u. haben daher gleich jedem anderen deutſchen Ver

verneinen . braucher Anſpruch darauf, daß ſie gegen Uebervor

Das Saargebiet iſt kein ſelbſtändiges Staatss teilung u . Bewucherung geſchüßt werden . Das hier

weſen. Nach dem klaren Willen des Vertrags von in Frage ſtehende Ausfuhrgeſchäft iſt demnach der

Verſailles iſt das Saarbeckengebiet noch Beſtandteil PrTrVO. nicht entzogen .

des Deutſchen Reicha, iſt deutſches Reichsgebietgeblieben, Zu erwägen wäre noch, ob ſich die Verurteilung

wenn wir auch vorübergehend auf die Auſübung der wegen KH. nicht auch bei der Betrachtung des Saar

Regierungsgewalt dort haben verzichten müſſen. Nur gebiets als Ausland halten ließe . Verſteht man mit

aus dem deutſchen Bollgebiet iſt es auégeſchieben u . Schäfer in ſeinem Komm. zur PrTrVD. Anm. 2 Abſ. 1

dieſes Ausſcheiden hat zur Folge, daß die deutſchen zu § 19 unter Lieferungen nach dem Auslande nur

Ausfuhrverbote dem Saargebiete gegenüber zur Ans die unmittelbar mit den ausl. Käufern abges

wendung kommen u. an der neuen Zollgrenze gehands ſchloſſenen Lieferungsverträge, ſo wird man dieſe Frage

habt werden . Wenn wir keine Waren ohne Ausfuhr- bejahen können, denn dann würden die dem eigentl.
genehmigung in das Saargebiet laſſen , ſo bedeutet Ausfuhrgeſchäfte vorausgehenden Geſchäft&abſchlüſſe

dieſes feineswegs, daß wir es nun in jeder Beziehung über die Ausfuhrwaren zwiſchen ini. Käufern u . Ver

als Ausland betrachten müſſen. Das Deutſche Reich | käufern unter die PrTrVD. fallen .

war zu dieſer Maßnahme gezwungen, um den nur zu Die Anſchauung von Schäfer ſcheint mir richtig

mohl bekannten deutſchen Ausverkanf bintanzuhalten zu ſein ; denn erſt durch die vom Verläufer übernommene

Das Heich konnte eben nicht zugeben, daß durch das Ablieferung im Ausland ſcheidet die Ware aus dem

Loch im Weſten inſonderheit auch nicht durch ein Loch inl . Markte aus u . bleibt für die inl . Preisbewegung

in der Weſtgrenze des Saargebiets deutſche fu In- außer Betracht. So angeſehen, wären nur die Ge

landspreiſen gelieferte Waren nach dem Ausland ab- ſchäfte, bei denen der Ablieferungsort im Ausland

ftrömten . Nur das Abſtrömen ſolcher deutſcher Waren liegt, von den Preisbeſchränkungen befreit, alle voran

in das Ausland ſoll alſo verhindert werden. Das gehenden Geſchäftsabſchlüſſe über die Ausfuhrware

deutſch gebliebene Saargebiet dagegen wollen wir mit würden dagegen von der Ausnahmevorſchr. des § 19

deutſchen Waren beliefern . Im Hinblick auf die Gefahr PrTrVD. nicht betroffen. Keinem Zweifel kann wohl

der Abwanderung dieſer Waren über die ſaarl. Grenze unterliegen , daß die Ludwigshafener Kleinhändler bei

hinaus tonnte die Reichsregierung die Belieferung dem Verkauf des Käſes an den Großhändler A. an

aber nur nach Kontingenten zugeſtehen, die dem ſaarl. die Beachtung der PrTrVorſchr. gebunden waren,

Verbrauch angepaßt ſind. Zur Einhaltung dieſer ſelbſt wenn ſie gewußt haben, daß der Käſe in das

Kontingente war aber das Ausfuhrbewilligungsver- Ausland gebracht werden ſoll. Sie hatten ja keine

fahren notwendig geworden. Gewähr u . konnten keine Verantwortung dafür über

Nur zolltechniſch iſt alſo das Saarbeckengebiet nehmen, daß die Ware nicht doch wieder dem inl .

Ausland geworden ; in übriger Beziehung iſt es Reichs- Verbraucher zugeführt wird u . damit die verbotene

gebiet geblieben , wenn auch die uns heute noch zu- Preisſteigerung eintritt .

ſtehenden ſtaatl. Hoheitsrechte z. B. durch den vom II Staatsanwalt Weber in Zweibrücken .

fog. Völlerbund beſtellten Ausſchuß , die Regierungss

kommiſſion, ausgeübt werden. Es bedeutet eine Selbſt

verſtändlichkeit, daß die deutſchen Reichsbehörden unter Benfiouéverſicherung der Deutichen Recht&anwalt

allen Umſtänden die Belieferung des Saargebietes
daft. ) Der unter dieſer Ueberſchrift i . I. 1921 in der

mit deutſchen Waren aufrecht halten u. dafür nur eine
Nr . 23 24 der BayZR. erſchienene Aufſaß von IR.

Garantie haben wollen , nämlich die , daß ein Abwandern
Dr. Hugo Cahn in Nürnberg regt mich zu folgendem

der für den ſaarl . Gebrauch beſtimmten Waren nach Gedanken an :

dem Ausland nicht vorkommt. Wir haben im Saar

gebiet, mag auch der Franken uneingeſchränkt umlaufen ,
Die bisher freiw . Verf Einrichtung hat mit Rück

ſicht auf die Höhe der Prämien u. die Beringfügigkeit
nach wie vor die deutſche Währung ; die Angehörigen

des Saargebiets ſind alſo gezwungen ihre Waren mit
der Renten keine beſ. nennenswerte Zugkraft. Der

deutſcher Münze in Deutſchland zu kaufen . Gerade
niedrige Stand der Mitgliederzahl der freiw . Penſions

taſjen läßt eine durchgreifende Bekämpfung der Vers
mit Rüdjicht darauf kommt ja aus dem Saargebiet

ſtändig das Verlangen, daß die deutſchen Waren dem

ſorgungsgefahren auch nicht erwarten . Der Gedanke

ſaarl. Verbraucher nicht teuerer zugeführt werden als

der Zwangsverſ. iſt deshalb auch für Rechtsanwälte

durchaus zu begrüßen. Die Hauptſchwierigkeit iſt die

) Auch Bay8FR . 1921 S. 49 . 1 ) S. a . Nr . 1/2 S. 15 u . dieſe Nr . S. 38 .
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Höhe der Prämie oder Umlage . Dieſe Schwierigkeit liegende Frage hinaus große Bedeutung hat. Rößler

dürfte aber zu heben ſein , wenn man die Frage der leitet aus einer Bem. der Mot zu 8 1745 BGB. einen

Armenrechtsgebühren in den Kreis dieſer Frage herein- allgem . Saß ab : Bei Ausübung derartiger Gnaden

zieht . Wie wäre es, wenn der Staat die Gebühren rechte iſt das richterl. Ermeſſen zwar durch die Pflicht

der Armenanwälte jährlich in dieſe Verſ. einzahlen gebunden aber im übrigen ſchrankenlos frei ; auch wenn

würde u . nur der verbleibende Reſt der aufzubringenden andere geſeßl. Beſt. u . Grundſäße mittelbar dadurch

Prämien oder Umlagen auf die Mitglieder verteilt verleßt werden, kann doch das Gnadenrecht ausgeübt

würde ? Es wäre Zeit, daß die beſchämende Tatſache, werden. Anders kann gegenüber meinen Ausführungen

daß die Rechtsanwälte für einen gewiſſen Teil ihrer die Stelle nicht verſtanden werden. Id zweifle aller

berufl . Tätigkeit infolge geſeßl. Zwanges umſonſt ding8, ob Nößler dies in ſolcher Schroffheit als allgem .

arbeiten müſſen, endlich einmal der Geſchichte anges gültigen Saß aufrecht erhält. Es wirde bei aller

hört. Wer arbeitet heute umſonſt ? Auch die Frage, Anerkennung des Pflichtbewußtſeins der Richter zu

ob wir Anwälte überhaupt mit Rückſicht auf die Geld- einer unerträgl . Rechtsunſicherheit führen . Fält ein

entwertung u . die ungeheuerl. Teuerung aller Lebengs Rechtsverhältnis unter 2 verſchiedene geſeßl. Beſt.,

bedürfniſie noch umſonſt arbeiten können, dürfte heute von denen nur bei einer die Befreiung vorgeſehen iſt,

ſo aktuell wie noch nie ſein . Dem bisherigen Wider- ſo bleibt eben die andre verbindl.; es kann z . B. von

ſtand gegen die Honorierung der Armenanwälte dürfte $ 1313 befreit werden , nicht aber von § 1592 BGB.

aber die Spiße abgebrochen werden lönnen, wenn man Nur dieſe Auffaſſung kann einen feſten Halt geben .

dieſe Frage mit der Penſion verſ. in Zuſammenhang Auf keinen Fall iſt § 1745 BGB. zurAbleitung eines

bringt. Die Invaliditäts- u. Altersverſ. hat ſozialen folchen allgem . Sabes geeignet Dafür ſind die dort

Untergrund. Für die anderen Stände wird in dieſer geregelten Verhältniſſe viel zu harmlos. $ 1745 BGB.

Hinſicht viel getan. Die Vorenthaltung der Gebühren iſt im Gegenteil ein Muſterbeiſpiel dafür, daß in dem

iſt an und für ſich ungerecht. Dieſes Unrecht könnte einen Fall das Ermeſſen vielfreier ſein kann , als

dadurch gut gemacht werden, daß die Gebühren einem im andern. Die Annahme an Mindes Statt iſt reines

ſozialen Zweck zugeführt werden für den Stand, der Geſebesrecht; ihre Friſten ſind reine Zweckmäßigkeits

dieſe Gebühren verdient hat. Der moderne Staat feſtießungen mit weitem Spielraum . Dhne grundſäßl.

hat ſich die Förderung der ſozialen Einrichtungen zur Unterſchied könnten 55 ſtatt 50 Jahre als Mindeſtalter

Aufgabe gemacht . für den Annehmenden verlangt werden . Wenn derAlterås

Die Gründe, welche den Staat biſher veranlaßt unterſchied zwiſchen Adoptivvater u . -Mind ſtatt auf

haben, die Gebühren demArmenanwalt vorzuenthalten, 18 Jahre auf 15 oder auf 21 Jahre feſtgeleßt wäre, ſo

verlieren volltommen ihre Kraft, wenn die Anwalt- ließe ſich auch nichts Weſentliches dagegen ſagen. Läßt

ſchaft fordert, daß dieſe Gebühren nicht dem einzelnen daher der befreiende Richter einen noch ſo geringen

Anwalt ausbezahlt werden , ſondern einer ſozialen Altereunterſchied zu, ſo iſt das praktiſch u rechtl.

Einrichtung der Anwaltſchaft. Will die Regierung unſchädlich. Es werden damitweder Naturgeſeße noch

den modernen Staatsgrundſaß der Förderung ſozialer Beſt. u. Grundfäße des BGB verleßt. Ein folgen

Einrichtungen nicht in Mißkredit bringen, ſo kann ſie Towerer Fehlgriff iſt hier faſt undenkbar, eine Eins

an jener Forderung nicht vorübergehen, ohne ſie für ſchränkung des freien Ermeſiens daher nicht nötig .

berechtigt zu finden. Der Staat muß ein Intereſſe Anders bei $ 1313. Es beſteht ledigl . die äußerl .

daran haben , daß arbeitsunfähige Rechteanwälte vor Aehnlichkeit, daß beide Male von einer Friſt befreit

Not geſchüßt ſind . Wir betteln in dieſem Fall ja wird . Im übrigen ſind die beiden Beſt. weſensfremd .

nicht um Zuſchüſſe zur Abwendung einer Not, ſondern In $ 1313 BGB. muß ſich das Rechtmit einem Natur

wir verlangen die Bereitſtellung von wirklich ver- geſeß abfinden . Das Kind lommt keinen Tag ſpäter

dientem Bild zu dieſem Zweck. Bei Einzahlung der zur Welt, ob befreit worden iſt oder nicht. Iſt aber

Armengebühren durch den Staat dürfte die zahlen- zu Unrecht befreit worden, dann hat das Kind rechtl.

mäßige Höhe der Umlage oder Prämie erträglich den falſchen Vater mit allen unerquidl. Folgeer

geſtaltet werden können. deinungen . Daran kann der Richter nicht vorbeigeben .

Rechtsanwalt Seufert in Brüđenau . Er darf feine unmögl. rechtl. Lage ſchaffen u . iſt damit

ohne weiteres an beſtimmte Schranken gebunden, die

für § 1745 BGB. weder nötig noch vorhanden ſind.

Befreiung vom Ghehindernis der Wartezeit bei
Um den Fehlgriff zu vermeiden, muß fich der Richter

Schwangerſchaft . ) Die Ausführungen von Rößler in
klar darüber ſein , in welcher Richtung die Gefahr

der Boy3R. 1921 S. 66 zeigen, daß durch die Zu:
von Fehlgriffen beſteht. Das war der Zwed meiner

Ausführungen.

ſtändigkeitsverſchiebung eine Klärung der Frage nötig

geworden iſt. Sie fordern in vielen Punkten Wider:
Wenn aber Rößler recht hätte, wenn wirkl . das

ſpruch heraus ; es ſoll aber nur auf das Weſentlichſte
Ermeſſen bei der Befreiung ſchrankenlos frei wäre,

dann ſind auch ſeine eignen Forderungen überflüſſig
eingegangen werden .

Vor allem bergen die Erörterungen von Rößler
u. widerſpruchsvoll. Dann iſt die Sachlage ſehr einfach :

die Gefahr , die Grundzüge meiner Aufſtellungen auch
dann iſt die Befreiung zu jeder Zeit, bei Schwangern

wie bei Nichtſchwangeren nach freiem Ermeſſen möglich .
dort zu verdunkeln, wo wir einig ſind. Mein Ergebnis

Rößler iſt von dieſer zwingenden Schlußfolgerung
lautet in der knappſten Formel: Die Befreiung von

der W3 iſt unbedenkl. bei Nichiſchwangeren ; bei
aus ſeiner eignen Behauptung ſo weit entfernt, daß

Schwangeren iſt ſie mögl. aber mit großer Vorſicht
er ſelbſt im lepten Abſ. eine Reihe von Richtlinien

zu gewähren . Dies muß im Endergebnis auch Möbler
aufſtellt, nachdem er im erſten u . zweiten nachgewieſen

anerkennen . In den Einzelausführungen iſt vor allem
hat, daß ſich feine allgem . Regeln über die Schranken

aufſtellen laſſen .

der erſte Abſ. bedenkl. , der über unſere etwas abſeits
Die folgenden Ausführungen Nößlers beruhen

1 ) WZ. Wartezeit auf einer mißverſtändl . Auslegung des Wortes Praris
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Meine Unterſuchungen ſind durch beſtimmte praktiſche ſchwangeren in der Regel erſt nach Ablauf einer an

Fälle u . die dort entſtandenen Streitfragen u . Irrtümer gemeſſenen Zeit nach Ende der früheren Ehe, bei

angeregt. Da in Bayern bisher die Gerichte für die Schwangeren nur in beſ . Ausnahmsjällen u . unter

Entſcheidung nicht zuſtändig waren, hat das Wort Anwendung größter Vorſicht zu erteilen .Die Richtig

an jener Stelle weder die Bedeutung von „ feſtſtehender | keit der jept von Schug aufgeſtellten Formel habe

Praxis“ noch von „gedrudter Enticheidungepraria " ; u hätte ich nie beſtritten . Die Neußerung, auch ich

eg ſagt ledigl ., daß der Irrtum nicht theoretiſch tons müſſe deren Richtigteit im Endergebnis anerkennen ,

ſtruiert ſondern aus der Praxis genommen iſt. Solange iſt demnach nicht am Plaße .

die Gerichte den Fall nur inſtruierten , beſtand gar Allerdings laſſen die folgenden neuen Ausführungen

tein Anlaß u . nicht einmal die Möglichkeit zu einer von Schug erſehen , daß er an dem Erfordernis der

feſtſtehenden Broris in materieller Beziehung ; dieſe geſeßl . Gebundenheit feſthält. Aber auch die neuer:

gab es in Bayern nur im Juſtizminiſterium , das die dings hiefür vorgetragenen Gründe ſind nicht geeignet

facol. Entſcheidung hatte . Das Gericht wußte daher feine Aufſtellung zu ſtüßen . Vor allem iſt die Be

auch recht wenig von den Fällen des Nachbargerichtes. hauptung unrichtig, es handle fich bei der Befr. von

Es ſtellte Ermittlungen an u . das Miniſterium entſchied. der W3 um ein Rechtsverhältnis, weldis unter

Das iſt der Unterſchied zwiſchen materiell u . formell, $ 1313 u . $ 1592 falle. Ein beſtehendes Rechtsvers

den ich unterſtrichen habe u . den Kößler verwiſcht | hältnis fommt für die Entſcheidung überhaupt nicht

hat. Er macht gegenüber der Min Bek. v . 21. Dez. 1899 in Betracht, Gegenſtand der Entſcheidung iſt nur eine

(IMBI. 19 : 0 S. 105 ) denſelben Fehler, der bei Vorausſeßung für ein erſt ſpäter zu begründendes

Staudinger ſo verhängnisvoll gemorden iſt, indem er Rechtsverhältnis, die neue Ehe . Für die Entſcheidung

ſagt: Sie konnte doch nur ſo verſtanden werden , daß über dieſen Gegenſtand hat aber das Bel . , abgeſehen

durd Unterſuchung der Frau feſtzuſt llen iſt, daß fie von der Zuſtändigkeitsheſt. des $ 1322. nur die einzige

nicht ſchwanger iſt. Dieſes , daß ſie nicht ichwanger Veſt. des $ 1313 getroffen. Der $ 1592 betrifft zwar

iſt “ , enthält materielles Recht, wenn man ſie ſo ver- ein Rechtsverhältnis. Dieſes kann aber im konkreten

ſteht, wie dies Kößler tut. Damit würde aber die Fall erſt entſtehen , wenn die Entſcheidung nach § 1313

Bet. ibre Zuſtändigkeit überſchreiten . Im Mißver: längſt gefallen iſt, kann alſo unmögl. unter die Beſt.

ſtändniſſe zu vermeiden , müßte ſie daher richtiger ſagen : des § 1313 fallen. $ 1313 regelt eine Vorausſeßung

Der Zuſtand der Frau (ob ſchwanger oder nicht) iſt für die Eingebung der Ehe, & 1592 ſtellt eine Voraus

durch ein amtaärztl . Zeugnis zu belegen . Dann täme feßung für die Ehelichkeit eines Kindes feſt. Beide

niemand in Verſuchung aus ihr den materiell-rechtl. Beſt. betreffen alio verſchiedene Angelegenheiten. Ein

Schluß abzuleiten, daß Schwangere nicht befreit werden rechtl. Zuſammenhang beſteht zwiſchen ihnen nicht.

fönnten, wie dies vielfach geſchehen iſt. Im übrigen Das Geſek hätte einen ſolchen ſchaffen können , hat

ſind die Forderungen , die Rößler im letten Abſchn . es aber nicht getan u . nicht tun wollen . Es hat wohl

aufſtellt, wirkl. nicht ſo verſchieden von meiner Zu- den entſcheidenden Stellen das zutrauen geſchenkt,

ſammenſtellung, wie man nach der ſcharfen Kampf- das ſie auch jus aequum ſo anzuwenden verſtehen ,

anſage erwarten ſollte. Neinen Wert lege ich aller- daß die Rechtsſicherheit nicht verloren g . ht . Daß die

dings auf das Verſprechen des erſten Ehemanns, der Beſt. des $ 1592 bei der Entſcheidung nach § 1313 in

in der erdrüdenden Mehrzahl unſerer Fälle entweder der Regel berückſichtigt werden ſollen, habe auch ich

betrogen u. geſchieden oder geſtorben iſt. betont (S. 66 u . 67), nur dagegen habe ich mich ge

Bezirksamtmann Dr. Schug in Pirmaſens. wendet, daß fie beobachtet werden müſſen . Die

Behauptung Shugs, daß von der Vorſchr. des $ 1562

Nachſchrift.
nicht befreit werden kann, iſt unbeſtreitbar, aber ebenſo

die Tatſache, daß ſie erſt angewendet werden kann,

Auch die neuen Ausführungen von Schug ver- wenn das Nind geboren iſt.

mögen an der Tatſache nichts zu ändern, daß keine Die Stelle in den Mot. IV , 960 iſt zur Heran

geſeßl. Beſt. darüber beſteht, unter welchen Voraus- ziehung in unſerem Falle ſehr wohl geeignet. Abgeſehen

ſeßungen die Befreiung von der W3 . erteilt werden von der allgem . Faſſung beſteht zwiſchen den Verboten ,

darf, u. daß deshalb die Entſcheidung hierüber dem von welchen 1313 Abh. 2 u. $ 1745 Befreiung zulaſſen,

freien pflichtgemäßen Ermeſſen des Gerichts obliegt . auch in ihren Zwecken eine große Vehnlichkeit. Beide

Es war gerade der Hauptzweck meiner Entgegnung haben den Sdu allenfalls in der Zukunft zu erwartender

auf den übrigens auch in anderen (von mir nicht be- Ninder im Auge. Von den Erforderniſſen des $ 1744

ſprochenen) Punkten zu Widerſpruch Anlaß gebenden erwähnt Schug nur das zweite, den Altersunterſchied.

Aufſaß von Shug, dieſe Tatſache feſtzuſtellen gegen- Das an erſter Stelle aufgeſtellte, gleichfalls dispen:

über ſeiner Aufſtellung, daß der über die Befr . von falbe Erfordernis des vollendeten 50. Lebensjahres

der W8. entſcheidende Richter an die Beſt. des BGB. wird merkwürdigerweiſe nicht berührt. Aber gerade

über die ehel . Abſtammung durch das Gef. gebunden dieſes Erfordernis iſt das gewichtigſte. Es beruht

ſei. Dieſe Aufſtellung iſt die Grundlage ſeiner Aug- , auf der Annahme, daß, wer mit 50 Jahren noch keine

führungen auf S. 321 ff . des vor. Jahrg . , ſie beherrſcht ehel . Kinder hat, folhe aller Vorausſicht nach nicht

den ganzen Inhalt des Aufſages. In der jept von mehr bekommen werde. Dieſe Annahme wird in der

Shug aufgeſtellten „knapvſten Formel“ iſt dieſes Er- Hegel zutreffen u . demnach bei Adoption durch einen

fordernis der geſeßl. Gebundenheit nicht enthalten . 50 jährigen keine Gefahr beſtehen , daß der Grunds

Es iſt aber für die Stellung zu der beſprochenen Frage gedanke der geſel. Beſt. über die Annahme an Kindega

ſo wichtig, daß es auch in der allerknappſten Formel Statt verlept würde, daß angenommene Kinder nicht

nicht entbehrt werden könnte. Die jept von Schug neben ehel . ſein ſollen . Auf die Vermeidung dieſer

aufgeſtellte Formel weicht von meiner nicht weſentl. Gefahr wird auch die über eine Befreiung nach § 1745

ab. Dieſe würde etwa lauten : Die Befr. iſt in keinem entſcheidende Stelle bedacht ſein müſſen, alſo die Be

Falle unmögl. , es empfiehlt ſich aber, ſie bei Nicht- freiung nur dann erteilen, wenn ſie die Ueberzeugung
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erlangt hat, daß dem Annehmenden keine ehel. Minder
Aus der Rechtſprechung.

mehr geboren werden. Da aber die Befreiung vom

Gej. an teine beſtimmte Vorausſeßung gebunden iſt, Reichsgericht.

wäre theoretiſch die Möglichkeit denkbar, daß 3. B. zivilſachen.

einem 40 jährigen zeugungsfähigen Mann die Befreiung I.

erteilt, daß dieſer ein Mind annehmen u. daß ihm dann Wenn der Bater eine Hypothet des minderj. Sohues

noch ein ebel. geboren würde . Die Folgen eines ſolchen abgetreten hat u. dabei uach außenhin im eigenen Namen

Fehlgriffs ſind jedenfalls ſchwerer als die, welche bei aufgetreten iſt, ſo fann er uicht als geſegl. Bertreter

einer Befreiung nach § 1313 unter Nichtachtung der des Sohues die übtretung fich ſelbſt gegenüber geneh

Beſt. des § 1592 entſtehen können . Das nach der migen. Die Bell. zu 1 hat die Hypoth . von 150 000 M

Annahme an Kindes Statt geborene ehel. Mind würde nicht für ihren Mann, den Bekl. zu 2, ſondern für

es kaum als harmlos empfinden, in dem von der
deſſen Sohn, den minderi . C. Pr., beſtellt. Dieſer war

Natur für ihn beſtimmten Neſt einen fremden Ein
alſo Gläubiger (= GI.) der Hyp . Bei der Abtretung

der Teilhyp. von 7500 M an die MI. bezeichnete aber
dringling anzutreffen . Ich kann daher den von Schug

der Bell. zu 2 ſich ſelbſt fälſchlich als Gl. u . erklärte

hinſichtl. der Ermeſſensfreiheit zwiſchen $ 1745 u . $ 1313 die Abtretung in eigenem Namen . Bei ſolcher Sachlage

gemachten Unterſchied nicht anerkennen . - Gegenüber hat der Befl. zu 2 eine ihm nicht zuſtehende Syp . als

der Anſicht, daß es überflüſſig oder gar widerſpruchs- ihr Gl. abgetreten, mithin als Nichtberechtigter über

voll ſei, bei einer Ermeſſensfrage Richtlinien auf &us die Hyp. verfügt. Daher hätte es, damit die Abtre :

ſtellen , in welchen Bahnen die Ermittlungen u . Ers tung wirkſam wurde, gemäß § 185 Abſ. 1 BGB. der

wägungen ſich bewegen ſollen, halte ich das Gegenteil Genehmigung der Abtretung durch den wahren Gl.,

für richtig u . glaube, mir das Vorbringen von Gründen
den Sohn C. Pr . , bedurft . Nun war der Bell. zu 2

hiefür erſparen zu können . Dagegen erblicke ich darin
freilich geſeßl. Vertreter dieſes minderi. Gl. und konnte

daher an ſich in Vertretung des Gl . die Genehmigung

einen Widerſpruch, das Schug die Befr. von der W8. erteilen . Jedoch war ihm hier durch § 181 BOB.

in gewiſſen Fällen für ungeſeßl. erklärt, ſie aber nach hinſichtlich der Ärt der Genehmigung eine Schranke

Sicherſtellung u. dgl. doch zuläßt. Was geſebl . ver- geſeßt, weil er ſelbſt der verfügende Nichtberechtigte

boten iſt, kann auch durch Sicherungsmaßnahmen nicht war. Nach § 182 Abf. 1 BOB . kann die Genehmigung

erlaubt gemacht werden.
des Dritten , von der die Wirkſamkeit eines Vertrags

Wenn Schug mit den Worten „bat in der Praxis
abhängt, ſowohl dem einen als dem anderen Teile

zur Aufſtellung des Saßes geführt“, etwas anderes
gegenüber erklärt werden . Vertragsteile i.S. dieſer Beſt.

hat ſagen wollen als, es habe ſich bei den entſcheidenden
waren hier die Kl . u . der Bekl . zu 2 ſelbſt. Daß jedoch

der Bekl. zu 2 in Vertretung ſeines Sohnes die

Stellen oder einem Teil eine gewiſſe Uebung gebildet, Genehmigung der Abtretung gegenüber der Kl. erklärt

ſo wäre die Wahl eines anderen Wortlauts angezeigt | hätte, ſtellt der Berf. nicht feſt. Vielmehr nimmter

geweſen . Es wird faum ein Lejer dieſe Wendung anders an, daß der Bekl. zu 2 jich ſelbſt gegenüber die Ab

ale in leßterem Sinne aufgefaßt haben . Uebrigens tretung genehmigt habe . Einer ſolchen Genehmigung

iſt nicht einzuſehen, warum ſich in 14/2 Jahren bei
ſtand aber § 181 BOB. entgegen. Danach konnte der

den Amtsgerichten keine Webung hättebildenfönnen. Mathienhoes diet etenehmigung nicht aber Bertreter im
Ich weiſe auch die Behauptung zurück, daß ich

vertretenen Sohnes ſich im

Namen vornehmen . Der Berkt. meint zwar, hier ſei
den Unterſchied zwiſchen materiell u. formell verwiſcht die im 8 181 beſtimmte Ausnahme von der Unzuläſſig
hätte . Ich habe es auf S. 67 Sp. 1 ausdrückl . als keit der Vornahme von Rechtsgeſchäften durch einen

ſelbſtverſtändl. bezeichnet, daß das JuſtMin. über die Vertreter mit ſich ſelbſt gegeben , denn das Rechtsgeſchäft

materiellen Vorausſetungen der Befreiung keine Bea beſtehe hier ausſchl . in der Erfüllung einer Verbind

ſtimmung treffen wollte u. konnte, weil es damit in lichkeit; der Bekl. zu 2 ſei nämlich der Ml. gegenüber

das Gebiet der Reichsgeſebg. übergegriffen hätte . Im
zu einer wirkſamen Abtretung mithin auch zur Ge

übrigen verweiſe ich um Wiederholungen zu vermeiden,
nehmigung verpflichtet geweſen. Dies iſt jedoch un

auf meine früheren Ausführungen . Ich möbte nur den
d'treffend . Die Ausnahme bezieht ſich nur auf die

Vorwurf ablehnen , daß ich den angebl . bei Staudinger
Erfüllung von Verbindlichkeiten des Vertreters gegens

über dem Vertretenen ſowie des Vertretenen gegenüber
verhängnisvoll gewordenen Fehler gemacht hätte. Hier dem Vertreter. Zur Genehmigung aber war weder
ſind meine Aeußerungen von Sdug offenbar nicht der Bekl. zu 2 gegenüber ſeinem Sohne noch dieſer

richtig aufgefaßt worden . Ich wollte in der von ihm jenem gegenüber verpflichtet . Die vom Bern. ange
beanſtandeten Stelle nachweiſen , daß die irrtüml . nommene Verpflichtung des Befl . zu 2 gegenüber der

Annahme, die Erteilung der Befreiung ſei unbedenkl .,
MI. fommt nicht für die Frage in Betracht, ob der

wenn die Frau von einem Andern als ihrem früheren
Bell. zu 2 als Vertreter ſeines Sohnes fich ſelbſt die

Manne geſchwängert fei, ſich mit Unrecht auf die mehr
Genehmigung erteilen durfte . (Urt. d . V.ZŠ.d . 26. Nov.

1921, V 142/21 ) .

erwähnte Min Bet. ſtüße, weil dieſe jedenfalls eine

Unterſuchung des Mannes nicht im Auge habe . Nicht

auf dem von Schug zu Unrecht unterſtrichenen Worten
II .

„daß ſie nicht ſchwanger iſt" liegt der Nachdruc, ſondern Þaftung einer Wach- u . Schließgeſellſchaft für Ber

auf den Worten „ der Frau “ , wie aus den von Schug ſchulden ibrer Wächter . Die Al. übertrug 1912 der
nicht mitzitierten Worten „ u . daß an eine Unterſuchung bell. Wach- u. Schließgeſellſchaft die Bewachung des

des Mannes nicht gedacht war “ klar hervorgeht .
Gebäudesu. Grundſtücs der atað. Hochſchule für Muſik

Auf die Beiziehung des erſten, richtiger früheren,
in C. Die Bell . verpflichtete ſich, einen beſ. Wächter

Ehemannes lege ich deswegen Gewicht, weil dieſem
von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens zu ſtellen u.

vorher die Schwangerſchaft ſeiner früheren Frau oft

übernahm die paftung für alle unregelmäßigkeiten ,

u . die Rechtslage meiſtens unbekannt iſt, u . er an der

die durch ihre Angeſteiten unmittelbar oder mittelbar

der Kl . zugefügt werden würden u . für Schäden,die
Anfechtung der Ehelichkeit des Kindes ſelbſt ein großes dieſer durch nicht vertragsmäßige Bewachung guſtoßen

Intereſſe hat . könnten . Im Jan. 1918 unterſchrieb der Direktor der

Amtsgerichtsrat Kößler in München . KI . auf Verlangen der Betl. eine an dieſe gerichtete,

n .

5351



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1922. Nr . 3 u. 4 . 45

.

gedrudte Erklärung, er habe genehmigend davon Laſtenfreiheit. 1. Die Rev. macht geltend, daß der Kl .

Kenntnis genommen, daß hinſichtlich des Bewachungs- die Tatſachen, auf denen das Wegerecht des D.'ſchen

auftrags fortan folgende aftpflichtbedingungen gelten : GrSt. beruhte, gefannt habe u . fich deshalb nach § 439

,Sie übernehmen die Haftung für alle Schäden , welche BOB. auch den Mangel im Necht gefallen laſſen müſſe.

durch Berſchulden oder grobe Fahrläſſigkeit Ihrer Ans Der von ihrangeführte Rechtsſatz iſt an ſich richtig

geſtellten oder der Geſellſchaftsorgane in Ausübung (MGZ. 52, 168) . Aber der Rüge ſteht die Feſtſtellung

des Dienſtes entſtehen . Jn der Nacht v. 27. entgegen, daß der Stl. B. die tatſächl. Berhältniſſe, die ihn

2. 28 Juli 1919 wurde ein Einbruchsdiebſtahl verübt. zu dem Schluſſe auf das Beſtehen des Wegerechts ge

Die Kl. beanſprucht Sche, weil ſowohl die Bell. ſelbſt nötigt hätten, u . damit auch das Wegerecht ſelber 3.3 .

als auch ihr Wächter ſchuldhaft den Schaden verurſacht des Vertragsſchluſſes nicht getannt hat. Die Tatſachen ,

hätten . Das BG. erklärte den Anſpruch dem Grunde die die Hed. anführt, reichten auch zur Vermittlung
nach für gerechtfertigt. Die Rev. der Bell. wurde dieſer Kenntnis nicht aus. Der Kl. mag aus dem

zurüďgewieſen . während der faufverhandlungen vorgelegten Plane

Gründe: Die Bell.vertritt die Anſicht, aufGrund das Beſtehen der HStraße gekannt haben. Aber nach

der nachträgl. Aenderung der Saftpflichtbedingungen den Befundungen der Zeugen iſt ihmverſichert worden ,

hafte ſie nur für Vorfaß u. grobe Fahrläſſigkeit. Aber daß dieſe Straße nur ein Privatweg ſei, den er jeder

aus der von der Bekl. verfaßten gedructen Erklärung zeit ſperren könne. Unter ſolchen Umſtänden reichte

über die neuen Haftpflichtbedingungen war für den das Wiſſen von der Straße nicht aus, um die Kenntnis

Empfänger nach Treu u . Glauben keineswegs zu ent- von dem dingl. Wegerecht des D. zu beſchaffen . Die

nehmen , daß durch die Worte „ Verſchulden oder grobe ſchuldhafte Unkenntnis von dem Mangel des Rechts

Fahrläſſigkeit“ die Haftung auf Vorſaß u . grobe Fahrl. befreit den Verkäufer nicht von der Pflicht des § 434

beſchränkt werden ſollte, wenn auch zuzugeben iſt, daß BOB. ( Hecht 1913 Nr. 1723 ). Auch daß dem Al. der

es der Erwähnung der groben Fahrl. neben dem Kaufvertrag, durch den Dr. das GrSt. erworben hatte ,

Worte „ Verſchulden “ nicht bedurfte. Das Wort „ Ver- ausgehändigt worden iſt, läßt auf die Stenntnis von

ichulden “ als Vorſatz oder als grobe Fahrl . zu deuten, dem Wegerecht feinen notwendigen Schluß zu. 2. Wenn

iſt nach dem Sprachgebrauch ausgeſchloſſen. Deshalb die Verkäufer verpflichtet waren, dem fl . das Ørst.

iſt mit dem BG. anzunehmen, daß eine, von der Befl . frei von dem Wegerecht zu verſchaffen, ſo ſind ſie

vielleicht gewollte, Einigung über die Beſchränkung ihm auch zum Erfaß des durch die Nichtbeſei

der Haftung auf Vorſat u . grobe Fahrl. nicht zuſtande: tigung entſtandenen Schadens verbunden. Das folgt

gelommen , vielmehr die geſekl. und urſprüngl. ver- aus $$ 440, 326 BUB. , deren Anwendung nicht

einbarte Haftung der Bekl. für jedes Verſchulden be- etwa, wie das LG . meint, darum verſagt, weil der

ſtehen geblieben iſt. Jrrig iſt es dagegen , wenn das Kaufvertrag erfüllt iſt. Denn dadurch, daß die Ver

BG. den Bewachungsvertrag als einen Werkvertrag käufer ihrer Pflicht nicht nachgekommenſind,das GrSt.

anſieht u. die Beweislaſt nach § 282 BOB. verteilt. dem Kl. frei von dem Wegerecht zu übereignen , iſt

Das Rechtsverhältnis zw . den Streitteilen iſt ein Dienſt- der Vertrag teilweiſe unerfüllt geblieben . Dieſe teil

verhältnis u . es handelt ſich nichtum eine Unmöglich- weiſe Nichterfüllung berechtigt den Kl. nach voraus

keit der Leiſtung i. S. des § 282, ſondern um ein geganger Friſtſeßung zum Anſpruch auf Sche . wegen

Verſchulden bei der Erfüllung. Für die Entſcheidung der Nichterfüllung des noch ausſtehenden Teiles der

iſt dies aber ohne Bedeutung. Jnsbeſ. kann die Frage ! Leiſtung (NOKomm . zu § 440). Des Nachweiſes, daß

der Beweislaſt unentſchieden bleiben , weil dasBO. er wegen der teilweiſen Nichtleiſtung an der Erfüllung

das Verſchulden des Wächters für voll bewieſen erklärt. des Vertrages kein Intereſſe habe, bedurfte es nicht,

In dieſer Frage iſt dem BG. beizutreten. Ein zur da der Käufer nicht Sche . wegen der Nichterfüllung

Bewachung eines Gebäudes beſtellter Wächter, deſſen des ganzen Vertrages fordert, ſondern nur wegen

Anſtellung gerade Einbruchsdiebſtähle verhüten ſoll , der teilweiſen Nichterfüllung Entſchädigung verlangt.

muß ſtets mit der Möglichkeit rechnen , daß ihm ein Dieſen Fall aber betrifft d . § 326 Abſ. 1 S. 3 BGB.

bewaffneter Einbrecher plößlich entgegentritt, u. auf nicht (Staub-Könige, HOB. Anm. 128 Erk. zu § 374 ;

einen Stampf gefaßt ſein u . darf dieſem auch nicht DLGNſpr. 16, 403, Recht 1907 Nr. 1980). 3. Ob

ängſtlich ausweichen. ' Bei Anwendung pflichtgemäßer der Schaden wegen Nichterfüllung nur die Nachteile

Sorgfalt durfte ſich daher der Wächter nicht von dem umfaßt, die der MI. durch die Nichtbeſeitigung des

einen Einbrecher überraſchen laſſen , der ihm plöbl. Wegerechts erlitten hat, nicht aber die Koſten des

im Treppenflur entgegentrat u . den Hevolver vorhielt . Prozeſſes mit D. , braucht nicht entſchieden zu werden .

Er mußte auch bei ſeinem Rundgang das ihm von Denn den Erſaßanſpruch hinſichtl. dieſer Koſten be

der Bell. übergebene Seitengewehr bei ſich führen u . gründet das Berg . nicht allein mit S$ 440, 326 BGB. ,

ſeine ſonſtigen Sachen ſo tragen, daß er nicht an dem ſondern auch damit, daß die Verk. dem Kl. das Freis

Gebrauche derWaffe gehindert wurde. Seine Ausſage, ſein von anderen dingl. Laſten , als den Hypotheken ,

er habe den Säbel nicht umgeſchnallt gehabt, weil ausdrücklich zugeſichert haben. Dieſe Auffaſſung iſt

er den Schlüſſelbund in der rechten und die Laterne nicht zu beanſtanden. Es mag ſein , daß die Geſekes

in der linken Hand getragen habe, kann ihn demnach vorſchr. keine Handhabe bieten , die zur Abwendung

nicht entlaſten . Aber auch, daß er ſich ohne Wider: der Entwehrung nötig geweſenen Prozeßkoſten ohne

ſtand u . Hilſeruf ins Kloſett drängen ließ und dort weiteres für erſakpflichtig zu halten . Aber wenn die

eine halbe Stunde neben dem Einbrecher ſtand, ohne Bell . die Freiheit von ſonſtigen dingl . Beſchränkungen

den Berſuch zu machen, ihm den zeitweiſe mit geſenkter ausdrüdlich zuſicherten, ſoübernahmen ſie die Gewähr

Mündung gehaltenen Revolver zu entwinden oder dafür, daß ſolche Rechte nicht beſtehen , u . damit auch

dieſen zum Abſchuſſe zu bringen , wird vom BG. mit die Pflicht, für allen Schaden einzuſtehen, der dem

Recht als ſchuldhafte Verleßung ſeiner Wächterpflicht Kl . aus dem vertragswidrigen Beſtehen des Wegerechts

angeſehen, für die Befl. nach § 278 haftet. (Urt. des erwachſen ſollte. Deshalb ſind ſie ihm auch zum Erſag

III . ZŠ. v . 28. Oft . 1921, III 111/21). der Prozeßkoſten verbunden , die ihm dadurch entſtanden

ſind, daß er ſich im Vertrauen auf die Zuſicherung

III .
der Bell. auf den Prozeß mit D. einließ. ( Urt. d .

V. 35. v . 28. Sept. 1921, V 103/21 ) .

Wann fanu augenommen werden, daß der Käufer

eines Grundſtüds das Beſtehen eines Wegerechts gefannt
IV .

hat ? Leilweiſe Nichterfüllung des Kaufvertrags, wenn

dus Wegerecht nicht beſeitigt wurde. Schadenserſak. Lieferung eineð Automobile. Veränderung der

Haftungdes Bert. für Prozeßkoſten bei zuficherung der wirtſchaftl. Verhältniſſe. Im Aug. 1919 verkaufte die

e
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daß der Käufer ſchließlich einen Wagen erhielt, deſſen

Wert den ſeiner Gegenleiſtung etwa um das Bierfache

überſtieg. Die Beiſtung der Firma D würde ſich daher

zu der Zeit, zu der ſie möglich wurde, von der ge

fuldeten wirtſchaftlich derart unterſchieden haben,

daß ſie nicht mehr die ausbedungene u . verſprochene

war it . ſomit ohne Verſtoß gegen die Vertragstreue u .

die Grundfäße der SS 157, 242 BOB. auch nicht mehr

gefordert werden konnte . Freilich erwachſen aus der

Nichtlieferung auch dem Käufer Nachteile. Jhm entgeht

die Wertſteigerung, die der Kraftwagen erfahren hätte

11. er muß ießt ein Mehrfaches des vereinbarten Preiſes

aufwenden, um das Automobil zu beziehen. Dieſe

Intereſſenſchädigung wiegt aber geringer, als es die der

D .: Werfe ſein würde, wenn ſie an dem ſtreitigen u .

anderen gleichartigen Verträgen feſtgehalten würde .

Iſt aber die Firma D. von ihrer Lieferpflicht befreit,

ſo iſt es auf Grund der gleichen Erwägungen auch

die Befl . ( Urt . des III . 35. v. 22. Nov. 1921, III 171/21).

11343 e

Befl . dem Kleinen neuen D. -Sraftwagen 14/38 PS .

um 54500 M , lieferbar innerh . 6 Monaten . Dr die

Bell . im Dez. 1919 die Lieferung wegen Unmöglichkeit

verweigerte , klagte der Kl. auf Erfüllung. Die Klage

wurde abgewieſen , die Mev . des Ml. zurückgewieſen.

G r i nde : Die Befl . , die wirtſchaftl. nur eine

Verkaufsſtelle der Firma D. iſt, hatte die Lieferung

eines Automobils übernommen, das , wie der Kl . wußte,

in den D.-Werten erſt hergeſtellt werden ſollte. Ein

Auto einer anderen Firma zu liefern , war die Befl .

weder berechtigt noch verpflichtet. Die Befl, gab die

Beſtellung ſofort an die O. Werte weiter u. dieſe

nahmen ſie vorbehaltlos an . Von dem Typ waren

damals 241 Wagen beſtellt. Der Auftrag des Kl .

erhielt die Nr. 242 . Die Firma O. fonnte aber die

Lieferfriſt nicht einhalten , ohne daß ihr ein Vorwurf

zu machen wäre . Gewiß bereitete ſich ſchon Anfang 1919

die Umgeſtaltung der Wirtſchaftsverhältniſſe vor.

Bohnerhöhungen , Streifsu. Erhöhung der Rohſtoff

preiſe machten ſich bemerkbar. Mit Fortdauer u Štei:

gerung dieſer Schwierigfeiten mußten daher vorſichtige

Kaufleute u . Fabrifanten im Aug. 1919 rechnen . Mie:

mand fonnte aber vorausſehen , daß dieſe S hwierig

feiten eine das deutſche Wirtſchaftsleben erſchütternde

Entwicklung nehmen würden , wie ſie ſpäter eingetreten

iſt. Während man nach linterzeichnung des Fr.Vertr.

noch glauben durfte. daß ſich die Verhältniſse auf dem

Weltmarkte allmählich beſſern u . in geordnete Bahnen

zurücklehren würden , war das Gegenteil der Fall.

Der Sturz der dentichen Valuta hatte zur Folge, daß

die Schwierigkeiten der Rohſtoffbeſchaffung ins Nieſen

hafte wuchſen. Die Interlieferanten hielten ſich an

frühere Abmachungen nicht mehr gebunden . Stohlen:

u . Materialmangel führten wie in vielen anderen

Fabriken ſo auch in den einzelnen Abteilungen der

D.-Werke zur teilweiſen Stilleguna, in anderen zu

weitrehenden Beſchränfungen der Arbeitszeit bis auf

24 Wochenſtunden. Auf der anderen Seite verringerten

fich Arbeitsluſt u . Arbeitsleiſtung mehr und mehr, ſo

daß schließlich eine ordnungsmäßige, auf jachgemäßen

kaufmänniſchen Berechnungen aufgebaute Geichäfts,

führung faſt unmöglich war. Während die Firma D.

noch bei Eingang der Beſtellung des Kl . die liebers

zeugung hatte u . haben durfte, daß dieſe ſie nach ihrem

Anfang Aug. 1919 neu aufgeſtellten Bauplan in 6,

höchſtens 7 Monaten erledigen würde, wäre es ihr

inf. der geſchilderten Umwälzung früheſtens im Avr.

1921 möglich geweſen, den Wagen fertigzuſtellen . Bis

dahin war alſo ein Verzug ausgeſchloſſen , da ihr ein

vertretbares Verſihulden bei dem Vertragsſchluſſe, un =

vorſichtige Uebernahme zu zahlreicher Aufträge oder

eines ſonſtigen zu großen Gefahrenriſikos, nicht zur

Laſt fällt. Bis dahin hatten ſich aber auch die Wirts

ſchaftsverhältniſie ſo geändert, daß die Leiſtung der

Firma D. der Gegenleiſtung des Käufers nicht mehr

als die gewollte gleichwertige oder ungefähr gleich

wertige gegenübergeſtanden hätte. Schon im Febr. 1920

würden die Selbſtkoſten 150—160 000 M betragen

haben, alſo etwa 100 000 M mehr als der Kaufpreis.

Dies Mißverhältnis würde fich aber zur Ablieferungs

zeit (Apr. 1921) noch bedeutend vergrößert haben , da

die Stoff- u . Sohlenpreiſe , die Angeſtellten- u . Arbeiter

löhne immer weiter geſtiegen find. Die D.- Wirke

hatten aber nicht nur dieſen einen Vertrag zu erfüllen .

Sie hatten von der Type 212 Automobile zu liefern ,

von denen die Befl . allein 100 beſtellt hatte . Da es

ſich um eine Katalogware handelt , ſo ergibt ſich von

ſelbſt, daß den übrigen 241 Säuſern nicht weſentlich

andere Preiſe berechnet ſein fönnen . Wäre die Firma O.

daher verpflichtet geweſen, die 242 11. alle übrigen

Nutomobilverträge vereinbarungsgemäß zu erfüllen,

ſo hätte ſie mit Millionenverluſten arbeiten müſjen.

Das war ihr nach Treu und Glauben um ſo weniger

Juizumuten , als bei dem Vertragsſchluſſe nicht gewollt

verſtändigerweiſe nicht gewollt ſein konnte,

V.

Hiftung des Makler: für Angaben über Kredit:

würdigfeit Stillichweigeud bevollmächtigter Ungeſtellter

des Mafler8. Aus den Gründen : Ohne Fritum

hat der BerR . den Rechtsgrund der Vollmacht ver

wertet. Unſtreitig war der Befl, wegen eines Trauer:

falls mehrere Tage vom Geſchäft fern geblieben. Auch

konnte dieſes während dieſer Zeit nicht ruhen ; viels

mehr hat es währenddem E. als Vertreter des Bell .

fortgeführt u . eine Reihe von Verträgen in dieſer

Eigenſchaft vermittelt. Schließl. war der Bell, wie

der Herr gleichfalls feſtſtellt, über alles dies unter:

richtet u . damit von vornherein einverſtanden . Der

aus dieſen Tatſachen vom Bern gezogene Schluß,

daß E. vom Bell . allgemein wenn auch nicht aus

drücklich ſo doch ſtillſchweigend bevollmächtigt geweſen

ſei, ihn während ſeiner Abweſenheit zu vertreten, iſt

daher nicht zu beanſtanden . Dieſem Schluß ſteht auch

nicht entgegen, daß E. dem Befl . täglich über alle

Geſchäftsvorkommniſſe berichtet u . die Schlußnoten

über die von ihm vermittelten Geſchäfte vom Bell.

hat unterſchreiben laſſen . War aber E. eine Vollmacht
in dem erwähnten Sinne erteilt , ſo mußte er auch

als zur Auskunft über die Kreditwürdigkeit des Ver

tragsgegners des Hl . ermächtigt gelten . Zwar bildet

eine ſolche Auskunft nicht ohne weiteres einen Beſtand

teil der Verpflichtungen des Mäflers . Aber ſie iſt in

vielen Fällen erforderlich, um das Geſchäft zuſtande

zu bringen u . fällt, wenn ſie erteilt wird , in den Kreis

der Mällertätigkeit, für die der Mäfler auf Grund

des Mäklervertrages hajtbar iſt. Dem BerR. iſt daher

nicht entgegenzutreten , wenn er annimmt, daß der

Befl . auch für die von E. erteilte Ausfunft einſtehen

müſſe . ( Urt . d . V. ZS . v . 5. Olt . 1921 , II 129/1921 ) .

0319 n .

VI .

Unterhaltsvertrag. Auslegung . Geldentwertung .

Die Rev. bekämpft die Annahme des BerØer. , daß

der Inhalt des Vergleichs v. 16. Oft . 1903 dem Klage

anſpruch nicht entgegenſtehe. Dieſer Angriff fann

keinen Erfolg haben . Das RG. hat bereits aus
griprochen (JW . 1921 S. 1080 , Gruch. 65 S. 292) ,

daß es nach dem dem Vergleich zugrunde liegenden

Willen der Parteien zu beurteilen iſt , ob im einzelnen

Fale $ 323 Abſ. 4 ZPO . auf einen unter § 794 ZPO.

fallenden Vergleich Anwendung finden kann, u . daß

eine Abänderung des Vergleichs auf Grund des § 323

Abſ. 4 deshalb dann unzuläſſig iſt, wenn der Wille

der Parteien bei dem Vergleichsſchluß dahin gegangen

iſt, daß eine noch ſo erhebl. Veränderung der Ver

hältniſſe keinen Einfluß auf die Regelung der Rechte

beziehungen im Vergleich haben ſolle. Eine dahin:

gehende Vereinbarung hat das BerOer in dem VerIru
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daß er die Rückehr der Bell . nicht ernſtl. wünſche

u . deshalb Schwierigkeiten mache (vgl. Uct, v . 29. Febr .

1912, IV 312/11 ; HORSomm . abr. 7 zu § 1567

S. 212). Ob der Rücktransport der Möbel ohne Mit

wirkung dis Kl . geradezu unmöglich war , iſt dabei

nicht von Bedeutung. (lot. d . IV. ZS . v . 17. Oft . 1921,

IV 242/21 ) . II .

5353

gleich v . 16. Okt. 1903 nicht erblickt. Es findet darin

ledigl. einen Berzicht der Kl . auf Erhöhung der Rente

auf Grund einer etwa eintretenden Verbeſſerung der

Vermögensverhältniſſe des Befl . u . meint, daß damit

nicht auch auf eine Erhöhung der vom Bell . zu

zahlenden Uiterhaltsrente habe verzichtet werden

ſollen für den eingetretenen Fall einer alles Maß

überſchreitenden u. von niemandem vorauszuſehenden

Teuerung , die eine weſentl . Erhöhung der zur Bes

ſtreitung des Lebensunterhalts der Kl . erforderl. Aus :

gaben bedingte. Hierbei handelt es ſich um reine

Vertragsauslegung, die einen Rechtsverſtoß nicht er:

lennen läßt. Insbeſ. läßt ſich nicht ſagen, daß dieſe

Auslegung mit dem flaren unzweideutigen Inhalt

der im Vergleich enthaltenen Verzichterflärung der

Kl . unvereinbar wäre. (Urt. des IV ZŠ. v . 10. Nov.

1921, IV. 167/1921 ) .
1 .

3356

VII .

Uus Bedingungen, von denen der Mann die Wieder -

aufnahme der Frau abhängig macht, fann auf den

Mangel ernſl. Willens zur Veritellung der ehel. Ge

meinic . geichloſen werden . Das BerGer. ſchließt aus

dem Verhalten des Mannes, insbeſ. bei den Rüdfehr

verſuchen der Frau am 23. Febr. u . 7. Dez. 1919, ſowie

ſeinen Erklärungen bei der perſönl. Vernehmung am

1. Dez. 1920, daß er in Wirflichfeit gar nicht den

Willen gehabt habe, die Befl . wieder bei ſich auf:
zunehmen . Er habe die Wiederaufnahme von der

Bedingung abhängig gemacht, daß ſie ihre Sachen ,

die ſie bei der Trennung mitgenommen habe, ohne

ſeine Mitwirkung zurückſchaffe. Dies Verlangen lei
unberechtigt, es lauſe darauf hinaus, daß die Frau ſich

als ſchuldig bekennen, ihr Weggehen als unberechtigt

erklären u . ſich vor dem Munne demütigen folle. Die

Befl. ſei ſchwähl. u . nicht imſtande, die Sachen allein

heimzuſchaffen . Andere Leute könne ſie hiefür nicht

bekommen ,da nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
niemand ihr helfen wolle. Daß die Befl. ſich fremde

Arbeiter ins Dorf holen folle, könne ihr nicht zu

gemutet werden u . würde ihr wohl auch nur mit

großen Stoſtın gelingen, welche in feinem Verhältnis

zu dem Wert der Sachen ſtehen dürften . Anderſeits

ſei es dem Kl . leicht, allein oder mit Hilfe der Befl.

oder ſeiner Töchter die Sachen zurückzuſchaffen ; auch

würden ſich andere dazu bereit finden laſſen , ſobald

er die Befürchtung zerſtöre, daß er nicht einverſtanden

ſei. Jedenfalls feble es nach alledem an der weiteren

Vorausſiping des § 1567 Nr. 1 BGB . , daß die Frau

in bösl. Abſicht dem Urt. nicht Folge geleiſtet habe ;

ſie würde ihm gern nachgekommen ſein , wenn ſie nicht

berechtigte Zweifel an der Ernſtlichkeit des Herſtellungs

verlangens des Kl. gehabt hätte ; zum mindeſtens be

ſtünden folche Zweifel ſeit dem 7. Dez 1919, ſo daß

die einjährige Rechtsfraft des Verſtellungsurt. auf

keinen Fall abgelaufen ſei. Dieſe Begründung iſt

richiig. Das gilt inbeſ. von dem Hilfsgrunde (vgl.

JW. 1911 , S. 765 24 ; Urt. v . 20. Dez. 1917, IV 278/17)

u . zwar um ſo mehr, als der Hl . für den vollen Lat :

beſtand des 1567 Nr. 1 BGB . , alſo auch für die

bösl . Abſicht der Befl. beweispflichtig iſt (Uct. v .

29. Febr. 1912, IV 212/11 ) . Die Angriffe der Rev.

können feinen Erfolg haben . Sie macht zunächit

geltend, die Befl . habe den Kl . unter Mitnahme ihrer

Sachen grunolos verlaſſen u. habe deshalb mit ihren

Sachen zurücfehren müſſen . Das Verlangen des Kl .

ſet alſo rechil. begründet. Die Rüge iſt gegenſtands

los . Eine Verpflichtung der Befl . , die Sachen zurücf

zuſchaffen , verneint das BerGer . nicht . Dazu war

die Bell. bereit u . es handelte ſich nur durum , ob

u. inwieweit der Kl . dabei helfen mußte. Es iſt aber

nicht irrig , wenn das BerØer. daraus, daß der Kl.

es hier an dem einer rechten ehel . Gejinnung entſpr.

Entgegenkommen hat fehlen laſſen, den Schluß zieht ,

VII .

Können die Verwaltung&behörden ihre Entſchei

dungen nach der BNVD . über den Verkehr mit louds

wirtja . Grundſtüden vom 15. März 1918 (KBBI. 123)

jederzeit znrüdnehmen oder ändern ? Zunächſt fann

der Rev. darin nicht beigepflichtet werden, daß die .

Verw beh.jederzeit das Recht habe, ihre Verfügungen
zurückzunehmen oder zu ändern . Mag es auch im

allgem . in Verwaltungsangelegenheiten ſtatthaft ſein ,
daß Verfügungen der Beh . , ſoweit nicht beſ . Rechts

bebelje dagegen gegeben ſind oder das Verwaltungs

ſtreitverfahren Plaß greift , von ihnen ſelbſt abgeändert

werden fönnen , ſo gilt dies doch dann nicht, wenn

die Aenderung in wohl erworbene Rechte Dritter ein

greifen würde (Entſch. des preuß . DVO, 33 , 232). Dies

iſt aber im Gebiet der BRDO . über den Verfehr mit

landwirtſch . Grundſt . der Fall. Denn hier hängt

die Wirkſamkeit der in § 1 der VO . näher bezeichneten

Nechtsgeſch. von der Genehmigung der zuſtändigen Beh .

ab . Die Geſchäfte bleiben ſolange in der Schwebe,

bis die Entſchließung der Verw Beh. ergeht . Werden ſie

genehmigt, ſo tritt die endgültige Bindung ein. Wird

die Genet)migung rechtsfräftig verſorgt, ſo werden die

Beteiligten von ihren Verpflichtungen frei ; es können

Anſprüche aus ungerechtf . Vereicherung zw . ihnen ents

ſtanden ſein . Dieje Wirfungen fönnen nicht dadurch

wieder beſeitigt werden , daß die Verw Beh, nachträglich

ihre Entſcheidung wieder ändert. Hierdurch würde eine

unerträgl. Mechisunicherheit geſchaffen werden . Es

muß deshalb den Verw Beh . die Befugnis abgeſprochen

werden , ihre den Beteiligten befannt gemachten Ent :

ſcheidungen betr . die Genehmigung der Rechtsgeſchäfte
über land- oder forſtwirtich. Grundſt. willtürlich ab.

zirändern. Nach den Ausführungen des angef. Urt.

hat übrigens ſpäter auch der Regierungspräſident

von G. u. der Miniſter für Landwirtſihaft uſw. die

gleiche Quifaſſung vertreten . ( lirt . d V. ZS . v . 19. Nov.

1921, V 163 !21 ).
n .
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IX .

Keine notwendige Streitgenoñenſchaft, wenn das

Erbrecht mehrerer gleichmäßig Weteiligter auf Grund

der Auslegung einer letztw . Veri. feſtzuitellen iſt. Dus

Bero , hat angenommen , es beſtehe zw . der Kl. zu 3. ,

die allein Berufung eingelegt hatte, und den Kl . zu 1 .

u . 2. notwendige Streitgenoſſenſchaft; es hat deshalb

die Berufung der erſteren als für die leßieren wirkjam

behandelt u. demgemäß für alle drii Kl.feſtgeſiellt,

daß ſie Erben des E. geworden ſeien . Der Rev Angriff

dagegen iſt begründet. Es kommt für die Frage der

nohu. StrBenſchaft nicht daraufan, ob vom Stand

punft der Logit aus über die Meinungsverſchieden :

heiten zw . den Parteien einheitlich gegenüber mehreren

Beteiligten entichieden werden kann, ſondern darauf,

ob aus rechil. Grunden , nämlich wegen der durch die

Natur des Rechtsverhältniſjes gebotenen einheitl . Rechts :

fraft , eine verichiedene Entſcheidung zu unlösbaren

Verwidelungen führen würde (Warn . 1918 Nr. 234 ;

DLA)Rechtſpr. 7 , 278). Das iſt nicht der Fall, wenn

es ſich um die Feſſtellung des Erbrechts hinſichtl.

mehrerer in gleicher Weije Beteiligter auf Grund Aus

legung einer leßtw . Berf. handelt (JW . 1894, 117 ) .

Das Bero . hat deshalb mit Unrecht eine Feſtſtellung

zugunſten der Mitflåger getroffen, die keine Berufung
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eingelegt hatten . ( Urt . d . IV . ZS. v . 7. Nov. 1921 ,

IV 93/21) . n.
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-

X

Negative Feſtſtellungeklage. Streitverfündung im

Fanptprogeffe begründet uoch nicht das Feftſtellunge

intereſſe. Die Bell . haben im Nov. 1913 oder Jan.

1914 ein unter der Firma A. A. betriebenes Handels

geſchäft mit Firma von der damaligen Inhaberin

unter Ausſchluß der ħaftung für die Paſſiven erworben

u. fortgeführt. Am 14. Jan.1914 iſt von dem jeßt

flagenden Notar eine Urt . beglaubigt worden, in der

die Beteiligten den Geſchäftsübergang unter Ausſchluß

der Schuldenhaftung bei dem Regiſtergericht anmeldeten.

Die Einreichung durch den Kl. verzögerte ſich bis zum

21. Febr. 1914. Als die Befl . ſpäter von einer Gläu

bigerin der Firma A. A. wegen einer Geſchäftsſchuld

aus der Zeit vor dem Geſchäftserwerb verklagt worden

waren, verkündeten ſie in dieſem noch ſchwebenden

Rechtsſtreit dem Kl. den Streit mit der Erklärung,

daß fie im Fall ihres Unterliegens fich an ihn halten

würden. Darauf erhob der sl. Feſtſtellungsklagedahin,

daß ihn an der verzögerten Einreichung der Anmels

dungsurk, kein Verſchulden treffe u . daß er für den

Schaden der Bell. nicht erſaßpflichtig ſei. Das BG.

wies wegen mangelnden Feſtſtellungsintereſſes ab . Die

Rev. hatte keinen Erfolg .

Gründe : Der Entſch. unterſteht nur die Frage

der Zuläſſigkeit der negativen Feſtſtellungsklage ($ 256

ZPO .), die das BG . wegen mangelnden Jntereſſes

des Kl. an der alsbaldigen Feſtſt. unter Berufung auf

RGZ. 82, 170 deshalb verneint hat, weil die im

ſchwebenden Hauptprozeſſe erfolgte Streitverkündung

(StV .) der Betl. an den Kl . feine ernſtl. Berühmung

des nur bedingt geltend gemachten Regreßanſpruchs

enthalte u . die Bell . deshalb den Rechtsfrieden des

Kl . nicht derart bedroht hätten, daß dieſem ein ſchuß

würdiges Intereſſe an alsbaldiger Feſtſt. zur Seite

ſtehe. Jn ROZ. 82, 170 hat der erfenn . Senat die

grundſäßl . Auffaſſung vertreten , daß gemäß dem Weſen ,

der Bedeutung u . den Zwecken der StV. die Erhebung
der neg . FeſtſtKl. durch den, dem der Streit verkündet

worden iſt, noch während des Schwebens des Haupt

proz. regelmäßig unſtatthaft ſei, weil die Zwede der

SIV. Rechtsfraft für den ſpäteren Prozeß, Stolliſions

lage für den Streitverfünder – vereitelt würden , u .

daß überhaupt in der StV ., die dem Dritten nur Ge

legenheit zur Beteiligung am Hauptproz . geben will,

noch keine den Rechtsfrieden des Dritten bedrohende

Anſpruchsberühmung gefunden werden kann . Die Rev.

beanſtandet dieſe grundjäßl. Ausführungen nicht, ſie

meint aber, daß nach der beſ . Dage des Falles das

FeſtſtIntereſſe des Kl. zu bejahen ſei. Der Fall ſei

anders geſtaltet als der in ROZ. 82, 170 ; um eine

Bereitlung der Zwecke der Stv . handle es ſich nicht,

weil die FeſtſtKlage die Fragen des ħauptproz . un

berührt laſſe u . nur ein Urteil darüber begehre, ob

der Kl. hafte, wenn die Befl . den Vauptproz . verlieren .

Der Angriff iſt nicht gerechtfertigt. An den Darle

gungen in RØ3. 82, 170 iſt feſtzuhalten. Der Fall

läßt feine beſ . Umſtände erfennen , die die Zuläſſigkeit

der Feſtſtellungsflage rechtfertigen . Dies gilt von

dem Geſichtspunkt, daß der Mi. nur für den Fall des

Verluſtes des pauptproz. durch die Befl . ein Urteil

verlange . Denn dies wird bei allen StV . der Fall

ſein, die mit Rüdjicht auf fünftige Rückgriffe vorge

nommen werden . Nach § 72 3PO . iſt es Vorausſeßung

der StV . , daß der Streitverfündende für den Fall des

ihm ungünſtigen Ausgangs des Hauptproz. einen SchE.

Anſpruch gegen den Dritten zu haben glaubt. Für

den Fall des ihm günſtigen Ausgangs kommt ein

SchEAnſpruch nicht in Betracht; in dieſem Fall fehlt

dem FeſtſtNläger jedes Intereſſe u . jeder Anſpruch

auf Rechtsſchuß. Die Bedingung iſt ſelbſtverſtändl, u .

war auch im urſprüngl. Alagantrag nicht enthalten.

Beſ. Gründe der Art, wie ſie in der Entſch.des 1. 8S.

(JW. 1921, 528) Beachtung gefunden haben, liegen

nicht vor. Jnsbeſ. war auch der Jnhalt der StV .

klar u . deutlich. Ünzutreffend iſt auch, daß die Fragen

des Hauptproz. unabhängig ſeien von denen des Feſtft.

Proz. Jm Hauptproj. beanſprucht die dortige Klägerin

$. die Haftung der Bell . für die früheren Geſchäfts

ſchulden wegen Fortführung der Firma (8 25 Åbi. 1

HOB.). Die Befl . beſtreiten die Haftung gemäß § 25

Abſ. 2, weil der – unbeſtritten vereinbarte Haf

tungsausſchluß der Al.ſofort tundgegeben u . weil erauch

rechtzeitig eingetragen und veröffentlicht worden ſei.

Ueber den Beginn der Geſchäftsfortführung herrſcht

Streit . Der Regreßanſpruch gegen den jeßt flagenden

Notar beruht auf der Behauptung, daß der Haftungs

ausſchluß der Bell. deshalb nicht bewirft u . ſo ein

Schaden für die Befl . entſtanden ſei, weil der Notar

die von ihm begl. Urt. über die Vereinbarung des

Haftungsausſchluſſes nicht rechtzeitig u. unter ûnter

laſſung der erforderl. Belehrung der Bell. an das

Hegger. übermittelt habe u . weil er deshalb den

Beil. gemäß § 839 BOB. für den Schaden aufzu

kommen habe. Der Verteidigung der Befl. im Haupts

proz . war daher ein ſpäterer Beginn der Geſchäfts

fortführung günſtig. Der Angriffsſtandpunkt der Befl .

im Regreßproz lag nach entgegengeſeßter Seite . Die

Behauptung des Kl. , daß die Anſpruchsberühmung

ſeine ganze Rechtsſphäre, ſeine Vermögenslage u. ſeine

amtl . Stellung beeinträchtige, ſtüßt das Feſtit Intereſſe

nicht. Zweck der FeſtſtKlage iſt die Beſeitigung der

Rechtsunſicherheit, nicht eine moraliſche Ehrenrettung .

Auch die Sicherung der Beweiſe für die Verteidigung

des Kl. kann das FeſtſtIntereſſe nicht begründen .

Bereits in einer Entſch . des Sen. vom 7. Jan. 1914

iſt ausgeſprochen ,daß die Beweisſicherung nichtalleiniger

Zweck der Feſtſiklage ſein könne und daß die Gefahr

des Berluſtes von Beweismitteln zur Begründung

des FeſtſtJntereſſes nur mitverwendet werden dürfe.

Fier liegen andere Gründe nicht vor , ſo daß von einer

Mitverwendung jenes Geſichtspunktes feine Rede ſein

fann . (Urt . des III. ZS . v . 7. Oft. 1921 , III 35/21) .
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XI .

Stillſchweigende Vereinbarung des Rechtes anf Ruhe

gehalt. Der Mi. wurde 1889 von der Rechtsvorgän

gerin der Befl . , einer engl. Geſellſchaft, in F. als

Handlungsgehilfe angeſtellt u . 1909, als an ihre

Stelle die Bell . , eine deutſche AG., trat, von dieſer

übernommen. Nachdem ihm zum 30. Juni 1917 ge

fündigt worden war, verlangte er ein lebenslängl.

Ruhegehalt u. erzielte in 1. Jnſt . die Verurteilung

der Befl. zu einer lebenslängl. Jahresrente. Das

BG . wies ab . Auf die Rev. des Kl . wurde das Bu.

aufgehoben u . die Sache zurücverwieſen .

Gründe: Das BG. würdigt den Sachverhalt

dahin, daß die Angeſtellten der Bell. feinen Rechts

anſpruch auf Ruhegehalt gehabt hätten , u . legt dabei

beſ . Gewicht darauf, daß ein Ruhegehalt nicht ſchriftlich

verſprochen worden ſei , vor 1910 auch beſtimmte Säße

dafür nicht beſtanden hätten , die von der Befl. 1910

aufgeſtellten Grundfäße aber jeden Rechtsanſpruch aus

ſchlüſſen . Dieſe Würdigung iſt nicht zu beanſtanden.

Das BG. berückſichtigt aber nicht, daß entſcheidend

für das Vertragsverhältnis nicht iſt, was die Vertreter

der Befl . in der Ruhegehaltsfrage gedacht u. gewollt

haben, ſondern wie ſich die Sache gegenüber dem Kl.

darſtellte u . nach Treu und Glauben darſtellen mußte.

Wenn die Gewährung eines Ruhegehalts u. 3w .,

wie nach den Behauptungen des Kl. zu unterſtellen

iſt, bei einer Dienſtzeit von 25 Jahren auch ohne
Dienſtunfähigfeit

ſchon bei einer engl . Geſellſch .

Brauch war, u . der Kl. daraufhin bei dieſer eintrat

u . bei der Befl . verblieb , dann muß das Recht auf
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darzutun. Das Borbringen des Bell. iſt hiernach

nicht beachtlich u . tann den beantragten Ausſpruch

der Erledigung des Rechtsſtreits nicht rechtfertigen.

( Urt. d . IV. ZŠ . v . 10. Okt. 1921 , IV 95/21) . – n

5320

Huhegehalt auch ohne ausdrüďl. Abrede als ſtill

ichweigend vereinbart angeſehen werden. Dies um

ſomehr, wenn ein berechtigter Vertreter der Geſellſch.

dieſen auf ſein fünftiges Huhegehalt hingewieſen hatte.

Erheblich war auch der Antrag, den Zeugen W. zu ver

nehmen, der befunden ſollte , daß nach den von der

engl. Geſelja . getroffenen „ Beſtimmungen “ dem Kl .

nach 25 jähriger einwandfreier Dienſtzeit ein Ruhe

gehalt zugeſtanden hätte. Sollte ein Recht aufRuhe

gehalt nicht gewährt, dieſer vielmehr nur unverbindlich

in Ausſicht geſtellt werden, ſo hätte dies dem Kl.

deutlich geſagt werden müſſen. Dies iſt aber nicht

geſchehen . Daß eine ſchriftl. Bereinbarung nicht getroffen

wurde, kann nicht ins Gewicht fallen, da ſchriftl . An

ſtellungsverträge überhaupt nicht geſchloſſen wurden,

ebenſowenig, daß beſtimmte Muhegehaltsfäße nicht

beſtanden. Die Höhe muß dann eben anderweit feſt

geſtellt werden. Dazu bedarf es nicht einer Beran

ziehung der $ 8 315 , 316 BG” . Es genügt, das An

gemeſſene oder Uebliche feſtzuſtellen . Die 1910 auf

geſtellten Grundfäße ſind von Bedeutung . Daß fie

einen Hechtsanſpruch ausdrüdlich ausſchließen , ſteht

dem Anſpruche des Al. ſolange nicht entgegen, als

nicht feſtgeſteät werden kann, daß er dieſe Grundfäße

ſeinerzeitfür ſein ſchon vorher begründetes Vertrags :

verhältnis anertannt hat. (Úrt . des III . ZS . v . 11. Oft.

1921, III 250/1921 ) . e -
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XII .

Rurüdnahme der Klageu. Vergleich in der RedJuſt.

3n einem vermögensrechtl. Streit zw . geſchiedenen

Eheleuten hat der Bell . Reviſion eingelegt mit dem

Antrage, unter Aufhebung des angefochtenen Urt. nach

ſeinem Antrage in der Vorinſt . auf Zurüdweiſung der

Berufung zu erkennen. Im Verhandl.- Termin vor

dem no . hat der Bekl. beantragt, den Rechtsſtreit

durch einen am 6. Juli 1921 geſchloſſenen Vergleich

für erledigt zu erklären . Er hat eine von dem Bell.

u. der Al. unterſchriebene Urkunde vorgelegt, in der

die Al, die Erflärung abgibt, daß ſie irgendwelche

Forderungen an den Kl. nicht habe, den Klageanſpruch

daher fallen laſſe u . auf weitere Anſprüche verzichte,

woran ſich die Erklärung der Parteien auſchließt, daß

der zur Zeit beim RG. ſchwebende Prozeß erledigt ſei,

der Beti. die Rev. u. die Kl . die Klage zurüdziehe .

Die Kl. hat das Zuſtandekommen eines wirkſamen

Bergleichs beſtritten u . beantragt, die Rev. zurückzu:

weiſen. Der Bell. hat für den Fall, daß ſeinem An:

trage nicht entſprochen werden fönnte, um Vertagung

gebeten u . erklärt, zur Hauptſache nicht verhandeln

zu wollen. Die Al . hat dem Vertagungsantrage wider :

ſprochen u. Verſäumnisurteil beantragt. Dieſem An

trag wurde ſtattgegeben . Gründe.

Eine wirfjame Klagezurüdnahme liegt nach dem

Borbringen des Bell. nicht vor . Dazu hätte es nach

§ 271 BPO. entweder der Rücnahmeerklärung in der

mündl. Verh . oder der Zuſtellung eines Schriftſages

bedurft . Aeine dieſer beiden Formen iſt hier von der

KI. beachtet worden. Die Zurücknahme unterlag über

dies auch dem Anwaltszwang , hätte alſo, nachdem

der Rechtsſtreit in die RevJnſt. gelangt war, nur

durch einen beim RG. zugelaſſenen RA. wirkſam

erfolgen können (JW. 1911, 5140 ; 1912 8022 ' ) . Eine

prozeſſuale Wirkung können daher die von den Parteien

in der außergerichtl. Urt. abgegebenen Erklärungen

nicht äußern. Die materiellrechtl. Bedeutung des Ver

gleichs, die in dem Erlöſchender Klageforderung durch

Verzicht oder in der Verpflichtung zur Zurücknahme

der Klage beſtehen könnte, fann nach § 561 ZPO.

nicht berüdjichtigt werden, da es ſich bei dem Ver

gleich um eine erſt in der RevJnſt. eingetretene Tat

a che handelt, die daher von dem Berg . nicht in Bes

tracht gezogen werden konnte u . nicht geeignet iſt,

eine dem Bero . zur Laſt fallende Geſeßesverleßung

Oberſtes Landesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Art. 18 des bayer. Waſſerb . betrifft nur die zu:

1. Ableitung von zutage getretenem " Wafler, nicht

auch von Grundwaſſer ; für dieſes iſt Art. 19 maßgebeno .

Jm Şofraum des Anweſens des Al. befindet ſich ein

Bumpbrunnen, der ausſchließlich durch Grundwaſſer

geſpeift wurde. Inf. einer von der Stadtgem . B.

durchgeführten Kanaliſation hat ſich der Grundwaſſer

ſpiegel geſenkt, ſo daß der Bruunen des Kl. verſiegte .

Wegen des Schadens verlangt er Entſchädigung. Das

LG. hat abgewieſen. Die Berufung des Kl. wurde

wegen Unzuläſſigkeit des Hechtswegs zurückgewieſen .

Auch die Hev, des Hl . wurde aufgehoben u . zurüd

verwieſen .

Gründe : Der Mlaganſpruch iſt ein zivilrechtl.

Anſpruch auf SchE., der darauf geſtüzt wird, daß

durch Maßnahmen der Bell . auf ihrem Grundbeſiße

das Eigentumsrecht des Al . an dem auf ſeinem GrSt.

befindl. Grundwaſſer verleßt worden ſei u . daß der

NI . zur Abhilfe Aufwendungen habe machen müſſen.

Für einen derartigen Anſpruch iſt an ſich der Mechts

weg zuläſſig . Eine andere Frage geht dahin, ob der

Anſpruch auch begründet iſt. Ünbeſtritten ſteht feſt.

daß durch die Kanaliſation auf dem GrSt . der Bell .

der Spiegel des Grundwaſſers auf dem GrSt. des

Kl . ſich geſenkt hat u . daß dadurch der ausſchließl.
durch Grundwaſſer geſpeiſte Brunnen des Kl . ein

trodnete. Das BOB. ſelbſt enthält keine hier un

mittelbar anzuwendende Vorſchr., wonach der Eigen

tümer geſeßlich verhindert wäre , auf ſeinem GrStr.

eine Handlung vorzunehmen, die für ein NachbarOrSt .

den ganzen oder teilweiſen Entzug des Grund

waſſers zur Folge haben kann, abgeſehen von den

Fällen einer rein mutwilligenoder nach § 826 BOB.

zu beurteilenden Handlung. Nach § 903 BGB. fann

der Eigentümer mit ſeiner Sache nach Belieben ver :

fahren, ſoweit nicht das Geſ. oder Rechte Dritter ents

gegenſtehen . Zum GrSt. gehört auch der Erdkörper

unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann daher

auch über das in ſeinem GrSt. befindl. Grundwaſſer

(i . a . Art. 16 Abſ. 1 Nr. 3 Waſſer6 .) frei verfügen u .

er wirft hiebei unmittelbar auf ſein eigenes OrSt .

ein, nicht auf das ſeines Nachbars. Der leştere kann

allerdings mittelbar betroffen werden. Allein dies

kann nicht als eine Einwirkung nach § 903 angeſehen

werden , die der Nachbar verbieten fönnte . Freilich

liegt hierin ein gewiſſer Widerſtreit der Berechtigungen

der Nachbarn, für den ein geſeßg . Ausgleich an ſich

erwünſcht wäre; allein das BGB. hat thn nicht durch

geführt. Auch die SS 906, 907, 909 BOB . ſchlagen

nicht ein (JW 1913, 267 ; Warn. 913, 96, 419 ; Seuffa .

62, 85 ). Es fann ſich daher nur fragen , ob das Landes

Waſſerrecht etwas Beſ. vorſieht (Art. 65 EGBGB ).

Das Duo. hat ſeine Entſch. darauf abgeſtellt, daß

Art . 18 zutreffe u . infolge deſſen der Rechtsweg

unzuläſſig ſei. Jene Geſekesſtelle iſt aber nicht an

wendbar. Art. 18 will aus Gründen des Ge

meinwohls eine dem Art. 17 widerſprechende Zu

leitung , Wegleitung oder Abwendung des Waſſers im

Wege der Anordnung oder Genehmigung der Ver

waltungsbehörde zulaſſen . Seine Tragweite iſt ſohin

ausſchließlich abgeſtedtauf den Rahmen jenes Art. 17 .

Prüft man aber leßtere Vorſchr. näher, ſo ergibt ſich,

daß dieſe auf den Fall einer Senkung des Grundwaſſers
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infolge von Maßnahmen auf nachbarl. GrSt . über- 6. gehalten werden ſollte, dieſe wurde gehalten u . in

haupt nicht angewendet werden kann . ihr einſtimmig die Auflöſung u. die Beſtellung des

Das geſamte Schrifttum einſchl . der . Geſ. Mat. Biquidators beſchloſſen. Die beiden Geſellſchafter haben

iſt darüber einig , daß im Bereiche des Art. 17 nur dem ReyOer. angezeigt, daß die 6. laut des Beſchl .

der oberirdiſche Waſſerlauf in Betracht kommen fönne, aufgelöſt worden iſt . Die Eintragung iſt erfolgt, den Oe

nicht aber das Grundwaſſer. Lefteres fann nur in ſellſchaftern mitgeteilt u . nicht beanſtandet worden.

Frage kommen , ſoweit es zutage getreten iſt. Dies Der Berſuch einer Stonſtruktion dahin, daß die Auflöſung

ergibt ſich aus Wortlaut u . Juhalt des Art 17, der der 6. nicht erfolgt ſei , iſt von den Vorinſt.mit Recht

nur Bezug hat auf Waſſer i. S. des Art. 16 Abſ. 1 unter vinweis auf die tatſächl. Verhältniſſe zurüd:

Ziff. 3 a. a. Ó . , ſohin auf Waſſer, das auf einem Oršt. gewieſen worden . Es liegt vielleicht ein Jrrtum im

entſpringt (Quelle) oder ſich auf dem GrSt. natürlich Beweegrund inſofern vor, als die Auflöſung nicht be

ſammelt, wozu das Grundwaſſer nicht gehört (Harſter- chloſſen wordenwäre, wenn man gewußt hätte, daß

Kaſſimir Bem . 2 zu Art. 17 ; Meisner, Nachbarrechi 2.Aufl. ſich die Verhandlungen mit der Käuferin gerſchlagen ;

408) . Es kann ſich nur darum handeln, ob nicht Art. 19 tatſächlich hat man aber bewußt die Auflöſung u .

angewendet werden kann , der ſich unmittelbar mit Eintragung herbeigeführt, ohne vorher das Eintreffen

Zutageförderung oder Ableitung von Grundwaſſer des staufpreiſes abzuwarten. Nun wäre der Beſchw .

befaßt u.für derartige Maßnahmen eine Erlaubnis der auch ſtattzugeben , wenn in dem Beſchl. v . 21. Juli

Verw Ben, vorſieht. Inwieweit aber dieſer Art . an- 1921 eine zuläſſige Rückgängigmachung der Auflöſung

zuwenden iſt, kann das RevGer . nicht beurteilen, da läge . Es iſt deshalb noch zu prüfen , ob das Liqui

ihm die tatſächl. Grundlagen mangeln, insbeſ. nach dationsſtadium einer GmbH . wieder in das gewöhn

der Richtung, ob wirklich eine Zutageförderung oder liche Verhältnis durch einen Beſchl. umgewandelt

Ableitung i. S.jener Vorſchr. vvrlag u . ob eine Er: ' werden kann. Die Frage wird verſchieden beantwortet.

laubnis der VerwBeh. gewährt wurde oder nach den Die überwiegende Meinung verneint ſie (Liebmann

Umſtänden anzunehmen iſt . (Urt. des ZS . v . 21. Dez. 6 Aufl. 3iii. 4 zu § 60 Ombøg. , Staub Anm. 1 zu

1921 , Reg . I Nr. 149/1921). M. 8 307 HOB .). Der Sen. ſchließt ſich dem an . Freilich

iſt der Grund nicht zutreffend, daß aus § 307 Abſ. 2

II.
HOB. u. $ 60 Nr. 4 Gmbộo ., welche die Fortſeßung

einer aufgelöſten AG . oder GmbH . durch einen Beſchl.

Gine iu Liquidation befindliche GmbH. fanu nicht i der Gen Verſ. im Falle der Auflöſung inf. Konkurſes

durch bloßen Beſchluß der Gefellichafter wieder zum zulaſſen , zu folgern iſt, daß in den anderen Auflöſungs

Auſleben gebracht werden . Die beiden einzigen Geſell- / fällen eine Neugründung notwendig iſt. Denn für die

ſchafter der Ueberlandzentrale E. Omby. Antonu. OHG. iſt die dem § 307 Abſ. 2 entſprechende Vorſchr. in

Thereſe M. haben am 14. Jan. 1914 die Auflöſung $ 144 HGB. enthalten u . für die anderen Auflöſungs

der GmbH. u. die Aufſtellung des Anton M. als Liqui- gründe (außer $ s 134 u . 141 VOB.) fehlt auch dort

dator beſchloſſen . Dieſer Beſchluß wurde zum Zwecke eine bef. Vorſchr. über die Möglichkeit der Foriſeßung

der Eintragung der Auflöſung der G. (G. Geſells der alten G. Gleichwohl iſt die einfache Fortſetzung

ſhaft) beim Neger. angemeldet. Dieſes hat die Auf- einer aufgelöſten ovo, in allen Fällen möglich (RG3.

löſung in das Regiſter eingetragen u. befanntgemacht. 28, 132, KG . 26, 223, RJA. 3 , 105) . Adein bei der

Seitdem beſteht die Liquidation. Am 8. Aug. 1921 ovo . iſt die Fortießung möglich, weil hier neben der

wurde auf Grund Beſchl. einer ØVerſammlung der Haftung der G. ſtets die volle ħaftung der einzelnen

Antrag an das RegGer. geſtellt, es wolle der Eintrag Geſellſchafter ſteht u . hier eine 3.Rechtsperſönlichkeit

bezügl. Liquidation der (3. gelöſcht, falls erforderlich nicht in Frage kommt. Bei der Gmbh. u . der AG .

der Eintrag auf Abänderung des Vertrags vorge- iſt dies anders. Hier iſt durch Zuſammentragung von

nommen , dieſer Eintrag wieder gelöjdt u . ſchließlich Stapitalsteilen Einzelner, die nur mit dieſen haften

Thereſe M. als weitere 6. eingetragen werden. Es wollen u . durch die Eintragung eine neue Hechtsper :

wurde ausgeführt, der Beſchl. v . 14. Jan. 1914 ſei fönlichkeit geſchaffen werden , deren Daſein im öffentl.

unter der Bedingung gefaßt worden , daß die Kaufs- Intereſſe abgegrenzt werden muß. Hier kommt dieſes

verhandlungen mit einem engl. Stonzern zum Ziele Daſein nicht durch Vertragsſchluß im Wege der Willens:

führen ; durch den Krieg hätten ſie ſich aber zerſchlagen . bindung zuſtande wie bei der oHo ., ſondern durch

Der Beſchl. auf Auflöſung unter einer Bedingung ſei konſtitutiven Geſamtaft, der durch eingehende geſ. Beſt.

nur ein Wejchl. auf Abänderung des O Vertrags, nicht feſtgelegt iſt. Wenn daher die jur. Perjönlichkeit aufgelöſt

auf Liquidation . Deshalb ſei dieſe gar nicht beſchloſſen iſt, fann das auch ein Vertragsſhluß nicht ungeſchehen

worden , ebenſowenig die Auflöſung der U. Das ma hen, ſondern es iſt wieder die Erfüllung der geſ.

RegGer. hat den Antrag abgewieſen. Beſchw . u . weitere Beſt. für die Gründung erforderlich . Nun bedeutet

Beſhw . blieben ohne Erfolg . freilich die eigentl . Yuflöſung der jur. Beriönlich feit

Gründe: Der Grund zu dem G Beſchl. v . 14 . noch nicht ihren völligen Wegfall, ſondern den Eintritt

Jan. 1914 war der Berkauf des Unternehmens an in die liquidation („ fö cperſhaftl. Nachleben “ zur

eine engl . Vereinigung u . dieſer Verkauf fam inf. Auseinanderſetzung ). Aber ausſchließlich zu dieſem
des Krieges nicht zuſtande. Aber die Vorinſt . Zwede. Nur dafür beſitzt die liquidations . Hand

haben weiter feſtgeſtellt, daß die Geſellſchafter mit lungsjähigfeit, weitere Beſchl. fann ſie nicht faſſen ,

Ruotſicht auf dieſen Verfauf die Auflöſung der O. das Willersorgan iſt nur fähig zu Saßungsänderungen

beſchloſſen u . angemeldet haben, nicht etwa nur eine innerh. des liquZweds. Nur in dem Falle des g 307

Abänderung des Vertr. dahin , daß bei Verkauf des HUB. für die No. 8 60 Nr. 4 GmbģO, iſt dem Willens.
Unternehmens die Auflöſung der G. erfolgen werde. organ eine weitere Zuſtändigkeit eingeräumt u . gerade

Mit Hecht haben die Vorinit. auf die Beſtätigung des deshalb nach der Dentichr. 103 auch für die 006. in

Not. verwieſen , wonach urſprünglich die Auflöſung $ 14+ HGB. die gleiche Möglichkeit ausdrüdlich aus

erſt nach Einzahlung des Kaufpreiſes angemeldet geſprochen, „damit nicht durch Gegenſchluß aus § 307

werden ſollte. Freilich hatte dieſe Möglichkeit wie das Gegenteil gefolgert wird.“ (Beſchl. des 38. .

diejenige offengejianden , die Auflöſung nur für den 15. Dez. 1921, Reg . III Nr. 108/1921).
M.

Fall des V :rfaufes oder für einen ſpäteren Zeitpunkt

zu beſhließen oderzunächſt gar feinen Beſchl. zu faſſen. B. Strafſachen .

Von dieſen Möglichkeiten wurde aber kein Gebrauch

gemacht, ſondern es wurde von den beiden Geſellſchaf
I.

ern gegenüber dem Notar erflärt, daß eine ( Verſamın- Vollſtredung einer Geſamtſtrafe, wenu darin Strafen

ung zum Zweđe des Beſchl . über die Auflöſung der enthalten find, die unter eine Umneſtie fallen. % .
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deshalb als ſolche nicht mehr beachtet werden kann .

Demnach ſind von der GefStr. von 2 Monaten ab

zuziehen die Einzelſtr. von 3 + 3 Wochen + 3 Tagen

= 45 Tagen . Der Heſt errechnet ſich nach§ 19 Abf. 1

des StGB., wornach bei Freiheitsſtr. der Monat nach
der Stalenderzeit gerechnet wird. Deshalb iſt die An

nahme der Štrk. irrig , daß der Monat zu 30 Tagen

zu rechnen ſei. Der Strafreſt tann daher erſt vom

Strafantritt anberechnet werden (BayZR . 1919, 213

am Schluſſe). (Beſchl. d . I. Strs. v . 29.Nov. 1921 ,

Beſchwn. I 657/1921). Ed.
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Die bayeriſchen u . Heichdamneſtien für deutſche

Ariegoteilnehmer ( ArT.) gelten nicht für Kriegsbe

teiligte der verbündeten Heere. Der Strs . hat bereits

in Uebereinſtimmung mit dem DLG . Königsberg

(DJurg. 1919 , 944) am 29. Mai 1920 (RedReg.

235 , 1920) ausgeſprochen , daß die VO. des Nates der

Voltsbeauftr. über eine mil. Amneſtie v . 7. Dez. 1918

(MOBI. S. 1415 ) für Angehörige des öfterr. Beeres

nicht gilt. Durch den Hinweis auf § 38 des HMIIO.

ing 1 der BO.0.7 . Dez. 1918 iſt deutlich geſagt,daß unter

den von der Amn. betroffenen Beeresangehörigen

nur die Angeh . des deutſchen Heeres zu verſtehen

find u. die Ämnvd . der Heg. des Vollsſtaates

Bayern v . 22. Nov. 1918 (StAnz. Nr. 273) unter C

kommt wegen der Art der Straftat an ſich außer

wurde vom SchöffGer. am 22. Aug. 1918 unter

Feſtſeßung von Einzelſtr. von 3 + 3 Wochen+ 3 Tagen

zurGefStr. von 44 Tagen Gef. verurteilt. Am 10. Dez.

1918 wurde er wegen eines im Juli 1918 begangenen

Berbrechens unter Feſtſeßung von 6 Wochen Gef. u .

unter Einbeziehung der in dem Urt. v . 22. Aug. 1918

feſtgeſeßten Einzelſtr. zur GefStr. von 2 Monaten Ge:

fängnis rechtskräftig verurteilt. Da der StA . wegen

derMeichsamneſtie v. 3. Dez. 1918 (NGBI. S. 1393)

und der bayer.BO . hiezu v. 16. Dez. 1918 (StA .

Nr. 293) Bedenken trug, ob die GeſStr. zu volls

ſtreden ſei, veranlaßte er nach § 490 StPO. Ents

ſcheidung. Die Strh. beſchloß, daß von der GefStr.

von 2 Mon. nur 16 Tage zu verbüßen feien . Der

StA . legte Beſchw . ein u. beantragte zu beſchließen,

daß die EinzStr. von 6 Wochen oder daß die GefStr.

von 2 Monaten abzüglich 3 + 3 Wochen + 3 Tagen

= 45 Tagen zu verbüßen ſei. Der Beſchluß wurde

aufgehoben u. angeordnet, daß bei der Bollſtreďung

der GefStr.von 2 MonatenGef. 45 Tageabzuziehen ſind.

Gründe: Der Sen. vertritt die Auffaſſung,

daß gerichtl. Entſch nach § 490 A6 . 1 StPO. auch

angerufen werden kann, wenn die StrafvollſtrBehörde

Zweifel wegen der Zuläſſigkeit der Strafvollſtr. hegt.

(f. Aieberg, Die RÄmneſtiegeſ. S. 46 Ziff. 9Abſ. 3,

6. 62 Ziff. 9b ; Bay3MBI. 1918 Anl. S. 76) . Der

StrSen. hat bereits in dem Beſchl. v . 15. März 1919

(Beichworteg. 106/1919) ausgeſprochen, daß die Amn.

0. 3. Dez. 1918 erſt durch die bayer. BO . v . 16. Dez.

1918 am 17. Dez. 1918 dem Tage der Bek. im

Sta. Nr. 293 v . 17. Dez. 1918 – auf Bayern aus :

gedehnt worden iſt. Das RG. vertritt zwar hinſichtl.

der milit. ReichsAmn.v. 7. Dez 1918, NOSt. 53, 52) die

gegenteilige Meinung ; allein der Fall bietet keinen

Anlaß, dieſe Frage neuerdings zu prüfen . Denn das

Urt. der Strk. d. 10. Dez. 1918, durch das aus den

Einzelſtrafen von 3 + 3 Wochen + 3 Tagen + 6 Wochen

die GefStr. von 2Monatengebildet worden iſt, iſt rechts

träftig. Dieſe Rechtskraft verbietet jeden Eingriff,

insbeſ. jede Prüfung, ob mit Recht oder Unrecht eine

GefStr. ausgeſprochen werden durfte. Nach § 2Abſ. 1

der NVQ. d . 3. Dez. 1918 ſind die von den bürgerl .

Behörden bis zum Jnfrafttr. dieſer VD., d . i. bis

zum 5. Dez. 1918, rechtskräftig erkannten Strafen

erlaſſen, ſoweit ſie nicht ſchwerer find als Gefängnis

bis zu einem Jahr. Iſt wie hier in dem Urt. v .

22. Äug . 1918 auf eine GefStr. erkannt, ſo iſt nach

§ 2 Abſ. 3 zugunſten des Berurteilten beſtimmt, daß

die GefStr.ein Jahr Gef. nicht überſchreiten darf.

Selbſtverſtändlich ſind auch die Einzelſtr. erlaſſen , wenn

ſie zuſammen nicht über ein Jahr hinausgehen. Darnach

find die im Urt. v. 22. Aug. 1918 erkannten Strafen

erlaſſen , während die durch Urt. v . 10. Dez. 1918 aus

geſprochene Einzelſtr. nicht erlaſſen iſt. Der StrSen.

hat in dem Beſchl. v . 20. Juli 1909 (ObLGSt. 9, 306)

ausgeſprochen , daß in den Fällen, in denen in eine

GeſStr. eine bereits verbüßte Einzelſtrafe einbezogen

worden iſt , dieſe leßtere Strafe in voller Höhe von

der GefStr. abzuziehen iſt. An dieſer Auffaſſung hält

er feſt, da ſonſt der Verurteilte die Wohltaten der

$$ 74, 79 SIGB . u. des § 492 StPO . verlöre . Gleich

gültig iſt, ob mit Recht oder Unrecht durch eine rechts

träftige Entſch. auf eine GeſStr. erkannt wurde. Was

von einer bereits verbüßten Strafe gilt , iſt auch für

erlaffene Strafen Rechtens. Abgeſehen hievon laſſen

auch die Borſchr. der Bef. des bayer . JMin . v . 16. Dez.

1918 , (JMBI. 268) unter B II 4 Abſ. 2 u. unter B

vor I mit Ziff.VII der Bek. desí . Miniſt. vom 22. Nov.
1918 ( 3MBI.244) ertennen , daß die erlaſſenen Einzelſtr .

in voller Höhe auf die GeſStr. anzurechnen ſind .

Die Meinung der Štrit., daß von der GeſStr . von

2 Monaten die im Urt . v . 22. Aug. 1918 erkannte

GeſStr. von 44 Tagen abzuziehen ſei, iſt deshalb

irrig, weiters auch deswegen , weil letere GeſStr.

durch das Urt . v . 10. Dez. 1918 weggefallen iſt u .

.

22. Ott. 1914

v . 22 Nov. 1918 ergangenen AusfVorſchr. der Min .

der Juſtig u . für mil. Angelegenh. vom gl.2. (StAnz.

Nr. 274 , 275) find Arq. i . S. der DD. alle Militär

perſonen des aktiven Heeres , der aktiven Marine u .

der Schußtruppen, ſowie Perſonen des Heeresgefolges

(8 155 MilSto.) uſw. Þeeresgefolge nach § 155 iſt

nur das Gefolge des deutſchen Beeres, woraus ſich

von ſelbſt ergibt, daß unter ArT. i. S. der Vo.

v . 22. Nov. 1918 nur ſolche des deutſchen þeeres

inbegriffen ſein können. Uebrigens iſt in der mil .

Bet. v . 22. Nov. 1918 (StAnz. Nr. 275) ausdrücklich

ausgeſprochen , daß für den Bereich der Militärge

richtsbarkeit die Amn. ſich nur auf die Angehörigen

des bager. Þeeres bezieht. Goldſchmidt, auf deſſen

Ausführungen in JW. 1919 S. 807 die Sti. Bezug

nimmt, kann nicht beſtreiten ,daß ſich die Amn. v . 7. Dez.

1918 „ wenigſtens unmittelbar nur auf Angeh. des

deutſchen Heeres bezieht“ ; er kommt aber auf dem

Wege der Auslegung in ſinngemäßer Anwendung

der Bef. vom 4. Febr. 1915 zu dem Ergebniſſe, daß „ alle

im Deutſchen Reiche zugunſten von ArT. erlaſſenen

Amn. auf die Angeh. der verbündeten, insbeſ. der

öſterr.sungar. Heere inſoweit ſinngemäß anzuwenden

ſind , als die Gegenſeitigkeit verbürgt iſt “ . Eine Bet.

dieſes Jnhalts fonnte nicht ausfindig gemacht werden .

Schon deswegen durfte die Strí . zur Stüße ihrer

Meinung auf die Ausführungen von Dr. Goldſchmidt

ſich nicht berufen. Abgeſehen davon iſt zur Aus

ſegung eines Gef. das, wie die VO. v . 22. Nov. 1918

u. 7.Dez. 1918, flar u. beſtimmt iſt, an ſich fein Raum .

Der Rechtsboden wird verlaſſen , wenn in ſolchen

Fällen zur Erreichung eines gewünſchten Ergebniſſes

zur Auslegung gegriffen wird.

Das Geſ. , betr. den Schuß der infolge des Krieges

an der Wahrnehmung ihrer Hechte behinderten Per

ſonen v . 4. Uug . 1914 (RGBI . S. 328) , das durch
22. Dit . 1914

die Ber. vom
auf ArT . Oeſterr.-Ung.

4. Febr. 1915

ausgedehnt wurde, ſchüßt die ArT. nur inſoweit, als

fie infolge des Krieges ihre Rechte in bürgerl. Hechts

ſtreitigkeiten , im Zwangsvollſtreckungs- u . Konkursvers

fahren nicht wahrnehmen können .Nach Aufhebung

des Ariegszuſtandes nimmt das Verfahren ſeinen

ordentl. Fortgang. Es handelt ſich alſo nur um eine

Aufſchiebung. Wie daraus gefolgert werden will,
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daß in finngemäßer Anwendung gewiffe Straftaten auch hier zunächſt nur die Strí. über die Höhe der

von Art. nicht geahndet oder erkannte Strafen nicht übl. Verpflegungskoſten entſcheiden kann. ( Beſchl. d.

verbüßt werden dürfen, iſt unverſtändlich . Es wider- I. Strs . v . 15. Nov. 1921 , Beſchr. I Nr. 624/1921) .

ſpricht eben allen Rechtsgrundſäßen , daß zivilrechtl. Ed .

Beſtimmungen auf das öffentl.-rechtl. Gebiet ſinngemäß
übertragen werden . (Beſchl. d. I. StrS . ' 0. 8. Nov.

1921 , Beidhm Heg. I Nr. 640/1921 ) .
Oberlandesgericht Nürnberg.

I.

III.

Pfäudbarkeit der Militärrente nach dem MilBG .

Anfauf von Bich i. S. der Bich Berto. (= BBD. ) p. 31. Mai 1906 u . dem RG. 0. 12. Mai 1920. Aus

u . Grwerb i. S. der Schlývo . iſt anch der Erwerb den Gründen. Das AG. hat zugunſten der Unters

durch Danish . Gründe : Jn den VVO. v. 19 Sept. haltsforderung eines unehel. Aindes die Forderung ge

1920 (NOBI. S. 1675) u . in den bager. Ausführungs- pfändet u. zur Einziehung überwieſen, die dem Schuldner

vorſchr. d . 29. Sept. u . 10. Oft. 1920 (StAng.Nr. 221 , (= Sh. ) gegen die Zahlſtelle des III . AR. auf eine monatl .

232) iſt allerdings nur von dem gewerbsmäßigen An- Militärrente zuſteht. Der Sch. erhob Einwendungen :

tauf von Vieh die Rede . Allein nach dem Zwede Er bedürfe dieſer Rente zur Beſtreitung des not

der Beſt . iſt unter dem Anlaufe von Vieh auch der dürftigen Unterhalts für Fich u . ſein Kind, ſeine

Erwerb von Vieh durch Tauſch zu verſtehen . Zweck Militärrente ſei überhaupt unpfändbar da er fie

der Borſchr. iſt, die Beſchaffung u . den Abſatz von noch nachdem MannſchVerj6. v . 31. Mai 1906 beziehe,

lebendem Vieh für die Zeit nach der Aufhebung der ſeine Abfindung nach dem RG . v . 12. Mai 1920

Zwangswirtſchaft vorübergehend zu regeln . Nach aber noch nicht erfolgt ſei. Die Zahlſtelle beſtätigte

dieſem Zweđeiſtausgeſchloſſen, denErwerb von dies,woraufdas A &. die Pfändung aufhob,danad
lebendem Vieh durch Tauſch von den Beſchränkungen SS 40, 45, 49, 63 Mannſch Verſo . von 1906 die

frei zu laſſen , die für den Erwerb durch Kauf gelten Berſ@ ebührniſſe unpfändbar ſeien. Die Beſchw . der

ſollen. Der Begriff des „ Ankaufens “ iſt deshalb im Gl. wurde zurüdgewieſen : Es komme nicht darauf

weiteſten Sinne zu verſtehen. Jeder Erwerb gegen an, wann ſich Sch. die Dienſtbeſchädigung zugezogen

Hingabe eines Entgelte fällt darunter, als auch der habe ; denn ſelbſt angenommen , daß ihm eine Rente

Tauſch . Denn er unterſcheidet ſich nur in der Art nach dem Geſ. v . 12. Mai 1920 zuſtehen, ſei allein

des Entgelts von dem Kaufe, ſteht ihm aberwirtichaftl. entſcheidend, ob die Mente auf Grund des alten oder

gleich (13. 1918 Sp. 60 Nr. 1). Die VVD. ſoll aber neuen Gef. gezahlt werde, darnach allein richte ſich.

gerade in wirtſchaftl. Beziehung wirken, näml . den ob ſie gepfändet werden könne . Gegen dieſen Beſchluß

Uebergang von der Zwangswirtſchaft zu der freien erhob der Gl. weitere Beſchw ., da das LG. die Pfänd

Wirtſchaft anbahnen . ( Urt. 8. II. Sirš. v . 10. Nov. barkeit der Rente auch für den Fall verneint habe ,

1921, Hev Reg. II 368/1921 ) . Ed . daß ſie dem Sch. auf Grund des Gej. v . 12. Mai 1920

zuſtehe . Hierin liegt ein neuer, ſelbſtändiger BeſchOrund,

IV . der auch eine dem BeſchwF. ungünſtigere Wirkung

herbeigeführt hat als der Beſchluß der Vorinſtanz.

Entſchädigung der Laubftummenlehrer a ! 8 Dol:a ” Nach den Aften der Verſorgungsſtelle ſteht feſt,

metſcher ( = D.). Zur Hauptverh. wurde der Lehrer daß der Sch . , nachdem er ſeiner Militärdienſtpflicht

E. an der Streistaubſtummenanſtalt in N. zugezogen . 1908 – 1910 genügt hatte, am 5. Aug. 1914 als Reſerviſt

Die Strk. bewilligte auf Grund des § 14 Abſ. 1 eingerückt u. am 22, Sept. 1914 ins Feld gekommen

Nr. 2 ZSGebD. neben Erſatz der Reiſeloſten ein iſt, wo er am 24. Dez. 1914 erkrankte . Er war dann

Tagegeld von 30 M. E. verlangt Entſchädigung in Lazaretten, fam neuerdings zu ſeinem Regiment

nach § 3, nämlich für gehnſtündige Ortsabweſenheit u. erkrankte hier am 5. Jan. 1916 zum 2. Male. Jn

10 x 7,50 M = 75 M u . für Aufwand 30 M. Der folge DemobM.wurde er am 4. Dez. 1918 entlaſſen .

Beſchluß wurde aufgehoben. Mit Beſcheid des VerfAmts v. 26. Nov. 1919 wurden

Gründe: Nach § 13 Abſ. 3 356ebo , erhalten ihm nach den Mannſch VerjG. v . 1906 ab 1. Jan. 1919

D. Entſchädigung nach den Vorſchr. dieſes Gef, ſoferne 15 °% der Vollrente eines Gemeinen bewilligt. Nun

nicht ihre Leiſtungen zu den Pflichten eines von ihnen ſind nach § 40 des Geſ. v . 31. Mai 1903 allerdings

verſehenen Amtes gehören . Nach der Mitteilung der die VerſOebührniſſe unpfändbar. Nach Ss 68, 70 des

Direktion der Kreis TaubStA . trifft dieſe Vorausſegung Gej. v . 12. Mai 1920 können dagegen die VerſGe

zu, da den E. ſein Amt nicht verpflichtet , D. -Dienſte bührniſſe gepjändet werden wegen des Anſpruchs auf

zu leiſten , d. h . außerh. der Schule die Verſtändigung Erfüllung einer geſeßl. Unterhaltspflicht, allerdings

eines Taubſt. mit Dritten , d . 5. hier mit dem Gerichte nur inſoweit, als der VerfVerechtigte ihrer nicht zur

zu vermitteln . E. hat daher Anſpruch auf Entſch . Beſtreitung ſeines Unterhalts oder zur Erfüllung

nach der ZSGebO . § 14 Abſ. 1 Nr. 2 iſt nicht anwend: einer ihm ſonſt geſeßl . obliegenden vorgehenden oder

bar aus dem angef. Grunde u. weil E. amtl. mit der gleichſtehenden Unterhaltspflicht bedarf. Dieſes Gef. ,

Sache nicht befaßt war. E. wurde nicht aus Anlaß das am 1. Apr. 1920 in Kraft getreten iſt, unter:

ſeines Amtes zugezogen , ſondern auf Grund ſeiner ſcheidet in $ 92 zw . 1. neu e n VerſAnſprüchen, 2.ſolchen ,

Kenntniſſe für die Befähigung als D. E. hat deshalb die ſich auf einen nach dem 31. Juli 1914 u . vor

die Leiſtungsgebühr des § 3 ZSOebO . nach der ers dem 1. Apr. 1920 beendeten Dienſt gründen, 3. ſolchen ,

forderl. Zeitverſäumnis u .unter Berüdſichtigung ſeines die ſich auf einen vor dem 31. Juli 1914 beendeten

Erwerbs zu erhalten. Da E. als Beamter einen feſten Dienſt gründen . Für Verſanſprüche nach 3 bleiben

Gehalt bezieht u . Entgang eines Nebenverdienſtes die Beſt . des MannſchvG . v. 1906 in Kraft, dagegen

nicht behauptet, gilt 5 nicht. Die Leiſtungsgebühr gelten für die zu 2 wie ſelbſtverſtändl. auch für die

iſt deshalb ausſchl. nach § 3 zu berechnen. Die durch zu 1 , mögen dieſe für ſich allein begründet ſein oder

Wahrnehmung des Termins verſäumte Zeit beträgt beide zuſammentreffen , die Vorſchr. des Geſ. v . 1920 .

drei Stunden u . darnach berechnet ſich auch die Daraus folgt, daß ſolche zu 1 u . 2 unter den angef.

Veiſtungsgeb. in Höhe von 1 bis 7,50 M für die Vorausſeßungen pjändbar ſind , ſolche zu 3 unpfändbar

Stunde. Die Höhe des Stundenbetrags bemißt ſich bleiben . Daran ändert auch § 93 des Geſ. v . 1920

hier nach dem Werte der Leiſtung. Dieſen kann nichts. VerfAnſprüche, die ſich auf die Zeit zw . dem

zunächſt nur die Strit. bemeſſen , weshalb ihr die 31. Juli 1914 u . 1. Apr. 1920 gründen , werden ſelbſt

Entſcheidung hierüber zu überlaſſen iſt. Das Gleiche verſtändl. noch nach dem alten Gef. geordnet, ſollen

gilt für die Höhe der Aufwandsentſchäd. nach $ 8 , da aber den Beſt. des neuen angegliedert werden . Solange
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die Liebergangsarbeiten noch nicht erledigt find, werden

die nach dem bisher geltenden Gef. zu zahlenden Verſ.

Anſprüche vorbehaltlich der mit Rüdwirtung v . 1. Apr.

1920 erfolgenden Neufeſtſtellung u . der ſpäteren An.

rechnung auf die neuen Bezüge einſtweilen weiters

bezahlt, bis die Gebührniſ nach dem neuen Geſ .

feſtgeſtellt ſind. Dies iſt aber nur eine finanz- techniſche

Uebergangsbeſt., die materiellrechtl. Beurteilung der,

Unſprüche wird nicht berührt ; es kommt alſo nicht

darauf an, ob die VerſGebührniſſe noch nach dem

alten oder nach dem neuen Geſ. ausbezahlt werden.

Die gegenteilige Anſchauung würde Verſ.-Anſprüche

ungleich behandeln , insbeſ. hinſichtlich der Pfänd

barkeit ; dieſe kann nicht davon abhängen , ob die

rein techniſche Ueberleitung im einzelnen Fall

ledigt iſt . Die dem Sch. zuſtehenden VerfGebührniſſe

gründen ſich auf einen nach dem 31. Juli 1914 u .

vor dem 1. Apr. 1920 beendeten Dienſt u. können an

Fich nach § 68 3. 2 des Geſ. v . 1920 für Unterhalts

anſprüche eines außerehel. Kindes gepfändet werden .

Die Pfändung iſt jedoch den erw . Einſchränkungen

des § 70 unterworfen. Ob darnach die Pjändung mit

Müdſicht auf die Verhältniſſe der Beteiligten überhaupt

oder nur beſchränkt zuläſſig iſt, bedarf weiterer Prüfung ,

was dem AG. überlaſſen werden muß. (Beſchl. des

II. 85. vom 19. April 1921 , BeſchwReg. Nr. 124/21).
B - r.

II .

Sat bei Rofteraufhebung durch Urteil der Gegner

der armen Partei die Halfte der dem Urmenanwalt aus

der Staatstaſſe erſtatteten Pauſchjäte an die Staatstafie

zu erleben ? ( Art. II des Öef. d. 18. Dez 1919 ) . A u 8

den Gründen : Die Frage wurde in der Rechtſpr.
jür den Fall des § 88 ONG (lebernahme der Gebühren

u. Auslagen von der einen oder der anderen Partei

durch Uebereinkunft beider) verſchieden beantwortet, be

jahend von den DLG. Celle u .Dresden (JW . 1921 , 56 ,

470), verneinend von den OLG, Kiel u . Ďamm (JW

1921, 764, 478) u . dem DUG . München (Zeitſchr. des

Bundes Deutſcher Juſtija . 1920, 193). Hier ist durch

Urteil dahin entſchieden , daß jede Partei,abgeſehen von

den auf ihrer Seite erwachſenen außergerichtl.Koſten, die

Gerichtstoſten je zur Þälfte zu tragen hat. ( $ 92 ZPO .) .

Der Ml . iſt alſo auch nach § 86 DAG. Schuldner der

Hälfte der Gebühren u . Auslagen . Das ORG , rechnet

icon in 79 3. 6 zu den baren Ausl. die an RA .

für deren Tätigteit zu zahlenden Beträge. Das Geſ.
0. 18. Dez. 1919 beſtimmt aber ausdrüdlich, daß die

nach ihm dem Armenanw . erſtatteten Beträge als Ge

richtskoſten angelegt werden. Dies funn nur den

Sinn haben, daß dieſe Ausl. des Staats auch als

Uusl. 1. S. des g 79 3. 6 OMG. zu gelten haben . Es

lann nicht angenommen werden , daß damit etwa nur

eine innerdienſtl. Anweiſung über Buchung u. Ver

rechnung gegeben werden ſollte ; für ſolche Anordnungen

iſt im Geſ. fein Blaß, ſie erfolgen ſtets durch beſ.

Aus;Boridr. u . Deſchanm . Wenn alſo das Geſ.

ſelbſt ſich dahin ausgeſprochen hat, daß dieſe Ausi .

als Gerichtskoſten anzujeßen ſind, ſo muß dies einen

tieferen Sinn u . Zwed gehabt haben , nämlich den,

daß auch dieſe Ausl. des Staats als Gerichtskoſten

i . S. des GAG . zu gelten haben . Das Gej. wollte

zwar in erſter Linie dem Armenanw . eine billige Ent

chädigung geben, gab aber dem Staat immerhin die

Möglichkeit, für dieſe Ausl . einen Hugriff gegen den

loſtenpflichtigen Gegner zu nehmen. Der Gerichtsſchr .

hat mit Mecht die Hälfte der dem Armenanw . der Befl.

erſtatteten Ausl . vom Kl . eingehoben, dieſe Ausl.

gelten nicht als Koſten des Gegenanw ., ſondern als

Gerichtskoſten. Die Erinnerungen des Kl. ſind unbe
gründet. (Beſchl. des 11. ZŠ . v . 15. Nov. 1921 ,

BeſchwHeg. 685/21). B -- r .

Bücheranzeigen.

Liſzt, Dr. Franz vou, Lehrbuch des Deutſchen

Strafrechts. 23. Aufl. XXXI, 732 S. Berlin

u . Leipzig 1921, Ber. wiſſenſchaftl. Verleger. Preis

geh . 72.- , geb. 80.

Seit einer Reihe von Jahren behauptet Biſats

Lehrbuch die erſte Stellung im ſtrafrechtl. Unterricht .

Dieſe Tatſache muß auch zugeben, wer den Gedanken

gången Liſzts nicht oder doch nicht durchweg folgen

kann. Das Werk verdantt ſeinen großen Erfolg vor

wiegend der glänzenden Darſtellung, die auf mäßigem

Raume Geſchichte, geltendes Recht, Aritir, Mechtsver

gleichung u . allgemeinſte Gedanken zuſammenzufaſſen

verſtand u. ſo dem Anfänger nicht bloß toten Bern

ſtoff vermittelte fondern wirklichen Einblid in die in

der Lehre vom Strafrecht tätigen gegenſäßlichen Strö

mungen bot u. das Einzelne im Dichte der großen

Zuſammenhänge ſehen ließ. Die vielfach ſcharf

ablehnende Stellung des Verf. gegenüber anderen

Meinungen u . gegenüber beſtimmten Richtungen der

Praris war kein Nachteil : ſie erzog zu ſelbſtändigem

Denten u . wirkte ſo der gerade im Strafrecht oft

verhängnisvoll auftretenden Neigung zu ſchablonen

mäßigerBehandlung entgegen . Uebrigens hat Biſatam

rechten Ortauch fremden Anſchauungen ſehrwohl Einfluß

eingeräumt; feine Neigung zum „praktiſchen Rom:

promiß “ wurde ihm ſogar von Unentwegten, 3. B.

von Birlmeyer, gelegentlich als unwiſſenſchaftlich ver

dacht. Sie war aber doch ein Zeichen einer richtigen

Einſicht. Ein modernes Strafrecht kann in einer ſo

gärenden Zeit wie der unſrigen, wo alle allgemeinen

Grundlagen des Denkens unſicher geworden ſind, keines

falls eine beſtimmte Richtung ſtreng folgerecht eins

ſchlagen , es wird immer einen Ausgleich ſuchen müſſen.

Der Herausgeber hat getan, was gegenüber einem ſo

perſönlich gearteten Werke geſchehen mußte . Er hat

die Anlage im Großen unberührt gelaſſen , im Kleinen

aber überall die einſchneidenden Veränderungen der

jüngſten Zeit berüdjichtigt Eine höchſt mühevolle

Arbeit, für die ihm aller Dant gebührt, weil ſie der

deutſchen Wiſſenſchaft ein längſt unentbehrlich gewor:

denes Wert in zeitgemäßer Form von neuem geſchenkt

hat . d
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Riepler , Dr. Grwin , liniv .- Profeſſor in Erlangen.

Das Rechtsgefühl. Groß 8º. 158 S. Münden,

Berlin u . Leipzig 1921, J. Schweißer Verlag

( Arthur Sellier ). Oeh. Mf. 52.50 .

Die Rechtsphiloſophie mußte ſich in Deutſchland

lange Zeit mit einer ſtiefmütterlichen Behandlung

beſcheiden, was mit ihrer eigenartigen Stellung als

wiſſenſchaftliches Grenzgebiet zuſammenhängt. Das

hat ſich neuerdings geändert; die frühere Vernach

läſſigung iſt einer regen Beſchäftigung mit rechtsphi

loſophiſchen Problemen gewichen . So konnte gerade

die Rechtsphiloſophie ihrem Schrifttum in den leßten

Jahren wertvolle Bereicherungen zuführen. Dieſen

darf auch die vorliegenden Schrift Niezlers zugerechnet

werden , die das Problem des Rechtsgefühls in tief

gründigen Unterſuchungen von der juriſiiſchen wie

auch der pſychologiſchen Seite aus würdigt.

Aus dem reichen Inhalte des Buches kann hier nur das

Wichtigſte hervorgehoben werden . Den Ausgangspunkt

der Unterſuchung bildet die Einteilung des Rechts

gefühls in die Fähigkeit zur intuitiven juriſtiſchen

Entſcheidung, die Neigung zu einem Rechtsideal u. die

Achtung vor der beſtehenden Rechtsordnung. Auf der

Grundlage dieſer Dreiteilung wird zunächit das Rechts

gefühl gegenüber dem ſittlichen Bewußtſein abgegrenzt ;

es folgen Betrachtungen über Betätigung des Rechts

gefühls, ſeine Steigerung u. Abſchwächung u. ſeine

Ubirrungen ; ſchließlich wird der Einfluß des Rechts

gefühls auf Rechtsbildung, Hechtslehre u . Rechts

von
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ſprechung gewürdigt. Die uralte Frage, ob das

Rechtsgefühl angeboren ſei, wird verneint. In der

Frage, obdas Hechtsgefühl als Hechtsquelle zu er

achten ſei, tritt Miegler der herrſchenden Lehre ents

gegen, die in Gefeß u . Gewohnheit die einzigen Rechts

quellen erblidt; er erkennt auch das Hechtsgefühl,

jedoch nur in begrenztem Umfang, als Hechtsquelle

an u. zwar als abgeleitete bei gefeßl. Verweiſung,

als mittelbare gegenüber Geſeß u. Gewohnheitsrecht

u . als primäre für das durch die Rechtsfunſt gebildete

Recht praeter legem , das ſog. „ unſichere Recht“. Das

Buch bietet teineswegs nur theoretiſches Interefle ;

auch der Praktiker wird aus ſeinem Studium, insbeſ.

aus den Erörterungen über den Einfluß des Hechts:

gefühls auf die Rechtſprechung, vielfache Anregung u .

Belehrung ſchöpfen .

Würzburg. Prof. 8. S danz.

Zövhel, Dr. Georg, Rechtsanwalt in Leipzig. Die

Verfaſſung des Deutſchen Reichs. 2. Aufl.

187 Šeiten . Berlin 1921 , Jnduſtrieverlag Spaeth

& Linde. Preis geb. Mk. 18.- .

Der Verf. hat die NV. weniger nach der juriſtiſchen

als nach der geſchichtlich politiſchen Seite hin be

handelt. Dieſe Art der Erläuterung fann aber auch

für den Juriſten anregend u . förderlich ſein : Man

wird dem Verf. vielfach beiſtimmen können , beſ . da,

wo er Worte ungeſchminkter Stritit findet . An anderen

Steden verfällt er freilich in eine kaum gerechtfertigte

idealiſtiſche Begeiſterung. Mitunter vergreift er ſich

auch im Urteil, jo 2. B. S. 18, wo Tirpitz zu den

, ſtreberhaften Emporkömmlingen “ gezählt wird. Das

große Durcheinander der Art. 109-134 hat der Verf.

wohlweislich nicht im Einzelnen erläutert, ſondern

nur durch Vorbemerkungen gekennzeichnet, die aller

dings im Zuſammenhalte mit der Einleitung ſeine

ablehnende Stellung deutlich erfennen laſſen . Das

Fehlen von Verweiſungen auf ergänzende u . aus

führende Gefeße wird mitunter als Mangel empfunden,

ſo 3. B. bei Art. 106. Sturze Hinweiſe hätten die

Eigenart des Werkes nicht beeinträchtigt, wären aber

gerade für den Nichtjuriſten wertvoll geweſen, für

den das Buch doch auch beſtimmt iſt. Er hat ſolche

Dinge natürlich noch weniger im Kopf bereit als der

Juriſt u . wird unwillfürlich fragen, was auf Grund

der Verfaſſungsvorſchrift geſchehen iſt.

von der Pfordteil .

Schreuer,Dr. Þans, ord. Profeſſor der Rechte in Bonn.

Deutſches Privatrecht , Einführung in das

geltende bürgerl. Recht mit rechtsvergl. Ausbliden .

Ør. Der . 8. XII, 537 S. Stuttgart 1921 , Verlag von

Ferdinand Enke. Preis geh . Mt. 99.

An guten, turz gefaßten Behrbüchern des bürgerl.

Rechts herrſcht gerade tein Ueberfluß, größere find

bei den heutigen Herſtellungskoſten für den Studierenden

beinahe unerſchwinglich . Jedes neue Lehrmittel iſt

deshalb zu begrüßen, ſofern es den Bedürfniſſen des

Anfängers angemeſſen iſt. Bei dem hier angezeigten

iſt dieſe Forderung m. E. erfüllt. Man ſieht bei Büchern

dieſerArt vor allem auf die Geſamtanlage, auf Form

u . Zuſchnitt, weniger darauf, inwieweit man mit den

Anſichten des Verf. übereinſtimmen kann. Doch ſei

nicht verſchwiegen, daß ſeine gerecht abwägenden, vor

ſichtigen Urteile das Buch auch für den ſchon ſelbſtändig

Urteilenden anziehend u . wertvoll machen.

3m übrigen ſind die für die erſte Einführung in

einen Riefenſtoff notwendigen Schranfen eingehalten

u . innerhalb der geſchidt gewählten Ørenzen wird

geboten, was der Studierende vor Adem braucht. Es

wird ihm nicht ein trođener Grundriß vorgelegt, ſondern

er ſoll das Recht als etwas organiſch gewordenes u.

immer weiter werdendes erfaſſen lernen . Dazu

helfen rechtsgeſchichtliche lieberblide, Berweiſungen auf

fremdes Recht, philoſophiſche u. volkswirtſchaftliche Aus

führungen , Andeutungen über die großen Kämpfe der

Gegenwart auf geiſtigem , politiſchemu. wirtſchaftlichem

Gebiete . Auch der kritiſche Geiſt wird im Studierenden

geweđt. Die klare Darſtellung läßt den Beſer überall

den Gedanken des Verf. leicht folgen. Erwünſcht wäre

es geweſen , wenn hier u . dort grundlegende Ent

ſcheidungen angeführt worden wären ; der Studierende

follte von Anfang an ſehen, wie ſich die Rechtsfäße

in der Anwendung ausnehmen . von der Pfordten .

Waldeder, Dr. jur. Ludwig, a . 0. Profeſſor in der

juriſtiſchen Fakultät der üniverſität in Berlin. Die

Abgeltung von Anſprüchen an das Reich.

8º. 82 Seiten. 3. C. B. Mohr (Paul Siebeđ ) in

Tübingen . Geh . ME. 12.

Der Verf., ießt o . Prof. in Königsberg , hat das

Wert in der Hauptſache ichon Ende April 1920 ab

geſchloſſen. Er unterſucht zuerſt die amtl . Begr. der

Abgeltung ( = Abg.) DO. 0. 4. Dez. 1919 , deren Un=

klarheiten u. Widerſprüche er mit einem Sabotageatt

des Bearbeiters oder auch mit deſſenAbſicht begründen

will, das eigentl . Ziel der AbgBD. zu verſchleiern,

näml. die Schaffung von Möglichkeiten ,die bisherige

Tätigkeit der beteiligten Verwaltungsſtellen zu deden .

W. geht dann auf die in der AbgBD. in Bezug ge:

nommene DemVD. v. 21. Nov. 1918 zurück. Dieſe

iſt durch das UebergG . v . 4. März 1919 nicht mit:

ſanktioniert, auch hatte das DemAmt kein eigenen

VO .-Hecht. Die DemVD. iſt, wie W. aus den ganzen

politiſchen , wirtſchaftl. u . rechtl. Verhältniſſen ſchließt,

teine Rechts -BD ., ſondern eine rein organiſatoriſche

Berwaltungsvorſchr., eine „Anweiſung an die Dem.

Behörden, ſich dem damaligen politiſchen Drud auf

das Unternehmertum entſpr. zu verhalten “, ihr Ziel

iſt: Aufhebung der Kriegsverträge durch friedl. Aus

einanderſebung, Vermeidung von Arbeitsloſigkeit u.

weiterer unproduktiver Arbeitsleiſtung. Der Ausſchluß

des Rechtsweges durch die DemVD . band die Gerichte

nicht. Einen fiskaliſchen Zweď hatte die DemBD .

nicht, er wurde ihr erſt durch die ſpätere Praxis der

DemBehörden untergeſchoben (ſeit der AusfAnw . v .

9. Jan. 1919 , die die Gedanken der DemVD. völlig

umtehrte ). W.beſpricht zulegt verhältnißmäßig fury

die AbgBD. ſelbſt, bei den erſt durch § 4 gültig bes

fohlenen Ausſchluß des Rechtsweges, die Hechtslage

der Vertragsgegner des Reiches u . die Unterlieferanten.

Für die þauptverträge beſteht nach W. noch der

ordentl. Rechtsweg, W. fordert auch für ſie die Zus

ſtändigkeit des RWG. Das RG. (Bd . 101 S. 423)

hält den rechtsweg ausnahmslos für verſchloſſen,

auch - ſchon in mehreren Entſcheidungen - für an

hängige Prozeſſe (a. A .: DUG. Darmſtadt, mit um

gefehrter Begründung wie No.: 83. 21 , 388) . Die

Stärke des Buches liegt in der gründl., ſcharfſinnigen

Beweisführung. Es leuchtet mit heller Fader in die

geheimſten Wintel der Berwaltungskünſte, überhäuft

dieſe mit beißendem Spotte u, zeigt, wie die Geſef =

gebungsmaſchine nicht arbeiten ſoll. Das Buch, deſſen

Genuß nur gelegentl. (3. B. auf S.53) durch Stil

flüchtigkeiten getrübt wird, eignet ſich deshalb beſ.

als anregendeLektüre für Parlamentarier u . andere

Politifer.

Darmſtadt Rechtsanwalt Ernſt Langenbad .

Woerner, Dr. Otto,Oberamtmann im Staatsminiſterium

für Landwirtſchaft . Die ba y er. Þachtfch u -

ordnung v . 2. Dez. 1920. 8º. 56 S. München 1921 ,

Bayer. Kommunalſchriftenverlag 6. m . b . Ø . Geh .

ME. 6,50 .

Wagemann, Landgerichtsrat (Preuß . Juſtizminiſterium ).

Die Pre u ß. Þachtich uşordnung. 8º. 252 S.

Berlin 1921 , Georg Stilke Verlag . Breisgeh . Mf . 15.- .

Woerner erläutert als erſter die ſpäteſtens am

1. Febr . 1921 in ganz Bayern in Kraft getretene Pacht
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dugordnung (DPScho .). Abgedruďt u . fommentiert und mit Sorgfalt ausgewählt - ein vorzügliches

iſt auch die Reichspachtſchußordnung (RPSHO .), wieder- Mittel, um den Anfänger in das Recht des BOB.

gegeben ſind auch die 3. 8.des Erſcheinens des Büchleins einzuführen u . ihmhierbei ſofort anſtatt einer abſtrakten

erlaſſenen Bollzugsvorſchriften . Inzwiſchen iſt noch Darſtellung eine Vorſtellung von der praktiſchen Be

ergangen Vollzugsbek.v. 21. Febr. 1921 (GVBI. 1921 deutung der Rechtsfäße zu geben . Sch .

S. 27; Führung von Pachtſchußregiſtern ); die VO.

0. 9. Dez. 1920 wurde aufgehoben u. erſekt durch die Sontag, Dr. Eruit, Kammergerichtsrat. Die Fran

BO. v . 18. April 1921 (GVBI. 1921 S. 295 ; betrifft 3o1enherrichaft in Oberſchleſien. Eine An

Coburgiſche Verhältniſſe). — Den Hauptteil der klaren, klageſchrift. Induſtrieverlag Spaeth & Linde, Berlin

leicht verſtändl., jedoch durchaus wiſſentſchaftl , Dar- C 2. Preis Mt. 2.80.

legungen bilden die Erl. zur BPScho. Beſondere

Aufmerkſamkeitverdienen die ſtaatsrechtl. u . wirtſchaftl.
Auf Grund authentiſchen, zum Teile nur dem Verf.

Ausführungen der Einleitung u. die kaum jemals im
zugänglichen Stoffs wird ein erſchütterndes Bild von

Stiche laſſende Aaſuiſtil zu § 2 BPScho. Vielleicht
den grauſigen Zuſtänden gegeben , die in Oberſchleſien

hätte noch die Frage der Gültigkeit der Beſt. in § 1,
herrichen , ſeitdem fich dort franzöſiſche Parteilichkeit

II RP Scho .,§ 2 III BPScho. (Aufhebung von Ver
u. Hinterliſt mit polniſcher Roheit in einem ſeltenen

trägen beim Vorliegen wucheriſcher Ausbeutung) er
Bund zuſammengefunden haben. Das 1. sap . bringt

örtert werden können . (S. Bayzn . 1921 S. 59 ff.) .
die Franzoſenherrſchaft bis zur Abſtimmung, wobei ihr

Da die NPScho . den Rahmen für die ſachl. Beſt. der
vertragswidriges Verhalten auch juriſtiſch gewürdigt

BBSho , abgibt , dürfen die Erl. zur legteren über bayer. wird ; das 2. Kap. behandelt den Tag der Abſtimmung

Rechtsverhältniſſe hinaus Beachtung beanſpruchen (f. a .
u . die folgeuden ſechs Wochen, das 3. Kap. die Hal

$ 2 Breuß . PShD. ) . tung der Franzoſen während des Korfantyſchen Auf

Wagemann bringt mehr u . weniger, als man nach
ſtandes. Jedem Deutſchen, der ſein Vaterland liebt

dem Titel annehmen möchte : auf der einen Seite in
und Mitgefühl mit den ſchwer bedrängten Oberſchles

„Parallelvorſchriften “ u . a . die Kleingarten- u. Klein
ſiern hat, ſei dieſe in flarer, leicht verſtändlicher

Sprache geſchriebene,
pachtlandordnung v . 31. Juli 1919 (mit Anm. ) u. die

von Begeiſterung getragene

Mieterſchußgefeßgebung, auf der anderen Seite habe
| Schrift empfohlen .

ich eine Kommentierung der APScho . vermißt. 3m

übrigen gibt der Verf. alle nur irgendwie auf das
Alinger, Dr. Hans, Richter beim Reichswirtſchaftsge:

Bachtrecht Bezug habenden Borſchr ., Begründungen,
richt. Die Zuſtändigkeitsgebiete de8

Reich wirtſchaftsgerichts. 8º. 65 S. Berlin
wirtſchaftl . Erwägungen, Anregungen zum Abſchluß

von Schiedsverträgen , Formulare für ſolche ſowie für
Induſtrieverlag Spaeth & Linde. Preis

Anträge u . Entſcheidungen, Auszüge aus anderen
geh . Mr. 5.50.

Gef. u. dgl. Nicht immer iſt es ihm geglüdt, die bei Dem Verf. gebührt das Verdienſt, aus über 200

folcher Meichhaltigkeit ſtets gefährdete Ueberſichtlichkeit Geſeket, VO. -en u . AusfBeſt., die ſeit 1915 teils im

zu wahren , wie auch Wiederholungen nicht durchweg | ROBI., teils im RAnz. u . anderen amtlichen Blättern
vermieden ſind. (Vgl . 2. B. S. 28 u. 232, 29 u . 233 f.) . befanntgemachten Beſt. über die Zuſtändigkeit des

Die Erläuterungenu. Darlegungen ſelbſt ſind durchaus Reichswirtſchaftsgerichts überſichtl. nach dem Stande

llar, einfach u. leicht faßlich . Vorzüglich dem mit der v. 12. März 1921 zuſammengeſtellt zu haben. Da die

Materie befaßten Praktiker wird das Buch ausgezeich- Kommentare über die VO . v . 21. Mai 1920 lediglich

nete Dienſte leiſten . Jnsbeſ. möchte ich noch auf die den Stand vom 1. Juli 1920 berückſichtigten u die

treffl. Darlegungen über die Auslegung der PShD . Zuſtändigkeit des RØG . u . a . infolge des fortſchrei:

(S. 22 ff., 1. a. Bay31. a . a. O.) u . die Vorbem . (nicht tenden Abbaues der Zwangswirtſchaft eine nicht be

Einleitung) S. 17 ff. verweiſen . deutende Veränderung erfahren hat, iſt die Heraus
Frantenthal. Nedtsanwalt Dr. Heinrich Mayer. gabe des vorliegenden Werkchens von der Praris wie

Shad, Dr.R., KammGerRat, Berlin . Zivilrechts
von der Wiſſenſchaft zu begrüßen . Seine Brauchbarkeit

wird durch die Beigabe der VO . v . 21. Mai 1921 ,
praktikum . 3. Aufl. von Schreiber C. , Geh . Juſtig

der Anordnung über die Vergütung für die Berufs
rat, HammerRat, Berlin . 8º . 160 S. Berlin und

tätigkeit des Rechtsanwalts in dem Verfahren vor
Beipzig 1919, Bereinigung wiſſenſchaftl Verleger

dem RWG. v . 6. Oft . 1920 u. ein überſichtl. Sach

Walter de Gruyter & Co. Mf. 7.—.
i regiſter noch erhöht. Die vom Verf. aufgeworfene

Die vorliegende Sammlung von Zivilrechtsfällen Frage, ob die VO . v. 18. Febr. noch gilt oder nicht,

hat einen eigenartigen Charakter. Die Fälle – über iſt m . E. im Gegenſatz zu Müller- Widerſum, die VO .

600 an Zahl – ſind nicht geeignet – offenbar auch über das NWG. Anm . 2 zu § 53 i. S. der lepteren

nicht darauf angelegt - , den Lernenden, der ſchon Alternative zu beantworten , nachdem die VO . V.

das BGB. im aïg . fennt, darin zu ſchulen, aus einem 21. Mai 1920 im § 3 offenbar erſchöpfend die Voraus

umfangreicheren Tatſachenmaterial die rechtlich er: ſebungen aufſtellen will, unter denen eine Prorogation

heblichen Punkte zu erkennen und die Frage , auf die des RWG . möglich iſt.

es ankommt, überhaupt erſt zu finden . Sie vermitteln München . Hechtsanwalt Dr. Marimilian Habn.

vielmehr nur die reine theoretiſche Kenntnis des

Mechte , aber abweichend von der üblichen abſtrakten

Darſtellung an der Hand konkreter Vorgänge. Dems
Sieberg, Dr. jur. Richtlinien für den Abſchluß

gemäß find die Tatbeſtände meiſtens äußerſt einfach ;
von Bieferungsverträgen. Gr. 8º. 96 S.

die entſcheidende Frage iſt ſofort zu erkennen ; es handelt
Berlin C 2 1921, Induſtrieverlag Spaeth & Linde .

fich nur darum ,zu finden, wie die Frage zu beantworten Der Verf. behandelt den Lieferungsvertrag (LV . )

iſt. Nicht ſelten iſt hierbei ſogar der Paragraph, auf den u . zwar den LV . im eigentl. Sinn , den Kauf- u. den

es ankommt, angeführt und es liegt ganz i. S. des Wert : L V. zunächſt im allgem . , dann den Vertragsab
Swedes der Sammlung, daß ein geſondertes Buch , ent- ſchluß unter Abweſenden , Anweſenden u . durch Ver:
haltend die Löſungen zu den meiſten Fällen, erſchienen treter. Die Klauſel , freibleibend " u . , Zwiſchenverfauf

iſt. Daß fich die Aufgaben nach dem Syſtem des BGB . vorbehalten " erörtert er auf Grund der neueſten Ent:
aneinanderreihen , iſt hierbei nur ſachgemäß . Die ſcheidungen . Ein großer Teil der Schrift behandelt

Grundlage für die praktiſchen Uebungen, wie ſie den die rechtl. Tragweite des LV .: Stellung des Fabrikanten

Studierenden ſchon an den Univerſitäten jeßt geboten u . die des Zwiſchenhändlers . Berüđſichtigt werden

werden, wird das Buch deshalb wohl weniger bilden die während des Krieges u . beſ . ſeit dem Umſturz
lönnen ; dagegen es die Fälle ſind lebenswahr wichtig gewordenen Rechtsverhältniſſe wie der Ketten
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handel, die nachträgl. Erhöhung des Kaufpreiſes, die Klor , Geheimrat Dr. , Meichsfinanzrat in München

gleitenden Preisſtalen, Preiswucher u . Rüdjendung, Steuerſchuldnerſchu ;. 8° gr . Berlin 1921, Induſtrie

Valutaſchulden. Die inhaltreiche Schrift iſt für die verlag Spaeth & Binde. Preis br. MI. 4.

faufmänniſche Praris geſchrieben u . tann allen Stauſ

Teuten empfohlen werden, auch dem Juriſten kann ſie
Das Büchlein wendet ſich nach ſeiner Schreibweiſe,

einBild der kaufm . Gewohnheiten u . Uebungen geben
unter Beiſeitelaſſung gelehrter Ausführungen an die

u . iſt beſ. dem jungen Juriſten lehrreich.
weiteſten Streiſe . ' Faſt jeder muß Jahr für Jahr ein

Veranlagungsverfahren oder mehrere über ſich ergehen
München Rechtsanwalt Dr. Pe 81 .

laſſen . Es ſollte ſich daher jedermann mit den für

ihn vorgeſehenen Schußvorſchriften bekannt machen.

Arudt, Dr. Adolf, Geheimrat, Profeſſor. Die Vers Th .

faſſung des Deutſchen Reich s v . 11. Aug.

1919. 2. Aufl. 270 S. Berlin 1921 , Ver. wiſſen Breit, Dr. James, Rechtsanwalt am Oberlandesgericht

ſchaftl. Verleger, Walter de Gruyter & Co.
in Dresden . Erbſchafts- u. Schenkung 8 -Steuer

1. Teil : Erbſchaftsſteuer. Groß Ler 320 S , Anhang

In den Anm. des Verfaſſers, der auf dem Gebiet 48 S. Berlin 1921 , Verlag þermann Sad. Preis

des Reichsſtaatsrechts ſeit langem wiſſenſchaftlich tätig fart . Mt. 49.- ,

iſt, ſind zum beſſeren Verſtändnis die ſtenogr. Berichte Das für den juriſtiſchen Urkundsbeamten wie für

der verſaſſunggebenden NatVerf. u . das frühere Verf. den Rechtsberater in Erbſchaftsſachen ſo bedeutungs :

Recht weitgehend verwertet ; allgemeine Ueberſichten volle Erbſchaftsſteuerrecht wird hier in ſyſtematiſchre
über einzelne Abſchnitte, Begriffsbeſtimmungen u .

Form eingehend dargeſtellt. Der Verf. geht den zahl
erläuterungen, ſowie eine geſchichtliche Einleitung reichen Zweifeln, die vermöge des engen Zuſammen
laſſen auch den Nichtjuriſten in das Verſtändnis des hangs mit dem verwiđelten Erbrechte des BGB. ent

neuen VerfRechts eindringen . F. S.
ſtehen mußten, ſcharf zu Leibe u. nimmt ſelbſtändig

Stellung gegenüber dem bisherigen Schrifttum u. der

Stouffer, Ferdinand, Landgerichtsrat im StM . der
Rechtſprechung. Seine Ausführungen ſind durchweg

Juſtiz, München. Zivilproze Bordnung nebſt ſcharfſinnig, ſuchen aber auch zu billigen u . vernünftigen

Gerichtsverfaſſung & geirsund den einichlägigen Neben: Ergebniſſen zu kommen . Auch da , wo man ihnen

gereken. Tertausgabe mit Verweiſungen und Sach- nicht ganz folgen kann , unterrichten ſie treffl. über den

verzeichnis. 12. Aufl. München , Verl . C. H. Bed . Stand der Auslegung. Der Anhang mit dem Terte

Preis geb. Mr. 26.- . des Geſekes u . der Ausführungsbeſtimmungen erleichtert

ſehr den Gebrauch des Buches. f

Enthält außer den aufs Laufende geſtellten Ges

ſekesterten in einem Anhang eine ſehr danken &werte Lukas , Dr. Joſef, ordentl . Profeſſor der Hechte an der

u. überſichtliche Puſammenſtellung aller einſchl Kriegs- Univerſität in Münſter. Deutſchland und die
u . Uebergangsbeſt. nach dem Stand vom 15. Dkt. 1921

idee des Völkerbundes . gr . 8 ° . XI, 126 Seiten .
u . ein ſehr eingehendes Verzeichnis ( 37 S. ) . Gtr.

Münſter i . W. 1921, E. Obertürchens Buchhandlung,

Adolf Schulfe. Preis geb. Mt. 14.- ,

Plaßmann, Clemens, Dr. jur. et rer. pol . Die Dieſe außerordentlich intereſſante Arbeit erörtert in

deutſchen Gefangenen in Frankreich eindringender, folgerichtig durchgeführter Darſtellung

1914–1920. Groß 8º. 109 S. Berlin 1921 , Verlag das Problem , wie Deutſchland ſich zur Fortbildung des

der Reichsver. ehem . Striegsgefangener . „ Verſailler “ Bölferbundes zu einem wahren Wölfer

Das Buch iſt intereſſant u . Tehrreich . Es zeigt
bund zu ſtellen habe, vom Boden eines nationalgerich

nicht bloß , wie unſere Gefangenen vom Feinde be
teten Pazifismus aus , der den Strieg als erlaubtes Mittel

handelt worden ſind, ſondern auch , wie wir Repreſ
der nationalen Notwehr anſieht . Auch wer die Grund

anſicht des Verfaſſers nicht teilt , erfährt eine Fülle
ſalien bei Völkerrechtsverleßungen mit Erfolg an :

gewendet haben, auch daß u . welche Abmachungen
dankenswerter Belehrung auf dieſem weitverzweigten,

im Lauf des Krieges zwiſchen den Kriegsführenden
hochaktuellen Gebiet der Politik u . des öffentl. Rechts .

Münden .

über Gefangenenbehandlung getroffen worden ſind. Wir
Profelſor Dr. Nawiasfn.

erfahren ferner, daß im Frieden die zugunſten unſerer

Gefangenen getroffenen Verträge beſeitigt u . daß die Beſonderer Beachtung werden empfohlen :

deutſchen Gefangenen im Unterſchied von den französ Nodhe $ . , Beigeordneter der Gemeinde Zehlendorf.
fiſchen auch noch nach Friedensſchluß längere Zeit Das Grunderwer b ſteuergeſeķ v . 12. Sep

Feſtgehalten u . zu Zwangsarbeit verwendet wurden . tember 1919 nebſt AusfBeſt. v . 14. Oft . 1919 u. den

Dem Buche iſt große Verbreitung zu wünſchen . ſonſtigen bis Ende Sept. 1920 ergangenen Ausf.

Marburg . Prof. Dr. Arndt.
Vorſchr. 2. Aufl. 8° fl. 233 S. Berlin 1920, Induſtries

verlag Spaeth & Linde. MX . 15.- .

Großmann, Dr. 6., Profeſſor a . d . Handelshochſchule Morzbacher, Sigmund, Rechtsanwalt u . Juſtizrat in

zu Leipzig. Bücherei für Bilanz 11. Steuern . Band I : Nürnberg , Neichsgeres betr. die Geſell

Einführung in das Syſtem der Buchhaltung auf ſchaften m . b . H. in der Faſſung der Bef . v .

Grundlage der Bilanz. Berlin 1921 , Induſtrieverlag 20 Mai 1898. 7. Aufl. 89 kl . 278 Š. München 1921 .

Spaeth & Linde . Mf. 7,50 . C. H. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed ,

Geb. Mi. 20.

Jn dem modernen Arbeiterrecht nimmt das Geſ.

über die Betriebsbilanz eine hervorragende Stellung
Roſendorfi, Richard, Dr., Rechtsanwalt u . Notar zu

ein . Darum iſt es für beide Teile, den Arbeitnehmer, Berlin , Steuererſparung,Steuerumgehung,

wie den Arbeitgeber, gleich wichtig . Wenn auch die
Steuerhinterziehung. 8º ll . 60 S. 2. Aufl .

Betriebebilanz mit der handelsgeſetzl. Bilanz im großen
6. - 15 . Tauſend. Berlin 1920, Induſtrieverlag

11. ganzen übereinſtimmt, ſo bringt das Geſ. doch eine
Spaeth & Linde. Geh. Mr. 4.-

Reihe Neuerungen, die von feiner Seite überſehen

werden dürfen . In der vorliegenden Arbeit iſt dieſem Verantwortl Herausgeber : Th von der Pfordten ,
Ilmſtand beſ Rechnung getragen . Th . Rat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von J. Schweißer Verlag , München, Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie . , München und Freiſing
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Zur Auslegung des S 357 Abſ. 2 und Nr. 222/1920). Dag Shrifttum hat, abgeſehen
von Löwe, anſcheinend zur Frage nicht Stellung

des S383 Abſ. 2 StPO .. genommen. Das RG . begründet ſeine Anſicht

Bon Oberlandesgerichtsrat Schiedermair in München . nicht näher , wenn man nicht in der E. v . 14. Juni

Nach den oben genannten Beſt. iſt nach der 1915 die Begr. in der Bemerkung finden will ,

Berufungs- und Reviſionseinlegung das Urt. dem daß auch wenn der Vert. das Rechtsmittel ein :

„ Beſchwerdeführer, welchem es mit den Gründen legt , der Angekl. der Beſchm F. bleibt u . bei mehr

noch nicht zugeſtellt war, zuzuſtellen " ; die Zu- reren Angell. jedem zuzuſtellen iſt. Das DLG.

ſtellung iſt notwendig , um die Rechtfertigungsfriſt Dresden beruft ſich auf die E. des RG. 0. 21. Dkt.

in Lauf zu ſeßen. BeſchwF. iſt — abgeſehen von 1910 u . bemerkt hierzu nur, daß . von wenigen

den hier ausſcheidenden Fällen, in denen ein ſelb: Ausnahmefällen abgeſehen , der Vert . nicht die

ſtändiges Berufungsrecht Dritter beſteht, u . den Stellung eines Vertreters des Angekl . einnehme.

Fållen der Rechtsmitteleinlegung durch den St. Für das ObLG. , das ſich zunächſt auf die Entſch.

der Angekl:ſelbſt,nicht etwa ſein Verteidiger, auch des RG. v. 24. Okt. 1910 11. die (die Sache aber

wenn dieſer die Einlegung erklärt hat. An ſich nicht betr.) E. des OLG . München BD. 4 , 289 be:

iſt deshalb dem Angell. ſelber zuzuſtellen ; man ruft , iſt entſcheidend der Zweck der 8 357 26. 2

nimmt aber u . Zwar widerſpruchslos an, daß u . 3 383 Abſ. 2 , der dahin gehe, daß zur Hecht:

die Zuſtellung wirtſam auch an den Vert. erfolgen fertig . des Rechtsmittels die Einſicht der Urt.

kann , wenn er von dem Angell. zum Empfang Gründe erforderlich ſei u . der mit einem Vert .

von Zuſtellungen bevollmächtigt iſt oder wenn aus: verſehene Angell . ſich beſſer mit dieſem beraten

drüdlich Zuſtellung an ihn vom Angell . beantragt fönne, wenn er das Urt. ſelbſt geleſen habe ; bei

iſt. Haben mehrere Angekl. denſelben Vert. , ſo mehreren Angekl. gelte dies natürlich für jeden .

verlangt man , daß dem Vert . ſoviel Urt. Aus: Dieſer geſebgeber. Grund ſtehe auch der Heran.

fertigungen zugeſtellt werden , als Angell . ihn er: ziehung des Geſichtsp. der Vertretung des Angell.

mådſtigt haben. Die erhebl . Koſten , die jeßt die durch den Vert . entgegen . Eine Vertretung im

Herſtellung der Abſchriften macht man darf Wiffen ſei, im Gegenſatz zu einer ſolchen im Willen,

die Selbſtkoſten der Juſtizverwaltungen für die undenkbar ; um eine ſolche im Wiſſen würde es

Seite auf 2-3 M anſchlagen - rechtfertigen ſich aber hier handeln , wo die Geſetzesvorſchriften

die Unterſuchung der Frage , ob wirklich ein geſeßl. gerade darauf abzielten , dem Angell. die perſönl.

Zwang zur Übergabe mehrerer Ausfertigungen Kenntnis zu vermitteln .

beſteht. Es empfiehlt ſich dieſe Anſicht ſelbſtändig nach

Die Anſicht, daß mehrere Ausfertig . zu über: zuprüfen . Man gibt , wie erwähnt (9. neuerd . RG.

geben ſind, geht zurück auf die E. des RG. D. b . 18. April 1918, Recht 1918 Nr. 1300 ) , allg.

24. Okt.1910 (DI3. 1911, 220; SeuffBl. 76 , : zu , daß der Vert., der nur einen Angekl. verteidigt,
132 u . Recht 1914 Nr. 3875 ) ; ſie iſt von Löwe von dieſem zum Empjang der Zuſtellung ermächtigt

383 A. 3 ohne ſelbſtändige Begründung über : werden kann ; die Rechtfertigung liegt darin , daß

nommen worden u . neuerd . wieder vertreten in eine Bevollm . zu einzelnen Prozeßhandlungen aud)

der E. des RG. v . 14. Juni 1915 (L3. 1915 , im StP. erlaubt iſt (Birkmeyer StP. § 77

1248) , des DLG. Dresden in der E. 0. 6. Februar S. 478b) . Nimmt man das an , ſo iſt mit derb

1918 (Sáchſ. DLG . 39, 113) u . ( gegen das Gut- Behändigung an den Verteidiger die Zuſtellung

achten des GeneralStA .) in dem nicht veröff. Beſchl. vollendet. Ihre Wirtſamkeit iſt nicht davon ab

des BayOblb. v. 7. Januar 1921 (RevReg. I hängig, man behauptet das auch gar nicht , daß
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der Vert . die Ausfertigung dem Angekl. aushändigt . | Ausfertigung in die Hand bekommen ? Sollte man

Es mag das wohl vom Geſ. vorausgeſeßt ſein, nicht mit dem gleichen Recht die Folgerung ziehen

aber das Gel. hielt es nicht für notwendig, die müſſen , daß auch der Vert. eine Ausfertigung

Zuſtellung mit einer weiteren Förmlichkeit zu be: haben müſſe, daß alſo zwei Ausfertigungen zu

laſten . Mit welchem Recht will man aber dann , zuſtellen ſeien. Wenn man aber von bloß ſchriftl.

wenn der Vert. mehrere Angell. vertritt, für die Verkehr zwiſchen Angekl. u . Vert. ausgeht, ſo iſt

Wirkſamkeit der Zuſtellung eine ihr fremde Förm = auch das der Sachlage entſprechende u. deshalb

lichkeit einſchieben ? Der Vert. vertritt den Angell. vermutlich v . Gefeß gewollte Verhalten des Vert.

bei der Zuſtellung, d. h . die Zuſtellung an ihn iſt ge nicht das, daß er dem Angell. bloß das Urt. ſchidt,

rade ſo wirkſam , wie wenn ſie an den Angell. ſondern er hat den Inhalt dem Angekl. verſtändlich

ſelbſt erfolgt ; er iſt nicht etwa der Vermittler zu machen u . das Weſentliche mit ihm zu er

für eine Zuſtellung an den Angekl. ſelbſt, ſondern örtern . Wie man immer die Sache wendet, es

ihm wird zugeſteut. 3ft aber das der Fall, jo läßt ſich nicht überzeugend dartun, daß die StPO.

fehlt jede innere Berechtigung mehrere Ausferti- will, daß der Angefl. eine UrtAusfertigung erhält

gungen zu verlangen. Ein Unterſchied zwiſchen u . behält; man ſollte dieſe Forderung alſo fallen

Vertretung im Wiſſen und Willen läßt ſich nicht laſſen .

machen , erftere iſt nicht weniger und auch nicht

mehr möglich als eine ſolche im willen . Das Gaftet die Poſtverwaltung dem Empfänger
Weſen der Vertretung liegt darin , daß ein Vor

gang fich wirtjamin der Perſon eines anderen aus der Einziehung eines Naduahmebe

abſpielt,als in der des an fich Beteiligten ;es trages ohne Aushändigung der Nachnahme
iſt gleich , ob es ſich um ein Wollen oder ein

Wiffen handelt. ſendung ?

§ 37 SIPO. erklärt die Vorſchriften der Bon Dr. $. Selmuth, Boſtrat in Würzburg.")

SPO. auf das Verfahren bei Zuſtellungen für

entſpr. anwendbar. Man darf nun nicht etwa
Unter PNN. verſteht man die einer PSendung

den zum Empfang von Zuſtellungen erinách
vom Abſender aufgelegte Geldſumme, ohne deren

tigten Vert. als Zuſt.-Bevollm .i. S. des § 198 Zahlungdie Sendung dem Empfänger nicht aus

Abſ. 2 3PO. anſehen . Dieſen Fausmåre es gehändigt werden darf (Niggl, Precht, Anm . 2

allerd. notwendig , ihm ſoviel Ausfertigungen
zu § 19 PD ; Scholz, PRecht, 98 IV). Eine

zu übergeben , als Angetl. ihn ermächtigthaben; 1 PNN. iſt bei Briefſendungen (mit Ausnahme der
denn der Begriff des BuftBevollm . in 8 189 | Pädchen ) u. Paketen zuläſſig bis zu 5000 M

Abſ.2 3PO. iſt ein techniſcher, für die Fälleder einſchließlich. Die Angabe eines NN Betrag8 gilt

98 174, 175 3PO. berechneter; ein dieſen Fällen nicht als Wertangabe. NNSendungen werden

entſprechender Fall dürfte höchſteng der des 8119 daher nur dann als Wertjendungen behandelt,

StPO. ſein, nicht aber der hier in Frage ſtehende,
wenn außerdem noch ein Wert angegeben iſt

der nach den allg. Grundſägen der Vertretung (S819 Abſ. I, 14Abſ. IV PO .). Der auf eine

zu beurteilen iſt. Die oben angeführte Rechtſpr. Sendung gelegte NNBetrag iſt infolgedeſſen nicht

hat ſich denn auch auf $ 189 Ab.2 3PO . nicht durch die Höhe des tatſächl. oder angegebenen Wertes

berufen u . Löwe $ 37 d . 16 bemerkt ausdrüdlich, dieſerSendung begrenzt, vielmehr davon wie auch
daß $ 189 3PO . keine Anwendung im Strafverf. ſeinem Zweđe nach von dem Zwede der Sendung
finde. Ich möchte andererſeits allerdingť auchnicht möglicherweiſe unabhằngig. So kann eineanfich
ſoweit gehen, den Vert. ohne weiteres als Ver: völlig wertloſe PSendung. z . B. eine PRarte mit

treter mit den Befugniſſen im 3P. zu bezeichnen ,
einer quittierten Rechnung, mit einer Summe bis

8 189 . 1 : | O.

zur vorangegebenen Höhe als NN. belaſtet ſein

anzuwenden u . darnach die Uebergabe mehrerer (Niggl u . Scholz a.a. D.) .

Ausfertigungen für überflüſſig zu erklären . Die
Die rechtl. Beziehungen zw . dem Abſender

Entſcheidung wird vielmehr von der Erwägung
einer PNN. u . der PVerwaltung bei Vornahme

aus zu treffen ſein , daß die BPO. entſpr., 8. 6. dieſer poſtaliſchen Anſtaltshandlungen entſtehen im

nur ſoweit anzuwenden iſt, als ſie mit den Ge
Rahmen des bürgerl-rechtl. PNNVertrags . Bei

danken der SIPO. vereinbar iſt. Man wird nun
Annahme einer ſolchen , den dafür beſtehenden

aber ſchwer als den Willen der StPO .nachweiſen poſtaliſchen Formvorſchr.($19 PO.) entſprechenden

können, daß der Angekl., der einen Vert. hat, Sendung übernimmtdie PVerwaltung gegen Ent

gerade die Ausjertigung desUrt.in die Hand be richtung der angefeßten Gebühren als der Gegen:

kommt. Im Gegenteil: Das nächſtliegende iſt doch leiſtung des Abſenders dieſem gegenüber die Ver:

daß der Angell. u . der Vert. gemeinſam dasUrt. | pflichtung, die mit NN. belaſtete Sendung an

beſprochen;wäredasStudium des Angekl. maß: Empfängervorzuzeigenu. bei Annahmebereitſchaft
den Beſtimmung & ort zu befördern , dortſelbſt dem

gebend, ſo bräuchte er ja teinen Vert .; wenn aber

die gemeinſame Befaſſung mit dem Urt . das 1 ) Abkürzungen : ” . Poſt ; NN . Nachnahme;

Nächſtliegende iſt, warum ſoll der Angekl . eine PNN = Poſinachnahme..

I
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„ gegen den NNBetrag“ auszuhändigen , den jaşſrage in der Deutſch. Vert3tg . a . a . D. fand

eingezogenen Betrag, aber dem Abſender durch Erwiderung in den Bl. für Poſt u . Telegraphie

PAnweiſung zu übermitteln oder ſeinem etwa 1919 S. 82f. u. S. 115. Doch tann m . E.

Beſtehenden PSchedfonto zuzuführen ( 8 19 Abſ. V, | keine der Ausführungen reſtlos befriedigen , fie

VI PO.). Wird die Einlöſung der NN. verweigert, löſen vielmehr ſämtl. mehrfache Bedenken aus.

ſo wird die Sendung ſofort zurückgeſchict, wenn Dieſer Umſtand ſowie die Wahrnehmung, daß

fie nicht zunächſt als unbeſtellbar zu melden iſt auch die Fachliteratur zu dieſem Erſakſal keine

iss 19 Abſ. VIII, 45 PO ). oder nur eine nicht völlig einwandfreie Stellung

Dieſer Gliederung des PNNGeſchäftes, inallen genommen hat, geben genügenden Anlaß zur Er

ſeinen Teilen ein einheitl. Werkvertrag ( Scholz 98 , örterung der hier einſchlägigen Rechtsfragen.

Niggl a. a . D. Anm .6 ), ſchließt ſich auch die Um den Faden bei der Bergliederung des ge

Haftung der PVerwaltung aus dieſer Tätigkeit ſchilderten Sachverhalts nach dem Geſichtspunkte

an. Für Verluſt u . Beſchädigung von NN.: der poſtaliſchen Haftung nicht zu verlieren , muß

Sendungen regelt ſich die Erſaßpflicht der P. nach der oben mitgeteilten Dreiteilung der poſtaliſchen

den $$6–12 PG ., fie entfälltdaher für gewöhnl. Leiſtung gefolgt werden. Nur auf dieſem Wege

Briefſendungen init NN. völlig. Wird eine NN.- kann manzu einer befriedigenden , rechtl. einwand

Sendung ohne ordnungsmäßige Einziehung des freien Löſung der Frage kommen, ob der Paket

NNBetrags ausgehändigt, ſo erſegt die P. dem empfänger einen Anſpruch gegen die PVerwaltung

Abſender, vorbehaltl. der Abtretung ſeines An: hat, ſei es auf Erſatz für das verlorene Paket

{pruche gegen den Empfänger, bei Wert- u . Ein- oder aufRüdgabe des vorausbezahlten NNBetrags .

ſchreibſendungen ſowie bei gewöhnl. Paketen den Als hier grundlegend muß die Tatſache be

, unmittelbaren Schaden bis zum Betrage der zeichnet werden, daß nur der Abſender der NN.

NN.“ (8 19 Ab . X PO.) , vorausgeſeßt, daß Sendung aus dem zwiſchen ihm u. der P.

dem Abſender überhaupt ein Schaden entſtanden abgeſchloſſenen Werfvertrag Rechte auf Leiſtung

iſt, was er nach Grund u. Höhe beweiſen muß oder Erſaßleiſtung hat.oder Erfaßleiſtung hat. Dem Empfänger als

(Niggl a . a. D.). Für den eingelöſten NNBetrag folchem ſtehen in keinem Zeitpunkte der Vertrags

haftet endl. die PVerwaltung wie für die auf dauer Rechte aus dieſem NNVertrag gegenüber

PUnweiſung oder Zahlkarte eingezahlten Beträge der P. zu, außer er gelangt durch Abtretung ſolcher

(8 19 46. VI PO .; § 9 Abj. 3 PSchedG.). vom Abſender dazu. – Die NNSendung iſt im

Bei Aushändigung der Sendung an einen zur Gewahrſam der P. verloren gegangen , bevor ſie

Empfangnahme nicht Berechtigten ohne Einziehung dem Empfänger gegen Einziehung des NNBetrags

des NNBetrags haftet die PVerwaltung wie für ausgehändigt werden konnte. Für dieſen Verluſt iſt

den Verluſt der Sendung (SS 6 ff. PG.) , die Höhe die PVerwaltung erſaßpflichtig u .hat dem Abſender,

des NNBetrags ſcheidet für die Schadensbemeſſung da ein gewöhnl. Paket mit 8 kg Gewicht in Frage

hier wie bei den gewöhnl. Verluſtfällen von NN .: ſteht, gemäß SS 6 u. 9 PG . 8 X 2 X 10 = 160 M

Sendungen völlig aus (Niggl a. a . D.; Scholz zu vergüten, nachdem nunmehr auf Grundder Nov.
103 Anm . 24). zum PG. d. 6. Mai 1920 (RGBI. 1920 , 893)

Erſaßfälle aus den vorangegebenen Datbe- 10 M für das Pfund einer gewöhnl. Paketſendung

ſtånden bereiten in der rechtl. Beurteilung vor- entſchädigt werden (Niggl. a. a . D .; Scholz 100
kommendenfalls keine Schwierigkeit. Im Bereiche Ziff. 6 a, Dambach, Anm . 35 zu 6 PG. , Aſchen

der Möglichkeiten liegt es aber auch, wie folgender, born, Erl. zu SS 6 u . 9 PO.). Die Höhe des

in der deutſchen Verkehrszeitung 1919 S. 1737. NNBetrags ſcheidet, wie ſchon geſagt, für die Bes

beſprochener Fall zeigt , daß ein ſeine Sendungen meſſung der Erſaßſumme aus.
abholender Empfänger den NNBetrag bei der P. Mit der Zahlung der 160 M an den Abſender

einzahlt, ohne gleichzeitig oder ſpäter die NN.- wäre die vertragl. Leiſtungspflicht der P. zu Ende

Sendung zu erhalten. Die Sache verhielt fich geweſen. Durch die Einziehung des NN Betrags

nach derDeutſch. Verkehrszeitung a . a. O. wie folgt. vom Empfänger und die Rücſendung der Summe

Die Paketfarte zu einem an einen Abholer an den Abſender vollführte die P. Leiſtungen

gerichteten, mit 600 M NN. belaſteten Paket im ohne .vertragliche Verpflichtung ; denn

Gewichte von 8 kg war dem Abholer am Brief: troß der Gliederung in mehrere Abſchnitte mit

ausgabeſchalter gegen Entrichtung des NN Betrages verſchiedenartiger Haftungsregelung bleibt der NN.

ausgehändigt worden, das Paket konnte er am Vertrag zeitl. u . rechtl. ein einheitl., in fich zu

Paketausgabeſchalter nicht erhalten , auch bei ſpäteren ſammenhängendes Rechtsgebilde" im Verhältnis

Nachfragen nicht. Es war anſcheinend im Bereiche 3m . Abſender u . P. (richtig Bl . f. P. u. Tel. 1919

der PVerwaltung abhanden gekommen. Den NN . S. 82 ; Scholz 98 3. IV. ). Durd, den Pafet:

Betrag hatte die P. inzwiſchen dem Abſender des verluſt wurde die weitere Pflicht der P. zur Vor

Pakets überſandt u. ausgehändigt . Der Empfänger zeigung der Sendung beim Empfänger u. Aus

berlangte, als er das Paket nicht erhalten konnte, händigung gegen Einziehung des NNBetrags auf

als Erſatz den von ihm eingezahlten NNBetrag gehoben ; wenn dies, wie hier, trozdem geſchah,

zurüd. Die Beantwortung der hier entſtehenden Er- ! fehlte es dazu an einem Rechtsgrunde. Gleiches

I
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abſchnittebauenfich aufeinander auf,findeiner der

galt für die Aushändigung des Betrags an den ) ftung des Empfängers, die ausſchließl. zw . P. u .

Abſender . Man kann nicht die Paketbeförderung Abſender beim Fortbeſtand des hier durch

u . Einziehung der NN. als getrennte Rechtsge- den Paketverluſt abgeſchloſſenen Werkvertrags

ſchäfte mit jeweils ſelbſtändigen, von einander ſich als weitere Vertragsleiſtung der P. ausgewirkt

unabhängigen Leiſtungs- u . gegebenenfalls Erjaş: hätte.hätte . Wenn die Deut. Verkehrszeit . a . a . D.

leiſtungsanſprüchen des Abſenders behandeln u. 173 aus dem Umſtande , daß die P. dem Empfänger

über die Unmöglichkeit der erſten Vertragserfüllung nur die Paketkarte gegen Einziehung des NNBetrags

(wegen des Paketverluſtes) hinweg dem Abſender aushändigte, folgert, die P. habe dadurch bei ihm

ein klagbares Recht auf Aushändigung des vom den Glauben ermedt, daß er auch das Patet er

Empfänger vorausentrichteten NN Betrag einNNBetrags ein: halten werde , ſie ſei daher -zum Empfänger „ in ein

räumen ( o ohne ſtichhaltige Begr. Dambach, gewiffes Schuldverhältnis (§ 241 BGB.)“ ge

Anm . 36 zu § 6 PO .; ihm folgend Deutſch . Vers kommen , das ſie dieſem gegenüber verpflichten

kehrszeit. 1919 S. 173 ). Die einzelnen Leiſtung & würde, ſo wird überſehen , daß alle Handlungen

, der P. aus ihrer Vertragspflicht gegen über

vom andern ſo abhängig , daß mit dem Wegfall dem Abſender entſpringen , daß dem Empfänger

der Leiſtungsmöglichkeit im erſten Teile des Vertrags daher mangels des Anſpruchs auf eine Leiſtung

dieſe Möglichkeit auch für die folgenden Etappen der P. keine Rechte aus einem Schuldverhältnis

entſchwindet, daß das ganze Vertragsverhältnis erwachſen fönnen . Solche Konſtruktionen ſcheitern

mit der Erſaßleiſtung der P. in dem betr. Ab: anan der unveränderl . Tatſächlichkeit dieſes

ſchnitt u . nach Maßgabe der hiebei jeweils vor: Vorganges zw . P. u . Empfänger. Auch der un:

geſehenen Erjaghöhe ſeinen Abſchluß findet (vgl . ſtreitig zw . Empfänger u . P. beſtehende Abholungs:

Scholz a . a . D. 103 Anm . 24) . vertrag, dem erſterer den ungewollten Verlauf

Gibt nun die Ausjolgung des Geldes an den der NNEinlöſung verdankt , kann hier nicht ing

Abſender „ohne rechtl. Grund“ der PVerwaltung Feld geführt werden; denn er begründet ſeinem

einen Anſpruch gegen den erſteren auf Herausgabe Gegenſtand u. Inhalt (§ 42 PO ) nach nur ein

der Summe nach § 812 BGB. ? Nein ; denn Recht des Abholers , daß die P. ihm die ein

die P. hat den vom Empfänger geleiſteten Betrag, gehenden Sendungen zur Abholung bereitſtellt,

ohne in das Verhältnis zw . Empfänger u. Abſender ſtatt ſie ihm zuzuſtellen (Scholz 65 ; Hellner , Die

einzugreifen, lediglich zwiſchen beiden vermittelt , Rechte des Empfängers einer Poſtſendung, 111 ) .

befördert. Für ſie war das Geld nur ein durch : Gegenſtand der Abrede iſt ſomit nur die Bereit

laufender Poſten. Troß der Leiſtung an dendenſtellung als beſ. Art der Behåndigung, mit dem

Abſender ohne rechtl. Grund iſt dieſer daher nicht Zwede gewiſſer Erleichterungen für den Empfänger.

auf Koſten der P. bereichert; denn bei lekterer iſt Sie feßt aber Vorhandenſein der Sendung

eine Vermögensminderung nicht eingetreten , die voraus, kann bei Verluſt der Sendung u . Un

für die Vermögensmehrung beim Abſender urſächl. möglichkeit ihrer Bereitſtellung keinen Anſpruch

geweſen wäre . Darum beſteht troß dieſer vertrag8 : des abholenden Empfängers begründen. Dieſer

loſen Leiſtung der Þ . der Anſpruch des Abſenders Folgerung ſtünde ſchon der Erſaķanſpruch des Ab

gegen ſie auf Erſatz für den Paketverluſt weiter ; ſenders entgegen .

denn der Rechtsgrund für dieſes Forderungsrecht Als verfehlt muß, ohne daß dies nach dem

wurzelt im NNVertrag u . ſeiner Nichterfüllung bisher Ausgeführten einer weiteren Begründung

wegen Sendungsverluſtes, die Begründetheit oder bedarf, der Verſuch in BI. F. Poſt u . Tel. a. a .D.

Grundloſigkeit der NNEmpfangs geht auf das 82, 83 bezeichnet werden , aus dem eingangs

vom PNNGeſchäft völlig unabhängige Rechtsver- geſchilderten Verlauf der NNEinziehung zu ſchließen ,

hältnis zw . Abſender u . Empfänger zurück. (Un: die P. habe damit den Boden der Spezialgeſekg .

richtig Bl. f . Poſt u . Tel . 1919 S. 115 , nach verlaſſen , zw . ihr u . dem Abholer ſei nach § 325

denen durch die Zahlung des NNBetrags von der BGB . ein Vertrag entſtanden mit dem Ziele ,

P. an den Abſender als Gegenwert für das „ daß der Abholer gegen Vorausbezahlung eines

Paket“ der Schaden des Abſenders ausgeglichen Betrages auf Grund eines poſtamtl. Ausweiſes

ſein ſoll, eine Berufung des Abſenders auf ss 6 (Paketfarte) ein beſtimmtes Warenpaket erhalten

11. 9 PG. daher nicht zuläſſig ſei ) . ſollte“ ; da die P. infolge eines von ihr zu ver

Kann nun bei dieſer Sachlage derEmpjänger tretenden Umſtandes hiezu nichtin der Lage ſei,

gegen die P. rechtlich begründete Anſprüche aus der könnte der andere Teil (Abholer, Empfänger)

einheitigen Begleichung des NN Betrags geltend Schadenserſaß wegen Nichterfüllung verlangen oder

machen ? vom Vertrage zurücktreten . Daraus wird dann

Auch hier lautet die Antwort : nein . Mangels ein Klagerecht des Empfänger8 auf Rückzahlung

jeglicher Beteiligung an Rechten oder Pflichten des NNBetrags abgeleitet (a . a . S. 83 ; wiederholt

aus dem PNN Vertrag ſteht der Empfänger ledigl. S. 115) .

in einem tatſächl. Verhältnis zur PVerwaltung Andere A breden des Empfänger8 oder Be

( Scholz 62 f.). In dieſem Rahmen blieb die Vordingungen , die er bei Einzahlung cines NN.

einzahlung des NNBetrags eine tatſächl. Lei- | Betrags vor Erhalt der NNSendung der P.
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gegenüber machen würde, blieben aus dem mehrfach | Einzahlung einvertragl. Schuldverhältnis zw .P. u.

genannten Grunde des „tatſächl . Verhältniſſes“ | Empfänger geſchaffen wurde, ſo wenig kann dieſe Ein

für die P. m. E. völlig unbeachtlich. So namentl . zahlungshandlung hier als einſeitiges Rechtsgeſchäft

in dem von Scholz a . a . D. , 101 genannten , angeſprochen werden , dem ein ſolches Schuldverhältnis

kaum aus der P Praxis geſchöpften Fall einer entſprånge, oder etwa als ein Vorgang, an den

Einzahlung des Adreſſaten „ unter dem aus - das Geſ. die Haftung der P. unmittelbar an

drůdl . Vorbehalt des Eingangs der Sen= knüpfen würde. Zu denken wäre an eine Haftung

dung“ . Es fehle hier, führt Scholz aus , „am der Þ. aus ungerechtfertigter Bereicherung nach

objektivierten Willen “, ſchon jekt (d. i. dor Erhalt 8 812 BOB. Es fehlt aber an einer weſentl.

der Sendung - D. Verf.) an den Abſender zu zahlen, Vorausſeßung hiezu ; denn der NNBetrag wurde

mangels dieſes Willens habe der Abſender der P. von der P. bereits an den Abſender abgeführt,

gegenüber noch kein Recht auf die Einſendung. ſie iſt infolgedeſſen nicht auf Koſten des Empfängers

Zahle die P. trozdem u. beanſtande dann der bereichert ( im Ergebnis richtig. Deut. Verkehrszeit.

Adreſſat die Sendung, ſo hafte ihm die P. für | 1919 , 175). Der Empfänger hat mit Erfüllungs

den Betrag aus dem zw . ihm u. ihr abgeſchloſſenen willen gezahlt, der Abſender hat zu dieſem Zwede

Einzahlungsvertrag, während ſie gegen den Ab: das Geld erhalten , die P., lediglich die an dem

ſender, den ſie durch die Zuſendung des bei ihr vom zw. Abſender u . Empfänger beſtehenden Rechtsver:

Adreſſaten hinterlegten Betrages grundlos be hältnis völlig unbeteiligte Vermittlerin unter beiden ,

reicherte, nach § 812 BOB. Regreß nehmen könne. ſcheidet hiebei aus.

Die Bereicherung ſei „ ohne Grund“ erfolgt, weil Als Ergebnis der Unterſuchung ſteht ſomit

der Adreſſat noch nicht die Abſicht gehabt habe, feſt, daß bei dem gegebenen Sachverhalt dem

den_der P. ausgehändigten Geldbetrag zur Zahlung Empfänger gegenüber der P. weder aus Vertrag

an den Åbſender zu verwenden , die Üebermittlung noch ungerechtfertigter Bereicherung ein Anſpruch

des Geldes an den Abſender alſo im Verhältnis auf Rückerſtattung der geleiſteten NN3dhlung

zw. ihm u . dem Adreſſaten nicht Zahlungsfunktion zukommt. Der Empfänger muß verſuchen , un

gehabt habe. – In dieſem „theoretiſchen" Falle mittelbar aus ſeinem zum Abſender beſtehenden

iſt doch wohl unter allen Umſtänden die Tatſache Rechtsverhältniffe Rechtsbehelfe zu ſeiner Schadlos

*zu unterſtellen, daß die vom Empfänger erwartete haltung zu finden. Das wird ihm regelmäßig

NNSendung bereits zur P. gegeben , daß ſomit dann gelingen , wenn ſeine Zahlung nach Abſicht

zw. dieſer u. dem Abſender bereits ein PNNVertrag u . Wirkung nicht zur Tilgung einer Forderung

zuflande gekommen iſt; denn vorher hinge cine des Abſenders geſchah, um derentwillen leşterer

Einzahlung des Empfängers völlig in der Luft. | die NNSendung zur Þ. gab. lag dem gegen

Aber auch nach der Aufgabe der erwarteten Sendung wärtigen Tatbeſtand etwa ein Verſendungskauf

beſteht im Rahmen der von den PVorſchr. vorge: (8 447 BGB.) zugrunde, ſo wird der Empfänger

ſehenen Formen der PAnſtaltsbenüßung durch den vom abſendenden Verkäufer zwar nicht die Hüd=

Empfänger feineMöglichkeit zu einer Voreinzahlung zahlung des NNBetrag8 verlangen, wohl aber

unter dem Vorbehalt des Sendungseingangs. Der: die Abtretung des Erſaßanſpruchs gegen die P.

artige Einrichtungen beſtehen bei der P. nicht, aus dem Pafetverluſt im Klageweg erzwingen

der Empfänger müßte mit einem ſolchen Anſinnen können .

abgewieſen werden , weil es ſich nicht in die Form

gebundenheit des PVerkehrs einfügt . Würde ein

PBeamter poſtordnungswidrig einen ſolchen Betrag Zur Berufsvormundſchaft in Bayeru.
annehmen , ſo entſtünde tein Anſpruch des Abſenders

darauf , aber nicht mangels eines ,,objektivierten “
Von Oberamtsrichter Schmauß in Erlangen.

Zahlungswillens des Empfängers, ſondern weil Die Berufsvormundſchaft (=BerV . ) findet ihre

der Abſender nur die Ueberſendung das gegen geſeßl . Grundlage im Art. 136 EGBGB. , der

die Aushändigung der NNSendung ein: | ihre Einführung der Landesgeſeßg . in zwei Grunds

gezogenen NNBetrags verlangen kann. In dieſer formen überläßt : die ſogen . geſeßl. BerV. in Nr. 1

Entwidlungsſtufe befindet ſich aber das NNG : u . die ſogen . beſtellte BerV. in Nr. 3 .

ſchäft hier noch nicht. Der von Scholz a . a . D. Die erſte heißt „ geſeßl . BerV .“ um deswillen ,

konſtruierte „ Einzahlungsvertrag“ 3m . P. u . Emp: weil hier, wie ſich aus der Faſſung des Art. 136

fänger iſt ein poſtaliſch nicht mögliches Rechts: Nr . 1 ergibt , der als BerVormund aufgeſtellte

gebilde. Mit dieſer Feſtſtellung verlieren auchdie Beamte trait Gej. Vormund wird, ſo daß die
weiteren, von Scholz gezogenen Rechtsfolgerungen Beſt. des BGB. über die Beſtellung des Vor

ihre Bedeutung , fie leiden überdies an einer durch munds (89 1774-1791 ) inſoweit nicht gelten ,

aus unzuläſſigen Heranziehung des Verhältniſſes als die vormundſchaftl. Rechte des betr . Beamten

zw . Abſender u. Empfänger bei Beurteilung der reichen. Dieſer ' Beamte iſt Vormund traft ſeiner

Rechtslage zw . Abjender u . Poft, was ſonſt ( a . a . D. Aufſtellung als BerVormund. Einer beſ. Be

62 , 70 z. IV ) von Scholz vermieden wird . ſtellung oder Verpflichtung ſeiner Perſon als Vor

So wenig nach dem Ausgeführten durch die mund im Einzelfall bedarf es nicht; insbeſ. iſt

11
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in dieſer Beziehung feine Mitwirkung des VormGer. / erwähnte Jahrb. des KammG. Bd. 22 ſteht leider

erforderlich . Die Literatur iſt ſich einig darüber , nicht zu Gebote) .

daß für dieſe Art BerV . eine Anwendung der Es kann alſo bei einer BerV. nach Art . 136

881776—1784 BGB. ausgeſchaltet iſt. Die Nr. 3 EG.BGB. die Landesgeſetzg. einem (Ge

wichtigſte von dieſen Beſt. wäre die des § 1779 meinde-) Beamten zwar eine gewiſſe paſſive Bevor:

Abſ. 2 Saß 2, wonach bei der Auswahl des Vor- zugung als Vormund einräumen , das Vormer.

mundes auf das rel. Bekenntnis des Mündels iſt aber ihm gegenüber nur von der Vorſchr. des

Rüdſicht zu nehmen wäre; dieſe Vorſchr. wäre $ 1776, nicht aber auch von jener des § 1779

an ſich zwingend, für ihre Erfüllung haftet der Ab. 2 S. 2 BGB . befreit u. es kann ohne Reichs

Vormi. nach 88 1848 u. 839 BOB.; ſie er: geſeß von dieſer Vorſchr. auch nicht befreit werden .SS .

heiſcht daher eine bef. Berüdſichtigung gegen- Schon mit Rüdſicht auf die beſ . Wichtigkeit hätte

über jeder BerV. Iſt aber ihre Berüdſichtigung das Geſet, wenn es das wollte, neben § 1776

durch die Wahl einer BerV. im Rahmen des auch eine ſolche Befreiung von der Rüdjicht auf

Art. 136 Nr. 1 EG. für das VormGer. ausges das rel. Bekenntnis des Mündels ausdrücklich

ſchloſſen, ſo bleibt es der Behörde , welche den aufnehmen müſſen u . man kann gewiß nicht ſagen,

BerVormund aufzuſtellen hat , überlaſſen, wie ſie daß in Art . 136 Nr. 3 dem „Beamten “ gegen:

in dieſer Beziehung den Bedürfniſſen der örtl. über § 1776 notwendiger hervorgehoben werden

Bevölkerung gerecht werden will. müßte als g 1779 II S. 2. Man darf nicht

Eine 2. Þauptform der BerV. iſt die „ bes vergeſſen, daß der nach Art. 136 Nr. 3 EG. be

ſtellte BerV. " . Šie heißt ſo , weil hier der (von ſtellte BerVormund in jedem einzelnen Falle ver

der Gemeinde) als BerVormund aufgeſtellte Bes pflichtet werden muß u. doch nicht anzunehmen iſt,

amte in jedem Einzelfall erſt mit ſeiner Ver- / daß das Geſeß gerade in dieſer heillen Frage dem

pflichtung (Beſtellung nach § 1789 BSB .) durch VormGer. einen Zwang u. damit wenigſtens nach

das VormGer. Vormund wird. Mit Bezug auf außen hin durch den Verpflichtungsakt die moraliſche

einen ſolchen BerVormund könnte man auch noch Verantwortung für die Beſtellung des Berufs

von einer „ Beſtellung" i. S. einer vorzugsweiſen vormundes anderer oder gar keiner Konfeſſion

Berufung zum Amte des Vormundes u . zwar auferlegen wollte, wo doch die Gemeinde, wenn

vor anderen Perſonen reden , denen ſonſt eine ihr die Aufſtellung von BerVormündern der meiſt

Vorzugsberufung nach § 1776 BOB. zuſtünde. vertretenen Konfeſſionen läſtig fallen ſollte, die

Dieſe 2. Hauptform der BerV. iſt in Art. 136 ganze Frage auf dem Weg über Art. 136 Nr. 1

Nr. 3 EGBGB. geregelt . Andere Ausnahmen EG. umgehen könnte . Es iſt ferner noch hervor:.

von den Vorſchr. des BGB. über die Berufung zuheben , daß der Art . 136 Nr. 3 EGBGB.

zur Vormundichaft find in dieſem Art . 136 Nr. 3 eine vorzugsweiſe Beſtellung von Beamten gegen=

nicht enthalten , insbeſ . teine Ausnahme von der über den nach § 1776BGB. zunächſt berufenen

für das Vorm Ger. bindenden Vorſchr. des § 1779 Perſonen nur zuläßt , feineswegs aber den

Abſ. 2 Nr. 2 BGB. Das VormGer. dürfte fich Ländern es frei ſtellt, dem VormGer. in dieſer

alſo bei der Frage , ob es den nach Art. 136 Nr. 3 Beziehung einen 3 wang aufzuerlegen . Es wäre

aufgeſtellten BerVormund für den Einzelfall als alſo dem VormGer. ohne Widerſpruch mit der

Vormund beſtellen will, über dieſe Beſt. nicht Rechtslage nach Reichsrecht möglich, in jedem

hinwegſeßen . So iſt auch Planck Anm . 2 zu Einzelfall ohne bef. Begründung einen anderen

Art . 136 EGBGB. zu verſtehen ; dort iſt ge: als den beſtellten Der Vormund“ zu verpflichten .

ſagt, daß im übrigen , wenn vom Vorbehalt Ge (Vgl. Freeſe a . a . D. u . Barthelmeß , Bem . 30

brauch gemacht wird, die Ss 1774-1792 mit zu Art. 1 des bayer. Geſ. v . 23. Febr. 1908) .

Ausnahme der mit § 1776 BGB. zuſammen: Selbſtverſtändlich wird aber das VormGer., wo

hängenden Beſt. gelten . Uebereinſtimmend ſagt eine BerV . nach Art. 136 Nr. 3 EGBGB. in

auch Freeſe in ſeiner Abh. über die Beruf&vor: zuläſſiger Weiſe eingeführt wird , ſchon im Intereſſe

mundſchaft (ZentrBIFOG. 14. Jahrg. 741 ff.). eines gedeihl. Zuſammenwirkens, mit der Behörde ,

daß bei der BerV. frajt Beſtellung das Vormer. die den BerVormund beſtellt, wo es nur möglich

in jedem Falle die Wahl hat , ob es den BerVor- iſt, dieſen auch wirklich verpflichten . Ebenſo ſelbſt= ·

mund beſtellen will u . daß es dabei auf das rel . verſtändlich wäre aber auch die Pflicht der betr .

Befenntnis des Mündels Rüdſicht nehmen muß Behörde , durch geeignete Auswahl der Ver Vor

(a. a . D. S. 768 ; 1. a . Wagner BI. f . RA. 73 , münder dem VormR. einen Konflikt mit ſeinen

665/6 u . Barthelmeß , Bem . 6 f. a zu Art. 1 des beſ . Verpflichtungen (8 1779 II S. 2 BOB.) zu

bayer . Geſ . betr . die BerV . S. 36 ). Barthelmeß erſparen .

verweiſt wegen einer gegenteiligen Auffaſſung auf Die bayer. Geſeßg. hat nun in dem Geſ. über

die Bay3R . 1908 S. 154. Allein die dort be: die BerV . v. 23. Febr. 1908 von den beiden

kundete u . von Staudinger (Bem . 4 b zu Art. 136 Hauptformen der BerV. Gebrauch gemacht u .

Nr. 3 EG . ) übernommene Auffaſſung : „ der 8 1779 innerhalb der durch Art. 136 EG . gezogenen

BOB . koinme für den BerVormund nicht zur Grenzen in Art. 2 eine der Nr. 1 entiprechende

Anwendung“ iſt mit nichts begründet (das dort „ geſerl. BerV . “, die durch ein von der Regierung

I
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genehmigtes Gemeindeſtatut in Wirkſamkeit tritt, BerV., die im Grunde genommen nur eine „bes

u. in Art. 1 eine der Nr. 3 des Art . 136 EG. ſtellte“ iſt, zw . Abſ. 3 u . 4 des Art. 2 des Gel.

entſprechende beſtellte BerV .“ zugelaſſen und v. 23. Febr. 1908 eingeſchoben wurde, ſo daß

die Durchführung der lekteren den VormGer. es , ganz im Gegenſaß zu Art. 136 Nr. 3 EG .,

vorbehalten. Bayern hat aber mit dem Art. 98. auf den ſie ſich als „ beſtellte“ allein ſtüßen kann ,

ſeines Arm6. v . 21. Auguſt 1914 noch eine den Anſchein hat,den Anſchein hat, als wäre auf dieſe Vormund

weitere Form der BerV . eingeführt, wonach auf ſchaft auch der leßte Abf. des Ärt . 2 des bayer.

Grund Gemeindeſtatuts von den Miniſterien Gef. über die Berv . anwendbar, während nach

der Juſtiz u . des Innern beſtimmt werden kann ,daß Art . 136 Nr. 3 EG. gegenitber dem einmal ver:

Gemeindebeamte auf ihren Antrag vom VormGer. pflichteten BerVorníund die Beſtellung eines anderen

für ſolche Minderjährige, welche unter der Auf- | Vormundes nur erfolgen könnte , wenn einer der

ſicht der Beamten in einer von ihnen ausgewählten Gründe der SS 1885– 1889 BOB. vorliegt . (Vgl.

Familie oder Anſtalt erzogen oder verpflegt werden , Barthelmeß Bem. 6f. B zu Art. 1 S. 36). Von

zum Vormund beſtellt oder daß ihnen auf ihren dem Geſeßgeber iſt die Anwendbarkeit des legten

Antrag einzelne Rechte u. Pflichten eines Vor- | Ab . des Art. 2 auf den nachträglich einges

mundes übertragen werden . Der Gefeßg. berichobenen Ab. 4 übrigens ficher gewollt, weil

handelt dieſe Form der BerV ., wie ihre Ein: ihm hier die Konſtruktion einer geſeßlichen

reihung in den Art . 2 des bayer. Geſ. über die BerV . vorſchwebte. Es ergibt ſich das aus einem

BerV . zeigt, als eine „geſeßliche “ , wohl deshalb, Vergleich mit der in dem Art. 97 Ziff. 5 des

weil hier dem VormGer. anſcheinend ein allgem.bayer. ArmG. d. 21. Auguſt 1914 geregelten

Zwang zur Verpflichtung des von der Gemeinde Anſtaltsvormundſchaft. Sie iſt ja auch nichts

präſentierten Beamten auferlegt wird. Für das anderes als eine species der BerV .; aber auch

VormGer. liegt aber der Hauptnachdrud dieſer gegen ihre Zuläſſigkeit ſind Stimmen laut ge:

Beft. darin , daß auch hier der von der Gemeinde worden, denen in umgekehrter Form der gleiche

aufgeſtellte BerVormund in jedem einzelnen Fall Gedanke zu Grunde liegt wie meinen Ausführungen,

erft verpflichtet werden muß, daß es ſich alſo nämlich, daß es nicht zuläſſig ſei , aus einer tutela

ebenſo wie beim BerVormund nach Art. 1 des legitima (Art . 136 Nr. 1) eine tutela dativa

Gej. v. 23. Febr. 1908 lediglich um eine bef. (Art. 136 Nr. 3 EGBGB.) zu machen. (Vgl .

Art des ,beſtellten “ gemeindlichen Sammels Schiedermair Bem. 6 zu Art . 12 des bayer. FEG.).

vormundes handelt . Da ſie eine beſtellte iſt, Uebrigens wird dort die Frage wohl kaum zu

fann ſich dieſe neue Form der BerV. unmöglich | Schwierigkeiten führen, weil doch anzunehmen iſt,There
auf Nr. 1, vielmehr nur auf Nr. 3 des Art . 136 | daß die Vorſtände folcher Anſtalten immer dasſelbe
EGBGB. gründen . Dieſe beiden im EG. vor: rel . Bekenntnis haben werden wie die ihnen an

geſehenen Formen find grundſäßlich ſo verſchieden vertrauten Fürſorgezöglinge.

von einander, daß ſich durch eine Miſchung nur Der Anſpruch einer Gemeinde auf vorbehalt

ein zwieſpältiges Bild ergeben kann , für das das loſe gerichtliche Verpflichtung des von ihr in dieſer
EG ., indem es nur die eine oder die andere Form Form aufgeſtellten BerVormundes wäre hienach

zuläßt, keine geſeßliche Handhabe bietet . Insbeſ. nur ein vermeintlicher und läßt ſich auch damit

müßte auch die Zuläſſigkeit eines ſolch allgemeinen nicht rechtfertigen, daß man es hier mit einem

Zwanges, unter den das VormGer. geſtedt wire, beamteten BerVormund zu tun habe, von

gegenüber der Faſſung des Art . 136 Nr. 3 EG . dem man die objektive Wahrung aller Intereſſen

abgelehnt werden , indem dort, wie ſchon oben ſeines Mündels, alſo auch in rel. Beziehung er
ausgeführt, nur eine vorzugsweiſe Beſtellung von warten dürfe. Eine ſolche Auffaſſung verrät nur,

Beamten gegenüber den nach § 1776 BOB. zu: daß man den beſtellten Ber Vorm und des

nächſt berufenen Perſonen u . nur landesgeſeßl. Art. 136 Nr . 3 mit dem gejeßlichen BerVormund
Vorſchr. zugelaſſen werden, nach welchen der betr . des Art . 136 Nr . 1 EG . vielleicht gerade deshalb

Beamte beſtellt werden kann , aber nicht muß. verwechſelt, weil beide beamtete Vormünder ſein

Was bereits oben bei der beſtellten BerV. können , vielleicht aber auch deshalb, weil der Ge

angedeutet wurde, hat hier volle Geltung : Hält feßg . ſelbſt dieſer neuen Form der BerV. durch

die Landesgeſegg. für eine ſachgemäße Ordnung den Plaß, den er ihr im Art. 2 des bish. Geſ.

des BerV. Weſens die Ausſchließung aller die v. 23. Febr . 1908 angewieſen hat, irrtümlich

Auswahl des Vormundes regelnden Vorſchr . für mit dem gewollten Stempel einer geſeßl . BerV .

geboten, ſo müßte ſie dazu durch ein Reichsgeſeß verſieht.

erſt ermächtigt werden . Ebenſowenig ſteht ihr Der Vollſtändigkeit halber ſei hier noch kurz

die Befugnis zu , beſtimmte Formen, die ihr für auch auf die in Bayern eingeführten Anſtalts:

die geſeßliche Regelung einer einzelnen Materie vormundſchaften hingewieſen , die zwar auch als

durch Reichsgeſek freigegeben ſind , zu kombinieren BerV- en zu gelten haben , aber wegen ihres eng

u . daraus etwas Neues zu geſtalten , was dem begrenzten Mündeltreiſes , auf den ſie Anwendung

Reichageſeß ſelbſt fremd iſt. Es erſcheint um deg finden , das allgemeine Intereſſe weniger in An

willen auch bedenklich, daß dieſe neue Form derſpruch nehmen . Von Art . 136 EGBGB. hat

2
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Rechtsſchuß gegenüber Maßnahmen gegen Poweit nichtandere gejezl. Beſt. entgegenſtehen.)

Bayern hier in 2 Formen Gebrauch gemacht: In die Vorſchr. der GemO. über die Beaufſichtigung

der reingeſeßlichen Form nach Nr. 1 in Art. 100 der Gemeinden in Bezug auf den übertragenen

AGBGB. u. dann in der gemiſchten Form des Wirkungskreis durch die neueGemeindegeſeggebung )

Art . 12 FEG. durch Art . 98 ſeines Arm . v. nur hinſichtlich der oberſten Leitung und des Ver

21. Auguſt 1914. Wegen dieſer legteren Formfahrens berührt worden ſind, unterliegt die Hand

darf ich auf die Bedenken bei Schiedermair u . auf habung der Vorſchr. der Bet. durch die QrtsPol.

meine obigen Ausführungen verweiſen. Beh. gemäß Art. 156 der Bemo. mit Art . 13

des SelbſtVerwG. unter der oberſten Leitung des

Staatsminiſteriums des Innern der ununterbroche

nen Aufſicht der vorgelegten Behörde,

"

Wohnungsmangel.*) II . Staatsaufſichtl. Beſchw . gegen poliz . Ver

Bon Oberregierungsrat Geldrich in Regensburg .
fügungen werden nach Art . 156 der Gem. im

vorgeſchriebenen Inſtanzenzug erledigt. Sie ſind

Der Stadtrat X. weigert ſich , einem inf. Be : an keine Friſt gebunden u. haben keine aufſchiebende

förderung in vorgerüdtem Dienſtalter nach X. Wirkung.S) Nach 8 9d des Geſ. über Maßnahmen§

verſekten Beamten eine Wohnung (= W.) zuzu- gegen WMangel findet gegen eine von der

weiſen. Beſchwerde des Beamten wegen Nicht- | GemBeh. auf Grund dieſes Gef. im einzelnen

berückſichtigung bei der Zuteilung der von der Stadt: Falle getroffene Verfügung Beſchw. an das

gemeinde mit Arbeitgeberzuſchüfſen des Staates & A. ſtått. " Hiedurch iſt die ſtaatsaufſichtl.Beſchm .E

erbauten Beamten W.en liegt dem zuſtändigen auf Verfügungen u . Anordnungen der GemBeh.

Miniſterium zur vorbehaltenen Entſcheidung vor . allgemein verbindi. Inhalte beſchränkt. 8 26 der

Auf ſeine Beſchwerde gegen die Zuweiſung einer MinBek. beſtimmt, daß die Beteiligten gegen die

anderen inzw. freigewordenen W. an einen nach auf Grund dieſer Bef. im einzelnen Falle ge

ſeiner Behauptung zu Unrecht bevorzugten Betroffenen Verfügungen, ſoweit nicht die Entſchei

werber hat ſich das ſtädtiſche Mieteinigungsamt dungen endgültig ſind, innerh . zweier Wochen nach

(MEA .) für unzuſtändig erklärt, weil gegen die Eröffnung der Verfügung Beſchw. an das

Verfügung des WAmtes mangels eines Rechts: MË A., in Gemeinden ohne MEA. an die gemäß

anſpruches auf Zuweiſung einer Wohnung nur § 1 Abſ . II des Gef. zur Ausübung der Befugniffe

die Aufſichtsbeſchwerde zuläſſig ſei . Auch die in des MEA . an deſſen Stelle beſtimmten Gem.

Betracht kommende BeamtenW.vergab der Stadt- | AufſichtsBeh. einlegen können. § 27 der

rat anderweit, ohne die Entſcheidung des Mini
Bet. legt dieſer Beſchw . aufſchiebende Wirkung

ſteriums abzuwarten .
bei . Sollte durch die abweichende Faſſung den

I. Auf Grund der $S 1, 8 u . 9 des Geſ. Beteiligten die Wahl zwiſchen der Beſchw . an die

über Maßnahmen gegenWMangelv. 11. Mai | Staatsaufſichtsbehörde oder an das MEA . einge
1920 ) wurde durch die Bef. des Min . für Soz. räumt werden oder ſollte je nach der Art der1

Fürſorge gl. Betr . v 10. Aug. 1920/7 . Febr. 1921 ) ort& poliz. Verfügung im einzelnen Falle eine ver%

die W Vermittelung unter Ausſchluß jeder ſchiedene Zuſtändigkeit zur Verbeſcheidung der Beſchw .

freien Verfügung durch die Verfügungsberechtigten u . damit das Recht der Doppelbeſchw ., wie in den

u . jeder privaten Vermittelungstätigkeit den Orts- Fällen des Art. 49 des VerwGG. begründet werden

polizeibeh.übertragen . ) Ale Anordnungen u . nach welchen Geſicht&punkten ? Das Min. f.

der Bek. dienen dem Zweck, die Durchführung 503, Fürſorgehat in wiederholten Entſchließungen )

dieſer in die Freizügigkeit u . in die Unverletzlich: derAnſchauung Ausdrud gegeben , daß die Beſchw .

keit der W. u . des Eigentums tief eingreifenden zum MEA., die es im Gegenſaß zur Staatsauf

Maßnahme “ ) zu ermöglichen u . zu ſichern . Die ſicht&beſchw . als Rechtsbeſchw . fennzeichnet, nur

Orta PoiBeh . ſind verpflichtet, von den Befugniſſen gegenüber Eingriffen in beſtehende Rechtsverhält

der Bet . Gebrauch zu machen , ſoweit ſie zur Be- niſſe Plaß greife, wie z . B. gegenüber der Be

kämpfung des W Mangels notwendig ſind. ) Die ſchlagnahme von Wohnräumen , nicht aber gegen

daraus fich ergebenden Aufgaben ſtellen ſich als über der Anordnung einer Zwangsräumung nach

den Gemeinden durch geſeßl . Anordnung zuge- 8 30 der Bef . oder im Falle der Nichtzuweiſung

wieſene Verrichtungen der allgem . Staatsverwaltung einer W. Das Geſetz kennt nur den ſchon an

i . S. des Art. 156 Abſ . V der Gemo. dar . Dagedeuteten Gegenſatz zwiſchen Verfügungen der

*) S. die 3. T. abweichenden Ausführungen von 6 ) Inf. Aufhebung der Art. 154 u . 157 Gem .

Negl in dieſer Zeitſchr. 1921 S. 64 . (vgl . § 23 VollzBet. 3. SelbſtvG .).

*) ROBI. 949. Bezügl. der Faſſung des § 2 des ') Vgl . die Entſch. des voģ. v . 23. April 1920,

Geſ. vgl. die Bet. v . 22. Juni 1919 (ROBI. 592) . (41 , 6 ) u . v . 28. Nov. 1921 Nr. 94 II /21 ſowie die

2) MABI. 1920 , 359 (SiAnz . Nr. 186) ; 1921 , 20 Ausf. in Abſchn. II .

(SIAnz . Nr . 34 ) . 8 ) Art. 14 III PSIGB . , v . Kahr, Anm . 3 IV u .

9 SS 17 u . 18 der Bek. VI, Helmreich-Rod, Anm . 7 zu Art. 156 Gemo.

“ ) $ 9 des Gef .; Art. 111 , 115, 153 RV. 9) Betr . Maßnahmen gegen WMangel v . 12. März

5) § 22 der Bet. 1921 Nr. 1577 a 442 u . v . 18. Mai 1921 Nr. 1506 i 48.

1
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GemBeh. allgemein verbindl. Inhalte u . deren auch auf Seite der WSuchenden nicht abgeſprochen

Verfügungen im einzelnen Falle. Eine weiter- werden kann . Die amtliche Vermittelung darf

gehende Unterſcheidung iſt auch ſachlich nicht be: nicht mit der armenrechtl. WFürſorge verwechſelt

gründet. Sie iſt nicht geeignet, die durch die ab oder auf eine Stufe geſtellt werden . Auf die:

weichende Faſſung der Beſchwerde:Vorſchr. desdes Folgen , die ſich für die Beteiligten bei Verweigerung

8 26 der Bet. verurſachten rechtl. Unklarheiten zu der Beſchw. nach § 26 der Bef. daraus ergeben ,

beſeitigen. Die Beiſpiele ſind auch nicht richtig daß dieſer Beſchm . im Gegenſaß zur Staatsauf

gewählt. Wenn die Aufforderung zur Räumung ſichtsbeſchw. aufſchiebende Wirkung beigelegt iſt,

unter Androhung poliz. Zwanges in einer Vers muß zur ungeſchmålerten Erhaltung des einges

fügungder Orte PolBeh.gleichzeitig mitder Be: räumten Rechtsſchußes,deſſen Verlegung dieHaftung
ſchlagnahme ausgeſprochen wird oder wenn ſie auf der Gemeinde für den entſtehenden Schaden be

Grund einer Beſchlagnahme erfolgt , ſteht dem gründen würde, ausdrücklich hingewieſen werden ." )

Beteiligten ohne Zweifel das Recht der Beſchw. Die Beſchw . nach § 26 der Bet. iſt gegenüber den

nach § 26 der Bef. zu . Die Anordnung des. Die Anordnung des auf Grund der Bef. im einzelnen Falle ergehenden
Zwangsvollzuges iſt ebenſowenig wie eine Verfügungen der OrtsPolBeh. zuläſſig, howeit

Strafanzeige gegen den Beteiligten auf Grund ſie entſcheidenden Inhalt haben. Eine

des § 32 der Bet. — teine entſcheidende Verfügung ; Doppelbeſchi . kommt nicht in Betracht. Eine

ſie dient der Durchführung einer ſolchen u. iſt | Wahl zwiſchen Staatsaufſichtsbeſchw . u. Beſchw.

nicht an den Beteiligten , ſondern an das aus nach § 26 der Bef. aber iſt ausgeſchloſſen.

führende Polizeiorgan gerichtet. Ueber die Zu: Denn nach § 9d des Gef. findet nur die

läſſigkeit des Zwangsvollzuges hat auf Beſchw. Beſchw . an das MEA. ſtatt. Dieſe Beft. iſt

nur die Staatsaufſichtsbeh. zu entſcheiden . Sie | zwingend , das Geſeß iſt die rechtl. Grundlage

iſt hiebei vorbehaltlich der weiter unten zu erör für die Anordnungen der Bet. u . Reichsrecht bricht

ternden Befugnis zur Nachprüfung des Verfahrens Landesrecht.

an die durch Ablauf der Beſchw Friſt oder durch III . Soweit gegen die Verfügungen der Orts:

ordnungsgemäße Entſcheidung der nach § 26 der PolBeh . die Beſchm . nach § 26 der Bek. ſtattfindet,

Bek. zuſtändigen BeſchwInſt. herbeigeführte Rechts- iſt die Staatsaufſichtsbeſchw . ausgeſchloſſen. Das

kraft der zwangsweiſe durchzuführenden Verfügung MEA. u . die an Stelle des MEA. zur Ent

gebunden . Ebenſo liegt bei rein paſſivem Verſcheidung berufene Gem UuffBeh . entſcheiden, dem

halten der OrtsPolBeh. gegenüber einem Antrage § 6 des Geſ . entſprechend, nach billigem Ermeſſen ;

auf WZuweiſung keine entſcheidende Verfügung ihre Entſcheidungen ſind unanfechtbar.") Wer

bor. Es iſt auch in dieſem Falle ausſchließlich Gelegenheit hat, nicht nur die wirtſchaftl. u . die

Sache der AufſichtsBeh ., die Ort&PolBeh. zur ſozialen ſondern auch die phyſiſchen u . die pſychiſchen

Erfüllung ihrer Aufgabe, wenigſtens zur ordnungs- Wirkungen hier der WNot, dort einſchneidender

gemäßen Verbeſcheidung des Antrages anzuhalten | Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu beobachten ,
|

oder gegebenen Falles auf Grund des § 22 der die ſich in den Beſchw . getreulich ſpiegeln, begreift,

Bek. ſelbſt einzugreifen.10) Gegen eine Verfügung daß auf keinem Gebiete mehr Recht als Unrecht

der Orts PolBeh . aber, durch die ein Antrag auf u . Ermeſſen als Widfür empfunden u . bekämpft

WZuweiſung abgewieſen , die Aufnahme des An : mird ; das Bedürfnis nach einem erweiterten Recht:

tragſtellers in die Vormerkungsliſte abgelehnt, ſchutz gegenüber Entſcheidungen, die nach Form

eine Streichung aus der Vormerkungsliſte ange: oder Inhalt offenſichtlich gegen das Gej . verſtoßen,

ordnet, eine W. einem nicht zu bevorzugenden iſt trotzdem u . ebendeshalb nicht in Abrede zu

Bewerber zugewieſen wird, ſteht dem Beteiligten ſtellen.13) Während die Zuläſſigkeit ſtaatsaufſichtl.

die Beſchw .nach§ 26der Bet. zweifellos ebenſo Einſchreitens gegenüber der Gem Nuf Beh.in den
zu, wie gegen eine Verfügung, durch die die Be- Fållen, in denen ſie nach § 26 der Bef. ent

ſhlagnahme einer W. oder die Zuweiſung eines ſcheidet, von keiner Seite in Zweifel gezogen wird ,

Mieters ausgeſprochen wird . Die Maßnahmen hat das Min . f . Soz. Fürſorge in einer Reihe

der WZwangswirtſchaft, die durch die entſcheidenden von Entſchließungen 14 ) ſich auf den Standpunkt

Verfügungen der OrtsPolBeh. in Wirtſamkeit
11 ) Beiſpielsweiſe wird der Staat der Gem . gegen :

gelegt werden , greifen, wie ſchon ausgeführt, nach über bei Verlegung der Vorſchr. in SS 19 u. 20 der

allen Richtungen ſo tief in verfaſſungsmäßig ge- Bef. Anſpruch auf Erſaß der einem Beamten zur Führung

währleiſtete Rechte der Beteiligten ein , daß dem eines doppelten Haushaltes beſtimmungsgemäß zu ge

Einzelnen ein Anſpruch auf ſachgemäße Ausübung
währenden Zulagen geltend machen können.

12) 8 28 der Bet.

der der OrtsPolBeh. durch die Bef. übertragenen 18) Vgl . für das Gebiet des Mieterſchußes die

Befugniſſe, zum mindeſten auf ordnungsgeinäße Begr. zum Entw . eines Gej.über Mieterſchuk u. MENE.
Verbeſcheidung der darauf abzielenden Anträge (RArbBl. I Nr. 28 S. 957) .

14) Betr. Maßnahmen gegen WMangel v. 9.Mai

10) Die StaatsAuffBeh . wird damit rechnen müſſen, 1921 Nr. 1506 i 32, 44, 12. Aug. 1921 Nr. 1577 a

daß gegen ihre Verfügungen, die ſie an Stelle der 2259, 7. Dez. 1921 Nr. 1506 i 150, 170 u . betr . Shu

OrtsPolBeh. erläßt , nach § 26 der Bef . Beſchw . zum der Mieter v . 18. April 1921 Nr. 1507 a 11 u. 3. Aug.

gemeindl . MEA. zuläſſig iſt. 1921 Nr. 1507 a 28.

zur i
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geſtellt, daß die auf Grund des § 26 der Bek. Regelung beruht, u. die Gefeßmäßigkeit ihrer Ent

ergehenden Entſcheidungen der MEUe. mit Rüdficht ſcheidungen zu überwachen u . in ungeſeßl. Ent

auf die reichårechtliche Regelung des Verfahrens ſcheidungen außer Wirkſamkeit ſeßen . Jede andere

vor den Einigungsämtern 15) von Staatsaufſichts: Auffaſſung widerſpricht dem Weſen der Staats

wegen nicht aufgehoben oder abgeändert werden aufſicht. Die Verhandlungen ſind in ſolchen Fällen

dürfen. Die Unanfechtbarkeit der Entſcheidung an das MEN. zur anderweitigen ſachl. Entſcheidung

hat zur Folge, daß den Beteiligten kein weiteres zurüdzugeben . Das MEA. iſt verpflichtet, dem

Rechtsmittel biegegen zuſteht. Eine Abänderung Auftrage Folge zu leiſten u . kann im Diſziplinar

oder Aufhebung der Entſcheidung könnten daher wege hiezu angehalten werden . Art . 13 Abſ. III

die Beteiligten bei gegebener Vorausſeßung nur des Selbſt VerwG. gilt hiebei nicht, da die Ent:

unter finngemäßer Anwendung der Beft. über die ſcheidungen nach 8 26 der Bek. weder zu den

Wiederaufnahme des Verfahrens 14) herbeiführen. eigentl. Gemeindeangelegenheiten noch zu den

Andererſeits ſind die MENe. aber keine Sonder Ger. GegenſtändenGegenſtänden der Polizeiverwaltung zählen .")s

i. S. des 14 , Aus: Durch die reichsrechtl.

bauung des gemeinbr.'Vermittelungsamtes auf borBen sie.,*bas" beim Mangelausreichender
Grund bef. geſegi. Beſt . ") ins Leben gerufene Vorſchriften über die Auswahl der Beiſißer u .

behördl. Organe der Gemeindeverwaltung, denen mangels einer obligatoriſchen mündl . Verhandlung

durch beſ.geſeßl. Anordnungen 18) i.S. des Art.156 keineswegs die Garantien eines richterl. Verfahrens
Ab . V der GemQ. neue Verrichtungen auf bietet , ſind die landesgeſeßl. Beſt. über die Staats:

dem Gebiete des Mieterſchußes in Gegenſtänden aufſicht gegenüber den GemBeh . in teiner Weiſe

der Rechtspflege, 19) – auf dem Gebiete der Bes berührt worden. Die entſpr. Handhabung der

kämpfung des WMangels in Gegenſtänden der Staatsaufſicht wird nicht nur von den Beteiligten

allgem . Staatsverwaltung29) übertragen find. aus allen Kreiſen der Bevölkerung zum Schuße

Ihre Tätigkeit iſt keine richterl., ſondern eine gegen Mißbrauch der weitgehenden Zwangsbe

adminiſtrative. Ihre Entſcheidungen find keine fugniſſe der gemeindl. Organe zur Bekämpfung

Urteile, ſondern nah ausdrüdl. geſekl. Beſtimmung des WMangels eindringlich ul . nachhaltig gefordert,

Enticheidungen des billigen Ermeſſeng. Auf dem ſie iſt zur Aufrechterhaltung der ſtaatl. Ordnung

Gebiete der Bekämpfung des WMangels treten u . Autorität , aber auch zur Wahrung des An

ſie als BeſchwInſt. gegenüber den ortspoliz. Ver- ſehens der gemeindl. Beh. unbedingt notwendig.

fügungen an die Stelle der ſonſt nach Art. 156 Grundſäßl . Weiſungen über die Handhabung

der GemO. zuſtändigen StaatsAuf|Beh. Aus der Staatsaufſicht gegenüber den MEUe. als ge

der Uebertragung der Aufgaben des MEA. an meindl. Beh. können nur im Einvernehmen mit

eineGemBeh. ergibt ſich, daß dieStaatsXuffBeh. dem zur oberſten Leitung der Staatsaufſicht zu=

in Gemeinden , in denen ein MEN. errichtet iſt, ſtändigen Staatsmin. des Innern erfolgen.

gegenüber den nach § 26 der Bef. mit Beſchw .

anfechtbaren ortspoliz.Verfügungen auf die Beſchw.

hin weder ſelbſt unmittelbar eingreifen, noch an
Stleine Mitteilungen.

Stelle des MEA. fachlich entſcheiden kann . Da

die GemBeh. aber auch bezüglich der ihr übers 3ft das Saargebiet Ausland i. S. der Pr IrBD .

tragenen Verwaltungstätigkeit im Verhältniſſe der p. 18. Mai 1918 ? In Nr. 3/4 S. 40 dieſes Jahrg .

Unterordnung zu den Staatsverwaltungsbeh.ſteht,21) beſpricht Staatsanwalt Weber obige Frage. Seiner

iſt die StaatsAufBeh., ſolange dieſes verfaſſungs bejahenden Anſicht kann nicht beigepflichtet werden.

rechtl. Verhältnis nicht auf gefeßmäßigem Wege mit den Saarbewohnern iſtin der Form ,wie es StA.
Zunächſt die wirtſchaftl. Gründe : Das Mitleid

geändert wird, berechtigt u. verpflichtet, die Geſetz- Weber äußert, nicht angebracht.Im Saargebiet hat

mäßigkeit des Verfahrens vor den gemeindl. MENe. fich ein Schiebertum übelſter Sorte breit gemacht,

gleichviel ob dieſes auf reichs- oder landesrechtl. dem das faſt täglich tagende SonderGer. in Saar

15) Anordnung v . 23. Sept. 1918 (NOBI. 1146)
brücken (das dortige WucherGer.) noch nicht Einhalt

u . $ 29 der Ber.
gebieten konnte . Dieſes Schiebertum lebt hauptſäch -

16) SS 578 ff. BⓇO. lich vom Ankauf der billigen , in Marfkurs eingeführten

17 ) Bet. v . 15. Dez. 1914 (ROBI. 511 ) mit Bef. deutſchen Waren u. vom Verkauf dieſer Waren in

der Staatsmin . der Juſtiz u . d . Innern v . 31. Dez. Frankenwährung nach den franz. Grenzorten. Die

1914 (MABI., Striegsbeil. S. 470) ; $s 10 u . 12 der Wirkung der PrTrVO. auf das Saargebiet i . S.

Bet. 3. Schuße der Mieter v. 23. Sept. 1918 22.Juni Webers ausdehnen, hieße dieſem Schiebertum billigen

1919 ( NOBI . 1140/591) i . d . F. d . Geſ. v . 11. Mai 1920
Einkauf gewährleiſten. Das iſt aber gewiß nicht Sinn

(ROBI . 949 ).

18 ) Vgl. im Allgem . v . Seydel , Bayer. Staats N.
u. Zweck der 8 19 PrTrVD. Ein weſentl. Teil, man

2. Aufl. II, 28 .
kann ſagen, der größte Teil der Bevölkerung bezieht

19) Bet, der Min . d . Juſtiz u. f. Soz. Fürſorge ſein Einkommen in Frankenwährung; dieſer Teil kann

v . 13. Aug. 1920 (MABI. 373; StAnz. Nr. 189). den notwendigen Lebensbedarf in Franken kaufen oder

20) Bef. d . Min . f . Soz. Fürſorge v. 10. Aug.

1920/7. Febr. 1921 (MABI. 359/20; StAnz.Nr.186/34). 12) Vgl. Belmreich - Roď, Anin . 16 II u. III

21) v. Seydel III, 30 Abſ. If u. III, § 22 der zu Art. 156 GemD.; v . í a hr , Anm . 3 zu Art. 100 ,

Bayer. Verful . | Anm . 1b zu Art . 154 u . Anm . 5 zu Art. 156 GemD .
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mulig her in tournage you therehe yarnen bleiben der ,

einen entſpr. hohen Betrag in Mark anlegen. Wenn ihre Wirkung durch eine Reihe anderer Gefeße u .

dieſer Teil nach billiger deutſcher Ware ſchreit, ſo iſt VD.en verſtärkt wird, ſo z . B. durch die VO . über

dies nur Ausfluß übertriebenen Egoismus. Wie ſo die Zulaſſung zum Handel mit Lebensmitteln oder

häufig, wird hier an das patriotiſche Gefühl appelliert, die VD . über Ein- u . Ausfuhr. Wo aber dieſes

um gute Geſchäfte zu machen. Iſt doch nachgewieſen, Zuſammenwirken der Gefeße fehlt – u . im Saarſtaat

daß nicht wenige es verſtanden haben, unter demDecks beſteht hinſichtlich der Ein- u. Ausfuhr ein wüſtes

mantel der Volksverſorgung billige Ware in das Saar- Durcheinander da kann es nicht Abſichtdes Geſeßg .

gebiet einzuführen, um ſie dort an dunkle Hintermänner ſein, den Abgebenden allein an beſtimmte Preisgrenzen

zu verkaufen , die ſie bei Nacht u. Nebel nach Frant- zu binden, den Empfangenden aber frei zu laſſen .

reich brachten . Allerdings ſind diejenigen übel daran , Nachdem das Saarbeden der deutſchen Regierungs

die ihr Einkommen in Mart beziehen. Ihnen kann berwaltung nahezu völlig entzogen iſt, kann es nicht

aber nicht dadurch geholfen werden, daß man die mehr als Inland i . S. d. PrTrVD. anerkannt werden .

Wirkung der PrTrVO . auf den Saarſtaat i . S. Webers Dieſen Zuſtand zu ändern, möge, ſo wollen wir er

ausdehnt. Sie müſſen entweder ihr Einkommen ver- hoffen , ein Erfolg der Politit ſein ; dieſen Zuſtand

beſſern, was z. B. dem Handel u. der Induſtrie bei zu erkennen , darf uns unſere Hoffnung nicht hindern .

der!günſtigen Lage eines Durchgangslandes nicht allzut- AU . Dr. jur . u . Dr. phil. Mich. Atahn in Frankenthal .

ichwer fallen dürfte, oder aber die Saarregierung oder

die Reichsregierung müßte für dieſe Leute eine bel.

Notſtandsaktion unternehmen . Die bieber geitbte Die Reiduiffe der ländlichen Dienſtboten (= DB. ) .

Kontingentierung tann den Zweck nicht erreichen, die Die ländı. DB. vereinbaren in der Regel mit

minder bezahlten unbemittelten Einwohner zu unter- ihrer Dienſtherrſchaft außer der Bezahlung eines

ſtüßen . Denn es fehlt die genaue Kontrolle, wie Barlohnes noch die Entrichtung einer beſtimmten

die kontingentierte Warenmenge verwendet wird. Habe Menge von Bodenerzeugniſſen wie Kraut, Kartoffeln

ich doch erfahren, daß ein unter Kontrolle eingeführter u. die Lieferung von Hemden, Kleiderſtoffen , Schürzen

Wagen Gemüſe zum Scheine wegen mangelhafter u. dgl . Löſen dieſe DB. das Dienſtverhältnis vor der

Lieferung zur Verfügung geſtellt u. dann anderweit bedungenen Zeit, ſo verlangen ſie außer dem auf die

frei verkauft wurde ! Nachdem eß der Saarregierung Beit der Dienſtleiſtung treffenden Barlohn nod die

nicht gelungen iſt, ihrerſeits die Grenzen gegen Frant- | Hingabe der auf dieſe Zeit kommenden anderen Er

reich zu ſperren, gibt es vom Deutſchen Reiche aus zeugniſſe u. Waren oder den Erſaß hiefür in Geld .

kein Mittel den Saarländern billige Bedarfsgegen- Die Gerichte ſprechen den DB. den auf die Dienſtzeit

ftände zuzuführen, derart, daß dieſe auch wirklich im entfallenden Teil der Reichniſſe oder eine entſpr. Ents

Saargebiet verbraucht werden. Solange die Saar- ſchädigung in Geld auch zu.

länder ſich ſelbſt nicht gegen Ausfuhr u. Schiebertum Dieſe Urt, entſprechen m. E. nicht dem urſprüngl.

ſchüben, gibt es für das Deutſche Reich teine Mög- Willen der Vertragichließenden . Der Dienſtherr will

lichkeit, ſie, um die Worte Webers zu gebrauchen , vor dem DB. außer dem Jahreslohn die Reichniſſe nur

So gewähren als Entgelt dafür, daß der DB. die bedun

gene Zeit über im Dienſte treu ausgehalten u. die

angeregte Beurteilung desSaar-Ausfuhrgeſchäfts wäre, Dienſte zur Zufriedenheit des Dienſtherrn verrichtet

ſo verkehrt wäre ſie aus praktiſch -wirtſchaftl. Gründen ; hat ; die Entrichtung von Bodenerzeugniſſen ſoll eine

ſie wäre Waſſer auf die Mühle des berufsmäßigen Entſchädigung dafür ſein, daß der DB . bei der Ein

Schiebertums im Saarſtaate. Nebenbei ſei erinnert, erntung dieſer Früchte mitgeholfen hat . Aus der

daß die Durchführung der Weberſchen Anſicht den DB. wil die Lieferung ſolcher Früchte nur als Bes

deutſchen Händlern den Verdienſt nehmen würde, der lohnung für die Arbeit bei der Ernte aufgefaßt haben.

dann dem Saarländiſchen Händler zufallen würde, Die Dienſtlöhne ſind jeßt ſo hoch, daß ſich die

folglich auch die Einkommenſteuer aus dieſem Ver- Zugabe anderer Vergütungen nur als beſ. Entſchädi

dienſt dem Deutſchen Reiche nehmen würde, die dann gung für beſ. geleiſtete Dienſte u. für treues Auss

der Saarregierung zufallen würde . harren im Dienſte auffaſſen läßt . Ich möchte dabei

Nun aber zur rechtl. Seite der Frage . Was iſt darauf aufmerkſam machen, daß die meiſten Dienſt

Ausland i . S.D. PrTrVD. ? Die Antwort i lediglich herrſchaften von der Befugnis des § 628 BGB.

durch Abgrenzung des Begriffes Inland zu gewinnen, keinen Gebrauch machen . Bleibt ein DB. die Winter

Inland iſt das Deutſche Reichsgebiet, alles andere monate über bei der Dienſtherrſchaft, verläßt er ſie

iſt Ausland. Deutſches Reichsgebiet iſt das von der aber beim Beginn der Feldarbeiten, ſo iſt ſeine Leiſtung

Reichsgewalt umfaßte Gebiet, dasjenige Gebiet, über durch Gewährung von Wohnung u. Noſt hinreichend

welches das Deutſche Reich die Gebietshobeit befibt, entſchädigt, die Entrichtung einer Vergütung in bar

Beſchränkung der Gebietshoheit würde noch nicht Ver- oder in anderen Gegenſtänden kann in ſolchen Fällen

fürzung des Reichsgebiets bedeuten. Im gegebenen unter Hinweis auf § 628 BGB. abgelehnt werden .

Fall beſteht aber nicht einmal eine beſchränkte Gebietəs Oberamtsrichter 3 ölth in Bilsed.

bobeit weiter ; die Regierungs- u. Hoheitsgewalt mußte

vollſtändig auf den Völlerbund übertragen werden .

Mit der lediglich „ Solltechniſchen Abgrenzung " iſt die Das Fatfimile. (Nachtrag zu Nr. 3 u . 4 d.

Stellung des Saarbeckens nicht richtig dargetan ; auch 17. Jahrg . S. 39) . Die Worte des § 447 StPD.:

der Freihafen Hamburg iſt zolltechniſch vom Deut- „ Durch Driftlichen Straſbefehl des Amterichters "

idhen Reich getrennt u. doch übt es in ihm ſonſt die fönnten gegen die Auffaſſung geltend gemacht werden,

Gebietshoheit aus. Aber im Saarſtaat beſteht dieſe daß der StrB. fakſimiliert werden könne .

deutſche Gebietshoheit nicht. Der wirtſchaftl. Zweck Nach Löwe, StPO. § 156 Anm. 10 a u . b u .

der PrTrVD. verlangt, daß dieſe nur ihre Wirkung Anm. 9 a . u. c zu Buch 1 gehört aber zum Begriff

im deutſchen Hoheits- u . Rechtsgebiet äußert, wo auch „ ſchriftlich durchaus nicht „eigenhändiges Unter:

11

1 /
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ſchreiben“. Nunhandelt es ſich aber beim Fakſimilieren , Beſchl. v. 2. März 1921 ( 3/1921) hat es bei Ver
der StrB. nicht um das Fakſimilieren der eigentl. neinung der Frage, ob für die vormgerichtl. Se

Entſcheidung, des eigentl. StrB ., ſondern um das nehmigung der Erklärung des Anw .-Pfl. über die

Fakſimilieren einer übſchrift des StrB. , die für die Hinausgabe von Wertpapieren die Gebühr des Art. 80

Aktenführung vorgeſcrieben u. nach allgem . An- des früheren KoſtenG . zu erheben ſei, u. a . in den

ſchauung lo zieml. entbehrlich iſt. Gründen ausgeführt, daß das OLG. in der Anges

Die Entſcheidung des Richters beim StrB . fällt, | legenheit nur eine vormgerichtl. Tätigkeit entfaltet

ſobald er im Formbl. 7 die Kubrik VIII ,,Verfügung hat, wofür der Art. 89 des KoſtenG . – nun Urt. 79

des Amtsrichters “ ausgefüllt hat. In der Ziff. 8 der neuen Faſſung – zutrifft.

der Vorſdr. für Ausfüllung des Formbl. heißt es Gerichtsſchreibereidirektor Heger in Nürnberg.

audrücklich : In Sp. VIII vermerkt der Amtss

richter die Entſcheidung über Strafe u . Koſten “.

Das iſt alſo die Urſchrift; das was der Gerichts

plus der Rechtſprechung.
ſchreiber herſtellt, iſt nur eine Abſchrift. Wis ges

ſchieht denn nach Herſtellung dieſer Abſchrift ? Es
Reichsgericht.

wird ,, kollationiert" , d . h. es wird geprüft, ob die Ab
A. Zivilſachen.

ſchrift mit der Urſchrift übereinſtimmt; es wird alſo

die Abſchrift beglaubigt. Seineswegs wird hiebei
I.

noch einmal entſchieden . Audjekung des Verfahrens nach § 901 RVD. Be

Darüber, daß in der StPD. „ Ausfertigung“ u. rüdſichtigung dieſer Vorſchrift in der Mevznſtanz. 3ft

,,beglaubigte Abſchrift“ gleichbedeutend ſind, vgl. Löwe, auch auezujegen , wenn das Gericht ein Rechtomittel

StPO. § 37 Anm. 8. Ueberdies trifft der Begriff
im Berjahren nach der RVO. für verſpätet hält ? 1. Der

der Ausfertigung hier gar nicht zu ; denn Ausferti
Beſchl., durch den der Antrag auf Ausſeßung des Ver

fahrens abgelehnt worden iſt , unterliegt nicht der
gungen ſind die übſchriften gerichtl. Urkunden, welche Nachprüfung ($S 252, 548, 567 Abſ. 2 ZPO .; RGZ.
beſtimmt ſind, im Verkehr die bei den Gerichtsakten 70, 91). Jndeſſen ſchreibt § 901 46.2 Sag 1 NVÕ.
verbleibende ürſchrift zu erſeben (vgl. Seidel, FGG. vor : „ Das ordentl. Ger. reßt ſein Verfahren ſo lange

§ 182 Anm. 1). Die &$ 28, 29 der Vorſchr. v . aus, bis die Entſch . in dein Verf. nach dieſem Gef.

29. Nov. 1913 (IMBI. 433, 434) vermengen eben ergangen tſt “, ſeßt alſo keinen Antrag voraus; das

die Begriffe, ſtatt ſie ſcharf auseinanderzuhalten .
gilt gemäß 1042 Abſ. 1 NVO. auch für die land

Daß aber eine ſolche Abſchrift, die nur für die
wirtſchaftl. UnfBerf. Daher war gegebenenfalls von

Amts wegen auszuſeßen . Iſt das zu Unrecht unters
Aftenführung Bedeutung hat u. am beſten aufgehoben

blieben, ſo handelt es ſich um einen Mangel des Verf.,
würde, weigenhändig unterſchrieben “ werden müßte, der von Amts wegen zu • berüđſichtigen iſt u . zw .

dafür wird kaum ein Beweis erbracht werden können. auch im 3. Rechtszuge. $ 901 Abſ. 2 RVO . ſoll die
Oberamtsrichter Metler in Bamberg. Maßgeblichkeit der verſrechtl. Entſch . gewährleiſten u.

widerſprechende Urt, ausſchließen , will alſo dem öffentl.

Jntereſſe dienen. Es handelt ſich danach um eine dem

Gebühren für die Auwärter -Pflegſchaft. Die unter
Parteibelieben entzogene Beſt. u . auf ſolche beziehen

§ 8 Abſ. 2 der AusfVorſchr. zu dem Sef. über die
fich die 8 536, 559 3PO. nicht (NO3 . 58, 256 ; 94,

Aufhebung der Fideikommiſſe fallende Pflegſchaft
154) . Die Ausnahme, daß der Mangel nur das Verf.

der erſten beiden Mechtszüge betrifft (vgl. Stein ZPO.10,

Toll nach dem neueſten Nomm . zum bayer. Koſten- u. $ 559 bei IV 2, Abſ. 2 ), iſt nicht gegeben. Es iſt daher

StempelG . von Hermann v. Schmidt ( 2. Aufl.) eine zu prüfen , ob die Ausſegung geboten war.

zur Beſorgung einzelner Rechtsgeſchäfte beſtellte 2. Der Vorſtand der Berően . , welcher der Bell .

Pflegſchaft ſein u. der Gebührenbewertung nach Art. 78 angehört, hat das Feſtſtellungsverf. gemäß § 1545 MBO .

des KoſtenG . unterliegen (Art. 71 Anm. 2 dort ). von Amts wegen betrieben . Der Ausſchuß des Vorſt .

Dieſer Anſicht fann nicht beigetreten werden . der Gen, hat am 21. Nov. 1919 einen Beſcheid gemäß

Nach § 8 Abſ. 2 iſt der Anw -Pfl. zu beſtellen „ zur
$ 1583 RBD. dahin erteilt, daß der Anſpruch auf

Wahrnehmung der Rechte, welche demjenigen , dem das
Entſchädigung abgelehnt werde, weil der Unfal feine

meßbare Einbuße an Erwerbsfähigkeit über die 13 ,
Fideikommißvermögen nach dem Tode des Fid Beſibers

anfällt, als Nacerben zuſtehen , u . Zur Wahrnehmung
Woche hinaus hinterlaſſen habe. Im Anſchluß daran

heißt es : „Es kann nicht die Ueberzeugung gewonnen

der Pflichten, die ihm als Nacherben obliegen “. Dem werden, daß jeßt noch Folgen dieſes Betrünf. vor

Anw .-Pfl. kommt alſo nicht allein die Beſorgung eines handen ſind , welche die Erwerbsfähigkeit des Ver

einzelnen Rechtegeſchäfte zu , ſondern allgemein die leßten weſentl. beeinträchtigen u . für die gemäß § 930

Wahrung der Rechte u. Erfüllung der Pflichten , wie in Verb . m . $$ 558 ff. AVO . SchE. zu leiſten wäre.

ſie die für die Vorerbſchaft geltenden, hier für anwendbar
Die Ablehnung der Entſchädigungspflicht iſt ſomit

erklärten Vorſchr. der , SS 2113—2120, 2123—2135,
gerechtfertigt.“ Gegen dieſen ihm zugeſtellten Beidheid

hat der Al . kein Rechtsmittel eingelegt. Dagegen
2139, 2142, 2143 des BGB. enthalten . Gerade dieſer

iſt am 6. Jan. 1921 bei dem Landwirtſchaftsrat in
Pflichtentreis fordert im Intereſſe des Anfallsbe- M. u. am 8. Jan. 1921 bei der BerGen . ein von dem

rechtigten eine dauernde Betätigung des Pflegers, Prozeßbevollm . des Bekl. unterzeichnetes Schreiben

um ſo mehr, als nunmehr den Fid Her. lediglich die v. 28. Sept. 1920 eingegangen , in dem gegen den

Aufgaben der VormGer zugewieſen ſind. Wenn nun Beſcheid v. 21. Nov. 1919 „ Berufung “ eingelegt wird

das Fid Ger. den Anw .- Pfl. zur dauernden Wahr- mit dem Antrage, feſtzuſtellen , daß es ſich um einen

nehmung der Rechte uſw. beſtellt, ſo handelt es ſich ,
Betrunf . handele, u . den MI . zu entſchädigen . Das

da leßten Endes die Sachbehandlung durch das Ge
OLG . hält den Einſpruch des Bell. für verſpätet.

Es führt aus : Zwar habe der Bell , den Einſpr. gemäß
richt den Ausſchlag geben muß, um eine Pflegſchaft

8 902 RVO. auch noch nach Ablauf der EinſprFriſt
mit fortlaufender Tätigkeit, für die die Gebühren nach

einlegen fönnen , wenn ſie ohne ſein Verſchulden ver
Art. 79 des Koſten (G . zu erheben ſind. Dieſer An- ſtrichen geweſen ſei . Das ſei aber nicht der Fall .

ſicht iſt auch das Oberſte Landesgericht. In einem Sein Einſpr. ſei ſchon am 28. Sept. 1920 längſt nicht

.
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mehr ohne ſein Berſchulden verſpätet geweſen u . an er gemäß SS 823 ff. BOB. SchE. fürdieſe vorzeitige Be.

der weiteren Verſpätung ſei er ebenfalls ſchuld ; er endigung ſeiner Baufbahn durchWeiterzahlung ſeines

hätte rechtzeitig nachforſchen ſollen, wo das Schrift- Gehalts nach dem Ortsſtatut. Er ſehe einer baldigen

ftud geblieben ſei. Auch ſeinem Gegner, der auf die Entſcheidung über dieſen Antrag entgegen . Die Bürger

Berhandlung gewartet habe, ſei er das ſchuldig ge- meiſterei-Vertretung beſchloß im Sept. 1915, die Än

weſen. Die Entſch . auf ein verſpätetes Mechtsmittel ſprüche des Kl. abzulehnen . Am 8. Oft. 1915 teilte

brauche das Gericht nicht abzuwarten. Ebenſowenig der Bürgermeiſter in einem an den „ ehemaligen “

ſei dieAusſeßung deshalb geboten , weil nach $$ 955, Bauwart Sch. gerichteten Schreiben dem Kl. mit, daß

609 ff. RVO. in den erſten zwei Jahren nach dem Unf. er deſſen Antrag vom 16. Aug. 2. 3. feine weitere Folge

wegen einer Aenderung im Zuſtand des Berlebten geben könne, da die behaupteten Tatſachen jeßt nicht

eine neue Feſtſtellung der Entſchädigung jederzeit bes nachgeprüft werden könnten. Der Ml. widerſprach in

antragt werden dürfe. Sei einmal das Verf. nach ſeinem Schreiben v . 11. und 26. Dkt. 1915 der Be

der NVO. durch eine rechtstr. Entſch. geſchloſſen, ſo zeichnung als ehemaliger“ Bauwart. Der Bürger

tõnne das Perf. vor den ordentl. Ger. fortgeſetzt meiſter erwiderte am 5.Nov. 1915, daß er in dieſer

werden. Ein neuer Antrag auf Feſtſeßung der Ent- Bezeichnung nichts Verleßendes finden könne ; Al . habe

ihädigung werde auch iwerlich zugelaſſen werden ; feine Stelle freiwillig aufgegeben, ſei alſo nicht mehr

vor allem werde in einem neuen Verf. Teine Entſch. Bauwart. Um 8. Nov. 1915 erwiderte der Ál., daß

ergehen , daß ein entſchädigungspfl. Betrünf. vorliege ; es ihm fernliege, ſeine Stelle aufzugeben oder auf

dazu ſei der Fall nicht angetan . Dieſe Ausführungen gegeben zu haben. Er habe in ſeinem Schreiben v .

find bedenklich . DasDIG . nimmt ſelbſt an, daß der 16. Aug. nur erwähnt, daß er durch die ħandlungen

Beſch. v . 21. Nov. 1919 teine Entſcheidung darüber des Bürgermeiſters als Kommunalbeamter ſozuſagen

enthält, ob ein Betrunf. vorliegt. Darin iſt ihm beis unmöglich gemacht worden ſei . Der Sinn feines

zutreten . Daß in dem für den Beſcheid benußten Shreibens ſei der, daß ein weiteres Zuſammenarbeiten

Formular der Ausdrud „ Betriebsunfall“ vorkommt, iſt unit dem Bürgermeiſter zu keinem guten Ende führen

nicht entſcheidend. Andererſeits aber iſt in 8 901 Abſ. 2 würde. Sollte das Bürgermeiſteramt von dieſem

ABO ., wie fich aus Abf. 1 daſelbſt ergibt, bei der ſeinem Schreiben eine andere Auffaſſung haben , ſo

Entſch ., bis zu deren Ergehen das Berf. vor dem bitte er, es zu berichtigen . Das Bürgermeiſteramt

ordentl. Ger. auszuſeßen iſt, gerade auch an eine erwiderte, daß der Kl. nach dem klaren Wortlaut des

Entſch. Darüber gedacht, ob ein BetrUnf. vorliegt oder Schreibensv . 16. Aug. tatſächlich ſeine Stelle in B.

nicht . Die Entſch. über dieſe insbeſ. für die þaftung aufgegeben habe . Es müſſe dabei bleiben. Mit der

des Unternehmers gemäß 88 898, 1042 NVO. bedeut- Klage verlangte der Ar. " die Feſtſtellung, daß das

ſame Frage fod regelmäßig in einer für die Ger. Dienſtverhältnis noch zu Recht beſtehe u. die Verurtei

maßgeblichen Weiſe dem Verf. nach der AVO. vorbes lung der Befl. zur Zahlung des Gehalts ab 1. Jan.

halten bleiben u . gerade auch hierüber ſollen wider: 1918. Die Klage wurde abgewieſen, die Berufungdes

ſprechende Entſch. verhütet werden. Steht freilich Kl. zurüdgewieſen. Auf ſeine Mev . wurde das Bu.

feſt, daß eine ſolche Entſch. in dem Verf. nach der aufgehoben u . die Sache zurüđverwieſen.

RBO. nicht ergehen wird, ſo muß das Verf. vor Oründe: Der Annahme, daß das Amt des Kl.

dem ordentl. Ger. nicht ausgeſeßt werden . So aber durch eine Kündigung in ſeiner Eingabe v . 16. Aug.

liegt der Fall nicht. Dafür, daß die Einſpruchsfriſt 1915 erloſchen ſei, kann nicht beigetreten werden. Der

durch Berſchulden des Bell . verſtrichen ſei , fehlt es Senat hat in RGZ . 96, 302 aus der öffentl.- rechtl.

an: Unterlagen. Der Umſtand allein , daß ſein Prozeß= Stellung des Beamten u. der daraus ſich ergebenden

bevollmächtigter im gerichtl. Verf. vom Beſcheid ſchon Fürſorgepflicht des Staates gefolgert, daß Erklärungen
am 19. Dez. 1919 Kenntnis gehabt hat, reicht nicht eines Beamten, die einen Verzicht auf ſeine Rechte

aus . Uebrigens iſt es Sache der VeríJnſt., über die enthalten, insbeſ. alſo auch ſein Geſuch um Entlaſſung

Zuläſſigkeit u . den Erfolg des Rechtsmittels u . auch nur in Betracht gezogen werden können, wenn ſie

darüber zu befinden , ob in dem Verf. über Vorliegen beſtimmt u . flar ſind. Dieſer Grundſat gilt felbſt

eines Betrunf. zu entſcheiden iſt. Das RBA. hat zwar verſtändl. auch für Gemeindebeamte . Der Al. hat zwar

grundſäßlich ausgeſprochen, daß der Unternehmer die in der Eingabe v . 16. Aug. 1,19 erklärt, daß er ge

Feſtſtellung, ob ein Betrunf. vorliege, nicht betreiben zwungen ſei, ſeinen Dienſt aufzugeben , gleichzeitig aber

könne, wenn die Entſchädigungspflicht der Beren . die Weiterbezahlung ſeines Gehalts gefordert, wenn

mangels Vorliegens von Unfallfolgen nicht in Frage auch als SchE. wegen der vorzeitigen Beendigung

komme, (Met-& ntich. Nr . 2962 ; Ämt N . 1917, 527). ſeiner Laufbahn. Dieſe Erklärungen müſſen in ihrem

Aber in dem damaligen Falle waren unſtreitig für Zuſammenhange beurteilt werden . Es erhellt aus

den Verlegten Unfallfolgen über die 13. Woche hinaus ihnen , daß der Kl. nicht vorbehaltlos ausſcheiden , ſeine

(8 558 ABD.) nicht entſtanden, während hier nicht vermögensrechtl. Anſprüche nicht aufgeben wollte.

nur der verlebte Kl., ſondern auch der Befl . Unter- Konnte der Mi., wie das BG. annimmt, durch ſeine

nehmer ſolche behaupten . Es iſt hiernach damit zu Kündigung das Beamtenverhältnis löſen, ſo fonnte

rechnen, daß in dem Verf. nach der RBD. die Frage dies doch nur durch eine vorbehaltloſe, den Verzicht

entſchieden wird, ob es ſich um einen BetrUnf. handelt, auf alle Rechte in ſich ſchließende Erklärung geſchehen.

u. deshalb durfte das DVG. von der Ausſeßung nicht Eine ſolche hat der Kl . nicht abgeben wollen u .nicht ab

abſehen . ( Urt . des IV . 85. v . 12. Dez. 1921, IV 279/21 ) . gegeben . Fieran konnten die geſeßl . Vertreter der

Befl. nicht zweifeln. Sie durften nicht die mit der

II .
Forderung der Weiterzahlung des Gehalts verbundene

Eingabe des Al. wie einen vorbehaltsloſen Verzicht

Grklärungen eines Beamten, aus denen ein Verzicht behandeln . Jhre Pflicht wäre es vielmehr geweſen,

auf ſeine Rechte gegenüber dem Staat (der Gemeinde) den Mi. darauf hinzuweiſen , daß ſeine Erklärung nicht
entnommen werden ſoll, müñen beſtimmt und klar ſein . als eine Kündigung im rechtl . Sinne gelten könne .

Der Al. Sch. war ſeit Mai 1912 Bauwart u . Vers Unvereinbar mit den der vorgeſeßten Dienſtbe hörde
waltungsſekretär der bell . Bürgermeiſterei B. Am gegenüber dem Beamten obliegenden Pflicht war es

16. Aug. 1915 ſchrieb er dem Vürgermeiſteramt, daß auch, daß das Bürgermeiſteramt erſt am 5. Nov. 1915

ihm durch ungerechte Behandlung die Fortſeßung ſeines dem ll. in verſtändl. Form mitteilte, welche Stellung

Dienſtes unmöglich gemacht worden ſei, ſo daß er ihn es zu ſeiner Eingabe v. 16. Aug. einnähme. Es iſt
aufgeben müſſe. Da die Behandlung ungerechtfertigt anzunehmen , daß der M. bei alsbaldiger Mitteilung

u. ungeſeßl. geweſen ſei , die Gemeinde aber für das den Sinn ſeiner Eingabe ſo flargeſtellt hätte, wie er
Verſehen ihrer Beamten einzuſtehen habe, ſo beanſpruche dies am 8. Nov. 1915 getan hat . Der Grund, aus

11:
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dem die Vorinſt. abgewieſen haben, trifft hiernach

nicht zu . Es bedarf noch der Aufklärung, ob das

Amt des Al. nicht inzw . aus anderen Gründen geendet

hat. Durch den Umſtand allein , daß der Bell. teine

Dienſte mehr geleiſtet hat, wird ſein Anſpruch übrigens

nicht beſeitigt . (NO3. 86, 291 ; 94, 200 ; 96, 87) .

( Urt . des III. ZS . v . 11. Nov. 1921, III 166/21).

5342

III .

Miete von Säden. Werterſat bei Verluſt. Ead

punkt der Mietzinepflicht. Die Kl. vermietete im Febr.

1915 der Bell. für die Verſendung von Zuderrüben

ichnißeln 1000 Säde ohne Vereinbarung eines be

ſtimmten Mietzinſes u . einer Mietzeit. Die Befl .

lieferte die Säcke nicht zurüd u . fann es jeßt nicht

mehr. Die Kl. flagte im Jan. 1917 auf Zahlung von

1717,80 M Mietzins für die Zeit bis Ende 1916 u.

auf Rücgabe oder auf Zahlung weiterer 2000 M Wert

erfaz nebſt Zinſen ſeit 1. Jan. 1917. Durch das 16 .

abgewieſen , erhöhte die dl. den Anſpruch auf Werts

erſaß von 2000 M auf 4500 M. Das BG. verurteilte

im Jan. 1919 die Befl . zur Zahlung der 1717,80 M

nebſt Zinſen u . zur Rückgabe u ., falls die Bell . dazu

nicht imſtande ſein ſollte, zum Erfaße des Wertes

mit dem Zuſaß : „ Inſoweit wird der Anſpruch der

Kl. dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.“ Jn

dem weiteren Verf. vor dem16. erhöhte die Kl. ihren

Werterſaßanſpruch auf 5500 M nebſt Zinſen ſeit 19. Sept.

1919 und beanſpruchte außerdem 8000 M Mietzins

v . 1. Jan. 1917 bis 18. Sept. 1919, weil das Miets

verhältnis mit dem leßteren Tage beendigt worden

ſei. Das 16. verurteilte nur zu jenen 5500 M u.

wiesden neuen Mietzinsanſpruch ab . Das BG. ver

urteilte die Bell . auch zur Zahlung des Mietzinſes.

Auf die Hev . der Bell. wurde das Bu. inſoweit auf

gehoben, als es die Bell. zu mehr als 4500 M ver

urteilt hatte u . die Sache in dieſem Umfange zurücver

wieſen . Gründe : 1. Bei dem Anſpruch auf Erſatz des

Wertes ſtreiten die Parteien zunächſt darüber, welcher

Zeitpunkt der Berechnung zugrunde zu legen ſei.

Die Ned. wendet ſich gegen den Ausſpruch des Bo.,

daß grundſäßl . die Zeit des Urt. maßgebend u . der

volle , gegebenenfalls höchſte Wert bis zum Lage des

Urt . anzuſehen ſei, ſo daß hier ein früherer Zeitpunkt

als der des Bu. vom Jan. 1919 nicht in Betracht

kommen könne . Sie hält den Zeitpunft für maßge :

bend , in dem die Unmöglichteit der Müdgabe feſtges

ſtanden habe, und das ſei bereits im Apr. 1915 der

Fall geweſen . Dieſer Angriff iſt unbegründet. Die

Entſch , des BG. ſteht im Einklange mit der Rechtſpr.

des RG. Insbeſ. hat der 1. Sen. in RO3. 101, 418

ausgeführt, der Berechnung des Werterſaßes für ver

lorene Sachen ſei, wenn der Wert derartiger Sachen

inzw . geſtiegen ſei, nicht der Zeitpunkt des ſchädigen

den Ereigniſſes oder der Klage, ſondern der des Urt.

zugrunde zu legen , weil dem Geſchädigten der volle

Werterſaß nach SS 249, 251 , 252 BOB . nur dann zue

teil werde, wenn er in Geld ſoviel erhalte, als er

3. 3. des Urt. aufwenden müſſe, um für die verlorenen

Gegenſtände gleichwertige Erſaßſtüde zu beſchaffen .

Dem tritt der Sen. bei. Aus jenen Ausführungen

folgt auch die Unhaltbarkeit der Anſicht, daß der Án.

ſpruch auf Erſag des Wertes 3. 3. des Urt. einer beſ.

Begründung bedürfe, namentl. der Darlegung, daß

die MI. vorher Erſatz nicht angeſchafft habe u. mangels

Zahlung der Befl. nicht habe anſchaffen können. Da

gegen iſt der Angriff gegen die Zurüdweiſung des

Einwandes eigenen Verſchuldens der Kl. begründet,

aber nur inſoweit, als dieſe ihren Werterſaßanſpruch

nach dem Erlaſſe des Urt. vom Jan. 1919 erhöht hat,

alſo in Höhe von 1000 M. Die Einrede des mit:

wirkenden Verſchuldens betrifft den Grund des An

ſpruchs u . iſt daher vor Erlaß des Zwu, nach § 304

ZPO. geltend zu machen . Allerdings kann die Entſch.

über ſie dem Betragsverf. überlaſſen werden, wenn

das Verſchulden nur auf die Höhe des Schadens von

Einfluß iſt (NOZ . 81, 272; 82, 196 ; 101, 24) . Iſt

dieſes aber in dem Zw U. nicht geſchehen, ſondern der

Anſpruch uneingeſchränkt dem Grunde nach für gerechts

fertigt erklärt, ſo iſt dem Bell, die nachträgl. Geltends

machung jener Einrede abgeſchnitten (JW. 1915 , 148 ) .

Dies gilt aber nur in þöhe der 3. 3. des Erlaſſes

des 8wu eingeklagten SchE.- Forderung. Erweitert

der Ai, im Betragsverf. ſeinen Anſpruch, ſo ſind gegens

über dem Mehrbetrag alle Einwendungen zuläſſig.

Das BG . hat demnach den Einwand des mitwirkenden

Berſchuldens hinſichtlich der nachträglich mehr ge

forderten 1000 M zu Unrecht mit der Begründung abge

wieſen, daß jede nachträgl. Erörterung eines mits

wirtenden eigenen Berſchuldens auszuſcheiden habe ,

weil es in dem Urt. vom Jan. 1919 die Frage geprüft

u. zu Ungunſten der Berl . entſchieden habe. Dagegen

iſt der Einwand in Höhe der damals beanſpruchten

4500 M durch das zwl. rechtsträftig erledigt, mag

er in dieſem geprüft ſein oder nicht. Jn Höhe dieſer

4500 M iſt daher die Hev. unbegründet, in þöhe jener

1000 M dagegen das zwette ürt . aufzuheben u. die

Sache zurüd juverweiſen .

2. Die Verurteilung der Bekl. zu 8000 M Miet

zins für die Zeit v. 1. Jan. 1917 bis 18. Sept. 1919

iſt ebenfalls aufzuheben . Das BG. hat, ohne über

den von der Kl. behaupteten Handelsgebrauch zu ent

ſcheiden , nach dem Sadmiete bis zur tatſächl. Müd

gabe der Såde oder bis zur Bezahlung des Wert

erſaßes für dieſe zu entrichten ſei, den Mietzins zu

geſprochen, weil der Mietvertrag erſt am 18. Sept.1919
geendet habe. Demgegenüber macht die Mev . mit Mecht

geltend, daß mit dem Verlangen auf Rüđgabe der

Såde in der Klage vom Jan. 1917 das Mietver

hältnis gekündigt, dieſes alſo bereits mit der Zu

ſtellung der Alage beendigt worden ſei. Für die ſpätere

Zeit kann daher die Ml. fraft Geſ. nicht nach § 535

Sat2, § 324 Abſ. 1 BGB., ſondern höchſtens nach

§ 557 Mietzins beanſpruchenu. auf Grund dieſer Vors

ſchrift gemäß RGZ. 99, 230 auch nur bis zu dem

Zeitpunkt, in dem die Säde verloren worden ſind

u. damit ihre „ Vorenthaltung“ aufhörte. Für eine

ſpätere Zeit fann aber vielleicht eine Verpflichtung
zur Mietzinszahlung auf einen auch für die Befr.

verbindi. Handelsgebrauch geſtüßt werden. Hierüber

hat das BG. zu befinden . (ürt. des III. ZŠ. v . 4. Dkt.

1921 , III 102/21) . e -

5344

IV .

Strafanzeige gegen einen Ehegatten als ſchwere

Gheverfehlung. Die Rev. richtet ſich dagegen, daß das

BerGer. és abgelehnt hat eine ſchwere Eheverfehlung

der Bekl. darin zu finden, daß ſie während des Rechts

ſtreits eine Anzeige erſtattete, worin der Kl. des

Diebſtahls von Spiritus bei ſeiner Dienſtſtelle bes

ſchuldigt wurde. Die Müge iſt begründet. Daß die

Anzeige, falls ſie für begründet befunden worden wäre,

für den Kl. ſchlimme Folgen außer ſtrafrechtl.

Ahndung auch Verluſt ſeiner Dienſtſtelle - hätte haben

können, beſtreitet die Befl. nicht . Das BerOer. ſagt,

der Kl . habe gar nicht die Behauptung aufgeſtellt,

daß die Bell . wider beſſeres Wiſſen oder leichtſinnig

gehandelt hätte. Aber es fommt hierauf nicht an;

denn auch eine begründete oder im guten Glauben ge

machte Anz. kann je nach Umſtänden eine ſchwere

Verfehlungi. S. von § 1568 BOB. darſtellen. Haupt

ſächl. fommt es auf die Geſinnung an , von welcher ſich

ein Ehegatte bei der Erſtattung einer Strafanz. leiten

läßt . Jm allgem . widerſtrebt es dem Weſen der Ehe

als einer dauernden Lebensgemeinſchaft, wenn ein

Eheteil den andern in Strafe zu bringen ſucht. Das

kann u . U. anders beurteilt werden , wenn der An

zeigende gewichtige eigene Intereſſen verfolgt , die auch
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unter Berüdſichtigung des Weſens der Ehe als be- iſt, einen Vormund zu berufen. Auch als eine Beſt.

rechtigt anzuerkennenſind (vgl. z . B. Warneyer 1916 t.S. des § 1909 Abſ. 1 S. 2 BGB. würdedie Verfügung

Nr. 109, 1919 Nr. 120 ). Gine Prüfung nach dieſer nicht die von der Erbl. gewollte Wirkung über die

Michtung hat das Berőer. nicht vorgenommen ; übs Volljährigkeit des Al. hinaus äußern. Es liegt aber

rigens hatte die Bell. gar keine erhebl. Behauptungen nahe, die Anordnung einer Pflegſchaft gemäß 88 2084,

dieſer Art aufgeſtellt; wenn ſie vorgetragen hat, daß 140 BOB. (WarnRſpr. 1913 Nr. 239) in die Ünord

ſie bezügl. der AnyErſtattung nicht ſchlechter geſtellt nung einer Teſtamentsvollſtređung umzudeuten u. ſo

ſein könne als jeder Staatsbürger u. daß ihre Anz. derVerfügung den von der Erbl.gewollten Erfolg zu

weibl . Empfinden entſpreche, ſo deutet das auf eine verſchaffen. Daß das BerG. zu dieſer Auslegungsfrage

Berkennung der aus der ehel. Lebensgemeinſchaft er- nicht Stellung genommen hat, bedeutet einen Rechts

wachſenden Pflichten u . läßt erfennen, daß ſagl . Gründe verſtoß, der zur Aufhebung nötigt . Denn wenn auch

nicht vorzubringen find, die die AngErſtattung rechts eine Tochter der Erbl., die an zweiter Stelle zur Teſta

fertigen könnten . Das BerGer. glaubt ſodann dem mentsvollſtrecerin ernannt ( 2197 Abſ. 2) oder der

Berhalten der Bell . auch noch deshalb die Bedeutung einer die Beſtimmung der Perſon des Teſtamentsvollſtr.

ichweren Eheverfehlung abſprechen zu follen , weil zur überlaſſen wäre (§ 2198 BOB.) , nicht mehr lebt, ſo

fragl. Zeit die Streitteile ſchon ſeit einem Jahr ges wäre doch an erſter Stelle N. zum Teſtamentsvollſtr.

trennt gelebt haben u.der Scheidungsprozeß in 2.Inſt. ernannt, von dem nicht erhellt,daßer geſtorben ſei

geſchwebt habe. Iſt es ſchonim allgem . bedenkl . , Ver- oder das Amt abgelehnt habe ($ 2202 Abf.2, 3 BOB.).

fehlungen während des Scheidungsprozeſſes milder Ergibt ſich, daß die Erbl. durch eine noch wirkſame

zu beurteilen , ſo fann das hier ſchon um deswiden Anordnung der Teſtamentsvollſtređung für die Voll

nicht angehen, weil zur fragl. Zeit die Bell. im Prozeß ziehung der Anordnung in § 2 Abſ. 2 des Teſt. geſorgt

die Abweifung der Klage u . die Aufrechterhaltung der hat, ſo fehlt dem Al. für die gerichtl. Geltendmachung

Ehe anſtrebte, alſo ihr Verhalten in einer die Fort- der Forderung die Sachbefugnis. Denn dann greift

ſegung der ehel. Bebensgemeinſchaft ermöglichenden $ 2212 BGB. ein , wonach das von dem Teſtaments

Weiſe einrichten mußte. (ürt. des IV . 35. v . 10 Nov. vollſtr. zu verwaltende Erbteil des Kl. während der

1921, IV 219/1921) . bis zum vollendeten 24. Lebensj. des Hl. laufenden

Dauer der Verwaltung nur der Teſtamentsvollſtr.

V.
einziehen kann. (Urt. 8. IV. ZS . v. 24. Dkt. 1921, IV

147/21 ).

1. Ein Miterbe tann auf Leiſtung ſtatt auf Aus.

einanderſetung tlagen, wenn ihm durd Srilungsanords
VI.

aung eine beſtimmte Summe zugewieſen ift. 2. Die

Benennung eines Pflegers in einer legtw. Berf. fara Rettenhandel unter Großhändlern. Preistreiberei

in die Anordnung einer Seftamentobollſtredung umge: des Vermittler8. 1. Wenn auch beide Parteien Großh.

deutet werden. 1. Die Mev . führt aus : Die Hechtsſtellung waren , ſo wohnte doch der Bekl : in C., der Al. in

des Miterben würde dem Kl. keinen Zahlungsanſpruch, M. Dieſer Umſtand war für die Frage maßgebend,

alſo auch keinen Anſpruch auf Austehrung gezogener ob der Kl. fich des16. ſchuldig gemacht habe. Nach

Nußungen oder auf Verzugszinſen gegenüber ſeinem der Rechtſpr. des NO. deutet die Tatſache, daß beide

Miterben geben, ſondern nurauf Feſtſtellung des Erb- Vertragsparteien an demſelben Ort als Großh. tätig

rechts u . ſeiner Quote ſowie aufAuseinanderſeßung werden , im Zweifel allerdings darauf hin, daß beide

u. allenfalls a. Einräumung des Mitbeſiges an der als ſolche auch die gleiche wirtſchaftl. Funktion aus

Erbſchaft; über die Anrechnung des Empfangenen ſet üben u. es iſt dann Sache desjenigen, der eine gemein

bei der Auseinanderſeßung zu verhandeln . Dem gegen- wirtſchaftlich nüßl.Tätigkeit in dem Berteilungsprozeſſe

über ift zuzugeben, daß die Erbſchaftsklage, wenn ſie der Ware vom Herſteller zum Verbraucher geltend

von einem Miterben gegen den anderen erhoben wird, machen will, Umſtändehierfür anzuführen u. Beweis

der ſich in den Aleinbefiß von Erbſchaftsgegenſtänden anzutreten (ROZ. 98 , 62). Wenn dagegen die Großh .

gefest hat u. fich ein über ſein wirtl. Miterbrecht ihre Handelsniederlaſſung an verſchiedenen Orten haben,

hinausgehendes Erbrecht anmaßt, regelmäßig eine iſt davon auszugehen, daß die zw . ihnen gehandelten

Erbteilungstlage iſt u . daß der Miterbedeshalb, von Waren einem anderen Verbraucherkreis zugeführt u.

der Klage auf Feſtſtellung ſeines Miterbrechts abgeſehen , damit dem Verbrauch näher gebracht werden . In

regelmäßig nur Leiſtungsanträge der von der Rev. dieſem Fall bedarf es deshalb immer der Darlegung

gekennzeichneten Art ſtellen kann (JW. 1903 Beil. 64 beſ. Umſtände, die das Verbringen der Gegenſtände

Nr. 148). Der vorliegende Fall hat aber die Beſonder- von einem Verbraucherfreis in den anderen gleichwohl

heit , daß die Erbl. eine Teilungsanordnung getroffen als unnötig und unwirtſchaftlich erſcheinen laſſen (ROZ.

hat, der gemäß die Teilungsmaſſe auf 100 000 M an- 101, 371). Solche Umſtände ſind hier nicht erkennbar.

zunehmen u. der Kl. durch die Zahlung einer ſeinem Im Gegenteil deuten die Feſtſtellungen darauf hin,

1/3 Kopfteil entſpr. Summe abzufinden iſt. Infolge daß das Schmalz auf dem fürzeſten Wege den Ver

dieſer Anordnung iſt eine Auseinanderſeßung nach brauchern zugeführt werden ſollte. Denn nach dem

$ S 2012 ff. BOB. zw . dem Kl. u . ſeinen Miterbinnen erſten Abkommen war es für die Stadtgemeinde3.

nicht erforderlich. Der Kl . hat vielmehr die von ihm beſtimmt, die es mit Hilfe von Kleinh. ihren Ein

geltend gemachte Geldforderung. wohnern, zugute kommen laſſen wollte. Gemäß der

2. Aus dem § 2 Abſ. 2 des Teſt. leitet die Hed . ſpäteren Vereinbarung iſt das Schmalz aber an die

weiter ein Bedenken dagegen her, daß der Kl., trop. AG. Wolf gelangt, die es offenbar für ihre Arbeiter

dem die für ihn beſtimmte Summe bei einer Bant in und Beamten anſchaffte. Sowohl die Stadt wie das

Wertpapieren angelegt werden u . bis zur Vollendung Induſtriewert haben den Abſchluß vermutlich zur

ſeines 24. Bebensj. angelegt bleiben ſollte, vor der Verſorgung ihrer Angehörigen mit billigen Lebens

Erreichung dieſes Lebensalters Zahlung der Summe mitteln gemacht ohne die Ábſicht eigenen Gewinns.

fordert. § 2 Übſ 2 mußte im Zuſammenhange init Sie können alſo nicht ohne weiteres mit Großh . in

Abſ. 3, 4 betrachtet werden. Dort hat die Erbl. als eine Reihe geſtellt werden , durch deren Dazwiſchen

„Þfleger oder als Vormund “ des Kl . den N. benannt u . treten der Preis der Ware geſteigert wird .

für den Fall, daß dieſer das Amt nicht übernehmen 2. Auch die Annahme des Bero . , daß der Kl . ſich

ſollte, beſtimmt, daß „ ihre älteſte lebende Tochter “ oder als Vermittler der Preistreiberei ſchuldig gemacht

eine von dieſer zu benennende Perſon das Amt erhalte . habe ( 1 Nr. 2 BrTrVO. v . 8. Mai 1918 ) begegnet

Als Vormundsbenennung iſt dieſe Beſt. nicht wirkſam, Bedenken . Nach der Rechtſprechung des RG. ſind

da nach § 1776 BOB . die Großmutter nicht berechtigt Aaufgeſchäfte, bei denen übermäßige Preisſteigerung



72
Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr . 5 u . 6 .

5352 n.

5353 n

von

i. S. von § 1 Abf. 1 Nr. 1 ÞrTrVD. vorliegt, im das zur Begründung der Klage behauptete konkrete

Gegenſatz zu unerl . KõGeſchäften nicht ohne weiteres Mechtsverhältnis verſteht. Denn auf jeden Fall wurde

nichtig ; vielmehr müſſen beſ . Umſtände hinzutreten , ein anderes Recht beanſprucht,wenn die Müdforderung

die ausnahmsweiſe als unter § 138 Abſ. 1 BGB. wegen der Geſchäftsunfähigkeit der sl. bei Abſchluß

fallend erſcheinen laſſen (ROZ. 98 , 293). Nach dieſer des Vertrages u. der Auflaſſung geſchah, als wenn

Richtung fehlt es hier an jedem Anhalt. Jm Gegenteil das Grundſtüd wegen der Unſittlichkeit des Vertrages

hat der Ki., wenn er Vermittler war, das Schmalz, u . vielleicht auch der Auflaſſung zurüdverlangt wurde.

das durch ſeine Verinittelung zunäch it an die Stadt 3. Aber auch die Entſtehungstatſachen waren nicht die

für 22M für das Stilo unter Einrechnung einer Prod. gleichen . Denn für die Ünſittlichkeit aus § 138 BGB.

von 50' Pf. auf das Kilo für ihn verfauft war, nachher tam es darauf an, daß ſich die Bell . u . ihr Mann der

der AG. Wolf für 22,50 M unter abermaliger Einrech- geiſtigen Minderwertigkeit der Kl. bewußt waren u .

nung einer Prov. von 50 Pf . für ihn zu einer Zeit ver- in Ausbeutung dieſes Zuſtandes der Bell. Vorteile

ſchafft, als anſcheinend die Preiſe ſchon weſentlich verſchafften, ohne daß gerade eine volle Geſchäftsunfähigs

geſtiegen waren und deshalb 22,50 M noch erheblich feit der Kl. dabei Vorausſeßung war. Für die Nich

unter dem damaligen Marktpreis lagen. Iſt dies der tigteit aus § 105 BGB. aber war die volle Geſchäfts

Fall, ſo würde eine übermäßige Preisſteigerung ſchwer- unfähigkeit der Al . Bedingung , auf der anderen Seite

lich vorliegen (NGŠt. 61, 317 ;NO3. 96, 285 ). Es aber auch ausreichend. Das ſind verſchiedeneAnſpruchs

tommt hinzu, daß der Hl . noch die Auseinanderſeßung grundlagen . (Urt. d . V.ZS. v. 23. Nov. 1921, V 197/21).

mit der Stadt 3. wegen der Nichtlieferung an dieſe

übernahm oder gleichzeitig einen Erſap-Waggon zu

höherem Preiſe für dieſe anſcheinend auf eigene Ver

antwortung beſtellte, um die Ware für die Firma Wolf B. Strafſachen .

zu erlangen . Auch Preistreiberei iſt daher nicht nach I.

gewieſen. (Urt. d . V. 88. v . 17. Nov. 1921, V 221/21).

Begriff der Platte“ i. S. de 8 151 StG8. (Photo:

VII . graphiſches Negativ). Die Straft. geht davon aus,

daß alsPlatte" i . S. des Gej. nicht nur das lepte Er

Unzuläſſige Alagänderung,wenu dieRichtigteit eines zeugnis der ganzen Entwidelungsreihe, das zur Ber

Hentegeldäfte zunächſt ander Auenügung geiſtiger ſtellung des falſchen Geldes unmittelbar Verwendung

Schwäche eines Zeiles und dann aus ſeiner Geſchäfts- findet, ſondern auch die Zwiſchenſtüde anzuſehen find,

unfähigkeit hergeleitet wird. Die Klage war zunächſt die für dieſen Zweď angefertigt werden. Sie erachtet

auf die Behauptung geſtüßt, daß die Bell . und ihr Mann daher auch ein photogr. Negativ , das ein notwendiges

die Al . argliſtig durch die Boripiegelung getauſcht Zwiſchenglied zur Herſtellung des für den Druď be

hätten, die Grundſtüdspreiſe würden fallen u. der ſtimmten Kliſchees bildet, als eine zur Anfertigung

Dabei

war allerdings darauf hingewieſen, daß die Täuſchung dem § 101 ŠOB. nicht gerecht. Durch ihn ſind Vor

der Kl . unter Ausnüfung ihrer Leichtgläubigteit u . bereitungshandlungen zur Münzfälſchung ausnahms

geiſtigen Schwäche gelungen ſei, aber unmittelbare weiſe mit Strafe bedroht, die nach allgem . Grundſägen

Folgen aus einem die freie Willensbeſtimmung aus- ſtraflos wären. Die Beſt. erfordert dahereine ſtrenge

ſchließenden Zuſtande krankhafter Störung der Geiſtes- Auslegung. Zur Anfertigung von falſchem Gelde

tätigkeit mit dem Ergebnis der Nichtigkeit des Vera dienl . Platten u . ſonſtige Formen ſind hiernach nur

trages u. der Auflaſſung (§ 105 BOB .) waren nicht ſolche, die dem Täter zur Hand ſein müſſen , wenn er

geltend gemacht. Ob das Bero . Grund hatte, nach mit der Ausführung des Verbr. aus § 146 StGB.

dem tatſächl. Vorbringen der Kl. die Klage auch aus anfangen will. Formen u . ſonſtige Geräte, die nur

$ 138 BGB. zu beurteilen, weil die Mi. , indem ſie die dazu dienen, die zur Herſtellung von Falſchgeld un

Nusnüßung ihrer Beichtgläubigkeit u. Unerfahrenheit mittelbar dienl. Fälſchungswerkzeuge,alſo etwaKliſchees,

behauptete, damit auch die Unſittlichkeit des Vertrages herzuſtellen , können nicht als zur Anfertigung von

und der Auflaſſung geltend machen wollte, iſt nicht Falſchgeld dienlich angeſehen werden . (Urt. des I. Strš.

zu prüfen , denn inſoweit iſt feine Alagänderung an. d. 22. Dez. 1921, 1 D 1520/21 ) .

genommen u . dieſe Entſch . iſt für das RevGer bindend.

Jedenfalls aber fann um deſſentwillen nicht auch die

Behauptung der Nichtigkeit des Vertrages u . der Aufs
II .

laſſung wegen der Geſchäftsunfähig
keit der MI. aus Geringer Wert ($ 248 a StGB.). ) Die Entſch .

ihren Anführungen entnommen werden . Denn die
darüber, ob ein Gegenſtand geringwertig i . S. des

Nichtigkeit wegen der Unſittlichkeit des Vertrages hängt 8248 a StGB . iſt, liegt weſentlich auf tatſächl. Gebiet

auch von ſubjektiven Momenten ab oder hing doch u. entzieht ſich inſofern der Nachprüfung. Dafür, daß

hier davon ab, weil ſie eine gewollte Ausbeutung der
die Straft. den Begriff der Geringwertigkeit verfannt

Kl. vorausſette. Sie beruht auf ganz anderen Grund hätte, bietet das Urt. teinen Anhalt. Davon, daß bei
lagen, als die Nichtigkeit wegen der Geſchäftsunfähigkeit den gegenwärtigen Teuerungsverhältniſſen nur die

der Ml .; dieſe ergibt ſich aus einem rein objektiven früheren Friedenswerte zugrunde gelegt werden dürften,
Tatbeſtande. Gerade darum hat das Bero , mit Recht kann nicht die Mede ſein ; grundſäßlich iſt vielmehr

eine Klagänderung angenommen, falls die Kl . die von dem gemeinen Verkehrswert der Sachen 3. 3. der
Nichtigkeit des Vertrages u . der Auſlaſſung etwa auch

Tat auszugehen, was freilich eine Berüdſichtigung des
daraus herleiten wollte, daß ſie ſich in einem die freie

geſunkenen Geldwerts feineswegs ausſchließt, aber
Willensbeſtimmung ausſchließenden Zuſtande krant

andrerſeits auch dazu führt, die infolge der Waren
hafter Störung der Geiſtes tätigkeit befunden habe. Inappheit eingetretene Preisſteigerung anzuſchlagen

Denn blieb auch der Gegenſtand des Anſpruchs derſelbe, (GolidArch . 66, 79) . Inwiefern die Straff, bei Ver

gleichviel ob man die Nichtigkeit aus der Unſittlichkeit neinung der Geringwertigfeit des zugeſchnittenen Stoffs
oder der Geſchäftsunfähigkeit der Kl . entnimmt, ſo

ſamt Futter zu einem Herrenroc hiergegen verſtoßen
wurde doch der Klagegrund geändert, wenn der An haben ſollte,iſt nicht erfindlich. Daraus, daß der durch
ſpruch auch auf die aus der leßteren erwachſene Nich

die Unterſchlagung geſchädigte 6. feinen Strafantrag

tigkeit gegründet wurde. Und zwar nicht bloß, wenn geſtellt hat , ergab ſich noch keine Notwendigkeit,

man als Klagegrund die Summe der Tatſachen anſieht, den unterſchlagenen Stoff für geringwertig i . S. des

die rechil. geeignet u . erforderlich ſind, den Alagantrag

zu rechtfertigen , ſondern auch, wenn man darunter 1 ) S. a . Schierlinger in Nr. 3/4 S 34 ff.

n.

5373
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$ 248 a StGB. anzuſehen. (Urt. des I. Strs . v.7. Nov.

1921 , 1 D 732/21 ) .
Wiederherſtellung der Diffentlichteit (GBG. $ 174).

Die Projeßrügen wegen Verlegung des § 174 Abſ. 1
III .

GVG. durch Berkündung des Urteils in nicht-öffentl.

Entferuung aus dem Heere (MilStGB. $ 31). Sißung ſind unbegründet. Ausweislich des nach § 274

Begründet iſt die Rüge einer Verleßung des § 31 SIPO. allein maß ebenden Sißungsprotokolls wurde

MilStoB. durch den Ausſpruch, daß W. aus dem Heere die Deffentlichkeit ſchon bei Beginn der Hauptverh .

zu entfernen ſei. Die Abertennung der bürgerl. Ehrenr. laut verfündetem Gerichtsbeſchluß wegen Gefährdung

hat nach § 34 StGB . nicht wie die Verurteilung zu der Sittlichkeit (§ 173 OVG.) „für die Verhandlung“

Buchthausſtrafe (831 SIGB.) ohne weiteres die dauernde ausgeſchloſſen u . das Urt. „ nach Wiederherſtellung der

Unfähigkeit zum Dienſt im Beere zur Folge, bewirkt Deffentlichkeit“ verkündet. Der die Deffentlichkeit aus

vielmehr bloß die Unfähigfeit, während der im Urt. ſchließende Beſchl. bezog ſich auf die UrtVerkündung

bezeichneten Zeit in das peer einzuireten . Demgemäß überhaupt nicht; dazu hätte es eines beſ., ausdrüdlich

muß gegen Unteroffiziere u . Gemeine nach § 31 Abſ. 1 hierauf gerichteten u. gemäß § 174 Abſ. 2 GVG, bes

MiISIOB. neben Zuchthaus auf Entfernung aus dem gründeten Beſchluſſes aufGrund einer erſt am Schluß

Beere allerdings ſtets erkannt werden ; neben dem Ber- der Beweisaufnahme zuläſſigen bej. Verh . bedurft.

luſt der bürgerl. Ehrenr. beſteht dieſe Notwendigkeit Es ſollte fonach nach dem Willen der Straff . u . ihres

dagegen nur, wenn die Dauer dieſes Berluſtes drei Vorſißenden die Deffentlichkeit vor der UrtVerkündung

Jahre überſteigt, während die milit . Nebenſtr. ohne wieder hergeſtellt werden . Für die Frage, ob das Urt.

jolche Vorausſeßung gegen ſie nur noch neben Gefängnis auf Grund einer Berh . ergangen iſt, bei der die Borſchr.

von längerer als fünfjähriger Dauer nach freiem richterl. über die Deffentlichkeit verlegt ſind(8 377 Nr. 6 SIPD .),

Ermeſſen zuläſſig iſt (§ 31 Abſ. 3 MilStOB .), neben fommt es darauf allein an. Wenn das Gericht nach

Aberkennung der bürgerl. Ehrenr. für eine drei Jahre ausdrüđi. Beurkundung des Sißungsprot. annahm , die

nicht überſteigende Dauer jedoch zufolge $ 37 MilSIOB. Deffentlichkeit ſei bereits wieder hergeſtellt, weil die

ſtets auf Verſeßungin die 2. Kl. des Soldatenſtandes drei Angell. des nächſten Falles zuvor ſchon in den

zu erkennen war. Dieſe Regelung iſt auch für Ange- Sißungsſaal eingelaſſen waren, u. daraufhin nicht

hörige der Reichswehr mit der Abweichung aufrecht förmlich feſtſtellte, daß dies wirklich geſchehen war,

erhalten geblieben, daß die Verſeßung in die 2. Kl. jo läßt ſich hierwegen allein nicht ſagen, die Deffents

des Soldatenſtandes durch § 44 Áb. 1 des Wehr6 . v . lichkeit jei entgegen dem § 174 Abſ. 1 GVG. unter

24. März 1921 (ROBI. 340 ) durch Dienſtentlaſſungſtid ſchweigender Duldung des Ger. nicht in vollem

erſeßt wurde. Hiernach durfte die Straft. mangels Ümjang vorhanden geweſen, ſelbſt wenn etwa noch

der Vorausſeßungen des § 31 MIISIOB. auf & nt- nicht alle für den Zutritt des Publikums zum Sipungs

fernung aus dem Heere nicht erkennen ; aber auch die ſaal beſtimmten Türen geöffnet geweſen ſein ſollten.

Berſeßung in die 2. Ml. des Soldatenſtandes gemäß (Urt. des I. Strs. v . 1. Dez. 1921, 1 D 881/21) .

$ 37 MilŠEOB. tam für ſie nicht in Betracht, da dieſe

Einrichtung ſchon in der gemäß dem RG. v . 6. März VI .

1919 (RGØI. 295) gebildeten vorl. Meichswehr, welcher
3ft nach Wiedereröffnung der Berh. immer ernente

W. angehörte, nicht mehr beſtand. Der auf Entfernung

aus dem Beere lautende Ausſpruch war ſonach in entſpr.
Beratung nötig ? Die Nev. rügt Verleßung der $$ 195 ff.

Unwendung des § 394 Abſ. 1 StPO. ſtreichen ; einer
OVG. Die Straff. habe nach Beratung außerh. des

Sigungsjaales die Fauptverh wieder eröffnet u . den
Zurüdverweiſung bedurfte es nicht, zumal da es nach § 2

Angell. gemäß § 264 SIRD. darauf hingewieſen, daß
abſ. 1 StGB. auch nicht zuläſſig erſchien, anſtatt auf

Berſeßung in die 2. Kl. des Soldatenſtandes auf Grund
er ſtatt wegen Diebſtahls auch wegen Şehlerei verurteilt

des erſt nach Erlaſſung des angef. Urt. ergangenen
werden könnte. Ohne erneute Beratung u. Abſtimmung

neuen Wehrá . auf Dienſtentlaſſung zu erkennen. (Ürt. d .
habe ſie dann die Ausführungen des Vert. u. des An

I. StrS . 0. 24. Nov. 1921, I D 821/21 ).
gell. in keiner Weiſe würdigend, „vom Plaße aus “

ein vorher ſchon fertiges Urt. verfündet. Die Mev .

IV .
konnte feinen Erfolg haben. Da nach § 260 SIPD.

der Inbegriff der Hauptverh. die Grundlage des Úrt .

Berſuch deo guvertehrbringens i.S.des 8 12NahrMG . bildet, muß in der Regel nach Wiedereintritt in die

Der Angell. hat 39 Pfund verdorbenes Fleiſch auf Verh . auch nochmals beraten und abgeſtimmt werden

der Fahrt von $ . nach F. mit ſich geführt, um (RGSt. 42, 85), wenn es auch nicht erforderlich iſt,
es in f. einer Familie zu überlaſſen . Der Ein- daß fich das Gericht dazu zurüdzieht (MGSt. 22, 396).

wand der Red., daß damit ein Jnverkehrbringen Wie der III . StrS . dargetan hat (HGSt.43,51), iſt jedoch

nur vorbereitet worden ſei , iſt begründet. Db das eine ſolcheWiederholungder Beratung u . Beſchlußfaſſung
Verbringen des verdorbenen NahrM. nach dem Orte, nicht mehr nötig, wenn lediglich zur Verfündung eines

wo es zum Genuſſe abgegeben werden ſoll, bereits Beweisanträge ablehnenden Beſchluſſes nochmals er
ein Anfang der Ausführung des Jnverkehrbringens öffnet wurde, dabei fein weiterer Untrag der Prozeß

iſt, hängt weſentlich von den Umſtänden ab. Şier war bevollm . geſtellt iſt, auch der Angell . nichts Erhebl.

derAngell.mitdem in Ausſicht genommenen Empfänger mehr vorgebracht hat, ein weiterer Verhandlungsſtoff

noch in keine Verbindung getreten . Er konnte daher alſo nicht vorlag. Eine gleiche Ausnahme iſt aber
ſeine Abſicht während der Fahrt aufgeben oder ändern, nach RGSt. 46, 373 auch zuzulaſſen, wenn das Ger. ,

ohne daß dies in die Erſcheinung trat. Jedenfalls war nachdem es das Urt. bereits endgültig beſchloſſen hat,

ſein Wide, das Fleiſch zu übergeben, noch nicht erkenn- die Verhandl. ledigl . unter einem prozeßrechtl. Zwang

bar hervorgetreten u. mit der Uebergabehandlung wieder eröffnet, wie ihn § 264 StPO. oder die Nach
felbſt noch nicht der Anfang gemacht. Die Fahrt nach holung einer zu unrecht unterbliebenen Beeidigung

einem Orte, wo die Uebergabe ſtattfinden ſollte , be- auferlegt, zugleich aber bereits darüber ſchlüſſig ge

reitete dieſe vor, bildete aber noch nicht eine mit ihr worden iſt, daß die weitere Verh . entweder ein ganz

dergeſtalt zuſammenhängende Einheit, daß ſie nach der beſtimmtes Ergebnis, wie den Eid des Zeugen , oder
natürl. Auffaſſung mit ihr ein Ganges gebildet hätte . überhaupt kein fachl. Ergebnis mehr liefern könne.

Unter dieſen Umſtänden war in der Mitführung des Wenn ſich dieſe Erwartung als richtig erweiſt, iſt auch
Fleiſches während der Eiſenbahnfahrt nur eine ſtraf- in ſolchem Fall das Ergebnis der weiteren Verh . bereits

loſe Vorbereitungshandlung zu erblicken. (Urt. des im voraus berüdſichtigt worden . So lag die Sache
I. Strs , v . 5. Dez. 1921 , 1 D 938/21). auch hier. In der wieder eröffneten Verh. hat weder

der StA . noch der Vert. neue Anträge geſtellt u . der

n.
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Angekl. hat ausdrüdl. erklärt, daß er nichts mehr Kangl . Affiftent. Hierdurch iſt die für die MevRechts

anzuführen habe. ( Uët . des I. Strš. v . 7. Nov. 1921, fertigung gebotene Form eines an das Gericht gerich

1 D 720/21) . teten Schriftſakes der AnklBeh. nicht gewahrt. Hierfür

muß verlangt werden, daß der zuſtändige Beamte für

VII.
den Jnhalt des Schrifmaßes gerade in der Geſtalt, in

Was laun als „ gerichtåbelaunt“ gelten ? Die Zus
der er ihn dem Ger. zugehen läßt, durch ſeine Unter

rechnungsfähigkeit eines Menſchen kann nicht zu den
ſchrift uneingeſchränkt ſelbſt die volle Verantwortung

„notoriſchen “ Tatſachen gerechnet werden, d . 5. zuden
übernimmt. Hieran fann der vom ObStA. für die

Tatſ., die ſo allgemein bekannt ſind, daß fie feines
Wirtſamkeit der RevNechtfertigung nachträglich geltend

Beweiſes bedürfen. Bet Prüfung der Zurechnungs
gemachte Umſtand nichts ändern, daß nach reichsger.

fähigkeit handelt es ſich nicht bloßum Feſtſtellung von
Rechtſpr. (RGSt. 9, 38 ; 10, 166) für die Einlegung

Ereigniſſen u . Zuſtänden , die der Vergangenheit oder
und Begründung der Rev. eines Angekl. ſogar ein

Gegenwart angehören, ſondern auch um Zurüdführung Telegramm als ausreichend angeſehenwird . Dies

dieſer Ereigniſſeu. Zuſtände auf ihre Urſachen , alſo
geſchieht nurgemäß der Anerkennung, daß das in Tert

um eine urteilende Tätigkeit, zu der nicht jedermann
und Unterſdrift mit der Aufgabedepeſche übereina

befähigt iſt. ( Urt. des I. Strs . v . 14. Nov. 1921, 1D
ſtimmende, am Antunftsort ausgefertigte Telegramm

722/21). als eine von deſſen Aufgeber unter Benußung von

Naturkräften u. Menſchen als ſeiner Wertzeuge ſelbſt

VIII.
geſchriebene u .unterſchriebeneUrt. anzuſehen iſt (RGSt.8,

97; 46, 287). Als ſolche fann aber die Abſchrift eines

Verweiſungen im Urteil (stpo. & 266). Das Urt. von dem Vertreter einer Behörde lediglich zu den

verweiſt auf den Jnhalt einer als Beil. zur Anklageſchr. Atten unterzeichneten Schriftſages nicht angeſehen

bezeichneten , in das Urt. ſelbſt nicht aufgenommenen werden, auch wenn ſie von einem Stangleibeamten in

Diſte. Dies iſt unzuläſſig. Das Ürt. muß aus ſich vorgeſchriebener Weiſe beglaubigt wurde. Ebenſowenig

heraus verſtändlich ſein u . die Datumſtände in einer könnte ſich die StA ſchaft für ihren abweichenden Stands

Weiſe angeben, die dem RevGer. die Prüfung ermöglicht, punft darauf berufen, daß der Mangel der Unterzeich .

ob die Tatſachen mit Recht als unter das Strafgeſ. nung die Anllageſchr.nach NOSt. 37, 407 nicht ſchlecht

fallend angeſehen wurden. Dies iſt hier nicht der Fall, hin ungültig macht; denn die Möglichkeit nachträgl.

es iſt nicht einmal die Zeit der Begehung der angebl. þeilung des Mangels, wie ſie bei dieſer unbedenklich

Strajtaten (Preistreiberei) aus dem Urt. zu erſehen. auzuerkennen iſt, iſt bei der MedRechtfertigung nach

Auch iſt nicht erſichtlich gemacht, wie die für angemeſſen Ablauf der Friſt des § 385 Abſ. 1 SIPO. ſchlechthin

erachteten Preiſeim einzelnen errechnet ſind. (Urt. des ausgeſchloſſen. (Beſchl. des I. StrS . v . 22. Jan. 1922 ,

I. Strs. v. 12. Dez. 1921, 1 D 865/21) . ) 1 D 1767/21 ) .

n.
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IX .

gretum des Vorſigeuden über die Zahl der ablehu

baren Geichworenen als RedGrund? Sur Bildung der

GeſchwBant waren 27Geſchw . erſchienen ; es konnten

ſonach 15 Geſchw . abgelehnt werden u .zw . 7 vom Sid. ,

8 von der Angell . Nun behauptet die Rev. des Std.,

daß die GeſchwBant nicht vorſchriftsmäßig beſeft ge

weſen ſei. Der Vorſ. habe bei der Belehrung über

die Zahl der abzulehnenden Geſchw . erklärt, mes tönnten

im ganzen 15 Geſchw . abgelehnt werden , nämlich 6

vom StA. u. 7 von der Angefl.“ Dieſe Tatſache

tann für ſich allein nicht den behaupteten Mangel

begründen . Er würde erſt beſtehen , wenn die Erklärung

des Borf. , die übrigens bei der mit 15 richtig bezeich

neten Zahl der ablehnbaren Geſchw . doch nur einen

von den Ablehnungsberedtigten ſofort erfennbaren

Rechnungsfehler enihielt, tatſächlich zu einer Beſchrän

kung des Ablehnungsrechts u. dadurch zu einer vor

chriftswidrigen Bildung der Geſchw Bantgeführt hätte.

Dazu hätte gehört, daß ein Ablehnungsberechtigter

ſein Hecht in der vom Vorf. bezeichneten Zahl erſchöpft

u . ſich dann durch die Erklärung des Vorſ. gehindert

geſehen hätte, noch einen weiteren Geſchw . abzulehnen,

den er hätte ablehnen wollen . Derartiges iſt von der

Nev . in feiner Weiſe behauptet . (Urt. d. I. StrS. v.

5. Dez. 1921 , 1 D 170/21) .

Oberſtes Landesgericht.

A. Zivilſachen.

1 .

Sur Entſcheidung über die Beſchwerde nada 143

b . Il FOG. ift in Bayern das Oberfte LG. zuſtandig.

Beſchwerdeberechtigt iſt im Falle der$$ 18 Abſ. II,

37 db. II 4GB . auch derjenige, defien Wettbewerb

dadurch beeinirädytigt wird, daß eine Firma dazu miß

braucht wird, unrichtige Angaben über die geſchäftlichen

Verhältniffe dee Juhabere zur Erregung des Andrine

eines beſ.günſtigen Ungebots belannt zumachen . Für

den Kaufmann Hans B. in N. iſt im Reg. des ÁO.

N. die Firma , Fränkiſche Federhalterfabrit şans B.

& Cie . “ mit dem Siße in N. eingetragen. Der von

dem Federhalterfabrikanten Leonhard N. in N. gem.

§ 143 FGG . an die Komm. für Handelsf. in N. geſtellte

Antrag, die Löſchung dieſer Firma zu verfügen , wurde

zurüdgewieſen. Auf die Beſchw . des Leonhard R. hin

wurdederBeſchluß des 16. aufgehoben u. das Löſchungs

verfahren nach § 142 Abf. II FGG . angeordnet.

Gründe: Gegen den Beſchl. des LG., durch

welchen das Verfahren nach § 143 FGG. abgelehnt

wird, findet nach der allgem . Vorſchriftdes§ 19 Abſ. 1

einfache Beſchw . ſtatt. Ueber ſie entſcheidet das Oberſte

LG., das im § 143 Abſ. 2 u . § 199 Abs. 2 FOG. u

Art. 167 XII NOBOB. für die Fälle der Tof.

Beſchw . zur Entſcheidung ausdrüđlich berufen u. damit

für das Verfahren nach § 143 FGG. allgem . als

BeſchwGer. bezeichnet iſt (ObLO . 9, 458). Es iſt aber

auch der BeſchwF. beſchwberechtigt. Er ſtellt im

gleichen Wiriſchaſisgebiete wie B. Federhalter her.

Dieſer wirft ihm vor, daß er ſelbſt früher Drechsler

geweſen ſei u. nur ſeine 2 Söhne u . 2–3 Mädchen

beſchäftige. Feſtſtellungen hierüber ſind nicht getroffen,

insbeſ . nicht über Einrichtung u . Umfang des Betriebes.

Daß R. Federhalter herſtellt, iſt nicht beſtritten . Es

iſt daher gemäß § 20 FOG. zu prüfen , ob ein Recht

n .

5368

X.

Die RedBegr. des Staat& anwalt & muß eigenhändig

unterzeichnet werden. Innerh. der Friſt des 385

Abf. i StPO. iſt zwar ein inhaltlich deſſen Erforder

niſſen entſpr. Schriftſtüđ beim LG. eingekommen, iſt

aber weder von ObStA . noch von deſſen Vertreter

unterzeichnet, trägt vielmehr am Schluſſe ohne Dienſt

ſiegel bloß den Vermerk : „Der Oberſtaatsanwalt. i. V.

gez. Dr. S., Erſter Staatsanwalt. Beglaubigt . Br ,

1 ) Ebenſo Urt. d . l . Strs. v. 15. Dez. 1921 , 1 D863/21. Ferner

erkläri ein Urt. des I. Surs . v . 22. Dez. 1821 , 1 D 787/21 , Verweiſungen

auf ein früberes Urt. für unzuläſſig.
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des N. durch die Verfügungbeeinträchtigt wird . Dabei aber auch wieder der Betrieb in F. in Anſpruch genommen

mag mit dem KG . (RJA . 10 , 20) u . gegen Düringer- u. erklärt, daß im ganzen 25 Perſonen (nicht Fabrit

Hachenburg (Bd . I? Š. 300) angenommen werden, arbeiter) von der F. feſt beſchäftigt ſeien , wozu noch

daß die Berlegung eines rechtlich geſchüßten Interefies 10 Beimarbeiter tämen. Die Handelsk. N. erklärte,

nicht hinreicht, um das Beſchw . zu begründen, daß daß ſie der neuen F. ſo wenig wie der früheren zu :

vielmehr die Verlegung eines beſ., nicht jedem zu- ſtimmen könne. „Die Betriebe des B. ſeien fog . Zwerg

ſtehenden , ſondern gerade dem BeſchwF. eingeräumten, betriebe u . rechtfertigten nicht die Bezeichnung Feder

von den Gef. anerkannten Rechts erforderlich iſt. Auch halterfabrit , worunter in yandels- u. Induſtrietreiſen

eine Verleßung des eingerichteten Gewerbebetriebs ein Unternehmen verſtanden werde, das über einen

kann in der Schädigung des Wettbewerbes nach der weit größeren Umfang u . Umſatz u . größere Arbeiter

Hechtſpr. des NO. (zm . 1913, 435 13 ; 1915, 9158 ; zahl verfügt, als hier. Eine Täuſchung des Publikums

Mecht 1918 N.236) u. der Jnxer.(D1G . Nürnberg, ſet möglich.“ Damit hat ſich die Sandelsk, für die

Mecht 1918 N. 857 ; Kiel bei Soergel 20, 125 ; þamburg Löſchung ausgeſprochen. In der Tat iſt auch der

in 13. 20,534) nicht erbli& t werden, weil die Führung Firmenbeſtandteil Federhalterfabrit “ geeignet, über

einer täuſchenden F. ') keinesfalls eine widerrechtl. De- Ärtu. Umfang des Geſchäfts u. Verhältniſſe des

ſtreitung u . Bekämpfung des fremden Gewerbebetriebs Jnhabers zu täuſchen, er macht über geſchäftl. Ver

als ſolchen enthält. Das DbLG, hat aber ſchon in hältniſſe unrichtige Angaben, die den Anſchen eines

Samml. 8 , 567 die Beſchw . der „M.-D.er AG. f. Ma- beſ. günſtigen Angebots von der anſcheinend großen

ichinenpapierfabritation " gegen die Eintragung einer Fabrit aus hervorrufen. Der angef. Beſchl. ſelbſt nennt

5. ,Oberbayer. Zellſtoff- u .Papierfabriten “ inſoweit die Bezeichnung„Fräntiſche Federhalterfabrit“ ,reichlich

als berechtigt anerkannt, als BeſchwF. ſich durch die volltönend “, aber es ſei eine dem Verkehre geläufige

Eintragung der beanſtandeten F. benachteiligt glaubt, u , den beteiligten Kreiſen erkennbare Reklame. Nach

weil die neue F. den Anſchein erwedte, als ſei die der die faufmänniſchen Berhältniſſe überſchauenden

BeſchwF. in der die neue F. führenden AG. aufgegangen, Erklärung der @andelsk. werden aber die auswärtigen

oder weil die neue F. doch geeignet ſei, eine die Kaufleute, welche nicht wiſſen können, welch ein Zwerg

BeſchwF. benachteiligende Täuſchung über die Art u . den betrieb in Frage kommt, getäuſcht u . der Schaden

Umfang des Geſchäfts der AG, herbeizuführen. Daran trifft die Federhalter- Induſtrie. Die Reklame iſt aber

iſt feſtzuhalten . Der 2. Grund trifft ſeit Erlaſſung nur ſolange zuläſſig, als ſie nicht täuſcht. Die Grenzen

des UnlWG. v . 7. Juni 1909 noch mehr wie z. 3. der zwiſchen Fabrit n. Handwerk ſind allerdings flüſſig

Entſch. 8, 567 zu. Denn nunmehr fann derjenige, der u. die Grundſäße in § 538 KVD. können hier nicht

in öffentl. Bekanntm . oder in Mitteilungen für einen angewendet werden. Es mag dahingeſtellt bleiben ,

größeren Kreis von Perſonen über geſchäftl. Berhält- obnicht an ſich ein faufmänniſcher, nicht nur hand

niſſe unrichtige Angaben macht, die geeignet ſind, den werksmäßiger Betrieb i . S. von § 4 HOB. gegeben

Anſchein eines bei günſtigen Angebots hervorzurufen iſt u . die Bezeichnung Fabrit“ ſchon zutrifft. Um

($ 3), auf Unterlaſſung der unrichtigen Angaben von ſo mehr muß aber betontwerden,daß ein ſolcher auf

jedem Gewerbetreibenden in Anſpruch genommen der Grenze ſtehender Betrieb nicht die Bezeichnung

werden, der Waren oder Leiſtungen gleicher oder ver- „ Fränt. Federhalterfabrit“ führen darf. Denn damit

wandter Art herſtellt (§ 13). Þienach ſteht dem Wettbe- wird ausgeſprochen , daß es ſich um eine über den

werber ein beſ. Unterlaſſungsanſpruch auch zu, wenn F. Durchſchnitt hinausgehende, für ganz Franken be :

daju mißbraucht werden, unrichtige Angaben über die zeichnende Federhalterfabrik handelt, es wird an die

geſchäftl. Verhältniſſe des Inhabers zur Erregung des Leiſtungen der großen frånf. Fabriken in der Feder:

Anſcheins eines beſ. günſtigen Angebots bekanntzugeben. halter: Induſtrie erinnert u . ſie werden zum Vergleiche

Damit iſt aber auch das Recht aus SS 18 Abſ.2 u. 37 Ubf.2 herangezogen. Das iſt eine Täuſchung der Allgemein :

HOB . gegeben. Der Wettbewerber, der in ſeinen Rechten heit u. die Löſchung iſt deshalb mit Recht beantragt

perlegt wird, weil ein anderer ſeine F. unbefugt ge- (RGZ. 85 , 277). ( Beſchl. d. ZS. v . 12. Nov. 1921 , Reg .
braucht, kann von dieſem die Unterlaſſung des Ge- III Nr . 100/1921). M.

brauchs der F. verlangen. Und wenn die Berfügung

des Megger. ein derartiges Recht beeinträchtigt,
alſo II .

insbeſ. eine Anregung des Wettbewerbers auf Böſchung

der täuſchenden F. abweiſt, dann iſt auch das BeſchwN. M18 „ Juduftrie“ dari fich nur ein gewerbl. Uuter

nach § 20 FOG.gegeben. Das RG. hat auch in JW . nehmen bezeichnen , das ſichmit der Herſtellungvon
1913 , 435 12 ausdrüdlich das Recht aus dem ſonſtigen gewerbl. Érzeugniſſen im Großeu bejchäftigt ( 8 18
Wettbewerbsrecht vorbehalten , abgeſehen von § 16. Ubi. II FGB). Jm HReg. des AG .R. iſt die Firma

Es iſt nur folgerichtig, daß, wer ſelbſt zur Unterlaſſungs- ( = F ) , M . Maſchinen- u . Wertzeug- Induſtrie M. St.“

flage u . Klage auf Böſchung berechtigt iſt, auch das mit dem Sif in R. eingetragen . Unter dieſer F. wird

BeſchwR. haben muß, wenn der Regk . die Löſchung der Handel mit Maſchinen, Werkzeugen, Eiſen- u . Metall

verweigert. Der von Joſef (bei þoldheim 19, 129) waren betrieben . Das AG. R. hat den M. K. auf

angeführte Beſchl. des KG. v . 26. Nov. 1918 liegt vor gefordert, bei Meidung einer Ordnungsſtr. ſich des

der Geltung des neuen UnlWG. Mit der Behauptung, weiteren Gebrauchs der ihm nicht zuſtehenden F. zu
daß die F. des Wettbewerbers nur eine Täuſchung enthalten oder den Gebrauch dieſer Firma mit Ein

über Größe u. Umfang des Betriebes herbeizuführen ſpruch zu rechtfertigen. Der Einſpruch wurde zurück

ſuche, iſt daher das BeſchwR. des abgewieſenen Beſchw.- gewieſen . Beſchw . u .weitere Beſchw.blieben ohne Erfolg .

F. gerechtfertigt, daer Waren gleicher oder verwandter Gründe : Ohne Rechtsirrtum haben die Vorinſt.
Art im gleichen Wirtſchaftsgebiete herſtellt (13. 19, angenommen , daß man in den Verkehrsfreiſen der

1288; 0628. 24, 153). Die Beſchw . iſt auch begründet. Werkzeug- u . Maſchinenbranche unter Induſtrie im
Es ſteht feſt, daß B. von Anjang an eine F. führen Gegenſag einerſeits zum handwerfømäßigenstleinbetrieb ,

wollte, die ſeinen Betrieb bedeutender erſcheinen ließ, anderſeits zum reinen Handelsbetrieb ein gewerbl .

als er war. (Wird ausgeführt.) Jm Antrage, die F. Unternehmen verſtehe, das ſich mit der Herſtellung
-Fränkiſche Federhalterfabrif Hans B. & Cie. “ einzu- von gewerbl . Erzeugniſſen im Großen beſchäftigt. Die
tragen , iſt nur angegeben :Jn dem Geſchäftsbetrieb ſind Bezeichnung als „Werkzeug- u . Maſchineninduſtrie “

nunmehr vereinigt : mein , des Huns B. beſtandener Bes erweđt alſo den Anſchein, daß es ſich um ein Unter
trieb in N. u . mein , des Hans W. , beſtandener Fabrikbe- nehmen handelt, das die fabrikmäßige Herſtellung von

trieb in W. In der Erklärung des B.v. 23. Aug. 1921 wird Werkzeugen u . Maſchinen zum Gegenſtande hat. Da

der Geſchäftsbetrieb der BeſchwF. überhaupt kein

1 ) F.= Firma Fabrikationsgeſchäft, ſondern ein reines Handelsge
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Gründe: Die Beſchw.iſtzutafig, obwohl fie fich des Buchersee,unanfechtbar ſein,die darüber befindet,

5364

chäft iſt, ſo iſt die Bezeichnung als „ Induſtrie " ges i II.

eignet, Täuſchungen über die Art des Geſchäfts herbeis
Gegen Gutſcheidungen des Buchergerichte auf Grund

zuführen u. daher nach § 18 Abſ. II HOB. unzuläſſig

(f. BayOblGZ 13 , 213). ( Beſchl. des ZS. v . 15. Dez.
des $ 10 des GeldStrG . v . 21. Dez. 1921 (RGBI. 1604)

1921 , Reg . III Nr. 121/1921). M.
findet tein Rechtsmittel ſtatt. Gründe: Gegen Entſch.

des WucherGer. findet gemäß § 13 Abſ. 1 der VD. v .

27. Nov. 1919 tein Mechtsmittel ſtatt. Das muß auc

B. Strafſachen.
gegenüber der Vorſchr. in § 10 Abſ. 2 des GeldStro.

v. 21. Dez. 1921 gelten. Nach dieſer Vorſchr. fann

I. das Ger. einem Verurteilten auf Antrag geſtatten ,

Auch die vor dem 1. Januar 1922 von Boltsgerichten
eine vor dem Jnkrafttr . des Geſ. ( 1. Jan. 1922 ) er

verhängtenGeldſtrafen fallen unter $ 5 des Geldstre.bom tannteFretheitsſtr. durch die Zahlung einer Geldſtr.

abzuwenden . Dabei iſt auf 8 494 StPO, verwieſen ;
21. Dez. 1921 (RGBI. 1604). Der. vom VolksGer. am

31. Aug. 1920 zur Geldſtr. verurteilte A. erſuchte am
an ſich wäre alſo gegen ſolche Beſchlüſſe die fof. Beſchw .

4. Dez. 1921 den Oberſtaatsanwaltum Stundung der ihm
gegeben (8 494 W. 4 SIPD.) . § 10 Abſ. 2 iſt jedoch

von dieſem bewilligten Teilzahlungen bis 1. Febr. 1922 .
nur eine UebergVorſchr. zu § 3 Abſ. 1 des Geſ. v .

Der DS1A . ließ das Geſuch gemäß Nr. 4 S. 2 der JM Bef .
21. Dez. 1921. Nach § 3 Abſ.1 kann das Ger . an

am 29. Dez. 1921 (JMBI. 1922, 1) durch den Sta . dem
Stelle einer nach den bisherigen Vorſchr. verwirkten

VoltsOer. zur Entſcheidung zuleiten. Den Antrag des
Freiheitsſtr. von weniger als drei Monaten auf Geldſtr.

erkennen, wenn der Strafzweck auch ſo erreicht werden
StA . auf Zurüdweiſung des Geſuchswies das Vollser.

als unzuläſſig ab, da das GeldStro. nur Fälle treffe, in
kann . Verhängt einWucherGer. nach dem 1. Jan. 1922

denen an Stelle einer an ſich verwirkten Freiheitsſtr. eine
eine Strafe, ſo entſcheidet es gemäß § 13 Abſ. 1 der

Geldſtr. ausgeſprochen wurde, ein ſolcher Fall aber nicht
WOO. endgültig darüber, ob es von der Ermächtigung

in § 3 Abſ.1 Gebrauch machen will. Ein Rechtsmittel
vorliege. Der StA. legte Beſchw . ein. Ihr wurde ſtatt

nicht gewährt. Folgerecht muß auch eine .
gegeben .

gegen einen Beſchl. eines VoltsOer. richtet. Nach der ſtåns
ob von der Ueberg Vorſchr. nach § 10 Abſ. 2 Gebrauch

digen Rechtſpr. des StrSenats ſchließt das Gef. über
gemacht werden ſoll. Ändernfals wäre ein Rechtss

VolksG. v . 12. Juli 1919 nur Rechtsmittel gegen Urteile
mittel gegeben, wenn die urſprüngl. Entſch . vor dem

ſchlechthin aus u enthält ſich-abgeſehen von der Baftbe
1. Jan. 1922 ergangen iſt; ausgeſchloſſen wäre die

ichwerde – hinſichtl. der Rechtsmittel gegen ſonſtigen
Anfechtung, wenn das Wucherer. nach dem 1. Jan.

1922 erkennt. Dieſes Ergebnis wäre widerſinnig u .

Entſcheid jeder weiteren Beſtimmung. Die Frage iſt

daher nach Art . 9 Abſ. 2 VoltsOG. zu entſcheiden . Der
würde dem Grundgedanken des Geſ . nicht gerecht.

dort bezeichnete Zwed des Gef.
(Beſchl. d . II . Strš . v. 26. Jan. 1922, Beſchw R.II

die raſcheſte Ab 78/1922) . Ed.

urteilung des Beſchuldigten “ – ſteht der Zuläffigkeit

der hier fragl. Beſchwerde nicht entgegen. Dazu kommt, III.

daß das Geld Stro . das Verfahren vor allen Straf

gerichten des D. Reichs, den ordentl. Ger. u . außer- Welches Gericht iſt für den Widerruf u. für die

ordentl . Gerichten umfaßt u . allen dieſen Ger. bet Wiederanſhebung des Widerrufe zuftändig ? ) Dem A.

Stundung u. Bewilligung von Teilzahlungen Be- war vom Boltëgerichte F. am 23. Okt. 1919 ein für
fugniſie überträgt, welche bisher ausſchließlich der eine GefStr. von 1 Mon. bis zum 1. Dit. 1923, vom

Juſtizverwaltung als Ønadeninſt. juſtanden , ferner, AG. N. am 12. Apr. 1921 für eine mit Strafbef. ju
daß nach § 5 Abſ. 3 des Geſ. auf die gemäß § 5 Abſ. 2 ertannte GefStr . von 3 Tagen bis Dit. 1924 Bew.

zu treffenden Entſch. § 494 der StPD. entſpr. Anwens Fr. bewilligt worden. DasAG. N. erließ am 10. Dkt.
dung findet, ſolche Entſch. aber mit der ſof. Beſchw . 1921 einen weiteren StrafBef. auf 2 Tage Gef. u.

angefochten werden können. Verfehlt iſt die Annahme, widerrief gleichzeitig die beiden BewFr. StrafBef.

daß § 5 nur Fälle trifft, in denen an Stelle einer an ſich mit Beſchl. wurden am 13. Dkt. 1921 dem A. zugeſtellt.

verwirtten Freiheitsſtr. eine Geldſtr. ausgeſprochen Die beiden StrafBef. ſind rechtsträftig . Keine der

wurde. Denn nach der Begr . zu § 4 (ießt 8 5) desGefEntw . Strafen iſt auch nur teilweiſe verbüßt. A. bat am

(JMBI. 1922, 4 ) bezieht ſich § 4 nichtnur auf die Fälle 29. Dit. 1921 das VG. F. wegen der Strafe von 1 Mon.

des & 3 des Entw ., ſondern auf alle Fälle, in denen eine um Verlängerung der BewFr. Das vo. hat hierin

Geldſtr. verhängt wird ; es iſt dies natürlich, da doch ein mit Recht ein Geſuch um Bewill. einer neuen BewFr.

zur Geldſtr. alſo milder Verurt. nicht ſchlechter geſtellt in Anſehung der von ihm verhärgten Strafe erblidt

werden kann, wie ein nach § 3 Verurt, der ſich idhwerer u. mit Beſchl. vom 10. Nov. 1921 das Geſuch aus

vergangen u. eine Freiheitsſtr. verwirkt hat. Die ſachl. Gründen abgewieſen. Der Beſchl. wurde auf

UebergBeſt. des § 10 ſteht der Bewilligung von Teil- gehoben.

zahlungen durch das VolleG. nicht entgegen. Aller- Aus den Gründen : Zur fachl. Berbeſcheidung

dings erſtreďt ſich $ 10 nur auf Urteile vor dem 1. Jan. war das V6, nicht zuſtändig. In einem Falle wie

1922, durch welche auf eine FreihStr. von weniger hier ( Nr. 13 der MinBet. v. 11. Juli 1919) hat

als drei Mon. erkannt wurde. Dieſe UebergangsBeſt. das die leßte Strafe verhängende Gericht in Verb.

war aber, wenn die Wohltat des Oeſ. auch den vor mit dem Urteilsſpruch durch Beſchl. darüber zu bes

ſeinem Inkrafttr. Verurteilten zugute kommen ſollte, ſchließen, ob diefrühere Bewilligung einer Bem Fr.

um deswillen aufzunehmen , weil der Ausſpruch nach - gleichviel ob ſie von ihm ſelbſt oder von einem

§ 3 nur durch Urteil des ert. Ger. erfolgen fann. anderen bayer. Oer, ausgegangen war zu wider

Anders verhält es ſich bei der nach § 5 dem Ger. rufen oder dem Verurteilten auch die frühere BewFr.

eingeräumten Befugnis. Dieſe Vergünſtigunge
n
fann zu verlängern ſei. Hiemit iſt die ausſchließl. Zuſtändig

dasGer. auch nach dem Urteilbewiligen ; es beſtand keit des leßten Spruchder. für den Widerruf u . folge

deshalb fein Anlaß, für ſolche Fälle eine Üebergangs- j richtig auch für die Wiederaufhebung des Widerrufs

Beſt . zu treffen . Mit dem Jnfrafttr. des Geſ . ſind die Ge. begründet . Denn ſolange der Widerruf beſteht, d . i.

richte nach § 5 allgemein zur Bewilligung dieſer Vergün: ſolange er nicht durch das nach Nr. 15 Abſ. 2 ju

ſtigungen befugt u . das Geſ. nimmtſolche Geldſtr. nicht ſtändige BeſchwGer. oder das legte SpruchGer. wieder

aus, die durch ein vor dem 1. Jan. 1922 ergangenes Urt. beſeitigt iſt, fann ſich das frühere SpruchGer . mit der

verhängt wurden . ( Beſchl. d . II . Strš . d. 26. Jan. Bewilligung einer neuen BewFr. überhaupt nicht bes

1922 BeſchwR , II 501922 ). Ed.

) S. a. d . abb . in Nr. 3/4 S. 36 ff.5363
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IV .

faſſen. Ein derartiges Geſuch an das frühere Spruch- Genehmigung zur Abhaltung von Vorträgen über

Ber. wäre an ſich gegenſtandslos ; denn dieſes hatte Oftultismus, Spiritismus, Delepathie u. Gedantens

ja die BewFr. bewilligt u . nicht widerrufen , anderers leſen unter derBedingung, daß Experimente mit Ein

ſeits iſt nach allgem . Grundſäken tein Gericht außerh. wirkung auf Menſchen durch Hypnoſe, Magnetismus

des ordnungsgemäßen Inſtzuges befugt, die Entſch . uſw. unterbleiben. Die Vorträge wurden Hypnotiſeur

eines anderen Ger. aufzuheben oder zu ändern ; eine F. übertragen , der von der Beſchränkung der polizeil.

Ausnahmebeſt. für die Aufhebung des Widerrufs Erlaubnis wußte. Im Verlauf eines Bortrags ließ

beſteht nicht. Zudem kann es nicht im Willen des F. die Zuhörer darüber abſtimmen, ob gegen Erperi

Gefeßg . liegen, auf dem Umwege der Anrufung des mente Einſpruch erhoben werde, u. als dies nicht der

früheren SpruchGer. den Widerruf umgehen u . in Fal war u. der poliz. Ueberwachungsbeamte M. nichts

derſelben Frage zwei möglicherweiſe fich wideripre- einwendete, nagm er Suggeſtionsverſuche vor.

chende Entich . verſchiedener erſtinſtanz. Ger . herbei- Verurteilung wurde aufgehoben u. die Sache zurüd

führen zu laſſen. Eine derartige Annahme verſtieße verwieſen . Gründe:Vorausſeßung einer Uebertretung

gegen den Grundgedanken der Regelung in Nr. 13 u . nach Art . 32 BStGB. iſt die Veranſtaltung einer öffentl.

gegen den Plan , die Entſch. dem Sprucher. anheim Luſtbarkeit (= 1.). Der Begriff der „ l ." iſt im Geſ.

zu ſtellen , das den Verhältniſſen näher ſteht u . die nicht beſtimmt. Mit Müdſicht auf Sprachgebrauch u.

Würdigkeit richtiger beurteilen fann. Es geht nicht Verkehrsſitte find unter 1. Veranſtaltungen, Dar

an, die in Nr. 13 geregelte Zuſtändigkeit durch die bietungen u . Vorführungen zu verſtehen , die nach der

Wiatür des Berurteilten ändern zu laſſen , je nachdem Abſicht der Beranſtaltenden dazu beſtimmt u. geeignet

es ihm beliebt, die Entſch . des legten Spruchger. über ſind, zu ergößen u. zu unterhalten (Obegšt. 13,

den Widerruf mit Beſchw . anzufechten oder vom früheren 398 ; 14, 211 ). Daß auch Vorträge „1. - en “ in dieſem

SpruchGer. eine neue BewFr. zu erbitten . Dbu. Sinne ſein können , iſt ſelbſtverſtändlich ; insbeſ. kann

inwieweit dieſe Grundfäße - etwa in finngemäßer dies bei rein unterhaltenden Vorträgen auch der

Anwendung des Abs. 4 der JMin Bet. 0. 6. Dez. 1919 Fall ſein, wenn ſie als wiſſenſchaftl. angekündigt

(StU . Nr . 303) – allenfalls einzuſchränken ſind, wenn werden (Landmann, GewO ., 7. Aufl. zu 88 55 Note 12

die vom Widerruf betroffene Strafe 3. T. verbüßt, Abſ. 2) . Das gilt auch von Vorträgen aus dem Ges

inſofern eine neue Lage geſchaffen u . für den noch biete des Difultismus, Spiritismus u. dgl. Sowerden

unverbüßten Reſt neuerdings um BewFr. nach geſucht derartige Vorträge, wie ſie in Sommerfriſchen zur

iſt, braucht hier nicht erörtert zu werden. (Beſchl. v . Unterhaltung der Aurgåſte häufig veranſtaltet werden ,

12. Dez. 1921, BeſchwR. II 1207/1921) . Ed . unbedenklich als L.-en zu bezeichnen ſein . Nicht unter

Art. 32 PŠEOB. dagegen fallen Vorträge, die aus

ſchließlich der Belehrung zu dienen beſtimmt u . geeignet

ſind. Wenn ein Verein, der ſich als „ Gemeinſchaft

Das Geſetz über Entſchädigg. für unduldig er zur Pflege perſönl. Geiſtes- u . Seelenlebens“ bezeichnet,

littene Unterjudgungshaft gilt auch im do!tégerichtl. Ver- im Rahmen ſeiner Berunſtaltungen einen Zyklus von

fahren. S. u. $ . waren auf Anordnung des nach Vorträgen über Dftultisarus u . dgl . abhält, ſo kann

Art. 11 Abſ. 1 u . 2 Voltsog. v . 12. Juli 1919 ! nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß

zuſtändigen Staatsanwalts in Unterſuchungshaft. Die es fich nicht um ernſte, ausſchließl. zur Belehrung

ŞaftBeſchw . des S. wurde vom Bolls6er. verworfen ; beſtimmte Darbietungen, ſondern um 1.- en handelt.

auf die Beſchw. des Þ . hob der StA. den ħaftbefehl Das landgerichtl. Urt. läßt jede Ausführung darüber

gegen dieſen auf. Beide wurden freigeſprochen ; im vermiſſen , warum es den Vortrag als L. erachtet.

Anſchluß hieran erließ das Voltso. den vom StA . (Urt. D. II . StrS . v . 15. Dez. 1921 , NevM . II 405/1921).

angefochtenen Beſchluß, wonach die Staatskaſſe ver
Ed .

pflichtet iſt, den durch die ÜHaft entſtandenen Schaden VI.

zu erſeßen . Eie Beſchw . iſt auf die Behauptung ge

ftüßt, daß die Anwendung des Geſ. betr die Entſchädig . Gilt die BO.v . 27.Juli 1921 über Zujug u. Aufent :

für unſchuldig erlittene uñ . v . 14. Juli 1904 einen halt noch ? Auf die Beſuw . des StA. wurde gegen den

richterl. Þaftbefehl vorausſeße. DieBeſchwerde wurde Ausländer St. das Hauptverf. wegen eines Verg. nach

derworfen . Gründe : Nach Art. 20 Volisog. u. dem Ziff. Il 1 u. 8 der BO . v . 27 Juli 1921 über Zuzug

$ 25 mit § 23 der J M Bet,v . 19 Juli 1919 (JMBI. 254) u. Aufenthalt (StO. 173) eröffnet, weil er hinreichend

wäre an ſich die Beſchw . zuläſſig, weil es ſich hier verdächtig iſt,am 23. Nov. 1921 ohne vorherige ſchriftl.

nicht um ein Urt., ſondern um einen nach dieſem er- Genehmigung der BezPolBeh . nach Bayern eingereiſt

laſſenen Beſchluß handelt, der außerhalb des Zwedes zu ſein u . in N. Aufenthalt genommen zu haben.

des voltsgerichtl. Berf. liegt . Die Beſchw . iſt aber Nicht begründet iſt die Ánſicht der Strkt., daß die

unzuläſſig auf Grund des § 4 Abſ.3 S. 2 des Geſ . VO. v . 27. Juli 1921 durch die VO. des GefMin. v .

v . 14. Juli 1904. Nach § 1 dieſes Geſ . können Perſonen, 6. Olt . 1921, betr . die Aufhebung der VO. v. 4. Nov.

die im Strafverfahren freigeſprochen oder außer Ver- 1919 über die Aufhebung des Kriegszuſtandes uſw.

folgung geſegt ſind, für 1. Entichädigung verlangen. (OVBI. 487, StAnz. Nr. 233) aufgehoben wurde .

Das Verfahren vor den VoltsGer. iſt ein Strafver- Durch die BD. 0. 6. Oft . 1921 wurden nur aufge :

fahren ; die Angell. waren in dieſem gerichtl . Siraf- hoben die VO. v . 4. Nov. 1919 über die Aufhebung

verf. in up . § 1 umfaßt jedes Strafverfahren nicht des frz . u . über einſtw . Maßnahmen nach Art. 48

bloß vor den ordentl . Strafger., ſondern auch vor den Abſ. 4 RV . (OBBI. 791 , StAnz . Nr . 278 ) ſowie die

Sonder- oder AusnahmeGer . Wer jeweils in einem NachtragsVO. v . 8. April 1920 ( GVBl. 109, StAnz.

Strafverfahren zur Anordnung der uş. befugt iſt, Nr . 83), die eine Aenderung der VD . v . 4. Nov. 1919

iſt deshalb gleichgültig. Das Geſ. v. 14. Juli 1904 im Abſchn. B, II Ziff 3 enthält , ferner die „zum Vol.

gilt fonach auch für das voltsgerichtl. Strafverfahren. zuge der VD . v . 4. Nov. 1919 erlaſſenen allgem . An

Der angef. Beſchl. iſt nach § 4 Abſ. 3 S. 2 dieſes Geſ. ordnungen “ . Von dieſen allgem . Anordnungen werden

nicht anfechtbar. (Beſchl. o . I. Strš . v . 3. Jan. 1922, einzelne auſgezählt, die VollzVorichr. zu der VO. v .

Beſchw Reg. I 740/1921 ) . Ed. 4. Nov. 1919 darſtellen . Zu dieſen VollzVorſchr. ge

hört die VO. v . 27. Juli 1921 nicht. Schon vor der

V.
VO. v . 4. Nov. 1919 wurden durch die VO. des Min.

für milit . Angel. u . des Min . des Innern v . 25. Mai

Sind Borträge über Dtfulti&mus u. ähul. Gebiete 1919 über Aufenthalts- u . Zuzugsbeſchränfungen(StAng .

Luftbarteiten i. S. des Art . 32 PSIGB. ? Sh. erhielt Nr. 135) auf Grund des Art. 1 Abſ. 2 Nrz ( . für Aus

als Vorſtand des Vereins „ Gnoſis “ die poliz. länder u . Staatloſe Meldepflicht, 31131gs- u . Aufent
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haltebeſchränkungen eingeführt. Der DD. v. 25. Mai in die Gemfaſſe fließt. Im Gegenſaß zum rechtsrh.

1919 wurde durch die VO. v. 4. Nov. 1919 die Eigen- (Art. 4 ff. Jagdg. ) hat in der Pfalz bet der Verpachtung

ſchaft einerMaßnahmenach Art. 48 Abſ. 4 RV.gegeben der Jagd die geſetzl. Vertretung der Gemeinde, der
(vgl. Abſchn . B, II Ziff. 5 Abf.2, Ziff. 1 Abſ. 2 u . das Gemeinderat, nicht mitzuwirken , die Jagd wird viel

Urt. des Sen. 0. 4.Juli1922 , NedHeg II Nr. 152/1921). mehr auf Anordnung u. vorbehaltlich der Genehmigung

In der VO. v . 20. März 1920 über Zuzug u. Auf- der Verwaltungsbehörde verpagtet ; ſie betraut lediglich

enthalt (StAng. Nr. 76) erließen die ſämtl. StaatsMin. mit der Vornahme des Verpachtungsaftes die Gemeinde

weitere einſtw . Anordnungen in Ergänzung der VD. behörde (Geib, Bandb. für die GemBeh . der Pfalz
v . 4.Nov.1919 "; nach Ziff. 10 daſelbſt blieb die VO. 3. Aufl . I, 676) . Fiebei ſpricht die Verwaltungsbeh.

v . 25. Mai 1919 in Straft, ſoweit in der neuen VO. ihren Willen nicht vom Auratelſtandpunkte, ſondern

nichts Abweichendes beſtimmt iſt. Durch die VO. des fraft ihrer eigenen geſeßl . Berechtigung aus (VGHE .
GefMin . v . 27. Juli 1921 wurde die Äufhebung der 4, 126) , übt alſo dabei einen ſtaatshoheitl. Att aus.

VO. v. 25. Mai 1919 ausgeſprochen u. der VD . v . Nach dem in der Pfalz geltenden franz. Recht, das
20. März 1920 eine neue Faſſung gegeben, die für in die Jagdo. v. 21. Sept. 1815 übergegangen iſt
Bayern den Zuzug u. den Aufenthalt von Aus- ( 3 , § 5 leßter Abf. ), iſt das Jagdrecht ein Ausfluß

ländern u. Staatsloſen erſchöpfend regelte. Aus der des Eigentums an Grund u. Boden u. als ſolches wie

Entſtehungsgeſchichte der VO. v . 27 Juli 1921, aus das Eigentum an Ørund u. Boden privatrechtl. gn

den Eingangsworten der VO. v . 20. März 1920 u . folgedeſſen iſt auch ein Vertrag über die Verpachtung

aus ihrem von der VD. v . 27. Juli 1921 übernommenen der Gemeindejagd ein privatrechtl. Vertrag (ROZ.

Inhalte, ſowie aus der neuen Regelung erhellt, daß 41, 355). Geſtüßt auf einen ſolchen Vertrag u. die

die VO . v. 27. Juli 1921 teine „zum Bollzuge“ der Beſt. des BGB. über unerl . Þandi. (S$ 823 ff.) erhoben

VO. v . 4. Nov. 1919 erlaſſene walgem . Anordnung “ die Kl. ihre Anſprüche gegen die Bell. Es beruht

darſtellt. Durch die einleitenden Worte„ in Ergänzung fonach nach dem Inhalt der Klageſchrift der Klage

der VD. d . 4. Nov. 1919“ iſt die VO. v . 20. März anſpruch auf einem dem Gebiete des bürgerl. Rechtes

1920 feineswegs ein unſelbſtändiger Beſtandteil jener angehörenden Rechtsgrund. Nach dem Vorbringen

BO . derart geworden, daß ſie von der Aufhebung der Kl . u . der Entgegnung der Bekl. unterſteht ſomit

der VD.v. 4. Nov. 1919 ſchlechthin betroffen werden der Entſcheidung des Gerichts nicht nur die Frage,
müßte, fie iſt vielmehr eine felbſtändige Maßnahme, welche Anſprüche den Kl. aus dem Pachtvertrag u .
die abgeſehen von den in der VD . v . 4. Nov. 1919 der angebl . widerrechtl. Jagdausübung der Bell. gegen

getroffenen für geboten erachtet wurde. Deshalb iſt dieſe zuſtehen , ſondern auch die Vorfrage, ob zw .den
auch die VO . v . 27. Juli 1921 von der VD. v. 6. Dkt. Al. und der Gemeinde überhaupt ein wirkſamer Ver

1921 nicht berührt worden, ſondern gültiggeblieben. trag über die Verpachtung geſchloſſen, d . 5. ob von
(Beſchl.d.II Strś.v.24 .Dez. 1921 , BeſchwR. II 1281/21). der zuſtändigen Verwaltungsbeh ., hier dem BezA .

Ed . Homburg dieſer Vertrag genehmigt wurde oder die

Genehmigung von der höheren Verwaltungsbeh . im

Aufſichtswege wieder wirkſam aufgehoben werden konnte.
Gerichtshof für Kompetenzłonflikte.

Denn darüber kann kein Zweifel obwalten, daß es

Pfälzi ches Jagdrecht. Der Anſprum auseinem Jagd: ſich bei den Entſchl. der Regierung der Pfalz u. des

pacivertrag fann auch dannim Rechtowege verfolgt werden, SIM. des Jnnern nur um Verfügungen vom Stand

wenu der vom Bezirte amt genehmigte Jagdpantvertrag punft der Oberaufſicht handelt, da die Grundbeſiker

im Muffichewege aufgehoben wird. Der Gero hatte in des Weilers Sch . weder alt zur Beſchwerde gegen

dem lirt. v . 30. März 1909 (Bay3r . 1909 S. 257) den den Pachtvertrag genehmigenden Beſchluß des

im gegenteiligen Sinne entſchieden. Dieſe Anſchauung Beza . berechtigt waren noch auch die Beſchw . inner

u . ihre Begründung hätten bei folgerichtiger Durchhalb der geſeblich vorgeſchriebenen Friſten erhoben

führung zu bedenklichen Ergebniſſen führen müſſen. hatten (f. Geib I, 669). Bei der richterl. Würdigung

Sie hätten der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, der Einrede der Bull . ſcheidet ſelbſtverſtändlich die

jeden von einer unteren Stelle oder Behörde ge- Frage aus, ob mit Grund die Regierung die bezirks

ſchloſſenen Vertrag im Aufſichtswege aufzuheben. Der amtl. Genehmigung des Pachtvertrags nicht genehmigte

Vertragsgegner hätte dann keine richterl. Entſch . u . das Min. die Eniſcheidungder Kreisregierung billigte.

darüber herbeiführen können , welche Behörde denn Denn die Entſcheidung darüber entzieht ſich der Nach

eigentlich bei Abſchluß oder Genehmigung den Staat prüfung des Zivilrichters, da es ſich um eine Ermeſſens

oder dieGemeinde vertrat u . ob eine Wiederaufhebung frage der Verwaltungsbeh . handelt. Die Genehinigung"

nach den Grundſäß in des bürgerl. Rechts überhaupt des Pachtvertrags durch die VerwBeh . iſt ein rechtsere

denfbar mar. Mit Recht find deshalb gegen das Urt. hebliches Tatbeſtandsmerkmal für den Pachtvertrag ;

vom 30. März 1909 von Dr. Braun in Bay3 1. 1909 ſteht aber die richierl. Würdigung der für die Kl.

S. 364 ff. Bedenken vorgebracht worden. Der Gerø. aus dem Pachtvertrag fließenden Zivilrechte in Frage,

hat nun feinen früheren Standpunft aufgegeben . ſo hat das Gericht beim Beſtreiten notwendig auch

Gründe: Die Klage hat zur Unterlage die Be- vonſich aus zu prüfen , ob dieſes Tatbeſtandsmerkmal

hauptung, daß zw . den kl. u. der Gemeinde G. ein vorliegt oder nicht. Aehnlich liegt der Fall, wenn

wirffamer Jagdpachtvertrag zuſtande gefommen ſei ein Vormund mit einem Dritten ein Rechtsgeſchäft

u. daß der zw. dieſer Gemeinde u. den Befl . geſchloſſene ſchließt, zu deſſen Eingehung er der Genehmigung des

Jagdpachtvertrag ") unwirkſam ſei, weil die Regierung Vormber. bedarf u . bei einem auf ein ſolches Rechts

der Pfalz nicht befugt geweſen ſei , die bezirksamtliche geſchäft geſtüßten Klageanſpruch der Einwand erhoben

Genehmigung des früheren Vertrags zurückzunehmen . wird, das Rechtsgeſchäft ſei vom VormGer. nicht ge

Die Bell. verleßten ſonach durch die Ausübung der nehmigt oder die Genehmigung ſei zurückgenommen

Gemeindejagd die Beitragsrechte der Ml . Die rechtl. worden . Auch hier hat der Streitrichter im Prozeß

Natur des II . Anſpruchs hängt ſohin weſentlich wege zu entſcheiden, ob das Gericht ſeine Genehmigung

davon ab, ob es rechtlich möglich war, daß zw . den erteilt oder verweigert hat, ohne ſich über die Gründe

Kl . u . der Gemeinde G. ein Vertrag entſtand. Hiebei der Genehmigung oder Nichtgenehmigung weiter aus

tommt Folgendes in Betracht : An der Verpachtung zulaſſen . Der der Entſcheidung des StompGerð . v .

der Jagden iſt nach pfälz. Rechte die Gemeinde nur 30. März 1919 (GVBl . 1909 Beil. II) zugrunde liegende

inſoferne beteiligt, als der Ertrag der Jagdverpachtung Fall log inſoferne anders, als damals gegen die Ges

meinde ſelbſt geklagt wurde, obwohl dieſe nicht Gegnerin
1) Den Bell , war die Jagd verpadtet worden , naddem die Streis

regierung den urip : inglichen , vom Bezl . genebmigten Pudivertrag ſein konnte, da der Bürgermeiſter den Vertrag nur als

mit den Kl. aufgeboben batie. Vertreter der ſtaatl. Behörde ſchloß u . die Beſchwerde

ig

.



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr . 5 u. 6 . 79

Gefeßgebung und Verwaltung.
damals von einem am Vertrage Beteiligten innerhalb

der geſeßl. vorgeſchriebenen Friſten erhoben worden

war u . damals feine Aufſichtsbeſchwerden in Frage

ſtanden ; es ſcheidet (pnach hier der frühere Grund aus,

daß bei der Zuläſſigkeit des Rechtswegs der Gemeinde

oder dem BezA. durch gerichtl. Urteil etwas befohlen

werden fönnte, was dieihnen vorgeſepte Behörde ver

boten hat. Aber ſelbſt wenn im Weſentl. der jeßige

Fall dem dem Erk. v . 30. März 1909 zugrunde ge

legenen gleich wäre, ſähe ſich der Gerð . nicht vers

anlaßt, auf der früheren Entſcheidung zu beharren.

Denn würde man der Anſchauung der VerwBeh.

beipflichten, daß ſie nach bezirksamtl. Genehmigung

eines zw . dem Bürgermeiſter u. einem Dritten ges

idhloſſenen Jagdpachtvertrags jederzeit auf Anregung

eines Unbeteiligten von Aufſichts wegen die vom Beza .

zuſtändigerweiſe erteilte u. mittels der zuläſſigen Rechts

mittel unangefochten gebliebene Genehmigung wider

rufen u . hiedurch den Bertrag hinfällig machen tönnte,

ſo könnte niemals ein jeder Anfechtung entzogener

wirkſamer Pachtvertrag zuſtande kommen u . müßte

der Bächter mit der Möglichkeit rechnen , noch nach

Jahren - troß bisheriger ungeſtörter Jagdausübung -

ſein vertraglich feſtgelegtes Jagdrecht zu verlieren,

ohne daß er zum Schuß ſeines Rechtes gerichtl. Hilfe

in Anſpruch nehmen könnte, obwohl doch ein lediglich

privatrechtl. Bertrag durch Maßnahmen der Berw.

Beh . in ſeiner privatrechtl. Wirtjamfeit nicht berührt

werden kann ( NG3 41, 345 ). Daß fich ein ſolcher

Zuſtand mit den Verhältniſſen in einem Rechisſtaat

nicht verträgt, bedarf keiner weiteren Ausführung.

(Urt . v . 7. Jan. 1922, KAR, 83) .

I.

Erhöhung der anwaltſchaftlichen Auslagenpauſch:

jäte im Reich uud in Bayern. Schon ein halbes Jahr

nach dem Inkrafttr. des Geſ. v . 8. Juli 1921 mußte

von der Befugnis aus Art. 3 des Gej. Gebrauch gemacht

werden. Bef. die enorme Steigerung der Poſtporti

machte eine Erhöhung der Auslagen p'a ufafaße

notwendig. Sie iſt durch VO. der Reichsregierung

dom Febr 1922 mit Wirkung vom 15. Febr. ab

in der Weiſe erfolgt, daß die Teuerung & zufchläge

zu den Pauſchfäßen, die bisher 100 % betrugen , auf
200 % erhöht wurden . Man bere önet alio in

Zutunft zunächſt aus den Gebührenfäßen nach Oef.

v. 18. Dez. 1919 u . Art. I des ef. v . 8. Juli 1921

die einzelnen auſchfäße, rundet ſie auf den nächſten

durch 10 teilbaren Pfennigbetrag ab, erhöht ſie nötigen

falls auf den Mindeſtbetrag von 80 Piennig oder era

mäßigt ſie auf den Höchſtbetrag von 270 M (oder die

Geſamtſumme der Pauſchjäße auf 450 M u. 540 M)

u. derdreifacht dann das Ergebnis. Der Mindeſta

betrag iſt mithin in Wahrheit 2,40 M ; die Höchſtfäße

betragen : 810, 1350 u. 1620 M. Die bayer. 10eb .

wurde ſofort im Anſchluß an einen vom Bager.

Anwaltsverbande eingereichten Entwurf der neuen

reichsrechtl. Beſtimmung angeglichen (VD. 0. 11. Febr .

1922, StAnz. Nr. 35) . Auch hier beträgt der Zufüglag

zu den Pauſchjäßen vom 15. Febr. ab 200 % , der

Mindeſtpauſchiaß
alſo 6 M, der einzelne Höchſtpauſch

fat in Angelegenheiten
der Rechtspflege 225 M , in

Angelegenheiten
der Verwaltung 90 M. Aendert ſich

in Zukunft der reiche rechtl. Zuſchlag zu den Bauſch
fäßen, ſo tritt von ſelbſt auch die gleiche Aenderung

des bayer. Pauſchſabzuſchlags
ein . Die neuen Bes

ſtimmungen finden im Reich wie in Bayern auf an

hängige Sachen Anwendung , foweit nicht die Inſtanz

vor dem 15. Febr. 1922 beendigt war. F.

-

n .
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Oberlandesgericht Augsburg.

kann, wegen der Geldentwertung Erhöh ag der

durd Bergleich feftoeletten Abfindung für die Folgen

eines Giſenbahunujalle verlaugt we den ? Das DLG .

bewilligte das Armenrecht für die Klage auf eine ſolche

Erhöhung. Gründe: Nach dem klaren Wortlaut

des § 323 ZPD. iſt die dort vorgeſehene Abänderungs

llage gegenüber dem Vergleich vom 14. Aug. 1917

ausgeſchloſſen . Denn die Ausdehnung des Geſ. v .

13. Aug. 1919 (NOBI. 1448) auf einen privatſchrifti .

Bergleich, der überdies den Fiskus nicht zu fünftig

fälligen wiederkehrenden Geldrenten, ſondern zur

alsbaldigen Zahlung einer einmaligen AbfSumme

verpflichtete, iſt unzuläſſig. Dagegen mußte in Ans

lehnung an die überzeugenden Ausführungen des RON.

Dr. Czolbe (L3. 1921 Sp. 368) das Beſchwer. im

Wege der ergänzenden Auslegung des Bergleichs zu

dem Ergebnis gelangen, daß die dem BeſchwF. ju

gewährende Abf. nur ſoweit feſtgeſeßt werden ſollte,

als rich ihre Höhe nach dem früheren Stande des Geld

wertes überſehen u. berechnen ließ. Die Vertragsteile

lonnten am 14. Aug. 1917 an die jeßt eingetretene

außerordentl. Geldentwertung unmöglich denken u.

haben auch nicht daran gedacht. Darüber hinaus

follte feine Beſtimmung getroffen u . am allerwenigſten

ſollte ein unbegrenzter Verzicht des Beſchw F. auf

jedes Mehr erklärt werden, das ihm ohne den Ver

gleich bei den durch den Krieg hervorgebrachten

wirtſchaftl.. Umwälzungen nach den Gej. zuſtehen

würde. Von dieſem Standpunkte aus fann der BeſchwF.

dom Fistus zwar nicht einefortlaufende Geldrente, wohl

aber einen angemeſſenen , nach dem dermaligen

Geldwerte zu berechnenden Zuſchlag zu der am 14. Aug.

1917 vereinbarten AbfSumme verlangen . (Vgl. RO.

bei Gruch . 65, 492 ; RURKomm . 3. Aufl . Anm. 1 zn

§ 157 BOB.) ( Beſchl. d . II . ZŠ. v . 27. Jan. 1922,
Beidhw R.7/22 ).

Mitgeteilt von DLGRat Mertel in Augsburg.

II.

Berordnung über die Führung von Schußwaffen

im rechterh. Bayeru. ") Bis Ariegsende waren Beſik,

Führung u. Verkauf von W. durch reichs- u. landess

rechtl. Blankettbeſt. ( $ 367 Nr. 9 KStGB. u . Art. 39

PolSIOB) ſowie die htezu ergangene VO. v . 19. Nov.

1887 (OVBI. 655) geregelt. Bei der ungeordneten

Auflöſung des Heeres u . den ſich daran anſchl .

inn. Unruhen gelangten weite Streiſe der Bevölkerung

in den Beſit von W. aller Art, ſo daß eine Reihe

von Maßnahmen notwendig wurde, um hier allmähl.

wieder geordnete Zuſtände zu ſchaffen . Zunächſt wurde

durch die ReichsVD. v . 13. Jan. 1919 (ROBI. 31) die

Ablieferungspfl . für alle SchußW . (Gewehre, Karabiner,

Piſtolen, Revolver, Sandgranaten uſw.) ſowie für

Munition aller Art zu dieſen Schußw . ausgeſprochen

u . ihre Verlegung als Verg. oder Verbr. mit ſchweren

Strafen bedroht (8 3 der VD.) . Die bayer. VolzVorſchr.
14. Juli 1919 ( (HVHI. 297)

hiezu brachte die MinBet. v . die
29. Sept. 1919 ( ($ VBL. 687 )

jedoch, geſtüßt auf Art. 4 Nr. 2 MrZuſto . u .ſpäter

auf Abſchn. A der VD. v. 4. Nov. 1919 (GVBI. 791),

zugleich auch die Führung von SchußW . u. den Bandel

mit ſolchen weiter beſchränkte. Jn Auswirkung des

ſog . Verſailler FriedVertr. erging außerdem das

Reichsg. über die Entwaffnung der Bevölkerung v .

7. Aug. 1920 (NOBI. 1553), das nach dem Reichso.

v . 1. März 1921 ( RGBI. 195 ) mit dem 1. Juli 1921

außer Kraft getreten iſt (vgl . auch Bet. des Reichs

komm . f. d . Entwaffnung der Zivilbevölkerung o .

27. Juni 1921 (ROBI. S. 776) . Durch die VD. d .

6. Dit. 1921 (OVBI. 487) wurde der Kriegszuſtand

in Bayern mit Wirkung v . 15. Oft. 1921 an aufges

hoben. Damit trat auch die VO . v . 4. Nov. 1919

5363
1 ) W. Waffen .
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14 Juli 1919

außer Kraft und ebenſo die MinBef. u .
29. Sept. 1919

inſoweit, als ſie nicht auf der ReichsVO . über W.

Beſit d . 13. Jan. 1919 beruht. Um die hiedurch ents

ſtandene Rechtsunſicherheit zu beheben wurde die Be

rechtigung zur Führung von SchußW. nunmehr durch

die PD, v. 7. Dez. 1921 (OVBI . S. 585) neu geregelt .

Nach § 1 der neuen VD , iſt die Führung von

Schußw . in den Landesteilen r. d . Mh. allgemein ver

boten . Ausnahmsweiſe kann die BezPolBehörde, in

München die PolDir., einzelnen Perſonen , bei denen

jeder Mißbrauch der W. als ausgeſchloſſen erſcheint,

das Tragen beſtimmt zu bezeichnender SchußW.

widerruflich oder auf eine von vorneherein beſtimmte

Zeitdauer durch Ausſtellung eines B Scheins geſtatten ,

den der Inhaber während des WTragens ſtets bei

ſich zu führen hat. Eines W Scheins bedürfen nicht:

1. die Beamten des Heichs, des Staates u . der Ge

meinden zur Führung der zum Dienſtgebr. nötigen

SchußW ., 2. die Angehörigen der Wehrmacht zur

Führung der zum Dienſtgebr. nötigen Schuß

3. Perſonen über 17 Jahren zur Führung von Zimmer

ſtußen Scheibengewehren, Luftdru&W., FlobertW.

Für JagdW. u . von Jägern zum perfðni . Schuße

mitgeführte FauſtW. erſeßt die Jagdkarte (Schußge

wehrſchein ) den WSchein. Zuwiderh. gegen dieſe

Vorſchr. werden an Geld bis zu 45 M oder mit

Haft bis zu 8 Ž . beſtraft, ſofern nicht eine härtere

Strafe verwirkt iſt. Ohne Müđſicht auf die Eigen

tumsverhältn. tann ‘auf Einziehung der W. erkannt

werden.

Ueber das Verhältnis der neuen VO. zur BD .
v . 19. Nov. 1887 iſt folgendes zu bemerken : Die

neue VO. bezieht ſich auf die Führung aller SchußW .

mit Ausnahme jener, die in Stöđen oder Röhren

oder in ähnl. Weiſe verborgen ſind; für die leßteren

bleiben ebenſo wie für HandW. der in § 1 Abſ.1

Biff. 1, 2 u. 5 der VO . v. 1887 bezeichneten Art die

Borſchr. dieſer VD. maßgebend. Dr. H.

948

Preisausſchreiben .

Der Vorſtand des Deutſchen Anwaltvereins erläßt ein Preisausſchreiben für die beſte wiſſenſchaftliche

Arbeit über die Geldentwertung als Gejeßgebungsproblem des Privatrechts . Bedingungen : Ein Preis von

15 000 Mt. , ein Preis von 10 000 Mt. und ein Preis von 5000 Mi. Preisgericht: Fünf Mitglieder unter dem

Vorſ. des Deutſchen Anw Vereins. Termin : Späteſtens 15. Juli 1922. Annahmeort : Geſchäftsſtelle des

Deutſchen UnwVereins, Leipzig, Schreberſtr. 3. Die Preisarbeiten müſſen deutſch verfaßt und dürfen noch

nicht veröffentlicht ſein. Schreibmaſchinenſchrift; drei Stüď ſind einzureichen. Kein Verfaſſername ſondern

Kennwort ! Ein verſchloſſener, mit dem gleichen Kennwort verſehener Briefumſchlag iſt beizufügen ; Name

und Wohnort ſind darin anzugeben . Das Verlagsrecht der preisgekrönten Arbeiten geht für alle Auflagen

auf den Deutſchen AnwVerein über. Genaueres bei der Geſchäftsſtelle. 947

Bücherauzeigen.
Die ſorgfältige Redaktion u , die gandlichkeit von

Schweißers blauen Tertausgaben find längſt bekannt .

Die Braria del Grbbaurecht8 hat die erſte ſyſtematiſche Die neue, auf gutem Papier gedrudte Aufl. berüdſichtigt

Darſtellung durch Dr. ch. Deibel , München gefunden . die feit der 1. Aufl. erfolgten Aenderungen des BGB .,

Sie iſt erſchöpfend nach der rechtlichen Seite ; ihr insbeſ. die ErbbaurechtsVO.; der wörtliche Abdruc

Hauptvorzug liegt aber in ihrem umfaßenden volls- der zitierten Geſagesſtellen in verändeter Schrift erſpart

und ſtaatswirtſchaftlichen Teil. Die Arbeit wird von bei den gerade im BOB. ſo häufigen Verweiſungen

Autoritäten , ſo z. B.von Dr. A. Sober als muſtergültig das läſtige u . geitraubende Nachſchlagen ohne die

anerkannt. Ihre Drudlegung wäre dringend nötig. Ueberſichilichkeit zu ſtören . Ein genaues Inhaltsver

Sie kann aber nur erfolgen, wenn 800 Stüc voraus- zeichnis u . ein Sagregiſter erleichtern den Gebrauch.

beſtellt werden . Es wurde daher vom „Bay . Landes F. S.

verein zur Förderung des Wohnungsweſens (e.V.)“,

München, Burgſtr. 4/1 eine Subſtription eröffnet. Das Folgende neue Ausgaben empfehlen wir beſonderer

Buch koſtet M 80.- geb. Spätere Preiserhöhung wird Beachtung:

vorbehalten. Beſtellungen wollen an den Landes- Gideldbacher, Dr. Franj, Regierungsrat im bayer.

verein direft gerichtet werden . Miniſterium für ſoziale Fürſorge. Reichsvers

Liebmann, Dr. J. , Kommentar zum Gefeß betr .
ficherungs - Ordnung. Certausgabe. 4. Auflage. 8º.

d. G. m. b. Q. Nebſt Anhang . 8°, 384 S., 6. Aufl . XVIII, 505 S. München 1921 , C. H. Bed'iche Ver

Berlin 1921. Verlag Otto Biebmann. Preis Halbl. lagsbuchhandlung . Preis geb. Mt. 20.- .

geb. Mt. 70. Strafprozeßordnung nebſt Gerichtsverfaſjungsgeſep und

Die Neuauflage der lange vergriffenen Erläuterung den einſchlägigen Nebengeſeßen . Tertausgabe. 5. Auf

zum GmbHG . von Biebmann wird von der Lehre lage . 8º . 206 S. München 1921 , C. H. Bedſche Vers

u . der Anwendung des Gefeßes gleichmäßig begrüßt. lagsbuchhandlung. Preis geb. Mf. 11.- .

Denn wenn das Buch mehr für die Praxis beſtimmt | Lorenz, Dr. Frik, Gerichtsaſſeſſor im Preußiſchen Juſtiz

iſt, ſo berüdſichtigt es doch gewiſſenhaft das Schrifttum miniſterium . Geſet zur Entlaſtung der Oe
u. dient in ſeiner kurzen Stellungnahme zu den richte vom 11. März 1921. 8º. 163 S. Berlin

Zweifelsfragen u. ſeiner überſichtl. Anordnung ebenſo 1921, Verlag von Georg Stilfe. Preis geh . ME. 20.— .

der Rechtslehre. Bef. dienlich iſt die ſtändige Bezug

nahme auf das im Anhang abgedruďte öſterr. Gėje .
Bollmar, Dr. Grich , Geheimer Regierungsrat und

Ein ausführl. Sachverzeichnis erleichtert den Gebrauch.
Miniſterialrat im Reichs- Juſtizminiſterium . Zivil .

pro z e Bordnung nebſt dem Gerichtsver
München . DBLUR. Dr. Silberíďmidt.

faſſung 8 - Gere B. 8° . XVI, 488 S. Mannheim

Bürgerliches Geſetzbuch (Schweißers blaue Tertaus- 1921 , 3. Bensheimer.

gaben ) 2. Aufl. 8 °, XI, 897 S. München , Berlin

u . Leipzig 1921. 3. Schweißer Verlag (ArthurSellier). Verantwortl þerausgeber : Th . von der Pfordten ,
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Arbeitsrecht.*) der Rechte der Kriegsbeſchädigten 9) werden weitere

Beſt. getroffen .
Bon Oberſtlandesgerichtsrat Prof. Dr. Silberſchmidt

in München.
Aus dieſen u . anderen , den November- u .

Dezembertagen 1918 angehörenden Fefiſeßungen
Aus dem Zuſammenbruche des deutſchen Volkes hat ſich mit überraſchender u. oft mit beängſtigender

u. der deutſchen Wirtſchaft tönten plößlich beruhigende Geſchwindigkeit Das neue ArbR.“ entwickelt, wie„
u. verheißende Worte : Die Gefindeordnungen es in dem gleichnamigen Buche Aaskels im

werden außer Kraft gefeßt ") , die wegen des Krieges vorigen Jahre eine damals abſchließende, jeßt aber,

aufgehobenen Arbeiterſchußbeſt. gelten wieder ), ichon wieder in vielen Punkten durch die Geſeg:

Arbeitgeber: ( = AG .) Verbände u . Gewerkſchaften gebung überholte Darſtellung erfahren hat. Dieſes

erkennen ſich gegenſeitig als Vertreter an u. regeln ,, neue ArbR ." **), welches zum Teil jubelnd wie der

gemeinſam in paritätiſcher Weiſe den Arbeits- Anbruch einer neuen Zeit begrüßt wurde, iſt an

(= Arb.)Nachweis,9) die Gültigkeit u . Unabding: fich nur der folgerichtige Abſhluß jener Beſtre. u

barkeit von TarifVertr. zur Feſtſtellung der Arb .: bungen , die mit der Gründung des Deutſchen Reiches

Bedingungen wird anerkannt, s) fie können für u . dem durch ſie mitbedingten Aufichwung der

allgemein verbindlich erklärt werden u . ihre Durch. deutſchen Induſtrie, damit aber auch der deutſchen

führung wird durch Arbeiterausſchüſſe in den Be- Sozialdemokratie , einſekten, in der Hauptſache vom

trieben überwacht u . durch Schlichtungsausſchüſſe Verein für Sozialpolitik getragen , aber dann von

und Einigungsämter gewährleiſtet, S) das Höchft: Bismard u . ſeinen Kaiſern übernommen wurden

maß der täglichen regelmäßigen ArbZeit wird für u . in den Arbeiterſchußbeft. der Gem . u. in dem

alle gewerblichen Betriebe u. für die Angeſtellten großen Werke der deutſchen Sozialverſicherung

auf 8 Stunden ohne Verdienſtſchmälerung feſt: gipfelten. Die Begeiſterung, mit der auch der

gefeßt, 4) die Nachtarbeit in den Bäckereien u . deutſche Arbeiter 1914 in den Krieg zog , die

konditoreien wird abgeſchafft,“) zur Ueberführung Notwendigkeit des Hiljødienſtgeſeges u . die für die5

der Wirtſchaft in den Friedensſtand 6) u . insbeſ . zur Arbeitgeber günſtigen , die Belange der Arbeit

Unterſtüßung der Erwerbsloſen ) u . zur Sicherung nehmer aber einſchließenden Verträge mit der?

*) Nach einem in der „Jur . Studiengeſellſchaft
Militărverwaltung führten zu weiteren Ver

in München gehaltenen Bortrag. beſſerungen der Lage der Arbeiter, ſo daß dieſe ,

^) Aufruf des Rats der Voltsbeauftr . v . 12. Nov. als ihnen mit der Staatsumwälzung die Macht

1918 Nr. 8 (NGBI. 1918, 1303), beſtätigt durch anheimfiel, nur das bereits Vorbereitete auszu

Ueber&G. v . 4. März 1919 (ROBI. 285).
ſprechen hatten . So iſt der Stoff des neuen

2) Aufruf v. 12. Nov. 1918 Nr. 9 (ROBI. 13,9).
,,

°) Vereinbarung v15. Nov. 1918 (RÅnz. v . 18. Nov.
Arb Rechts " ſeiner Art nach, wenn man von den

1918 Nr. 273) . Dazu VO. v . 23. Dez. 1918 über Tar - Anforderungen der Ueberführung in den Friedens

Bertr., Arbeiters u. Angeſtellten -Ausſchüſſe u . Schlich- ſtand abſieht, nicht neu . Wenn nun doch dieſer

tung von Arbeitsſtreitigkeiten (HOBI. 1456 ) .

4) BO. v . 12. Nov. 1918 (NOBI. 333), VO . v .
Stoff zu Umbildungen in der Geſtaltung des

23. Nov. 1918 (NOBI. 1334, 1436) u . VO. v . 18. März Rechts geführt hat , ſo iſt es notwendig , die Urſachen

1919 (NGBI. 315 ), lektere für die Angeſtellten, dazu feſtzuſtellen. Einmal war dieſer Stoff, zumal da
$ 3 der VD. betr . eine vorl. Bandarbo. für die Band

Gefeße u . VO . mit den wechſelnden Bedürfniſſen

wirtſchaft (MOBI. 111) u. VO. v . 17. Dez. 1918 (ROBI.
1405) .

innerhalb kurzer Zeit immer wieder geändert wurden ,

5) BD . 0.23 Nov. 1918 (NOBI. 1329) , VO. v . der Maſſe nach ſehr groß u. erforderte deshalb

2. Dez. 1918 (NOBI. 1397 ). eine Abgrenzung vom übrigen Recht u. eigene ,
5) VQ . d. 7. Nov. 1918 (NGBI. 1292) u. Erl. des

M. der Voltsbeauftr. v . 12. Nov. 1918 (ROBI. 1304 ). 8) VO. v . 8. Febr. 1919 (NGBI. 187) .

1 DD. v . 13. Nov. 1918 (ROBI. 1305) . 84) Silberſchmidt in 83. 1921, 526.
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dieſes beſ. Stoffe8 kundige Bearbeiter. Dazu tam , über entſpricht. Die Arb. del Privatgelehrten,

daß auch hier icon ſeit 1896 Beſtrebungen im der vielleicht Jahre ſeines Lebens der Aufhellung

Gange waren, das Arbr . einheitlich zu regeln, einer wiſſenſchaftl. Frage auch nur ohne die Ab

u . daß noch kurz vor dem Ariege von den Ange- ficht einer Veröffentlichung widmet , berührt regel:

ſtellten der Ruf nach einem einheitl. Arb Recht mäßig den Staat nicht. Für legteren handelt es ſich

ausging, der von der Geſellſchaft für ſoz. Reform , um Árb . im wirtſchaftl. Sinne . Sie umfaßt jede

dem deutſchen JurTage u. vom Verbandstage der Tätigkeit, jede Aeußerung der ſchaffenden Kraft

Gem.- u . Raufber. aufgenommen wurde. Dieſen des Menſchen gegenüber der ihn umgebenden Natur,

Beſtrebungen u . dem Vorbilde Frankreich folgend, ſoweit dieſe Tätigkeit beſtrebt iſt, unter Ueber:

das , zunächſt mehr äußerlich , die arbeitsrechtl. windung von Widerſtanden Güter herzuſtellen , zu

Gefeße in einem Code de travail et de la pré- erhalten, zu verteilen, der Aneignung u . Verzehrung

voyance sociale ) vereinigt hatte, verkündete die zuzuführen. Neben der körperl., aufdie Tätigkeit der”

neueRegierung alsbald ihre Abſicht, ein deutſche Muskeln zurüđzuführenden, Kraftäußerung tommt

ArbGeleßb. zu erlaffen, u. ſeşte zu dieſem Zweck auch die geiſtige, auf der Anſpannung der Nerden
eine Romm. von 19 Mitgliedern ein . Der Art. 157 beruhende, Kraft in Frage. Muskel- u . Nerden :

Abſ. 2 RV. verſprach demgemaß die Schaffung Arb. iſt aber nichts andres als die Umſegung
eines einheitlichen ArbR. “ . Und nun dergegen : chemiſcher Energie in mechaniſche Energie u . alle

wärtige man fich etwa den Standpunkt des deutſchen Werte der Welt find auf aufgeſpeicherte Energien

Handelsk. vor Einführung des ADHG. Wie das der Natur u. auf die Arb. des Menſchen d. h.

Handel& R . damals zunächſt ein Beſtandteil des wieder Energien zurüđzuführen. 10) Damit ergibt

deutſchen PrivatR . war u. erfi mit dem Aufblühen der ſich als eigentlicher u. nächſter Gegenſtand des

Handels u . den dadurch notwendig gewordenen Rechtsſchußes überhaupt die Energie. Wenn man

Regelungen, insbeſ. aber mit der Erlaſſung des bisher im Rechte den Shuß des wirtſchaftl. O utes
HGB. zum eigenen ſelbſtändigen Rechtsgebiete an die Spiße ſtellte, ſo hat dieſes Gut Anſpruch

geworden iſt. jo löſt ſich in unſeren Tagen die auf Rechtsſchuß nur deshalb, weil in ihm wirt

Maffe des arbeitsrechtl. Stoffs von der des allgem . ſchaftl. u . insbef . menſchl. Kräfte aufgeſpeichert

Privat- u. öffentl. Rechts los u. formt fich zu find, dem fauftiſchen Wort entſprechend : 3m

einem bef., eigenen , Gebiete des Arb . Dabei Anfang war die Rraft ! " Und ſo wird die Be

mag eg gleichgültig ſein , daß das eigentliche Arbeits- wirtichaltung der menſchl. Energie zu einem hauptses

Gefeßb. noch nicht unmittelbar zu erwarten iſt , lähl. Staatszweck innerhalb der allgem . Energie

weil zunächſt immer wieder arb.rechtl. Einzelgeſeße wirtſchaft, der lebende Menſch hat aber vor allen

als notwendig erſcheinen. Das Gebiet iſt nun Gütern der Erde das R. des Schußes zu bean

einmal zu groß geworden , iſt zu ſehr im privaten ſpruchen. Der Schuß der Arb . wird ſo eingefügt in

u. öffentl. Rechte zerſtreut u . bedarf einheitl. Be- die allgem . Energiewirtſchaft, wie ſie im Deutſchen

handlung auch für die Ausbildung. Will man Reich im SozBej. v . 23. März 1919 , im Rohlen:

den Schüler anweiſen , fich die arbeit& rechtl. Beit. wirticho . nom gl . Tage, im Kaliwirtſcho . .
im bürgerl . R., Handelsk . , StrafR. , Verwal- 24. April

tungsR ., Staats.R ., Völker.R . zuſammenzuſuchen,
1919 , in der EiſenwirtſchVO . d . 1. April

19. Juni

dann hat er „ dielleicht die Teile in ſeiner Hand, 1920 uſw. in die Erſcheinung tritt. Dabei kann der

fehlt leider nur das geiſtige Band “ . Und ſo mag Schuß der Energien , wie in dieſen Geſ. , in verſchiedener

die Ausführung des ArbGeſeßb. dertagt ſein , Weiſeerfolgen ; insbeſ.durch Preisregelung. So wird

Stoff u . Rechtsgebiet, die geregelt werden ſollen , auch z . B. der an ſich in gleicher Weiſe zu fordernde

find vorhanden, die Frage aber, ob die Regelung Schuß der Arb. deß Landmanns auf eigener Scholle

zunächſt in ſpäter zuſammenfaſſenden Einzelgeſehen durch Regelung oder Freiheit des Abſazes, durch,

oder ſofort in einer einheitl. Rodifitation zu erfolgen Schußzölle oder Zollfreiheit zu erfolgen haben u .

habe, iſt reine Ziedmäßigkeitsfrage.
für das Gebiet des Arbr . wird die Urb. als

Wenn wir und heute aber einen kurzen Ueberblick Gegenſtand einer Leiſtungsverpflichtung u. des Um.

nicht über das Gebiet des neuen Arór ., ſondern ſages übrig bleiben . Wenn aber geordnete Ver

über das neue Sondergebiet des Arbr. verſchaffen teilung u. vorteilhafte Verwertung der begrenzten

wollen, ſo müſſen wir uns zunächſt klar ſein , Energievorrätejeßt mehr wie je für uns gemein:

welches Gebiet diejes Arbr. einnimmt. Wir werden wirtſchaftl. Erfordernis iſt, dann ergibt ſich für

dabei wieder von Art . 157 RV. ausgehen müſſen : den Juriſten die Notwendigkeit ſich nicht auf die.

die ArbKraft ſteht unter dem bel. Schuße des ihm zunächſt geſtellte Aufgabe, der Ordnung menſchl.

Reiches u . das Reich ſchafft ein einheití. ÅrbR. Verhältniſſe, zu beſchränken, ſondern ſich auch das,

Dem ReichsarbR . liegt daber ob , der Schuß der weſentlich dem Techniker eigene, Beſtreben nach

ArbRraft u . damit der Arb. im Reiche. Selbſt

verſtändlich kann es ſich dabei nur um Arb. handeln , 19) Für das Folgende Silberſchmidt, Die

deren Leiſtung einer Verpflichtung andern gegens
Arbeit als Gegenſtand des Arbr . im ReichsArbBl.

N. F. 1921 S. 704* . Aehnlich I allee, Arbk. in der

Auskunfıkartei d. Arbåt. Grundlegend Budde , Energie

') GAG. 18, 311. 4. 8 , 1902.

1
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Regelung auszuſchließen. Scon ieft werden in der

.

HI

zielbewußter Ausnußung der Energien anzueignen, Vor wenigen Tagen iſt ein geiftvolles, aus

energetiſch zu denken, um den Wettbewerb mit einem Guß erfloffenes Werk Hugo Sinzheimers

dem Techniker beſtehen zu können . So treten wir erſchienen : Grundzüge des Árbr. Es will mit

ein für eine ganz weite Faſſung des Begriffs der Stecht den Standpunkt nicht in der Gegenwart,

Arb. u. des ArbR . ſondern in der ſich entwidelnden Zukunft nehmen ,

Dieſer allgem ., weſentlich auf Art. 157 RV. das ſoziologiſche Werden des ArbR . erfaſſen .

beruhenden , Auffaſſung des Arbr . widerſpricht ein Sinzheimer betrachtet den Gegenſaß zwiſchen

großer Teil des deutſchen Schrifttums," ) der das abhängigen u. unabhängigen Arbeitern als ſo groß

Gebiet des Arbr. u. des fünftigen ArbGeſeķB. wie den zwiſchen Volfreien u . Hörigen u. glaubt

auf die Rechtsverhältniſſe der abhảngigen Arbeiter deshalb nicht beide Formen der Arb. in dem

u. Angeſtellten beſchränken will, weil es ſich beim einen Begriffe der vertragl. Arb. zuſammenfaffen

abhängigen u. beim unabhängigen Arbeiter um zu können ,19) würdigt aber die Sorge für den

ſozial verſchiedene Gruppen handle. Dieſer Unter- unabhängigen Arbeiter als Ausſtrahlung 14) des

ſchied iſt richtig, berechiigt aber nicht, den unab : ArbR. u . läßt andererſeits auch den Lehrling,

hängigen Arbeiter entgegen der Verfaſſ. von der ſoweit er ihn ing ArbR. einſchließt,15)u. den Beamten,

den er ſchlechthin vom Arbk . umfaſſen läßt, bei

der Krankenverſicherung Gewerbetreibende u .andere der Ausführung unberüdſichtigt. So wird die

Betriebsunternehmer, die in ihren Betrieben regel- Darſtellung einheitlicher, weſentlich iſt aber , wie

mäßig keine oder höchſtens 2 Verſicherungspflichtige weit das einheitl. Arbr. erftredt werden ſoll.

beſchäftigen, in der UnfallV . Betriebsunternehmer Tatſächlich iſt ſchon jeßt ein ArbVertragsGeſ. zw.

ſchlechthin u. ihre Ehegatten , insbeſondere die Klein- den einzelnen ArbGebern u . ArbNehmern vorge

betriebe der Schiffer u . Fiſcher, in der Invaliden V. ſehen , in das auch unabhängige Arbeiter eingereiht

wieder Gewerbetreibende u. andere Betriebsunter- werden können , u . von einer, dieſes Gel. der

nehmer, die in ihren Betrieben regelmäßig keine oder werfendenwerfenden Seite 16) wird ein reichågeſeblicher,

höchſtens 1-3 Verſicherungspfl. beſchäftigen ,' ) den ſubſidiär alle ArbVerhältniſſe umfaſſender, das

ArbNehmern gleichgeſtellt oder angenähert u. ebenſo geſamte deutſche Wirtſchaftsleben umſpannender

iſt es in der Angeſtellten Verſicherung. Wie der Heim | ReichsArb TarVertr. mit reichsrechtl. Ädgemein:

arbeiter, der Hausgewerbetreibende u . der ihnen nahe- verbindlicherklärung“ vorgeſchlagen . Schließlich iſt

ſtehende , geiſtige Urbeiter“ auf die Dauer nicht von noch anzuführen, daß aus den Reihen derjenigen ,12)

den Wohltaten der Sozialverſicherung auszuſchließen die das Arbr . auf die abhängigen Arbeiter u.

ſind, jo tönnen ſie auch dem Arbr .nicht entzogen Angeſtellten beſchränken wollen, der Vorſchlag ge

werden. Mit Recht vertritt in vielfachen Arbeiten) | macht wird, das herrliche Wort „Arbeit “, das mit

Potthoff dieſen Standp. Wenn er die Ein- dem bibliſchen Fluche ohnehin belaſtet ſei , durch

beziehung der geiſtigen Arbeiter damit rechtfertigt, ein neugebildetes, nur die abhängige Arbeit treffen:

daß fie in formeller Selbſtändigkeit ihren Beruf des Wort zu erſeßen, als welches in verftandlicher

ausüben, aber nicht unmittelbar mit dem Ver: Trußſtimmung gegen Frankreich „ Die Boſch“ vor

braucher verkehren, ſondern mit einem Unternehmer, geſchlagen wird. Aber nicht Worte entſcheiden,

der ihre ArbKraft für ſich ausnüßt, ſo iſt für den ſondern wie weit Anſpruch u. berechtigtes Streben

Schriftſteller, Künſtler uſw. z. B. die Zeitung, die auf einheitl. ArbR. beſteht.
Zeitſchrift, das Theater der Verbraucher. Man Geſchichtlich hat gewiß die deutſche Sozial

kann den geiſtigen Arbeiter als ſolchen nicht unter verſicherung mit der Sorge für den abhängigen

das ArbR. ſtellen, wenn man die Selbſtändigen aug= Arbeiter begonnen, die neueren Gefeße ziehen aber

ſchließt. Andere Selbſtändige werden mit ähnlicher | immer mehr den ſcheinbar unabhängigen Arbeiter

Begründung in Betracht kommen. Es werden aber in den Kreis der Für ſorge, die von Anfang an.

überhaupt im ArbGeſeßb. zunächſt Beſt. über die dem ſcheinbar freien Arbeiter zuteil geworden iſt.
Arbeit als ſolche zu geben ſein u . dann erſt wird zw . Geradewenn man mit Sinzheimer das ſoziologiſche

unabhängiger u. abhängigerArb. geſchieden werden werden berückſichtigt, bedarf der heute mehr noch

müſſen. Hier kann die wirkliche Verſchiedenheit wie der Arbeiter um ſein Daſein ringende Mittel

beider voll zum Ausdrud tommen . ſtand des ſtaatl. Schußes.

Tatſächlich beugt jeder ArbVertrag, auch der

11) Bgl.Silberſchmidt, Neues Schrifttum zur des unabhängigen Arbeiter8, den ArbNehmer in

Theorie des Arbr.in PotthofisArbA ., Jahrg. VIII gewiſſen Grenzen unter den Willen des ArbGebers
S. 43f. Für den befämpften Standpunkt auch Klein,

Entwidlungen im Problem des einheitlichen ArbR. , 18) S. 4f.

ebenda Jahrg. VII S. 1 f . 14) S. 13 f.

11m) NBO. 88 176 3. 3, 548 , 549, 550, 925, 926, 16) Der Lehrling, der ſelbſt Behrgeld zahlt, ſoll

927, 928, 1058, 1059, 1061, 1229, 1243, AGV. SS 4, dem Árbd. entzogen ſein . S. 7.

394, Art . 2 des bayr. AusjG. 3. RVD. d . 2. Nov. 1912. 16) Vollbrecht in Botthoffs Arbd. Jahrg.

13) Jn ſeinem Arbd . Jahrg . VIII S. 285, 151, 70 , VIII Š. 266, vgl. dagegen icon Endemann , Die

33 uſw. Bgl. Mahrholz, Arbeitsämter für geiſtige Behandlung der Arbeit im Privatk ., Jahrb. f. NÖ. u.

Berufe im HarbBl. N. F. 1921 S. 849*, vorher Ehlert Statiſtit 10 , 67 u. Sonderabdrud 1896 .

dasi. S. 664 *. 11) Bodmann , ebenda S. 233.
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u . Erich Jung 18) nennt mit Recht die Arb. einzureihen. Aus bürgerl.-rechtl. ArbVerh. können

ſchechthin „ Indienſtſtellung des Willens“ . Der öffentl.-rechtl. Anſprüche, 2. B. das SozialVR .,

kleine Handwerker muß fich meiſt in bezug auf hervorgehen. Als Dauerverh . unterliegt der Arbv.

die Ausführung , den Geſchmad , den Preis uſw. , beſ. Beſt. in der Frage insbeſ . der Löſung des

ja vielfach auch in perſönl . Fragen den Wünſchen Bandes, vor allem der Kündigung. Sie muß

des Auftraggebers fügen , von dem Elend des Heim : jederzeit „ aus wichtigem Grund" erfolgen können ;

arbeiters ganz zu ſchweigen, u . wenn Sinzheimer gegen über den Berechtigungen des materiellen R.

als Beiſpiele voller Unabhängigkeit den Rechts- können arbeitsrechtliche u . Billigkeitsgründe teils

anwalt nennt, der für Verbände Verträge uſw. zur Beſchränkung, teils zur Ausdehnung der Kündi

zu entwerfen hat , u . den Arzt , der als Hausarzt gung führen.gung führen. In augenfälliger Weiſe tritt die

waltet , wer vermag den wirtſchaftl. Druck zu Bedeutung des Dauerverhältniſſes hervor beim

meſſen , der häufig auch auf dieſen Perſonen laſtet . Zeitlohnvertrag, der eben darauf beruht, daß die

Der Kaſſenarzt.'9) der zwiſchen beiden Beiſpielen Arb. als ein dauernder, in die Zeit fallender Vor

in der Mitte ſteht, iſt längſt ſchon als Gegen- gang ohne Rüdlicht auf den Erfolg nur nach der

ſtand des Arbr. beanſprucht worden . Wenn Zeitdauer bemeſſen wird. Der Taglöhner erhält

heute auch Tar Vertr. für ſelbſtändige Journa- den Taglohi, wenn er den Tag über gearbeitet

liſten für allgem . verbindlich erklärt ſind , will hat. Und auch bei der anderen Entlohnungsart,

man dieſe Perſonen u . alle, die ihnen naheſtehen, dem Attordvertrag , bei dem der Erfolg , die ver

vom allgem . ArbR . auszuſchließen ? Freilich wird ſprochene Leiſtung, entſcheidet, iſt zunächſt Arb.

das Recht des abhängigen Arbeiters das Haupt- verſprochen u . fie muß bis zu dem zugeſagten

ſtüd des ArbGeſebb . bilden u . viele Beſtimm . gerade Erfolg angedauert haben. Dishalb ſind auch Attord

des neuen Arbr. ſind nur für den abhängigen vertrag u . Werfvertrag entgegen der Annahme

Arbeiter anwendbar. Das hindert aber nicht, daß Vieler**") Dauerverträge u . ArbV. Werden doch die

andere Beſt. auf den unabhängigen Arbeiter an- Affordverträge abhängiger Arbeiter ſchlechthin u .

gewendet u. für ihn geſchaffen werden . Auch in die Attordverträge für einen Gewerbebetrieb als

der Nat.Verſ. hat man eine ganz allgem . Rodi- Dienſtverträge betrachtet u . es läßt ſich Werkvertrag

fitation des ArbR. vorgeſehen ,29) nachdem man u . Dienſtvertrag in vielen Fällen kaum voneinander

früher von der Rodifitation des Arbeiter rechts unterſcheiden .

geſprochen hatte.21) Denn ArbV. iſt jedes dauernde Schuldverh .,

Unter den geſellſchaftlichen ArbVerhältniſſen , bei dem der eine Teil Arb . verſpricht, während

die den Gegenſtand des Arbr . bilden , nimmt der andere Teil regelmäßig dafür ein Entgelt

die Hauptſtelle ein der ArbVertrag (= ArbV.) . | zuſagt oder leiſtet. Dotmar u . A. nach ihm ſehen

Er fann auch wieder dem bürgerl . oder dem dieſe Entgeltleiſtung als Bedingung des ArbV . an ,

öffentl. R. angehören . In beiden Fällen handelt während z. B. Dertmann 24) mit Recht hervorhebt ,

es fich um Schuldverhältniſſe, die auf eine daß das Entgelt durchaus die Regel bildet, aber

gewiſſe Dauer berechnet ſind, um Dauerſchuldverh. zum Begriffe des Arbv. nicht erforderlich iſt.

im Gegenſaße zum vorübergehenden Schuldverh ., Tatſächlich iſt der Vertrag des Lehrlings, der zu:

wie es der einmalige Rauf iſt. Im Gebiete des gleich Arb. zu leiſten hat, Arbv., auch wenn der

öffentl. R. iſt das Beamtenverh. ein ſolches dauerndes Lehrling kein Entgelt erhält u. ſelbſt wenn er

Schuldverhältnis. Mit der Mehrheit der Anſichten Lehrgeld zahlt , auch nach Annahme der Gef. , u .

u . entgegen der Auffaſſung des Reicha ArbMin. iſt | Gleiches gilt von der Stellung des Volontärs . ** r )

auch das BeamtenR . dem ArbR . zu unterſtellen, 22) Dem öffentl. Rechte des ArbSchußeß müſſen auch

wobei aber die aus dem öffentl. Recht ſich ergebenden die u . U. geſeßlich unentgeltl . ArbVerh . des Kindes ,

Verpflichtungen des Beamten zu berückſichtigen ſind. 2. B. im Geſchäfte der Eltern , unterſtellt werden ,

Die ſchon jeßt geſchaffenen Beamtenvertretungen wie dies jetzt ſchon im KinderSchuß6. geſchieht,

ſind aus der arbeitsrechtl. Stellung des Beamten zumal da dieſe Perſonen auch wirkl. ArbV. mit

zu erklären . Im bürgerl . R. iſt der ArbV . unter oder ohne Vereinbarung eines Entgelts ſchließen

die ,, dauernden Schuldverhältniſſe" 23 ) neben Miet- , können .

Pacht:, Geſellſchafts- u . Verſicherungsverträgen Ein ArbV. *5) liegt aber nur jo lange vor ,

als nicht kraft Gej . ein anderer Vertrag an ſeine
18) In Jherings Jahrb. Bd. 69 S. 68 f.

19) Vgl. auch v . Frankenſtein , Das RVerhält- 23. ) Bgl . poeniger in poeniger - Wehrle ,

nis zwiſchen Aerzten u. Stranken faſſen , ArbR. VIII, 65 f. ArbR . 2. Aufl. S. XI, dagegen Silberſchmidt in

20) Vgl. S a B enſtein in den Verh . der deutſchen Potthoffs ArbN. Bd . VIII S. 43. u . in d. Artikeln,

NatVerſ . , Bd . 33 Anl. S. 388 . „ Dienſtvertrag “ u . „ Werkvertrag“ im Wörterbuche des

9 ) Vgl . Melsbach im RArbBI . N. F. 1921 ArbN .

S. 845*. Vgl. dazu N i p p erdey in der NZ. 1. ArbR . 24) Dertmann, Der Arblohn S. 9 ( Bücherei des

2, 45. ArbR . 1921 ) .

24 ) Vgl . Sinzheimer a . a . D. S. 6, Potthoff, 21 ) Vgl. Tie bei Ehrenberg , Þandb . d .

Arbn . u. Veamten N.in ſeinem ArbR . Bd . VIII S. 169 f. andR. 2 ( 1918 ) , 200 f.

26) Vgl . Silberſchmidt, Zur Begriffsbe- 25) Zu den folgenden Ausführungen Silber

ſtimmung des ArbVertrages in Potthoffs ArbR. ſchmidt, Der Geltungsbereich des fünftigen ArbOeſepb.,

Jahrg . VII S. 70f . in Recht u. Wirtſchaft 1921, 238.

1
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Stelle tritt. So der Rauf beim Werklieferung - \ gerade deſſen Vermögen es iſt, das hier in der Ges

bertrage, wenn eine vertretbare Sache herzuſtelen fahrlinie ſteht - ſondern auch im Umkreiſe der Recht

iſt; hier tritt die Herſtellung der Dußendware ſprechung ſelber iſt ſolche Unbekanntſchaft anzu

ganz hinter die Stoffbeſchaffung zurüc . So herrſdit treffen. Wie wäre es ſonſt zu verſtehen, daß ein

vor allem ſtets der handelsrechtl. Vertrag, menn angeſehenes 16. erſt unlängſt in einem derart

der ArbV . ſich als Handelsgeſchäft darſtellt. Die alltägl. Schadensfalle, wie dem der Aushändigung

SS 343/5 GOB. derengern das Arbr ., indem eines Nachnahmebriefes ohne ordnungsmäßige Ein

alle Geſchäfte des Kaufmanns, die zum Betriebe ziehung des Nachnahmebetrags, ohne alle Rücficht

feines Hindelsgewerbes gehören u . mit dem Handels- auf die den Sachverhalt rechtl. durchaus klar

gewerbe wirtſchaftl. zuſammenhängen , Handelsge: ſtellenden Normen des Poſtverwaltungsrechtes,einzig

Ichäfte ſind. Botmar, 26) der dieſe geſeßl. Einengung nach SS 823 ff. BGB. entſcheiden konnte ?-)
Als

vielfach rein kapitaliftiſchen Geſchäfte des Handlungss nach allen Richtungen auf das eingehendſte be:

agenten, Rommiſſionärs, Spediteurs, Bagerhalter8 , leuchtet wäre u. als ob vollends der Stand der

Frachtführers dem Arb R. u . hat damit weſentlich modernen Verwaltungsrechtswiſſenſchaft nicht auch

zum Beſtreben nach Einengung des Arbr. bei- in den hierher gehörenden Fragen die Rechtſpr. auf

getragen . Er will aber eine andere Aufſaugung ® ?) ein Feld geführt hätte, auf dem die Begriffe des

des Ärbr. herbeiführen . Wenn Sachleiſtungen formel -bürgerlichen Rechts) des bürgerl. Rechts

neben ArbLeiſtungen vereinbart werden , z . B. Rauf | i . S. des § 13 BVG.S) bereits herrſchend auf

der Mahlzeit mit Bedienung, Unterricht mit Pen- treten u . einer unbedenkl.Anwendung des BGB.

fionat, u. wenn unter beiden Beiſtungen ein Abs auf Grenzgebieten, wie hier vorliegend, fühlbare

hängigkeitsverh . beſteht, will er je das R. der Hemmungen bereiten. Die eigenen Quellen des

Hauptleiſtung entſcheiden laſſen. Aber hier fehlt | Puſtrechts ſollen hier nicht nachdrücklicher ent

eben die dies anordnende geſegl. Beſt. u. die über- ſchuldigt werden , als es gerecht wäre. Richtig iſt,

wiegende Meinung 28) geht dahin , daß es dem daß von den wichtigſten beiden, dem Poſtb .4)(21 .

Richter nicht verwehrt werden kann, die Entſcheidung Okt. 1871, RGB. S. 317 ) u . der Poſtordnung,

aus dem Rechte beider Leiſtungen oder gerade der legte Ausgabe vom 22.Dez. 1921 (RSBI. S. 1609 ),

nebenſächl. zu ſchöpfen , wenn dies geboten erſcheint. das eine , aus der Gedantenwelt des AOR. 1794

Dagegen wird der ArbV. wieder aufgeſogen,wenn u. der AGD. 1793 hineinragend in unſere Zeit,

die ArbLeiſtungen Einlagen in eine Geſellſchaft ſich nach Sprache u. Terminologie von der Ver

bilden , in welchem Falle Geſellichaftsrecht entſcheidet, / ſtändlichkeit für die Gegenwart leider weit entfernt

wobei aber auch, da eine abſ hließende Regelung des hat , während die andere , die Poſtb ., obwohl

Geſellſchaftsverh.nichtvorliegt,vielmehr Synallagma im Laufe vieler Jahrzehnte neu u. wieder neu

u. Geſellſchaft eigentlich im allgem . Teile bearbeitet" ) auch ihrerſeits nur noch für den Fach

Schuld :R . ihren Plaß haben , im Einzelfalle wieder

nach der Art der Einlagen auf Arb :R ., Mängel- 1 ) Poſtarchiv Berlin 1921 S. 283.

rüge uſw. zurückzugreifen iſt. Bei partiariſcher 2) Friedr. Stein , Grenzeit u. Beziehungen

Beteiligung wird das Gebiet des Arbr . überhaupt zwiſchen Juſtiz u. Verwaltung ( Tübingen 1912) S.28.
Danach könnten öffentl.-rechil Streitfälle als ſolche

nicht verlaſſen . Schluß folgt.
den ordentl Gerichten de jure überhaupt nicht zu

gewieſen werden (EG OBO . § 4) ; vgl. Jahrb . des DR .

Bd . 14 ( 1916) S. 695. Auch Steins Gegner

Undurchſichtigkeiten und Mißverſtändniſſe wartmann (Arth 3ivBrar.113, 145) gibt au,. , ) zu

im geltenden Boſt-Daftrecht.
„ die five gdee, daß alles , was vermögensrechtl.,

auch privatrechtl. ſei, müſſe aufgegeben werden “ .

Bon Regierungsrat Dr. Staedler in Berlin. Noch energiſcher æ ofader , Der Kompetenzgerichts

hof über Geſchäftsführung ohne Auftrag (3tichr. f.

Im Bereiche der praktiſch wichtigen Jurisprus Württ. Rechtspflege 18,13), nach dem aus GUG. § 13
denz wird es wenig Provinzen geben , in deren u . EG . § 4 die irrtüml . Annahme entſteht, daß die

Bezirk einem gleich umfaſſenden Allgemeininter:
den ordentl. Gerichten überwieſenen Rechtsſtreitfälle

ohne weiteres bürgerl. Mechts ſeien ; F. dort auch über

effe an der Handhabung des anzuwendenden den „ unausrottbaren Jrrtum, die Ueberſchriften des

Rechts eine ebenſo weitgehende Unbekanntſchaft BOB Auftrag, Anweiſung uſw. – ſeien abſolute

der Deffentlichkeit mit dieſem ſelben Recht nach Begriffe“ . Das RO . ( 93, 255) folgt der neuen

ſeinen Quellen ſowie deren Inhalt und Form gegen : Behcmeinung unbedenfl. wenigſtens inſoweit, als das

überſteht, wie dies im Falle des geltenden Poſt
Rechtsverhältnis zw . Staat u. Publikum vom öffentl.

Gewaltverhältnis mitbeherrſcht wird .

haftrechts zutrifft. Nicht nur beim weiteren Pu- 3) NOZ. 92, 310 .

blikum – was weniger zu beſagen hätte, obwohl *) Geht zurück auf 1852 u . Vorläufer. Es ginge

an, wenn die Ausdrucksweiſe des AOR. gewahrt

26) Der Arbv . nach dem PrivatR . des Deutſchen wäre; aber auch dies iſt nicht der Fall .

Heiches. Bd . 1 u . 2 1902 f . 5 ) Geht zurüc auf 1852. Zehn Erneuerungen,

9 ) Ebenda 1, 176 f. die leßte 1921. – Aehnlich übrigens das Poſto .

38) poeniger , Gemiſchte Verträge 1, 363 f.; 1871 , das dabei wiederholt durch Einſchaltungen inf.

Schreiber in Jherings Jahrb. 60, 106 f. und v . Meer- von Plen Beſchl. des ReichsT. an ſachl. Geſchloſſenheit

igeidt- güllejem in D33. 10, 854 bedenfl. Einbußen erlitten hat.

-
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kennner verſtändl. u. zudem infolge einer halb- | nachnahmen13). Poſtkreditbriefen24) u. Poſtiched : 15) .

hundertjährigen Verborgenheit in ungeleſenen Ver- Die Poſtanweiſungen , die an erſter Stelle in

ordnungsblättern derart in Unbekanntheit geraten dieſem Zuſammenhange ſtehen ſollten, ſind 1867

iſt, daß auch die jüngſte Wendung zum Befferno) | infolge Mißverſtändniſſes in das Poſto . hinein

noch längſt nicht hat abhelfend wirken können. geraten ?6).

Poft. u . PoftD. enthalten, dahin iſt es ge- II . Der Anſpruch im Beſchwerdever:

kommen, eine Ueberfülle von praktiſch durchaus fahren. Das PoſtG . 1871, noch völlig vom

bedeutſamen Normen, deren rechtl. Tragweite heute Geiſte der Fiskustheorie i. S. des Polizeiſtaats

nur noch im Wege hiſtoriſcher Auslegung zu- getragen eine Folge ſeiner Abhängigkeit vom

treffend ermeſſen werden kann "). Aber wem wäre preuß. Poſto . 1852 — iſt von verwaltungsrechtl.

die mühſelige geſchichtliche Prüfung hier auch nur Anſchauungen moderner Auffaſſung verſtändlicher

entfernt zuzumuten ? Inzwiſchen nimmt unter weiſe derart frei, daß es bei Änſprüchen auf

beſtändigem Weiterkonſtruieren auf unhiſtoriſcher Schadloshaltung gegen die Poſtverwaltung den

Grundlage die Verdunkelung des Sachverhalts ordentl. Rechtsweg als voltommen ſelbſtverſtändl.
ihren anſcheinend unaufhaltſamen Fortgang. anſieht, in dem Grade, daß die Zuſtändigkeits

Aus der Fülle der vorhandenen Undurchſich frage des ordentl. Rechtswegs einer Erörterung

tigkeiten kann hier nur das Wichtigſte u. auch überhaupt nicht für bedürftig erachtet wird . Es

nur aus dem nächftliegenden Gebiete, dem des iſt denn auch von jeher die Poſt nach Art des nauta

Haftungsweſens, ausgeleſen werden. Vorab ſei , por den Prätor gezogen worden u . es hat ſich

aus Gründen der Ausdrucsökonomie, feſtgeſtellt, inſofern ein offenbares Gewohnheitsrecht gebildet,

daß im folgenden im Verhältnis des Publikums lange bevor das GVG. den Zuſtand in ſeiner

zur Poſtverwaltung von einem auf Schadlos- Art legaliſierte.

haltung gehenden Anſpruch die Rede ſein Dennoch oder gerade weil dem ſo war, jah

wird, während im umgekehrten Verhältnis unter ſchon das Poſt. 1852 - u. das geltende Poito .

Haftung die Verpflichtung der Poſtver- 1871 folgt ihm darin, ohne Gedanken oder Ausdruck

waltung zur Schadloshaltung, unter Erlaß zu ändernzu ändern – zur Vermeidung des Klageverfahrens

leiſtung die Erfüllung dieſer Verpflichtung ein Beſchwerdeverfahren im Verwaltungswege vor

verſtanden iſt. ( 1852 : 88 17 , 18 ; 1871 : SS 13 , 14) , das als

I. Gegenſeitiges Verhältnis derPoſt : ein eigentl. Verwaltungsrechtspflegeverfahren an:

rechtsquellen. Wie nicht genug betont werden geſehen ſein will alſo nicht als das ſog . Be

kann, beanſprucht das PoſtG.von Hauſe aus die 1 ſchwerdeverfahren des modernen Verwaltungsrechts).

Haftpflichtordnung nur bezügl. der Schadenfälle | Da8 Poito . fußt dabei auf den Anſchauungen

bei den eigentl. wenn man will : hiſtoriſchen
nachdem die Ablehnung handelsrechtl. Analogien erſt

Gegenſtänden des Poſtgeſchäftsbereichs, d . i. bei durch bef. geſeßl. Maßnahme erzielt worden iſt (HGB.

den Beförderungsobjekten im urſprüngl. Sachſinne, § 452).
alſo den Briefen u. Pateten , außerdem bei den 18) Poſtaufträge eingeführt durch vo. des Meichss .

Reiſenden u . deren Gepäck. Das ABR . ) prägteALR.S
vom 22. Sept. 1871 (Poſtamtsbl. S.333 ). Bei ihnen

hat von Anfang an die Boſto . ſich folgerichtig der
dieſen Zuſtand in die kurze Formel : Poſt Þaftungsordnung angenommen ( ießt Poſto . 1921

haftung Schifferhaftung“ (scil. RR -nauta ). § 18 XV ).

Daš preuß. PoſtG. 1852 (Geſeks. S. 345) um : 18 ) Poſtnachnahmen , dem Poſtrecht von 1852 bekannt

ſchrieb den gleichen Zuſtand faſuiſtiſch, ließ ihn
als Poſtvorſchußiendungen. Haftungsordnung (Biſto .)

beſteht erſt ſeit 1912 (Zentralbl . S. 330 ) ; jest Poſto .
aber fachl. im weſentl. underändertº). Der gleiche 1921 § 19 X. Vgl . Staedler , Konſtitutive

Zuſtand beherrſcht noch heute das Poſto . von 1871 Haftpflichtnormen in der Poſto. in Egers Abh . 30,

(vgl. jedoch Anm. 16). Das geſamte übrige 127; Nigg ! 8 Entgegnung (ebd. 31, 403) iſt von

Poſthaftrecht wurde der VD. überlaſſen, d . i . der
Scholg in Ehrenbergs ñandb. (Beipzig 1915 ) S. 675

Anm . 22 mit Recht zurückgewieſen .

PoſtO.19) ( früher Reglement genannt), insbeſ. 14) Poſttreditbriefe eingeführt 1914 (Zentralbl .

alſo im Falle von Schaden gelegentl. der ſog. 1921 S. 264 ) ; Haftung . Poſto 1921 § 21 V.

Poſtbantgejchajte ''), alſo bei Poſtaufträgen ??), Poſt- 15) Poſtſchecks (weiße Sheds) . Poſticheďo.

22 März 1921 (NGBI . Š 247) u. PoitſcheđO. 7. April 1921

3) D. i. der Uebergang ins ROBI. (NOBI. S. 459) § 9 VIII. Haftung bei Auszahlung

) S. meine Diſſertation ( Jena 1910). „Die Poſt- entſpr. derjenigen bei Poſtanweiſungen.

ordnung uſw. rechtsgeſchichtlich unterſucht“. 18 ) Poſtanweiſungen , dem preuß . Poſtrecht als

8) Teil Il Tit. 15 8 185 ; vgl . Teil II Lit. 8 bare Ginjahlungen bekannt (PN.gl. 1832 8 27 ), waren

$ 1734 . in die Baftungsordnung des Poſto. 1852 folgerichtig

) u . a . wurde der Haftungsausſchluß zufolge nicht einbezogen. Sie fanden 1867 darin Aufnahme

höherer Gewalt eingeſchränft (unabwendbare Folgen (§ 6 Abſ. 4 ) auf Grund eines Reichs T Beſchl., der die

eines Naturereigniſſes). Poſtanweiſungen mit den Geldſendungen des Poſto .

10) Poſto . 50, der jedoch durch Art. 88 AV. 1832 verwechſelte. Der Widerſpruch des Regierungs

1919in weſentl. Teilen beſeitigt iſt. Vgl. Annalen vertreters blieb unwirtſam, wobei übrigens der weſent:

des D. N. 1921 S. 529. lichſte Nachteil : die Preisgabe der Schlüſſigkeit inner

11) Der Ausdruc iſt hier nur konzeſſionsweiſe halb der poſtgeſeßl. Haftungsordnung, nicht einmal

gebraucht. An fich empfiehlt es ſich kaum, einen ausgeſprochen wurde. Leider blieb die Gelegenheit,

handelsrechtl. Begriff im Poſtrecht zu konſervieren, das Oeſeß von dem Fehler zu befreien, 1871 unbenußt.

11
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ichwerde(MiniſtersitvomGeleže nichtvorge- barebei 10"beſchaffenen Vorausſeßungen
-

des adminiſtrativen Prozeſſes der UGO. 1793 , | Terminologie eine Brücke von ihrer Gedanken

wie ſie ſich u. a . bis ins geltende Strafprozeßrecht welt zu der des modernen Rechts zu finden. Der

(SIPO. SS 447 ff . ) wirkjam erhalten haben. Verſuch iſt einigermaßen ſchwierig, indeſſen er

Mit der Abſicht, das Klageverfahren entbehrl. zu lohnt um ſeines Ergebniſſes willen . Schwierig,

machen , ſteht das Poſto . in Sachen der Beſchwerde weil das Poſt . auch hier nicht die Terminologie

in Haftungsangelegenheiten auf demſelben Stand- des ALR. anwendet . Bepteres mit ſeiner Unter

punkte, wie in Sachen der Beitreibung von Poſt- ſcheidung zwiſchen mittelbarem u . unmittelbarem

gefällen im Verwaltungswege (PoſtG.1852 8 43, Schaden , richtete ſich zwar auf die Urſache des

1871 88 34 ff .), das , ſelber ein beachtl. Reſt der Schadens,Schadens, während die neuere Unterſcheidung

einftmals weit ausgedehnteren Poſtjuſtizhoheit des zwiſchen Sach- u . Intereffeſchaden von der Wirkung

älteren preuß. Staats, ſich ſelbſt begründet mit ausgeht . Immerhin iſt hier eine Brüde vor

der Beſtimmung : „ Zur Vermeidung des ferneren handen . Aber das Poſto. ſelber ſpricht nur an

(d. h. des gerichtl.) Verfahrens “ (PoſtG.1871 34 ) . einer Stelle (S 12) von mittelbarem Schaden u.

Das Beſchwerdeverfahren nach § 14 PoſtG . zwar ohne anzudeuten, ob dabei dem Sprachge

(Haftungsfall) kann durchaus als bezweckte Rechts: brauche des ALR. gefolgt ſein ſoll.
Von uns

pflege im Verwaltungswege bezeichnet werden . mittelbarem Schaden wird im PoſtG . überhaupt

Sein Mangel an Formen ändert daran nichts. nicht geſprochen, vielmehr werden nur Umſchreis

Die Beſchwerde ( vom Poſto . noch heute „ Rekla: bungen geboten , dieſe allerdings in reicher kaſui

mation " genannt) iſt hinſichtl. ihrer Wirkung als ſtiſcher Åbwechſelungas). Man hat ſich denn , u .

Unterbrechung - nicht Hemmung, wie EiſenBVO., zwar im weſentl . in Anlehnung an Kommentatoren

$ 98 , 3 der Anſpruchsverjährung ??) rechtl. aus der Zeit vor 1896, entſchloſſen , als ausgemacht

der Klages) gleichgeſtellt. Die Paſſivlegitimation anzuſehen , daß die Poft durchweg nur bei „ un
iſt formell geordnet (Ober- Poſtdirektionen ! 9) als mittelbarem “ d. h . Sachſchaden hafte, bei „ mittel

stationes ) ( . 13). Eine weitere Be- “ durchweg nicht; . weiterhin : daß

iſt die

ſehenao) wenn auch nicht abgeſchnitten – außeraußer Poſt für Intereſſeſchaden nicht haften könne.

inſofern, als eine ſolche mit verjährungsunter : Dem iſt indeſſen nur ſcheinbar ſo . In Wirt

brechender Wirkung ausdrückl . nicht ausgeſtattet lichkeit erkennt das Poſtrecht gelegentl. durchaus

iſt (8 14) , ſo daß ſchon der erſte Beſchwerdebe- auch Intereſſeſchaden an . Nur ſo iſt wenigſtens

ſcheid das Vorverfahren zum praktiſchen Abſchluß die Haftungsordnung bei eingeſchriebenen Sen

führt, wenn ablehnend, zur Klagerhebung **) zwingt . dungen zu verſtehen, bei denen allein das Inter

Die Vorausbeſchwerde iſt auch nicht Erfordernis i eſſe des Abſenders an der richtigen Ankunft in

der Rlage**) . Aus Zweckmäßigkeitsgründen Frage ſtehen ſoll, welches daher nur durch den

(Roſtenfrage!) empfiehlt ſich immerhin die Be: Verluſt der Sendung, U. zwar folgerichtig unab

ſchaffung des ablehnenden Beſchwerdebeſcheides. hängig von dem Sachwert?) ihres Inhalts ge

III . Materielle Fragen. 1. Gibt es ſchädigt werden kann35). AndereAndere Schadensfälle

eine Haftung für Intereſſeſchaden im

Poftrecht? Der moderne Begriff des Intereſſe
38) „ Sache verdorben “ , „ Wert bleibend ... ver

loren “ , Veränderung des Kurſes oder marktgängigen

ichadens iſt dem geltenden Poſtrecht mit Rüdſicht Preiſes“ , „natürl. Beſchaffenheit des Gutes“ ($ 6),

auf das Alter ſeiner Quellen erflärlicherweiſe fremd . „ gemeiner Wert“ ( $ 8), „wirkl. erlittener Schade"

Es kommt deshalb darauf an , in der poſtrechtl. (8 9), „ ohne Rüdſicht auf den Wert der Sendung“

(S 10 ), „ mittelbarer Schade oder entgangener Gewinn“

(8 12 ) .

11) Sechs Monate ſeit der Einlieferung der Sendung 24) Dementſpr. würde es auch gerechtfertigt ſein ,

zur Poſt oder der Einſchreibung zur Poſtreiſe (Poſto . die Baftung anzuerkennen , wenn der Inhalt von poſt

1871 § 14). ordnungswidriger Beſchaffenheit geweſen ſein ſollte,

18) EG.SPO. 1877 § 13, 4. Die Poſto . ſeit 1852 verſteht ſich : ohne urſächl. Zuſammenhang mit dem

ſprechen , im Stil der AGO . 1793, noch von Anmeldung Verluſt (vgl. Poſto. § 6 Abſ. 1 , Poſto . & 4) . Die

der Klage. frühere Lehre erklärte" denn auch die poſtordnungs

19) Tingerichtet 1850, Allerh. Erlaß 19. Sept. 1849, widrige Beſchaffenheit einer Poſtſendung allgem . nur

GeſeŠ. Nr. 1850 S. 299. dann für haftungsbeſeitigend, wenn zwiſchen ihr u .

39) Vgl. dagegen im Poſtſtrafverfahren (8 42 dem Schaden ein urſächl. Zuſammenhang beſtand,

Boſto .): Mekurs (an den Miniſter) als Ausſchlußmittel m . a . W. wenn im Verhalten des Abſenders die

des ordentl. Verfahrens. Gefährdung des Rechtsguts lag , die
eben zum

91) Die Alagbarkeit von Schadensfällen des Ver- Schaden führte (vgl . Mihurfo in Grünhuts Zeitſchr.

ordnungsbereichs
( Boſto . F. Anm . 12-16) ergibt 42 , 307 ff.). Beſtritten wird dieſe Auffaſſung von der

ſich nicht aus dem Poſts ., vielmehr aus allgem . Ers fonſtruktiven Vertragslehre im Poſtrecht, die bei

wägungen. Wegen der einſchlägigen Erörterungen in poſtordnungswidriger
Beſchaffenheit der Sendung den

der Literatur, betr. die Eigenſchaft der Poſto. als ſog . Poſtbeförderungsvertrag
überhaupt nicht ent

Hechtsvo. in dieſem Zuſammenhang, i . namentl. ſtehen läßt, ſo daß auch die Haftungsfrage ipso jure
Mittelft ein , Beiträge zum Poſtrecht (Berlin 1891 ) entfält. Ebenſo Weltpoſtvertrag

1920 (Madrid )

S. 47 ; entſcheidend RO3. 43, 99 . Art . 10 $ 1 .

23) Vgl. den vermögensrechtl . Beamtenanſpruch 25) Die Haftung für Schaden aus Verluſt von

i . S. des 150 RBeamt8 . t . d . F. des Geſ . 25. Mai 1897, Einſchreibſendungen (PoſtG . 1871 $ 10 ) iſt urſprüngl .

( RGBI. Š . 194 ) . kein Grundſat preuß. Rechts geweſen , führt vielmehr

.
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gleicher Art ſind die bei den poſtſeitigen Geldüber- Von Ablehnung einer Haftung im Rechtsſinne iſt

mittlungsgeſchäften denkbaren, da hier regelmäßig jedenfalls im Poſtrecht de lege lata aus anderen,

von Verluſten, geſchweige denn von Beſchädigungen Gründen , als ſie auch die algem . Rechtsgrund

an Sachwerten niemals die Rede iſt, vielmehrjäße zulaſſen, nirgends die Rede. Es bedeutet

allein von einer Beeinträchtigung der Intereſſen daher auch keinen Unterſchied, daß die Poſthaftung

des Forderungsberechtigten24). grundſäßl.an die Vorausſeßung einer poſtordnungs

2. Ablehnung der Haftung oder be : mäßigen Einlieferung zur Poſt geknüpft ift. Ver

ichränkte Erfagleiſtung? Mit den Be- ſtöße gegen dies legtere Erfordernis falien eben

ſchränkungen der Erſaßpflicht, die das geltende in den Rechtsbereich des mitwirkenden Verſchuldens

bürgerl. Recht zuläßt (Affektionswert § 253, ne- (vgl. Anm. 24).

gatives Vertragsintereſſe 307 BOB.), iſt im Auch trifft es nicht zu, wie aus dem Fehlen

Bereiche des Poſtrechts nicht anzufangen. Genug einer ausdrüdl . Parallelvorſchrift zu § 5 EiſenBVD .

indeſſen, daß die algem . Rechtsgrundſäße ſolche gern gefolgert wird, daß die Poſt , für ihre Leute ",

Beſchränkungen überhaupt anerkennen . Für den nicht hafte. Jede Erörterung hierüber ſollte müßig

Poſtrechtsbereich kommen entſpr . weſentl. etatsrechtl. ſein. In Wirklichkeit haftet die Poſt ſelbſtver:.

Geſichtspunkte in Betracht, was feiner weiteren ſtändl. für ihre Beute oder die ihrer Unternehmer)

Darlegung bedarf . Eine Vertauſchung der Begriffe u . darüber hinaus ſelbſt für den Zufall in

aber iſt es , freil . eine durchgehends geläufige, gewiſſen Grenzen – u . wenn die Literatur hier

wenn ſtatt von einer Beſchränkung des den Begriff des Betriebøverſchuldens" geprägt hat ,

Schadenerſaßes vorzugsweiſe von einem ſo verbirgt ſich hinter dieſem tatſächl. doch ſtets ein

Haftungsausſchluß geſprochen wird. Offenbar perſönl. Verſchulden, nur daß deſſen Nachweis

iſt es etwas anderes, die Haftung dem Grunde nicht erfordert wird28). Gerade der lektere Umſtand'

nach abzulehnen, oder bei anerkannter Haftung übrigens rechtfertigt wiederum das etatsrechtl.

aus Gründen anderweit maßgebl., z. B. etatsrechtl. Prinzip, auch bei unbeſtrittener şaftung die Erſak

Art den Erſaßbetrag zu beſchränken , u . U. ihn Leiſtung im allgem . einzuſchränken.

bis auf Null herabzuſeßen, Fälle, an denen be- 3. Die erſchöpfende Tragweite des

kanntl. das Poſtrecht nicht gerade arm iſt. Für Poſtgelees. Mit der „ erſchöpfenden Ordnung“

den Geſchädigten iſt die Wirkung allerdings in des Poſthaftrechts durch das PoſtG . 1871 wird

beiden Fällen dieſelbe. Darauf kommt es indeſſen operiert , wie mit einem Axiom . Mit dieſer Be

hier nicht an . Hier ſind die juriſt. Zuſammen: gründung wurde u . a . lange Zeit hindurch die

hänge klarzuſtellen , u. in dieſer Richtung iſt es Haftung der Poſt für Schaden aus unregelmäßiger

nicht überflüſſig, auf den hervorgehobenen Gegenſatz Einziehung von Nachnahmebeträgen beftritten, bis

zwiſchen Haftung u . Erſaßleiſtung hinzuweiſen , um man fich 1912 entſchloß, den Gegenſtand durch

ſo mehr, als die ungenaue Ausdrucksweiſe des poſitive VO-Vorſchrift zu regeln .

Poſto ., verbunden mit der Neigung zu entbehrl . Die herrſchende Meinung gründet ſich auf

Ausdruckswechſel, die Verwiſchung der Begriffs= $ 12 Poft6.99). Indeſſen zu Unrecht. Denn der

grenzen nur allzuſtark zu fördern geeignet iſt ??). Kompler der 88 8 bis 12 Poſts . iſt ſeinem

An ſich aber ſteht das Poſtrecht mit ſeinenmit ſeinen Weſen nach eine Aufzählung im Rechtsſinne, die

geſegl. oder geſegvertretenden ( Poſto. ) Normen , alſo ſtrenge Auslegung erfordert. Ihre Kaſuiſtit

betr. Verſagung des Erſaßes , juriſtiſch genau auf liegt nun aber, wie ſich, wenn man rechtsgeſchichtl.

demſelben Boden wie S 253 BOB. , u. es kann prüft, unſchwer erkennen läßt, ausſchl. auf dem

einen Vorwurf gegen die Poſtrechtsordnung aller Gebiet des Schadens aus Anlaß von Unregel.

dings nicht begründen, wenn die Nachteile für mäßigkeiten bei der Beförderung30) von Poſt:

den Einzelnen aus den Poſtrechtsnormen praktiſchſendungen (Briefen u . Paketen ) u . Reiſendenu

empfindlicher werden , als ſolche aus 253 BOB. nebſt deren Gepäck.nebſt deren Gepäck. Auf die Haftung der Poſt

auf preuß-öſterreich . Poſtvertragsrecht zurüť; ſ . 28) Beachtl . iſt, wie das Poſtrecht ſchon verhältnis

Staedler, zu § 10 Poſto . 1871 , BI. F. Boſt u . mäßig früh (vor 1852) zur Annahme desſelben Grund

Telegraphie, Berlin 1912, Nr. 1 , ſaßes tam, der unter anderen Vorausſeßungen das

28) Mit der Haftung als ſolcher hat es nichts HaftPf1o . v . 22. Mai 1910 (ROBI. S. 798) beherrſcht.

zu tun , wenn im Falle des Verluſtes von Einſchreib- 20) Text : „ Eine weitere als die in den 88 8, 9, 10

ſendungen die Erfaßleiſtung der Boſt beſchränkt u. 11 nach Verſchiedenheit der Fälle beſtimmte Entſchä

iſt (42 M , Poſt. § 10) u . bei Geld übermittlungen digung wird von der Poſtverwaltung nicht geleiſtet;

im Verzugsfall um mehr kann es ſich dort niemals insbeſ. findet gegen dieſelbe ein Anſpruch wegen eines

handeln für Zinsverluſt ein Erſaß überhaupt nicht durch den Verluſt oder die Beſchädigung einer Sendung

geleiſtet wird . Vgl . zu 2 . entſtandenen Schadens oder entgangenen Gewinns

21) Vgl . u . a .: „ Die Poſtverwaltung leiſtet Erſa nicht ſtatt“.

für den Verluſt oder die Beſchädigung“ (8$ 6 , 11 ) ; $ 0) Einſchl. der ſog . Beſtellung (Aushändigung

„ Für Gegenſtände wird (tein ) Erſaß geleiſtet an den Empfänger ). Zur Beſtellung i. S.des Poſto .

( ebd .) " ; ... Wert der Sache erfepe n " ( 8 8) ; gehört auch die Poſtzuſtellung (BPO. 88 193 ff .; Poſto.

„die Poſt vergütet den Schaden" ( 8 9 ); Für $ S 25, 39 ) die jedoch mit der Beſtellung i. S.der

eine ... Sendung wird ... Erſaß gezahlt“ (s 10) . Poſto. ( S $ 36, 38) nicht weſensgleich iſt, wie Scholz

..Erjatleiſtung " wird mit „ Entſchädigungsleiſtung " annimmt (DJZ. 1906 S. 198 u. „ Poſtrecht“ 1915

vertauſcht im § 11 . 8. 95 ff .).

.
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aus den ſog . bankmäßigen Geſchäften (ausgenommen | anwaltſchaften erwies es ſich immer mehr als not

Poſtanweiſungen , 1. Ånm . 16), die alſo mit Be- wendig, den Kreis der im StrBVerfahren zu er-:

förderungsleiſtungen nur zum Teil u. nicht in ledigenden Delikte auszudehnen . Dieſem Bedürfnis

entſcheidender Weiſe zuſammenhängen, kommt das wurde zunächſt durch die BRBek. v . 7. Dkt. 1915

Poft. überhaupt nicht in Anwendung. (ROBI. 631) u . ſpäter durch das Geſ . , betr. die

Schon hiernach ſelbſt iſt das Axiom von der Vereinfachung der Strafrechtspfl. v. 21. Dkt. 1917

erſchöpfenden Tragweite der Haftpflichtordnung (RGBİ. 1037) Rechnung getragen. Erſtere unter

des PoftO . 1871 auf ſein zutreffendes Maß zu : warf in gewiſſen Grenzen kriegswirtſchaftl. Delikte

rüdgeführt. Zum Erweiſe, wie wenig überflüſſig dem StrĚVerfahren , legteres ging darüber hinaus

dennoch Erörterungen der vorliegenden Art find, iſt u . beſtimmte unter Abänderung des § 447 SIPD .,

auf ein jüngſt ergangenes Erkenntnis der DLG. daß das StrBVerfahren ſchlechthin auf alle Ueber

Köln v. 23. April 191831) Bezug zu nehmen, tretungen u .Vergehen anwendbar ſei . Durch das

das ſich der Mühe einer gleichartigen Feſtſtellung Gef. zur Entl. der Ger. v. 11. März 1921 (NOBI.

nicht zu entziehen vermag. 229) wurde dieſer Rechtszuſtand durch endgültige

Aus dem Geſagten folgt weiterhin , daß auch Neufaſſung des § 447 in das nunmehr geltende

ſonſt für alle mit einer Inanſpruchnahme der Poſt Recht übernommen. Bei der erhöhten Bedeutung,

urſächl. zuſammenhängenden Schadensfalle, ſoweit die infolgedeſſen in Zukunft bei der Behandlung

ſie nur nicht mit Sachbeförderuug in Verbindung ſchöffengerichtl. Sachen dem StrBVerfahren zu

ſtehen (auch nicht mit bankmaßigen Poſtgeſchäften ), kommt, zeigt es ſich, daß die geſeßl. u. die AusfBeſt.

ſondern – wie beiſpielsweiſe im Falle unrichtiger hinſichtlich des Ladungsweſens dem Bedürfnis

Auskunft&erteilung durch eine zuſtändige Poſtdienſt der Praxis nicht entſprechen u . bei den mit den

ſtelle – die Frage der poſtſeitigen Haftung auch Ladungen befaßten Beamten der Amtsanwaltſchaft

troß § 12 Poſtb . der Erörterung zugängl. ſein u . der Gerichte eine gewiſſe Rechtdunſicherheit be

muß . Würde beiſpielsweiſe in ſolchem Falle ein ſteht. Es ſoll deshalb Aufgabe der nachſtehenden

Gericht dazu gelangen , die Auskunftserteilung als Ausführungen ſein, darzutun, inwiefern in dieſer

eine dem $ 839 BOB. unterliegende Beamten Beziehung das beſtehende Recht lüđenhaft iſt u .

amtshandlung anzuſehen , ſo würde ſich nach dem in welcher Weiſe die Ladungen bei Vermeidung

Geſ. v .22. Mai 1910 zwar die primäre Haftung ihrer Ungültigkeit zu faſſen ſind.

der Poſtverwaltung ergeben , nicht aber nach § 6 Da ſich bei der Ladung von Zeugen , Sach

des Geſ. deren Befreiung, da die Haftungsnormen verſtändigen, Verteidigern uſw. keine beſ. Schwierig

des Poft6 . 1871 über den Bereich der Transport: feiten ergeben haben, können die folgenden AusG.

ſchäden hinaus, wie dargelegt , eine haftausſchlie: i führungen auf die Badung des Angekl. u . des

Bende Tragweite nicht beſigen. Einſpruchsführer8 (= EſpF.) beſchränkt werden .

Ne multa. Mehr als eine Ausleſe der , ſoweit Selbſtverſtändlich iſt auch, daß in jedem Falle die

überſehbar, dringlichſten Gegenſtände kann in Ladung ein Verzeichnis der Beweismittel u . einen

dieſem Rahmen nicht gegeben werden . Zu er: beſ. Hinweis hierauf (8 198 Ab.1 StPO. u . Loewe

hoffen iſt eine Klärung dieſer u . anderer Undurch Anm . 2 zu § 214 StPO.) ſowie einen ausdrüđI.2

fidhligkeiten u . Mißverſtändniſſe von einer allgem . Hinweis auf das Recht der unmittelbaren Bei

Heviſion des geltenden Poſtrechts. bringung von Beweismitteln durch den Angekl .

oder EjpF. (S 219 StPO. ) enthalten muß. Es

braucht deshalb in Nachſtehendem lediglich davon

die Ladung im Strafbefehlsverfahren .') geſprochen zu werden, welche Wirkungen das Nicht

erſcheinen des Angeti . , des EſpF. oder eines ein
Von Amtsanwalt Dr. Lehmann in Nürnberg . wandfreien Vertreter8 auslöſt.

Dem StrBVerfahren kam nach dem älteren

Rechtszuſtand im Rahmen der Strafrechtspflege A. Erſte Verhandlung :

nur eine verhältnismäßig untergeordnete Bedeutung I. Der EipF. iſt der Angeklagte.

zu . Gemäß § 447 StPO. alter Faſſung war

die Möglichkeit, eine Strafe durch StrB. feſtzu
a) 3m Normalfall iſt das Ladungsformbl. XVII

der Bet. v . 29. Nov. 1913 die Vorſchr., die
jegen , nur gegeben bei Uebertretungen u . bei einer

Behandlung der amts- u . ſchöffengerichtl. Straff .
engbegrenztenAnzahl geringfügiger Vergehen ( 27

Nr. 2 ( VG .). Mit der durch die Kriegsverhältniſſe
betr.( IMB1.517)%)zuverwenden (S8451 A6.2 ,

452 Ab . 1 StPO . ) . Da eine Verhandlung in
zunehmenden Arbeitslaft der Berichte u . Staats:

der Sache ſelbſt überhaupt nicht ſtattfindet,

91) Altenzeichen VI 6 U. 162/17, mitget . in den vielmehr das „ Ausbleiben “ des Angefl. wie

BI . f. Poſt u. Telegraphie, Beibl. v . 9. Mai 1921 . eine „Zurücknahme“ des Eſp . wirkt (Loewe
Aus der Begründung : „ Die Haftung des Befl. iſt

Anm . 1 a zu 8 452 SIPD.) , ſo iſt Formbl. XVII
aus dem Geſichtspunkte der unerl. Þandlung begründet .

Der § 12 des Poſto . ſteht der Annahme einer ſolchen auch dann zu wählen , wenn es ſich um Delifte

Haftung nicht entgegen “. handelt, bei denen im gewöhnl. ordentl . Ver

1) StrB . =Strafbefehl ; Eſp . = Einſpruch ; EſpF.

= Einſpruchsführer. ) 3n d . Faſſung v . 19. Dez. 1921 (3MBI. S. 179 ff .).
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jahren Formbl. 15 (8231 Abſ . 2 StPO .) zu ſich durch einen mit ſchriftl. Vollmacht ver:

nehmen wäre ( Friedländer in 3 StW . 8. 18 ſehenen Verteidiger vertreten laſſen fönne;

S. 681 ) . unterlaſſe er dies, ſo werde der Eip . ohne

b) 3ſt der Angekl . gemäß § 232 StPD. vor einem Beweisaufnahme durch Urt . verworfen (8 452

beauftragten oder erſuchten Richter vernommen Abſ . 1 StPO. ) . Liegt ein Fall des § 232

worden , ſo iſt er zur Hauptverh. zu laden . A6.1 StPO. vor , jo iſt dem Angekl. weiter

Die Ladung erfolgt zweckmäßigerweiſe mit der zur Wahl zu ſtellen, daß er ſeine kommiſſariſche

Ueberſchrift „ Verſtändigung“ des Angekl. , damit Vernehmung beantragen könne , um die Wir

es augenfällig wird , daß er nicht zu kommen kungen des § 452 46. 1 StPO . hintanzu

braucht. Die Ladung hat den Paffus zu ent- halten .

halten, daß der Angell. vom Erſcheinen in der

Hauptverh. entbunden ſei , daß er ſich aber durch II . Eſp F. u . Angeklagter ſind verſchieden .

einen mit ſchriftl. Vollmacht verſehenen Ver $ 340 StPD. iſt entſpr. anwendbar (Loewe

teidiger vertreten laſſen könne (88 233 , 451 Anm . 3 zu § 451 StPO . ) . S. hierüber aus:

Abſ . 2 SIPO. , Loewe Anm. 2 zu § 452 u . drücklich den Entw . zur neuen StPO . ) SS 413
Anm. 8 zu § 233) . Da der Begriff „ Ver: A6.3, 294 , der allerdings mit Rüdſicht auf die

teidiger“ im Geſ. feft begrenzt iſt, iſt es zur veränderte Rechtsſtellung der Frauen im Rechts

Vermeidung von Mißverſtändniſſen des Angekl. leben (Begr. S.61 ) den Ehemann als ſelbſtändigen

angebracht ,in jedem Falle einen Auszug aus EſpF. ausſchließt.
8 138 ŠtPO. in das Ladungsformular auf

a) Erſcheint der EſpF. in der Hauptverh., ſo wird
zunehmen.

verhandelt. Ich halte § 229 Abſ. 1 StPO .
c) Befindet ſich der Angekl. nicht auf freiem

trok des Wortlautes des $ 452 Ab . 1 (Bleibt
Fuße , ſo iſt zu unterſcheiden , ob er fich in

der , Angeklagte“ ..... ) nicht für anwendbar ,
der vorliegenden oder in einer anderen

Sache in Haft befindet.
weil in $ 452 Abſ. I nur vom Angekl . ſchlechthin

die Rede iſt, der auch den „ Einſpruchsführer'
a ) Im erſteren Falle nimmt die herrſchende

mitumfaßt (gedacht iſt nur an den Normalfall
Lehre an ( 1. Loewe Anm . 10 zu 8 451 ;

der Perſonengleichheit).
a . M. Friedländer S. 681 , Stenglein Note 4

Hält das Gericht das Erſcheinen des Angekl.
zu § 451 ) , daß der Angell. nicht nach

zur Hauptverh . für notwendig , ſo kann es defien

Formbl. 17 zu laden , ſondern vorzuführen
perſönl. Erſcheinen anordnen (S 235 StPO. ).

ſei. Er wird nach Formbl . 19 ( s . 523
In der Ladung des Angekl. iſt dann darauf

a . a . D. ) geladen (§ 215 Ab . 2 StPO. ) .
hinzuweiſen , daß ſein perſönl. Erſcheinen an:

Unzuträglichkeiten haben ſich hiebei ergeben ,
geordnet iſt u . im Falle ſeines Ausbleibens

wenn der Gefängnisort von dem Siße des

AG. , in deſſen Bezirk das Gefängnis liegt,
ſeine Verhaftung oder Vorführung erfolgt.“)

Hält das Gericht erſt im Laufe der Hauptverh.
verſchieden iſt, da hier der Gerichtsſchreiber das Erſcheinen des Angekl. für notwendig u .
ſich bef . in das Gefängnis begeben müßte ,

war der Angekl. ordnungsmäßig zum Termine
was einer auswärtigen , mit Koſten ver

geladen (1. die Schlußfolgerung am Ende von
bundenen Vernehmung gleichkommt. Solchen

Abſchn. II), jo fann der Angefl., auch ohne daß
falls empfiehlt es ſich, was auch die Praris

das perſönl. Erſcheinen angeordnet war, zum

bei verſchiedenen Gerichten bildet , nicht
nächſten Termin zwangsweiſe vorgeführt (nicht

Formbl. 19 zu benüßen , ſondern den Angekl.
verhaftet) werden (8 371 StPO. in entſpr .

mittels Zuſtellung durch die Poſt zu laden
Anwendung ; ſ . auch den Entw . 316) .

u . ihn geſondert durch die Gefängnisverwal
b) Erſcheint weder der ElpF.noch ein ordnungs

tung zu verſtändigen " , daß an dem be:
mäßig beſtellter Verteidiger u. auch nicht

ſtimmten Tage Hauptverhandlungstermin
der Angell . , ſo wird nach $ 452 Abſ.1 SIPO .

ſtattfinde, er außer den benannten Zeugen
verfahren .

und Sachverſtändigen ſolche unmittelbar
.ch Erſcheint der EſpF. nicht, dagegen der Angekl . ,

laden laſſen könne u . er vorgeführt werde . jo iſt m . E. zu verhandeln, nicht etwa iſt der

Um Entgegennahme von Erklärungen nach Eſp . des EſpF. auf deſſen Koſten zu verwerfen
SS 35 Abſ. 3 , 215 Abſ . 2 StPO. iſt gleich

u . der Angekl . als nichterſchienen zu betrachten .

zeitig die Gefängnisverwaltung zu erſuchen .

(Ueber deren unbedenkliche Zuſtändigkeit .
Der Angekl . macht vielmehr den Eſp . durchſein

Auftreten, gleichgültig ob mit oder ohne Voll
Loewe Anm . 4 zu § 215 SIPO. ) .

macht, zu ſeinem eigenen. Eine Vollmacht des

3) Befindet ſich der Angell. in anderer Sache
EſpF. wäre überdies ganz widerſinnig , da es

in Daft , ſo ſtehe ich mit Friedlander a . a . D.
ſich um die eigene Sache des Angekl. handelt

u . teilweiſe mit Loewe Anm . 10 zu § 451
( vgl . Loewe Anm . 1 zu § 371 StPO.; 1. auch

auf dem Standpunkt, daß der Angell . unter

Hinweis darauf zu laden iſt, daß er ſeine 3) Drudj. Nr. 296 des HeichoR. 1919 .

Vorführung beantragen oder auch ſtatt deſſen 4 ) S. das beim NürnbergerAG. eingeführte Formbl . 15 b .

.
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den Entw . 3. StPO . v. 1909 § 326 Abſ . 3 es fein Zwangsmittel, dagegen gegen den Angekl.

nebſt der Begr. hiezu Abſ . 3 legter Saß u. Der Angekl. muß deshalb verhaftet oder vor

$ 316 Abſ. 2 u . 3 des neuen Entw. v . 1919 geführt werden (1. a . den Entw. ż . SIPO. don

e contr.). Die Frage der Entſcheidung im 1919 & 316 A6 . 2 u . 3 , der allerdings dem

Roſtenpunkt (Loeme § 451 Anm . 3 a . E. ) Richter die Wahl läßt , ob er den Eip . der

macht jolchenfalls keine Schwierigkeit, da im werfen oder die Verh. ausſeßen und die Vor:

Falle der Verurteilung die Koſten den Angell., führung anordnen will). Da de lege lata dieſe

im Falle der Freiſprechung die Staatskaffe Wahl nicht bleibt , muß nach § 229 SIPO .

treffen (SS 497 ff. StPO .). verfahren werden , es ſei denn, daß ein Fall

Schlußfolgerung a ) für die Ladung des
des § 231 SIPO . vorliegt.

EjPF.: „Wenn ohne Entſchuldigung weder Sie Schlußfolgerung a ) für die Ladung des

noch der Angekl. erſcheinen oder wenn Sie auch EjPF.: „ Wenn ohne Entſchuldigung weder Sie

nicht durch einen mit ſchriftl. Vollmacht verſehenen noch der Angekl. erſcheinen oder wenn Sie aud)

Verteidiger vertreten find , ſo wird der Eſp . ohne nicht durch einen mit ſchriftl. Vollmacht verſehenen

Bemeisaufnahme durch Urteil verworfen .“ Verteidiger vertreten find, wird der Angekl . dor:

b) Für die Ladung des Angeklagten : geführt oder verhaftet werden . “

„Wenn ohne Entſchuldigung weder der EſpF. noch b) Für die Ladung des Angell.: „ Wenn

Sie erſcheinen oder wenn Sie auch nicht.. ohne Entſchuldigung weder der EſpF. noch Sie

wie unter a . erſcheinen oder wenn Sie auch nicht durch einen

mit ſchriftl. Vollmacht verſehenen Verteidiger ver

B. Zweite Verhandlung: treten ſind , werden Sie vorgeführt oder verhaftet

werden. “

I. Der Eſp F. iſt der Angell.:
Im Falle des 231 StPO.: ,,wie vor unter a

8 452 Abſ. 1 StPO . iſt ausgeſchloſſen, da die und b . ſo kann zur Hauptverhandlung

Zurücnahme des Ejp. nur bis zum Beginn “) der geſchritten werden .

Hauptverh . zuläſſig, mithin auch die Fiktion der

Zurüdnahme des Eſp. ( . oben A, I , a) nur bis

zu dieſem Zeitpunkt denkbar iſt. S. dagegen den

Entw. v. 1909 9428 Abſ. 3 u . den Entw .v.1919 ! Der Streit um dasDer Streit um das Juventar beim Au
§ 415 Abſ . 4 , die vorſehen , daß die Zurücknahme weſeuskauf.
des Eſp . biß „ zur Verkündung des Urteils “ möglich

ift, was zur Folge hätte , daß die gegenwärtige
Von Amtsrichter Dr. Biber in Schwabmünchen.

Rechtſpr. u . Rechtslehre, die die Verwerfung des In zahlreichen Fällen führt der Anweſenskäufer

Gip . in der zweiten Verh . ausſchließen (1. Boewe darüber Klage, daß der Verkäufer beſtimmte

Anm. 1 bzu 8 452 StPO .),gegenſtandslos würden. Inventargegenſtände nicht mitübergeben hat. Strei

Die lex lata ſchließt die Anwendung des § 452 tigkeiten dieſer Art liegen nichtimmer einfach, insbeſ.

Abſ.1 StPO . aus u .es können auch ohne Anordnung dann nicht, wenn es ſich darum handelt , ob 3u

des perſönl. Erſcheinens des Angekl. durch den behörſtücke vom Kaufvertrag umfaßt ſind. Die

Richter SS 229 , 215 StPO. in ihre Rechte treten, einſchlägigen Geſichtspunkte ſeien in Folgendem

da nach Beginn der Hauptverh. automatiſch das kurz erörtert :

ordentl. Verfahren Geltung erlangt . Gemäß § 314 BOB. erſtredt fich die Ver:

Schlußfolgerung für die Badung des pflichtung zur Veräußerung einer Sache im Zweifel

Angekl.: „ Wenn Sie unentſchuldigt nicht er- auf deren Zubehör (= 3.) . Die notariellen Rauf

ſcheinen oder nicht durch einen mit ſchriftl. Voll:
verträge über Grundſtücke drücken regelmäßig deutlich

macht verſehenen Verteidiger vertreten ſind , werden genug aus , ob die Geſamtheit der 3.-Stücke, die

Sie vorgeführt oder verhaftet werden . “ ich hier der Kürze halber mit Inventar (= J.)

bezeichne, mitverkauft ſein ſoll oder nicht. Ein

II . EjPF. u . Angell. ſind verſchieden : Zweifel wird daher nur darüber aufkommen , ob

a) Erſcheint der EſpF . , ſo kann verhandelt werden, beſtimmte Einzelgegenſtände unter die ver

auch wenn der Angefl. nicht erſcheint ( 1. oben außerte Sachgeſamtheit fallen. Nach der Regel

A, II , a) . des § 314 BOB . ſpricht die Vermutung für die

b) Erſcheint der Angekl., nicht aber der Eipf., Mitveräußerung dann , wenn der im Streite

jo kann ebenfalls verhandelt werden ( 1. oben befindlichen Sache 3.-Eigenſchaft innewohnt. Ob

A, II , c) . dieſe lettere Vorausſeßung erfüllt iſt, bemißt fich

c) Erſcheinen der EjpF . u . der Angekl. nicht, ſo nach dem Vorhandenſein der Begriffsmerkmale,

kann der Eſp. nicht gem . § 452 Abſ. 1 StPO. welche das Gefeß für 3. aufſtellt (SS 97 ff. BGB .).

verworfen werden , es muß vielmehr verhandelt | Treffen dieſe auf die Sache zu, ſo gilt ſie als

werden (j.oben B , I) . Gegen den Eſpf. gibt mitverkauft, mag der Verkäufer ( = VR .) oder

der Käufer (= R.) über die Zugehörigkeit der

5) Ueber den Beginn der Fauptverh. 1. § 242 StPO . Sache zur mitverkauften Sachgeſamtheit auch ver

1
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ſchiedener Meinung ſein . Gerade darin beſteht kann , iſt eine geſonderte Frage , die im Rahmen

der Sinn des § 314 BOB. , daß Meinungsver: dieſer Abhandlung unerörtert bleiben kann , in

ſchiedenheiten zwiſchen K. u. VK. über die Pflicht der Regel aber zu bejahen ſein wird .

zur Herausgabe einer beſtimmten, vom R. als Vielfach wird der VR. gar nicht beſtreiten

3. beanſpruchten Sache im Zweifel nach einem
wollen , daß er 3.-Stücke zu übergeben hat , gleich

objektiven Maßſtab, nämlich dadurch zu ſchlichten wohl aber die Herausgabe einer Sache verweigern ,

find, daß die Entſcheidung auf das Vorhandenſein indem er die Ž .-Eigenſchaft des herausverlangten

der Begriff&merkmale des 3. abgeſtellt wird. Gegenſtander verneint. Daß in folchem Falle

Verlangt nun der R. die Herausgabe einer

Sache unter Berufung auf deren 3.-Eigenſchaft der geſ. Begriffsmerkmale des 3. abhängt, iſt
die Entſcheidung gleichfalls von dem Vorhandenſein

u . weigert fich der Vå. fie herauszugeben, ſo iſt ſelbſtverſtändlich.

es Sache des lekteren , jene Vermutung des § 314
Nach dem Bisherigen iſt es alſo der objektive

zu entkräften . Er kann dies aber nicht dadurch,
daßer ſich auf ſeine abweichende Meinung beim Maßſtab des3.- Begriffs, der den Ausſchlag gibt.

Vertragsſchluß beruft
, ſondern nur dadurch ,daß Gleichwohl kann der Wille des VR von ent

er eine Willensübereinſtimmung der Vertragsteile ſcheidender Bedeutung ſein. Denn in ſeinem Be

über den Ausſchluß einer bisher ein 3. - Stüd
lieben ſteht es , den bisherigen J.-Gegenſtand ſeiner

bildenden Sache vom Verkauf nachweiſt. Der
3. - Eigenſchaft zu entkleiden, ihn ſeiner bisherigen

Nachweis wird da leicht ſein , wo die vom Vertrag
Zwedbeſtimmung zu entfremden. Kraft ſeines

ausgenommenen Sachen inder Urkunde ausdrüdlich Eigentums kann dies der Eigentümer des 3. -Stüdes

aufgeführt ſind. Die meiſten Streitigkeiten dieſer ſolange tun, als er über die Sache frei verfügen

Art aber betreffen Fälle über Gegenſtände, an
kann , alſo noch bis zum Abſchluß des Kaufver

welche die Streitsteile gar nicht gedacht, oder die
trages. Weiſt der VK. nach, daß er noch vor

fie wenigſtens bei der Beurkundung nicht erwähnt
dem Vertragsabſchluß die 3.-Eigenſchaft aufgehoben

haben. Iſt es doch unmöglich, jede kleine Einzel- hat (durch Entfernung, Aufhebung des bisher.

heit ausdrücklich durchzubeſprechen , geſchweige denn
Zwecks ), ſo iſt die Sache nach den oben dargelegten

zu beurkunden . Der übl. Inhalt der Noturk.
Grundſäken nicht Zubehör u . fällt daher nicht

beſchränkt ſich auf dieFaſſung: Mitverkauft ſein mehr unter die veräußerte Sachgeſamtheit.

ſoll ſein das geſamte lebende u . tote I. , die ſämtl. Nun tritt eine derartige Aenderung im Zweck

Baumannsfahrniſſe u. dgl. Auf eine Aufzählung des Einzelgegenſtandes äußerlich oft gar nicht

der Einzelheiten wird in der Regel verzichtet. in die Erſcheinung. Da überdies bei der Be

Da nun nicht der innere ſondern der erklärte urkundung meiſt auf Einzelaufzählung verzichtet

Wille entſcheidet, dieſer aber bei ſolch allgemeiner wird , ſtellt ſich für den K. häufig erſt nachträglich

Faffung der Urk . ſich übereinſtimmend auf all heraus , daß Dinge, die er als 3. ecachtet u . auf

das erſtredt, was eben die 3.- Eigenſchaft in fich deren Zugehörigkeit zum 3. er ſich verlaſſen hat,•

trägt, ſo läuft die Entſcheidung wiederum darauf nicht zum 3. gehören, oder daß Sachen fehlen ,

hinaus, ob bei der im Streite befindl. Sache die deren Vorhandenſein er als I.-Gegenſtände voraus

3. -Merkmale gegeben find oder nicht , u . zwar geſekt hatte . Hier liegt die Quelle für die meiſten

auch dann, wenn die Parteien über den Umfang 1.-Štreitigkeiten. Iſt nun nach obigen Darlegungen

des 3. verſchiedener Meinung waren. Falſch wäre die Entſcheidung darüber , ob ein bisheriges 3.

es nämlich, im lekteren Falle einen ſog. verſteckten Stück mitverkauft iſt oder nicht, lediglich auf die

Einigungsmangel anzunehmen (8 155 BOB.) . Frage nach dem Vorhandenſein der 3.-Merkmale

Allerdings bejaht der K. u . verneint der VR, die abzuſtellen , iſt alſo die Meinung der Partei über

3.-Eigenſchaft, es liegt alſo eine innere Meinungs- die 3.Eigenſchaft nicht ausſchlaggebend, ſo kann
verſchiedenheit vor. Der erklårte Wille aber eine irrige Auffaſſung des K. auch nicht ein nicht

ſtimmt bei Zuſammenfaſſung der mitverkauften verkaufte8 3.-Stück zum Kaufgegenſtand ſtempeln .

bewegl. Habe unter dem Sammelbegriff f. über- M. a . W .: die Parteien ſind auch bei Meinungs

ein . Die beiden Erklärungen decken ſich, fie haben verſchiedenheiten über die 3.• Eigenſchaft einer Sache

einen beſtimmten , klaren Inhalt, in dem ſie den an den Vertrag gebunden . Der R., welcher fich

Kauf der einzelnen Stüde von deren 3.- Eigenſchaft in ſeinem Glauben an die 3. -Eigenſchaft einer

abhängig machen. Das Zuſtandekommen iſt daher Sache getauſcht ſieht, ia fich vielleicht bei der

durch jene Meinungsverſchiedenheit nicht gehindert Kaufpreisvereinbarung von der Annahme der 3.

(RO3. 68/128 ; 58/234; 66/125 ). War alſoWar alſo Eigenſchaft hat leiten laſſen , wird dieſe Bindung

eine Sache 3. im Zeitpunkte des Vertragsſchluſſes, läſtig empfinden . Nicht ſelten erhebt er gegen

jo iſt ſie mitverkauft , wenn ſie nicht durch über. den VR. den Vorwurf böswilliger 3. -Verſchleppung

einſtimmende Erklärung beider Teile ausgenommen 4. zw . gerade dann, wenn der VR. noch im lekten

iſt, gleichviel, ob der R. die einzelne Sache als zum Augenblick vor dem Vertragsabſchluß 3. -Gegen:

I. gehörig erachtete oder nicht. Ob der Ausſchluß ſtände ihrer bisherigen Beſtimmung entfremdet

einer Sache vom Kaufvertrag in Form gültiger hat, ſie alſo vom Kaufvertrag nicht mitumfaßt

Nebenabreden außerhalb derUrkunde getroffen werden wiſſen wollte, während der K. hievon nichts erfuhr

.

$

1



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1922. Nr. 7 u. 8. 93

.

u. fich auf die Zugehörigkeit der Sache zum 3. gefunden u . wird daran anſchließend verbrieft,

einfach verlaſſen hat. ohne daß nochmals auf Einzelheiten eingegangen

Da ſolche Stücke, welche die J.-Zugehörigkeit wird, ſo darf angenommen werden, daß der K.

verlieren , wenn auch erſt kurz vor der Beurkundung unter der allgem . Bezeichnung I. nicht das ver

u. ohne Wiſſen des K. , nach dem bisher Aug- ſtanden wiſſen wollte, was allenfalls noch im

geführten nicht Gegenſtand des Kaufvertrages Zeitpunkte des Vertragsſchluſſes vorhanden iſt,

waren , kann das Zurückbehalten dieſer Sachen ſondern das, was bei der Beſichtigung vorhanden

feine Vertragsverlegung des VR ſein. Der R. war. Und es darf ebenſo unterſtellt werden, daß

irrt daher , wenn er wegen Fehlens der von ihm der VR. dieſe Auffaſſung des K. kannte. Hieher

erwarteten aber nicht ausdrücklich ausbedungenen gehören ferner die Fälle, in denen ſich mit dem

Gegenſtände Anſprüche aus dem Kaufvertrag auf 3.-Begriff untrennbar die Vorſtellung ganz be

Erfüllung durch Serausgabe oder SchE.-Anſprüche ſtimmter Gegenſtände verbindet . Wer z. B. ein

wegen Nichterfüllung zu haben meint . Er hat | Bräuhaus mit Brauereieinrichtung kauft, ſagt

ſolche Anſprüche auch dann nicht, wenn die Sache auch ohnenamentl. Aufzählung der Zugehörungen

nach der Verkehrsanſchauung regelmäßig zum deutlich genug , daß er das Vorhandenſein eines

3. gehört. Sind z. B. die Tiſche einer Wirtsſtube Sudkefſels als ſelbſtverſtändlich vorausſekt , denn

regelmäßig J. eines Gaſtwirtſchaftsanweſens, jo ein ſolcher iſt für eine Brauereieinrichtung ſo not :

kann der verkaufende Gaſtwirt vor dem Verkaufwendig , daß ohne ihn von einer Brauereieinrichtung

die Tiſche ihrer J.-Eigenſchaft entkleiden u . ſeiner kaum geſprochen werden kann . In den meiſten

Privatwohnung einverleiben . Eine Vermutung Fällen wird es ferner feſtſtellbar ſein , daß der

für Volftändigkeit des verkauften I. i. S.einer R. das Anweſen nebſt 3. nicht in vermindertem

ordnungsgemäßen Wirtſchaft oder i . S. der Ver : ſondern im gleichen Umfang gegenüber dem bis

tehrsüblichkeit iſt nirgends begründet. herigen Zuſtand übernehmen wollte u . daß der

Mit der R. fich davor ichüßen, daß er ein VR . ſich über dieſe Willensmeinung des R. im

unvollſtändiges J. erhält , daß alſo der VK. nicht in klaren war.

legter Stunde einzelne Sachen ihrer 3.-Eigenſchaft Hat nun in Fällen dieſer Art der VK. gewußt ,

beraubt, deren Verbleiben der R. vorausſeßt, was der R. unter 3. verſtanden wiffen wollte, u .

ſo muß er auf Aufnahme eines 3.-Verzeichniſſes hat er ſeine eigene abweichende Meinung über den

oder auf Feſtlegung eines beſtimmten Zeit: | Umfang des zu veräußernden 3. gleichwohl nicht

punktes beſtehen , der für den Umfang des ver: dargetan ſondern verſchwiegen, daß er Dinge ihrer

đußerten 3. maßgebend ſein fou . Mangels einer 3.-Eigenſchaft entkleidet hat u . zurückbehalten will,

vertragl. Abmachung iſt eben für die Frage der deren Mitverkauf der R. als ſelbſtverſtändlich voraug.

3.-Eigenſchaft u . damit auch für die Frage des fest , ſo kommt dieſer ſtille Vorbehalt des VK .

Umfangs der veräußerten Sachgeſamtheit der Zeit nicht in Betracht. Nach feſtſtehenden Rechtsgrund

punkt des Vertragsſchluſſes ausſchlaggebend. Hat jäßen aus dem Geſichtspunkt von Treu u . Glauben

der enttäuſchte K. jene Vorſichtsmaßnahmen unters muß er ſich beim Wort nehmen u . ſich gefallen

lafſen , ſo kann er ſich nicht darauf berufen , daß | laſſen , daß ſeine Erklärung , hier alſo die Be

zu einem ordentl . J. auch der eine oder andere zeichnung der mitverkauften Gegenſtände unter

ihm nicht übergebene Gegenſtand zu gehören pflege. dem Sammelnamen J., ſo aufgefaßt wird, wie

Nach vorſtehenden Ausführungen muß alſo mangels ſie von der Allgemeinheit verſtanden wird (RGR.

beſ. vertragl. Abmachungen der R. damit rechnen, Romm . zu $ 155 BOB. Anm . 2 ) . Der eingangs

daß der VA. bisherige 3.-Stüde ihrer Zweds: ausgeführte Saß, wonach die Entſcheidung der

beſtimmung entfremdet u . auf dieſe Weiſe nicht Frage, ob ein bisheriger 3.-Gegenſtand mitverkauft

zum Gegenſtand der Veräußerung gemacht hat , iſt, auf einen objektiven Maßſtab, nämlich das

ohne daß der A. dieſe Verringerung des I.bemerkte. Vorhandenſein der 3.-Merkmale, abzuſtellen iſt,

Das Unbefriedigende dieſes Ergebniffes wird wird fohin weſentlich eingeſchränkt : Sobald auf

aber in den meiſten Fällen dadurch ausgeſchaltet Grund der beiderſeitigen Erklärungen angenommen

werden können, daß der erklärte Vertragswille werden muß, daß ein beſtimmter Gegenſtand vom

ſorgfältig geprüft wird . Es wird ſich in vielen R. als mitgekauft betrachtet wurde u . daß der

Fällen unſchwer feſtſtellen laſſen, in welchem Umfang VR. dieſe Auffaſſung kannte , wobei eine nur

der R. das F. zu übernehmen gedachte. Es wird | insgeheim vorbehaltene abweichende Meinung des

fich ferner feſtſtellen laſſen, ob der Vk, die Auf- VR ., wie erwähnt, nicht in Betracht kommt,

faſſung des R. über den Umfang des J. gekannt - iſt der 3. -Gegenſtand mitverkauft u . kann zur

hat oder hätte kennen müſſen . Wird doch in Vertragserfüllung herausverlangt werden, ſelbſt

vielen Fällen froß der allgemeinen , auf Einzel- dann, wenn der VK . das bisherige 3.-Stück noch

aufzählung verzichtenden Faſſung der Notürk. vor der Beurkundung des Vertrags ſeiner Eigen

der VA . fich darüber klar ſein müſſen, daß der ſchaft beraubt , entfernt u . wenn er dies dem R.

R. eine ganz beſtimmte Vorſtellung von dem hat, verſchwiegenhat. Freilich ſteht es ganz im Be

was er als zugehörig betrachtet wiſſen will. Hat lieben des VR. , in welchem Umfang er das J.

Ž. B. eine Vorbeſichtigung des Anweſens ſtatt: | veräußern will. Verhält er ſich aber beim Ver
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trage ſo , als ob er dieſes in dem bisherigen Kleine Mitteilungen.
Umfang veräußern wollte u. macht er keine Ein

ſchränkung, jo ſtimmt ſein erklärter Wille mit 3u $ 3 des GeldStrG . v . 21. Dez. 1921 (RGBI.

der Erklärung des K. überein . Die Ueberein- S. 1604) . Das Oberſte Landefgericht hat in einem

ſtimmung des erklärten Willens bezieht ſich Urt. v . 28. Febr. 1922 RevReg . I Nr. 70/1922 aus

dann eben auf das J. im bisherigen u . nicht in
geſprochen , daß § 3 eſ. v. 21. Dez. 1921 in Fällen

einem geminderten Umfang.
nicht anwendbar ſei, in denen auf GStr. nur bei An

nahme mildernder Umſtände erkannt werden könne

Ob i . S. der vorſtehenden Ausführungen eine
(vgl . 88 113 Abſ. 1 , 3, 187, 189, 223 a, 235 Abſ. 1 ,

Uebereinſtimmung des erklärten wenn anch innerlich 246, 263, 333 StGB . , $8 210, 241 AD .). Man fönne

voneinander abweichenden Parteiwillens ange- in dieſem Falle nicht ſagen , daß für das Vergehen

nommen werden kann , iſt Sache der Feſtſtellung GStr.überhaupt nicht oder nur neben Geldſtrafe zu

des einzelnen Falles. Die praktiſche Bedeutung läſſig Tei (Hellmig , Geld StrG .Anm. 33 3. $ 3 ) . Db

iſt folgende : Bejahenden Falles hat der K. die in dem einzelnen Falle mild . Umſtände zugebilligt

Klage auf Herausgabe des von ihm beanſpruchten
würden od . nicht, ſei gleichgültig . Das Gericht habe

Gegenſtandes aus dem Geſichtspunkte des Ver : die Möglichkeit durch Zubilligung mild. Umſt. eine

(3Str. allein auszuſprechen. Der Anſchauung des

trags. Verneinenden Falles richtet ſich die Heraus
ObLG . kann nicht beigeſtimmt werden , ſie klebt zu

gabepflicht des VR. lediglich nach dem objektiven
ſehr am Wortlaut des Geſeßes, legt dem Worte „ über

Maßſtab des 3.- Begriffes im Zeitpunkte des Ver haupt“ zu große Bedeutung bei u . wird deſjen Sinn

tragsſchluſſes. Wurde noch vor dieſem Zeitpunkt u Zweck nicht gerecht. In dem entſchiedenen Falle

ein Gegenſtand der 3.-Eigenſchaft entkleidet u . handelte es ſich um ein Betrugsvergeben . Ein Pferde

liegt auch nicht eine Uebereinſtimmung des er: händler hatte einen Bauer betrogen . Das SHG.

klärten Willens i . S. des Vorſtehenden vor, ſo hatte ihn zu 14 Tagen Gefängnis u . 1000 M Geld

fann er nicht Raufgegenſtand ſein . Die Vertrags
ſtrafe verurteilt . Die Straft . erachtete mild. Umſt.

klage ſcheidet dann für den K.aus . Für leşteren ebenſo wie das ShG. nicht für gegeben, glaubte

beſteht höchſtens noch die Möglichkeit, den Vertrag
aber trokdem annehmen zu können, daß der Strafzweck

durch eine Geldſtrafe erreicht werden könne, u . ber

aus dem Geſichtspunkt des Irrtums oder der
urteilte zu 50 000 M Geldſtrafe an Stelle von 1 Monat

argliſtigen Täuſchung anzufechten, falls die vom
Gefängnis. Die Straft . hatte durchaus recht, wenn

Gefeße hiefür aufgeſtellten Erforderniſſe im Einzel ſie $ 3 anwendete. Wenn nach dem Gefeße GStr.

falle zutreffen. Eine Anfechtung wird indes dem nur zuläſſig iſt, wenn mild . Umſt. angenommen werden ,

K. wenig nügen , denn er wird nicht Luft haben , das Gericht mild . Umſt. aber nicht für gegeben ans

wegen Fehlens der von ihm erwarteten in Wirt: Tieht, ſo iſt für das betr . Vergehen eben wegen der

lichteit nicht mitverkauften Gegenſtände den ganzen Verſagung mild . Umft. GStr . tatſächlich überhaupt

Vertrag rückgängig zu machen , beſ . dann nicht,
nicht od . nur neben G Str . zuläſſig . § 3 iſt in dieſem

wenn er bereits auf dem gekauften Anweſen auf: Falle ſehr wohl anwendbar. Daß GStr. bei An

nahme mild . Umſt. zuläſſig iſt, kommt dann nicht weiter
gezogen iſt.

in Betracht. Gerade der entſchiedene Fall iſt ein

Falſch iſt es übrigens , wenn der in ſeiner Er:
ſprechendes Beiſpiel dafür, daß mild . Umſt. nicht ge

wartung über den llmfang des J. getäuſchte K. , geben ſein können, eine Anwendbarkeit des § 3 aber

wie dies vielfach der Fall iſt, glaubt, aus dem trofdem in Frage kommen kann . Die Erwägungen ,

Fehlen der von ihm erwarteten , ihm tatſächlich die das Gericht zur Anſchauung führen, daß in einem

nicht verkauften bisherigen 3.- Stücke Gewähr: Falle der Strafzweck durch eine GStr. erreichtwerden

leiſtungsanſprüche nach 8 459 BOB. ableiten zu kann, haben mit den fog . mild . Umſt. gar nichts zu

können . Das Fehlen nicht verkaufter 3.-Stücke
tun u. liegen häufig auf ganz anderem Gebiete. Dem

iſt kein Mangel der Hauptjache i . S. des $ 459
Sinn u . Zwecke des Geſ. wird man daher nur gerecht,

BGB . Selbſt wenn übrigens das 3. - Stück mit :
wenn man die Anwendung des § 3 zuläßt u. das

DILG. wird wohl Anlaß haben , die Frage nochmals
verkauft iſt u . gleichwohl deffen Herausgabe pers

zu überprüfen .

weigert wird , ſo iſt damit nicht etwa eine fehler II . Staatsanwalt Henle in Straubing.

hafte Hauptſache geliefert , vielmehr läge in einem

folchem Fall teilweiſe Nichterfüllung vor (SS 440 , · 3 uſaß der Schriftl. Die Frage iſt für die

433 , 323–327 BGB. ) . Auf Einzelheiten hin:
Praris ſo wichtig, daß einige Bemerkungen veranlaßt

ſind . Jm allgem . genügt zwar auch bei der vom
ſichtlich obiger Rechtsbehelfe ſoll nicht eingegangen

Oblo, gebidigten Auslegung des § 3 GSto , der von

werden . Hier fam es vor allem darauf an , zu Hellwig Anm . 33 gezeigte Ausweg, um Schwierigkeiten

unterſuchen, welchen Einfluß das Recht des VK . , zu beſeitigen. Für die Uebergangszeit aber wird ſo

einen Gegenſtand ſeiner bisherigen 3. - Eigenſchaft
die Anwendung des neuen Gef. zum Teil gehemmt,

weil für die vor dem 1. Jan. 1922 beg . Verg . die Ers

zu entfleiden , auf die Anwendbarkeit des S 311
höhung der GStr, nach § 1 noch nicht gilt (8 2 StGB . )

BOB . hat .
u . das Ger. in ſolchen Fällen nur vor die Wahl

geſtellt iſt, entw . auf Freiheitsſtr. oder unter Annahme

wild . Umſt. auf UStr. nach den niedrigen nicht

mehr zeitgemäßen Säßen des StOB. zu erkennen. Der

Verf. ſteht mit ſeiner Anſicht nicht allein . Rerſchiedene

LO . haben eben ſo geurteilt. Oleichwohl wird an der

Löſung feſtzuhalten ſein , für die ſich das Oblo . in
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i

u.

Uebereinſtimmung mit LZ. 1922 Sp. 45/47 enrſchieden , Die Entſcheidung wirkt für ganz Deutſchland. Somit

hat. Wenn in einer Frage der Strafbemeſſung der iſt die Zenſur reichsrechtlich geregelt . Zutreffend ſagt

des GefGebers nicht anders gedeutet werden es

Vollzug des LSPG . v . 7. Aug. 1920 in Lit. A Nr. 1 :
um eine . ſtarre Norm (Regels

berger)." Diefe Borausſegunglåter fich aber nicht eten Die Vorführung der vonder Filmprüfſtelle Berlinbe

ſtreiten . Alle Straſnormen d. StGB., auch die über
u . München nad dem LSpG. zugelaſſenen Bildſtreifen

Strafmilderung, find beſtehende Borſør.“. Dieſe aber kann, da die Zulaſſung im ganzen Reiche gilt, von

ſollen maßgebend ſein, ſo daß nur der für die Ver- den Ortspolizeibehörden nichtmehr beanſtandetwerden “.

gehensart mögliche Strafrahmen in Betracht zu ziehen Durch das neue Gef. find anerkanntermaßen alle

iſt. Nur wenn,um von Freiheitsſtr. abzuſehen, kein entgegenſtehenden Vorſor . des Reiche oder Landes

Weg innerhalb ſeiner Grenzenbleibt, die nach unten
rechts aufgehoben . Für eine Sonderzenſur irgend

durch die bei mild . Umſt. zuläſſige Mindeſtſtrafe be
welcher Art iſt kein Raum mehr. Aber nur für eine

ſtimmt ſind, dann ſoll er auf die in § 3 bez . Weiſe

eröffnet werden . Am Berg . an u. für ſich ändert ſich
Zenſur. Denn Zweck u. Inhalt des Geſ. , vor allem

nichts , ob mild . Umſt. verſagt od. bewilligt werden.
der gange Aufbau der Zenſurbehörden kennzeichnen

Der Strafamed i . S. des GeldSto , entzieht fich der das ISPG . als ein rein polizeiliches Geſ. , die Filmprüfs

Erwägung, wenn die betr. Alaſſe von Berg.nicht unter ſtelle als reine Verm Beh , die nur dazu berufen iſt,

die Vorſár. des § 3 GeldSto, fällt . Eine andere die vom Reich in dieſem Sonderfall beanſpruchten

Frage iſt, ob nicht eine Regelung zweđmäßiger ges poliz. Intereſſen wahrzunehmen. Der Ausſpruch dieſer

weſen wäre, wie ſie der Verf. dem Gef. zu entnehmen
Beh. ſagt nur, daß das Reich auf einen Einſpruch

ſucht.
gegenüber dem einzelnen Film verzichtet. Er hat

lediglich deklaratoriſchen Charakter, es konımt ihm feine

Lichtſpielgefek und § 184 StGB. Noch vor Erlaß konſtitutive, rechtsbegründende Kraft zu. Er iſt keine

des LSPG, war ein Film unſittl. Inhaltes in München
bindende Feſtſtellung der ſittlichen uſm . Unanfecht

von der Zenſur verboten worden. Als dann das neue barkeit des Filmes, fein Gewährlein, ſondern ſeinem

Gef. da war, wurde derſelbe Film mit einem anderen ganzen Inhalte nach einzig ein Verzicht, eine Bes

Titel u . einer anderen Aufmachung der Filmprüfſtelle kundung, daß Bedenken poliz. Art nicht beſtehen.

in Berlin vorgelegt u . von dieſer zur Aufführung frei- Dafür ſprechen auch die Möglichkeit u . die Formen

gegeben . Aber ichon bei der erſten öffentl. Vorführung des Widerrufes der Zulaſſung in § 4 LSPG .

wurde er in München u . Stuttgart von der Staatsan
Eben daraus folgt auch, daß die Polizei nur von

waltſchaft beſchlagnahmt u . gegen den Minobeſißer u. den der Zenſur ausgeſchloſſen ſein ſoll, daß dagegen ihre

Herſteller wurden Strafverfahren wegen eines Ver
fonftigen Befugnifie, insbeſ. die ſtrafrechtlicher Art

gehens gegen die Sittlichkeit eingeleitet . Iſt ein ſolches von dem Gel. ſeiner ganzen Natur nach überhaupt

Verfahren überhaupt möglich ? Werden in dieſem nicht berührt werden konnten . Dieſer Standpunkt

Sonderfalle nicht etwa Beſchlagnahme u. Strafver wurde auch bald nach Erlaß des Gel. in einem leb

fahren durch die Vorſchr. des lSpG. ausgeſchaltet, 1 haften Meinungsaustauſch der beteiligten Miniſterien

derart, daß ein kriminelles Einſchreiten wegen der von Bayern mit Erfolg vertreten . In die Strafge

Vorführung eines von der Reichszenſur freigegebenen leßg. hat das Gef.in keiner Weiſe eingegriffen. Eine

Films überhaupt nicht mehr möglich iſt ? Das iſt zu vers
vielleicht berſehentlich erteilte, vielleicht erſchlichene

neinen. Zunächſt iſt feſtzuſtellen, daß nach der ſtändigen Zulaſſung eines Filmes entbindet nicht vonder ſtrafs

Rechtſpr. des RG. in Strafſachen (39,183 ; 47,409)auch rechtl. Verantwortlichkeit Das hat erſt kürzlich wieder

Filme, genauer deren fortlaufende Projektion auf die in einer Entſcheidung des RG (abgedr. Recht 1921

Leinwand, ,,Abbildungen “ i . S. des 8 184 Nr . 1 StGB . Nr . 2473 ) feinen Ausdruck gefunden. Dort heißt es :

find u. daß ihre Vorführung in einem jedermann zu=
,,Der Umſtand, daß ein Film die Senjur paſſiert

gängl. Kino dem Begriff des Verbreitens “ genügt. hat und unbeanſtander in den Großſtädten aufgeführt

Der Begriff der Unſittlichkeit bedarf hier keiner näheren wird, ſteht der Beſtrafung nicht entaegen ; es genügt,

Erörterung. daß der Aufführende fich des unzüchtigen Charakters

Nach einer zenſurloſen Seit, eingeleitet durch den des Films bewußt war" .1 ) Damit iſt zugleich auch

hinſichtlich ſeiner Rechtsgültigkeit heiß umſtrittenen u . das Fortbeſtehen des Rechtes der Staatsanwaltſchaft

bei . in Bayern in dieſer Hinſicht nicht anerkannten u . ihrer Hilfsorgane zum Einſchreiten gegen freige

Aufruf der ſog . „Volksbeauftragten“ des November- gebene Filme aug ſtrafrechtl. Gründen anerkannt .

umſturzes, fehrte man, erſchreckt durch die maßloſen Mangels jeglichen konſtitutiven Charakters der

Orgien, die die Unſittlichkeit gerade im Filme Zulaſſung iſt endlich eine Bindung des Gerichtes an

trieb, bereits in der RV. (Art. 118 Abſ. 2) grund- den Ausſpruch der Prüfſtelle zu verneinen . Es handelt

fäßlich zur Zenſur des Rinos zurück . Die nähere ſich bei dieſer Entſcheidung nach dem oben über den

Regelung wurde dort einem Reichsgeſeß vorbehalten . Aufbau der Prüfſtellen Geſagten auch nicht um eine

Es erging in der Form des LSPG. v . 12. Mai 1920, Vorentſcheidung, aus der gegen ein Strafverfahren

daß den Stoff im Wege eines ziemlich weitherzigen etwa der Einwand der rechtskräftig entſchiedenen

Rompromifies leider nur allzurach regelte . Sache herzuleiten wäre . Das LSVG . läßt ſtrafrechtl.

Nach den Vorſchr. dieſes Geſ. muß jeder Film Fragen überhaupt unberührt.

Bildſtreifen überſeßt das Geſeß , – der in Deutſchland Die Zulaſſung fann in ſtrafrechtl. Beziehung

aufgeführt werden ſoll, der Reichsfilmprüfſtelle in lediglich die eine Wirkung äußern, daß der Täter ſich,

Berlin oder München vorgelegt werden, die ihn ganz im Vertrauen auf die Freigabe des Filmes, der Un

oder teilweiſe genehmigt oder verbietet. Dieſe Prüf- | züchtigkeit nicht bewußt wurde u . ſomit nicht verfolgt

ſtellen entſcheiden darüber, ob der Film verboten werden kann . Aber auch dann unterliegt der Film

werden ſoll oder nicht, in Beſeßung von fünf Mits als ſolcher immer noch der Einziehung gem . § 42

gliedern, darunter einem Beamten u. vier Laien, unter

leberen wieder zwei Vertretern der Filminduſtrie. 1 ) S. a. Reicegericht V 864/20 in 23. 1921 Sp . 110 %.

I
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StGB. im objektiven Verfahren. Auch in dieſem ſie die 765 Karten gnrüdgegeben , alles andere aber

Falle fönnen alſo Bedenten gegen die Zuläſſigkeit behalten habe. Hiernach legtdas DUG . das Schreiben

polizeil. u. ſtrafrichterl. Einſchreitens gegen einen frei
des Hl . dahin aus, daß es das Angebot zum Abſchluß

gegebenen Film nicht geltend gemacht werden .
eines Vertrages enthalte, durch den der Bell. ihre

Schuld auf Rüdgabe der Geſchenke erlaſſen werden
H. Döring , Regierungsaſſeſſor im Staatsminiſterium

ſolite. Zur Annahme dieſes Angebots, durch die ſie
für Unterricht u , Kultus in München. lediglich einen rechtl. Vorteil erlangte, bedurfte die

Bell. nicht der Einwilligung ihres geſeßl. Vertreters

(§ 107 BGB.). Das DIG. nimmt ferner an, daß

der Erlaßvertrag gemäß § 151 BOB. zu ſeinem Zus

Yus der Rechtſprechung. ſtandekommen der Erklärung der Annahme des Än

gebots dem Kl. gegenüber nicht bedurft habe, da er

Reichsgericht. ſtillſchweigend darauf verzichtet habe. Die Annahme

A. Zivilſachen. durch die Bell. folgert es lediglich daraus, daß fie die

765 Karten zurüdgegeben, alles andere aber behalten
I.

habe. In leßterer Beziehung ſind die Ausführungen

Es gibt gegenüber $ 138 Abſ. 1 BGB. teinen all des Berg . nicht ohne Bedenten. Der Annahmewille

gemeinen Saß des Juhalte , daß man ſich auf Uuſittlich darf fein innerer Vorgang bleiben , ſondern muß fich

feit eigenen Gaudelus nicht berufen dürfe. Der Bell . durch unzweideutige vandlungen nach außen hin in

hatte der Berufung der Ml . auf die Nichtigkeit ihres irgend einer Form betätigen (ROZ. 81, 323 ; Staub

Rentenverſprechens die Einrede oder Gegeneinrede der HOB. 10 Anh . zu § 361 A. 70) . Das bloße Behalten

Argliſt entgegengeſeßt. Das 16. war auf dieſe Ver- d. h . die Nichtzurüdſendung der den Gegenſtand des

teidigung mit dem Saße eingegangen , der Einwand Rechtsſtreits bildenden Bilder, Zeichnungen uſw. genügt

der Ürgliſt fönne nie ſo weit berechtigt ſein, daß einer dieſer Anforderuug nicht u . ob in der Zurüdgabe der

Partei verwehrt würde, auf die Nichtigkeit eines Ge- 765 Aarten eine ausreichende Betätignng des An

ſchäfts wegen Sittenwidrigkeit hinzuweiſen, die ja auch nahmewillens gefunden werden kann, erſcheint zum

von Amts wegen zu berüđſichtigen wäre. Das DIG. mindeſten zweifelhaft . Denn bei der Würdigung, die

ſtimmt bei . Die Ausführung des Lo. iſt nach der Lage das Schreiben durchdas DIG. gefunden hat, handelte

des Falles einwandfrei. Þat doch auch der Sen , auss es ſich dabei lediglich darum, daß die Bell. damit

geſprochen, die Zulaſſung der allgem. Argliſteinrede einer Bitte des Ml. entſprach, die mit ſeinem Angebot

dürfe nicht dahin führen , daß einem wegen Verſtoßes zum Erlaß ihrer Schuld in teinem rechtl. Zuſammens

gegen die guten Sitten nach § 138 BOB. nichtigen , hange ſtand. Über dies mag dahingeſtellt bleiben ;

alſo vom Gef. mißbilligten Rechtsgeſchäft auf einem denn jedenfalls greift die MevRüge durch, daß es das

Umwege wieder Geltung verſchafft werde (Warn . 1914 Berg . an einer ausreichenden Würdigung des Schreis

Nr . 273, 393 unten) . Die Mev . führt den Sag ins Feld : bens der Bell. v . 4. Dez. 1918 bei der Rüdſendung

nemo auditur in judicio turpitudinem suam allegans. der Karten habe fehlen laſſen . (Wird ausgeführt).

Aber in dieſer Argemeinheit läßt ſich ein ſolcher Saß (Urt. des IV . ZS . v . 5. Jan. 1922, IV 276/1921).

aus dem BOB. ebenſowenig herleiten (vgl. Warn.

1913 Nr. 397), wie die Vorſchr. des Preuß. Aug.
III.

LR. (8 36 , I, 3 ), wonach unter den Teilnehmern

an einer geſekwidrigen Handlung weder Rechte noch Wirkſamteit mündlicher Übrede ueben einem ſchrift.

Pflichten entſtehen , in dieſer Allgemeinheit in das lichen Vertrage. Die Kl. fordert auf Grund eines

Recht des BGB. übergegangen iſt (vgl. 1914 Nr. 273) . ichriftl. Bertrags die Lieferung von 100 cbm Fichten

Beide Säße haben vielmehr nach heutigem Rechte nur ſägholz. Der Bell. verweigert die Lieferung , weil bei

inſoweit Anſpruch auf Geltung, als ſich für ihre An- dem Abſchluß des Vertrags mündl. vereinbart worden

wendbarkeit im BGB ., namentlich in $ 817, ein Anhalt ſei , der Vertrag ſolle hinfällig werden, wenn er, wie

finden läßt . ( Urt. des IV . ZS. v . 8. Dez. 1921, IV geſchehen, wieder ertranke u. ſeine Arbeit nicht leiſten

243,21 ) . fönne. Die Entſch. wurde von einem Eide des Bell .

über die Vereinbarung abhängig gemacht. Ber. u . Rev.

der Al. wurden zurüdgewieſen .
II .

Gründe : Die Borinſt. haben der mündi . Abrede

Annahme eines auf einen Grlaßvertrag gerichteten rechtl. Bedeutung beigemeſſen , obwohl & 10 des ſchriftl.

Angebots . Der Al . will mit der minderj. Befl. verlobt Vertr. mündl. Verabredungen für ungültig erklärt .

geweſen ſein u . ihr während des Brautſtandes Bilder, Sie folgern aus der Tatſache, daß der Vertrag nur

Bücher, Noten u . andere Sachen geſchenkt haben , damit gelten ſollte, wenn die ſämtl. Teilnehmer der klagenden

fie als Ausſtattung Verwendung fänden . Zu einer off. HG. ihn genehmigen würden , u . daraus, daß die

Ehe iſt es nicht gekommen. Der Kl. verlangt Zurüd: Ml . einer Erkrankung des Bell . einen Einfluß auf die

gabe der geſchenkten Gegenſtände. Das ObLG , unter : Menge des zu liefernden Holzes zugeſtanden hatte, daß

ſtellt, daßeinBereicherungsanſpruch des Kl. beſtanden entgegen der Beſt. des § 10 doch mündl . Vereinba

habe, weiſt aber gleichwohl die Kl. auf Grund eines rungen gelten ſollten , dieſe Vertragsklauſel alſo in

Briefes des Hl . ab . Darin ſchreibt der Kl . der Bell ., Wahrheit dem Willen der Vertragſchließenden nicht

nachdem er ihr Benehmen ihm gegenüber in einem entſprochen habe . Dieſe Schlußfolgerung läßt feinen

Gedicht mit dem einer „ rafigen Spinne“ verglichen Rechtsirrtum erkennen . Die Ausführung der Rev., daß

hat : „ Jch bitte Dich , mir die 765 Karten als Einziges dieſe Schlußfolgerung die Feſtſtellung vorausgelegt

und Ganzes doch zuzuichiden. Alles andere mag im hätte , der den Vertrag abſchließende Geſellſchafter der

Intereſſe Deiner Eltern bei Euch bleiben. Geſchehen MI . ſei ſich bewußt geweſen, daß er mit ſeinen Vor

iſt eben Geſchehen ! Dieſes meine leßten Worte in behalten den Boden des ſchriftl. Vertrags verlaſſe, geht

unſerer Angelegenheit.“ Das DLG, führt hierzu aus, fehl . Wenn die Parteien beim Abſchluß eines ſchriftl .

der Ml. habe damit auf den ihm aus ungerechtfertigter Vertrags Abreden treffen , die ſchlechthin maßgebend

Bereicherung zuſtehenden Anſpruch verzichtet. Er habe ſein ſollen, im ſchriftl. Vertrage aber nicht enthalten

auf ſeinen Verzicht keine Annahmeerklärung erwartet ſind, ſo iſt die bindende Kraft dieſer Abreden unab

( SS 397, 151 BOB.). Zur Annahme ſei die Bell . fähig hängig davon , ob ſich die Parteien bewußt waren , daß

geweſen trok ihrer Minderjährigkeit,weilſie dadurch dieſe Abreden über den Rahmen des ſchriftl. Vertr .

nur einen rechtl . Vorteil erlangt habe. Daß ſie den hinausgingen oder gar gegen ſchriftl. niedergelegte

Verzicht angenommen habe, ergebe ſich daraus, daß Beſt. verſtießen . Die Tatſache, daß eine ſolche bindende
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mündl. Abrede getroffen iſt, entkräftet ohne weiteres julommen , u . nicht erſt lange Erwägungen über ihre

die Vermutung der Vollſtändigkeit u . Hichtigkeit der eigene Sicherheit anſtellte . Da Streichhöljer nicht

Bertrage Urt. u . erweiſt die Beſt. des ſchriftl. Bertrags, lange zu brennen pflegen , iſt auch eine beſ. ſchwere

daß mündl. Abreden nicht gelten ſollten, als der Schuld nicht darin zu finden, daß ſie das Streichholz

wirklichen Bereinbarung widerſprechend. Uebrigens nicht ſofort entzündete. Bor allem aber iſt – und

würde fich das Bewußtſein des Vertreters der MI. das überſieht das BG. völlig bei der Abwägung

davon, daß die mündl. Vorbehalte dem § 10 des des beiderſeitigen Verſchuldens hier zu berüđſichtigen,

ſchriftl. Bertr. entgegenſtänden , zweifelsfrei aus ſeiner daß die erſte, grundlegende u . mit Nüdſicht auf das

von dem BG. feſtgeſtellten Leußerung ergeben , .fo Vertragsverhältnis beſ. ichwerwiegende Schuld doch

etwas ſchreibe man nicht in den Vertrag hinein“ . den Beil. trifft, der trop der Gefahren der Dertlichkeit

(Urt. des III. ZS. d . 17. Jan. 1922, III 296/21). nicht nur nicht für eine tatſächl. Beleuchtung am Unfall

5399 tage, ſondern nicht einmal für eineBeleuchtungsmöglich

teit bezüglich der Unfallſtelle geſorgt hatte. Gegenüber
IV .

dieſer, auch durch die Ariegswirkungen nicht zu recht

paftung des Dienſtberechtigten für Ireppenbelend fertigenden Schuld des Bell. tritt das eigene Ver

tung. Die Kl. , die damals im Dienſte des befl. Orts- fchulden der Al. derart zurüd, daß es gemäß § 254

vereins St. des Internat. Vereins der Freundinnen BOB. gerechtfertigt iſt, ihr keinen Teil des Schadens,

junger Mädchen ſtand u. mit der Aufſicht über die aus dem Bell. aber den Erſatz des vollen Schadens auf

Nußland zurüdlehrenden Helferinnen betraut war, ver- zuerlegen. ( Urt. des III . ZS . v . 10. Jan. 1922, III

unglüdte am 2. Dez. 1918 abends gegen 6 Uhr durch | 563/21 ).

Sturz auf einer unbeleuchteten Treppe des von dem

Bell.betriebenen Auguſte - Vittoria aufes u . verlangte
1 .

ShE . wegen Beeinträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit.

Das BG. erklärte den Klageanſpruch zu ' /s dem Grunde Nichtigkeit eines yaferlieferungsvertrage8 nach $ 13 b

nach für gerechtfertigt. Das RG . legte dem Bell. den KGetr D.für 1919. Der AI. hatte im Auguſt 1919 durch

Erſaß des volen Schadens auf. Vermittelung des Agenten R. vom Bell. 600 3. Hafer,

Gründe : Das BG. erachtet den Bell . ſowohl lieferbar bis 15. Sept. 1919, gekauft u. verlangte von

kraft Dienſtvertrages als auch wegen unerl. Þandl. für dem die Lieferung verweigernden Bekl. Sche. wegen

iche.-pflichtig, indem es den Unfall auf Verſchulden des Nichterfüllung. Der Bell. machte Nichtigkeit des Kauf

Borſlandes des Bell. u . der Leiterin des Hauſes zurüd- vertrags nach § 13 b der NGetro . für 1919 geltend .

führt. Beide hätten unterlaſſen , für eine Beleuchtung Aus dieſem Grunde wurde auch die Alage abgewieſen,

der Treppe zu ſorgen. Dieſe Auffaſſung entſpricht dem die Ber. des Kl. zurücgewieſen . Seine Reviſion blieb

feſtgeſtellten Sachverhalt u gibt keinen Anlaß zu rechtl. erfolglos.

Bedenten . Dagegen iſt ungerechtfertigt, daß das Gründe: Nach § 13b S. 1 R&etro . durften

BG. den Klageanſpruch gleichwohl nur zu "/s für ges Verträge über Lieferung von Bafer aus der Ernte 1919

rechtfertigt erklärt, weil ein überwiegendes Bericulden vor dem 16. Aug. 1919 nicht geſchloſſen werden . Das

der fl. mitgewirkt habe . Das BG . erwägt : Die un- BG. geht gemäß § 134 BGB . zutreffend davon aus,

günſtige Treppenanlage habe der Al. nicht entgehen daß ein vor dem 16. Aug. 1919 geſchloſſener Kauf

können, es habe ſogar im Rahmen ihrer Obliegen . vertrag nichtig war. Nach § 13b S. 2 ſollen ſogar

heiten gelegen, ſich über die Beleuchtungsmöglichkeiten Verträge der im S. 1 genannten Art nichtig ſein , die

zu unterrichten u . ſie hätte ein Streichholz entzünden vor dem Jntrafttr. der BO. (21. Juni1919) geſchloſſen

müſſen , als ſie aus der Türe trat, ſtatt unbeſonnener worden ſind. Umſomehr muß als dem Sinn u . Zwed

Weiſe auf den Treppenabſaß hinauszueilen u. erſt un- der Vorſchr ., der Sicherung der nach § 13 a abzuliefernden

mittelbar an der gefährl. Treppe das Streichholz zu Mengen, entſpr. angeſehen werden , daß die nach dem

entzünden. Das Verhalten der Kl. komme faſt dem Jnkrafttr. der VO ., aber vor dem 16. Aug. 1919 ge

eines Menſchen gleich , der von der Möglichkeit, ſich ein ſchloſſenen Verträge nichtig ſind. Das BG. nimmt

licht zu verſchaffen, überhaupt abſieht u. dadurch einen weiter an, daß der Kaufvertrag hier ſchon am 12. Aug.

Unfall erleidet . " Jhr Verſchulden überwiege daher das 1919 u . zw . zwiſchen dem kl. als Käufer u . R. als

des Bell . , dem die durch den Krieg geſchaffenen wirt- abſchlußbevollm . Vertreter des bell . Verkäufers ge

ſchaftl. Schwierigkeiten bis zu einem gewiſſen Grade ſchloſſen worden ſei . Nun hatte allerdings der Kl.

mildernd zur Seite ſtünden. Dieſe Erwägungen tragen unter Berufung auf R. als Zeugen behauptet, daß

den Umſtänden des Falles nicht genügend Rechnung. dieſer bei den mündl. Verhandl. die Wirkſamkeit des

Wenn die Al., wie ſie behauptet, ihren Dienſt erſt am Kaufvertrages von einer ſchriftl. Beſtätigung des Kl.

2. Dez. 1918 nachm. zw . 1 u . 2 uhr, alſo wenige abhängig gemacht habe, die erſt nach dem 16. Aug.

Stunden vor dem Unfall, angetreten hatte, konnte ſie 1919 erteilt worden ſei, u . die Rev. beſchwert ſich über

mit den Einzelheiten der Dertlichkeit u . ihren Gefahren die Ablehnung des Beweisantrages . Es bedarf jedoch

noch nicht ſo vertrautſein, daß deren Außerachtlaſſung teiner Prüfung dieſer Beſchwerde. Denn auch wenn

für ſie ein erhebl. Verſchulden begründen könnte. Aber ein ſolcher Vorhalt gemacht worden u . daraus mit dem

auch wenn ſie, wie der Bell. behauptet, den Dienſt KI . zu folgern wäre, daß es vor dem 16. Aug. 1919

ichon am 1. Dez. 1918 , alſo einen Tag vor dem Un- nur zu einem Vertragsangebote gekommen ſei, könnte

falle, angetreten hatte, liegt die Sache nicht weſentl . von einem gültigen Kaufvertrage nicht geſprochen

anders. Ein Vertrautſein mit den Gefahren einer werden . Wenn die RGetro . den Abſchluß von Ver

Dertlichkeit pflegt ſich erſt nach längerer Zeit einzu: trägen vor dem 16. Aug. 1919 verbot u . damit nichtig

ſtellen . Jm allgem . durfte die Kl . davon ausgehen , machte, dann ſind auch alle Vertragsanträge u . An

daß fie fich ordnungsmäßigen Verhältniſſen gegenüber nahmeerklärungen vor dieſem Tage unwirkſam . Ein

befinde, u . ihr Verſchulden kann deshalb nur darin Angebot, das der Bell . vor dem 16.Aug. 1919 gemacht

gefunden werden, daß ſie das Streichholz nicht ſofort hatte, konnte daher der Al . nur dann mit vertrag

nach dem Hinaustreten auf den Treppenabſaß, ſondern ſchließender Wirkung annehmen , wenn es vom Befl .

erſt entzündete, als ſie ſich unmittelbar an der gefährl. nach dem 16.Aug.1919 ausdrücklich oder ſtillſchweigend

Treppe ſelbſt befand . Dabei muß aber auch der Anlaß, wiederholt oder aufrechterhalten wurde. Ein Verhalten

der fie zur Eile trieb, berü & ſichtigt werden . Sie hatte des Befl., das ſich in dieſem Sinne deuten ließe , hat

jemand draußen ſich bewegen hören , wie um den Zu- aber der Kl. nicht einmal behauptet . Ein rechtswirt

gang zum Felferinnenheim zu ſuchen , u . wollte dieſe ſamer Vertragsantrag tönnte daher nur das Beſtäti

Perſon zurechtweiſen u . ihr leuchten . Da war es er- gungsſchreiben des Kl . v . 16. Aug. 1919 ſein . Dem .

flärlich u . entſchuldbar, daß die Mi. ſich beeilte, hinaus- gegenüber fehlt es aber an einem Verhalten des Befl.,
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das als Annahme gedeutet werden könnte . Jnsbeſ. VII.

hat der Bell . die im Schreiben des Al. ausdrüdlich
Pflichten eines Beruf&bormunde8 bezüglich der Ein

erbetene Gegenbeſtätigung nicht erteilt. Bei dieſer

Sachlage hatte das BG . auch keinen Anlaß, eine Auf
legung von Rechtsmitteln bei Klagen gegen den natür:
lichen Vater eines Kindes. Der Al. , am 26. Mai 1917

klärung unter dem Geſichtspunkte der Beſtätigung eines

nichtigen Geſchäfts (S 141 BOB. ) herbeizuführen, wie
außerehelich geboren, nahu als natürl . Vater den

fie ber Sen. im Urt. v. 4. März 1921 III 395/20 " ) für
Kaufmann 2. in Anſpruch, der in der vom 28. Juli

notwendig erklärt hat. Dieſer Fall lag weſentlich
bis zum 26. Nov. 1916 laufenden Empfängniszeit mit

anders . Dort hatte die Verkäuferin nach dem 16. Aug.
der Mutter geſchlechtlich vertehrt hatte. Seine Unter

1919 Lieferungen zur Erfüllung des Kaufvertrages
haltsklage wurde jedoch vom AG. abgewieſen . Gemäß

gemacht u. die Käuferin im Hechtsſtreit den Geſichts
der Saßung der bell. Stadt R. (Sachſen ) über die

punkt der Beſtätigung ausdrüdlich geltend gemacht.
BerVormundſch. u . BerPflegich. war deren erſter Er.

Davon iſt hier nicht die Mede . Daß der Bell. auf die
peditionsbeamter S. geſetzl.Vorm . des MI. geworden .

Mahnungen des Al. ichwieg u . ſich zuerſt auf ein
Er ließ das amtsgerichtl. Urt . rechtskräftig werden .

Der Kl . behauptete, daß eine Berufung wegen des
Druſchverbot berief, bedeutete noch keine Beſtätigung,

sondern ſpricht nur dafür, daß er das Verbot des § 13 b
$ 1717 Abſ. 1 S. 2 BGB . hätte Erfolg haben müſſen ,

oder ſeine rechtl. Folgen zunächſt nicht kannte . (Urt.
u . verklagte die Bell. auf Erfaß des ihm durch die

des III. ZS . v . 3. Febr. 1922, II 319/21) .
Unterlaſſung der Berufung entſtandenen Schadens.

Die Borinſt. wieſen ab . Auch die Rev. des Hl.wurde

zurüďgewieſen. Gründe: Nach der Feſtſtellung des
VI. BG. würde der Kr . den Unterhaltsprozeß gegen L.

Auf mangelnde Gruftlichteit einer Berzeihung tanu
gewonnen haben, wenn ſein Vorm . das die Klage ab

ſich ein Ehegatte auch danu nidht berufen , wenn er die
weiſende Urt. angefochten hätte. Das ug. hatte zu

Berzeihung in einer gewiffen Swangslage erklärt hat.
ungunſten des MI . erkannt, weil die Mutter etwa ſechs

Verzeihung iſt die Aeußerung eines inneren Vorganges.
Tage vor Beendigung der Empfängniszeit auch mit

Sie ſeßt regelmäßig voraus, daß der Ehegatte die Ver
einem gewiſſen R. verkehrt hatte. Das BG. erachtet

heihung wirklich gewollt hat. Eine Ausnahme findet aber
es aber für ausgeſchloſſen , daß fie den Kl. aus dieſer

ſtatt, wenn er ſich in einer auf Täuſchung berechneten
Beiwohnung empfangen habe ($ 1717 Abſ.1 S. 2 BGB.),

Weiſe einen mit ſeinem äußeren Verhalten in Wider
da er bei ſeiner Geburt ein völlig ausgetragenesKind

ſpruch ſtehenden inneren Willen vorbehalten hat.
geweſen ſei . Bei dieſer Sachlage kommt es weſentl .

Ein ſolcher Vorbehalt fannteine Anerkennung finden.
darauf an, ob dem Vorm. die Unterlaſſung der Rechts

weil ein derartiges Verhalten unſittlich iſt , insbeſ .
mitteleinlegung zum Verſchuldengereicht. Unbedenklich

gegen die fittt.Grundlagen der Eheverſtößt." Esgilt iſt die Annahme desBG.,daßdiePflichteneines

daher auch hier die Vorſchrift in $ 116 BGB . , wonach
von einer Bemeinde auf Grund landesgeſeßl. Beſt.

(Art . 136 EG . BOB . ) allgemein für gewiſſe Klaſſen

eine Willenserklärung nicht deshalb nichtig iſt, weil

ſich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte
von Minderi . beſtellten Vorm . dieſelben ſeien, wie die
eines von

nicht zu wollen . Dieſe Grundfäße ſtehen in der Recht
dem zuſtändigen AG. berufenen Vorm .

Nach § 1789 BGB. iſt aber jeder Vorm . zur treuen
ſprechung des Reichsgerichts ſeit langem feſt . Ihnen

iſt das Bero. gefolgt . Die Rev.macht geltend: Wenn
u gewiſſenhaften Führung der Bormich verpflichtet

auch der Al. der Bekl . geſagt haben ſollte, er verzeihe
11. jede Außerachtlaſſung der im Verkehr erforderl .

ihr , ſo habe doch ſein geſamtes übriges Verhalten , das
Sorgfalt begründet ſeine Verantwortlichkeit (S$ 1833,
276 POB . ) .

gleichzeitige Betreiben des Scheidungsprozeſſes, das
Das BG. geht nun zwar davon aus,

Fehlen jeder Zärtlichkeit, die Unterlaſſung des ges
daß dem S. die Beſt. des § 1717 Abſ. 1 , 2 BOB, un

ſchlechtl. Verkehrs, in ſolchem Widerſpruch zu einem
bekannt geweſen ſei u . daß er deshalb auf die Tat

Willen der Verzeihung geſtanden , daß in jener Er:
ſache, daß der Kl . bei ſeiner Empfängnis aus einer

flärung allein leine Verzeihung gefunden werden
Beiwohnung vom 19. oder 20. Nov. 1916 ein Sechs

fönne . Es handelt ſich aber im weſentl. um eine
monate -Kind geweſen wäre, feinen Wert gelegt habe .

tatſächl. Würdigung, die rechtl. Bedenken nicht unter
Es verneint aber die Schuldfrage, weil a) von einem

liegt . Zärtlichfeiten u . Geſchlechtsverkehr ſekt die Ver
Vorm. Peine Rechtskenntniſſe zu verlangen ſeien , b )

zeihung nichtunbedingt voraus: ſie fönnen aus anderen
weil er ſich auch darauf hätte verlaſſen können, daß

Gründen unterblieben ſein . Ebenſowenig ſchließt der
der bisher. Armenanw . des Kl. ihn auf etwaige der

Ilmſtand, daß der Kl . die Befl . am 3. Dez 1918 zum amtsgerichtl. Entſch. entgegenſtehende rechtl. Bedenken

Sühnetermin hatladen laſſen, aus, daß er am 8 Dez.
aufmerkſam machen würde, u . c) weil er bis zu einem

u . bei der Abholung der Möbel am 12. Dez. 1918
gewiſſen Orade darauf hätte vertrauen dürfen, daß

ſeinen Willen zu verzeihen geäußert hat . Entſprach
das AG. feinen Fehlſpruch getan hätte. Dieſe Gründe

dieſe Neußerung ſeinem wahren Willen nicht, ſo iſt
können das Urt. nicht tragen. Es mag dahingeſtellt bleiben ,

das nach der tatſächl. Feſtſtellung deshalb geſchehen ,
ob einem BerVorm ., der die Vormſch . über eine große

um der Bell. eine Verzeihung vorzutäuſchen u . ſie
Anzahl unehel. Kinder zu führen hat, nicht die Pflicht

dadurch zur Aufgabe der Möbel zu bewegen u . die
obliegt, ſich über den Inhalt u. die Tragweite des

Bell. iſt dadurch getäuſcht worden u . hat die Möbel
$ 1717 BOB. genau zu unterrichten, denn keinesfalls

im Vertrauen auf die Verzeihung des MI . herausge:
durfte S. , wenn er die erforderl . Rechtskenntniſſe nicht

geben. Mit Recht hat das OLG. dieſem Verhalten des
beſaß , ſich allein die Entſch . darüber anmaßen , ob

Kl . die rechtl. Anerkennung verſagt u . ihn gerade ſo
eine Berufung ausſichtslos ſei oder nicht . Wenn er

behandelt, als wenn ſeine Erflärung ſeinem wahren
vielleicht auch keine Geldmittel zur Befragung eines

Willen entſprochen hätte . Unerheblich iſt, daß ſich der
Rechtsanwalts hatte , ſo ſtand es ihm doch frei , fich an

Kl. in einer Zwangslage befunden habe, da ihm der
das VormGer. zu wenden, deſſen Aufſichtsrecht Art. 136

Aufbewahrungsort der Möbel nicht bekannt geweſen
EGBGB. auch für den Fall einer Anſtalts- oder

BerVorm . ausdrüdlich aufrecht erhalten hat . Ebenſos
ſei u . die Bell. ſie ohne die Täuſchung freiwillig nicht

herausgegeben hätte. Das kann das Vorgehen des Kl .
wenig war ihm verwehrt, das Armenrecht für den

nicht entſchuldigen u . keine abweichende Beurteilung
2. Rechtszug nachzuſuchen , um auf dieſem Wege eine

rechtfertigen , da ihm jederzeit der Rechtsweg offen
Nachprüfung des Urt . durch das LG . zu ermöglichen .

ſtand. (Urt. d . IV . 35. v . 8. Dez. 1921 , IV 335/21 ) .
Schließl. läßt ſich mit hoher Wahrſcheinlichkeit auch

annehmen, daß der ſtädt. Verwaltung von R. auch

juriſtiſch vorgebildete Beamte angehörten , die er um

* ) Dieſe Zeltichrift Jabrg . 1921 S. 147 . Rechtsbelehrung hätte angehen können u . die vers
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pflichtet geweſen wären, ihm folche zu erteilen . Er nicht vor den ordentl. Richter gebracht werden (NGZ.

mußte ſich ſagen, daß es fich für den Kl. um einen 87, 120 ; 97, 180 ). Endlich iſt die gerichtl. Berfolg

Hechtsſtreit von erheblichſter Bedeutung handele u. barkeit auch der Schadensforderung zu verſagen, welche

daß er als Baie daher nicht die Verantwortung für die Kl. mit dem Borbringen zu rechtfertigen ſucht,

den endgültigen Verluſt der troß des Urt. möglicher- daß die beiden pflichtvergeſſenen Beamten fich durch

weiſe begründeten Unterhaltsanſprüche auf ſich nehmen die Beruntreuungen , S. überdies durch die Nichtüber

dürfe. Daß er dieſe Erwägung nicht anſtellte u ., ohne wachung B.'s u. das Nichteinſchreiten gegen ihn ,

einen Rechtskundigen zu Rate zu ziehen , das Urt. ihr gegenüber einer Verleßungder Amtspflicht ſchuldig

rechtsträftig werden ließ, iſt deshalb Fahrläſſigkeit. gemacht hätten, die nach 8 839 BOB. verbunden mit

Bon dem bisherigen Armenan.. des kl. durfte er nach dem (preuß ) Beamtenpaft Pflg . v . 1. Aug. 1909 die

den Erfahrungen , die er mit ihm gemacht hatte, eine Haftpfl. der Befl. nach ſich ziehe . Allerdings gehörten

- u .noch dazu eine unerbetene-Rechtsbelehrung feines. Alagen gegen öffentl. Beamte vgl. $ 98 InvVG.

falls erwarten (wird ausgeführt). Böllig abwegig iſt u. $ 1348 RVO. ſowie ROZ. 99, 269 wegen Amts

die Erwägung des BG. zuc). Mit ihr könnte man pflichtverleßu
ngen

vor dem Jnfrafttr. jenes Gef. zu
jede fritifloje ginnahme erſtinſtangl. Entſch. u jede den bürgerl. Rechtsſtreitigk

eiten
i . Š. von § 13 GB.

Unterlaſſung der Einlegung von Rechtsmitteln ents u. , da jenes Geſet an Stelle der Haftung des ſchuldigen

iduldigen. S. hatte die Hechte u . Intereſſen eines Beamten nur die des Staates uſw. ſepte, nicht aber

geſchäftsunfäh
igen

Kindes wahrzunehme
n

u . war des: den Rechtsweg einſchränkte, ſo gilt dies nunmehr auch

halb zu der gewiſſenhafte
ſten

Prüfung des amts- für die aus deſſen Vorſchr. abgeleiteten Anſprüche

gerichti. Urt. verpflichtet, die ſachgemäß nur ein Rechts- (MGZ. 87, 119 ; 91, 49 ; WarnRſpr. 1919 Nr. 182

fundiger vornehmen tonnte . ' Daß er bei dem Mangel S. 285) . Bei der bef. lage des Falles jedoch, die
eigener Rechtsfenntniſ

ſe
den Nat eines ſolchen nicht durch die offenſichtl. Únanwendbar

keit
des Beamten

eingeholt hat, bedeutet daher eineſchuldhafte Verlegung Haftpflg. getennzeichnet wird , mußte auch in dieſer

ſeiner Vormundspfli
chten

. (Urt, des III. ZS . v . 3. Jan. Art der Klagbegründu
ng

lediglich ein Verſuch der

1922, III 457/21 ) . Kl. erblidtwerden, durch Geltendmachung des öffentlich

rechtl. Herausgabeanſpruchs in Geſtalt einer SchE.

VIII, Forderung die Verfolgung vorden ordentl. Gerichten

zu ermöglichen. Es mußte deshalb auch inſoweit der

Uuzuläjſigteit des Hedytoweges bei Grjaşanſprüchen Rechtsweg für unzuläſſig angeſehen werden. (Urt des

zwiſden Berficherungsanſtalten der Jabalidenverſicherung III. ZS. v . 16. Dez. 1921, III 62/21 ) .

und Krantentaſſen . Im Dez. 1904 iſt der von der

bell. BandesVerfAnſt. auf Grund von § 148 Abſ. 1

Jnovo. in W. (Rheinprovinz) errichteten örtl . Hebe
B. Strafſachen .

ſtelle von dem zuſt. RegPräſidenten die Einziehung

der Aranten Ber Beiträge für die klagende udgem .
I.

OrtsKrstaſſe zu W. v. 1. Jan. 1905 an übertragen Untreue des Hukuießers einer bayer. Pfarrtirchen

worden. Der bei der þebeſtelle als Rendant angeſtellte viründe bei der Berpadhtung von Grundſtüden . Der

Landesſekretär S. u. der von der kl. geſtellte Kaſſen- Angell. war früher prot. Pfarrer in N. (Pfalz) .

gehilfe B. unterſchlugen ſolche Beiträge. Die Al. ver- Während dieſer Zeit hatte er die Nußnießung der

langte die Verurteilung der Befl. zur Erſtattung der Pfarrpfründe daſelbſt. Gemäß Art. 80 Abſ. 2 EGBGB .

veruntreuten Beträge nebſt Zinſen. Das BG. gab ſind die landesgeſeßl. Vorſchr. über das Pfründenrecht

der Slage ſtatt. Das RG. wies ſie wegen Unzuläſſigkeit durch das BGB. nicht berührt worden . Nach bayer .

des Rechtswegs ab. Gründe: Die Kl. ſtüßt ihren Recht ſind die firchl. Þfründen öffentl. Stiftungen ,

Anſpruch in erſter Linie auf ein Ablommen, durch deren Zweď die „ Suſtentation “ der Geiſtl. iſt (Meurer

welches die Befl. die Einziehung der KrankenkBeiträge Bayer. ÞfründenR . , 1901, 77, 79). Dieſe Stiftungen

u. die Ablieferung der eingegangenen Summen an werden als ſelbſtändige juriſt . Perſonen betrachtet,

ſie übernommen habe, ſie will aber auch aus dem deren Bermögen von dem übrigen Kirchenvermögen

Cel. (8 148 Abſ. 4 InvVG., § 1450 AVD . ) die Ab- getrennt iſt (Meurer 94 ff ., 368 ; Wand-Wagner, Handb.

lieferungspflicht der Befl. entnommen wiſſen. Die der Verf. u . Verw . der prot.- evang.- chriſtl. Kirche der

Grundlage ihres Anſpruchs iſt ſonach öffentlich Pfalz 485) . Der Geiſtl. hat als Pfründenbeſiker nicht

rechtl. Natur. Hieran iſt insbeſ. auch inſoweit nicht bloß den Nießbrauch an der Stiftung, ſondern auch

zu zweifeln, als ſich die Kl . auf eine Vereinbarung die Verwaltung u . die geſegl. Vertretung (Bayer.

bezieht, deren Zweď nur in der Erleichterung der VerwGV . 2, 697, 707 ; 363, 368 ; Wand-Wagner 560) .

Beitragserhebung, alſo nicht, wie die Kl . meint, in der Dem Bfründenbeſiker fteht es frei, die zu ſeiner Bründe

Förderung nur privatrechtl. Intereſſen beſtanden haben gehörigen Grundſtüde ſelbſt zu nußen oder zu ver

tann . Für öffentlichrechtl. Anſprüche iſt nun der pachten. (Meurer 487) , Die Verpachtung kann nicht

Rechtsweg verſchloſſen , ſoweit nicht ausnahmsweiſe bloß für die Dauer des Nießbrauchs erfolgen , ſondern

den ordentl. Ger. die Entſcheidung über ſolche zuge : auch für einen feſt begrenzten Zeitraum bis zu ſechs

wieſen iſt (§ 13 GVG. ) . Eine derartige SonderVorſchr. Jahren (Meurer 490, Wand-Wagner 565). Das Recht,

iſt in Bezug auf Rechtsverhältniſſe der vorliegenden Grundſtücke auf beſtimmte Zeit ohne Rütſicht auf die

Årt weder im Reichs R. noch in dem maßgebenden Dauer des Nießbrauchs zu verpachten, kann nicht aus

Landes R. enthalten. Ob aber die Geſ. für die Durch- dem Nießbrauch abgeleitet werden , deſſen Dauer un

führung u. Verwirklichung des Anſpruchs im Verwal- gewiß iſt. Es läßt ſich nur damit begründen, daß

tungswege eine Handhabe bieten, bedarf nicht der der Pfründenbeſißer zugleich Verwalter u . geſaßl.

Prüfung. Selbſt wenn es nicht der Fall wäre, insbeſ . Vertreter der Pfründenſtiftung iſt. Hiernach muß

auch die SS 30 und 33 NVO. teine Hilfe gewährten, angenommen werden, daß der Angell. bei Erneuerung

ſo würde daraus die Zuläſſigkeit des Rechtswegs noch der Pachtverträge als Verwalter u. geſetzl. Vertreter

nicht folgen (ROZ. 83, 304 insbeſ . 306 unten) . Die Kl. der Pfarrpfründe gehandelt hat. Bei dieſer Erneuerung

begründet zwar die Klage auch noch mit dem ſchuld- hat der Angefl. die Vereinbarung mit den Pächtern

haften Verhalten deruntreuen Beamten unter Hinweis in zwei Teile zerlegt 1 ) in einen ſchriftl. Hauptvertrag,

auf die SS 278, 831 BOB . Allein dies iſt nur eine nach welchem die Pächter geringere Pachtzinſen zahlen

Geltendmachung des öffentlichrechtl. Anſpruchs auf ſollten, als tatſächl. vereinbart war, 2) in einen mündl .

Auslieferung der eingehobenen Beträge unter der Nebenvertrag, nach welchem die Pächter den Unter

Hülle einer SchEForderung u. auf einem ſolchen Um- ſchied zwiſchen den ſchriftl. angegebenen u . den tatſächl.

wege kann ein dem Rechtsweg entzogener Anſpruch vereinbarten Bachtzinſen im voraus zahlen ſollten .

.
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Uus den Gründen geht nicht klar hervor, ob der Angell . kunft feſtſtellen konnte u. nur deshalb ſich veranlaßt

den mündl. Nebenvertrag im Namen der Pfarrpfründe ſah, zugleich noch ein Annehmenmüſſen eines ſolchen

oder im eigenen Namen geſchloſſen hat. In beiden Mangels für gegeben zu erachten . Dabei fehlt es aber

Fällen hater zum Nachteil der Pfarrpfründe gehandelt. in der Begr. nicht an Wendungen, die darauf hin

Ås geſeßl. Vertreter war er nicht berechtigt, fich deuten könnten, als ſeihierfür ſchon ein durch Unacht

„ Nebenbezüge auszubedingen (Meurer 491). Durch ſamkeit verſchuldetes Nichtkennen der diebiſchen Her

die Verabredung, daß ein Teil der mündlich verein- funft der Räder für ausreichend erachtet worden,

barten Pachtzinſen ſofort bezahlt werden ſollte, hat während in der Rechtſpr. längſt feſtſteht, daß für den

er verhindert, daß bei ſeinem Ausſcheiden aus dem inneren Tatbeſtand des § 259 StGB. bloße Fahr

Amte ein verhältnismäßiger Teil der erhöhten Pacht: | läſſigkeit niemals genügt, ſondern ſtets ein Wiſſen

zinſen zum Unterhalt des Nachfolgers verwendet werden von dem ſtrafb. Erwerb erforderlich iſt u. nur beim

konnte. Durch das Verfahren des Angell. iſt die wahre Vorhandenſein von äußeren Umſtänden, die dem Täter

Sachlage verduntelt worden . Ob die Stiftung gegen die Ueterzeugung hiervon aufdrängen mußten, dem

die Pächter einen Anſpruch auf Aufhebung der Bacht- Nichter der zuweilen ſchwierige Schluß von dieſen auf

verträge u . auf Entſchädigung geltend machen kann, das Wiſſen des Täters erſpart und alsdann vermöge

iſt zweifelhaft ( Meurer 491 ; Wand-Wagner 566). einer geſeßl. Beweisregelung es ſo angeſehen werden

Zum mindeſten iſt an die Stelle eines ſicheren Anſpruchs ſol, als ob dem Täter dieſe Ueberzeugung nachgewieſen

ein unſicherer getreten u. das Vermögen der Stiftung ſei. (Urt . des I. Strs . v . 23. Jan. 1922, 1 D 1036/21 ).

iſt gefährdet. „Sachen “ i. S. des § 266 Abſ. 1 Nr. 1

Štob. ſind nicht bloß die Bachtzinsforderungen . Viel

mehr fällt darunter das geſamte, vom Angekl. ver
III .

waltete Stiftungsvermögen ; (NOSt. 38, 190). In

bezug auf den inneren Tatbeſtand hat die Straft. Gültigteit der bayer. Bor driften über Fleiſch:

feſtgeſtellt, daß der Angell. wußte, er habe als Ver- ausfuhr. ragweite des § 7 del Gej. D. 18. Dez. 1920.

walter u. Vertreter wie auch als Nießbraucher die Zur Zeit der Dat Mitte Sept. 1920 war die

Intereſſen der Stiftung u . ſeiner Nachfolger zu wahren . Fleiſchausfuhr durch §9 der Bet. des Bayer. Landw Min .
Der Angell. hat auch damit gergonet, nicht mehr die v . 17. Sept. 1919 (StaatsAnz. Nr. 229) verboten .

ganze Pachtzeit auf der Pfarrer zu ſein. Er hat nie Dieſes Verbotwar in erſter Linie auf die BHVO.

den Willen gehabt, die vorzeitig erhobenen Pachtzinſen über Bret&BrSt . u . die Verſorgungsregelung vom

zu erſeßen . Er iſt ſich bewußt geweſen, daß er die 25. Sept.

Pfarrpfründe u . ſeine Amtsnachfolger ſchädigte. Hier 1915 geſtüßt. Davon, daß es gegen Art . 82

nach unterliegt die Schlußfeſtſtellung keinem Bedenken , Abf. 6 der RV . verſtoße, kann nicht die Mede ſein .

daß der Angekl. als Verwalter einer Stiftung ab- Denn nach dem Schlußraße dieſer Vorſchr. ſind Aus

ſichtlich zum Nachteil der ſeiner Aufſicht anvertrauten nahmen von dem Ornndſaße der freien Ausfuhr über

Sachen gehandelt hat. Dagegen reichen die Feſt- die Grenzen der Länder auf Grund eines KG. ju

ſtellungen nicht aus, um die Anwendung des § 266 läſſig. Dieſe geſell. Grundlage hat das Ausfuhr

Abſ. 1 Nr. 2 zu rechtfertigen. Die Anwendung dieſer verbot im $ 3 des log . Ermo. v . 4.Aug. 1914, auf

Vorſchr. wird darauf geſtüßt, daß der Angeli. einen Grund deſſen die VO. über PreisBrSt. uſw. erlaſſen

Teil der Pachtzinsforderungen eingezogen hat. Es iſt, die wieder im § 12 Nr.1 Ausfuhrverbote zuläßt.

fehlt jedoch eine nähere Darlegung, daß er dieſe An dieſem Rechtszuſtande hat ſich am 1. Oft. 1920

Einziehung nicht als Nießbraucher, ſondern als geſeßl. nichts geändert (f. a. Bet, über das Jnkrafttr. triegs

Vertreter u. Bevollmächtigter bewirkt hat . (ürt : d . wirtſchaftl. Beſt. nach Beendiguug des Krieges vom

I. StrS . v . 20. Oft. 1921, I D 373/21). 22. Dez. 1919, ROBI. 2138). Durch Bet. des Bayer.

BandwMin. v . 29. Sept. 1920 (StaatsAnz. Nr. 229)

iſt die Ausfuhr von Fleiſch u . Fleiſchwaren aus Bayern

an die ausdrüdl . Erlaubnis des Landesamts für Vieh

ýchlerei. Feſtſtellung der Datbeſtandemerkmale. verkehr gebunden worden. Da auch dieſe Bet. auf

Auch bei Annahme einer fortgeſ. Tat muß jede ein- die BRVD . über die Errichtung von PreisPrSt. ge

jelne einbezogene Tat für ſich allein den volen Tat- gründet iſt, widerſtreitet ſie aus den bereits dargelegten

beſtand erfüllen. Mangels jeder näheren Feſtſtellung Gründen nicht der RV . Jhr ſteht aber auch die BO .

über die Zeit des Erwerbe der zwölf geſtohlenen Räder über die Aufhebung kriegswirtſchaftl. Borſchr. auf dem

iſt hier zugunſten des Angekl. davon auszugehen, daß Gebiete der öffentl. Fleiſdgverſorgung v . 19.Sept.1920

er jedes Mad unter beſ . gearteten Berhältniſſen an (ROBI, 1673) nicht entgegen. Dieſe VO. hat feines

ſich gebracht haben kann, u. es wäre daher darzulegen wegs den Bertehr mit Fleiſch völlig freigegeben , ſondern

geweſen, daß er in jedem der zwölf Fälle bereits bei ſie hat eine Reihe beſtimmt bezeichneter Dorſchr. außer

dem Erwerb entweder wußte oder wenigſtens den Ums Kraft geſeßt u . damit allerdings auch den auf dieſe

ſtänden nach annehmen mußte, daß das Rad geſtohlen geſtüßten landesrechtl. Vorſchr. die Grundlage ent:

war. Der bloße Müdſchluß der Straft. aus dem ſpäteren zogen . Die BRVD. über PreisPrSt. iſt jedoch durch

Verborgenhalten der Mehrzahl der Näder“ u . aus jene VO. nicht aufgehoben worden, ſondern hat über

dem Verhalten des Angell. bei der Polizeil . Nachſchau den 1. Jan. 1921 hinaus beſtanden. Hiernach kann

in ſeinem Geſchäft darauf, daß er wußte u . den Um : weder die Rechtsgültigkeit der Bayer. Bet. v . 29. Sept.

ſtänden nach auch annehmen mußte, daß es ſich um 1920 mit Grundin Zweifel gezogen werden noch § 7

geſtohlene Räder handelte, bietet jedoch weder eine des Gef. vom 18. Dez. 1920 angewendet werden. Denn

Gewähr dafür, daß die Bösgläubigkeit des Angekl. die PreisPrStVO. iſt erſt durch die VO . v. 16.April

nach der Ueberzeugung des Vorderk. wirklich ſchon 1921 (NOBI. 486 ) mit Wirkung vom 1. Mai 1921 ab

beim Erwerb jedes einzelnen Mads vorhanden war, außer Kraft geſekt u. es iſt das Außerkrafttreten der

noch läßt er erfennen, daß die Straft. fich der rechtl. auf Grund der $$ 12–16 jener vo. erlaſſenen Un

Bedeutung des den Umſtänden nach Annehmenmüſſens" ordnungen für den 1. Juni 1921 beſtimmt worden.

in $ 259 StGB . Plar bewußt geweſen iſt. Die nicht Am 1. Žan. 1921 war ſie noch nicht aufgehoben. Wie

bloß wahlweiſe, ſondern häufende Nebeneinanders das no. wiederholt ausgeſprochen hat, fegt die An

ſtellung des Wiſſens u . Annehmenmüſſens enthält in wendungdes § 7 des Geſ.v. 18. Dez. 1920 voraus,

der Regel einen inneren Widerſpruch (RGSt. 51, 180 ; daß die Verkehrsregelung bis zum 1. Jan. 1920 auf

55, 208) u . Iegt auch hier mindeſtens die Annahme gehoben iſt; eine ſpätere Aufhebung fann die An

nahe, daß die Straft . bezüglich teines der Fahrräder wendung nicht rechtfertigen. Nach alledem war die

eine ſichere Kenntnis des Angell. von der ſtrafb. Her- unerlaubte Fleiſchausfuhr aus Bayern 7. 8. der Tat

n .

5386
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ſtrafbar u . das Bergehen iſt auch jept noch zu beſtrafen. fein Bedenten getragen, über den (ungenauen oder

( Urt. des I. Strs. v . 15. Dez. 1921 , ID 916/21). unvollſtändigen ) Wortlaut hinauszugehen. In den

Fällen des § 5 Abſ. 2 müßte eine am Buchſtaben

IV.
haftende Auslegung dazu führen, daß es von zufälligen

Úmſtänden – dem Fleiß, derSorgfalt oder der Arbeits

Geltung der WucherGerBD. im belegten Gebiete. laſt des Regiſterführers, dem Zeitpunkt der Erhebung

Jn der erneuten Verh. wird das LG. die Frage der des Regiſterauszugs u. der Hauptverh . abhängt ,

Anwendung des Art. § 3 der WucherOerBO. vom ob die Vorteile dem Angell . zu teil werden . Hierzu

27. Nov. 1919 nochmals zu prüfen haben . Die vor: lommt, daß die Entfernung der Vermerte aus dem

geſchriebene Betanntmachung dieſer BO. iſt auch für StrafÁ . u . ihre Vernichtung mit dem Ablauf der

die beſ. Gebiete durch das KGBI. erfolgt. Nur ihr geſebi . Friſten nicht zuſammenfällt u . nicht zuſammen

Bollzug in dieſen Gebieten war durch Art. 8 der BÓ . fallen fann . Beide vandlungen ſind durch Berw Vorſor.

der interall. RheinlKomm . v. 10. Jan. 1920 gehemmt ; auf einen erheblich ſpäteren Zeitpunkt verlegt worden.

dieſe Bemmung entfiel zehn Tage nach der Regiſtrierung Nach der StrafrvÖ. des Reichs v . 12. Juni 1920

bei jener Stomm ., falls tein Einſpruch dagegen erhoben ſoll der Bermert erſt dann entfernt werden, wenn

wurde. Wie aus dem Amtsbl. des Reichstommiſſars drei Monate ſeit Ablauf der geſeßl. Friſten verfloſſen

für die beſ. Gebiete Nr. 2 (1. a . S. 13) hervorgeht, hat ſind ($ 22). Dem Berurteilten würde alſo die Wohltat

die interad . Komm. durch Schreiben d. 27. Jan. 1920 des neuen RG. noch drei Monate lang vorenthalten !

erklärt , daß Einwendungen nicht erhoben würden . § 22 Abſ. III der bayer. AusfBeſt. wil dieſer bedenkl.

Damit war jedes Hindernis für den Vollzug weg- Folge dadurch vorbeugen, daß er vorſchreibt: „ Ein

gefallen, nicht erſt mit der Belanntgabe im Amtsbl. Strafvermert, hinſichtl . deſſen dieVorausſeßungen für

des Heichstommiſſars. Dieſe ſtellte nur außer Zweifel, die Tilgung nach § 5 des Geſ. v . 9. Upr. 1920 gegeben

daß jenes Bemmnis Ende Jan. 1920 weggefallen war, ſind, iſt bei der Austunfterteilung als getilgt zu be

führte dieſen Zuſtand aber nicht erſt herbet, der nach handeln, auch wenn die in § 22 Š . 2 beſtimmte drei .

Art. 8 der BD . d . 10. Jan. 1920 nun an den Ablauf monatl. Friſt noch nicht abgelaufen iſt “ Mit dem

der Einſpruchsfriſt geknüpft iſt. Die Erklärung der Wortlaut des § 5 iſt dieſe Borſchr. nicht vereinbar ;

interall. Komm., die gegenüber dem Vertreter des Reichs dagegen erſcheint ſie durchaus zuläſſig , wenn man

abzugeben war u . abgegeben worden iſt , wirkte daher den § 5 weiter auslegt . Jn anderen AusfBeſt.

nur gegen die Bertretung des Heichs. Sie ſtellte einen insbeſ. in der preuß . v . 21. Juni 1920 iſt eine

Gefeßgebungsakt gegenüber den Untertanen nicht dar gleichartige Vorſchr. nicht getroffen (vgl . Nr. 23 Abſ. 3) .

1. war daher in ihrer Wirkung nicht von der Befannts Der Wortlaut des no. ſteht auch der Unterſcheidung

gabe an dieſeabhängig . Jhnen gegenüber fam nur zwiſchen Anordnung und Ausführung der tilgung

das Gef. des Heichs in Betracht unter den Vorauss entgegen , welche Schultheiß im Recht 1921 S. 119 .

ſegungen, die für deſſen Wirtſamwerden gelten . (Urt. gemacht hat. Eine Anordnung derTilgung iſt nirgends

des I. Sirs . v . 21. Nov. 1921, I D 499/21 ). vorgeſchrieben , auch nirgends üblich. Die Tilgung

erfolgt überall ſo, daß der Regiſterbeamte ohne bej.

Anordnung den Strafvermerk entfernt oder untenntlich
V.

macht. Die Vernichtung, welche gemäß § 5 Abſ. 1

Entideidet für die Anwendung der $$ 2 u. 5 des des Geſ. v . 9. April 1920 ebenfaus zur Tilgung gehört,

Geſ. v. 9. April1920 (RGBl. 509) die tatſächl. Tilgung wird in Preußen zwar „ unter amtl . Aufſicht“ bewirft ;

des Strafpermerte oder derAblauf dergeleßlidhen Friften ? eine beſ . Anordnung anderer Perſonen als des Regiſter

§ 22 Åb 1. III der bayer. AusfBeſt.). Der führers iſt auch hier nicht notwendig . Gemäß Nr . 28

Angell. iſt durch Urt. des 16. F. d. 18. Apr. 1903 der preuß . AusfVerf. ( Ⓡr. JMBI . 1920, 346 ) werden

wegen Kehlerei mit 14 Tagen Gej. beſtraft worden , die Strafvermerke „alljährlich " vernichtet. Es kann

die er bis zum 21. Mai 1903 verbüßthat. Bei Bes alſo faſt ein Jahr ſeit dem Ablauf der geſeßl. Friſt

gehung dieſer Dat tann er nochnicht 18 Jahre alt geweſen vergehen, bis die Tilgung vollendet iſt. Ein weiteres

ſein, da er am 27. Jan. 1887 geboren ſein ſod . Jn- Bedenten gegen die Anſicht des 3. Sen. iſt folgendes :

folgedeſſen hätte die Friſt,nach deren Ablauf nur Nach dem Urt. des 2. Strs. v . 16. März1920 (ROSt.

beſchr . Üustunft aus dem Strafd . zu erteilen war, 54, 277) fann als rüdjälliger Dieb nur beſtraft werden ,

nicht 5, ſondern 3 Jahre betragen (§ 6 Abſ. 4 des NG. wer bei Begehung der ſtrafb. Handl . die Müdfalls

p . 9. Apr. 1920, NOBI. 509) . Die Friſt für die Tilgung | vorausſeßungen tannte. Seit dem Geſ. v . 9. Apr. 1920

des Strafvermerks hätte am 18. Apr. 1906 zu laufen gehören dazu nicht bloß die in 88 244,245 StOB . be

begonnen u . wäre am 18. Apr. 1912 vollendet geweſen zeichneten Tatſachen , ſondern auch die Tatſache, daß

(8 6 Abſ. 1 Nr. 1 , Abſ. 2, 4, § 7 Abſ. 1 Nr. 2, Abſ. 2 der Strafvermert ſich noch im Strafr. befindet . Jſt

u. 3, § 11) . Die Verurteilung wegen des 2. Diebſtahls er nicht oder nicht mehr vorhanden , ſo muß gemäß

iſt erſt nach Ablauf dieſer Friſt am 16. Jan. 1914 § 5 des Geſ. v . 9. Apr. 1920 angenommen werden,

erfolgt. 8 6 46.2desGeſ. v . 9.Apr. 1920beſtimmt: daß die Strafe getilgt iſt. Hält man das Urteil des

3ſtder Vermerk über eine Verurteilung im Strafr . 2. Strs . für richtig , ſo muß man auch fordern, daß

getilgt worden, ſo gilt die Verurteilung nicht mehr i der rüdfällige Dieb den Inhalt des Strafr . fennt,

als Beſtrafung i. S. folcher Borſor., die für den Fall , daß er weiß,der Vermert über ſeine frühere Beſtrafung

daß der Täter bereits beſtraft iſt, eine ſchwerere Strafe befinde ſich im Strafk . Dieſen Beweis zu führen, iſt

oder andere Rechtsnachteile androhen . Nach dem in der Regel unmöglich. Dieſe Unſtimmigkeiten werden

Wortlaut dieſer Beſt. genügt alſo der Ablauf der vermieden, wenn 8 5 ſo ausgelegt wird, daß der Oeſelg .

geſel. Friſt nicht, um die Vorausſeßungen des Rüd- nur den regelmäßigen Gang der Dinge im Auge hatte.

falls zu beſeitigen . Vielmehr muß noch hinzulommen , i Er nahm als ſelbſtverſtändlich an , daß die Vorſchr.

daß der Bermert tatſächl. getilgt, alſo aus dem Strafn. des § 1 Abſ . 2 ,, Iſt eine weitere Friſt abgelaufen, ſo

entfernt u. vernichtet oder untenntlich gemacht iſt. wird der Vermert im StrafR . getilgt“ auch alsbald

In dieſem Sinne hat auch der 3. Strš. des RG. die beobachtet werde. Wird ſie beobachtet, ſo treffen Friſt:

Vorſcr. in § 5 Abſ. 2 ausgelegt ( III 580/1921, ablauf u . Tilgung zuſammen. Entſcheidend iſt jedoch

II 894/1921 ). In einem Urt. des 4. Strs . iſt die der Ablauf der Friſten. Die Vorſchr. über die Tilgung

Frage offen gelaſſen (IV 731/21 . 3. Juni 1921). ſollen nur eine Gewähr dafür ſchaffen, daß Verſehen

DerWortlauteiner Gefeßesbeſt. fann nicht maßgebend des Regiſterführers u . des erk . Ger. vermieden werden .

ſein, wenn die Anwendung zu unbefriedigenden Ergeb: Hier bedarf es jedoch nicht der Anrufung der ver .

niſſen, wiltürl. Unterſcheidungen u. offenbaren Un- Strs ., da noch ein anderer Geſichtspunkt zur Aufhebung

billigkeiten führt. In ſolchen Fällen hat das no . i des Urt . führen muß. $ 11 Abſ . 2 des Geſ . v . 9. Apr.
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1920 beſtimmt: „Bei Berurteilungen, die ſchon vor Standesamt den Antrag geſtellt, einen Schein über

dem Intrafttr. dieſes Gef. in das Strafd . aufgenommen die am 25. Sept. 1920 erfolgte Geburt ſeines findes

worden ſind, berechnen ſich die Friſten ſo , wie wenn Walburga dahin zu berichtigen, daß das sind nicht

das Gef. icon 2. 3. der Aufnahme des Vermerks in Walburga N“ , ſondern „ Walburga von R. “ heiße.

das Regiſter in Kraft geweſen wäre. Jn der Begr. Der StBeamte hat den Antrag abgewieſen. Das

iſt geſagt : „ Ziel der nötigen Uebergangsvorſchr. iſt, gleiche Schidſal hatte der an das ao . gerichtete Un

die Vergünſtigungen des Entw. den Perſonen, die bei trag, den StBeamten zu der verweigerten Amtshandlung

Inkrafttr. der neuen Vorſchr. bereits verurteilt waren, anzuweiſen. Beſchw . und weit. Beſchw. blieben ohne

in gleicher Weiſe zugute kommen zu laſſen, wie wenn Erfolg.

die Borſchr. bereits 7. 8. der Berurteilung gegolten Gründe : Den Vorfnſt. tann darin nicht beis

hätten.“ Wenn die Friſten des neuen Geſ. im Wege geſtimmt werden, daß dieUB. hier deshalb nicht auf

der Fittion auf die früher ergangenen Berurteilungen das Kind des BeſchwF. habe übergehen können , weil

erſtreďt werden, ſo muß im Wege der Fiktion auch der perſönl. A. in Bayern gar kein Ü. im eigentl. Sinne

angenommen werden, daß die Verurteilungen nach ſei, ſondern dem damit Ausgezeichneten nur einen

Ablauf der fingierten Friſten getilgt ſind. Underen- Titel verliehen habe, ſo daß Art. 109 RV. u. § 15 der

falls könnten die Uebergangsvorſchr.' des § 11 den bayer. Verfürt. hier überhaupt nicht gälten. Dem

Zweď der Gleichſtellung von alten u. neuen Verur- ſtehen die $$ 5 , 6 des Ed. überden A. entgegen (V. Beil.

teilungen nicht oder nicht vollſtändig erreichen . Bor der Verfürt. v . 26. Mai 1818) . Dort iſt in § 5

dem Erlaß des Geſ. v . 9. Apr. 1920 galt als Megel, beſtimmt, daß die Erteilung des Militär-oder Ziv .

daß alle Strafvermerke ſo lange im Strafk. bleiben Verdo . die Verleihung des A. in ſich ſchließt, der ſich

mußten , bis der Verurteilte geſtorben war oder das fünftighin auf den Begnadigten beſchränken ſoll.Nach

80. Lebensjahr vollendet hatte . Durch das Gef. wurden § 6 hat der bayeriſche A. 5 Grade: Fürſten , Grafen ,

Friſten eingeführt, welchedie Dauer der Aufbewahrung Freiherrn, Mitter u . Adelige mitdem Prädikate „ von “.

von Strafvermerken abkürzten. Gleichzeitig aber wurde Zu der Mitterklaſſe gehören nach Abſ. II daſelbſt alle

in Abſ. 1 beſtimmt: „ Die Tilgung eines Vermerks im mit einem Verdo. begnadigten Jnländer, welche nicht

Strax darf bei mehreren Berurteilungen einer Perſon vorher ſchon einer höheren Uklaſſe einverleibtwaren .

erſt erfolgen, wenn für alle Berurteilungen die Vorauss Nach dieſen Beſt. kann es keinem Zweifel unterliegen ,

ſeßungen der Tilgung vorliegen . “ Die wörtl. Uus: daß der mit dem Beſiß eines der beiden Orden ver

legung der $s 2 u. 5 führt zu dem Ergebnis, daß die bundene perſönl . A. nach bayer. Staatsl. kein Titel,

Tilgung der früheren Verurteilungen in allen Fällen ern wirkl. A. wa u . ſogar einer gehobenen Klaſſe

gehemmt iſt, in denen eine Tilgungsfriſt für ſpätere der Adeligen angehört hat. Mit ihm waren alle

Berurteilungen läuft. Die vom Geſebg. gewollte Gleichs Vorzüge des A. verbunden, wie ſie Tit. V § 4 der

ſtellung der vor dem Inkrafttr. des Gef. verurteilten VerfUrt. v . 1818 aufzählt, ſoweit ſie nicht die Vererb

Perſonen mit den ſpäter Verurteilten würde alſo nicht lichkeit des 4. vorausſetzten. Insbe . hatte auch der

eingetreten ſein . Zu einem befriedigenden Ergebnis Ordensl. einen privileg. Gerichtsſtand u. das Recht

gelangt man nur dann , wenn wenigſtens hinſichtlich der Siegelmäßigkeit. Der perſönl. A. durfte auch wie

der Uebergangsvorſchr. des § 11 Abſ. 2 angenommen der erbi. nach § 8 des AEd. nur nach Eintragung in

wird , daß nicht die tatſächl. Tilgung der früheren die AMatrikel geführt werden. Daß der perſönl. a.

Bermerfe, ſondern der Ablauf der geſeßl. Friſten für wirfl. A. war, geht insbeſ. auch daraus hervor, daß

die Anwendung der $$2 u. 5 entſcheidend iſt. (Urt. bei Verleihung des erbl. A. der 5.MI . an Perſonen,

d . I. Strs . v . 6. Dkt. 1921, 1 D 447/21 ) . denen als Inhaber eines der obengenannten Orden

der Rang der 4. AKI. zuſtand , dieſen der höhere Rang

in der VerleihungsUrt. für ihre Perſon ausdrüdlichVI.

vorbehalten wurde. Jn Art. 109 Abſ. III KV. v .

Form der Unterzeichnung des Gejdworenenſpruchs. 11. Aug. 1919 iſt nun beſtimmt : „AB .-en gelten nur

Der Obmann hat allerdings die Antworten auf die als Teil des Namens“. Die Av .- en haben damit die

Fragen nicht neben , ſondern unter den Fragen nieder- Eigenſchaft als Ausdruď der Zugehörigkeit zu einem

geſchrieben u, die Unterſchrift am Schluß des Frages ber. Stande verloren und gelten als Teile des Fami

bogens in die Spalte neben den Fragen geſeßt. Es lien N., deſſen Schidſal ſie teilen. Für die Befugnis,

beſteht jedoch nicht der geringſte Zweifel, daß der aus einen vormals adeligen N. zu führen, iſt hienach nicht

den Antworten in Berb . mit den Fragen beſtehende mehr das in den einzelnen Ländern geltende Arecht,

Spruch durch die auf dem Fragebogen befindl.Unterſchr ſondern ausſchließlich das BOB. maßgebend. Nach

des Obmannes gedeđt iſt. Ueberdies beſcheinigt die deſſen Vorſchr. vollzieht ſich vom Inkrafttr. der MB.

unter der Unterſchr. des Obmannes befindl. ůnter: an der Erwerb u. Verluſt u . der Uebergang adeliger

zeichnung durch den Vorſitzenden u . den Gerschreiber, N.ebenſo wie der ſonſtigen N. Die RV. enthält keine

daß der Spruch der Geſchw . unterſchrieben iſt. Auf bef. Vorſchr. über den nur perſönl. A. Daraus folgt,

dem rein äußerl.Mangel, daß die Anworten nicht neben , daß durch den Art. 109 nicht nur ſolche AB.en zu

ſondern unter den Fragen niedergeſchrieben ſind, kann Teilen des N. gemacht ſind, welche auch bisher ge

das Urt . nicht beruhen . ( Urt. des I. Strs . v . 1. Dez. eignet u . beſtimmt waren auf alle Abfömmlinge des
1921, 1 D 1576/21). Trägers gleichmäßig überzugehen, ſondern daß Art. 109

ſich auch auf den nur perſönl. A. bezieht. Wenn dies

nicht zuträfe oder wenn der bayer . DrdensA.nur ein

Titel wäre, ſo wäre er durch die RV. nicht geſchüßt;

Oberſtes Landesgericht . es wäre aber doch ein ſeltſames Ergebnis, wenn die

A. Zivilſa chen .
AB. zwar in den Fällen , in denen ſie auf Geburt

oder Berheiratung beruht, unter dem Schuße der RV .

I. (Art. 109) ſtünde, nicht dagegen, wenn ſie auf dem

Art. 109 RB. hat nicht zur Folge, daß die Udelebe
eigenen Verdienſte beruht. Da der dem BeſchwF.

zeichnung auch anf die Nachtommen eines mit dem nur
verliehene perſönl. A. wirkl . A. war u . Art. 109 RV .

perſönl.Udel Ausgezeichneten als Mawendbeſtandteil
auch den perſönl. A. umfaßt, gelten demnach auch für

übergeht.') Der als Ritter des Mar Joſeph -Ordens
ſeinen nunmehrigen Familien N.die Beſtimmungen des

am 27. Sept. 1917 in die AMatrikel bei der Ritter
BOB. Es mußte alſo an ſich nach § 1616 BGB. das

klaſſe eingetragene Friedrich Ritter v. B. hat bei dem
Recht des nach dem Jnfrafttr . der RV. geborenen

findes des BeſchwF. anerkannt werden, die ſeinem

" ) Abkürzungen : A. = Adel ; AB. = Adelsbezeionung; N. = Name. Vater zukommende AB. ale NTeil zu führen . Dies

n .

3385

n .

3383
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gegenkann nicht verwertet werden , daß bei dieſer künftig nur mehr NBeſtandteil ſein ſollen, i . S. des

Xuffaſſung u. U. Kinder der gleichen Familie verſchie- Beſchw F.auslegen, ſo würde ſie der Neu -Verleihung einer

dene Familien N. führen müßten, je nachdem fie vor Unzahl von AG.-en u . Bezeichnungen höherer A. gerade

dem Intrafttr. derNV. geboren ſind u. demnach damals an Perſonen gleichtommen, die dieſe Bezeichnungen

bereits einen eigenen bürgerl . N. hatten, der durch die nach dem bish. Rechte nicht hätten führen dürfen.

ſpätere Hechtsänderung nicht mehr geändert wurde, Es iſt ausgeſchloſſen , daß die Geſeßg: dieſen Erfolg

oder nach dem Intrafttr. der AB , ſo daß bei ihnen herbeiführen wollte; dies geht aber aus der Faſſung

die Vererbung des nunmehr bürgerl. An. auf Grund des Art. 109 hinreichend deutlich hervor, denn aus

des § 1616 BOB. in Betracht kommen konnte. Dieſer den Schlußworten des Abſ. III , u. dürfen nicht

Geſichtspunft fann nicht entſcheiden . Denn Berſchiedens mehr verliehen werden “ geht der allgem . Grundſats

heit des N. in der gleichen Familie kommt auch ſonſt hervor, daß teineefalls neue AB.-en entſtehen u. nur

vor, 8. B. bei NAenderungen, die ſich nur auf einen diejenigen als NTeil fortgeführt werden ſollten, die

Teil der Nachkommen einer Familie erſtreden . Insbeſ. nach dem bisherigen Recht hätten geführt werden können .

war es gerade in Bayern nicht ſelten , daß dien ? Auch dienv.iſtalſoin dem Sinne aus ulegen,wie

Alenderung auf ſchon verheiratete Töchter nicht erſtredt oben bezüglich des § 15Abſ. Il bayer. Berf.angenommen

wurde, ſo daß in den Fällen , in denen deren Mädchen- wurde u. in dem pieuß Geſ. v . 23. Juni1920 mit aller

N. in Betracht tommt (3. B. § 1577 BOB.), dieſer Deutlichfeit geſagt iſt.

anders lautet als der von ihren Geſchwiſtern nach Nun werden alerdings nach der überwiegenden

der NAenderung geführte N. Das Recht der Nach. auch vom NO. in dem Urt. v . 20. Oft. 1921 ( JW. 1922,

tommen eines mit dem perſönl. A. Beliehenen , die 29 )%) vertretenen Meinung vormals adelige Namen

AB. als NTeil weiterzuführen,tann auch nicht deshalb feit dem 14. Aug. 1919 auch durch unehel. Geburt von

beftritten werden, weil die Verleihung des A. nach einer adeligen Mutter, durch Annahme an Aindes Statt

altem Hecht in ihrer Wirtung für das neue Hecht einer ſeitens eines adeligen Wahlvaters, durch Ehelichfeits .

NAenderung gleichtomme u . daher die Berleihung des ertlärung auf Antrag eines adeligenErzeugers u. durch

nur perſöni. A. die Wirkung habe, als ob die N .. NErteilung ſeitens eines adeligen Ehemanns an das

Uenderung nur für die Perſon des Geadelten, nicht unehel . Kind ſeiner Frau übertragen (S$ 1616 , 1706, 1723,

auch für ſeine Nachtommen bewilligt worden wäre. 1736,1758 BOB. ) . Die preuß . BD . 0.3.Nov.1919 (preuß.

Die Verleihung des A. nach altem Necht hatte nicht GS .S. 179)geſtattet ſogar preuß. Staatsangehörigen ,

die Wirlung einer Uenderung des N., konntealſo nicht die beim Jntrafttreten der Rv. infolge unehel. Geburt

für die Zeit nach dem Jnkrafttr. der NV. die Wirkung den N ihrer adeligen Mutter oder auf Grund ihrer

einer nur perſönl. NAenderung gewinnen, vielmehr Annahme an Kindes Statt den N. des adeligen An

iſt die Aenderung des bisheradeligen N. in den nun- nehmenden ohne AB. führten, ihrem N. die AB. der

mehrigen bürgerl. mit der AB. verſehenen N. traft Mutter oder des Annehmenden durch Erklärung gegen

Gef. mit dem Inkrafttr. der Berf. mit der Wirkung über dem zuſtändigen SiBeamten hinzuzufügen.Es kann

eingetreten, daß dieſernunmehr bürgerl. N. in Zukunft dahingeſtellt bleiben , ob dies mit der Abſicht des

der Berrſchaft des bürgerl. Mechts unterſteht u. fich Art. 109 KB. vereinbar iſt. Jedenfalls fördert es die

folglich auch nach dieſem vererbt, ſoferne ſich nicht Ziele des Art. 109 nicht gerade, wenn auf dem Wege

aus anderweitigen Beſtimmungen etwasanderesergibt der NAenderung das gleiche Ergebnis wie bei einer

Wolte man nun annehmen , daß ſich auch der Neuverleihung des A.herausfommt. Indeſſen darf

perſönl . U. auf Grund des 1616 BGB.auf die Nach doch nicht außer acht gelaſſen werden , daß es fich

lommen vererbt, ſo würde dieſes Ergebnis , wie in der hiebei ſtets um eine AB. handelt, die auch bisher ges

Abh. von von der Pfordten in der BayGem3. 1919 eignet u. beſtimmt war, auf alle Anfömmlinge über

S. 643 ff. hervorgehoben iſt, zur Folge haben, daß zugehen , während beim perſönl . A. die AB . eben nur

ausgerechnet in dem Augenblid , in dem der A. u . auf eine beſtimmte Perſon beſchränkt war. Aus dieſem

alle ſeine bef.Nechte aufgehoben wurden, einer größeren Grunde vertreten auch Anhänger der Meinung, daß

Anzahl von Perſonen , die bisher keinen Anſpruch auf bei dem bisher erbl. A. die adelige N Bezeichnung auch

Führung eines adeligen N. hatten, das Recht verliehen in den Fällen der unehel. Geburt , Annahme an Kindes

worden wäre, ihren bürgerl. N. mit einer AB. zu vers Statt uſw. übergeht, für den perſönl. A den Standpunkt,

ſehen u . dazu beizutragen, wenigſtens den Schein eines daß der nur perſönl. A. nicht als N Teil auf andere

U. zu erweden. Daß das nicht die Abſicht der Geſeßg . Perſonen übertragen werden tann . Dieſer Standpunkt

geweſen ſein tann, iſt flar ; das geht auch , was die kommt insbeſ. in dem preuß Geſ. v . 23. Juni 1920

bayer. Verfürt. anlangt. aus deren 15 Abſ. II deutlich über die Sondervorrechte des U. zum Ausdrud. Dort

hervor. Dort iſt beſtimmt: „ Der bager. A. iſt auf- heißt es in § 22 : „Als N der bisherigen A.- Familie

hoben .Bayer. Staatsangehörige, die vor dem 28. März ú. ihrer Angehörigen gilt die Bezeichnung, die fich

1914 AB.-en zu führen berechtigt waren, dürfen dieſe auch bisher auf die bel. bevorrechtigten Familienmits

nur als Teil ihres N. weiterführen “. Dieſe Vorſchr. glieder als eigentl. Familienbezeichnung vererbte.

drüdt hinreichend deutlich aus, daß für das Recht zur Stand :: 3. des Jntrafttr. der RB. einem Familien

Fortführung der AB. das bis zum 28. März 1919 angehörigen eine beſ . Bezeichnung vor den anderen

geltende Hecht maßgebend ſein ſoll , daß alſo dieſes Familienangehörigen zu, ſo darf er dieſe Bezeichnung

Hecht nur ſolchen Perſonen zuſtehen fož, die es auf für ſeine Becion auf die Dauer der bisherigen Berechti
Grund ihres Ú nach dem bisherigen Hechte hatten gung beibehalten,ſoferne ſie nichtdem Ausdruceder durch

oder gehabt hätten, wenn ſie bereits vor demIntcafttr. die Ereigniſſe des Nov. 1918 beſeitigten Landeshoheit

des neuen Hechts geboren geweſen wären . Sinn u. dient“. Dieſe Beſt. bezieht ſich außer auf Fälle, in denen

Zwed des Art . 109 Abſ. III NV. war, die bisherigen 3. B. den Aelteſten einzelner Familien bisher der Anſpruch

Borrechte des A. vollſtändig zu beſeitigen, die bisher auf Führung der Bezeichnung einer höheren A Klaſſe

Adeligen den bürgerl . Geborenen vo@ ſtändig gleich- zuſtand, auch auf die in Preußen vorkommenden Fälle,

zuſtellen u. die Neuentſtehung eines wenn auch nur duß den Aelteſten einer im übrigen bürgerl . Familie

A. zu verhindern. Zu dieſem Zweď ſtellt der nach dem Rechte der Erſtgeburt vererbl. , oder mit

Art . 109 im S. 1 die Richtlinie auf, daß die Geſeßg. des dem Beſiß eines Fideitommiſſes oder ſonſtigen Gutes

Meichs oder der Bänder die öffentl -rechtl. Vorrechte verbundene A. zufam u . folglich auch auf dem in

1. Nachteile der Geburt oder des Standes aufheben Preußen allerdings nur ſeltenen perſönl. A. Auch dieſe

foll, im Saz 2 des Art. 109 aber iſt mit ſofortiger Beſt. Inüpft alſo an den bisherigen Rechtszuſtand an

Geſebeskraft beſtimmt worden, daß AB .-en ' nur als u . erklärt nur die AB. als nach den Regeln des N.

Leil des N. gelten u . nicht mehr verliehen werden

dürfen. Wollte man die Borſchr., daß die AB. -en :) S. a. 83. 1922 Nr . 4/5 Sp . 111 ff. u. Baring ebenda Sp . 89 ff.

ſcheinbaren
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Hechts vererblich, die es auch nach dem bish. Nechte berechtigt ſein ſoll, verkennt, daß auch der Erwerb

für alle Familienangehörigen war. (Beſchl. des 3S. einerA. verzinsi. Anlegung i. S. des § 1806 iſt. Die

V. 25. Jan. 1922, Reg. III Nr. 2/1922 ).
M. Beteiligung des M. an einem Handelsgewerbe iſt teine

verzinsl. Anlegung von MGeld u . fällt daher nicht

II.
unter die $$ 1806—1811 (ſo auch AG. in NJA. 13,

78 ff., wenn es dort in der Begr. heißt, es handle fich

Der Antauf von Attien iſt verzinsliche Anlegung bei einer ſolchen Beteiligung nicht um feſte Zinſen,

von Mündelgeld.') ,Beſondere Gründe“ i. S.des $ 1811 ſondern gewiſſermaßen um Dividenden , alſo um eine

BOB. Find nicht folde allgemeiner Art, ſondern ſolche, nußbare, aber nicht um eine verzinsl. Anlegung, ſo

die in den Berhältniſſen der einzelnen Vormundidaft kann in dieſer Bemertung nicht die beſtimmte Auf

liegen . Der Bormund (= V.) der wegen Geiſtestrants faſſung gefunden werden, daß der Anfauf von 4.teine

heit entmündigten Eliſe H. hat an dasVormger. den verzinsl Anlage“ ſei ; zur Vorlage an das No. gemäß

Antrag geſtellt, es mögé genehmigen, daß er im Þinblic F88, § 28 Abf. 2 ' beſteht daher kein Anlaß). Der

auf die Entwertung der Papiermark einen Teil des Erwerb einer A fann aber – weder im Nechtsſinn noch

Vermögens feines Mündels (= M.) in Aftien (= A) . nach der Verkehrsauffaſſung als Anlegung von MGeld

oder Geſchäftsanteilen anlege ; die Entwertung des in dem von der AG , betriebenen Handelsgewerbe

Geldes ſei ein „ bef. Grund " i. S. des § 1811 BGB. betrachtet werden .

Das Ao hat abgewieſen, Beſchw . u . weitere Beſchw . Darüber, was bef. Gründe i . S. des § 1811 find,

blieben ohne Erfolg. gibt die Entſtehung feinen ficheren Aufichluß. Zur

Gründe: Nach BGB. § 1806 hat der B. das Rechtfertigung des § 501 Abſ. 5 des Vorentw . („Šine

zum Vermögen des M. gehörende Geld verzinslich anderweite ſichere ginsbare Belegung kann das Vorm.

anzulegen, ſoweit es nicht zur Beſtreitung von Aus- Ger. dem V. aus beſ. Gründen geſtatten “ ) iſt in der

gaben bereit zu halten iſt ; über die Anlegung ent- Begr. bemerkt, das Dormer. folle zur Genehmigung

halten die SS 1807, 1808 u. die landesrechtl. AusfBeſt. befugt ſein, wenn beſ. Gründe es zweďmäßig erſcheinen

nach Art. 212 EG. Näheres. Nach § 1811 kann das laſſen, über deren Borhandenſein es ſelbſt zu ent

Vormer. aus beſ. Gründen dem B. eine andere als dheiden hat“ . Eine ſolche Beſt. ſei nicht entbehrlich,

die in den $$ 1807, 1808 vorgeſchriebene Anlegung namentlich mit Rückſicht auf die zweđmäßige Anlegung

geſtatten . Durch § 1806 iſt allerdings nicht ausge- im Ausland . Nach Hinweis auf ähnl. Beſt. des früheren

ichloſſen , daß der V., wenn dies für den M vorteil- Nechtes u . den abweichenden Standpunt der preuß .

hafter iſt, Geld anders als durch verzinsl Anlegung Vorm heißt es weiter, das Leben zeige, daß ſich die

nußbar macht, z . B. durch Anfauf von Grundſtüđen Notwendigkeit, u U. von geſeßl . Ordnungsvorſchr. zu

oder durch Anlegung in einem Handelsgewerbe oder befreien , überal fühlbar mache u. daß dieſe Möglich

in einem anderen gewerbl. Betrieb (Mot . IV ; 1110 ). feit nicht ausgeſchloſſen werden dürfe. Die Mot. zu

Db der V. MGeld in dieſer Weiſe alſo nicht durch dem mii 8 1811 BGB. nahezu wörtlich übereinſtimmenden

verzinsl. Anlegung) verwerten will, iſt ſeinem pflichts § 1667 Entw I erwähnen, die Vorſchr. ſei namentlich

mäßigen Ermeſſen überlaſſen. Inwieweit die geGe- für Fälle von Wert, in welchen der M. , ſ B. inf einer

nehmigung notwendig iſt, beſtimmt ſich nach den beſ. Erbſchaft, Kapitalvermögen in ausl. Werten beſige u.

Vorſchr. (H. B. nach $$ 1821, 1823 ). § 1811 aber gilt im Zuſammenhang mit dieſem Beſitz zur Vermeidung

für dieſe Fälle nicht (KG . in RJA. 13 , 78). Entſcheidet großer Verluſte die weitere Anlegung von MGeldern

ſich der v jedoch für v rzinsl. Anlegung, ſo iſt er an in ſolchen Werten, durch Ausübung eines Bezugsrechtes

die in dieſer Hinſicht beſtehenden geſel . Beſt. gebunden oder durch Nachzahlungen, erforderlich wird, oder in

u zu einer Abweichung nur berechtigt, wenn ihm dies welchen dem Baier oder der Mutter des M. durch die

das Bormer. auf Grund des § 1811 geſtattet. Der Hingabe eines Darlehens gegen øyp. der Beſitz eines

Ankauf von A. aus Barbeſtänden des M Vermögens Grundſtüds im Auslande erhalten wurde, wenn dadurch

iſt verzinsl. Anlegung von MGeld. Freilich hat der die Subſiſtenz der Familie u. des M. ſelbſt bedingt iſt

Attionår (von § 215 Abſ. 2 HOB. abgeſehen) nur (Mot. IV, 1120 ). Im Schrifttum wird übereinſtimmend

Anſpruch auf Anteil am Reingewinn, nicht auf Zinſen die Meinung vertieten , beſ. Gründe ſeien nur ſolche,

(HOB. S 215 Abſ. 1 ) u . Dividenden ſind rechtl. feine die in den Verhältniſſen der einzelnen Vormundſchaft

Zinſen . Allein nach der Anſchauung des Verkehrs liegen, allgemeine Erwägungen reichten zur Anwendung

ſteht der Erwerb einer A. dem Erwerb eines verzinsl . des § 1811 nicht aus (i. a . AGJ. 37 A 65) . Der Sen.

Wertpapiers im weſentl . gleich. wie ſich ſchon aus tritt bei . Hätte dem VormGer. geſtattet ſein ſollen,

der vielfach übl . Bezeichnung der Gewinnanteilſcheine auch aus Erwägungen allgem . Art den V. von der

als „ Zinsfoupons ergibt. Daß auch das Geſ. den Beobachtung der $8 1807, 1808 zu befreien, ſo hätte

Erwerb einer A. als verzinsl. Anlegung i . S. der es der Worte „aus beſ.Gründen“ nicht bedurft; denn

SS 1806-1811 betrachtet, folgt aus § 234 BGB . Hie- daß das VormGer. Ausnahmen von geſeßl. Regel:

nach ſind Wertpapiere zur Sicherheit nur geeignet, vorſchr. nur aus triſtigen Erwägungen zulaſſen darf,

wenn ſie auf den Inhaber lauten, einen Aurswert iſt ſelbſtverſtändlich. Würde man ihm die Befugnis

haben u . einer Gattung angehören , in der MGeld einräumen, eine Abweichung von SS 1807, 1808 auch

angelegt werden darf ; nach Abſ. 2 ſind mit den Wert- aus Gründen zu geſtatten , die bei allen Vormund

papieren die Zins- , Menten-, Gewinnanteil- u. Erneue- ſchaften einer beſtimmten Zeit zutreffen (wie . B.
rungsſcheine zu hinterlegen . Zur Begr . dieſer Vorſchr. geringes Zinserträgnis oder iiefer Kursſtand der Wert

wurde darauf hingewieſen , daß ja auch A. verſtaatlichter papiere, Entwertung der Papiermark), ſo würde damit

Eiſenbahngeſellſch u ſolche A.in Frage kommen könnten, der auf eingehender Erwägung aller Einzelheiten bes

welche vom Bundesrat als mündelſicher erflärt worden ruhende Katalog der mündelmäßigen Anlagewerte in

ſeien ( Prot. I 267 ; vgl. BOB. § 1807 Abſ. 1 Nr 4 ). den 88 1807, 1808 ſeiner Bedeutung beraubt, ganz

Das Oef. erblici alſo in dem Anfauf einer ſolchen abgeſehen von der kaum erträgl . Verantwortlichkeit,

A. eine verzinsl . Anlegung i . S. des § 1806. Soweit die damit dem VormØer. auf einem Gebiet auferlegt

keine der Vorausſeßungen des § 1807 Abſ. 1 vorliegt, würde, das der durchſchnittl. Vorm Richter unmöglich
darf demgemäß der V. MGeld zum Anfauf von A. nur überbliden kann. (Beſchl. des 35. v . 12.Jan. 1922,

verwenden , wenn ihm dies gemäß § 1811 wegen des III 126/1921 ).
M.

Vorliegens bef. Oründe geſtattet iſt. Die gegenteilige

Anſicht von Stnör (Bay3 A. 1921 S. 286), wonach der
III.

V. zum Ankauf von A. aller Art ohne Genehmigung
Dariu, daß die GemD. für die Gemeinde u. die

1) S. a . Engelmann in 13. 1922 Nr. 2/3 Sp . 54 ff. örtl. Stiftungen diegleiche geſeßl. Vertretang vorſgreibt,
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ift die Geſtattung einer Au&uahme von der Beridrift
Abgeſehen von den allgem . Vorſchr. der $$ 22–25 der

des § 181 BOB. zu erblideu . Art. 66 Abſ. I-III bager. BUrf. über die Staatsaufſicht iſt zu prüfen,

Bemo. Find durch das Selbft Verw Bej. nicht aufgehoben. welche Beſt. der GemD. noch gelten . Art. 159 muß als

Mit not. Urt. v. 16. Dez. 1820 verkaufte die Spital- erſeßt gelten durch Art. 15 des SelbſtVerw . Das

ſtiftung (=SpSt.) F., vertr. durch den 2. Bürgermeiſter, Gleiche fann aber nicht angenommen werden für

ein Grundſtüc an die Stadtgemeinde F. , dieſe ver- Art . 66 Abſ. I-III. Dieſe Vorſchr. ſehen vor, daß das

treten durch den 1. Bürgermeiſter. Der Vertrag wurde Stiftungsvermögen mitdem GemVermögen nicht ver

dom Stadtrat F. als Vertreter der StG . u. der SpSt. miſcht u. nur zu dem Stiftungszwede verwendet werden

F. " genehmigt. Den Antrag , die Sto . F.als Eigens dürfe (Abſ. I ), daß es im Grundſtođe ungeſchmälert
tümerin einzutragen, lehnte das GBA . ab, da die zu erhalten u. Im Falle unvermeidl. Verluſte tunlichſt

Einigung gegen § 181 BOB. verſtoße ; beide Vertrags- durch Mentenanſammlung wieder zu ergängen ſei

teile ſeien durch die gleiche Perſon, den Stadtrat F. (Abſ. II ) u daß davon nur mit Genehmigung der vors

vertreten geweſen . Wenn die SpSt.F. „örtl. Stiftungs- geſepten Berw Beh, abgewichen werden dürfe (Abſ . III) .

vermögen " i . S. der Art. 65 ff. GemD. ſei, ſo fehle Uus Abf. IV des Art. 66 geht hervor, daßdie Vorſchr.

überdies die Genehmigung der vorgeſeßten VerwBeh. überdie Verwaltung des GemVerm . nur inſoweit für

nach Art. 66 Abſ. 3 Gemo. Beſchw . u . weitere Beſchw . die Verwaltung des Stiftungsvermögens gelten , als

der Stadtgem . F. wurden zurüdgewieſen. nicht beſ. geſeßl. (oder ſtiftungsmäßige) Beſt. beſtehen.

Gründe: § 181 BOB. verbietet die ſog . Zu den lekteren gehören aber gerade die in Abf. I-III

Doppelvertretung, d . h . eine Perſon darf nicht zwei enthaltenen Vorſchr., die beſ. Verwaltungsgrundfäße

Rechtsſubjekte bei Rechtsgeſchäjten zw . dieſen beiden unmittelbar für Stiftungen aufſtellen . Dieſe Beſt.

vertreten . Solche Doppelvertretung liegt an fich können daher auch nicht berührt werden durch Aen

hier vor : Die Stadtgemeinde F. bildet ein eigenes derungen der Borſchr. über die Verwaltung des Gem.

Rechtsſubjekt, ebenſo die SpSt. F. . Da lektere einem Vermögens. Das Schrifttum nimmt auch den Forts

öffentl. 3ntereſie dient, wird ſie mangels gegenteiliger beſtand dieſer Vorſchr. an. (Braunwart Stöhſel, Die

Anhaltspunkte zu den öffentl. Stiftungen i . S. des neue bayer. Gemeſeßg.S.369; Helmreich -Rod ,GemD.

Bager. Hechtes zu rechnen ſein. Da ferner ihr Zwed 4. Aufl. 1922 S. 207 mit Anm. 5, S. 208) . Das

nicht über den Bezirk der SIG. F. hinausreicht, gilt Stiftungsvermögen darf hiernach ohne Genehmigung

fie als ſog . örtl. Stiftung . Als ſolche unterſteht ſie der Verw Beh .im Grundſtode nicht geſchmälert werden.

den Vorichr. der Gemo. über das örtl. Stiftungs- Schmålern heißt den Wert verringern. Bet Ber

vermögen . Nach Art. 65 u . 66 Abſ. IV Gemo. ſteht äußerungen kommt es darauf an, ob der erhaltene

das Hecht u . die Pflicht zur Verwaltung dieſer Stiftung Wert dem hingegebenen entſpricht. Die Zuführung

der Sto. F. zu u . zwar nach den Vorſchr. über die eines Kaufpreiſes ſchließt fohin nicht ohne weiteres

Berwaltung des Gem Vermögens. Abweichende geſekl. eine Somälerung aus, zumal wenn heute an Stelle

oder ſtiftungsmäßige Beſt. ſtehen nicht in Frage. Die eines Grundſtücks Papiergeld tritt . Das GBA. will

Berwaltung der SpSt. obliegt ſohin, ebenſo wie jene dieſe Frage nicht von ſich aus entſcheiden , hält viel

der SiG. , dem Stadtrate F. (Art. 6 SelbſtVerwG . v . mehr die Entſch. der Berw Beh. i . S. des Art. 66 Abſ III

22.Mai 1919 ). Ob für die SpSt. ein bef. Verwaltungs- Gemo. für erforderlich . Das iſt ju billigen . Denn

ausſchuß aufgeſtellt iſt, iſt belanglos, denn nach außen- bürgerl.- rechtl. enthält Art . 66 ein Veräußerungs- u .

hin wird die örtl. Stiftung nicht von ihrem beſ. Ver- Belaſtungsverbot. Jedes Rechtsgeſchäit, durch das

walter, ſondern in derſelben Weiſe wie die Gem . ſelbſt die Subſtanz des Vermögens unmittelbar berührt

vertreten. ( Stahr, Bem . 1 , b zu Art 87 GemD.). wird, oder — in der Sprache des BOB. – jede Vers

§ 181 BOB gilt an ſich auch für geſeßl . Vertreter fügung iſt verboten , außer wenn ſie die VerwBeh .

(AG Ž .71 , 162). Es kann auch nicht allgemein behauptet erlaubt . Die Genehmigung iſt mithin Erfordernis

werden , daß8 181 BOB. für das öffentl. Rechtnicht gelte . des Rechtsgeſchäfts. Das GBA hat aber zu prüfen,

Soweit Rechtsſubjekte des öffentl. Rechies ein Privat- ob die ſämtl. Erforderniſſe vorliegen. (Beichl, des

rechtsgeſchäft vornehmen , unterſteht dieſes ſelbſt dem 38. v. 31. Dez. 1921, III 129/1921). M.

bürgerl.Nechte ; nur die Fragen der legitimation , einſchl.

jener der aufſichtsrechtl. Genehmigung, ſind aus dem

öffentl. Nechte zu beantworten. § 181 läßt aber Aus

nahmen zu, insbeſondere wil er nur gelten, ſoweit nicht B. Strafſachen .

dem Bertreter „ ein anderes geſtattet“ iſt. Das Geſe I.
nötigt aber keineswegs zu der Annahme, daß dies

ſtets ausdrüdlich mit Worten erklärt ſein müſſe ; es Heber die Anzeigepflicht der Aerzte inebel. auch

kann vielmehr auch aus den Umſtänden hervorgehen. nichtbayeriſcher Metzte bei anſtedeudeu njw . krantheiten

Eine derartige Ausnahme iſt auch hier anzunehmen. nach Art. 67 Abi 2 PSGB. A. , praktiſcher Arzt

Wenn die GemO. für Gemeinde u . örtl. Stiftung die in Bregenz , gab daſelbſt den an einem bayer. Grenza

gleiche Bertretung vorſchreibt, ſo darf darin die Er- orte wohnhaften Eltern wiederholt Heilmittel für ihre

mächtigung gefunden werden, daß Privatrechtsgeſchäfte an Halsentzündung erkranfte Tochter mit. Schließlich

zw . den beiden Perſönlichkeiten durch § 181 nicht gehindert ſuchte er Ende März 1921 auf Anruf der Eltern

ſein ſollen. Sonſt wäre ein Privatrechtsverkehr, der nach die Kranke auf, ſtellte Diphtherie feſt u . empfahl,

perſóhiedenen Richtungen notwendig ſein kann, ſchlechts ohne ſelbſt ärzilich tätig zu werden , die Zuziehung

hin unterbunden , denn eine andere Vertretung iſt nicht eines ortsanſäſſigen (bayer.) Arztes . A. erſtattete feine

angångig , ein ausreichender Erſaß aber aus geſeßl. Anzeige, wohl aber der zugezogene bayer. Arzt. Die

Vorſdr. nicht zu entnehmen . Die Gefahr eines Wider- Vorinſt. haben A. deswegen einer Zuwiderh . gegen

ſtreits, die § 181 BOB. hauptſächlich vermeiden will, die Bef, des bayer. StM . d . g. über die Betämpfung

iſt hier dadurch ausgeglichen , daß für die unter ge- übertragbarer Krankheiten v . 9. Mai 1911 (GVBI. 426)

meindl. Verwaltung ſtehenden Stiftungen eine beſ. für ſchuldig erkannt, da er ſowohl als zugezogener

ſtaatl. Ueberwachung u . Aufſicht insbeſ. nach Art. 66 Arzt ( § 2 Abſ. 1 a Nr. 1 der Bef.), wie als eine mit

Abſ. 1 - III Gemo. geſeßl. aufgeſtellt iſt . Ob dieſe der Behandlung der Erkrankten beſchäftigte Perſon

Mechtsauffaſſung aufrechterhalten werden fönnte, falls (8 2 Abſ. 1aNr. 2) zur Anzeige des Diphtheriefalles
etwa bei einer weitergehenden Selbſtändigmachung an die Diſtr PolBeh . verpflichtet geweſen wäre. A. macht

der Gemeinden die berührten Schußvorſor. fallen geltend : er ſei nicht Arzt i . S. der Bet. v . 9. Mai 1911,

follten, kann dahingeſtellt bleiben . we l er in Deutſchland nicht als ſolcher approbiert ſet ;

Es fragt rich weiter, ob nicht für das Rechts- er ſei auch nicht eine ſonſt mit der Behandlung der

geſchäft eine ſtaatsaufſichtl.Genehmigung erforderlich iſt. Erkrankten beſchäftigte Perſon, weil er nicht in eine
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Behandlung eingetreten ſei, ſondern die Angehörigen Er gewann ferner deren Aufläufer für ſeine Zweđe,

ſofort an einen ortsanſäſſigen Arzt verwieſen habe; verleitete ſie, die Eier vertragswidrig ſtatt an die

dem Gef. ſei übrigens dadurch Genüge geichehen, daß Sammelſtelle an ihnabzuliefern, geſtattete ihnen Ein

der von den Angehörigen zugezogene Arzt alsbald kaufspreiſe von 90 Pig . bis zu 1,10M u. gewährte

die Anzeige erſtattet habe ; für ade Fälle tomme ihm ihnen eine Bergütung von 10 Pfg. für das Ei. Die

der § 59 des SIOB. zuſtatten, weil er ſich in einem Stk. hat angenommen , daß A. hiernach vorſäßlich

entſchuldbaren Jrrtum befundenhabe. Die Hed , wurde den Preis für Gegenſtände des tägl. Bedarfs durch

verworfen. Gründe : Dhne Rechtsirrtum haben die unl. Machenſch geſteigert, ſich alſo gegen § 1 Abſ. 1

Vorinſt. angenommen , daß A. „ der zugezogene Arzt“ Nr. 4 der PrTrVD. v. 8. Mai 1918 verfehlt habe.

i. S. des § 2 I a Nr. 1 der Bef. v . 9. Mai 1911 war ; Demgegenüber ſucht dieNed . darzutun, das Ueberbieten

dieſe Eigenſchaft tam ihm jedenfalls von dem Zeitpunft der Auffäufer ſei für ſich allein teine unl . Machenſch.,

an zu, als er ſich auf den Muf der Eltern Ende März weil der Handel mit Eiern 3.8 . der Vorgänge freigegeben

1921 früh bei der Ertranften einfand , fie unterſuchte geweſen ſei u. die AG. - teine amtliche Stelle, ſondern

u . bei ihr Diphtherie feſtſtellte. Zur Ausübung dieſer nur eine freie Vereinigung ſich den Wettbewerb

Berufstätigkeitwar er nach der Uebereint gw Deutſchl. durch andere Händler habe gefallen laſſen müſſen. 3hre

u. Deſterreich, betr. die gegenſeitige Zulaſſung der an Nichtpreiſe ſeien zu niedrig geweſen u. nicht A. babe

der Grenze wohnhaften Medizinalperſonen v . 30. Sept. die Preiſe geſteigert, ſondern die Erzeuger hätten ge
1882 (ROBI. 1883, 39) berechtigt. Die Vorausſegungen, lernt, ihre Ware teurer abzuſeßen, und außerdem habe

von denen dieſe Berechtigung nach Art 1 der Uebereint. die fortſchreitende Geldentwertung derteuernd gewirkt.

abhing, daß nämlich A. als öſterr. Arzt in der Nähe Dię Rev. wurde verworfen. Oründe : Gegenſtand

der Landesgrenze wohnie u. daß es ſich um die Aus- der ſtrafb. Preisſteigerung i . S. des § 1 Abſ. 1 Nr. 4

übung der ärztl. Berufstätigkeit in einem nahe der PrTrVD. Find Gegenſtände des tägl. Bedarfs “ . Das

Grenje gelegenen deutſchen Orte handelte, liegen vor. Gef. ſegt nicht voraus, daß dieſe Gegenſtände öffentlich

Nach Art. 4 der Uebereint. unterſtand á bei Ausübung bewirtſchaftet werden, die PrTr. fann ſich auch auf

ſeines Berufes in dem deutſchen Grenzort den daſelbſt Gegenſtände erſtreden, die niemals in die ſog . Zwangsa

geltenden Geſeßen. Sienach beſtand für ihn als den wirtſchaft einbezogen waren . Folgerecht wird PrTr.

zugezogenen öſterr. Arzt in gleicher Weiſe, wie wenn auch nicht durch die Freigabe eines Bedarfsgegenſtandes

er deutſcher Arzt geweſen wäre, nach den SS 1,2 Abſ. 1 a ausgeſchloſſen . Deshalb macht es auch nichts aus,

Nr. 1 der Bet. die Pflicht zur Anzeige,u . zw. warer nach daß die A8., deren Preiſe ú. überbot, feine amtl.

§ 1 Abſ. 4 u . § 2 Abſ. 2 S. 2 gehalten, die Anzeige Sammelſtelle ſondern eine durch freie Vereinbarung

binnen 24 Stunden zu erſtatten . Seine Verantwortung gegründete Vereinigung war. Die Stk. hat auch mit

dafür wurde nicht dadurch beſeitigt, daß der nach ihm Hecht angenommen , daß A. die Preiſe durch unl.
zugezogene Arzt die Anzeige richtig erſtattet hat ; denn Machenſch . geſteigert habe. § 1 Abſ. 1 Nr . 4 PrírBD.

für den Angell. war die Pflicht zur Anzeige ſelbſtändig wid verhindern , daß fich der einzelne Händler zum

begründet. Die bedingungsloſe Beſt., daß der zugez. Schaden der Verbraucher u . ohne Müđſicht auf die

• Arzt die Anzeige binnen 24 Stunden nach Kenntnis durch die allgem . Lebensmittelknappheit hervorgerufene

zu erſtatten hat,u . der damit verfolgte Zweď, möglichſt Not um jeden Preis in den Beſiß der Ware feßt, an

taſche Schusmaßregeln zu ſichern, ſchließen jeden Zweifel der er verdienen will. Als unl. Machenſch. fann

darüber aus, daß die Pflicht des Å . zur Anzeige nicht fonach ſchon ein Ueberbieten gelten, durch das die Ware

berührt wurde durch die ſpätere Zuziehung eines in einem beſtimmten Gebiet anderen Aufläufern ent

anderen Arztes u. durch ſein Vertrauen darauf, daß zogen u. nach Möglichteit in einer Hand vereinigt

dieſer ſeinerſeits der ·Ünzeigepflicht genügen werde. werden ſoll ( insbeſ. ROSt. 52, 307) . So iſt aber

Seine Verantwortung blieb umſomehr beſtehen, als A. nach den Feſtſtellungen der Stk. gerade vorgegangen.

er teinen Einfluß darauf hatte, ob die Angehörigen Die Unlauterfeit ſeines Verhaltens tritt darin deutlich

wirklich alsbald einen anderen Arzt zuziehen u. ob u. hervor, daß er dir Beſtrebungen einer Einkaufs-Ver

wann dieſer die Anzeige erſtatten würde. Ueberdies einigung durchtreugte, die das gegenſeitige Ueberbieten

mußte ſich A. ſagen, daß eine bei der Dringlichkeit zu verhindern u . ſo die Ware unter Ausſchluß über

der Sache erhebliche Berzögerung eintreten werde Da mäßigen Berdienſtes Einzelner dem Verbraucher zu

A. jur dingeige ſchon in ſeiner Eigenſchaft als zugezogener angemeſſenem Preiſe zuzuführen gedachte. Sinterliſtige

Arztverpflichtetwar, kommt für ihn eine Pflicht nach Kunſtgriffe fordert der Begriff der unl . Machenidh an

§ 2 Abſ. 1 Nr. 2 der Bef. nicht in Betracht. Was fich nicht. Uebrigens find auch ſolche inſoferne feſt

den inneren Tatbeſtand der Verfehlung anlangt, ſo geſtellt, als A. die Einfäufer der Vereinigungzum

geht das Bero. erkennbar davon aus, daß A. die Vertragsbruch verleitet hat. (Urt. des II. Strs. d.
einſchlägigen bayer. Borſchr. gefannt hat u. daß er 6. Febr. 1922, Mev Heg. II Nr . 438/1921). Ed.

ſich über die Tatumſtände, die ſeine Anzeigepflicht be- 6394

gründeten, ſeine Eigenſchaft als zugezogener Arzt u. HI.

das Vorliegen einer Diphtherie nicht imZweifel befand.

(Urt. d . II . StrS . v . 26.Jan. 1922, RedR . II Nr. 1/1922 ).
Der Wohnungsbeichlagnahmebeldingift dem Zwange

Ed.
vermieterláriftlich andjuhändigen und muß die eins
zelneu Räume genau bejeidhuen . Nach § 10° der Bet.

II. des SoyMin . v . 10. Aug. 1920 (Maßnahmen gegen

31 dem Ueberbieten fann eine Prei& fteigerung
Wohnungsmangel betr.) iſt der Beſchlagnahmebeſchluß

durch unlantere Diadenichaft erblidt werden . Die
dem von dem Beſchl. Betroffenen ſchriftlich zu er

Arbeitsgemeinſchaft (= AG. ) für die bayer. Eierver
öffnen d. i . der Beſchluß muß ihm ſchriftlich ausge

ſorgung hatte Ende März 1921 ihren Auftäufern vor
handigt werden. Der Beſchl. muß auch erkennen

laſſen , welche R &ume der Verfügungsberechtigte
geſchrieben, den Hühnerhaltern 60 Pig . für das Ei zu

dem Wohnungsſuchenden einzuräumen hat. Es genügt

zahlen . Die Einhaltung dieſes Preiſes wurde dadurch
nicht die allgemeine Anordnung, daß dem zugewieſenen

unmöglich gemacht, daß A. mit einem Fuhrwertzweimal

wöchentlich mehrere ſchwäbiſche Bezirke bereiſte u.
Mieter auch Speicher- und Rederanteil zur Verfügung

jedesmal 5–6000 Eier auſtaufie, wobei er die Auf
zu ſtellen iſt. (ürt. des lI. Strs. v . 29. Dez. 1921,

RedRg. II Nr. 422/1921).
Ed .

käuferpreiſe zunächſt um 20 þig. für das Stüd überbot.

Als die üo . nunmehr auch ihren Aufläufern einen IV.

Erzeugerpreis von 80 Pig. geſtattete, ging A. mit

ſeinen Preisangeboten bis auf 1,20 M hinauf u . ver- Welde Straftat liegt vor, wenn jemand eine

eitelte dadurch allmählich den Ankauf durch die AG. Gagube außer Betrieb legt, um ſo ungemeneu zute
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frömended Gas unentgeltlid, zu verbranden ? ) Die mäßigteitsgründen (Entlaſtung der Gerichte, Beſchleu.

Angell. hängten die Gasuhr um, ſo daß fie rüdwärts nigung) übertragen , ſie iſt der Str. nicht mit der

ſtatt vormårts lief u. erreichten dadurch ihren Zwed Wirtung entzogen , daß eine von ihr oder von threm

nämlich die Ruſtrömung u. den Berbrauch ungemeſſenen Borſigenden deranlaßte unmittelbare Zuſtellung unu

Gaſes. Die Berurteilung wegen Diebſtahls nach § 242 gültig wäre. Der Beſchl. des No. v. 14.Apr. 1882

StGB. wurde gebilligt. (ROŠt. 6, 179) bezeichnet den 836 als eine Ordnungs

Gründe: Das Beuchtgas iſt als luftförmiger Vorſchr., die ein abweichendes Berfahren geſtattet.

Körper eine Sache i . S. des bürgerl. M. u. Strafd. Der Jm Red Falle bezweďt die Urtzuſtell. an den Angell.

Gaslieferungsvertr. iſtim Grunde ein Kaufvertr. (lein oder Verteidiger nur, dieſen die ſchriftl. UrtBegr. be

MietBertr.); er tann ſich allerdings mit anderen Ver- kannt zu geben, damit die Ned . begründet werden kann.

tragstypen verbinden (H. B. Miete der Gasuhr). Das Dieſer Zwed wird durch jede Suſtellung erreicht, mag

Gaswert verpflichtet fich, das Gas zu liefern , jedoch fie vom Vorf. oder vom Stå . veranlaßt oder auch

nur nach beſtimmtem Ábmaße, nämlich nach Bemeſſung durch einen Zrrtum des Bollzugsorganes veranlaßt

der abzugebenden Menge durch den Gasmeſſer (Gasuhr). ſein . Die Annahme des Gegenteils wåre reiner Fors

Beştere Borrichtuug iſt tein Sammelbehälter, ſondern ein malismus. Denn für die Zwede der Verteidigung

Meßapparat für das durchſtromende Gas. Wem Gas iſt es unerheblich , wer die Zuſtellung veranlaßt hat.

nach ſolchem Bertrag geliefert wird, der darf es nur (Böwe:Roſenberg Anm .2 zu§36 ). ( Beſchl. des I. Strs .

abnehmen unter Benußung u. nach Abmaß der zu d . 24. Jan. 1922, MedReg . I 27/1922) . Ed.

dieſem Zwede aufgeſt. Gasuhr. Soweit er Gas unter

Ausſchaltung dieſer Borrichtung abnimmt u. verbraucht,

handelt er rechts- u. vertragswidrig, er eignet ſich

etwasan, worauf er nach dem Bertrag feinen Anſpruch Gerichtshof für Kompetenzkonflikte.
hat. Das Gaswert bleibt Eigentümer des Gaſes auch

in den Beitungsröhren bis zur vertragsgemäßen Ab- Zuſtändigteit für Streitigteiten aus einem für

nahme u. hat inſolange auch Gewahrſamhieran. Die berbindlich erflärten Tarifvertrag . Der Soleusich .
Angell. handelten alſo rechts- u. vertragswidrig. Das N. verpflichtete durch Schiedsſpruch (= Sch Spr.) die

ungemeſſen zuſtrömende Gas blieb eine Sache, über Firma 8.auf die Geſamtlöhne 10 % Zulage zu ge
die die Berechtigten die Verfügungsmacht nicht aufgeben währen . Die Regierung als Zweigſtelle des SandesEA .

wollten u. nicht aufgegeben haben, ſo daß auch eine erklärte den SchÁpr.für verbindlich. Die Firma erhob
Wegnahme i . S. des § 242 SIOB. erfolgen tonnte. gegen 55 Arbeiter Klage zum 80. mit dem Antrag,

Das Eigentum am ungemeſſenen Gas fonnte mangels feſtzuſtellen, daß die Bell. nicht berechtigt find, von

Widensübereinſtimmung auf Grund des Vertr. nicht der Al. die Nachzahlung der ihnen im Sch Spr. zu:
übergehen . Der Fall liegt ſtrafrechtl. nicht anders, gebilligten Zulage zu verlangen ". Die Bell. beantragten
als wenn die Gasuhr, die ja bei folcher ümſtellung Åbweiſung. Die Regierung erhob den Sompetenzłon
außer Betrieb war, ganz beſeitigt worden wäre oder flitt. Der Gerø . erflärte den Rechtsweg für zuläſſig .

wenn die Angeti. Gas vor Eintritt in die Gasuhr Gründe : Den Gegenſtand der Alage bildet ein
durch unmittelbares Anbohren des Leitungsrohre vermögensrechtl. Anſpruch , eine Bohnforderung der

heimlich abgezogen hätten (ÁO . 39, 438) . Daß hier Bell . Das Ger. Toll nach dem Alagantrag feſtſtellen ,

die Gasuhr des Bausbeſißers u. jene der Angell. für daß den Bell. tein Anſpruch auf dieder Arbeiterſchaft
das Abrechnungsverhältnis mit dem Gaswerf in Bes durch den für verbindlich ertlärten SchSpr. zugeſprochene
ziehung zueinanderſtanden, iſt für die ſtrafrechtl. Zulage zuſtehe. Zur Begründung wird geltend gemacht,

Beurteilung belanglos. Unterſchlagung nach § 246 die Regierung ſei nicht befugt geweſen, den SchSpr.
SIGB. lommt nicht in Frage, da die Angell vor dem für verbindlich zu erklären da es ſich um eine Geſamts

rechts- u. bertragswidrigen Gasverbrauch Beft u. ſtreitigkeit handle. Nach der Dentichr. der Al . will

Gewahrſam des Gaſes nicht erlangt hatten . Auch ſie hiemit ſagen, die BerbErtl. ſei unwirkſam . Bohn
Betrug (§ 263 SIOB. ) oder Betrugsverf. iſt nicht forderungen der Arbeitnehmer gehören dem bürgerl.

anzunehmen . Ein Betrug lebt voraus, daß ſich der Rechte an (88 611 ff. BGB . ) , gleichgültig, ob ſie ſich
Låter die Sache inf eines bei einer anderen Perſon auf einen Einzelvertrag gründen oder aus einem dieſen

hervorgerufenen Zrrtums verſchafft. Hier aber geſchah beſtimmenden neuzeitl. Geſamtvertrag - Tarifver
die Wegnahme ohne Mitwirken einer getäuſchten Perſon. trag – ableiten . Nach der Klageſchrift u . nach dem

Eine Täuſchung der Kontrollorgane ergab ſich erſt Sch Spr.,die von vereinbarten „ Geſamtlöhnen “ ſprechen,

nachträglich, nachdem die Entnahme u. damit die Straf- handelt es ſich um einen Tarifvertrag. Jm Schrifts
tat vollendet war (Urt. d . I. Strs. v . 6. Dez. 1921 , tum u . in der Rechtſpr. iſt nun die Frage beſtritten,
StepAeg. Nr. 554/1921). Ed . ob der Dem Komm ., an deſſen Stelle hier die Regierung

als Zweigſt. des LandesEd. getreten iſt (BO. v .

V.
28. Juni 1920, Art. 1 Abſ. II, Stanz. Nr. 148 ; Entſchl.

des Min . f . (oz. Fürſ. v. 5. Aug. 1921 ) auf Grund

Die Frift beginnt auch dann, wenn eine Entſchei. des § 28 der BØ . 0. 12. Febr. 1920 über Einſtellung

dung niat auf Beranlaſſung der Staatsanwaltigaſt , u. Entlaſſung von Arbeitern (NG BI. 218) einen SchSpr.

ſondern auf die' des Gerichtszugeſtelltwird . Auf die mit Rechtswirtung auch dann für verbindlich erklären

rechtzeitige Mev . des A. wurde in mißverſtändl. Auf- tann, wenn es ſich um Streitigkeiten über Bühne aus

faſſung der Anordnung des Strl.-Vorſ. das Urt. dem TarifVertr., um Darif- oder Geſamtſtreitigkeiten (tm

Berieioiger ſtatt durch Vermittl. des Sta. durch die Gegenſaß zu Einzelſtreitigkeiten ) handelt (JW. 1922,

des Gerichtsſchreibers am 17. Dez 1921 zugeſtellt. 107 Nr. 3). Darüber aber herrſcht kein Streit, daß.

Vorſichtshalber wurde auf Veranlaſſung des Stadas wenn jene BerbErkl. zuläſſig u . rechtswirkſam iſt, der

Urt. nochmals am 22. Dez zugeſtellt. Die Med.-Necht- für verbindlich erklärteSchSpr. nicht einen ſelbſtändigen,

fertigungsſchrift des Vert. Tief erſt am 27. Dez. ein. unmittelbar volſtređó. Nechtstitel bildet, die Mechte

Die Hev. wurde als unzuläſſig verworfen . Gründe : u. Pflichten aus ihm vielmehr nur auf dem Wege

Die Friſt begann mit dem 17. Dez. Die neue Zu- der Klage vor dem zuſtändigen Nichter (Forderungs

ſtellung konnte weder einen neuen Friſtenlauf begründen oder Feſtſtellungsklage) verfolgt u. durchgeſeßt werden

noch die erſte Friſt verlängern, da die erſte Zuſtellung tönnen Der für verbindlich erklärte SySpr. erſeßt

wirtſamwar u . blieb . Die Zuſtellung der gerichtl. die freie Uebereinkunft beider Parteien. Er iſt ein

Entſch. iſt in § 36 StPO . der Sid . nur aus Zwed- Zwangsvertrag, durch den der Tarifvertrag u . mit

dieſem der einzelne Dienſtvertrag ergänzt oder ab.

1) S. a . den etwas andere gearteten Fall in Bay3R. 1911 S. 47 . geändert wird. Der Richter tann dann,wie bei Klagen

.
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Bücheranzeigen.

1

aus Verträgen überhaupt, prüfen, ob die Vertragss gehalten . Die teleologiſche Beſtimmung des Mechts

änderung rechtsgültigu. wirtſam iſt, d . 5. ob derScSpr. widrigen als eines menſchlichen Verhaltens, das

u. die Verberfl . nach den für beide geltenden Vorſchr. ſeiner allgemeinen Michtung nach dem Staate' mehr

ordnungsgemäß erlaſſen ſind. Nur die fachl. Unge- cadet als nüßt, führt aus der Enge bloßer Begriffs

meſſenheit beider kann er nicht prüfen . (S. Krauß, ſpalterei heraus u. iſt geeignet, auch der Hechtſprechung

Erl . der VD. 0. 12. Februar 1920, 3. Aufl ., Anm. 9 neues inneres Leben zuzuführen. Viele Fragen , die

II, 19–21 zu § 25 ; Aubele, BayZR. 1921 , 233) . Die endloſe Kämpfe erregten , ſo z . B. die nach dem Kauſal3

Frage der . Hechtmäßigkeit des SchSpr. u. der BerbErtl. zuſammenhang , nach der ſtrafrechtlichen Bedeutung

iſt allerdings nach dem öffentl. Hecht zu beurteilen. der . Unterlaſſung, nach der Willensfreiheit, nehmen

Sie bildet aber nicht den Gegenſtand derEntſcheidung, ein ganz anderes Geſicht an u. ein überraſchend helles

fie ſoll nur zum Zwede der Entſcheidung gewürdigt Licht fällt auf bisher dunkle Stellen . Auch die heille,

werden. Die Befugnis des Zivilrichters, bei Ent: heutzutage ſo heiß umſtrittene Frage nach der Stellung

ſcheidungen über bürgerl.-rechtl. Anſprüche hier des Nichters zum Gefeß wird befriedigend gelöſt. Den

über den Anſpruch der Betl. auf die Bohnzulage Wert des Buches gerade für den Praftiter möchte

Vorfragen des öffentl. Mechts zu prüfen u . über ſie ich beſonders betonen : fehlt ihm doch häufig der

incidenter zu urteilen, ſteht außer Zweifel. Anderer- feſte Boden der Erkenntnis ,wenn er an die leßten

ſeits haben auch die Verw Beh . u . der Verw Richter Gründe fommt, u. er hilft ſich dann in der Not des

die Befugnis , Ingidentfragen zivilrechtl. Natur zu Augenblids mit Erwägungen, die nicht auf allgemeine

würdigen , die im Berw Streitverfahren die Entſcheidung Maßſtäbe zurüdgehenſondern nur aus der Lage des

über sffentl.- rechtl. Anſprüche bidingen oder beeinfluſſen. Einzelfalls entnommen werden.

Catſächlich haben denn auo zahlreiche Urteile deutſcher Einen Nachteil für die Wirkung des Buches auf

Gerichte teils bejahend, teils verneinend zur die stechtsanwendung bedeutet fein großer Umfang.

Frage der Zuläſſigteit der BerbErkl. von SchSpr. in Vielleicht entſchließt ſichderVerf. dazu, in einer Art

Geſamtſtreitigkeiten Stellung genommen . (Urt. v . von Grundriß für den Praktiker ſeine Anſchauungen

18. Febr. 1922, AR. 82) . D. nur in großen Zügen niederzulegen. Es wäre be

dauerlich , wenn eine ſo wertvolle Leiſtung nicht Ein

gang in weiteſte Areife fände . Sie könnte in Bielem

klärend u. aufbauend auf das Beben wirken .

von der Pfordten.

Saner, Wilhelm, ord. Profeſſor an der Univerſitätin Folgende Ausgaben u. Einzelſchriften

Königsberg. Grundlagen des Strafrechts.

XXI. 685 S. Ber Berlin u. Beipzig 1921, Ver .
empfehlen wir beſonderer Beachtung.

wiſſenſchaftl. Berleger (Walter de Gruyter & Co.) . Schmidt, v. Hermann, Die bayeriſche sto ſten- u .

Preis Mt. 90. Stempelgereßgebung. 8 °, 403 S. 2. Aufl.

Schade, daß es nicht möglich iſt, dieſes in vieler München 1922, C. S. Bed'iche Berlagsbuchhandlung .

Hinſicht einzigartige Buch hier ſo ausführlich zu be
PreisMe. 70 , - .

ſprechen, wie es ſein wiſſenſchaftlicher Wert verdient.
Jaeger, Dr. Heinz, Wochenhilfe u . W o chen für-

Über die eingehende Auseinanderſeßung mit ihm würde forge. Zugleich Nachtrag . Die Wogenhilfe " 89,

wieder ein eigenes Wertfordern. Wir müſſen uns 23 S. München 1922, 6. B. Dediche Verlagsbuch
hier auf einige allgemeine Andeutungen beſchränken . handlung . Preis Mt. 37.

Das Buch iſt ein erfreuliches Zeichen dafür, daß gegen

über den eine Zeitlang vorherrſchendenmaterialiſtiſchen 1. Oldhauſen, Strafprozeßordnung u. 8e.

Strömungen wieder eine aus geiſtigen Tiefen ſchöpfende richtsverfaſſungsgeſe . 3. Aufl. 80, 281 S.

u . in die Weltzuſammenhänge hinübergreifende Bes Berlin 1921, Verlag Fr. Bahlen . Preis ME. 30.— .

trachtung aufwacht. Bor Jahren ſchrieb der Kriminal :
Strut , Dr. jur. 6., and ausgabe des Eins

pſychologe Fr. Näde im Archiv f. Ariminalanthropologie lommenſte u ergeſeß es. 3. Aufl. 8°, 539 S.

u . Ariminaliſtit (28 S. 19 ) : „ Die Wiſſenſchaft hat Berlin 1921, Verlag Otto Liebmann. Preis Mt. 58.—.
nicht nach gut u. ichön, ſondern nur nach der Wahr
heit zu fragen, oderwas dasſelbe iſt, nach Kauſalität“ Sendpiehl , Nido. A oſt barleiten im Fradtrecht.

ein Bedante, der in die Hechtswiſſenſchaft einge. 8 °, 110 S. Werder a . Bavel 1921 , Selbſtverlag des

führt deren Tod bedeuten , ſie zu einer bloßen Bes Berf. Preis Mt. 10.

trachtung u . Bergliederung natürlicher Zuſammens
Liepmann M., „Hamb. Schriften zur gef. Straf

hänge herunterdrüden würde. Demgegenüber baut rechtswiſſenſchaft“ . 8 °, 151 S. Heft 2. Die

der Berf. auf einer durchaus philoſophiſchen Grund. Neform des deutſchen Strafrechts. Aritiſche Bem.

lage auf u . erfaßt das Recht als Teil einer ſich nach

Vervoukommnung ſtređenden inneren Weltordnung.

zum Strafgeſeßentwurf. Hamburg 1921 , W. Gente.

Wiſſenſchaftl. Verlag . Preis Me. 32.— .

Die Unterlage bildet die gdeenlehre, deren Frucht

barfeit für die Rechtswiſſenſchaft ich in meiner Abs Ball, Dr. Kurt. Vom neuen Weg der Gefe 3 -

handlung 13. 1921 ' Sp. 92 ff. kurz anzubeuten ver- gebung. Gr. 8°, 64 S. Berlin 1921 , Induſtrie

ſuchte. Er bewegt ſich aber nicht etwa in dunkler verlag Spaeth & Binde.

Metaphyſit ſondern vermöge ſtraffer erfenntnis
gehle- Baumer, vom Aufgebot bis zur Ehes

theoretiſcher Arbeit wird er auch dem natürlichen ſchließung. 8º, 2 Aufl. 144 S. München 1921,

Beben u. den Anforderungen des Tages vollauf ge

recht. Aber immer bleibt der Geiſt der Ausgangs
Bager. Stomm .-Schriften -Berlag. Breis Mt. 25.

puntt u. es iſt bezeichnend , wie der Verf. auf S. 351 Schneider-Nürnberg ,Die rechtl. Verantwortlich .

die Wahrheit hervorhebt, die feit Aant eigentlich ein feit von Nei u . Reichsbank für die deutſche

wiſſenſchaftliches Gemeingut bilden ſollte : die rein Geldpolitit . 80,42S. München 1922,6 5.Bed'iche

ſtoffliche Betrachtung iſt im Ganzen unzureichend, Verlagsbuchhandlung. Preis Me. 5.- .

weil ſie den Wert, den Sinn des Seienden nicht ers

flaren kann. Sauſale Erkenntnis u . Wertung, Be- Verantwortl Herausgeber : Th von der Pfordten ,

trachten u . Wollen werden durchweg ſcharf auseinander- hat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von 3. So weißer Berlag , München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. $. Datterer & Cie. , München und Freiſing.
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pſeudonym eines Ausländers mit Adels: | 3. Entw .StGB. S. 362, 361 ) . Dieſer 3med der8.. Zwed
Strafvorſchr. . ausländiſche

bezeidnung.Zu S 360 ° GtGB. und S 424 upr.qu. Es verbietet fich daher eine Unterſheidung,
die in dieſer Hinſicht das Geſeß ſelbſt nicht macht u.

Abſ. 2 EntwGtGB. für die ein beſ . innerer Grund nicht ſpricht (vgl.

Bon Oberlandesgerichtsrat Dr. Waring in Dresden . ' ) Binding a .a. D., v . Schwarze, Komm . [5. Aufl . ) S. 938).

Der §360 8 ſchüßt alſo nicht den 4.als bef . Stand.

Der Straff. des D & G Dresden hat in einem AB., deren unerlaubte, unlautere Führung unters

Urt. v. 4. Jan. 1922 (III. 379/21) die fort: | ihnen allgemein ſpricht, fort, wennſchon derjenige

,

bunden werden ſoll, beſtehen nach der Rv., die von

dauernde Geltung der Straſdrohung gegen die

unbefugte Annahmevon A Pr., u . zw . auch vorrecht geführt hat, ihn von jeft ab nur als Teilber bisher iden het berechtigtermaßen an Standesit

ausländiſchen, bejaht, felbſt wenn das Apr. nur des N. führen darf. Die Begründung des Entw .

als Künſtlername geführt wird.
StGB. Š . 362 zu § 424, der in Abs. 2 ausdrüdlich

Eine geborene Hamburgerin W. hatte fich
an der Strafbarkeit des unbefugten Führens des u .

feſthält, beſtätigt auch dies . Un dem Gegenſtande
Ende 1920 in Leipzig als Tänzerin unter dem des Schußes hat ſich mithin ſeit Erlaß der neuen

Namen , Baronin de D. “ angekündigt, unter dem NV. nichts geändert, gleichviel ob nach deren Art. 109

fie auch an anderen Orten aufgetreten iſt. Scho . A6.3 noch von einem A Stande geſproche'n

u . 16. ſprachen ſie von der Anklage nach dem
werden fann oder nicht. Der Strafdrohung in

§ 3608StGB. verbleibt daher ihre Rechtswirkſamkeit
8 3608 frei , weil er ausländiſche APr. nicht gegen die unbefugte Annahme von AB. :

trafe, auch nach Art. 109 Abſ.3 RV. in Den Künſtlern iſt gewohnheitsrechtlich geſtattet,

Hinſicht auf APr. überhaupt außer Geltung ge bei Ausübung ihres Berufes einen KünſtlerN . Zu

treten ſei. Angabe eines unrichtigen N. gegen
führen . Eingriffe in die Rechte des A. geſtattete aber

das Gewohnheitsrecht nicht u. konnte ſich hierauf nicht
über der Polizei tam nicht in Frage. Die StA. erſtrecken , da bis zum Erlaß der RV . von 1919 jeden

betonte die Gefahr, daß gerade minderwertige falls Standesrechte des A. entgegenſtanden. Obſich

Artiſten künftig überaus oftmit Titeln prunken hierin auf Grund von Art. 109 RV . ein Wandel zu

vollziehen vermag, ſteht dahin . Jedenfalls iſt für die
würden ; mindeſtens griffe $ 360 11 StGB . Plak. kurze Zeit ſeit Jntrafttr. der Rv. die Bildung eines.
Das Olo. verwies an das LG. zurück zur Feſt- neuen Gewohnheitsrechts, das für Beilegung adeliger

ſtellung, ob der bisher unbeſcheinigte Einwand Künſtlernamen die Wege ebnete, nicht nachweisbar.

der W. zuträfe, daß fie fich 1916 in Rumänien
Die W. wird darzutun oder das Nötige an die

ftandesamtlich mit einem Baron de D., einem ħand zu geben haben, ob ſie durch einen Rechtsakt

den von ihr angenommenen N. mit APr. ' erworben

Rumänen oder Bulgaren, verheiratet hätte. Auf hat, da der Staat innerhalb ſeines Gebietes auch

den Verluſt der Reichsangehörigkeit wurde dabei gegenüber fremden Staatsangehörigen -- die richtige

kein Gewicht gelegt. NFührung zu überwachen hat (vgl. Recht1919 Nr. 988)."

aus den urte ilegründen : Die dem $ 360 In Fiſcher Zeitſchrift für Verwaltungsrecht

StGB. zugrunde liegende Norm verbietet die An :

maßung von Apr. weſentlich zum Schuße der Allges
51 , 225—295 habe ich unter dem Titel ,, Der

meinheit gegen die Gefahr, die dadurch entſteht, daß A. u . ſein Name im neuen Recht“ zu den zahl

erfahrungsmäßig Berſönlichteiten, die den Anſchein reichen Fragen Stellung genommen , zu denen
höherer geſellſchaftlicher Geltung erweđen wollen, ſehr Art. 109 Abſ. 3 RV. Anlaß gegeben hat , u .
häufig Ápr. fich beilegen, um Betrügereien u. andere

Straftaten vorzubereiten oder auszuführen. (Vgl. zw . auf S. 287 ff. auch in ſtrafrechtl. Beziehung.

Binding, Lehrb. 2, 513 unter E. u . jeßt auch Dentichr. Nachdem meine auch als Sonderdruck erſchienenen ,

2 dem Straffenat nicht unbekannt gebliebenen 2119 :

.) A., av., Apr. = Adel, Adelsbezeichnung, führungen in anderer Hinſicht mehrfach WiderAPc

N., NT. Name, Namensteil. — Entw . ,

EntwStGB. = 'Entw . v. 1919 zum NStCB. & 6. bet ipruch erfahren hatten, habe ich darauf in einem
– Eb

111. =Bem. 19. ju g 360 8 " RStGB, in deſſen Erl . in der 83. 1922 Nr. 4/5 Sp. 89 ff. erſchienenen

von Ebermayer u . a . Mitgl . d . No. Aufſaße geantwortet . Nunmehr habe ich auch

1

sprädikat.
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gegenüber jener ſtrafrechtl. Entſcheidung meine mitgeteilte Schreiben der Reichsminiſter.5) In

in mehreren Punkten abweichende Auffaſſung zu der hier fragl . Hinſicht führen beide Auffaſſungen

vertreten , zugleich aber gegen den darin ver- zum gleichen Ergebnis : ein APr. i . S. des früheren

werteten § 424 Abſ. 2 Entw StGB. Bedenken Rechtes, insbeſ. des StGB. , gibt es nicht mehr.

zu erheben. Meine erwähnten Auffäße darf ich So braucht hier auf jenen vielerörterten Unter:

dabei kurz mit F3. u . 13. bezeichnen . ſchied u . ſeine rechtl. ſowie politiſche Bedeutung

1. Aø . als Zeichen der Zugehörigkeit zu einem nicht eingegangen zu werden . Nur ſei ſogleich

Stande des öffentl. Rechtes oder als eineöffentl.:rechtl. in ſprachlicher Hinſicht folgendes hervorgehoben.

erbl. Auszeichnung gibt es nach deutſchem Rechtenicht wohl läßt ſich auf Grund beider Auffaſſungen

mehr , ſeit am 14. Auguſt 1919 die neue RV. von AB. alten und neuen Sinnes reden. Näher

in Kraft trat. Das gilt auch für den hohen liegt dies aber nach der zweiten Auffaſſung. ja,) Ja

A. (F3. 240) . 3) Selbſtverſtändlich gilt das bei man kann ſagen , daß nach ihr die RV. zwar

Deutſchen auch für den A. ausländiſchen Ur- zunächſt von AB. früheren Rechtes ſpricht, dann

ſprungs gleichviel, ob die Reichsangehörigkeit aber ſo, wie oben geſchehen, ſofort" jelbſt das

durch Abſtammung uſw. vor dem 14. Aug. 1919, Wort AB. von den neuen privatrechtl. NT. ge :

oder durch Einbürgerung uſw. nachher erworben braucht, indem ſie deren künftige Genehmigung

wurde. Die Auffaſſung Neumeyers, daß troß unterſagt. Dieſer Auffaffung entſpr. verwendet
dem Art. 109 RU. landesrechtlich ein A. desRV nun aber 8 424 Entw . das Wort AB. , wie

öffentl. Rechtes fortbeſtehen könne (F3. 276) , unter 5 näher darzulegen iſt. Der 8 424 Abſ. 2

hat nur vereinzelt Unterſtüßung gefunden u. enthält alſo eine durchaud neue Norm, die für

wird insbeſ . in dem von mir in der 83. mit: die Auslegung des § 360 8 ſchlechthin belanglos

geteilten Schreiben von den Reichsminiſtern des ift. Als in Bayern der A. am 28. März 1919

Innern u . der Juſtiz abgelehnt . völlig abgeſchafft worden war, ſollte ſich nach

Nun ſchüßt der $ 3608StGB. die AP. aber Meinung der damaligen bayer . Regierung die

lediglich in ihrer Eigenſchaft als Standeszeichen Strafdrohung des § 360 8 gegen den richten,

oder Titel. SoEb. bei 9 , Binding (Lehrb. 2, 512), der das ihm nach früherem Rechte wirklich zu :

u. die Komm. ſcheiden ſcharf zwiſchen der mit- ſtehende von “ weiterführe ( F3 . 287). Dieſes

behandelten falſchen NNennung u . den dort auf- „ don " war damals noch kein NT. , es war aber

geführten Rechtsanmaßungen,4) einſchließlich der auch kein 4 Pr. mehr ; ſo hätte eine Beſtrafung

AAnmaßung. Dann iſt aber die Strafdrohung nur ſtattfinden können , wenn man dem 360

gegen die unbefugte Annahme von APr. gegen: einen neuen Sinn gegeben hätte. Wie damals

ſtandslos geworden . Man kann nicht einwenden , jene Meinung von Beling (Bay3fR. 1919 , 191 ff.)

die RV. ſpreche doch ſelbſt von AB . u . der abgelehnt wurde , jo vermag ich auch die im Dresd.

EntwStOB. ſchüße dieſe ebenſo wie das biss Urteile unternommeneNormenvertauſchung nicht als

herige Recht. ſtatthaft anzuſehen . Die neue Norm würde nicht

Art. 109 Abſ. 3 ſagt in S. 2 : „ AB . gelten„ AB. gelten die Sache treffen, ſondern nur den Wort-Schall

nur als Teil des Namens u . dürfen nicht mehr oder das Wort-Bild.

verliehen werden " , heißt dies : „AB . des früheren 2. Bandelt es ſich aber um einen A u8l ånder ,

öffentl. Rechts werden aufgehoben u . dürfen ſo entſcheidet nachzwiſchenſtaatl. Rechte ſein Heimats

auch nicht mehr verliehen werden. Als privat- recht darüber, ob er einen A. haben kann u. hat

rechtl. NT. beſtehen ſie dagegen fort," oder : ,, AB. u . welcher N. ihm zukommt (F3. 281 ) . Hat

des früheren öffentl . Rechts werden aufgehoben , ſein Heimatsrecht, wie wohl in Finnland , die

beſtehen aber als privatrechtl. N T. fort. Die AB. ebenſo in NT. umgewandelt wie bei uns,

Annahme einer neuen AB. auch dieſen Sinnes jo kann auch er ſich ein ÄPr. i. S. von § 360 %

darf ſtaatlich nicht mehr genehmigt werden ? " nicht beilegen . Gleiches gilt, wenn in ſeiner Heimat

Für die erſtere Auffaſſung hat ſich vor allem der A. ſchlechthin aufgehoben wurde , mag dort –

die preuß. Staatsregierung mit ihrer VO. v . wie in Deſterreich ( D33. 1920, 751) die

3. Nov. 1919 über die unehel. ú. a . Rinder Führung von AB. ſogar mit Strafe bedroht oder

ſowie der preuß. JuſtizMin . erklärt , für die diesdies — wie in Frankreich (F3.326) u . in Bayern -

zweite – von mir (F3. 263 ff.) vertretene nicht der Fall ſein . Die Anwendung des 3608

u. a. wenigſtens grundſäßlich das in der 13. wegen Annahme von Apr. iſt aber gegen Aus
länder überhaupt ausgeſchloſſen.

Die Rechtsanmaßung i . S. des 3608 richtete

* ) Die Landesverfaſſungen hoben teilweiſe den
ſich weſentlich nicht gegen den etwa gleichnamigen

A. ſchon früher auf, ſo in Bayern am 28. März 1919.

Der Kürze wegen wird hier im allgem . der 14. Aug.
oder den ſonſtigen Å . des Landes , ſondern gegen

als Stichtag genannt. den Bandesherrn, als den fons nobilitatis, den

8) Soießt auch NO. (IV 572/20 ) 0. 20. Olt. 1921 Inhaber der Ehrenhoheit ; vgl . Merkel a . a . D.

in LZ . 1922 Nr. 4/5 Sp . 111ff.
(oben Anm. 3) . Gegenüber Ausländern nahm

*) Jene nur ein Verſtoß gegen die Sicherheits

polizei, dieſe Verleßungen von Rechtsgütern (Merkel 5) Wie ich jeßt ſehe, ebenſo ſchon von der Pfordten,

in der Bergl . Darſt. d . deutſchen u . ausl. STR ., Bd . II. 320) . BayGemVerwZ. 1919, 636.

.
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dieſer eine derartige Rechtsſtellung könnte in Sachſen auch der Nichtſachſe verſtoßen,

indeiſen in keinem deutſchen Bande in der Deutſche, wie der Reichsausländer.

Anſpruch) . In dieſem Sinne wurde denn auch 3. Schon nach obigem kommt es nicht etwa

der $ 360 % von der herrſchenden Rechtsmeinung zu dem Ergebnis, daß die fragl. Norm nur noch

aufgefaßt (f . namentlich Eb. unter 7 u. 9 ſowie die Angehörigen ſolcher reichsausländiſcher Staaten

Olshauſen u. Rotering, inſofern ſie die Nr. 8 träfe , beren Recht einen A. kennt. Gegenüber

überhaupt nicht auf ausländiſche ?) Einrichtungen In: wie Ausländern iſt die Norm aber noch aus
beziehen . Ausländiſch war übrigens eine Eins einem anderen Grunde unabwendbar geworden.

richtung, insbeſ. ein APr. , ſchon dann i. S. des Indem das Reich verfaſſungsmäßig mit Wirkung

9 360®, wenn ſie nicht dem Bundesſtaate des für alle Einzellander den A. – wenigſtens den

Tatortes angehörte. Ein einheitliches Recht niederen A. — (F3. 270 ff.) aufhob , bekundete

gab es gar nicht. So würde die aus Samburg eß deutlich, daß es für ſein öffentl. Recht, alſo

ſtammende Tänzerin W. ſich mit der Anmaßung auch für ſein Strafrecht, überhaupt keinen Å.

irgend eines A. in Leipzig auch dann nicht ſtrafbar mehr geben ſollte (F3. 292 ff.). Auch der Aus.

gemacht haben, wenn ſie Deutſche geblieben wäre länder kann beſtraft werden, wenn er zuwider der

u . wenn von dem Art. 109 RV. ganz abgeſehen Schlußnorm des § 360 8 einen andern als den
wird . Immerhin konnte die Polizei u . U. gegen ihin nach Heimatsrecht zukommenden N. führt.

einen Ausländer einſchreiten , der den A. führte. Und dieſe Norm würde auch gegen den anwendbar,

ohne ſeine Berechtigung nach Heimatsrecht dartun ſein , der ein nach ſeinem Perſonalſtatute ſtatthaftes,

zu können (vgl. F3 . 394, auch Recht 1919 tatſächlich aber ihm nicht zuſtehendes APr. ge

Nr. 988). Ob in einem Bundesſtaate der unbe- braucht. Aber die unmittelbar auf echte Pr.

rechtigte Gebrauch einer ausländiſchen Einrichtung bezügliche Norm iſt unanwendbar geworden.
von der in § 360 % bezeichneten Art ebenſo wie Nach der DStrR3. 1919 , 386 hat ſich betr.

der einer inländiſchen verboten iſt u. ob das des § 360 % auch ſchon Ende 1919 ein Lc. ebenſo

Verbot ſolchenfalls nur den Inländer oder auch ausgeſprochen. S. ferner Beling in der Bay3FR.
den Ausländer trifft, richtet ſich , wenn nicht Reich 1919, 193, auch F3. 394 u . ießt Eb. bei 9.9)

Einrichtungen in Frage kommen (z. B. RV. Auch beim perſönlichen A. Süddeutſchlands

Art. 109 A6 . 6) nach dem öffentl. Sonderrechte war das von " bis 1919 APr. i. S. von 8 3608.

des betr. Staates (Eb. bei 1). Doch bildet das im Sinne von Art. 109 RV. iſt dieſer X. jedoch

Bedürfnis nach dem Schuße der eigenen Amts- nach der vorherrſchenden Meinung nicht als A.

trachten uſw. dennächſten Anlaß für die Straf- anzuſehen, ſodaß ſein APr. nichtzum Beſtandteil
drohung zu § 3608 Das ergibt deutlich der del N. wurde ( F3. 238 u . 18.). Eine echte

Zuſamenhang der 98 104 u . 105 impreuß. StGB. AB. blieb es aber wegen der Abſchaffung alles
Aus dem erſteren ging der $ 132 RŠIOB. hervor, öffentl .-rechtl. A. auch nicht. Seitdem war der

der troß ſeiner allgemeinen Faffung nur auf perſönl. A. bloßer Titel.perſönl. A. bloßer Titel. Wo die ſog. „ leeren “

heimiſche öffentl. Aemter bezogen wird . Gerade Titel aufgehoben wurden, hat er freilich auch als

Bindings Darſtellung ſtellt a. a. D. S. 508 ff. ſolcher m. E. ein Ende gefunden .

dieſen Zuſammenhang deutlich heraus . Die Rüd- 4. Bezüglich der Pſeudonyme, Deđnamen ,

ficht auf die Gefahr des von Binding ſowie dem geht das Dresd . Urt. mit Manes, Recht des

Dresdner Urteile bezeichneten Mißbrauche war Pf. , den Komm. Staudingers u. der RØR . u .

gewiß beim Erlaſſe des § 105 PrStGB. 4. des iekt namentlich RO3. 101, 230 davon aus, daß

8 3608 von Bedeutung, aber nicht in erſter Reihe der DedN . wirklich ein N. ſei , der unter dem

(Eb. bei 9).
Schuße des § 12 BOB. ſteht. Pland :Siber u .

Wäre die Norm des § 3608 jeßt mit dem viele andere z. B. der oberſte öſterr. Gerichtshof

Dresdner Gericht auch auf unechte AB. zu be: (D33. 1911, 748), RG. im Recht 1905 Nr. 1123

ziehen, ſo würde ſich ihre Tragweite gegen früher ſehen darin nur die rechtlich nicht geſchüßte Be:

weſentlich vergrößert haben . Denn gegen das zeichnung einer Perſon durch ein anderes Mittel

Verbot, unrichtige Namen gewiſſer Art zu führen , als ' den N. Der lebhafte Streit darüber kann

hier auf ſich beruhen. Denn in beiden Fällen

9) Finger, Unlmc., unter 12 ju § 16, fadf. handelt ein Schauſpieler, Schriftſteller, Rünſtler,

4Gej. vom 19. Sept. 1902 $ 7.
Artiſt, Fabrikant uſw. zunächſt dann rechtmäßig,

) In dem Dresdner Falle wäre übrigens das

„de“ überhaupt noch keine AB. (vgl. Finger wenn er ſich für ſein Fachgebiet einen DedN.

unter 12 a. a. D.), „Baronin “ aber eineeingebürgerte ohne AB. beilegt. 9) Dann iſt er ſeit dem 14. Auguſt
deutſche AB. Wie früher nach Adelsrecht, wäre jest

nach Úrt. 109 NV. eine ,baronne“ ohne beſondere 8) So auch ſchon von der Pfordten a . a .D. Sp. 644,

Genehmigung nicht befugt, ihren Ettel mit ,0 o nº der nur die Anwendung des § 3608 noch gegen ſolche

oder „Baroninó ins Deutſche zu übertragen ( F3. Deutſche in Frage zieht, die fünftig einen nicht ſchon

271, finger a . a. D. unter 30 h ). Daß übrigens vor dem 14. Auguſt 1919 anerkannten, ausländiſchen

Olshauſen ein ausländiſches Apr., wenndeſſen An- 4.führen. Auch dieſer Fall erledigt ſich m. E. indeſſen,

nahme vom Landesherrn des Annehmenden genehmigt ogl. F3. 263, 282.83.

war, gleich einem inländiſchen behandeln muß, geht ') Bgl. 7. B.Bland-Siber bei 7 zu § 12BOB. ,

aus ſeiner Bemertung über ausländiſche Orden hervor. Gierte , D. Br. It. 1, 723 ; A& . in D38 . 1905 , 173.

1
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1919 aber m. E. auch i . S. des 8 3608befugt, dazu unrichtige Angabe macht ... wird mit Geld

einen N. mit AB . zu wählen . Nach der erſt ſtrafe bis 1000 M beſtraft. 2. Ebenſo wird be

erwähnten Auffaſſung wurde das Gewohnheitsrecht ftraft, wer unbefugt eine AB. führt.“ Nach Wort:

der Künſtler uſw. zur Führung eines DedN. an laut u . Begründung iſt zunächſt klar, daß auch

einer Erſtreckung auf AN. nur durch das bis: ausländ . AB . u . als Täter auch Ausländer ge

herige ARecht gehemmt. Dann iſt aber nicht troffen werden ſollen. Wenn nicht AHoheit ge

nur eine Schranke gefallen, die den Uebergriff ſchüßt, ſondern die Vorbereitung von Schwindeleien

von dem ſchon bisher zugängl. Bereiche der bürger: verhütet werden ſoll, iſt das nur folgerichtig. Wie

lichen N. auf ein rechtlich davon geſondertes Gebiet ſehr ſich das Anwendungsgebiet des Entw . damie

hinderte . Dieſes Gebiet iſt durch die RV. viel- gegenüber der APr.-Norm erweitert, ergeben dit

mehr ausdrüdlich dem der bürgerl. N. einverleibt Ausführungen unter 2 .

worden . So ergriff das mit Hinſicht darauf. Was iſt nun aber eine AB. i. S. des

entwidelte Recht nun ohne weiteres auch die AN. g 4 24 ? Es iſt nicht zweifelhaft, daß das Wort

Liegt aber gar kein N. vor , ſondern nur ein aus Art. 109 RV. u . im ſelben Sinne wie dort

„ Freizeichen ", ſo kann auch nicht von einem ,, N . herübergenommen werden ſollte. Nach der preuß .

mit AB.“ geſprochen werden. Jedenfalls bedürfte Auffaſſung (vgl. oben vor Note 4) müßte der Täter
es dann nicht erſt eines Gewohnheitsrechtes, eine echte AB. für ſich in Anſpruch nehmen. 3m

ſondern ohne weiteres könnte ſeit dem 14. Auguſt Hinblick auf die dargelegte Beſeitigung aller echten

1919 ebenſowohl „ von Mayer" wie „ Vonmayer " ÁB. bei Deutſchen wäre es aber widerſinnig,

als Zeichen gewählt werden . Daß früher dieDaß früher die vorauszuſeßen , der Täter habe ein Gut beanſprucht,

AHoheit des Landesherrn der Annahme von Deck: das dem deutſchen Rechte unbekannt iſt. Zudem

namen mit AB. entgegenſtand, will ich hier mit wird künftig der Kreis der Träger alter AN.

dem Dresd. Urt. vorausſeßen.19) weit größer ſein, als der Kreis , dem AB . nach

Sollten die Brettl: Anzeigen fünftig , wie das ARecht zukommen würden. Das vom Grafen

Polizeiamt Leipzig meint,beim Verſagen des 8 3608 3. angenommene Kind heißt zwar ebenſo , iſt aber

don Gräfinnen u .Prinzeſſinnen wimmeln , wäre das i . S. des frühern ARechtes nicht adelig . Wenn

gewiß unerfreulich. Andererſeits iſt nun einmal jemand fich gerade den N. dieſes Sohnes beilegte ,

Art. 109 Geſek geworden u. die fürſtl. A Hoheit jo könnte man ihn alſo ſchlecht wegen Anmaßung

gefallen, auch große AVerbände nehmen auf das einer echten AB . ſtrafen. Ebenſo könnte er aber

frühere ARecht bei manchen Einrichtungen keine bei Annahme eines erdachten N. mit AB. ſagen ,

Rückſicht mehr . Macht es da noch für unſer Rechts- daß er ſich nur einen N. mit Scheinadel

empfinden einen Unterſchied, ob ſich ein Schrift: (F3. 244 ff.) hätte beilegen wollen . Andrerſeits

ſteller mit dem DedN. von der Elbe oder mit von wird in § 424 durch die Zuſammenſtellung des

Haſe unterzeichnet, ſtatt mit ſeinem richtigen N. ? Falles von A6.2 mit dem des A6.1 u . die

Damit ſoll doch regelmäßig auch keine „ Schwindelei Begründung dazu an die Hand gegeben , daß die

vorbereitet“ werden ! Selbſt die Bretti-Baronin Tat des Abſ. 2 lediglich ein NDelikt ſein ſoll.

denkt bei ihren Ankündigungen wohl mehr an ! Das hindert nicht, danach auch den Ausländer zu

Reklame als an Betrug. Anders vielleicht, wenn beſtrafen , deſſen Heimat echten A. kennt , u . der

ſie ihren DeđN. unzuläſſigerweiſe „ außerhalb des ſich dieſen beilegen wollte. Die Schlußnorm des

Verkehrs , für den er beſtimmt ift " (Manes S. 41 , 8 3608 wurde bereits vor dem 14. Auguſt 1919

R63. 101 , 230), 2. B. bei Kreditkäufen, ver- auch auf den Fall der unwahren Angabe eines

wendet ; dann werden aber oft die zivil- u . ſtraf- AN. bezogen. Hier gilt Enſprechendes. So iſt

rechtl. Vorſchr. über Betrug uſw. eingreifen. Im ſicherlich unter der AB. des § 424 eine unechte.

übrigen werden gleichnamige Familien regelmäßig AB. i. S. der zweiten Auslegung des Art. 109

gegen einen Bretil-Adel nach § 12 BGB. vorgehen zu verſtehen ; was wiederum für die Richtigkeit

können , der auch ideelle Intereſſen ſchüßt. Andere der leşteren ins Gewicht fält .

Artiſten u . Brettl- Inhaber können u . a . die 83 3 Immerhin iſt das Ergebnis rechtlich ſeltſam .

u. 4 UnrWG . geltend machen (vgl. Finger zu Unter den bürgerl. N. wird von 8 424 ſehr unter

3 bei 36c , 39a, 42d). Sogar $ 826 BOB. ſchieden : nennt ſich Herr Mayer etwa Neumayer,

u . g 360 " SIOB. können Plaß greifen , wenn- Ebermayer , Vonmayer, ſo iſt das nicht ſtrafbar.

ſchon kaum jemals gegenüber einem belangloſen Die berechtigten Träger dieſer N. ſind ihm gegen

PhantaſieN ., wie dem der Tänzerin W. über auf den § 12 BGB. angewieſen ,ſie müſſen

5.8 424 Entw. lautet : „ 1.Wer vorſäßlich einem ein beſ. Intereſſe nachweiſen , wenn ſie die N.

zuſtändigen Beamten über ſeinen N. . . . . eine Führung verbieten wollen . Nennt ſich aber jemand

von Mayer, ſo muß unbedingt der Stå. ein

10) Bei Manes a . a. D., Finger (unter 30 zu ſchreiten, obwohl es fich nach Art. 109 um einen

§ 16 UnlWG.) u . a . finde ich nichts darüber. In N. gleicher Art handelt, wie in jenen Fällen.

dem Verzeichniſſe von 3200 DeđN. lebender Schriftſteller,
Namentlich gibt es aber in NW.- Deutſchland etwa

das ſich bei Degener , Unſere Zeitgenoſſen ( „ Wer

ifts ? “ ) von 1914 findet, ſind viele adelige DeđN .bürgerl, 100000 Familien , die , ohne je adelig geweſen

Schriftſteller angegeben . zu ſein oder nachdem ſie den Adel verloren
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hatten, ein „von“ ſeit alters als Teil ihres bürgerl. gegenüber die Schußvorſchr. des g 12 BGB. uſw.

N. führten ,"1) ähnlich dem holländiſchen „van von Bedeutung .

u. dem gewöhnlichen franzöſiſchen „ de “. Auch In Deſterreich wird jede Führung von AB.

in Sachſen u . Thüringen kommen ſolche Familien nach dem Geſ. v . 3. April 1919 ebenſo nur im.

vor (F3. 264 ). Dazu kommen zahlreiche bürgerl. Verwaltungswege geſtraft, wie früher der un

Familien, bei denen fich zwiſchen das „ don " u . berechtigte Gebrauch von APr. nach dem HRZD .

den Hauptnamen noch ein Artikel einſchiebt, wie bei v. 9. November 1827. Hinſichtlich der Führung

von dem Borne, von den Brinken , von der Pfordten " ) eines unrichtigen einfachen N. bilden das frühere

(BayGem Verm3. 1919, 641 26 ), doch gehört preuß. u. das engliſcheRecht den größten Gegen:96

wieder z. B. die Familie von der Deđen zum jak. Nach erfterem wurde beſtraft, wer ſeinen

alten A. Ferner kommen ganz dieſelben N. ſo- N. für die Dauer änderte (F3. 288) , nach 8 105

wohl als altadelige wie als altbürgerl. vor , PrStGB. aber auch ſchon , wer ſich nur einmal

Ž. B. von Ende, von Soden. Ronnte man früher irgendwo eines ihm nicht zulommenden N. bediente.

feſtſtellen , der Täter habe ſich ein APr. beigelegt. Nach engl . Rechte iſt hingegen anſcheinend ein,

jo würde man nach § 424 ſagen müſſen, der un- Wechſel des N. ſtatthaft, ſoweit es ſich nicht um

richtige N. ſei zwar rechtlich ein privatrechtl. N., Täuſchung von Behörden uſw. handelt, ähnlich

ſein Äusſehen u . Klang ſeien auch nicht von dem wie einſt nach der L. un. Cod. 9 , 25 in Rom .

eines N. ohne AB. zu unterſcheiden, er enthalte Art. 259 des franz. C. p . ( 1858) ſtraft nur, wenn

aber dennoch eine AB. , weil der Täter beab : öffentlich u . in der Abſicht, ſich eine ehrenvolle

ſichtigt habe,*) fich als privatrechtl. Glied einer Auszeichnung (distinction honorifique) anzumaßen,

altadeligen Familie aufzuſpielen. Daß ihm nach ein Titel od. ein unrichtiger N. angenommen wird .

früherem Rechte der A.zukäme, brauchte er nicht | Auch Belgien ſtraft nur die öffentliche Führung

vorgetäuſcht zu haben. Oft wird aber der Ein- eines falſchen N. DedkN . gelten auch dabei im

wand des Rechts: wie Tatirrtums auftauchen. allg. als rechtmäßige N. Das öſterr. StGB.

Gegenüber einem kundigen Verteidiger werden die § 201 d ſtraſt jeden, der ſich einen falſchen N. ,

erforderl. tatſächl. FeſtſteŰungen håufig ſchwer fallen. Stand od . Charakter beilegt, fich für den Eigen

Bekanntlich war übrigens die Frage nach der tümer fremden Vermögens ausgibt od . fich ſonſt

Befugnis zur Führung einer AB. zuweilen hinter einem falſchen Scheine verbirgt, wenn dabei

ſehr ichwer zu beantworten, beſonders bei aus- die Abſicht obwaltet, ſich unrechtmäßigen Gewinn

ländiſchen AB. zu verſchaffen , einem andern zu ſchaden od. ihn

Zuſammenfaſſend ſei ſchließlich bemerkt: Der zu nachteiligen Handlungen zu verleiten.18)

$ 424 Abſ. 2 ſteht mit dem Gedanken des Art. 109 Nach aledem liegt es m. E. nahe , die Norm

A6f. 3 S. 2 nicht im Einklange u . das tritt nach gegen eine unrichtige NFührung, wie ſie 424

obigem beim Hinblic auf § 12 BGB. bef. hervor. Abſ. 2 enthält, entweder ganz fallen zu laffen§

Zudem wird danach der Beweis oft ſchwer ſein oder allgemeiner zu geſtalten , vielleicht

u. im Laufe der Zeit es noch mehr werden . Nur auch nach römiſchem Vorbild dabei aliqua fraus zu

gewichtige praktiſche Zwecke könnten danach die erfordern.14) Mindeſtens jollte man dann durch

Beſtimmung empfehlen. Die gegebene Begründung greifen u. jeden beſtrafen, der in ſeinem N.unbe
reicht dazu nicht hin . Die Zunahme des Schein . fugt ein ,,don " oder einen ATitel führt. Der

wird einem N. mit AB . kaum die Geltung be- Zwec des Geſeķes würde ſolchenfalls gewahrt, ſeine

laffen, die früher dem APr. zukam . Wenn die Anwendung aber ganz außerordentlich erleichtert

Begr. unterſtellt, eine AB. werde regelmäßig zur werden , ohne daß berechtigte Belange geſchädigt

Vorbereitung von Schwindeleien angenommen , ſo würden. Dann würden die rechtlich ſich völlig

beachtet ſie die vielen Fälle bloßer geſellſchaftl. gleichſtehenden Bezeichnungen von Müller, von

Eitelkeit wohl nicht hinreichend. Keinesfalls würde der Mühlen, von u . Zur Mühlen , Müller von

die neue Vorſchr. nach obigem das Auftreten eines Mühlenthal, v . Müller, Baron Müller ſowie

Brettl- A . verhindern . Andrerſeits bleiben dieſem von Ende uſw. auch unterſchied8108 getroffen.

Ein Zuſaß mit einem „ don “ , der erkennbar lediglich

1 ) 3n Bayern ſollten folche Familien ihr ,von" die Herkunft angeben ſoll, wie bei Müller von

mit dem Hauptnamen zu einem Worte vereinigen, ſich Königswinter , Müller von der Werra , iſt weder
alſo 3. B. „ Vonhoff “ – ſtatt „von Hoff“ – ſchreiben.

Doch galt dies nicht unbedingt : BayZR. 1914, 430 . ein NT. noch eine AB . u . bleibt in jedem Fall

In den Staatshandbüchern u . Rangliſten andererBänder ſtatthaft, obſchon fich gerade auf dieſem Wege die

wurde bei ihnen das „von “ ausgeſchrieben, während häufigſte AB . gebildet hat .

es bei Adeligen mit „v . “ abgekürzt wurde. Jeßt müßte

folgerichtig das „ von “ immer ausgeſchrieben u .müßten 18) Bgl. u . a . Löffler - loreng, Deſterr. Sto.

in den Adreßbüchern die Namen mit „von“ ſämtlich bei § 334 ; Merkel in der Vergl . Darſt. d . D. u .
unter B., Graf 3. unter G. eingeordnet werden , was ausl. StrM. B. II 321 ff .; Manes a. a. D. 26 ff.

freilich ſehr unzweđmäßig wäre (Dernburg , BR. 1 ,

$ 56 l ; BayGemBerw 3. 1919, 641) .
14) Vgl. von der Pfordten a. a . D. Š. 645 .

*) „ Von der “ war für ſich allein nach früherem

bayer. Recht überhaupt tein ABr.

* ) Aehnlich BayŽN. 1914, 430,
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Arbeitsrecht
zeit zu erhebl. Zwange gegen die Arb6eber führte

Bon Oberſtlandesgerichtsrat Prof. Dr. Silberſchmidt
u . auch Wirkungen auf die ſpätere Zeit ausübt.

in München . Dieſer Zwang ſtellt ſich einmal dar als Beſchaf

(Fortſeßung .) tigungszwang * ) u. zw . zur Wiederbeſchäftigung 34)

von Arbeitern u . Angeſtellten , die Kriegsteilnehmer

Damit haben wir nun die Grenzbegehung
waren , unter den früheren Bedingungen, zur Weiter

vollendet u. können jezt fragen, worin denn die beſchäftigung 85) von Arbeitern u. Angeſtellten, die) u
Bedeutung des Arbr. liegt u. worin es ſich haupt

Kriegsteilnehmer waren, unter den früheren Be
ſächlich vom übrigen Rechtsgebiete unterſcheidet.

,Das Entſcheidende" iſt, daßdasArbVerh.immer dingungen , zur Weiterbeſchäftigung 36) der bisher

Beſchäftigten, ſo lange Vermehrung der ArbGelegen.
mehr vom einfachen Schuldverh. zur ArbGemein:

heit durch ArbStredung ) zuzumuten iſt , zur
ſchaft, von der ſchuldrechtl. zur perſonenrechtl .

Bindung vorgeſchritten ift . In dieſem heutigen Kräfte, 38) wenn ſie Kriegsteilnehmer warenu . zur
Einſtellung einer beſtimmten Anzahl neuer Arb.:

Verhältnis,99)nichtin dem alten ſfladenähnlichen Beſchäftigung ſolcher Schwerbeſchädigter,"9)die nach

des Mittelalters, wo Sinzheimer ſucht, liegt die

Pedeutungdes ArbR. AusdemGedanken der heutigen reichsgefehl. Unfallrente von 50 oder mehr Prozent
den Verſorgungsgeſeßen eine Militärrente oder

ArbGemeinſchaft entwickelt ſich die Notwendigkeit für

den Staat, zum Schuße der gefährdeten Perſönlich bis 1. April 1922 33 ) dann nur wirkſam, wenn
der Volrente beziehen . Die Kündigung wird

keiten einzugreifen. Je tiefer die Stellung des Ar
die Hauptfürſorgeſtelle zugeſtimmt hat . Endlich

beiters iſt, deſto notwendiger iſt für ihn der Schußu.
dürfen Entlaſſungen infolge von Betriebsabbrüchen

deſto größer der Umfang des Schußes. Je höher

dieStellung iſt, z.B. die derleitenden Angeſtellten ,30 als20ÁrbNehmern nur erfolgen , wenn ſie der
u. Stillegungen 40) in Privatbetrieben mit mehr

)

deſto geringer iſt das Bedürfnis nach Schuß. Dega
DemobilMBeh. angezeigt u . gewiſſe Friſten danach

halb iſt es auch für die abhängigen Arbeiter am verſtrichen find.

größten, beſteht aber ebenſo für den unabhängigen,
Der Beſchäftigungspflicht entſpricht eine Pflicht

aber gefährdeten Hausgewerbtreibenden, geiſtigen

Arbeiter uſw. Der Schutz des ArbNehmers erſcheint minder berüdſichtigungswerte AN. eingenommen
zur Freimachung 41) von ArbStellen, die durch

als Zwang, ebenfalls in wechſelnder Weiſe, gegen:

über dem ArbGeber. Eine kurze Ueberſicht möge | jchäftigung vonLandarbeitern“ ) ſowiedie Pflicht
find, eine Pflicht zur Unterlaſſung gewerbl . Be

uns das zeigen.

Das Recht auf Arbeitsl) war von der deutſchen
zur Meldung freier Stellen beim nicht gewerbl.

ArbNachweis 43) (= ArbNw. ) , bei nichtlandwirt:
NatVerſ. 1848 nicht in die Grundrechte des deutſchen

ſchaftl. AG. aber nur , wenn 5 oder mehr Arb.:

Volles aufgenommen worden. § 1 desS036. ) Stellen zugleich zubeſeßen find. Daneben wurde

u . Art. 163 RV. ſtellen aber jeßt den Grundſaß auf,

daß jedem Deutſchen die Möglichkeit gegebenwerden

fot, durch wirtſchaftliche Arbeit ſeinen Unterhalt 84) Hasfel a. a.D. S. 30 f., Flato w in JW . 1919 ,

zu verdienen . Daran reiht ſich dann die ſchwer
76 f., Noppel in H. u . Wirtſch . 1920, 66 .

(86) VD . für Arbeiter u . 4. (Jan. 1919 (RGBI. 8) ,

wiegende Zuſicherung : ſoweit einem Deutſchen Arb. abgeändert durch VO. v . 13., 24., 30. Jan., 20. März

Gelegenheit nicht nachgewieſen werden kann, wird u. 4. April1919 (ROBI. 38 , 99, 133, 328, 373 ), VO.

für ſeinem notwendigen Unterhalt geſorgt. Schon für Angeſtellte v . 24. Jan.1919 (MØBI. 100), abgeändert

während des Krieges beſtand Reichsunterſtüßung S8)
durch VO .v . 6. u .7. Febr., 4. April u. 30. Mai 1919

(ROBI.167, 184, 373, 493 ), beide verſchmolzen in der

für die durch die Einberufung des Erwerbers be: 00. v . 3. Sept 1919 (NGBI. 1500 ), abgeändert u. neu

raubten Familien ſowie für die durch Kriegsmaß: geregelt durchVD. v .12. Febr.1920 (ROBI. 213/218),. )

nahmen brotlos gewordenen Arbeiter u . gemeind: dazu Erl.von Syrup -Billerbedu.von Krauß, ferner

liche Erwerbsloſen-Fürſorge ' s). Aus dieſen Ge- Sippel im Bankarchiv 18, 100 f .

86) Kastel a. a. D. S. 62.

danken entwickelte ſich zur Vermeidung der Arbeits 97) Mandl in Technik u. Wirtſch. 1918, 236.

loſigkeit nach dem Kriege die Notwendigkeit zur 88) Kastel a, a , D. S. 67 .

ArbBeſchaffung, die während der Demobilmachungs- 89) VO. v . 9. Jan. 1919 (RGBI. 28) abgeändert

durch VD. v. 1. Febr. , 11. März, 10. April, 14 Juni,

30) Vgl. Herzfeld ,Reflerwirkungen der Unſelb- 11. Aug. u . 24. Sept. 1919 (RGÖL. 132, 301 , 389, 581,

ſtändigkeit im ArbR .BD . VIII S. 75, ArbGemeinſchaften 1382, 1720), jeßt RG. v . 6. April 1920 (ROBI. 458),

ebenda S.53f., Dertmann, ArbGeſellſchaften ? ebenda abgeändert durch RG. d . 22. Oft . (ROBI. 1787) nebſt

S. 11,grundlegend Potthoff, Probleme des ArbR . AusfVO . v . 21. April 1920 (NOBI. 591 ), v . 17. Mai

1912, jeßt Sinzheimer a. a. D. S. 17 f. 1920 (HOBI. 978). Erl . der urſprüngl . Berordnungen

80) Schäfer in R. u . Wirtſchaft 1920, 213 f. u . im von Boy widt.

ArbN VII, 188 f. , Þöfchen daſelbſt VIII, 277. 4 ) VO . v . 21. März 1921 (RGBI. 327) u . 28. April

$1) Master, Das neue Arbr . S. 30f., Bewer, (ROBI. 491 ) u . 21. Juli 1921 (RGBI. 947 ), dazu

Das M. aufBeſchäftigung in der Neuen 3. f. ArbA .1,29. Borion in der SozPraris 28 , 133 .

82) NG. D. 4. Aug. 1914 (RGBI . 332 ), 30. Sept. 41) VO. v . 8. Nov. 1920 (NOBI . 1901), erl . von

1915 (ROBI . S. 629), Bet. v . 21. Jan. 1916 (RGBI. Syrup-Weigert ( Bd. 1 der Bücherei des ArbN . ) .

55, 1323 ), Bel. v . 2. Nov. 1917 (ROBI. 985) , Bef. v . “ ) VO. v . 28. März 1919 (ROBI. 355), dazu

16. Mai 1918 (RGBl. 409), 28. Sept. 1918 (ROBI. Behfeldt , Freimachung uſw. 1919.

1223) u . VO . v . 9. Dez. 1918 (RGBI. 1411 ). 43) VO. v. 16. März 1919 $ 3 (RGBI. 310) . Vgl.

) ArbM. u. Arbeiterſchuß 1921, S. 44. Stephan im HArbBI. N. F. 1, 528*.

.

.

87
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noch Belohnung (4) für Uebernahme ortafremder | rente dadurch zu ſparen ſucht, daß man Notſtands

Landarbeit durch Reiſe-, Verſorgungs-, Pacht- u . arbeiten , die dem Neubau des Wirtſchaftsleben8

Landnußungsvergünſtigungen in Ausſicht geſtellt. dienen , durch Zuſchüſſe in Höhe der erſparten

Vor allem äußerte ſich aber die Fürſorge für Arb.- Rente ermöglicht u . ſo Arb. ſchafft, ſowie zur Arb .:

Beſchaffung der Äusgeſtaltung der ÅrbVermitt: Loſenverſicherung,53)für die ebenfalls ein GeſEntw .

lung45j durch Einrichtung der öffentl. ArbNw. über vorliegt, auf den wir hier nicht eingehen können.

haupt, nachdem die gewerbsmäßigen, die gemein- Noch größer als der bis jegt beſprochene Zwang

nüßigen , die einſeitigen (nur je vom AG. oder iſt derjenige, der beim Abſchluß u. gegenüber dem

AN . eingerichteten) u. auch die in Bayern beſ. Inhalte des Arbv. jeßt in Frage kommt. Der

bewährten gemeindl. ArbNw. für das Reich nicht | Åbſchluß des ArbV . iſt nach § 105 GewO. Gegen

entſprochen hatten . Der Friedensſchluß zwiſchen ſtand freier Uebereinkunſt, allerdings ſchon da vor

NG. u . AN. vom Nov. 1918 ſchuf die Grund: behaltlich der durch Roeſ. begründeten Beſchrän

lage für die Gliederung der lückenloſen öffentlichen kungen. Immer mehr wirkten gegen die Freiheit

Nachweiſe mit den erforderl. Berechtigungen . In des Arbv. die wirtſchaftl. Machtfaktoren, zunächſt

einem 3. 3.der Beratungunterliegenden GeſEntw .45) dieMacht des AG. , dann der Vereinigungen der

umfaſſen die örtl. ArbNw . den Bezirk der unteren AN. u . der AG. So waren es allmählich die

Verwaltungsbehörde, über ihnen ſind die Landes- Verbände, die durch ihre Macht, vor allem durch

ämter u . darüber das jezt ſchon beſtehende RAmt Streite u . Nusſperrung , die Feſtſeßung der Löhne

1. ArbVermittl.“ ) angeordnet. Mit den ArbNw.en in den Arbv.en, der Tarife, 54) bewirkten. Von

ſoll die Arbloſen Verſicherung u . fann Berufs- dieſer Erkenntnis iſt nur ein Schritt zu dem Vor

beratung,48) Lehrſtellenvermittlung. Erwerbsbe: ſchlage, den Inhalt der Arbv. in den einzelnen

beſchränkten- u . Wanderfürſorge verbunden werden . Betrieben durch die Vereinigungen der AG . u .

Der Fürſorge für UrhBeſchaffung entſpricht, AN. in Verb. mit den wirtſchaftlichen Verbänden

wenn Arb. nicht nachzuweiſen iſt , obwohl Urb.: ein für allemal u . unabdingbar feſtſtellen zu

Fähigkeit u . -willigkeit beſteht, die Erwerbsloſen laſſen. Das kam dann tatſächlich vielfach zur

fürſorge 49) u . zwar die allgem . u . die produttive. Ausführung u . nur über die Frage der Unabding:

Was zunächſt die erſtere 50) Betrifft, jo wurden die barkeit beſtand dabei Streit; 56) die Möglichkeit

Gemeinden jedenfalls für 26 Wochen zur Beiſtung der Abänderung laßt aber gerade im entſcheidenden

verpflichtet, die Koſten tragen ſie aber nur zu Augenblice die wirtſchaftliche Macht des Einzelnen

2/12 ſelbſt, 4/12 trågt das Reich, 6/12 das Land, erſt recht einſeßen . Der wirtſchaftliche Friedens

gegenüber Leiſtungsſchwachen Ländern u . Gemeinden ſchluß o . Nov. 1918 brachte auch hier die Ent

allenfalls noch mehr. Umgekehrt kann den Geſcheidung. 88 1 u . 2 der VO. vom 23. Dez. 191856)

meinden bei Ueberſchreitung der Höchſtſäße die regelten die Hauptfragen ähnlich wie dies ſchon in

Meichs- u . Landesbeihilfe entzogen werden. Viel- Art. 322/4 des Schweizer Oblig . geſchehen war.

fache Mißbräuche u . Nachteile 51 ) der Erwerbeloſen
7. Jan. u. 9. März 1921, RArbBl. 1 , 324 u. 411), von

Fürſorge führten zu dem Plane der produktiven Meliorationen (Bardow im KArbBI. N. F. 1 , 668 * ),

Erwerbsloſenfürſorge,62) wobei man Erwerbsloſen- von Umſchulungen Erwerbsloſer (Albrechtdasſ. 1,

938 *) ſind beſ . Aufgaben der produktiven Erwerbs:

“ ) VD. v . 17. Febr. 1919 (AGBI . 201) u. 16. März | loſenfürſorge.

1919 (788. 310). 68) Vgl. Gruner, Die Arbloſenverſ. auf Grund

46) § 4 der DD. d . 16. März 1919 (NGBI. 310 ). lage des Sparzwangs 1918, 8 acher in der 8. f. d .

46) A a stela. a.D.S.32; W ölbling, Der ArbNach- gef. Berſicherungswiſſenſchaft 1919, 65f.; Bernhard,

weis. BD . v . 9. Dez. 1918 (ROBI. 1421 ). Für Bayern Probleme der Arbloſenverſ. im Jn- u. Ausland ebenda

MinBel. v . 29. Sept. 1917 u . 16. Jan. 1920 ſowie Bet, des 1921, 36 , Gabel in der Sojºraris 28. Jahrg.Nr.44 ;

Juſtiz Min . v . 10. Jan. 1920 ( Facharbeitsnachweis ). Stier - Somlo , Grundſäßliches zum Problem der

*?) AUrbøl. N. F. 1, 26 f., 628f., 597 f., auch auf Arbloſenverſ. im Zentralbi. f. Reichsverf. 1921, 130 f . ;
Grund der zwiſchenſtaatl. Waſhingtoner Beſchlüſſe. Schöttler, Die Arbloſenverf. ebenda S. 987.

( 8) BD. v . 5.Mai 1920 (NOBI. 876 ). 5 ) Bgl. im Allg . Hueď , Die rechtl. Grundlagen

40; Schindler im RArbBI. 1, 277* , für aus- der Árb Bedingungen beim gewerbl . ArbVertragin

ideibendeWehrmachtsangehörige Sachfe das . 5.352* . Gruchots Beitr, 65, 16 f. und õuest, M. des TarVertr.,

SO) BO . v . 13. Nov. 1918 (ROBI. 1305 ), nach mehr- 1920. Aus dem früheren Schrifttum : Sinzheimer ,

fachen Abänderungen neu verkündetmitVD. v . 23. April Der lorperative Årbeitsnormenvertrag, 2. Bde., 1907 f . ;

1919 (NGBI.416 ) u .nach weiteren Einzelabänderungen Sinzheimer, Ein Arbeitstarifgeſek 1916 ; Ed . Roſen

mit VD . v . 26. Jan. 1920 (ROBI. 98 ), 6. Mai 1920 thal, Die gefeßl. Megelung des Tarifvertrags in den

(NGBI. 871) ſowie mit der jeßt gültigenDD. v. 1. Nov. Staatsrechtl. Abhandlungen, Feſtgabe f.Daband, 1908 ;

1921 (AGBI. 1337) . Vgl. Kaštel a . a . D. S. 88 u. Boos, Der GeſamtArbv . nach Schweizer. Recht 1916,

Bimmermann im ArbR. III, 49 . Rundſtein in einer Reihe von Arbeiten , Þrenner

61) Stiller, die Ueberwachung der Erwerbsloſen: in BI. f . RA. 72, 178 f.; Botmar a. a. O. 1, 780.

fürſorge im NArbBI. Nr. 1, 666 *. 6 ) Vgl. Stohler, Tarife u . Sozialverträge, Arch.

53) § 15 der VD .über Erwerbsloſenfürſorge u .die f. R.u . WirtſchPhiloſophie 1919, 157 f. ; Baum in JW .

UusfBeſt. des RArbMiniſters v . 7. Juni 1921 (ŘArbBl. 1919, 70 f.; und daf. 75 f.; Wöl bring in D38

N. F. 1, 626 ) u . dazu Schiele, ebenda S. 132 * , Nibh , 19, 299 f.; Sißler in GHG .24, 95 ; Kantorowicz

Prattiſche Erwägungen zur produkt. Erwerbsloſenfür- in N. u. Wirtſch. 1921, 198 u. gedemann in N. u.

ſorge ebenda 1, 884 * u . Fleiſchfreiſer, Produkt. Wirtſch. 1921, 185.

Erwerbsloſenfürſorge, H. u.Wirtſchaft 1920, 242. Fördes 60) Erläuterungen von Giesbert8 - Sißler u.

tung des Wohnungsbaus (Beſt. des NArbMir von v. Schulz.

.
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Nach der deutſch. VO. find TarVectr. diejenigen Ver- beruhender Erlaß des AG.8 zur poliz . Regelung des

träge, die entweder allein zwiſchen Vereinigungen Betriebs. Seit der GewONov. v . 1891 mußten

von AN.n u . einzelnenAG.noder Vereinigungen von gewiſſe Betriebe eine Arbo. erlaſſen u. gewiſſe

AG.n geſchloſſen werden u. welche dieBedingungen Verhältniffe regeln . Schon erſcheint der ſtändige

für den Abſchluß von Einzelarbv . durch ſchriftl. Arbeiterausſchuß, der für gewiſſe Beſt . Zu

Vertrag regeln . Dadurch entſteht nun zunächſt fitimmen muß. Das iſt nun im neuen ArbR.

die Wirkung, daß ArbVertr. zwiſchen den beteiligten dahin erweitert u . verändert, daß die Arbo. in

Perſonen inſoweit unwirkſam find, als ſie von der Betrieben mit Betriebsrat oder Betriebeobmann

tarifl. Regelung abweichen, es ſei denn, daß die von dieſen mit dem AG. , der die Vorſchläge zu

Abweichungen im TarVertr. ausdrücklich zugelaſſen machen hat, vereinbart u. gemeinſam erlaſſen wird,

ſind oder daß fie einer Abänderung der Arb.: während auch in kleineren Betrieben die Geſamt

Bedingungen zugunſten der AN . enthalten u . nicht gehilfenſchaft zur Mitwirkung beim Erlaß der

ausdrüdlich ausgeſchloſſen ſind. Weiter aber kann Arbo . und, fatis der AG. widerſtrebt, zur Anrufung

das ReichsArbMin . TarVertr., die für die Ge: des Schlichtungsausſchuſſed befugt iſt, der dann

ſtaltung der ArbBedingungen des Berufskreiſes in die erforderl. Anordnungen erläßt. Auch zur Ab

dem Tarifgebiet überwiegende Bedeutung erlangt weichung von der Arbo. iſt, ſoweit fie ſtatthaft iſt ,

haben, für allgem . verbindlich erklären , alſo auch die Zuſtimmung des mitvereinbarenden Betriebs

für AG. u . ÁN. , die an dem fragl. TarVertr. rate oder Obmannes erforderlich. Die Arbo . ift

gar -nicht beteiligt find. So wird der TarVertr. eben auch Rechtsquelle. ( Schluß folgt.)

zum Geſek . Gegenüber den einfachen TarVertr.

kann ein weiterer Zwang durch VerbErklärung von

Schiedsſprüchen der Sðlichtungsausſchüſſe erreicht Das Geldſtrafengelegund das bayer. Landes
werden . Die Weiterbildung des TarVertrR. er:

ſtrafrecht.
folgt in dem ArbTarGef., zu dem derArbAusſchuß
für ein einheitl. ArbR. einen von Sinzheimer Bon 6. Henle, II. Staatsanwalt in Straubing .

herrührenden Entw.67) vorgelegt hat. Danach
Wenn man das Gef. 6. 21. Dez. 1921 zur

können nur tariffähige Vereinigungen, nämlich | Erweiterung des Anwendungsgebietes der Geld

ſolche nur von AG.noder nur von AN.n, nicht aber ſtrafe uſw. (RGBI.S.1604) ") betrachtet,fällteinem

die gemiſchten, arbeitsſchiedlichen, gelben Verbände
vor allem auf, daß die Beſt. der 88 1 u . 2 Abſ. 3

für den Abſchluß in Frage kommen. Dieſe tarif- in gleicher Weiſe auf reichs- u. landesrechtl
. Straf:fähigen Vereinigungen werden aber für Angelegen vorſchr. erſtredt find u . daß das Geſ. damit un

heiten, die einen beſtehenden TarVertr. betreffen, mittelbar abandernd in die Strafgeſeßg. der Länder

für rechtsfähig erklärt. TarVertr. ſollen , ferner eingreift. Die Begr. zu § 1 des Entw .?) ſagt
unabdingbar auchauf ſolcheArbVertr.wirken ,die hiezu : „ Die Vorſchr. bezieht ſich auf alle kriminellen
zwiſchen tarifangehörigen AG.n u . nichttarifange Strafdrohungen des Reiches u. der Länder. ...
hörigen AN.n geſchloſſen wurden, wenn alle im

Die Befugnis der Länder, für den Bereich der

Bereiche des TarVertr. beſtehenden tariffähigen landesrechii. Strafvorſchr. die Strafrahmen anders

ANVereinigungen am Vertrage beteiligt ſind. feftzufeßen, bleibt unberührt.“
Endlich ſollen die TarVertr. auch die Parteien

88 1 u. 2 A5.3 6St6 . enthalten einen offen:

verpflichten, während ſeiner Geltungsdauer den kundigen Eingriff in das Landesk. u. es entſteht

Arbeitsfrieden zu halten ; bei Nichterfüllung der
die Frage : 3ſt die Reichsgeſekg. berechtigt in einer

Vertragspflichten ſollen Bußen bis 500 000 M , Weiſeabändernd in dieLandesgeſeßg. einzugreifen,

bei wiffentlicher Verlegung einzelner Vertragsbeſt.
wie die bez. Ce Beſt.es tun ? DSTA . Wunderer ſtreift

Bußen bis 5000 M für AG ., bis 500 M für
in ſeiner Abh. in 83. 1922 Sp. 41 ff. (44) die

AN . durch eigene TarGer. ausgeſprochen werden. Frage. Er iſt im Zweifel, ob die Ausdehnung

Im übrigen beruht der ſehr ſorgfältig bearbeitete
des Geſ. auf das LandesR. nicht bedenklich iſt,

Entw. auf der dreifachen Bedeutung des TarVertr .
er verfolgt den Gedanken aber nicht weiter, ſondern

als Recht&quelle, als Schuldverhältnis u . als
meint : ReichsR . bricht BandesR. ( Art. 13 RV.) .

Innenorganiſation. Gerade der TarVertr. kommt
Die zweckmäßigkeit ſoll die Unzmedmäßigkeit be

auch für ſelbſtändige AN. in Frage.
fiegen u . man fou deshalb den Gedanken beffer

Nicht nur der Abſchluß, auch der Inhalt des
nicht zum Bedenken werden laſſen. Dieſer Nüß

ArbVertr. iſt erhebr. ' dem 3wang unterſtellt lichteitspolitik vermag ich nicht zu folgen . Zweifel

worden . Früher war zunächſt die Arbeitsordnung

- Arbo . )58) ein einſeitiger, auf dem Herrſchaftsverh. ſaßung, im ArbR. VI, 110f. und im Wörterbuch des

Arbeitsk. unter „Arb.. “ ; Bieb im GAG, 18, 217 ;

67) RArbBI . N. F. 1,491, dazu øued in JW. 1921 , Ulrichs , ArbOrdnungen (Bd . 13 der Bücherei des

613 ; vgl . auch in 33. 1920, 905 f. ArbN . 1921).

58) Köhne, Die ArbOrdnungen im deutſchen ?) lit.:Dr.Hell wig, Das Geldſtro. (Verlag von

GewerbeR . 1901 , Nehm in Hirths Annalen 1894, 132 ; H. W. Müller, Berlin München.) ; Dr. Breßfelder

Dertmann in der Feſtgabe f. Hübler 1905; Bueď in BayZr. 1922 S. 29ff.; W underer in 13. 1922

bei Gruch. 65, 16 f. u. GKG 26, 81 f. u . 27, 84 f.; Sp . 41 ff. u. mehrere Abh.in JW. 1922 S. 278 ff.

Kleeis , Die Arbo . 1914 ; $ erzfeld, Die Betriebs- *) Bgl. Bag3MBI. 1922 Š . 4 ff. (5) .
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hafte Hechtsfragen müſſen geprüft u. gelöſt u . der Verf. nicht ermächtigt iſt, bayer. Geſekg. -Bes

dürfen nicht aus Zwedmäßigkeitsgründen umgangen fugniſſe auf das Heich zu übertragen, die Zu=

werden. Es iſt auch nicht ſicher, ob die Aus- ſtimmung des bayer. LandT. aber offenbar nicht

dehnung des Geſ. auf das Landesſtrafr. wirklich erholt worden iſt. Und ſo wird nichts anderes

zweckmäßig war, wie die ſpätere Betrachtung übrig bleiben , als der Ausdehnung der 88 1 u . 2

zeigen wird, ob es nicht zweckmäßiger geweſen Ab . 3 GStr . auf das bayer. Landesſtrafrecht

wäre, dieſe Ausdehnung einem Landes6. zu übers die Rechtswirkſamkeit zu verſagen .

laffen, bei dem im einzelnen hatte erwogen werden Nimmt man im Gegenſaß hiezu an , daß die Aus

können, ob u. inwieweit eine Ausdehnung des dehnung durch Reichs6 . zuläſſig war, ſo ergibt ſich

Gef.zwecmaßig u. wünſchenswert iſt. für das bayer. Landesſtrafr. Folgendes :

Die oben aufgeworfene Frage ſcheint mir 1. Völlig ſchematiſch, ohne Rüdricht auf den

verneint werden zu müſſen. Zwar hat das ReichZwar hat das Reich früheren Strafrahmen u . die Strafwürdigkeit der

nach Art. 7 Ziff 2 RV. 0. 1919 ebenſo wie nach Verfehlung wird wie für das Reichsſtrafr . ſo auch

Art. 4 Ziff.13 RV . v . 1871 die Geſekg. über der Höchſtbetrag der Geldſtrafen, die in bayer .

das Strafr. mit der Folge, daß die Reichsgeſeg. Landesgeſ. bei Vergehen u. Uebertretungen ange.

die Landesgeſekg. ausſchließt, ſoweit es von ſeiner droht find (Verbrechen find inf. des § 4 EG.

Gefeßg.-Befugnis Gebrauch macht u. daß die StOB. nicht denkbar), auf das Behnfache, bei

Landesgeſebg. auf ſtrafr. Gebiete geſeggeberiſch tätig Vergehen auf mindeſtens 100 000 M erhöht

werden kann nur, ſoweit das Reich von ſeiner (S 1 Åbſ. 1 S. 1) . Straftaten , die ſich als Vers

Geſeßg .-Befugnis keinen Gebrauch macht (Art. 11 gehen qualifizieren, find grundſäßlich mit 3 bis

RV.) u . nur innerh. der Schranken, die das 100000Mbedroht , 9)bei Uebertretungen ſchwankt

Reich für die Landesgeſekg. auf ſtrafr. Gebiete der Strafrahmen zwiſchen 1 u . 1500 M.-) Auch

aufſtellt (vgl. 88 5 ff. EG . StGB .). Soweit die bei den Vergehen der Art . 1 , 2, 3, 5 A6.2, 7 ,

Länder hiernach ein GefeßgR .auf ſtrafrechtl. Ge- 10 , 11 u . 12 Gej . v . 11. Dkt . 1912 über das

biete haben, darf das Reich in dieſes nicht ein- Lotterieſpiel (OVBI. S. 983) wird der Höchſtbe

greifen, indem es Vorſchr. erlaßt , die unmittelbar trag der angedrohten Geldſtr. auf 100000 M

Äenderungen der von den Ländern innerh . ihrer erhöht . Damit ſtimmtnicht mehr überein Art. 15

Befugniſſe erlaſſenen Strafnormen darſtellen . Abſ. 3 Lotto ., der beſtimmt, daß die Geſamtſtr.,,

Das verbietet ſchon die Ahtung , die das Reich auf die mehrere verwirkte Geldſtr. zurüdzuführen

den Ländern ſchuldig iſt, wenn auf ſolche Er- find, 10000 M nicht überſteigen dürfe. Nach

wägungen auch heutzutage weniger Wert gelegt | den nunmehrigen Strafrahmen kann die einzelne

zu werden ſcheint. Aus dem Grundſaße: „ ReichsR. | Strafe ſchon mehr betragen . § 1 Abſ. 1 S. 1

bricht LandesR. “ (Art . 13 RV.) kann entgegen

einer vielfachvertretenen Meinung dieſeBefugnis 266, 267, 271 Berge.; Art. 96* BrandBe. Art.100
°) 3. B. Art . 6, 15 AGSIPD.; Art. 263, 264, 265,

nicht abgeleitet werden . Er ſagt nicht mehr, als PolstOB.; Art. 8 GützerG .; Art. 14, 2 , 5 Botto.;

daß dieRechtsnormen, die das Reich innerhalb Urt. 202 Waf16 .; Art. 79 Eintsto .; Urt. 44 I Roſto. ;
ſeiner Zuſtändigkeiterlaßt , den ihnen widerſprechenden § 3 Maulwurfo. v. 24. Febr. 1920 (OBBI. S. 41)

landesr. Normen vorgehen, er ſagt aber nicht,
Äusn. 1–100 000 M Art. 17 WarenhausStO .; Art. 75

EintSto.; 20 000 — 100 000 M Art. 76 EintSto.;

daß das Reich ſich über die Beft. der RV. hin: 50-100060 M Art.44 II Roſto .; 100–100 000 M

wegſeßen darf, die die Zuſtändigkeit des Reiches Art. 2 , 3, 7, 10, 11 lotto .; 200 — 100 000 M Art. 3

u. der Länder auf dem Gebiete der Geſekgebung lotto.; 300–100 000 M Art. 12 lotto .

gegeneinander abgrenzen. Der Grundjaş gilt nicht für
“) 3. B. 1-90 M Art. 79, 113, 116 PolStOB.;

Dorſchr., die das Reich unter Ueberſchreitung ſeiner 29,31, 33,34, 36, 37, 38, 46 , 49, 50,50 a,51,63, 64,65,
1–150M Art. 7 AOSIPD ; Art. 105 Fiſh0 .; Art. 23,

Gefeßg.-Befugniſſe erlaſſen ſollte . Nun hat der 68, 70, 75 ', 83, 85 , 93 ,117, 118, 119, 120, 121, 145, 146,

Vertr. der bayer. Regierung in ſeiner Rede zum 151, 152, 155, 157 PolStGB.; 1—200 M Art . 270

Juſtizetat im bayer. Band T. vor kurzem erklärt :
BergG .; 1–300 M Art. 29 Abm6.; Art. 269 BergG .;

9tt. 104 8i 8.; Mrt. 5* Deng[ttör8.; Mat. 18 3r8.;

Die Ausdehnung auf die landesrechtl. Zuſtändig: Art. 56, 62, 88 , 111, 125, 143 , 146 ?,?, 150 PolStGB.

keiten fei im urſprüngl. Entw . nicht vorgeſehen 1–450 M Art. 23 Jagdg .; Art. 24, 25, 32, 35, 39,

geweſen, ſie ſei auf Grund beſ. Vereinbarung mit 41 , 42, 47, 52, 53, 58 , 60°, 63, 66, 69, 70, 73, 74, 75 ',
76, 78, 80 , 82, 86,92, 98, 103, 115, 128, 1441 PolstoB.;

Preußen u . Bayern in den Entw . aufgenommen
1–500 Art. 272 BergO.; Art . 5 Botto.; Art. 204

worden . So iſt die Frage zu prüfen , ob , wenn
Waſſo .; 1-600 M Art. 101, 103 Fiſho.; Art. 44, 84,

die Ausdehnung der SS 1u .2 Åb . 3 OSto . auf 87, 88, 89, 90, 94, 95, 97 , 112 , 133, 134 , 143
die landesrechtl. Strafvorſchr. durch Reich : 6. PolStGB.; 1–900 Art.12 AGSIPO.;Art.6-Hengſt

unzuläſſig war, der hierin liegende Verſtoß etwa
törő .; Art . 26, 30, 40, 434, 601, 61 , 67, 71 , 721,81,104,135,

137, 138, 144 , 148 PolStGB.; 1-1000 M Art. 22 a
dadurch geheilt wurde, daß die Ausdehnung auf BoíStGB.; Art. 18 RörG.;1—1500 M Art. 28 Abmg.;

Anregung u . mit Zuſtimmung der Regierungen Urt. 100 Fiſche .; Art.87,88Armeng.;Art.268 BergG .
Bayerns u. Preußens erfolgt iſt u . fie im Reichs- Art . 46 Flurbero.; Art. 9 Gützerő .; Art. 8, 9, 14

rat u. Reichstag keinen Widerſpruch gefunden zu
BottG .; Art. 18 FürſErzo .; Art. 203, 206 Waſſo .;

Art . 22b, 27, 437, 48, 50a, 54,72 a, 834, 101, 120, 127, 129,

haben ſcheint. Für Bayern dürfte die Heilung 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 149,153,

zu verneinen ſein, da die bayer. Regierung nach 156, 158 Poistób.

1
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GStG. findet Anwendung auf die Geldſtr ., die Ausdehnung des Geſeķes auf landesr. Strafvor:

in landesgeſekl. Strafvorſchr. bei Vergehen u. ſchriften ſprechen die oben geltend gemachten Bedenken

Uebertretungen angedroht ſind . Es ſcheiden aus nicht. Dabei erſcheint es mir als ein Mangel, daß 83

Strafvorſchr., die unter die Dreiteilung des § 1 nur bei Vergehen gelten kann . Es gibt im Reichs- u .

SIGB. nicht gebracht werden können . Das iſt Landes . (vgl. 88 361 Ziff. 1-8 RSIGB. Ärt . 28 ,

bei den Forſtfreveln u . Forſtpolizeiübertretungen 45, 55 Abſ. 3 , 58 A6.2, 134 Abſ. 2 , 155 Abſ. 3

des Forſto . v . 28. März 1852 u. des pfälziſchen bay. PolStGB.) auch Uebertretungen, die aus:

Forſtſtrafrechtes der Fall. Hier kommt eine An: ſchließlich mit Freiheitsſtr. bedroht ſind.Eswärem. E.

wendung des § 1 Abſ. 1 Š. 1 nicht in Frage. nur folgerichtig geweſen , auch bei Uebertretungen

2. Ermächtigungeni. S. des § 2 Abſ. 1 S. 2 Geldſtr. unter denſelben Vorausſeßungen wie bei

GStG. enthält" Art. 9 PolStGB. u . Art. 13 Vergehen zuzulaſſen.

HundeAbg6 . v. 14. Aug. 1910 (GVBI. S. 604). Daß die 58 5ff. GSIG. auch bei Geldſtr.

Erſtere Beſt. regelt das polizeil. NotverordnungsR ., gelten, die wegen Verfehlungen gegen landesr.

deſſen Ausübung auf das Miniſterium überge Strafvorſchr. verhängt worden ſind, entſpricht der

gangen iſt(VD .v . 15. Nov. 1918, OVBI. S. 1231). M. u . tann nicht zweifelhaft ſein . Dieſe Vorſchr.

Die Uebertretung poliz. NotVD.-en kann nun ſind erlaſſen auf Grund des Rechtes des Reiches

mit Geldſtr. bis zu 1500 Mod. Haftſtr. biß zu zur Geſezg. über das gerichtl. Verfahren ein:

30 Tagen bedroht werden . Art . 13 HundeAbgG. | ſchließlich des Strafvollzuges, ihnen kommt daher

beſtimmt, daß zur Sicherung u. Ueberwachung der ebenſo allgemeinverbindi.Kraft zu, wie den Vorſchr.

Abgabe ober- u . ortspol. Vorſchr. erlaſſen werden der SS 481 ff. SIPO.

können u . daß in den ergehenden Vorſchr. die Als Ergebnis unſerer Betrachtung darf zu

rechtswidrige Gefährdung der Abgabe mit Geldſtr. ſammenfaſſend geſagt werden : Es iſt mindeſtens

biß zu 18 M bedroht werden kann . Statt Geldſtr. zweifelhaft , ob die Ausdehnung der SS 1 u. 2

bis zu 18 M kann nun Geldſtr. bis zu 180 M 46.36StG. auf das Landesſtrafr .durch Reichs6 .

angedroht werden . zuläſſig war ; die uneingeſchränkte Ausdehnung der

3. Die Erhöhung der Geldſtr. nach § 1 Ab . 1 gen . Beſt. auf das bayer. LandesR. gibt zu erhebl.

S. 1 u. die Ausdehnung der Ermächtigung nach Zweifeln Anlaß u. bringt Unordnungu . Störung in

81 Ab . 1 S. 2 St. tritt nach § 1 Abſ. 2 das Gefüge des LandesſtrafR . u . ſeinewohlüberlegten

ebenda nicht ein , wenn die in dem Landes . Strafrahmen.Strafrahmen . Es dürfte Anlaß beſtehen, die

vorgeſehene Geldſtr. in dem Mehrfachen eines Ausdehnung des Sto . auf das bayer. Landes

beſtimmten Betrages beſteht. Beiſpiele hiefür aus ſtrafr . durch ein Landes . zu ſanktionieren u .

dem bayer. Lande & R . bilden einerſeits Art . 96 46.2 dabei die Unebenheiten zu beſeitigen , die eine

Brandv .; Art . 36 Roſt. p . 16. Febr. 1921 unbeſehene Ausdehnung zur Folge haben muß.

(GVBI. S. 134), Art. 40 Stemp . v . 16. Febr.

1921 (GVBI. S. 182) , Art . 7 Abſ . 2 EG. zu den

Steuergej. v. 14. Aug. 1910 (GVBI.S: 578), Anwendbarkeit u. Wirkung des KG. v.NG
Art. 74 EintSt6 . d . 17. Aug. 1918 (GVBI. S.

816), andererſeits Art.13 HundeAbgG.81GSIG . 21. Dez. 1921 (ROBI. 1604) auf die

kann auch keine Anwendung finden im Falle des Štrafen des bayer. Forſto .
Art. 96 Ab . 1 BrandV6. Hier iſt eine Geld :

ſtrafe gleich 5 % der Verſicherungsſumme ange
Von $ . Bleicher , II . Staatsanwalt in Ansbach.

droht. Das RG. . 21. Dez. 1921 (RG.) iſt wohl

4. § 1 Abſ. 3 OSŁO. , der den Höchſtbetrag inſofern ganz neuartig, als hier der Geſetzg. den

der in reichs- u . landesr. Strafvorſchr. vorge Umfang der rechtl. Wirkung bewußt im Unu |

ſehenen Bußen auf das Zehnfache erhöht , iſt für gewiffen gelaſſen hat . Wenn auch ſonſt der Ge

das bayer. LandesſtrafR . ohne Bedeutung, da legg. niemals wiſſen kann , wieweit die Wirkungen

dieſes, ſoviel ich ſehe , Bußen nicht vorſieht. ſeines Gef . reichen, ſo handelt es ſich hier doch

5. Eine Vorſchr., wie ſie § 2 Abſ. 3 OSIG . um einen bewußten Mangel der Vorausſicht.

im Auge hat , enthält Art. 54 bay . Forft6. D. Hier hat es einmal der Geſeßg. notgedrungen ,

1852, Art. 5 Rev. ForſtStraf6 . f . d . Pfalz d. da er die Menge der Reichs- u . Landesgeſeße

28. Dez. 1831. Da eine Anwendung des GStG. unmöglich im Hinblick auf die Wirkung des neuen

auf das ForſtſtrafR . aber , wie wir geſehen haben , Geſ. durchprüfen konnte, bewußt mehr oder weniger

nicht in Betracht kommt, wird auch 3 2 46.3 dem Zufall überlaſſen müſſen , wieweit die Wirkung

auf die gen . Beſt. nicht angewendet werden können. reichen würde. Hieraus ergeben ſich m . E. für

In§ 3 OSIG. iſt nur von beſtehenden Vorſchr. die Auslegung von vorneherein zwei Folgerungen.

die Rede , es entſpricht aber wohl dem Sinn u. Da der Geſegg. die Wirkung ſeines Geſ. be

Zweck des Geſ. , ihn auch bei Vergehen anzu: wußt ganz im dunklen gelaſſen hat, kann er keine

wenden, für die nach beſtehenden landesgeſ. Vorſchr. ausdehnende Auslegung des Wortlautes ge

Geldſtr. überhaupt nicht od. nur neben Freiheitsſtr. wollt haben , da eine ſolche die Wirkungen noch

zuläſſig iſt (vgl. Art. 12 AGSUPO. ) . Gegen dieſe I ungewiſſer u. unbeſtimmter, ja ſogar gefährlich

.
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in ihrer Reichweite hätte werden laſſen. Vielmehr 81 Abſ. 2 RG. nimmt GStr. aus, die in

muß er eben deshalb eine ſehr einengende dem Mehrfachen eines beſtimmten Betrages be

Auslegung vorausgeſeßt haben in allen Fällen, ſtehen. Der geſeßg. Grund iſt wohl der, daß

in denen ſelbſt die zutreffende Wortauslegung man annimmt, in dieſen Fällen geſchehe die An.

dem Zwede des neuen Geſ. zuwiderlaufen würde. gleichung an dem Geldwert zwangsläufig. Dies

Iſt nun die Wirkung des neuen Gef. auf die iſt auch tatſächlich der Fall bei den unter 4. ge

beſtehenden Geſ. ſchon im allgem . ſo unvorher nannten, aber ohnehin ſchon ausgenommenen

geſehen, ſo muß dies um ſo mehr der Fall ſein bei Strafen . Dieſer geſebg. Grund trifft aber auch

Gel., die in ihren Beſt. von der Regel ſtart ab: zu bei den Strafen zu 5. u . 6. , bei denen an

weichen , wie dies insbeſ. bei dem bayer. Forſto . fich die Strafen ſelbſt nicht in einem Mehrfachen

( FG .) der Fall iſt. eines beſtimmten Betrages beſtehen, aber der Straf

§ 1 RG. legt ſich ausdrücklich Wirkung auf | rahmen durch ein Mehrfaches eines beſtimmten

das Landesk. bei, gilt daher an ſich auch für Betrage8 nach oben begrenzt. wird . Hier dem

das FG. Bekteres zeigt einen ſehr verſchiedenen Wortlaut nach den 81 A6.2 FG. nicht anzuwenden

Aufbau der Geldſtrafen (= OŠtr. ) , deren e8 würde heißen , denn Aufbau des FG. grundſäßlich

folgende Arten fennt: zerſtören ; insbeſ. würde eine ungewollte Vers

1. Die auch ſonſt übl . Strafrahmen : bei den ſchärfung der unter 6. genannten Strafen ein .

ForftPol.:Uebertr. der Art. 76 , 77 u. bei den treten , während ſie bei den unter 4. genannten

Forſtfredeln der Art . 90–96 . Strafen , die ihnen doch als Maß dienen , nicht

2. Die übl . Strafrahmen , aber zwangsläufig eintreten könnte.

abgeſtellt auf zugrunde liegende Einheiten (Boden : & 2 RG. gilt ſeinem Wortlaut nach in ſeinem

flächen) des Tatbeſtandes : bei den ForſtPol. Abſ. 3 ebenfalls für das LandesR. Auf Art. 55

Uebertr . der Art . 75 , 78 . FG. wirkt er jedoch nicht, da dieſer ſich schon

3. Feſtbeſtimmte Strafen, die ſich zwange: unmittelbar auf den durch 2 Abſ. 1 Ziff. 2

läufig abftufen nach Einheiten (Stüd Vieh) des RG. geänderten § 29 des StGB. bezieht.

Tatbeſtandes : bei den Forſtfredeln der Art. 88–89. Auf Art. 54 FG. ift er aber auch nicht an

4. Feſtbeſtimmte Strafen in einem Mehr: wendbar ; denn Art. 54 hat für die Umwandlung

fachen des Wertes des Gefredelten ; bei den Forſt- von Gelds in Freiheitsſtrafen keinen Strafrahmen

frebeln der Art. 79 , 80 , 82–87. aufgeſtellt, ſondern kennt nur einen ganz feſt be

5. Strafrahmen, die nach oben durch den ein ſtimmten Umrechnungsmaßſtab ; demgemäß iſt.

fachen (bei den Forſtfrebeln nach Art. 97 , 98) § 2 Ab . 3 RO. ſchon ſeinem Wortlaut nach nicht

oder doppelten (Art. 99, 100) Wert eines Gegen: | anwendbar, weil er ſich nur auf Höchſt betråge

ftandes begrenzt werden . des Umwandlungsmaßſtabes bezieht u . es nicht

6. Strafrahmen, die fich zw . dem 14/2 fachen angeht , dieſem Wort hier einen anderen Bc

u. dem 3 fachen der zu 4. genannten Strafen griff unterzulegen, als in dem unmittelbar voraus

bewegen : bei den Forſtfredeln unter erſchwerenden gehenden g 1. Der Zweck des Geſ. nämlich, den

Umſtänden der Art. 59, 60 . Umwandlungsmaßſtab dem Geldwert anzugleichen ,

Das RG. ändert nun den „ Höchſtbetrag“ ſcheint zwar zunächſt für das Gegenteil zu ſprechen .

jeder Strafe ; an u . für ſich ließe ſich auch der Man darf aber nicht überſehen, daß durch eine

Standpunkt vertreten u . würde dem Zwede der ſolche Aenderung nicht nur eine Angleichung an

Beſt. (Ungleichung an den Geldwert) ſehr gut den Geldwert eintreten , ſondern das FG . dadurch

entſprechen, daß bei einer beſtimmten (abſoluten) weſentl. geändert werden würde, obwohl das RG.

GStr. dieſe ihre eigeneHöchſtſtrafe ſei, durch deren (vgl. § 2 Abſ . 2 EG. SIOB. u . auch Begr.

Verzehnfachung nunmehr ein Strafrahmen zw . dem zum Entw. zu § 1 lekter S. u . zu § 2 lekter

Einfachen u . dem Zehnfachen entſtehe. Das wäre Åbf.) in das landesrechtl. GefeßgR. ſelbſt offenbar

aber eine dem Geſ. nicht entſpr. ausdehnende Aus: nicht eingreifen wollte. Würde man nämlich den

legung , der auch die Begr. zum Entw. des RG . Art. 54 FG. durch § 2 Abſ. 3. RG. für geändert

(zu § 1 leßter Sak) entgegenſteht, die ausdrüdlich erachten, ſo wären die Folgen auf die Vorſchr.

von einem „ Strafrahmen “ ſpricht . Feſtbeſtimmte der Art. 88, 89 FG. höchſt eigentümlich : während

Strafen ohne Strafrahmen fallen daher nicht unter man z. B. bisher für 38 u. mehr Stück Groß

die Wirkung des Geſ., dementſpr. von den vorges vieh oder für 75 oder mehr Stüd Kleinvieh bei

nannten des FG. nicht die unter 3. u . 4. , wohl aber verbotener Waldweide eine feſte Erſakfreiheitsſtrafe

die unter 1. aufgeführten. Auch in den Fällen zu von 10 Tagen betam , würde man nunmehr eine

2. iſt § 1 Abſ. 1 RG. anwendbar ; denn es handelt ſolche von nur 1 Tag bekommen. Umgekehrt zeigen

ſich hier um Strafrahmen, bei denen die Angleichung fich allerdings auch ahnl. Wirkungen in der An

an den Geldwert geboten iſt , u. die Strafen be: wendung des nicht geänderten Art . 54 FG . auf

ſtehen nicht in dem Mehrfachen eines beſtimmten die zweifellos geänderten Art. 90–96 , da bisher

Betrages ſondern es wechſeln nur die Straf- 3. B. das unbefugte Holen von Leſeholz mit Fuhr

rahmen nach Einheiten ( Bodenflächen ) des Tat- werken im Höchſtfalle (9 M)mit einer feſten Erſak:

beſtandes. freiheitsſtrafe von 4 Tagen bedroht war, nunmehr

|
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aber (90 M) mit einer ſolchen von 27 Tagen be- vereinbart fich nur mit dem Geſichtspunkt der

droht iſt. Generalprävention nicht aber dem von Schuld- u .

Da der fefte Umrechnungsmaßſtab des Art. 54 Sühne.

FG . durch die Geldentwertung weit überholt iſt § 4 RG. kommt für die wichtigſten Beft. des

u . ſeine Beibehaltung insbeſ. bei den Strafbeſt. FG . nicht in Frage, da es ſich in der Praxis

der Art. 90-96 tatſächlich eine Strafſchärfung hauptſächlich um die feſtbeſtimmten GStr.-en des

bedeuten würde, ſo erſcheint eine ſofortige einſt- FG. handelt. Im übrigen iſt es überhaupt fraglich,

weilige Aenderung des FG. dringend geboten ob der Grundſaß des § 4 ſo ſehr eine Veradi:

etwa dahin , daß ſowohl die Umrechnungsmaßſtäbe gemeinerung u. insbeſ. Anwendung auf das Forſt

des Art. 54 als auch die GStr:Androhungen des ſtrafrecht verdient. Der Unbemittelte empfindet

Art. 88 verzehnfacht werden . allerdings dieſelbe Str. härter ; aber für ihn ift

$8 3 ff. ÁG . erklären fich nicht ausdrüdlich der Antrieb, Eigentumsvergehen insbeſ. Forſt

auf das Landesk. für anwendbar; da das RG. fredel zu begehen , ſeiner Bedürftigkeit halber weit

dies in ſeinen S8 1 u. 2 ausdrücklich tut u . hier ſtarter ; u . wenn für den Bemittelten dieſelbe

unterläßt u . da es auch im übrigen (9. o .) nur GStr. an u . für ſich weniger empfindlich erſcheint,

eine Angleichung an den Geldwert bringen wil ſo iſt bei ihm der Antrieb zu ſolchen Handlungen

u . grundſäßl. Eingriffe in die Landesgeſekg. doch viel geringer ; überdies iſt für ihn vielfach die

wohl unterlaſſen will, es ferner, wie ſchon eingangs Tatſache der Beſtrafung überhaupt ohne Rücficht

erwähnt, auch nicht ausdehnend ausgelegt werden auf deren Höhe das Hauptübel. § 4 laßt ſich

darf, ſo muß angenontmen werden , daß die 88 3 ff. daher wohl vom Standpunkt des Verſchuldens

keine unmittelbare Wirkung auf das Landesk. aus oder der Sühne rechtfertigen , nicht aber vom

haben . Seinem inneren Weſen nach iſt das RG. Standpunkt derAbſchreckung aus. Ein alter deutſcher

eine Aenderung des StGB., des GVG. u . der Erfahrungsſaß aber lautet: „ Die Furcht muß

StPO ., wenn es dies auch nicht überall aus. den Wald hüten " , da er nåmlich anders erfolgreich

drüdlich ſagt. Es muß daher je nach ſeinen gar nicht gehütet werden kann. Tatſächlich hat

Beſtandteilen mittelbar überall dort für das ſich in dieſer Beziehung der Strafenaufbau des

Landesk . gelten,wo dieſeß – ſei es ausdrücklich FG ., der ſich dem Geldwert ſo leicht anſchmiegt,

oder ſtillſchweigend , in erſter Linie oder ergänzungs: gut bewährt u. es beſteht 3. 3. wohl eher die

weiſe die gen. Geſ. gelten läßt. Für das FG . Gefahr, daß bei einer Neuordnung des Forſtſtraf:

gelten aber ergänzungsweiſe die 3 gen. Gef. , rechts dieſes allzu ſchwächlich ausfällt, obwohl

ſoweit ſie den Beſt. des FG. nicht widerſprechen gerade unter den heutigen Verhältniſſen der ge

(Art . 4 AG . SIPD., Art. 188 FG .). Fienach nannte Erfahrungsſa Beachtung verdiente.

bemißt ſich daher hier die Anwendbarkeit der Die Anwendbarkeit der weiteren , hauptſächlich

88 3 ff. RO. im Geltungsbereich der StPO. liegenden Beſt.

§ 3 RG. insbeſ. fame in Frage in ſeiner des RG. dürfte kaum Bedenken unterliegen , da

Anwendbarkeit auf Art. 105 FG .; deſſen Straf- hier das FG. nichts anderes beſtimmt (Art. 188

beſt. als die härtere für den Gewohnheitsfredel FG .) ; zu beachten wären bei der Anwendung

ſteht aber in enger Beziehung zu der milderen dieſer Beſt. insbeſ. die StrafverjährungsVorſchr.

des Art. 102 über den ausgezeichneten Rüdfall. der Art . 73 , 74 FG .

Auf Art. 102 FG. erklärt ſich aber 8 3 RO .

ſelbſt nicht für anwendbar , da dieſer 8 3 fich nur

auf Vergehen nicht aber auf Uebertr. oder Verbrechen Kleine Mitteilungen.
bezieht. Da aber die Beſt. des FG . in ihrem Die Behandlung derprivatoriſchen Klauſel ( = pr.Al.)

Zuſammenhang zu nehmen ſind u. es folgewidrig im Nachlaßverfahren. Nicht ſelten enthalten Verf. v.

wäre , bei der milderen Strafbeſt. über den aus. Todesw . die Beſtimmung, daß der Erbe oder Miterbe

gezeichneten Rüdfall die Freiheitsſtrafe zwingend den Nachlaß oder Erbteil nicht erhalten, oder daß

vorzuſchreiben , bei der ſchwereren über den Ce:
er ihn wieder verlieren ſoll, oder daß er auf den

wohnheitsfrebel aber wahlweiſe die 6Str. allein
Pflichtteil beſchränkt wird, wenn er ſich dem leßten

zuzulaſſen, ſomuß § 3 RG . als eine Beſtimmung Privatteft. vielfach üblichen Ausdrud zu wählen, die
Willen des Erblaſſers ividerſeßt oder, um den in

der Reichsſtrafgeſeka. erachtet werden , die dem Verf. v. Todesm. ganz oder zum Teil anficht. In
Inhalt des Landes Gef. widerſpricht, das hier dieſen Fällen ſpricht man von pr. Kl. Die Zuläſſig

anders beſtimmt (Art . 4 AG. SIPO. ) . Uebrigens feit dieſer NI. iſt nicht zu beſtreiten (Mot. V 22, 16 F.,

wäre auch ſchon ohne dieſen Widerſpruch g 3 RG. Staudinger Note 7 zu 8 2075, Pland Vorbem . 2e por

nicht anwendbar;denn nach dem ganzen Aufbau $ 2074 , Note 1 zu $ 2065). Ueber die Behandlung
des FG. u . den Beſt. ſeiner Art. 101 ff. müßte der Kl. enthalten Mot. u. Komm. keine ausdrücklichen

vom Standpunkt des FG. aus beim Tatbeſtand Hinweiſe. Damit mag es zuſammenhängen, daß die
des ausgezeichneten Rüdjals u . des Gewohnheits- Nachlh. nach meinen Erfahrungen vielfach ſich nicht

frevels ſchon von Geſekes wegen angenommen werden ,
um die Kl. tümmern , daß fie insbeſ. das Vorliegen

daß der Strafzweck (nämlich die Generalpräven: Dieſes Vorgehen iſt aber unrichtig.
der Kl . im Erbſchein nicht zum Ausdruck bringen.

tion ) durch 6Str. -en allein hier nicht erreicht Die Erbeinſebung unter Anordnung der pr . kl.

werden kann . Denn der ſtarre Aufbau des FG . I ſtellt eine auflöſend bedingte Erbeinſepung dar.

,um
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Das iſt unzweifelhaft, wenn der Wortlaut der Berf. u. Nadherbenberhältnis beſtehenden Beſt. anzuwenden ;

dahin geht, daß der Bedachte den Nachlaß oder Erbs im wefentl. kommt Folgendes in Betracht: Die Nach

teil verlieren ſoll, falls er dem Willen des Erbl. erben, die bei Eröffnung der Verf. v. Todesw. nicht

zuwiderhandelt. Soll nach dem Wortlaut der Verf. zugegen waren, ſind von dem ſie betr. Inhalt der

der Erbe oder Miterbe den Nachlaß oder Erbteil nicht Verf. d. Todesw . in Kenntnis zu ſeben : 88 2262, 2300

erhalten, falls er ſich dem leßten Willen des Erblaſſers BGB. (Staudinger Note 5 zu § 2263). Soweit die

widerſeßt, ſo kann keine andere Beurteilung Plaß Nacerben nicht bekannt ſind, hat das Nachl.Ger. den

greifen. Swar iſt nicht zu leugnen , daß äußerlich VormR . um Aufſtellung eines Pflegere zu erſuchen,

betrachtet dieſe Art von Einſeßung als aufſchiebend bem die Mitteilung gemacht werden kann (8 1913 BGB ).

bedingte erſcheint. Allein bei Auslegung von Verf. Im Erbſchein, der dem Vorerben erteilt wird,

b. Todesm . iſt die algem . Regel des § 133 BGB. ſind die in $ 2363 BGB. vorgeſehenen Angaben zu

anzuwenden , es iſt alſo der wirkliche Wille des Erbl. maden. Bu bemerken iſt hiezu namentlich Folgendes:

zu erforſchen und nicht an dem buchſtäbl. Sinn des Bei Angabe der Vorausſeßungen , unter denen die

Uusdrucs zu haften (Staudinger Vorbem. I vor Naderbfolge eintritt, ſich fflaviſch an den Wortlaut

§ 2066 , Vorbem. III vor § 2274) . Wollte man die der Verf. v. Todesm . halten, hieße Bedeutung u. Swed

Berf. als aufſchiebend bedingte auffaſſen , dann wäre des Erbiceins verkennen . Int Erbſchein, der insbeſ.

die erſte Folge die, daß bei Annahme des nors für den rechtsgeſchäftl. Verkehr beſtimmt iſt, muß viels

malen Falles, der eine Friſt für das vorgeſchriebene mehr das Ergebnis der Schlußfolgerungen u . der

Verhalten des Eingeſepten nicht enthält, unter keinen Auslegungstätigkeit des Nachl.R . in verſtändlicher,

Umſtänden der Bedagte ſelbſt Erbe würde ; denn bis jede weitere Prüfung erſparender Weiſe niedergelegt

zu ſeinem Tode iſt ja ungewiß , ob er nicht dem Willen werden. Unklar, ja irreführend, wäre es z. B., im

des Erbl. zuwiderhandelt, erſt mit ſeinem Tode kann Erbicein den Eintritt der Nacherbfolge an die ,Ans

der für den Erbſchaftserwerb vorausgeſeßte Eintritt fechtung“ der Verf. v . Todesm .zu knüpfen, wenn die

der Bedingung ſicher ſein ; ein Toter kann aber nicht Verf., wie dies bei Privatteſt vielfach der Fall iſt,

erben . Die zweite Folge wäre die, daß auch die Erben eine Beſt. dieſen Wortlauts enthält. Der Erbl. ver

dieſes aufſchiebend bedingt Eingeſeßten die Erbſchaft ſteht unter „ Anfechtung“ das Erheben von Anſprüchen,

oder den Erbteil im Zweifel nicht erwerben würden beren Nichterhebung die Verf. v. Todesw . will, ein

($ 2074 BGB.). Daß kein Erbl. eine Einſeßung in Zuwiderhandeln gegen den Willen der Verf. v. Todesm.

dieſem aufſchiebend bedingten Sinne will, liegt auf u . des Erbl. , ſo iſt die Ausdrucksweiſe des Erbl. in

der Hand . Als Wille des Erbl. iſt vielmehr anzu- der Verf. v . Todesw . auszulegen (8 133 BGB.) . Der

nehmen, daß der Bedachte Erbſchaft oder Erbteil im Rechtsleben u . im Verkehr gebräudliche Ausbruck

ſofort mit dem Erbfall erhalten u. ſolange | „ Unfechtung einer Verf. b . Todegi .“ bedeutet aber

behalten ſoll, als er das zur Bedingung gemachte etwas ganz anderes ; eine ſolche , Anfechtung ", die ſich

Verhalten - nämlich die Beachtung des leßten Willens auf 88 2078 ff., 2279, 2285 BGB. ſtüßt, ſtellt nicht

des Erbl. an den Tag legt. Um dem Willen des ein Handeln gegen den Willen des Erbl. dar, ſondern

Erbl. gerecht zu werden, iſt alſo die infolge unges iſt im Gegenteil dazu beſtimmt, dem wirkl. Willen

ichidter Faſſung der Anordnung als aufſchiebend des Erbl. an Stelle des vermeintl. Geltung zu ver

erſcheinende Bedingung in eine auflöſende umzudeuten ſchaffen (Mot. V , 22; DLGRſpr. 40 S. 143). An dieſe

(vgl. Mot. V , 28 f .) . „Anfechtung“ im gewöhnl. rechtsgeſchäftl. u. verkehrs

Wird der eingeſeßte Erbe oder Miterbe auf den übl. Sinn iſt der Eintritt der Nacherbfolge nicht ge

Pflichtteil beſchränkt, falls er dem leßten Willen des knüpft ; der Gebrauch des Wortes „ Anfechtung“ im

Erbl. entgegenhandelt, dann liegt gleichfalls auflöſend Erbſchein iſt daher als irreführend zu unterlaſſen.

bedingte Erbeinſeßung vor. Grundſaß iſt hiebei, daß Sind die in § 2363 BGB. vorgeſchriebenen An

der Eingeſeßte die ganze Erbſchaft oder den ganzen gaben im Erbſchein nicht ausgedrückt worden oder iſt

Erbteil verliert, nicht etwa daß, da der Pflichtteil in der Erbſchein ſonſt unrichtig, ſo hat das Nachl.Ger.

der Hälfte des Wertes des gejeßl. Erbteils beſteht, den Erbſchein einzuziehen oder für fraftlos zu erklären

die Erbeinſebung zwar erhalten bleibt u . nur auf die (§ 2361 Abſ. 2 BGB.) ; auch kann der Nacherbe vom

Hälfte des geſeßl.Erbteils zurückgeführt wird (S$ 2304, Beſißer des unrichtigen Erbſcheins die Herausgabe

2303 BGB .). Der Wille des Erbl. geht ja grunds an das Nachl.Ger. verlangen (&$ 2363 Abſ. 2, 2362

fäßlich in einem ſolchen Falle dahin, daß der .Ein- Abſ. 1 BGB.) u. den Antrag beim NachlGer. auf

geſeßte möglichſt wenig erhalten ſoll; dieſem Willen Einziehung ſtellen (OLGRſpr. 4 S. 132).

wird mit der Annahme einer Pflichtteilsforderung Wenn der Ausfall der Bedingung ſicher iſt, wenn

mehr Rechnung getragen als mit der eines Erbrechts alſo der Vorerbe während der in der Verf. v . Todegm.

(Staudinger u. Pland je Note 1 zu $ 2304 ). beſtimmten Zeit oder bis zu ſeinem Tode fich vor

Es ſteht alſo feſt, daß Erbeinſeßung unter An- idriftsgemäß verhalten hat, dann iſt der bisher erteilte

ordnung der pr. Ml. auflöſend bedingte Erbeinſebung Erbſchein gleichfalls unrichtig mit den hieraus ſich

iſt. Bei dieſer Erbeinſeßung endet die Erbenſtellung ergebenden in § 2361 BGB. beſtimmten Folgen. Das

des zunächſt Eingeſepten kraft Geſeßes mit Eintritt NachlGer. hat auf Antrag einen neuen, unbeſchränkten,

der Bedingung. Die Einſebung iſt alſo nicht Ein- gewöhnl. Erbſchein auszuſtellen (Staudinger Note 2

Teßung eines Vollerben ſondern eines Vorerben zu § 2363).

($ 2100 BGB.) . Nacherben ſind mit Eintritt der Hat der Eingeſepte der Verf. v . Todedw . zuwider

Bedingung entweder die in der Verf. v . Todedw. Bes gehandelt, iſt alſo die auflöſende Bedingung eingetreten,

zeichneten oder in Ermangelung einer ſolchen Bezeich- dann iſt der dem Vorerben erteilte Erbſchein ebenfalls

nung die Perſonen, welche die geleßl. Erben des Erbl. unrichtig geworden . Die Folgen ergeben ſich aus

wären, wenn er zur Zeit des Bedingungseintritts $8 2361, 2362f. BGB. Auch kann nun der Nacherbe

geſtorben wäre, wobei der Fiskus nicht zu den geſeßl. die Ausſtellung eines Erbſcheins für ſich verlangen .

Erben in dieſem Sinne gehört (8 2104 BGB.). Dieſer Erbſchein hat nicht allgemein nur auszudrücken ,

Bei Behandlung der pr.Kl. ſind die für das Vor- 1 daß 5. (Nacherbe) den Erblaſſer beerbt hat,



122
Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr. 9 u . 10 .

n.

5410

ſondern daß er ab ( Tag des Eintritts der Bes ſo würde ſie ihren Inhalt verkannt haben. Eine

dingung) Erbe des Erbl. geworden iſt (DLGRſpr. 24 Rüge aus 56 wäre übrigens nur begründet, wenn

S. 107). Amtsrichter Dr. A nö r iu München. zugleich der Vorwurf zu erheben wäre, daß das Ges

richt rich feiner Befugnis aus dieſer Borſchr. nicht bes

wußt geweſen ſei u. daß es möglicherweiſe deshalb

von ſeiner Befugnis nicht Gebrauch gemacht habe.

Derartiges läßt sich aus dem Urt. nicht entnehmen .'

Aus der Rechtſpredung. (Urt. d . V.ZS. . 14. Jan.1922, V 481/21). -

Reich & gericht. II.

A. givilſache n. Unwendung des polniſden Balutagelege8 (=BalG.)

auf eine in Deutſchland zu leiftende Zahlung. Am
1.

1. Juli 1904 erhielten der bell .Ä ., der AgentÁ. u. die

Prozeßlähigteit eines Paranoiters mit begrenzteu off. $ . Gebr. 3., alle in $. (an Polen abgetretenes

Wahavorſtellungen. Die Rev. hat eingewendet, daß Gebiet), von dem Kaufmann B. in B. ( Deutſchland)

„man nicht teilw . geiſtestrant u. teilm. geiſtesgeſund ein Darlehn, für das auf einem Grundſtüd in B.

ſein könne“ . Ein Rechtsverſtoß iſt im Urt. jedoch nicht eine Briefhypothet eingetragen wurde. In der Schulds

erkennbar. Es ſtüßt ſich auf das Gutachten des Dr. Ş . urkunde iſt beſtimmt, daß jede Zahlung an dem im

Dieſer iſt zu dem Ergebniſſe gelangt, daß die Kl. an Deutſchen Reiche belegenen Wohnort des jeweiligen

Wahnvorſtellungen u . deshalb an Geiſteskrankheit Gl. frei in Gold zu leiſten " ſei . Die Byp . wurde von

in med. Sinne (Paranoia ) leidet, daß ſich aberihre B. an die Oſtbant in $. u . von dieſer an den M. In

Wahnvorſtellungen im weſentl. auf das Verhältnis B. abgetreten . In der legteren Abtretungs -Urt. er

zu ihrem Manne beſchränken ; eine Meihe von Ge- tannten die Schuldner an , daß fie perfönl. verpflichtet

ſchäften des tägl. Bebens fänne jie ganz gut beſorgen ſeien , Kapital u . Zinſen bei Fadigkeit auch nach Bers

u. ſei deshalb i. S.des BOB. nicht geiſtesfrant ſondern äußerung des Pfandgrundſtüds zu zahlen , ohne bes

nur geiſtesſchwach. Der Sachverſtändige erachtet rechtigt zu ſein, von dem gl. den Verſuch der Bes

ſchließlich die Kl . im Eheprozeſſe nicht für prozeßfähig , friedigung aus dem Grundſtüd zu verlangen. Am

weil ihre Wahnvorſtellungen gerade das Gheleben 1. Juli 1915 trat M. die Hypothet an den Kl . ab,

beträfen. Dieſer Annahme konnte ſich das Bero . ohne wobei mit den Schuldnern vereinbart wurde, daß das

Verleßung des § 52 BPO . anſchließen u . auf dieſe Darlehn am 1. Juli 1920 fädig ſein ſolle. Der Kl.

Beſt. kommt es hier an. Denn es iſt der Auffaſſung wohnte damals in P.; er iſt 1920 nach B. übergeſiedelt.

zuzuſtimmen, daß es für die Anwendbarkeit des § 52 Von den Schuldnern hat die Firma Gebr. J. noch

genügt, wenn eine Prozeßpartei an einer nur teilweiſen, ihren Sip in $ .; A.u. K. ſind ſeit Anfang1920 na

auf ein beſtimmtes Gebiet beſchränkten Geiſtesſtörung B. verzogen . Der Al. verlangt von A. Zahlung des

leidet u . ſich der Rechtsſtreit gerade innerh. dieſes Darlehns in deutſcher Währung. Dieſer hat eins

Gebietes bewegt. Nun iſt die Al. , ſoweit es ſich um gewendet: Der Al. ſei nach dem FriedensVertr.poln.

ihre Beziehung zu ihrem Manne,dem Bell, u. um Štaatsangehöriger geworden ; nach dem poln . Balo.

thr Eheleben handelt, mit Wahnvorſtellungen behaftet 0. 20. Nov. 1919 (poln. GefBI. 917) könne er nur

u . entbehrt inſoweit auch der freien Widensbeſt. Zahlung in poln. Währung zum Nennbetrage vers

Wollte man einer Prozeßpartei unter den entſpr. Um- langen ; hieran ſei auch durch dieim Hinblic auf den

ſtänden die Prozeßfähigkeit zuerkennen, weil ſie nicht Prozeß argliſtig erfolgte Ueberſiedelung des Al. nach

im vollen Sinne des § 104 BGB . der freien Willensbeſt. B. nichts geändert. Die Vorger. verurteilten. Die

entbehre u . fomit nicht völlig geſchäftsunfähig ſei, dann Mev . blieb erfolglos. Gründe: Das BerG. erachtet

führte das gerade zu einer Gefährdung der Intereſſen das poln . Valo . v . 20. Nov. 1919 für unanwendbar.

der Prozeßpartei. Wenn endlich 8 52 vorſchreibt, daß Zunächſt führt es aus, daß nach der Vereinbarung

eine Perſon inſoweit prozeßfähig ſei, als ſie ſich durch der Parteien der Wohnſif des jeweiligen Gl., alſo

Verträge verpflichten könne, ſo iſt das Bero . auch nunmehr B. Erfüllungsort ſei u. daher nur deutſches

dieſer Geſebesfaſſung nachgegangen, hat aber auch Hecht gelten fönne. Ferner nimmt es an, daß auch

hiernach der Kl . die Prozeßfähigkeit für dieſen Prozeß bei Anwendung des jeßt in B. geltenden Rechts das

gerade um deswillen abgeſprochen , weil eben die Ki. poln. Valo . außer Betracht bleibe, da es ſich nur auf

wegen ihres Mangels an freier Willensbeſt. ſich ihrem Zahlungen beziehe, die aufdem an Polen abgetretenen

Mann gegenüber auch durch Verträge nicht verpflichten Gebiete zu leiſten ſeien. Umeinen ſolchen Fall handele

fönne. $ 612 ZPO ., wonach in Ehejachen ein in der es ſich nicht, da ein in Deutſchland wohnender Schuldner

Geſchäftsfähigkeit Beſchränkter prozeßfähig iſt, kann an einenin Deutſchland wohnendenGläubiger zahlen

hier nicht Plaß greifen, da er ſich nur auf beſchränkte ſolle. Für die Anwendung des poln . Balo . ſei aber

Geſchäftsfähigkeit i. S. der 106, 114 BGB . bezieht . auch keinRaum geweſen , wenn der Kl. ſeinen Wohnſiß

Daß unter ſolchen Umſtänden die Prozeßfähigkeit gemäß in Þ. beibehalten u . in Deutſchland von dem dort

$ 52 8PO . verneint werden kann, hat das Ro.be- wohnenden Schuldner Zahlung verlangt habe . Es ſet

reits angenommen (Seuffa . 51, 134 ; JurW. 1922, daher auch der Einwand der Bell . hinfällig , daß der

8728 ). Auch im leßteren Falle wurde es zur Bers Al ſeinen Wohnfis argliſtig nach Deutſchland verlegt

neinung der Prozeßfähigfeit des fl . für den Ehe- habe, um der Anwendung des poln. Valo . zu ents

ſcheidungsprozeß für ausreichend erklärt, daß er von gehen. Die Rev. rügt Berleßung des materiellen

Wahnvorſtellungen hinſichtlich der ehel. Treue ſeiner Rechts, insbeſ. der $8 157, 242 , 270 BGB. ſowie der

bell. Frau beherrſcht wurde u. ihm deswegen nicht $8 286 , 139 ZPO. Sie kann jedoch keinen Erfolg

die Fähigkeit zugeſprochen werden konnte, ſeine Rechte haben . Es fann dahingeſtellt bleiben , ob die gegen

vernünftig wahrzunehmen . Von dieſen Grundfäßen den erſten Entſcheidungegrund gerichteten Ausführungen

abzuweichen , liegt fein Anlaß vor. Die Mev . hat zutreffend ſind. Denn jedenfalls trägt der zweite

weiter geltend gemacht, daß der Al. von Amts wegen Grund das Urteil. Die Rev. will auch dies nicht

ein Kurator ad hoc zu beſtellen geweſen ſei . Für gelten laſſen . Sie überſieht aber, daß inſoweit das

dieſe Behauptung fehlt es an jeder Grundlage. Gemäß Urt. nur auf der Auslegung eines ausi. Geſ. beruht,

8 56 Abſ. 2 ZPO. ſteht es nur im Ermeſſen des Ge- diederNachprüfung inder MevInſt. entzogen iſt

richts, eine der Prozeßfähigkeit ermangelnde Perſon ($ 549 BPO. ) . Bei Zugrundelegung dieſer Auslegung

mit Vorbehalt der Beſeitigung des Mangels zuzulaſſen, iſt der daraus gezogene Schluß nicht zu beanſtanden.

wenn Gefahr im Verzuge iſt. Sollte die Mev. einen (Urt. d . V. 35. d. 11. März 1922, V 354/21).

Perſtoß gegen dieſe Vorſchr, im Auge gehabt haben, 5411
n.
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III.

Zur Lehre von der Eventualaufrechaung.")) Die

Parteien haben Grundſtüđe getauſcht. Der Al, behauptet

Baumangel, die der Bell . argliſtig verſchwiegen habe .

Er verlangt Zahlung von 10 000 M. Das Berg. hat

dahingeſtellt gelaſſen, in welcher Höhe der SchE.s

Anſpruch des MI. begründet oder in welcher Höhe

ein Schaden erwachſen ſein mag . Es nahman , daß

der Anſpruch des Kl., ſelbſtwenn er zu Recht beſtünde,

durch die vom Beil . erklärte Aufrechnung getilgt

wäre ; von den beiden aufgerechneten Forderungen

ſei die eine begründet. Demgegenüber muß die Rüge

der Mev. durchgreifen, daß das Berg . die Grundfäße

von der EventA. verleßt habe. Nach der Feſtſtellung

des BerUrt. hat ſich der Bell , des A. - Einwandes nur

hilfsweiſe “ bedient. Deshalb durfte das Bero . nicht

derfahren , wie geſchehen . Das Vorbringen des Bell.

konnte nur dahin verſtanden werden , daß er erſt auf

rechnen werde, wenn die von ihm beſtrittene Klage

forderung auch dem Betrage nach anerkannt werden

jollte, u . daß die A. auch nur in ſolcher Höhe erfolgen

jolle, in welcher die Gegenforderung als beſtehend

angenommen würde. Demnach war der A. - Einwand

noch nicht derart zum Gegenſtande der Verh . gemacht,

daß das Ger. ihn ſchon jet hätte verwenden dürfen.

Unbedingt hätte es prüfen müſſen, zu welchem Bes

trage es die Klageforderung als beſtehend anſehen

wollte, ſo daß für die A. möglicherweiſe gar kein

Haum geweſen wäre, jedenfalls aber inſoweit nicht,

als ſich die Klageforderung als unbegründet erwieſen

hätte. Der Fehler war mithin auch der, daß es die

auſgerechnete Gegenforderung des Bell.ſchon jeßt

hierzu verwendet hat,wenigſtens hat verwenden wollen.

Mangels der Feſtſtellung, daß die flageforderung be

ſtehe, fehlte noch die erforderl. ſachl. Grundlage für

eine A.u. der Bell . wollte gar nicht ſeine Forderung

vorbehaltlos in entſpr . Höhe dadurch opfern, daß er

zur Ermöglichung der A. die Klageforderung wenn

auch nur ſtillſchweigend anerkannte Durch dieſes

fehlerhafte Verſehen iſt der Kl . geſchädigt, denn ihm

it ſeine Forderung ſchlechthin aberkannt, ſo daß hierüber

auch Rechtskraft beſtünde, falls das Urt. beſtehen bliebe .

Anderſeits wäre Rechtskraft auch darüber, daß die

Gegenforderung des Bell . durch A. erloſchen ſei , auch

im vorausgeſeßten Falle nicht gegeben (§ 322 Abſ. 2

BPD.; NO3. 80, 169). Der Al. ſtünde alſo vor der

Gefahr, daß der Bell. ungeachtet des BerUrt. ſeine

SE - Forderung nochmals geltend machte u . er dann

nicht den Einwand der rechtsfr. entſchiedenen Sache

entgegenſeßen könnte. Im übrigen hat das RG . wieder

holt ausgeſprochen, daß die A. gegen eine noch nicht feſts

geſtellte Forderung prozeßrechtl, wie zivilrechtlich unzu:

läffig iſt (vgl. Gruch. 45, 910) , u . es iſt für den Fall

der Zuwiderhandlung die Rev. des Kl . ebenfallsfür

guläffig erachtet worden . Obdie A. auch unſtatthaft

wäre, wenn der Befl. die Klageforderung zunächſt

zwar beſtritten , ſodann aber erklärt hätte, daß er

nunmehr mit der ſofortigen A. vorbehaltlos ſchlecht

hin einverſtanden ſet, braucht nicht entſchieden zu

werden , da der Befl . feine derartige Erflärung ab.

gegeben, vielmehr den A.-Einwand nur hilfsweiſe

erhoben hat. (Vgl. KORA. A.3 zu § 388 BOB.;

MG3. 79 , 26 ; 80, 167 ). (Urt . d . V. gs . v . 7. 3an.

1922, V 530/21 ).

lunft ( = A.) erforderlich ſet. Allerdings ſei zunächſt

ein obi. Maßſtab anzulegen, die A. fei mit der durch

den Zwed gebotenen u. danach im Verkehr erforderl.

Sorgfalt zu erteilen. Aber aus der geſefl. Eidesnorm

ſei zu entnehmen, daß der Schuldner ſeiner Pflicht

genüge, wenn er tue, wozu er imſtande ſet . Desa

halb ſei ſchon bei der Bemeſſung der Pflicht zur A.

auch die fubi . Möglichfeit zu beachten . Im weiteren

weiſt das Ber8. auf die Schwierigkeiten hin, die im

Streitfall der Gewinnung eines Ueberblides über den
Nachl. im Wege ſtanden , ſowie darauf, daß ſchon bald

nach dem Tode des Erbl. die ganze Angelegenheit

von den NachlVerwaltern in die Hand genommen u.

ſo der Bekl. entzogen worden war. Schließlich ſagt

es, die Erörterung aller Einzelheiten habe keinen An

halt dafür ergeben, daß die Bell. die A. nicht mit
der erforderl. Sorgfalt gegeben hätte, deshalb ſei ſie

nicht zur Leiſtung des DE . verpflichtet. Die Rev. will

das nicht gelten laſſen ; ſie ſagt, um das Verlangen

nach Leiſtung des DE. zu rechtfertigen, genüge es,

daß obj . Bedenken gegen die Richtigkeit des Verzeich

niſſes u. des Nachweiſes über den Verbleib der Nachl.
Gegenſtände obwalteten ; es würde zu weit gehen, wenn

der Befl. die Unrichtigkeit des Verz. nachgewieſen werden

müßte. Damit ſtellt ſich die Rev. auf einen falſchen

Standpunkt . Eine nachweisbare obj . Unrichtigkeit in

der A. hätte feineswegs ohne weiteres die Pflicht der

Eidesleiſtung zur Folge ; es kommt vielmehr darauf
an, ob die Unrichtigkeit bei Anwendung der erforderl.

Sorgfalt hätte vermieden werden fönnen . Etwaige

Unrichtigkeiten können je nach Umſtänden als Beweis

behelf dafür dienen, daß nicht die erforderl . Sorgfalt

aufgewendet worden ſei. Reichen ſie im einzelnen Fall

zur Begründung dieſer Annahme nicht aus, dann find

fie ohne Bedeutung für die Pflicht zur Eides leiſtung.

Es fönnte ſogar andererſeits eineA., gegen deren obj.

Nichtigkeit nichts vorgebracht werden kann, das Vecs

langen nach Leiſtung des Eides dann als berechtigt

erſcheinen laſſen, wenn ſie erkennbar in einer leichts

fertigen, die vorhandenen Grundlagen u. Hilfsmittel

nicht berücfjichtigenden Art zuſtande gekommen iſt.

Die Rev. verweiſt auf die Stelle des Homm. v. RGA.

(2. Aufl. A. 2 zu § 259 BOB. ) . Dort iſt zwar der

Ausdrud objeftiv “ gebraucht, aber nicht in dem Sinne,

wie ihn die Mev. verwerten will. Und bei Mehbein

(Note 58zu S$ 241 ff. BOB.) heißt es zwar, die Eides

pflicht ſolle dem A.- Pflichtigen das Gewiſſen u. die

Aufmerkſamkeit ſchärfen ; damit ſoll jedoch nur geſagt

ſein, daß ſchon das Beſtehen einer die Eidespflicht u .

u . anordnenden geſeßl. Vorſchr. dieſe Wirkung haben

ſolle, nicht aber, daß die Wirkung durch weitgehende

Anwendung der Vorſchr. erzielt werden ſolle. Leteres

lehnt vielmehr Rehbein ſelbſt ab . Hiernach kann den

Ausführungen des Berg. über den anzulegenden obj .

Maßſtab und das weitere Erfordernis, die bei dem

A.- Pflichtigen obwaltende ſubj. Möglichkeit in Betracht

zu ziehen , nur beigepflichtet werden ; namentlich iſt

dem Urt. auch inſoweit beizuſtimmen , als es auf die

Faſſung des Eides in $$ 259, 260 BOB . verweiſt u.

daraus folgert, daß die näml . ſubj . Geſichtspunkte,

die in der Faſſung der Eidesformel zutage treten

(nach beſtem Wiſſen , ſo vollſtändig als er dazu im

ſtande ſei) , auch ſchon für die Anforderung an die

A. gelten müſſen. Daß nach dieſer Eidesformel die

perſönl. Verhältniſſe des Schwärenden zu berüd .

ſichtigen ſind, iſt auch in RG St. 34, 402 ausgeſprochen .

(Urt. d . IV . ZS. v . 16. Jan. 1922, IV 445/21 ).

n.

5409

5427 n .

IV .

Vorausſegungen für die Pflicht zur Leiſtung des

Offenbarungseides" ( = OE .) nach $ 2028 Abſ. 2 BGB.
Das Berg. ſagt : És fönne der Meinung der Kl. nicht

uneingeſchränkt beigeſtimmt werden, wonach rein ob

jektiv zu beurteilen ſei, welche Sorgfalt bei der Aus

V.

Anſpruch des Erben gegen deu Leſtamentávollſtreder

(= IV.) . auf Aushändigung von Rukungen (BGB.

$$ 2216, 2217 ). Jm Teſt. hat der Erbl. die Ehefrau

des Al . zur Erbin eingeſeptu. den Bell. zum TV.

berufen . In der Zeit vom Tode des Erbl. bis zum

!) S. dazu neuerding : Fuch & in 83. 1922 Sp. 148 ff .

4. = Uufrechnung .
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31. Dez. 1919 hat der Befl. an die Ehefrau des KI.

für deren Privatbedarf 66589,57M (burdichnittlich

monatlich 3700 M) gezahlt. Der Al. behauptet : Auch

bei Berüđſichtigung dieſer Zahlungen blieben noch

6000 M Ueberſdüſſe. Auf deren Zahlung hat er unter

Berufung auf ſein ehemännl. Berwaltungs- u . Nuß.

nießungsrecht geklagt. 10. u . D:6. wiefen ab . Die

Rev. blieb erfolglos.

Gründe: Das BerG. geht davon aus, daß dem

Bell. als TV. die dauernde Verwaltung (i. S. des

$ 2209 Abſ. 1) des geſamten Nachlaſſes, nicht bloß

des Fabritgeſchäfts zuſteht. Es nimmt ferner an, daß

die Verwaltung ſich nicht nur auf den Stamm des

Nachl. ſondern auch auf die Nußungen bezieht. Das

iſt nicht zu beanſtanden. In einem ſolchen Fađe regelt

ſich die Frage, in welcher Weiſe die Nußungen zu

verwenden ſind, wenn der Erbi. darüber keine Bes

ſtimmungen getroffen hat, nach der allgem . Borſor .

des 2216 Abſ. 1 BGB.,wonach der TV. zur ordnungs

mäßigen Verwaltung verpflichtet iſt. Wie das 16 .

mit Necht annimmt, iſt alſo der Bell. als TV.

nicht ohne weiteres verpflichtet, die Einkünfte an

die Erbin abzuführen . Soweit ſie zur Aufrechterhaltung

des Betriebes der Fabrit nötig ſind, darf er ſie dazu

verwenden. Andererſeits muß er in erſter Linie darauf

bedacht ſein, der Erbin die Beſtreitung eines ſtandes.

mäßigen Unterhalts zu ermöglichen. So iſt der Bell.

auch verfahren. Da der Ml. fraft des ehemännl. Nieß

brauchs- u.Berwaltungsrechte nicht mehr Rechte geltend

machen kann als ſeine Frau (vgl. JurW. 1913, 740 19),
ſo iſt zu prüfen , inwieweit die Frau als Erbin ein

Mecht auf weitere Beträge aus dem Nachl. hat. Der

Erbe kann den TV . im Klagewege zur ordnungsmäßigen

Berwaltung anhalten u. ihn zur Auslehrung der Bes

träge zwingen , auf die er nach den Grundfäßen einer

ſolchen Anſpruch hat (vgl. NO3. 73, 26). Soweit

bei der Frage der Ordnungsmäßigkeit der Berwaltung

das ſubjektive Befinden eine Mode ſpielt, wird man

dem TV. dabei einen nicht zu engen Spielraum ge

währen müſſen (vgl. ROZ. 73, 29/30 ). Legt man

dieſenMaßſtab an den vomBero. feſtgeſtellten Sach

verhalt an, fo tann die Entſcheidung nicht beanſtandet

werden . Allerdings kann der § 2217 Abſ. 1 BGB.

der Entſcheidung des Berg. nicht zur Stüße dienen.

Es muß ſchon bezweifelt werden , ob er ſich auf Nußungen

des Nachl. bezieht und ob er in einem Fall gelten

kann, wo, wie hier, die dauernde Verwaltung des Nachl.,

u. zw. nicht nur des Stammvermögens ſondern auch

der Nußungen, dem TV. obliegt (vgl.Prot. der 2. Komm.

VI S. 357 zu IV, Komm. V. ROK.S 1 zu § 2217) .

Aber wenn man auch dies bejahen will, ſo hören

die Nußungen nicht auf, Nußungen zu ſein, wenn der

TV . ſie zur Maſſe ſchlägt oder anderweit über ſie

verfügt. Hat der Erbe ein Recht auf ſie, ſo kann es

durch derartige Maßnahmen des TB nicht erlöſchen.

Deshalb iſt allerdings der erſte Entſcheidungsgrund

des Berg . nicht haltbar, daß der Ml. nicht klagebe

rechtigt ſei, weil es ſich um Anſprüche auf die Sub

ſtanz handle. Freilich beruft ſich das BerG . auch bei

der ſachl. Begründung wiederholt auf 2217 Abf. 1

BOB. Aber es ſagt andererſeits auch, daß es ſeine

Borausſeßungen nur deshalb nicht für gegeben er

achtet, weil es glaubt, daß die Einfünfte nach den

Grundfäßen einer ordnungsmäßigen Verwaltung nicht

entbehrlich geweſen ſeien . ( ürt. d . IV . DS . v . 5. Jan.

1922, IV 280/21) .

tigten Forderung von 22 421 M Alage erhoben . Sie

verlangte, daß die Schuld des Kl. u. der Wert ſeiner

Abzahlungen nach Aronen tſchechoſl. Währung be

rechnet werde. Im Febr. 1920 hat der Kl. weitere

60000 Str. alter öfterr.- ungar. Währung auf ſeine

Schuld bezahlt. Im Sept. 1919 hat der Kl. gegen die

Bell. Feſtſteứungstlage erhoben . Er hat beantragt,

feſtzuſtellen , 1. daß ſeine Schuld durch die erſte Zahlung

nicht bloß in Höhevon 30 549 Str ., ſondern in Höhe

von 55 157 Ar. getilgt ſei ; 2. daß durch die Zahlung

der 60000 öſterr.-ungar. Kr. im Febr. 1920 ſeine Schuld

in Höhe von 60 000 str. u . nicht bloß in Höhe des

Betrages getilgt ſei, der ſich bei Umrechnung dieſer

60 000 Kr.nach tſchechoſl. Mährung ergebe ; 3. daß die

Bekl. die weiteren Zahlungen des Al. zu dem jeweiligen

Kurſe der alten öſterr.-ungar. Kr. anzunehmen habe.

LG .u. DIG. haben abgewieſen .Die Rev. blieb erfolglos.

Gründe : Das Bero . verneint ein rechtl. Intereſſe

des Al . an den begehrten Feſtſtellungen , weil der Befl.

bereits die Beiſtungsklage erhoben habe . In jenem

Hechtsſtreit müſſe entſchieden werden, zu welchem Be

trage in Str. die Anrechnung erfolge. Das gelte auch

für weitere Abſáhlagszahlungen . Jn jenem Haupts

prozeſſe müſſe überhaupt der Streitüber die Währung

endgültig ausgetragen werden, da dort die gange

Meſtforderung eingetlagt ſei . Wenn der Al. an der

Feſtſt. der Währung als Kaufmann ein Jntereſſe habe,

jo gebe ihm § 280 3PO. die Möglichkeit, in jenem

Prozeſſe eine auf dieſe Feſtſt. gerichtete Widerklage zu

erheben. DieMev. rügt Verleßungdes § 256 Z PO .

Der Kl . müſſe ſich als Kaufmann darüber im klarenſein,

inwieweit ſeine Schuld getilgt ſei ; er müſſe ſeine

Bücher in Ordnung halten . Er brauche ſich nicht auf

den Rechtsſtreit 81119 verweiſen zu laſſen , weil es ſich

dort um eine Punktenſache handle, in welcher noch

keine Entſcheidung abzuſehen ſei . Erſei auch nicht

auf die Erhebung einer In FeſtſtWiderklage in jenem

Prozeß beſchränkt, denn auch dieſe würde nur eine

Feſtſtåtage ſein können . Er habe auch ein Intereſſe

an der alsbaldigen Feſtſtellung, ob der Reſtbetrag

ſeiner Schuld in alten öſterr. oder tſchechoſl. Ar. gu

tilgen ſei. Als Kaufmann müſſe er die günſtigen

Kurſe zum Anfauf der Zahlmittelausnußen. Anderers

ſeits müſſe er Reſerven für den Fall einer Verurteilung

einſtellen. Dieſe Angriffe findnicht begründet. Der

in dem Rechtsſtreit 81/19 von der Beil. gegen den

Kl. geltend gemachte Anſpruch iſt auf Zahlung von

268270 Ar. tſchechoſl. Währung gerichtet u . der Kl .

hat dort eingewendet, ſeine Schuld ſei in alten öſterr.

ungar. Kr. entſtanden u . könne daher auch in ſolchen

getilgt werden . In jenem Progeß muß alſo die Streits

frage entſchieden werden , nach welcher Währung zu

berechnen iſt, denn 268 270 tſchechoſl. Ar. ſtellen einen

ganz anderen Wert dar, als der gleiche Betrag von

alten öſterr.- ungar. Mr. Da ferner unſtreitig 22 421M

u . 60 000 alte öſterr. -ungar. Kr. auf die eingekl. For.

derung bezahlt ſind, bedarf es, um den Reſtbetrag zu

ermitteln, notwendig auch der Entſcheidung darüber,

in welche Währung die Zahlungen umzurechnen ſind.

Ebenſo wird ſichaus der Entſcheidungin jenem Rechts

ſtreit ohne weiteres ergeben, ob die Bell. verpflichtet

iſt, die weiteren Zahlungen des Hl . zum jeweiligen

Kurſe der alten öſterr.-ungar. Kr. anzunehmen. Alle

die Streitpunkte, deren Entſcheidung der kl. jeßt vers
langt, bilden daher den Gegenſtand der Entſcheidung

im Hauptprozeſſe. Es handelt ſich nicht einmal um

ein bef . ſelbſtändiges Rechtsverhältnis, von deſſen

Beſtehen oder Nichtbeſtehen die Entſcheidung jenes

Rechtsſtreits abhinge, ſondern das hier feſtzuſtellende

Rechtsverhältnis iſt dasſelbe, über welches dort zu

entſcheiden iſt. Denn auch dort iſt unmittelbarer

Gegenſtand der Entſcheidung,ob u . wieviel Kr. tſchechoſl.

Währung der Kl.dem Befl . ſchuldet oder ob die Schuld

des Kl. in alten öſterr.-ungar. Kr. beſteht u . die Zahlung

der 22421 M zum Kurswert dieſer Kr. u. die Zahlung

1

n

5428

VI.

Wenn die Leiſtungstlage anhängig iſt, fann der

Bell. nicht mit eigener Klage die Feftitellung begehren,

nach welder Währung Zahlungen auf die eingetlagte

Forderung zu verrechnen find. In einem Meditsſtreit

81/19 hat die Befl. gegen den Al. auf Zahlung von

268270 Kr. unter Anrechnung einer vom Álberich .
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der 60000 Kr. zum Nennwert darauf anzurechnen iſt. geugnis dieſer Bagen ſeither regelmäßig bis zur

Es iſt deshalb auch bedenklich, wenn der BerM . ans Flaſchenreife ausgebaut u . abgefüllt wurde.“ Das

nimmt, daß die Vorausſeßungen für eine InëFeſtſt - NG. ſagt über Gültigkeit u. Bedeutung dieſer Vorſchr.
Widerklagein dem Hauptprozeß gegeben wären; eher Folgendes :

könnte für die ſtreitige Frage ein Zwiſchenurt. gemäß 1. Die Bedenten gegen die Gültigkeit der $Pr.

§ 303 ZPO. in Frage tommen, fads man nicht übers Feſtfeßungen durch die frånt. Kreis M. greifen nicht

haupt annehmen will, daß es ſich um eine reine durch . a ) Die Bek. haben eine doppelte Grundlage :

Mechtsfrage handelte. Jedenfalls fehlten die Voraus- die PreisprStVO. u . das Pro .in ſeiner vor dem

ſegungen dafür, daß der Kl. ſeinerſeits jeßt einen beſ. 17. Jan. 1920 geltenden Faſſung. Ob die PreisprStVO .

Brojeß anſtellte, bloß um die maßgebl. Währung eine ausreichende Grundlage bietet, ob u . inwieweit
feſtſtellen zu laſſen . Mit Hecht hat das Bero. daš insbeſ. Wein als Gegenſtand des notwendigen Lebens

Borhandenſein eines rechtl. Intereſſes des Kl. hieran bedarfs i . S. dieſer BD. erachtet werden kann, braucht

verneint. Es mag der Rev. zugegeben werden, daß nicht geprüft zu werden , da die Berurteilung der
der Al. als Kaufmann ein Intereſſe daran hat, die Angell. auf die Strafbeſt. dieſer BO. nicht geſtüßt iſt.

von der Währungsfrage abhängige Höhe feiner Schuld Die HBr Feſtſeßungen werden getragen durch das Pro .

fennen zu lernen . Dies kann ihm aber keinen Anlaß v. 4. Aug. 1914/17. Dez. 1914 i . d . F. der Bet. v.

geben, nachträglich einen bei. FeſtſtBrozeß anzuſtrengen, 22.März 1917 u. ſind im þinblid aufdie Bet. des
nachdem ihm der Gegner mit der Leiſtungstlage zuvor- MWirtſchMin . d . 22. Dez. 1919 über das Jntrafts

gekommen iſt. Es iſt nicht angängig , eine einzelne bleiben kriegswirtſchaftl. Beſt. nach dem Ende des

Rechts- u . Datfrage aus einem Prozeß herauszulöſen Kriegs bis zu ihrer ausdrüdl . Aufhebung in Geltung
u . zum Gegenſtand eines beſ. Prozeſſes zu machen. geblieben. Die Novelle zum $ Pro . v . 17. Jan. 1920
Damit würden die Prozeſſe unnötig vervielfältigt hat lediglich die Beſchränkung „ für die Dauer des

werden. (Urt . d . V.ZS. d . 14. Jan. 1922, V 257/22). gegenwärtigen Kriegs“ beſeitigt u . die Folgerungen
aus der neuen RV. hinſichtlich der Zuſtändigkeit der

ReichsBeh. gezogen, im übrigen aber die bis dahin

geltendenBeſt. u .die hieraufgeſtüßten ØPrFeſtießungen

B. Strafſachen. nicht berührt. b) An der Zuſtändigkeit der bayer.

I.
Streisn . zu BrFeftfeßungen i. S. desBro. iſt nicht

zu zweifeln. Durch § 5 $ Pro . i . d . F. der Bet. v.

1. Zuſtändigleit bayer. Areisregierungen zum Grlaß 17. Dez. 1914 ſind der Bundesrat u ., ſoweit dieſer

von Göthfpreidvorſchriften für Bein. 2. Welche Be: von einer Befugnis teinen Gebrauch macht, die

deutung hat es, wenn ſolche Vorſchr. mit rüdwirtender DandesZentrBeh . u. die von ihnen beſtimmten Beh .

Kraft geändert werden ? Die Bek. der drei fränt. zur Feſtſeßung von ØPr. für befugt erklärt worden.

Kreisregierungen v. 12. Nov. 1919 über den Bertehr Der Bundesrat hat Pr. für Wein nichtfeſtgeſeßt.

mit Traubenwein, erlaſſen auf Grund der $8 12 ff. Jm 85 derbayer. AusfBeſt. v . 2. Juli 1915 (StAnz.

der Bet . über Preisprüfungsſtellen uſw. v . 25. Sept. Nr. 153) iſt verordnet. „I. Soweit $pr. nicht vom

1915 (ROBI. 607) u . den bayer. AusfBeſt. hierzu Bundesrat, vom Staatsmin , d . J., von der Areisn.

D. 23. Dez. 1915 (SiAng. Nr. 2 ), ferner nach dem Pro. oder einer Militärbeh . feſtgeſeßt ſind, kann die

0. 4. Aug. 1914 u . veröffentlicht in Nr. 20 des NrABI. DiſtrPolBeh. für ihren Bezirt Hør feſtſeßen . II. Die

f. Unterfr. S.73, beſtimmte im 8 3 Abſ. 2 : , Erzeuger. Br. Preisfeſtſeßungen der Reg. find in den KrABlättern

für Weißweine u. Weißmöſte der Ernte 1919 u. Augs zu veröffentlichen ." Die Berleihung der Zuſtändigkeit

ichant Pr. für alle Weine u. Möſte wird die Meg. zur Feſtſeßung von Pr. i. S. des $ Pro. an die

0. Unterfranken feſtſeßen . Dieſe Preiſe gelten als Areisn iſt in dieſen Beſt. allerdings gefeßeßtechniſch

Hør.i. S.desGeſ. d .4. Aug./17 . Dez.1914 (NÖBI. 516) ," unvolltommen, aber namentlich bei Berüđſichtigung

ferner im § 4 : „ Edelweine, d . 5. mit beſ. Sorgfalt des 2.Abf. doch unzweifelhaft ausgedrüđt. Die BNVO.

gewonneneu. behandelte Weine aus beſ. guten Reben- v. 22. März 1917 ſtellte neben den Bundesrat den

ſorten u. Dagen, fallen nicht unter § 3 , ſofern der Er- Reichstanzler u . die von dieſem beſtimmten Behörden.

zeuger nachweislich ſeither ſein Erzeugnis bis zur Die ſubſidiäre Befugnis der LandeszentrBeh . u. der

Flaſchenreife ausgebaut u . abgefügt hat (Kellerabzug )." von dieſen beſtimmten Beh., ſohin auch die im § 5

Auf Grund des § 3 Abſ. 2 wurde durch die Bek. der der bayer. AusfBeſt. enthaltene Ermächtigung der

Heg. v . Unterfranken v . 12. Nov. 1919 (ArABI. S. 75) Kreisn. blieb unberührt. Daß die fränk. Heg. in ihren

der Erzeuger Br . für Weißweine u. Weißmöſte der Bet. die AusfBeſt. zum Pro . nicht angeführt haben,

Ernte 1919 in der Gruppe I auf 750 M für 1001 ändert an ihrer Zuſtändigkeit nichts. c) Die fränt.

feſtgefeßt. § 2 dieſer Bel. beſtimmte : „ Unterzieht der Reg . haben durch ihre Bet. auch die fachlichen Grenzen

Erzeuger den Weinmoſt einer Kellerbehandlung, ſo der Érmrächtigung nicht überſchritten. Gegenſtände

darf er o. 1. Jan. 1922 ab folgende Zuſchläge be- des tägl. Bedarfs, für welche Pr. feſtgelegt werden

rechnen : Für Abgang der Befe 8 % , für Zins u. können, ſind nicht nur Gegenſtände, nach denen bei

Schwund monatlich 1 % . Durch die Bet, der gen . der Geſamtheit der Bevölkerung ein tägl . Bedürfnis

Meg. 0. 10. Febr. 1920 (KrABI. S. 15 ) wurde der für jedermann beſteht ; vielmehr genügt es, daß bei

Erzeuger$ Pr.für die erw. Gruppe auf 1000 bis einem bedeutenderen Teile täglich ein Bedürfnis vor

1300 M für 1001 „ ie nach Güte “ erhöht u. der er- liegen kann . Nicht nur Nahrungs-, ſondern auch Ge=

wähnte 2 geſtrichen . Alle dieſe Bet. ſind durch die nußmittel fönnen darunter fađen u . zw. auch ſolche

Bek. der drei fränt. Kreisl. v . 12. Jan. 1921 außer Nahrungs- u. Genußmittel, die vorwiegend von be

Kraft gefeßt worden (MrABI. f. Unterfr. S. 4 ). Am güterten Kreiſen begehrt werden, wenn ſie in dieſen

23. Juli 1921 erließen die drei fränt. Reg. folgende Kreiſen dem tägl . Bedarf im eben erwähnten Sinne

Bet. Durch § 4 der Bel. v . 12. Nov. 1919 ſollte er- dienen ; auch die begüterten Teile der Bevölkerung

zielt werden , daß die nach bish. Auffaſſung als ſog . ſollen vor Bewucherung geſchüßt werden . Wenn

Qualitätsweine geltenden Erzeugniſſe von § 3 ausges innerh. derſelben Gattung ein Unterſchied zw . Gegen.

nommen bleiben. Beim Vollzug ergab ſich jedoch, ſtånden beſſerer Beſchaffenheit u . denen geringerer

daß dieſes Ziel nicht vollſtändig erreicht, daß vielmehr Güte gemacht werden ſoll, ſo bedarf dies der beſ.

die Ausnahme zu eng gefaßt war . $ 4 der erw . Bet. Begründung. Nur die eigentl . Burusartifel, insbeſ.

erhält deshalb mit Müdwirkung auf den 17. Nov. 1919 ausnahmsweiſe genoſſene Lederbiſſen, können nicht

folgende Faſſung: „ Edelweine, d. 5. mit bef. Sorgfalt zu den Gegenſtänden des tägl. Bedarfs gerechnet

gewonnene u . behandelte Weine aus beſ. guten Heben- werden. Bei Berüđſichtigung dieſer Grundfäße iſt

ſorten u . Dagen, fallen nicht unter § 3, ſofern das Ers auch Wein im allgem . Gegenſtand des tägl. Bedarfs ;

.
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ſondern auch den vom Gefeßg. zur Erlaſſung allgem .

verbindl. Normen ermächtigten Beh. in bezug auf

der

der drei frånf. Areis N. v. 23. Juli 1921 erblidt der

Sen. eine bindende Auslegung des § 4 der Bet. d .

12. Nov. 1919 in dem eben erörterten Sinn. Die zu

PrFeſtfeßungen
ermächtigten Reg. find mangels

bej. entgegenſtehender
Gründe auch zur bindenden

Auslegung ihrer þPrFeſtſeßungen
befugt . Sie haben

in der Einl. zur Bel. v. 23. Juli 1921 geſagt, daß

durch § 4 der Bet. v . 12. Nov. 1919 die nach der

bisherigen Auffaſſung als ſog. Qualitätswaren
gelten

den „ Erzeugniſſe“ von § 3 ausgenommen bleiben

ſollten, daß nur durch eine unſachgemäßige
Faſſung

die Beſt. auf den „ Erzeuger“ abgeſtellt worden iſt.

Wenn ſie nun der Beſt. „ mit Müdwirkung“ eine neue

Faſſung gaben, durch die der geſekgeb . Gedanke ſach:

gemäßer ausgedrüdt werden ſollte, ſo fann dieſer

neue Hechtsſaß, insbeſ. bei Berütſichtigung des Um

ſtandes, daß der frühere Rechtsſaß ſchon aufgehoben

war, alſo für neu entſtehende Tatbeſtände nicht mehr

in Frage kommen konnte, nur als Anweiſung an den

Richter gedacht ſein, den früheren Mechtsſas bei der

Anwendung auf die unter ſeiner Herrſchaft entſtandenen

Tatbeſtände in dieſem Sinn auszulegen . Daß die

Reg . , die inſoweit als Geſekg . gehandelt haben, im

Erfolg den früheren Rechtsjas nicht ausgelegt , ſondern

abgeändert haben, ſteht nach den obigen Ausführungen

der Anwendung jener Beſt. nicht entgegen. Die Bet .

d. 23. Juli 1921 iſt ſohin wirtſam u . auch in der

RevJnſt.zu berüdſichtigen . (Urt. d . I. StrS . v . 2. März

1922, I D 1357/21) .
n.
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daraus, daß er infolge des Striegs verteuert wurde,

folgt nicht , daß er aufgehört hat, Gegenſtand des

tägl. Bedarfs zu ſein . Dies gilt nicht nur von den

weinen , ſondern auch von Weinen, die nur in engeren

freiſen genoffen werden, wie etwa deutſcher Schaum

wein. Es tönnen daher auch „Edelweine“ i. S. des

§ 4 d . Bet . v . 12. Nov. 1919, zu denen auch die entſpr.

Möſte gehören , der Regel nach Gegenſtände des

tägl. Bedarfs ſein . Ihr Genuß bedeutet noch keinen

lurus im eigentl. Sinne ; ſie kommen ſelbſt für minder

bemittelte Kreiſe als Anregungs- u. Stårkungsmittel

mindeſtens im gleichen Umfange in Betracht, wie ge

wiſie Arzneimittel, bezüglich deren die Zugehörigkeit

zu den Gegenſtänden des tägl. Bedarfs anerkannt

worden iſt . Ob hiervon beſ. hervorragende Sorten

auszunehmen ſind, braucht nicht erörtert zu werden,

da derartige Sorten hier nicht in Betracht kommen.

2. Weſentlich iſt, welche Bedeutung der „ mit

rüdwirkender Araft erlaſſenen “ Bet. der frånt. Reg.

v. 23. Juli 1921 zukommt u . ob ſie in einem vor

threr Erlaſſung abgeurteilten Falle vom Rev Richter bes

rüdſichtigt werden muß. Grundſäßlich iſt jeder Rechts

ſaß nur auf ſolche Tatbeſtände anzuwenden, die nach

ſeinem Jnfrafttr. liegen. Wird aber der Inhalt des

Rechtsſakes ſtreitig u. dadurch ein neuer Rechtsſas

erforderlich , ſo beſtehen für den Gefeßg. in der Regel

zwei Möglichfeiten : Er fann die Frage nach dem

wahren Sinn des urſprüngl. Rechtsſaßes für die

Vergangenheit offen laſſen u. ſich auf eine Norm

beſchränfen, die nur neues Hecht ſchafft; er kann aber

auch , um die Streitfrage völlig zu beſeitigen, zugleich

ausdrüdlich oder ſtiüſchweigend beſtimmen , es ſolle an

genommen werden, daß der neue Rechtsſag ſchon

in dem früheren Hechtsſap enthalten geweſen ſei ; er

tann alſo ben früheren Rechtsjat mit Seebestraft

bindend auslegen. Beſchreitet der Geſeßg . den letzteren

Weg, dann iſt der Richter verpflichtet den früheren

Hechtsſas ſo anzuwenden, als ob er von Anfang an

in der neuen Faſſung gegolten hätte ; es folgt aus

der bindenden Auslegung, daß der Rechtsſaß auch

auf ſolche Tatbeſtände, die fich ſchon vor der Er

läuterung verwirklicht haben, nur in dem erläuterten

Sinn angewendet werden darf. Ferner bindet die

Auslegung den Richter ſelbſt dann, wenn ſie in Wahr:

heit auf die Aufſtellung einer neuen, von der ausges

legten abweichenden Norm hinausläuft. Beşteres

kann allerdings nur inſoweit gelten , als nicht eine

höhere Norm der Anwendung des neuen Rechtsſages

auf früher entſtandene Tatbeſtände entgegenſteht. Im

Gebiet des Strafr . darf im Hinblick auf Árt. 116

MV. (§ 2 Abſ. 1 StGB.) eine bindende Auslegung,

die inWahrheit ein neues Straf . oder die Verſchärfung

eines beſtehenden enthält, auf Handl . vor ihrer Er

Laſſung nicht angewendet werden, ſofern ſie nicht im

Weg der VerfAenderung erlaſſen worden iſt. Die

bindende Auslegung erſtredt fich auch auf ſchwebende

Prozeſſe u. auf alle Abſchnitte des Verfahrens bis

zur Rechtskraft des Urteils. Sie iſt in der RevJnſt.

auch dann zu beachten, wenn ſie erſt nach der Ab

urteilung durch den Catrichter erlaſſen worden iſt.

Der Mev Richter hat das Geſ. ſo anzuwenden, wie es

ſich ihm darſtellt. § 376 StPO. ſteht nicht entgegen.

Die Beſt., die die Auslegung enthält, iſt objektiv durch

Nichtanwendung u . der Rechtsſaß, der nach dem Ges

bote des Geſekg . nur nach Maßgabe einer bindenden

Auslegung angewendet werden darf, iſt objektiv durch

Anwendung in der urſprüngl. Geſtalt verlegt, gleich

viel ob der Erſtrichter die bereits 3. 3. der Aburteilung

geltende bindende Auslegung überſehen hat oder ob

er jene Auslegung nicht hat berüdjichtigen fönnen ,

weil ſie damals gar nicht erfolgt war. Auch ein

aufgehobener Hechtsſap kann bindend ausgelegt werden.

Das Recht zur bindenden Auslegung iſt nicht nur

den Faktoren, die verfmäßig zur Geſebg. berufen ſind,

II .

Begriff der Bertehreregelung (=BR.) (8 1 SchlABD.).

Das lg . geht davon aus, daß der Angefl. beim Er

init Gewinn eine DN . inſofern verleßt habe, als er

den ſchon mit dem Erwerb betätigten Handel betrieben

habe, ohne im Beſige der nach şi der PO. 0. 24. Juni

1916 erforderl. Erlaubnis zum Handel mit Lebens

u. Futtermitteln zu ſein . Db dieſe Vorſchr. eine BR.

i. Š . des § 1 der SchlHVO. darſtellt, iſt beſtritten.

Das Ro. hatmehrfach die Auffaſſung vertreten , daß auch

der Erlaubniszwang für den øandel mit Lebens- u .

Futtermitteln eine VR. iſt, wie es auch in dem durch

die FleiſchverſtebergVO. v.19. Sept. 1920 eingeführten

Genehmigungszwang für den gewerbsmäßigen Vieh:

handel (RGSt. 55, 193, 197) u . in § 14 der gleichen

BO. eine Vr. erblidt hat (AGSt. 55, 255) . Davon

abzugehen, liegt kein Anlaß vor. Der Sen. hatin

ſeinem Urt. v. 14. März 1921 (ID 1142/20) den Be

griff der VR. dahin umſchrieben, daß ſie alle Reges

lungsvorſchr. umfaſſe, die Formen u. Bedingungen

ordnen, unter denen ſich im Einzelfalle die Åbgabe

oder der Erwerb beſtimmter Waren vollziehen ſoll.

Eine ſolche Borſchr. enthält auch$ 1 VO. v . 24. Juni

1916. ' Denn er ſtellt eine Bedingung für den Handel

mit Lebens- u . Futtermitteln auf, die ſolchen Bandel,

er im Einzelfalle ohne Erlaubnis betrieben

wird , zu einem unzuläſſigen Handelsverfehr macht.

Für eine Beſchränkung des Begriffs der Vå auf die

beſ. , durch die ſachl. Eigenſchaften der Warengattung

bedingtenRegelungen bietet das Gef. feinen Anhalt.

Es iſt nicht einzuſehen , warum Vorſchr., die ſich auf

ganze Gruppen von Waren beziehen , nicht als VN

gelten ſollen . Auch daß die Regelung in der BO .

v . 24. Juni 1916 auf die Perſon des Handeltreibenden

abgeſtellt iſt, kann teine Unterſcheidung rechtfertigen.

Im Gegenteil werden nach der Anſchauung u. Sprache

des Vertebrs gerade die Perſonen , die ohne Zulaſſung

ħandel mit Lebens- oder Futtermitteln treiben , als

Schleichhändler angeſehen . Die BO. v . 24. Juni 1916

wenn
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ſtellt den erſten geſekg . Verſuch dar, dem Unweſen teilungen aus dem Strafregiſter, nicht aber die Bes

des Solo. durch Ausſcheidung unzuverläſſiger Pers deutung beigelegt werden ſollte, daß eine gelöſchte

ſonen zu ſteuern . Bei dieſer Sachlage kann auch nicht Strafe fünftig rechtlich als nicht erkannt anzuſehen

ausſchlaggebend ſein, daß die Bedeutung iener Lebenss ſei . Sind nach $ 244, 245 StGB. geſeßlich rechts

mittelBD . durch die SchlĄVO. v . 7. März 1918 ge- nachteile mit der Tatſache verbunden, daß eine Strafe

mindert worden iſt. Dieſe BD, die ſich in ihrer erkannt war aber erlaſſen iſt, ſo kann deren Eintritt

früheren Faſſung auf Bebens- u . Futtermittel be- dadurch allein nicht ausgeſchloſſen werden, daß der

ſchränkte , hat den Begriff des Schlp . auf den Erwerb Vermert gelöſcht worden iſt. Dazu hätte es einer

ſolcher Waren ausgedehnt, der trotz einer Handels- ausdrüdl. Anordnung bedurft, wie ſolchefür andere

erlaubnis irgend einer ſonſtigen BH . zuwider erfolgt. Fälle mit 8 5 Abſ. 2 des Geſ. v . 9. Apr. 1920 (ROBI .

Soweit nun ein Händler, der feine Erlaubnis hat, 1920, 507) getroffen worden iſt. Mangels einer ſolchen

Lebensmittel gewerbsmäßig zur Weiterveräußerung Anordnung unterliegt es keinem Bedenken , eine nach

oder nach der ſpäteren Faſſung zum Zweđe der Weiters der AmnVQ. v . 3. Dez. 1918 erlaſſene Strafe zur

deräußerung mit Gewinn erwirbt, liegt allerdings Begründung des Müdfalls nach SS 244, 245 StGB.

Geſegeseinheit vor, ſodaß nur nach der SchlHVD. zu heranzuziehen. (Urt. d . I. Strš. v . 6. Febr. 1922,

ſtrafen iſt. Dagegen kann für die Weiterveräußerung Í D 1343/21).

die Lebensmittelüb . nach wie vor gelten . (Urt. d .

I. Strs . v . 20. März 1922, ID 1274/21) .
V.

III.
Reine Ablehnung eines Richter wegen ſeiner

politijden Stellung. Die Abl . iſt damit begründet

Bertehrsregelung ( = BH.) für Branntwein. Gins worden , daß der Übgelehnte als Offizier im Felde

ziehung trok 57 des Gel. v. 18. Dezember 1920. Mit geſtanden, der Angell. aber Mitglied des nach der

Unrecht macht die Hev. unter Berufung auf & 7 des Revolution gebildeten Arbeiter- u. Soldatenrates

Gej. o. 18. Dez. 1920 geltend, das hinſichtlich einzelner geweſen iſt u . in dieſer Eigenſchaft dieihm zur Laſt

Mengen die Einziehungsmöglichkeit weggefallen ſei . gelegten Bandi. begangen haben ſoll. Allein, daß der

Dieſe Vorſchr. fann ſchon um deswillen nicht gelten, Ābgelehnte als ehemaliger Offigier der Bildung von

weil die Regelung des Verkehrs mit Branntweinnicht Soldatenråten möglicherweiſe politiſch ablehnend gegen

aufgehoben iſt. Sind auch die Vorſdr. der BD. d . übergeſtanden iſt, fann ebenſowenig, wie die pol.

15. April 1916 u. die VD. v . 24. Febr. 1917 durch die Parteiſtellung eines Richters überhaupt, die Beſorgnis

BO . über Branntwein v . 5. Dez. 1919 (ROBI. 1951) der Defangenheit begründen, wenn nicht bei. Üm

aufgehoben, ſo iſt doch damit die VN . für Brannt ſtände vorhanden ſind, auf Grund deren befürchtet

wein feineswegs weggefallen. Denn am 1. Ott. 1919 werden könnte, daß die pol. Gegenſäßlichkeit auf die

iſt das – gleichfallsim Rahmen der Kriegswirtſchaft Unparteilichkeit des Nichters gerade gegenüber dem

erlaſſene BranntweinMono. in Araft getreten , einzelnen Ängell. nachteilig einpirten könnte. (Urt.

beffen umfaſſende Regelung des Berkehrs jene Borſor. d . I. Strs.v. 16. Jan. 1922 ,XID 676/21).

entbehrlich gemacht hat. Ueberdies ſchließt § 7 nur

eine Beſtrafung wegen der bisherigen Zuwiderh. gegen
VI.

Strafvorſchr . zum Schuße einer BR. aus, ſoweit die

BR. aufgehoben iſt. Indes iſt teine der Einziehungen, Bedeutung der Berweiſung vom Boltågericht an

die hier in Frage ſtehen, eine Strafe. Bezügl. der das ordentliche Gericht. Die Küge, daß die Beſt. des

in $ 3 der Schl.ABD. zugelaſſenen Eing. hat der Sen. GVG. u . der bayer. VoltsGervo. verleßt ſeien, geht

bereits ausgeſprochen, daß ſie nicht eine Strafe, ſondern fehl. Unrichtig iſt es zunächſt, wenn behauptet wird ,

eine ficherheitspol. Maßnahme iſt, die die Schleich- nach der bayer. BoltsGerVD. könne niemals an ein

handelsware in den geſeßmäßigen Verkehr zurüdjühren beſtimmtes Gericht, ſondern höchſtens allgemein an

{oll (RGSt. 55 , 276). Das Gleiche hat bezüglichder das ordentl. Gericht verwieſen werden. Die Art. 18

im § 24 der DD. v . 15. Apr. 1916, im § 10 der BO . und 19 des bager. Voltsgero . v. 12. Juli 1919 u.

0. 24. Febr. 1917 u. im g 5 Abſ. 2 des Art. III der § 48 Abſ. 3 u. 6 der MinB. o . 19. Juli 1919 (JMBI.

MudderBD.D. 27. Nov.1919vorgeſehenen Einziehungen 247, 254) kennen ſehr wohl eine Berweiſung an das

zu gelten. Alle dieſe Vorſchr., die der im § 3 der zuſtändige ordentl. Gericht; daß dabei das zuſtändige

SA16BD. gleichlautend find, laſſen die Einz. der Gericht beſtimmt zu bezeichnen iſt, bedarf als felbſts

Gegenſtände zu, ohne Unterſchied," ob ſie dem Täter verſtändlich keiner weiteren Ausführung. Nach Art. 17

gehören oder nicht. Die Maßnahme iſt daher nicht des Gef. u. § 47 der Bet. hätte allerdings das Voltso .

allein gegen den Urheber der Straftat gerichtet u. mit Zuſtimmung des Angell. in der Sache ſelbſt ers

es treffen die Ausführungen des Sen. bezüglich der kennen können , auch ſoweit Kettenhandel in Frage

Einz. nach § 7 PrirBD. über die Hechtsnatur dieſer łam . Warum dies nicht geſchehen iſt u . ob etwa das

Maßnahme auch hier zu (ROSt. 53, 92 ). (Urt . d. Nichtvorhandenſein der zur Verurteilung oder Freis

I. Strś. v . 16. März 1922, 1 D 1593/21). ſprechung erforderlichen Mehrheit von 4 Stimmen

den wirtl. Grund zu dem Verweiſungsbeſchluſſe abs

IV .
gegeben hat (Art. 19 d. Gef., § 48 Abf. 6 Bet.)"bleibt

bei dem Schweigen des Protokolls über die Berhands

Bedeutung der Löſchung nach § 5 der_UmuBD. lung vor dem Bolteo. offen. Jedenfalls hätte für

6. 3. Dez. 1918 (RGBI. 1393 ). Die Auffaſſung des den Verteidiger u. den Angekl. , wenn ſie auf die Åb

StA. von der Bedeutung einer Löſchung nach § 5 der urteilung des Falles durch dasBolt& . entſcheidendes

AmnVQ. d. 3. Dez. 1918 geht fehl. Durch die Ans Gewicht legten, die Möglichkeit beſtanden , durch entſpr.

ordnung desg 5, daß im Strafregiſter Vermerke über Anträge u. ausdrüđi. Zuſtimmung des Angefl. darauf

Strafen zu löſchen Feien, die nach der BD. erlaſſen hinzuwirken. Wie dem auch ſein möge, das Hevo

wurden, ſollte an der Tatſache nichts geändert werden, þat nicht über eine Entſch. des Volkso. zu befinden,

daß die erlaſſenen Strajen rechtstr.erkannt worden deſſen úrt. zudem nad Art. 20 des BoltsGerG . jeder

waren. Ueber Bedeutung u . Rechtsfolgen der Löſchung Anfechtung entzogen ſind. Die Ned. richtet ſich aus

ift in der BO. nichts geſagt ; es muß daher ange- ſchließlich gegendas Urt.der Straftammer. Für dieſe

nommen werden, daß auch hier, wie ſchon in früheren war aber nur die SAPD . maßgebend, die übrigens

reichs- u. landesrechtl. VD -en (8 17b derBAVO. 0 . nach Art. 9 Abſ. 2 BolksGero . hilfsweiſe auch für

17. Apr. 1913) der Löſchung nur die tatſächl. Wirkung die Boltsc. anzuwenden iſt, im bef. § 270 StPO.

einer Berhinderung oder Einſchränkung der Mits Hier lag für die Straft. der Fall genau ſo wie bei

5422 n .
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der Berweiſung der Sache durch ein Schøer., mag fie Form der Bvidh. die Beſt. des 1779 Abſ. II S. 2

zuläſſig oder unzuläſſig geweſen ſein . Die SIPO. BOB. gilt, die durch Art . 136 NV. nicht beſeitigt iſt.

gibt keine Möglichkeit, dieSache zurüdjuverweiſen, Dadurch, daß die Vorinſt. das bejaht haben , wurde

die Straff. mußte in der Sache verhandeln u. ent- nicht in die bürgerl. oder ſtaatsbürgerl. Rechte des

ſcheiden ; eine weitere Verweiſung vor das Scher. BeſchwF. N. oder in deſſen Mecht, ohne Müdſicht auf

verbot ſich ſchon nach § 269 SIPD. (Urt. d . I. Strs. ſein rel. Bekenntnis zu öffentl .Úemtern zugelaſſen zu

v . 2. Febr. 1922, 1 D 1230/21) . werden, eingegriffen. Art. 136 RV. wäre auch nicht

verleßt, wenn dasVGer. ohne Entſcheidung der grund

fäßl. Frage die Angelegenheit vom Standpunkte des

§1779 Abſ. II S. 2 aus ſachlich geprüft hätte u . zu der

Oberftes Landesgericht.
gleichen Entſcheidung gelangt wäre. Zu dieſer Prüfung

wäre es unter allen Umſtänden auf Grund des Art. 136

A. Zivilſachen. EG. BOB. berechtigt geweſen, wornach die landeøges

fejl. Vorſchr. über die B Blich unberührt bleiben , ,un.
I.

beſchadet der Befugnis des VGer. einen anderen B.

Die durch Art. 98 ArmG. eingeführte Form der Bes zubeſtellen ". Denn wenn man auch mit dem KammG.

rufsvormundidaft ſteht nicht in Widerſpruch mit Urt. 136 (22, 217 A ; 35, 21 A) glaubt, daß es durch dieſe Beſt.

EG. BGB. Bei dieſer Art der BerVorm .iſt bei der Bes nicht in das freie Belieben des Boer. geſtellt iſt, an

ſtellung des BerVorm.aufdasrel.Betenutnis des Mündel8 Stelle des BÝ. einen anderen V. zu beſtellen , ſo kann

nur dann Rüdficht zu nehmen, wenn dies durch die doch darüber kein Zweifel beſtehen, daß es hiezu dann

Berhältniße der einzelnen Falls geboten ift.') ') Auf berechtigt iſt, wenn es nach den Umſtänden des Falls

Grund des BBicho. v. 23. Febr. 19J8 i . d. F. d . Gel. die Weberzeugung erlangt, daß die Aufſtellung eines

v . 21. Aug. 1914 hat der Stadtrat E. am 6. Ort. 1921 anderen V. aus wichtigen Gründen geboten iſt. Da

eine Gemeindeſaßung erlaſſen , in der beſtimmt iſt: aus § 1779 BGB. hervorgeht, daß das Gef. die Wahrung

§ 1. Der Stk . E. ſtellt einen Gemeindebeamten als der rel. Intereſſen des Mündels als einen der bei der

BV. auf. Dieſer wird auf Grund des Art. 2 d. Geſ. Auswahl des B. ausſchlaggebenden Geſichtspunkte ers

v . 23. Febr. 1908 und 21. Aug. 1914 gemäß Beſt. der achtet, könnte von einer Verlegung des Gef. wohl taum

StMin . d. Juſtiz u . des Innern auf ſeinenAntrag geſprochen werden,wenn ſich ein BGer. überzeugen würde,

vom Vormg. zum V. oder Pfleger für ſolche Minderi. daß die Wahrung der rel . Intereſſen eines einem bes

beſtellt, welche unter ſeiner Aufſicht in einer von thm ſtimmten RelBekenntnis angehörenden Mündels beider

ausgewählten Familie oder Anſtalt erzogen oder ver- Bevormundung durch einen bekenntnisloſen VV. nicht

pflegt werden . Dies gilt auch,wenn unehel. Minderj . hinreichend gewährleiſtet iſt, u .wenn es deshalb die Auf

unter ſeiner Aufſicht in der mütterl. Familie erzogen ſtellung eines anderen v . für geboten erachten würde.

oder verpflegt werden. § 2. Sie Befugnis des VGer., Dieſe Frage tann aber dahingeſtellt bleiben, da die

einen anderen V. oder Pfl. zu beſtellen, bleibt un. Borinſt. fich nicht mit ihr befaßt, ſondern ihre Entfch .

berührt . Durch Entſchl. der StMin . d. Juſtiz u . ausſchließlichdarauf abgeſtellt haben, ob bei der durch

d. Innern v . 21. Dkt. 1921 wurde beſtimmt, daß vom Art. 98 Ärmo. eingeführten u von der St6 . E. ges
Jnkrafttr. dieſer Saßung an der von der Gemeinde E. wählten Form der BVích . bei der Beſtellung des B.

als BV. aufgeſtellte Gemeindebeamte auf ſeinen Antrag aufdas RelBetenntnis desMündels Rüdſicht zu nehmen

vom Bormo. für die in § 1 aufgeführten Minderi. iſt. Die Vorinſt. ſind der Anſicht, daß dieſe Form der

als B. oder Pfl. zu beſtellen iſt. Die Sapung iſt am Bvd. mit 136 EG. BOB. nicht im Einklang ſteht

14. Nov. 1921 ' in Kraft getreten. Als Bv. wurde der u. daß fie deshalb der rechtl. Grundlage mindeſtens

Stadtſekretär R. aufgeſtellt. Dieſer hat am 12. Dez. inſoweit entbehrt, als ſie einen Zwang auf den B Richter

1921 an das AG. E. den Antrag geſtellt, ihn als v . dahingehend ausüben will, daß er ausnahmslos ver

über das außereheliche Kind Thereſe An . zu beſtellen . pflichtet ſein ſoll, den BV . als V. zu beſtellen. Dieſe

Dieſes Kind iſt prot. getauft, Stadtfetretär K. bezeichnet Anſicht iſt irrig . Nach Art. 136 EG . BOB. bleiben die

ſich als freireligiös. Das AG. E. hat den Antrag des landesgeſeßl . Vorfchr. unberührt, nach denen Vorſtände

BV. abgelehntu. ſpäter einen anderen V. beſtellt. Die gewiſſer Anſtalten oder Beamte kraft Gef. V. über

vom Stadtrat E. u . von R. eingelegten Beſchw . wurden beſtimmte Minderi . Find oder nach denen ſolche An

zurüdgewieſen. Auf die weiteren Beſchw. wurden die ſlaltsvorſtände oder Beamte vor den nach 8 1776 BOB.

Beſchl. des UG. u . LG . aufgehoben. berufenen Perſonen zu V. der gleichen Minderj . beſtellt

Gründe : Das Beſchw Recht ergibt ſich für beide werden können. Nach dem in Art. 98 Arm . einges

BeſchwF. aus § 20 FOG. Denn beide Beſchw . Find führten Abſ. 4 des Art. 2 des bayer. BVícho. tann

darauf geſtüßt, daß ein den Beſchw . zuſtehendes Hecht, auf Grund Gemeindeſtatuts von den StMin . d. Juſtiz

nämlich das Recht des Stadtſekretärs N., als V. über u. d . Jnnern beſtimmt werden, daß Gemeindes

das Aind Kn. aufgeſtellt zu werden, u. das Hecht der Sto . beamte auf ihren Antrag vom VGer. für ſolche Minder

darauf, daß der von ihr aufgeſtellte Beamte als V. beſtellt jährige zum B. beſtellt werden, welche unter der Auf

wird, verlegt iſt (Hammo. 35 A S. 21) . Die Beſchw . des ſicht der Beamten in einer von ihnen ausgewählten

Str . u. die des BV. iſt die ſofortige. Denn nach § 60 Familie oder Anſtalt erzogen werden. Zweď dieſer

Nr. 1 FOG. findet gegen eine Verfügung, durch die Beſt. war, den Mißhelligteiten vorzubeugen, die fich

ein als v. uſw. Berufener übergangen wird, die fof. bei der kraft GefV . eintretenden Büſch. z. B. daraus

Beſchw . ſtatt. Die Beſchw . gegen eine derartige Ber- ergeben hatten, daß das BGer. u . U. gar keine Kenntnis

fügung iſt alſo unter allen Umſtänden die ſofortige hatte von dem Eintreten der geſeßl. BVich . u . einen

Dies entſpricht allein dem Zweď des § 60 Nr. 1, daß anderen B. beſtellte, ſodaß zwei Vích. nebeneinander

die Frage, werV. ſein ſoll , möglichſt bald entſchieden herliefen, oder daß, wenn nach Aufſtellung eines

werden ſoll . Dieſem Zwed würde es zuwiderlaufen, Spezialv. die Vorausſegungen der Blich. eintraten,.

wenn noch nach Jahren im Wege der einf. Beſchw . u. u . weder das Voer. nochder beſtellte V. hievon

die Frage ausgetragen werden könnte, ob ein Bes Renntnis erhielten . Außerdem ſollte die Möglichkeit

rufener übergangen worden iſt. Soweit die BeſchwF. geſchaffen werden, daß die BVích. nur dann in Wirk

behaupten, der Beſchl. verſtoße gegen Art. 136 NV., ſamkeit trat, wenn es im Intereſſe des Mündels für

tann ihnen nicht beigetreten werden . Zur Entſcheidung nötig erachtet wurde. Wenn nun in Art. 136 Nr. 1

ſtand nur, ob bei der von der StG. E. eingeführten EG . BOB. die Gültigkeit von landesgeſeßl. Borſchr.

vorbehalten wurde, nach denen die dort bezeichneten

1 ) S. a . die Abh. von So mauß in Nr . 5/6 für 1922 S.61 .

9) Abkürzungen : BO. = Berufsvormund BVíc . = Berufsvors
Perſonen fraft GefÝ . gewiſſer Minderjähriger ſind, ſo

mundſchaft; V. = Bormund. kann keine Rede davon ſein, daß durch Art. 98 ArmG.

.



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr . 9 u. 10. 129

5379

etwas dem reichsgefeßl. Borbehalt Fremdes eingeführt in den Fällen des § 50 Abſ. 3 $ 68. genüge die Ein .

worden iſt. Denn Art. 98 enthält gegenüber dem tragung im Regiſter der N. ohne Beſchräntung, wird

reichsgeſell. Borbehalt nicht etwas Anderes, Neues, allerdings don mancherSeite geteilt,weil die Ein

ſondern nur ein minus, dasdurch dieſen Borbehalt | tragung nur für die HN. gelte, der Prokuriſt auch

gededt iſt. Mit Art. 136 Nr. 3 EG .BOB. hat Art. 98 zur Zeichnung dieſer Firma berechtigt fet (Brand

Ärmo. überhaupt nichts zu tun. Es iſt nicht richtig, Biff. 2 b zu § 50 KGB.) u. das Regiſter der AN. nicht

wenn die Vorinſt. annehmen, daß Art. 98 ArmG. eine dazu beſtimmt ſei, auszuweiſen , wer nicht zur Bers

aus Art. 136 Nr. 1 u. 3 ÉG. BGB. gebildete Miſchform tretung für eine ZwN. beſtimmt ſei . Richtig iſt auch,

der Boſch . eingeführt hat. Art. 136 Nr. 3 beſtimmt daß die Protura für eine ZwN. nur bei dieſer ein

nur,daß die dort genannten Perſonen vor den nach zutragen iſt (18. 1914 , 306) u. daß dem Neger.

$ 1776 Berufenen als B. beſtellt werden können. Es einer anderen ZwN. die Befugnis fehlt , die Eintragung

handelt ſich hier um eine ſelbſtändige Beft., die ſehr dieſer Beſchräntung zu erzwingen (AG3. 37 A 193).

wohl neben den in Art. 136 Nr. 1 EG . BOB . u. Das Db36. hat aber im Beſchl. v. 14. Dez. 1915

Art. 98 AG. gegebenen Vorſchr. beſtehen tann u. als (Samml. 15 , 709) ausgeſprochen , daß die Firma der

reichsgeſeßl. Grundlage des Ärt. 98 ÚrmG. nicht in ŽEN. grundfäglich Firma derSN. bleibt, die rotura

Betracht kommt. Dieſe leßtere Beſt. findet ihre hedht- für leßtere an ſich auch für die ZwN. gilt, die Be

fertigung darin, daß es der Landesgeſeßg., wenn Fteſdøränkung nach § 50 Abf. 3 $ OB. auf dieØN. nicht

nach Art. 136 Nr. 1 EG. BGB. Vorſchr. treffen kann, ſchon durch die Firmenverſchiedenheit wirkt, ſondern

nach denen beſtimmte Perſonen kraft Gefeßes B. ſind, beſ. zu vermerken iſt u . deshalb, wenn dieFirma aus

auch nicht verwehrt ſein kann, unter Abſtandnahme ſchließen will, daß die Beſtellung der Prokura für

von dem geſell. Eintritt der Wich. jener Perſonen die SR. auch für die ZwN. wirte, dieſe Eintragung

Þeſt . zu treffen, nach denen ſie auf thren Antrag hin der Beſchränkung nicht überflüffig u . bedeutungslos

im einzelnen Fall als B. gu beſtellen ſind. Die rectl. iſt. Daran iſt feſtzuhalten (ſo auch Cike bei Ehrenberg,

Zuläſſigkeit der durch Art. 98 ArmG. eingeführten $06. des pandelsh , 2, 920). Die Unterſcheidung iſt

Form der BBích . iſt alſo nicht zu bezweifeln. Bei um ſo notwendiger, wenn ſie gerade nur bei einem

ihr aber kann § 1779 Abſ. II S.2BGB. – unbeſchadet von vielen Prokuriſten gemacht werden ſoll, die dann

des oben bereits erörterten Mechts des Voer. einen chonfraft des Gegenſtandes für alle Niederlaſſungen

anderen V. zu beſtellen nicht gelten. Die Vorfor. beſtellt ſind. (Beſchl. d . 25. v . 15. Dez. 1921 , III

bezieht ſich, wie ausihrem Wortlaut deutlich hervor- 120/1921). M.

geht, nur auf die Fälle, in denen dem ºber. die

Auswahl des B. zuſteht, alſo insbeſ. auch nicht auf

die Fälle des § 1776 BGB. Es fann teinem Zweifel

unterliegen , daß dasVGer. nicht berechtigt iſt, einen B. Straffa dhen.

nach § 1776 zur V. Berufenen nur deshalb zu übers
I.

gehen ,weil er anderen Glaubensbekenntniſſes iſt als
der Mündel. Ebenſowenig tann aber die Borſør.in Umfang der Zuſtändigkeit der Gerichte zur Be

anderen Fällen gelten , in denen dem BGer. keine Bes willigung vou Leilzahlungen . A. wurde vom Wucherge.

fugnis der Auswahl zuſteht, in denen es vielmehr richt (WG .) zu drei Wochen Gef. u. zu 3000 M verurteilt.

traft geſeßl. Borſdr. eine beſtimmte Perſon als Mit Entſol. des 3Min . d. 21. Dez. 1921 wurde dem A.

B. zu beſtellen hat. Nur wo das Ger. bezüglich der geſtattet, die vollſtr. der GefStr. durch Zahlung von

als B. zu beſtellenden Perſonen einen Spielraum hat, 9000 M abzuwenden. Am 31. Dez. 1921 erſuchte A. das

tann es das rel . Bekenntnis ,berüđſichtigen ". Hiernad WG. ihm für die 3000 M u . die 9000 M Teilzahlungen

iſt der von den Vorinſt. vertretene Standpunkt nicht zu bewidigen. DasWG. erklärte ſich für nicht zuſtändig,

haltbar, daß H. kraft des § 1779 Abſ. II S. 2 BOB. da nachdem Geldſtrafengeſek ( O Stó .) das Gericht nur

nicht als V. beſtellt werden darf. (Beſchl. des 35. Teilzahlungen wegen Geldſtr .bewilligen könne, die es an
0. 8. Apr. 1922, III Nr. 19/1922 ). M. Stelle einer zunächſt verwirkten Freiheitsſtr. ausges

ſprochenhat. Der Stå . erhob ſofortige Beſchwerde. Sie

II. wurde für zuläſſig u . auch teilw . für begründet erklärt.

Der Zuläſſigkeit ſteht § 13 WOVD. v . 27. Nov. 1919

Die Beſchräutung der Brotura auf die Hauptuieders nicht entgegen , wornach gegen die Entſch. der WG. teine

lafuug (=x.) der Firma ift im Sandelőregifter der Nechtsmittel ſtattfinden . Denn §5 Abſ. II und III des

Hauptaiederlaſang einzutragen. Die Firma Sch. u . Cie. GStG . regelt das Verfahren bei Stundung von Geldſtr.,

(Siß in M.), unterhält in 14 anderenStädten Zweig- überweiſt dem Ger. beſtimmte Entſch ., welche bisher

niederlaſſungen 3wN.), die fich als ſolche in der der Strafvollzugsbehörde (S$ 495 mit 488 SIPD .) u.

Firma bezeichnen. Die Geſamtprokura des Felir F. der BegnJnſt. zuſtanden, u . ſtellt es unter die Beſt.

mit einem anderen Prokuriſten iſt auf den Bezirt der des § 494 SIPD. Da ſich aber dieſes Geſetz auf alle

\ N . beſchränkt. Der Antrag der Firma, dieſe Bes Ger. erſtredt, ſo tommen bei den Verfahren nach 8 5

chräntung im Reg. der N. vorzutragen , wurde Abf. IIu. III die Beſt. in § 13 der WOVD .nicht zur

abgelehntu. die Beſchwerde zurüdgewieſen . Auf ſof. Anwendung, wie der Senat in dieſen Fällen auch

weit. Beſchwerde wurde die Sache an das AG. zurüd- gegen die Entſch . der Volt &Ger. die Beſchw . für zu

verwieſen . O ründe: Die Borinſt. gehen davon aus, daß läffig erachtete (f.BayZR. 1922 Sp. 76). Da das Øšto .

aus dem Regiſter der AN. ſich nur die für dieſe er, nur für den Bollzug gerichtl. erkannter Geldſtr. Ber:

teilten Proturen ergeben, wie aus dem Regiſter der günſtigungen zulaſſen konnte u. wollte, nicht aber

3wN. bei Firmenverſchiedenheit nach g 50 Abſ. 3 HOB. für Geldſtr., welche im Gnadenweg an Stelle einer

nur die für die ZwN. erteilten Prokuren erſehen Freiheitsſtr. verhängt werden u . deshalb überhaupt

werden könnten . Werde unter den Vorausſegungen nicht durch Vollſtr. beigetrieben werden können, ſo

des g 50 Abſ. 3 eine Prolura nur für die KN. erteilt, war das WG. zur Bewilligung von Teilzahlungen

to gelte eben die Eintragung der Prokura nur für für die Geldſtr. von 9000 M nicht zuſtändig . Anders

die N. Deshalb erfolge die Eintragung ohne den verhält es ſich mit der durch Urt. gegen U. ausge

Bermert der Beſchränkung auf die HN. Die weitere ſprochenen Geldſtr. von 3000 M. Denn § 5 des Gsto .

Beſchw . macht geltend : Durch die Verſchiedenheit in bezieht ſich nicht nur auf Geldſtr., die gemäß § 3

der Bezeichnung der Niederlaſſungen ſei beim Pro- an Stelle einer an ſich verwirkten FreihStr. verhängt

turiſten der HN. noch nicht die Prokura beſchränkt. wurden, ſondern auch auf primärerkannte Geldſtr.,
Dazu bedürfe e® , insbeſ: gemäß § 15 50V., eines auch wenn ſie vor dem 1. Jan. 1922 ausgeſprochen

bef. Beſchluſiesu. bef. & intragung. Die Auffaſſung, wurden. 5 Abſ. II u. III enthält im Gegenſaß zu § 10

6429
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keineUebergangsbeſt. u. auch keine materielle Vorſchr., fügungen von Amts wegen oder auf Beſchw . außer

bei der von einer Rüđwirkung geſprochen werden Kraft zu feßen u. die Befolgung ſeiner Anordnungen

könnte, ſondern eine Vorſør. über das Verfahren gwangsweiſe herbeizuführen. Im Rahmen dieſer

bei der Strafvollſtr., die mit dem Infrafttr. des O & to . Auffaſſung bewegen ſich die Darlegungen des Berg . ,

gelten ſollte. (Beſchl. d. II . Strš. v . 9. Febr. 1922, wenn es dem Kommandeur der bager. LP. Coburg das

Beſchw A.II Nr. 94/1922 ). Ed . Mecht zum Strů . einräumt. Daß bei Berhinderung des

Vorgeſ. deſſen Stellvertr. antragsberechtigt iſt, wurde

II . von der Nſpr. längſt anerkannt ( Dr. Ebermager a. a. D.

N. 4 leßter Abf. zu § 196) . Beimehreren Vorgeſekten

Neben der Gebühr aus 8 89 HUGebD . find auch die iſt zum StrA. der Vorgeſ. berechtigt, dem derBeamte

Bauſdjäße des $ 76 zu gewähreu. Der Pauſchſatz des in der Dienſtſphäre untergeordnet iſt, welche den

$ 76Rugebo. iſt „für die zum Anſaßegelangende Gegenſtand der Beleidigung bildet. 3m allgem . wird

Gebühr“ zu gewähren . Auch die nach $ 89 RAGebO. das Antragsrecht eines Borgeſ. dadurch nicht beſeitigt,

bewilligte „Gebühr“ iſt eine ſolche i . S. des § 76. Sie daß einem noch höheren Vorgeſ. das gleiche Hecht

wird vom Gericht angeſeßt u. es macht keinen Unter- zuſteht (NOSt. 24 , 340) . (Urt. d . I. Strs . v . 21. Febr.

ſchied, ob die Gebühr im Geſ. feſtgelegt oder auf Grund 1922, RevR. I 69/22) . Ed.

Geſ. vom Ger. nach ſeinem Ermeſſen feſtgeſeßt wird .

Demnach ſind die Gebühr nach § 89 der NÄGebO .
IV.

u. die damit zuſammenhängenden Pauſchfäße des § 76

gejeglich bemeſſene Gebühren " u. darum umfasſteuer- Gehören die Verbrechen des militărijden Diebſtahle

pflichtig . Auch die imjakſteuer aus den Bauſchlagen zur Zuſtändigteit der Vollsgeridhte oder der Strato

iſt dem Rechtsanwalt zu erſeßen u ., ſoweit er Pflicht- tamnern ? Die Strf. hat den Antrag des Sta . auf

verteidiger iſt, aus der Staatskaſſe. (BayZR . 1921 Eröffnung des ßauptverfahrens wegen eines Vers
S. 130). (Beſchl.d.I. StrS. v . 24. Febr. 1922, BeſchwR.I brechens des mil. Diebſtahls nach § 138 Abf. I u. II
Nr. 69/1922) Ed . MIISIO . u. 88 242,243 Nr. 3 Stos. abgelehnt, weil

das Voltsgericht zuſtändig ſei. Auf die Beſchw . des

III.
SIA. wurde das Bauptverfahren vor der Strát. er

öffnet. Gründe: Eigentumsvergehen i. S. des § 138

Hechtliche Stellung der bayer . Landespolizei. Wer Abſ. 1 MIISIOB . bilden eine beſ. mil. Straftat.

ift zum Strafantrag wegen Beleidigung ihrer Angehö- Abj. 2 des § 138 fagt allerdings: jſt die Bandlung

rigen berechtigt ? Þauptmann N., Bertreter des beurl. ein Verbrechen t. S. der allgem . Strafgeſ., ſo iſt auf

Chefs der bayer. Landespolizei Coburg, hat wegen die in dieſen Gel. angedrohte Strafe zu erkennen “.

Beleidigung eines Angehörigen dieſer Polizei Straf- Allein nach feſtſtehender Rechtſpr. ( vgl. insb . MMG.5,

antrag geſtellt. Der Ungefl. rügte Verleßung der 110, 129 ; NOSt. 52, 212) wird eine Straftat nach

Beſt. über den Strafantrag. Die Rev. wurde ver- $ 138 Abſ. 1 , die fich im Hinblid auf deſſen Abſ. 2

worfen. Gründe: Die Rechtſpr. betrachtet das Gebiet als Berbrechen darſtellt, dadurch ihres " beſ. mil .

des Strafantrags (Strâ .) unter einem fachlichrechtl. Charakters nicht entkleidet. Nach § 4 Abſ. 2 des RG.

u. einem prozeßrechtl. Geſichtspunkt. Die Prüfung v . 17. Aug. 1920 ſind für das Verbr. des mil. Dieb

des Antragsrechts des amtl.Vorgeſeßten nach § 196 ſtahls nunmehr die Straft . zuſtändig (vgl . Beſchl. des

StGB. iſt materiellrechtlich u . deshalb durch § 380 Oblo. in Sts. v . 17. Juni 1921, LŽ. 1921 Sp. 624 ).")

SIPO, nicht ausgeſchloſſen . Die Bandespolizei (PP.) Die bayer. Boltsgerichte waren hiefür von Anfang an

in Bayern iſt keine militäriſche, ſonderneine polizei- nicht zuſtändig . Denn § 4 Nr. 7 des Bayer. Cel. v .

liche Einrichtung (Bek. des JuſtM. v. 13. Jan. 1920, 12. Juli 1919 iſt nur auf die Fälle des ſchweren Dieb

Stång. Nr. 11). Die Aufnahme erfolgt auf Dienſt ſtahis i. S. des § 243 StGB. zu beziehen, anders

vertrag. Für die Angeh . der LP . gilt Ärt. 25 Beamto ., feits wollte u . konnte jenes Bayer. Geſ. in die damals

ſoweit nicht abweichende Vorſchr. getroffen ſind. Nach noch beſtehende MilGerichtsb. nicht eingreifen . Selbſt

der Dienſtanweiſung hat der engere Vorgeſetzte die wenn man anderer Auffaſſung wäre, müßte nunmehr

Einhaltung der innerdienſtl. Vorſchr. zu überwachen dem RG . v. 17. Aug. 1920 der Vorrang gebühren .

u . die Dienſtſtrafgewalt innerh . feſtgelegter Grenzen ( Beſchl. d . I. Strs . v . 24. Febr. 1922, BeſchwR. I

auszuüben. Nach der Bef. v . 19. Jan. 1921 betr. die Nr. 97/1922 ). Ed .

Hechtsſtellung der tafernierten 28. u. ben dienſtr.

Verkehr mit ihren Angeh . (StAng. Nr. 17) ſind die

Angeh. der faſernierten LP . Beamte des Polizei- u.
Sicherheitsdienſ

te
ohne Rüdſicht darauf, ob ſie ges

ſchloſſen eingeſeßt oder einzeln tätig werden . Sie Gerichtshof für kompetenzłonfl
ikte.

haben daher alle dieſen Beamten zukommenden Rechte

u . Pflichten , insbeſ. die Aufgabe, Uebertretungen der
Streitigteiten wegen der Gutrichtung von Gebühren

Strafgeſ. möglichſt hintanzuhalten . Wie bei jeder für die Benüßung von Gemeindeauftalten. Zwiſchen

Behörde beſteht auch bei der LP. ein Verhältnis der
der Stadtgemeinde M. u . dem Kaufmann Fr. kam

Unterordnung. Die Leiter regeln u. beeinfluſſen die
1915 ein Vertrag über Lieferung von elektr. Strom

Tätigkeit ihrer Untergebenen ; ſie haben aber auch für vier Anweſen des Fr. zuſtande. Nach § 1 iſt für

das Recht u . die Pflicht zur Würdigung der ſich aus
die Lieferung des Stroms die Gemeindeſagung über

dieſer Tätigkeit ergebenden Folgen . Auf ſie findet die
Abgabe elektr. Stroms aus den ſtädt. ElektrWerten

Begriffsbeſt. des „amtl. Vorgeſepten “ Anwendung,
maßgebend. Die Stadtgemeinde M. hat ſeit 1918

wie ſie Ebermayer in Anm . 4 zu § 196 SIGB.
wegen der Teuerungsverhältniffe Zuſchläge zu den

gibt. Şiernach find amtl. Vorgeſ. die Behörden u.
ſich aus der Gemeindeſaßung ergebenden Strompreiſen

Beamten , denen nach den organiſatoriſchen Beſt. das
feſtgeſeßt u . von den Abnehmern deren Zahlung vers

Mecht u . die Pflicht zur Aufſicht über das amtl. Ver
langt. Fr. weigerte ſich jedoch unter Berufung auf

halten des Beleidigten übertragen iſt u. die daher für
den Vertrag, die Zuſchläge zu zahlen . Die StadtGem.

die Prüfung berufen ſind, ob das öffentl. Intereſſe die
vodſtreďte deshalb. Fr. klagte gegen die StadtGem.

Strafverfolgung gebietet. Dabei genügt es, daß dem auf Hüđzahlung der beigetriebenen Zuſchläge. Dieſe

Oberen nicht bloß in gewiſſen Beziehungen das Recht
ſeien wucheriſch hoch , auch liege eine uneri. Handl.

der Beitung u . Kontrolle, ſondern eine weitere Dienſt vor. Der Gerichtshof erklärte den Rechtsweg für uns

gewalt dahin zuſteht, in die Geſchäftstätigkeit einzus zuläſſig. Gründe : Daß Streitigkeiten zw . der Stadt

greifen u . bindende Anweiſungen zu geben , ſeine Bers 1 ) U. M. Weber in LZ . 1921 Sp. 647 ff.
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Gem. M. u. den Abnehmern von Strom aus den tungsbehörden. Anläßlich einer Kanaliſation , für die

ſtädt. ElettrWerken über die Bezahlung der Gebühren teine GemSaßung erlaſſen war, wurden von Fall zu

an ſich Verwaltungsrechtsſachen ſind u . nicht zurZus Fall die Zahlungen der Angrenzer für die Ferſtellung

ſtändigkeit der Gerichte gehören, kann nicht zweifelhaft der Anſchlüſſe vertraglich geregelt. ' Es fragte ſich, ob

ſein. Die StadtGem . betreibt die ElettrWerke nicht die Zahlungen auf Grund dieſer Verträge öffentl. Abs

als reine Erwerbsgeſchäfte, ſondern in erſter Linie gaben feien. Der Verw6 $ . hat das verneint u. aus

für das Gemeinweſen u. das öffentl. Wohl, welches geführt : es könnten zwar die Wirkungen ſtatutariſder

verlangt, daß die öffentl. Straßen u. Pläßé beleuchtet Beſchlüſſe über die Benüßung von Gem Anſtalten u.

werden u . den Gemeindeangehörigen für Beleuchtung, die Entrichtung von Gebühren hiefür im einzelnen

Beheizung u. Kraftbetrieb elektr. Strom zur Verfügung Fall durch Uebereinkunft der Beteiligten geändert,

ſteht. Die ſtädt. ElettrWerte ſind alſo eine auf Ans etwa die Gebühren ermäßigt werden u. dgl.; ſolche

ordnung der Gem . als öffentl. Körperſchaft beruhende Bereinbarungen tönnten ſich als öffentl.-rechtlVerträge

Einrichtung, die einem in den Kreisder gemeindl. darſtellen , namentlich bei Gemånſtalten , deren Bes

Obliegenheiten fallenden Swed im öffentl. Intereſſe nüfung nicht zur Zwangspflicht gemacht iſt. Dagegen

dient, ſie ſind demnach eine öffentl.-rechtl. GemAnſtalt tönnten ſchon begriffsgemäß Leiſtungen nicht örtliche

i . S. des Art. 40 Gemo. Als ſolche ſind ſie auch in Abgaben ſein , welche mangele jeder öffentl.-rechtl.

der aßung bezeichnet u . es ſind daſelbſt auch die Normierung erſt im Wege bef. Vereinbarungen zu

Gebühren für die Benüfung der Anſtalt als öffentl. zu treffen ſind u. zu deren Feſtſtellung die Zuſtimmung
Abgaben i . S. des Art. 40 Gemo. erklärt. Eine der Gegenbeteiligten erforderlich iſt. Der Verw6 .

Streitigkeit über Entrichtung einer Vergütung für Bes hat alſo die Möglichkeit, eine GemSakung durch

nügung dieſer GemAnſtalt iſt ſelbſtverſtändlichauch der Öffentl.- rechtl. Bertrag zu ändern, ausdrüdlich zuges

Streit über die Zurüđzahlung einer zu Unrecht erhobenen geben u . die öffentl.-rechtl. Natur einer Leiſtung nur

Bergütung . Alſo handelt es ſich zweifellos um eine Ber- in Abrede geſtellt, wenn überhaupt keine Sakung

waltungsſache. ' Denn nach Art. 8 Nr. 31 BGHG . liegt vorliegt u . die Leiſtung durch beſ. Vertrag feſtgeſeßt

eine ſolche vor, wenn es ſich handelt um beſtrittene wird. (Urt. v . 11. März 1922, AK. 84) .

Unſprüche und Verbindlichkeiten auf Grund der Be

nüßung von GemAnſtalten u. Entrichtung von bef.

Gebühren hiefür. Eine Verwaltungsrechtsſache liegt

aber allerdings nur vor, wenn es ſich um Vergütungen Oberlandesgericht Nürnberg.

handelt, die auf geſeßl. oder fazungsgemäßer Feſt
I.

ſtellung oder öffentl.-rechtl.Bereinbarungberuhen. Wenn

es fich um eine auf einem bürgerrechtl. Bertrag bes Die Lätigkeit des Armenanwalts nach der Gut

ruhende Vergütung handeln würde, wäre ein bürgerl. ziehung des Urmenrechts bleibt für die Erſtattung

Rechtsſtreit gegeben. Daß reinbürgerl.-rechtl. Verträge der Baudjäge aus der Staatetañe außer Betracht.

auch bei Bergütungen möglich ſind, die für die Bes (RGej. 1. 18. Dez. 1919 Urt. II; § 87 3 PO .). Durch

nüfung einer unter Art. 40 Gemo. fallenden Gem .- Beſchi. des Projer. v. 17. Nov. 1921 wurde dem

Anſtalt zu entrichten ſind, iſt zuzugeben . Die Ents Al. das Armenrecht entzogen. Damit hörte die Bet

ſcheidung hängt alſo davon ab, ob der Vertrag auf ordnung des RA . als Armenanwalt für den Kl. auf ;

bürgerl.-rechtl. oder auf öffentl.-rechtl. Gebiete liegt. er warvon da ab nicht mehr zur unentgeltl. Wahr

Das iſt in legterem Sinne zu entſcheiden. In $ 1 iſt nehmung derParteirechte des Ál. verpflichtet ( 88 115

in nicht mißzuverſtehender Weiſe geſagt, daß die Nr. 3, 121 BPO .). Der RA. war aber auch Bevoll

GemSaßung die Grundlage auch für den Bertrag mit mächtigter des Ar. ſei es auf Grund ausdrüđI. ,

dem Kl. ſein ſolle, daß alſo der Kl. an dieſe Sakung fei esauf Grund ſtillſchweigender Bollmacht – u.

gleich den übrigen Abnehmern gebunden ſei, ſoweit die Bollmacht war durch die Entziehung des Armen

nicht beſ. Vereinbarungen getroffen wurden , u. daß rechts nicht erloſchen . Sollte ſie gekündigt worden

auch dem Al. gegenüber an der öffentl.-rechtl. Natur ſein, ſo iſt 8 87 BPO. anwendbar, es hat der NA .

der Rechtsbeziehungen feſtgehalten werden ſolle. Dem auch die vom Gegner veranlaßte Zuſtellung des Berfurt .

hat ſich der Ar. duro die Unterzeichnung unterworfen . entgegengenommen u . er konnte ſie auch anſtandslos

Únter allen Umſtänden iſt dies bei den Stromgebühren mit Wirkung für die Partei entgegennehmen. Dem

der Fall. Welche rechtl. Natur der von dem kl. in Ger. gegenüber war er nach § 87 ZPO. ebenſo noch

85 eingegangenen Verpflichtung zukommt, während berechtigt als Anwalt des Kl. zu handeln, wie dem

der Dauer des Vertrags keinen anderen Strom zu Gegner gegenüber, ſodaß ſeinem Geſuche um rechts

beziehen uſw., tann dahingeſtellt bleiben. Ohne Bes fraftszeugnis bezüglich des Verfürt. ſtattzugeben war,

deutung iſt auch der Inhalt des § 7. Es mag zus obwohl er als Armenanwalt nicht mehr in Betracht

gegeben werden, daß, wenn durch GemSaßung für kam. Die Beſchw . des Al. gegen die Entziehung des

Großabnehmer ein allgemeiner, fürden Al . günſtigerer Armenrechts hatte gemäß šs127, 574 Abſ. 1 ZPO.

Carif eingeführt wurde, dieſer ohne Weiteres auch leine aufſchiebende Wirkung; am 17. Nov. 1921 hörte

dem Al. zugute kommen mußte, wenn für das Ver- troß dieſer Beſchw . der RA . auf, Armenanwalt für

hältnis zw . ihm u. der Stadt trop des Vertr. die den Al. zu ſein . Nur in ſeiner Eigenſchaft als Armen

GemSagung maßgebend blieb . Aber das beweiſt anwalt ſind ihm aber die ihm nach der RAGebO .

nichts, da es immerhin den Parteien zweđmäßig er- zuſtehenden Auslagen aus der Staatskaſſe zu erſeßen ,

ſcheinen konnte, die Beſt. des § 7 troß ihrer Selbſt- falls ſie nicht von einem erſaßpfl. Gegner beigetrieben

verſtänslichkeit ausdrüdlich in den Vertrag aufzunehmen . werden können . Das 80. hat deshalb dieſe Aus

Ohne Bedeutung iſt auch die Entſtehungsgeſchichte des lagen mit Recht ohne Rüdſicht auf die ſpätere Ge

Vertrags. Die von dem Al. behaupteten Tatſachen bührenerhöhung feſtgeſet. (Beſchl. des II . 35. vom

können möglicherweiſe von Einfluß ſein auf die jach- 28. Febr. 1922, BeſchwN. Nr. 69/22) . B-r .

liche Entſcheidung im Verwaltungsſtreitverfahren, fie

beweiſen aber nichts für die rechtliche Natur des Ver

trags. Die von dem Kl. beantragte Beweiserhebung

wäre übrigens unzuläſſig, da es für die Entſcheidung Der Armenanwalt braucht den ihm laut Vergleich

des Gerý. nur darauf ankommt, wie der Ri. ſeinen vom Geguer gezahlten Gebührenbeitrag nicht auf den

Unſpruch tatſächl. begründet hat. Der Kl. beruft ſich ihm von der Staatstafie zu erſtattenden Pauſchjat an

auf die Entſch. des VerwOH. d. 22. Jan. 1890 (VOHE. zurechnen (Ref. v . 18. Dez. 1919 Art. II ) . Aus den

12, 63 ff.). Dieſe ſpricht aber feinesfalls für die Zu- 6 ründen : Die Parteien haben ſich über die Koſten

ſtändigteit der Gerichte, ſondern für die der Verwal- dahin verglichen , daß die Befl . ihre Koſten, die Hälfte
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der Gerichtskoſten u. die Bälfte der Koſten des kl.

Unwalts, die übrigen Koſten der Kl. trägt. Hiernací

iſt die Bell . dem Al . , dem das Armenrecht unter Bei

ordnung eines Armenanwalts bewilligt war, erſaßpfl.

für die Hälfte der Gebühren u . der Auslagen dieſes

Anwalts, für die andere Hälfte dieſer Gebühren u.

Auslagen tann die Klagspartei von der Bell. Erſa

nicht beanſpruchen. Dies iſt nach dem Wortlaut des

Vergleichs anzunehmen, aber auch als Wille der Parteien

anzuſehen ; daraus, daß der Pflichtanwalt des Kl. der

Bell, die Hälfte ſeiner Gebühren u . die Hälfte der für

ſeine Auslagen in Rechnung zu lebenden Pauſchſäße
behufs Zahlung durch die Bell. berechnet u. die Beil.

den berechnetenBetrag bezahlt hat, geht hervor, daß

die Bell. auch nur die gälfte der Gebühren u. Bauſch

fäße dieſes Anwalts bezahlen wollte u . bezahlt hat.

Für die andere Hälfte iſt alſo fein erſaßpfl. Gegner

vorhanden , es kann die Hälfte der Auslagen, d. t. die

Hälfte des hiefür zu berechnenden Bauſchſages dumnach

nicht von einem erſaßpfl. Gegner beigetrieben werden

u. damit iſt dieſe nach dem Geſ. v. 18. Dez. 1919 Art. II

(ROBI. 2113) dem Armenanwalte vom Staat

zu erſeßen . Es iſt nicht angängig , die Erſakpflicht

auszuſchließen , weil die Bell. in Erfüllung des Ver

gleichs eine Summe für die Stoſten bezahlt hat, die

den Betrag der Auslagen des Armenanwalts über

ſteigt; die Bell. ſollte die Hälfte der Auslagen erſeßen

u. wollte dieſe Bälfte erſeßen. Der Vergleich wurde

dahin geſchloſſen u . dementſpr. erfüllt. Der Wortlaut

u. der Sinn des Geſ., die das LG. zur Begründung

ſeines Beſchl. heranzieht, der die Staatstaſſe nicht als

erfaßpfl. für die zweite Hälfte der Pauſchjäße erklärt,

iſt nicht hinderlich für die Auslegung des Beſchwer. ,

der Wortlaut ſpricht ſogar für dieſe Auslegung ; das

zugunſten des Armenanwalts geſchaffene Oef. iſt im

Zweifel ſo auszulegen , wie es dem Armenanwalte

günſtig iſt, ſodaß die Zahlungen nicht weiter auf die

Auslagen angerechnet werden durften , als ſie nach

dem Willen des Zahlenden u. des Forderungsbes

rechtigten angerechnet werden ſollten . (Vgl. OLO .

Düſſeldorf u . Hamm u. die Bem . in JW. 1921 S. 537 10

u . 538"). ( Beſchl. des II. ZS. d . 27. Febr . 1922,

Beidhw Heg. Nr. 63/22). B-r.

umfaßt die Begnadigung im engeren Sinne .

Jm Einklang mit der Bef. V. 13. Aug. 1919 (JMBI.

302) werden in § 1 III die zur Aufnahme vonBegn..

Geſuchen zuſtändigen Stellen angewieſen , der Meinung

entgegenzuwirken , es könnte im BegnVerfahren die

Midhtigkeit eines richterl. Erfenntniſſes nachgeprüft

werden . Ein Vorbehalt beſteht hier nur bei volls

gerichtl. Urt. gemäß 52 III der Bek. v . 19. Juli 1919

(JMBI. 254) mit § 2 V unſerer Bet.; er wird aber

vorſichtig zu handhaben ſein.

BGeſuche müſſen gründlich, aber ſchleunig u . unter

Vermeidung überflüſſiger Ermittelungen behandelt

werden . Die Ermittelungen ſind ſoweit irgend an

gångig gleichzeitig, nicht nacheinander vorzunehmen.

Un Stelle der Ermittelungen durch Polizeibeamteoder

daneben kann ſich die Anhörung nicht beamteter Uus:

kunftsperſonen empfehlen (8 4 Ì). Iſt das Geſuch nicht

von dem Verurteilten ſelbſt oder einem nachweisbar

Bevollmächtigten geſtellt, ſoiſt er regelmäßigzu fragen ,

ob er ſich dem Geſuch anſchließt (§ 4 II) . Auch ein:

gaben, die Beſchwerden wegen Nichtanwendung des

§3GStG. enthalten, obwohl darüber nach dem 1. Jan.

1922 vom Gericht im Urteil entſchieden war, können

nur als Gnadengeſuche behandelt werden (OblG.

BeſchmReg . II 256/22 ).

Für das Verhältnis zwiſchen Begn. u. Anwendung

des § 8 GSG. v . 21. Dez. 1921 gibt § 1 IV Maß.

Bezüglich der aufſchiebenden Wirkung der BGeſuche

ſind die früheren Grundfäßein § 2 wiederholt.

Ueber BegnGeſuche entſcheidet das GeſamtMin .,

wennes ſich um die Todesſtrafe handelt, ſonſtdas

Juſt Min . (8 51 II Verfürk. v. 14. Áug. 1919, VO. v .

10. Oft. 1919 GVBI . 692, § 5 I der Bet.). Die Obecs

ſtaatsanwälte bleiben ermächtigt, BGeſucheunter den

bisherigen Vorausſeßungen als zur Berüđſichtigung

nicht geeignet zurüdzuweiſen. Dabei können ſie an

ordnen, daß die Strafe ohne Müdſicht auf weitere
Geſuche um Begnadigung oder Strafaufichub

zu vollſtreden iſt. Die Ermächtigung der Oberſtaats

anwälte erſtredtſich insbef. nicht auf die Verurteilungen

wegen politiſcher Straftaten (8 5 II, E. v . 29. Mai 1920,

Nr. 3196/19 B) .

An den Vorſchr. über die Art der Berichterſtattung

an das JuſtMin. und an dem Formblatt iſt im weſentl .

nichts geändert. Jedoch kann in den Fällen, in denen

vorausſichtlich der OSTA . von der Befugnis nach

§ 5 II Gebrauch macht, nunmehr ſchon der erſte Bericht

in derForm des Randberichts erſtattet werden (§ 6 IV ).

Die Attenführung in BegnSachen war bisher durch

§ 7 der Bet. ' v . 6. Mai 1919 geregelt ; dieſe' Vorſchr.

erſcheint ießt fachlich unverändert als $ 8.

b ) Der 2. Abſchn. (88 9—12) : Unterbrechung

der Strafvollſtredung , enthält wenig, was

hier hervorzuheben wäre. Ueber Strafunterbrechungs

geſuche, die als Onadengeſuche zu behandeln find,

entſcheidet ſeit der Bet. 0. '8. Jan. 1920 (JMBI. 5)

Ziffer II 18 der für die StrafvodſtrBeh zuſtändige

DŠTA. im Auftrage des Min. (8 9 I) . Geſuche um

Geſtattung, daß eine noch nicht angetretene Strafe mit

Unterbrechung verbüßt wird , ſind wie bisher den Ge

ſuchen um Unterbrechung der Strafhaft gleichgeſtellt

(8 9 I) . Ebenſo iſt hinſichtlich der Verlängerung der

Beurlaubung die Vorſchr. in § 13 der Bet. v . 6.Mai

1911 ſinngemäß übernommen (8 11). Eine Strafunter

brechung ſeßt regelmäßig die Einwilligung des Ver

urteiltenvoraus (8 9 II). Ueber Unterbrechung der

Strafvolſtredung gegen einen Angehörigen der Wehrs

macht . $ 12.

c ) Der 3. Abſchn. befaßt ſich in SS 13-40 mit

der bedingten Begnadigung = b. B.). Auch

hier ſind die früheren Grundzüge feſtgehalten, aber die

Venderungen und Ergänzungen gegenüber der Bef.

vom 11. Juli 1919 (JMBI . 239) ſind nicht unerheblich.

Vor allem kommen die neuen Verfahrensvorſchr. den

ſtrengeren Formen einer Prozo. näher. Die Grunds
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Gefeßgebung und Verwaltung.

Neuregelung des Beguadigungsweſens. Am 5.März
1922 hat das JuſtMin . in Verb.' mit dem FinMin.

eine Bet, über Begn ., Strafaufidub, Aenderung des

Straforts, beſchr. Auskunft aus dem Strafneg.u .

Tilgung von Strafvermerken erlaſſen (JMBI. 67 ff .),

die am 1. April 1922 in Wirkſamkeit getreten iſt ( 8 66 I).

Die Bet. will die beſtehenden Vorſchr. überſichtlich

zuſammenfaſſen, welche bisher in mehr als 50 VO .-en ,

Bet . - en u. Entſchl.-en enthalten waren, aber auch nach den

Erfahrungen u . Anregungen der äußeren Beh. Ber

einfachungen u . Verbeſſerungen einführen ( . Bager .

St3 . Nr. 57 S. 1) .

I. Die Bet.regelt ihr Gebiet in 7 Abſchn. u. 66 SS

unter Aufhebung aller Vorſchr., die ſich auf die gleichen

Materien beziehen ; von dieſen ſind 42 VD .-en, Bet -en

u . Entſchl . -en in § 65 I aufgeführt. Die Bet. , die vorl .

Entl. von Strafgefangenen betr., v . 14. Sept. 1908

(JMBI. 183) iſt nicht berührt. Von der Bek. über

die vorl. Entl . u. die Ausübung des BegnRechts bei

Beteiligung mehrerer Bundesſtaaten v . 1. Juli 1914

(3M9I. 135 ) iſt die fehr wünſchenswerte Neufaſſung

in Ausſicht geſtellt (Fußn . 1 zu § 3 ) .

II. Die Gegenſtände der Begnadigung i . S.

der Bet. regeln die Abſchn . 1-3. a) Der 1. Ábſchn.

( S$ 1-8 ) bezieht ſich auf Erlaß, Minderung u . Milderung

von Strafen ſowie Aufhebung von Straffolgen ; er
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fäße in der Rechtſpr. des DblG. werden übrigens ob die Bedingung guter Führung während der Straf

wenig berührt, vielmehr zum Teil ausdrüdlich beſtätigt. volſtredung erfällt iſt, hat die Staatsanwaltſchaft

Auch für dieſe Beſt. iſtdaher auf den Auffaß von nur noch in zweifelhaften Fällen herbeizuführen ( 8 20 I ).

Gießel (Bay21, 1922, 36) hinzuweiſen . Bon Bedeutung ſind die Zuſtändigkeitsvorſchr. der

Die Gerichte können für eine geitige Freiheitsſtr. $$ 15 u . 18. Das Bero. wird zur Entſcheidung über

ganz oder teilweiſe Bew Fr. bewilligen , damit der die b . B. ießt nur noch als erkennendes Gericht zu

Berurteilte ſich durch gute Führung während der ſtändig ſein, da alle nachträgl. Entſch. von dem Oe

Friſt Straferlaß verdienen fann (§ 13 I) . Dieſe Er: richte 1. Inſt. getroffen werden. Die nachträgl. Bil

mächtigung bezieht ſich nach § 13 II nicht auf Strafen, dung einer Geſamtſtrafe i. S. des § 15 iſt eine ſolche

die gnadenweiſe gemindert oder gemildert worden ſind nach § 492 StPO.; wird dagegen gemäß § 79 SIGB.

(vgl. JME. v . 24. Dez. 1919 Nr. 57301 u. v . 17. Dez. aus Einzelſtrafen verſchiedener bayer. Gerichte durch

1920 Nr. 77667, OblG. 256/20, II 123/21) oderfür die Urt. eine Geſamtſtrafe gebildet, fo beſteht ausſchließl.

das Miniſterium eine BewFr. verſagt hat( I. aber Zuſtändigkeit des Gerichtes, das dieſes Urteil erlaſſen

$ 13 II S. 4) . Das Gleiche gilt, wenn das Min . auf hat ( ſ. a.§ 15 I a. E.) . 3. S. des § 15 1 Nr. 2 iſt ein

ein Geſuch um Bewilligung von BewFr. hin Bericht- Verſchulden des Verurteilten insbeſ. darin zu finden ,

erſtattung angeordnet hat ( 1. a . 0636. II 468/21). Die daß er lediglich, um den Strafvollzug zu verſchleppen ,

Abweiſung eines Geſuchs durch den DSTA. ſteht einer ein offenbar ausſichtsloſes Rechtsmittel eingelegt hat.

gerichtl. Entſcheidung nicht im Wege ( o bereits 3ME. Mit der Bew. einer BewFr. tönnen nach wie vor

d. 2. Febr. 1920 Nr. 2492). Die Gerichte ſind zur beſ. Auflagen verbunden werden (S $ 25, 281, 29 III ) .

b. B. ferner nicht zuſtändig in den im § 63 Bet. bes Der Beſchluß, durch den eine Bem Fr. bewilligt

zeichneten Straffachen. wurde, fann wieder aufgehoben werden, wenn dem

Eine BewFr. darf nur Verurteilten bewilligt | Gericht nachträglich Tatſachen bekannt werden, die es

werden, die nach ihren perſönl. Verhältniſſen und von der Bewilligung abgehalten hätten ( § 18 II). Dieſe

nach den Umſtänden der Tatbeſ. Berüđſichtigung Wiederaufhebung bezeichnet die Bet. nicht als Wider

verdienen und die Erwartung rechtfertigen , daß fie ruf (anders Oblo. 1449/20 ); auch iſt die Zuſtändig :

ſich auch ohne die ganze oder die teilweiſe Bollſtret- feit nicht die gleiche wie dort (1. 8 28 III, 29 I u . 1V ).

tung der Strafe fünftig wohlverhalten werden (8 14 I) . Bew Fr. für eine Erſabfreiheitsſtrafe fann jeft

Dieſe Neufaſſung der Vorausſeßungen für die b . B. ohne weiteres bewilligt werden , wenn ſicher voraus

betont deutlich , daß die Bewilligung von Bew Fr. zuſehen iſt, daß die Geldſtrafe aus dem bewegl. Ber

keineswegs die Regel bilden ſoll . Läſſige u . al zu mögen nicht beigetrieben u. vom V. auch bei gutem

nachgiebige Ausübung der Gnadenbefugnis durch die Widen nicht einmal in Teilbeträgen gezahlt werden

Gerichte wäre vom Uebel (f. a . Gießel a. a . D.). Dem tann ( 21 I, vgl. § 17) ; beſteht hierüber feine fichere

ungweideutigen Wortlaut des § 14 gufolge muß der Borausſicht, ſo tann die Bewfr . gleichwohl ſofort be

Verurteilte ſowohl nach ſeinen perſönl. Verhältniſſen, dingungsweiſe bewilligt werden (§ 21 II).

(zu denen natürlich auch die Familienverhältniſſe ges Für die Stellung von Geſuchen um Bewilligung

hören), als auch nach den Umſtänden der Tat beſ. von Bew Fr. u. für ihre aufſchiebende Wirkung gelten

Berüdſichtigung verdienen, wenn ihm die b . B. zuteil die ss1 u. 2 ( § 27 I). Genaue Beachtung des § 1 III

werden soll. S. 1 iſt hier unerläßlich. Wie das Obl8. ſtändig er

Bei der Entſcheidung iſt bef. zu berüdfichtigen , klärt, kann im Verfahren wegen Bewilligung einer

ob der Verurteilte ſich nach Kräften bemüht hat, den BewFr. die Schuldfrage in feinem Falle nachgeprüft

Schaden wieder gutzumachen. In Betracht kann auch werden . Inſoweit greift auch die Ausnahme in§ 52 III

lommen , daß er ſich in Fürfe. befindet oder ſonſt der Bet. d . 19. Juli 1919 niemals Plaß. Antrags

in einer Erz.- oder Beſſerungsanſtalt untergebracht ift. befugt ſind nach§ 16 II wie bisher der Verurteilte,

Jſt unter den Vorausſeßungen des § 3 Sto . eine ſein Verteidiger u. jeder Angehörige des Berurteilten

Freiheitsſtrafe von weniger als drei Monaten ver- (8 52 II Stob .). Anträge anderer Perſonen hat das

wirtt, ſo wird es fich meiſtens empfehlen , gegebenens Gericht als unzuläſſig zurüdzuweiſen ; ſie können nur

falls von der in dieſer Vorſchrift enthaltenen Um- im Gnadenwege beſchieden werden.

wandlungsbefugnis Gebrauch zu machen, ſtatt für die Ueber Verlängerung u. Widerruf der BewFr. be :

Freiheitsſtrafe eine BewFr. zu bewilligen ; inſoweit ſtimmt § 28 für den Fall, daß keine neue Verurteilung

werden alſo die Fälle der b . B. zahlenmäßig zurüd- inmitteliegt oder daß eine ſolche durch ein außer

gehen müſſen (f. a . Wunderer, L3. 1922, 47). Glaubt bayer. Ger, erfolgt (vgl. § 29 V ); zuſtändig iſt hier ſtets

hier das Gericht, nach Lage des Falles eine Freiheits- das Ger. I. Inſt . Wird der Berurteilte, bevor ſeine

ftrafe ausſprechen zu ſollen, ſo wird es in der Regel Strafe erlaſſen iſt, wegen einer vor oder während

auch zu einer b . B. keinen Anlaß finden können der BewFr. begangenen Straftat durch ein bayer. Ger.

(1. Gießel a . a . D. S. 38) . von neuem verurteilt, ſo hat dieſesGer. über den

Für die ganze Strafe darf einem Berurteilten Widerruf zu entſcheiden , ſoferne nicht die Bew Fr.

keineBewFr. bewilligt werden, wenn Zuchthausſtrafe durch dieBildung einer Geſamtſtrafe gegenſtandslos

ausgeſprochen iſt. In der Regel ſoll dies auch dann wird (§ 29 I) . Bei Widerruf iſt es für die Entſcheidung

nicht geſchehen , wenn der B. im Inland idon zu über weitere Geſuche ausſchließlich zuſtändig (1. a .

einer Freiheitsſtrafe von mindeſtens 3 Monaten ver- D60G. II 1207/21) . Hat das Gericht bei der neuen

urteilt war, es ſei denn, daß ſeit Verbüßung, Ver- Berurteilung über den W. nicht entſchieden, ſo hat es

jährung oder Erlaß der Strafe 10 Jahre verſtrichen nachträglich zu entſcheiden ; nur falls es nicht auf Freis

find (§ 14 II) . Wenn die ausgeſprochene Freiheits- heitsſtrafe erkannt hat, kann es dies dem Ger.

ſtrafe6 Monate oder noch darüber beträgt, darf nur überlaſſen , das die Bew Fr. bewilligt hat (8 29 IV ;

ausnahmsweiſe ſchon vorAntritt der Strafe für einen anders bisher nach derJME. v . 11. April 1921 Nr.17467,

Teil davon Bewfr. in Ausſicht geſtellt ( = bewilligt) 1. BayZr. 1921, 156). Dautet das neue Erkenntnis auf

werden (8 20 I) . Eine ſolcheAusnahme fann u. Umſt. Freiheitsſtrafe, ſo darf das Ger. in der Regel vom W.

gegeben ſein, wenn inf. Anrechnung von Unterſuchungs- nur abſehen , wenn es auch für die neue Strafe Bew Fr.

haft die noch zu verbüßende Strafzeit weniger als bewilligt. Bei Widerruf u. Verſagung einer neuen

6 Monate beträgt. Grundſäßlich iſt es weder an- Bew Fr. Find tunlichſt die beiden Strafen im Anſchluß

gezeigt noch dem Strafzwede förderlich, Perſonen , die aneinander zu volſtreden ( § 29 II ) , über den Erlaß

zu einer höheren Freiheitsſtrafe verurteilt worden der Strafe iſt nach Ermittlungen zu entſcheiden u.

ſind , ſogleich mit dem ürteil oder vor demBeginne zwar wie bisher (Ziff. 12 der Bet. v. 11. Juli 1919)

der Strafvolúſtreďung Bew Fr. zu bewilligen ( 0b86. II immer durch das Ger . I. Inſt. (8 31).

266/292/22 ). Eine Entſcheidung des Gerichts darüber, Ueber die Art u . Form der Ermittelungen im

.
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Verfahren wegen 6. B.beſtimmt 33 I, über die Altens III. Der 4. Abſchnitt regelt in 88 41-53 das Vers

führung § 33 II. Bei der Behandlung von Gnaden- fahren in Strafaufſchub 8- , Stundung8- u.

geſuchenu .Anträgen auf vorl. Entl. hat die Staats- Teilzahlungsiachen ohne weſentl. Neuerungen.

anwaltſchaft zu prüfen, ob nicht die Bewilligung einer In § 44 ÍI ſind hinſichtlich der Berechnung des ſechs

BewFr. am Plaße iſt, u . gegebenenfalls nach Ein- monatigen Zeitraums iegt auch Fälle des § 492 der

holung der Zuſtimmung des Verurteilten die Entſch. SUBD. u. des § 435 der Abgo. hervorgehoben . 47

des Ger. herbeizuführen (§ 23 II = Biff. 6 Abſ. I der beſtimmt das Verhältnis zu § 5 des Gsto .u. erſekt

Bel, v . 11. Juli 1919). Trotz der klaren. Bedeutung damit teilweiſe die Ziff. 9 der ' Bel, v . 29. Dez. 1921

dieſer Vorſchr. ſind hier bisher des öftern Fehlgriffe (JMBI. 1922 ' S. 1 ) .(3MEDI. 1922 ' S. 1). " Die Strafvollſtredung gegen

unterlaufen. Singewieſen fet auf folgendes : Eine Bes Minderjährige, die fich in FürfErz. befinden oder ſonſt

fragung des V. i. S. der Beſt. kommt grundfäßlich in einer Erz . oder Deſſerungsanſtalt untergebracht

nur in Betracht, wenn der Stå, auch gewillt iſt, beim ſind, u . gegen die Inſaſſen von Arbeitshäuſern regelt
Ger. die b . B. zu vertreten. nunmehr $ 50 III u. IV.

Die gerichtl. Entſch. find kurz zu begründen (f. IV. 5. Abſchnitt :AenderungdesStraforts.

aber § 13 II). Hier hat 8 54 die Begnadigungsfälle, $ 55 die Fälle

Gegen die Entſcheidungen der Ger. fann wie bis- der Vorſteưung an die Juſtizverwaltung aufgenommen.

her von dem Verurteilten, dem Antragſteller (vgl. Die Entſcheidung obliegt für beide Arten grundſäßlich

§ 16 II) 11. der Staatsanwaltſchaft aber nur von wie nach Ziffer II 1 b der Bek. d . 8. Jan. 1920 (FMBI.5)

dieſen Beidh werde eingelegt werden . Die Beſchw . dem DStå., welcher der Staatsanwaltſchaft bei dem

iſt nunmehr an eine zweiwöchige Friſt gebunden ( 8 34I). Gerichte vorgeſeßt iſt, das die Strafe verhängt hat.

Dieſe beginnt mit der Berkündung der Entſcheidung, Neu geregelt iſt die Zuſtändigkeit in dem Falle, daß

wenn ſie in Anweſenheit. des Berurteilten ergangen iſt die Straforte in verſchiedenen DROBezirken liegen

( 1. StPO. & 35), ſonſt mit der Zuſtellung an den Ver- (8$ 54 II, 55 I 5) u. in dem Falle, daß ein Verurteilter

urteilten oder den Ungehörigen, der den Antrag ge- bittet, die Strafe außerhalb Bayerns verbüßen zu

ſtellt hat (Bel. § 19) . Uus § 19 S. 3 wird zu ſchließen dürfen (8 55 II).

ſein , daß für den Berteidiger, ſofern er ſelbſt Antrag- V. 6. Abſchnitt : Anordnung der beſchr.

ſteller iſt, feine ſelbſtändige Beſchw Friſt läuft. Auskunft aus dem Strafregiſter u. der

Der Zeitpunkt der Urteilsrechtskraft iſt nicht maß- Tilgung von Strafvermerken (88 56-60). Die

gebend. Wenn die Entſcheidung ſchon vor dem 1. April Bef. v. 30. Juli 1920 (FMBI. 182) iſt hier faſt under

1922 erlaſſen wurde, war die Beſchw Friſt mit dem ändert übernommen.

15. April 1922 abgelaufen (8 66 II). Das Gericht, VI. 7. Abſchnitt : Schlußbeſtimmungen

deſſen Entſcheidung angefochten wird, kann der Beſchw . (88 61–66). Die Vorſchr. der Bet. haben als Megels

abhelfen ; inſofern kanndieſe nicht mit der ſof. Beſchw . fall den der Berhängung von Kriminalſtrafen durch

des § 353 StPO. verglichen werden. Ein förmlicher bayer. bürgerl. Ger. im Auge. Für die Behandlung

Beharrungsbeſchluß iſt nicht erforderlich. Eine ver- von Begn.- u . Strafaufſchubsgeſuchen für Nebenſtrafen,

ſpätete Beſchwerde hat das Gericht, deſſen Beſchluß durch Strafurteil oder Strafbefehl anzuordnende öffentl..

angefochten iſt, endgültig zurüdzuweiſen . Die Beſchw . / rechtl. Maßnahmen u . Straffolgen (vgl. 3. B. $ ?

hat nur dann aufſchiebende Wirkung, wenn ſie von der BrTrVD .) find ſte maßgebend, ſoweit nicht aus

der Staatsanwaltſchaft gegen einen Beſdhluß eingelegt den einzelnen Vorſchr., 3. B. den nur auf Freiheits

wird , durch den die unterbrechung der Strafvoë- ſtrafen anwendbaren Borſchr. des 2. u. 3. Abſchn .,

ſtređung angeordnet u. für den Reſt der Strafe Bew.- etwas anderes fich ergibt (8 61 I) .

Fr. bewilligt wird (8 34 II, vgl. Bet. v . 24. März 1920 , 936 Mar Denzler, Gerichtsaſſeſſor der Generalſtaat& anwalts

JMBI. 46, Ziff. IV ). Verwieſen ſei beſ . auf die Vor ſchaft bei dein_DbIG .

lagebeſt. in § 34 IV . Steht feſt, daß der bei den Alten

befindl. Strafregiſterauszug fich auf dem neueſten Stande

befindet, ſo iſt von Weiterungen natürlich abzuſehen.

Doch wird dafür zu ſorgen ſein, daß der Auszug in Bücheranzeigen.
den Akten ſofort auffindbar iſt.

Auch im Berfahren wegen 6. B. tann eine gerichtl. Wolfftieg. DasBeamtenreichsrecht. 89, 150 S.

Entich nicht angefochten werden, bevor ſie erlaſſen iſt; Berlin 1921 , þegmanns Verlag.

eine derartige Anfechtungserklärung iſt nicht zu bes Das Buch unterzieht ſich der verdienſtl. Aufgabe,

achten (D686. II 298/326/22). Nach der bisherigen das für alle öffentl. Beamten geltende Meichsrecht, das

ſtändigen Rechtſpr. des Oblo .war in der Wiederholung durch die neue RV. ſtofflich u. ſachlich bedeutend aus

des Antrags auf BewFr. in der BerVerh. eine Beſchw . geſtaltetworden iſt, erſchöpfend ſyſtematiſch darzus
gegen den die BewFr. ganz oder teilweiſe verjagenden ſtellen.Im Vordergrund ſtehen demgemäß die beamten

Beſchluß des SdGer. zu erbliden (ſ. insbej. II 637/1921). rechtl. Art. derNB., die an mangelhafter Schärfeder

Dieſe Frage iſt durch § 15 II S. 2 anderweitig ges Prägung den übrigen Beſt. nichts nachgeben u . daher,

regelt ; darnach wird die vom Ger. I. Inſt. bei Erlaß um anwendbar zu ſein , ſorgfáltigſter Sergliederung

eines Urteils getroffene Entſch . gegenſtandslos, wenn bedürfen. Darum bemüht ſich der Verf.in redl. Weiſe

über die Berufung vom Bero . ſachlich entſchieden wird. u . man wird ihmdafür Dank wiſſen , wenn man ſeinen

Der wiederholte Antrag in der BerBerh. gilt daher Ergebniſſen im Einzelfall auch nicht immer zuſtimmt.

ießt ſtets als neues Geſuch, ſelbſtwenn erausnahmsweiſe Weniger Wert würde ich für meine Perſon den eigent,

innerhalbder zweiwöchigen BeſchwFr.geſtellt ſein lich theoretiſchen Ausführungen beimeſſen, obwohlauch

ſollte. Die Bet. ſchließtkeineswegs aus, daß ſich die da ein geſundes Urteil nicht zu verkennen iſt.

Antragsbefugten ( 16 II) nach endgültiger Ablehnung Münden. Profeſſor Nawla & ty.

eines Geſuches mit neuen Anträgen an das Gericht

wenden (f. aber $S 2 III, 27 I) . Jnsbeſ. enthält $ 35
Mittermaier Wolfa. , Wie ſtudiert man Rechts

der Bel. lediglich eine Sondervorſchr. über die Bes wifienfchaft? 2. Aufl. 8 °. 192 S. Stuttgart

handlung von Geſuchen um Bew Fr. durch das Juſt.- 1921, Verlag W. Violet. Preis geb. Mt. 15.

Min .; es iſt ihm nicht zu entnehmen , daß ein wieders Das Buch bietet auch in ſeiner neuen Geſtalt die
holtes Oeſuch an das Ger. unzuläſſig wäre (Db_G. II Borzüge,die ich bei Beſprechung der 1. Aufl. imJahrg.

364/22 ) . Die Mitteilungen nach 88 5 u . 6 Nr. 1 Straf- 1911S.210dieſer Zeitſchr. hervorgehoben habe. Die
regiſterVO . , auf die § 38 I der Bet.hinweiſt, obliegen Grundgedanken finð feſtgehalten ; im einzelnen iſt

dem Staatsanwalt oder Amtsanwalt bei demớer. I. Jnſt. überall unter Berüđſichtigung des Schrifttums der
(Bek . v . 24. Juni 1920, 3MBI. 136, B. 5 III b) . vielfachen Entwidlung Hechnung getragen, die Rechts
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2. Beier,Dr. Otto, in Breslau. Führer durch das S. Der Seift berg Altmeiſters ber sriminaliſtit

12

wiſſenſchaft u . Hechtsunterricht in der Zwiſchenzeit über den öſterr. Frieden svertrag nicht als ausl .

erfahren haben . So wird ſich denn das Buch auch in der Recht angeſehen werden . Dafür ſtellt ſich das Jahrb .

2. Aufl. als bewährter Führer u . Ratgeber während die Aufgabe, die innerdeutſche Rechtsentwidlung zu

der Studienzeit unter der aładem . Jugend viele Freunde verfolgen, u. bringt uns wertvolle Beiträge über das

erwerben . Zu den Ausführungen über die Dottor- Reichsfinanzrecht (Piſtorius ), das ſoziale

prüfung möchte ich ergänzend beifügen, daß nunmehr Arbeitsrecht (Schneider u. Rastel), das Eiſen :

auch Würzburg die Zulaſſung zur Prüfung davon ab- bahnrecht (Fritſch), das Poſt- u . Telegraphenrecht

hängig macht, daß der Kandidat von dervorgeſchries (Gerzog) , das Buft': u. Kraftfahrret (Müller ),

benenStudienzeit mindeſtens 2 Semeſter in Würzburg Wahlrecht u. Voltsabſtimmungen (Jan), die

zugebracht hat. Die Berleihung des ſog. Doppel- preuß . Berf. (Preuß), die få fiche (Schelcher),

doktors (Dr. iur. et rer. pol .) erfordert die Abfaſſung die heffiſche (Gmelin ), die beiden meďlenburgiſchen

einer rechtswiſſenſchaftl. u . einer ſtaatswiſſenſchaftl. (Wenzel), die thüringiſche (Roſenthal) ſowie die

Diſſertation ; dagegen findet nur eine einmalige mündi. Terte der übrigen noch nicht im IX . Bd. abgedrudten,

Brüfung aus beiden Gebieten ſtatt. fodaß nurmehr die erſt im Baufe des Jahres 1921

Würzburg . Prof. H. 6 dan z. zuſtandegekommene endgültige Berf. von Braunſchweig

fehlt. Dieſer Ueberblid über den Inhalt des Bandes

1. Schlegelberger,Dr.Franz, Geh . Regierungsrat, Minis allein zeigt ihon die Unentbehrlichkeit des Jahrb . für

ſterialrat im Reichs juſtizminiſterium u . Dr. Werner alle am öffentl. Recht Intereſſierten.

Soche, Regierungsrat im Reichsjuſtizminiſterium . Münden . Prof. Nawiad ' y .

Das Recht der Neuzeit. Ein Führer durch

das geltende Mecht Deutſchlands aus der Zeit von Polzer, B., Handbuch für den praktiſchen

1914 bis 1921. gr. 8º. 113 S. Berlin 1921, Verlag Kriminaldienſt. 8º. 261 S. München 1922,
von . J. Schweißer Verlag. .

Arieg8. u. uebergangsrecht. 8º. 114 S.
Hans Groß, lebt u . wirkt mächtig in ſeinen Schülern .

Berlin u. München 1921, Verlag von $. W. Müller. Krim .-Stomm . Bolger-Wien hat ſeinen Leitfaden für

trimin .Tatbeſtandsaufnahmen“ (III Aufl. 1921) zu einem

Die beiden vorl. Hefte verfolgen den gleichen Zweď : Handbuch ausgeweitet, das zwar in der äußeren Form

Führer durch das noch geltende Kriegs- u. Uebergangs- u. in der Gliederung des Inhalts fich teilweiſe an die

recht zu ſein. Beide ſind äußerſt reichhaltig u. erfüllen Darſtellungsweiſe des Groß'ichen Lehrbuches anſchließt,

ihre Aufgabe vorzügl . Das Buch von Schlegelberger: aber doch eine duro aus ſelbſtändige u . gweđmäßige

poche hat noch den beſ. Vorzug, daß es bei den ein- Bearbeitung der geſamten, umfangreichen Materie

jeinen , alphabetiſch geordneten Stichworten auch den für den praktiſch arbeitenden Kriminalbeamten dar:

Inhalt der betr . Beſt.kurz andeutet, u . 3. fo portrefflich, ſtellt. Seinen bef. Wert bekommt das Buch daduro,
daß man ſich außerordentlich ſchnell orientieren kann. daß der Verf. fich noch viel mehr als alle anderen mit

Ein Hilfsmittel von der Art der beiden hier beſprochenen bisher bekannten Werte gleicher Beſtimmung auf den

Werke wird noch lange Zeit geradezu unentbehrlich ſein . Standpunkt u. Geſichtskreis des arbeitenden u. lernenden

Nur müſſen die Verf. darauf bedacht ſein , periodiſch Kriminaliſten einſtellt u. demgemäß der Arbeit8 -

Nachträge erſcheinen zu laſſen, da ſonſt die Zuſam- weiſe des Kriminaliſten , bei kleinſten u.

menſtellungen allzu ſchnell veralten . ' Das Buch von bei Kapitaldelikten, ganz bef. Augenmerk zuwendet .

Schlegelberger -Hoche berüdſichtigt die Zeit bis 1. April, Er belehrt eingehend über die geſamte Tätigkeit des

das Buch von Beier die Zeit bis 1. März 1921 . Polizeibeamten im Bureau u. am Tatort, zählt die

- f techniſchen Hilfsmittel der Ariminaliſtit auf u. ſieht

es beſ. ab auf das Endziel der geiſtigen Schulung;

Langenbach, Gruſt, RA. in Darmſtadt, Die Bohns der Leſer dieſes Buches lernt kriminaliſtiſch denken u.

pfändung. 3. Aufl. 8, 32 S. München 1922. arbeiten. Die über 50 Abbildungen ſtammen zum

3. Schweißer Berlag . Me. 9.50. Teil aus Groß's Handbuch, ſie ſind als Muſterdar

Die neue Aufl. des empfehlenswerten Wertchens, ſtellungen mit Grund getreu übernommen . Aus der

das aus den bekannten Sohnpfändungstabellen des Fülle des Handbuchs möchte nur kurz auf die Abſchn.

Berf. hervorgegangen iſt , bietet dreierlei : den Text über den Kriminaldienſt als ſolchen , über Einvernahme,

des Geſ. ( Faſſung v . 23. Dez. 1921 ), eine ſyſtem . Dar Anzeigenbehandlung, auf die Darſtellung der Berufs

ſtellung des Rechtsſtoffes u . die Tabellen. Schon der merkmale u. ganz bef. auf die reichen Ausführungen

Abdruď des Gefeßestegtes, den man ſich ſonſt erſt auf dem gerichtlich -mediziniſchen Gebiete (ſamt

zuſammenſtellen muß, iſt für den Praktiker wertvoll. den treffl. Belehrungen über erſte øilfeleiſtung)

Die ſyſtem . Darſtellung iſt überſichtlich, furz u . flar ; hingewieſen werden . Zu vermiffen ſind Ausführungen

fte erörtert die zahlreichen Streitfragen u . führt den über das Hilfsmittel der Schriftenvergleichung ; emp

Leſer ſchnell u. gut ' in die nicht immer einfache Materie fohlen möchte auch werden in fünftigen Auflagen über

ein . Der Zuſammenhang mit dem Bohn Beſchlo. vom Urkundenfälſchungen mehr zu bringen.

21. Juni 1869 wird deutlich herausgearbeitet. Uus Noch eins: Polzer iſt beſtrebt, dem Kriminaliſten

den Tabellen kann man ſich raſch darüber unterrichten, auch den Gedanken näherzubringen, vorbeugend

welcher Betrag bei den jeweiligen Wochen- u. Monats- an der Verhütung ſtrafb . Bandi. mitzuwirken . Ich
löhnen pfändbar iſt u. welche Beträge pfandfrei bleiben halte dieſes Streben für beſ. begrüßenswert . Schade,

müſſen. Fr. daß ſolche praktiſche Handbücher nicht billiger her

geſtellt u . dadurch einem größeren Kreis von Beamten zu

Biloty , Dr. Robert, Geh. Hofrat, Profeſſor in Würz- gänglich gemacht werden können, wie ſie es verdienten .

burg, u. Profeſſor Dr. Otto Koellreutter in Jena. Regkat I. RI . v . Merz , Münden , Ertennungsdienſt.

Jahrbuch des öffentlichen Rechts der

Gegenwart. Band X. Groß-ler ., IV, 485 S. Bornhat, Dr. Ronrad. Die Verfaſſung des Deuts

Tübingen 1921, Verlag von J. C. B. Mohr. Ichen Reiches vom 11. Auguſt 1919. Mit einer

Preis geh . Mt. 120.-, geb. Mt. 132.— . Einleitung und Anmerkungen . 2. Aufl. 1921. München ,

Auchdieſer Band des Jahrb . ſieht davonab, uns Berlin , Leipzig, J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier).

über die Entwidlung des außerdeutſchen öffentl Rechts Br. Mi. 9.

zu unterrichten, wobei die Beiträge von loening über Der belannte Berliner Staatsrechtålehrer und Ver

die Berf. des Freiſtaates Danzig u. von Verdroß faſſer des preußiſchen und deutſchen Staatsrechtes hat

-
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hier in vorbildlicher Weiſe die neue deutſche Reichs . Uebergangsbeſt. ſind aufgenommen. Die Vorzüge einer

berfaſſung kommentiert. Die Anmerkungen zu den ſo umfaſſenden u . doch bequemen Sammlung für die

einzelnen geſeßlichen Beſtimmungen zeichnen fich durch Braris liegen auf der Hand ; dem Studierenden bietet

Prägnanz und abſolute Sachlichteit des Urteils aus. die Sammlung einen wünſchenswerten Ueberblid über

Beſonders zu begrüßen iſt die informierende Einleitung, die ganze zivilprozeſſuale Gefeßg . , von der ein gut

welche in gedrängter Kürze das Werden der Reiches Teil beim atademiſchen Studium faum berührt wird.

verfaſſung und den durch dieRevolution herbeigeführten F. S.

Rechtszuſtand ſchildert. Die Anſchaffung des handlichen

Büchleins für Examenszwede iſt dringend zu empfehlen, / Franz, Dr.jur. F. , Mnemotecnit im Bürgerlichen

da bei dem jeßigen Ineinandergreifen bon Reichs. und Gefe buchenebſt Einführungsgeſeß, Handelsgeſetz

Landesſtaatsrecht eine genaue Kenntnis des Reichsrechtes buch , Strafgeſetzbuch , Gerichtsverfaſſungsgeſet , Sivils

fid; als unbedingt notwendig erweift und gerade dieſe und Strafprozeßordnung. Mit einem Änhang: Eins

pandausgabe die z . T. ſehr ſchwierigen Fragen in aus- prägung der Verkündungstage einer Anzahl wichtiger

gezeichneter Weiſe beleuchtet. Ein inhaltsreiches Sań. Gefeße. 3. ſtark veränderte und erweiterte Auflage.

verzeichnis erhöht die Brauchbarteit des Büchleins. AI. 8°. IV , 104 S. Berlin 1920, Otto Liebmann.

Preis geh . Mf. 4.50.

G. Löwe, Die Strafprozeßordnung für das
Wir haben uns mit der Gedächtniskunſt im Recht

niemals befreunden können (f. 3. B. wegen der AnDeutſche Meich. 15. Aufl. bearbeitet v. Werner

Roſenberg. Erſte Hälfte, 1. u. 2. Buch . Gr. 8°. Zweite
wendung von Poehlmanns Gedächtnislehre die Be

Hälfte, 3. bis 7. Buch (insgeſamt 1288 Seiten) . Ber
ſprechung im Jahrgang 1905 S. 208) . Auch das hier

Iin u. Beipzig 1921, Ber. wiſſenſchaftl. Verl. Preis angezeigte Buch konnte uns keines Beſſeren belehren,

geh . Mt. 275.- , geb. Mk. 330.— .
obwohl es verſucht, fich auf ſeelentundlicher Grunds

lage aufzubauen, und obwohl das empfohlene Ber :

Seit Jahrzehnten iſt der „ alte Löwe“ das füh : fahren ſcharfſinnig und verhältnismäßig einfach iſt.
rende Wert u . der ſtändige Ratgeber der Praxis im

Es läuft darauf hinaus, daß die Zahlen in beſtimmte

Strafprozeßrecht. Aus dem Handkommentar beſchei Buchſtaben umgedacht und daraus Kennworte gebildet

denen Umfangs iſt nun allmählich ein umfangreiches werden, mit denen man ſich die einzelnen Paragraphen
Wert von zwei Bänden geworden : ein beredtes Zeug. merken ſoll. 3. B. wird 8 in h umgedacht, weil es
nis dafür, daß der Gehalt der StPD . immer noch ihm angeblich in der Form ähnlich ſein ſoll , aus

nicht ausgeſchöpft iſt u. daß ſich Hechtslehre u . Rechts- gleichem Grunde 1 in t und das lautverwandte d . Die

anwendung ſtets bemühen, fie unter neuen Geſichtes Hauptſchwierigkeit ſteďt aber in der Beziehung des
punkten zu ſehen u . bei ihrer Auslegung veränderten

Merkwortes zum Jnhalt . Das beigefügte Wörterbuch
Verhältniſſen gerecht zu werden. In dem Kommen

läßt fie deutlich erkennen . So wird z. B. $ 118 BOB.
tare, der eine Zeitlang ſichtbare Alterserſcheinungen

(Willenserklärung im Scherz) in Totjagen umgedat;

aufwies, iſt ſeit der Neubearbeitung durch Roſenberg die Beziehung ſoll darin beſtehen , daß es Deute gibt,

ein erfreulich friſches Leben eingezogen . Dürftig ge- die jeden Scherz zu Tode jagen . Das iſt ein wenig

haltene Teile ſind gründlicher behandelt, die früher weit hergeholt. Aehnlich ſteht es mit § 125 (Form

zuweilen allzu einſeitige Anlehnung an die reichsges mangel) der mit Adonis in Verbindung gebracht wird,

richtl. Mechtſpr. iſt durch umfaſſende Berarbeitung des
weilder ſchöne Adonis keinen Formmangel aufwies.

Schrifttums vermieden. Die Ergebniſſe ſind überprüft Wir glauben, daß heutzutage nur wenige Juriſten

worden u . ſtellenweiſe iſt eine neue Auffaſſung durch- Zeit und Luſt haben werden, ſich entlegene Beziehungen

gedrungen. Die gute Gliederung iſt trop des ſtart
auszudenken, um ſich zu merken, was man gar nicht

vermehrten Stoffs erhalten geblieben . Alſo in jeder ſtändig zu wiſſen braucht. - f --

Hinſicht eine erfreuliche Beiſtung! Bellemmungen er

weďt nur der Preis,namentlich um unſerer Jungen
Juriſten willen, die' fich ſolche unentbehrliche Werte Folgende Ausgaben empfehlen wir be .

gar nicht mehr verſchaffen können. Der Verlag iſt ſonderer Beachtung:

freilich an dieſem Uebelſtand ganz u. gar unſchuldig ;

das Werk iſt vielmehr angeſichts feines Umfangs u.
Großmann , Dr. Hermann, Prof. an der Handelshochs

inneren Werts verhältnismäßig noch wohlfeil ; wir
ſchule zu Leipzig . Bücherei für Bilanz u .

haben es aber mit einer allgemeinen immer bedroh
Steuern Band 2. Grundlagen der Bilanzlehre

mit Hinweiſen auf das Steuerrecht. Gr. 8º . 113 S.
licher wachſenden Gefahr für die geiſtige Bewaffnung

des Juriſtenſtands zu tun . Möchte uns doch wenigs
Berlin 1921, Induſtrieverlag Spaeth & Linde .

Geb Mt. 8.- .
ſtens der Gefeßgeber mit Berbeſſerungen des Straf

prozeſſes möglichſt lange verſchonen ! Wir haben Juliusberger, Dr. Frit , Rechtsanwalt. Steuer :

wenig Vertrauen darauf, daß etwas Gutes heraus- ſtrafrecht u . Steuerſtrafverfahren . Gr. 8º.
kommt. Aber eine Wirkung iſt immer ſicher: jede 128 S. Berlin 1921, Induſtrieverlag Spaeth &
Novelle macht die teueren älteren Hilfsmittel mehr Dinde. Start. Mf. 13.20 .

oder weniger unbrauchbar . Und bis ſie dem neuen
Klof , Dr. R , Reichsfianngrat. Die Hechtſpr. u.

Stande mit ſchweren Opfern angepaßt ſind, iſt ſchon

wieder ein Gewitter im Anzuge. Wohin ſoll das
das Schrifttum in Reichsſteuerſachen Bd.II.
Gr. 8° . VII, 242 S. 1921, (J. Schweißer Verlag)

noch führen ? von der Pfordten .

(Arthur Sellier ). Geb. Mf. 38. -

Heinsheimer, Dr. R., Profeſor . Die Zivilprozeß

geſe pe des Deutſchen Reich s. 5. Aufl. XVI, Wir machen unſere Leſer auf das in der heutigen

798 S. Stuttgart 1921 , Verlag von J. Heß. Nummer erſcheinende Jnſerat der Firma KarlBlod,

Dieſe Ausgabe enthält alle in den Zivilprozeß Berlin SW. 68, Kochſtr. 9, aufmerkſam , welche die An

einſchlagenden Geſ. nach dem Stand v . 1. Aug. 1921 ; ſchaffung von Gottfr . Sellers Werken durch Gewährung

Die Neuordnung der Gerichtskoſten u . der Rechtss von Teilzahlungen erleichtert.

anwaltsgebühren iſt berüdjichtigt; Beſt. über Mieter

ſchuß. Tarifverträge, Schlichtung von Arbeitsſtreitigs Verantwortl. Herausgeber: Th . von der Pfordten ,

feiten, des BetrRG ., auch die wichtigeren Kriegs- u Rat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von 3.Schweißer Verlag , München, Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie. , München und Freiſing .
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Reichsmietengeſeß und Bürgerliches Recht. | mäßigen Mietzinsvereinbarung treten zu laſſen..
Von Bezirksamtmann Dr. Friß Riefersauer

Jede der beiden Parteien, Mieter wie Vermieter ,

in Altdorf bei Eichſtätt.
haben das Recht jederzeit zu erklären , daß die

Höhe des Mietzinſes nach den Vorſchr. des RM6.

Das Reichsmietengeſek (RMG.) v. 24. März
1922 bringt inmancherlei Beziehungen auf dem berechnet werden ſoll (geſeßliche Miete). Dieſes

Recht iſt ein unentziehbares ; ein vertragsmä:
Gebiete des Wohnungsweſens neue Rechtsnormen, Biger Verzicht auf die Ausübung dieſes Hechtes

die ſowohl gegenüber dem bisherigen Mieterſchuß: iſt ebenſo unwirkſam wieeine Vereinbarung, nach

recht als auch gegenüber dem Rechte des BOB. z. T.3 der einem Vertragsteile bei Ausübung der ihm

nicht unerhebl.Abweichungen begründen.Auf einige nach dem RMG. zuſtehendenRechte beſ. Nach

weſentl. Punkte dieſes neuen Sonderrechts einzugeben, teile erwachſen ſollen (8 19 RMG.).

dürfte nicht ohne Intereſſe ſein. Die neue Rechtslage

tritt ſpäteſtens am 1. Juli 1922 in Kraft. Mieter oder Vermieter die Einführung der ge
Das Geſeß ermöglicht indes nicht nur dem

ſofern nicht die oberſte Bandesbehörde zu einem
feßl. Miete u. damit die Beſeitigung vertragl.

früheren Zeitpunkt das Inkrafttr. des RMG. an
Rechte, es läßt vielmehr auch, wie in § 4 der

ordnet (8 2+ RMG.).
1. Vertragsfreiheit. Während nach den bayer . MinB . v. 13.Auguſt 1920geſchehen,

bis zum Inkraftir. des RMG. geltenden Beſt. der hörde für das ganze Land oder für beſtimmte
die Möglichkeit offen, daß die oberſte Landesbe

SS 3, 5 der bayer. MinB . b. 13. Aug. 1920
Gemeinden oder Gemeindeteile anordnet, daß

betr. Schuß der Mieter die Vereinbarung einer
das Mieteinigungsamt(= MEA .)die Nach

jeden Mietpreiserhöhung, gleichviel ob es ſich um :Abſchluß eines neuen Mietvertrages oder um eine prüfung u. Feftſeßung der Mieten nachden Vor:

idr. des Gej. von Amts wegen vornehmen kann .
Preiserhöhung unter Fortbeſtand des bisherigen Das Geſet beſtimmt weiter , daß auf An -

Vertragsverhältniffes handelte, der behördlichen frag der Gemeindebehörde das MEA. die

Zuſtimmung zur Rechtswirkſamkeit!) bedurfte. Nachprüfung u. Feſtſeßung vornehmenmuß,wenn
gilt fünftig der Grundſaß der Vertragsfreiheit der bereinbarte Mietzing im Vergleich zu der

in vollem Umfang. Mieteru. Vermieter können gefeßl. Miete für einen Vertragsteil eine ſchwere
daher ihre beiderſeitigen Beziehungen nach Be- ünbilligkeitdarſtellt(§ 1 Abſ.4 u. Abſ. 3 RMG.).
lieben im Wege freier Vereinbarung regeln u .

Ueber den Willen der Vertragsparteien hinaus
find insbeſ . hinſichtlich der Höhe des Miet.

wird damit der Behörde ein Kontrollrecht in

zinjes keinerlei Beſchränkungen unter ähnl. Form eingeräumt , wie die nach der Res
worfen, insbeſ. nicht an eine behördl.Zuſtim gelung der ss 3, 4 der bayer. MinB. v. 13.

mung gebunden. Allgem . Beſchränkungen des Auguſt 1920° der Fall war; während aber hier
Vertragsrechtes wie z. B. das Verbot des Ver: die Vereinbarung des Mietpreiſes bei der erſt

ſtoßes gegen die guten Sitten gelten indes auch maligen Vermietung von Nichtwohnräumen

für Mietverträge. Mit der Wiedereinführung (Läden , Werkſtätten uſw ).der behördl. Kontrolle
des Grundſages der Vertragsfreiheit auch auf demGebiete des Wohnungsweſens bringt dasRMG. zunächſt entzogen war,9) werden durch das NMG.

auch dieſe Fälle in die geſeßl . Regelung einbezogen .
indes zugleich auch ein in ſeiner Tragweite heute noch

Das freie Vertragsrech tº) iſt demnach
nicht überſehbares Rorrelat: die Möglichkeit, „ die

gefeßliche Miete “ an die Stelle der vertrags- 9) Vgl. Kiefersa uer -Scherer a. a. D. S.69.

) Soweit die geſeßliche Miete gemäß § 1 RMG.

1) Die Rechteunwirkſamkeit war allerdings nur eine eintritt, richtet ſich die Verpflichtung zur Tra

beſchränkte, vgl . Kiefersauer -Scherer, Mieter- gung der Betriebskoſten u . Zur Jnſtandhaltung

cuss und WohnungsmangelBO.en S. 70. des Mietra um s nicht mehr nach den vertragl.
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auch nach dem RMG. erheblich ſtärker einges erfolgen hat . Für den Regelfall kann hiernach

ſchränkt, als dies auf den erſten Blick der Fall die geſeßl . Miete früheſtens dom 1. Okt. 1922

zu ſein ſcheint. Nur der Zwangzur Einholung ab Plaß greifen, vorausgeſeßt,daß eine dem$ 1

der behördl. Zuſtimmung bei Vermeidung der RMG. entſpr. Erklärung ſpäteſtens am 3. Juli
Rechtsunwirkſamkeit iſt beſeitigt; andererſeits iſt 1922 abgegeben wird. Vor dem 1. Juli 1922

aber auch der Grundlag der Vertragstreue kann , wenn nicht die oberſte Bandesbehörde einen

auf dem Gebiete des Mietrechts beſeitigt. Was früheren Zeitpunkt für das Inkrafttr. des RMG..

die Richtſpr. des oberſten Gerħ . durch die ſte= | beſtimmt hat (8 24) , eine Erklärung, daß die

tige , wenn auch vorſichtige Entwicklung des Ges gefeßl. Miete Plaß greifen ſoll, überhaupt nicht

dankens der clausula r. s. st. unter Berückſich abgegeben werden ; eine vor dieſem Zeitpunkt vom

tigung der beſ . Verhältniſſe des einzelnen Falles Mieter bewilligte Mietpreiserhöhung wäre im

anſtrebte,4) iſt hier durch poſitive Geſekesvorſchrift Hinblic auf 8 3 MSHBekm . ohne behördl. Zug

ermöglicht: der Vermieter kann auch bei langs ſtimmung ungültig, auch wenn ſie ſich an die

friſtigen Mietverträgen eine Anpaſſung der Grundſäße des RMG. anlehnen würde.. An

Mietzingvereinbarung an die veränderten wirt- Stelle der Wirkſamkeit zum Schluffe des Ralen .

ſchaftl. Verhältniſſe vom Mieter in der Weiſe dervierteljahres tritt gemäß § 565 Abſ. 1 u . 3

erzwingen, daß er erklärt, die Höhedes Mietzinſes BGB. ein anderer Zeitpunkt, wenn der Miet

foie nach den Vorſchr. des KMG. berechnet zing nach Monaten, Wochen oder Tagen bemef

werden . Für die clausula r. s . st. iſt demnach ſen war. Die Erklärung wird in dieſen Fällen

auf dem Gebiete des Mietrechtes kein Raum mehr. zum Schluſſe des Kalendermonats, der Kalender

Das dem Vermieter eingeräumte Recht auf die Woche oder zum folgenden Tag wirkjam , voraus

geſeßl. Miete iſt an keinerlei Vorausſeßungen ge- geſeßt, daß ſie ſpäteſtens am fünfzehnten des

knüpft; es unterſcheidet ſich dadurch weſentlich Monats, am erſten Werktag der Woche oder am

von dem Rechtsbehelf der clausula r. s . st. Tage vorher abgegeben war. „Bemeljen“ ift

Die Ausübung des dem Mieter u. dem Ver- nicht gleichbedeutend mit „zahlbar “ ; wenn

mieter eines Gebäudes oder Gebäudeteiles zuſte: daher . B. ein Mietvertrag den Mietzing auf
henden Rechts auf die geſeßl. Miete iſt zeitlich 1000 M jährlich feſtſeßt, zugleich aber monatl.

an keine Friſt gebunden : jede der Vertragspar- Zin8zahlung vereinbart iſt, dann greift die ge:

teien kann jederzeit dem anderen Teil gegen: leßl. Miete auf eine am 1. Juli 1922 abgege

über erklären, daß die Höhe des Mietzinſes nach bene Erklärung des Vermieters nach § 1 RMG.

den Vorſchr. dieſes Geſekes berechnet werden ſoll. nicht ſchon mit dem 1. Auguſt, ſondern erſt mit

Der Zeitpunkt, in dem die Erklärung abgegeben dem 1. Oktober 1922 Plaß . Dies gilt nach

wird , iſt unabhängig von vertragl. Beft ., insbeſ. dem Wortlaut des Gef. auch dann , wenn etwa

hinſichtlich der Kündigung, dem Belieben der monatl. Kündigung vereinbart iſt , da nicht die

Vertragspartei anheimgegeben. Eine andere Frage vertragl ., ſondern lediglich die geſeßl. Kündigungs

iſt, von welchem Zeitpunkt an die beabſich: friſt maßgebend iſt, eine Rechtsfolgerung, die im

tigte Rechtswirkung d. h . die geſetl. Miete Intereſſe eines reibungsloſen Geſegesvollzuges

eintritt. Nach § 1 Ab. 1 Saß 3 RMG. hat durchaus unerwünſcht iſt.

die Erklärung dieWirkung, daß „die geſeßl. Miete Die Rechtsfolge, d . h . die Verdrängung des

von dem erſten Termin ab, für den die Ründi- vereinbarten Mietzinſes durch die geſegl. Miete,

gung nach § 565 BOB. zuläſſig ſein würde, an tritt im Falle des § 1 Abſ. 1 RM6. in dem

die Stelle des vereinbarten Mietzinſes tritt “ . bezeichneten Zeitbezeichneten Zeitpunkt kraft Gefeße8 ein , mö

Bei der einſchneidenden Rechtsfolge, die an die gen die Vertragsteile fich über die Berechnungs

Erklärung geknüpft iſt, muß der Zeitpunkt ihres grundlagen im klaren ſein oder nicht. Im Streit

Eintrittes genau feſtſtellbar ſein . Abweichend von fall hat aufAntrag eines Vertragsteiles das MEN.

der Regelung des Entw . läßt das RM6. ver- die geſeßl. Miete zu beſtimmen. Das MEA. kann

tragl . Vereinbarungen über Kündigungsfriſten nicht etwa den Zeitpunkt des Eintritts der

völlig außer Acht; maßgebend iſt lediglich Rechtsfolge anderweit feſtlegen: maßge=

die Vorſchrift des § 565 BOB. , wonach die bend für die Wirkſamkeit der Erklärung iſt les

Kündigung regelmäßig nur für den Schluß diglich der Zeitpunkt, in dem die Erklärung dem

eines Kalendervierteljahres zuläſſig iſt u. (på- Vertragsgegner gegenüberabgegeben wurde; denn
teſtens am dritten Werktage des Vierteljahrs zu hiernach bemißt ſich in Verb . mit der Vorſchr.

des § 565 BOB. der Zeitpunkt , von dem ab die
Bereinbarungen, ſondern nur noch nach den Vor:

ich r . des BO B .; außerdem erliſcht jede vom Ver
geſeßl. Miete gilt . Haben ſich die Parteien über

mieter oder Mieter übernommene, ihm nach den einen früheren Zeitpunkt vertraglich geeinigt, ſo

Borſchr. des BOB.überden Mietvertrag liegt eine Mietpreisvereinbarung vor, für deren
nidh i obliegende Verpflichtung, ſofern ſie Wirkſamkeit die übereinſtimmende Willenserklärung

auf die Feſtſetzung der Söhe des Mietzinjes offens

bar von Einfluß war (8 20 (RMG.).
beider Parteien maßgebend iſt. Eine Erklärung

6) Vgl . die Entſch. des RG. v . 21. Sept. 1920 bei
i . S. des § 1 RMG. iſt nicht gegeben.

Miefersauer- S dhérer S. 211 , Wenngleich die Erklärungi. Š . des § 1 RMG.
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ein einſeitiges, empfangsbedürftiges Rechts- Völlige Vertragsfreiheit iſt gewährleiſtet für

geſchäft darſtellt, das zu ſeiner Wirkſamkeit der Räume, die durch Neubauten oder durch Um

Annahme durch den Vertragsgegner nicht be : oder Einbauten neugeſchaffen u. nach dem 1. Juli

darf , ſo iſt dennoch ihre Rechtsfolge die gleiche, 1918 bezugsfertig geworden ſind oder fünftig be

wie wenn eine vertragl. Regelung des Inhalte zugsfertig werden. Weitere Ausnahmen für öffentl.

borläge, daß die geſeßl. Mietevon dem nach 3 565 Gebäude u. Bauten beſtimmter gemeinnüßiger

BGB. zuläſſigen geſel. Kündigungstermin ab Geſellſchaften u . Genoſſenſchaften finden ſich in

Geltung befißen ſoll; denn die geſeķi. Miete tritt 8 16 RMG.

„an die Stelle“ des vereinbarten Mietzinſes, 2. Mietervertretung (= MV. ) . $ 17

wird ſomit Beſtandteil der vertragl. Regelung . RMG. ſtellt feſt, daß die Mieter eines Hauſes

Dies gilt auch im Falle einer Entſcheidung durch berechtigt ſind, einen oder mehrere von ihnen mit

das MEA. (8 15 RMG. ) . ihrer Vertretung in Mietangelegenheiten zu be

Der Zeitpunkt, von dem ab die geſeßl. Miete auftragen (Mietervertretung, Vertrauensmannder

Plaß greifen ſoll, wird vom MEŬ. beſtimmt, Mieter, Mieterausſchuß ). Die Einrichtung einer

wenn es gemäß § 1 Abſ. 3 , Abſ. 4 RMG. MV. iſt demgemäß in das freie Belieben der

auf Berlangen der Gemeindebehörde oder von Mieter geſtellt, ſie iſt zugleich naturgemäß beſchränkt

Amts wegen die geſeßl. Miete feftfeßt. In beiden auf Fäde , in denen eine Mehrzahl von Mietern

Fällen iſt der Zeitpunkt, von dem ab die geſeßl. vorhanden iſt. Daß die Mieterinehrerer Ein

Miete einzutreten hat, durch das RM6. nicht feſtge familienhäuſer, die dem năml. Þauseigentümer

legt . Dennoch iſt es auch hier nicht dem gehören , eine einheitl. Vertretung ihrer Intereſſen

MEN. überlaſſen, dieſen Beitpunkt nach Belieben gegenüber dem Hausherrn beſtellen , iſt ihnen feines

feſtzuſeßen . Es muß vielmehr grundſäßlich davon wegs verwehrt, doch liegt hier keine MV. i . S.

ausgegangen werden ,daß die EntſcheidungdesMEA ., | des RMG. vor, da dieſes nur den Zuſammen :

die u . u .gegen den Willen beider Vertragsparteien ſchluß der Mieter des gleichen Fauſes kennt. Wenn

erfolgt, die Rechtsfolge der geſeßl . Miete zu feinem ein Mieter allein mit dem Vermieter ein Haus

früheren Zeitpunkt eintreten laſſen kann, als dieſe bewohnt, dann kann begrifflich von einer MV.

durch eine Erklärung gemäß § 1 RMG. aus: i . S. des RM6. nicht die Rede ſein , wenngleich

gelöſt werden kann . Demgemäß kann auch vom der Mieter befugt iſt , gemäß 85 166 , 167 BGB.

MEN. der Zeitpunkt , von dem an die geſegl . einen Bevollmächtigten aufzuſtellen.,

Miete Plaß greifen ſoll, nicht früher feſtgeſekt Als MV. werden vom Gefeß die Beauftragten

werden, als nach § 1 RM6. möglich iſt; an der Mieter bezeichnet. Die Beauftragten müſſen

Stelle der Erklärung der Vertragspartei tritt die aus der Zahl der Mieter des Hauſes ents

Entſcheidung des MEX. Dieſes wird zweđma- nommen ſein ; dritte Perſonen ſind daher "von der

bigerweiſe in ſeine Entſcheidung den Zeitpunkt MV. ausgeſchloſſen . Das hindert indes nicht, daß

aufnehmen, der ſich nach § 565 BGB. berechnet; eine nach dem Geſet beſtellte MV. eine dritte

eine Entſcheidung „mit ſofortiger Wirkung“ wäre Perſon z. B. einen Rechtsanwalt mit der Ver

dahin auszulegen,daß die geleßl. Miete erſt zu tretung beauftragt u . ihm Vollmacht zur rechts

dem nach § 565 BGB. zuläſſigen gefeßl . Ründi- geſchäftl. Vertretung erteilt.

gungstermin Plak greift. Solange die Entſchei: Schwierig iſt die Beurteilung der rechtl. Natur

dungen des MEX. gemäß § 7 MSchVD . unan: der MV. Die Beauftragung i . S. des § 17 RMG .

fechtbar, alſo mit ihrer Verkündung oder ihrer iſt nicht immer gleichbedeutend mit der Erteilung

Bekanntgabe an die Beteiligten (885, 12 Verf.: der Vollmacht (88 166, 167 BOB.). Denn hier

Anordnung) rechtskräftig ſind, bemißt fich der kommt lediglich die unmittelbare Stellvertretung

Friſtenlauf von dieſem Zeitpunkt an ; wenn alſo in Betracht, während die MV. wohl auch — u .

bei vertragsmåßig monatl. Mietzinsbemeſſung eine zw . vorzugsweiſe - die mittelbare Stellvertretung

Entſcheidung des MEN. am 16. Aug. 1922 in umfaßt, bei der der Vertreter zwar im Intereſſe des

Anweſenheit der Beteiligten gemäß § 1 A6.3 Vertretenen, aber doch im eigenen Namen handelt

RMG. ergeht , ſo greift die geſeßl . Miete erſt vom u. Demgemäß nach außen hin ſelbſt als Geſchäfts

1. Dkt. 1922 an Plaß. herr auftritt . Iſt dies der Fall, dann gewinnt

Die formellen Vorausſeßungen für den Ein: die Frage bef. Bedeutung, ob u . für wen die MV.

tritt der Rechtsfolge ſind folgende: Die Erklärung zu handeln berufen iſt. Die Berufung bildet

muß dem anderen Vertragsteil gegen : die Grundlage der MV. Es genügt , wenn

über abgegeben ſein ; ſie wird alſo, wenn ſie in von 10 Mietern eines Hauſes zwei eine Vertretung

deſſen Abweſenheit abgegeben wird, erſt in dem aufſtellen. Da das Geſeß über die Wahl ſelbſt keinerlei

Zeitpunkt wirkſam , in welchem ſie ihm zugeht Grundſäße aufſtellt, ſo liegt die Gefahr einer

(§ 130 BOB.). Von hier an berechnet ſich die außerordentl. Zerſplitterung der Meinungen über

Friſt des § 1 RMG. in Verb . mit § 565 BOB. die Perſon (Perſonen) der zu berufenden MV.

Die Erklärung muß ſchriftlich erfolgen , alſo beſ. Dann nahe, wenn es ſich um Mieter handelt,

vom Erklärenden eigenhändig unterzeichnet fein die ausverſchiedenen geſellſchaftl. Schichten ſtammen .

(8 126 BGB.) . Der Mangel jeder geſeßl. Beſt. über die Bildung

.
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der MV. wird die ganze Einrichtung gerade ineffen der Mieter wird eine einheitl. Stellung:

den Fällen unmöglich machen , wo ſie nach dem nahme erfahrungsgemäß nur ſelten zu erzielen

Willen des Geſekg . dringend nötig wäre. Die ſein. Da ein Mehrheitsbeſchluß naturgemäß wie

Bildung mehrerer MV. en iſt gefeßlich nicht bei jeder loſen Vereinigung ausgeſchloſſen iſt, wird

ausgeſchloſſen. Unter Beſchränkung auf einen be- in Anwendung des §7 Abſ. 1 Saß 4 RMG. regel

ſtimmten Fachl . Geltungsbereich iſt die Bildung mäßig die von der Landesbehörde zu beſtimmende

verſchiedener MV.en innerh. des gleichen Hauſes Stelle über die Erteilung oder Verweigerung der

in § 17 Abſ . 2 Saß 6 RMG. ausdrüdlich vor- Zuſtimmung zu entſcheiden haben .

geſehen : für die Ueberprüfung der Koſten der Neben der Rüdwirkung des RMG. auf die

Heizſtoffe kann für Mieträume mit Sammelheizung Grundſäße des Bürgerl . Hechts u . neben der neu :

u. Warmwaſſerverſorgung nach näherer Anordnung Ortigen Einrichtung der MV. wären noch eine

der oberſten Landeshörde eine beſ . MV. gebildet Reihe kleinerer Fragen wie z . B. die Ein:

werden. Sind in einein Hauſe mehrere MV.en zahlung von Teilen des Mietzinſes an amtl.

beſtellt, ſo wird dadurch der Vollzug des Geſeķes Stellen (8 6) oder unmittelbar auf das Hauskonto

außerordentlich erſchwert, ſofern nicht wie im Falle ($ 7) dom zivilrechtl. Standpunkt aus zu würdigen .

des § 17 Abſ . 2 Saž 6 RMG. eine beſtimmte Hierzu wird ſich indes in unſerer in 2. Aufl. bei

Aufgabe der einzelnen Vertretung zugewieſen iſt. | J. Schweißer erſcheinenden Handausg. der „Mieter

Wenn auch in einer Reihe von Fällen die Mitſchuß- u. Wohnungsmangelverordnungen “ Gelegen

wirkung der M V. beim Vollzug des Geſekes heit geben .

nur durch eine Sollvorſchrift vorgeſchrieben

iſt, deren Nichtbeachtung keinerlei Rechtsfolgen

nach ſich zieht,5) jo find doch auch der MV. Iluterbringung des Angeſchuldigten in einer
unmittelbare Befugniſje (Nachweis der
Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung öffentlichen Frrenanſtalt*; imDisziplinar

der Inſtandſeßungsarbeiten (36 RMG.) eingeräumt, verfahren.
die nur ſie allein an Stelle des Mieters ausüben

Von Miniſterialrat Dr. M. Meindl in München.
kann. Eine Mehrheit der MV.en kann bierbei

zum mindeſten eine ganz unnötige Geſchäftsbe Nach 8 81 StPO. kann zur Vorbereitung eines

Vaſtung der Beteiligten u . der amtl. Stelle herbeis | Gutachtens über den Geiſteszuſtand des Ange

führen . Durch Widerruf der Vertretungsbe i ſchuldigten das Gericht auf Antrag des Sachver

fugnis iſt der einzelne Mieter jederzeit in der ſtändigen nach Anhörung des Verteidigers an.

Lage (S$ 167 , 168 BGB. ) die Befugniſſe deo MV. ordnen, daß der Angeſchuldigte in eine öffentl.

gegenſtandslos zu machen ; daraus folgt auch, daß 38. gebracht u. dort beobachtet werde. Şat der

ein Mieter, der ſich an der Auſſtellung derMV. Angeſchuldigte keinen Verteidiger, ſo iſt ihm ein

nicht beteiligt hat, durch Anträge der M V. | jolcher zu beſtellen. Die Verwahrung in der Anſtalt

hinſichtlich der Geltendmachung ſeiner darf die Dauer von 6 Wochen nicht überſteigen .

Rechte niemals ausgeſchloifen werden Weder das DiszRecht für die preuß . Be

kann . Die MV. ſtellt nicht etwa ohne weiteres | amten ") noch jenes für die Reichsbeamten ’) u .

eine Vertretung der Gejamtheit der Mieter für die bayer. Beamten ) enthält eine ähnl.

dar , fie vertritt vielmehr nur ihre Auftraggeber . Beſtimmung. Es entſteht daher die Frage, ob

Es wird ſich deshalb im einzelnen Fall die Prüfung § 81 StPO. auch im DiszVerfahren entſpr. An :

der Frage nicht umgehen laſſen , von wem eine wendung finden könne.

MV. aufgeſtellt iſt . Für das preuß . Beamtenrecht iſt die Frage

In 87 RM6. iſt beſtimmt, daß eine Ver- bisher überwiegend verneint worden mit der Be:

fügung des Vermieters über das Fauskonto der gründung, daßdie Ausübung eines ſolchen Zwanges

Zuſtimmung der Mieter bedarf. Hier müſſen im DiszVerf. ebenſo ausgeſchloſſen ſei wir die

ſämtliche Mieter ihre Zuſtimmung erteilen ; Anwendung ſonſtiger, gegen die perſönl. Freiheit

eine Zuſtimmung einer oder mehrerer MV.en ge- des Angeſchuldigten gerichteter Zwaligsmittel wie

nügt nicht. Bei einer größeren Anzahl von Mietern Verhaftung u. Vorführung.“) Auch für das Reichs

u. insbeſondere bei verſchiedenen wirtſchaftl. Inter: beamtenrecht haben ſich die meiſten Bearbeiter

“) 3. B. § 17 Abſ. 2 Satz 2 RMO. beſtimmt: *) Abkürzung : 3A . = 3rrenanſtalt.

„ Jeder Beteiligte ſoll ſich in Streitfällen , insbeſ. vor 1) Preuß. Geſ. d. 7. Mai 1851, 21. Juli 1852 u .

Anrufung des MEA ., zunächſt an die MB., ſoweit 9. April 1879 .

eine ſolche vorhanden , wenden, dieſe ſoll den Sach- *) RBG. v . 18. Mai 1907 $$ 72 f.

verhalt nach Möglichkeit flären u . eine gütliche Ei- 8) BG. v . 16. Aug. 1908 VII.Abſchn .;Richterdiszo .

nigung herbeizuführen ſuchen " oder Sak 4: .3n den (NDISJO .) v . 26. März 1881 i . d . F. d . Bef. v . 5. Dez.

Fällen des 8 7 461.1 Saß 4 (Erſeßung der mangelnden 1908.

Zuſtimmung der Mieter zu einer Verfügung über das “) So Entſch. des Preuß . Staatsmin . v . 25. Febr.

Bauskonto durch eine amtl. Stelle) u . Abs. 4 (Ge- 1895 ; M hainbaben , Preuß. DiszNacht 2. Aufl. S.263

währung eines Zuſchlags für große Inſtandſeßungs- Anm. 5, Brand , Preuß. Beamtenreiht S. 373, 544

arbeiten) joll vor der Entſcheidung über einen an: Anm. 2, S. 758 Anm . 15 u. S. 774 Anm . 10 ; dagegen

trag des Vermieters die MV. gehört werden“ . nur þeters in Goltd Arch . 1896 S. 20971.
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für die Verneinung ausgeſprochen .) Für das | nahme oder Vorführung des Angeſchuldigten aus

bayer. Beamtenrecht endlich iſt die Frage in der drüdlich als unzuläſſig erklärt ſei, habe nur darin

Rechtslehre durchweg verneint worden ) ſeinen Grund, daß dieſe Maßnahmen für die Zwecke

In neueſter Zeit hat ſich nun auf Grund des des Disz Verf. ausſcheiden müßten, weil es im

preuß . Disz6 . für richterl. Beamte v. 7. Mai DiszVerf. der Anweſenheit des Angeſchuldigten u .

1851/9 . April 1879 der Große DiszSen. des einer Sicherung ſeiner Perſon nicht bedürfe; 8 94

RammGer. mit der Frage zu befaſſen gehabt u. Ab . 2 bringe hiernach nur zum Ausdrud, was

fie, entgegen der herrſchenden Anſicht, in einer ſich bei ſinngemäßer Auslegung der DiszG. von

Entid . dom 4. Dezbr. 1917 bejaht. " Der ſelbſt verſtehe.

Sen. ging dabei von folgenden Erwägungen aus : Die Entſcheidung des Großen DiszSen. des

Darüber, daß die Beſt. der StPO. zur Er KammGer. gibt Anlaß, die Frage der Anwends

gånzung von Lücken in den preuß. Dis :G.entſpr. barkeit des §81 StPO. auch für das bay. Disz.

heranzuziehen ſeien , herrſche in Wiſſenſchaft u. Recht neuerdings zu unterſuchen. Und da komme

u. Rechtſpr. volle Uebereinſtimmung. Die er- ich nach wiederholter Prüfung zu dem Ergebnis,

gånzende Heranziehung finde, wie ebenfalls an- daß die in der Rechtslehre bisher vertretene

erkannt ſei, ihre Grenze nur in einem etwaigen Meinung nach wie vor aufrecht zu erhalten iſt.

Widerſpruch mit den Beſt. der Disz6. u. deren Weder das bay. RDisz6. noch das BG. ent

Sinn u. mit der eigentl. Natur u. dem beſ. Zwed halten eine ausdrüdl. grundſäßl. Vorſchr. über

des DiszVerfahrens. An Zwangsmitteln gegen das Verhältnis des DiszRechts zur StPO. Aus

den Angeſchuldigten nenne die StPO. nun ein: der grundſäßl. Unabhängigkeit beider Verfahren

mal die Unterſuchungshaft, Feſtnahme u. Durch u. aus dem grundſäßlich verſchiedenen Zwed des

ſuchung. Daß die Zwangsmittel der Beſchlagnahme DiszVerf. u. des allgem . StrafVerf. ergibt fich,

u. Durchſuchung auch im Rahmen der Disz6. , daß die für das allgem . StrafVerf. geltenden geſeßl.

U. zwar des reichsrechtl. wie der landesrechtl., Beſt. nicht ohne weiteres auf das DiszStrafVerf.

zuläſſig ſeien, werde in Rechtſpr. u. Wiſſenſchaft ergänzend (analog) Anwendung finden dürfen ,

allgemein anerkannt, obwohl in § 94 Abſ. 2 RBG. ſondern nur ſoweit, als hierauf in den Beſt. über

die Verhaftung, vorl. Feſtnahme oder Vorführung das DiszVerf. ausdrüdlich verwieſen iſt oder die

des Angeſchuldigten für unzuläſſig erklärt ſei . Es für das gerichtliche StrafVerf. gegebenen Vorſchr.

könne fich daher nur fragen, welcher Gruppe von allgemeine , nicht lediglich dem gerichtl. Straf

Zwangsmitteln die in 81 SIPO. vorgeſehene Verf. eigentüml. Grundſäße zum Ausdruck bringen

Maßnahme der Einſchaffung in eine öffentl. JA. (vgl . Reindl, BG. Vorbem . zu Art. 105 S. 505,

angehöre. Von dieſem Geſichtspunkte aus aber | 506) . Das RDiszG. u . das BG. nehmennun

tõnne es nach der Stellung des § 81 StPO . im da , wo ſie die Vorſchr. der SIPO. im DiszVerf.

7. Abſchn. unter den Beſt. über „ Sachverſtändige für anwendbar wiſſen wollen, ausdrüdlich auf dieſe

u. Augenſchein “ u . nicht im 9.Abſchn. über „ Ver Vorſchr. Bezug 8); hätten fie die Vorſchr. der

haftung u . vorl. Feſtnahme“ keinem Zweifel unter: SIPO . durchweg als entſpr. anwendbar angeſehen,

liegen , daß der bei der Unterbringung gegen den ſo wäre nicht recht verſtändlich, weshalb dies für

Willen des Angeſchuldigten unvermeidl. Eingriff einzelne Fälle, namentlich aber für den hier in

in die perſönl. Freiheit lediglich eine zufällige, Frage kommenden Zeugen- u . Sachverſtändigen

rein äußerl. Aehnlichkeit mit den die Verſicherung beweis (Art. 131 Abſ. 2 BG ., Art. 27 Abſ. 2

der Perſon bezwedenden Maßnahmen der Ver: RDi836. ) noch ausdrüdlich hervorgehoben worden

haftung, vorl. Feſtnahme oder Vorführung des iſt. Die Vorſchrift des § 81 StPO. gehört nun

Angeſchuldigten herbeiführe, ſeinem inneren Weſen aber, wie ſchon ihre Stellung im 7. Abſchn. des

nach aber als ein, andere Ziele erſtrebendes u. 1. Buches der StPO. ergibt , zum Sachverſtändigen.

für die Durchführung des DiszVerf. unentbehrl . beweis u. enthält ein Zwangsmittel, um den Sach

Beweismittel für genau ſo zuläſſig zu erklären verſtändigenbeweis über den Geiſteszuſtand des

ſei wie die Beſchlagnahme u. Durchſuchung. Daß Beſchuldigten zu ſichern . Gerade daraus aber,

in 894 A6.2 RBG . die Verhaftung, vorl. Feft: daß auf den 81 SIPO. in Art. 131 Abſ. 2

BO. (Art. 27 Abſ. 2 RDisz6.) nicht verwieſen

5) So Schulge, RBG . S. 260, Görres RBG.

S. 75 Anm. 3 u . wohl auch Brand RBG. 2. Aufl.
iſt, folgt, daß das in § 81 vorgeſehene Zwang8

S. 162 ; dagegen nur Þerels u . Spilling, RBG.
mittel nicht für das DiszVerf. als anwendbar

2. Aufl. S. 194. Dffen gelaſſen iſt die Frage in dem erklärt werden ſollte. Denn es wäre nicht ver

Ert. des nDiszbofs" v. 11. Nov. 1901 bei Schulze, ſtändlich, warum der Gefeßg. es für notwendig
Die Nechtſpr. des Raif. Di H0f8 S. 294 .

gehalten hat, die gegen den Zeugen u. Sachver
*) SoMeindl, Komm .3. BG . Anm . 4 zu Art. 134

6.607 ;Wörner, Das Diszipliecht in Bayern .73; ſtändigen zur Ermöglichung des Zeugen. u . Šach.

Blegér , Das bay. NDiSzG. Vorbem . zu Art. 24 S. 48,

49 u. Anm . 3 zu Art. 27 S.53. Die bay. Disz. Ges 3) So Art. 128 Abſ. 1 ; 130 ; 131 Abſ. 1 u. 2 ;

richte haben m . W. bis jeßt zu der Frage noch keine 132 Ábf. 6; 135 ; 139 Abſ. 2, 148 Abf. 6 ;153 Abf. 3 ;

Stellunggenommen. 159 ; 161 BG ; Art. 23 Abſ. 1 ; 26 ; 27 Abſ. 1 u . 2 ;

1) Mitgeteilt im 3MBI. für die preuß . Sefetg . 28 Ábf. 6 ; 34 ; 39 Abſ. 2 ; 49 Abſ. 5 ; 53 46.3; 59 ;

u. Nechtspflege 1918 S. 59. 61 HDISC



142 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr . 11 u . 12 .

1

.

verſtändigenbeweiſes in der StPO. vorgeſehenen in der Vorunterſuchung liegt u . unmittelbare Be

Zwangsmittel ausdrücklich als zuläſſig zu erklären, weißerhebung in der Hauptverhandlung nur die

die Zuläſſigkeit des gegen den Beſchuldigten ſelbſt Ausnahme bildet, ſo könnte ein Beſchluß nach

zu dem gleichen Zwede in § 81 vorgeſehenen 81 SIPO. immer erſt in der Hauptverhandlung

Zwangsmittels aber als ſelbſtverſtändlich u . einer ſelbft gefaßt werden , weil vorher die Anhörung

ausdrüdl. Beſtimmung nicht bedürftig angeſehen eines Verteidigers nicht möglich u . zuläſſig iſt,

haben ſollte. Der Grund dieſer Unterlaſſung kann u . auch in der Hauptverhandlung nur dann, wenn

daher nur darin liegen, daß im DiszVerf. der der Angeſchuldigte mit einem Verteidiger erſchienen

Angeſchuldigte nicht Prozeßobjekt iſt und daß jeder iſt, da die Beſtellung eines Verteidigers von Amts

phyſiſche Zwang gegen ihn als mit dem Sinn u. wegen im DiszVerf. ebenfalls ausgeſchloſſen iſt.

Zwed des Dis }Verf. unvereinbar ausgeſchloſſen Würde aber ein Beſchluß nach § 81StPÖ. ohne

ſein ſoll. Das lektere ergibt ſich mit voller Deutlich vorherige Anhörung eines Verteidigers gefaßt,

feit aus Art. 134 Abſ. 4 Saß 2 BG. (Art. 33 ſo wäreder Angeſchuldigte hinſichtlich der Wahrung

Abſ. 2 Saß 2 RDis36 .), wornach die Verhaftung , ſeiner Intereſſen ſchlechter geſtellt als im Straf

vorl . Feſtnahme oder Vorführung desAngeſchuldigten Verf . , was bei der Natur des DiszVerf. von

als unzuläſſig bezeichnet iſt. Dieſe Beſt. enthalt vorneherein als ausgeſchloſſen gelten muß.

nicht lediglich, wie das Urt. des Großen DiszSen. Auch vom Geſichtspunkte der Durchführung

des Rammer. meint, einen Saß, der ſich bei des DiszVerf. aus erſcheint eine Maßnahme nach

finngemäßer Auslegung der Dis;6 . von ſelbſt § 81SIPO. nicht notwendig . In der Regel

ergibt, ſondern ſie bringt in beſtimmter Weiſe wird ſich aus den Perſonalakten des Angeſchuldigten,

den allgem . Grundſatz zum Ausdruck, daß jedes aus den 3cugenvernehmungen über ſein geſamtes

körperl . Zwangsmittel gegen den Angeſchuldigten dienſtl. u . außerdienſtl. Verhalten in der Vergangen

zum Zwecke der Durchführung des Dis3Verf. aus: heit u. über die der Anſchuldigung zugrunde liegenden

geſchloſſen ſein ſolle. Zwar iſt weder aus den Ge- dienſtwidrigen Handlungen, aus der Vernehmung

ſebesmat. zum RDisz6. nach aus jenen zum BO. des Angeſchuldigten ſelbſt u. endlich auch aus der

ein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen , was mit ſtrafgerichtl. Verhandlung, die in ſchwereren Fällen

dieſer Beſt. beabſichtigt war; aber daraus, daß meiſt dem DiszVerf. vorausgegangen iſt, für den

fie getroffen wurden , muß doch der Schluß gezogen Sachverſtändigen die Möglichkeit ergeben, ſich ein

werden, daß damit nicht etwas Selbſtverſtändliches Urteil über den Geiſteszuſtand u. über die Bu:

u . daher Ueberflüſſiges geſagt , ſondern daß ein rechnungsfähigkeit des Angeſchuldigten zu bilden.

beſtimmter Grundſaß damit aufgeſtellt werden ſollte ; Sollte aber wirklich in einem beſonderen Falle

u. dieſer Grundjaß geht eben auf Ausſchließung ohne längere Beobachtung des Angeſchuldigten in

jedes phyſiſchen Zwanges gegen den Angeſchuldigten. einer öffentl. 3A. fich fein ficheres Urteil über

Dazu kommt, daß die Einſchaffung in eine FA . ſeine Zurechnungsfähigkeit bilden laſſen u. der

nach § 81 StPO. eine einſchneidende, den Ange Angeſchuldigte ſich nicht freiwillig einer ſolchen

ſchuldigten oft ſchwerer als eine Verhaftung treffende Beobachtung unterziehen, ſo hat er die darauß

Maßregel iſt (vgl . Löwe-Hellweg SIPO. , 11. Aufl. vom Gerichte zu ſeinem Nachteile gezogenen Schlüffe

Anm . 1 zu § 81 ) . Es wäre daher ein unver- ſich ſelbſt zuzuſchreiben. Kommt es dabei zur

ſtåndl. Widerſpruch des Geſekg., wenn er auf der Strafe der Dienſtentlaſſung, ſo ſteht dem Gerichte

einen Seite jeden Zwang gegen den Angeſchuldigten immer noch frei, einem etwaigen Zweifel über

zum Zwede des Erſcheinens, felbft jede zwang8: den geiſtigen Zuſtand des Angeſchuldigten durch

weiſe Vorführung , ausdrüdlich ablehnt, auf der die Anwendung des Art . 110 Abſ. 2 B6. (Art. 75

anderen Seite aber eine weit ſchwerere Zwangs Abſ . 5 RDisz6 .) Rechnung zu tragen u. dem.

maßnahme gegen ihn, wie ſie jene in § 81 SIPD. Beamten einen Teil des Ruhegehalte im Urteil

darſtellt, als ſelbſtverſtändlich zugelaſſen haben zu belaffen. Gelangt aber das Gericht in einem

ſollte. ſolchen Falle wegen Unzurechnungsfähigkeit des

Die Anwendung des § 81 StPO. im Disz: Angeſchuldigten zu einem Freiſpruch, ſo kann die

Verf. verbietet ſich aber auch noch aus einem Dienſtbehörde das Intereſſe des Staates dadurch

weiteren Grunde. Selbſt im StraſVerf . iſt die wahren, daß ſie auf Grund des Art . 48 Siff. 2

Anwendung des Zwangsmittels des § 81 zum 4. 51 BG. (Art. 71 ff.RDi836 .) diezwangsweiſe

Schuße des Angeſchuldigten an die Vorausſeßung Verſegung des Beamten in den Ruheſtand herbei

geknüpft, daß vorher der Verteidiger gehört wird führt. Es liegt ſonach kein zwingd . öffentl. Intereffe

u . daß ihm , wenn er einen Verteidiger nicht hat , vor, das die Anwendbarkeit der Zwangsmaßnahme

zu dieſem Zwecke ein ſolcher zu beſtellen iſt. Nun des §81 StPO. im Disz Verf. gebieten würde.

iſt im DiszVerf. die Beiziehung eines Verteidigers Was im vorſtehenden hinſichtlich des bayer.

erſt nach der Verweiſung der Sache zur Haupt- Beamtenrechts ansgeführt wurde, trifft in gleicher
derhandlung zuläſſig (Art . 142 Abj. 7 BG. u . Weiſe auch für das Reichsbeamtenrecht zu, ſo daß

Reindl, Komm . Bem . 4 zu Art. 134 S. 604 auch für das DiszVerf. nach dieſem Rechte die

4. Bem . 5 zu Art . 142 S. 627). Da jedoch entſpr. Anwendung des § 81 SIPO. al8 aug.

im DiszVerf. der Schwerpunkt der Beweiserhebung | geſchloſſen erklärt werden muß.

i

.
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Der beſchränkte Erbſchein. einem zur Erteilung des Esch. zuſtändigen deut

Bon Meichsgerichtsrat a.D. R. Maennerin Debich.1) {chen NGericht fehlt, Gegenſtändegehören,dieſich
. Deßidh

im Inland befinden, oder, wie es Prot. 5 S. 694,

Auf Verlangen kann ein Erbe den Erbſchein ,
695 heißt, daß es ſich um eine Erbſchaft handelt ,

d. i . ein amtl. Zeugnis über das ihm zuſtehende
für welche die deutſche Geſeßgebung die Behandlung

Erbrecht ( $ 2353 BGB. ) , erhalten. Iſt ein Esch.
des Nachlaffes im Ganzen nicht in Anſpruch ge

erteilt, ſo wird vermutet, daß demjenigen, der in
nommen hat u . ein deutiches Nericht nur hins

dem Scheine als Erbe bezeichnet iſt, das in dem
ſichtlich im Inland befindlicher Gegenſtände, ſo

ESchein angegebene Erbrecht zuſtehe u . daß er
zu ſagen als Partialnachlaßgericht, zuſtändig iſt.

nicht durch andere als die angegebenen Anord Ob es für die Erteilung eines allgemeinen ESch .

nungen beſchränkt ſei (8 2365). Eine Feſtſtellung
an einem zuſtändigen deutſchen NGericht fehlt, iſt

darüber, welche Gegenſtände zu der Erbſchaft ge:
den Vorſchr. über die Anwendung ausl. Gefeße,

hören , enthält der Esch. nicht; nur der Ueber
nicht der Beft. des § 73 FEG. über die örtliche

gang der Erbſchaft als rechtl. Einheit wird bes
Zuſtändigkeit der deutſchen NGerichte, zu entnehmen

zeugt . Das N6er. , das mit der Ausſtellung
(vgl. AProt. 5 , 695, Dentichr. zu § 73 A6 . 3 ,

eines Esch. befaßt iſt , hat nach den Vorſchr. des
anders Pland 8 2369, 2 a, Leonhard I A). Dem

BOB. Ermittelungen bloß in der Richtung zu 8 73 läßt ſich insbeſ. nicht entnehmen , daß, wenn

pflegen, ob u. in welcher Weiſe die Erbfolge in das
ein Ausländer , z. B. ein Schweizer, in Deutſchland

Vermögen des Erbl. eingetreten iſt, nicht in der
Wohnſiß oder Aufenthalt hatte, ohne weiteres von

Richtung, welche einzelne Gegenſtände auf den
einem deutſchen NGericht ein Esch . über die Erb

Erben übergegangen find.
ſchaft im Ganzen ausgeſtellt werden kann (vgl.

DieAusſtellung von ESch - en ſteht deutſchen BayO6LG . 12.Dkt.1917, Bay3R. 1917 S.391,.

NBerichten zu , ſofern u . ſoweit das deutſche Erb
anders 10. Febr. 1913 SeuffBl. 78 S. 330).

recht gilt. Für die erbrechtl. Verhältniffe gilt nach

deutſchem Recht der Grundſatz der Staatsange ziehen , u. die beſchränkten Erbſcheine haben gleichen
Die Esch ., die ſich auf Nachlaßeinheiten be

hörigkeit . Deutſche werden, auch wenn ſie im
Inhalt . Jeder den Vorſchr. des BGB. entſpre

Áusland ihren Wohnſiß haben , nach den deutſchen
chende Esch. enthält das amtl . Zeugnis über die

Gefeßen beerbt (Art. 24 Abſ. 1 EG .). Ein Aus

ländermird,auchwenn er 3. 3. ſeines Todes ſeinen des§ 2369 jedochmitder Einſchränkung, daß
Beerbung des Erbl. durch den Erben , der Esch.

Wohnſiß im Inland hatte, nach den Gefeßen des
die Beerbung nur in Anſehung von im Inland

Staates beerbt , dem er 3. 3. feines Todes an
befindlichen NBeſtandteilen bezeugt wird . Ein

gehörte (Art.25 EG .). Jedoch finden die deutſchen auf inl. unbewegl. Vermögen beſchränkter ESC.

u.dieausl. Gefeße keine Anwendung auf Gegen. könntedemnach dahin lauten, es werde hinſichtlich
Esch

ſtånde, die ſich in einem Lande befinden, nach
des im Inland befindl. unbewegl . Vermögens be:

deſſen Recht ſie bel. Vorſchr. unterliegen (Art. 28
zeugt , daß der Erbl . E auf Grund Gefeßes von F

EG. ) . Ift nach den Beſt. des deutſchen Rechts beerbt worden ſei . Ein Zeugnis dagegen, daß
für einen Erbfall ein ausl . Recht maßgebend , ver

z . B. das Grundſtück Pl. Nr. 25 der Gemeinde J

weiſt aber das außl. Geſeß auf das deutſche Recht,
auf Grund Gefeßes im Erbwege von E auf F

jo finden die deutſchen Geſeke Anwendung (Art. 27

EG.) . Gilt für einen Erbfall ein ausl . Recht u . iſt
übergegangen ſei, iſt kein Esch. i. S. des § 2369.

Nur die Beerbung ſoll in Anſehung des in Frage
nicht auf Grund des ausl . Rechts das deutſche

kommenden Gegenſtandes bezeugt, nicht der Erwerb
Gefeß anzuwenden, (z. B. weil der Ausländer im

Gebiet des DeutſchenReichs ſeinen Wohnſik hatte), icheinigungüberden Erwerb von NGegenſtändendes
jo tannvonkeinemdeutſchen NGer. ein Zeugnis ſteht denZeugniſſen gleich , die nachšs37, 38

über den Eintriit der Erbfolge in den Nachlaß
GBO. , § 16 RSchuldbo. vom NGericht aus:

als Einheit erteilt werden , u . zwar ſelbſt dann
zuſtellen ſind. Solche Beſcheinigungen haben nicht

nicht, wenn nach dem maßgebenden ausl . Geſetz
die Kraft von Esch .-en , wie die Entſch. BayO6l6 .

für einen Teil des Nachlaſſes, . B. für das im
10. Febr. 1913 SeuffBl. 78 S. 331 anerkennt,

Deutſchen Reich befindl. unbewegl . Vermögen, die
wenn ſie auch im Gegenſaß zum AG. (Beſchl.

deutſchen Beerbungsvorſchr. Plaß greifen . Für
14. Juni 1913 SeuffBI. 78 S. 508) beſchränkte

den Fall, daß nur ein Teil des Nachlaſſes des
ESch. unterſchiedslos für zuläſſig hält . Der Entſch.

Ausländer8 , ſei es das im Inland befindl. un
10. Febr. 1913 iſt aber darin beizutreten, daß

bewegl. Vermögen, ſeien es die im Inland befindl.
der Erbe ungebührlich mit Auslagen belaſtet

NGegenſtände,nach deutſchem Recht zu behandeln
wird, wenn er die Esch .- Gebühr nach dem Werte

ift, fonach kein deutſches NBericht hinſichtl. der
der ganzen Erbſchaft zahlen ſoll , während er des

Erbſchaft im Ganzen einen Esch. ausſtellen kann ,

iſt in § 2369 die Erteilung eines beſchränkten bedarf
. Dieſer Mißſtand hängt mit den landes.

ESch. nur für eine geringwertige Angelegenheit

Esch. zugelaſſen. Vorausſegung iſt, wie 8 2369
rechtl. GebVorſchr. zuſammen. Es wird ſich fragen ,

beſtimmt, daß zu einer Erbſchaft, für die eß an
ob ſich nicht landedrechtlich Abhilfe treffen läßt ,

1) ESch. = Erbſchein. ohne daß den Vorſchr. des Reichsrechts zu nahe

1

!

.
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getreten wird . Um den Erben vor unnüßen Aus- die Möglichkeit der Durchführung dieſer Anord

gaben zu ſchüßen , bedarf es wohl keiner Ein- nungen beſteht, ſind ſie gewiß zu begrüßen . Aber die

ſchränkung des Zeugniffe ſelbſt, vielmehr wird von Deutſchland vorgeſchlagene, noch weitergehende ,

eine Regelung des Gebrauchs des ESch. nach nämlich zwiſchenſtaatliche Bindung entſprechend dem

Maßgabe der Gebührenzahlung zum Ziele führen Art. 162 der RVerf. war nicht zu erreichen. So

können. Das Landesrecht kann die Erteilung des hängt das Schicſal deß nun zur endgültigen Re

ESch. von der Zahlung einer Gebühr abhängig gelung – die bisherigen Vorſchriften gelten meiſt

machen u. die Gebühr bemeſſen nach dem Zwed, nur für die DemobMŽ.– der Frage aufgeſtellten

für den die Beſcheinigung gebraucht werden ſoll. Entw . einesGeſ. über dieArbZeit gewerbl. Arbeiter 68)

Verlangt ein Erbe die Erbbeſcheinigung als Aus: nach der Frage der Durchführbarkeit von der Hal

weiß hinſichtlich eines einzelnen NGegenſtandes, tung des Auslands ab . Der Teil XIII des jog .

3. B. des Grundſtücs G, ſo kann der Sch. unter FrVertr. , der ſich mit dem Weltarbeiter . be

Berechnung der Gebühr nach dem Werte dieſes ſchäftigt, hat doch, wenn er auch die von Deutſchland

NGegenſtands erteilt werden mit dem dem Esch. geſchaffene Sozialverſicherung vernachläſſigt u. eine

beigefügten Zuſaß, daß der Esch nur als Aus- Bindung der Staaten tunlichſt vermeidet, eine Fort

weis hinſichtlich des Grundſtücks G zu dienen hat. legung der von Deutſchland u. der Schweiz an

Ergibt ſich das Bedürfnis einer Erweiterung des geregten zwiſchenſtaatl. Arbeiterſchußgeſekgebung in

Gebrauchs auf einen andern NGegenſtand, ſo be- die Wege geleitet u . neben dem in anderer Form

darf es nicht der Ausſtellung eines neuen Esch ſchon geſchaffenen zwiſchenſtaatl. Arbeitsamt eine

ſondern – nach Erhebung der Gebühr allgem . ArbKonferenz geſchaffen , die in jedem Jahre

des Zuſakes, daß der Esch ., auch hinſichtlich des tagen ſoll u . , je nachdem , Vorſchläge zu Geſeßen ,

neu bezeichneten Gegenſtands als Ausweis zu ge- welche die einzelnen Staaten erlaſſen können , oder

brauchen ſei . In dieſer Weiſe kann init jedem Entwürfe zwiſchenſtaatl. Verträge ausarbeiten ſoll,

ESch. verfahren werden, mag er in Anſehung der die von den Mitgliedern ratifiziert werden können.84)

Erbſchaft eines Deutſchen oder eines Ausländers, Die 1. ArbKonferenz in Waſhington d. 28. Nov.

allgemein odernachMaßgabedes $ 2369 be 1919hat die Einführung des 8ſtündigen Arbeits
ſchränkt, aufgeſtellt ſein ; auch in dem beſchränkten tags u. der 48 ftündigen Arbeitswoche für gewerbl.

Esch. des 8 2369 ſind nicht die einzelnen Gegen- Arbeiter, mit zahlreichen Ausnahmen, als Entwurf

ſtände anzugeben, die ſich im Inland befinden. für ein Abkommen angenommen 65) u . die Staaten

haben ſich bis Ende 1921 zu entſcheiden , ob ſie den

Entwurf annehmen wollen. Deutſchland hat das

Arbeitsrecht. getan u. hat demgemäß einen Entwurf eines

Von Oberſtlandesgerichtsrat Prof. Dr. Silberſchmidt Reiche6 . aufgeſtellt. Die Entſcheidungen des Aus

in München .
lands werden von großerBedeutung für die Möglich:

(Schluß .) feit der Durchführung des deutſchen Gefeßes ſein .

Vom fachl. Inhalte des ArbVertr. wurde die Was den übrigen ſachl. Inhalt des ArbVertr.

ſtaatl. Regelung der Höchſtarbeitszeit 59) weitaus betrifft, ſo find die Lohnfragen je der Regelung

am bedeutungsvollſten . In weitem Umfang iſt , des TarVertr. überlaſſen . Der höher zu bemeſſende

zunächſt für die DemobMZeit,der Achtſtundentago) | Ueberſtundenlohn iſt insbeſ. auch für die Land

und die Sonntagsruhe 1) durchgeführt, die Landwirtſchaft geregelt.66) Die Entwicklung geht für

u . Forſtw . hat eine tägl. Höchſtarbeitszeit von die Heimarbeit auf eigeneLohnämter mitgewiſſer

durchſchnittlich 8 Stunden für 4 Monate u . von Feftſeßungsbefugnis.63) Das große Gebiet des

durchſchnittlich 10 u . 11 Stunden für weitere je ArbSchußes 68) iſt erheblich erweitert worden .

4 Monate in der LandArb0.6 %) erhalten. Soweit

65) RArbBI. N. F. 1 , 783 ; dazu Potthoff im

58) K asfel a . a . D. S. 131 u . Gottfall in ArbR. VIII, 256.

JW . 1919, 353. 64) France in R. u. Wirtſchaft 1919, 21f. u .

60) Für gewerbl . Arbeiter VD . d . 23. Nov. 1918 im ArbN. VII, 107, ſeine Artikel Intern. ArbR . “ im

(ROBI. 1334) u . v. 17. Dez. 1918 (S. 1436), für die Wörterb . des ArbRs. v . Botthoff u . „ Weltarbi ."

Ärbeiter in Bädereien u. Konditoreien VD. v . 23. Nov. in der Auskunftei; Kunz , Das intern. Arbr. der

1918 (NOBI.1329 ) u. für die Angeſtellten BD. v . Bariſer FrBertr. in 3. f . öff. R. , Bd . 2 . 1/2 ; Beyde

18. März 1919 ( ROBI . 315). Uebertretung für den im ArbR. VI, 23 ; Zimmermann in D33. 1919, 155.

Arb . ſtraflos nach RGSt. 55, 70 u . Ebermayer 85) Entw. zu einer Uebereinkunft betr. Feſtſelung

03. 1920, 733 ; dagegen Silberſchmidt in NB . f . d . ArbZeit in induſtriellen Anſtalten auf 8 Stunden

ArbR. 1, 202, vgl. auch daſelbſt 1, 369. im Tag u.48 Stunden in der Woche, RArbBI.N . F.1,81

01) VO. v. 5. Februar 1919 (ROBI. 176) ; dazu u . Kuttig daſ. 1, 69 * Die zwiſchenſtaatliche Beratung

Syrup, Regelung der Arbeitszeit fauſm ., techniſcher über die ArbZeit in der Landwirtſchaft iſt inzw. von

u. Büro -Angeſtellter, 1919; Jahn , Der Achtſtundentag Frankreich verhindert worden.

in 3. F. Sozialwiſſenſchaft 1919 S. 70 f. Jn Art. III 68) Atastel a. a . D. S. 277 .

der angef. VD . iſt auch der Feiertagsſchuß der Apothefen 67) Þesl , Die Bohnämtergeſeßg . bef . f. Heimarbeit

geregelt . in Şirths Annalen. 52. Jahrg. S. 413, vgl. Manes

€ 2) Die LandArbo . beruht auf der Vereinbarung in Finanz- u . wirtſchaftl. Streitfragen , 48. Heft S. 225.

von 40. u . AN.; vgl. die Erl. von Feig , von Roſens 8) Bgl.Behmann ,Arbeiterſchug inArbu. Arbei,

feld u . von v . Vollmann - Böttger. terſchuß S. 23f. Gerade hier, wo es ſich z . B. um das Verbot
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Die wichtigſte Bindung im ArbVertr. iſt aber Betriebe wird ein Betriebsobmann gewählt. Ueber

durch die Veränderung der ArbVerfaſſung 69) ſelbſt BetrR . u. BetrObmann ſteht die BetrVerſammlung

eingetreten. Wie ſchon bei der Beſprechung der aller AN. des Betriebs zur Beratung aller, aber
Arbo. hervorgehoben wurde, ſind die Arbeiter u . auch nur ſolcher Angelegenheiten , die zur Zuſtändig

Angeſtellten jeßt durch Art. 165 Ab . 1 RVerf. keit des BetrR. oder Obmannes gehören . Sie fol

als gleichberechtigt berufen worden , mit dem Unter: nur Wünſche u . Anträge vorbringen , nicht Aufträge

nehmer an der Regelung der Lohn- u. Arbeits- erteilen , vor allem nicht über die Angelegenheiten
bedingungen zuſammen u. an der geſamten des Betriebs hinausgehen , wozu immer wieder An

wirtſchaftl. Entwidlung der produktiven Kräfte regungen aufzucken .Dem Betrk. ſteht ja meiſt noch

mitzuwirken. Den Schwerpunkt der Tätigkeit hat ein bef. Arbeiter- u . Angeſtelltenrat (Gruppenrat)

man dabei wieder in den Betrieb verlegt u. eine gegenüber mit ähnl. Aufgaben, allenfalls ein BetrR .

ArbVerfaſſung geſchaffen , die eine Betriebsgemein- für Hausgewerbetreibende, ein GeſamtbetrR. uſw.

ſchaft bildet . Schon das Hilfsdienſtgeſek hatte Organe der BetrR .ſind der Vorſtand u. der BetrAug

Arbeiter- u. Angeſtellten -Ausſchüſſe mit der Be: ſchuß. Durch ſie bildet ſich gemeinſchaftlich mit dem

rechtigung gebracht, Schlichtungsausſchüſſe zu be- AG. ein Gemeinſchaftswillen für die Aufgaben des

rufen . All das übernahm die zunächſt zur Durch : Betr . Vor allem hat im BetrR . der Gruppenrat

führung der TarVertr. geſchaffene VO. D. 23. Dez. die ArbBedingungen ſowie Einſtellung u . Entlaſſung

1918 u. aus ihr iſt dann das Geſ. v . 4. Febr. 1920 der Arbeiter mit dem ÄG. zu vereinbaren u . allenfalls

über die Betriebsräte ? C) (BRG.) hervorgegangen. die Entſcheidungen des Schlichtungsausſchuſſes herbei
Dieſe Betriebsräte oder Betriebsarbeiterräte bilden zuführen. ? ) Der Arbeiter , dem in rechtlich zuläſſiger

die Grundlage einer in Art. 165 RV. in großen Weiſe getündigt iſt, kann behaupten , daß dies aus

Bügen gezeichneten Wirtſchaftseinrichtung, die ſich innerlich unzureichendem Grunde oder ohne „ Be

an ruffiſche Vorbilder der Arbeiter- u . Soldatenråte trieb8“ -Grund geſchehen iſt, u. durch den Schlichtungs

anſchließt. Ueber den Betriebsräten wird der ausſchuß Weiterbeſchäftigung oder Entſchädigung
Bezirksarbeiterrat, nach Wirtſchaftsgebieten ge- erreichen. Der Betrk. aber hat noch das Recht

ſchieden , u . über ihm der Reichsarbeiterrat ange- auf Auskunft über die BetrVorgänge, auf Vorlegung

ordnet, während der Bezirksarbeiterrat u . der der Lohnbücher, auf einen vierteljährigen Bericht

Reichsarbeiterrat fich mit den betr. Vertretern der des AG. über Betrieb und Gewerbe, ferner auf

AG . u . ſonſt beteiligter Volkskreiſe zum Bezirks- Vertretung im Aufſichtsrat - GefEntw .darüber
wirtſchaftsrat u. Reichswirtſchaftsrat vereinigen liegt vor ? ) der Aktiengeſellſchftn ., 6. m. 6. H. ,

ſollen , die den 1909 geplanten Arbkammern ent. Erwerbs- u . Wſchftsgenoſſenſchaften ſowie VV. a . 6 .

ſprechen und einerſeits den reinen Arbeiterkammern u. auf Vorlegung u. Erläuterung einer BetrBilanz

des Bezirks- u . Reichsarbeiterrats, andererſeits den nach Anleitung eines Geſ. v . 5. Febr. 1921.15)
politiſchen Rammern des Reicha T. u . des Land T. Zur Durchführung der durch das materielle

gegenüberſtehen würden . " ) Daneben beſtehen noch Arbk. eingeräumten ånſprüche ſolien endlich dienen

UrbGemeinſchaften ) der AG. u . AN. in Handel, die Einrichtungen der arbeitsrechtl . Verwaltung

Induſtrie u . Landwirtſchaft u. Fachausſchüſſe für u . Rechtſprechung.

Båderei, Korbmacherei uſw. Für die Verwaltung ?6) iſt ins Auge gefaßt ,

Der Betriebsrat ſelbſt iſt der regelmäßige geſez: das ganze ArbWeſen einheitln. ArbBehörden , Arb.:

liche, bei Beſchäftigung von mindeſtens 20 Arbeitern Aemtern und Landesamtern , unter dem Reichsarb .:

notwendige Vertreter der Arbeitnehmerſchaft, die Amt zu unterſtellen und bei dieſen ArbAemtern für

wieder in Arbeiterſchaft u . Angeſtelltenſchaft zerfällt, die einzelnen Zweige, insbeſondere ArbAufſicht,

für die Zwecke des Betriebs . Für gewiſſe kleinere ArbVermittlung uſw., beſ. Abteilungen zu errichten .

Tunlichſte Vereinigung mit den ſozialen Aufgaben
gewiſſer geſundheitsgefährlicher Arbeiten handelt, iſt

die zwiſchenſtaatliche Regelung bedeutungsvoll.
der Verwaltung muß hier das bei . Ziel ſein . Dem

69) Kastel a. a . D. S. 161 ; Günther , ArbR.
Gedanken aber, auch die an Stelle der Gew.- u .

u . ArbVerfaſſung in Technik u. Wirtſchaft 1919, 813 ; RaufmGer. lückenlos für ganz Deutſchland u . für das

Sinzheimer, Grundzüge S. 31 F.; Bedemann ganze Gebiet des ArbR. einzurichtenden Arb6er. ??)

DIB. 1919, 773.

70) Erläuterungen beſ.von Derich , Feig - Sißler , 18 ) Bedemann , Kontrolle der Arbeiterentlaſſungen

fiefonte: Syrup, Flatow , Potthoff, Umbreit, in D38. 1920, 547ff ; Bieb , Prüfung des Einſpruchs

Schneider, Schulz, Weinhaus , Koch , Stier . gegen eine Kündigung,RABI. N.F.1 , 536* ;Herzfeld,

Somlo. Vgl. auch Berzfeld im Arbr. VI, 111 . Der Kündigungsbegriff des BRG. im ArbN . VIII, 202

"1) Herrfahrdt, Das Problem der berufs- u. „Die Kommanditgeſellſchaft auf Arbeit “ ebenda

ſtändiſchen Vertretung 1921 u . vorher ſchon v . Opp el n- S. 136 ſowie Potthoff ebenda S. 289, Schulz -

Bronitowski, Reichswirtſchaftsrat u. berufs- Schäffer im GKG . 1921, 60.

ſtåndiſcher Gedanke 1920, Glum in N. u . Wirtſch . 74) RArbBl . N. F. 1, 335.

1921, 35, Denfſchrift des Reichswirtſch Min . über 76) Erl . von Kieſchke u . Syrup , Stoch, Gold

den Aufbau derBezirkswirtſchaftsorganiſation 1921, ich mit , Großmann , Böſche u . Müller.

dazuN.u. Wichft. 1921 , 72, 89, 107, 117, 121, 141. 78) Vgl . Bewer in der DRZ. 1921, 165 ſamt

72) Itastel a. a . D. S. 224, U m breit in R. u . Bezugnahmen u. Schlotter im RůrbBI.N. F. 1, 935* .

Wichft. 1919, 21 ; Heichert, Entſtehung uſw. der Arb.- 71) Bewer a . a. D.; Silberſchmidt in 18 .

Gemeinſchft. Sonderheft 3. HUBI. 1919 u. Dort S. 768 f. 1921, 526, Berichte u. Beſchl. des Deutſchen Juriſten

!

.
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den ArbBehörden anzugliedern, treten Richterſtand | Landwirtſchaft, Gärtnerei, Theater uſw. ins Auge

u. Rechtsanwaltſchaft aus inneren Gründen, die zu faſſen oder auch nur den einzelnen Zeitlohn

für das ganze Voltin Betracht kommen , entgegen . vertrag, Attordvertrag, Gruppenatford uſw. näher

Wenn ſo große u . lebenswichtige Teile des Rechts- zu erörtern . Wir haben eben nur die äußere

ſtoffs den Gerichten entzogen werden, dann iſt die Beſichtigung eines Neubaues oder beſſer eines Üm-:

ſchonbei Schaffung dieſerSondergerichte geforderte baues vollendet, bei dem überall die Arbeiter noch

Angliederung an die Amtsgerichte dauernde Not- tätig find. Auf den ficheren Grundlagen der Vor:

wendigkeit, damit nicht die Gerichte den Anſchluß friegszeit erhebt ſich das Gebäude u. ſtrebt aus

an die Tätigkeit des ſchaffenden Volts ganz vers der Flut von Haß u. Mißverſtändnis, die es um:

liecen u . damit auch die meiſt ſo ſehr geforderte gibt, frei empor. Der Friedensſchluß zwiſchen AN.

Trennung von Rechtſprechung u . Verwaltung auf- u . AG.n, zwiſchen Stinnes u . Begien , hat das

recht erhalten bleibt. Das bisherige Verfahren neue ArbR. geſchaffen. Beide Teile des ArbVertrags

würde die bisherigen Erfolge gewährleiſten, zumal ſollen ſich gleichgeſtellt werden u.gleichgeſtellt bleiben.

da auch bisher vielfach Rechtsanwälte u . Richter die Damit iſt ſowohl ein Sieg des Herrenſtandpunkts

Vorſißenden waren . Neben den ArbGer. werden wie die Herrſchaft des Proletariats ausgeſchloſſen.

auch die gerade durch dasBRG. zu noch ſtärkerer In einträchtigem Zuſammenwirken wird es möglich

Bedeutung gelangten Schlichtungsausſchüſſe fort: ſein, diejenige Arb. zu leiſten, die allein vielleicht

beſtehen, die eigentlich geſchaffen wurden, weil ein imſtande iſt, Deutſchland vor einem weiteren

lückenloſes Neß von Arb6er. nicht beſtand. Der Zuſammenbruche zu bewahren u. einer glücklicheren

Entw . einer neuen Schlichtungsordnung 78) Zukunft zuzuführen. Wäre das zu erreichen, dann

ordnet die Schlichtungsausſchüſſe,79) ſoweit nicht wäre es der ſchönſte Erfolg für das neue Sonder

bef . Schlichtungsinſtanzen vereinbart find, in gebiet des Arbr .

Einigungsämtern für den Bezirk der unteren Ver

waltungsbehörde , Landeseinigungsämtern u. einem

Reichseinigungsamt an , behandelt aber den etwaigen

'unparteiiſchen Vorſißenden der Ausſüfſe recht uns
Kleine Mitteilungen.

günſtig u. überläßt es den Landesämtern u. dem

Reichsamt, wichtige Sachen ſelbſt zu übernehmen. Geldſtrafengejek und Geſamtſtrafe. 83 des GStrG.

Die Schlichtungsausſchüſſe ſollen aber nur für d . 21. Dez. 1921 ſchreibt vor, daß, wenn für ein Vers

Geſamtſtreitigkeiten, Regelungsſtreitigkeiten, beſtehen gehen, für das nach den beſtehenden Vorſchr.GStr.

bleiben , während die Sonderſtreitigkeiten , die zu
jiberhaupt nicht oder nur neben FreihStr . zuläſſig iſt,

Konflikten mit den Berichten geführt haben,soj Freiheitsſtr. von weniger als 3Monaten verwirkt iſt,
)

den Arb6er. überwieſen werden ſollen . Das

an Stelle der FreihStr. auf GStr. bis zu 150000 M

Schidial des neuen Entw. iſt recht unſicher.
zu erkennen iſt, wenn der Strafzwed durch eine GStr.

erreicht werden kann. In der Praxis ergeben fich

Damit iſt nur eine ganz kurze Ueberſicht des Schwierigkeiten bei der Bildung von Geſamtſtrafen

Arbr. zu Ende geführt, ohne daß es bei den ge= GefStr.).

gebenen Beſchränkungen auch nur möglich war, die Dr. Brefelder (Bay SR . 1222 S. 29 ff .) vertritt

Einzelregelungen für Hausangeſtellte,81 ) Handel, die Meinung, daß, wenn nur jede der Einzelſtr. ge

ringer iſt als 3 Monate, das Geſ. anzuwenden iſt,

tags 1921;ihm ſtehen gegenüber der BerichtDr. Bandess
auch wenn die GeſStr. 3 Monate überſteigt. Ich kann

bergers auf dem Verbandstage des Deutſchen Gew.
dieſe Anſicht, die im Geſ. taum eine Stübe findet,

u. Staufm6. GAG. 26,5 u . 27,1 , ſowie Botthoff | nicht teilen. Zweierlei iſt bei der Prüfung der Frage

im ArbN. VIII, 195 u. 293 u . Andere . In der Frage der zu beachten :

Zuſtändigkeit der Arber. wird ſich entſcheiden müſſen, 1. Der ausgeſprocene Swed des Gej. iſt, die

wie weitder Begriff des ArbN. zu ziehen iſt. ſeit langem erhobene Forderung, die kurzen FreihStr.

18) RArbBl . N.F. 1 , 449.

19) Vgl. oben Anm . 73. Der Schlichtungsausſchuß

einzudämmen , in der Hauptſache zu erfüllen " (f. Begr.

erfügt einesteils die Aufgaben der Einigungsämter,
Abſ. 2 vor 1) . Der Geſebg. ſtehtauf dem Standpunkt,

andererſeits auch in der Beſchränkung auf Geſamt
daß FreihStr. unter 3 Monaten in der Regel nichts

ſtreitigteiten bei ihm zugeteilte Aufgaben. ' Geſamts nüßen, u. will ſie daher möglichſt beſeitigen. Das

ſtreitigkeit iſt diejenige über die Art der Regelung, bezieht ſich aber eben nur auf foldhe kurze FreibStr.;

aber es tann jede Einzelſtreitigkeit als grundſäßlich iſt eine FreihStr. von über 3 Monaten ausgeſprochen,

von der Geſamtheit aufgenommen werden. ſo gilt das nicht mehr. Dabei iſt es ſtrafpolitiſch

so) und zwar teils zu eigentl. Zuſtändigkeitsſtreiten, bodiſtändig gleich, ob eine FreihStr. als Einzel-oder
vgl. Silberſchmidt, Stompetenzkonflikt zwiſchen

Schlichtungsausſchuß u . Gerichten im ArbN. VIII, 114 f.,
GeſStr. erkannt wird. Die ratio legis ſpricht alſo

teile zu Streitigkeiten bei der Nachprüfung der Ents
nicht für die Anſicht Brebfelder8 .

ſcheidung gelegentlich der notwendig.gerichtl.Vollſtr .des Ich gebe zu, daß man vielleicht die Faſſung des

Urteils; vgl. Botthoff im Arbr .VIII, 186, dagegen Geſ. in dem von Breßfelder vertretenen Sinne aus

Pandmann ebenda VIII, 290 u. Potthoff ebenda legen kann, daß nämlich für jedes Vergehen, das nach

VIII, 289, jept GAG. 1821, 26 f. u . allgemein Ä u bele, $ 3 deß Str . in Betracht kommt, Umwandlung

die Verteil. der Zuſtändigkeit zw . Gericht u . Schl.

Ausſch., in dieſer Ztichr. 1921, 228 f.
dorff, Grundſäßliches zur Neuregelung des Haus

81) Bgl noch den neuen Entw . eines Bausgehilfen- dienſtrechts mit der Einl. von Potthoff im Arbi.

gefeßes im RArbBI. N. F. 1, 809 u. etwa dazu Woljen- VIII, 171.
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möglich iſt, auch wenn mehrere folche Vergehen vors dem erſten Richter vorgelegen wären . Daraus ergibt

liegen . Würde der Geſepegtext etwa lauten: ſich, daß die Sache nicht anders zu behandeln iſt, als

Beträgt eine Strafe, die für Vergehen , für die wenn der Angell. von Anfang an wegen eines Ver

nach den beſtehenden Vorſchr. O Str. überhaupt nicht brechens u. eines Vergehens abgeurteilt worden wäre.

oder nur neben FreihStrafe zuläſſig iſt, erkannt iſt, Nach dem, was oben über die GeſStr. ausgeführt iſt,

weniger als 3 Monate, ſo iſt.....auf GStr. gu er

kennen , uſw.“ ,
folgt ohne weiteres, daß nunmehr eine GefFreihStr .

zu bilden iſt u . daß, eben weil die GeſStr. zu bilden

ſo wäre überhaupt kein Zweifel möglich. Allein da
ift, die ja nur erſaßweiſe ausgeſprochene GStr . der

das ganze Gel. fichtlich ſehr raſch gemacht u. daher an ſich verwirkten FreihStr. weichen muß. Denn an

nicht übermäßig genau redigiert iſt, wird man gegen- 88 74 ff. StGB. iſt nichts geändert.

über dem deutl. Gefeßeszwed die Faſſung nicht allzu- Die Anſicht, daß eine GeſStr. unzuläſſig iſt,

ſehr in den Vordergrund ſtellen dürfen , zumal ja auch ftüßt ſich darauf, daß, nachdem einntal die frühere

die gewählte Faſſung nicht geradezu entgegenſteht. Str. eine GStr. iſt, nach den Beſt. des StGB. eine

2. Weiter aber will das Geſ. nichts an den Straf- SelStr. unmöglich iſt. Sie berkennt aber, daß die

feſtſeßungen der geltenden StrafGeſ. ändern. Das
GStr. nur eine Erſaßſtr. iſt, während in Wirklichkeit

erkennt auch Breßfelder ausdrücklich an. „Die Freih. eine FreihStr. ver wirkt iſt.

Str. iſt nicht eine ErſabStr., ſondern die primär an- Die Mitte hält die Anſicht, daß der zweite Richter

gedrohte u . auch auszuſprechende ." Das ergibt ſich auch
zu prüfen hat, ob der Strafzwed hinſichtlich der frü

zweifellos daraus, daß das Geſ. von der verwirkten beren Verurteilung troß der nunmehr auszuſprechenden ,

FreihStr. ſpricht, alſo den Richter verpflichtet, zu : nicht umwandlungsfähigen FreihStr. doch durch eine

nächſt eine beſtimmte FreihStr. auszuſprechert. Die GStr. zu erreichen iſt. Iſt dies der Fall, ſo ſoll er

GStr. iſt alſo nur ErſabStr. Vor allem aber hat die frühere GStr . beſtehen laſſen müſſen u . keine Geſ.

das Gej. nichts an den 88 74 ff. StGB. ändern wollen Str. ausſprechen dürfen . Iſt dies aber nicht der Fall,

oder geändert. Auch das erkennt Breßfelder an u. ſo ſoll er auf die im früheren Urt. verwirkte Freih.

ſagt daher folgerichtig, daß aus den verwirkten Einzels Str . zurückgreifen u . eine GefStr. bilden müſſen. Dieſe

Str. eine SeſamtgefängnisStr. zu bilden iſt. Er nimmt
Anſicht iſt durchaus abzulehnen. Entweder der Richter

an, daß bei ſa bl. Zuſammenfluß der Urteilsſaß etwa muß eine GeſStr . ausſprechen, oder er darf es

Lauten müſſe: Der Angekl . wird wegen 4 Vergehen nidt. Nur eine fann richtig ſein . Jſt, u. das iſt ja

des Diebſtahls an Stelleder an ſich verwirkten Einzels die Kernfrage, die FreihStr . nicht Erſaß-, ſondern

Str. von je 6 Wochen u. der daraus zu bildenden wirklich verwirkte u. ausgeſprochene Str , wie oben

Geſamtgefängnisſtr. von 4 Monaten zu GStr. dargetan, ſo muß eine GeſStr. gebildet werden . Iſt

von je 1000 m, fohin zur GeſamtStr. von 4000 M aber die GStr. nicht Erſabs, ſondern primäre Str.,
verurteilt.

ſo darf genau wie ſonſt beim Zuſammentreffen einer

Das iſt nun aber ein Widerſpruch. Wenn die FreihStr. mit einer GStr. keine GeſStr. gebildet
FreihStr . primär auszuſprechen ſind u . wenn auch die

werden, weil das nach 88 74 ff. S :GB. ausgeſchloſſen iſt.
SS 74 ff. StGB . angewendet werden müſſen , ſo muß

Es in das Belieben des 2. Richters zu ſtellen

aus den verwirkten EinzStr . eine GeſStr. gebildet eine GeſStr. zu bilden, wäre fohin unlogiſch , würde

werden u. es iſt nur logiſch, die GeſStr. als die Str.
ihn aber auch zu einer Nachprüfung der Beweggründe

anzuſehen , die verwirkt iſt u . bei der zu prüfen iſt, des erſten Richter zwingen, zu der er in der Regel

ob an ihre Stelle eine GStr. zu treten hat; beträgt nicht imſtande ift, weil ihm die Unterlagen fehlen.

ſie nicht weniger als 3 Monate, ſo iſt die Prüfung
Bei der von mir vertretenen Anſicht macht auch

nicht mehr möglich . Breßfelder aber ſpricht primär
der Fall keine Schwierigkeit, wenn, um bei dem früs

die EinzelStr ., dann die GStr. u. dann erſt die Geſamts heren Beiſpiel zu bleiben, von der GStr. von 2800 M

freih Str. aus, wenn er auch, wie ſich aus der von ihm etwa 800 M bereits bezahlt wären. Der Urteilsſaß

gewählten Faſſung ergibt, davor zurückſdheut, dies würde dann lauten : „Der Angell. wird wegen eines

expressis verbis zu tun. Folgerecht müßte er dazu
Verbrechens des Diebſtahls unter Einrechnung der

kommen, überhaupt keine GeſStr . auszuſprechen. früheren Str. zur GelStr. von ... Monaten verurteilt,

Bei ſchwierig iſt die Sache in folgendem Falle:
von der 8 Tage als verbüßt zu gelten haben“ .

A iſt vom SchGer. wegen Diebſtahls zu4 Wochen Ge
Oberlandesgerichtsrat Neuß in Augsburg .

fängnis verurteilt worden, an deren Stelle eine GStr.

von 2800 M tritt. Die GStr. iſt noch nicht gezahlt . Anm. der Schriftleitung. Die ratio legis

Nun ſteht er wieder vor Ger. wegen eines vor der hilft nichts, wenn ſie in der lex nicht verwirklicht iſt

1. Verurteilung begangenen Einbruchdiebſtahls, alſo
Mit dem GStG, u . ſeinen Mätſeln hat die Praris ihre

eines Verbrecheng, für das ſchon abgeſehen von der
liebe Not. Das gilt auch von der Vorſchr . des $ 3.

Darüber aber bleibt kaum ein Zweifel, daß ſich die
Strafdrohung die GStr. nicht in Betracht kommt.

Regelung nur auf das Einzelverg . u . die EinzelStr .
Muß nun das 2. Ger. eine GeſStr. nach 8 79 StGB.

beziehen kann u. ſoll, daß an die GeſStr. überhaupt nicht

bilden, ſodaß alſo die vom früheren Gericht ausge- gedacht iſt. Dem Verf. iſt beizupflichten , daß Breßfelder

ſprochene Erſakgeld Str.von ſelbſt wegfällt, oder darf | ſeine Anſicht nicht folgerichtig durchgeführt hat. Nur

es wenigſtens eine GeſStr. bilden, oder iſt die Bildung von dem Standpunfte aus, daß nach§ 3aufGStr.

einer GeſStr. überhaupt unzuläſſig, weil eben die zu „ erkennen “ iſt u. deshalb § 74 mit § 79 StGB . nach

frühere Strafe eine Str. iſt ? Ale drei Meinungen feiner Richtung Plaß greift, kommt man zum Ziel u.

werden vertreten.
vermeidet unlösbare Schwierigkeiten (vgl. Wunderer

M. E. iſt nur die erſte richtig . Durch 8 79 StGB.
in 83. 1922 S. 48/49, Hellwig, GSto. Anm . 36) . Die

Rechtskraft iſt ein unüberwindl . Hindernis, das dem
ſoll der Angell. , der nacheinander wegen verſchiedener Vorſchlag des Berf. entgegenſteht, für den nach § 3
Verbrechen abgeurteilt wird, die alle icon in der GSIG. ergangenen Strafausſpruch die nachträgl. Aen

1. Verh . hätten abgeurteilt werden können, nicht ſchlechter derung zuzulaſſen .

geſtellt werden, als wenn wirklich alle Straffälle icon

M
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Roftenpflicht im Räumungsprogefie unter dem Gin- titel, nicht erſt von dem in ferner Zukunft liegenden

fluffe der Bet. d. 10. Ang. 1920 über Maßnahmen gegen Tage ab, an welchem ſich glüdlich einmal eine Erſak

Wohnungdmangel u. über Mieterſchuß vom 9. Auguſt1920. wohnung für ſeinen M. findet. Mit dem Räumungga

Nicht ſelten ſind die Fälle, in welchen derzeit Mieter Urt. in der Hand muß der unter dem Wohnungselende

(= M.), denen mit Zuſtimmung des MEA. gelündigt fozial durch Niederhaltung der Mieten genau ſo wie der

worden iſt, die Mietwohnung nicht räumen können, M. leidende VM. beim MEA. um die Vollſtreckungs

weil das Wohnungeamt feine Erſaßwohnung anweiſen genehmigung nachſuchen. Das gerichtl. Räu

fann. Aus Kreiſen der Mieterſchaft wird darüber mungsUrt. iſt zweifellos das beſte Mittel, mit dem

geklagt, daß die M. in ſolchen Fällen auf die Räu- auch der M. beim Wohnungsamte mit ſeinem Geſuche

mungsklage des Vermieters ( = VM.) zu den Koſten um Zubilligung einer neuen Wohnung Eindrud

verurteilt werden ,obwohl ſie ihre Räumungspflicht machen wird .

nie beſtritten , im Prozeſſe ſofort anerkannt haben u. Der VM. hat keinerlei geleßl. Verpflichtung, fica

nur mangels Zuweiſung einer Erſabwohnung nicht darum zu kümmern, ob der M.nach Mündigung fico

räumen können, alſo $ 93 BPO. vom Richter verleßt rechtzeitig beim Wohnungsamte auf eine neue Wohnung

werde. Sind ſolche Klagen geſeßlich begründet ? Ant- hat vormerken laſſen , oder gar eine ſolche Vormerkung

wort : Nein .
ſelbſt zu veranlaſſen oder zu erzwingen . Ebenſowenig

Vor der MSchußgefeßgebung beſtand Anlaß hat er eine Nachfragepflicht, ob u. wann eine Erſaß =

zur Räumungsklage oder Klage auf fünftige Räumung, wohnung nachgewieſen iſt.wohnung nachgewieſen iſt. – Er hat das Seinige

wenn der M. trok Ablaufe der Kündigungsfriſt nicht getan, wenn er die Zuſtimmung zur Kündigung ein

auszog oder wenn er bereits vor Friſtablauf durch geholt hat. Sieht auch heutzutage der M. bei Bes

ſein Verhalten die Annahme rechtfertigte, daß er nicht endigung der Miete nicht aus oder beſtreitet er ſchon

rechtzeitig ausziehen werde (Gaupp-Stein, § 257 BPD. vorher, ganz gleichgültig aus welchem Grunde, ſeine

Abf. 2). Die Frage der Vollſtreckungsmöglichkeit Räumungspflicht, dann iſt die Klage geboten u. dom

blieb außer Betracht. Hat die MSchubgeſebg. dieſe Bekl. veranlaßt, der Bekl. im Räumungsprozeſſe ſachs

prozeſſualen auf den bürgerl.- rechtl. Beſt. des § 556 fällig. – Der VM. hat insbeſ. einen geſeßl.Anſprud

BGB . fußenden Grundſäße ins Wanken gebracht, das auf rechtzeitige Klageſtellung. Er muß in feiner

Geſep geändert ? Antwort : abermals Nein. Weiſe bereits bei Klageſtellung damit rechnen, daß

Die Bek. gegen Wohnungsmangel u. zum Schuße
er mit Rückſicht auf den bisherigen Mangel einer

der M. enthalten rechtlich verbindl. Anordnungen des
Erſaßwohnung nie u. nimmer die Genehmigung zur

Min. f. ſoz . Fürſorge . Damit weiſen ſie bereits den
Vollſtreckung erhalten werde.

Weg, den ſie gehen wollten . Rein ſozialen Erwä
Der Bell. kann ſterben, eine Wohnung inf. Strafs

gungen , fußend auf einer außerordentl. Wohnungsnot,
erſtehung u . A. nicht mehr benötigen, den Anſpruch

verdanken ſie ihr Entſtehen . Das Geſeß über die auf eine Miet-Wohnung durch Verluſt der Zuzugs

Miete blieb unverändert. Sozial-politiſche Erwär
genehmigung, Erwerb eines Anweſens u. damit einer

gungen können aberin Streitfragen rechtl. Natur,
Eigenwohnung verlieren , alles Umſtände, die eintreten

wenn auch wichtiger Behelf u. Wegweiſer, das Geſet u. das MEA.Zur ſofortigen Genehmigung der Voll

nicht brechen. Noch immer beſteht der Anſpruch des
ſtredung gegen den M. oder deſſen Rechtsnachfolger

VM. auf Rüdgabe der gemieteten Sache bei Beens
ungeachtet des Mangels einer Erſapmietwohnung

digung des MVerhältniſſes. Hieran iſt auch durch
veranlaſſen können. Das wirtſchaftl. Intereſſe des VM.

§ 2 der Bet. v . 13. Aug. 1920 nichts geändert. Dieſe
endlich an einer rechtzeitigen urteil&mäßigen Feſt

Unordnung ſchafft nur eine weitere Vorausſeßung
ſtellung der Räumungspflicht er hellt ohne weiteres,

für die Zwangsvollſtreckung, vollſtändig unabhängig
wenn z. B. eine ſolche Feſtſtellung zur Bedingung für

vom Räumungsprozeſſe.
eine Veräußerung des Mietobjektes wird. Es kann

Wer ſo folgern will, daß bei dem derzeitigen
alſo keine Rede davon ſein, daß durch die MSchub

durch die MSchubgeſebg. veränderten Zuſtande erſt
geſeßg. der Zeitpunkt, in welchem eine Klage veran

jener M. die Klagei.S. des $ 93 BPD .veranlaßt laßtiſt, g
egenüber dem früheren Rechte verſchoben

§

habe, der troß Wohnungszuweiſung u. der hiedurch
wurde. $ 93 BPD. fordert auch, daß der Bell. den

Anſpruch unbedingt anerkennt. Der M. aber, der
erſt ermöglichten Vollſtreckung eines RäumungsUrt.

erklärt, ich anerkenne meine Räumungspflicht, aber
nicht ſofort auszieht oder der bereits vorher durch
feinVerhaltendie Annahmerechtfertigte, daß er auch ich räume vorerſtnicht, weil ich keineandereWohnung

bei Wohnungszuweiſung nicht oder nicht ſofort augs
habe, gibt nur ein bedingtes Anerkenntnis ab.

ziehen werde, der gleitet vom Boden des Rechts in
Es mag ſchließlich, was die inf. Mangels einer

das ſoziale Fahrwaſſer. Es iſt richtig, daß nach § 2

Erſaßwohnung nicht mögl . Räumung anlangt, von

einer praktiſchen Unmöglichkeit zu räumen geſprochen
A61. 2 der Bet. v . 13. Aug. 1920 die Zuſtimmung zur

Vollſtreckung zu erteilen, alſo erſt dann zu erteilen

werden , insbeſ. i . S. der IME. D. 14. Nov. 1918( Beibl.

iſt, wenn der zur Räumung nicht nur verurteilten
3. IMBI. 188 ). Auf eine rechtl. ſubjektive oder ob

Perſon, ſondern verpflichteten Perſon, wie die Ans
iettive Unmöglichleit i . S. des § 275 BGB. kann ſich

aber der M.für ein Verhalten i . S. des 893 8PD.
ordnung ausdrücklich in ihrem Wortlaute unterſtreicht,

andere entſpr. Räume nachgewieſen ſind. Dieſe An
nicht berufen. Die Räumung iſt immer möglich, ſo

durch Verbringen der bewegl. Habe des M. in einen

ordnung kann aber vernünftigerweiſe nur den Sinn

haben, daß die Zuſtimmung auf alle Fälle abgeſehen
Lagerraum, wie durch Einmietung des M. mit ſeiner

von anderen Vorausſeßungen für eine Genehmigung
Familie in einem Gaſthauſe. Folgerichtig müßte aud

der M. mit einer ſolchen Berufung den Klageanſpruch
bei Nachweis einer Erſabwohnung zu erteilen iſt.

Der VM. hat ein erhebl . rechtl. u . wirtſchaftl. Intereſſe

nicht anerkennen, vielmehr die Abweiſung der Räu

an der rechtzeitigen urteilsmäßigen Feſtſtellung der
mungsllage beantragen .

Räumungspflicht des M. u. an einem Volſtreckungs
Dberamtsrichter u . Balta in Garmiſch.

che
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II.

Aus der Rechtſprechung. Ungenügendes Beſtreiten der Richtigteit einer 3u :

ventur. Aus den Gründen : Das Bu . wird von

Reichsgericht. dem Bell. zwar ſeinem ganzen Umfange nach ange

A. Bivilſachen . griffen, ein beſ. 'RevAngriff aber nur gegen die Anſicht

erhoben, daß das Beſtreiten der Richtigkeit der In
I.

ventur (= J.), die der Kl. , ein gewinnanteilsberecha

Sdheidung wegen Geiſtestrantheit. Begriff der tigter Angeſtellter des Bell., für Ende Dez. 1918 –

geiftigen Gemeinſchaft i. S. bor & 1569 BGN . " Die vor dem Beginne der Uneinigkeit zw . den Štreitteilen

Begr. des angef. Urt. läßt nicht ſicher erkennen, obdie
aufgeſtellt u . ſeiner Gewinnberechnung zugrunde

Borausſeßungen des § 1569 BOB. vorlagen . Das
gelegt hat, der erforderl. Beſtimmtheit entbehre u.

BerG. erachtetbei der beſ. Art des geiſtigen Defekts deshalb prozeſſual unbeachtl. ſei.DerBell. hatte eine

der Bell., bei ihrer feindſeligen Einſtellung gegen den andere, von ſeinem Angeſtellten $ . im Febr. u. März

RI. die geiſtige Gemeinſchaft für aufgehoben. Der 1919 aufgeſtellte J. vorgelegt u. behauptet, der

Sachverſtändige Dr. A. hält bei der pſychiſchen Ab Ab- u. Zugang von Waren in der Zwiſchenzeit hätten

wegigteit der Bell. ein geordnetes Familienleben für fich die Wage gehalten. Beide Bordern, halten dies

ausgeſchloſſen. Zu einer näheren Auslaſſung über die für fein genügendes Beſtreiten . Das BG . hebthervor,

Aufhebung der geiſtigen Gemeinſchaft zw. den Parteien daß ſich das Bager in der Zwiſchenzeit ſelbſtverſtändlich

hatte der Sachverſt. teinen Anlaß, da er ſich nach dem geänderthabeu . daß die beiden J.-en auch nicht nach

Beweisbeſchluß nur darüber zu äußern hatte, ob die der gleichen Reihenfolge u. nicht nach gleichen Ab:

Bell. beiihrem Geiſteszuſtand für die Vernachläffigung ſchnitten geordnet ſeien , ſo daß das Gericht, wenn

der Kinder u. des Baushalts verantwortlich ſei . Die man dieſes Vorbringen des Bell. als genügendes Bes

Ausführungen des Bero . legen aber den Verdacht
ſtreiten betrachten wollte, genötigt ſein würde, zunächſt

nahe, daß esden Begriff der geiſtigen Gemeinſchaft mit Hilfe eines Sachverſtändigen feſtzuſtellen , welche

i. Š . von § 1569 BOB. verkannt hat. Die geiſtige
Einzelpoſten beſtritten ſeien u. welche nicht. Die von

Gemeinſchaft der Ehegatten beſtehtin der gegenſeitigen
dem Kl . gegebene eingehende Aufſtellung könne der

Anteilnahme an dem , wasdas Leben der Eheleute
Bell. nur dadurch wirtſam beſtreiten , daß er ſich auf

erfült, namentlich an dem törperl. u . geiſtigen Wohle
die einzelnen Rechnungspoſten erkläre und angebe,

des anderen Gatten u. der Kinder, ſowie an den ges welche von ihnen u. in welcher Höhe er ſie beſtreite.

meinſamen Familienangelegenheiten ; ſie hat ſich durch
Dies habe der Befl. aber trotz Ausübung des richterl.

Bandlungen zu betätigen, die Ausfluß des gemein
Fragerechte nicht getan . Dieſe Uusführungen ſind rechtl.

ſamen Denkens u. Fühlens der Ehegatten ſind. Wenn
zutreffend. Das BG. verkennt nicht etwa die Beweislaſt;

nun hier auch die Bernachläffigung des Haushalts es geht von der Darlegungs- u. Beweispflicht des Kl.

u. der Kinder feſtgeſtellt iſt, aus dem Gutachten auch aus, der gegenüber der Beil.die Pflicht zu beſtimmtem

ein Mangel an Intereſſe am Haushalt, ſowie das Beſtreiten hatte. Es verleßt auch nicht die Rechts

Fehlen jeder ernſtl. Sehnſucht nach den Kindern bei grundfäße über die Subſtantiierung eines Beweiss

der Bell. zu entnehmen iſt, ſo erhellt doch weder aus antrags, wie die Hev. unter Berufung auf RG. V.

dem Gutachten noch aus den UrtGründen, daß die 347/20 v . 11. Dez. 20behauptet . Dieſes Urt. betrifft

Befl. inf. ihrer Geiſtestrantheit das Verſtändnis u
einen ganz anders liegenden Fall u . läßt ſich hier

Empfinden für die gemeinſamen Angelegenheiten des
überhaupt nicht verwerten. Dagegen ſtimmtder Stands

Chelebens im weſentl. eingebüßt hätte. Es genügt punkt des BG.mit dem Urt. des II. 35. v . 5. Dez. 11

aber nicht, daß inf. der Geiſtestrankheit die Berſtellung II 247/11 (JW. 1912, 199, 22 Oruch. 56, 631)

der ehel . Bebensgemeinſchaft ausgeſchloſſen erſcheint; völlig überein. (Urt. des III. ZS. 0. 10. Jan. 1922,

vielmehrmuß dasauf Neigung u.Vertrauen gegründete
III 187/21).

Berhältnis der Ehegatten gänzlich u . ohne Ausſicht

auf Wiederherſtellung gerſtört u . eine tiefinnerl. Ént

fremdung an ſeine Stelle getreten ſein , wenn auch

eine völlige Berblödung, ein geiſtiger Tod nicht ein B. Strafſachen.

getreten zu ſein braucht. Die Gefahr, daß die Bell. I.
bei Wiederherſtellung des ehel . Debens aufs neue in

Katatonie, eine wereGeiſtesſtörung, verfallen würde, Unterzeichnung eines Frachtbriefe mit fremdem

fann die Betl. berechtigen, die Herſtellung der ehel. Ramen . Kann eine Urkundenfälſchung vorliegen, wenn

Gemeinſchaft zu verweigern ; ſie genügt aber nicht zu die Ermächtigung hiezu gegen die guten Sitten verſtößt?

der Annahme, daß die geiſtige Gemeinſchaft unter Die unbefugte Unterzeichnung eines FrBr . mit einem

den Ehegatten aufgehoben ſei, da dieſe auch zw . ge. falſchenNamen iſt fälſchl. Herſtellung einer Urk. (ROSt.
trennt lebenden Eheleuten beſtehen kann (ROZ. 100, 52, 195) . Die Straft. hat aber zugunſten des $.

109). Es kommt deshalb darauf an, obwegen des unterſtellt, daß er von K. W. die Erlaubnis hatte,

beſtehenden geiſtigen Defeltzuſtandes der Bekl . u. ihrer die FrBr. mit deſſen Namen zu zeichnen . Die Frür.

feindſeligen Einſtellung gegen ihren Mann die Anteils bezogen ſich auf zwei Sendungen zum Zwede des

nahme an dem geiſtigen u . törperl. Wohl des anderen Soleichhandels . Nach der Darſtellung des Angefl. , die

Ehegatten oder der Kinder, ſowie an ſonſtigen Familien- die Straff. als wahr unterſtellt, iſt anzunehmen , daß $ .

angelegenheiten u. die praktiſche Betätigung dieſer bei der Aufgabe derBahnverw .nicht etwa geſagt hat, Ab

Anteilnahme, überhaupt ein gemeinſames Fühlen u . ſender ſet W. u. auf deſſen Rechnung gehe der Frachtver

Denten im weſentl . ausgeſchloſſen iſt . Hierüber wird irag, er aber, 8., handle als Bevollmächtigter. Sondern

das Bero. gemäß § 623 8PD . nach Anhörung eines er hat offenbar die Sendungen ohne weitere Ertlärung

Sachverſt. von neuem zu befinden haben. Denn bisher aufgegeben, ſodaß W. der Bahnverw . gegenüber als

iſt der Sachverſt. darüber überhaupt noch nicht gehört Abſender erſchien . Nach dieſem Sachverhalte iſt die

morden, ob die Vorausſeßungen des § 1569 BOB. Ermächtigung des W , die FrBr. ſelbſt mit ſeinem

vorliegen . Durch § 623 ZBO. Tollte aber gerade eine Namen zu unterzeichnen, nicht anders aufzufaſſen , als

Gewähr dafür geſchaffen werden, daß bei der Klage daß er damit ſein Einverſtändnis dazu gab, daß er
auf Scheidung wegen Geiſtestrantheit Dauer u. Grad von $ . der Bahn als Abſender bezeichnet wurde u .

der Arankheit zuverläſſig feſtgeſtellt werde. (Urt. d . er imVerhältnis zur Bahn als Abſender gelten ſolle,

V. ZS. d . 1. Febr. 1922, V 438/21) . daß alſo ein wirti. Bollmachtverhältnis für p . zum

Abſchluß des Frachtvertr. im Namen u . für Rechnung

e
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des W. vorlag . Wenn 8. in folcher Weiſe handelte,

ohne daß über die Perſon des Abſenders etwas ges

ſprochen wurde, jo fonnte zwar möglicherweiſe aus

bef. Umſtänden für B. eine Erſaßpflicht der Bahn

gegenüber entſtehen aber regelrecht tam aus einer

folchen Aufgabe der Frachtvertrag zuſtande zw . der

Bahn u. dem auf den FrBr. als Abſender bezeich

neten W. Es liegt nicht die beſ. Rechtslage vor, daß

die von dem Vertreter durch die Namenszeichnung

des Bollmachtgebers abgegebene Erklärung -- wegen

Erforderniſſes der Eigenhändigkeit oder aus ſonſtigen

Gründen für den Rechtsverkehr nicht als die ur

kundi. Erklärung des Bollmachtgebers gelten könnte.

Die Straft. weiſt darauf hin, dieſe Zuſtimmung des

W. gegenüber $ . verſtoße gegen die guten Sitten u.

ſei nach § 138 BGB. nichtig. Das iſt richtig, ſoweit

das Rechtsverhältnis zwiſchen W. u. $ . in Frage iſt;

keiner von dieſen konnte aus der Abmachung gegen

den anderen Rechtsanſprüche ableiten. grrig aber iſt

die Anſicht der Strafl., daß aus einer ſolchen Auf

gabe von Gütern kein FrachtVertr. zw . der Bahnu.

dem Vollmachtgeber zuſtande fåme; W. konnte ſich

vielmehr, wenn mit ſeinem Einverſtändnis das Gut

auf ſeinen Namen zur Bahn gegeben wurde, den Ver

pflichtungen aus dem FrachtVertr. der Bahn gegen :

über ſo wenig entziehen, als wenn er perſönlich die

Güter aufgegeben u . mit ſeinem Namen die Frür.

felbſt gezeichnet hätte . Auch daß die FrBr. mit W.

unterzeichnet wurden, um den zur Ueberwachung des

Lebensmittelverkehrs berufenen Beamten die Feſt

ſtellung des Abſenders zu erſchweren, tann nicht die

Annahme einer UrlFälſchung begründen, weil dasſelbe

Ergebnis auch herbeigeführt worden wäre, wenn W.

dem $. die Gefälligkeit erwieſen hätte, ſtatt des $.

die Sendungen unmittelbar auf ſeinen eigenen Namen

aufzugeben. (Urt. des 1. Strs. v. 10. Nov. 1921, 1D

521/21)

III .

Berbrand der Straftlage hinſichtlich einer einzeluen

Handlung bei fortgefektem Bergehen. Im Strafbefehl

handeltees ſich ebenſo wie im gegenw . Berf. um das

Bergehen des Schleichhandels , fodaß kein anderer

rechtl. Geſichtspunkt in Betracht tommt. Gleichwohl

kann der Einwand der rechtstr. entſchiedenen Sache

nicht durchdringen. Er müßte Erfolg haben, wenn

die Berurteilung im Strafb . wegeneiner fortgefesten

Tat ausgeſprochen wäre, wenn auch dort die ab

geurteilte Tat als Ausfluß eines von vornherein ge

faßten, in mehreren unſelbſtändigen Ausführungs

handlungen verwirklichten Vorſaßes beurteilt wäre.

Das iſt jedoch nicht der Fall. Der Strafb . iſt wegen

eines Einzelfalls erlaſſen, den das 4o. als eine ſelbs

ſtändige, auf beſ. Borſat beruhende Handlung ans

geſehen u . beſtraft hat. Die Straftlage iſt daher nur

wegen dieſes Einzelfalls verbraucht (NOSt.54, 285 ).

Da das Ag. damit rechtskräftig feſtgeſtellt hat, daß

es ſich inſoweit umeinen ſelbſtändigen Fall handelt,

ſo fonnte das 16. , für welches jene Feſtſtellung bindend

war, nicht dieſen Fall in die vonihm angenommene fort

geſepte Tat einbeziehen u. im Gegenſaß zu der rechtstr.

Feſtſtellung des ao. annehmen , daß auch dieſe Dat

von dem im voraus gefaßten einheitl. Entſchluß uma

faßt fei . Es hätte dieſen Fall außer Betracht laſſen

müſſen. Jndeſſen iſt der Angell. durch die unzuläſſige

Aufnahme dieſesFalles in den Tatbeſtand der fortgeſ.

Handl. nicht beſchwert. Denn die Erweiterung des

Tatbeſtandes wird völlig ausgeglichen durch die An :

rechnung der im Strafb . feſtgelegten Strafe, die an

ſichebenſo unzuläſſig war. (Urt. d . I. StrS.v. 20. März

1922, ID 1599/21). n .
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II.

Berhältniß der Konfistation 1. del Werterſate8

nach § 134 Verzo16. ju der Einziehung nach Urt. II

§ 3 Ubi. 6 Wud Servd. Die Vorſchr. im Act. II § 3

der WuchGerVO. enthält ein Ausfuhrverbot für die

als lebenswichtig bezeichneten Gegenſtände. Da der

Angell. es unternommen hat, dieſem Verbote zuwider

zu handeln, war $ 134 Berzoo. anzuwenden u . es

war zunächſt da die Konfiskation inf. der Ausfuhr

nichtvollzogen werden kann – nach $ 155 Berous.

auf Erſaß des Wertes zu erkennen . Die weitere Strafe

war allerdings aus Art. II § 3 der WuchGerVO. zu

entnehmen, da dieſe zu den im § 134 Verzolo. be

zeichneten beſ. Geſ. gehört, in denen eine höhere Strafe

feſtgeſeßt iſt, als die im VerZollo. in Höhedes doppelten

Wertes beſtimmte. Daß nach der lebbezeichneten VO .

auf Einziehung der Gegenſtände erkannt werden kann,

auf die ſich die ſtrafb. Handl. bezieht, ſteht der Konfis

tation oder dem Werterſaß nach § 134 nicht entgegen.

Dieſe ſind die Hauptſtrafe nach demBerzoló , während

die Einziehung nach der Wuch @ erVO. nur als Maßnahme

poliz . Art zugelaſſen iſt, die nicht Blaß greift, wenn

iene Strafe ſchon nach dem Verzolo. zu verhängen

iſt. Damit iſt aber dieſer Einziehung eineswegs jede

Verwendung verſchloſſen. Sie kann in Frage kommen

bei nur fahrl. Zuwiderhandlung gegen das Ausfuhr

verbot, da in dieſem Fall eine Konterbande nach § 134

nicht vorliegt, u . auf ſie kann nach Art. II § 3 Abſ. 6

Wuch Gervo. in Berb . m . § 10 PrTrVO. im ſog. obj .

Verfahren ſelbſtändig erkannt werden, wenn die Vec.

folgung einer beſtimmten Perſon nicht möglich iſt.

Hinſichtlich der Konfi station des BerZolo. iſt das

ausgeſchloſſen. ( Urt . d . I. Strs . 0. 27. Febr. 1922,

1 D 1214/21).

5424

IV .

Srennung verbundener Strafſachen . Die Straft .

hat zunächſt gegen ſämtl. Angell. verhandelt u . am

Schluſſe Berkündungstermin auf 22. Jan. 1921 an

beraumt. Sodann iſt gegen den Mitangell. A. allein

in völlig erneuter Verhandlung verfahren worden,

anſcheinend über Anklagefälle, die nicht in tatſächl.

Zuſammenhang mit den vorher erörterten ſtanden.

Auch dieſe Berh. ſchloß mit der Anfeßung der Vers

kündigung auf 22. Jan. 1921. In dieſem iſt ein Urt.

erlaſſen worden, das die fämtl. in beiden Verhand

lungen erörterten Buntte des Eröffnungsbeſchluſſes

erledigt . Mit Recht beanſtandet die Hev. dieſes Ber:

fahren. Die Erledigung des Eröffnungsbeſchluſſes in

zwei geſonderten Verhandlungen enthielt eine Irennung

der bis dahin verbundenen Strafſachen. Dies Ergebs

nis ließ ſich nicht dadurch vermeiden, daß ein Trennungs

beſchluß nicht erlaſſen u . das 2. Protokoll als „ Fort

ſeßung“ bezeichnet wurde. Jn Wirklichkeit liegt keine

Fortfeßung der Verh . vor, ſondern es wurde in eine

neue Verh. eingetreten, zu der die BeſchwF. nicht zu.

gezogen wurden . Es hätten daher getrennte Urt .

erlaſſen werden müſſen , denn eine Verbindung mehrerer

Straff. lediglich zum Zwecke gleichzeitiger Entſcheidung

(ohne vorgängige gleichzeitige Berhandlung) iſt nicht

zuläſſig (8 236 StPO.) . Beidem Verfahren der Straft. ,

die in den Gründen ihre Feſtſtellungen auf das Ers

gebnis der Bauptverh. ſtüßt u . offenſichtl, davon aus

geht, es hätte nur eine einzige Þauptverh. ſtattges

funden, beſteht die Möglichkeit, daß gegen die BeſchwF.

Tatſachen verwertet ſind, die nicht auf Grund der Verh .

gegen ſie, ſondern auf Grund der Verh . gegen A. für

erwieſen erachtet wurden. Biernach iſt nicht auss

geſchloſſen , daß die Feſtſtellungen unter Außeracht

laſſung des § 260 StPO. auf unrichtiger prozeſſualer

Grundlage getroffen ſind. (Urt. d . I. SIS . v . 2. Jan.

1922, 1 D 996/21).

6388

n . n.
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Oberſtes Bandesgericht.

A. Zivilſachen.

1 .

kann die Geldentwertung den Anſpruch auf Er

höhung der dem Hebergeber eines Unweſens wahl:

weiſe zuſtehenden Auſprüde auf Geldentſchädigung für

Naturalreicuifle rechtfertigen ? Der nunmehrige Kl.

hat am 3. Sept. 1918 ſein Anweſen an ſeinen Sohn über

geben u. fich folgende Austragsreichniſſe ausbedungen :

a) ein Zimmer oder nach Wahl der Uebergeber eine

Mietentſchädigung von monatl. 3 M; b ) jährl. 4 Ster

Brennholz oder 30 M, c) Teilnahme an den übl.

Mahlzeiten des Vebernehmers oder nach Wahl der

Uebergeber tägl. 1,20 M ; d) Reinigung der Wäſche
u. Unterhaltung der Kleider ; e ) bei Strantheit: Freis

haltung mit Ärzt, Apothete, Arantenfoſt u. Wart.

Der Uebergeber hat ſpäter das Anweſen verlaſſen u .

verlangt von dem Webernehmer Erhöhung der für
die Natural-Austragsreichniſſe dereinbarten Geld

entſchädigungen. Seine Klage wurde abgewieſen .

Grande : Dem BG, iſt beizupflichten, daß die.

Klage auf Erhöhung des Wertanſchlags wegen Ein

tritts veränderter Berhältniſſe nicht auf § 323 BPO .,

ſondern nur auf § 157 BOB. geſtüßt werden tann.

Wenn die clausula r. s. st . dem BGB. auch fremd

iſt, ſo kann doch die finngemäße Vertragsauslegung

nach § 157 BOB. dazu führen , daß ein Vertragsteil

infolge veränderter Umſtände an ſein Verſprechen nicht

mehr gebunden iſt. Unter den Begriff der VertrAus

legung nach § 157 BGB. fällt nicht nur die techniſche

Feſtſtellung eineseines beſtimmten Ertlärungsinhalts,

ſondern auch die Ergänzung des fehlenden Widens.

Ergibt fich, daß die Parteien innerh. ihrer Verein

barungen eineBüde gelaſſen haben, die notwendig

der Ausfüllung bedarf, fallsnichtder geſamte VertrZwed

gefährdet fein oder ein Berte Teil einen ungebührl.,

ihm nicht zupumutenden Nachteil erleiden ſoll, dann

wird fich der Nichter fragen müſſen, wie die Parteien

den ungeregelten Punft geregelt haben würden , wenn

Fie ihn hätten regeln wollen u. hiebei nach Creu u .

Glaubenmit Müdſicht auf die Verkehrsſitte verfahren

wären. Es iſt ſchon vom BG, betont worden , daß

die Wertanſchläge, wie ſie in dem Ueberg Bertr. für

Wohnung, Koſt u . Brennmaterial feſtgeſeßt ſind, auch

vom zeitl. Standpunkt des VertrAbſchluſſes aus nicht

annähernd dem wirfl. damaligen Wert entſprechen.

Es tann dahingeſtellt bleiben, ob dieſe zu niedrige

Bewertung erfolgt iſt, weil man das gauptgewicht

auf die Gewährung der Naturalreichniſſe legte u . den

Wertanſdlågen nur eine untergeordnete Bedeutung

beimaß oder ob die VertrTeile von vornherein die

Abſicht hatten, nur einen Zuſchuß zur Bebenshaltung

der nebergeber bei Wegfallder Naturalreichniſſe infolge

Wegzugs der Uebergeber vom Anweſen zu vereinbaren

u .nichtetwa eine vollwertige Leiſtung für die Natural

reichniſſe in den Wertanſchlägen zu ſchaffen, oder ob

beide Erwägungen zuſammen maßgebendwaren. Auf

jeden Fall iſt die niedrige Bemeſſung der Wertan

ſchläge gewollt worden . Inſoweit ſind die Abmachungen

nichtnur eindeutig und zweifelsfrei beſtimmt, ſondern

auch erſchöpfend, ſodaß von einer Lüđenhaftigkeit u.

von der Notwendigkeit der Ausfüllung des Partei

wilens nicht die Hede ſein kann. Es handelt ſich gar

nicht darum , daß die Parteien die Regelung eines

Bunktes überſehen hätten, ſondern ſie konnten den Ver

lauf der wirtſchaftl. Entwidlung nicht vorausſehen .

Die Naturalreichniſſe ſind inf. der Preisſteigerung für

alle Sachwerte höherwertiger geworden , dagegen ſind

die als Erſat feſtgeſeßten Geldleiſtungen inf. der ge

minderten Kaufkraft des Geldes in ihrem Werte ge

ſunten. Verſchoben hat ſich aber nur das Wertvers

hältnis der dem Uebergeber nach deſſen Wahl zu :

ſtehenden Gebührniſſe. Die ſchon beim Bertragsſchluß

beſtehende Spannung iſt vergrößert worden ; aber

durch dieſe Wertverſchiebung iſt der Wert der Auss

nahmeanſprüche in ihrer Geſamtheit nicht weſentl. ges

ändert worden u . zw . gerade im Hinblid auf das Wahl

recht des Uebergebers. Denn in der vertragsmäßigen

Bereinbarung eines Wahlrechts zwiſchen zwei vers

ſchiedenartigen Anſprüchen kann nicht von ſelbſt die

Uebernahme einer Garantie dafür vermutet werden,

daß das Wertsverhältnis der Wahlleiſtungen gleich

bleibe; eine derartige Verkehrsſitte beſteht nicht. Der

wahlberechtigte Gl. kann auch nicht bei Schwankungen

im Wert der verſchiedenartigen Wahlanſprüche mit

Berufung auf Ereu u . Glauben verlangen, daß bet

ſintendem Marttwert ein Anſprucherhöht werde, weil er

ohne dieſe Ausgleichung in ſeinem Wahlrecht beeinträch.

tigt ſei. Es fehlt demnach für dieAnwendung des 8 157

BOB . auch daran, daß der eine Teil einen ungebührl .

Nachteil erleiden würde, wenn dem Vertr. niot ein

anderer Jnhalt gegeben würde. Es kann daher dem BG.

nicht beigetreten werden, wenn es die Vorausſeßungen

für ergänzende Auslegung als gegeben angenommen

hat. Eine BAuslegung, die leßten Endes nicht Er

gänzung einer Lücke, ſondern Korrektur des Partei

willens bedeuten würde, wäre mit Müdſicht auf die

Folgen abzulehnen . Denn eine ſolche Korreltur tönnte

ſich nicht beſchränken auf die Regelung eines einzelnen

Punktes, deſſen Auswirkungen mangels Vorausſeh .

barkeit des Enderfolge unerwünſcht ſein mögen , ſondern

müßte die Grundlagen des Vertr. ergreifen. Denn

die Aenderung der Berhältniſſe wird ihre Wirkungen

auf alle oder die meiſten BPunkte u . aufalle möglichen

Bertr. äußern . Es tönnte dann die Frage aufgeworfen

werden, ob der Uebergeber, weil er die Geldentwertung

nicht vorausgeſehen hat, nicht Erhöhung des Ueber

gabspreiſes oder Rüdgängigmachung des Vertr. oder

Anpaſſung anderer noch nicht erfüllter Beiſtungen an

den ſinkenden Geldwert beanſpruchen kann . Eine richterl.

Auslegung, die ſich in Korrektur verliert, würde ſich

zu leicht mit dem Rechtsgrundſaß „ pacta suntservanda "

in Widerſpruch feßen u. die Hechtsſicherheit gefährden.

(Urt. d . ZS. v . 1. April 1922, Reg. I. Nr. 60/1921).

5430 M.

II .

Die gegenwärtige Geldentwertung rechtfertigt nicht

die Aufhebung oder Nenderung von Berträgen über

Abfindung der Unterhaltsanſprüche eines uneheliden

Kindes.') Zwiſchen dem Vorm . des außerehel. Kindes

A. M. u. deſſen Vater A. H. wurde am 20. Febr. 1920

mit Genehmigung des VormGer. vereinbart, daß

A. $ . zur Abf. der 1.-Anſprüche des Kindes bis zu

deſſen zurücgelegtem 16. Bebensj . 2200 M bezahle ;

die im § 1703 Abſ. 2 BGB . bezeichnete U.- Pflicht

ſollte damit nicht berührt ſein . Später verlangte

der Vorm. von dem Kindsvater mit Müdſicht auf

die Teuerung eine U.-Rente v . 420 M für das Viertel

jahr oder Zahlung einer weiteren Abf. A. H. er

flärte, er wille es ſelbſt, daß er noch etwas leiſten

müſſe u. erbot fich zur Zahlung von 8000 M. Das

Vormer. lehnte den Antrag auf Genehmigung des

Uebereinkommens ab, da dieſe nur erteilt werden

fönne, wenn die Anſprüche des Kindes aus § 1708

Abſ. 2 BGB. von der Abf. nicht berührt würden.

Das 16. hat die Beſchw . des Vorm . zurücgewieſen,

weil das Verſprechen des A. $ . weitere 800 ) M zu

bezahlen , ein Schenkungsverſprechen ſei, das mangels

Einhaltung der geſekl. Form ungültig ſei . Auf die

weitere Beſchw . des Vorm. hin wurde der angefochtene

Beſchl. aufgehoben .

& ründé: Das 10. nimmt mit Unrecht an,

daß die zuſicherung der Zahlung weiterer 8000 M

ein Schentungsverſprechenbilde. Der Begriff der

Shentung fest unentgeltlich leit voraus ; unentgeltlich

iſt eine Zuwendung dann, wenn mit ihr weder nach

1 ) U. Unterýalt ; abf. = Abfindung.
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dahin wirken müſſen , daß die erforderl. Ergänzung

freiwillig geleiſtet " wird. Sie haben das Wohl des

Mündels zu wahren, nicht die Frage ſelbſt juriſtiſch

auszutragen. Der þinweis auf das Schwanken der

Rechtſpr.u . die damit verbundene Gefahr des Unter

liegens wird in vielen Fällen den unehel . Vater zum

Nachgeben bringen .

dem Inhalte des Hechtsgeſchäfts die Erlangung einer

Gegenleiſtung beywedt wird, noch eine privat- oder

öffentlichrechtl. Berbindlichkeit erfüllt werden ſoll.

Dem 16. tann zugegeben werden , daß dem Kinds.

vater nach Erfüllung des am 20. Febr. 1920 abge

ichloſſenenAbfVertr. keine weitere Berbindlichteit oblag.

Daran wird auch durch die ſeit jenem Zeitpunkt ein

getretene weitere Verſchlechterung der wirtſchaftl. Ver

hältniſſe, insbeſ. die Geldentwertung, nichts geändert.
Es wird zwar in der Rechtſpr. u . im Schrifttum

mitunter die Auffaſſung vertreten, daß die Geldents

wertung einen Grund zur Aufhebung oder Abänderung

eines Bertrags zur Abf. der u -Anſprüche eines unehel.

Kindes bilde (Philipp in Bay3FR . 1921, 81ff.; Czoſbe

in 23. 1922, 364 ff.; Gotthardt in DRG. 1922, 77 ff .;

IG . Nürnberg in JurW. 1921, 1101 ; DUG. Augs

burg in B3 . 1922, 132 ). Der Sen. ſchließt ſich jedoch

der gegenteiligen Anſicht an, die in der Hechtſpr. u .

im Schrifttum überwiegend vertreten iſt (Stahl in

Jur . 1921 , 1306 ; Ungenannt in B3. 1922, 61 ff.;

JurW. 1921, 1086 ; 1922, 37) . Durch den AbfVertr.

verzichtet das unehel. Sind nicht auf ſeinen 11. Anſpruch ,

ſondern es erklärt fich für ihn als befriedigt. Die

1.- Pflicht des unehelichen Vaters iſt mitder Leiſtung

der Abf. erfüllt, eine erfüllte Verpflichtung kann aber

nicht deshalb wieder zum Entſtehen gebracht werden,

weil die zur Erfüllung bewirkte Leiſtung jeßt einen

anderen Wert hat als 7. 3. der Erfüllung. Auch auf

dem Wege der ergänzenden Vertragsauslegung läßt

ſich für ſolche AbfVerträge kein Schuß gegen die Geld

entwertung finden . Denn der ú .- Verpflichtete will

mit der Abf. ein für allemal u . ohne Rücſicht auf

irgendwelche Aenderung der Verhältniſſe ( auch allen

falls zu ſeinen Gunſten ) ſeine Ü .- Pflicht beſeitigen .

Für ihn ſind hiebet häufig nicht nur finanzielle Er

wägungen maßgebend, ſondern er will meiſt auch aus

anderen Gründen , 7. B. mit Müđſicht auf den Frieden

ſeiner fünftigen Ehe, von der u .-Pflicht frei ſein .

Nicht ſelten verſteut ſich deshalb der als unehel.

Vater in Anſpruch genommene zur Abf., obgleich er

ſeine Vaterſchaft beſtreitet. Mag vielleicht auch das

unehel. Sind mit der Abf . nur die U.-Anſprüche

treffen wollen , wie ſie 3. 8. des Vertragsabſchluſſes

waren u. vorausſichtlich bleiben würden . Der Üs

Pflichtige wollte mit der Zahlung der Abf. ſeine

Schuld für alle Fälle abgelten . Für eine ergänzende

Vertragsauslegung iſt darum hier kein Raum. Hier

iſt übrigens der AbfVertr. erſt 1920 geſchloſſen worden,

alſo zu einer Zeit, wo die Geldentwertung ſchon ans

gefangen hatte u. man mit einem weiteren Sinken

des Geldwerts rechnen mußte.

Schenkung ſeßt aber nach 8 516 Abſ. 1 die Einig

teit beider Teile darüber voraus, daß die Zuwendung

unentgeltlich erfolgt. Der Sindsdater ſchreibt aber

ausdrüdlich, er wille ſelbſt, daß er noch etwas leiſten

müſſe ; auch der Vorm . ging bei ſeinem Verlangen

offenbar davon aus, daß der Kindsvater damit einer

Verpflichtung nachkommen, nicht aber dem Mündel

ſchenken ſolle. Die Zuſage des Kindsvaters iſt dem

gemäß fein Schenkungsverſprechen u . bedurfte daher

auch nicht der im § 518 Abſ. 1 vorgeſchriebenen Form .

Ebenſowenig fann davon die Rede ſein, daß das

Uebereinkommen der Genehmigung des VormGer.

nicht bedürfe, weil das Kind dadurch lediglich Rechte

erworben habe . Das Erfordernis der Genehmigung

ergibt ſich aus § 1714. ( Beſchl. des ZS. v . 25. März

1922, Neg. JII Nr. 15/1922) . M.

Bem .der Schriftleitung: Die hier nur als

Nebenpunkt entſchiedene Frage nach dem Einfluſſe der

Geldentwertung auf Ab Verträge wird vorausſichtlich

nicht ſo bald zur Ruhe kommen, zumal da bisher das

RO. noch nicht geſprochen hat . Die Vorm Richter werden

bei dieſer unſicheren, für viele unehel. Kinder überaus

bedentlichen Rechtslage mit allen zuläſſigen Mitteln

III.

Einem Antrag auf Aufhebung eines Vertrags über

religiöſe Riudererziehung ( S 9 des Geſetzes v. 15. Juli

1921) muß ohne weiterejachliche Brüfung ſtattgegeben

werden, wenndie äußeren geſetzl.Vorausſekungen gegeben

find. In einem am 23. Dez. 1910 zw . einem Proteſtanten u .

einer Aatholitin geſchloſſenen Vertrag war vereinbart,

daß ihre Kinder proteſtantiſch erzogen werden ſollen.

Der Mann iſt 1920 geſtorben. Nach dem Inkrafttr.

des RG. v. 15. Juli 1921. beantragte die Witwe, den

Bertrag aufzuheben. DasAG. wies ab ; das 16. gab

auf Beſchwerde ſtatt. Die weitere Beſchwerde des

Baters des verſt. Ehemanns blieb ohne Erfolg .

Gründe: Nach § 9 des RG. über die rel .KErz .d.

15. Juli 1921 wird ein vor dem 29. Juli 1921 ge

ſchloſſener u. noch beſtehender Vertrag über rel. AErz.

auf Antrag der Eltern oder des überlebenden Eltern

teils durch das VormGer. aufgehoben . Aus der be

ſtimmten , jedes ger. Ermeſſen ausſchließenden Faſſung

ergibt ſich, daß das Vormer . einem ſolchen Antrage

ſtattgeben muß, ſofern nur die äußeren geſeßl. Vorauš.

ſeßungen vorliegen, nämlich ein vor dem 29. Juli 1921

geſchloſſener Bertrag über rel. RErz. u . ein Antrag

der Eltern der Kinder oder des überlebenden Eltern

teils auf Aufhebung. Das VormGer. darf demnach

nicht den Aufhebungsantrag ſachlich weiter prüfen ,

als es zur Feſtſtellung dieſer Vorausſeßungen erfor

derlich iſt. Zutreffend iſt deshalb die Anſicht des

Beſchw Ger., daß das VormGer. gar nicht eine Ge

nehmigung zur Aufhebung eines ſolchen Vertrags in

einem Verfahren nach 8 9 erteilen oder verſagen könne

u. daß daher das AG.auf den etwaigen gegenteiligen

Willen, den der Ehemann vor ſeinem Ableben fund

gegeben hat, keine Rüdſicht nehmen durfte . Auch

darin iſt dem 16. beizuſtimmen, daß es etwaige weitere

aus der Aufhebung des Vertrags fich ergebende Streitig

teiten zum Austrage auf dem Wege der $S 2 u . 7 des

RG. verwieſen hat. Durch die Aufhebung des Vertrages

iſt an ſich über die weitere rel . Erz. des Stindes noch

nichts beſtimmt (v . d . Pfordten, Gef. über die rel. KErz.

vom 15. Juli 1921, § 9 Anm . 2 b ). Jnſoweit aber

das 16. die Auffaſſung vertritt, daß die Aufhebung

des Vertrags nach § 9 nur die Bedeutung einer Feſt

ſtellung dahin habe, daß die Eltern oder der über

lebende Elternteil ihren Willen , den Vertrag aufzuheben,

unzweideutig erklärt haben, kann ihm nicht gefolgt

werden. Aus der Aufhebung des Vertrags kann aller

dings die Vermutung geſchöpft werden, daß ein hierauf

gerichteter rechtsgültiger Antrag vorausgegangen iſt,

aber der Aufhebungsbeſchluß ſelbſt iſt nicht deflara

toriſch, ſondern rechtsgeſtaltend, weil durch ihn der

bisher beſtandene Vertrag erſt außer Kraft geſeßt u .

damit eine neue Rechtslage geſchaffen wird. Auf der

irrigen Rechtsanſchauung des lo, in dieſem Punkte

beruht indeſſen der angef. Beſchl. nicht. Gänzlich irrig

iſt die Berufung des Vormer. auf die Min Bet.v.16. Jan.

1922. Daß durch Ziff. 2 Abſ. 5 dieſer Bef, die Auf

hebung eines EryVertr. gemäß § 9 des RG. v . 15. Juli

1921 nicht in das richterl. Ermeſſen geſtellt werden

follte u. nach dem klaren Wortlaut dieſer Geſeßesbeſt.

auch gar nicht geſtellt werden konnte, bedarf keiner

näheren Darlegung. (Beſchl. des 38. v. 8. Apr. 1922,

III 25/1922). M.

5431
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B. Strafſachen . in die Band zu nehmen”, legte eine ſchon vorhandene

I.
Drganiſation voraus. Zum Mindeſten wäre dies der

damaligen RNeg. ſehr bald danach zum Bewußtſein

Die BD. des Reich8Wirtſd Min . über den Sandel gekommen. Zwar erwähnt die erſte DD. des Reichs

mit Gold, Silber u . Platin 6. 7. Febr. 1920 (RGBI. amtsfür wirtſch. DM .v. 13.Nov. 1918 über die Erwerbs

199) iſt rechtågültig. Die Strafſagungen haben ihre lofenfürſorge (MOBI. 1305) die DMDrgane noch nicht,

Grundlage in der BD. der Reidsregierung über den dagegen werden ſchon in § 2 Abſ. 1 der Anordnung

Grlaß von Strafbeft. durch das Heideamt fürwirt. betr. Ein quartierung u. 16. Nov. 1918 (NOBI. 1315 )

idhafti. Demang. d. 27. Nov. 1918 (ROBL. 1339 ). dem „DM Kommiſſar“ die näheren Beſt. über die Ents

Ende Jan. u. anfangs Febr. 1921 erbot ſich in einer ſchädigung des Quartiergebers übertragen. Ebenſo

Gaſtſtätte M. mündlich zur entgeltl. Veräußerung einer ſieht die VD. über die Feſtfeßung neuer Preiſe für

goldenen Uhr u . zweier goldner Fingerringe u . $ . die Weiterarbeit in Kriegsmaterial v . 21. Nov. 1918

mündlich zum entgelt. Erwerb der goldenen Uhr u. (NOBI. 1323) in Nr. 1 u. 5 Abſ. 1 die Mitwirkung

des einen der beiden goldenen Ringe. Jeder wurde der DM Hommiſſare vor. Die Ánordnung über die

wegen zweier fachlich zuſammentreffender Berg . nach Regelung der Arbeitszeit gewerbl. Arbeiter v. 23. Nov.

§ 2Abſ. 1 Nr. 2 der VD . des RWM. über den Handel 1918 (NOBI. 1334) ſpricht in Nr. VII Abſ. 1, leter

mit Gold, Silber u . Platin v . 7. Febr. 1920 (NOBI. Saß, vom „ Juſtändigen DM Kommiffar“ , an denges

199) verurteilt. Die Reviſionen wurden verworfen. wiſſe Mitteil. zu richten ſind. Die am 27. Nov. 1918

Gründe : Die Rechtsgültigkeit der VD. unter- ergangene VO. der Rreg. über den Erlaß von Strafs

liegt feinem Bedenken . Sie iſt erlaſſen auf Grund beſt. durch das Reichsamt für wirtſch. DM. (MOBI.

der dem gen . Min . hinſichtlich der wirtſchaftl. Demo- 1339) , ermächtigt diefes Amt, zu beſtimmen , daß

bilmachung ( = DM. ) zuſtehenden Befugniſſe gemäß „Zuwiderh . gegen die von ihm oder den DMOrganen

dem Erlaſſe der AReg. betr. die Auflöſung des NMin . erlaſſenen Anordnungen “ beſtraft, ferner, daß

für wirtſch.DM . v . 26. Apr. 1919(NGBI. 438) . Durch gewiffe Gegenſtände von dieſen Organen für derfallen

dieſen Erlaß waren die dem Reichsamt ſpäter vom erklärt werden können. Alle dieſe BD.-en Inüpfen alſo

21. März 1919 ab (1. ROBI. 327 ) dem AM. für an die WNBD. v . 7. Nov. 1918 an. Die VD.-en des

wirtſch. DM. zugewieſenen Befugniſſe vom 1. Mai1919 Meichsamts ſeit 21. März 1919 NMin. für wirtſch.

ab den übrigen Miniſterien für ihren Geſchäftsbereich DM. bis zu deſſen Auflöſung mit1. Mai 1919

übertragen worden . Die VO. gilt heute noch (s 3 der (vgl. den erw . Erl. v . 26. Ápr. 1919) führen bis zum

BO . über die Beendigung der wirtſchaftl. DM . v. 24. Febr. 1919. (ROBI. 255) in ihren Ueberſchriften

18. Febr. 1921 ; ROBI. 189). Was insbeſ. die geſeßl . als Grundlage nur den Erl. v . 12. Nov. 1918, loweit

Grundlage der Strafbeſt. des § 2 der VD. d . 7. Febr. fie Strafbeſt. enthalten , auch die VO. v . 27. Nov. 1918

1920 anlangt, ſo iſt auf Folgendes hinzuweiſen : an, von der VD. v. 13. März 1919 ab (ROBI. 308)

Durch die BRVO. v. 7. Nov. 1918 – nach § 7 in aber auch faſt durchweg die BAVD. v . 7. Nov. 1918.

Kraft getreten mit dem 8. Nov. (NOBI. 1292) wurde Der Erl. v . 26. Apr. 1919 (ROBI. 438) ſpricht geradezu

die wirtſchaft. DM . angeordnet, zum Erlaß der erforderl. von den dem Reichsamt u. NMin. für wirtſch . DM .
Maßregeln der Reichsfangler ermächtigt (§ 1 Abſ.1) u.in durch den Erl.v . 12. Nov. 1918 gemäß der BRVD.

SS 2 mit 4 die Grundzüge der Organiſation im weſentl. d . 7. Nov. 1918 zugewieſenen Befugniſſen ". Im Ein

auf dezentraliſtiſcher Grundlage feſtgelegt; als „ DM.- klang damit ſteht auch die Auffaſſung der bayer. Reg.

Drgane“ wurden „ Hommiſſare“ Staats- u. DM.- (Erklärung des bayer. Stromm. v . 13. Nov. 1918

Rommiſſare – fowie DMAusſchüſſe vorgeſehen, deren StAnz. Nr. 265 u. 3. I der Bef. der StMin.

Beſtellung für die Hegel den BandeszentrBeh. vor- für ſoz. Fürſorge u . für Handel, betr. wirtſch. DM.

behalten bleiben ſollte. $ 6 enthält die Strafſaßung 0. 25. Juni 1920; StAnz. Nr. 148). Bon Anbeginn

für die auf Grund der VD. vom Akanz. oder den an hat alſo die DD. d. 7. Nov. 1918 in Verb. mit

DMDrganen zu erlaſſenden Anordnungen u. beſtimmt, dem Erl . v . 12. und der VD. v . 27. Nov. 1918 die

daß Strafverfolgung nur aufden Antrag desKommiſſars geſeßl. Grundlage der geſamten wirtſch. DM . gebildet

eintritt. Am 12. Nov. 1918 erging der Erlaß des ſog . u. zw . die erſte nach ihrem ganzen Jnhalt, ſoweit ſie

Mates der Voltsbeauftr.überdie Errichtung desReichs- nicht durch die beſ. Beſtimm . der ſpäteren teilweiſe

amts für wirtſch . DM. (ROBI. 1304). Dieſer beſchränkt erſet worden iſt. Das war aber der Fall zunächſt

fich auf die Errichtung dieſes Amts, im übrigen ernennt in Anſehung der Ausſchaltung des KK . u.Schaffung

er nur den Amtsvorſtand u. verſieht dieſen ſowie die einer bef. Zentralſtelle, dann aber auch hinſichtlich der

Meichs- und Staatsbehörden mit allgem . Weiſungen, die Strafbarkeit der Zuwiderh . regelnden Beſt. Auch

insbeſ. beauftragt er den Leiter, die geſamte Arbeit hier aber kann nicht von einem Erſaß der Beſt. der

der pirtſchaftl. DM. „ unverzüglich in die Hand zu VO. v. 7. Nov. 1918 durch die v . 27. Nov. die Rede

nehmen “, woraus wohl. zu entnehmen iſt, daß der fein in dem Sinne, daß erſtere aufgehoben worden

Erlaß ſofort in Kraft treten ſollte. Die BAVD . d . wäre. § 6 der BMBO ., wie mehrere auf Grund des

7. Nov. 1918 wird nicht erwähnt, ſie wird weder auss § 3 des Ermel. v . 4. Aug. 1914 erlaffene triegs

drüdlich aufrecht erhalten noch aufgehoben . Die Staats- wirtſch. VO ., enthält vielmehr eine Blankett-Straf

umwälzung hat jedoch die beſtehenden Gef. u. VD.-en Vorſchr. Die VO. v. 27. Nov. 1918 dagegen iſt über

nicht aufgehoben , vielmehr in Wirtſamteit belaſſen haupt kein Strafgeſeß, auch nicht ein Teil eines ſolchen ;

(Bef. der NReg. v . 28. Dez. 1918 ; ROBI. 1919, 16) . ſie ermächtigt vielmehr nur das Heichsamt für wirtſch.

Die BRVD. v. 7. Nov. 1918 blieb alſo in Geltung, DM. zur Sicherung des Bollzugs fünftige Strafbeſt.

ſoweit ihre Beſt. nicht durch ſolche des Erl. v . 12. Nov. d. h . Strafnormen u. Straffaßungen - aufzuſtellen .

1918 erſeft wurden u. ſie damit außer Kraft getreten Beide Beſt. gelten alſo neben einander, jede für ihren

iſt. Dies iſt aber nur in dem einen Punkt geſchehen, beſ. Bereich . Somit wird die geſeßl. Grundlage für

daß an die Stelle des Reichsk. der Leiter des neu Strafandrohungen, die vom Reichsamt, ſpäter dem

geſchaffenen Reichsamts getreten iſt. Ueber die weitere NMin . für wirtſch .DM. u . ſeit dem 1. Mai 1919 von

Organiſation des Reichsamts für wirtſch. DM. iſt in den ReichsMin .innerh . ihrer Zuſtändigkeit ausgegangen

dem Erlaß nichts geſagt, ebenſowenig über eine Strafs ſind, durch die BD. v . 27. Nov. 1918 hergeſtellt. Da

gewalt des Beiters des Reichsamts . Damit ſind im gegen bildet § 6 der BRVD. v. 7. Nov. 1918'die Straf

übrigen die Beſt. der VD. v. 7. Nov. 1918 in Kraft faßung für alle Zuwiderhandlungen gegen die von

geblieben . Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß den DM Organen auf Grund des § 4 Åbf. 1 der VD .

die Mitglieder der RReg ., die den Erl . v . 12. Nov. erlaſſenen Anordnungen insbeſ. alſo für die Zuwiderh .

1918 abgefaßt haben, ſich darüber im flaren geweſen gegen die Anordnungen der Staats- u. DMKommiſſare,

find. Der Befehl, die geſamte Arbeit unverzüglich ſoweit eben nicht das DMAmtauch für ſolche Zuwiderh .
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Strafen angedroht hat. Weder das Reichsamt noch trag) entſcheide, ſondern die wirtſchaftl. Eigenart des

das NMin . für wirtſch. DM. haben von der Ermäch . Geſchäfts. Auch bei einem Werkvertrag könne fonach

tigung Gebrauch gemacht, Strafen für Zuwiderh. der Tatbeſtand des Preiswuchers nach § 1 Nr. 1 der

gegen Anordnungen der DMOrgane feſtzuſeßen . Solche PrTrVO. verwirklicht werden . In dem damals zu

Verfehlungen können alſo nur nach § 6 der BRVD. entſcheidenden Falle war zur Beſchaffung eines ficheren

v. 7. Nov. 1918 beſtraft werden, d. 5. nur mit Geld- Abſchluſſes ein Türſchloß zu liefern u. anzubringen.

ſtrafen u. nur auf Antrag des Staats- oder DM.. Der Sen. hat ausgeführt, daß in ſolchen u . ähnl.

Kommiſſars, während für Zuwiderh. gegen Anord- Fällen die Úrbeit gegenüber der Lieferung des Gegen

nungen des Reichsamts oder Min. nach der VD. v. ſtandes jedenfalls nicht überwiege, vielmehr je nach

27. Nov. 1918 ſchärfere Strafandrohungen zuläffig der Sachlage an fich auch vom Beſteller ausgeführt

ſind. Jnsbeſ. beſteht für dieſe Fälle nicht das Erfors werden könne, u . daß nicht der, zufällige Umſtand

dernis des Strafantrags. Dabei fann offen bleiben, maßgebend ſei, ob er ſich wegen ſeiner geringeren

ob die Aufſtellung dieſes Erſorderniſſes mit dieſer VO. techniſchen Fertigkeit auch der Arbeit des Bertäufers

vereinbar iſt (vgl. § 20 Abſ. 3 der VD. über die Frei- bediene . Eine ſichere begriffl. Abgrenzung fei nicht

machung von Urbeitsſtellen während der wirtſch. DM. möglich, nur auf die tatſächl. Geſtaltung des Falles

v. 28. März 1919 (NGBI. 355 ), wonach abweichend könne es ankommen. Der Sen. hat weiter im Urt.

von § 6 S. 2 der VD. d . 7. Nov. 1918 die Ver- v. 8. Sept. 1921 (RedReg. II 255/21) einen Vertrag

folgung nur auf Antrag des DMOrgans eintritt). über Lieferung u. Transport von þolz gemäß den

Die Strafbeſt. in § 2 der BD. v . 7. Febr. 1920, die Feſtſtellungen der Vorinſt. als einheitl. Geſchäft gelten

ſchon in Anbetracht der Androhung von Gefängnis- laſſen ; die Beförderung bedeutete in dieſem Falle

ſtrafe u . der Zuläſſigkeit der Einziehung den Rahmen nur eine Nebenleiſtung zur Erfüllung des Staufver

des § 6 der VO . v . 7. Nov. 1918 überſchreitet, hat trags. Endlich wurde im Urt. v. 15. Sept. 1921

demnach ihre Grundlage ausſchließlich in der VD . v . (Rev Reg. II 273/21) auch die Arbeit bei der Anbringung

27. Nov. 1918. von einem Strafantrag enthält gelieferter Schuhſohlen als gegenüber der Beſchaffung

ſie nichts . Soweit in dem Urt. des Sen. v. 21. Nov. des Gegenſtandes nicht überwiegend behandelt. Der

1921 (II Nr. 381/21 ) eine abweichende Anſicht vertreten Sen. hålt an ſich an den in den Entſch. v . 18. Juli u.

wird, hält der Sen. an ihr nicht feſt. Finſichtlich des 15. Sept. 1921 aufgeſtellten Grundſägen feſt. Sie

inneren Tatbeſtandes der Straftaten gilt die ſog . können jedoch das angefochtene Urteil ſchon um deswillen

JrrtumsVD . d. 18. Jan. 1917 nach Art. 1 Nr. 2 der nicht ohne weiteres tragen, weil ſie weſentlich auf

RVO. über die Ausdehnung einzelnerVO.en für die dieTatumſtände abſtellen. Die Tätigkeit des Angell.

Kriegswirtſchaft u . die Uebergangswirtſchaft v . 12. Febr . tann aber nicht ſchlechtweg mit der eines Bandwerters

1920 (ROBI. 230) auch für die auf dem Erl. v. gleichgeſtellt werden ; der am 8. Sept. 1921 entſchiedene

26. Apr. 1919 beruhende VO . v . 7. Febr. 1920. Fall fann wegen der ganz verſchiedenen Sachlage

Verfehlt iſt die Rüge der Mev ., daß als Zuwiderh . überhaupt nicht zum Vergleiche dienen.

ein Tun vorausgeſeßt ſei , das ſich als „ Handel i. Š . Der Zahnarzt oder Zahntechniter, der fünfti.

der reichsgerichtl. Rechtſpr.“ darſtelle, wonach zum Tats Zahnerſaß vorbereitet u. anbringt, übt nicht eine

beſtand des Handels „ der Wille zu einer fortgeſeßten rein oder im weſentl. mechaniſche Tätigkeit aus,

oder doch wenigſtens mehrmaligen Handlung“gehöre. leiſtet vielmehr Arbeit höherer Urt, die neben techniſcher

Abgeſehen von der abweichenden Auslegung, den Fertigteit auch ein gewiſſes Maß wiſſenſchaftl. Bor.

dieſer Begriff in einer Reihe friegswirtſchaftl. VO.en , bildung vorausſeßt u . ſich unter Umſtänden einer

ſo namentlich in der v. 24. Juni 1916 (NOBI. 581) ärztl. Verrichtung nähert. Er hat zunächſt vermöge

in der Rechtſpr. gefunden hat, ergibt fich die Unhalt: ſeiner Sachkunde feſtzuſtellen , welche Maßnahmen

barkeit derRüge ſchon aus der Faſſung der Strafbeſt. überhaupt geboten u . durchführbar ſind. Er hat dann

in Nr. 2 des § 2 , wonach jeder einzelne Fall des An- in der Regel eine Reihe vorbereitender Arbeiten aus.

bietens den äußeren Tatbeſtand erfüllt, gleichviel ob zuführen : Es ſind je nach der beſ. Lage Zähne oder

die Abſicht auf Wiederholung gerichtet war oder nicht. Wurzeln zu ziehen, Nerven zu töten , Einlagen zu

(Urt.des II.Strs.v.23.Jan.1922,Rev M.JI Nr. 462/1921 ) . machen, Desinfektionen vorzunehmen, Wurzeln aus

Ed. zubohren u . zu füllen, Zähne abzuſchleifen u . dgl .

II.
Endlich ſind die gelieferten Stüđe kunſtgerecht anzus

bringen u. zu verpaſſen. Solche Berrichtungen fönnen

Uuter welden Vorausſehungen macht ſich ein Zahn- | nicht ichlechthin alë untergeordnet, ja nicht einmal

arzt oder Zahntechniter durch Fordern von Preiſen für immer als gleichwertig mit der Beſchaffung der Ers

Arbeit u. Ware der Preistreiberei oder einer anderen ſaßſtüde gelten. Der Erfolg des ganzen Vorgehens

Straftat ſchuldig ? Das BerGer. hat den Zahntechniker hängt vielfach von ihrer richtigen Durchführung ab.

A. wegen PrTr. auf Grund der Feſtſtellung verur: Ein Mißgriff dabei kann die Verwendbarkeit auch der

teilt, daß er drei Perſonen fünſtl. Gebiſſe, fünfil. beſten Erfaßſtüđe beeinträchtigen, ja ſogar die Ges

Zähne u . Zahnerſakſtüde geliefert u . dabei Preiſe ge- ſundheit des Behandelten gefährden . Auch wirtſchaftlich

fordert hat, die unter Berüđſicht. der geſamten Ver- ſind die eigentl. zahnärztl. Arbeiten nicht unterges

hältniſſe einen übermäßigen Gewinn enthielten. Die ordnet oder nebenſächlich. Sie fordern die Ver

Gebiſſe, Zähne u . Erſaßſtüđe hat es als Gegenſt. wendung feiner u. feinſter, teuerer u . raſch abgenüşter

des tägl . Bedarfs angeſehen. Die Arbeiten beim An- Werkzeuge u. teuerer chemiſcher Stoffe, ferner das

bringen u . Verpaſſen ſowie bei den dazu notwendigen Borhandenſein bef. eingerichteter Arbeitsräume. Regel.

jahnärztl. Vorbereitungen hat es als gegenüber der mäßig werden alſo die im Urt. v. 18. Juli 1921 ents

Lieferung der Gegenſtände wirtſchaftlich zurüđtretende widelten Grundſäße dazu führen, die Arbeit des Zahn

Leiſtungen angeſehen . Demzufolge hat es im An- arzts oder Zahntechnikers als eine gegenüber der

foluß an die Entſch . OblOŠt. v . 18. Juli 1921 Lieferung der Erſaßſtüđe ſelbſtändige, ja ſogar vielleicht

(RR. II 204/21 ; STA . Nr. 236) die Geſchäfte als Ganzes überwiegende Leiſtung erſcheinen zu laſſen. Freilich

der PrTrVD. v . 8. Mai 1918 unterſtellt u. anges find auch Fälle denkbar, in denen die Arbeit ihrer

nommen , daß die fertige in Gebrauch zu nehmende Bedeutung nach zurüđtritt, ſo z. B. dann, wennnur

Ware mit einem Preiſe bezahlt werde, der Stoff u. ein ſchadhaft gewordenes Erfaßſtüd ausgewechſelt

Arbeit einheitlich decen ſollen. Die Rev. bekämpft worden iſt oder wenn die ganze vorbereitende Bes

dieſe Annahme. Die Ausführungen des BerGer. ſind handlung von einer anderen Perſon als dem liefernden

bedenklich. Im Urt. v . 18. Juli 1921 iſt dargelegt, durchgeführt worden iſt u. dieſer nur die verhältnis.

daß bei fog . gemiſchten Geſchäften nicht die bürgerlich mäßig einfache Arbeit des Berpaſſens beſorgt. Den

rechti. Natur des Vertrags (ob Kauf- oder Werkvers Feſtſtellungen des Ber@er. iſt jedoch nicht ſicher zu
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entnehmen , daß ſolche Fälle vorlagen . Im weſentl. Linie verhängten Freiheitsſtr. die Höhe von dret

ſtüßt es ſich auf die Feſtſtellungen des Scher. Dieſe Monaten nicht erreichten u . 83 des Gef. für dieſen

ſprechen aber im Falle W. eher dafür, daß hier eine Fall die Erſekung der Freiheitsſtr. durch eine Geldſtr.

umfaſſende Zahn-, Wurzel- n . Rieferbehandlung voraus. vorfreibt, ſofern der Strafzwed durch eine Geldſtr.

gegangen iſt. In den Fällen 3. u. Ⓡ. iſt überhaupt erreicht werden tann. Wenn nun auch bei Berur

in dieſem Punkte nichts feſtgeſtellt, obwohl ſich der teilungen wegen Schleido. dieſe Vorausſeßung in

Angell. wenigſtens im Falle B. damit verteidigt der Hegel nicht zutreffen wird (ObLGSt. 19, 169),

hatte, daß er 12 bis 14 Wurzeln gezogen habe. Möglichers ſo iſt doch nicht ausgeſchloſſen , daß fich die Strá .

weiſe iſt alſo das BerGer. von der unzutreffenden Ans der Möglichfeit nicht bewußt geweſen ſet, an Stelle

dauung ausgegangen, daß die Zahn- u. Stieferbes der Freiheitsſtr. auf Geldſtr. zu erkennen . (Urt . d .

handlung niemals als ſelbſtändige oder überwiegende II . Strs . v . 9. März 1922, Redd. Nr. 59/1922 ).

Beiſtung gelten könne, ſondern ſtets mit der Lieferung Ed.

der Erfaßſtüde zu einer Einheit zuſammenzufaſſen ſei,
V.

die auch mit einem einheitl. Preiſe abgegolten werde.

Sollte ſich bei der neuen Verhandlung unter Be- Haun eine Zollbehörde (Steuerbehörde) Reviſion

achtung der hier aufgeſtellten Grundſäße ergeben, einlegen gegen ein Urteil, das nicht Steuergejeße betrifft?
daß die Arbeit des Angefl. eine ſelbſtändige Beiſtung Gründe: Die Strí. hat den Angekl . wegen einer

war, die nicht mit dem Lieferungsgeſchäfte zuſammens Uebertr. nach § 152 B2016. zu Ordnungsſtr. vers

gefaßt werden kann, ſo müſſen die Anfäße für die urteilt . Die Mev. des Hauptzollamts (= HZA.) als

jahnärztl. Behandlung bei der Prüfung der Frage Nebenkl. rügt nur, daß das Ger. zu Unrecht die BD.

ausſcheiden , ob u. inwieweit Preiswucher i. S. des 16. Jan. 1917

81 Nr. 1 ÞrTrBD. begangen wurde. Ueberforderungen
über die Hegelung der Einfuhr b. nicht

22. März 1920

in dieſem Punkte können nicht als Fordern eines angewendet habe. Sie iſt nicht zuläſſig. Dieſe BD .

Preiſes gelten, der einen übermäßigenGewinni. S. iſt kein Steuergeſ. i. S. der Mübg0.; auf Zuwiderh.

dieſer Vorſchr. enthält. Sollte aber der Angell. Preiſe gegen fie finden auch die Beſt. des vBoto. über

gefordert haben, die an ſich oder wegen der Gering- Bannbruch (§ 134) feine Anwendung (M&St. 56 , 42,

wertigkeit ſeiner Arbeit in einem auffälligen Mißver- 74) . In der EinfBD. iſt die Einführung von Waren

hältniſſe zu ſeiner Leiſtung ſtanden , ſo wird erneut ohne die in § 1 vorgeſehene Erlaubnis mit Strafe

zu prüfen ſein, ob er inſoweit nicht den Tatbeſtand bedroht, die Anwendung des § 135 Vzolo. dagegen

des Sachwuchers (88 302 d u. e StGB.) oder des ſest erl. Einfuhr voraus (RGSt. 2, 370 ; 52, 251) .

Betrugs ($ 263 SOB.) verwirklicht hat. (Urt. v . Das KZA. nimmt demnach offenbar auch an, daß ein

9. März 1922, Hev Heg. II 57/22 ). Ed . Unternehmen der Finterziehung von Eingangsabgaben

nach § 135 BZ016. nicht in Frage komme. DasH3ů. hat

nach § 437 Abſ.1 der KAbgb. die Rechte eines Nebenfl. ,
III.

es fann jedoch nichtdas Ürt. Ledigl. ausdem Grunde

8 5 GeldSto. gilt nicht für Ginziehung eines ibers anfechten , weil die Stk . zu Unrecht die EinfVD. nicht

mäßigen Gewinns. "Gründe: Das Wuchergericht hat angewendet habe. Sein Anſchluß kann nur das Jnter

fich zur Entſcheidung des Sta . auf Anwend. des 5 eſſe der Steuerbehörde an der richtigen Auslegung

GStro. bet Einziehung des übermäßigen Gewinns für von Steuergeſeßen zum Gegenſtandehaben. Es kann

unzuſtändig erklärt u. fachlich nicht entſchieden. Der alſo nicht zum Gegenſtande der MevNüge machen, daß

Beſchl. iſt jedoch gleichwohl eine Entſch . gem . § 494 das Ger. eine ſteuergeſeßl. Vorſchr. angewendet hat

SUBD . mit § 5 A6.3 GStro. v . 21. Dez. 1921. Er ſtatt einer ſolchen , welche dieſe Eigenſchaft nichthat.

unterliegt fonach der fof. Beſchw . nach § 494 Abſ. 4 (Beſchl. des II. Strs. 0. 13. März 1922, RedN. II

SIPD. Dieſe wird auch nicht durch g 13 WGerVD. 66/1922).
Ed.

d. 27. Nov. 1919 ausgeſchloſſen(ſ. die Beſchl. des Sen.
vom 26. Jan. u. 9. Febr. 1922, RedNeg. II 66 u.

94/1922 ). Der Beſchl . iſt jedoch ſachlich gerechtfertigt.
85 ostro . bezieht ſich nach ſeinem Wortlaute nur Oberlandesgericht München.

auf Geldſtrafen. Er iſt vornehmlich aus derErwägung I.

hervorgegangen, daß die Vollſtređung kurzzeitiger

Freiheitsſtrafen an Stelle von Geldſtr.nach Möglich Geld entwertung undAbfiudungsvertrag.')Der Bell.;

teit eingeſchränkt werden ſoll ( . Bellwig, oštd ., als Bater eines unehel. Aindes in Anſpruch genommen,

Bem. 67 S. 49). Die Einziehung eines überm . Gewinns beſtritt die Vaterſchaft, Tohloß aber ſchließlich einen

gemäß § 7 PrTrVO. v. 8. Mai 1918 bedeutet aber Prozeßvergleich, indemdas Kind gegen eine Abfindung

nicht die Verhängung einer Geldſtrafe. Nach der im auf alle weiteren Anſprüche bis zur Vollendung des

Schrifttum u . in der Rechtſpr. längſt herrſchenden An- 16. Bebensjahres verzichtete. Ausdrüdlich wurde die

ſchauung iſt die Einz . nicht einmal eine Nebenſtr., Vaterſchaft nichtanerkannt. Jeft verlangt das Kind

ſondern beruht auf einem öffentl.- rechtl. Herausgabes bis zum vol. 16. Lebensjahr eine Zuſaßrente. Das UG .

anſpruch, über denim Strafverf. mitentſchieden wird. wies ab, weil die Baterſchaft weder anerkannt noch

85 GStro . tann hiernach auch nicht finngemäß auf urteilsmäßig feſtgeſtellt ſet. Aus den gleichen Gründen

eine ſolche Einz. angewendet werden. (Beſchl. 8. II. wies das 16. das Geſuch des Kindesum Bewilligung

Strs . v. 9. März 1922, BeſchwReg . II 210/1922). des Armenn. für den 2. Rechtszug ab. Die Beſchw.

Ed. war erfolglos. Gründe: Es tann dahingeſtellt

bleiben , ob die Frage der Vaterſchaft nicht nötigen

falls in einem neuen Hechtsſtreit gelöſt werden könnte.

git in den Gutidheidungegründen auf das GeldStr6. Denn auch bei Bejahung der Vaterſchaft müßte das

hinzuweiſen ? Die Strafen liegen im Strafrahmen des Verlangen nach einer Zuſaßrente bei der hier gegebenen

§ 1 Abſ. 1 der SHIHVO. Allein die Strk . hat ſich Sachlage abgewieſen werden. Der Vergleich ſollte

mit der Feſtſtellung begnügt, daß die vom Scher. nach Vorgeſchichte u. Wortlaut bis zum vol. 16. Lebens

ausgeſprochenen Strafen nicht zu hoch feien . Nicht jahre des Kindes alle etwaigen Unterhaltsanſprüche

erſichtlich, iſt ob die Strk . den § 2 Abſ. 1 Nr. 3 u. den des Kindes abfinden u. die Verpflichtungen des Bekl.

8 3 des "GŠtG . v . 21. Dez. 1921 becüdſichtigt habe, ablöſen u. beenden. Nach Erfüllung des Uebereins

deren Nichtbeachtung einen Berſtoß gegen § 2 Abſ. 2 kommens iſt für eine Nachforderung des Kindes tein

SIGB. begründen würde. Ein Hinweis darauf wäre

ichon um deswillen geboten geweſen , weil die in erſter 1) 8. a. die Entid. des Oberſten 10. auf 6. 101 dieſer Nummer.

5435

5433

IV .
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Kaum mehr (§ 1714 BGB.). Die inzw . eingetretene wendet hat. Erwollte die Witwe in der Verfügung

Geldentwertung oder Verteuerung der Bebensbedürf- über den Rüdlaß nur für den Fall threr Wiederver

niſſe kann erloſchene Anſprüche nicht wieder aufleben heiratung beſchränken u . zw. offenbar deshalb, weil er

laſſen. Die Auffaſſung des Sén . det ſich mit der des fie in dieſem Falle für die Zutunft verſorgt erachtete.

KS. (JW . 1921 S. 1086, 1922 S. 37) . Bei dem Beſchl. Auf alle Fälle lag es ihm ferne, die Witwe durcheine

des 2. Sen. des DLG . München v. 15. Okt. 1921 (Beſchw.- Bindung des Vermögens bis zum Eintritt ihres Ab

Heg. Nr. 584/1921) handelt es ſich inſofern um einen lebens der Gefahr des Verhungerns u. dem Dahin:

anderen Tatbeſtand, als dort ausdrüdlich als Sinn Fiechen preiszugeben . Dieſe Auslegung des vor dem

u. Zwed des Vertrags feſtgeſtellt werden konnte, den Jnfrafttr. des BOB. errichteten u. dahergemäß Art. 214

Unterhalt des Kindes für die Zukunft ſicher zu ſtellen. G. nach altemRecht zu beurteilenden Teſt. entſpricht

Hier iſt eine ſolche Auslegung nicht gerechtfertigt, eben- den in Teil III Kap . 2 § 12 des Bayer. DN. aufgeſtellten

ſowenig eine ergänzende Auslegung, wie ſie ſich dem Regeln. Es muß daher angenommen werden, daß

DIG. Äugsburg (in der S. 79 dieſer Zeitſchr. 1922 nach dem Willen des Erbl. die Witwe die Stellung

abgedructen Entſch.) nach der dortigen Sachlage ge- eines Vollerben u . damit das frete Verfügungsrecht

boten hatte. (Beſchl. des IV . ZS. v. 30. März 1922, über die Erbſchaft erlangen, dieſe Rechtsſtellung aber,

Beſchw Neg. 136/1922). K. ſobald ſie ſich wieder verheiratet, verlieren u . die Nach,

erben auf den noch vorhandenenUeberreſt des Nach

II .
laſſes eingeſeßt ſein ſolen ( 1237 BGB. I. a . RGŽ.

69, 259 ; KGJ. Bd. 42 , 109 ; 44,77 ; Nſpr. DIG .6 , 324

Erforſchung des Willens des Erblaſſers bei der Le: u. 39, 17). Nach § 2137 BOB. gilt fonach die Befreiung

ftamentšauslegung. Der 1901 verſtorbene Sch. hat in des Vorerben von allen im § 2136 bezeichneten Be

einem am 4. Juli 1899 errichteten Teſtament ſeine Frau u. ſchränkungen u. Verpflichtungen als angeordnet. Der

die gemeinſchaftl. Tochter, leßtere unter Beſchränkung Pfleger muß dem Berlangen der Kl. auf Herausgabe

auf den Pflichtteil, zu Etben eingeſeßt u. beſtimmt, daß des Nüdlaſſes ſtattgeben. (Urt. des II. ZS. v . 13. März

die Frau, wenn ſie ſich wieder verehelichen ſollte, alles 1922, BerReg. 2. 1541,1921). K.

was ſie von ihm geerbt, an die Tochter oder deren

Kinder hinauszugeben habe. Die Tochter hat die

Erbſchaft ausgeſchlagen u. den Pflichtteil verlangt. Die

Witwe hat die Erbſchaft angenommen. Für die uns

bekannten Nacherben wurde Pflegſchaft eingeleitet u.
Oberlandesgericht 3weibrüđen.

der Bell. als Pfleger beſtellt. Der Nachlaß beträgt

rund 60 000 M. Die Witwe, welche jeßt 69 Jahre Beweisgebühr des Rechtsanwalts. Erhöhte Ber:

alt iſt, hat ſich nicht mehr verehelicht. Die Tochter handlungegebühr nach § 17 RUGebD. In einem durch

iſt ſeit 1917 verheiratet u . iſt nun 28 Jahre alt. Die einen BewBeſchl. eingeleiteten Bew Verf. iſt die Bew.

Ehe iſt bisher kinderlos geblieben . Die Witwe ver- Geb. nach § 13 Nr. 4 Halbſ. 2 RAGebD . zwar nicht

langt von dem Nacherbenpfleger die Zuſtimmung dazu, ſchon dann fällig, wenn nur der Bew Beſchl. u. der

daß von dem hinterlegten Nachlaßbis auf weiteres Termin zur BewAufnahme verfündet worden ſind,

jährlich 5000 M an ſiezum Bunterhalt hinausgegeben aber auch nicht davon abhängig, daß die BewAufnahme

werden, da hiezu die Zinſen nicht ausreichten, die durchgeführt worden iſt. Der Anſpruch iſt vielmehr

Möglichkeit einer nochmaligen Verheiratung ausges gerechtfertigt, wenn der ' HA. auf Grund des BemBeidhl.

ſchloſſen ſei, auch die Tochter u. deren Ehemann ihr eine auf die Bew Aufnahme bezügl. Vertretertätigteit

Einverſtändnis zur Verwendung des Nachl. erklärt enttidelt hat. Daß dieſe Borausſegung gegeben iſt,

hätten u. der Wille des Erbl . nicht dahin gegangen fei, iſt durch die Handakten erwieſen . Der Bell. wurde

die Witwe unter allen Umſtänden von der Verwendung nicht nur vom Jnhalt des BewBeſchl. verſtändigt ; er

des Kapitals auszuſchließen. Das D16. gab im Gegen- hat ſich auch zwei Tage vor dem BewAufnahmetermin

ſaß zum 16. die Klage ſtatt. bei ſeinem Progeßbevollm . eingefunden. Es tann

Gründe : Das Ergebnis des Erſtrichters ent- keinem Zweifel unterliegen, daß bei dieſer Zuſammens

ſpricht nicht dem fogialen Empfinden, dem auch die kunft von ſeinem Prozeßbevollm : über den Bew Beſchl.

Rechtſpr. innerh. der durch das Gef.gezogenen Schranken ſowie die Wirkung der BewAufnahme u . die Folgen

Rechnung zu tragen hat. Die Al., welche 3. 8. der des Verzichtes auf ſie beraten worden iſt. Db in

Errichtung der legtw . Verf. 47 Jahre alt war, iſt dieſem Zeitpunkt bereits ein Vergleichsvorſchlag der

ießt nahezu 70 Jahre alt. Sie hat ſich nicht wieder Gegenparteivorlag,iſt unerheblich. Denn auchwenn

verheiratet, wiewohl ſie hiezu früher vielleicht gelegens dies der Fall war, bedurfte der Bell. einer Beratung

heit gehabt hätte. Weiteres Vermögen als das ererbte über die Vorteile u . Nachteile der Durchführung der

beſikt ſie nicht u . hat auch von dritter Seite ſolches BewAufnahme gegenüber denen der Annahme des

nicht zu erwarten. Ihre Geſundheit hat infolge ihres Vorſchlages oder der Berlegung des Termins. §.17

Alters u . inf. der Kriegsverhältniſſe gelitten . Unter MAGebo.bewilligt eine Erhöhung der Verheb . , ins

dieſen Umſtänden iſt nicht damit zu rechnen, daß ſie ſoweit ſich in den Fällen des § 13 Nr. 4 die Vera

ſich wieder verehelicht, damit ſteht auch faſt ſicher feſt, tretung auf die weitere mündl. Verh. erſtreďt“. Dieſe

daß die Nacherbfolge ausfällt. Es kann dahingeſtellt „ weitere“ mündi. Verh . liegt nur dann u. ſoweit vor,

ſein, ob die Tochter, welche nach menſchl. Berechnung als der Gegenſtand dieſer weiteren Verh . mit dem

ihre Mutterwohl überleben wird, noch Kinder gebärt. Gegenſtand der BewAufnahme übereinſtimmt. 3

Bei dieſer Sachlage drängt ſich die Frage auf, ob der dieſer aus dem Rechtsſtreit ausgeſchieden , ſo wird

Wille des Erbl. darauf gerichtet war, den Stamm des über ihn nicht mehr verhandelt u. iſt auch keine Ers

Vermögens unter allen Umſtänden der Verfügung durch höhung der BerhGeb .zuläſſig (Walter- Joachim - Frieds

die Witwe zu entziehen . Solches anzunehmen verbietet länder (6 ) § 17 Anm . 12 ff.). Dieſer Fal liegt vor.

die Lebenserfahrung, verträgt ſich auch nicht mit dem Die Klage war mit Zuſtimmung des Bell. zurüdges

aus dem Teſt . erſichtl. Willen des Erbl . Für ihn lag nommen worden . Der Gegenſtand der BewAufnahme

kein Grund vor, abſichtlich die Frau zu benachteiligen, konnte alſo nicht mehr den Gegenſtand der weiteren

mit der er gut gelebt hat. Für eine ſolche Vermutung Verh. bilden. Der Bekl.war auf den Antrag nada

läßt ſein leßter Wille keinen Raum. Dieſer iſt im § 271 GPO. beſchränkt, deſſen Begründung ſich mit
Gegenteil von wohlmeinender Abſicht getragen . Daß dem Gegenſtand der BewAufnahme überhaupt nicht

er ſeine Witwe möglichſt günſtig ſtellenwolte, ergibt zu befaſſen hatte. ( Beſchl. d . I. ZS . v . 18. April 1922,

ſich daraus, daß er die Tochter auf den Pflichtteil eins BR. 40/1921 ).
R.

gefegt u . im übrigen fein Bermögen der Frau zuges 5489
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Oberlandesgericht Nürnberg. Kindes ſich über eine Vereinbarung mit dem Kinde

rechtsverbindlich erklären , wenn er ſich dabei der ſof .
I.

Zwangsvollſtr. nach § 794 Abſ. 1 Nr.5 BPD. unter

Form derBeurtundung vonUnterhaltsvereinbarungen werfen ſoll, ſo ſoll zw . den Beteiligten ein Rechts

zw . dem unehel. Riude und dem Bater; Grenzen der verhältnis begründetwerden, das entſpr. der Urkunde

Geſchäftsvereinfachung hiebei ; Rechtshilfe. Aus den für die Zukunft beſtimmte Folgen haben ſoll. Die

Gründen : Auf Grund des Art. VI. § 2 des Entlo. o. Entgegennahme einer ſolchen Erklärung bedarf ganz

11. März 1921 (RGBI. 229) und des Bayer. Geſ. v . unabhängig von der vormgerichtl. Würdigung auch

2. Febr. 1921 zur Aenderung einiger Juſto. (GBBI. dann einer ſachl. Prüfung, wenn die Beurkundung

29) hat das JuſtMin. mit Bet. v . 6. Apr. 1921 nicht in Anweſenheit beider Parteien erfolgt, vielmehr
(JMBI. 37) in $ 2 angeordnet, daß auf dem Gebiete zunächſt der Antrag u. dann die Annahme von einem

der nichtſtreit. Gerichtsb. Geſchäfte, deren Erledigung Ger. Þeurkundet wird (8 128 BGB ., 8 9 Ábſ. 7 VormD .),

feine fachl. Stellung bedeutet, algem. durch Geſchäfts: zumalda der Bertrag mit der Beurtundungder Annahme

verteilung oder ſonſt durch den mit der Sache bes zuſtande kommt (8 152 BOB.). Die Entgegennahme

faßten Richter Gerichtsſchr. zur eigenen Erledigung der Annahmeerklärung hat alſo eine ſo weitgehende

übertragen werden können. Unter Berufung hierauf rechtl. Bedeutung, daß ſie nicht ohne fachl. Stellung

hat der Vorſtand des AG. X. „ die Einvernahme von nahme erfolgen tann. Die Uebertragung der Einver

Kindsvater u. Aindsmutter auf Grund Erſuchens" nahme desKindsoatersauf den Gerichtsſchr. war dess

einem Oberſetretår übertragen. Zu Prot. des AG. halb unzuläſſig. Die Niederſchrift des Oberſekretärs

y . als BormGer. hat der Bormund des unehel. Kindes iſt keine wirkſame Beurkundung des AG. Das AG.

von dem Stindsvater mit Hüdſicht auf die Teuerung Y. hat alſo mit Recht die Einvernahme durch einen

die Bezahlung eines höheren Unterhaltsbetragsu. Richter verlangt. ( Beſchl. des II. ZS . D. 2. Mai

die Unterwerfung unter die fof. Zwangsvollſtr. 1922, Beſchw Heg. Nr. 142/22) . -r.

verlangt. Das BormGer. erſuchte das AG . X. um 5449

Einvernahme des Kindsvaters Dieſer wurde von
II.

dem Oberſekretär des AG. X. einvernommen . Er

verpflichtete fich, die erhöhte Unterhaltsrente zu zahlen Ueber den Schlußſchein (= SchlSc .) beim Biehhandel
u. unterwarf ſich ſof. Zwangsvollſtr. aus der vom (Fleiſch VerſorgBD .v . 19. Sept. 1920 18. 1676;

GerSchr. über dieſe Verbindlichteit aufgenommenen $$ 125, 126 BGB.) . Laut faufvertrag v. 2. Febr . 1922
Urkunde. Das VormGer. erklärte ſich damit nicht hat der Bell. an den Kr. 40 Stüc Großvieh u.

zufrieden u, verlangte die Einvernahme des Vaters 27 Schweine verkauft; das Großvieh ſollte ſpäteſtens

durch einen Richter i . S. des § 794 ZPO . u . der 1. Apr. u. 15. Mai, die Schweine nach 15. März bis

$ 8 167 ff. FGG. Da das AG. X. dieſes Erſuchen ab- ſpäteſtens 5. Apr. 1922 vom MI . übernommen werden .

lehnte, beantragte das VormGer. Entſcheidung gemäß Mit Schreiben v . 23. Febr. 1922 lehnte der Bell .
8 2 FOG., § 160 GVG. Der Standpunkt des AG. die Erfüllung ab , da Biehverkäufe ohne Schlsch.

X. fann nicht gebilligt werden . Nach Art. 15 46.2 ungültig ſeien. Auch das 16. vertrat den Stands

AGOVG. i. d . F. des Art. 167 I AGGBO. find die punkt, daß mangels Unterzeichnung eines SchlSch.

UG.e neben den Notaren zuſtändig für die Beurs durch den Verkäuferu . Uebergabe des Schisch. an
kundung von Bereinbarungen zw . dem Vater eines dieſen das Raufgeſchäft nicht verbindlich ſei, es hat

unehel. Kindes u. dieſem über den Unterhalt. Die deshalb die vom Kl . beantragte einſtw . Verf. abges

Swangsvollſtr. iſt aus einer ſolchen Vereinbarung lehnt. Die Beſchw . des Al. iſt begründet. Nach § 8
nur möglich, wenn ſich der Schuldner in der Urk. IŠ. 1 der VD. “ at derjenige, welcher Vieh gewerbs

der fof. Zwangsvollſtr. unterwirft ( 8 794 Abſ. 1 Nr. 5 mäßig zum Weiterverkauf antauft, über jeden Stauf

3$0.) . DasAG. iſt hier Beurkundungsgericht (§ 167 einen Schlsch mit dem dort bezeichneten Inhalt

FGG., Art. 141AGBGB. ) . Der Amtsrichter hat, auszufüllen u . zu unterzeichnen. Einen beſtimmten
gegebenenfalls als erſuchter Richter, den Aindsváter Zeitpunkt für die Ausfertigung des SchlSch. reßt die

vorzuladen u. zu vernehmen u . im Anſchluß daran BO. nicht feſt, fie begrenzt jedoch die Friſt derAus:

die Urt. in eigener Zuſtändigteit zu errichten (S8 168 f. ſtellung durch S. 3 dahin daß eine Ausfertigung des

FGG.) . Die bayer. BandesJuſtVerw . hat von Schisch . ſpäteſtens unverzüglich nach Uebernahme
der Ermächtigung des Art. VI. § 2 des RG. v . des Biens dem Verkäufer auszuhändigen iſt. Es iſt

11. März 1921 , auf dem Gebiete der freiw . Gerichtsb ., daher nicht erforderlich, daß die Ausfüllung u . Unter

Gerichtschreiber mit der ſelbſt. Erledigung von Ge- zeichnung durch den Käufer unter allen Umſtänden
Geſchäften zu beauftragen, nur beſchräntten Gebrauch icon im Zeitpunkt des Kaufsabſchluſſes zu geſchehen

gemacht. Sie hat in 8 1 Nr. 5 d . Bel. v . 6. Apr. 1921 habe (ObčoštS . v . 1. Aug. 1921)." Die Mitunters

die rechnungsmäßige, nicht auch die fachl. Brüfung zeichnung durch den Verkäufer iſt in der Vo. nicht
der Jahresrechnung u. der Schlußrechnung des Vorm . vorgeſehen. Ausweislich des dom Ml. vorgelegten
($ 1843 BOB ., § 21 Abſ. 5 VormD. d . 19. gan . 19 JO ) Schisch - Deftes hat dieſer für jedes der gekauften

für übertragbar erklärt ; fte hat dem Nichter die Bes Großviehſtüde u. für die Schweine einen Schisch in
fugnis erteilt, in ganz einfachen Fällen die Erben- der vorgeſchriebenen Weiſe ausgefüllt u. unterzeichnet.

ermittelung dem Gerichtsſchr. zu überlaſſen . Jm Die Schisch . tragen das Datum des 2. Febr. 1922 .

übrigen darf der Gerichtsſchr. nach § 2 nur mit Ge- Ob ſie wirklich an dieſem Tage ausgefertigt wurden,

ſchäften befaßt werden , deren Erledigung , teine jachl. iſt nicht ſicher, es iſt jedoch wenigſtens glaubhaft

Stellungnahme bedeutet“. Als Beiſp. find angeführt gemacht, daß ſie vor dem 23. Febr. 1922 ausgefüllt

„die Ausführung von Badungen, Mahnſchreiben, Auf- wurden, weil in dem Beft nach dem 2. Febr . Schlsch.

über . 6. . Febr. enthalten .

bei der Führung des Vormerkungsbogens u . der , insbe . in $ 8 eine

Bermögensüberſicht". Wenn dieſe Aufführung auch wirtjame Stontrollmöglichkeit für Sie Viehlaufverträge

nicht erſchöpfend ſein ſoll, ſo geht doch gerade aus ſchaffen will u. daß ſie daher die zivilrechtl. Folge,

ihr im Zuſammenhalte mit der Gegenüberſtellung daß ,,Geſchäftsabſchlüſſe ohne SchlSch “ ungültig ſind,

der Fälle des § 1 hervor, daß den Gerichtsſchr. die nur aufſtellt, um den SchlSch.- Zwang durchzu :

Erledigung von andren als rein formalen Geſchäften führen. Es iſt daher nicht anzunehmen, daß durch

nicht übertragen werden darf. Auf keinen Fall kann § 8 I S. 1 für Viehľaufverträge an ſich ſchon ein

der Gerichtsichr. als ſelbſt. Urtundsperſon i. S. der Formywang -wie Schriftlichkeit - eingeführtwerden–

$S 176 ff. FGG, wirten . Wenn der Vater eines unehel. fodte, ſodaß das Rechtsgeſchäft ihon mangels dieſer

.

merkungen ausurtundenu Atien,dann invormSathen es iſt nun davonauszugehen,daß die BD.Junächſt
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Form nichtig wäre ; wäre dies gewollt,ſo hätte es einfacher | Friedländer, Dr.Mag,Tabellen zur Deutſchen R A.

geſagt werden müſſen u . können . Es iſt hiernach GebO. 2. Ergänzungsheft des Komm zur ÁAGebO .

nicht zutreffend, wenn der Erſtrichter hiewegen die vonWalter Joachim - Friedländer.Gr. 8º. 16 S. Berlin

S $ 125, 126 BGB, als anwendbar erachtet. Die Abs u . München 1921 , Verlag $. W. Müller. Preis
ſicht des Gef. und der Zuſammenhang der Beſt. des MI. 10.

§ 8 führen vielmehr zu dem Schluſſe, daß auch dann , Mit erfreulicher Beſchleunigung haben die Berf . ,

wenn Kauf u. Uebernahme zu verſchiedenen Zeitpunkten wohl Rechtsanwalt Dr. Mar Friedländer, ihren Komm.

ſtattfinden , für die Erfüllung der SchlSch .- Pflicht durch das 2. Ergänzungsh, auf die Höhedes gegen

der Zeitpunkt der Uebernahme entſcheidet, fohin die wärtigen Standes gebracht. Es gibt zunächſt die DO.

Schisch .- Pflicht auf den Geſamtvorgang zu erſtreden p . 9. Febr. 1922 mit Erläuterung, dann als die Ďaupt
iſt mit der Folge, daß der Abſchluß ungültig iſt, wenn ſache die neuen Tabellen , ießt aber (f . den in meiner

nicht unmittelbar im Anſchluſſe an die Üebernahme Anzeige des 1. Ergø. geäußerten Wunſo ) bis zu

dem Vertäufer eine Ausfertigung übergeben wird . 300 000 ME. Die Pauſchjäße ſind auf den Höchſtbetrag

Bis zu dieſem Zeitpunkt ſoll das Geſchäft alſo gültig von 310 Mr. beſchränkt, während Koſtentabellen , die

ſein, ſofern es nach Zivilrecht gültig iſt. Es foi aber neuerdings von verſchiedenen Stangleivorſtehern der .

ſeine Gültigkeit verlieren , wenn bei der Uebernahme ſandt wurden, darüber hinausgehen. Dies iſt un .

des Biehsnicht der ausgefüllte u . vom Käufer unters zweifelhaft falſch ( vgl . BG. München in 13. 1:22

zeichnete Schlsch. übergeben wird . Sienach iſt die S. 205 ). Es iſt m . E. aber auch bei Fr. die Fort

Mitunterzeichnung des anderen Bertragsteile für die führung der Pauſchfäßezu einer einzelnen Gebühr

Gültigkeit nicht erforderlich ebenſowenig, daß der Ver. über 270 + 50 % 405 Dit hinaus nicht zutreffend.

käufer vor der Uebernahme eine Ausfertigung des Der Marimal-Pauſchſatz von 540 jeßt 810 Mr. kommt

Schisch. entgegennimmt . Biebei wird nicht vertannt, m. E. nach § 76 Abſ.3 nur als þöchſtſummierung aller

daß die wenig glüdl. Faſſung des § 8 der VD. zu Pauſoſäße in Betracht, niemals aber als Bauſchſap

mehrfachen Zweifeln Anlaß geben kann . Es iſt aller- zu einer einzelnen Gebühr.
dings in Nr. 47 der bager. AusfAnw. v . 10. Okt. ' 1922 Jena . Rechtsanwalt Dr. Bödel.

vorgeſchrieben , daß auch der andere Vertragsteil den

Shisch. zu unterzeichnen hat . Dies kann aber nicht die Genthe, Mar, Hechtsrat, 1. Borf. des MEA . Budwigs

Bedeutung haben, daß das Geſchäft bei Nichtunter
hafen a. Mh. Reichsmietengeſek v . 2 4. Mår3.

zeichnung durch den Verkäufer ungültig iſt, ſondern 1922. Bandausg. mit Erläuterungen , Verlag

nur die, daß die Berleßung dieſer Vorſchr. Beſtrafung
3. Bensheimer, Mannheim Breis Me. 35.

zur Folge hat, da die Bandesbehörde in AusfBeſt. Vorſtehende Handausg. dürfte die erſte, eingehend

weitergehende zivilrechtl . Folgen nicht ausſprechen komm . Ausg. des AMieteno. ſein . Der vom Berf.

tonnte , als ſie reichsrechtl. vorgeſehen ſind. Gienach ſelbſt berührte Nachteil, daß die im No. den Bändern

iſteine Einigung der Streitsteile unbeſtritten zuſtande überlaſſenen AusfBeſt. u . beſ. Anordnungen noch

gekommen und dieſe bedarf an ſich keiner Form . Der nicht berüdſichtigt werden konnten u . daß ihre Auf

Aauf iſt alſo vorerſt als gültig zu betrachten. Der nahme für eine ſpätere Aufl . vorgeſehen werden

Anſpruch des Kl. auf Erfüllung iſt daher glaubhaft
mußte, wird überwogen durch den Vorteil, daß die

gemacht. ( Beſchl. des II.85. vom 29. März 1922,
Aemter u . ſonſtigen Intereſſenten ſchon frühzeitig fich

Beidhw Heg. Nr. 110/22). B-r. in die umfangreiche u . vielgeſtaltige Materie ein

arbeiten können . Biezu bietet die Ausg. zweifellos

eine ſehr wertvolle Bandhabe. Sie verbindet mit

klarer juriſtiſcher u . volkswirtſchaftl. Behandlung eine

auch dem Baien ohne weiteresverſtändi. Darſtellung.

Sie kann daher bef. auch als Führer für die mit Be

ratung von Mietern u . Vermietern befaßten Organe

Qaberſtumpf, Dr. A. Das in Bayern gelten de dienen . Den Aemtern bietet ſie wertvolle Hinweiſe

Nachlaßbehandlungsrecht. Gefeßg., Aechtſpr. für die Durchführung der Vorarbeiten. Wir erbliden

u . Nechtslehre ſeit 1907. Kl. 8 ". 83 S. München in ihr einenausgezeichneten Beitrag zur Einführung

1922, C. . Bedf'idhe Berlagsbuchh. Mt. 15. des neuen Geſekes .

Wer nur immer in der bayer. Hechtspflege mit
Gewerbegerichtspräſident geld , Vorſ. Des MEA. München.

Nachlaßj. beſchäftigt war , kennt den Verf. als beſten
Führer u . Berater auf dieſem Gebiete . Die vorl. Polzer, W., & aunerwörterbuch für den fris

Schrift bringt das erſte Wert, das Dr. $ vor 19 Jahren minalp r attiler. 8° . 100 S. München 1922

dem bayer. Nachlaßweſen gewidmet u. in 2. Aufl. 1906 3. Schweißer Verlag. Preis Mr. 17.50.

Barthelmeß herausgegeben hat , auf den Stand der Eine ſorgfältige , auf phonetiſcher Grundlage auf

neuzeitl. Hechtsentwidlung. Die Erfüllung des Wunſches gebaute u. zu großem Teil aus der Praxis heraus

nach einer neuen 3. Aufl . iſt wohl an der Koſtenfrage gefertigte Zuſammenſtellung der in Nord u. Süd, in

geſcheitert. Eine ſolche Umarbeitung wäre einfacher der Verbrecher- u: Zigeunerwelt gebräuchlichen Gauner:

u. leichter geweſen. Um ſo dankenswerter iſt es, daß worte u. -Medensarten, zu der auch in weitem Umfang

Dr. $ . als Meiſter dieſer wiſſenſchaftl. Aufgabe fie das aus dem Hebräiſchen ſtammende Material u . in

nicht im Stiche gelaſſen u. der Praxis nun auf dieſe einzelnenGroßſtädten Deutſchlands u . Deſterreichs ver

Weiſe dargeboten hat, was ſie dringend bedurfte. wendete Bofalausdrüde im gebührenden Umfang heran:

Wie viel hat ſich doch gewandelt ! Internat. Nachlaß- gezogen wurden. Man mag ſich zu dem umſtrittenen

beh., Stoſten- u . Stempelrecht, Entleſ., Adelsrecht, Kapitel der Gaunerſprache ſtellen, wie man will, ſo iſt
Angliederung Stoburgs, Ausgleichsverf. uſw., alles iſt doch nicht zu leugnen, daß das Büchlein mit ſeinen

berüđſichtigt u. Zur reichen Fundgrube ausgebaut, in 100 Drudſeiten u . rund 7000 Gaunerwörtern oftmals

der man zuverläſſig ſeinen Weg findet. Es war ein den mit der Erforſchung ſtrafb. Þandi. befaßten Be

guter Gedanke, den 2. Teil mit den Neuigkeiten zum amten ( Richtern, Staatsanwälten , Sicherheitsorganen

bayer. Nachlgeſ. u . d . Nachlo nach Stichworten alphabet. des äußeren Dienſtes ), aber auch den Gefängnisver

geordnet einzurichten. Raſche Handhabung des Stoffes waltungen von praftiſchem Nußen ſein wird. Die An

iſt ſo gewährleiſtet. Nicht nur der Beſiber des alien ſchaffung kann daher durchaus empfohlen werden ;

Beitfadens wird die Schrift als Ergänzung willkommen erwünſcht wäre Mitarbeit recht vieler bei der Evident

heißen , auch darüber hinaus dient ſie der Erbrechts- haltung dieſer neueſten u. in bequeme, handliche

lehre u . iſt für ſie eine friſche Quelle der Erkenntnis. Form gefaßten Sammlung.

Münden. DSA. W underer. , Meghat I. II. v. Merz , Mün bent, Erleitungsdienſt.
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I Vollmacht nachträgl. verweigert. Zum Schluß ſei des

überaus forgfältigen Sachregiſters gedacht u. nochmals

den Herausgebern für ihr unbeſtreitbar überragendes

Wert Anerkennung u. Dant gezolt.

Jena. Rechtsanwalt Dr. Bödel.

Barneyer, Bürgerliches Gefeßbuch, erl. durch die

Rechtſprechung. 4. Aufl. 1. Band (1. u . 2. Buc).

2.Band (3. - 5. Buch). Beipzig 1922. Gr. 8°. 757 u.

820 S. Noßberg'iche Berlagsbuchhandlung Leipzig

Geb. MI. 260.- .

Die Hechtſpr. iſt hier in ſehr überſichtlicher, knapper

u . beſtimmter Form zuſammengefaßt. Die Auszüge

tönnten noch flüſſiger werden, wenn einzelne kleine

Schachtelungen beſeitigt, möglichſt viele Hauptwörter

in Zeitwörter aufgelöſt würden u. ſtets das Weſentliche

- Z.B. die Berneinung – an den Anfang des Sakes

geſtellt würde. Die vollſtändige Stoffſammlung u .

die vortreffliche Gliederung geben der Ausgabe hohen

Gebrauchswert für den Praktiker. - f.

Friedländer,Dr. Adolf, Landgerichtsrat in limburg a . B. ,

ut. Friedländer, Dr.Rap, Hechtsanwalt in München.

stommentar zur Nechts an w altsordnung

dom 1. Juli 1878. Zweite, völlig neubearbeitete

Aufl. 8° gr. 461 S. München 1920, J. Schweißer

Berlag ( Arthur Sellier), Geb. Mr. 59.--.

Erfreul. ſchnell ſind die Lieferungen gefolgt. Mit

der 5. liegt der Komm . abgeſchloſſen vor, mit Hilfe

der Nachträge auf der Höhe von Schrifttum u . Geſe

gebung v. 15. Juni1920. Der Nachtr. behandelt u. a . den

Einfluß der neueſten Reichsgefeßgebung (z . B. Friedens

pertrag, Reichsabgabenordnung, . i . Ceuerungs

zuſchlage v . 18. Dez. 1919, Umſaßſteuer) nnd Tarif

verträge zwiſchen Rechtsanwälten u . ihren Angeſtellten.

Den Höhepunkt bilden die Erläuterungen des § 28

ſamt dem Erkurſe über die Verſchwiegenheitspflicht u.

dem kleinen Ehrenfoder“ (S. 97—131) u . der Exkurs

vor $ 30 über das Vertragsverhältnis zwiſchen AA.

4. Klienten ( S. 132—171). Schon der Umfang dieſer

Abſchn. läßt ahnen , in wie gründl. u . erſchöpfender

Weiſe wohl alle Fragen erörtert worden ſind. Dabei

ermöglichten nur die bei beiden Bearbeitern ſo wohl

tuende Anappheit, Klarheit u . Sachlichkeit, auf ver

hältnismäßig wenig Naumſo viel zu bringen . Juriſtiſch

wie äſthetiſch berührt immer wieder ſympathiſch die

vornehme Sachlichkeit u. die überzeugende Sicherheit des

Urteiles, insbeſ. auch gegenüber dem Ehrengerichtshof.

Leider verbietet der Raum , auf Einzelheiten einzugehen,

obwohl oft das Berlangen groß iſt, autoritativen

Aeußerungen zu einzelnen beſ.wichtigen Fragen bald
zuzuſtimmen, ſo der Feſtſtellung, daß das no. bei

der Zulaſſung der ÄGÁ. fich zum mindeſten zu

dem tlar ausgeſprochenen Widen der Geſebgeber in

Gegenſatz ftellt, bald Bedenken entgegenzuſtellen, dies

3. B. S. 113 (Aonkursverwalter iſt nichtgeſeßl. Bers

treter des Gemeinſchuldners , wie F. mit Jäger u.

Månner annimmt), S. 118 ( Feſtſtellungsklage wegen

Beſtreitung der Honorarabrede wurde mit Recht zu

gelaſſen ), S. 143 (bei Ablehnung eines Auftrags nach

Brüfung wegen Ausſichtsloſigkeit iſt m . E. & 47 Abſ. í

Gebo . anwendbar), S. 102 (8. greift die Entſcheidung

des EGH. an , der RA. dürfe im Einvernehmen mit

der Bartei ausſichtsloſe Rechtsmittel einlegen. Ein

Nechtsmittel tann ' ia bei dem derzeitigen Rechtsſtand

ausſichtslos fein , jedoch eine Aenderung der Gefeß

gebung mit Wirkung auf das anhängige Verfahren,

wie wir ſie neuerdings gehabt, oder ein Umſchwung

der Rechtſprechung, wie inder Frage des Ausgleichs

bei der clausula rebus sic stantibus möglich ſein. Was

ift überhaupt heute ausſichtslos ?) . Handelt es ſich doch

im Gebiete der NAO. vielfach um Fragen, die nicht

mit dem feſten Maßſtabeiner kiaren geſeßi. Beſtimmung

ju entſcheiden ſind, ſondern um Fragen des freien Er

meffens, der ſubjektiven Auffaſſung von dem Weſen,

den Aufgabenu . Pflichten des Hechtsanwaltes. Ver.

mißt habe ich nur eine ſchärfere Stellung gegen den

unhaltbaren Rechtszuſtand, daß der beſtellte Armen.

anwalt auch ohne Vollmacht Berufung einlegen muß,

aber im Stiche gelaſſen wird, wenn die Partei ihm die

Merzbacher Sigmund, MA. und 3N in Nürnberg : Die

bayer. Verordnungen über die Gebühren

der Rechtsanwälten . Kl. 8º. 127 S. München

1922, Verlag Oskar Bed. Preis geb. Mr. 35.

Angeſichts der ſtiefmütterl. Behandlung , die den

meiſten LandesGebD .-en in der Wiſſenſchaft zuteil ge

worden iſt, darf es als bef. erfreulich bezeichnet werden,

daß die bayer. GebO.-en ſchon frühzeitig einen namhaften

Kommentator er blieb auch bisher der einzige

gefundeu haben. Die zweite Aufl. des Merzbacher's

fchen Erläuterungswertchens ſteht auf der Höhe der

erſten. Biel neuer Stoff war zu bewältigen , um das

Buch auf den Stand vom 15. Feb. 1922 zu bringen .

Die Schwierigkeiten, die ſich aus der neueſten Gefeßg.

für den Unfundigen ergeben, ſind geſchidt gelöſt, die

Tab. bis zu ſehr hohen Werten fortgeführt. Nicht

ganz richtig iſt Tab. 2 : die InkaſſoGb. beträgt bei

Werten bis zu 100 Mt. nicht 1,60 Mt. ſondern 1 MI.;

dagegen betragen die Bauſch fäßeimmer mindeſtens

6 Mr. Beşteres gilt auch für Tab. 1. Der Höchſt

pauſchiok beträgtaberniemals 810 Mi., ſondern 225

oder 90 Mf. Merzb.nimmt anſcheinend (S. 120) einen

Höchſtſaß von 810 Mt. in den Fäden an, in denen die

NAGebo . als Ganzes für anwendbar erklärt iſt

(Art. 1 , 2 NpIVO.) . Aber die Pauſchfäße will

Art. 2 VD. vom 12. Ott. 1921 erſchöpfend für das

ganze Gebiet der lGebD .- en regeln (was M.auf

Š. 94 hervorhebt), u . die Geltung des § 76 AUGebo.

iſt daher ausdrüdlich ausgeſchloſſen, auch wo ſonſt

die ganze MAGebO. für anwendbar erklärt iſt (Urt. 2

Abf. 6 VO. v. 12. Oft. 1921 ) . Nicht ganz klar ift

dieAnm. 6 auf S. 96 : Die Mindeſtgebühr des Art. 3 11

MpflVO. betrug urſprünglich 10 Me.Nach Art. 1 Abſ. 1

Sat 2 VD. vom 12. Oft. 1921 beträgt ſie 20 MI.; nach

Saß 3 daſelbſt mit Zuſchlag 30 Mr. (nicht 25 Mt. wie

M. irrtümlich S. 92 u. 96 ſagt ; auf S. 47 Anm. 8

nennt er die richtige Zahl). Der 30 % ige Pauſdſaß

wird nach Art. 2 Abſ. 2 Satz 1 BD . v . 12. Olt. 1921

aus 20 Mt. berechnet, betrug alſo 6 Mt. mit 100 % Zu

ſchlag 12 Mt., jeßt mit 2009%. Zuſchlag 18 Mk.

Bei Ärt. 1 NpflBD. Anm. 2 oder vor der VerwGebD .

wäre eine Erörterung über die Geb. der Awälte beim

Mieteinigungsamt , bei Art. 14ff. Berweb . eine

Prüfung der Gültigkeit dieſer Beſt. erwünſcht. Die

vorſtehenden Bem. beeinträchtigen den Wert des Büch

leins nicht, das jede Empfehlung verdient, ihrer aber

nicht mehr bedarf.

München . NA. Dr. Friedlaender.

.

Breit, Dr. Jamee, Rechtsanwalt am Oberlandesgericht

in Dresden . Erbſchafts- u . Schenkungs -Steuer.

1. Teil: Erbſchaftsſteuer. Groß - Ber. 320 Seiten,

Anhang 48 S. Berlin 1921. Hermann Sad, Ver

lagsbuchhandlung. Br. Mr. 49.

Eine breit angelegte, tiefgreifende ſyſtematiſche

Darſtellung. Die vielen Unklarheiten im Gefeße u. die

oft peinlich ſchwierigen Verwiďlungen treten flar ins

Licht u. werden mitſcharfem juriſtiſchem Verſtändnis,

vielfach an der Hand anſchaulicher Beiſpiele, gelöſt u .

zwar, wie anerkannt werden muß, auch mit geſundem

Sinn für die innere Berechtigung des Ergebniſſes.

Die Sprache iſt flüſſig u . erleichtert das Einleben in

den oft recht ſpröden Stoff. literatur u . Rechtſpr. find

gründlich u . kritiſch verwertet. Der Anhang bringt

den Tert des Gefeßes u . der Ausführungsbeſtimmungen .
-O
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Nußbaum , Dr. Arthur, Lehrbuch des Deutſchen deshalb insbeſ. für die Einführung des Studierenden

$ ypothefenweſens. 80. 303 S. 2. Auflage° in die beim ûnterricht oft etwas ſtiefmütterlich be

Tübingen1921. Verlag J. C.B. (Mohr Paul Siebed ). handelten kleineren Gefeße wohl geeignet.

Preis geh. Mk. 60.-, geb. Mr. 75.–.

Die Darſtellung geht über das bloß Dogmatiſche

inſoferne hinaus , als ſie auch Anſchauungsmittel bietet, Folgende neue Ausgaben empfehlen wir

die Rechtsgeſchichte hereinzieht u. poltswirtſchaftliche

Durchblidegibt. Sie tann wegen ihrer fluffigen Schreib beſonderer Beachtung :

weiſe u. ihrer trefflichen Stoffgliederung dem Studieren

den wie dem Heferendar nur empfohlen werden. Goldbaum, Beugel, Urheberrecht und urheber .

-t
vertragsrecht. Ór. 8º. 418 S. Berlin 1922,

Verlag d.o. Stille. Mr. 75.- .

Ein ausführl. Handkommentar, derſehr ins Ein
Deſdhety, Dr. Rudolf, Profeſſor in Leipzig . Die Ber :

jelne geht u . den Stoff - einſchl. des Berlagsrechts,
faſſung des Deutſchen Meichs. 8 °, 224 Seiten .

Preis geb.. trag8
der rev. Berner Uebereinkunft u . des ſog. Friedensver

München 1921, C. $ . Bed. Berlag . Breis geb. trags – ebenſo vollſtändig als umſichtig behandelt.
MI. 12.50.

Außer einer umfangreichen gut geſchriebenen Ein
Göbel, Herm ., Strafgeſezbuch für das Deutſche

führung u . einem Sachverzeichnis bringt die Ausgabe Neid. (2. Aufl.). Gr. 8º. 507 S. Beipzig 1922,
den Tert der NV ., mehrere Nebengeſeke u . einige

BO -en . Sie iſt zuverläſſig u . handlich.
Verlag v . C. 1. pirſchfeld.

-d

Die Ausgabe hält ungefähr die Mitte zwiſchen

einem turzgefaßten þandlommentar u. einer erläus

Ritter, C. , Das Hecht der Seeverſicherung. tertenTextausgabe. Sie hebt nur die weſentl. Grund

Gr.-lez. 208 S. Hamburg 1922 , L. Friederichſen züge der Auslegung hervor, hält auch Maß in der
& Co. Preis Mt. 150.- . Anführung der Hechtſpr. u. bietet gerade vermöge

Mit dieſer Lieferung beginnt ein Wert zu er:
dieſer Selbſtbeſchränkung einen gutenUeberblid .

ſcheinen, welches ein standard-work des Seeverſis

cherungrechtes u. eine der bedeutendſten Erſcheinungen Zimmermann , E., Neue Einkommenſteu er einſchl.

des Verſicherungsrechts überhauptzu werden verſpricht. Ste u erabzug vom Arbeitslohn u. ſteuer

In Form eines Komm . zu den 1919 neu beſchloſſenen freie Rüdlagen. Or . 8 °. 104 S. Stuttgart 1922,

Állg. Seeverſicherungsbedingungen will es ein erſchöp Verlag d . J. Heß. Mr. 30.— .

fendesBild desdeutſchen Seeverſicherungsrechts in ſeiner

gegenwärtigen Geſtalt darbieten . Und da ſich jene Be
Eine Tertausgabe des EintSto . nach dem Stande

dingungen vielfach eng an die Vorſchr. des HOB. über
ab 1. Jan. 1922 mit AusführBeſt. u. einer kurzen

die Seeverſicherung anſchließen, ſo wird zugleich ein
erläuternden Einleitung .

Teillomm . zum AGB . gegeben, dem der Verf. icon

früher ein bekanntes Wert gewidmet hatte. Auchwer Seubelt, Dr. Georg. Das bayer. Geje ß über die

dem Verf. nicht überall folgen fann, (ſo finden die Verſ. Aufforftunglandwirtſchaftl. Grundſtü de.

f. Rechnung „wenn es angeht“ Behauptungen, die m. E. Gr . 8 °. 71 6. München 1922, A. Pfeiffer & Co.S.

teinen Beifall verdienen, wie noch zu zeigen ſein wird ) , VerlGeſellſch. m. b . $ . Mr. 24.-.

muß anerkennen , daß wir es hier mit einem Wert

zu tun haben , welches nicht nur für die Praxis un
Eine handl. Zuſammenſtellung der Borſchriften

entbehrlich, ſondern auch eine bedeutende wiſſenſchafts mit einer knappen aber für die erſte Einführung auss

liche Beiſtung iſt. Seinem Fortgang wird mit Intereſſe
reichenden Erläuterung des Geſeges.

entgegengeſehen . Miſo.

1

Soergel, nechtſprechung. 22. Jahrgang. Gr. 8 °.

657 S. Berlin , Stuttgart, Leipzig 1921, W. Kohl

hammer. Mt. 90.— .

Nach bewährter, überſichtl. Methode gibt die Notiz.

Samml . einen Überblid über die Rechtſpr. u . Rechts

lehre des Jahres 1921 auf dem Gebiet des geſamten Wir erſuchen wiederholt dringend, Beiträge

Zivilrechts , mit Einſchluß des Steuer- u. Arbeits
für die 3 fm . an die Geſchäftsſtelle, Otto

rechts. Ein folcher zuverläſſiger Führer iſt für die

Praxis u. die Wiſſenſchaft wertvoller als je, da die ſtraße 1a, nicht an den erausgeber perſön

Nechtſpr. vielfach neue Bahnen ſuchen muß. Ein
lich zu ſenden . Verwechslungen ſind ſonſt nicht zu

Autoren- u. ein umfangreiches Sagregiſter ſind bei

gegeben. S. vermeiden.

Der Verlag.

Krüde, 6. , Privatrechtliche Nebengere e im

Deutſchen Reich. Ein Grundriß . Gr. 8º. 368 S.

Berlin 1922, Verlag v . Franz Bahlen . Preis geh .
Mr. 54.-, geb. Mi. 70.

Dargeſtellt ſind in kurzgefaßter Syſtematik 42

Geſeke unter Ausſchluß der handelsrechtl. Nebengefeße

u. der WechſelO . (das Schedo. Iſt dagegen aufge- Verantwortl. Herausgeber : Th. von der Pfordten ,

nommen ). Die Darſtellung iſt einfach u . flüſſig u. Mat am Oberſten Landesgerichte in München .

Verlag von 3. So weißer Berlag , München , Berlin und Beipaig.
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Das Urteil iſtbei mangelndemAuftrage u. Zuſtändigkeit des Ger.;Prozebjähigkeit des Be
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Übhilfe gegen nichtige Strafurteile.”) Bei mangelnder Vollmacht iſt das Urteil un

heilbar nichtig. Rechtsmittel find freilich nicht
Bon Profeſſor Dr. Oetter in Würzburg . mehr zuläſſig nach Verſäumung der Friften oder

Die Tätigkeit der Strafgerichte (wie aller Ger.) vergeblichem Anruf der Inſtanzen . Aber etwas
führt auf eine Vollmacht des GerHerrn zurüd : Weiteres als Ausſchluß der Rechtsmittel bedeutet

fie ſprechen Recht im Namen des Königs, des die „ Rechtskraft" eines folchen Urteils nicht. Es

Deutſchen Reiche. Mit der Ermächtigung haben iſt ſchlechthin nichtig, ohne Rechtswirkung, darf

ſie den Auftrag dazu. Aber die Vollmacht reicht weder vollſtređt werden, noch ſonſt im Rechtsleben

weiter als der Auftrag. Nur das zuſtändige Ger. Beachtung finden , ohne Unterſchied, ob es ver:

ſoll richten ; da aber die Ger. ſelbſt in geord: urteilend oder freiſprechend lautet.
netem Inſtanzenzuge über die Zuſtändigkeit zu Mag die Prozo. im Laufe des Verfahrens

entſcheiden ermächtigt find, ſo wird öfters auch dem freien Ermeſſen des Gerichts noch ſo viel

das Urteil des unzuſtändigen Ger.durch die Vou: überlaſſen, das Recht zum Urteilserlaß iſt ſtets
macht gedect . von ganz beſtimmten Vorausſeßungen abhängig

vielfach auch bei auſtragswidrigem Verhalten des ſchuldigten, wie ſie fehlt bei Geiſtestranken,ſtraf

Ger. (Verſtoß gegen Vorſchr. der Prozo. bei der unmündigen Kindern uſw.; Zuläſſigkeit des Straf

Beweiserhebung uſw.) nichtig u . kann mit Rechts: rechtsweges; gültiae Klageerhebung; Mangel frü :

mitteln (Berufung, Reviſion) angefochten werden . herer Anhängigkeit derſelben Sache bei einem

Şeilung der Nichtigkeit tritt ein, wenn Rechtsmittel andern Ger.; geſekentſpr. Bildungdes urteilenden
nicht eingelegt werden oder erfolglos bleiben , die Ger.; Anweſenheit der Perſonen bei der Haupt

Parteien ſich beim Urteil beruhigen oder die höhere verh . , deren Anweſenheit das Gefeß fordert, der

Inſtanz es beſtätigt. Das Urteil iſt dann , rechts: Richter,des Staatsanwalts, des Beſchuldigten uſw.;

kräftig “ . Deffentlichkeit der Verhandlung, abgeſehen von

den geſeßl. Ausnahmefällen uſw. uſw.). Je nachdem
1) Die Streitfrage, ob es eine unheilbare Nichtigkeit

von Strafentſcheidungen gibt u . wie dieſe - bejahenden ſich dieſe Gültigkeitsbedingungen auf den Prozeß

Falls — zu befämpfen wäre,führt auf Binding's Grunds im ganzen oder nur auf das Urteil beziehen,

riß des Strafprozeßrechts § 120 u. meine Ausführungen im unterſcheidet die neuere Doktrin Prozeß- u. Urteils

Deutſchen Wochenbl.IX (20. Februar 1896 ) Š.877Ab:
vorausſeßungen .

hilfe gegen nichtige Straſurteile“ ) zurüđ. Dieſer Auſſaß

iſt ſehr ſchwer zugänglich, da das Deutſche Wochenbl. Iſt trop Mangels dieſer Vorbedingungen , alſo

Längſt eingegangen u .nur auf einigen größeren Bi: ohne Auftrag oder dem Inhalte des erteilten Auf

bliotheken vorhanden iſt. Jh werde daher häufig um trags zuwider, geurteilt worden, ſo tranft das

leihweiſe Ueberlaſſung des Aufſatzes angegangen , von Urteil an Nichtigkeit , aber nicht unheilbar, viel

dem ich ſelbſt nur einen Abdruck beſike. Unter dieſen

Umſtänden habe ich mich zu wiederholter Veröffent: mehr tritt bei verſäumter oder erfolgloſer An

lichung entſchloſſen .Es iſt mirdazudie Zeitſchr. f. fechtung im Rechtsmittelwege Şeilung, voller
Rechtspfl. in Bayern von dem Gerrn þerausgeber Rechtsbeſtand des Urteils ein. Das Intereſſe

freundlichſt zur Verfügung geſtellt worden . Dem ver- der Rechtsſicherheit fordert dieſe Behandlung: Die

folgten Zwede entſpr. erfolgt der Abdrud völlig uns

verändert. Jch bemerke nur, daß ich die Frage bereits
Ger. find an die Prozeß- uſw. Vorausſeßungen

in den „ Konkursrechtl. Grundbegriffen “ Bd . I S. 47 ii. gebunden, aber zugleich im beſtimmten Inſtanzen
kurz berührt hatte u . ſie demnächſt nach einigen Rich- zuge zum maßgebenden Entſcheid über deren Vor:

tungen hin im juriſt. Literaturbl. BD. 22 S. 181 ff., handenſein berufen . Hat z. B. das RG. auf

im „Rechtsgang“ Bd. I S. 12 ji:(„Unheilbar nichtige Reviſion des Angell. hin die Zuſtändigkeit der
Strafentſcheidungen “) u . im Arch . für Strafr. Bd . 67

S. 223—245 („Die Strafverfügung des Gerichtsherrn “, urteilenden Straft. bejaht , wenn auch zu Unrecht,

Feſtgabe für Joſeph Kohler) weiter verfolgt habe. ſo iſt dem Mangel damit die praktiſche Bedeutung
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genommen. Zuweilen wird auch die Feſtſtellung ſolut nichtige Straſurteile genügende Abhilfe nicht.

der Gültigkeitsbedingungen unter Ausſchluß von Die Schuldträgt die Theorie, die es verſäumt hat,

Rechtsmitteln lediglich der pflichtmäßigen Prüfung der Praxis u . Gelegg. vorzuarbeiten . In den Lehr

des entſcheidenden Ger. ſelbſt überlaſſen . Vgl. Þüchern wird die unheilbare Nichtigkeit ſogar be

3. B. $ 380 StPD.: „Gegen die in der Ber.- ftritten , aber dadurch wahrlich nicht aus der Welt

Inft. erlaſſenen Urteile der LG. kann die Reviſion geſchafft. Schon in den älteren Werken von Pland

wegen Verleßung einer Recht8norm über das Ver: u . Zachariae findet ſich dieſe auffällige Behauptung.

fahren nur auf Verlegung der Vorſchrift des 8 398 Der Irrtum erklärt ſich geſchichtlich. Der früher

geſtüßt werden ". Bei reichsgerichtl. Urteilen fällt in Deutſchland geltende Inquiſitions- Prozeß hatte

die Nachprüfung von ſelbſt weg, weil ein höheres es mit der Rechtskraft der Urteile zu leicht ge

Ger. nicht beſteht. nommen , in viel zu weitem Umfang Erneuerung

Anders als der Mangel an Prozeß: oder des Verfahrens nach bereits entſchiedener Sache

Urteilsvorausſegungen wirkt das Fehlen der Voll- zugelaſſen. In Bekämpfung dieſes Standpunktes

macht: das Urteil iſt in dieſem Falle abſolut verfiel man in das entgegengeſegte Extrem , band

nichtig. Einem Nichtgericht, einem Kollegium im modernen Anklageprozeß alle Rechtsmittel an

von Privatperſonen, das ſich den Namen eines kurze Friſten u. hieltmit der Rechtskraft des Urteils

Ger. nur anmaßt, iſt Urteilsgewalt überhaupt alle Nichtigkeiten für geheilt. Ein dogmatiſcher

nicht gegeben . Perſonen, die zum Richteramte Fehler wirkte mit : Behandlung der Nichtigkeits

abſolut unfähig ſind, z . B. wegen Geiſteskrankheit, lehre in unfruchtbarer Kaſuiſtik, ohne daß vor

entſprechen nicht dem geſeßl. Begriff der Richter; alem poſitiv die Gültigkeit der Urteile u . deren

ein „ Gericht“, an deſſen Urteil ein ſolcher „Richter “ Vorbedingungen feſtgeſtellt wurden .

ſich beteiligt haben ſollte, wäre in der Tat Nicht- Nur ein neueres Prozeßgeſeß, die Mecklenb. VO.

gericht u . ohne Urteilsbefugniš. Das Urteil eines v . 24. Febr . 1865 betr . die Nichtigkeiten im Kriminal

Militärgerichts über eine Zivilperſon (abgeſehen prozeß, zeigt beſſeres Verſtändnis der Rechtslage.

vom Fall des Belagerungszuſtandes) , eines Zivil- Sie gibt bei weſentl . Mängeln „ hinſichtlich der

ſtrafgerichts über einen Soldaten würde unheilbar Gerichtsperſon oder der Perſon des Angeſchuldigten

nichtig ſein . Ebenſo, wenn ein Strafger . fich oder des gerichtl. Verſahreng“ eine nicht befriſtete

herausnehmen follte, über den Monarchen, den außerordentl. Nichtigkeitsbeſchwerde an das Ob.

· CerHerrn, auf deſſen Vollmacht alle Rechtſpr. App. Ger. nach der Rechtskraft (d . h . nach Verluſt

zurüdführt , zu entſcheiden . Weitere Fälle würden oder Verbrauch der ordentl . Rechtsmittel), ja noch

ſein : Straſbeſcheid einer Verwaltungsbehörde, die nach dem Tode des Inkulpaten zugunſten der Erben

landesgeſeßlich zumn Erlaß eines ſolchen nicht be- u . gewiſſer Verwandten (vgl. darüber Boehlau,

fugt iſt; ůrteil eines SchöffenGer. auf Berufung, Mecklenburg, Kriminalprozeß S. 197 ff .). Die

einer Straft. auf Reviſion hin (beiden fehlt die VO. enthält eine ſehr beachtl. Fortbildung der

entſpr. Gerichtsbarkeit); Urteil nach Tod des Be: Grundfäße des früheren gemeinen Kriminalprozeffes,

fchuldigten (dem Verfahren iſt eine Partei ver- der in Mecklenburg bei Beſtand geblieben war.

loren gegangen ); neues Urteil, nachdem in derſelben Einen verwandten Reformvorſchlag für das geltende

Sache ſchon rechtskräftig entſchieden worden iſt; Recht hat Binding (Grundriß der StrafPR. § 117)

Befeßung des Gerichts mit weniger Richtern, als gemacht.

das Geſez fordert (die zu geringe Zahl ſtellt nicht Das Rechtsmittelrecht der RSIPO . bedarf einer

das Kollegium dar, dem die Vollmacht zum Recht- ſolchen Ergänzung. Die Anfechtung unheilbar

ſprechen erteilt iſt) uſm . nichtiger Straſurteile muß ohne Zeitgrenze zuläſſig

Beſeitigung eines unheilbar nichtigen Urteils ſein . Auf dieſem Wege wird auch für den immer:

mag öfters im Wege der ordentl. Rechtsmittel ge- hin mögl. , neueſtens viel beſprochenen Fall der

lingen (vgl. z. B.§ 377 Nr. 1 StPO. , wonach Anteilnahme eines geiſteskranken Richters am Ent

die Rev. zuſteht, ,wenn das erkennende Gerichtſcheid Abhilfe geſchafft. Das geltende Recht verſagt ,

oder die Geſchworenenbank nicht vorſchriftsmäßig wenn die Unzurechnungsfähigkeit erſt nach Ablauf

beſegt war "), aber heilende Kraft hat die Ver- der Rechtsmittelfriſten feſtgeſtellt oder den Parteien

ſäumung oder Erfolgloſigkeit der Anfechtung nicht . bekannt wird. Gegen Volſtređung mag der Weg

Das abſolut nichtige Urteil hat keinen Anſpruch des § 490 StPO. ſchüßen , führt aber nicht zur

auf Beachtung. Beim Verſuch der Vollſtreckung Beſeitigung des Urteils ſelbſt u . es bedarf auch der

kann der Verurteilte nach 8 490 SIPO. Ein Vernichtung bereits vollſtreckter u . freiſprechender
wendung gegen die Zuläſſigkeit der Strafvollſtreckung Urteile .

erheben . Etwa bereits begonnene Vollſtreckung Solange Richter im Amte find, müſſen ſie bei

iſt einzuſtellen , ſobald der Nichtigkeitsgrund (z . B. Beſeßung der Gerichte mitverwendet werden. Für

Geiſtestrankheit eines beteiligten Richters) bekannt die Entfernung unfähiger Richter hat die Juſtiz

wird . Gegen den Freigeſprochenen iſt neue Klage verwaltung zu ſorgen , indem ſie disziplinäres Ein

ſtatthaft, das unheilbar nichtige Urteil begründet ſchreiten oder das landesgeſeklich als Vorausſeßung

nicht Rechtstraft. der Zwangspenſionierung geordnete Verfahren (für

Die modernen StPO .-en gewähren gegen ab: 1 Reichsrichter vgl. § 131 GVG. ) veranlaßt. An
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Ataatsrechtl. Dienſtverhältnis u. begründet, mag er Dem Angett. auch beiFreiſprechung. Denn er

die Befähigung des Richters zum Amt werden ſein . Da bereits das ordentl. Hechtmittel der

andere Anforderungen geſtellt als an die prozeſſuale Reviſion an das RG. geht (an einen Sen. von

Fähigkeit zur Funktion in der einzelnen Sache. 7 Mitgliedern ), ſo bedarf es eines großen Straf=

Nur Unfähigkeit zur Wahrnehmung u . Entſcheidung, ſen . u. des Ausſchluſſes ſolcher Mitglieder, die.

nicht ſchon Schwäche der geiſtigen Aråſte macht den bereits in der RevInſt. entſchieden haben . Um

Richter im Einzelprozeſſe unfähig. Die Parteien eine Ueberprüfung auch ſolcher Urteile zu ermög

werden ſelbſtverſtändlich nicht mit dem Beweiſe lichen , die von dem ver. 2. u . 3. Straffen. des RG.

gehört, daß einer ihrerRichter infolge Abnahme in 1. Inſt. (bei Hochverrat u. Landesverrat wider

ſeines Intellekts hinter den Fortſchritten der Ge: Raiſer u. Reich, ss 136 Nr. 1 u. 138 GVG.)

leggebung, Wiſſenſchaft u . Praxis zurückgeblieben geſprochen wurden, müßte das Nichtigkeitsgericht

ſei, verwickeltes tatſächl. Material nicht mehr habe etwa aus 21 Mitgliedern beſtehen .

gehörig erfaſſen u . richtig würdigen können . An-: Der Anruf muß beiden Parteien frei ſtehen .

dererſeits kann ein Richter in einer einzelnen Vers Der Staatsanwaltſchaft auch bei derurteilendem

handlung an vorübergehender Geiſtesſtörung gelitten Erfenntnis . Nicht zugunſten des Verurteilten

haben , bei zweifelloſer Befähigung zum Amte über- - über ein ſolches Rechtsmittel laßt fich ftreiten ,

haupt. Der behördl . Entſcheid über die Fähigkeit ſondern im eigenen Intereſſe zweđe authentiſcher

zur weiteren Amtsbekleidung bezieht ſich auf das Feſtſtellung, ob eine Volſtređungspflicht beſteht.

bejahend oder verneinend lauten , in keiner Weiſe hat, wenn wirklich unſchuldig, ein Recht auf Freis

Rechtskraft gegenüber den Parteien des einzelnen ſprechung durch gültiges Urteil.

Strafprozeſſes .
Anfechtbar iſt auch das bereits vollſtrecte Urteil . ·

Ein beſonderes Rechtsmittel gerade für den Fall

der Seifteskrankheit eines beteiligten Richters wäre
Nach dem Tode des Verurteilten würden noch

der Ehegatte, die Verwandten auf- u . abſteigender
verkehrt; noch verkehrter Beſchränkung auf verur

Linie u. die Geſchwiſter das Rechtsmittel haben .
teilende Erkenntniſſe. Der neueſtens in der Juſtiz.

Romm . des RT. geſtellte Antrag Munkel-Lenzmann,
Nicht bei Freiſprechung, weil der Zwed – gültige

in Ergänzung des§399 StPO. dieWiederaufnahme | Freiſprechung durch neues Urteil – wegen des

des Verfahrens, u . zwar nur zugunſten des Ver
Todes des Beſchuldigten nicht erreichbar wäre.

urteilten (bezeichnend !). auch zu geſtatten, wenn Das Rechtsmittelrecht der Staatsanwaltſchaft

bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat , der müßteſtets mit dem Tode des Beſchuldigten enden. Ein

ſpåter offenkundig einer Geiſteskrankheit verfallen
neues Verfahren wäre doch unmöglich u . es ginge

iſt u . ſchon 3. 3. der Urteilsfällung an dieſer Krank- nicht an , den Verwandten die Rolle der Gegen

heit gelitten hat “ , wird hoffentlich keinen Erfolg
partei in der Rechtsmittelinſtanz aufzuzwingen .

haben. Reine deutſche ProzeßO. hat einen ſolchen Eine Zeitgrenze iſt nicht zu ſeßen . Die Bes

Wiederaufnahmegrun) gekannt. Die Wiederauf
ſchwerde iſt auch dann nicht auszuſchließen , wenn

nahme der RSTPO. iſt zur Anfechtung nichtiger wegen Ablaufe der Vollſtredungsverjährung der

Urteile durchaus ungeeignet , denn ſie führt nicht Verurteilte Vollſtreckung, wegen Ablauf der

zur Aufhebung , ſondern nur zur Suspendierung Strafklagverjährung der Freigeſprochene neue

des Urteils (megen neuer Tatſachen u . Beweis- Verfolgung nicht mehr zu befürchten hat. Denn

mittel uſw.) , das demnächſt in der neuen Haupt der Anſpruch auf restitutio famae ift underjähr:

derh. aufrechterhalten werden kann (88 410 46.2, bar, ein Intereſſe des Verleşten an der Kaſſation

413 26. 1 StPO. ) , während nichtige Urteile freiſprechenden Urteils auch nach der Verfolgungs

ſchlechthin u . alsbald kaſſiert werden müſſen . Auch verjährung noch denkbar u . öffentl. Intereſſe an

die 88 411 , 413 Abſ. 2 u . weitere Beſt. des Geſ. der Beſeitigung von Scheinurteilen ſtets gegeben .

über die Wiederaufnahme würden nicht paſſen. Zudem würden die Vorausſeßungen der Verjährung

Eine Gelegenheitsgeſekgebung von Fall zu Fau ſich vielfach der Feſtſtellung durch das Nichtigkeits

ift nicht die Aufgabe. Nur auf dem Wege begriffl. gericht entziehen .

Unterſuchung ergeben ſich die Reformgedanken. Die Beſchwerde führt nicht zu einer Nach

Es bedarf einer grundſäßl. Ergänzung des Prozeß- prüfung des ganzen Prozeſſes von Amts wegen.

gefeßes, die alle Formen der unheilbaren Nichtige Die Entſcheidung beſchränkt ſich auf die geltend

keit berückſichtigt. gemachten Nichtigkeitsgründe . Aus der Begründung

Die unentbehrl. Vorarbeit , eine brauchbare der Beſchwerde muß hervorgehen, ob prozeſſuale

prinzipielle Scheidung von heilbarer u . unheilbarer (abſolute Unfähigkeit eines Richters, zu geringe

Nichtigkeit iſt bisher nicht geleiſtet worden. Es Richterzahl uſw.) oder materielle (Ausſprechen einer

iſt hier nicht der Ort , das Verſäumte nachzuholen . überhaupt oder nach dem angewandten Strafgeſek

Der Verf. behält ſich Weiteres an anderer Stelle unzuläſſigen Strafart uſw. )Nichtigkeit behauptetwird .

vor, glaubt aber ſchon hier ſeinen Standpunkt Beweisbedürftige Tatſachen (die nicht notoriſch ſind,

genügend angedeutet zu haben . nicht aus dem Protokoll hervorgehen uſm). find von

Ger . für die außerordentl . Nichtigkeitsbeſchwerde der Partei glaubhaft zu machen (Geiſteskrankheit

nach Rechtskraft des Urteils kann nur das RG. eines Richter8 beim Entſcheid uſw ). vom Gericht feſt
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zuſtellen . Neue Beſchwerde aus neuem Grunde Beſtätigung eines nichtigen Urteils durch den

iſt zuläſſig. Nichtigkeitsgerichtshof, eine ohnehin fern liegende

Das Nichtigkeitsgericht hat nur zu faſſieren, Möglichkeit, vermöchte.

nie neues Urteil an die Stelle zu jeßen . Wird Wenn nach dem Rechte mehrerer deutſcher

die Beſchwerde für begründet erachtet, ſo erfolgt Staaten Ger. die Verfaſſung authentiſch auslegen

Aufhebung des Urteils u. entweder Zurückverweiſung (jächſ. Verf. § 153 u. ſächſ. Geſ.v. 3. Febr. 1838 ;

der Sache zu anderweiter Verhandlung u . Ent: Oldenburg. Verf. Art . 209 ; Braunſchw . Verf.

ſcheidung an die Gerichtsbehörde, deren Urteil § 231 ; Lüb . Verf. Art. 74 ), über die Gültigkeit

aufgehoben iſt, oder Abbruch des ganzen Verfahrens. von VO. zu entſcheiden haben (Brem. Geſ. d .

Abbruch, wenn die Zivilſtrafgerichte in der fragl. 20. Juni 1879, Erledigung von Meinungsver:

Sache Vollmacht zum Urteil überhaupt nicht haben ſchiedenheiten zw . Senat u . Bürgerſchaft betr.), ſo

(Urteil über einen Soldaten ; Entſcheid . bei hat es um ſo weniger Bedenken, das RG . über

mangelnder Parteifähigkeit des Beſchuldigten,gegen den Rechtsbeſtand von Urteilen maßgebend erkennen

eine juriſt. Perſon z .B. uſw.) oder der Prozeß zu laſſen. Uebrigens iſt das RG . nach dem Geſ.

bei einem Nichtgericht anhängig war . Zurückver- V. 14. März 1881 in bezug auf die Hamburgiſche

weiſung, wenn die Vollmacht nur dem Spruch: Verf . im Beſige jener weitergehenden Vollmacht.

gericht (dem Gericht der Hauptverhandlung) fehlte Zweifel über die Gültigkeit von Strafurteilen

(ungenügende Belekung uſw.) oder dieſes die fänden dann in jedem Falle ihre praktiſche Löſung.

Grenzen der Vollmacht überſchritten hat (unzu: Das Rechtsleben wäre befreit von dem Alp einer

läffige Strafe uſw.) . ewigen, authentiſcher Feſtſtellung u . heilender Be

Mit dem Urteil find die ihm zugrunde ſtätigung ſpottenden Urteilsnichtigkeit. Während

liegenden tatſächlichen Feſtſtellungen aufzuheben, zurzeitzurzeit ein unheilbar nichtiges freiſprechendes

wenn ſie durch den Nichtigkeitsgrund mit betroffen Urteil neue Strafflage nicht ausſchließt, würde in

ſind. Bei Raſſation lediglich des Urteils wegen Zukunft weitere Verfolgung erſt nach Rafſation

ungeſeßl. Strafe uſw.wird neue Beweiserhebung,weil des Urteils möglich ſein . Und über die Voll

neue Strafzumeſſung, meiſt notwendig ſein. Nicht tredbarkeit eines verurteilenden Erkenntniſſes von

immer z . B. dann nicht, wenn nach den Urteils- problematiſcher Gültigkeit , die heikelſte aller Voll:

gründen die Marimalſtrafe erkannt werden ſollte u . ſtreckungsfragen, könnnten ſtets die Parteien bin

dabei die geſeßl. Štraſgrenze überſchritten worden iſt. denden Ausſpruch des RG. erwirken .

Die Raſſation muß, wenn von mehreren Angell. Gegen das neue Urteil nach Aufhebung u.

nur einer die Beſchwerde erhoben hatte, für die Zurücverweiſung würden die ordentl. Rechtsmittel

übrigen von dem gleichen Nichtigkeitsgrunde Be- u. bei neuer unheilbarer Nichtigkeit wiederholt die

troffenen mitwirken , mindeſtens bei materieller außerordentl. Nichtigkeitsbeſchwerde zuläſſig ſein .

Nichtigkeit. Nun bliebe freilich abſtrakt denkbar, daß das

Stellt ſich in der neuen Verhandlung nach Urteil des Nichtigkeitsgerichts ſelbſt wieder an un:

Zurückverweiſung heraus, daß die Strafflage mitt heilbarer Nichtigkeit litte u . dagegen wäre dann

lerweile derjährt iſt, ſo iſt freizuſprechen. kein Kraut gewachſen. Eine nie verſagende Ab:

Mit einer Urteilsaufhebung lediglich im Inter- hilfe gegen richterliche Verſehen vermag keine

effe des Geſekes , 'ohne Wirkung für die Parteien, Prozo . zu ſchaffen. Aber praktiſchen Wert hat

wie Prozo . nach franz.Muſter dieſe Möglichkeit

gefchaffen hatten dio Banern1848 Urt. 254 .; | " Eine zeitlich nicht begrenzte außerordentl.ff

Hannover 1859 8 228 uſw.) wäre nicht gedient. Nichtigkeitsbeſchwerde
, die vielleicht der legte ver

Dabei wird der Widerſpruch zw . Geſ . u . Urteil zweifelte Verſuch eines Verurteilten iſt, den Kopf

nicht beſeitigt., ſondern erſt recht deutlich gemacht. noch aus der Schlinge zu ziehen , kann nicht an

Dann lieber keine Anfechtung rechtskräftiger ſich die Volſtreckung hemmen . Nur nach Ermeſſen
Urteile. des RG. , dem damit, beſondere bei Todesurteilen

Zhren vollen Wert als Garantie der Rechts: (Erekutionsaufſchub bei irgend begründeter Bes

ficherheit würde die neue Nichtigkeitsbeſchwerde ichwerde geboten ), eine ſchwere, aber unentbehrl.

dann erhalten, wenn die ablehnende Entſcheidung Verantwortung zufält. Prozeßſtrafen bei frivolem

mit gleicher Verbindlichkeit wirkte wie Urteilsauf- Gebrauch des Rechtsmittels wären zu erwägen .

hebung . Man möchte einwenden , ein unheilbar Auch im Zivilprozeſſe beſteht das Bedürfnis

nichtiges Urteil könne auch durch Beſtätigung eines ergänzenden Rechtsmittels. Die Nichtigkeits

ſeitens des Nichtigkeitsgerichts nicht gültig werden . klage der 3PO . gegenüber rechtskräftigen Urteilen

Aber es iſt kein Widerſpruch,wenn der GerHerr (SS 541 ff.), die viel zu eng begrenzt u . ſchlecht

einem höchſten Ger. die außerordentl. Vollmacht konſtruiert iſt , ſollte durch eine außerordentl. Be

erteilt , maßgebend darüber zu entſcheiden , ob die ſchwerde wegen unheilbarer Nichtigkeit ver

Sprüche unterer Ger. ſich in den Grenzen ihrer vollſtändigt (wenn nicht erſekt ) werden .
Die

Vollmacht hielten . Und dauernde Ungewißheit Nichtigkeitsfrage wird im Zivil : u . im Strafpro

über die Gültigkeit von Straſurteilen ſchädigt zeſſe durch die gleichen Geſichtspunkte beſtimmt.

ſicher die Rechtsordnung mehr, als es gelegentliche Und ſo würde ſich die Zuſtändigkeit desſelben
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Nichtigkeitsgerichts für beide Prozeßgebiete emp- ſenſumotoriſchen Vorgang. Er teilt mit der Refler:

fehlen . bewegung den Charakter eines ungehemmten Natur

Mit Verwirklichung dieſes Vorſchlages wäre prozeſſes u . er unterſcheidet ſich von ihr nur dadurch,

ein bedeutſamer, weiterer Schritt getan auf dem daßder Uebergang der Erregung aus dem ſenſiblen
Wege zum deutſchen „ Rechtshof “ (vgl. Fr. Detker in das motoriſche Nervenſyſtem hier durch das

d. Ae . in Algem . Zeit. 1872 S. 493 ff .), einem Bewußtſein hindurch geht , das bei der Refler

Höchſtgericht, das für ganz Deutſchland über alle bewegung umgangen wird. So ruft der Anblic

Fragen des Privat: u. öffentl . Rechts in legter der Nahrung unwillkürl., wie man zu ſagen pflegt,

Inſtanz zu entſcheiden hätte. die Bewegungen hervor, die geeignet ſind, fich ihrer

zu bemächtigen. Der erwachſene Menſch der

Ziviliſation fieht ſich in dieſer naiven Lage ſehr

Die Pſychologie des abſtrakten Vertrages. ſelten. Bei ihm wirkt durch langjährige Gewöhnung
dasBewußtſein als einmächtiges Hemmungszentrum .

Bon Landgerichtsdirektor da Chegne in Leipzig .
Indem der phyſiſche Trieb zum bewußten Begehren

Alle Wiſſenſchaft iſt nur eine. Es darf keinen wird , findet er ſich gegenüber andere , zum größten

Widerſpruch zwiſchen den einzelnen Wiſſenſchaften Teil aus der Erinnerung aufſteigende Wollungen ,

u. ihren Ergebniſſen geben, ohne daß dadurch die 4. durch dieſe wird ſein direktes Umſchlagen in

eine oder die andere Wiſſenſchaft oder ihre Er: Handlungen aufgehalten . . . In den Fällen .

gebniſſe in Frage geſtellt werden. Dies gilt insbeſ. wo die Bedingungen vollſtändig gegeben ſind,

auch für die Jurisprudenz u . die Pſychologie. reſultiert der Entſchluß zur Handlung, u . mit

Wieſe die Jurisprudenz ein Willensverhältnis auf, dieſem Entſchluß . . . verknüpft ſich der pſycho

das mit den Tatſachen der Pſychologie nicht über- phyſiſche Willengimpuls, durch den die dem Zwed

einſtimmte, ſo müßte das notwendig eine Reviſion entſprechende Handlung herbeigeführt wird . " Der

beider Ergebniſſe u . ihrer wiſſenſchaftl. Grundlagen Wille kann ſich direkt auf das Ziel oder erſt

zur Folge haben , die am Ende eines von beiden auf Mittel u. Vorbereitung richten (S. 19) .

Ergebniſſen als ein nur ſcheinbares erweiſen müßte . „ Vieles von dem , was wir ohne eigenen Willens

Ein ſolcher Saß der Jurisprudenz iſt der , daß impuls vollziehen u. was ſich ſomit, wenn nicht

das dingl . Erfüllungsgeſchäft von ſeinem Grund: reflektoriſch, ſo doch direkt ſenſumotoriſch an uns

geſchäfte losgelöſt (abſtrakt) ſei u . daß dies insbeſ.abſpielt, iſt durchaus nicht als natürlicher Prozeß

von der Auflaſſung gelte. Ich habe dieſen Saß in uns angelegt, ſondern gelernt , d . h . durch wieder

bereits mehrfach bekämpft u . bin dabei, insbeſ. holte bewußte Willensimpulſe angewöhnt.

in dieſer Zeitſchrift 1921 , 163 ff., von den Säken Das Schreiben jedes einzelnen Buchſtabens hat un

des Rechts ausgegangen , die Pſychologie nur mittels einſt gewaltige Anſtrengungen gekoſtet; jeßt fließt

konſtruierter Beiſpiele , alſo in ihren praktiſchen der Brief aus der Feder , ohne daß wir den Willens

Ergebniſſen heranziehend. Hier ſoll nun der uma impuls hätten , erſt ein m u . dann ein a zu ſchreiben.

gekehrte Weg eingeſchlagen werden ; iſt die Brücke Troß dieſer reflektoriſchen Gebundenheit der Einzel

auf beiden Seiten gangbar, ſo wird ſie ſicherl. bewegungen behält jedoch eine ſolche Leiſtung als

zum Ziele führen . Als Ausgangspunkt benuke ich Ganzes den Charakter der freien Handlung. Denn

Wilhelm Windelband , Ueber Willensfreiheit, einen es ſtedt in allen dieſen Fällen hinter dem unwillkürl.

Pfeiler, gegen den ſich nicht viel wird einwenden Tun doch ein bewußtes Geſamtwollen : ... ich

laſſen . Es heißt dort S. 14ff.: will, was ich denke , niederſchreiben. Unſere pſycho

„Die Elemente des bewußten Willenslebens phyſiſche Reaktion iſt dabei durch die Abſicht des

nennen wir Begierden oder Begehrungen Willens in einer beſtimmten Richtung „ eingeſtellt"

dabei iſt jedes Begehren ... mit einer mehr oder u . bewegt ſich darin halb reflektoriſch, halb ſenſu

minder ausgebreiteten Erregung motoriſcher Nerven motoriſch weiter , ſolange dieſer Wille beſteht. .

verbunden, welche die zweckmäßig koordinierten Auch für den Stenographen genügt das einmalige

Bewegungen der Leibesglieder zur Befriedigung Entſchloſſenſein, um alle reflektoriſchen Bewegungen

der Begierde einleitet ... Wo . . , wie es in des Schreibens nach dem Gehörten auszulöſen.

einfachen Lebensverhältniſſen in der Tat vorkommt, So erweiſt ſich auch dies als ein Spezialfall der

das Bewußtſein zeitweilig nur durch eine einzige allgemeineren Tatſache, daß der Willensimpuls

Begierde beſtimmt iſt , da folgt unweigerlich im ſtets nur auf das Ganze des vorgeſtellten Zwedes

normalen Zuſtand die ihr entſpr. Bewegung des gerichtet iſt u . dabei doch die einzelnen Funktionen,

Leibes, d . i . die auf die Befriedigung gerichtete die zur Erfüllung des Zwedes notwendig ſind,

Handlung ---, ſei es , daß dieſe Verknüpfung ſich in Bewegung ſeßt , ohne ſie zu kennen oder für jeden

als eine inſtinktiv angeborene oder als eine durch einzelnen Bewegungsbeſtandteil eines geforderten

die Erfahrungen des individuellen Lebens erworbene Impulſes im Bewußtſein zu bedürfen . ... Freil.

erklärt. Wo es ſich um ſinnl. Dinge handelt , wiſſen wir, daß wir in lekter Inſtanz es auch

nennen wir dieſe unmittelbare Umſeßung, womit hier nicht mit etwas fertig Angeborenem , ſondern

das durch die Wahrnehmung entſpringende Bes mit etwas Erworbenem zu tun haben . . . . Die

gehren in zweckmäßige Handlung übergeht , den allgemeine Tatſache bleibt , daß jede der von uns

1
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gewollten Handlungen fich durch einen Mechanis: tragung des Anzugs zu verpflichten – wenn er

mus von Leibesbewegungen vollzieht, deſſen einzelne es nicht etwa vorzieht , 3. 3. überhaupt keinen

Momente nicht in geſonderten Willensimpulſen bindenden Entſchluß zu faſſen, ſondern abzuwarten,

begründet ſind u . daß der bewußte Wille nur bis einmal alle Vorbedingungen der ſofortigen

auf denZweck, nicht auf die phyſiologiſchen Mittel Uebertragunggegebenſind.Uebertragung gegeben ſind. Verpflichtet er ſich

geht , durch die er verwirklicht wird. zur Uebertragung , jo bedarf es zur Erreichung des

Wollen wir dieſe Darlegungen aufdas Rechts- Geſamtzweds nachmals noch eines neuen , auf die

gebiet anwendbar machen, ſo müſſen wir zuvörderſt | Erfüllung der Verpflichtung, alſo die Uebertragung.

an die Stelle der natürl. Bewegung der Leibes: gerichteten Willensimpulſes; der Vorgang ſpielt

glieder als Ziel der Begehrung die Herſtellung ſich demnach hier nicht mehr, wie in den Beiſpiels:

eines rechtl. Erfolgs ſeßen. Denn wenn auch die fällen Windelbands u . dem obigen Beiſpiele der

wiedergegebenen Säße auf gewiſſe rechtl. Elemente Realſchenkung, rein ſenſumotoriſch unter der Herr

unmittelbar anwendbar ſind, wie z. B. auf denſchaft des erſten u . einzigen Willensimpulſes ab,

Olkupationsaft, die Abgabe einer Willenserklärung, vielniehr bedarf es einer neuen Triebkraft, um die

ſo handelt es ſich für das Recht doch weſentl. um Schenkung zu Ende zu führen . Aber die beiden

die Herſtellung verwickelterer Erfolge , die ein Zu= nunmehr erforderl. Willengimpulſe ſind nicht gleicher

jammenwirken des natürl . Willens mit der Rechts: Natur. Der erſte jagt , d. h . iſt von der Vor:

ordnung als dem Geſamtwillen der Rechtsgenoſſen ſtellung begleitet : Ich will ſchenken, u . zwar zunächſt

vorausſeßen. Ferner müſſen wir den Begriff der durch das Mittel des Verpflichtungsvertrags; der

reflektoriſchen Handlung ausſcheiden . Denn es zweite : Ich will auch jeßt noch ſchenken , nunmehr

handelt ſich auch bei ihr nur um Körperbewegungen , durch das Mittel der Erfüllung des Verpflichtungs.

u . zwar um ſolche , die nicht im Senſorium , ſondern vertrages . Der erſte Willensimpuls gibt demnach

höchſtwahrſcheinl. in einem andern , im Rüdenmarke zugleich die Richtung an , die auch für den zweiten

befindl. Zentrum ausgelöſt werden ; ſolche ſind maßgebend bleiben ſoll, er ſeßt den Zweck u. ein

aber nur ſcheinbar Willenshandlungen, mit denen Mittel; der zweite ſeßt nur ein zweites Mittel,

allein es doch das Recht als Willensordnung aber keinen neuen Zweck. Der Fall unterſcheidet

zu tun hat. Ein ſenſumotoriſcher Vorgang, ſich von dem bei Windelband behandelten nur

wie er oben geſchildert iſt, auf dem Gebiete dadurch, daß an die Stelle der ſenſumotoriſchen

des Rechts wäre beiſpielsweiſe folgender : Jemand Ausführung des erſten Willensimpulſes ein zweiter

begegnet unter dem Eindruck einer großen Freude Willengimpuls u . deſſen Ausführung tritt, die

einem Trupp Schulkinder; er verteilt, getrieben aber die vom erſten Impuls angegebene Richtung

von dem Bedürfniſſe , nun auch andern eine Freude nicht ändern . Der zweite Impuls iſt im Ver

zu machen , den Inhalt ſeines Geldtäſchchens an ſie. hältnis zu dem die Richtung gebenden und ein

Die große Freude zwingt ihm den Wunſch zu Ausführungsmittel ſeßenden erſten nur die Seßung

ſchenken auf u. läßt gegenteilige Erwägungen gar eines weitern Ausführungsmittels. Dieſer Fall
nicht erſt aufkommen. Der Schenkungsvorgang iſt der , der in der Praxis häufiger vorkommt ,

ſelbſt iteinjo einfacheru,von den Verhältniſſen als berobige einerfenfumotorijden Durchführung
gegebener, daß es einer Prüfung der zur Erreichung des einzigen Willensimpulſes u. der vor allem

des Zweds dienl. Mittel gar nicht erſt bedarf; auch die Gerichte häufiger beſchäftigt. Damit

von dieſer Seite aus treten daher gegenteilige iſt aber nicht geſagt , daß es jemals gelingen könne,

Einflüſſe nicht auf . Der Schenkungsimpuls trägt auch den erſteren Fall unter das Schema des

ſomit den ganzen Rechtsvorgang bis zur Vollendung anderen zu preſſen, etwa in derWeiſe, daß man,

der Schenkungen. Ein Willensimpuls, begleitet von auch bei der Realſchenkung zunächſt einen richtung

der Vorſtellung, die ſämtl. begegnenden Schulkinder gebenden Willen mit Segung des erſten Mittels

beſchenken zu wollen (Abhilfevorſtellung; I. m . Uusf . (Verpflichtung), dann einen nur das andere Mittel

in dieſer Zſchr. a . a . D.) ; alles weitere ſpielt fich ( Ausführung) ſeßenden Willen unterſchiede. Dazu

gleichſam reflektoriſch ohne neue Willensimpulſe ab . fehlt es im Falle der Realſchenkung einerſeits an

Solche Fälle ſind freil. nicht ſehr häufig u . der Spaltung des Willens , anderſeits aber auch

kommen vor allen Dingen felten vor die Gerichte. an der Einigung des erſten Willens mit dem gleich:

Deswegen ſind ſie aber doch in rerum natura artigen des Vertragsgegners (Verpflichtungsvertrag)

vorhanden . Es kann auch ſo kommen , daß dem u. der nachfolgenden Einigung des zweiten bloßen

Schenkungsluſtigen der Gedanke kommt, einem Ausführungsmillens mit dem des Vertragsgegners

Begegnenden einen alten Anzug, den er zu Hauſe (Erfüllungsvertrag). Vielmehr wird infolge der

liegen hat, zu ſchenken . Dann fann er vernünftigers Gunſt der Verhältniſſe in dieſem Falle der Rechts

weiſe gar nicht auf den Gedanken kommen, daß zweck auf einfacherem u. kürzerem Weg erreicht

die Schenkung im Augenblick erledigt ſein ſoll; (1. dazu KG . OLG . 41 , 147 Nr. 8ay). Liegt

es wird alſo auch ſein Willengimpuls nur ſoweit aber kein geſonderter Ausführungswille oder Er

reichen , alles zu tun , was ſich unter den gegenfüllungsvertrag vor, ſo kann er auch nicht vom

wärtigen Umſtänden zur Herſtellung des Erfolges | richtunggebenden Verpflichtungswillen getrennt ſein
tun läßt, näml. ſich ſchenkungsweiſe zur Ueber- u . dennoch wirkſam werden, wie es die landläufige
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Lehre vom abſtrakten Erfüllungsvertrage verlangt ; / das Erfüllungsgeſchäft nicht beeinfluſſe ? ) 3ft es

es liegt vielmehr nur eine cautio discreta, die hier wirkl. gelungen, den logiſchen Zuſammenhang

Realſchenkung, vor. Und ebenſo iſt es im Grunde zu zerreißen ? Oder liegt hierin die Auswirkung

beim getrennten Verpflichtungs- u . Erfüllungs- eines Rechtsfaßes: Das Erfüllungsgeſchäft iſt

vertrage. Der Erfüllungswille bleibt Mittel zur im Zweifel als fitti. zu behandeln ? In ſolchem

Durchführung des richtunggebenden Verpflichtungs- Falle tönnte vom wirkl . Inhalte des Individual

willens. Dieſe logiſche Notwendigkeitwird — ſchein - willens freil. abgeſehen werden . Die Antwort

bar - nur da durchbrochen, wo zugleich mit dem muß lauten : Der Saß iſt nicht richtig ; ſolange

Erfüllungswillen ein neuer richtunggebender Ver : der richtunggebende Wille unfitti. u . ſeine Wirkung

pflichtungswille gefaßt wird . Ein ſolcher kannEin ſolcher kann nicht durch Geſetz oder neuen Parteiwillen aus

dem Willen eine neue Richtung verleihen , einen geſchaltet iſt, ſo lange iſt auch der Erfüllungswille

neuen Zweck ſeßen ; dann bleibt in Wirklichkeit unſittlich. Denn er hält ja dieſelbe. Richtung

der alte Verpflichtungsvertrag unerledigt u. wird inne, wie der Kauſalwille. Es ließe ſich doch

durch einen neuen richtunggebenden Willengimpuls ſchlechterdings nicht erklären , wie ein ſenſumotoriſch

mit ſenſumotoriſcher Durchführung in der Art der ablaufender (Realſchenkungs-) Wille mit unfitti .

Realſchenkung erſekt , der vielleicht denſelben Zweck causa wegen Sittenwidrigkeit wirkungslos ſein

ganz oder im weſentl. erreicht, den ſich der alte ſollte, während ein ganz gleicher Willenstatbeſtand,

Verpflichtungswille geſegt hatte. Das iſt z. B. bei dem nur in den ſenſumotoriſchen Uebergang

der Fall der Novation .Oder der neue richtung: ein neuer ausführender Willensimpuls ohne zwedt

gebende Verpflichtungswille ſekt eine neue Willens- legende Wirkung eingeſchoben wäre, nun auf einmal

bindung desſelben Inhalts, wie die vorige, u. erfüllt die Wirkung der Sittenwidrigkeit des erſten u .

fie ſofort ohne dazwiſchenliegenden Willensimpuls einzigen Zwedes aufheben ſollte. Man ſtünde vor

Dann haben wir es im Zweifel mit einem der einer Wirkung ohne Urſache, einem juriſtiſchen

Feſtſtellungsverträge oder mit der einfachen Wieder Wunder .

holung des erſten Vertrags zu tun , nur abermals Alles, was hier vom Erfüllungsvertrage geſagt

in der Form der Realſchenkung. Hier findet ſich iſt, gilt auch von der Auſlaſſung, die gleichfalls

- ſcheinbar -- die Unabhängigkeit des Erfüllungs- ein ſolcher iſt. Nehmen wir an, zwei Parteien

dertrags von der alten causa, die die herrſchende verhandeln vor dem Grundbuchamt über eine

Lehre vom dingl. Vertrage verlangt u . als abſtrakt Hypothekenangelegenheit ; dabei ſchlägt der Grund

bezeichnet ; in Wirklichkeit liegt gar kein Erfüllungs- buchbeamte vor, die Sache dadurch zu vereinfachen ,

vertrag vor, ſondern ein neuer ſenſumotoriſch durch daß der eine ein Grundſtüď an den andern aufläßt.

geführter Realvertrag. In Wirklichkeit gibt es Der Grundſtückseigentümer greift ſofort dieſen Se

überhaupt kein Mittel, die Abhängigkeit des Er: danken auf u . erklärt zu Protokoli des Grund :

füllungsvertrags vom richtunggebenden Willen des buchamts die Auflaſſung. Es liegt kein Grund

Rauſalvertrags zu durchbrechen ; der Erfüllung8: vor , warum dieſe nicht wirkſam ſein ſollte. Nehmen

vertrag iſt ſeiner Natur nach abhängig vom wir aber an , die Parteien haben zunächſt einen

richtunggebenden Rauſalvertrag u . die Auseinander- Grundſtückskauf in der Form des § 313 BOB.

reißung beider ein logiſcher Widerſpruch. Was aber geſchloſſen u . erklären nun die Auflaſſung; hier

der Logił widerſpricht, kann nicht Recht ſein ( 1. o . ) . kommt nur der Auſlaſſungserklärungswille neu

Es wäre nun an ſich denkbar, daß das Geſeß hinzu, der in den ſenſumotoriſchen Vollzugsvorgang

von der Anſicht ausginge, bei gewiſſen Geſchäften eintritt , etwas weiteres ändert ſich nicht. Freil.

müſſe. etwa wegen ihrer beſondern Wichtigkeit oder iſt der Auflaſſungsvorgang eine Erklärung u.

Unſicherheit, die Erfüllung ſtets unter Wiederholung enthält daher eine Vorſtellung in ſich. Dieſe iſt

des tauſalen , richtunggebenden Willens geſchehen. aber nicht etwa die eines neuen Zweckes, der dem

Dann wäre äußerl. ein abſtraktes Erfüllungsgeſchäft Veräußerungswillen eine neue Richtung oder gar

hergeſtellt ; die Erfüllung wäre in vollem Umfange nur von neuem die alte Richtung gäbe ; ſie iſt

von dem urſprüngl . richtunggebenden Willen losges nur die Vorſtellung, daß es ſich um Erreichung

föſt, was eben zufolge der oben nachgewieſenen logiſchen des alten Ziels durch das Mittel der Auſlaſſung

Notwendigkeitnurdurch Faſſung eines neuen kauſalen handele , alſo keine Willens-, ſondern eine Wiſſens

Willens gleicher Richtung geſchehen könnte. Abererklärung, während der Auflaſſungswille überhaupt

damit wire anderſeits über das Ziel inſofern nur die Erfüllung des Veräußerungsvertrags um:

hinausgeſchoſſen, als der urſprüngliche richtung: faßt . Alſo auch bei der Auflaffung tritt kein

gebende Wille verurteilt wäre , ein Torſo zu bleiben, neuer kauſaler Wille auf , der die Außerdienſtſtellung

ein Vertragswille, der fraft ſeiner geſeßl . Anlage des alten erklären u . unſchädl. machen könnte. Das

nie Erfüllung finden könnte . Das wäre ein Widers Geſeß aber hat einen ſolchen weder als Parteiwillen

finn. So iſt auch die Meinung des Geſeķes nicht; fingiert , noch ihn durch Rechtsſaß erſeßt, wenigſtens

dieſes hebt den Zuſammenhang nicht auf, verdeckt nicht über die Fälle der Kondiktionen hinaus

ihn nur (f. u .). Aber wie ſollen wir es dann (Näheres hierüber an anderer Stelle). Hiervon

verſtehen, wenn wir z . B. den Saß aufgeſtellt

finden, daß die Unſittlichkeit des Grundgeſchäfts 1 ) Med 3. 1921 , 282 ,
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abgeſehen beſteht demnach die Eigentümlichkeit des landesrechtlichen Strafbeſt. ausgeübt hat , in denen

Erfüllungsvertrags u. mit ihm der Auflaſſung ledigl . Strafarten angedroht waren, die im StGB. für

darin , daß bei ihnen die innerl . ſtets beſtehende den Nordd. Bund nicht enthalten waren .

Beziehung auf den richtunggebenden, d. i . kauſalen Die Bedenken Henles gegen die Zuläſſigkeit

Willen nicht ausgeſprochen zu werden braucht. des in § 1 u . 82 Abſ. 3 des GStr6 . enthaltenen

So ſagt der Code civil SS 1131, 1132 : „ Eine Eingriffs in das Landesrecht ſind deinnach in der

Verpflichtung, die gar keine Veranlaſſungsurſache RV. nicht begründet u. es braucht deshalb nicht

hat, oder durch eine falſche oder unerlaubte Urſache auf die weitere Frage eingegangen werden , ob

veranlaßt iſt , kann nicht von Wirkſamkeit ſein. nicht die Erſtređung dieſer Beſt. auf das bayer.

Doch iſt der Vertrag deshalb nicht weniger Landesrecht deshalb rechtswirkſam iſt, weil die
gültig, wenn die Veranlaſſungdesſelben bayer. Staatsregierung ihnen bei der Beratung

nicht ausgedrüdt iſt“ . In dieſem Sinne ſind des Entw. im Reichsrat zugeſtimmt hat. " )

die Erfüllungsverträge — freilich nicht ſie allein —- Die weiteren Ausführungen Henles enthalten,
abſtrakt.

abgeſehen von einigen offenſichtl. Verſehen ”), eine

Reihe von Jrrtümern . Senle überſieht zunächſt

Das Geldſtrafengeſek und das bayer. einmal, daß durch § 1Abſ.1 des GStr6 . auch
der in Art . 15 Abſ. 3 des Lotto . feſtgeſepte Betrag

Landesſtrafrecht. der Geſamtſtrafe auf 100 000 M erhöht wurde.

Bon Richard Hallenbach, Amtsrichter in München.
Bei dieſem Ergebnis bleibt allerdings auch die

Unſtimmigkeit beſtehen , daß bei einer Mehrheit

In Nr. 9/10 der Bay3R. unterſuchen II. Staats:
von Zuwiderhandlungen gegen das Lotto. das

anwalt Henle u . II . Staatsanwalt Bleicher die Maß der GeſamtGeldſtr. den Betrag, der bei einer

Wirkung des GStrG. v. 21. Dez. 1921 auf das Einzelzuwiderhandlung zuläſſigen Höchſtſtrafe nicht

bayer . Landesſtrafrecht. Ihre Ausführungen überſteigen darf. Eine praktiſche Bedeutung wird

fönnen 3. T. nicht unwiderſprochen bleiben .
dieſe Unſtimmigkeit 3. 3. wenigſtens taum ge

1. Henle wirft in erſter Linie die Frageauf, minnen, weil wohl nicht damit zu rechnen iſt, daß

ob die Beſt. des § 1 u. des § 2 Abſ. 3 des GStr6. für eine Einzelverfehlung eine Geldſtr. von
überhaupt auf das Landesſtrafrecht erſtreckt werden

100 000 M ausgeſprochen wird .

konnten . Er möchte die Frage verneinen . Er Henle hat bei ſeinen Ausführungen vor allein
geht dabei zutreffend davon aus, daß nach Art . 7

aber das dem bayer. Landesſtrafrecht eigentüml .
Nr. 2 in Verb. mit Art . 12 Abſ . 1 S. 1 der

Inſtitut der höher ſtrafb . Uebertretungen ( Art. 5
RV . dem Reich das Gefeßgebungsrecht über das | AGSIPO.) verkannt.

AGStPO.) verfannt. Dies hat ihn einmal zu
Strafrecht zuſteht mit der Wirkung, daß , ſolange der in Fußnote 3 vertretenen irrigen Anſchauung

u. ſoweit es von dieſem Gefeßgebungsrecht keinen verleitet, daß in den Fällen des Art . 100 des

Gebrauch gemacht hat, die Länder das Recht der Polsto. u .des Art . 96 Abſ. 4 des Brand VerfG .

Geſekg . haben u. daß umgekehrt die Landesge: v . 3. April 1875 Geldſtr. von 3-100 000 M an :

ſezg. auf dem Gebiete des Strafrechts ſolange gedroht ſeien. In beiden Fällen handelt es ſich
u . ſoweit ausgeſchloſſen iſt, als eine reichsrechtl. um lebertretungen , weshalb die Geldſtr. bei

Regelung vorliegt. Henle folgert hieraus, daß . Art. 100 des PolStGB. 1–5 250 M, im Falle

ſoweit die Länder ein Geſeßgebungsrecht auf des Art. 96 Abſ.4 des Brand VerfG .1–3000 M

ſtrafrechtl. Gebiete haben, das Reich es durch beträgt. Derſelbe Umſtand mag vielleicht auch

den Erlaß von Vorſchr. nicht beſchneiden dürfe ,
zu der . gleichfalls irrigen Anſchauung Henles bei:

die unmittelbar die von den Ländern innerh . getragen haben,daß 1 Abſ. 1 Saß 1 desG.
ihrer Befugnis erlaſſenen Strafnormen ändern.

Str6.auf die Forſtfrevelu .Forſtpolizeiübertretungen
Dieſer Schlußfolgerung kann aber nicht bei

getreten werden . Sie verkennt die Tragweite des 1) Benle hat dieſe Frage mit Hecht verneint. Seine
Art . 12 A6.1 Sap 1 der RV. , der den Ländern Ausführungen geben aber den Sinnder vom Staats.

keineswegs ein gegen Eingriffe der Reichsgeſekg. miniſterium der Juſtiz im Landtag abgegebenen Er

geſchüßtes Geſetzgebungsrecht gewährt. Henle mag

klärungen nicht richtig wieder . Dieſes hat dort nur

erklärt. Daß die Bayer. Staatsreg. ebenſo wie die der

zugegeben werden , daß Einbrüche in das Landes: übrigen Länder dem Entw . aus Zwedmäßigkeit& gründen

rechtvon der Art , wie ſie durch § 1 u . § 2 Abſ . 3 zugeſtimmt hat; es hat damit nicht etwa Medenten

des Str . erfolgt ſind, von Ausnahmefällen an der Rechtsgültigkeit einzelner Beſt. des GStrG.

wie dem vorliegenden abgeſehen tunlichſt vermieden
zerſtreuen, ſondern nur darüber Aufſchluß geben wollen,

welche Saltung die Bayer. Staatsreg . im Reichsrat

werden ſollen . Unzuläſſig u . rechtsunwirkſam ſind zu dem Entw . eingenommen hat und welche Geſichts

fie deshalb aber nicht. Sie ſind überdies in ähnl . punkte ſie hierbei geleitet haben.
Weiſe auch ſchon früher vorgekommen ; denn die ?) 3. B. beträgt nunmehr die Geldſtr. im Falle

Wirkung des § 1 des GStr . auf das Landes: des Art. 5 Abſ. 2des lotto. 100—100 000 M, nicht 3

ſtrafrecht unterſcheidet ſich nicht weſentlich von der
bis 100 000 M, im Falle des Art . 76 des Gintsto.

20—100 000M, nicht20 000 – 100000 M ; in Fußnote3

jenigen , die § 6 Ab . 1 des ESSIOB. auf die wird wiederholt Art. 44 des Roſten8. ſtatt des Stempel

am 1. Jan. 1871 in Kraft gebliebenen älteren O. angeführt u. a . m .
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des bayer. Forftſtrafrechts überhaupt nicht anwend- | Anſchauung Bleichers anſchließen. Ich neige viel

bar ſei. Senle ſtüßt dieſe Anſchauung auf die mehr der Auffaſſungzu, daß § 1 Abſ.1 des GStro.

Behauptung, daß dieſe Straftaten nicht unter die in erſter Linie zwar den Regelfall eines Straf

Dreiteilung des § 1 des StGB. gebracht werden | rahmens im Auge hat, daß er aber, vorbehaltlich

tönnten . Eine nähere Begründung hiefür gibt der Ausnahme im Abſ. 2 , auch auf feſtbeſtimmte

er nicht. Infolgedeſſen iſt es auch nicht möglich. Strafen Anwendung finden ſoll mit der Wirkung,

die Quelle bloß zu legen , aus der jener Irrtum daß deren Beträge aufdas Zehnfache erhöht werden .

gefloſſen iſt. Warum es z . B. nicht möglich ſein Der Fiktion , daß die feſtbeſtimmte Strafe zu :

ſoll, die Zuwiderhandlungen gegen Art. 76 , a 77 , gleich Höchſt- u . Mindeſtbetrag der Strafe ſei ,

88 , 90—96 des ForſtO . in die in g 1 des StGB. bedarf es darnach nicht, um die Erhöhung der

gegebene Gliederung der ſtrafb. Handlungen ein: abſoluten GStr. zu rechtfertigen. Dieſe Art der

zureihen , iſt ſchlechthin nicht erſichtlich. In dieſen Begründung möchte ich ſogar ausdrücklich ablehnen ,

Fällen handelt es ſich unzweifelhaft ſtets um weil ſie folgerichtig zur Erſeßung der abſoluten

Uebertretungen (Art . 4 AGSIPD.) . Sie tann Strafe durch einen aus der bisherigen Strafhöhe

daher Henle nicht gut im Auge gehabt haben , u. dem zehnfachen Betrag davon gebildeten Straf

eher vielleicht die Forſtpolizeiübertretungen des rahmen u . damit zur Aenderung des Grundge

Art. 75 des Forft6. u . jene Forſtfrevel, bei denen dantens der betroffenen Strafbeſt. führen würde .

die angedrohte Strafe ſich nach dem Vielfachen Im Gegenſaß zu Bleicher nehme ich daher an ,

eines beſtimmten Betrags bemißt. Daß auch dieſe daß die in den Art . 88 und 89 des ForſtG . u .

Fälle an u. für ſich in der Einteilung des § 1 den Art . 26 und 38 des rev . ForſtStr6 . für die

des StGB . untergebracht werden können , iſt all: Pfalz angedrohten GStr. auf das Zehnfache er:

gemein anerkannt.3) Nach Art. 5 AGStPO.gilt höht wurden u. zwar ſowohl die Einzelbeträge

für ſie allerdings die Beſonderheit, daß ſie auch wie gegebenenfalls die höchſten zuläſſigen Summen.

dann Uebertretungen ſind, wenn die im Einzel- Ganz ähnlich liegen die Dinge bei der von

fall zuläſſige Höchſtſtrafe den Betrag von 1500 M Bleicher gleichfalls verneinten Frage, ob 8 2 Abſ. 3

überſteigt. des GStr. auf Art . 54 des Forſt . u . Art . 5

II . Ganz anders als Henle beurteilt Bleicher des reb . ForftStr6. Anwendung findet. Auch

die Wirkung des GStr6 . auf das Landesſtrafrecht. § 2 Abſ. 3 des GStro. geht ähnlich wie § 1 von

Er erkennt zutreffend die grundſåkl. Anwendbarkeit dem Regelfall aus , daß der für die Strafum :

des § 1 und des § 2 Abſ. 3 des 6 Str6 . auf das wandlungwandlung gegebene Maßſtab dem Richter zw .

Landesſtrafrecht im allgem . u . auf das bayer. Forſt
einem Mindeſt- u . Höchſtbetrag Bewegungsfreiheit

ſtrafrecht im beſonderen an . Er verneint aber läßt . Nach ihrem Zweď findet ſie aber, wie ſich

die Anwendbarkeit des $ 1 des Str . auf ab : beſ . aus der Begr. ergibt, ausnahmslos auf alle

ſolute Strafdrohungen . Bleicher kann ſich für bef. Umwandlungsmaßſtäbe Anwendung, ſelbſt

ſeine Auffaſſung auf den Wortlaut des § 1 Abſ . 1 wenn dieſe dem richterl. Ermeſſen keinen Spiel

des G Str . berufen . Zu ihren Gunſten macht raum lafien . Dabei darf die Anwendung des

er daneben noch geltend , daß beim GStrG. keine § 2 Abſ. 3 des GStrG. auf Art . 54 des ForſtG .

nusdehnende Auslegung möglich ſei . Für lektere u . Art . 5 des rev . ForſtStro . für die Pfalz eben

Behauptung bieten aber weder das Geſep ſelbſt, ſowenig wie die Anwendung des § 1 Abſ. 1 auf

noch ſeine Materialien eine Stüke . Eher iſt das die Strafbeſt. der Art . 88 u . 89 des ForſtG . u.

Gegenteil der Fall, weil , wie ſich insbeſ . aus der der Art . 26 u . 38 des rev . ForſtStr6 . für die

dem Gefeßentw. beigegebenen Begr . ergibt, die Beſt. Pfalz dazu führen, das Weſen der Strafbeſt. des

des § 1 Abſ. 1 alle Geldſtr. dem geſunkenen Geld
Art . 54 des ForſtG . u . des Art . 5 des rev . Forſt:

wert anpaſſen will. Daß die Erhöhung der Str. Str . für die Pfalz zu ändern u . an die Stelle

durch § 1 Abſ. 1 nicht auf Strafrahmen beſchränkt des bisherigen ſtarren Umwandlungsmaßſtabe einen

bleiben ſollte, ergibt ſich auch aus Abſ. 2 , der Umwandlungsrahmen zu ſeßen . Seine Wirkung

von der Vorſchr. des Abſ . 1 ſchlechthin ohne Ein beſchränkt ſich vielmehr darauf, alle in Art. 54

ſchränkung die Fälle ausnimmt , in denen die an : des ForſtG . u . Art. 5 des rev . ForſtStr6. für

gedrohte Str. in dem Mehrfachen eines beſtimmten die Pfalz erwähnten Geldbeträge auf das Zehn

Betrag& beſteht, obwohl es ſich bei ihnen über- fache zu erhöhen .

wiegend um abſolute Strafdrohungen handelt . Schließlich möchte ich auch nicht die Bedenken

Ueberdies führt der Standpunkt Bleichers, wie teilen, die Bleicher gegen die unmittelbare An

dieſer ſelbſt zugibt , zu unerträgl . Ergebniſſen , ein
wendbarkeit des § 3 des Str6. auf das Landes :

Umſtand, der für ſich allein ernſthafte Zweifel an ſtrafrecht hervorkehrt. Denn es entſpricht, wie

der Richtigkeit des von Bleicher an den Eingang dies zutreffend auch Henle betont, dem Sinn u .

ſeiner Ausführungen geſtellten Auslegung&grund | Zweck des GStrG ., die Beſt. des § 3 , die ſchlecht:

ſages rechtfertigt.
hin von den beſtehenden Strafvorſchr. ſpricht, auch

Bei dieſer Sachlage kann ich mich nicht der auf das Landesſtrafrecht zu erſtređen. In der

Begr. iſt dies mit aller Beſtimmtheit ausgeſprochen ,

9) S. hierzu Homm. der ROR., Note 5 zu § 1 SIOB. wenn es dort heißt : ,, Außerdem eröffnet der Entw .
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der 6Str. ein neues Gebiet , indem er das Gericht an ſeine Gäſte iſt ein Mietvertrag, der nach den Beſt. des

anweiſt, überall da , wo wegen eines Vergehens Vertrages u . den geſeßl . Vorſchr. in $ 8 535 ff. BGB.

bisher auf eine Freiheitsſtrafe erkannt werden zu beurteilen iſt, denen nur noch in den 88 701--704

mußte, eine 6Str . zu verhängen , wenn nicht mehr
BGB. wegen der Eigenart des Gaſtwirtemietvertrags

beſ . Beſt. über die Haftung und das Pfandrecht des Gaſt
als 1 Monat Freiheitsſtrafe verwirkt iſt u . der

wirtes beigefügt ſind. (Vorbem . 1 zu § 701 bei Staudinger
Strafzwed durch eine 6 Str. erreicht werden kann . "

u . Vorbem . 2 RGRKomm ). Hierbei beſteht kein Unter

Die Anwendung des § 3 Abſ. 1 auf das bayer . ſchied, ob auf kürzere oder längere Zeit dauernd vermietet

Forſtſtrafrecht führt allerdings zu einem wenig wird, nur pflegt man regelmäßig den erſteren Vertrag

befriedigenden Ergebnis , weil zwar beim Gewohn: einen Beherbergungsvertrag, den leßteren einen Dauer

heitsfredel (Art . 105. des Forft . , Art . 40 Nr. 1 mietvertrag zu nennen. Eine feſte Grenze zw. dieſen

Halbjak 2 , Nr. 2 Abſ . 2 u . Nr . 3 Abſ. 2 des beiden Arten läßt ſich nicht allgemein ziehen, e8 muß dies

rev . Forſt Str6. für die Pfalz) , nicht aber in den von Fall zu Fal gewürdigt werden, wobei als Unter

Fällen der Art . 95 Ab . 5 , 96 Abſ . 2 , 102 und
ideidungsmerkmale die Dauer der Miete, die Art

103 des ForſtG . u . der Art. 33 A6.4, 36 46.2,
der nietenden Perſönlichkeiten ( Einheimiſche oder

Fremde), ſtärkere oder ſchwächere Lošlöſung von dem

40 Nr. 1 Halbſaß 1 , Nr . 2 Abſ. 1 , u. Nr. 3 Abſ . 1 übrigen Gaſtwirtſchaftsbetrieb z . B. Selbſtverföftis

des red. ForſtStrG . für die Pfalz auf GStr. er
gung , Eigenbedienung uſw. herangezogen werden

kannt werden kann . Bleicher verſucht dieſes Er: können (Mittelſtein S. 587, Niendorf S. 19) .

gebnis auf dem Weg über Art . 4 des ÁGSIPO. Dieſer Unterſchied iſt jeßt wichtig geworden, lo

zu vermeiden, Seinen Ausführungen kann aber wenig er es früher war, denn die Neuzeit hat hin=

nicht beigetreten werden. Denn Art. 4 AGSIPD. ſichtlich der Vermietung von Wohnräumen einſchneis

ſpricht nur von den Vorſchriften in der Einleitung dende Beſt. gebracht, bei deren Anwendung der er

u . in dem erſten Teil des StGB. Zu dieſen gehört aber
wähnte Unterſchied ſtart zutage tritt . Ich benenne

§ 3 Abſ. 1 des GStr6. nicht; er iſt ſachlich nichts
hier nur die MieterSchVD . v . 23. Sept. 1918 in

der Erg . v . 22. Juni 1919 u . Faſſung d. 11. Mai 1920

anderes als eine Aenderung einzelner beſ . Straſbeſt .,
(RGBI. 951), die WohnMangVD . von den gl . T. ,

nicht etwa eine Ergänzung der allgem . ftrafrechtl. die bayer. MinB. v . 13. Aug. 1920 (StA . Nr. 189)

Vorſchriften De lege lata bleibt daher an
betr . Schuß der Mieter u . die vom 10. Aug. 1920 mit

geſichts der ausdrüdl. reichsrechtl. Regelung , die Aenderung v. 7. Febr . 1921 betr. Maßnahmen gegen

nach dem Grundſatz „ Reichsrecht bricht Landrecht" Wohnungsmangel (StA . Nr . 186'1920, 34/1921) .

ſich auf den Gewohnheitsfredel erſtredt, nichts An ſich ſprechen dieſe Beſt. von Wohnräumen,

anderes übrig, als ſich mit dem Ergebnis in dem Mieten von Wohnräumen , Kindigung von Mietvers

Bewußtſein abzufinden, daß beim Gewohnheite: hältniſſen uſw. , ſo daß man annehmen könnte, daß

frevel fich der Strafzweck kaum durch eine GStr.
ihnen ſowohl der Beherbergungsvertrag als auch der

erreichen laffen u . daher in der Regel auch fein
Dauermietvertrag unterliegen , weil beide Miete von

Wohnräumen ſind. Allein nach dem ganzen Aufbau

Anlaß zur Anwendung des § 3 des 6StrG. be
der Anordnungen u. der daraus ſprechenden ſozialpol.

ſtehen wird.
Tendenz auf Schaffung u . Schuß von Dauerverhält

uiſſen, ſoweit es die obwaltenden Umſtände zulaſſen,

iſt der Saß gerechtfertigt, daß all die leßterw . Beſt.

Kleine Mitteilungen. auf die ihrer Natur nach einem ſteten , oft raſchen

Wechſel unterworfene Beherbergung von Gäſten auf

Hotelmiete. Früher haben die Gaſtwirte ihre

Gäſte in ihre Wohnräume lieber aufgenommen ,
Grund von Beherbergungsverträgen alſo auch auf

wenn ſie nicht als „ Paſſanten “, ſondern auf längere
dieſe felbſt keine Anwendung finden können . Für dieſe

bleibt es daher einzig u . allein bei den oben ange

Zeit kamen, u. ſie haben ihnen ſogar wegen des län
führten Vorſdr . des BGB (RGE im Bay Sta .

geren Bleibens eine Preisermäßigung gewährt. In der
.

Neuzeit mehren ſich aber die Fälle, wo ihnen die
Nr . 61/22 S 7) ") Würde man ſich jedoch auf den

Dauermieter wegen der beſtehenden oder erwarteten
Standpunkt ſtellen, daß der Beherbergungsvertrag

günſtigen Konjunktur läſtig fallen, beſ. dann, wenn
überhaupt kein Mietvertrag iſt. ſo würde von ſelbſt

die Anwendung der bezeichneten neuzeitl. Anordnungen
dieſe noch günſtig eingemietet haben. In ſolchen

Fällen geht das Beſtreben der Gaſtwirte dahin, ihre
entfallen , da dieſe bloß für Mietverhältniſſe gelten .

vermieteten Räume möglichſt bald wieder frei zu
Anders verhält es ſich bei den als Dauermieten bes

bekommen, u . dieſes Beſtreben zeitigte von ſelbſt die
zeichneten Rechtsverhältniſſen, welche im Gaſtwirt

Frage, ob hiegegen fein geſel. Schuß beſtehe. Das
ſchaftsgewerbe ſehr wohl vorkommen . Sie ſind die

Folgende möchte dieſe Frage beantworten .
einen dauernden Zuſtand bezweckenden Mietverträge

In dieſem Zuſammenhange ſoll nur jenes Rechts
u . unterliegen daher den bezeichneten neuzeitl . An
ordnungen, da keine Ausnahme biefür gemacht iſt.

verhältnis gewürdigt werden, das entſteht, wenn Gaſt

wirte entgeltlich ihren Gäſten ihre Wohnräume zum
Aus dieſen ſollen nur die wichtigſten Punkte hervor

gehoben werden .

Bewohnen zur Verfügung ſtellen . Außer Acht ſollen

bleiben jene Funktionen, welche die Gaſtwirte in der
Was die Eingehung einer Dauermiete anlangt,

Regel nebenher noch übernehmen, wie Gewährung
ſo genügt nicht der Abſchluß eines Mietvertrages unter

von Speiſen u . Getränken, übernahme von Dienſt
den Parteien , ſondern der § 18 der WohnMangBet.

leiſtungen uſw. Dieſe Verhältnifie unterliegen einer
v. 10.Aug. 1920 beſtimmt, daß Wohnungen nur mit

anderen rechtl. Würdigung (Kauf, Dienſtvertrag uſw.) .
der vorherigen Zuſtimmung der OrtepolBeh . ders

Das Ueberlaſſen der Wohnräume des Gaſtwirtes ) S. a . 18. 1922 Sp . 76 .
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mietet, überlaſſen od . in Gebrauch genommen werden geſchadet als genüßt. Die Jugendl. ſollen von den

dürfen . Dieſe hier vorgeſchriebene vorherige Bus | Erwachſenen nicht nur in der Haft, ſondern auch bei

ſtimmung iſt aber keine vertragl. Zuſtimmung eines der Vernehmung ſtreng abgeſondert werden. Wenn

Dritten i . S. der $$ 182 ff. BGB. , ſie iſt kein Rechts- nur irgendwie die Vernehmung einen Aufſchub zu

geſchäft, ſondern ein durch eine ſtaatl. oder gemeindl. läßt, ſoll der Richter die Vernehmung des Jugendl.

Behörde in Ausübung amtl. Funktionen vollzogener pflegen . Reichlich ſoll die Polizei Anordnungen gegen

Alt. Er ſtellt ſich als Bedingung dar, von deren die Gefährdung der Jugend erlaſſen. Die Schule

Eintritt die Rechtsgültigkeit des Vertrages abhängt . follte in geeigneter Weiſe die poliz . Maßnahmen in

Da von einer vorherigen Zuſtimmung die Rede iſt, Zweck u . Bedeutung vor den Jugendl. erörtern . JGH.

To iſt die Bedingung eine condicio in praesens vel u . Bolizei , insber. deren Fürſorgerin, können ſich

praeteritum collata. Es iſt daher nicht erforderlich, ſomit gegenſeitig ergänzen u. durch vertrauensvolles

daß dieſe Zuſtimmung den Vertrageparteien eigens Zuſammenarbeiten Nußen u . Segen bringen .

mitgeteilt wird, oder daß ſie den Parteien beim Vers A18 Aufgabe der Polizeipfl. für Stärkung der

tragsabſchluſie zum Bewußtſein oder zur Kenntnis Jugendfürſorge bezeichne ich :

gelangt iſt, ſondern es iſt hinreichend, daß die Be
1 Das Aufſuchen von Jugendl. , die der Schuß

dingung eingetreten iſt (vgl. Staudinger BOB.Anm .III aufſicht troben . Mitteilung der Namen dieſer

der Einl.zu den Rechtsgeſchäften BD.IS. 391 , Anm. 7d Jugendl. an die GH . iſt ein Erfordernis .

Vorbem. vor $ 158). Die Zuſtimmung kann ſowohl 2. Die Jugendl. ſind in der Schubhaft durch die
von Fall zu Fall als auch für beſtimmte Fälle all Polizeipflegerin aufzuſuchen. Dieſe foll eine

gemein ausdrücklich oder ſtillſchweigend erteilt werden . gründl. Ausſprache mit den Jugendl. herbeiführen .

Irgend ein Verbot in dieſer Richtung beſteht nicht, Ein ſolches Verfahren hat ſchon oft den Wende

fie liegt lediglich in dem pflichtmäßigen Ermeſſen der
punkt im Leben des vom Pfade des Rechts abge=

zuſtändigen Behörde . Die Münchener Behörden haben
wichenen Jugendlichen bedeutet.

den Weg der allgem . Zuſtimmung zu den Vermietungen 3. Meldung der jugendl. Straftaten an die Jugend

der Gaſtwirte gewählt (5. Bek. des Stadtrates München fürſorge u . die GH , noch bevor der Staatsanwalt

vom 9 März 1922, Münchener Gem3 . Nr. 20 vom hievon Kenntnis erhalten hat .
11. März 1922 u . Bet. des Präſidenten des MEA.

4. Unterbringung ortêunkundiger, obdach- u . mittels

München v . 8. Febr. 1922) . loſer Jugendl . in Heimen u . ſonſtigen Fürſorges
Was bier von der Zuſtimmung zum Vermieten,

ſtellen . Vorlehrungen ſonſtiger Fürſorgemaß

Ueberlaſſen oder in Gebrauchnehmen von Wohnräumen nahmen für Hilfebedürftige u . Beratung für die

in Gaſtwirtſchaften geſagt iſt, gilt natürlich auch von
von auswärts zugezogenen u. die in den neuen

der Zuſtimmung zur Kündigung der Dauermieten,
Verhältniſſen Unerfahrenen.

wobei nur zu bemerken iſt, daß in München m. W. 5. Das Beſtreben, zwiſchen Jugendfürſorge u. JOH .

in dieſer Richtung eine allgemeine Zuſtimmung bisher
einerſeits u. den zuſtändigen Beamten u. Stellen

nicht erteilt wurde (§ 1 der MSCh Bek.). Auch die der Polizei andererſeits ermittelnd u. vermittelnd

Beft. über Regelung des Mietzinſe8 u. über den Volls
einzugreifen.

ſtredungsidus gelten bei der Dauermiete.
Aufgabe der Polizei muß ferner ſein :

Alle dieſe Beſt. gelten gleichmäßig auch für die

Hotels, Hotels garnis, Fremdenheime, Fremdenpen
1. Suführung aller Jugendl. an die poliz. Hilfe

fionen u. dgl . gewerbsmäßige Zimmervermieter.
oder Fürſorgeſtellen. Hier hat ſofort die erforderl.

LG Hat Preſtele in München.
Fürſorgetätigteit in der veranlaßten Weiſe einzu

feben .

2. Schaffung der Möglichkeit, alle Jugendl. im Bes

Die Bedeutung der Polizei in der Jugendgerichte darfsfalle in Heimen u. Anſtalten zur Verwahrung
hilfe (J6H. ) . Der Polizei kommt in der JGH. eine u . zum Schuß unterbringen zu können. Darum

einflußreiche u . bedeutungsvolle Tätigkeit zu . Für die möglichſt vielſeitige Gründung von Heimen u. Fürs

IGH. kommen drei Arten der Polizei in Betracht: forgeeinrichtungen .

Die Sittenpolizei, die Atriminalpolizei, die allgem .
3. Jugendl . Faulenzer, die der Schule aus dem

Polizei . M. a . W.: Die Arbeit der Polizei in der
Wege geben, ſollen von der Einlieferung in das

IGH. iſt ermittelnd, zuführend u . unterſtütend. Weiter Polizeigefängnis verídont werden . Sie ſollen mit

wird die Polizei in vielen Fällen ſelbſt Fürſorgerin Seldſtrafe belegt u . unter Schußaufficht geſtellt

der Jugendl. werden. Hierin wird ſie ſich von dem werden .

Beſtreben leiten laſſen, bei erſtmaligen leichteren Ver- 4. Ueberſtellung des Jugendl . , der bei der Polizei

gehen die Jugendl. zu verwarnen . Endlich wird fie, vernommen werden muß, an die Fürſorgerin. Dieſe

was in lepterer Seit ſehr häufig der Fall iſt, die Be- hat ſich durch geeignete Geſpräche einen Ueberblick

hörden u . Vereine zu Fürſorgemaßnahmen gegen die zu verſchaffen über die Eigenſchaften des jugendl.

Fugendl. veranlaſſen. Wenn aber die Fürſorgetätig- Rechtsbrechers u. über die Urſachen des Rechts

teit der Polizei erfolgreich u . nachhaltig werden soll, bruds . Dadurch wird die Möglichkeit geſchaffen,

ſo muß die Polizei ein Bindeglied zw . ihr u. dem die richtigen Fürſorgemaßnahmen zu beſchließen,

Jugendl. ſchaffen, das geeignet iſt, die Schreckensges vorzubereiten u . auszuführen.

ſtalt des Polizeiorgans zu beſeitigen . Ein folches 5. Vorführung des Jugendl. an die Hilfeſtelle. Dieſe

Mittel kann in der Aufſtellung einer Fürſorgedame, muß erfolgen, bevor noch Mitteilung über den

einer Polizeipflegerin ulm . gefunden werden . Zu dieſem Grund der Vorführung an die Eltern kommt.

Auswege hat die Polizei ſchon in mehreren Städten- Aber nicht nur ſollten bei der Polizei Fürſorge

gegriffen. Liegen bloß Uebertretungen vor , jo foll frauen angeſtellt, ſondern es ſollten förml. Hilfs

die Ariminalpolizei vonErhebungen über Familien- ſtellen in Anlehnung an die Polizei geſchaffen werden,

verhältniſſe abſehen . Denn hierdurch würde mehr gleichgültig ob in Verb . mit der Polizeipfl. oder
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getrennt von ihr . Es braucht nicht Aufgabe der ſichtigen, daß der freibl . Anbietende zunächſt ſelbſt nur

Polizeipfl. zu ſein , ſich bloß der weibl. Jugendlichen brieflich angeboten hat, daß die Schleunigteit der Unt :

anzunehmen. Ihr tann getroſt auch die Fürſorge
wort auf drahtl. Wege von ihm lediglich in ſeinem

für die männl. Jugendl. überlaſſen werden. Es gereicht Intereſſe gewünſcht worden iſt u. daß er deswegen
vielleicht nicht unzuläſſig handelt, wenn erim allg.

der Frauenwelt zur beſ. Ehre, daß ſie es in ganz
davon ausgeht, daß auch eine ſofortige briefl. Erklärung

beſ. Maße verſteht, rettend u . helfend für die ge
der Gegenſeite genüge. Es mag Fälle geben, in denen

fallene Jugend einzutreten . Sobald eine Straftat dieſe Frage anders zu beantworten iſt, z. B. dann,

vorliegt, hat die Fürſorge einzugreifen. Da gilt es wenn der Gegenſtand nahezu tägl . Preisſchwankungen

nicht lange zu zögern . Der geringſte Zeitaufſchub unterliegt oder wenn ihm aus Geſchäftsverbindung

fann ſchon bewirken , daß die beſten den Jugendl . oder ſonſt bekannt iſt, daß der andere Teil das An .

zugedachten Fürſorgemaßnahmen verſäumt oder vers
gebot in der nämlichen Weiſe wie er weitergegeben hat.

ringert werden . Für Bayern muß noch eine große
Einer Entſch. dieſer Frage iſt der Sen. überhoben, weil

zügigere Verbindung zwiſchen Polizei u . IOH . herbei
hier der Bell . auch dem auf alle Fälle zu ſtellenden

Erfordernis einer ſofortigen briefl. Erklärung nicht
geführt werden als bisher .

entſprochen hat. Hätte er ſofort briefl. geantwortet,
Amtsgerichtsrat Hoellerer in Marft Erlbach. ſo wäre die Antwort am 3. Nov. in die Hände des Kl .

gelangt. Die erſt am 4. Nov. abgegebene Erklärung

war deswegen unter allen Umſtänden verſpätet. Daß

der Bell. aber ſofort am 1. Nov. ſich briefl. äußern

aus der Mechtſprechung. mußte, ergibt ſich ohne weiteres daraus, daß erſpäteſtens

an dieſem Tage den Eingang der telegr. Erklärung des
Reichsgericht. Kl. erwarten mußte u. daher dafür zu ſorgen hatte,

A. Zivilſacen . daß an dieſem Tage ſeine Erklärung erfolgte. (Urt.

des III . ZS . v . 17. Febr. 1922, III 200/21) .
I.

Freibleibendes Angebot. Verpflichtung des Au
II.

bietendeu, fich auf die Annahme dieſes Angebotes zu

erklären. Durch Schreiben v. 29. Dft. 1919 bot der Ein Vertrag über Geſchäft& beſorgung fällt auch

Befl. freibleibend der MI. 40 Tonnen Hoheiſen zu be- daru nicht unter die Formvorſchrift des § 313 BGB .,
ſtimmten Lieferungs- u . Zahlungsbedingungen mit dem wenn fich aus ihm eine Pflicht zur Uebereignung von

Bemerfen an, daß er Drahtbeſcheid erwarte. Die AI. Grundſtüden ergibt. DerBerR. ſtellt Folgendes feſt.

depeſchierte am 31. Okt.: „Atzeptieren angebotene Die Befl. habe mit der Erfüllung ihrer durch Orts

40 Tonnen Hoheiſen “ . Um 4. Nov. teilte ihr der Befl. geſeß feſtgelegten Aufgabe, für die Grubenräumung

durch Fernſprecher mit, daß er nicht liefern wolle. Die u . Düngerabfuhr zu ſorgen, bis 30. Juni 1923 die Ar.
Kl. klagte auf Bieferung von 20 Tonnen . Das BG. gab beauftragt u. zw . gegen Entgelt. Die Kl. habe nicht

der Klage ſtatt. Die Rev. des Befl . wurde zurückge- nur die Gruben zu räumen u. den Dünger abzuführen ,

wieſen. ſondern auch ihr Unternehmen ſo einzurichten u . zu

Gründe : Das BG. ſtellt die Entſcheidung darauf unterhalten , daß eine ſachgemäße Ausführung des Auf

ab, daß der Bell. verpflichtet geweſen ſei , auf die telegr . trages gewährleiſtet ſei. Dazu habe ſie die für den

Erklärung des Al.fofort verneinend telegr . zu antworten , ſachgemäßen Geſchäftsbetrieb nötigen Grundſtücke (ОSt.)

wenn er von ſeinem Recht des Freibleibens Gebrauch u . Gebäude zu beſchaffen u . zu unterhalten u. die

machen wollte, da er von dem Kl . eine telegr . Erklärung Betriebsmittel fortlaufend in ſolcher Zahl u. Güte ju

verlangt u. erhalten habe u . aus dieſem Grunde ver- beſchaffen u . zu unterhalten , wie es erforderlich ſei .

bunden geweſen ſei , nunmehr auch ſeinerſeits ſich über § 10 gebe der Bell . u . a . das Recht, bei Beendigung

ſeinen Wilen auf dem Drahtwege zu äußern . Ob dem des Vertrags die zu dieſer Zeit oder 3. 3. der Kündigung

beizupflichten iſt, erſcheint zweifelhaft. Der Fall zeigt vorhandenen GSt . der Ml. zu kaufen, enthalte alſo

keinerlei Eigenart. Es iſt vielmehr, wie häufig in eine Verpflichtung der Kl . , das Eigentum an GSt.

ießiger Zeit, von dem Bell. brieflich ein freibl. Angebot zu übertragen. Die Verlegung des § 313 BGB. iſt zu

mit dem Erſuchen um Drahtbeſcheid an den Kl. geſandt verneinen . Nach der Rechtſpr. des RG. unterliegt die

worden . Daß er dabei bemerkt hat, er könne wegen Erteilung u . die Annahmeeines Auftrags zur Geſchäfts

einer günſtigen Einkaufsgelegenheit dieſes Angebot beſorgung ( = GB.) auch dann nicht der Formvorfchr.

machen , ſtempelt dieſen Fall nicht zu einem beſonderen . des § 313 BGB . , wenn die GB . für einen andern auf

Wäre der Anſicht des BG. zuzuſtimmen , ſo wäre damit den Erwerb von Grundeigentum gerichtet iſt u . der

der allg. Grundſaß aufgeſtellt, daß in allen Fällen, in Beauftragte das Grundeigentum zunächſt auf ſeinen

welchen briefl. ein freibl. Angebot mit dem Erſuchen Namen erwerben u . ſpäter auf den Auftraggeber über

um Drahtbeſcheid gemacht wird, u , in denen der andere tragen ſoll. Denn die Uebertragung iſt nicht zur Er

Teil die Annahme drahtl. erklärt, nunmehr der An- füllung einer Eigentumsübertragungsflicht, ſondern

bietende fich ebenfalls drahtl . erklären müßte, widrigen- zur Erfüllung der aus der GB . fich gemäß $ 8 667,

falls die Fittion gegen ihn begründet wird, daß er 675 BOB . ergebenden Verpflichtung zur Herausgabe

der jenſeitigen Annahme zugeſtimmt habe. Es würde des aus der GB. Erlangten zu bewirken . Die Uebers

alſo in dieſem Falle jene Fittion gegen ihn gelten nahme einer GB. bedarf zu ihrer Wirkſamkeit über

müſſen, auch wenn er ſofort ſchriftlich erklärt hätte, haupt keiner Form (ROZ. 54, 78 ; Gruch. 52, 663 ;

daß er das jenſeitige Angebot ablehne. Beachtet man 54 , 625 ; 63, 739 ; JurW . 1909 S. 722 Nr. 11 ; Warn.

dieſe Folgerung, ſo erſcheint es bedenklich, einen ſolchen 1916, 275 ; 1920, 189 ) . Hieran ändert auch nichts,

allg. Grundſaß aufzuſtellen. Es handelt ſich nicht um wenn bei dem Abſchluſſe des Vertrages die genannte

die Frage, ob derjenige, der ein freibl . Angebot macht, Verpflichtung noch beſtätigt worden iſt (ROZ. 54, 79 ).

ſich ſofort nach Empfang der Annahme erklären muß. Hier iſt nun zwar der durch den Vertrag der Kl . von

Dieſe Frage iſt ſelbſtverſtändl. zu bejahen u. es iſt der Befl . erteilte Auftrag zur GB . nicht eigens u. un

auch ſchon wiederholtvon dem Senat wie auch ſonſt bedingt auf Erwerb von Grundeigentum durch die Kil.

ſo erkannt worden. Jeft handelt ſich es vielmehr darum , u . deſſen ſpätere Uebertragung auf die Befl . gerichtet.

ob in ſolchen Fällen nicht auch eine ſofortige briefl . Vielmehr hatte die GB . zunächſt den Jnhalt, daß die

Erklärung genügt oder ob ſtets eine drahtl . Erklärung Kl , die Grubenräumung 11. Düngerabfuhr während der

erfolgen muß, widrigenfalls die Folgerungen gegen den Dauer des Vertrags für die Bell . beſorgen ſollte. Es

freibl. Anbietenden zu ziehen ſind. Dabei iſt zu berück- ſollte der Al . überlaſſen ſein, welcher Betriebsmittel
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ſie ſich bediente, insbeſ. auch, ob ſie erworbene GSt. Staat gemietet oder gepachtet hatte, der Bekl. durch

für das Unternehmen benußen wollte, ſofern ſie nur einen ſchriftl. Mietvertrag, nach deſſen § 9 die Mieter

die GB. ordnungsmäßig ausführte. Ferner war die Reparaturen u. Renovierungen während der ganzen

OB. nicht auf Grubenräumung u. Düngerabfuhr bes Vertragsdauer für eigene Rechnung beſorgen ſollten.

ſchränft. Bielmehr ſollte die Kl. auch das Unternehmen Jm März 1917 brach zweimal ein Brand aus, der im

bis zur Beendigung des Vertrags ſo betreibe u . bei Dachgeſchoß u . im dritten Stod erhebl. Schaden an:

der Vertragsbeendigung alles dazu tun , daß es die richtete. Der Kl., der dem Staate zurWiederherſtellung

Bell . ohne Unterbrechung u . ungehindert fortführen des früheren Zuſtandes verpflichtet war, verlangte

könne. Sie ſollte demgemäß auf Verlangen der Bell . von der Bell. Erfaß der Koſten u . a. deshalb , weil ſie

ihre Betriebsmittel in der Art des bis dahin geübten ihre Reparaturpflicht vernachläſſigt u. geduldet hatten,

Gebrauchs der Bell. gegen Gewährung einer als Kauf- daß ſich im Dache ſchadhafte Stellen u . im Schornſtein

preis bezeichneten weiteren Vergütung für die GB. Riſſe bildeten, wodurch der Brand entſtanden ſei. Die

überlaſſen, mithin auch OSt. der Bekl. zu Eigentum 1. Inſtanz erklärte den Anſpruch dem Grunde nach

übertragen , die ſie etwa erworben u . für den Betrieb für gerechtfertigt. Das BG. wies die Berufung der

eingerichtet u . benußt hätte. Wie die Kl. ihre Pflicht Beil. zurück u . behielt die Entſch. über die Koſten der

hinſichtlich der Betriebseinrichtungen erfüllte, war ihr BerJnſt. dem 16. vor. Die Bell. legte Rev. ein, der

überlaſſen ; ſie mußte nur Grubenräumung u . Düngers MI . ſchloß ſich bezüglich der Entſch . im Koſtenpunkte

abfuhr gemäß dem Ortsgeſ. fortdauernd ordnungsmäßig an . Beide Rev. wurden zurüdgewieſen.

betreiben. Unter dieſer Vorausſeßung war es ihr Gründe : Das BG. erklärt den Anſpruch des

anheimgegeben, ob ſie eigene oder gemietete oder ges halb für gerechtfertigt, weil die Bell. als Mieter nicht

pachtete Gegenſtände benußen wollte. Dies galt auch bewieſen hätten, daß ſie den Ausbruch der Brände

von GSt. , welche die Kl. zur Erfüllung ihrer Pflicht nicht zu vertreten hätten. Es erachtet für höchſt wahr

benußte. Die Bell . ſollte, wenn die Kl. OrSt. benußt ſcheinlich, daß der Feuerſchaden durch Funten herbei:

hätte, dieſe in gleicher Weiſe ſofort erlangen dürfen . geführt worden ſei, die durch einen Niß im Schorn

Wenn alſo die Al. zur Erfüllung ihrer Pflicht eigene ſtein nach außen drangen, u. erblidt ein vertragswidr.

GSt. benußte, ſollte die Beil . auch die Uebertragung Verhalten der Bell . darin, daß ſie jenen Niß nicht

des Eigentums an dieſen verlangen fönnen. Nach beſeitigten . Der Ausgangspunkt des BG., das die

dieſem Jnhalt der GB. ergab ſich unmittelbar aus Beweislaſt im weſentl. den Bell. auferlegt, iſt nicht

dem Geſ. ( $ 8 667, 675 BOB.) die Verpflichtung der Kl. , zu beanſtanden. Es handelt ſich unmittelbar

die beim Ablaufe der Vertragsdauer in ihrem Eigentum um die Rüdgabe der Mietſache (8 556 BGB .) u. um

ſtehenden , für den Betrieb benugten Gegenſtände, einſchl . die Möglichkeit dieſer Leiſtung ($ 282 ). Aber der Mieter

der GSt., der Bell. zu übereignen , wenn dieſe von erhält die Mietſache zum Gebrauche während der

ihrem Wahlrecht, die Uebereignung zu beanſpruchen Mietzeit übergeben ($ 535) ; er hat nach $ 548 die Folgen

oder die Gegenſtände derKl. zu überlaſſen , nach erſterer eines nicht vertragsmäßigen Gebrauches regelmäßig

Richtung Gebrauch machte. Es liegt nicht ein Auftrag zu vertreten u . die Mietſache nach Beendigung des

zu einer GB. u. daneben eine Pflicht zur Eigentums- Mietverhältniſſes in dem Zuſtande zurüdzugeben ,

übertragung vor, ſondern ein einheitl. Rechtsgeſchäft, in dem ſie ſich nach ordnungsmäßigem Gebrauche be

deſſen Inhalt ſich aus der Geſamtheit der Vertrags- findet. Daraus iſt zu folgern, daß der Mieter ſich auch

beſt., deſſen rechtl . Folgen ſich aber aus dem Geſ. ergeben. während des Mietverhältniſſes darüber ausweiſen muß,

Der BerR . drüđt dies zutreffend dahin aus, die Kl . daß ihn feine Schuld trifft . Da es ſich um die Miete

müſſe ſich auch hinſichtlich der Beſchaffung der Betriebs- eines ganzen Hauſes handelt u . die Bell. nach § 9 die

mittel als Geſchäftsbeſorgerin behandeln laſſen ,wenn Reparaturpflicht übernommen baben, liegt ihnen die

u. ſoweit es die Bell. bei Ablauf des Vertrags ver- Beweislaſt auch inſoweit ob, als der Riß u. jein Ein

langen werde, und er ſtellt mit Recht feſt, daß die fluß auf die Entſtehung der Brände in Frage kommen.

Nebereignung der Betriebsmittel, weil zur ſachgemäßen Die Ausführungen des BG. ſind auch inſoweit nicht

Fortſegung erforderlich, ſelbſt dann gewollt ſein würde, zu beanſtanden , als ſie ſich mit der Urſache des Schadens

wenn die Parteien feine ausdrüdl. Abrede getroffen u . der Suld der Bekl, näher befaſſen. Das BG. er

hätten , u . daß die Uebereignungspflicht nicht Selbſt- achtet es für höchſt wahrſcheinlich , daß der Schaden

zwed, ſondern nur Mittel zum Zwecke ſein ſollte. Für durch Funken herbeigeführt worden ſei, die durch einen

die Frage des Formerforderniſſes iſt es gleichgültig, Riß im Schornſtein nach außen drangen u . die im Dach

zu welcher Zeit die GSt. von der Kl . erworben waren , geſchoß aufbewahrten , zum Teil leicht brennbaren

ob die Kl . ſie bereits beim Vertragsſchluß beſeſſen oder Sachen entzündeten . Gegenüber dieſem Ergebniſſe

erſt während der Vertragszeit erworben hatte. Auch hätten die Befl. nur durchbringen können, wenn ſie

wenn die GSt., die gegenwärtig der Kl. gehören , ſchon einen beſtimmten anderen Umſtand als wahrſcheinl.

beim Abſchluß des Vertrags ihr Eigentum geweſen Brandurſache dargetan hätten . Das iſt aber nicht

ſind, war doch derVertrag unmittelbar auf eineandere geſchehen. Auch die Ausf.der Rev. laufen imweſentl.

Leiſtung als ihre Uebereignung gerichtet. Die Kl. war nur darauf hinaus, die Richtigkeit des tatſächl. Er.

nicht verbunden, dieſe GSt . zu behalten u . gerade gebniſſes zu beſtreiten . Iſt aber davon als wahrſcheinl .

ſie der Bell . in jedem Fall bei Beendigung des Ver- auszugehen , daß die Schadhaftigkeit des Schornſteins

trags zu übertragen . Vielmehr ſtand es in ihrem die Brandurſache bildete, dann müſſen die Bell. auch

Belieben, ſie zu veräußern u . rich andere zu beſchaffen im Zweifel dafür einſtehen, daß ſie nicht ihrer Ver

oder das Unternehmen auch ohne GSt . zu betreiben, pflichtung entſpr. für die Ausbeſſerung geſorgt haben .

ſofern ſie nur ihre Pflicht zur Grubenräumung u. Dünger- Die Bell. haben in den Vorinſt. nicht behauptet, daß

abfuhr fortdauernd ordnungsmäßig erfüllte. Ent : der Riß ſchon vorhanden geweſen ſei, als ſie 1906

ſcheidend war, ob ſie eigene Ost. beim Ablaufe der das Grundſtück übernahmen , vielmehr geltend gemacht,

Vertragsdauer benugte. (Urt.d. V.ZS. v. 29.Apr.1922, er ſei erſt durch den Brand entſtanden . War der

Riß aber erſt während der Vertragsdauer entſtanden

ut . ſchon längere Zeit vor dem Brande vorhanden,

III. dann war es Sache der Befl . , für Abhilfe zu ſorgen .

Sie mußten ſich von der Ordnungsmäßigkeit der An

þaftung des Mieters eines pauſe für Brandſchaden . lage überzeugen u . können ſich nicht darauf berufen ,

Beweislaſt bezüglich des Berjduldens. Zur Anwendung daß ihnen der Riß nicht aufgefallen ſei . Daß es ſich

des $ 97 Abſ. 1 ZPO. bei Anfechtung von Zwiſchen: um ein altes abbruchwürdiges Gebäude handelt, kann die

urteilen uach $ 304 ZPO. Im Juniº1906 vermietete Bell . nicht entlaſten . Solange es von ihnen benugt

der Kl . ein þausgrundſtück in B., das er vom preuß . wurde, mußten ſie es auch in Ordnung halten, u .

.
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zw. bei der Feuergefährlichkeit ihres Betriebes vor fich widerrechtl. angeeignet hatten . Unbegründet ift

allem in bezug auf die Feuerſicherheit. Gerade, daß die Meinung der Rev., daß es ſich dabei um eine

es ſich um ein altes Gebäude handelte, mußte ſie zu dienſtl. Handl. inſoweit gehandelt habe, als die Täter

bef. Vorſicht veranlaſſen. Das BG. hat daherdie Bell . dem noch in mob. Zuſtande befindl. Regiment ange

mit Hecht für verantwortl. u . erfaßpfl. erachtet. Mit hörten , weil mob . Truppen ſtets im Dienſt befindl.

Recht hat es auch abgelehnt, ein mitwirkendes Ver ſeien . Es kann dahingeſtellt bleiben , inwieweit die hier

ſchulden des Kl. darin zu finden, daß er weder ſelbſt fragl . Truppenteile, die nach Waffenſtilſtand zurüt:
eine Feuerverf. abgeſchloſſen noch die Bell . darauf auf gekehrt waren, i. S. des MilStGB . u . der MilVerſo .

merkſam gemacht hatte, daß dies nicht geſchehen ſei. im Dienſt befindl. waren ; keinesfalls iſt das verbot

Eine ſolche Verſicherung würde den Schaden nicht widrige, jedes dienſtl. Zweđes ermangelnde Verfeuern

verhütet, ſondern nur bewirft haben, daß der Erſaka
der LM . eine Handl.inAusübung anvertrauter öffentl.

anſpruchdes Al. ganz oder teilw . auf den Unternehmer Gewalt. Und zw . auch nicht inſoweit, als es ſich dabei um
der Verſicherung übergegangen wäre . Die Rev. der LM . gehandelt hätte, die ihnen dienſtlich anvertraut

Bell, iſt daher unbegründet. Mit der Anſchlußrev. war. Auch der Mißbrauch der Dienſtwaffe um eine

beſchwert fich der Mi. darüber, daß das Bo, nicht Waffe i.S.des 8 148 MIISIGB.handelte es ſich übrigens

gemäß § 97 ZPO. über die Koſten der erfolgloſen Ber. bei 1M . nicht (MMIIO . 8, 98 ) kann die Haftung

entſchieden , die Entſch. vielmehr dem 16. vorbehalten nach dem Geſ. v. 22. Mai 1910 nicht begründen, wenn

habe. Auch dieſe Hev . iſt unbegründet. Allerdings dieſer Mißbrauch außerh . jeder dienſtl. Beziehung ſteht,

iſt nach § 304 ZPO . dasZwUrt., das über den Grund
wie z. B. der Gebrauch des Seitengewehrs bei perſönl.

eines Anſpruches vorab entſcheidet, in betreff der Wirtshausſtreitigkeiten. Die Baftung des Reichs dafür,

Mechtsmittel (RM .) ein Endurteil u . nach § 97 Abſ. 1 daß die Sold. ſich widerrechtl. der DM. bemächtigt
SPO. fallen die Koſten eines ohne Erfolg eingelegten hätten, um ſie zu ihrer Beluſtigung zu verſchießen ,

NM. der Partei zur Baſt, die es eingelegt hat. Der verneint das BG ., weil hierdurch der Brand nicht

Sen. hat in älteren Entſch. (Gruch. 48, 911) daraus verurſacht worden ſei . Damit verkennt es den Begriff

gefolgert, daß das BG., das die Berufung gegen ein des urſächl. Zuſammenhangs. Zweifellos umfaßt dieſer

den Alaganſpruch dem Grunde nach für gerechtfertigt auch die Beſchaffung der Mittel, deren ſich der Täter

erklärendes Urt. zurüdwelſt, ſofort auch dem BerKl. bedient . Aberdie Haftung des Reiches iſt ausgeſchloſſen ,

die Koſten des NM . auflegen müſſe. Dieſe Auffaſſung weil der Soldat, der ſich Waffen oder ſonſtige Vorräte

kann jedoch nicht aufrecht erhalten werden. § 97 widerrechtl. aneignet, hierdurch nicht die einem dritten

Abſ. 1ZPO. ſagt nur, wem die Koſten eines erfolgs gegenüber obliegende Dienſtpflicht verleßt, u . weil eine
loſen RM . zur Laſt fallen , nicht, wann u . in welchem ſolche Kandi. ſich gerade gegen das Reich , gegen die

Urteil über dieſe Koſten entſchieden werden muß. Jn ordnungsmäßige öffentl. Gewalt richtet, rein perſönl .

Fällen , in denen (wie bei der Anfechtung eines
Beweggründe ſie veranlaſſen u . ſie danach nicht als

Zwurt. nach 8 304 GBD .) mit der Zurüdweiſung des
Ausübung anvertrauter öffentlicher Gewalt gelten kann .

RM. über den Klageanſpruch ſelbſt noch nicht ents Soweit die Haftung des Reiches auf ein Verſchulden
ſchieden iſt, iſt es daher zuläſſig, die Entſch. über die der Vorgeſepten geſtüßt wird , weiſt das BG. den Alaga

Koſten des KM . dem Urt. vorzubehalten, das über anſpruch einwandfrei ab , weil ein ſolches nicht erwieſen
den Klageanſpruch entſcheiden ſoll. Eine Verlegung fei, die Vorgeſeßten vielmehr angeſichts der geloderten

des § 97 Abſ. 1 ZPO . iſt alſo nicht darin zu finden, Diſziplin außer Stande geweſen ſeien, die rechtswid

daß das BG. die Entſch. über die Koſten der erfolg- rige Jnbeſiknahme u. das Abfeuern der BM. zu ver

loſen Ber. demLG . vorbehalten hat . (Urt, des III. ZS. hindern. (Urt. des III.38. v.7 . Febr. 1922, III 416/21).

v . 21. Febr. 1922, III 353/21).

V.

IV .

Dingliches Vorkaufdrecht ( = VAR.) . Karu der

Bitfen thereflichtetie beimindiübung des MiehineAbfeuernd von Leuchtmunition (= LM.) durch Soldaten.

Die Al. fordert Erſaß des Schadens, der ihr am 1. Dez. den Berechtigten oder die Rüdauflanung an fich ſelbſt

1918 durch den Ausbruch eines Brandes in ihren forden ? Zurüdbehaltung@recht des Grwerbere. Wirtung

Fabrikräumen in M. entſtanden iſt, nach dem Roeſ. des Urt. im Vorprozeß zwiſchen dem Berechtigten u .

v. 22. Mai 1910 vom bekl. Deutſchen Reich, weil der dem Verpflichteten bei Beitritt des Erwerberg zum

Brand durch Abfeuern von LM . ſeitens der Soldaten Rechtsſtreit (ZPO. 8 68) . 1910 verkauften die Kl. von

eines JnfHeg. verurſacht worden ſei . Die Klage wurde ihrem Anweſen einen Teil an Sch. Dabei räumten

abgewieſen, die Hev. der Stl. zurüdtgewieſen . ſie ihm an Parzellen ihres Reſtanweſens ein dingl.

Gründe: Das BG. hält zwar für erwieſen, daß VAR. ein , deſſen Wert auf 5540 M angegeben wurde.

der Brand durch eine oder mehrere von Soldaten ab- 1911 verkauften ſie den Reſt ihres Anweſens, darunter

gefeuerte Leuchtkugeln verurſacht worden ſei, verneint die mit dem VAR . belaſteten Parz . , für den einheitl .

aber eine Şaftung des Reiches . Die Kl. leitet eine Geſamtpreis von 85000 M an den Befl., der anerkannte,

ſolche her zunächſt aus dem Abfeuern von LM . ſelbſt von dem VKR . Stenntnis zu haben . Der Bekl . wurde

als einer pflichtwidr., unerl. Handl. der Sold . , ſodann als Eigentümer eingetragen . 1913 erhob Sch. gegen

daraus, daß die Sold. ſich dieſe LM . unbefugt ange- die Kl. im Vorprozeß Klage auf verſchaffung des

eignet hätten u . endlich daraus, daß ihre dienſtl. Vor- Eigentums an den Parz. gegen Erſtattung des ver

geſeßten die unbef. Aneignung u . das Abfeuern nicht hältnismäßigen Wertes , er habe im Sept. 1911 ſein

verhindert hätten . Das BG. lehnt die Haftung des VAN, rechtzeitig u. wirkjam ausgeübt u . der Wert der

Reiches für das Abfeuern der LM . ab , weil die Sold . Barz. betrage im Verh . zum Geſamtpreiſe nicht mehr als

hierbei nur als Privatperſonen ohne ſachl . Beziehung etwa 860 M.Das LG , verurteilte die jeßigen KI . , dem Sch.

zu einer dienſtl. Verrichtung, alſo nicht in Ausübung das Eigentum an den Parz . Zug um Zug gegen Zahlung

öffentl. Gewalt“ i . S. des § 1 a . D. gehandelt hätten . von 1662 M zu verſchaffen . Noch vor der Schlußverh .

Dem iſt zuzuſtimmen . Nach den Feſtſt. des BG . waren hatten dem Bekl . die Kläger den Streit verkündet.

es irgend welche der damals in M. fich aufhaltenden Nach Erlaß des Urt . trat Bell . den Kl . als Streit

Soldaten, möglicherweiſe ſolche eines aus der Front gehilfe bei u . legte Berufung ein . Sie wurde aber

zurücgekehrten Regiments, deren Diſziplin gelockert rechtsfr. zurückgewieſen. Jeft beantragen die Al. , den

war, die entgegen ausdrückl. Befehlen außerh . des Bell. zu verurteilen, der von ihnen als Vorkaufsvers

Dienſtes, zu ihrer Beluſtigung die LM . abfeuerten , pflichteten jur erflärenden Auflaſſung an Sch. zuzu:

die ſie entweder in ihrem dienſtl. Gewahrſam oder | ſtimmen u . die Eintragung des Sch. als Eigentümer

e
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zu bewilligen u. zw . gegen Zahlung von 1662M ,

allenfalls den Befl . zu verurteilen, in die Rüdüber

tragung der Parz . an ſie zu wiligen. Sie machen

geltend, der Verlauf der Parz. an den Bell. ſei auf

löſend bedingt geweſen dadurch, daß Sch . das BAR.

ausübe, die Bedingung ſei eingetreten , deshalb ſei der

Bell . nicht mehr Eigentümer u. auf Grund des Ver

trags verpflichtet, gegen Zahlung der im Vorprozeß

feſtgelegten Entſchädigung die Erklärungen abzugeben.

16. u. DIO. gaben ſtatt. Die Hev . hatte Erfolg.

Gründe : 1. In dem Vorprozeß iſt feſtgeſtellt,

daß das BAR. von Sch . rechtzeitig ausgeübt worden iſt.

Die Rev. meint, daß Sch. allein von dem Bell. beans

ſpruchen könne, daß er das zur Uebereignung der Barz.

an ihn Erforderl. bewirke. Dem Berñ. iſt jedoch bei

zutreten . Allerdings iſt es unzutreffend, wenn er

annimmt, die Berechtigung der Al. ergebe ſich daraus,

daß das dingl . VKR . inf. des öffentl. Glaubens des

Grundb. jedem Dritten gegenüber wirke, u . daß des

halb durch die Ausübung der Eigentumserwerb des

Räufers hinfällig werde, daß ſomit die stl. wieder

Eigentümer der mit dem VAR .belaſteten Barz . geworden

ſeien . Nach 8.1098 Abſ. 2 BGB. wirkt das dingl.

BAN. Dritten gegenüber als Vormerkung zur Sicherung

des Anſpruch auf Uebertragung des Eigentums.

Wenn alſo der Verpflichtete das GrSt, an einen Dritten

verkauft u . es dieſem übereignet, ſo iſt gemäß § 883

Abſ. 2 BGB. die Uebereignung dem Berechtigten gegen

über unwirtſam u . dieſer kann gemäß § 888 Abſ. 1

BGB. von dem Dritten die Zuſtimmung zu ſeiner

Gintragung verlangen. Eine weitere Wirkung hat die

Ausübung des BÅR. dem Dritten gegenüber nicht.

Das Eigentum , das der Verpflichtete auf den Dritten

übertragen hat, wird durch die Ausübung des VAN.

nicht nichtig u . fällt nicht ohne weiteres an den Ver

pflichteten zurüđ. Vielmehr kann der Berechtigte nur

vom Verpflichteten beanſpruchen, daß er ihm das

ØSt. aufläßt, u. von dem Dritten verlangen, daß er

der Eintragung des Berechtigten zuſtimmt. Dies

ſchließt nicht aus , daß auch dem Verpflichteten ein

Anſpruch darauf zuſteht, daß der Dritte ihm gegen

über der Auflaſſung an den Borlaufsberechtigten

zuſtimmt. Iſt dem Dritten mitgeteilt worden, daß

ein BAN. eingetragen ſei , oder hat er ſonſt beim

Kaufabſchluß Kenntnis davon, daß das OrSt. mit

einem dingl. VAR. belaſtet iſt, ſo hat nach § 439 Abſ. 1

BGB. der Verkaufende den ſich aus der Belaſtung mit

dem VAR. ergebenden Mangel im Rechte dem Erwerber

gegenüber nicht zu vertreten. Weiter gilt aber in

dieſem Falle als Inhalt des Staufgeſchäftes, es werde

nur unter der Bedingung verkauft, daß das VKM. nicht

ausgeübt werde. Entfällt dieſe Bedingung dadurch .

daß das VAR. ausgeübt wird . ($ 1098 Abſ. 1 , $ 505

BOB.), ſo wird der Kaufvertrag zw . dem Verpflichteten

u . dem Dritten hinfällig. Die weitere Folge iſt, daß

jeder der Vertragſchließenden das auf Grund des Ver

trages Erhaltene an den anderen Teil zurüđzugewähren

hat. Daher kann der Verkaufende nunmehr Rücüber

eignung des GrSt. beanſpruchen. Statt deſſen kann

er auch nur die Zuſtimmung zu der von ihm zu er

flärenden Auflaſiung an den Berechtigten verlangen ;

denn der Dritte wird dadurch nicht beſchwert, daß er

ſtatt der Rücübertragung an ſeinen Verkäufer Zu

ſtimmung zu der Auſlaſſung an den Vorkaufsberechtigten

erllären ſoll. Auch durch dieſe Zuſtimmung wird er

von der Verpflichtung zur Rückübertragung an den

Verkäufer befreit.

2. Begründet iſt die Rev. bezüglich des vom Befl.

geltend gemachten Zurückbehaltungsrechts (= ZBR . ) .

Der Beråt. erkennt an, daß dem Bekl . an ſich einZBR .

bezügl. des Kaufpreisteiles zuſteht, der auf die belaſteten

Parz. entfällt. Er beſtimmt jedoch dieſen Staufpreisteil

auf 1662 M , wie in dem Vorprozeß des Sch . gegen

die Kl. Er führt aus, der Bekl . fönne nach § 68 ZPO.

mit Einwendungen gegen dieſe Preisfeſtlegung nicht

mehr gehört werden , weil ihm im Borprozeß der Streit

verkündet geweſen , er ſogar den jeßigen Al. dort als

Streitgehilfe beigetreten ſei, u . er z.B. des Beitritts

weder durch die Bage des Rechtsſtreits noch durch Er:

klärungen u. Handlungen der Þauptpartei verhindert

geweſen ſei, die zur Begründung eines höheren Müd

forderungsanſpruches erforderl. Tatſachen geltend zu

machen. Dies wäre zutreffend, wenn zw . den Parteien

beim Abſchluß des Kaufvertrages nichts über den Kauf

preisteil vereinbart worden wäre, der auf die Parz.

von dem Geſamtpreiſe entfallen ſollte. Hätte Sch .

gegen den Bekl. den Anſpruch auf Zuſtimmung zur

Uebereignung der Parz. aus § 1098 Abſ. 2 BGB.

geltendgemacht, ſo würde der Bell. gemäß § 1100

S. 1 BOB. die Zuſtimmung verweigern dürfen, bis

ihm der auf die Parg. entfallende, von ihm berichtigte

Kaufpreisteil erſtattet würde ; dem Bell. würde alſo

wegen des Kaufpreisteiles ein ZBR. zuſtehen. Nach

§ 1098 Abſ. 1 , § 508 S. 1 BGB , hätte der Kaufpreis

teil in dem verhältnismäßigen Teil des Geſamtpreiſes

zu beſtehen. Wenn nun die Kl. als verkaufende Vor

taufsverpflichtete vom Bell. Zuſtimmung zur Ueber

eignung an Sch. verlangen, ſo müſſen ſie ſich ein gleiches

ZBR. entgegenhalten laſſen. Die Al. geſtehen dies

inſofern zu, als fie die Zuſtimmung des Betl. Zug um

Bug gegen Zahlung von 1662 M beanſprucht haben .

DerBell. könnte auch beim Fehlen einer Vereinbarung

der bezeichneten Art das ZBR. nicht wegen eineshöheren

Vetrages ausüben . Der Vorprozeß, in dem der ver

hältnismäßige Kaufpreisteil auf1662 M feſtgeſeßt iſt,

iſt allerdings zw .Sch.u. den Al . geführt worden . Er war

auch nach dem Klageanſpruch auf die Verſchaffung des

Eigentums an den Parz. für Sch. gerichtet. Aber er

betraf doch zugleich die Frage, wie hoch ſich der auf

die Parz. entfallende Kaufpreisteil ſtelle. Da nur der

Bell. den Al. als Streitgehilfe beigetreten iſt u . dieſe

das ZBR. ausübten, ſo hätte der Berl . mit Hecht

angenommen , daß der Bell. die Feſtſeßung des ver:

hältnismäßigen Kaufpreisteiles auf 1662 M gegen ſich

gelten laſſen müſſe. Jeßt hat aber der Bell . unter

Beweis geſtellt, es ſei bei den Kaufverhandlungen zw .

ihm u . den Kl. der Wertder mit dem VAR. belaſteten

Parz.ausdrüdlich auf 5540 M feſtgeſtellt u . Lereinbart

worden . Der Berh . erklärt, dem neuen Vorbringen

ſtehe die Rechtstraft des Urt. im Vorprozeß nicht ent

gegen, weil der Bell , eine ſolche Vereinbarung dem

Sch. gegenüber nicht mit Erfolg hätte geltend machen

können . Jedoch könne das Vorbringen die Entſcheidung

nicht beeinfluſſen . Daß die Mützahlung von 5540M

nicht ausdrüdlich vereinbart worden ſei, gehe ſchon

daraus hervor, daß der Befl . eine derartigeAbmachung

nicht einmal ſelbſt behaupten könne. Aus ſeiner Bes

hauptung, daß der Wert der Barz . auf 5540 M ver

einbart worden ſei , ergebe ſich nur, daß der Betrag

als Unterlage für die Beſtimmung des Kaufpreiſes für

das ganze Anweſen in Rechnung gezogen worden ſei .

Wenn aber eine Rückzahlung von 5540 M nicht verein

bart ſei , ſo hätten die Kl . den entſpr. Teil des Kauf

preiſes nicht ohne Rechtsgrund, der Befl . fönne ihn

demgemäß auch nicht verlangen. Øiergegen wendet

ſich die Rev. mit Recht. Wenn bei den Kaufverh. der

Wert der mit dem VAR. belaſteten Barz . auf 5540 M

feſtgeſeßt u . vereinbart worden wäre, ſo würde fich

im Verhältnis zw . den Parteien ohne weiteres ergeben,

daß bei Ausübung des VAR . von dem Geſamtpreis

5540 M als Kaufpreis für die belaſteten Parz . gelten

ſollten . Wurde der Kaufvertrag durch Ausübung des

VKR. bezügl. der Parz. hinfällig, ſo müßten die Al . ,

wenn der genannte Wert vereinbart worden wäre,

dem Bell. dieſen zurüđerſtatten , da er der Kaufpreis

für die Parz. wäre. Einer ausdrüdl. Vereinbarung,

daß bei Ausübung des VIR. die Kl . 5540 M von dem

Geſamtpreis zurückzahlen müßten , bedurfte es nicht.

Wenn nun die Ml . einen dem Verlangen auf Rück

übertragung der Barz . gleichzuſtellenden Anſpruch auf

.
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Zuſtimmungzur Uebereignung an Sch. erheben, ſo über dem Erwerber hätte durchießen tönnen . Denn

könnte der Bell., wenn die Vereinbarung getroffen dem Käufer ſteht bei Verzug des Verkäufers frei, ob er

wäre, ein ZBR. wegen ſeines Anſpruchs auf Erſtattung auf Erfüllung beſtehen oder unter Beſtimmung einer

der als Kaufpreis für die Parz feſtgelegten 5540 M Friſt die Ablehnung der Erfüllung androhen will.

geltend machen. (Urt. d . V. ZS. v. 2. Jan. 1922, 2. Die Anwendung des § 254 BGB. begegnet ſchon

V 264/21) . dem Bedenken, daß der Betl. eigenes Verſchulden des
5452 MI. nicht eingewendet hatte. Nach der Rechtſpr. des

VI. NG. iſt | 254 BGB. nicht von Amts wegen anzuwenden,

ſondern das mitwirkende eigene Verſchulden muß durch
und bei dinglidem Borlauf& recht ( = BRR .) ifl

Einrede vorgeſchüßt werden (JW . 1906 S. 85 Nr. 4 ;

ein Schadenserſaħanſpruchwegen Nichterfällung gemäß 1909 S. 13 Nr. 5 ). Es iſt aber auch kein Berſchulden ,

$ 326 BGB. möglich. Mitverſchulden des Vorlaufe: wenn jemand zw . mehreren zur Wahl ſtehenden Rechten
berechtigten. Für den Kl. iſt auf dem GrSt. des Bell. das eine oder das andere vorzieht . Der Kl . konnte auf

ein VKR . eingetragen . Durch not. Vertrag v . 10. Juli Erfüllung beſtehen ; er konnte aber auch eine Friſt mit

1918 verkaufte der Befl. eine Parzelle für 48000 M an
der Erklärung beſtimmen, daß er die Annahmeder

K. Nachdem der Bell . dem Kl . am 18. Sept. 1918 von
Leiſtung nach ihrem Ablauf ablehne . (Urt . d . V. ZS.

dem Staufvertrage Mitteilung gemacht hatte, übte dieſer v . 17. Mai 1922, V 599/21 ) .

am 11. Nov. 1918 ſein BAR . aus. Gleichwohl ließ der

Bell. am 6. Dez. 1918 die Parzelle dem St. auf. Der

Kl. verlangte am 13. Jan. 1919 vom Bell . die Auf
VII.

laſſung u . ſtellte ihm am 18. Febr. 1918 eine Friſt von Unterſchied des Geltendmachen von Latjaden u . der

3 Tagen mit der Erklärung , daß er die Annahme der Rechtsfolgerungen hieraus, inebei. im Gheprozeß . Aller :

Leiſtung nach dem Ablauf der Friſt ablehnen werde. dings haben die Vorträge der Parteien das Streit

Er macht jegt Sche. wegen Nichterfüllung geltend .
verhältnis auch nach der rechtl. Seite zu umfaſſen

Das Olo. hat abgewieſen. Die Mev . hatte Erfolg. ( $ 137 Abſ. 2 ZPO . ), aber die Partei braucht ihre
Gründe : 1. Das Bero . hält die SchE .-Mlage nicht Rechtsausführungen nur auf der Grundlage zu machen ,
für ſchlüſſig , weil es ſich um ein dingl. , nicht um ein die ihrer eigenen Rechtsbeurteilung entſpricht, u. nur

perſönl . VAR. handle u. bei dem erſteren die vertragl. in dem Umfange, den ſie ſelber für erforderlich hält .

Schadenshaftung inſoweit grundſäßlich ausgeſchloſſen Sind ihre Ausführungen lüđenhaft oder weichen ſie
ſei, als die dingl. Wirkung des VKN. reiche. Da der von der rechtl. Auffaſſung des Ger. ab, ſo iſt das Ger .

KI. ſein dingl . VKM auch gegenüber dem Erwerber keineswegs gehindert, die rechtl. lage ſelbſtändig zu

hätte verfolgen können, dies aber unterlaſſen habe, ſo beurteilen, u . ſogar dazu verpflichtet, weil die rechtl.
ſei für ſeinen Anſpruch auf entgangenen Gewinn fein

Beurteilung ausſchließlich u . unabhängig von den Aus

Raum. Jedenfalls aber ſcheitere die Klage an § 254
führungen derParteien dem Ger. obliegt ( JW.1901,838 ).

BOB . Den Kl. träfe ein überwiegendes Verſchulden ; Deshalb ſtand es dem Berg . frei, das Herſtellungs
denn er habe den dingl . Anſpruch gegen den Erwerber

verlangen des Kl. auch dann für nicht ernſtlich u.
nicht verfolgt. Hierzu ſei er verpflichtet geweſen, da er darum mißbräuchlich zu halten , wenn die Bell . dies

den Schaden leicht durch Verfolgung ſeines Rechts hätte
nicht ausdrüdlich geltend gemacht hatte . Denn dieſe

abwenden können . Mit Recht rügt die Mev . Verleßung
Frage gehört zur Rechtsanwendung u. war tatſächlich

der 88 1098, 505 u . 326 BGB . Allerdings ſteht hier
nur inſoweit, als es ſich darum handelte, ob die

ein dingl . , kein perſönl . VAR. in Frage. Nach § 1098 erforderl . Unterlagen für ihre Bejahung erbracht

Abſ. 1 Satz 1 BOB. beſtimmt ſich auch bei erſterem waren . Dazu mußten die Tatſachen von den Parteien

das Rechtsverhältnis zw . dem Berechtigten u . dem allerdings vorgebracht ſein . Denn mit Recht verneint
Verpflichteten nach SS 504-514. Gemäß $ 505 Abſ. 2 die Rev. die Anwendbarkeit des § 622 3PO. , weil

fommt daher auch mit der Ausübung des dingl. VAR. dieſe Tatſachen nicht der Herſtellung der ehel. Gemein

der Stauf zw. dem Berechtigten u. dem Verpflichteten ſchaft dienten , ſondern das Recht auf deren Verweige
unter den Beſtimmungen zuſtande, welche der Ver

rung begründeten. Aber ob eine Tatſache nicht vor
pflichtete mit dem Dritten vereinbart hat. Es beſteht gebracht iſt oder bloß auf die ſich aus ihr ergebende

alſo ießt ein ſchuldrechtl. Vertrag zwiſchen ihnen ; der Rechtsfolge nicht hingewieſen iſt , ſind zwei verſchiedene

Berechtigte kann die Erfüllung vom Verpflichteten ver Fragen . Das verfennt die Reviſion Jhr Angriff iſt
langen , alſo auch die Auſlaſſung von ihm begehren . auch nicht unter dem Geſichtspunkt gerechtfertigt, daß

Gerät der Verkäufer mit der Auflaſſung in Verzug , ſo es ſich um einen von der Bell. nicht geltend gemachten

kann der Käufer gemäß § 326 BGB. gegen ihn vor: ! Rechtsbehelf handelte, der von Amtswegen nicht berüc

gehen . Läßt der Verkäufer die ihm geſeyte Friſt fruchtlos ſichtigt werden durfie (NOZ. 41 , 293 ; JW . 1901, 398 ;

verſtreichen , ſo kann der Käufer SchE. wegen Nicht 1904, 386 ). Denn offenbar wollte ſie ihre Verteidigung
erfüllung verlangen. Es iſt nicht einzuſehen , weshalb die auf alle Rechtsgründe bezogen wiſſen , die ſich aus

dingl . Natur des VI R. einem ſolchen SchE.- Anſpruch ihrem Vorbringen u . der Verhandlung gegen das Her

entgegenſtehen ſoll, der ſeine rechtl. Grundlage in dem ſtellungsverlangen des Ml . ergaben. Damit war dem

durch Ausübung des dingl. BKR. zuſtandegekommenen Kl. auch das rechtl. Gehör genügend gewährt. (Urt .

Kaufvertrag hat. Daß der Käufer auf Grund des dingl. d . V.ZŠ. v . 28. Jan. 1922, V 397/21).

VKR . auch Anſprüche gegen den Dritten geltend machen

konnte , hindert die Erhebung des SchE .-Unſpruchs nicht .

Dem Dritten gegenüber wirft das VKM. als Vormerkung

zur Sicherung des Anſpruchs auf Uebertragung des B. Strafſachen.

Eigentums ( 1098 Abſ. 2 BOB . ) . Der Käufer fann
I.

daher vom Dritten die Zuſtimmung zur Auſlaſſung
gemäß § 888 BOB. verlangen. Dieſer Anſpruch iſt Verleitung zu ungüchtiger Handlung u. Berüben

aber von dem Beſtande des Anſpruchs des Käufers einer unz . Þandi. Inrichtig iſt die Annahme, der
gegen den Verkäufer auf Eigentumsübertragung ab- Angekl . habe den neunjährigen D. zur Verübung

hängig. Jſt der Anſpruch auf Erfüllung gegen den einer unz. Handl . verleitet . Nach dem Sachverhalt

Verfäufer gemäß § 326 BGB . erloſchen , ſo kommt auch hat der Angekl. den D. zunächſt aufgefordert, ihm
kein Anſpruch auf Zuſtimmung gegen den Erwerber an ſein Glied zu langen , u . darauf den Knaben, als

mehr in Frage. Andererſeits iſt das Recht des Käufers er der Aufforderung nicht Folge leiſtete, bei der Hand

auf Sche. wegen Nichterfüllung nicht dadurch ausges gefaßt u . ſie an deſſen Geſchlechtsteil geführt, damit

ſchloſſen, daß er den Erfüllungsanſpruch auch gegen- ; dieſer Bewegungen daran mache, nachdem er zuvor

n .

5448

.
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ſelbſt das Glied des Knaben angefaßt hatte. Die auf „ Str. oder Ueberbringer“ lautete u. daher gemäß

Straff. erblidt die Berübung der unz. Handl. durch den § 4 Abſ. 2 des Schedo. als auf den Inhaber geſtellt

Knaben in dem „Angreifen und Bewegen des eigenen galt . ħiernach fonnte die Bank zw . auch nach Ablauf

Glieds “, überſieht jedoch dabei, daß ſie ein ſolches der zehntägigen Vorlegungsfriſt an jeden, der ihn

Bewegen“ durch den Knaben zuvor überhaupt nicht den Scheď vorlegte, deſſen Betrag zahlen (S$ 11 u .

für erwieſen hat u . , ſofern 13

Beſißes prüfen ; bei Zweifeln durfte ſie aber vor

eine unz. Handl. erblidt werden könnte, dies ſelbſt dem Ueberbringer nähere Auskunft über ſeine Be

gar nicht ausgeführt hat, ſeine Hand vielmehr nur rechtigung verlangen , zumal ſelbſt dem wirklich Be

durch den Angekl. mit dem Geſchlechtsteil in Be- zugsberechtigten ein Anſpruch auf Einlöſung gegen

rührung gebracht wurde. Das , Verleiten “ i . S. des den Bezogenen nicht zuſteht ( $ 9 10 u. 15 Abſ. 1 u .

$ 176 Nr. 3 ſeßt aber begrifflich eine Einwirkung Abſ. 2 S 2 ScheđG .). Als feſtſtehend muß anges

auf den Willen des mißbrauchten Kindes voraus, um nommen werden, daß der Bantbeamte zunächſt Be

es durch deſſen Beeinfluſſung dem vom Angell. er- denken gegen die Empfangsberechtigung des Üeber

ſtrebten Ziel ſeines Mißbrauchs geneigt zu machen bringers auf Grund eines ordnungsmäßigen Bege

u. erfordert zur Vollendung noch, daß dieſe Willens bungsvertrags hegte, dieſe aber imBinblick auf die

beeinfluſſung von Erfolg begleitet war, daß es wirflich für echt gehaltene Namensaufſchrift Ar. auf der Müd

zur Berübung oder Duldung der unz. Þandl. durch ſeite fallen ließ und ſo durch die Fälſchung der Angekl .

das Kind gekommen iſt. Es hätte daher höchſtens zur Auszahlung beſtimmt wurde, ſowie daß die Angell.

ein Berſuch der Verleitung zur Vornahme einer unz. gerade in Vorausſicht ſolcher der Einlöſung ſich ent
Handl . infofern angenommen werden können, als gegenſtellenden Schwierigkeiten die Fälſchung vornahm .

der Angefl. den D. aufforderte, an ſein – des Angell . Demgemäß konnte die Straft. ohne Hechtsverſtoß

Glied zu langen. Dieſes Ueberſehen der Straft. annehmen , daß ſie durch Vorſpiegelung der falſchen

gefährdet jedoch den Beſtand des Urt. nicht, denn Tatſache, Nr. habe ſelbſt ſeinen Namen auf deſſen Núd

einwandfret konnte ſie in dem Verhalten des Angell. ſeite geſchrieben, ſich den Anſchein gab, als jei ſie

jedenfalls die Berübung einer ung . Þandl . des Angeti. berechtigte Inhaberin, u. dadurch den Schalterbe

mit dem Anaben erblicken u. zw . nicht bloß in dem amten zu der das Vermögen der Ausſtellerin ſchädi

eigenen Anfaſſen des Glieds des Anaben , ſondern genden Barzahlung des Schedbetrages an ſie oder

auch in dem Hinführen der Hand des Anaben an die Mittelsperſon veranlaßte. (Urt . d. I. Strs . v .

defien Geſchlechtsteil, da hierdurch gleichfalls eine 2. Mai 1922, ID 1742/21).

das Scham- u . Sittlichkeitsgefühl in geſchlechtl. Be

ziehung verleßende Handlung an dem Körper des III .

Anaben vorgenommen wurde. (Urt. d . I. Strs, v .

26. Mai 1922, I D 100/22). Eigenmächtige Berwertung von Silbermünzen durch

Spartañienbeamte. Bewußtſein der Rechtswidrigteit.

II. Der Angefl. B. war als Verwalter u. der Angeti. Þ .

als Kaſſierer der Bezirksſparkaſſe H. angeſtellt u . ver

Unterſchrift auf der Rüdſeite eines Jahaberſchedspflichtet. B. hatte im Nov. 1919 amtlich von einer

Betrug bei Einlöſung durch einen nicht rechtmäßigen Bauersfrau Silbergeld, darunter auch außer Kurs

Juhaber. Die Angell. hat den auf unaufgeklärte geſepte Stüđe empfangen, einen dem Nennwert entſpr.

Beiſe in ihren Beſitz gelangten Sched der Frau K., Betrag als Spareinlage verbucht u . das Geld in den

den dieſe auf ihr Konto bei der bayer. V.-Bank in Kaſſenſchrank der Spk , gelegt. Im Jan. 1920 ergab

M ausgeſtellt hatte, um ihn einem gewiffen Str. in ſich in der Staſſe ein unaufgeklärter Fehlbetrag v .

Zahlung zu geben , unbefugt auf der Rüdjeite mit 1018,28 M. Die Angell. nahmen die noch vorhandenen

der Namensaufſchrift „ Str. M.“ verſehen u. entw . Silbermünzen im Nennwerte von 308 M aus der Kaſſe,

ſelbſt oder durch eine unbekannte Mittelsperſon bei wogegen B. einen Sched über 1000 M zu Laſten ſeines

der Bant eingelöſt. Jn dem Urt. tritt ein Rechts- Banliontos u. B. 18,28 M u. 308 M in Papiergeld in

irrtum inſofern zutage, als es in dieſer Namens- die Staſſe legten . Von dem Silbergeld ließ p . 200 M

aufichrift teine zum Beweiſe von Rechten oder Rechts- um 1000 M verkaufen u . den Erlös auf ſein Bant

verh. erhebl. Privaturt. erblidt hat, weil eine ſolche konto einzahlen ; B. behielt 50 M für ſich u . verteilte

an ſich nichts beſ. beſage, auch nach dem Scheđó . den Reſt von 58 M an . u . drei weitere Angeſtellte der

teine beſ. Bedeutung habe u. ebenſowenig eine Ver- Spkt. gegen Erſtattung des Nennbetrags in Papiergeld .

fehrsſitte oder ein feſtſtehender Handelsbrauch beſtehe, Die Straff. hat angenommen , daß ſich die Angekl . des

wonach ſie eine Quittung wäre, da ſie keineswegs Uebergangs der Silbermünzen in das Eigentum der

von aten Banten ſo aufgefaßt, von manchen ſogar Spk. bewußt geweſen ſind u. daß ſie dieſe Gelder , die

überhaupt nicht verlangt werde, indem ja jeder Ueber- ſie amtl. empfangen u . in Gewahrſam hatten, ſich rechts

bringer ohne weitere Legitimation den Schedbetrag widrig zugeeignet haben ; ſie hat aber der Verteidigung

ausgezahlt erhalte. Hierbei überſieht die Straft., der Angefl. geglaubt, daß fie fich der Rechtswidrigkeit

daßdie Namensaufſchrift auf der Rüdſeite eines auf nicht bewußt geweſen ſeien . Es hätten keine Weiſungen

einen beſtimmten Zahlungsempfänger geſtellten Schecks an die Spr. über die Behandlung von Silbergeld

nach § 8 Abſ. 2 Saß 1 Schedo. u . Art. 12 WO. ein beſtanden ; die Angell . hätten das Silbergeld im

Indoſſament iſt, das auf den Bezogenen lautend zu- ordentl . Geſchäftsgange zum Nennwerte verausgaben

folge § 8 Abſ. 2 S. 4 des Scho. ohne weiteres als dürfen u. mochten daher geglaubt haben, auch zur

Quittung gilt, u , daß auch bei dem nach § 4 Abſ. 1 Umwechſlung berechtigt zu ſein, zumal da die SpKVer

oder Abſ. 2 Sched8. auf den Inhaber geſtellten Sched walter damals vielfach auf dem Standpunkte geſtanden

ieder, der ſeinen Namen auf deſſen Rüdſeite ge- ſeien , daß der durch den Verkauf von Silbergeld er

chrieben hat, nach § 15 Abſ. 2 Schedo. dem Inhaber zielte Mehrerlös ihnen bleibe ; die außer Kurs geſepten

für die Einlöſung haftet . Dieſer Rechtsirrtum hat Münzen hätten ſie überhaupt nicht vereinnahmen

aber der Angell . nicht zum Nachteil gereicht u . zm . ſollen ; fie mochten deshalb geglaubt haben, daß fie

auch inſofern nicht, als die Straft. ſie des Betrugs durch deren Umwechſlung nur einen ordnungswidrigen

gerade deshalb für ſchuldig erachtet hat, weil ſie bei Zuſtand beſeitigten . Dieſe Begr . rechtfertigt nicht den

dem Schalterbeamten durch den Gebrauch des Namens Mangel des Bewußtſeins der Rechtswidrigkeit. Ein

Str. den Anſchein erweďte, als ſet ſie die rechtmäßige Mangel dieſes Bewußtſeins fönnte angenommen

Inhaberin des Scheds und damit zur Erhebung be- werden : 1. wenn die Angell. irrtümlich angenommen

rechtigt. Dem Urt . iſt zu entnehmen, daß der Sched hätten , daß ihnen ein fälliger Anſpruch auf Ueber

.
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eignung der beſtimmten Silbermünzen zuſtehe; 2. wenn

fieirrtümlich die Einwilligung der verfmäßig berufenen

Vertreter der BezirksSpK .B.für gegeben erachtet hätten .

Zu 1. Einen fälligen Anſpruch auf Uebereignung

haben die Angell. ſelbſt nicht behauptet. Die angebl.

Únnahme verſchiedener SpRBerwalter, daß der durch

den Verkauf von Silbermünzen erzielte Mehrerlös

ihnen bleibe, würde der Annahme eines Anſpruchs auf

Uebereignung der Münzen nicht gleichſtehen u. die

eigenmächtige Entnahme u. Verwertung nicht recht:

fertigen. Sie widerſpricht überdies derart dem natürl .

Nechtsempfinden , daß mangels ausdrüđl . Feſtſtellung

nicht für nachgewieſen erachtet werden könnte, daß auch

die Angell. in dieſem Glauben befangen geweſen ſeien.

Zu 2. Auch die irrige Annahme, daß das Verhalten

der Angell. von den zur amtl . Vertretung der Kaſſe

berufenen Perſonen befugterweiſe gebilligt werden

würde, iſt nicht feſtgeſteüt. Es iſt nur die Meinung

der Angell . als möglich unterſtellt worden , daß mangels

beſ. Dienſtvorſchr.über die Behandlung von Silber

münzen die Umwechſlung der hochwertigen Münzen

gegen Papiergeld zum eigenen Nußen der Angekl.

ebenſo zuläſſig ſei, wie die Verausgabung im normalen

Geſchäftsgange, daß ferner ein von den Angefl. ge
ſchaffener ordnungswidriger , aber für die Staſſe vorteil.

hafter Zuſtand durch eine Maßnahme beſeitigt werden

dürfe, die der Kaſſe den Vorteil zum Nußen der Angell.

entzieht. Dieſe Meinung allein aber iſt nicht geeignet,

das Bewußtſein der Rechtswidrigkeit auszuſchließen,

das ſich aus der fehlenden, auch nicht vorausgeſekten

Einwilligung des Eigentümers von ſelbſt ergibt . Sie

würde auf den unbeachtl. Strafrechtsirrtum hinaus

laufen , daß auch eine an ſich rechtswidrige Zueignung

im Hinblic auf die in den Gründen angeführten Ums

ſtände nicht beſtraft werden könne. ( Urt . d . I. Strs.

v . 23. März 1922, 1 D 837/21).

FP

vom Eröffnungsbeſchl., der dem Angell. ein Verg . gegen

$ 145 a StGB. zur Laſt legte, hat die Straft. ihn nach

§ 55 Banto. v . 14. März 1875 für ſchuldig befunden

auf Grund der Annahme, er habe ſich als Ausſteller
der Scheine mit ſeiner mechaniſch vervielfältigten linter

ſchrift bereit erklärt, an jeden Inhaber eines ſolchen

den darauf benannten Geldbetrag zu zahlen oder durch

ſeine Banken auszahlen zu laſſen, u. die Scheine duro
Verkauf an unbefannte Perſonen u . Verſchenken an

Bekannte oder Vertauſchen auch in den Verkehr ge

bracht, fomit unbefugt ( ohne ſtaatl. Genehmigung) auf

den Jnhaber lautendeunverzinsl.Schuldverſchreibungen

(= SchB.) ausgegeben . Dieſe Begründung trägt jedoch

nicht die Verurteilung. Läßt ſich auch die Annahme

nicht beanſtanden , der Angefl. habe auf den Jnhaber

lautende unverzinsliche SchV. ausgeſtellt ($ 793 BGB.

U. NOSt. 52,97 ),u. durften dieſe gemäß § 795BOB.

auch nicht ohne Staatsgenehmigung in den Verkehr

gebracht werden , ſo fehlt es nach den Feſtſtellungen

immerhin noch an einem Nachweis, daß der Angekl.
die Scheine i . S. des 8 55 des Banko . auch ausgegeben "

hat. Aus der Nebeneinanderſtellung der Banknoten u.

ſonſtigen auf den Inhaber lautenden unverzinslichen

Schv. ergibt ſich ſicher, daß der Rechtsbegriff des „ Uus

gebens “ auch für dieſe fein anderer ſein kann wie der
der Ausgabe“ von Banknoten u . Staatspapiergeld

in § 1. Daraus folgt, daß der Tatbeſtand des § 55

nur durch unbefugtes binausgeben derartiger Inhaber

papiere als Zahlungsmittel oder um ſie als ſolche in

den Verkehr zu bringen, erfüllt wird . Hiernach iſt es

zwar nicht ausgeſchloſſen, daß ſich der Ausſteller ſolcher
Bapiere auch noch nach dem Verfalltag, von dem an

ſeine Einlöſungspflicht aufhört, durch ihre Veräußerung

eines Vergehens gegen § 55 ſchuldig machen kann;
niemals fann dies aber der Fall ſein, wenn er die

Papiere bloß als „ hiſtoriſche Scheine“ an Sammler

veräußert . Daran ändert auch nichts, daß der Auss

ſteller der Scheine, nachdem er ſie einmal, gleichgültig

zu welchem Zwe«, in den Verkehr gebracht hat, es

nicht mehr in der Hand hat, was damit weiter ge

ſchieht; wollte inan ſelbſt der poliz . Natur des Ver

gehens halber hinſichtlich des Bewußtſeins

dem Fehlen der erforderl. Staatsgenehmigung auch

ſchon ein fahrl. Verſchulden für ausreichend erachten,

ſo ſtellt doch das „Ausgeben “ von Banfnoten u . dgl.

begriffsweſentlich ſtets eine vorſäßl . Handlung dar u.

es muß deshalb der dazu gehörende Vorſaß ſich not

wendig auch auf das Jnverkehrbringen der Scheine

als Zahlungsmittel miterſtrecken. Dafür, daß dies

beim Angell. nur in einem einzigen Fall zugetroffen
hätte, bietet das Urt . jedoch keine Gewähr ; anderer

ſeits läßt ſich aber auch die gegenteilige Möglichkeit
wenigſtens hinſichtlich der vom Angefl . verſchenkten

u . gegen „ anderes Notgeld “ eingetauſchten Scheine

mangels jegl . Feſtſtellung der näheren Umſtände 7. 3 .

noch nicht ausſchließen . (Ürt . d . I. ŠIS . v . 12. Mai 1922,

I D 1738/21 ) .

n.

5457

IV .

von

N

9

n .

Unbefugte Herſtellung von Notgeldicheinen . Der

Angell. ſtellte im Frühjahr 1921 äußerlich dem in der

Kriegs- u. Nachkriegszeit von Städten in Verkehr ge

brachten ſog. Notgeld gleichende Papierſcheine her.

Auf deren Vorderſeite war neben humoriſtiſchen Verſen

u. auf die Geſchichte der Stadt W. bezügl . Bildern

das Wort „ Gutſchein “ u . deſſen jeweiliger Betrag

(5, 10, 20, 25 und 50 Pfennig und 8/6 Mart) aufges

druckt. Die Rückſeite wies den Aufdruď auf: „ 1921 Not:

geldſchein 1921. Verfall : 5. Mai 1921 . Wer dieſes

Geld fälſcht u . bringt es in Handel, der führt einen
îcheußlichen Lebenswandel ! Eine Verpflichtung zur

Annahme dieſes Scheines als Zahlungsmittel beſteht

nicht. Der Schein wird herausgegeben für unſere

Kunden zur Behebung des Kleingeldmangels. Es wird
umAnnahme gebeten !!! Gegen Rüdgabe dieſes Scheines

an uns oderan die Thüringiſche Landesbank A.-G.

Weimar oder Deutſche Bank, Filiale Hamburg wird
der Betrag in bares Geld umgetauſcht!" Dieſe Scheine

pries der Angekl. in Tageszeitungen als hiſtoriſche

Scheine in Vierfarbendruď aus der Muſenſtadt W. an,

die nur kurze Zeit im Verkehr geweſen ſeien ; die Serie

werde zu den ſeltenſten zählen, da ſie nur in ganz

beſchränkter Anzahl erſchienen ſei. Auf Anfragen
antwortete der Angekl. , es handle fich nicht um Not

geld der Stadt W., die Serie ſei vielmehr in ſeiner

Kunſtanſtalt als Privatſcheine hergeſtellt worden, er

erklärte ſich auch bereit, den Anfragenden, wenn ihnen

der Preis zu hoch ſei, die Serie billiger zu liefern ;

verſchiedene Perſonen ſchitten ihm aber auch ſofort das

Geld ein u . ließen ſich die Serie zuſenden . Von dieſen

verlangten nur einige das eingeſchickte Geld nach
Empfang der Serie wieder zurück, weil es ſich nicht um

Notgeld der Stadt W. handle. Eine Reihe von Serien
verſchenfte der Angell. auch an Bekannte oder tauſchte

ſie gegen „ anderes Notgeld “ aus. Jn Ubweichung

5464

V.

.

Ausfuhr u. Durchfuhr. Jrrtum über das Vorliegen

einer Genehmigung . Der Angell. hatte im Jan. 1920

eine Bewilligung für die Durchfuhr von 120 Pferden

von Holland nach der Schweiz unter der Vorausſeßung

erlangt, daß beim Durchgangszollamt der ſchriftl. begl.

Nachweis über den holl. Urſprung einwandfrei erbracht

werde. In der Bewilligung waren als ausl. Abſender

verſchiedene Firmen in Holland u. als Empfänger

verſchiedene Firmen in der Schweiz angegeben. Als

ſich der Angefl. überdie Durchführbarkeit des Geſchäfts

bei der Dienſtſtelle des Reichskomm. für Ein- u. Aus

fuhrbewilligung erfundigte u . die Bewilligung erwirfte,

beabſichtigte er den Einkauf in Þolland, will aber ſchon

damals die Möglichkeit erwähnt haben , die Pferde von

den an der holl. Grenze fißenden Händlern zu kaufen,
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die ſie in Holland einkaufen ſollten. Das erachtet das iſt u . auf die nach Art. I Nr. 1 der BD. v . 12. Febr.

16. für nicht widerlegt. Der Angell . hat jedoch die 1920 (ROBI. 236) die JrrtVD. Anwendung findet.

Pferde weder in Holland gekauft noch von den an der (Urt. d . I. Strs. v . 19. Mai 1922, I D 1543/21).

Grenze fißenden Händlern taufen laſſen, ſondern er

hat in Münſter i . W. von dem Pferdehändler Þ. Þferde
VI.

gekauft, die dieſer wenige Tage zuvor aus þoland
eingeführt zu haben behauptete. Tatſächlich waren Beſteuerung von Mineralwaſſer (=MinW.) . Hinter

die Pferde, die der Angell. getauft u. nach der Schweiz ziehung. Mit Necht iſt die Straft. der Annahme einer

gebracht oder zu bringen verſucht hat, nicht aus Holland Steuerumgehung unter Zuwiderh. gegen § 3 Abſ.1 u. 6

eingeführt, ſondern ſtammten was der Angeklagte MinustG . nicht beigetreten, dader Ängell. einen auf

jedoch nicht wußte aus Pommern u . der Neumart, die Herſtellung u . das Invertehrbringen ſteuerpfl. Er:

wo ſie . fürſich oder als Auffäufer des Angell. von zeugniſſe gerichteten Betrieb überhaupt nicht errichten

deutſchen Händlern gefauft hatte . Nachdem der Angell . wollte u. daher weder der Tatbeſtand des § 6 noch der

eine ohne nähere Brüfung ausgeſtellte poliz. Be- des § 15 Nr. 2 in Frage kommen kann . Aber auch die

cheinigung erlangt hatte, daß die Pferde von holl. von ihr verſuchte Begründung eines Vergehens der

Firmen für ſeine Rechnung gekauft u. hod . Urſprungs Steuerhinterziehung nach § 13 iſt verfehlt. Der Angeli.

ſeien , hat er im Febr. 1920 8 u. am 3. März 1920 hat ſchon im Juli 1918 von einem Kunden der Firma

23 Pferde nach der Schweiz ausgeführt, ſowie am
Š . in M. 15000 Kilo Johannisbeer- u . Kirſchertrakt

26. März 1920 26 Pferde auszuführen verſucht. Das miſchung gekauft u., ohne in den Beſiß der Ware gelangt

20. nimmt zutreffend an , daß der äußere Tatbeſtand zu ſein,zu derſelben Zeit auch wieder weiterverkauft

der verbotenen Ausfuhr lebenswichtiger Gegenſtände u. nach Infrafttr. des MinWSig. der gen. Firma ſeine

nach Art . II § 3 der WuchGerVD. v . 27. Nov. 1919 Berechtigung zum ſteuerfreien Bezug konzentrierter

gegeben iſt. Von einer Durchfuhr kann ſchon deshalb Fruchtlimonade gemäß § 3 Abſ. 4 Nr. 2 u. 32 Abſ. 1

nicht die Rede ſein, weil die Pferde nicht aus Holland, u . 2 Nr. 3 u . § 33 Abſ.1 der AusfBeſt. des Bundesrats

ſondern aus Deutſchland ſtammten . Aber auch wenn d . 8. Aug. 1918 ( 3BI. 437) vorgetäuſcht, damit ſie ihm

fie kurz zuvor aus Holland eingeführt geweſen wären, dieſe unverſteuert aus ihrer Fabrit abgebe; dadurch hat

hätte feine Durchfuhr vorgelegen . Eine ſolche erfordert, er es auch erreicht, daß die Firma S. am 4. Jan. 1919

daß die Ware von einem ausl . Orte teilweiſe auf inl . zehn Fäſſer mit 5 000 Stilo , Kirſchertraftmiſchung" an

Wege nach einem anderen ausl. Orte verbracht wird, eine von ſeinem Abnehmer bezeichnete Adreſſe verſandte

u . zw . in einem ununterbrochenen Zuge. Daran fehlte u . im Vertrauen auf die Richtigkeit ſeiner Vorſpiegelung

es hier, auch wenn die Pferde aus Holland eingeführt nicht verſteuerte. Die Straff. meint, der Angekl. habe

geweſen wären . Sie bejanden ſich , als ſie der Angekl. hiernach die Steuer, „die damals ſchon zu entrichten

faufte, durchweg im freien Inlandsverkehr. Darüber geweſen wäre“ , ( 1. jedoch § 3 Abſ. 2 Halbf. 2 ) unter

war der Angell. auch nicht im Zweiſel. Das 10.hat Benüßung der Firma S. als gutgläubigen Werkzeugs

nun nur eine fahrl. Verleßung des Ausfuhrverbots vorſäßlich in ihrem ganzen Betrag hinterzogen . Hierbei

angenommen , weil der Angell. gemeint habe, er habe iſt überſehen, daß Täter eines Vergehens der Steuer

die Vorausſeßung des Nachweiſes der holl. Herkunft hinterziehung i . S. des § 13 des MinWSIG .

ordnungsmäßig erfüllt u . dürfe daher die Pferde ins dem zweiten hier nicht in Betracht kommenden Miſch

Ausland bringen . Sein Jrrtum habe einen Tatum- tatbeſtand abgeſehen nur der Steuerpfl. ſein kann u .

ſtand , näml . den Mangel der erforderl. Genehmigung zur Entrichtung der Steuer ( S$ 1 u . 2) nach § 3 Abſ. 1

betroffen ; ieſer ſei nach § 59 StGB. zu beurteilen nur verpflichtet iſt, wer ſteuerpfl. Erzeugniſſe herſtellt

n. führe, da die Untenntnis durch Fahrläſſigkeit ver- u . in den Verkehr bringt oder wer ſie aus dem Aus

ſchuldet ſei, nach § 59 Abſ. 2 StGB . zur Verurteilung lande einführt. Steuerpflichtig war hiernach bloß die

wegen fahrl . Verlegung des Ausfuhrverbots. Es mag Firma S .; ſie allein konnte ſich daher einer Hinter

dahingeſtellt bleiben , ob der Angell . jener Meinung ziehung der geſekl . Steuer ſchuldig machen u . auch eine

ſein tonnte. Es kann auch zugegeben werden, daß der mittelbare Täterſchaft des Ängell.war demgemäß aus

Jrrtum über die Herkunft der Pferde u. über die Er: geſchloſſen. Troß mehrfacher Betonung der „Gut

füllung der für die Durchfuhr auferlegten Bedingungen gläubigkeit“ der Firma S. tann indeſſen von einer

ein nach § 59StGB. zu bewertender Tatſachenirrtum ſofortigen Freiſprechung des Angell . ichon um dess

war. Entſcheidend war aber dieſer Jrrtum nicht . Ihm willen nicht die Rede ſein, weil dem Urteil nicht ſicher

war nur eine Durchfuhr von Pferden bewilligt; für zu entnehmen iſt, ob auf einen als Schuldausſchließungs

eine Ausfuhr hatte er eine Bewilligung weder nach- grund wirkenden Jrrtum i . S. des $59StGB. (RGSt. 18 ,

geſucht noch erhalten ; er wußte auch , daß er zu einer 419) oder bloß auf einen gemäß $$ 358 u . 453 S. 4

folden nicht berechtigt war . Wenn er nun annahm, der RAbgQ. zwar gleichfalls beachtl., jedoch nur als

daß das, was er tat, noch eine Durchfuhr darſtelle, rein perſönl . Strafausſchließungsgrund anzuſehenden

nicht aber eine Ausfuhr, ſo irrte er über den ſtraf: unverſchuldeten Strafrechtsirrtum (RGSt . 53, 51, 320)

rechtl. Begriff der Ausfuhr. Es iſt unrichtig, wenn abgeſtellt werden wollte. Deteren Falles war wenigſtens

das 16. ausführt, der Angeklagte habe über den eine ſtrafb . Teilnahme des Angell. an der fremden

Mangel der erforderl. Genehmigung“ geirrt. Das wäre Straftat ( 8 48 u. 49 StGB. ) ſehr wohl möglich, viel

der Fall geweſen, wenn er bei ſeinem Vorgehen an: leicht auch eine Steuerhehlerei nach § 18 des Min®Sto.

genommen hätte, daß er eine Ausfuhrbervilligung habe . (ROSt. 56, 10) . Bei der wiederholten Verh . wird die

Er wußte wohl, daß er nicht eine ſolche, ſondern nur Straft. auch zu prüfen haben, ob nicht eine ganz andere

eine Durchfuhrbewilligung beſaß. Wenn er glaubte, ſtrafb. Handl. des Ängell. (8. B. nach § 263 SIOB.) in

daß dieſe ſein Tun dede, ſo lag der Grund darin, daß Frage kommen könnte . Sofern die Tat hiernach etwa

er annahm durchzuführen, während er tatſächlich aus: der Strafbefugnis des FinAmts entzogen ſein ſollte,

führte. Beſtand aber ſein Jrrtum darin , daß er ſeine wird nach § 434 Abſ. 2 der RAbgQ . zu verfahren ſein .

Handlung nicht unter den ſtrafrechtl. Begriff der Aus- (Urt. d . Í. Strs. v . 4. Apr. 1921 , I D 1110/21).

fuhr unterordnete , ſo kann $ 59 StGB. inſoweit nicht

gelten. Denn es handelt ſich um einen Irrtum über
VII .

einen ſtrafrechtl. Begriff. Wohl aber hätte das LG.

hier prüfen müſſen , ob nicht die ſog. JrrtVO . D. Urteil &begründung hinſichtlich der Zurechunngo

18. Jan. 1917 in Betracht zu ziehen ſei . Denn das Straf- fähigkeit. Der Verteidiger, der gleichzeitig als Vormund

geſeß, über das der Angefl . irrte, war die WuchovO . des Ängefl. aufgetreten iſt (§ 149 Abſ . 2 StPO. ), hat

v . 27. Nov. 1919, die auf Grund des Geſ. über die unter Ueberreichung ſeiner Beſtallung die Bernehmung

vereinf. Form. d . Geſeßg. v . 17. Apr. 1919 erlaſſen eines Sachverſt. über deſſen Geiſteszuſtand beantragt.

5458 n .
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Dieſen Antrag hat die Straft. zw . durch verkündeten

GerBeſchluß abgelehnt, weil der Angell. nach ſeinem

perſönl. Eindruď nicht geiſteskrant ſet, in den Ent

ſcheidungsgründen hat ſie aber die Vorausſegungen

des § 51 StGB . nicht mehr berührt. Das verſtößt

gegen die zwingende Vorſchr. des § 266 Abſ. 2 SIPO.

Es läßt ſich auch nicht annehmen, daß die Verurteilung

darauf nicht beruhen könne, da ja die Straft. ſchon

vor der Urteilsjällung die Zurechnungsfähigkeit geprüft

u . ausdrücklich bejaht habe, u . zw . ſchon deshalb nicht,

weil zur Ablehnung des Beweisantrags einfache Mehr

heit genügte, zur Bejahung der Schuldfrage gemäß

§ 262 StPO . aber eine Mehrheit von zwei Dritteln

erforderlich war. Noch weniger genügt ein þinweis

auf die Feſtſtellung des Betrugsvorſages des Angell .

Verneint die Bejahung des Tätervorſaßes allerdings

begrifflich zugleich nie Ünzurechnungsfähigkeit u. bedarf

es deshalb in der Regel keiner beſ. Darlegung, daß

§ 51 StGB . nicht zutrifft, ſo begründet 826 Abſ. 2

SIPO . doch für das nicht ſchwurgerichtl. Verf. gerade

eine ausdrüdl. Ausnahme für den Fall, daß die Un

zurechnungsfähigkeit bej. behauptet worden iſt. Indieſem

Sinne war aber der abgelehnte Beweisantrag zu ver

ſtehen u . da er erſt beim Schlußvortrag geſtellt wurde,

läßt ſich nicht annehmen, daß ihn der Verteidiger nach

dem ablehnenden Beſcheid hätte fallen laſſen. Die Hev.

Begr. rügt zwar die Berlegung des § 266 Abſ. 2 SIPO .

nicht ausdrüdlich, der Vert. betont aber die Nichtberüđ=

ſichtigung der ſchon aus ſeiner Beſtallung ſich ergebenden

Entmündigung u . wirft dem Urt. nicht nur in ſachl .,

ſondern auch in verfahrensrechtl. Hinſicht eine Geſebes

verleßung durch Nichtanwendung des § 51 StGB. vor.

Darin darf eine dem § 384 Abſ. 2S. 2 StPO . genügende

Beanſtandung der Urteilsbegründung aus 266 Abſ . 2

StPO . erblidt werden . ( Urt . d . I. StrS. v . 28. April

1922, I D 1720/21 ) .

erklärt wird , welcher gewerbl. Leiſtungen anbietet oder

Muſikaufführungen, Schauſtellungen , theatral . Vorſtell.

oder ſonſtige Luſtbarkeiten darbieten will , ohne daß

ein höheres Intereſſe der Kunſt oder der Wiſſenſchaft

obwaltet. Anbieten gewerbl. Leiſtungen i. S. dieſer

Beſt. iſt nicht das Anbieten jeder gewerbl. Tätigkeit,

ſondern namentlich das Anbieten der Anfertigung,

Bearbeitung oder Reparatur von bewegl . Gegenſtänden ,

ſowie das Ánbieten perſönl . Dienſte, ſoweit dieſe nicht

unter Nr. 4 des § 55 fallen. Als ſolche Dienſte erachtet

Landmann Gewo. 7. Aufl. Anm . 11 zu § 55 auch den

Tanzunterricht, der nicht unter das Unterrichtsweſen

i. S. des § 6der GewO. falle. Rohrſcheidt, GewO .

2. Aufl. A. 22 zu § 55 vertritt dagegen die Anſicht,

daß die GewD. abgeſehen von § 35 auf den Tanz

unterricht nicht anwendbar ſei. Den lekteren Stand

puntt nimmt erkennbar auch die bayer. Steuergeſetg.

u. zw . ſowohl in Anſehung der Ausübung als ſtehendes

Gewerbe als auch als Wandergewerbe ein (v . Breunig,

GewStG . v . 14. Aug. 1910, Anm . 10 zu Art . 1 ). Die

GewStG. v . 14. Aug. 1910 (GVBI. 533) u . v . 27. Juli

1921 (GVBl. 413) haben im allgem . an demBegriff

des ſteuerpfl. Gewerbes feſtgehalten , wie ihn das

GewSto. v . 9. Juni 1899 zugrunde gelegt hatte.

Der ſteuerl. Begriff des GewBetr. iſt in dieſen Gel.

nicht genau beſtimmt, er iſt aus der Entwiđelung der

Steuergeſekg . in Bayern u. der ſonſt gebräuchl. Auf

faſſung abzuleiten , die ſich aus demgewpol. Begriff

der GewO., ſowie dem Begriff des HOB. ergibt. Dem

Geſ. v . 9. Juni 1899 war ein ausführl . erläuternder

Tarif beigegeben. In dieſem iſt die gewerbsmäßige

Ausübung der linterrichtstätigkeit irgendwelcher Art

als Gegenſtand der Beſteuerung nicht aufgeführt .

Hieraus kann nur geſchloſſen werden, daß das Unter

richtsweſen im allgem. u . zw . auch auf Gebieten, die

feine höhere Bildung bei dem Unterrichtenden voraus

ſeßen , der Beſteuerung als Gew. nicht unterworfen

werden ſollte, gleichviel ob es unter § 6 Gewo. fällt

oder nicht. Auch 3. 3. der Aufſtellung dieſes Tarifes

war die gewerbsmäßige Erteilung von Tang , Turns,

Schwimmunterricht u . dgl.allgemein verbreitet. Es iſt

hienach ertlärlich, daß auch in dem den HauſSIG. v .

10. März 1879/20. Dez. 1897 u . v . 27. Juli 1921 bei

gegebenen Steuertarif fein Unterrichtszweig als zu

beſteuerndes Gew . aufgeführt iſt. Daß ſich die Er

teilung von Tanzunterricht unter feines der dort auf

geführten Gew. bringen läßt, iſt flar. Es iſt insbeſ.

nicht angängig, etwa Nr. 7 u. 8 heranzuziehen . Dieſe

betreffen die Darbietung von fünſtl. Leiſtungen oder

Schauſtellungen, bei welchen fein höheres wiſſenſchaftl.

oder Kunſtintereſie obwaltet, u. zw . ſowohl unterges

ordneter als beſſerer Art. Daß der Tanzunterricht

nicht ſolchen Zweden dient, iſt nicht zweifelhaft; der

Tanzlehrer bietet ſeineLeiſtungen nicht dar, um ſeinen

Schülern durch den Anblic Vergnügen u . Unterhaltung

zu bereiten, er bezwedt vielmehr, dieſen die Tanzfunſt

zur geſellſchaftl . Verwertung beizubringen. Dieſe
Tätigkeit iſt ſo verſchieden von den in Nr. 7 u . 8 auf

geführten , daß ſie nicht mit einer von ihnen i . S. des

Art. 4 Abſ. 6 Hauſsio . nächſt verwandt u . mit einer

dort vorgeſehenen Normal- und Betriebsanlage ein

geſteuert werden kann. ( Beichl. d. II.Strs . v . 18. März

1922, Beſchw Heg. II Nr . 219/1922). Ed .

n.

5455

VIII.

Anwendbarkeit des § 23 Abſ. 3 Stºo. bei Ver:

weiſnng vom Wuchergericht an das ordentl. Gericht?

Jn der Mitwirkung des Vorſißenden des WucherOer.

bei der Hauptverh . vor der Straff. kann ein Verſtoß

gegen § 23 Abſ.3 StPO. ſchon deshalb nicht erblickt

werden, weil die Verweiſungsbeſchl . des Art. I § 12

WuchOerVO. nicht auf Grund einer Berichterſtattung

des Vorſißenden ergehen . (Urt . d . I. SIS. v . 2. Mai 1922,

I D 986/21 ) . n .

5456

Oberſtes Bandesgericht.

Strafſachen.

I.

Der von einem Lanzlehrer an mehreren Orten er :

teilte Lanzunterricht iſt fein Gewerbebetriebim Umher:

ziehen . Der in B. wohnhafte Tanzlehrer S, hatte im

Aug. 1921 in St. zwei Lanzkurſe abgehalten . Das Finanza

amt in S. erließ deshalb wegen Zuwiderh. gegen Art. 1

u . 7, 16 des bayer. Geſ. über die Beſteuer . des Gewerbe

betriebs im lImherziehen (HauſStG . ) vom 10. März

1879/20 . Dez. 1897 u . 27. Juli 1921 (GVBI . 439) Strafa

beſcheid. Die zur gerichtl. Entſcheidg. angerufene Straff.

hat gem . § 434 der RAbg0. den Strafbeſcheid auf

gehoben u . ausgeſprochen , daß die Verhandl . der Staats.

anwaltſchaft mitzuteilen ſeien . Die rof. Beſchw . des

SIA . wurde verworfen .

Gründe : Nach Art . 1 Nr. 3 des HauſStG . unter

liegt der Steuer vom GewBetrieb im Umherziehen ,

wer gewerbl. oder fünſtleriſche Leiſtungen oder Schau

ſtellungen darbietet, bei welchen kein höheres wiſſen

fchafil . oder Kunſtintereſſe obwaltet. Dieſe Beſt. lehnt

ſich an § 55 Abſ. 1 Nr. 3 und 4 GewO. an , wo ein

WanderGewSchein für denjenigen als erforderlich

5151

II .

Verteilung der Koſten von Privatklageu. Widerklage.

Privatkläger (= Prkl . ) u . Widerkläger (= WAI.) find

wegen Beleidigung gleichmäßig zu Geldſtr. verurteilt.

Der Erſtricher halbierte die geſamten Koſten . Das

BerGer. legte die Koſten u . Aušlagen der Privil . dem

Angefl., jene der WKl. dem Pril. auf gemäß OblGSt.

12 , 149; 13, 494; JMBI. 1916 , 25. Auf Reviſion

beider Teile, die Verlegung des § 503 StPO , rügt u.

die Verteilung nach Quoten verlangt, wurde das Urteil
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aufgehoben. Gründe: Die Behre, daß bei antrags- der Einheit des Verfahrens darin, daß jede Partei

gemäßer Berurteilung des Brkl. u. WRI. eine ange- ihrem Anwalt die geſamte Vertretung überträgt, ſodaß

meſſene Verteilung der beiderſeit. Koſten u . Auslagen die Koſten inbetrefi der Ml. u . der Widerkl. auf jeder

nach § 503 Abſ. 3 StPO. eintreten müſſe, war bis Seite gemeinſchaftlich (nicht ausgeſchieden u. nicht

1912 in der bayer. Rechtſpr. herrſchend" u . auch im ausſcheidbar) ſind. Darnach wird die Befaſſung des

Schrifttum vorzugsweiſe vertreten . (ObLGSIS . 1 , 94, Anwalts mit der Widerkl. gebührenrechtlich zur Neben

228 ; 3, 15, 79; 6, 258, ebenſo ſchon DLG. München fache; die zu Laſten jedes Auftraggebers entſtehenden

9, 239, Seuffør. 65 , 488 ; Aroſchel, Abf. d . Urt. Koſtenmaſſen beſtimmen fich – zunächſt im Verhältnis

in StrS. 52; Löwe, 9a zu § 503 ; Stenglein Anm. 3 nach innen nur nach der Parteiſtellung des Auf

ebenda). Das eingehend begründete Urt. des DblG. traggebers im ganzen, ſie ſcheiden ſich nicht nach

d . 26. März 1921 (12, 149 ), dem ſeither die bayer. ihrer Beziehung auf die Haupt- u, auf die Widerkr.

u . anſcheinend auch die Badiſche Rechtſpr. gefolgt Denkbar iſt ja eine Scheidung legterer Art in ein

ſind, verlangt dagegen eine Scheidung der auf die zelnen Fällen , z . B. da, wo nach Erledigung der Hauptki .

Privatkl. u . der auf die Widerkl. entſtandenen Koſten durch Zurüdnahme, Bergleich uff. über die Widerfl.

in gwei Maſſen, indem es die Selbſtändigkeit beider allein fortgeſtritten wird, Fälle, die außer dem Be

Berfahren auch bei deren Vereinigung i. F. des § 428 reiche des § 428 StPO. liegen. In der Regel wird

SIPO. betont ; ſeine Grundfäße werden dann in einer auch keiner der beiden Anwälte zw . ſeiner Mühes

igſtemat. Zuſammenſtellung durchgeführt. Gegen die waltung inbezug auf die Brivatkl. u. auf die Abwehr

neuere Rechtſpr. hat nach dem Vorgang von Sins- der Widerfl., oder zw . jener bezüglich der Verteidigung,

heimer (Bay3R. 11 , 290) Meifel in der JurW. 1920, u . der Widerkl. klar (cheiden können. 3. Für die

273, Bedenken entwidelt. Grundlegend für die als Bildung geſonderter Maſſen bleiben hienachhaupt.

„ Zweimaſſentheorie “ zu bezeichnende Anſchauung des ſächlich nur die Auslagen übrig. Erfordert 7. B.

Urt. v . 26. März 1912 ſind u . a . die Annahme, daß die Begründung einer Widerll. eigene Beweismittel,

fich § 503 Abſ. 3 StPO. nur auf die Anträge des ihre Beantwortung rinen beſ. Schriftſaß , ſo können

Briv Ml. zur Privatklage bezieht u. daß die Widerkl. die Auslagen hiefür eine Sondergruppe bilden ; dieſe

juriſtiſch die Privatkl. eines mit Privatkl. Verfolgten Gruppe fann durch ein umfangreicheres Beweisver:

iſt, daß daher über die auf jene u, auf dieſe Alage fahren auf der einen Seite ſtärker werden als auf

erwachſenen Koſten ſelbſtändig zu erkennen iſt. Gegen der anderen . Hier wird allerdings eine Scheidung

legtere Forderung beſteht in einem Teil der Fälle nach Maſſen nicht nur die Koſtenfeſtſeßung einfach

tein Bedenken, in einem anderen Teile führt ſie zu geſtalten, ſondern auch als gerecht empfunden werden.

oft unlösbaren Schwierigkeiten u . verleßt nicht ſelten Jmmerhin kommen Fälle vor, indenen dieſe Scheidung

das Rechtsempfinden. Jene Begründung iſt aber auch unmöglich oder doch ſehr ſchwierig iſt. ſo in dem von

an ſich nicht einwandfrei. Sie überſieht,daß der Meitel erwähnten Falle eines gemeinſchaftl. Beugen

WKI. zugleich Angefl. , der PrivMl. zugleich Widerbell. oder, wenn eine Partei einen Zeugen unmittelbar

iſt; ſie gibt eine „ äußere Verſchmelzung“ der geladen oder mitgebracht hat, der dann zur MI. u .

beiden Verfahren nach § 428 StPO., ebenſo materiell- zur Widerfl . weſentl. Angaben macht. Die Betrachtung

u, prozeßrechtl. Zuſammenhänge zw. beiden ſelbſt zu, der KoſtenGeſ. u. der Auslagenerſtattung zeigt alſo,

beſtreitet jedoch deren Einheit u . Untrennbarkeit ſowie daß das nach Maſſen ſcheidende Urt . die Parteien in

die hieraus abzuleitenden Folgerungen für die der der Frageder Auslagen nicht ſelten, in den Gebühren

Roſten. Daß dieſe Frage hinſichtlich der Wideril . fragen faſt immer ungleich u . deshalb unbillig be

von der StPO , nicht geregelt wurde, wird anerkannt ; laſten wird . Die lektere Härte erkennt das Urt. v .

die Lüde wird indeſſen nur durch Heranziehung der 26. März 1912 ſelbſt als ungerechtfertigt an . Daß

übrigen Koſtennormen der StPO ., nicht durch die die eines Widerkl.-Grundes ſichbewußte Partei, indem

anderer Geſ. u . auch nicht durch Analogie auszufüllen ſie der anderen mit der Privatkl. zuvorkommt, die

verſucht. Þiegegen iſt zu ſagen : 1. Bei der Vorbereitung größere Koſtenmaſſe auf den Widertl. abwälzen kann,

des GKG . v . Jahre 1878 wurde erwogen , ob für das iſt das regelmäßige oder doch häufige Ergebnis der

PrivatllVerfahren der allgem . Grundſaß der Koſten- Zweimaſſentheorie. 4. Die bayer. Hechtſpr vor 1912,

abſtufung im Strafprozeß „ Maßſtab für die Höhe der der ſich Meitel u . Sinsheimer (dieſer aus prozeßtechn.

Gerichtsgebühren iſt die erkannte Strafe (859) beibe. Gründen) anſchließen , hat als Hauptbeweis für die

halten oder ob von ihm abgegangen u . eine Abſtufung Notwendigkeit einer koſtenrechtl. Einheit der Verfahren

nach dem Umfang der Verhandlung unter Gleich die durch § 428 StPO . angeordnete prozeſſuale Vers

ſtellung beider Parteien - gewählt werden ſolle . Für einigung erachtet (1. Oblo . 1 , 96 ; 3, 15, 79 ; 6 ,

legtere Wahl war u . a . beſtimmend, daß der andere 258 ; SeuffBl. 65 , 489) . Wenn auch nicht aus dem

Weg verwiđeltere Einzelnormen für die Fälle des Wortlaut, ſo geht doch aus dem Geiſt u . Sinn der

jebigen § 503 Abſ. 3 SIPO .. der Widerklage hier Vorſchr. hervor, daß über Kr. u. Widerkl . in dem

dachte man an dieſe - u . der Kompenſation erfordert näml., d. h . in einem Verfahren zu entſcheiden iſt u .

hätte (Mot. zu § 62-65 des Entw. in den RT.-Verh . , daß beide deshalb verbunden u. einheitlich behandelt

3. Reg . II. Seil. 1878 ; Stenber. 3 , 603 ). Bei der werder ſollen . Daß die einheitl . Behandl. fich auf

getroffenen Regelung wurde aber in § 70 Abſ. 3 GKG. die Koſten erſtređt, folgt nicht allein aus Abſ. 3 $ 70

angeordnet, daß für die Widerkl . fein beſ . Gebühren: GKG ., ſondern aus der ganzen Anlage dieſer Vor

ſaß erhoben werde . Hiernach erſcheint die Widertl. , ſchrift. Die Einheit des Koſtenausſpr. bedingt nun

obwohl ihre Erhebung u. Bekämpfung den Umfang zwar noch nicht die Zuſammenwerfung der Koſten

der Verhandlung zumeiſt bedeutend erweitert, koſten- auf die Kl. mit denen auf die Widerll. und die dem

rechtlich als ein unwichtiges Anhängſel des Verfahrens nächſtige angemeſſene Verteil . nach § 503 Abſ. 3 .

u . dieſes ſelbſt bildet mit dem Widerkl.- Verfahren Indeſien ermöglicht die Doppelſtellung des Bral.

zuſammen im Falle des § 428 StPO. allerdings eine als ſolchen u . als Widerbekl. u . die entſpr. Doppel

Einheit; demgemäßwird auch der Koſtenausſpruch ſelbſt ſtellung des Gegners im Falle der Verurteil . beider

einheitlich ſein dürfen . 2. Der gleiche Gedanke' findet die Anwendung des § 503 Abſ. 3 troß der im Urt.

ſich in der RAGebO. Auch hier wird für die Erhe- v . 26. März 1912 a. a . D. S. 152 erhobenen Be

bung oder Befämpfung der Widerfl . feine bei . Gebühr denken. Jede Partei pflegt neben der Verurteil. des

bewilligt; den Grund finden Willenbücher ( A FeſtSVerf. Gegners auch die eigene Freiſprechung zu beantragen ;

8 67 Anm . 12, § 72 Anm. 2 c, m RAGebO .), Piafferoth , in dem gedachten Falle wird alſo ihren Anträgen

(NUG.60.873 Nr.4 ) , grundſäßlich auch Walter- Joachim nur teilweiſe entſprochen . Das Bedenken , daß $ 503

(Note 3c zu § 73) , endlich Meifel ( a . a . D. 274 Sp . 1 ) Abſ. 3 nur die Anträge des Privatll . als ſolchen “

neben der Einheit in der Perſon des Vertretenen u. meint, kann zum mindeſten einer analogen Anwendung

M
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dieſer Stelle nicht entgegenſtehen (vgl . Seuffør. 65,

489). Jm übrigen hat Meifel (S. 575) den Aehn

lichteitsſchluß der Entſch. voin Jahre 1912, wonach

die Koſtengrundfäße für die Privatkl. ohne weiteres

auch für die Widerkl.gelten ſollen, mit guten Gründen

zurüďgewieſen . 5. Meitel legt weiter Gewicht auf

die Forderung der Gerechtigkeit u . zw . im Hinblid

auf das Verſchulden der Parteien. Hier iſt zunächſt

an ein prozeſſuales Berſchulden zu denten dergeſtalt,

daß Z. B. eine Partei den Gegner früher beleidigt

hat,, ihn aber doch mit Klage angreift u. ſo zu der

erfolgreichen Widerll. veranlaßt; mittelbar fann auch

ein ungleiches fachl.-rechtl.Verſchulden zu dem Wunſche

führen, denj. Teil, der eine ſchwerere Bel. verübt hat,

mit höheren Koſten zu belaſten (DLG. München Sts .

9, 239). Die in Ziff. 4 im Wege der Analogie be

gründete Annahme, daß als ein nur teilweiſes D6

fiegen des PrKr. deſſen Verurt. neben jener des

WKI. zu gelten hat, iſt zugleich ein Gebot der Ge

rechtigkeit. 6. Auch die Verwandſchaft des Privatkl.

Verfahrens mit dem Zivilrechtsſtreit ſpielt eine Rolle

(f. die zu 1 angef. Mot. z . Gerst. S. 603, Hahn, Mat.

7. StPO. 1 , 279 , Glaſer, StrProz. 2, 205 f.. Oblo.

10, 437 ). Mit Recht verweiſt Meitel auf die Parallele

zw . $ 503 Abſ. 1 u. 4 StPro . u. § 91 3PO ., dann

aw . $ 503 Abſ. 3 dort u . 8 92 hier. Jm bürgerl .

Rechtsſtreit zählt nun als teilweiſer Sieg u. teilweiſes

Unterliegen jeder Partei auch der Fall, daß der

obſiegende Kläger als Widerbell. unterliegt u . umge

kehrt . Hier iſt nicht nur die gegenſeitige Aufhebung oder

die verhältnismäßige Teilung der Koſten geboten,

ſondern auch die Scheidung der Kl.- u . der Widerkl.

Koſten ausgeſchloſſen (Neumiller Anm. 1 zu & 92, dann

OKG. 811). Einewenigſtensfakultative Zulaſſung

der angemeſſenen Koſtenverteilung in den gleichge

lagerten Privatkl.- Fällen iſt, auch hienach eine nahe

liegende u. fachgemäße Ergänzuug des $ 503 Abſ.3.

Hiernach geht der Sen. von der in der Entſch. v .

26. März 1912 entwiđelten „ Zweimaſſentheorie “ teil

weiſe ab u. kehrt zu ſeiner älteren Rechtſpr. zurüđ.

Der Senat verwirft nämlich die Scheidung nach

Maſſen nicht unbedingt, er wahrt vielmehr dem richterl.

Ermeſſen volle Freiheit in der Art der Koſtenver

teilung u. folgt hiebei der ſchon vom DLG. München

(2, 940) gebilligten Anſicht Löwes in Anm . 7 u . 8

au & 503. (Urt . d . I. Strs. v . 17. März 1922, MedReg. I

Nr. 82/1922) .
Ed .

5446

III.

Anwendungegebiet der Umiakfteneraclete, indbef. für

die liebergangezeit.') A. gab für ſeine Firma in ſeiner

US. -Erklär. ( v . 27. Jan. 1920 den Geſamtbetrag der

von der Firma für ſtpflichtige Leiſiungen 1919 verein

nahmten Entgelte auf 1018200 M an , unterliek hierbei

aber die Angabe der Eingänge auf Poſtſchedkonto u .

Bankkonto , die ſich aus Einzahlungen für ſtpfl. Liefe

rungen zuſammenſekten. Das FinA. ſprach durch

Str.beſcheid v . 21. Juli 1921 wegen Zuwiderh. nach

§ 17 Abſ. 1 , § 38 Abſ. 1 des UStG . v. 26. Juli 1918

(ROBI. 779) eine Geldſtr. von 2525 M aus . Das Schoer.

verurteilte ihn am 8. Nov. 1921 wegen einer fahrl.

Abgabehinterz . nach $ 367 der RAbg0 . v . 13. Dez. 1919

(ROBI . 1993) u . & 17 UStG . v . 26. Juli 1918 zu einer

Geldſtr. von 1515 M. Seine Beruf. wurde am 12. Jan.

1922 verworfen .Die Strafk. nahm an ,daß A. bei Abgabe

der StErkl . v . 27. Jan. 1920 fahrläſſig gehandelt habe

u . daß auf dieſe Handlung § 367MAbgO. anzuwenden

ſei , weil die StErfl. mit Rückſicht auf die Zeit ihrer

Abgabe nach dem am 1. Jan. 1920 in Kraft getretenen

UStG . v . 24. Dez. 1919 ( NGBI. 2157) zu beurteilen

ſei u . dieſes Geſ. keine Strafbeſt. für den in Frage

ſtehenden Fall enthalte . Die Mev . macht geltend, daß

1) USt. Umſabſteuer ; RAbg . = Meichsabgabenordnung;

St. = Steuer.

die Beſtrafung nur auf Grund des usto . v . 26. Juli

1918 erfolgen könne, dieſes Gef. aber nur die vorſäßl .

Hinterziehung der USt. beſtrafe. Das Urt. wurde auf

gehoben , das Verfahren eingeſtellt.

Gründe : Nach der Auffaſſung der Strk . genügt

zum Begriffe der StGefährdung i.S. des § 367 RAbg0 .,
daß die Berkürzung ohne Entdectung der Unrichtigteit

der StAnmeldung eingetreten wäre; ſie erblidt die

Verkürzung ſchon in der unrichtigen Erklärung . Dies

iſt unzutreffend, denn der äußere Tatbeſtand des § 367

RAbgQ . deđt ſich mit dem des $ 359, einVerſuch des

Verg. nach § 367 iſt alſo nicht ſtrafbar . Deshalb muß

auch i . F. des § 367 RAbgo . eine Verkürzung der

StEinnahmen bewirkt worden ſein . Eine Verkürzung

von StEinnahmen liegt aber nach 8 359 Abſ.3 NAbgo.

ſchon vor, wenn inf. der Tat ein geringerer StBetrag

feſtgeſeßt worden iſt. Dies iſt aber auf die StAnmeldung

des A. v . 27. Jan. 1921 hin geſchehen . Dagegen iſt

das usto. v . 24. Dez. 1919 nicht anwendbar. Dieſes

Gef. beſtimmt in § 46 Abſ. 2, daß mit dem Ablaufe

des 31. Dez. 1919 das usto. v. 26. Juli 1918 außer

Kraft trete, „ unbeſchadet der Durchführung des Er

hebungsverfahrens für die Zeit bis 31. Dez. 1919 “.

Dieſe Beſt. iſt nach der Begr. zu dem Entw. des neuen

usto . dem § 42 Ábf. 3 deš alten usto. nachgebildet

u . enthält eine Uebergangsvorſchr. in Anlehnung an

das bisher geltende Recht. Die Begr . zu § 34 des

Entw . ( 8 42 des Geb.) des alten USto . gibt keinen

Aufſchluß über die Bedeutung der Vorſchrift. Der Wort

laut des § 46 Abſ. 2 ustd. v . 24. Dez. 1919 läßt

keinesfalls den Schluß zu, daß die nach dem 1. Jan.

1920 begangenen Ruwiderh . gegen Vorſchr., die der

Veranlagung und Einziehung von USt. für die Zeit

bis 31. Dez. 1919 dienen ſollen , alſo Zuwiderh . gegen

die Vorſchr. des alten USto. , nicht nach den zur Sicherung

dieſer Vorſchr. ergangenen Strafeſ. geahndet werden

ſollen , ſondern nach Vorſchr., die zum Schuße der Beſt.

des neuen Gef. erlaſſen ſind. Da die Obliegenheiten

des StPflichtigen , die einen unverkürzten Eingang der

auf Grund des alten USto . zu entrichtenden Steuern

gewährleiſten ſollen , durch das alte Gei. geregelt werden ,

iſt vielmehr anzunehmen , daß Zuwiderh . gegen die

Vorſchr. über Erhebung u . Veranlagung der für die

Zeit bis 31. Dez. 1919 zu zahlenden USt. nach den

Beſt. geſtraft werden ſollen, die zum Schuße dieſer

Vorſchr. erlaſſen ſind, u . nicht nach den Strafbeſt. zur

Sicherung der auf Grund des neuen UStG . einzuhebenden

Steuern . (S. a . Popik, Komm. zu dem neuen usto.

Anm. IV 2b S. 691.) Mit Unrechthat die Stk. den § 367

RAbgO. angewendet. Die RAbgo. iſt am 22. Dez.1919

verkündet worden u. deshalb nach § 444 Abſ. 1 am

23. Dez. 1919 in Kraft getreten . Von ihren Vorſchr.

gilt für das alte usto . nur $ 358 ( Straffreiheit wegen

Jrrtums). Dies ergibt ſich aus 8 451. Hiernach werden

die vor dem Jnfrafttr. der RAbgQ. verkündeten StOef.

inſoweit außer Kraft gefeßt, als ſie mit der RAbgo.

nicht im Eintlange ſtehen u . in den SS 453, 454 feine

Ausnahmen enthalten ſind. Dieſe Geſ hat nach $ 452

Abſ. 1 mit Ausnahme der dort aufgeführten Gef.

darunter des VZollG . u . des ustg . (Nr. 1)

der NFin Min . der RÄbgo. anzupaſſen u . ſie in neuer

Faſſung zu veröffentlichen . § 451 läßt jedoch nach

§ 453 die materiellen Strafvorſchr. der in $ 452 Abſ. 1

unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gef. unberührt. Unter

dem in § 452 Abſ. 1 Nr. 1 genannten usto . iſt das

UStG . v. 26. Juli 1918 zu verſtehen, denn das UStG .

v . 24. Dez. 1919 iſt erſt am 31. Dez. 1919 verkündet

worden (ebenſo der Erl . des RFinMin . v . 12. Febr.

1920 , RSIBI. 99). Die von Popiß a . a . O. vertretene

Anſicht, daß auch die Beſt. in ss 367, 378, 383, 384

RAbg0. für das alte usto . in Kraft getreten ſeien,

trifft nicht zu u findet in dem Erl . v . 12. Febr. 1920

(NSIBI. 99, 104) feine Stüße. ( Urt.v. 16. März 1922,

Rev Reg . II Nr. 62/1922).
Ed.
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Oberlandesgericht Münche n.

3SGebD .im Berfahren wegen einſtw . Berf. nicht

unbedingt maßgebend. In dieſem Verfahren haben
die Parteienteine Zwangsmittel, um die ihnen nötigen

Zeugen u . Sachverſtändigen zum Erſcheinen vor e

richt zu beſtimmen . Hieraus ergibt ſich, daß die

Säße der ZSOebO. auf Entlohnung u.Entſchädigung

der im Verf. wegen einſtw . Verf. zuGericht gebrachten

Zeugen u. Sachverſtändigen nicht in allen Fällen u .

unbedingt maßgebend find. Es muß vielmehr den

Parteien geſtattet werden, über dieſe Säße hinaus

gehende Aufwendungen zu machen, um das Erſcheinen

von Beugen u. Sachverſtändigen in dem Berfahren

zu bewirken, die erſtattungspflichtig find , ſoferne die

Aufwendungen notwendig u. angemeſſen ſind. (Beſchl.
des 1. ZS . v. 21. April 1922, BeſchwR. Nr. 188/22 ).

K.

A
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Gefeßgebung und Verwaltung.

IV .

Satbeftand dee $ 361 Abſ. 1 Nr. 10 StGB.

(Berlegung der Unterhaltspflicht). Der mit ſeiner

Frau im Scheidungsprozeß ſtehende Angell. hat dieſer

u. ſeinen 3 ehel. Kindern den Unterhalt (= U.) be

harrlich ſchuldhaft vorenthalten, auch dem von der

Ehefrau um Unterſtüßung angegangenen Armenrat

auf deſſen Aufforderung ſchriftl. erklärt, daß er ſeine U.

Pflicht gegenüber ſeinen Kindern nicht erfüllen werde,

u . , damit ſeinen Willen , ſich der U.-Pflicht zu entziehen,

trozdem er hiepu in der Lage war, neuerlich bekräftigt".
Auf dies Schreiben des Angefl. hat der Armenrat

mit zugeſtelltem Beſchluß v . 29. Okt. 1921 der Ehe

frau vorerſt für das Kind Emma eine monatl. Unter

flüßung bewilligt, bis der Angefl . feiner 11 Pflichtnach

lomme. Zum Vollzuge dieſes Beſchl . fam es aller

dings nicht, weil imNov. anläßlich einer Hausſuchung

in der Wohnung des Angekl. 6000 M vorgefunden

wurden, aus denen auf Grund einſtw. Verf.des LG .

zur Dedung der UAnſprüche der Ehefrau u . der Kinder

ein Teil gepfändet worden war. Mit Rüdſicht

daraufhält der Angekl. ſich für nicht ſtrafbar nach

8 361 Abſ. 1 Nr. 10 des Stob ., da fremde Mittel

zum U. ſeines Kindes Emma nicht aufgewendet worden

ſeien u. die gen. Beſt. den Mißbrauch öffentl. Mittel

porausſeße. Der Wortlaut des § 361 Abſ. 1 Nr. 10

des Stob. legt die Auslegung nahe, daß der Tat:

beſtand ſchon erfüllt iſt, wenn der UBerecht. durch die

porjägl. ſchuldhafte Borenthaltung des U. gezwungen

fich um Unterſtüßung an die Behörde gewendet hat.

Ob eine derartige ausſchließlich auf die Tätigkeit des

Bedürftigen abgeſtellte Auslegung dem Willen des

Gefeßg . gerecht wird, braucht nicht erörtert zu werden ;

jedenfalls iſt das Tatbeſtandsmerkmal, „ daß durch

Vermittlung der Beh . fremde Hilfe in Anſpruch ge
nommen werden muß “, ſchon erfüllt, wenn die ange

gangene Behörde zum Zwecke der Beſchaffung fremder
Hilfe eingeſchritten iſt. Ein ſolches Eingreifen liegt

aber ſchon in der Bewilligung einer Unterſtüßung an

das bedürftige Kind während der Vernachläſſigung

der UBflicht durch den zahlungsfähigen unterhaltspfl.

Bater. Daß fremde Hilfe wirklich geleiſtet worden

jei, iſt kein Tatbeſtandsmerkmal . Der äußere Tatbe

ſtand iſt durch die Feſtſtellung des Zahlungsvermögens
und des Ungehorſams des Angell. gegen Geſef u .

Obrigkeit einerſeits u. der Notwendigkeit der Jnan

ſpruchnahme fremder Hilfe ſowie einer Vermittlungs

tätigkeit der Behörde andererſeits erſchöpft. (Urt. d.

II . ŠtrS. v . 27. April 1922, II Nr. 106/1922) . Ed.

von

an

.

I.

Die VD. vom 22. Juni 1922 über die Gebühren

der Rechtsanwälte. Das NG. v . 8. Juli 1921 hat bes

kanntlich zu den Gebühren- und Pauſchfäßen der An

wälte nach dem Geſ. v . 18. Dez. 1919 bewegl. Teues

rungszuſchläge (= T3.) eingeführt, die ebenſo wie

die Reiſekoſten bei weſentl. Veränderung der wirtſchaftl.

Berhältniffe im BOWege anderweitig feſtgeſet werden

können. Das geſchah zum erſten Male bezüglich der

Pauſchfäße durch die VD. v . 9. Febr. 1922. Zegt hat

eine zweite VO. v. 22. Juni 1922 Gebühren , Pauſchfäße

u . Neiſekoſten heraufgeſeßt. Der TZ. zu den Gebühren

betrug bisher 50 % beiStreitwerten bis 8200 M ,

da bis 20 000 M 75 % , bei mehr als 20 000 M und

bei nicht vermögensrechtl. Streitigkeiten 100%. Jeßt

treten an Stelle der 100 % TZ. ſolche zu 150 % ,

Stelle der 75 % TZ. ſolche zu 100 % ; bei Streitwerten

von mehr als 5400 bis 8200 M TZ. zu 75 % ( ſtatt

50 % ), während die Objekte bis zu 5400 M wie bisher

nur 50 ° . Zuſchlag behalten. Jn Strafſachen ſind die

Gebühren nicht geändert; hier bleibt es alſo auch

bei dem bisherigen TZ. zu 50 % .Die Hebegebühren

entbehren nach wie vor jedes T3. Dagegen erhalten

alle Bauſchfäße ( auch in Strafſachen und bei Bebe

gebühren) ſtatt des bisherigen 200 % igen einen

300 % igen TZ. Dieſer Zuſchlag wird auch zu den

Mindeſt- u . Höchſtpauſchfäßen berechnet, fo daß leptere

ießt in Wahrheit 4X 270 = 1080 M, 4 X 450 = 1800M

+4 X 540 M = 2160 M betragen .

In dieſem Zuſammenhange möchte ich auf folgendes

hinweiſen. Böđel hat auf S.158 dieſes Jahrg . in einer

Beſprechung des zweiten Ergänzungsheftes zu Walter

Joachim - Friedlaender GebO . (das übrigens nicht, wie

B. annimmt, von mir allein , ſondern von beiden Verf.

des Hauptwerfes herrührt) die Meinung ausges

ſprochen, daß nach der VO. v . 9. Febr. 1922 der

Höchſtpauſchſaß bei der einzelnen Gebühr nicht 810 M

(310 M iſt ein Dru&fehler in der B.'ſchen Beſprechung ),

ſondern 270 + 50 % = 405 M betrage, ebenſo der Ge

ſamthöchſtpauſchſatz ſtatt 540 M 810 M. Böckel ſteht

alſo grundfäßlich auf dem richtigen, jeßt unbeſtrittenen

Standpunkt, daß die TZ. auch zu den Höchſtpauſchfäßen

hinzukommen, aber auf Grund eines mir unerklärl .

Jrrtums berechnet er den T3. nur mit 50 % , einem

õundertſaß, der bei den Pauſchſäßen noch nie vortam.

Der Zuſchlag betrug vielmehr nach dem Geſ. d . 8. Juli

1921 100 % , was vähitfäße von 540, 900' u. 1080M
ergab ; nach der VO . v. 9. Febr. 1922 : 200 % (Höchſt

fäße : 810, 1350 u . 1620 M) u . beträgt ießt 300 %

(Höchſtſäke : 1080, 1800 u . 2160 M) .

Auch zur einzelnen Gebührkann ein Bauſchjag bis zu

1800 M gehören ,wenn ſie nämlich die Prozeßgebühr nach

$$ 13 ?, 19 oder 52GebO .iſt (vgl. Walter- Joachim - Fried

laender Nr. 76 Anm. 26 ; Drittes Ergüeft hiezu, Vorb .

5444

V.

Berhältuis des $ 404 zu § 399 Nr. 5 StPO. Der

Antrag auf Wiederaufnahme ſtüßt ſich auf$ 399 Nr. 5

SIBO. Die Strit. hat die Zurückweiſung 3. T. damit be

gründet, daß eine ſtrafb.Eidesverleßung mehrerer Zeugen

behauptet werde, der Antrag inſoweit aber nach § 104

StPO. nicht berüđſichtigtwerden könne. In welchem

Verhältniſſe & 404 zu § 399 Nr. 5 ſteht, iſt beſtritten.

Während ein Teil bei Anträgen auf Grund des 399

Nr. 5 den § 404 ſtets gelten läßt, wenn unmittelbar

oder mittelbar eine ſtrafb. Eidesverleßung der früher

dernommenen Zeugen behauptet wird, ſteht Löwe 311

$ 404 Anm. 1 – auf dem Standpunkte, daß § 404 fich

nicht auf den Fall des § 399 Nr. 5 bezieht . Den

gleichen Standpunkt nimmt auch die Komm. für die

Heform des StrPr. ein . Ebenſo das Oberſte 26 .

Der Antrag iſt demnach zu Unrecht auf Grund des

§ 404 zurückgewieſen worden . Die beantragte Ver

weiſung an ein anderes Gericht iſt unzuläſſig, da

eine ſolche nach § 294 StPO. nar bei Aufhebung des

Urteils inf. Rev. geſchehen kann. (Beſchl. d . I. Strš . v .

13. April 1922, Nr. 173/1922) . Ed .
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u . Tab . B.). Die Reiſeloſten ſind ſo geändert, daß das insbeſ. der Gründe der Jnanſpruchnahme des Kredits

Lagegeld 240 M, die Bergütung für uebernachten 100 M u . der Zweđe, zu denen er verwendet werden ſoll.

u. die Bergütung für Streden, die nicht auf Eiſen : Die Angaben in Nr. 2 ſind erforderlich, weil die

bahnen uſw. zurüđgelegt werden, 3 M für jedes ange- Eintragung eine Hyp. in ausl. Währung nur zuge

fangene km des Hin- u. Rüdwegs betragen . Die laſſen wird, wenn ſie allgem . wirtſchaftl . Jntereſſen

VO. trat am 1. Juli auch für anhängige Sachen in dient oder zur Erhaltung des wirtſchaftl. Daſeins des

Kraft, ſoweit nicht die Inſtanz bereits beendigt war. Schuldners notwendig iſt. An Stelle der Angaben

Für das Gebiet der bay . 16ebQ.- en bedurfte es in Nr. 1 kann auch eine Abſchrift des Entw . der das

diesmal keiner ausdrüđl. Aenderung mehr. Die bay. Schuldbekenntnis u . die Eintragungsbewilligung ent

VO .-en v. 12. Oft. 1921 u. 11. Febr. 1922 find ſo haltenden Urkunde vorgelegt werden, falls die bezeich

gefaßt, daß die ReichsVO. von ſelbſt entſpr. Anwendung neten Angaben darin enthalten ſind. Dies wird in

findet. Die reichsrechtl. Tabellen können alſo für der Praxis die Regel ſein , da die meiſten dieſer An

Bayern ohne weiteres benüßt werden . Nur der Mindeſt- gaben ohnedies in jeder Hypothelbeſtellungsurkunde

pauſchatz beträgt in Bayern jeßt allgemein 8 M, enthalten ſind.

der einzelne Höchſtpauſchſaß nach der RpflVD . 300M,, Bei mangelhaften Anträgen tann das GBA. dem

nach der VerwGebo. " 120 M. Geſamthöchſtpauſch Antragſteller die Ergänzung aufgeben oder ſelbſt Er

fäße gibt es nicht. Bezüglich der Mindeſt gebühren hebungen vornehmen. Der Antrag nebſt den Er

nachder NpflVD . u . der Gebührenſäßenachder Verw.- hebungen iſt mit einer gutachtlichen Aeußerung des

GebO. hat ſich ſeit der BO . v . 12. Okt. 1921 nichts OBA. auf dem Dienſtwege dem StaatsMin . der Juſtiz

geändert (vgl. hiezu Bay3. 1921 , 253). vorzulegen. Die Entſchl. ergeht vom StaatsMin . für

RÁ . Dr. Friedlaender, München . Handel , Induſtrie u. Gewerbe an das Amtsgericht

(GBA.), bei dem der Antrag geſtellt wurde; ſie iſt
II ,

von dieſem dem Antragſteller zu eröffnen . Jn welcher
Hypothefen in ausländiſcher Währung. Nach § 14 Form die Eröffnung im einzelnen Fall zu geſchehen

der DD . über die Eintragung von Hyp. in ausl. hat, iſt wohl "Ermeſſensſache. Die Einwilligung iſt

Währung v. 13. Febr. 1920 (ROBI. 231) – 7. Jahrg. im Grundbuche zu vermerken (§ 11 VO .). Dieſer Ber
1920 S. 133 Cönnen die Bandesjuſtizverwaltungen mert dürfte am zmeđmäßigſten gleich in den Grunds

mit Zuſtimmung des ReichsMin . der Juſtiz u . des buchsvortrag mitaufgenominen werden, indem am
ReichsMin . der Finanzen AusfBeſt. zu dieſer VO . , Schluſſe beigefügt werden kann „ Eingetragen mit Ein

insbeſ . über die Feſtſtellung der Kurſe erlaſſen. Solche willigung des Staatsminiſteriums für Wandel, 3n

AusfBeſt. wurden nunmehr in Bayern erlaſſen ; ſie duſtrie u . Gewerbe“ .
ſind enthalten in einer gemeinſchaftl. Bef.der StaatsMin. Nach ss 6 , 8 , 10, 11 u. 12 d . vo. iſt Berechnung

der Juſtiz, für Landwirtſchaft und für Handel, Induſtrie der Kurſe in einer Reihe von Fällen erforderlich , ſo
u. Gewerbe v . 16. Mai 1922 (GBBI. S. 293 ). bei der Zwangsverſteigerung u . Zwangsverwaltung

Nach §§ 1, 3 der DD. iſt die Einwilligung der 1. Jahrg . 1920 S. 133 u . bei der Erhebung von

Landeszentralbehörde erforderlich zur Eintragung einer Gerichtsgebühren u. anderer Abgaben, die den Gerichts

behörden übertragen iſt, ſoweit ſie nach dem Betrage
einer eingetragenen Hyp . in eine ausl. zur Eintragung des in ausl. Währung eingetragenen Rechts erfolgt.

einer Grundſchuld in ausl. Währung u . zu einer 85 der Bef. gibt die näheren Anweiſungen für die

Aenderung des Jnhalts der øyp. in ausl., Währung. Feſtſtellung der Surſe der ausl . Währung. R.

Die &8 1-4 der Bet. regeln nun das Verfahren bei

Antrag auf Erteilung der Einwilligung zurEintragung
einer Byp. oder Grundſchuld in ausl. Währung . Dieſe

Beſt. gelten zweifellos auch bei Anträgen auf Erteilung

derEinwilligungzur Umwandlung der Währung u. ſind

wohl entſpr. anzuwenden in den Fällen , in denen der
Th. von der Pfordten, Rat am Oberſten LG. in München.

Inhalt einer eingetragenen Hyp. in ausl. Währung ge
Religiöſe Kindererziehung. Reichsgeſ. vom

ändert werden ſoll. Der Antrag auf Erteilung der Ein
15. Juli 1921. A1.80.63 S. München 1922, 3. Schweißer

willigung iſt bei dem Amtsgerichte (Grundbuchamt)
Berlag . Br. Mt. 12.- .

anzubringen, das für den Vollzug der Eintragung

zuſtändig iſt, d . i . bei dem örtlich zuſtändigen Grunds Troß ſeiner hohen Bedeutung für alle Kreiſe des

buchamt (Art. 4–7 AG. GBO .). Die Bek. beſtimmt
Volfes hat das ſeit 1. Jan. 1922 (in Preußen ſchon

nicht, wer zum Antrag berechtigt iſt. § 13 11 GBO . ſeit 1. Dkt. 1921 ) in Kraft befindI . NO . über die religiöſe

wird entſpr. anzuwenden ſein ; hiernach wäre jeder
KinderErz. v. 15. Juli 1921 bisher von juriſt. Seite

zum Antrag berechtigt, deſſen Recht von der Ein- nochwenig Beachtung gefunden . Die vorliegende in

tragung betroffen wird oder zu deſſen Gunſten die Ein
der Form von Schweißers blauen Tertausgaben mit

tragung erfolgen ſoll, alſo nicht nur der Eigentümer
Anm . gehaltene Erläuterung des Geſekes füllt dieſe

des Grundſtücs, ſondern auch der perſönl. Schuldner u .
Lüde trefflich aus. Die Einl. bringt zunächſt

der Gläubiger. Eine beſtimmte Form des Antrags einen allgem . Ueberblick und im Anſchluß daran eine

iſt nicht vorgeſchrieben. Der Antrag fann alſo ſowohl anſchauliche Darlegung der Grundgedanken des Ge

ſchriftlich in einer formloſen Urkunde als auch mündlich ſepes. Die Anm . zu den einzelnen Paragraphen ſind

vor demGBA. geſtellt werden . Kommen für den Vollzug bet aller Knappheit reichhaltig u . laſſen kaum eine

mehrere Amtsgerichte in Betracht, wie ev. bei der Ein wichtige Frage unerörtet ; die nicht immer klar zutage

tragung einer Geſamthyp . , ſo genügt der Antrag auf liegenden Zuſammenhänge des Geſ. mit den familien

Erteilung der Einwilligung bei einem . Der Antrag rechtl. Vorſchr. des BOB. ſind ſcharf hervorgehoben.

muß enthalten : Da ſich die Ausgabe nicht nur an Juriſten , ſondern

1. Angaben über das zu belaſtende Grundſtück auch an Geiſtliche, Lehrer u . andere mit der Jugend

nach kataſtermäßiger Benennung , Fläche u. Stulturart, pflege befaßte Perſonen wendet, hat der Verf. den neuen

den perſönl. Schuldner, den Eigentümer u . den Gläu- Beſt. gegenüber vielfach auch kritiſche Bemerkungen ein

biger nach Name, Stand u. Wohnort, den Geldbetrag geſtreut, die freil.auf dieſem heiß umſtrittenen Gebiet

der Forderung oder der Grundſchuld, ſowie die Zins
nicht ohne Widerſpruch bleiben werden .

u . Zahlungsbeſt., die dem einzutragenden Rechte vor: Oberſtlandesgerichtårat Dr. Engelin ann , München .

gehenden Belaſtungen u. den in Ausſicht genommenen

Zuſtellungsbevollmächtigten ( 8 2 BD . ), Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten ,

2. eine Darlegung der wirtſchaftl. Verhältniſſe, Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Verlag von J. Schweißer Verlag, München , Berlin und Beipzig.

Drud von Dr. F. B. Datterer & Cie. , Freifing und München .

Bücheranzeigen.
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Das Schlichtungsweſen und ſeine Beziehungen einen ſtändigen Schlichtungsausjchuß (= SchlX.)
durch Zuſammenſeßung einer gleichen Zahl von

zur Rechtspflege. Arbeitgebern (= A6.) u . Arbeitnehmern (= AN.)

von Staatsanwalt Aubele in Bayreuth . die die Streitfälle gemeinſam zu ſchlichten u. den

Parteien einen Vorſchlag zu machen hatten , deſſen

Die erſten Anfänge eines Sch W . = (Schlich Annahme oder Nichtannahme in deren Belieben

tungsweſen ) finden wir in England u . zw . ſchon ſtand. Rettle dagegen ſchuf einen ſtändiſchen

zu Beginn des 19. Jahrh . Es iſt naturgemäß , SchlA. aus AG. u . ÄN. mit einem unparteiiſchen

daß in England, auf dem klaſſiijchen Boden Vorſißenden an der Spike . Dieſer Schil . Rettles

der Induſtrie u . an der Geburtsſtätte der Be- hatte das Recht bei Nichteinigung der Parteien

rufsvereinigungen ſich auch zuerſt der Gedanke einen Schiedsſpruch (= Sch Spr.) abzugeben , der

entwickelt hat, die koſtſpieligen u. aufreibenden für die Parteien nach den Beſt . des Tarv . bindend

Arbeits- u . Lohnkämpfe durch die Vermittlung war. Neben dieſen prSchlSt. wurden in England

einer nicht unmittelbar beteiligten Stelle zu ver: auch durch Geſ . Einrichtungen zum Zwecke der

meiden oder zu mildern . gütl. Beilegung von ArbStr. getroffen, die aber

Der SchlGedanke wurzelt im Gewerkſchafts- keine Bedeutung erlangten .keine Bedeutung erlangten. 1896 erſtreďte daher

gedanken. Die Gewerkſchaft (= Gſch .) iſt der der engl. Staat ſeine Fürſorge auf die bedeutungs

Hort des Maſſenprinzips, das ohne Rückſicht auf volleren prSchlšt. Er erfaßte ſie mit ſeiner

das Einzelindividuum eine einheitl . unabdingbare Geſekg . , aber nur ganz loſe, indem er ſie durch

Regelung der Arbeitsbedingungen (= ArbBed . ) den Conciliations Act aufforderte, ſich bei dem

für ganze Berufsgruppen erreichen will, im Gegen: Handels- u . Gewerb-Min . in ein Verzeichnis

ſaß zum Einzelprinzip, das den vertragsſchließenden einzutragen u . dem Miniſterium fortlaufend Be

einzelnen Perſonen die Geſtaltung der ArbBed. richte u. Einigungsprotokolle einzuſenden.

überläßt. Aus dem Gedanken des Maſſenprinzips Auf dem gleichen Grundgedanken wie in

entſtand der SchlGedanke. Der nach u . nach England , dem Gedanken der freien Bildung

auch in England unter Kampf ſich vollziehende prSchlSt., beruhte der Entwicklungsgang des SchlW .

Ausbau der engl . ArbeitnehmerGſch .-en veranlaßte auch in Frankreich , Italien , Belgien, in den Nieder

auf der Gegenſeite den Zuſammenſchluß der Arbeit landen u . der Schweiz. Nur in den auſtraliſchen

geber Organiſationen. Einen gewiſſen feſten Ab- | Ländern des brit. Reichs bildete ſich ein anderes

ſchluß fand die Gſch.-Bewegung in Großbritannien Syſtem aus, das Zwangsſchiedsgerichtsſyſtem in

mit dem BerufsVer . v. 29. Juni 1871 . AbrStr. Es blieb dort zwar zunächſt auch bei

Mit dem Ausbau der Arbeitnehmer- u . den prSchlSt. die ſich wie in England entwidelt

Arbeitgeberorganiſationen war die Möglichkeit ge- hatten. Aber bald wurden dieſe mit Verhands

geben , über den Kreis des einzelnen Arbeitsver- lungszwang u. einer gewiſſen Vollſtreckbarkeit

hältniſſes hinaus Kollektivverträge ( = RollVertr.) | ihrer SchSpr. ausgeſtattet . Etwas ſpäter führte

in der Form der Tariſvereinbarungen (=TarVer . ) dann dieſes Syſtem zum ſog . Lohnamtsſyſtem ,
über ArbBed. für Geſamtheiten zu ſchließen u . d . h . es wurden ſtaatl. Schlst. eingeführt , die mit

in dieſen Rol Vertr. auch Beſt. über private einer gleichen Anzahl von AG. u . AN . als Bei

Schlichtungsſtellen (= prSchlšt.) bei Arbeits- ſikern u . einem unparteiiſchen Vorſigenden be

ſtreitigkeiten (= ArbStr .) mit aufzunehmen . Für legt wudren aber nicht auf den guten Willen der

die Einführung ſolcher prSchlSt. wirften feit Parteien angewieſen waren , vielmehr mit Zwangs

1860 der engl. Großinduſtrielle Mundella u . der gewalt zur Herbeiführung u. Durchſeßung ihrer

engl. Grafſchaftsrichter Kettle bahnbrechend. Jeder SdhSpr. u . mit dem Recht ausgeſtattet wurden ,
erſann ein beſ . Syſtem einer Schl3nſt. Mundella ſchuf Strafen gegen widerſekl. Parteien zu verhängen .
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So war die Lage im SchIW . vor dem Ariege | daß das GewGer. als EA. angerufen werden

in den bedeutenderen nichtdeutſchen Induſtrie- kann. Dem GewGG. folgte das KaufmGG . d.

ländern . Nun kam der Krieg . Er bildete wie 6. Juli 1904 : es beſtimmte in ſeinem g 17 auch

überall ſo auch in England die wirtſchaftl. Ver: das KaufmGer. zum EA. Durch das Geſ. betr .

hältniſſe um u. erhöhte die Bedeutung der Arbeits- Abänderung der GewO. d . 26. Juli 1897

kämpfe u . ArbStr. Das führte dazu, daß der (ROBI. 663) im Zuſammenhang mit dem Geſ.

engl. Staat für die Rüſtungsinduſtrie die Schl. d . 30. Juli 1901 (ROBI. 249) wurde ein beſ.

von ArbStr. ſelbſt in die Hand nahm . Es lagEs lag EU. bei den Innungen geſchaffen.

ihm daran in der Rüftungsinduſtrie möglichſt Dieſe Ede. bei den Gem . u . KaufmGer.

die Ruhe zu bewahren u. er fand es für gut, beſtehen aus dem Vorf. u. Vertrauensmännern

bei der Feſtſeßung der ArbBed. ſelbſt ausſchlag- der AG . u . AN. Grundſäßlich iſt der Anrufung

gebend mitzuwirken . Der Staat griff daher vor dieſer Ede. nur Folge zu geben, wenn ſie von

übergehend auf das auſtral. Lohnamtsſyſtem beiden Streitsteilen erfolgt (8 63). Geht ſie nur
zurüd u . ſchuf durch den Munition of War Act von einer Seite aus, ſo ſoll der Vorſ. dem

1915 für das brit. Arbeit:Min. ein Mitwirkungs- anderen Teil Renntnis geben u . zugleich dahin

recht bei der Feſtſeßung der Löhne in der Rüſtungs- wirken , daß auch dieſer fich zur Anrufung bereit

induſtrie, ſo daß Lohnfeſtſeßungen u . Verein- findet (8 64). Schon daraus folgt eine enge

barungen nur durch den Spruch einer von ihm Begrenzung der Betätigung der Exe. bei den
eingeſeßten, mit einem unparteiiſchen Vorſißenden Gew.- u. KaufmGer. Wenn nur ein Streitsteil

u . einer gleichen Anzahl von AG. u. AN. ber nicht guten Willens iſt, hat die Tätigkeit des

fekten Stelle oder durch einevon ihm genehmigte | Ed. gleich im Anfange ihr Ende, woran auch
Vereinbarung erfolgen konnten . Für die übrige nicht viel ändert , daß durch die Nov. zum Gem66.

nicht mit Munitionserzeugung beſchäftigte Induſtrie v . 30. Juni 1901 (ROBI. 249) der Vorſ. die

blieb es in der Hauptſache auch während des Befugnis erhielt , auch bei einer einſeitigen An

Kriegs bei den privaten bei der Behörde regiſtrierten rufung des EA. beide Streitsteile unter Androhung
SchlSt. Außerdem ſchuf der Industrial Courts Act einer Ordnungsſtrafe vorzuladen u . zu vernehmen.

1919 einen ſtändigen ſtaatl. SchlH .den Industrial | Weiter iſt die Tätigkeit der Gew.- u. KaufmGer.
Courts in London , der aus AG. 4. AN. mit als Ede. inſoferne eng begrenzt , als die Ein

einem unparteiiſchen Vorſigenden beſteht und den richtung der Gew.- u . KaufmGr. an ſich nur für
Parteien auf Anruf oder durch Vermittlung des die Städte mit mehr als 20 000 Einwohner

ArbeitsMin . zur Verfügung ſteht. Den Parteien obligatoriſch iſt, u . auch inſoferne, als dieſes EA.
bleibt es überlaſſen, ſich dem Spruch von vorn : nur bei Str . 3W . AG. u . AN. über die Be

herein zu unterwerfen oder ihn nur als unparipar- dingungen der Fortſeßung oder Wiederaufnahme

teiiſchen Vorſchlag anzuſehen . Sobald der Krieg des Arbeitsverh . angerufen werden kann (8 62) ,

beendet war u. die Rüſtungsinduſtrie zum größten alſo nicht bei Str. über Anſprüche auf Grund

Teile überflüſſig wurde, fiel auch die Grundlage beſtehender Arbeitsverträge, ſondern nur bei Str.

für die Beibehaltung des auſtral. Lohnamtsſyſtems über die allgem . künftigen ArbBed. der Fort

weg. Am 1. Dkt. 1920 wurde die behördl. Feſt- feßung oder Wiederaufnahme der Arbeit.

ſeßung der Löhne wieder aufgegeben u. heute Dieſe begrenzte Betätigung der Gew.- u .

haben wir in England nur die bei der Behörde Kaufm @ er. als EAe. konnte den Anforderungen

regiſtrierten prSchlSt. u. den ſtaatl. Industrial der Krieg8- u. Nachkriegszeit nicht genügen. Die

Court in London. Zwangsbefugniſſe ſtehen Konzentration der Betriebe u . des Kapitals, aber

weder den prSchlSt. noch dem ſtaatl. SchlH . in auch die Zahl der abhängigen AN. hatte inf.
London zu .

der wirtſchaftl. Entwicklung zugenommen . Damit

Ein ähnl. freiw . Schlichtungsverfahren ( = Schl.- wuchs naturgemäß auch das Bedürfnis der AN.

Verf . ) ohne Zwangseinrichtungen beſteht ſeit einigen nach Zuſammenſchluß u . ihr Verlangen nach geſeßl.

Jahren in Deſterreich, in der Schweiz, in Schweden Anerkennung ihrer Verbände ſowie das Verlangen

in den Niederlanden u . in den Ver. Staaten d . nach dem RollVert. an Stelle des Einzelvertrages.

Nordamerika. Auch in Frankreich u . Norwegen In den geſammelten Schriften Wilhelms von

finden wir ein SchlSyſtem in der Hauptſache auf Humboldt (1795 I S. 385) leſen wir :

der Grundlage des freien Willens der Parteien , Menſch iſt allein genommen ſchwach u . vermag
nur für die beſ. Fälle von ArbStr. in den ge- durch ſeine eigene kurz dauernde Kraft nur wenig.

meinnötigen Betrieben iſt ein Zwangsſchiedsver: Er bedarf einer Höhe, auf die er ſich ſtellen, einer

fahren vorgeſehen . Maſſe, die für ihn gelten , einer Reihe, an die

Bei der Entwickelung des SchlW . in Deutſch- er fich anſchließen kann ". Der Inhalt dieſes

land iſt zunächſt das Gewerbegericht (= GewGer. ) | Saßes erlangte während des Kriegs mehr als je

als Einigungsamt (= EA.) als erſter ſtaatl. Bedeutung für die Maſſe u . verlangte dringender

Verſuch zu erwähnen, für ArbStr. eine bef . als je Anerkennung.als je Anerkennung. Die „ ſozialpolitiſchen For

ſtaatl. SchlSt. zu ſchaffen . 3in GewGG. v. derungen der deutſchen Gj.:en ,“ die als Denkſchr.

29. Juli 1890 iſt in den 98 62 ff. vorgeſehen, I der GenKomm . der Gſch .-en Deutſchlands für

„ Der
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die geſeßg. Rörperſch. des Reichs u . der Bundes- genug nach . Daher traten in Erkenntnis dieſer

ftaaten 1918 erſchienen ſind, geben hierüber klare ſchlimmen Lage des Deutſchen Reiches u . im

Auskunft. „ Der Arbeiter iſt kein Einzelweſen“ ,“ Gefühl ihrer Verantwortung die großen AG .- Ver

jo heißt es dort, das für ſich allein Bewegungs- bände mit den großen Organiſationen der AN.

freiheit erlangt , Verträge ſchließt u . politiſches am 15. Nov. 1918 zuſammen 11. ſchloſſen eine

Recht übt . Er weiß , daß er als Einzelner ohn- Vereinbarung, die u. a . folgende für das SHIW .

mächtig wäre u . daß er nur als Angehöriger bedeutſame Säße enthält: 1. Die Gſch .-en werden

einer feſtverbundenen Klaſſe etwas bedeutet. Er als berufene Vertretung der Arbeiterſchaft an

weiß auch, daß es mit der Periode des Individuums erkannt. 6. Die ÁrbBed. für alle Arbeiter u .

ſowohl im Wirtſchafts: als im öffentl. Leben Arbeiterinnen ſind entſpr. den Verhältniſſen des

vorüber iſt u . , daß nur ihre kraftvoll gefügten betr. Gewerbes durch RollVereinbarungen mit

Organiſationen ſich durchzuſeßen vermögen“ . Die den Berufsvereinigungen der AN. feſtzuſeßen.

Arbeiter verlangten geſeßl. Gewährleiſtung des 7. Für jeden Betrieb mit einer Arbeiterſchaft

Organiſationsrechts. Sie verlangten geſeßl. An- von mindeſtens 50 Beſchäftigten iſt ein Arbeiters

erkennung der Frucht des Organiſationsweſens, ausſchuß einzuſeßen, der dieſe zu vertreten u. in

des TarVer. u. im Zuſammenhang damit die Gemeinſchaft mit dem Betriebsunternehmer darüber

gefeßl. Ausgeſtaltung des Einigungs- u . Schiedg- zu wachen hat, daß die Verhältniſſe des Betriebs

gerichtsweſens mit einem ReichsEA. an der Spike . nach Maßgabe der RollVer. geregelt werden .

Schon lange vor dem Kriege gab es auch in 8. In den RouVer. find Schlů . reſp. Elle. vors

Deutſchland TarVer. u . ſie waren nicht „ rechtlos “, | zuſehen, beſtehend aus der gleichen Anzahl von

wie die ſozialpol. Forderungen der deutſchen AN.- u . AG . Vertretern .

Gích .-en “ eg darſtellen , aber es fehlte doch an der Unverkennbar auf den Grundlagen des VHDG.

geſegl. beſ. Regelung der auch im deutſchen Wirt- u . der Bereinbarung der großen Verbände v.

ſchaftsleben ſchon vorhandenen RollVertrForm 15. Nov. 1918 baute fich die vom Rate der

auf dem Gebiete des Arbr. Auch prShSt.. Auch prSchSt. Voltsbeauftr . am 23. Dez. 1918 (ROBI. 1456 )

zwiſchen AG. u . AN. gab es in Deutſchland ſchon erlaffene VO. über TarVer. , Arbeiter- u . Ange

ſeit längerer Zeit , aber die Geſeßg . hatte fich ſtellten Ausſchüſſe u . Arbeitsſtreitigkeiten auf u.

abgeſehen von dem EA. bei den Gew.- u.KaufmGer., fie baute weiter: ſie erſtreckte die im VHDO.

noch nicht mit der Organiſation von Schieds- vorgeſehene Pflicht zur Errichtung von Arbeiter

ftellen befaßt. Da kam während des Kriegs u . u . Angeſtelltenausſchüſſen auf die öffentl. u .

zw . noch vor der Dentſchr. der GenKomm . der privaten Betriebe, Verwaltungen u . Büros jeder

Gich.-en Deutſchlands am 5. Dez. 1916 das in Art, in welchen mindeſtens 20 Arbeiter oder An:

der Ariegsnot geborene Geſ. über den Vaterl . geſtellte beſchäftigt find (85 7-10) . Sie über

Bilfsdienſt ( = VHDG .). Es iſt die Grundlage trug den Ausſchüſſen wichtige neue Aufgaben ,

geworden für die geſeßl. Regelung des Schlw ., insbeſ. die Befugnis zur Mitwirkung an der

wie wir es heute haben. Das VHDG. hat, | Regelung der Löhne u. ſonſtigen Arbeitsver

ſoweit in ihm das SchlW . geregelt iſt, Grund hältniſſe (§ 13 ). Sie brachte die geſeßl. Aner

jäße der engl. Geſekg. übernommen. Es ſah für kennung der TarVer., löſte die Schist. aus

jeden Bezirk einer Erſakkomm . einen Ausſchuß ihrer bisherigen Einordnung in die militäriſche

vor, zuſammengeſeßt aus einem Beauftragten des Organiſation u . geſtaltete ſie unter dem Namen

Ariegdamts bzw. in Bayern des KriegsMin . als SchlA . zu Ede. für die ArbStr. jeder Art aus.

Vorſißenden u. je 2 ſtändigen u . einem unſtändigen Uußer dieſer VO.v . 23. Dez. 1918 (TarVVD.) ,

Vertreter der ÁG . u . AN . als Beiſ., u . beſtimmte die durch die VO. v. 31. Mai 1920 (ROBI. 1128)

für alle für den Vaterl. Hilfsdienſt tätigen Be: geändert wurde, ſind es hauptſächlich 4 VO. -en

triebe , daß über Löhne u .

jonftigen ArbBed.ſowohl
derAG.are der erbestemt mybelirauf die ſich dasgeſamte Schim . iegt

aufbaut :

ausſchuß den Ausſchuß als SchlSt. anrufen a) die VO. über die Einſtellung u . Entlaſſung

können . Es war vorgeſehen , daß dieſe Schlšt. von Arbeitern u. Angeſtellten während der Zeit

nach den Beſt. der $$ 66, 68-73 Gem66. den der wirtſchaftl. Demobilmachung v. 3. Sept. 1919

Streit durch einen SchSpr. entſcheiden können . (RGBI. 1500) i. d . F. der VD. v . 12. Febr.

Dieſe Regelung galt aber nur für die im Vaterl. 1920 (RGBI. 218) ( Dem VD .), abgeändert durch

Hilfsdienſt tätigen Betriebe, mithin in der Haupt- die VO .v . 28. Jan. 1922 (ROBI. 187) Dieſer

fache für die Rüſtungsinduſtrie. Für die übrigen VO. find vorausgegangen : am 4. Jan. 1919

Betriebe fehlte eine geſeßl. Regelung. (ROVI. 8 ) die VO. über die Einſtellung u. Ent

Die deutſche Not wurde größer u. größer. laſſung u. Entlohnung gewerbl. Arbeiter während

Es kam der Herbſt 1918 u . dann der grauſige der Zeit der wirtſchaftl. Demobilmachung u . am

Nov. dieſes Jahres u . mit ihm der Umſturz . 24. Jan. 1919 (RGBI. 100) die VD . über

Die Beziehungen zwiſchen AG. u. AN. geſtalteten die Einſtellung, Entlaſſung u. Entlohnung der

fich im Bej immer ſchwieriger. Dem hieraus Angeſtellten während der Zeit der wirtſchaftl..

folgenden Bedürfnis kam die Gefeßg. nicht ſchnell | Demobilmachung. Die Weitergeltung derDem VO.

1

u .
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für die Zeit bis 31. Okt. 1922 iſt beſtimmt in land ein ZwSchlsy. haben , das ergibt ſich 1. aus

dem Geſ. über die Verlängerung der Geltungs- den Grundſäßen , nach welchen ſich das Verf. vor

dauer der Dem VO.-en v . 30. März 1922 den SchlInſt. abſpielt , 2. aus der Geſtaltung der

(ROBI. 285). Zuſtändigkeit für die SchlInſt .; es gehören vor

b ) Das BetrRG.v. 4. Febr. 1920 (RGBI. 147) SchlInſt. Streitigkeiten , deren Zuweiſung an die

u. die Abänderung v. 12.Mai1920 (RGBI. 961) SchlInſt. ſchon ihrer Natur u . Gattung nach keinen

u. v. 31. Mai 1920 (ROBI. 1128) . Hier ſind Sinn hätte, wenn es ſich nur um ein SchlVerf.

zu nennen : die VO. zur Ausführung des BetrRG. ohne Zwangsbefugniſſe u . bindende Wirkung handeln

8. 4. Febr. 1920 , v . 24. Febr. 1920 (KGBI. 259) würde. Daß wir ein ZwSchlSy. haben , ergibt ſich

4. das Gef . über die Entſendung von BetrRMit: 3. aus der Rechtsnatur der Entich. der SchlInſt.

gliedern in den Aufſichtsrat v. 15. Febr . 1922 u. 4. aus der Zulaſſung u . Art der zwangsweiſen

(ROBI. 209) . Durchführung dieſer Entſch.

c) DasSchwerbeſchädigtengeſekl = SchwBeſchG .) Bevor ich auf die Grundſäße des Verf. vor den

v. 6. April 1920 (ROBI. 458) mit dem Geſ. SchlInſt. eingehe, möchte ich kurz Einrichtung

über die Verlängerung der Kündigungsbeſchrän- u . Aufbau der SchlInft. erörtern. Wir unter

tungen zugunſten Schwerbeſchädigter( = SchwBeſch.) ſcheiden : ordentl. u . außerordentl. SchlInſt. Die

v. 22. Dkt. 1920 (ROBI. 1787), die VO.-en über ordentl. SchlInſt. ſind:

die Verlängerung der Kündigungsbeſchränkungen Die 1. Inſt.: der SchIA .

zugunſten Schm Beich . v. 21. März 1921 (ROBI. Die 2. Inſt. : der Demobilmachungskommiſſar

327) v . 28. April 1821 (ROBI. 49+ ) u . . 24 . (=DemK. ) , in Bayern das Landeseinigungsamt

März 1922 (ROBI. 279) u . das Geſ.gleichen (= LEA. ) in ſeinen Zweigſtellen München u. Nürn

Betreffs v. 19. Juli 1922 (ROBI. I 599). berg . Die außerordentl.SchlInſt.ſind: 1. in Bayern

d ) Die vorl.Landarbeitsordnung vom 24. Jan. das LEA. , 2. im übrigen das RUrbMin.

1919 (ROBI. 11) . Die außerordentl. ScrInſt. wirken nur in beſ.

Von den zahlreichen AusfBeſt. der Reichs: wichtigen Fällen (§ 22 II VО. v. 23. Dez. 1918;

regierung zu den VO.-en u . Geſ. möchte ich nur die Art.II VO. über die Errichtung eines REN. v.

Beſt. über die Führung des Tarifregiſters v. 7.Mai | 28. Mai 1920 ; $ 14 der bayer. Anw. über die Zu

1919 (ROBI. 446) u . den Erlaß des Reichs AMin.ſammenſeßung der SchlA . v. 25. April 1919) .

v. 21. Jan. 1920 über die Richtlinien für das Solche ſind Streitigkeiten, deren Erledigung über

SchlVerfahren nach den VO . en d. 23. Dez. 1918 den Kreis der Parteien hinaus für das ganze Wirt

u. 0. 3. Sept. 1919 nennen , von den bayer . noch ſchaftsgebiet oder für ganze Berufsgruppen von grund

geltenden AusfVorſchr. nur die zwei wichtigſten : į jäßl. Bedeutung ſind. Für die Errichtung dieſer

a) die VO. über die Errichtung eines Landeseini: außerordentl. SchlInſt. beſteht nur die geſekl.

gungsamtes v . 28. Juni 1920 (StA. 148) u . b) die Vorſchr. des § 22/11 der TarVertrVO ., daß bei

Anweiſung über die Zuſammenſeßung der Schla. der Verhandlung u . der Abgabe des Sch Spr.

u . das Verfahren vor dieſen v . 25. April 1919 Vertreter der AG. u . AN. in gleicher Zahl als Beiſ.

(SIA . 120) mit einigen Abänderungen.
mitwirken müſſen .

Dieſe Gef . u . VD .-en bilden jett die Grund- Dem RAMin. iſt außerdem die Befugnis auf

lage des deutſchen SchlW . Suchen wir nach dem Erklärung der allgem . Verbindlichkeit von tarif

Syftem , jo finden wir, daß weder das engl . Sy vertragl . Vereinbarungen für das ganze Reich oder

ſtem der freien Bildung prSchl St. für ArbStr. für Teilgebiete übertragen (82 TarVVO ). Bei

noch das auſtr. Lohnamtsſyſtem rein durchgeführt ihm wird auch das Tarifregiſter geführt, in das die

wurde. Wir haben vielmehr ein gemiſchtes Syſtem , allgemein verbindlich erklärten TarV. eingetragen

wir können es ein gemäßigtes Zwangsſchlichtungs- werden .')

ſyſtem (= 3wShlšy.) nennen . Auch in Deutſch- Von den ordentl . Schlinſt. iſt die 1. 3nſt. der

land gehen die zw . den Parteien felbſt auf Grund SchlA . Bei jedem SchlA . beſtehen Spruchkammern .

eines TarVert. oder ſonſt vereinbarten Einigungs: Es gibt allgem . Spruchkammern, die wieder ein

oder SchlSt. den ſtaatl. SchlA. vor . ( 20 II dergeteilt ſind in Arbeitskammern für Str . , an welchenS /

TarVertrVD. v . 23. Dez. 1918) . Wenn in einem Arbeiter beteiligt ſind, u . in Angeſtelltenkammern ,

TarVert. geſagt iſt, daß zur Entſcheidung an welchen Angeſtellte beteiligt ſind, u . in gemiſchte

(= Entſch.) von Streitigkeiten aus dem TarVert. Kammern für Str . , in welchen Arbeiteru . Angeſtellte

eine örtl . Tarifſtelle oder ein örtl . Ausſchuß oder beteiligt ſind . Ferner gibt es Fachkammern,ſo eine bef.

ein Tarifamt zuſtändig ſein ſoll, dann iſt der ſtaatl. Spruchtammer für Str. aus den land- und forſt

(SHA.) ſolange unzuſtändig, als nicht vorher dieſe wirtſch. Betrieben , dann eine bej . Spruchkammer für

prSchlSt. tätig geworden iſt. Das gleiche gilt , die Angeſtellten der Reichsbehörden. An großen

wenn ſich die Streitsteile ſonſt ohne einen Tar.:

Vert. auf eine beſondere Schiedsſtelle geeinigt haben . ?) Durch Bekanntmachung des Reichsarbeits

Im übrigen haben wir ein 3w SchlSy. wenn
miniſters vom 1. Juni 1922 RABI. 1922 S. 292 wurde

die Befugnis zur Allgemeinverbindlich feitecrllärung

auch anderer Art u . mit anderen Aufgaben als und zur Prüfung des Tarifregiſters dem Reichsamt

das auſtral. Lohnamtsſyſtem . Daß wir in Deutſch- ! für Arbeitsvermittlung übertragen ..

.
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SHIA .beſtehen auch beſ. Fachkammern für beſtimmte dem LEA. übertragen , das bei dem Min. für Soz.

Gewerbezweige, Berufsarten oder Betriebsarten, Fürſorge errichtet wurde u. die Befugnis der 2 .

insbeſ. auch für handwerksmäßige Betriebe ſowie Inſt. im SchlVerf. in der Regel durch ſeine Zweig

für das Heimgewerbe innerhalb beſtimmter Ge- ſtellen München u. Nürnberg ausübt.

werbezweige . Das Verfahren im SchlA. verfolgt 1. die

Bei den SchlA . wirken Laien mit . Jede Spruch | Grundſäße der Einfachheit, der Zwedmäßigkeit u .

kammer beſteht aus 7 Mitgl. u . zw . je 3 Beij . Ungebundenheit. Der SchlA. iſtwenig beengt durch

aus AG . u. AN.:Kreiſen u. einem Vorſißenden . Verfahrens- oder Formvorſchriften. So gibt es

Die 6 Beiſ. werden unterſchieden in 4 ſtändige keine Form für die Anrufung des Schla . Sie

u . 2 unſtändige Beiſ. Die ſtändigen Beiſ . aus AG , kann ſchriftlich oder mündlich erfolgen . Wennmünd

u . A. -NKreiſen u . ihre Stellvertreter werden von lich, wird der Vorſ. zweckmäßig die Aufnahme der

den Kreisregierungen berufen u . zw . auf Grund Erklärung zu Protokoll veranlaſſen . Erfolgt fie

von Vorſchlagsliſten, die die wirtſchaftl. Vereini- ſchriftlich u. gibt ſie keine genügend klare Sachdar

gungen von AG. u. AN. einreichen . Die unſtån - ſtellung, ſo holt der Vorſ. dies durch Erhebungen

digen Beiſ. werden verſchieden berufen, je nachdemn nach. Es gibt auch keine Form für den Antrag

der SchlA . einen ſtändigen unp. Vorſ. hat oder nicht. während des Verf. u . keine Beweisregeln.

Hat der Schla. einen ſtändigen unp. Vorſ. , dann 2. Grundſaß des Verf. iſt das Offizialprinzip.

beruft dieſer die unſtändigen Beiſ . Hat der Schla . Den Anſtoß zum Tätigwerden des Schid. gibt in

keinen ſtändigen unp . Vorſ., dann werden die un- der Regel die Anrufung durch einen Streitsteil

ſtändigen Beiſ. durch die ſtändigen Beij . aus AG . oder den Dem R. (8 24 DemVD.) . Falls die Ruhe

u. AN .-Kreiſen berufen. In beiden Fällen ſind in ſeinem Bezirk geſtört iſt oder ſonſt ſich wichtige

ſie aus der Berufsgruppe der Streitigkeit ſoweit Vorkommniſſe ereignen, iſt der SchlAVorf. ver

möglich aufGrund von Vorſchlagsliſten der wirt- pflichtet, ſelbſt einzugreifen u . eine Einigung zu ver

ſchaftl. Vereinigung zu nehmen . ſuchen .

Das Amt der Beij . des SchlA . iſt ein Ehren- Sobald der Schla . in Tätigkeit geſegt iſt, hat er

amt u. unentgeltlich wahrzunehmen . Es gibt beſ. | von Amts wegen die Wahrheit zu erforſchen , den
Beſt. darüber, wer zur Bekleidung fähig iſt, wer Sachverhalt zu klären u. die Sache zu erledigen.

die Übernahme ablehnen kann ſowie über die Aus- Es kommt hier das 3wSchlSy. zum Ausdrud.

ſchließung und Ablehnung . Die Beij . werden vor Der Vorſ. hat von ſich aus ohne Anträge die

erſtmaliger Ausübungihres Amtes vom Vorſißenden Erhebungen durchzuführen, er wendet ſich an den

durch Handſchlag verpflichtet. Antragsgegner u . fordert ihn zur Aeußerung auf,

Die ſtändigen Beiſ. des SolA . haben es in an die Betr Vertretung um Erklärung ; er kann

ihrer Hand, ihre Geſchäfte mit oder ohne einen von Behörden u . Stellen Erklärungen u . Gut

unp . Vorſ. zu führen oder nicht. Entſcheiden ſie ſich achten einholen , er kann die Vorlage von Geſchäfts

dafür , ihre Geſchäfte ohne einen unp. Vorf. zu büchern u . Urkunden anordnen , er kann Zeugen

führen, dann wählen ſie aus ihrer Mitte einen u . Sachverſtändige vernehmen oder durch andere

Vorſ. u . ſeinen Stellvertreter. Beſchließen ſie da : Beh . oder Berichte vernehmen laſſen . Wenn die

gegen, die Geſchäfte mit einem unp . Vorſ. 311 führen, Erhebungen ergeben, daß der Antrag ausſichtslos

dann haben ſie dasRecht , einen ſolchen unp. Vorſ. | iſt, dann teilt der Vorſ . dies zweckmäßigerweiſe dem

ſelbſt zu wählen . Wenn durch Stimmengleichheit Antragſteller mit . Beruhigt ſich dieſer dabei, dann

oder durch ein ſonſt unzreichendes Wahlergebnis die iſt das Verf . erledigt . Desgl . iſt es erledigt , wenn

Wahl eines unp. Vorſ . nicht gelingt, dann ernennt der Antragsgegner nachgibt u . es nicht zu einer

die zuſtändige Kreisregierung einen ſtändigen Vorſ . Verh . kommen läßt. Dieſe büromäßige Erledigung

und einen Stellvertreter. Die ſtändigen Beiſ. können einfacher Fälle iſt geſtattet u . zweckmäßig .

auch für die Regel die Geſchäfte des Sdll . ſelbſt Als Regel gilt aber 3. die Mündlichkeit. 8 25

ohne einen unp . Vorſ. führen u. nur für einzelne der Anw . jagt zwar, daß die Entſch. des Schla .

Fälle die Zuziehung eines unp. Vorſ. beſchließen u . ohne mündl. Verh . erfolgen können , dieſe ſoll aber

dann einen ſolchen jeweils wählen . ( $ 15 die Regel bilden . In ihr ſollen die Streitsteile

TarVVD .).
ihre Intereſſen vertreten , ihre Aeußerungen vor

Der Vorſ. vertritt den Schla . nach außen , bringen . Mündlichkeit in dem Sinne, daß der
führt die Geſchäfte, beraumt die Sißungen an u . Schla . nur beachten dürfe , was ihm in der mündl.

leitet die Verhandlungen. Er hat das gleiche Stimm- Verh . vorgetragen wurde, gibt es jedoch nicht.

recht wie die Beiſ . u. deshalb auch den Stichent: Der Schlů . kann für die Entſch. alles verwerten,
idheid. Der aus den Kreijen der AN. oder AN . ge- was ihm irgendwie zur Kenntnis gekommen u . zur

wählte nicht unp. Vorſ . hat nur ein Stimmrecht | Bildung ſeiner Ueberzeugung geeignet iſt.

als Vertreter ſeiner Gruppe . Den Termin der mündl. Verh . beſtimmt der

Die 2. Inſt., die erſt durchdie Dem VO. ein- Vorſißende. Eine Einlaſſungs- oder Ladungsfriſt

geführt wurde, iſt der Demk. Bayern hat die Be- iſt nicht einzuhalten ; es foll aber eine angemeſſene

fugnis des DemR. durch die VO . über die Er- Friſt zw . der Zuſtellung der Ladung u . dem Termine

richtung eines LEA . v . 28. Juni 1920 (StA . 143) | liegen, wie überhaupt der Grundſatz der möglichſt
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ſchnellen Erledigung der Billigkeit u. Angemeſſenheit 5. Grundſäßlich iſt das Verf. gebühren- u.

keinen Abbruch tun darf . Ladungen werden durch koſtenlos. Jede Partei trägt ihre Koſten ſelbſt.

eingeſchr. Brief oder gegen Behändigungsſchein zu: Es gibt daher auch keine Entſcheidung über die

geſtellt (§ 20 der Anweiſung). Roſten u. keine Koſtenfeſtſeßung.

Die Parteien können der Ladung folgen oder 6. Grundſaß für die Verh. iſt: Nach Möglich

nicht. Durch ihr Wegbleiben macht aber eine feit eine Einigung zu erzielen. Kommt eine Ver

Partei die Verh. u. Entſch. nicht unmöglich. Auch einbarung zuſtande, ſo iſt ſie öffentlich bekannt

hier wieder die deußerung des ZwShisy.! Es zugeben, falls nicht die Streitsteile darauf verzichten.

gibt auch vor dem Schlů . eine Art Verſäumnis: Nur dann , wenn alle Kunſt vergebens angewendet

verfahren. Zwar nicht in dem Sinne der 3PO. , wurde u . trokdem keine Vereinbarung erzielt wer
aber ſo, daß der Schl. auch beim Ausbleiben der den konnte, ſoll zur Entich. geſchritten werden.

geladenen Parteien entſcheiden kann (8 38 der Die Beratung u. Abſtimmung erfolgt geheim .

Anw .), wenn ihm die Sache ſchon im Vorverf. Einfache Stimmenmehrheit gibt den Ausſchlag.

oder durch einſeitiges Vorbringen geklärt ſcheint. Wenn die AG.- u. AN .-Beiſ. geſchloſſen entgegen:

Der Schll. wird aber immer Wert darauf geſeßt abſtimmen , hat der unp. Vorſ. den Stich

legen, beide Teile zu hören , da er der Wahrheit entſcheid. Will ihn der Vorſ. nicht abgeben u.

u . dem Recht dienen fod . Der SchlA . wird deshalb enthält er ſich deshalb der Stimme, dann endet

auch in der Regel dann, wenn eine Partei auf das Verf. ohne ſachliche Erledigung , da weder eine

Badung nicht ſofort erſcheint u . nicht der Verſuch Vereinbarung noch eine Entic. erreicht wurde.

der Verſchleppung oder Böswilligkeit offenſichtlich Bevor ich auf die Entſch., auf ihre Arten ,

ift, nicht gleich in der erſten Sißung entſcheiden , ihren rechtl. Charakter u . ihre Wirkung eingehe,

ſondern einen neuen Termin beſtimmen. Der Vorſ. möchte ich die Frage beantworten : In welchen

wird dann das perſönl. Erſcheinen anordnen u. Fällen können die SchlInſt. überhaupt verhandeln

eine Ordnungsſtr. androhen . u . entſcheiden ? (3 uſtåndigkeitsabgrenzung).

Im SchlVerf. gilt 4. auch der Grundſaß der Ich ſagte : Daß wir in Deutſchland ein Zw.

Deffentlichkeit. Wegen wichtiger Gründe kann ſie der SchlSy. haben, ergebe ſich ſchon aus der Zuſtändig:

SHIA. ganz oder teilweiſe ausſchließen. Welche keit der SchlInft. Damit meinte ich die jachl.

Gründe als wichtig gelten, iſt dem billigen Ermeſſen Zuſtändigkeit (= 3uſt.). Die örtl . Zuſt. iſt einfach

des Schl !. anheimgegeben (8 28 Anw .). Regelmäßig geregelt.

in voller Deffentlichkeit wird ſonach in der Verh . der Dertlich zuſtändig iſt der Schla . , in deſſen

Sachverhalt geklärt . Hiebei iſt den Streitsteilen Ge: Bezirk die beteiligten AN. beſchäftigt ſind. Sind

legenheit zu geben , ſich in gemeinſamer Verh. über dieſe in den Bezirken mehrerer Shll. beſchäftigt,

das Vorbringen des anderen Teiles zu äußern u . ſo iſt der Schll . zuſtändig, der zuerſt angerufen

das Verhandlungsergebnis u . die Beweisaufnahme wird . Im Zweifel hat das RArbMin . zu ent :

zu würdigen . Auch in der mündl. Verh . können ſcheiden , welcher von den mehreren angerufenen

Zeugen u . Sachverſtändige vernommen werden . Schll . zuſtändig iſt ( § 22/1). Vorſchr. über eine

Beeidigen kann ſie der Schlů. ſelbſt nicht. Für prorogatio fori fehlen für die örtl . u . für die

die Zeugen- u. Sachverſtändigenpflichten iſt die fachl. Zuſt.

SPO. maßgebend . (38 376, 382 , 282, 284, Die Grenzen der ſachl. Zuft. der SchlA . zu

385 , 402, 407 , 408 ZPO .; § 30 Anw .). In: beſtimmen , iſt nicht einfach.beſtimmen, iſt nicht einfach . Zuſammenhängende

wieweit über die Verh. insbeſ. über die Ausſagen Vorſchr. fehlen. Verſtreute unklare Geſekesſtellen

von Beteiligten, Zeugen u . Sachverſtändigen eine bedürfen der Auslegung, wenn man die Regeln
Niederſchrift aufzunehmen iſt, beſtimmt der SchlA . über die fachl. Zuſt. finden will. Es gibt eine
ſelbſt (8 36 Anw .). Unmaſſe Inft . , die gleiche oder ähnl. Materien zu

Abgeſehen von dem Falle der Anordnung des bearbeiten haben : außer dem SchlA . der Demk.,

perſönl. Erſcheinens fönnen die Parteien perſönlich der Gewerberat , der Regierungspräſident, der Poli

erſcheinen oder mit einem Beiſtand auftreten oder zeipräſident, der vorl. Reichswirtſchaftsrat, der Be

ſich durch einen mit ſchriftl. Vollmacht verſehenen zirkswirtſchaftsrat u . bisher an ſeiner Stelle die

allgem . Stellvertreter, Prokuriſten oder Betriebs- BezVerwBeh .,das Gew.- u . KaufmGer. u . das or

leiter ſowie durch Vertreter wirtſchaftl. Vereini- dentl. Ger. Uns intereſſiert hier nur die Zuft.

gungen von AG. u. AN. vertreten laſſen. Eine Abgrenzung zw. den SchlInſt. u. den Ger. U.zwar

Vertretung durch Rechtsanw . iſt nach den 3. 3 . den ordentl. Ger. u . den Sonderger. , Gew . u .

geltenden Richtlinien nur bei EinzelStr . zuläſſig u . Rauſmer.

auch da nur ausnahmsweiſe, wenn eine Partei An die Spike möchte ich den Sak ſtellen :

wegen großer Entfernung des Aufenthalts , durch Man kann eine primäre u . eine ſekundäre ſachl.

Naturereigniſſe oder andere unabwendbare Zufälle Buſt . der Ger. gegenüber den SchlInſt. unterſcheiden .

am perſönl. Erſcheinen verhindert u . ſonſt keine Die ſekundäre bezieht ſich auf das Verf. vor den

geeignete Vertretung zu beſchaffen iſt. Dagegen Ger., das ſich an ein vorausgehendes Verf.vor den

fann der Rechtsanwalt als Syndikus oder Sekretär SchlInſt. anſchließt . Die primare betrifft die Fälle,

einer AG.- oder AN.:Organiſation auftreten . in welchen die Streitigkeit ohne weiteres, ohne

1
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Vorverf . vor den SchlInſt. vor das Ger. gehört. a) IntStr. ohne Zuſammenhang mit Rechtsſtr.

Eine ſekundäre Zuft. der Ger. iſt für alle Sachen ( = RStr.) oder b) IntStr. im Zuſammenhang

gegeben , die vor die SchlJnſt. kommen können, mit RStr.

ſoweit es ſich um einen Anſpruch handelt , der ſeiner Reine IntStr. ohne Zuſammenhang mit RStr.

Natur nach vor den Ger. verfolgt werden kann. find a ) die Str. um Herbeiführung einer tarifl.

Denn die SchlSpr. ſind keine Volſtredungstitel. oder betriebl. ( 8 78 BetrRG .) Vereinbarung zur

Jeder SchlSpr. bedarf zu ſeiner zwangsweiſen Regelung von ArbBed ., b) Str. über die Aenderung

Durchführung der gerichtl. Klage u . zw . an das einer geltenden tarifl. oder betriebl . Geſamtverein

ordentl . Ger . oder an das Gew .. oder Kaufmer., barung , c) Str . über die Aufhebung einer geltenden

das für den zugrunde liegenden Anſpruch zuſtändig tarifl. oder betriebl. Geſamtvereinbarung.

wäre. Allgemein iſt über die Abgrenzung der Str. im Zuſammenhang mit RStr. find ſolche

primären ſachl. Zuſt.der Ger.gegenüber den Schl.- IntStr., die begrifflich wegen des Zugrundeliegens

Inſt. zu ſagen Die SchlInſt. ſind nur für ArbStr. von Rechtsanſprüchen auchGegenſtand von RStr.

zuſtändig. ſind. Das find: a ) Str. über das Beſtehen einer

ArbStr . ſind Streitfälle aus einem Arbeits- Regelung von ArbBed. , b) Str. über die Aus

vertrag. Die ArbStr. zerfallen in 3 Gruppen : legung beſtehender ArbBed.

1. in Geſamtſtr. (= GefStr.) , die man auch echte Den Str. über die Aenderung oder Aufhebung

SchlSachen nennt, 2. in EinzelStr . ( = EinStr.), einer geltenden tarifl. oder betriebl. Geſamtverein

die auch unrchte SchlSachen genannt werden , 3. in barung können RStr. zugrunde liegen . Für dieſe

qualifizierte Ein Str., auch Wirkungsſtreitigkeiten Fälle ſind ſie IntStr. im Zuſammenhang mit RStr.

genannt. GeſStr . find nach geltendem Recht (88 1/1 , Im Gegenſaß zu GejStr . hat eine EinStr .

20 TarVertrVO ., $ 78 ,2 BetrRG .) Str . zw . AG. | die Anſprüche einzelner AN. gegen AG .zum Ge

u . AN. oder zw . Vereinigungen von AG. u . AN u. genſtand. Eine qualifizierte EinStr. liegt vor,

zw . über die Böhne oder ſonſtigen ArbVerhältniſſe. wenn ein Einzelſtreit die gemeinſamen Intereſſen

Prof. Joerges ſagt (Zeitſchr.„ Das Schlichtungs- der an.ſchaft (der Arbeiterſchaft, der Angeſtellten
weſen " IV 58) : „ GefStr. ſind Str . um eine geichaft, einer Gruppe oder eines nicht unerhebl .

noſſenſchaftl. Rechtſeßung zur Regelung der: Arb.- Teiles) berührt u . von der AN.ſchaft als ſolcher

Bed. Der neue Entw . einer SchlOrdnung ſagt aufgegriffen u. anhängig gemacht wird.

im $ 1 : „ GefStr. i . S. der SchlOrdnung find Nach § 20 Tarvio. iſt der Schla . für alle

Str. zw . einem oder mehreren UG. oder wirtſchaftl. GeſStr. zuſtändig. wenn nicht, wie § 20 ſagt:

Vereinigungen von AG. u . der AN.ſchaft, einem „ beide Teile ein GewGer., ein Berg Gew Ger.,

Teil oder einer Gruppe der AN.ſchaft oder wirt- ein EA. einer Innung oder ein RaufmGer. als

ſchaftl . Vereinigungen von AN. über die Regelung EN. anrufen .“ Wenn alſo nicht dieſer Einwand

vonArbBed. oder die Verlegung wirtſchaftl. In: gebracht werdenkann, iſt der Schla. füreinen Streit

tereſſen des AG. oder gemeinſchaftl. wirtſchaftl. immer zuſtändig, wenn es ſich um eine GeſStr.

Intereſſen der AN. “ handelt .

Welche Definition man auch wählen will, zwei Bei GefStr . kann der SchlA . von beiden Teilen,

Merkmale ſind für den Begriff der GeſStr. be- von AG. wie von AN . - Seite angerufen werden u .

ſtimmend : die Parteien u . der Gegenſtand . Der zw . kann Partei ſein der AG. , die BetrVertretung

Begriff: „ Geſamt" in dem Worte ,,GejStr. " hat i . S. des BetrRG. u . , wo keine BetrVertretung

ſowohl auf die Parteien wie auf den Gegenſtand vorhanden iſt, die Mehrheit der AN.ſchaft des Be

Bezug . Partei des Geſamtſtreits kann nur ſein triebs, dann wirtſchaftl. Vereinigungen von AG.

auf der einen Seite ein einzelner AG. als der u . AN . alſo die Organiſationen , die Gewerkſchaften .

Inhaber einer Geſamtheit von Gütererzeugungs: Die Organiſationen haben ſonach ein ſelbſtändiges

mitteln oder eine Mehrheit von AG . oder eine Recht, in GefStr. den Schla . anzurufen , wobei

wirtſchaftl. Vereinigung von AG. Partei des Ge- ich erwähnen will, daß lebhafter Streit darüber

ſamtſtreits auf der anderen Seite kann nur ſein beſteht, ob ſich dieſes ſelbſtändige Recht der Or

die Geſamtheit der AN. oder ein Teil oder eine ganiſationen nur auf die Durchführung von

Gruppe von AN. oder eine wirtſchaftl. Vereinigung Tarv . bezieht, wie es im § 20 der TarVVO.

von AN. wörtlich heißt, oder auch auf die Einführung

Partei in der GefStr. kann ſonach nicht ſein von TarV., wie das RAM . u . mehrere Autoren

ein einzelner AN ., auch nicht eine AN.ſchaft gegen den § 20 auslegen . Aber ſelbſt dann , wenn den

eine andere AN.ſchaft, ferner nicht der oder die wirtſchaftl. Organiſationen für die Einführung

AG. gegen andere AG . von TarV. kein ſelbſt. Recht zuſteht, den SchA.

Geſamtſtreitgegenſtand kann nur ſein : 1. die anzurufen , ſteht ihnen auf alle Fälle dieſes Recht

Regelung von ArbBed. oder 2. die Verlegung mit Zuſtimmung der auf AG. oder AN. -Seite ſonſt

wirtſchaftl. Intereſſen des AG. oder 3. die Ver- zur Anrufung Berechtigten zu .

leßung wirtſchaftl. Intereſſen der AN . Urſprünglich warennur die GeſStr. den Schla .

Darnach ſind die Gegenſtände der GeſStr . immer zugewieſen . Die TarVVO. v . 23. Dezember 1918

Intereſſenſtreitigkeiten (= IntStr.) u . zw . entweder hatte nur ſie im Auge.hatte nur fie in Auge. Schon 14 Tage danach

m
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be
kam eine Aenderung: Die VO . über die Einſtellung, des 8 22/I Dem VO. nicht lückenlos. Denn $ 22/11

Entlaſſung u . Entlohnung gewerbl.Arbeiter während der Dem VO .beſtimmt für den Fall der Verwei

der wirtſchaftl. DemobM. v. 4. Januar 1919 gerung der Wiedereinſtellung oder der friſtloſen

(RGBl.8 ) wies dem Schl!. auch EinStr. zu u . Kündigung aus einem Grunde, der nach dem Gef.
damit Str . , die ihrer Natur nach eine bindende zur Auflöſung des Dienſtverhältniſſes ohne Ein

Entſch. fordern , eine Entſch ., die eine Grundlage haltung einer KFriſt berechtigt (8 123a. a. D.),

für zwangsweiſe Durchführung bilden kann , da ſonſt daß auf Grund der Verweigerung der Wiederein

das ganze Verf . nur eine Theateraufführung wäre. ftellung oder auf Grund der Kündigung ein gerichtl.

Damit kam ſehr bald in das SchlVerf., für das Verf. anhängig gemncht werden kann . Wenn das

die TarVVO. v. 23. Dezember 1918 noch keinerlei geſchieht, hat der Schla. jein Verf. auszuſeken .

Zwang verſah , der Gedanke des ZwSchlSy. herein. Das Verf. vor dem Schla . geht erſt wieder fort ,

Was mit der VO. v . 4. Januar 1919 begonnen wenn nicht binnen 4 Wochen ſeit dem Antrag auf

wurde,wurde fortgeſekt : DemSchla. wurden immer | Ausſegung die Erhebung der Klage nachgewieſen

mehr EinStr. zugewieſen. Während der Schla . iſt, oder wenn eine rechtskr. gerichtl. Entſch. vorliegt,

jedoch allgemein für die Verh . u . Entich . von wonach die Berechtigung zur friſtloſen Entlaſſung

GeſStr. zuſtändig iſt , iſt er für Ein Str. nur zu- verneint iſt. Das iſt einer der Fälle, in welchen

ſtändig, ſoweit ihm die Zuſt.in einer gefekt.Beſt. daßVerf. gleichzeitig beiGer. und beim SHIA.
ausdrücklich übertragen iſt. Im Uebrigen ſind für anhängig ſein kann.

die Verh. u . Entſch. von EinStr. grundſäßlich die In nicht ausſchließlicher“ Art ſind die Schla.

ordentl . oder Gew.- u . KaufmGer. Zuſtändig, 10 | zuſtändig in den übrigen Einštr. auf Grund der

lange der Rechtsweg nicht ausdrücklich oder durch Dem MDO. (8 22/I).

die Art der die Anſprüche begründenden Tatſachen
Hier find insbeſ . zu nennen a) die Str. über

oder durch ihre rechtl. Eigenart ausgeſchloſſen iſt. Die Änrechnung u . Erſtattung der Erwerbsloſen
Für die Zuſt . des Schla . in Ein Str. ſind zu

unterſtükung (§ 15) . b) Str. über den Anſpruch

unterſcheiden : a) Fälle, in welchen die Zuſt . des

SHIN . „ ausſchließlich" iſt, b) Fälle, in wel ten die ss 3—8, SS 10 , 12 , 13, 19 der Dem MVÖ. ge
auf Schadenserſab, der auf die Verleßung der

Zuſt. des Schla .nicht ausſchließlich aber möglich | gründet wird. Ferner ſind die Schlů . nicht aus:

iſt. Dieſe leşteren können beim SchlA .anhängig idhließl. zuſtändig in einer Anzahl von Fällen des

gemacht werden, es iſt aber auch der Rechtsweg BetrRG .: a ) EinStr. gemäß § 39 über das Er

nicht ausgeſchloſſen, ſoferne es ſich überhaupt um
löſchen der Mitgliedſchaft eines BetrRMitgl.wegen

einen Anſpruch handelt , der ſeiner Natur nach vor
gröbl . Verleßung ſeiner geſeßl . Pflichten , b ) Str.

den Ger. verfolgt werden kann .Man kann ferner bei Erörterungen der primären gemäß SS 41, 44,60 über die Auflöſung desBetrR.
Man kann ferner bei Erörterungen der primären ſowie des Arbeiter- u. Angeſtelltenrats u . die Ab

jachl. Zuſtändigkeitgabgrenzung zw . den Ger. u . ſeßung des Betriebsobmanns (= BOM.) wegen

den SchlA. in EinS r . unterſcheiden a) eine alter
native primäre Zuſt., d. h.: es iſt für beſtimmte gröbl. Verletzung ſeiner geſett. Pflichten u. die

Fälle entw. das Ger. oder der Schlů . zuſtändig. BOM., C) Str. über den Erſaß eines Geſamt
gleichzeitige Berufung eines vorl. BetrR . oder

aber nur eine dieſer beiden Stellen u. b) eine
BetrR. durch einen gemeinſamen Betr.R. (8 52) .

paralelle primare Zuft. d . 5 .: es kann eine u .
d) Streit über einen Verſtoß gegen die vereinbarten

dieſelbe Sache gleichzeitig bei Ger. u . bei dem Schli .

anhängig ſein . Solche Fälle beſtimmt 3. B. $ 22 II
Richtlinien über die Einſtellung von AN. u . über

3
die Nichtanerkennung des Einſpruchs des Arbeiters:

der Dem VO., dann die SS 84 / II, 86 / II, 96 II ,

98 BetrRG . ferner die vorl . LAD.
oder Angeſtelltenrats durch den AG . (S 82) .

Für dieſe Fälle iſt vom Gei . u . U. die Pflicht
e ) Bef . hervorzuheben ſind die Str. über Ver

zur Ausſeßung für dasGer. u. den SchIA . beſtimmt. | ſegung , Kündigung u. Entlaſſung von AN. auf

Eine ausſchließl . Zuſt . des SchA . für Ein Str.
Grund der SS 84 ff., 96 ff. BRG. Es iſt hier zu

iſt im § 22 DemVO. v. 12. Februar 1920 (R .: unterſcheiden : 1. die Kündigung u . Entlaſſung von

GBI . 218) feſtgelegt u . zw . für Str . , die aus der
gewöhnl. AN. ( Arbeitern 11. Angeſtellten ); 2. die

Anwendung dieſer Vo. entſtehen, ſoweit ein An- Verſekung, Kündigung oder Entlaſſungvon AN. ,
.

ſpruch auf Wiedereinſtellung (53 3-8 / 1 11 oder
die einer BetrVertretung angehören (Arbeiterrat,

auf Fortſegung oder Erneuerung des Dienſtver- | Angeſtelltenrat, BOM .).

hältniſſes erhoben wird (S$ 10 , 12 , 13 , 19 ) . Das 1. Bei der Kündigung u . Entlaſſung gewöhnl.

ſind in der Hauptſache Fälle , in welchen AN . wegen AN . normiert das Betrro. in den ss 84 ff. ein

Arbeitsmangels entlaſſen worden ſind u . ihre Wieder- Einſpruchsrecht, aber nur für die Betriebe, in welchen

einſtellung beantragen . Dieſe ,, Ausſchließlichkeit " ein BetrR . (Angeſtelltenrat, Arbeiterrat) tatſächlich

bezieht ſich nur auf die primäre Zuſt . Die Entſch . vorhanden iſt.vorhanden iſt. Daraus folgt , daß die AN. kein

der SHIA. auch in dieſen Fällen bedürfen zur | Einſpruchsrecht haben in den Zwergbetrieben , d .h.
zwangsweiſen Durchführung der gerichtl. Klage u . in Betrieben mit weniger als 20 AN ., weil es für

der rechtsfr. Entich . des Ger . Abgeiehen davon dieſe Betr . teinen Betri . gibt ; ferner folgt daraus ,

iſt die „ Ausſchließlichkeit“ der Schll . für dieſe Fälle ' daß es kein Einſpruchsrecht gibt für die größeren
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Betriebe, in welchen aus irgendwelchen Gründen ein durfte. Daher hat das für die Lohnklage zu :

BetrR . tatſächlich nicht oder noch nicht vorhanden iſt. ſtändige Ger. auch zu prüfen, ob eine Stillegung

Nur in dieſen Fällen , in welchen die AN. ein i . S. des § 96 /II Ziff . 2 BetrRG. vorliegt.

Einſpruchsrecht nach den 88 84 ff . des BetrRG . Beſ . Erwähnung bedarf die Zuſtändigkeit für

haben , kann der AN. oder der Gruppenrat nach den Entſchädigungsanſpruch des AN. auf Grund
Durchführung des Einſpruchsverf. den SchlA . an- des § 87/ II BetrRG . (bei Verweigerung der

rufen . Der Schll . iſt aber auch nur dann zur Weiterbeſchäftigung troß ungerechtf. Kündigung)
Entſch. zuſtändig, wenn der Einſpruch form.: U. u. für den Lohn- u. Vergütungsanſpruch gemäß

friſtgerecht bei dem Gruppenrat (Arbeiters, Ange: 88.88, 89 BetrRG. (bei ungerechtf. Kündigung

ſtelltenrat) eingelegt, der Vermittlungsverſuch des für die Zeit der Nichtbeſchäftigung bis zur Wieders

BetrR. ebenfads form- und friſtgerecht durchgeführt einſtellung oder anderweitigen Einſtellung). Im
ift u . der Gruppenrat nicht ſelbſt den Einſpruch Falle des § 87/II BetrRG . jeßt der Schla . die

für ungerechtfertigt erklärt hat. In allen übrigen Entſchädigungspflicht des AG . in beſtimmbarer
Fåden, alſo wenn kein BetrR . da iſt oder wenn Höhe feſt. Es beſteht Streit darüber, ob dieſe

das Einſpruchsverfahren nicht richtig uder rechtzeitig Entſchädigung die einzige Leiſtung iſt, zu der der
eingeleitet oder durchgeführt wurde, kann der Schla . AG. bei Ablehnung der Weiterbeſchäftigung der

nur vermitteln , allenfalls mußte er die Sache wegen pflichtet iſt. M. E. kann der UN. weitere An

Unzuſtändigkeit zurückweiſen . Wenn ein Zwergbetrieb ſprüche nachträglich nicht mehr geltend machen ,
vorliegt oder in größeren Betrieben eine BetrVer: weil die Entſch . des Schla . nach 8 87 / II BetrŘG .
tretung tatſächlich nicht oder noch nicht vorhanden Recht ſchafft zw . AG . u. AN. Will der AN.

iſt, iſt nicht der Schla . ſondern das Ger. zur Entſch. weitergehen oder andere Rechte geltend machen,

von Str. u . Kündigungen u . Entlaſſungen gewöhnl. lo muß er von vornherein die Sache bei Ger .
AN. zuſtändig. anhängig machen u. auf das Verfahren vor dem

2. Bef. Grundſäße gelten für die Kündigung Schll . verzichten.

u . Entlaſſung von AN. , die einer BetrVertretung Im Falle des § 88 BetrRG. iſt zur Feſtſeßung

angehören (Angeſtelltenrat, Arbeiterrat, BOM.). der Höhe des nachzuzahlenden Lohnes oder Ge

Sie genießen einen höheren geſeßl. Schuß als der halte für die Zeit zw . Entlaſſung u . Wiederein

gewöhnl. AN. Selbſt gegen Verſeßungen ſind ſie ſtellung das Ger. Zuſtändig; die Grundlage bildet

geſchüßt. Die Mitglieder der BetrVertretung können aber die vorausgegangene Entſch. des Schif . über

nur mit der Zuſtimmung der BetrVertretung, die die Wiedereinſtellungspflicht. Im Falle des § 89

Betriebsobleute nur mit Zuſtimmung der Mehrheit BetrRG. ſtellt ebenfalls das Ger. die vom AG.

der wahlberechtigtenAN. verſekt u . gekündigt werden. zu zahlende Vergütung feſt. Auch hier bildet die

Dieſe Zuſtimmung kann im Falle der unberechtigten Grundlage für die Entſch. des Ger. die Entſch.

Weigerung der BetrVertretung oder der Mehrheit des SchlU. über die Wiedereinſtellungspflicht. Weil

der wahlberechtigten AN. durch den Schlů.im Verf. es an einer ausdrüdl. geſeßl. Beſt.der Zuſt. des

nach § 97 BetrRG . erſeßt werden . Ohne dieſe Schll . fehlt , iſt für die reine Klage auf Feſt

Zuſtimmung iſt die Verſegung u. die Kündigung ſtellung des Verſchuldens bezüglich einer Entlaſſung

unwirkjam . Daraus folgt, daß das BetrRMitgl. eines AN. , ferner für Klagen auf Erneuerung

u . der BOM . das Einſpruchsverf. vor dem SHIA. eines ohne Kündigung abgelaufenen befriſteten

gar nicht brauchen . Sie tönnen beiEntlaſſung ArbVertragé das Ger.zuſtändig..

ohne weiteres auf Weiterzahlung des Lohnes oder FürStr. über Verpflichtungen aus dem Schw .:

Gehaltes klagen . Für dieſe Klage iſt das Ger. BeſchGeſ. iſt der Schll . nur inſoweit zuſtändig,

zuſtändig, nicht der Schla ., da es keine Beſt. gibt, als die Zuft. fich gleichzeitig auch auf andere geſeßl.

die dem Schla . die Sache zuweiſt. Der Schla . Beſt. alſo insbeſ. das BetrRG. oder die DemVD.

könnte nur vermitteln u. müßte allenfalls den oder die TarVVO. ſtüßen kann. Das ergibt ſich

Antrag ab instantia abweiſen . aus § 13 SchwBeſchGeſ. Dort heißt es, daß der

Nur im Falle der friſtloſen Kündigung aus Schll . für Verpflichtungen aus dem SchwBeſch.

einem Grunde, der nach dem Gej . zur Kündigung Gej . zuſtändig iſt, „ oweiter an ſich zuſtändig

ohne Einhaltung der Friſt berechtigt, erklärt das iſt “. Daraus folgt, daß für Anſprüche eines

Geſ. (8 96 /III BetrRG .) auch für Mitgl . der Betr.- SchwBeſch., die ſich auf das Fehlen der nach § 18

Vertretung das Einſpruchsverfahren für ſtatthaft. SchwBeſch Gef. zur Kündigung erforderl . 3u

Es gelten hier dann dieſelben Grundſäße für die ſtimmung der Hauptfürſorgeſtelle für Kriegsbe

gleichzeitige Anhängigmachung eines Verf. vor dem ſchädigte u . Kriegshinterbliebene zu einer Kündigung

Schlů . u. eines ſolchen vor Ger. u. die Grundjäße gegenüber einem SchwBeſch.ſtügen,nicht der Schia .,

über die Ausſegung des Verf. beim Schla . wie ſondern das Ger. zuſtändig iſt. Denn dieſes Er

in dem Falle nach der DemVÓ. Aus der rechtl. fordernis der Zuſtimmung ſtüßt ſich weder auf

Unwirkſamkeit der Kündigung eines Mitgl. der die TarVVD. noch die DemVO . noch auf das

BetrVertretung u . des BOM .ohne die Zuſtimmung BetrRG . Zuſtändig iſt alſo das Ger: für Str..

folgt auch die Zuſtändigkeit des Ger. zur Nach- über eine Kündigung eines SchwBeſch ., wenn die

prüfung, ob es der Zuſtimmung überhaupt be- | Zuſtimmung der Hauptfürſorgeſtelle fehlt , da ſie

||

1
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Vorausſeßung für die zivilrechtl. Wirtſamteit der es ſei denn, daß der geſeßl. Schlu. als SchiedsGer.

Kündigung iſt. Dagegen iſt der Schlů. für ſolche gemäß SS 1025 ff.ZPO. im TarV. oder ſonſtwie

Str. über die Kündigung eines SchwBeſch. zuſtändig, vereinbart iſt.

wenn die Zuſtimmung richtig erholt u . wenn die Die Erörterung der ſekundären fachl. Zuſt. der

ſonſtigen Vorausſeßungen der TarVVD. oder des Ger. gegenüber den SchlInſt.wird zum lehrreichſten

BetrŘG. oder der DemVD. für die Anhängig- Teil des Zuſammenhang8 des SchlW . mit der

machung der Sache beim Schlů . gegeben ſind. Rechtspflege führen . Ade Streitſachen , die vor

AufGrund der vorl. LArbo. können die Schla. die SchlInſt.kommen können, bedürfen der Hilfe
gemäß Ziff. I des Schlußpafíus der VD. bei allen des Ger., wenn es zu einer zwangsweiſen Erle:

Str. über die Löhne u. Arbeitsverh . in der Land- | digung kommt.

u. Forſtwirtſchaft angerufen werden , insbeſ. ſehen Die Entſch. des SchlA.ſind geſeßlich nach

die $8 8 , 18 u. 19 der VO. die Anrufung des Art u. Wirkung nahezu überhaupt nicht geregelt.

Schll. vor für Str. einzelner AN. gegen AG. über Man iſt auf einzelne Worte, Bruchſtüđe, unklare Säße

den Geldwert von Wohnungen, Landnußungen u. angewieſen. Es gibt a ) Entſch. in der Sache ſelbſt,

ſonſtigen Leiſtungen , die keinen Marktwert haben, b ) Entſch., die eine Entſch. in der Sache ſelbſt

als Teile der Entlohnung des AN. , ferner über ablehnen, alſo eine Abweiſung angebrachtermaßen

den Anſpruch des Dienſtverpflichteten auf ſeinen darſtellen. Außer Beſchlüſſen u . Verfügungen gibt

Anteil an den Früchten des ihm vom AG. ge- es ferner zwei Arten von Entich. des Schix .: den

währten Landes bei vorzeitiger Aenderung des SchSpr. u . die Entſch. im engeren Sinne, die an

Dienſtverh. ſowie über die Angemeſſenheit der den einer Geſegesſtelle, nämlich im § 97 BetrRG.

Kriegsbeſch . oder anderen Minderleiſtungsfähigen „ Spruch " genannt wird. Die beiden Entſch .:

zugemuteten Arbeit u. bezahlten Löhne. Aber den SchSpr. und die Entſch. im engeren Sinne

durch das Verf. vor dem Schlů. wird der ordentl. faßt man wohl am Beſten mit dem Ausdruck

Gerichtsweg nicht ausgeſchloſſen. Das Ger. hat „ Schlichtungsſpruch “ (= SchlSpr.) zuſammen .

nur, wenn ein Verf . vor dem SchlA . ſchwebt, auf Die beiden Benennungen ,SchSpr.“ u . „ Entſch .“

Antrag einer Partei anzuordnen , daß die Verh. im engeren Sinne ſollen nicht etwa eine verſchiedene

bis zur Erledigung des Verf. vor dem Schll . Rechtsnatur des SchlSpr. dartun. Der Unterſchied

auszuſeßen iſt. beſteht nur formellrechtl., in der Art der Erlangung

In allen dieſen Fällen von EinStr. iſt, ſoweit der Rechtsverbindlichkeit, alſo hinſichtlich der for

nicht eine „ ausſchließl." Zuſt. normiert iſt, die mellen Rechtskraft, wenn man ſo ſagen darf .

Zuft. des Schil . eine mögliche. In der Regel fällt der Schla ., wenn er zur

Ueberhaupt nicht vor den Schll . können ge= | Entich. in der Sache kommt, einen SchSpr. In

bracht werden alle die EinStr. , für welche eine einzelnen vom Geſeß beſ. bezeichneten Fällen z. B.

ausdrüdl. geſeßl . Beft. über die Zuſt. des Schll . in den Fällen der SS 75 , 80 , 83 , 87 , 96 BetrRG. ,

fehlt, alſo z. B. 1. die reinen Lohnforderungen fällt er eine „ Entſch.“ im engeren Sinne. Der

einzelner AN., die aus dem Betrieb des AN. noch SchSpr. bedarf, abgeſehen von dem Falle, daß

nicht ausgeſchieden ſind, u . zw . auch wenn ſie aus die Parteien ihn annehmen, zur rechtl. Bindung

BetriebsratsStr. hervorgehen, z. B. wenn es ſich noch einer weiteren Inſt.: des DemK. (LEA.) .

um Abzüge vom Lohn für die Zeit der Teilnahme Der SchSpr. iſt zunächſt nur ein Vorſchlag

an Verh. des BetrR. auf Grund des § 35 BetrRG. an die Parteien, wie nach Anſicht des SchlA. der

handelt. 2. Dielohnnachforderungenaus dem Betrieb Streit beigelegt werden ſoll. Die Parteien können

ausgeſchiedener AN. , wenn die Bohnnachforderung innerhalb einer vom Schla. zu beſtimmenden Friſt

für ſich allein (alſo ohne Verb . mit dem Anſpruch überlegen, ob ſie ihn annehmen wollen. Wenn

auf Wiedereinſtellung uſw.) geltend gemacht wird. ſich nicht beide Teile unterwerfen , beſteht für jeden

3. Forderungen auf Eingruppierung eines einzelnen das Recht, innerh . einer weiteren Friſt von 2 Wochen

AN. nach einem beſtehenden TarV . (Gegenſaz: den Antrag auf Verbindlichkeitserklärung durch

Eingruppierung einer beſtimmten Gruppe d . i. den DemR . zu ſtellen . Der DemR. fann dann

Gejſtr. ) 4. Forderungen von Auslagen für in beſtimmten Fällen die Sache zur anderweit.
Fahrtkoſten, Geſchäftsbedürfniſſe uſw. auf Grund Verh. u . Entich an den SchlA . zurückverweiſen

des 8 93 Ziff. 4 BetrRG . 5. Anſprüche eines AN. (8 26 DemVD.) , er kann aber auch die Parteien

auf Wiedereinſtellung, wenn ſich der Anſpruch auf den Rechtsweg verweiſen , wenn dieſer in Bes

nicht auf die DemVO. oder das BetrRG. ſtüßt | tracht fonmmt, er kann vermitteln , er kann endlich

ſondern z. B. auf ein Verſprechen des AG. gegen- den SchSpr. für verbindlich erklären (3 25 DemVO.) .

über dem AN ., er werde ihn zu einem gewiſſen Richtunggebend iſt hierfür nur die eine Vorſchrift,

Zeitpunkte einſtellen. 6. Lohnforderungen Einzelner daß die Verbindlich ſeitserklärung (= VerbE.) nur

für Streiktage. (Gegenſaß : Geltendmachung dieſer erfolgen ſoll, wenn es im allgem . Intereſſe not

Streiktagszahlungen in der Form einer GelStr. wendig erſcheint, die widerſtrebende Partei zur

durch die AN.ſchaft als ſolcher: hier Shll. zu: Annahme des ShSpr. zu zwingen. Zur Verbe.

ſtändig.) ſoll nur geſchritten werden , wenn die Regelung

In allen dieſen Fällen iſt das Ger . zuſtändig, ' im Sch Spr. zweifellos der Billigkeit entſpricht u.

1
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ein ſtaatl. Eingreifen zur Aufrechterhaltung des entſcheiden , es ſei denn, daß alle Beteiligten zu

wirtſchaftl. Friedens unerläßlich iſt u . vermutlich ſtimmen oder daß ſich die maßgebenden Verhältniſſe

auch Erfolg verſpricht. Gleichgültig iſt es, ob der geändert haben (Zeitſchr. f. Arbk . I, 570).
SchSpr. in einer Tarifſtr. erging. Auch die Sch.- Der SchlA . entwirft in ſolchen Fällen in ſeinem

Spr. in Tarifftr. Yönnen für verbindlich erklärt SchSpr. ſelbſt den Tarv . oder die betriebl. Ge

werden. Das RG. hat in dieſem Sinne den Streit | famtvereinbarung oder die Abänderung oder die

über dieſe Frage in Literatur u. Rechtſpr. ent | Aufhebung des TarV. oder der betriebl. Geſamt:

fchieden im Urteil des VII. ZS. d . 6.Jan. 1922 (i . vereinbarung u . empfiehlt dieſen Entwurf im Sch Spr.

ReicheArbBI. 1922 Nr. 8 S. 204 ff.). den Parteien. Wenn dazu die VerbE . des DemR.

În allen Fällen, in welchen der Schla . nicht kommt, wird der Vorſchlag Zwangsvertragsrecht.
einen Sch Spr., ſondern eine Entſch. im engeren Es wird fingiert, daß die SchlInft. an Stelle der

Sinne fåūt, bedarf es der Verbe. nicht; die Entſch. nichtwilligen Partei den Vertrag ſchließt. Die

im engeren Sinne hat ſofort mit der Verkündung VerbE. erſeßt die Willenserklärung einer Partei.

dieſelbe Verbindlichkeit, dieſelbe formelle Rechts: (Raskel, Arbeitsrecht 261; Deinhardt, Zeitſchr. f .
fraft, die der SchSpr. erſt durch die VerbE . er: ArbR. I , 568. ) Unterwerfen ſich die Parteien dem

langt. Sch Spr., dann haben wir an ſich einen RollVertr.

Ueber die Rechtsnatur der SchlSpr. ſind wider: Unterwerfen ſie ſich nicht u. wird der SchSpr. auch

ſtreitende Anſichten vertreten. Eine Theorie ſieht nicht für verbindlich erklärt , dann bleibt er ein

in jedem SchlSpr. einen Vertragsvorſchlag u. legt bedeutungsloſer VEntwurf, ein Vorſchlag, der nicht

jeder Entſch. im engeren Sinne ohne weiteres die Vertrag wurde.

Wirkung des Zuſtandekommens eines Vertrags bei . Anders verhält es ſich mit dem verbindl. Schl.

Eine andere Theorie geſteht allen SchlSpr. die Spr. des Schid . in den Str. , in welchen mit den

Bedeutung richterl. Entſcheidungen zu („ Zeitſchr. IntStr. RStr. zuſammenhängen. In dieſen Fällen

f. ArbR. “ I, 590 ). Aus den Geſekesſtellen gewinnt iſt die Spruchtätigkeit des SchlA . rechtſprechend u .

man keine Klarheit . Im 8 2571 der Dem VD . daher richterlich. Der Spruch iſt hier ein Urteilen

iſt von der Entſch. des Demk. geſagt, daß ſie über ein Begehren, ein Entſcheiden über ein wider

„endgültig “ ſei . Im 883 BetrRG. leſen wir : ſtreitendes Verlangen , über die Frage , ob das Partei

„Ueber den Einſpruch wird im SchlVerf. endgültig verlangen rechtlich begründet iſt.

entſchieden “, ferner im § 84 BetrRG.: „Ueber den Aus der Vertragsnatur der SchlSpr. in reinen

Einſpruch wird im geſekl. SchlVerf. endgültig ent- IntStr . ergibt ſich, daß dieſen SchlSpr. zwar

ſchieden " ; endlich im Š 84 BetrRG. iſt von dem formelle, nicht aber materielle Rechtskraft inne

,,Eintritt der Rechtskraft der im SchlVerf. erganwohnt. Dagegen folgt aus der dargeſtellten Rechts

genen Entſch. die Rede " . Was aber der Ausdruck natur der SchlSpr. in Str. , welchen eine RStr.

endgültig “ ſowie die Worte: „ Eintritt der Rechts- zugrunde liegt , daß dieſen SchlSpr. außer der

kraft “ im $ 89 BetrRG. bedeuten ſollen , iſt nirgends formellen auch materielle Rechtskraft zukommt.

geſagt . An fich wäre es dem Geſeßg . möglich geweſen ,

M. E. muß bezüglich der Rechtsnatur der die SchlSpr, ohne weiteres Verf . vollſtreckbar zu

SchlSpr. unterſchieden werden . In der Literatur machen . Zum Mindeſten die rechtl. Natur der

wird vielfach unterſchieden zw . den SchlSpr., welchen SchlStr., welchen eine RStr. zugrunde liegt,

eine GeſStr. u . den SchlSpr., welchen einc EinStr . hätte dies zugelaſſen . Denn in dieſen Fällen ſind

zugrunde liegt, u . je nachdem dem SchlSpr. die nur Str. , die ihrer Natur nach vor die Ger . gea

Eigenſchaft eines Vertragsvorſchlags oder die einer ören u. vordem auch tatſächlichausſchließlich den Ger.

richterl.Entſch. beigelegt ( Zeitſchr.für ArbR. I, 575) . zuſtanden, aus beſ . politiſchen Gründen den Ger.

Ich halte dafür, daß die SchlSpr. verſchiedener genommen u. anderen Spruchbeh .übertragen . Aber

Rechtsnatur ſind, je nachdem der Streit eine reine der Geſegg . hat nun einmal den SchlSpr.allgemein

IntStr. ohne Zuſammenhang mit RStr. oder die Fähigkeit verſagt , ohne weiteres Verf. voll:

eine IntStr. im Zuſammenhang mit RStr. iſt. ſtredbar zu werden .

In reinen IntStr. ohne Zuſammenhang mit Die SchlSpr. erlangen u . U. die Verbindlichkeit,

RStr., alſo in Str. um Herbeiführung , Aenderung fie erlangen die formelle u . z . T. auch die materielle

u. Aufhebung einer tarifl.oder betriebl. Geſamt- Rechtskraft, ſie ſind aber in keinem Falle voll

vereinbarung ohne Zugrundelegung einer RStr. , ſtrech. Titel. Zur Vollſtrecbarkeit bedarf es viel

m . a. W.in den echten SchlAŠtr.iſt die Tätigkeit mehr immer der gerichtl. Klage. Dieſe Klage iſt

des Schlů. rein ſchlichtend u . zugleich rechtsgeſtaltend. entweder dieVerurteilungsklageoder die Feſtſtellungs

Das Ziel u . das Ergebnis der Tätigkeit des SchlA . klage, je nach dem Klagebegehren . Der Verur

iſt ein Ausgleich der Intereſſengegenſäße zw . teilungsklage bedarf es , wenn ein Streitsteil einer

AN.ſchaft u . ÁG. in der Form einer Vereinbarung, Verpflichtung aus den SchlSpr. nicht nachkommt:

die durch die VerbE. formelle Rechtskraft erlangt . 3. B. wenn der AG. die im Sch Spr. feſtgeſekten

D. h.: in dem Verfahren kann ſie durch Rechts: Löhne an die einzelnen Arbeiter nicht zahlt. Der

behelfe nicht mehr angefochten werden . Der Schla . Feſtſtellungsklage u. zw . zumeiſt der neg . Feſt
kann auch nicht noch einmal über dieſelbe Sache ftellungsklage bedarf es , wenn der Streitsteil, der

1
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mit ſeinem Antrag von den SchlInſt. abgewieſen eines Ger. nicht rütteln kann u. die Feſtſtellungen

wurde, gegen den SchlSpr. ankämpfen u . deſſen des Ger. z. B. über die friſtloſe Kündigung nicht

Wirkungen beſeitigen will. So 3. B. , wenn der nachprüfen darf . (S. OLG .München , BayZiR .XVII,

AG. die rechtl. Wirkſamkeit eines vom Schix . 221.) Die gleiche Anſicht vertritt das RArbMin .u. mit

beſtimmten TarV . nicht anerkennen u . die Löhne ihm das RG. in ſeiner Entſch. d. 6. Januar 1922

aus dem Vertrag deshalb nicht zahlen will. (RArbBI. 1922, 204), wenn es ſagt , daß den Ger.

In der Literatur iſt die Anſicht vertreten , daß wie das Recht ſo auch die Pflicht der Nachprüfung

die neg. Feſtſtellungsklage im Anſchluß an ein bleibt , ob dieEntſch . auf geſegmäßiger Grundlage

Vorverf. bei den SchlInſt. überhaupt nicht zuläſſig beruht, ob alſo die beteiligten Beh . innerh . ihrer

ſei (Erdel in der Zeitſchr. f . ArbR. I, 322 ff.). Zuſt. gehandelt haben u . ob nicht zwingende Ver

Dieſe Anſicht iſt wohl nicht haltbar. Es gibt keine fahrensvorſchr. verlegt worden ſind. Nur macht

geſetzl. Beſt., die die neg . Feſtſtellungsklage gegen das RG. nicht den Unterſchied zw . den Entſch .

einen Anſpruch aus einem SchlSpr.verbieten würde, der SchlInfl. in reinen IntStr. u . den Entſch.

wenn ſonſt die Vorausſekungen der 3PO. dafür in Str. im Zuſammenhang mit RStr. M. E.

gegeben ſind. Dagegen iſt m . E. die neg.Feſtſtellungs- zu Unrecht, denn die Verſchiedenartigkeit dieſer beiden

klage auf Ungültigkeit des SchlSpr. nicht zuläſſig, Str. liegt klar zutage.

weil das geeignet wäre, die ſtaatl. SchlBeh. über: Wenn die Parteien den geſeßl. Schll . als

haupt auszuſchalten u . lahmzulegen. Es gibt ſo Schiedsgericht i. S. der SS 1025 ff. 3PO. ver

wenig eine Klage auf Feſtſtellung der Nichtigkeit einbaren u . nicht etwa $ 6/11 Kaufm66. entgegen

des SchSpr. wie etwa eineKlage auf Feſtſtellung ſteht –er erklärt Vereinbarungen für nichtig , durch

bei dem ordentl. Ger. auf Nichtigkeit einer Entſch. welche fünftige Str . der Entſch. des Raufmer.

des Mieteinigungsamts (RG3. 101, 53, 115) . entzogen werdenentzogen werden - wirkt der SchlSpr. gemäß

Das ergäbe auf einem ůmweg ein Rechtsmittel § 1040 GPO. als rechtskr. Urteil. Dem Ger..

gegen die Entſch. der SchlJnſt., was der Geſeßg . obliegt in dieſem Falle nur noch das Vollſtreckungs

nicht gewollthat. Eine ſolche neg. Feſtſtellungsklage urt . nach § 1042 3PÒ.

mit dem Ziel der Feſtſtellung der Ungültigkeit oder Alſo kommt in den einzelnen Beſt. das klar

Nichtigkeit eines SchlSpr. würde auch die rechtl. zum Ausdruck, daß im deutichen SchlVerf. ein

Beziehungen der Streitsteile abermals in Frage | 3mSchlSy. niedergelegt iſt. Es iſt nicht das auſtral.

ſtellen u . ihnen die Grundlage entziehen . Lohnamtsſyſtem übernommen, ſicher fantı aber in

Aus der verſchiedenen rechtlichen Natur der Deutſchland auch nicht von einem freiw . SchlVerf.

SHISpr., je nachdem es ſich um reine IntStr. ohne Zwangseinrichtungen nach engl . Muſter ge
oder um IntStr. im Zuſammenhange mit RStr. ſprochen werden .

handelt , iſt weiter zu folgern eine verſchiedene Art Der neueſte Entwurf einer SchlOrd

der Bindung des Richters an den SchlSpr. nung , der alsbald Geſez werden ſoll, beläßt den

Da der SchlSpr. im reinen IntStr. nichts SchlInſt. nur noch die GejŠtr., die EinStr. kommen ..

anders iſt als ein wenn auch nicht freiwilliger u . an die Ger. zurück u . zm . an die neu zu ſchaffenden

unter Hilfe einer Fiktion zuſtandegekommener Ver- ArbGer. Bezüglich der Behandlung u . Entſch .

trag , iſt der Richter an dieſen SchlSpr. nur ſo der GefStr. durch die SchlInſt. werden aber im

gebunden wie ſonſt an einen Vertrag . Er darf großen u . ganzen die bisherigen Grundſäße über

daher nicht prüfen die ſachl. Richtigkeit des SchlSpr., nommen werden. Die SchlBeh ., die in SchlAemter,

auch nicht die Angemeſſenheit der VerbE. des LandesSchlAemter u . das ReichsSchlAmt abgeſtuft

Demi. Wohl aber hat er das Recht u . die Pflicht; werden ſollen , werden in der Hauptſache nach den

im übrigen den SchlSpr. wie einen gewöhnl. Vergleichen Grundſäßen wie bisher aufgebaut bleiben;

trag in formeller u . materieller Hinſicht nachzu. eg bleibt die VerbE. beſtehen, im neuen SchlVerf.

prüfen . Dagegen darf der Richter in den SchlStr., foll es aber auch einen Einſpruch gegen die Sch Spr.

welchen ein RStr. zugrunde liegt u . in welchen aller SchlBehörden geben. Er ſoll aber nur darauf

daher die Spruchtätigkeit des Schll. rechtſprechend geſtüßt werden können, daß das Verf. an einem

iſt, nur die formelle Rechtsbeſtändigkeit prüfen, wejenil. Mangel leide oder der SchSpr. zwingende

alſo ob der SchlA . u . der DemR. ihre Zuſt . zu geſekl . Vorſchr. außer Acht läßt (8 103 des Entw .).

Recht angenommen haben , ob die weſentl . Vorſchr. Ueber den Einſpruch entſcheiden Einſpruchstammern

über das Verf . eingehalten worden ſind, nicht aber , bei dem LandesSchlamt, dann der Einſpruchsſenat

ob der Schla . die materiellen Rechtſäke richtig des Reich :SchlAmts u .ein verſtärkter Einſpruchs

angewendet hat , auch nicht die ſachl. Richtigkeit jenat des Reichs SchlAmts.

des Tatbeſtands , auf den ſich die Entich. des SchlA . Neu iſt die Beſt. des Entw . (8 55), daß vor

ſtüßt. Es iſt dem Richter verboten ,den Tatbeſtand , Anrufung einer SchlInſt. u . Fällung ihrer SchSpr.

der dem Schla . innerh. ſeiner Zuſt. vorlag, nach keine Kampfmaßnahmen - alſo keineAusſperrungen

träglich anders rechtlich zu würdigen als der Schla. u . feine Streits — ſtattfinden dürfen u . daß Streite

Selbſt dann hat das Ger . die Entſch . hinzunehmen , u . Ausſperrungen an die Zuſtimmungeiner * Mehr

wenn deren materiellrechtl. Unrichtigkeit klar erhellt, heit der AN. oder AG. in geheimer Abſtimmung

gleich wie auch der Schla . an einem rechtskr. Urt. I ſowie an den Ablauf einer dreitägigen Friſt des

.
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SchSpr. gebunden ſein ſollen . Näher auf die Ein: man das alles beachtet u . überdenkt, dann darf

zelheiten des neuen SchlVerf. einzugehen, muß ich ich behaupten , daß die Schla . mit dazu beigetragen

mir verſagen . haben , daß das deutſche Volk heute wenigſtens noch

Aus dem Ausgeführten erhellt, daß es eine nicht ganz den Boden verloren hat.

unendl. Menge von Zuſammenhängen des Schw .

mit der Rechtspflege gibt , ſoviele , daß ein wirkl.

Renner der Verhältniſſe nicht leicht dazu kommen Die ſteuerrechtliche Rechtsfähigkeit.
wird zu ſagen, daß ein Mann , der einem einheitl .

Bon Nechtsanwalt

Arbeitsamt entſtammt u. vielleicht einige Spezial- Dr. jur. et Dr. oec . publ. Ernſt Goldſchmidt

kenntniſſe auf dem Gebiete des Verſicherungsweſens in München .')

u . Des Arbeitsnachweiſes hat , mehrfür den Vorſiß dor:

aus hat, als ein Mann, der aus der Juſtizlaufbahn
Mit dem allmähl. Außbau eines geeigneten St.

hervorgegangen iſt u. nebenher nicht vergeſſen hat, Syſtems machen ſich Umbildungen der Begriffe

dermodernen Entwicklung des ArbR . u. derſozialen geltend, wie ſie wiſſenſchaftlich ſtark hervortreten,wenn

Geſeßg . ſehend zu folgen .
auf irgend einem Gebiet geiſtiger Tätigkeit ein

Seit dem politiſchen Umſturze arbeiten nunmehr
Aus- u . Weiterbau erfolgt, bei dem ſich die Praxis

die ſtaatl . SHIA. in Deutſchland in ihrer jeßigen gegebenen Verhältniſſen anpaſſen muß. Mit zu

Verfaſſung auf dem Gebiete, das ihnen zugewieſen | die Idee der RF., die fürdasZivilrecht inder
den wichtigſten rechtsphiloſophiſchen Begriffen gehört

wurde. 264 SchlA . gibt es im Reich, 34 in Bayern .

Schon 1919 wurden von den SchlÃ . Deutſchlands | Lehre von den Perſonen behandelt zu werden

insgeſ. 84 846 Streitfälle erledigt. Hievon wurde
pflegt. Das beſtehende Zivilrecht unterſcheidet

in 29 903 eine Einigung erzielt, in 30624 wurde ſcharf zwiſchen der Fähigkeit, Träger eines ſubj.

ein Spruch gefällt u . von dieſen SchlSpr. wurden
Rechts zu ſein , der ſog. RF. einerſeits u. ander

22219
nachträglich freiwilligangenommen.Das ſeits der Handlungsfähigkeit, die die Fähigkeit

RArbMin . hat 1919 201 Štreitfälle geſchlichtet. bedeutet, durch eigenes Tun Rechte u. Pflichten

1919 waren 82 Reichstarife vorhanden u . zw . für
zu erlangen . Wir haben im Zivilrecht alſo einen

25 787 Betriebe mit 46 616 Beſchäftigten .
ganz feſtſtehenden u . für alle Sivil@eſ . geltenden

Ende 1920 lagen 116 Reichstarife dor. An Begriff der RF. Ganz anders in den SiGej.,

allgemein verbindlich erklärten DarV. gab e Ende
wo der Begriff der ſteuerl. RF. faſt in jedem

1919 638, Ende 1920 1464. Im Uebrigen fehlen einzelnen StGef. anders definiert wird; dies

noch ftat. Aufſchlüffe für 1920 u . 1921.
tritt praktiſch am meiſten bei folgenden Gelegen

Immerhin kann man ſchon aus dieſen Ziffern heiten hervor:
i

erſehen , daß die SchlInft ., zunächſt einmal der
Unter den Mitteln , die das moderne StRecht

Zahl nach, fruchtbringende Arbeit geleiſtet haben .
an die Hand gibt , um die Schärfe der Geſ . zu

Aber auch allgemein kann trok aller Mängel dieſes mildern, vor allem die Höheder Einkommenst.,

mit lüdenhaften, ſchnell hingeworfenen Geſ. arbei
iſt es vor allem die Zerſplitterung großer Ein:

tenden unvollkommenen Inſtitute geſagtwerden, daß kommen in viel kleinereEinkommensquellen durch

fich die Tätigkeit der SchlInſt. im großen u .
die Gründung mehrerer unter einer geiſtigen

ganzen bewährt hat. Der Kerngedanke
, daß Arb. | Leitung ſtehender Geſellſchaften . Die fortgefekte

Streitigkeiten durch eine unparteiiſche ſtaatl.Inft
. Aenderung der StGef.hat zu der Erkenntnis

unter Mitwirkung von Vertretern der AG . u .AN. geführt, daß es für den einzelnen Gewerbebetrieb

geſchlichtet werden ſollen, iſt zweifellos gut . Und keine glatte Antwort mehr auf die Frage gibt ,

auch die Behauptung läßt fich aufſtellen ,daß die welches die ſteuerlich zweckmäßigſte Geſellſchaftsform

Shia. in der ſchweren Zeit nach dem Kriege iſt, ſondern für die großen Betriebe iſt zweďmäßig

notwendig waren. Gewiß auch vor dem Kriege | heute nur,wenn einer Oberleitung möglichſtalle

gab es Štr . 3w. AG. u . AN.auf dem Gebiete des Formen von Geſellſchaftsbildungen zur Verfügung

ÄrbVertrags. Aberdaß dieſeStr.in derjeßigen ſtehen . Hieraus aber ergibt ſich die Notwendigkeit,

Zeit der wirtſchaftl. Umgeſtaltung unſeres ganzen
daß die Betriebe unter ſich auch in Beziehungen

Voltes von ganz beſ. Art , Bedeutung u . Gefähr:
treten müſſen u . u . U. der Handel von einer Be

lichkeit ſind, wird wohl niemand beſtreiten . Man ſellſchaft zur anderen irgendwie Anlaß zu Ster

darf nur an die ſchweren Erſchütterungen denken, hebungen gibt, ſei es auf Grunddes Umísto.

diedie Beziehungen zw .AG .u.AN.im Anſchluſſe weſentlich darauf an ,ob die in Frageſtehenden
oder Erbſch Sig . uſw. Hierbei kommt es nun

an das Kriegsende u. den politiſchen Umſturz er:

litten haben . Man darf ſichnur an die Kampfes Betriebe überhaupt ſteuerl. RF. beſiken, 8. 5. ob

ſtimmung u . die Reizbarkeit erinnern, die im Zu- fieſteuerlich eine ſelbſtändige Perſönlichkeit dar

ſammenhange mit der fortſchreitenden ungeheuren ſtellen, denn ſonſt iſt ja eine ſteuerl. Erfaſſung

Teuerung auf allen Gebieten AN.- u . AG .-Rreiſe unmöglich. Die Tendenz des Publikums wird

gegeneinander beherrſchen , man darf nur die Un nun möglichſt dahin gehen , keine neuen ſteuerlich

ficherheit beachten, die das ganze deutſche Volt ſelbſtändigen Perſönlichkeiten zu ſchaffen, während

ſtändig von heute auf morgen gefährdet. Wenn 1) St. = Steuer ; MF . = Rechtsfähigkeit.
-
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naturgemäß der Fiskus verſuchen muß, die gebildete off $6. dieſe nicht als ſelbſtändig be/

ſtrechtl. RF. möglichſt allen Perſonengebilden zuteil handelt. Das Umſsio . ift gezwungen geweſen ,

werden zu laſſen, um ſeine St. erheben zu können . um nicht große Transaktionen zw . off. H6.-en

Das Streben der StPflichtigen einerſeits u . des ſteuerfrei zu laſſen , die aus denſelben Geſellſchaftern

StFiskus anderſeitsmußnaturgemäß zu Meinungs: beſtehen , die Umſäße dieſer HG. -en zu erfaſſen,

verſchiedenheiten führen, deren Austrag dann durch auch wenn die Geſellſchafter an den beiden off . .

die zuſtändigen Behörden, ſchließlich zuleßt durch HG .-en in derſelben Weiſe beteiligt ſind.

den RFing. geregelt werden muß. In einer Entſch. des RFing . iſt die Umſak:

Solange unſere ganze neue StGefeßg . noch StPflicht bejaht , obwohl die ftpflichtige off. HG.

roh u . wenig durchgearbeitet war, waren derartige behauptet , mit einer anderen aus denſelben Ge

Zuſammenſtöße ſelten . Heute, wo man von allen ſellſchaftern beſtehenden off. HG. ein Unterneğmen

Seiten , man möchte faſt ſagen im Daſeinskampf des zu bilden . Es handelt fich hier um um die 3er

Volkes gegen die StGef., die zum größten Teil | ſplitterung einer früher ſtarken Einnahinèquelle,

vom äußeren Feinde inſpiriert ſind, anfängt fich indem die frühere Stammfirma, eine off. HG. ,

auszutoben, um fich nur das naďte Leben zu in ihrer Fabrikationsabteilung u . in ihren Verkaufs

erhalten, werden dieſe Zuſammenſtöße immer abteilungen jeweils in getrennte off. HO . en

häufiger u . führen zu Klärungen , die ſehr oft zu zerlegt wurde. Nach der Definition des Körperſch.

einer Umwertung bisher feſtſtehender juriſt. Begriffe StG ., des EintStG. u . des Krieg8A696. låge

führen . Dazu gehört vor allem die RF. Während hier kein Fall von ſtrechtl. ſelbſtändigen Perſön

bisher von der RF. in oberſteuerl. Entſch. nie die lichkeiten vor, da es ſich um lauter off. HC.-en

Rede war, iſt an drei getrennten Stellen des 7.Bd. handelt. Das UmſstG . aber greift hier ein .

der Samml. der Entſch. u . Gutachten des RFiną. Bei Perſonenvereinigungen ſind es nicht die ein

davon die Rede u . , wie es zu erwarten war, be- zelnen Geſellſchafter, ſondern es iſt die Perſonen

ginnt die Definition des Begriffes der ftrechtl. vereinigung als ſolche, die Umſäße betätigt; ſo

RF. vollkommen von der oben ſcharf umriſſenen ſind die Umſäße der off. $6 . nicht die Umſäße

zivilen abzuweichen. Es macht fich immer mehr ihrer einzelnen Geſellſchafter, ſondern Umſäße der

die Tendenz geltend, daß, wer aus irgend welchen Geſellſchaft, der off. HG . Wenn dieſe daher an

Gründen , insbeſ. zur Ausnüßung u . Verbeſſerung / Dritte liefert, ſo liegt ſteuerlich nur ein Umſak

ſeines Vermögens u .damit vor allem zur Erſparung der Geſellſchaft vor. So kommt es , daß auch

von St. zw . fich u . dem Verkehr eine neue ſelb- die UmjStPfl. gegeben iſt, wenn ein Geſellſchafter

ſtändige Rechtsperſon einſchiebt, die er mit Ver: - als Privatmann bei der von ihm mit:

mögen ausſtattet, auch die aus dieſer Organiſation / gebildeten off. HG . kauft . Auch dieſer Kauf iſt

entſpringenden Nachteile ftrechtlich tragen muß. umfaßſtpflichtig.
Das Gleiche gilt für den , der das Weiterbeſtehen Eine Entſch. des RFinH . D. Nov. 1921 ſchließt

einer von ihm bereits aufgeſogenen Rechtsperſon daraus , daß, wenn Umſäße zwiſchen der off. HO.

zuläßt, um dadurch irgendwelche ſteuerl.oder andere u . ihren Mitgliedern möglich find, auch das gleiche

Vermögensvorteile zu erhalten . Die Stef. ver: gelten muß, wenn die Geſellſchafter an anderen

langen, daß ſie allein entſcheiden, ob die einge- off. HG . - en beteiligt ſind u . Umſäße zwiſchen dieſen

ſchobene Perſon rechtlich ſelbſtändig iſt, wobei ſtattfinden.ſtattfinden . Da es fich um ganz getrennte Rechts

ſie ſich in keiner Weiſe an die bisherigen zivilen perſönlichkeiten handelt , iſt es auch gleichgültig ,
Definitionen des Begriffes der RF. halten . Es ob der eine oder andere Geſellſchafter in der

erſcheint ja auch für den einfachen bürgerl . Verſtand anderen Geſellſchaft mit beteiligt iſt, ob er höher

ein Unding , daß derjenige, der jämtl. Anteile einer oder niedriger oder ob einer der Geſellſchafter gar

G. m . 6. H. oder ſämtl. Attien einer AG. beſigt, nicht an der anderen Geſellſchaft intereſſiert iſt .

nicht unmittelbar als Befißer dieſes Sonderver- Vorausſeßung iſt,daß es ſich nicht um mehrere

mögens gelten ſoll. rechtlich unſelbſtändige Zweige eine rechtlich einheitl.

Zu ganz merkwürdigen Schlußfolgerungen Unternehmens, ſondern um rechtlich geſonderte off.

führt dieſer Intereſſenkampf nun bei der Beur: HO . -en handelt. Daß im praktiſchen Ergebnis

teilung der off. HG. Dieſe iſt nämlich, wie auch das Fälligwerden der Um St. zugunſten der Be:

andere Perſonenvereinigungen, in den einzelnen teiligten ausfallen kann , ergibt ſich aus den folgenden

StGej . ganz verſchieden behandelt. Das Körperſch. Ausführungen oder Schlußfolgerungen des oben

Str . erfaßt ſie nicht, da es die off. HG. nicht angezeigten Urteils :

als ſteuerlich ſelbſtändige Perſönlichkeit anſieht; das Die StPflichtige hat noch vorgebracht, daß

EintStG. veranlagt nur die Geſellſchafter der off. Tie nach 8 4 Umíšto . v. 1918 von der St. be :

HO. , während es der Firma als ſolcher feine freit ſei, weil feine Beſikübertragung an der Ware

Selbſtändigkeit zuerkennt. Auch das Kriegs- von der einen Firma auf die andere ſtattgefunden

AbgG . ſieht die off. HG . nicht als ſelbſtändig an habe . Wie es ſich hiermit verhält , – nach den

u . der RFin H.hat bei Gelegenheit der Beſteuerung Ermittlungen des UmſStAmtes wird die Ware

der Uebertragung von Grundeigentum von einer in den Räumen der ftpflichtigen Firma verſand

Miterbengemeinſchaft auf die von den Miterben fertig hergeſtellt, gelangt aber dann zum Verſand
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in den Verſandraum der Schweſterfirma - fann Zur Beſtimmung des Tages der TErrichtung

hier dahingeſtellt bleiben . Denn fraglich kannDenn fraglich kann gehört regelmäßig auch die Angabe des Monats

nur ſein , ob die Schweſterfirma für die von ihr u . des Jahres . Zur Angabe des Monats u. des

bei der Weiterveräußerung erzielten Betrage nach Tages kann eine falendermäßige Bezeichnung,
§ 4 UmſStG . d. 1918 (8 7 UmſStG. d . 1919) 3. B. an Silveſter, genügen, ebenſo der Hinweis

die Befreiung von der St. fordern kann . Die auf eine frühere Begebenheit,z. B. am Jahrestag

Um StPflicht der hier ſtpflichtigen Firma ſteht der Schlacht bei Wörth. Der Tag des TErrichtung

in jedem Falle feſt. Denn ſie hat die Ware läßt ſich auch durch den Hinweis auf ein an dieſem

hergeftellt u. den Beſit übertragen ; ob der Befiş Tage ſtattfindendes Ereignis angeben, z . B. am

der Schweſterfirma oder ſogleich den Abnehmern Tage des Zuſammentritt: der Deutſchen National

der Schweſterfirma übertragen iſt, iſt für ihre verſammlung . Durch Angaben dieſer Art wird

StPflicht ohne Bedeutung. Dagegen iſt dieſer der Tag der TErrichtung genau beſtimmt, wenn

Punkt für die StPflicht der Schweſterfirma ent- auch zum Verſtändnis noch Ermittelungen nötig

ſcheidend; über deren StPflicht iſt aber hier nicht ſein ſollten . Die Angabe einer Feſtzeit, die

zu befinden . Die Betrachtung ergibt jedoch, daß mehrere Tage umfaßt , Ž. B. Oſtern 1909 , reicht

die hier vertretene Auslegung, wonach die Umſ.- nicht aus , wenn nicht aus dem ſonſtigen Inhalt

StPflicht für Lieferungen zw. zwei aus denſelben des Teft. hervorgeht, an welchem der Feſttage die

Geſellſchaftern beſtehendenden off. HC . - en bejaht Errichtung ſtatthatte. Tag, Monat u. Jahr

wird , im praktiſchen Ergebnis zugunſten der Be- können mit Zahlen, auch unter verkehrsüblicher

teiligten ausfallen kann , da ſie die UmſSt. , wenn Abkürzung der Jahreszahl, z . B. 09 , bezeichnet

$ 4 (87) eingreift , nur von den Fabrikpreiſen u . werden .

nicht von den mutmaßlich höheren Preiſen zu Die Zeitangabe kann an einem beliebigen

entrichten haben , die die Verkaufsabteilung erzielt. Plage des Teſt. ſtehen. Wird ein Teft. an einem

Hierdurch iſt eine Möglichkeit gegeben, die Geſek: u . demſelben Tage angefertigt, ſo iſt es gleich:

vorſchr. nußbar zu machen u . UmſSt . zu ſparen . gültig, ob die Zeitangabe am Anfang oder am

Selbſtredend aber nur ſo weit, als nicht durch Schluſſe oder innerhalb der Verfügungen ſteht.

Mißbrauch von Formen u. Geſtaltungsmöglichkeiten Bildet die auf dem Tumſchlag befindl. Schrift

des bürgerl. Rechts verſucht wird, die StPflicht einen Teil (3. B. den Anfang oder den Schluß)

zu umgehen oder zu mildern. In dieſem Falle des Teft. ſelbſt, ſo kann die Zeitangabe auch auf

würde nach § 5 der RAbgo. die Maßnahme für dem Umſchlag ſtehen.

die Beſteuerung ohneBelang ſein . Anzugeben iſt die Zeit der Errichtung des

Es wird für Wiſſenſchaft u . Praxis außer : 1 Teſt. Errichtet wird das Teſt. an dem Tage, an

ordentlich lehrreich ſein , wie vielgeſtaltig fich die dem die Niederſchrift abgeſchloſſen wird. Dieſer

Definition des Begriffes der ſteuerrechtl. RF. noch Tag iſt einzuſeßen , auch wenn die Orts- u . Zeit:

im Laufe der Zeit geſtalten wird. Während die angabe räumlich der Unterſchrift nachfolgt. Bildet

geſunde Lebensauffaſſung allen Gewalten zum die Unterſchrift den Abſchluß des Teſt ., ſo iſt der

Troß ſich zu erhalten gebietet, ſo geht auf ſtrechtl. Tag anzugeben , an welchem die Unterſchrift bei:

Gebiet das Streben der Menſchen anſcheinend geſeßt wird. Wird das Teft., nachdem es unter:

dahin , möglichſt keine RF. zu haben u . ſtrechtlich ſchrieben iſt, durch die Orts-und Zeitangabe fertig

nicht zu exiſtieren. Durch alle die vielen geſeßl. geſtellt, ſo iſt die Zeit anzugeben, zu der das

Definitionen der ſteuerl. RF. muß der Fisku8 Datum niedergeſchrieben wird ; vgl. RG . 16. Juni

verſuchen, möglichſt alle Staatsbürger gleichmäßig | 1882, E. 7 S. 295 ; 20. Jan. 1899 , E. 43

zu erfaſſen, damit die laſt von allen getragen wird. S. 378; 2. Jan. 1919, Warn .S.105. Einheit

lichkeit des Vorgangs der TErrichtung iſt nicht

erforderlich. Vor dem Abſchluß handelt es ſich

Die Zeitangabe im eigenhändigen Teſtament beiden Einzelverfügungen um Entwürfe. Jede
einzelne Verfügung kann mit dem Datum ihrer

Von Reichsgerichtsrat a . D. R. Maeuner in Deßich.
Niederſchrift verſehen werden ; es können auch die

Zur Errichtung eines eigenh. Teft. verlangt einzelnen Verfügungen an verſchiedenen Tagen

das BOB. eine von dem Erbi. unter Angabe des niedergeſchrieben u . die Geſamtheit der Verfügungen

Ortes u . Tages eigenhändig geſchriebene u . unter- mit dem Datum des Abſchluſſes des Teft. ver :

ſchriebene Erklärung (S 2231 Nr. 2) . Die An= ſehen werden .ſehen werden. Es iſt kein Zeichen einer unrichtigen

gabe des Tages der TErrichtung iſt wichtig zur Zeitangabe, wenn der Inhalt der einzelnen Ver

Beurteilung der Teſtierfähigkeit des Erbl . u . zur fügungen erkennen läßt, daß dieſe vor dem Tage

Klarſtellung des Verhältniſſes, in welchem leßt niedergeſchrieben worden ſind, an dem das Teſt.

willige Verfügungen zueinander flehen . Die Zeit abgeſchloſſen wird ; ſo kann in einem Teſt. eine

angabe iſt ein weſentl. Beſtandteil der Türkunde ; u . dieſelbe Perſon als ledig , dann als verheiratet ,

fie enthält die Erfüllung einer Formvorſchrift. | ſchließlich als verwitwet bedacht werden . Der Be

Einen Teil der Willenserklärung des Erbl. bildet ſtand des Teſt. iſt nach der Zeit des Abſchluſſes

ſie nicht. zu beurteilen ; die übrigen Daten ſind überflüſſig,

.
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aber unſchädlich. Soli allerdings ein ſchon ab | ferner , wenn das Teſt. ein nach den Erbfal

geſchloſſenes Teſt. an einem ſpäteren Tage durch liegendes Datum trägt (vgl. BayObLG. 15. April

Zuſäße verändert werden, ſo bedürfen die Nach- 1920, Recht Nr. 2458, franz. Kaff.Hof 9. Jan.

träge der beſonderen Datierung. Ergibt ſich aus 1839 , Fuzier-H. Nr. 265) oder wenn ein Teſt.

einer Einſchaltung, aus einem Randja oder einem mehrere Daten u . zw . am Schluffe ein früheres

Buſaß (RG. 14. Juni 1917 Warn . S. 401), daß Datum als am Anfang enthält, es ſei denn , daß

die Verfügungen nach der TErrichtung nieder- der Richter feſtſtellt, die Schlußbatierung ſei eine

geſchrieben worden ſind, ſo begründet das die Berichtigung der erſten Angabe (vgl. BayObLG.

Nichtigkeit der undatierten Nachträge. Durch 9. Juli 1921 , Bay3fR . S. 244 ). Aber auch

ſtreichungen (8 2255) bedürfen der Teſtaments: eine unrichtige Zeitangabe iſt unſchädlich , wenn

form nicht. das Teſt. ſelbſt das richtige Datum erkennen läßt

Fehlt in dem Teſt. die Zeitangabe oder iſt ſie (vgl. RG. 6. Dez. 1906, E. 64 S. 423 : der

nicht eigenhändig von dem Erbl. geſchrieben, ſo Erbl. iſt im Alter von 67 Jahren im Juni 1904

iſt das Teft. nichtig, weil es an einem Form geſtorben, Teft. trägt das Datum 18. April 1804 ;

erfordernis mangelt. Die Erfüllung der Form 14. Juni 1917, Warn . S. 403 : der Erbl. hat

vorſchrift muß fich aus dem Teſt. ergeben . Daß ſich im Teft. als im Sept. 1842 geboren bezeichnet,

der Erbl. anführt, er habe das Teſt. datiert , iſt iſt 1915 geſtorben , Teſt. iſt 7. Dez. 1813 datiert ).

nicht erforderlich. Ergibt ſich aber die Unrichtigkeit des Datums aus

Enthält das Teſt. eine von dem Erbl. eigen : dem Teft ., ohne daß dem Teft. die richtige Zeit

händig geſchriebene Zeitangabe, ſo iſt der Form angabe entnommen werden kann , ſo iſt das Teſt.

vorſchrift genügt; die Formgültigkeit iſt nach der nichtig, auch wenn die Unrichtigkeit auf einem Ver

äußeren Geſtalt der Urkunde zu beurteilen . Der ſehen des Erbl. beruht . Durch Änfechtung (8 2078)

mit der Datierungsvorſchrift beabſichtigte Zweck läßt ſich die irrige Datierung nicht beſeitigen, da

kann aber nur erreicht werden , wenn das richtige ſie keine Willenserklärung des Erbl. enthalt; noch

Datum angegeben wird . Es iſt dem Erbl . nicht weniger läßt fich das richtige Datum an die

anheimgeſtellt, eine beliebige Angabe über die Stelle leßen .

Zeit der TErrichtung zu machen (a . A. Pland Anders verhält es ſich, wenn durch eine uns

§ 2231 , 4f. ) . Der Tag, an welchem das Teſt. richtige Zeitangabe der Mangel der Teſtierfähigkeit
errichtet worden iſt, iſt nicht angegeben , wenn aus verdeckt worden iſt, z . B. durch Vordatierung vor

der Urkunde zu entnehmen iſt, daß zu der im den Entmündigungsantrag . Nachdatierung, wenn

Teft. bezeichneten Zeit das Teſt. nicht errichtet das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet iſt. In

wurde. Werden hinſichtlich der Richtigkeit der Zeit einem ſolchen Falle handelt es ſich nicht um den

angabe Bedenken erhoben, ſo handelt es ſich nicht Nachweis der Verlegung einer Formvorſchrift,
darum , die Beweiskraft der Urkunde zu beſtreiten, ſondern um den Beweið der Teſtierunfähigkeit.

ſondern (RG. 7. Juli 1884, E. 12 S. 316 ) darum , Für dieſen Angriff dedarf es feines aus dem Teſt.
den legten Willen wegen eines Formfehlers an: zu entnehmenden Behelfs ; die Nichtigkeit wegen

zugreifen (vgl. RG. 7. März 1914 IW. S.593 19) . Teſtierunfähigkeit kann in jeder Art geltend gemacht
Wie die Erfüllung der Formvorſchr. fich aus werden .

der TUrkunde ſelbſt ergeben muß , ſo kann Das eigenh. Teft. ſtellt ſich als Privaturkunde

auch eine Beanſtandung der Formgültigkeit hin- dar. Die Ürkunde iſt aber keine bloße Beweis

ſichtlich der Richtigkeit der Zeitangabe nur auf urkunde, ſondern Trägerin der rechtl. Verfügungen

Gründe geſtüßt werden, die aus dem Teft. ſelbſt des Erbl.; ſie iſt der leßte Wille felbft . Die

hervorgehen. Die Frage der formellen Gültigkeit des Gültigkeit hängt davon ab , daß der Erbl. die

eigenh. Teft. kann nicht von Umſtänden abhängig Urkunde eigenh. hergeſtellt u . Ort u. Zeit in der

gemacht werden, die außerhalb des Teft. liegen Urkunde angegeben hat. Wer Rechte auf die Ur:

(vgl . KG. 7. Febr. 1896, JW . S. 182 63, 18. Okt. kunde ſtüßen will , hat darzutun , daß der Erbl.

1901 JW. S. 814 59 , franz. Kaff.Hof 11. Juni die Erklärung nebſt der Orts- u. Zeitangabe eigen

1902 , Puchelt3 . 33 S. 726 : die Unrichtigkeit des händig geſchrieben und unterſchrieben hat . Ein

Datums eines eigenh . Teft. kann durch Tatſachen weiterer Beweis hinſichtlich der Rechtsgültigkeit

u . Umſtände, die außerhalb des Teft. liegen , nur der leßtw . Verfügung liegt demjenigen , der aus

dann bewieſen werden , wenn dieſer Beweis ſeine dem Teft. Rechte ableitet, nicht ob ; daß der Erbl.

Grundlage u. ſeine Wurzel entweder in dem ein Teft., nicht einen Entwurf, herſtellen wollte,

übrigen Inhalt oder in der materiellen Beſchaffen- bedarf keines Nachweiſes, ſolange nicht bej . Umſtände

heit des Teſt., z . B. dem Waſſerzeichen des Stempel- entgegenſtehen (RG. 26. Febr. 1914, Warn.

papiers , hat ; Fuzier-HermanArt. 970 c. c.N.200 ff., S. 428). Die Vorſchr. der SS 416 , 440 GPO.

Art. 1328 Nr. 6 ) . Aus dem Teſt. ſelbſt kann kommen nicht in Betracht, da das eigenh. Nieder

ſich die Unrichtigkeit des Datums ergeben , wenn ſchreiben zum Nachweis der Formgültigkeit dar

z . B. die Erbl. ſich als Witwe bezeichnet hat , zutun iſt (vgl. RG. 3. Mai 1919 , Bay3iR .

während nach demDatum der Ehemann 3:3. der S. 286, 23.S. 1244).Zit das eigent.Sdreiben
TErrichtung noch mit ihr zuſammengelebt hätte, ' dargetan , fo find, fatis fich nicht aus dem Teft.
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ein Formverſtoß ergibt, die in der Schrift nieder- pflichtung des Kl . zur Mängelanzeige (8 485 BOB.

gelegten Erklärungen als legter Wille des Erbl.
in Verb. mit $$ 187, 192) . Die geſ . Vorſchr. tönnen

nicht durch eine entgegenſtehende Uebung wirkſam ab
don deffen Tode ab rechtswirtſam , oder , anders

geändert werden, wie ſich dies aus der ganzen Ent

ausgedrückt, ſo ſteht auch das Datum der Errich: ftehungsgeſchichte der Beſt. des BOB. über die Ges

tung des Teft. feſt (vgl. RG. 16. Juni 1882 , währleiſtung bei Viehveräußerungen nachweiſen läßt.

E. 7 S. 294 , 7. Juli 1884 , E. 12 S. 315 ,
Die Mot. zu den Beſt. überGewährleiſtung bei

Haustieren (II, 243) ſagen : „ Das in Anſehung der

22. März 1895, 3W. S. 234 39 ; 6. Dez. 1906 ,. Gewährleiſtung bei dem Sandel mit Haustieren in

E. 64 S. 423 ; 2. Jan. 1919 , Warn . S. 107) . | Deutſchland dermalen geltende Recht iſt ſehrmannig

Die legtere Ausdrucsipeiſe iſt ungenau ; denn es faltig ; die einzelnen Landesrechte weichen ſelbſt

handelt ſich nicht um eine Feſtſtellung des Datums
in den Grundprinzipien voneinander ab . . . . Dieſe

innerhalb der Geſebgebung beſtehenden Verſchieden

des Teft. , ſondern um die Feſtſtellung, daß das heiten haben keine innere Berechtigung; vielmehr

Teft. formgültig errichtet iſt. drängt der lebhafte, geſteigerte Handelsverkehr mit

Werden dieſe Geſichtspunkte bei der Beurteilung Haustieren zu der Herſtellung eines einheitl . Rechtes ,

eigenh . Teft. beachtet, ſo wird vielen Klagen über
wie auch die Partikulargeſehgebung längſt bemüht

war, die betr . Beſt. in Einklang wenigſtens mit den
unnötige Härten der Boden entzogen . Es iſt für

jenigen der Nachbarſtaaten zu bringen. Auch von

den Richter immer peinlich, eine lektw . Verfügung landwirtſchaftl. u. tierärztl. Vereinen iſt eine dies

wegen eines Formfehler: für nichtig zu erklären. fällige gemeinſame Geſeßgebung für ganz Deutſchland

Die Rechtſpr. hat es in der Hand, die Fälle der
ſeit längerer Zeit ſchon gefordert u . erſtrebt worden . ...

Nichtigerklärung zu mindern, indem ſie den Grund:
Es iſt ferner im Jahre 1872 von Intereſſenten eine

Petition um einheitliche Regelung der Gewähr

ſaß, daß die Formgültigkeit nach der TUrkunde leiſtung beim Viehhandel an den Heichstag gerichtet

zu beurteilen iſt, auch auf die Feſtſtellung der u . von dieſem der Reichsregierung zur Berüdſichtigung

Unrichtigkeit der zur Formgültigkeit erforderl .
überwieſen worden. Man wird daher als feſtſtehend

Angaben bezieht.
annehmen dürfen, daß eine einheitliche Regelung

Bedürfnis iſt“.

Die gleichen Erwägungen haben auch ſchon der

Einführung des bayer. Geſ. von 26. März 1859 , die

Kleine Mitteilungen. Gewährleiſtung bei Viehveräußerungen betr., zugrunde

gelegen . (Vgl . Bauk, Komm . hiezu in Dollmanns Geſetz

Aenderungen der geſeklichen Beſtimmungen über Vieh: gebung , $ 2 der Einl.). Deshalb wurde auch in Art. 12

gewährſchaft durch Gewohnheitsrecht, ujanceu, Martt- Abſ. 2 dieſes Gef. beſtimmt, daß mit ſeinem Jnkrafts

regeln fiud rechtlich unzuläſſig. Ich habe in meinem
treten die Wirkſamkeit aller entgegenſtehenden Beſt.

Kommentar „Viehkauf“, 5. Aufl. S. 176, die Anſicht erliſcht. Aus den aufgeführten gefeßgeberiſchen Erwägun

vertreten, daß eine Aenderung der geſeßl . Beſt. nur
gen gehthervor,daß ein einheitliches Recht fürdas

gange Hechtsgebiet geſchaffen werden ſollte, eben weil

durch Vertrag erfolgen kann, daß es aber ausgeſchloſſen die bisherige Mannigfaltigkeit eine einheitl . Megelung

iſt, daß etwa irch Gewohnheitsrecht, Uſancen, Markt zum Bedürfnis gemacht hatte. Es würde hiemit in

ordnungen, ſog . Marktregeln, Schlachthofordnungen unlösl. Widerſpruche ſtehen, wenn man zulaſſen wollte,

uſm . irgendwelche geſeßl. Beſt. über Sewährſchaft ge- daß durch neue Þandelsgebräuche wieder eine Ver

ändert werden können, außer es haben ſich die Parteien ſchiedenheit geſchaffen würde. Denn es würde nichts

ihnen ausdrücklich oder ſtillſchweigend unterworfen . anderes als eine Abänderung der Beſt. des § 485

Dieſe meine Anſicht hat in einer Entſch. des DLG.
mit S$ 187, 192 BOB. bedeuten , wenn man die vom

Augsburg (Samml. Stölze, Mainz 1910 S. 92) u.
Geſ. auf einen beſtimmten Endpunkt feſtgeſepte GewFr.

infolge eines Bandesbrauches erſt 3 Wochen nach dem
ießt wieder durch eine Entſch . des LG. Kempten i . S.

geſeßl. feſtgelegten Endpunkte enden laſſen wollte .
BerReg. F. 43/21 Billigung erfahren . Kl. verlangte Eine ſolcheUebung fönnte insbeſ. dann unter keinen

Wandelung eines Viehlaufvertrages mit der Be- Umſtänden berütſichtigt werden, wenn dadurch nur

gründung, Beklagter habe zugeſichert, daß die Kuh ein Handelsgebrauch für einen engeren Bezirk, wie

bis Mitte März 1921 talbe, die Ruh habe aber nicht hier z. B. für das Allgäu, geſchaffen wäre . Damit

rechtzeitig gekalbt. Der Bekl. gab zu, das Kalben
wäre entgegen der Beſt. des Art. 2 der alten u .

der Ruh bis Ende März, nicht Mitte März 1921
Art. 13 der neuen RV. in gewiſſem Sinne wieder

zugeſichert zu haben . Er machte aber geltend, er
Partikularrecht zugelaſſen , was unter allen Umſtänden

unzuläſſig wäre, mag auch ſonſt durch die Beit. des

hafte nicht, weil im Allgäu eine Uebung des Inhalts
BGB. nicht ſchlechthin auf allen Gebieten die Bildung

beſtehe, daß eine Zuſicherung des Kalbens zu einem von Gewohnheiten, Handelsbräuchen uſw.ausgeſchloſſen

beſtimmten Zeitpunkt dahin verſtanden werde, daß der ſein . (Staudinger BGB. 7./8. Aufl. 6 S. 12. 13 ;

zugeſicherte Termin noch eingehalten ſei , wenn das Stölzle , Viehgewährſchaftsrecht. 5. Aufl. S. 176 , ſowie

Halben 3 Wochen nach dieſem Termine komme . Das deſſen Samml. von Entſch . über Biehgewährſchafts

AG. billigte dieſen Standpunkt. fachen S. 92) .

Aus den Gründen des landgerichtl. Urteils :
Juſtizrat Dr. Stölzle , Hechtsanwalt in Stempten .

Die Berufung des Kl . iſt begründet. Der Erſt

richter geht fehl, wenn er annimmt, daß eine Rechts

übung, wie Bell. ſie geltend macht, berückſichtigt werden

kann . In der Zuſicherung, die Kuh kalbt bis Mitte

oder Ende März 1921, liegt die Zuſicherung einer

Eigenſchaft, nämlich die Trächtigkeit des Tieres unter

gleichzeitiger Vereinbarung einer GewFr . Wenn aber

eine beſtimmte GewFr . vereinbart iſt, wie hier, endet

ſie mit dem beſtimmten benannten Tage u. hienach

richtet ſich dann auch die geſel. Friſt für die Ver
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Aus der Rechtſprechung.
heranziehen. Selbſt wenn der Hofs im allgem . 3. eines

Grst, mit Zentralheizung ſein ſollte, ſo ſollte doch

Reich8gericht. i . S. dieſes Vertrages der Hofs nicht zum 3. gerechnet

A. givilſachen.
werdenu. überhaupt nicht Gegenſtand des Kaufgeſchäfts

ſein . ( Urt. d . V. ZS . d . 22. Febr. 1922, V/21 ).
I.

Kote als Zubehör ( = 8.) eines Hauſed mit Zeu
tralheizuna ? In dem angenommenen Kaufangebot II .

wird der Kl. daš GrSt. „ nebſt Zubehör“ für 700000M
Der Bertäufer hat auch einen abftelbaren Mangel

angeboten. Das LG. hatte ſich der Auffaſſung der KI .
zu vertreten . Für die Frage, ob ein Gewährsmangel

angeſchloſſen, daß der Kots heutzutage B. eines Haus
vorhanden iſt, kommt es auf den Zeitpunft der Ueber :

GrSt. mit Zentralheizung ſei, weil durch die Zwangs
gabe an (S $ 459, 446 BGB.) . In Wirklichkeit bekämpft

wirtſchaft jedem Hauſe eine beſtimmte ' Menge Koks

zugeteilt u . dadurch der Hofs zu dem Betriebe des
die Rev. dieſen Rechtsſag auch gar nicht . Was ſie

geltend macht, läuft darauf hinaus, daß der feſtgeſtellte
Hauſesin eine wirtſchaftl. Beziehung gebracht würde.

Das 16. hat aber angenommen, daß die Parteien als
Mangel nicht als ſolcher anzuſehen geweſen ſei, weil

er habe abgeſtellt werden können . Aber darauf kommt
Laien dieſe Hechtslage nicht gekannt u. daher den Koks

es nicht an. Denn auch der abſtellbare Mangel iſtni

die Frage offen gelaſſen, ob der Koks 7. jet. Es hält
ein Mangel, der zu vertreten iſt. Es mag ſein, daß

ein Fehler, der ſeiner Natur nach nur vorübergehend

zwar die Begriffsmerkmale für erfüllt, wonach die

Sache dem wirtſchaftl. Zwede der Hauptſache zu dienen
iſt, u. U. als ſolcher gar nicht angeſehen werden darf.

Davon aber kann nicht die Rede ſein , wenn es ſich

beſtimmt ſei u. zu ihr in einem dieſer entſprechenden

räuml. Verhältnis ſtehen muß ; es wirft aber das Bes
nicht ſowohl um einen Fehler handelt, deſſen Natur

denken auf, ob nicht im Verkehr die Heizſtoffe als 3 .
ein baldiges Verſchwinden des Mangels gewährleiſtet,

ſondern um die nicht rechtzeitige u . im Erfolg unſichere

angeſehen würden (§ 97 Abſ. 1, 2 BGB). Es leitet

dies Bedenken daraus her, daß bei Staufen von Haus.
Herſtellung des verſprochenen Zuſtandes. (Urt. d . V.ZS.

v . 9. März 1922, V 395/21) .
OrSt. der Ausgleich wegen der vorhandenen Kohlen

vorräte regelmäßig beſ. vereinbart werde u. die Ver

ſorgung der Häuſer mit Heizſtoffen inf. der öffentl.
III.

Bewirtſchaftung der Heizſtoffe nicht ſowohl von den

planmäßigen Verfügungen des pauseigentümers, als Beſchlagnahme der an den Räufer abgeſandten Ware

von den Maßnahmen der Bewirtſchaftungsſtellen ab- durch einen früheren Räufer. Pflichten des Verkäufers.

hänge. Die Verſorgung mit Heizſtoff müſſe nach den Die Kl. faufte am 15. Mai 1919 von der Befl . etwa

Mengen u . den Zeiten erfolgen , die von den öffentl. 5000kg Kunſtharz u. bezahlte den Preis vereinbarungs

Stellen vorgeſchrieben würden ; bei Abſchluß eines Kauf- gemäß nach Empfang der Rechnung am 23. Mai 1919.

vertrages laſſe ſich daher noch gar nicht überſehen, wieviel Die Ablieferung des Waggons, den die Bell. zuerſt für

Kohlen bei der Uebergabe vorhanden ſein würden . Es eine andere Käuferin, die Rhein . Ladwerke in D., be

lomme aber hierauf nicht an, weil die Parteien nach ſtimmt hatte, dann aber für die Kl. beſtimmte , ver

weislich hier den Koks nicht als Zubehör angeſehen zögerte ſich jedoch bis Anf. Aug. 1919, da die Rhein.

hätten. Bei der Bell. liege dies auf der Hand, da fie Ladw . am 28. Mai 1919 eine einſtw . Verf. des AG. D.

ſonſt den Kols noch nach Erklärung des Angebots an erwirkten , wonach der bereits in eingetroffene Waggon

geſchafft hätte. Daß aber auch die Al. derſelben Auf: nicht an die Kl. weiterzuleiten , ſondern an den zuſt.

faſſung geweſen ſei , gehe aus ihren Briefen hervor, GerVollz. herauszugeben ſei. Bevor es der Bekl.ges
in denen ſie nur Bedenken wegen der Uebernahme des lungen war, den Waggon freizubekommen , trat die Al. ,

Koffes geltend mache, weil ſie beider Verrechnung mit die der Bell. ſchon im Juni 1919 eine Friſt zur Ab

den Mietern Schwierigkeiten haben könne . Der Rev. lieferung gefeßt hatte , im Juli 1919 pom Bertrage zurüc.

iſt zuzugeben, daß der Begriff des 3. im BGB. nach Mit der Klage verlangte ſie Rüđzahlung des Kauf

ſachl. Merkmalen u. der Verkehrsanſchauung beſtimmt preiſes. DasBG . wies ab. Auf die Rev. der Kl . wurde
iſt. Hier handelt es ſich aber um die Frage, ob die zurüdverwieſen .

190 Ztr. Koks der Kl. als 3. mitverkauft u . mitüber- Gründe : Die Ml . begründet ihren Anſpruch damit,

eignet worden ſind. Nach § 314 BOB. erſtređt ſich daß ſie inf. des Verzuges der Bekl. gemäß § 326 BGB.

die Verpflichtung zur Veräußerung einer Sache auch mit Recht zurückgetreten ſei . Das BG . hält dieſen

auf das 3. u . nach § 926 BGB. iſt anzunehmen, daß Rücktritt für unbegründet, weil kein Verzug vorgelegen

die Veräußerung eines GrSt. lich auch auf das 3. er- habe. Der Ablieferung des Waggons an die Kl. habe

ſtreden ſoll. Das ſind nur Auslegungsregeln. Die die von den Rh. Laďw . erwirfte Beſchlagnahme ent

Bell. hat in dem Kaufangebot der Hl. allerdings das gegengeſtanden. Dieſe Beſchl. ſei aber von der Bell.

OrSt. ausdrüdlich „nebſt Zubehör “ angeboten u . in nicht zu vertreten . Wie ſich aus dem Urt. des 16. D.

dieſem Sinne iſt der Vertrag ſchließlich auch zuſtande ergebe, das die einſtw . verf.aufhob, hätten die Rhein.

gekommen. Wie es den Parteien frei ſtand, von dem Backw . der Bekl . am 17. Mai 1919 gedrahtet, daß fie

3. einzelne Stüde auszunehmen, die nicht mitverkauft auf die Ware verzichten , wenn nicht der Streitpunkt

werden ſollten , ſo konnten ſie dies auch ſtillſchweigend ( Vorauszahlung des Kaufpreiſes) ſofort durch Nach

dadurch bewirken, daß ſie mit dem Ausdruck „ Zubehör “ geben der Bell, erledigt werde, u . die Bekl . habe darauf

i. S. dieſes Vertrages eine beſtimmte Bedeutung ver- am 19. Mai ablehnend geantwortet u . dieVerh . ends

banden. Dies iſt aber nach der Annahme des Bero . gültig abgebrochen. Danach habe die Bell . annehmen

geſchehen . Nach dem übereinſtimmenden Willen der dürfen, daß die Ware wieder zu ihrer freien Verfügung

Parteien fiel der Hofs nicht unter das 3. , das ſtehe, u . ſei berechtigt geweſen, am 22. Mai 1919 die

der Hl . mitverkauft ſein ſollte. Der BerR . hat dies Eiſenbahnverw . zur Beförderung des Waggons an die

namentlich auch als die Anſicht der Kl . deshalb be- Kl. anzuweiſen . Mitdieſer Zuweiſung an die Kl . habe

trachtet, weil ſie ſich niemals auf den Standpunkt ge- die Bell. ihre Verſendungspflicht erfüllt u . nach $ 8 243

ſtellt hat, daß ihr die 190 Ztr . Hofs für 70 000 M mit- Abſ. 2 u . 447 BOB. das Jhrige jur Leiſtung getan.

verkauft ſeien , ſondern weil ſie ſich gegen die Ueber- Sie habe zwar gemäß § 433 BGB. nach wie vor die

nahme aus Beſorgnis vor Schwierigfeiten mit den Pflicht gehabt, der Mi. durch Uebergabe das Eigentum

Mietern überhaupt geſträubt habe . Dies iſt eine rein zu verſchaffen , aber auch alle Schritte zur Beſeitigung

tatſächl. Würdigung: zur Auslegung des Vertrages des ohne ihr Verſchulden eingetretenen þinderniſſes

durfte der BerM . auch das ſpätere Verhalten der Parteien getan, die von ihr erwartet werden konnten, insbeſ.
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Sachverſtändige zugezogen, den Rechtsſtreit gegen die

Gläubigerin aufgenommen u . ſchließl. Ende Zuli 1919

die Freigabe erwirkt. Sie ſei alſo an der Berzögerung

ſchuldlos. Die Annahme, die Befl. trage keine Schuld

an der Verzögerung , iſt nicht gerechtfertigt. Es iſt

Pflicht des Kaufmanns u. namentl. des Großhändlers,

auf raſche, zuverläſſige Lieferung bedacht zu ſein. Dieſer
Pflicht iſt die Befl. nicht in dem nach Creu u . Glauben

u . durch die Rüdſicht auf den Handelsverkehr gebotenen

Maße na gekommen. Esmag ſein, daß die Bell. nach

der Drahtnachricht der Rhein .Daďw. v. 17. Mai 1919

davon ausgehen konnte, daß ihr von dieſer Seite keine

Schwierigkeiten bereitet würden. Da aber die Draht

nachricht nur bedingt u . der Waggon mit der Ware

bereits in D., alſo am Siße der Áhein . Ladw ., einge

troffen war, mußte ſie auch damit rechnen, daß fie fich

tăuiche. Ein Berichulden der Bell . liegt alſo ſchon

darin, daß ſie den Waggon überhaupt zur Lieferung

an die Al.beſtimmte, bevor ſie durch einen unbedingten

Berzicht der Rhein . Dadw . gegen deren Eingreifen ge

fichert war. Vor allem aber war es ihre Pflicht, ſobald

der Waggon inf. der Beſchlagnahmeihrer Verfügung

entzogenwar, der Al . ſofort einen anderen zu ſchiden.

Der Streit wegen der einſtw. Berfüg . erledigte ſich bis

Ende Juli 1919. Er hätte ſich aber auch noch Monate,

vielleicht ein Jahr hinziehen können . Der Ki. , die den

Preis vorausbezahlt hatte, konnte es aber nach Treu

u. Glauben nicht zugemutet werden, für unbeſtimmte

Beit auf den Ausgang dieſes Streites zu warten , der

ſie nichts anging u . nur durch die Geſchäftsbeziehungen

der Befl., wenn auch ohne deren Verſchulden, entſtanden

war. Die Bell. iſt alſo nicht ohne Schuld daran, daß

der Kl. nicht ſchon früher geliefert wurde u. der Vor

wurf des Verzuges wird nicht durch die Ausf. des BG.

entkräftet. Esbedarfvielmehr nur noch der Feſtſtellung,

ob die übrigen Vorausſeßungen des § 326 BOB. gegeben

ſind. (Urt. des III . ZS. v . 10. Febr. 1922, III 329/21 ).

Beſchränkungen des Eigentums ugunſten der Nach

barn “ auch diejenigen verſtanden ſind, die den Begriff

des Nachbarrechts nicht auf die angrenzenden Grund

ſtüde einengen . Es mag ſein, daß der Geſekg. bei & 907

nicht bef. an den Fall gedacht hat, daß Anlagen auf

einem GrSt. unzuläſſige Einwirkungen auch auf ferners

liegende GrSt, ſicher vorausſehen laſſen , u . daß er,

wenn er daran gedacht hätte, ebenſo wie in § 906

(vgl. Mot. 3, 265 ), an Stelle des Ausdruds „Nachbar

grundſtüđ ' den Ausdrud „ anderes GrSt.“ gebraucht

haben würde . Das hindert aber nicht, den Ausdrud

in einem dem Zwecke des Geſ. entſprechenden weiteren

Sinne auszulegen, der mit dem Wortlaute vereinbar

iſt. Daß es ſich hier um eine Einwirkung handle, die

nur durch außergewöhnl. Ereigniſſe eintreten konnte,

iſt der Rev. nicht zuzugeben ; vielmehr war die Eins

wirkung auf ſo weite Entfernung nach den Feſt

ſtellungen des Bern . ſogar ficher vorauszuſehen, lag

alſo im gewöhnl. Verlaufe der Dinge. Dieſer Ein

wirkungsmöglichkeit entſpr. muß auch der Begriff der

Nachbarſchaft weiter gefaßt werden . (llit , d . V. ZS. v .

1. März 1922, V 411/21 ) .
n .

5449

V.

.

5466 ---

IV.

Begriff des Nachbargrundſtüds i . S. de$ $ 907 BGB.

Die Med. wendet ſich dagegen, daß der Berk . das OrSt.

der Bell ., auf dem die Anlage zur Füllung der Spreng .

törper hergeſtellt worden iſt, im Verh . zu den Gršt.

der Kl. als Nachbargrundſtüc“ i. S. des § 907 an

geſehen hat, obwohl die GrSt. der Kl. weder unmittelbar

an jenes GrSt. ſtoßen noch in deſſen nächſter Nähe

liegen, ſodaß nach dem Sprachgebrauche noch von einer

Nachbarſchaft die Mede ſein könnte. Jndeſſen hat der

Sen. ſchon in dem Urt. v . 15. Dez. 1920 ſtillſchweigend

Folgendes angenommen : ſoferneAnlagen ihrer Natur

nach eine Einwirkung aufØrst.vorausſehen laſſen, die in

nächſter Nähe liegen, müſſe der Begriff der Nachbarſchaft

ſo weit gefaßt werden, als der Einwirkungsradius reicht.

Daran iſt feſtzuhalten . DerSen.hat beiAnwendung des

§ 909 BOB. bereits ausgeſprochen (JW. 1910 , 15015 ),

daß „ Nachbargrundſtüđ “ im Verh. zu einem GrSt.

nicht nur ein unmittelbar angrenzendes GrSt. iſt,

ſondern ſeinem Zwede entſpr . auch ein anderes ſo nahe

befindl. GrSt. , daß durch deſſen Vertiefung jenem die

erforderl. Stüße entzogen werden kann ; das entſpreche

dem Sinne, in dem das Wort „ Nachbargrundſtüc " in

den dem § 909 vorausgehenden ss ihrem Inhalt u .

Zwede nach zu verſtehen ſei. Damit iſt ſchon angedeutet,

daß der Zweck der einzelnen Vorſchr. des Nachbarrechts

darüber entſcheidet, wie weit der Begriff der Nachbar

ichaft auszudehnen iſt. Auch in § 917 iſt die Notweg

pflicht „den Nachbarn “ eines OrStEigentümers auf

erlegt u . ſind darunter die Eigentümer aller OrSt .

verſtanden, die zur Herſtellung der Verbindung zw .

den GrSt. u . dem öffentl. Wege erforderlich ſind , ohne

Müdſicht darauf, ob ſie von dem OrSt. mehr oder

weniger weit entfernt ſind. Ferner iſt in der Rechtſpr.

des RG . anerkannt (RGZ. 50 , 322), daß unter den durch

Art. 124 EG. BOB. aufrechterhaltenen landesrechtl.

Auch ein Vorlaufdrecht ( = VAN .) mit feſt beſtimm

tem Preiſe iſt zuläſſig. Dingl. Sicherung eines folchen.

Rechte. Die Hev . macht geltend, ſchon der Umſtand,

daß ein beſtimmter Kaufpreis feſtgeſet iſt, müſſe zu

dem Schluſſe führen, daß kein VIR. gemeint ſei . Denn

die Vereinbarung eines ſolchen fei widerſinnig, da es

nur für den Fall ausgeübt werden könne, daß der

Verpflichtete mit einem Dritten einen Staufvertrag gerade

zu dem Preiſe abſchließe, der bei der Vereinbarung des

VAR. beſtimmt ſei, aber nicht gelte, wenn der Preis

etwas höher oder niedriger vereinbart werde. Allein

ſo iſt die Vereinbarung eines VAR . zu feſtbeſtimmtem

Preiſe auch nichtzu verſtehen. Sie bedeutet vielmehr,

daß der VKBerechtigte ſein VAR. allemal dann aus

üben kann, wenn der Verpflichtete mit einem Dritten

einen Kaufvertrag gleichviel zu welchem Preiſe

geſchloſſen hat; ſeine Beſonderheit beſteht nur darin,

daß indieſem Falle mit der Ausübung des VAR. dec

Kauf nicht wie im § 504 Abſ. 2 BGB. vorgeſehen zu

dem zw. dem Verpflichteten u. dem Dritten vereinbarten

Preiſe, ſondern zu dem im voraus beſtimmten Preiſe

zuſtande kommt. Daß eine ſolche Vereinbarung mit

ſchuldrechtl. Wirkung getroffen werden kann, iſt an

erkannt . Als dingl. VAR . kann ein ſolches Recht

allerdings nicht beſtellt werden , da die in § 1098 BGB .

angeführten Vorſchr. der SS 504-514 BOB. für das

dingl. VAN. zwingendes Recht enthalten . Immerhin

kann die Vereinbarung der Eintragung eines ſolchen

Hechtes in das Grundbuch durch umdeutung als Ver

einbarung der Eintragung einer Vormerkung zur Er

haltung des Rechts auf Auflaſſung aufrecht zu erhalten

ſein. Jedenfalls iſt aber aus ihr nicht zu ſchließen,

daß der Verpflichtete ſtatt eines VAR . ein - viel

weitergehendes – Ankaufsrechthabeeinräumen wollen.

( Urt . d . V. ZS . v . 31. Mai 1922, V 615,21).

5488 n .

VI .

Beweislaſt für die Nichtvalutierung einer Hypothet.

Der Bell . (HypØl .) hat eingeräumt, daß er dem Kl .

(Eigentümer) nicht die ganzen 18000 M in bar gegeben

habe , hat aber angegeben , die Hyp . ſei auch für ſeine

Anſprüche aus Warenlieferungen an den Kl. u. aus

ſonſtigen Leiſtungen für den Kl. beſtellt worden , die

allerdings 3. 3. der Eintragung der Hyp . nur erſt zu

einem Teile entſtanden geweſen ſeien . Der Berh . geht

davon aus, daß den Kl . troß dieſer Einräumung des

Bell . in vollem Umfange die Beweislaſt treffe, daß er

insbeſ. um ſeine Beweispflicht hinſichtlich des von ihm
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behaupteten Nichtbeſtehens einer durch die Hyp. ge

ficherten Forderung zu genügen, nachweiſen müſſe, daß

die von ihm bei der øypBeſtellungals beſtehend an

erkannte Darlehnsforderung auch nicht im Wege der

Umwandlung aus den vom Bell. behaupteten An

ſprüchen entſtanden ſet, auch ſoweit ſie damals noch in

der Zukunft lagen. Die Mev. macht geltend, es ſtehe

feſt, daß das Darlehen in Wirklichkeit nicht gegeben ſei,

dem Kl. könne feine Beweislaſt nach der vom Berk .

angegebenen Richtung aufgebürdet werden . Dies iſt

nicht zutreffend. Der Kl . hat in der Schuldurk. bekannt,

ein Darlehn von 18000 M vom Bell . erhalten zu

haben , es iſt auch auf ſeine Bewilligung die Byp . zur

Sicherung dieſer Darlehnsforderung eingetragen u . iſt

der HypBriefdem Bell. ausgehändigt worden. Gegen

über dieſen Latſachen hat der Kl. , ſoweit ſeine Klage

auf SchE. aus Nichtgewährung eines zugeſagten Dar

lehns geſtüßt anzuſehen iſt, die volle Beweislaſt für

die Behauptung, daß er in Wirklichkeit das Darlehen

nicht erhalten habe u. dem Bell. die durch die Hyp .

geſicherte Forderung nicht entſtanden ſet . Allerdings

hat der Bell. eingeräumt, daß er dem KI. nicht ein

bares Darlehn zum ganzen Betrage von 18000 M ge

geben habe. Aber er hat zugleichangegeben, die Hyp .

ſei auch für ſeine Anſprüche aus Warenlieferungen an

den Kl. u . aus ſonſtigen Leiſtungen für den Kl . beſtellt

worden . Damit hat er behauptet, die durch die Byp .

geſicherte Forderung ſtehe ihm in ganzer Höhe zu, die

Anſprüche feien als eine Darlehnsforderung durch die

yp. geſichert worden . Darin liegt die Behauptung,

daß dieſe Anſprüche auf Geldzahlung durch Verein

barung der Parteien in eine Darlehnsforderung um

gewandelt u. fo zur Grundlage der HypEintragung

gemacht worden ſeien u . daß er inſoweit zur Erfüllung

der durch die Hyp . geſicherten Forderung bare Beträge

an den Kl. nichtzu entrichten gehabt habe. Eine ſolche

Umwandlung der auf Leiſtung von Geld gerichteten

Anſprüche in eine Darlehnsforderung durch Verein

barung war nach § 607 Abſ. 2 BGB. zuläſſig. Auch

dieſe Form der Darlehnsbegründung iſt durch das in

derSchuldurt. vom Kl . abgegebene Bekenntnis gedeđt.

Daher müßte der Kl. , um der Beweisführung zu ge

nügen , nachweiſen , daß die Vereinbarung über Um

wandlung der vom Bekl . behaupteten Anſprüche in

eine Darlehnsforderung nicht getroffen ſei u . ſich nicht

ſo die von ihm anerkannte Darlehnsforderung ergeben

habe, daß vielmehr auch inſoweit das Darlehn bar

gewährt werden ſollte. Auch die weitere Einräumung

des Bell. , daß die Anſprüche z. 3. der HypEintragung

erſt zu einem Teile entſtanden geweſen ſeien , befreit

den Al . nicht von dieſer Beweispflicht. Denn die Be

teiligten können vereinbaren, es ſollten fünftige An

ſprüche, die dem einen gegen den anderen Teil aus

ihren Rechtsbeziehungen erwachſen würden, in Darlehns

forderungen umgewandelt ſein u. mit ihrer Entſtehung

als durch eine auf das Grundſtück des Schuldners im

voraus eingetragene Hyp. geſichert gelten ; der Befl.

behauptet eine ſolche Vereinbarung. Deshalb hat der

BerR . die Beweislaſt nicht verfannt. (Urt. d . V. ZS.

v . 11. Jan. 1922, V 106/22 ).

Allerdings hatte die AI. außerdem behauptet, daß fie

alleinige Erbin ihres Mannes geworden ſei, u. deshalb

Umſchreibung auf ſie allein beantragt. Aber wenn

die Kl . in 2. Jnſt. die regtere Behauptung fallen ließ

u. dementſpr. ihre Klagbitte einſchränkte , ſo erhob ſte

damit feinen neuen Anſpruch ſondern ſie beſchränkte

damit dieſes Klagebegehren nur auf das, was ſie nach

ihrer Meinung auch bei Wegfall der erwähnten Bes

hauptung auf Grund ihres übrigen Klagvorbringens

beanſpruchen konnte. Im übrigen hielt ſie auch ihren

Stlagantrag in vollem Umfangeaufrecht. $ 529 Abſ. 2

ZPO. ſteht daher ihrem Begehren nicht entgegen . Für

die gegenteilige Auffaſſung des Bell. läßt fichauch das

Urt. ROZ . 91, 162 nicht verwerten . Denn dort iſt

nur ausgeſprochen, daß der KI ., der in 1. Jnſt. nur

aus einer ihm nach ſeiner Behauptung allein zuſtehenden

Bertragsforderung auf Zahlung an ſeine Perſon ge

flagt hatte, in der BerJnſt. nicht ohne Einwilligung

des Bell. dazu übergehen faan , hilfsweiſe Zahlung

an eine von ihm u. einem anderen gebildete Geſellſchaft

bürgerl. Nechts zu verlangen , weil die Forderung,

wenn ſie ihm nicht allein zuſtehe, zum Geſellſchafts

vermögen gehöre. Denn mag die Geltendmachung

dieſes Hilfsanſpruches auch die Erhebung eines neuen ,

erſt in 2. Inſt. in den Prozeß eingeführten Anſpruches

enthalten, ſo iſt doch der vorliegende Fall weſentlich

verſchieden . Denn hier war die Behauptung, daß die

Grundſtücke zum Geſamtgute der zwiſchen der Kl. u .

ihrem verſtorbenen Manne beſtandenen Gütergemein

ſchaft gehört hätten , bereits in 1. Jnſt. aufgeſtellt u.

nur die weitergehendeBehauptung der Kl . fallen gelaſſen

worden , daß fie auch den Anteil ihres Mannes als

deſſen Alleinerbin erworben habe . ( Urt. d . V. ZS.

v . 19. Febr . 1921 , V 471/20) .
n .

5489

B. Strafſachen.

I.

Kuppelei des Ehemaund . Der Angekl. hat eines

Abends in ſeiner Wohnung auf die Stundgabe der Ab

ficht ſeiner Frau, durch Geſchlechtsverkehr mit zwei im

gleichen Hauſe nächtigenden Burſchen „etwas zu ver

dienen “, zu ihr geäußert, „ fie ſolle bedenken, daß fie

verheiratet ſei, im übrigen könne ſie machen , was ſie

wolle“ . Er hat ſie dann ungehindert weggehen laſſen

mit dem Bewußtſein, daß ſie ſich mit den Burſchen in

Geſchlechtsverkehr einlaſſen werde. Aus den Feſt

ſtellungen iſt auch zu entnehmen, daß die Frau fich

zu den Burſchen begeben u. ihren Unzuchtsverdienſt

dem Angekl. ausgeliefert. Die Straft. gibt zu, daß

der Angekl. dadurch der Unz. Vorſchub geleiſtet hat,

daß er in keiner Weiſe verſuchte, ſeine Ehefrau von

dem Geſchlechtsverkehr mit den Burſchen abzuhalten ;

fie verneint aber, daß dies durch Gewähren oder Ver

ſchaffen von Gelegenheit geſchehen ſet ; denn die Vor

bedingungen zum lingVerkehr habe die Frau fich ſelbſt

geſept gehabt. Danach kommt ſie zur Freiſprechung.

Der angeführte Grund iſt nur geeignet, die Annahme

zu verneinen, daß der Unz. durch Verſchaffen von
Gelegenheit Vorſchub geleiſtet worden ſei. Wenn aber

auch der Angell. nicht Vorkehrungen für den Unz.

Betrieb ſeinerFrau vorgenommen u. dieſe ſelbſt allein

die Gelegenheit zur Unz. vorbereitet hat, ſo war doch,

als die Frau mit dem Angefl. ſprach, die Gelegenheit

zur Unz. noch nicht unmittelbar gegeben u . konnten

Hinderniſſe ſie abhalten . Es konnte die Gewährung

von Gelegenheit zur Unz. in Betracht kommen u . die

Gewährung fann auch durch bloßes Dulden geſchehen,

nämlich dann, wenn der Täter rechtlich verpflichtet u.

tatſächlich in der Lage iſt, die Unz . zu verhindern, u. ſie

troßdem wiſſentlich zuläßt. Daß der Ehemann recht

lich verpflichtet iſt, ſeine Ehefrau von der Unz. abzu

halten, iſt in ſtändiger Rechtſpr. anerkannt. Ob u. wie

n .

5453

VII .

Rene Anſprüche in der Berufnuggiuftanz. Die Müge

der Verleßung des 8 529 Abſ. 2 ZPO. iſt begründet.

Nach dieſer Vorſchr. dürfen allerdings in der BerInſt.

neue Anſprüche , abgeſehen von den Fälleu des § 268

Nr. 2, 3 , nur mit Einwilligung des Gegners erhoben

werden. Hier liegt aber fein ſolcher neuer Anſpruch

ſondern nur eine nach § 268 Nr. 2 3PO . zuläſſige

Beſchränkung der urſprüngl. Klage vor. Denn bereits

in der Klageſchrift war vorgetragen , daß die Kl . in

Gemeinſchaft mit ihrem verſtorbenen Manne Eigen

tümerin der nach ihrer Behauptung nur zum Scheine

an den Bekl. veräußerten Grundſtüđe geweſen ſei .
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der Angell . tatſächlich dazu imſtande geweſen wäre,

hat aber die Straft. nicht geprüft. Zugenſcheinlich

hätte ſchon ein ernſtl . Verbot die Frau von der Unz.

abſtehen laſſen u . ſie iſt erſt zufolge der verſchleiert ers

teilten Erlaubnis zur Ausführung geſchritten. (Urt. d .

I.St. d . 28.Apr. 1922, ID 1494/22 ).

5406 - n.

II.

Ginbringen von Waren ausdem belegten Gebiete.
Die Verurteilung des Angell. M. wegen unerl. Ein

bringung von Mehl, das der Zulaujøgenehmigu
ng

unterliegt, aus dem beſepten weſtl. Reichsgebiet in

das unbeſepte Gebiet kann nichtaufrechterhalten werden.

Wie der Sen. in ſeinem Urt. v . 19. Jan. 1922 (RGSt.

Bd . 56, 214) ausgeſprochen hat, iſt die Einbringung

von Waren , die der Zulaufsgeneh
migung unterliegen,

aus dem bef. in das unbeſ. Gebiet nicht unter Strafe

geſtellt. Der Meichskomm . für Ein- u . Ausfuhrbe

willigung iſt zwar durch die VO. v . 26. März 1921

(ROBI.S.440 )ermächtigt worden, auf die Einbringung

ſolcher Warendie Anwendbarkeit der Vorſchr. in SS 2

u. 3 der EinfVO . 1920 zu beſtimmen ; er hat jedoch

in der Bek. v. 15. Apr. 1921 (ROBI. 487 ) von dieſer

Ermächtigung nur inſoweit Gebrauch gemacht, als er

den § 3 der EinfVD. 1920 –nicht auch deren § 2

für anwendbar erklärt hat. Da der vom 16. heran

gezogene § 7 AußenýKontrVO. nur für den verbots

widrigen Ablauf von Waren eine Strafdrohung ergibt,

ſo fehlt es für die verbotene Einbringung an einer

Strafvorſchrift. (Urt. d . I. Strs. v . 26. Mai 1922,

ID 249/22) .

Dazu hätten die Bertaufspreiſe des Angell. feſtgeſtellt

werden müſſen. Denn es iſt möglich, daß ſich der

Angekl. mit Müdſicht auf die beſſere Bezahlung ſeiner

Auftäufer mit einem geringeren Gewinn begnügt hätte.

Wären jene Zuwendungen nicht gerechtfertigt, ſo hätten

fie bei Berechnung der Geſtehungskoſten des Angell.

unberüđſichtigt bleiben müſſen . Jedenfalls iſt der vom

Angell. verfolgteZwed , die Aufläufer in ſeinemDienſte

zu halten u. möglichſt viele Eier aufzukaufen, nicht unter

allen Umſtänden ein unlauterer. Auch die Anwendung

des 8 1 Nr. 7 PrTrVD. iſt ungenügend begründet. Sein

Tatbeſtand iſt darin gefunden worden, daß der Angell .

ſeine Verkäufer, von denen er die Eier kaufte, zur

Förderung u. Zur Annahme von Preiſen angereizt

habe, die dieſen einen übermäßigen Gewinn gebracht

hätten . Auch hier fehlt jede nähere Darlegung, inwie

fern der Gewinn der Auffäufer übermäßig war. Hier

hätte es eines Eingehens auf die Geſamtentlohnung

der Aufläufer bedurft; nur dann hätte ſich beurteilen

laſſen, ob der Gewinn übermäßig war, den ſie durch

eine beſſere Entlohnungerhielten . (Urt. d . I. Strš. v.

23. Mai 1922, I D 220/22) .

5460

--- .

- n .

5461

1III .

Br IrBO.Feſtitellung übermäßigen Gewinne. Ent

lohnung der Auftäufer. Das Gutachten konnte nur

die im Eierhandel regelmäßig angemeſſenen Zuſchläge

feſtſtellen . Das reichte aber zur Beurteilung nicht aus .

Wie der Angekl . nur den Gewinn ziehen durfte, der

ſich unter Zugrundelegung ſeiner Einfaufspreiſe u . der

beſ. Verhältniſſe ſeines Geſchäftsbetriebes ergab, ſo

mußte auch das Ger . dieſe beſonderen Verhältniſſe

würdigen, ehe es die Erzielung eines übermäßigen

Gewinnes feſtſtellen konnte. Es ſagt aber nur, daß

nach Gutachten ein Preiszuſchl. v . 10–15 Pf. für das

Stück ausreichend ſei u . daß dabei alle Verhältniſſe

berüdſichtigt ſeien , die berüďjichtigt werden mußten,

insbeſ. die Geſtehungskoſten ; auch ein angemeſſener

Reingewinn ſei darin enthalten. Das genügt nicht.

3ſt es auch zuläſſig , die Preisbildungsfaktoren dem

Angell . in einem Hundeetſatz oder durch einen feſten

Zuſchlag zu gewähren, ſo muß doch die Nachprüfung

möglich ſein, welche Umſtände das Ger. berüdſichtigt

hat, u. es darf nicht zweifelhaft bleiben , ob es alle

Faktoren in Betracht gezogen hat . Dazu bedarf es

eines Eingehens auf die beſ. Geſchäftsverh. des Angell . ,

auf ſeine Unkoſten , auf die Gefahren, die den Zuſchlag

eines Gefahrenſages rechtfertigen fönnten, auf das von

ihm angelegte kapital, auf den Unternehmerlohn' u .

den Unternehmergewinn. Ob dieſe Umſtände geprüft

ſind, bleibt unklar . Auch hinſichtlich der Anwendung

des § 1 Nr. 4 PrTrVO. bleiben Zweifel. Daraus allein ,

daß die Bauern auch bei vorgeſchrittener Jahreszeit

immer noch 90 Pf. oder 1 M für ein Ei forderten,

folgt noch nicht, daß eine beſſere Entlohnung der Auf

käufer eine unl. Machenſch. darſtellte. Wenn beim Nach

laſſen der Eiererzeugung die Auffäufer bei den Bauern

weniger Eier als früher erhalten u . daher zur Be

ichaffung der gleichen Menge mehr Zeit u . Mühe als

vorher aufwenden mußten , ſo konnte es angemeſſen

erſcheinen , die Auffäufer beſſer zu ſtellen . Es iſt auch

zweifelhaft, ob durch ſolche Zuwendungen ſelbſt

wenn dieſe unl . waren - der Preis geſteigert worden iſt.

IV.

Umſakſtener. Hebergang vom alten zum neuen

Gelen. Trop Außerkraftfeßung des UmfSto . v . 26. Juli

1918 (ROBI. 779) auf Ende Dez. 1919 durch § 46

des UmfSto. v . 24. Dez. 1919 (ROBI . 2157) hat die

Straft. die Strafbarkeit der dem Angell. zur Laſt ge

legten , erſt 1920 begangenen Hinterziehung nur auf

Grund des § 38 des Geſ. v . 26. Juli 1918 geprüft,

weil durch § 46 Abſ. 2 des Geſ. v . 24. Dez. 1919 mit

den Vorſchr. über das Erhebungsverfahren hinſichtl.

der für 1919 geſchuldeten UmfSt. auch die Strafvorſchr.

des alten Gef. für die dabei begangenen Steuerver

gehen aufrecht erhalten ſeien . Sie hat nur deshalb

freigeſprochen , weil nach dem alten Geſ. bloß die vors

fäßl. Steuerhinterziehung ſtrafbar ſei , eine ſolche aber

nicht nachgewieſen werden könne. Das iſt verfehlt.

Mit dem 1. Jan. 1920 wurde das alte UinfSto .

vollſtändig durch das Geſ. v . 24. Dez. 1919 erſeßt u .

in §46 Abſ.2 dieſes neuen Gef. nur, um die Erhebung

der für 1919 noch auf Grund des alten Geſ. ge

ſchuldeten Steuer nicht durch das neue Veranlagungs

verfahren zu ſtören u. Ju verzögern, beſtimmt, daß

dasErhebungsverfahren für die Zeit bis zum 31. Dez.

1919 noch nach dem alten Geſeß durchgeführtwerden

folle. Dieſe rein finanztechn. Maßnahme rechtfertigt

nicht die Auffaſſung, daß auch die bei dieſem altrechtl.

Erhebungsverfahren erſt nach dem 31. Dez. 1919, alſo
unter der Herrſchaft des neuen Rechts, begangenen

fachl. Steuervergehen nur nach dem alten Geſeß ſollten

beſtraft werden können. Zu einer ſolchen Annahme

beſteht umſoweniger Anlaß, als durch § 453 (der

erſt unmittelbar vor dem Geſ. v . 24. Dez. 1919 in

Kraft getretenen RAbgo . v . 13. Dez. 1919 (RGBI.

1993) deren SS 367, 378, 383 und 384 ſogar für die

in $ 452 Abſ.1 unter Nr. 2 u. 3 aufgeführten Geſ.

ſofortige (Heltung verſchafft wurde; wenn eine gleiche

Anordnung nicht auch für das in $ 452 Abſ. 1 unter
Nr. 1 auſgeführte UmſSto . vom 26. Juli 1918 ge

troffen worden iſt, ſo geſchah dies offenſichtlich nur

im Hinblick auf deſſen bei Erlaſſung der RÁbg0 .

ſchon in ſicherer Ausſicht ſtehendes Erlöſchen mit dem

31. Dez. 1919 u . deren volle Anwendbarkeit neben

dem neuen UmſStG . v . 21. Dez. 1919 v . 1. Jan. 1920 an .

( Urt. d . I. Strš. v . 30. März 1922, I D 1570/21 )
5459 n .

V.

1. Reviſionsrügen, wenn das Bayer . Oberſte LG .

aufgehoben u . Jurädverwieſen hat, die Reviſion gegen das

neue Urteil aber an das Reichsgericht geht . Jit dieſes
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zugeſprochen find, ohne daß es einer beſ. Anſchließung

bedürfte. Hiernach trifft die bayer . Staatstaſſe die

Koſtenpflicht auch für die reichsgerichtl . HevJnſt. (Urt.

d . I. Strs . v . 2. Mai 1922, I D 1750/21).

5475 n .

in einem ſolden Falle durch $ 398 Abſ.1 StPO . gebunden ?

2. Wer trägt die Koſten eines erfolgloſen Rechtsmittels

der Finanzbehörde ? ( Reich oder Land) ? 1. Das Urteil

des bayer. Oblo. v. 9. Juni 1921 hat einen Hechts

ſtandpunkt eingenommen, der zur Aufhebung des

den Angekl. einer Zuwiderh. nach § 111 Abſ. II des

NStempo. v . 3. Juli 1913 ſchuldig ſprechenden erſten

Urteils des 20. geführt hat. Auf Grund deſſen hat

das BerG . nunmehr freigeſprochen u . es läßt ſich daher

dieſes zweite Urt. in der reichsgerichtl. RevJnſt. zufolge

$ 398 Abſ. 1 StPO. nicht mehrmit Hechtsausführungen

bekämpfen, die ebenſo ſehr wie gegen dieſes ſich auch

gegen das erſte KevUri. richten. Zur Aufhebung des

Urteils kannauch nicht führen,daß die Straft. entgegen

dem 8 437 Abſ. 4 RAbgb . die für die Verurteilung des

Angell. wegen Hinterziehung der Reichsſtempelabgabe

auf Grunddes 8 72 des NStempo. weſentl . Frage,

ob ein Steueranſpruch nach TarNr. 8 beſtand , ohne

Rückſicht auf das Vorliegen einer rechtskräftigen Entſch.

der dafür zuſtändigen Finanzſtellen verneint hat. Denn

derſelbe Mangel haftete ſchon dem früheren Urt. der

Straft. an u . hätte an ſich zu deſſen Aufhebung u .

zur Anweiſung des Berg . zur Erlaſſung ſeines neuen

Urt. auf einer dem § 433 der Rubgo. entſprechenden

Grundlage führen müſſen. Statt deſſen hat das OblG.

der Straft. aber den Weg gewieſen, über die Steuer

pflicht des Angell . nach den ihm dabei als maßgebend

bezeichneten ſteuerrechtl. Geſichtspuntten ſelbſtändig zu

entſcheiden u . ſomit –gleichgültig, ob abſichtlich oder

unbewußt – den $ 433 als hier belanglos erflärt.

Es iſt daher auch nicht mehr angängig, daß das RG.

nunmehr das dieſer Weiſung des Oblo . entſprechende

neue Urt. der Straft. aus jenem verfahrensrechtl. Ge

fichtspunkt für hinfällig erklärt. Dies verbietet gerade

der innere Grund des § 398 Abſ. 1 StPO ., wonach

die rechtl. Beurteilung der Sache nach den in der Rev.

3nſt. einmal aufgeſtellten Rechtsgrundſäßen endgültig

zum Abſchluß gelangen ſoll, ohne jede Müdſicht darauf,

welche Inſt. es danach noch durchläuft. Eine Ausnahme

iſt auch daraus nicht abzuleiten, daß § 433 RAbgO.

hauptſächlich den Zwed hat, behuis Erzielung einer

möglichſt einheitl . Behandlung der Steuerſachen für

Beſtehen u . Verkürzung eines Steueranſpruchs ſtets

dem NFing. ausſchlaggebenden Einfluß zu ſichern.

2. Die Koſten des Rechtsmittels treffen zufolge

$ 505 Abſ.1 SIPO. den, der es eingelegt hat, d. h .

die Staatsfaſſe, da das Hauptzollamt dabei bloß als

Vertreter des Staats tätig geworden iſt (ROSI. 42 ,

175) . Fraglich kann nur ſein, ob das hier die Reichs

taſſe oder die Staatsfaſſe des Landes Bayern iſt, das

Hauptzollamt R. nicht mehr Staats-, ſondern Reichs

behörde iſt. Schon auf Grund des 3. Abſchn . des

6. Buchs der StPO . hat das RG . grundſäßlich ange :

nommen, daß bezüglich der Koſtenfolge nur die Beſt.

für die öffentl. Klagemaßgebend bleiben, troß des § 467

Åbſ. 2 StPO. , wonach die Beſt. für den Anſchluß des Ver

legten als Nebenkläger gelten, wenn ſich die VerwBeh.der

Strafverfolgung angeſchloſſen hat. Hieraus ergibt ſich ,

daß über die Koſten i . F. des § 467 StPO . nicht anders

zu entſcheiden iſt als im Verf. ohne Nebenkläger u .

daß deshalb bei Erfolgloſigkeit eines Rechtsmittels

der Verwaltungsbehörde gemäß § 505 Abſ.1 StPO.

ſtets die Kaſſe des Staats mit deſſen Koſten zu belaſten

iſt, dem ſie bei erfolgloſem Rechtsmittel des Staats

anwalts hätten auferlegt werden müſſen , ohne Rückſicht

darauf, ob die Verw Beh . eine ſolche des betreffenden

Bundesſtaats, einer Gemeinde oder des Reichs war .

Dasſelbe Ergebnis iſt aber auch in den gleichgearteten

Fällen des 432 u . des § 437 Abſ.1 RÅbgo . zufolge

ihres $ 385 umſo mehr zutreffend, als hierbei dem

Finanzamt oder der nach § 442 der RAbg0. an ſeine

Štelle tretenden Behörde ſowohl im Verf. nach dem

Antrag auf gerichtl. Entſch . gegen einen Strafbeſcheid

als auch nach Erhebung der öffentl. Klage durch die

Staatsanwaltſchaft ſtets die Rechte eines Nebenfl.

Oberſtes Landesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Zur Auslegung de $ 1402 BGB. Der BelowF.

u . ſeine Frau Barbara H. leben im geſel. Güterſtande.

Barbara $ . brachte zwei Häuſer ſowie 30 000 M in

die Ehe. Seit Ende Febr. 1921 wohnen die Eheleute

getrennt. Eine Klage der Frau auf Aufhebung des

gefeßl. Güterſtandes wurde abgewieſen. Gegenwärtig

ſchwebt einvonBarbara . anhängig gemachterUnters

haltsprozeß. Barbara B. hat bei dem Vormger. be

antragt, gemäß § 1402 BOB. die Zuſtimmung ihres

Mannes zu der Aufnahme eines øypothettapitals auf

ihrem Anweſen zu erſeßen . Zur Beſtreitung des ihr

ſeit März 1921 von ihrem Manne nicht mehr gewährten

Unterhalts (= u .), für die Koſten der Prozeſſe ſowie

zur Übwendung einer Zwangsverſteigerung wegen

Steuerrückſtänden brauche fie mindeſtens 12000 M.

Das AG . hat den Antrag abgewieſen, weil die Zu

ſtimmung des Mannes nach § 1402 BOB . nur erſet

werden könne, wenn das Rechtsgeſchäft zur ordnungs

mäßigen Beſorgung von perſönl. Angelegenheiten der

Frau erforderlich ſei, die Prozeß- u . Ükoſten aber rein

vermögensrechtl. ſeien. Auf die Beſchw . der Antrag

ſtellerin hat das LO . den Beſchl. des AG. aufgehoben

u . die Sache zurücverwieſen , da ſowohl der Unterhalt

wie die Beſtreitung der Koſten für den UProzeß

perſönl. Angelegenheiten ſeien u . demgemäß das to.

noch zu prüfen habe, ob die weitere Vorausſeßung

für die Erſeßung der Zuſtimmung vorliege. Die

weitere Beſchw . des Mannes blieb ohne Erfolg.

Gründe: Perſönl. Angelegenheiten der Frau

ſind insbeſ.ſolche, die ihre Geſundheit, ihre Abſtammung,

ihre Ehre, ihre Freiheit betreffen. Eine perſönl. An

gelegenheit verliert dieſe Eigenſchaft nicht deshalb,

weilſie vermögensrechtl. Aufwendungen erfordert.

Im Gegenteile, $ 1402 ſezt gerade voraus, daß die

perſönl. Angelegenheit eine vermögensrechtl. Verfügung

notwendig macht. Denn da die Frau in ihrer Ges

ſchäftsfähigkeit weder durch die Ehe noch durch den

Güterſtand beſchränkt iſt, verſteht es fich von ſelbſt,

daß die Frau ihre perſönl. Angelegenheiten allein

ohne die Mitwirkung des Mannes erledigen darf.

Nur ſoweit dieſe Erledigung nicht ohne Koſten aus

führbar iſt, die Dedung aber nicht ohne eine Ver

fügung der Frau über das eingebr . Gut möglich iſt,

ſchafft § 1402 dio Grundlage für die Verfügung der

Frau über ihr eingebr . Gut. Muß die Frau über

eine perſönl. Ángelegenheit einen Rechtsſtreit führen,

ſo gehören auch die Koſten zu ihren perſönl. Angelegens

heiten. § 1402 bezieht ſich an ſich nur auf Angelegen

heiten , deren Beſorgung nicht dem Manne obliegt u .

für deren Koſten nicht der Mann aufzukommen hat.

Den u . der Frau hat der Mann zu beſtreiten . In

ſoweit umfaßt 8 1402 nicht den U. Allein wenn der

Mann den u. verweigert oder nicht bieten kann, fällt

auch der U unter § 1402. Dagegen bildet weder die

Aufhebung des Güterſtandes noch die Aufhebung von

Maßregeln der Zwangsvollſtr. gegen das eingebr. Gut

eine perſönl. Angelegenheit der Frau . Das Geſ. gibt

der Frau zwar im § 1407 Nr. 4 die Befugnis ein

Widerſpruchsrecht gegen eine Zwangsvollſtr. in eingebr.

Gut gerichtl. geltend zu machen , ohne daß der Mann

zuſtimmt. Allein ſoweit die Áufhebung einer Zwangs

vollſtrMaßregel eine Verfügung über eingebr. Gut

vorausſett , z. B. wenn der Gläubiger von der Frau
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mit Mitteln befriedigt werden ſoll, die ſie ſich durch erfolgt (Mot . 8. BOB . IV, 353) . § 1445 ſetzt hienach

Veräußerung von Gegenſtänden des eingebr. Gutes voraus, daß der Mann Schritte unternimmt, die darauf

oder durch deffen Belaſtung verſchaffen will, iſt die abzielen, ein dem GG . einverleibtes Grundſt. dieſem

Zuſtimmung des Mannes nötig u. Dieſe kann nicht zu entziehen oder die Rechtslage hieran zu üngunſten

auf Grund des § 1402 erſeßt werden . Vorausſeßung der Frau zu verändern . Uebrigens ſchließt hier die

dafür iſt, daß die beabſichtigte Verfügung zurordnungs- vertragsmäßige Einräumung des Rückaufsrechts für

mäßigen Beſorgung der Angelegenheit erforderl. ift. die Berkäuferin ſowie die Bewilligung einer Vormerkung

Das BG . weiſt das AG. an zu prüfen, ob nicht der zur Sicherung dieſes Hechtes feine ungewöhnl . Befon

U. der Frau u . die Koſten desUProzeſſes durch einſtw . derheit zu Ungunſten der Frau in fich . Der Berkäuferin

Verf. u . Vodſtredung in das Vermögen des Mannes als gemeinnüßigem Siedlungsunternehmen ſteht ja

beſchafft werden können. Denn grundſäßlich habe zu- nach § 20 des Siedlo . v . 11. Aug. 1920 (ROBI. 1429)

nächſt der Mann für den U. u . den Koſtenvorſchuß der kraft Geſekes ein Wiederkaufsrecht unter den gleichen

Frau aufzulommen, nur in zweiter Linie ſei das Ver- Bedingungen zu u . nach Abſ. 2 Šap 2 kann die Ein

mögen der Frau heranzuziehen . Dieſe Ausführungen tragung dieſes Rechtes als unmittelbare Belaſtung des

ſind nicht bedenkenfrei. Wenn der Mann den u . der Grundſt. (dingliches Wiedertaufsrecht) verlangt werden ,

Frau nicht leiſten kann oder will, darf ſich die Frau die das BGB.ſelbſt nicht fennt. Die bloße Vormerkung

allerdings nicht durch Berfügung über ihr eingebr. iſt daher ſogar eine mildere Form im Verhältnis zu

Gut den u . in höherem Maße verſchaffen, als ihr einer unmittelb. Belaſtung mit einem dingi. Wieder

nach §1360 gebührt. Wenn aber nach dieſer Richtung kaufsrecht. Außerdem wurzeln die ſämtl. vom Manne

fein Bedenten beſteht, darf der Frau der Weg des in dieſer Hinſicht übernommenen Verbindlichkeiten gar

$ 1402 auch bezügl. ihres u . nicht deshalb verſperrt nicht im Privatrechte, ſondern leßten Endesim öffentl.

ſein, weil ſie für denu . einen tlagb . Anſpruch gegen Rechte. (Beſchl. d. ZS. v . 28. Juni 1922, III 63/22) .

den Mann hat u. dieſen Anſpruch durch Maßregeln

gegen das Vermögen des Mannes, insbeſ. im Wege
III .

der einſtw . Verf. verwirklichen könnte. Es ſteht in

der Regelim Belieben der Frau, ob ſie die Koſten Uuſpruch des Bormunds eines Geiſtestranten auf

auf dem Wege des 1402 aus dem eigenen Vermögen Giuficht in ein von dieſem errichtetes Leftament. Auf

flüſſig macht oder vom Manne durch Klage u . einſtw . Veranlaſſung des Vormunds hat das Vormger, die

Perf. beitreibt. Darnach iſt auch die Anſicht des H., welche von Sch. in den leßten Jahren mehrmals

Beſchw F. unzutreffend, daß eine Zuſtimmung zu der Geld empfangen hatte, über Rechtsgrundu . Höhe dieſer

Aufnahme eines Hypotheffapitals nur im Prozeßwege Zahlungen vernommen. Dabei gab die H. an, daß Sch.

etſeßtwerden könne.(Beſchl. des ZS. v . 1. April 1922, tyr am 25. Mai 1921 ein von ihm errichtetes Teſt. zur

Heg . III Nr. 26/1922 ) . Aufbewahrung übergeben habe. Sie übergab dem

VormN. einen von ihr verſchloſſenen, mit mehreren

Privatlađſiegeln verſehenen Briefumſchlag, gab an,

daß ſich darin der leßte Wille des Sch . befinde, erſuchte
II .

um þinterlegung, verwahrte ſich aber dagegen, daß

Bei allgem . Gütergemeinſchaft taun der Mann ohne der Vormund Einſicht in das Teſt. bekäme. Das

Buftimmungder Frau die Eintragung einer Vormerfung VormGer. wies die õinterlegungsſtelle an, den Um

zur Sicherung des Rüdlauförechts eines Siedelungs- ſchlag anzunehmen. Der Vormund beantragte beim

unternehmens bewilligen . Die Bewilligung einer Vor: VormGer., ihm Einſicht in das Teſt. zu geſtatten . Das

merkung iſt eine Verfügung i . S. des § 1445 BOB. AG. lehnte ab. Beſchw . u . weitere Beſchwerde blieben

Da das Grundſtück nicht von dem Verkäufer mit der ohne Erfolg .

Vormerkung des Wiederkaufsrechts belaſtet werden kann, Gründe : Der angeblich ein Teſt. enthaltende

ſondern nur von dem Käufer, dem Ehemanne, das Umſchlag wurde von der H. nicht auf Grund von

Grundſtüc aber, ehe es vom Manne belaſtet werden 8 2259 BOB. übergeben u. vom AG. nicht auf Grund

fann , erſt in deſſen Eigentum u. damit nach § 1438 dieſer Vorſchr. angenommen u. verwahrt. Der Teſtator

Abſ. 2 in das Geſamtgut ( = GG.) übergegangen ſein lebt noch , das AG . iſt alſo nicht als NachlGer. tätig

muß, ſo ſcheint allerdings die Rechtsfonſequenz die geworden. Ebenſowenig aber auf Grund von § 2248

Zuſtimmung der Frau aus § 1445 zu fordern . Allein BOB., da das angebl. Teſt. nicht von dem Erbl., ſondern

wirtſchaftlich liegt die Sache anders. Wirtſchaftlich von einem privaten Verwahrer übergeben wurde. Das

handelt es ſich hier nicht um eine Verfügung des NG. wäre auch gar nicht zuſtändig zur Verwahrung,

Mannes über ein dem GG. einverleibtes Grundſtüd, da dieſe nach Art. 1 Abſ. 2 S. 1 Noto, in den Wirkungs

ſondern erſt um den Erwerb eines Grundſtücks für das kreis der Notariate fallen würde. Das AG, iſt aber

GG. Die Befugnis des Mannes zum Erwerbe von auch nicht tätig geworden als Hinterlegungsſtelle i . S.

Grundſt. für das 66. ruht in § 1443 BGB . Wie der von SS 372 ff. BGB. Denn Frau H.hat das Teſt. nicht

Inhaber der elterl. Gewalt (§ 1643 gegen § 1821 Nr. 4) , ubergebenwegen Ungewißheit des Gläubigers, ſondern

iſt auch der Mann bei Gütergemeinſchaftim Erwerbe um demVormund, der mit Klage drohte, den Zugriff

von Grundſtüđen frei . Er bedarf nicht der Zuſtimmung auf das Teſt. u. die Einſicht unmöglich zu machen. Aus

der Frau. Er iſt daher auch zur alleinigen Feſtſeßung den Aften iſt nicht zu entnehmen , auf Grund welcher

der notwendigen oder zweđmäßigen, eine Schenkung geſeßl . Vorſchr. das AG. das Teſt. entgegennahm

nicht enthaltenden Vertragsbedingungen dem Veräußerer u . verwahrte. Die H. beſaß nach ihrem eigenen Vor

gegenüber ermächtigt. Mit den im allgem . ſeltenen bringen u. nach der Darſtellung des BeſchwF . das

Ausnahmen, daß derMann Grundſtücke zu übermäßigem Teſt . auf Grund eines zw .ihr u. dem Sch . geſchloſſenen

Preis oder zwar preiswert, jedoch ohne Verhältnis zu Verwahrungsvertragsi. S. von $8 688 ff.BOB. Die

den Kräften des GG. erwirbt, kann nicht gerechnet Anſprüche aus dem Verwahrungsvertrage ſind nicht

werden . Die Frau muß daher für die Regel den Er- im Wege der freiw . Gerichtsb., ſondern im Prozeß

werb für das GG. durch den Mann ſo hinnehmen, durchzulegen . Ausſchließlich das Prozeßger. hat zu

wie ihn dieſer mit ſeinen Einzelheiten u . Vertragsbedin- entſcheiden, ob u . unter welchen Vorausſeßungen der

gungen aufgeſtellt hat (RO3.69, 179) . § 1445 BOB . be- Vormund als geſeßl. Vertreter des geiſtesfranken

zweđt keineswegs einen Rechtsſchuß der Frau gegenüber Mündels auf Grund des 8 1793 BGB. die Rechte ſeines

derartigen Erwerbshandl., ſondern will die Frau davor Mündels aus dem Verwahrungsvertrag auf Rüưnahme

ſchüßen , daß eine für Frau und Kinder jo wichtige ! der hinterlegten Sache nach § 696 BOB. wahrnehmen

Lebensveränderung, wie die Veräußerung oder Be- kann , ferner ob nach § 691 BOB. die Verwahrerin

laſtung des Grundbeſißes ohne Zuſtimmung der Frau berechtigt iſt, die übergebene Sache bei einem Dritten,
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hier bei dem AG. zu hinterlegen, oder ob ſie dieſe an § 2084 BGB. vorzuziehen . ( Beſchl. des ZS. v. 10. Mai

den geſeßl . Vertreter herausgeben muß. Es hat auch 1922, Reg . III Nr. 42/1922)

zu prüfen, ob der Vormund ein rechtl.Intereſſe daran

hat, das Teſt. einzuſehen , u . welche Bedeutung dem

Vorbringen des Vormunds beizumeſſen iſt (Zweifel an
V.

der Geſchäftsfähigkeit des Sch. u . an der Echtheit des

Teſtaments ). ( Beſchl.d. ZS. v . 1. Juli 1922, II 64/1922). Nacherbichaft oder idhuldrechtliche Herausgabepflicht

des Erben. Der Erblaſſer hat in einem vor dem Nota

riat durch Schriftübergabe gemäß § 2238 BGB. er.

richteten Teſt. ſeine Frau als Erbin ernannt

weiter beſtimmt: Meine Finder follen auf

Anorduung einer Leftamentsvollſtredung , Nieß- den geſeßl. Pflichtteil als Bermächtnis beſchränkt
brauche - Bermäytnis oder Vorerbſchaft ? In § 1 des ſein. Sollte meine Frau fich wieder verehelichen,
Teſt.des am 9. Febr. 1922 geſtorbenen Fr.W. S. ſind ſo ſoll ſie verpflichtet ſein , das ganze durch gegen

als Erben eingeſeßt, die zweite Frau des Verlebten, wärtiges Teſt. ihr gufallende Bermögen an die

jeine zwei erſtehel. Kinder, ſowie „etwaige Kinder, welche Kinder hinauszuzahlen. Sicherheit für etwaige Hin

noch geboren werden“ . (Das ſind die beiden minder- auszahlungspflicht braucht nicht geleiſtet zu werden .“

jährigen Söhne zweiter Ehe). § 2 beſtimmt, daß die DasNachlo . erteilte der Witwe Erbſchein dahin , daß
Frau „auf Lebensdauer, bez. ſolange ſie ſich nicht wie- ihr Mann von ihr auf Grund Teſt. beerbt wurde.

derverheiratet, in dem Beſiß u. der von aller Aufſicht Weiter iſt in dem Erbſchein vermerkt, daß für den Fall
u . Nechnungslegung befreiten Verwaltung des geſamten der Wiederverehelichung Nacherbſchaft angeordnet iſt

Nachlaſſes befugt ſein ſoll “, $ 3, daß das „was nach u. daß die Vorerbin von Sicherheit befreit iſt. Dabei
ihrem Tode noch übrig ſein wird, die Kinder nach der iſt in Klammern auf § 2128 BOB. verwieſen . Die

gefeßl. Erbfolge teilen “. Für den Fall der Wieder- Witwe beantragte den Erbſchein bezügl. der Nacherbs

verehelichung der Witwe iſt im § 4 beſtimmt: „Schrei- ſchaft aufzuheben u. an deren Stelle die Teſtaments

tet meine Frau zu einer neuen Ehe, ſo erliſcht das Ver- beſtimmung für den Fall der Wiederverehelichung zu
waltungsrecht u. meine Frau hat ſich vorher mit den vermerfen , da der Verſtorbene für dieſen Fall nur

gefeßl . Erben nach dem geſel.Erbrecht auseinanderzu- einen obligatoriſchen Herauszahlungsanſpruch ſeiner

leben “. Hinſichtlich der Auslegung dieſer Beſt. ent- Kinder, aber feine Nacherbfolge habe begründen wollen.

tand Streit zw . der Witwe u. den erſtehel. Töchtern . Antrag u. Beſchw . wurden zurüdgewieſen. Die weitere

Das Oblo, entſchied : Allerdings kann § 1 des Teſt. für Beſchw . hatte Erfolg. Oründe: 8 2103 BOB. iſt nicht

ſich allein nur dahin verſtanden werden, daß die Frau zwingend in dem Sinne, daß die Einſepung einer

u.die Kinder des Erbl . ſeine gemeinſchaftl.Erben werden Nacherbſchaft in allen Fällen anzunehmen iſt, in denen

ſollen; allein der übrige Inhalt ſchließt eine ſolche der Erbl. angeordnet hat, daß der Érbe mit dem Ein
Auffaſſung aus. Jnsbeſ. ſind die $$ 2, 3, 4 damit un: tritt eines beſtimmten Zeitpunktes oder Ereigniſſes die

vereinbar. Der Erbeneinſeßung in § 1 fann daher Erbſchaft einem anderen herausgeben ſou. Er iſt
nur die Bedeutung beigemeſſen iverden, daß der Erbl. vielmehr nur ergänzend. Die Anordnung kann daher

damit nur jene Perſonen näher bezeichnen wollte, die nur im Zuſammenhang mit dem übrigen TeſtJnhalt

nach den 88 2 bis 6 ſeine Erben werden ſollen. Darnach gewürdigt werden . Maßgebend bleibt daher in erſter

können nur drei Möglichkeiten in Betracht kommen. Linie der ſich hiernach ergebende wirkl. Wille des Erbl .

Entw . hat der Erbl. eine mit ſeinem Ableben ein- u . dieſer Wille iſt nach § 133 BGB. wie jede andere

tretende Erbengemeinſchaft zw . ſeiner Ehefrau u . ſeinen Willenserklärung ohne ſtarres Feſthalten an dem buch

erſt- u . zweitehel. Stindern im Auge gehabt u. ſeine ſtäbl. Sinne desAusdruds zu erforſchen, wenn die
Frau als Teſtamentsvollſtrecerin beſtimmen wollen , Faſſung der Verfügung verſchiedene Auslegungen zus

oder er wollteunter der Vorausſeßung der Erbengemein- laßt. Deshalb iſt es ſehr wohl möglich , daß eine
ſchaft ſeiner Frau den Nießbrauch an ſeinem geſamten bloße Vermächtnisanordnung u . nicht eine Nacherbs

Nachlaß bis zu ihrer Wiederverehelichung oder auf ſchaft dem wahren Willen des Erbl. entſpricht, troga
Debensdauer vermachen, oder endlich ſeine Frau als dem der Wortlaut einer lefw . Verf. den Vorausſeßungen

Vorerbin u. ſeine Kinder als Nacherben einſeßen. Die des § 2103 BOB. genügt. Solche Umſtände liegen vor.

erſte Möglichkeit ſcheitert ſchon an 82, wonach die Witwe, Der Wortlaut der Verfügung läßt Zweifel darüber

fulange ſie ſich nicht wieder verheiratet, hinſichtl. des zu, ob eine Nacherbſchaft oder nur ein obligatoriſcher

Beſißes u. der Verwaltung von aller Aufſicht u . Rech- Herausgabeanſpruch der Kinder für den Fall der Wie
nungslegung befreit ſein ſoll ; denn nach der zwin- derverehelichung begründet werden ſollte. Der wahre

genden Vorſchrift des § 2220 BOB. fann der Erbl . Wille des Erbl.war daher zu erforſchen. Daß zu die

den Teſtamentsvollſtreder von der Rechenſchaftslegung ſem Zwecke das Beſchwo. eine Erklärung des bei der

gegenüber dem Erben überhaupt nicht befreien . Ab- TeſtErrichtung beteiligten Notars erholt hat, iſt nicht

geſehen davon wollte offenbar der Erbl . ſeiner Witwe zu beanſtanden. Der Notar hat nun erklärt, daß der

nicht nur die freie Berwaltung, ſondern auch den Genuß Erbl . auf keinen Fall eine Nacherbfolge gewollt habe;

der Erbſchaft zuwenden . Von einem Nießbrauchsver- er, der Notar, würde ſonſt das Wort „ Nacherbfolge“
mächtnis fann um deswillen feine Rede ſein , weil ſich oder „Nacherben “ im Terte der ihm übergebenen

aus 88 2 , 3unzweifelhaft der Wide ergibt, der Witwe TeſtUrfunde gebraucht haben . Mit dem Erlaſſe der

auch die Befugnis zur freien Verfügung über die Sub- Sicherheit ſei nicht an den Fall des § 2128 BOB.

ſtang, mithin auch zum Verbrauche des Nachi. einzu- gedacht worden, ſondern es ſollte damit vorgeſehen
räumen . Dieſer Wille iſt namentl. der Beſt. in § 3 zu werden, daß die Kinder nicht ſofort beim Ableben des

entnehmen , daß die Kinder das, was nach demTode Vaters eine Sicherheit für ihren obligatoriſchen be:
der Frau ,,noch übrig ſein wird “, nach der geſeßl . Erb- dingten Anſpruch verlangen konnten . Der Notar

folge teilen ſollen. Ein Nießbrauch mit dem Rechte des habe den Erol. perſönlich gekannt u. wiſſe, daß er

Verbrauchs iſt aber rechtl. undenkbar u . im Hinblick auf ſeine Frau nicht in der unbeſchränkten Verfügung
SS 1030, 1036, 1037, 1041 , 1013, 1048, 1055 BOB. ausge- hindern wollte . Am allerwenigſten habe er ſie mit

ſtyloſſen. Alſo bleibt nur die Annahme übrig , daß der einer Nacherbſchaft belaſten wollen . Sein Wide ſei

Erbl. ſeine Frau als befreite Vorerbin i. S. von § 2136 geweſen, daß die Kinder lediglich einen obligatoriſchen
BOB. hinſichtl . ſeines geſamten Nachlaſſes u . ſeine erſt: Anſpruch auf Herausgabe haben ſollten , falls ſeine
u. zweitehel. Stinder als Nacherben gemäß $ S 2100 ff . ein- Witwe ſich wieder vereheliche, u . auch in dieſem Falle
ſeßen wollte. Nur bei dieſer Auslegung kann das Teſt. ſollte die Witwe bis dahin frei verfügen können. Dess

den beabſichtigten Erfolg haben . Sie iſt daher gemäß halb ſei eigens das Verbot einer Sicherheit aufgenommen
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worden . Darnach hat der Notar nicht bloß das ihm des & 32 AV. find alſo nur diejenigen , auf welche die

vom Erbl. übergebene Teſt. ſchreiben laſſen, ſondern FBeamten am 1. Okt. 1919 einen Anſpruch hatten,

bei deſſen Abfaſſung als Berater mitgewirkt u . ſo nicht ſolche, die ihnen erſt darnach bewilligt worden

Gelegenheit gehabt, den wahren Willen des Erbl. ſind. Zu den erſteren gehören ſelbſtverſtändl. auch

kennen zu lernen . Seiner Erklärung kommt daher ſolche, die zwar am 1. Oft. 1919 noch nicht entſtanden

durchſchlagende Bedeutung zu . Seine Angaben find waren, auf welche aber den B. ſchon damals ein in der

ſo eingehend u . beſtimmt, daß das Teſt. nur dahin Folgezeit entſtehender Anſpruch zuſtand, alſo z. B. der

ausgelegt werden kann, daß der Erbl . für den Fall Anſpruch auf die Gehaltsvorrüdungen nach dem Anſtels

der Wiederverehelichung die vermächtnisweiſe Şinaus. lungsvertrag oder auf Gehaltsmehrungen, Teuerungszu

gabe des Rüdlaſſes an die Kinder anordnen , dieſen lagen u. dgl., der ſich aus der Anſtellung eines B.nach

alſo nur einen obligatoriſchen Gerausgabeanſpruch den für gewiſſe Klaſſen von Staatsbeamten geltenden Be

zuwenden wollte u. zugewendet hat, ohne dasRecht, ſtimmungen ergibt, nicht aber Gehaltsanſprüche, die

hiefür Sicherheit von der Mutter zu verlangen . (Beſchl. ſich aus Beförderungen nach dem 1. Okt. 1919 ergeben,

6. ZS. v. 28. Juni 1922, III 62/22) die Anſprüche aus nachher freiwillig gewährten

5484 Teuerungszulagen u . dgl. 3. Der Sen. hat in dem

Beſchl. v. 2. Juli 1921 (BayZr. S. 269 ) ausgeſprochen ,

VI. daß auf Grund des § 32 Av. nur die Meallaſt (= R.)

Anſprüche der Fideitommißbeamten . ) In einer
als ſolche einzutragen iſt, daß aber ein Anſpruch auf

FidSache war ſtreitig, ob nur die Gehaltsanſprüche Eintragung eines den wiederkehrenden Leiſtungen ent
ſprechenden Kapitals nicht beſteht. Der Fall lag zwar

der lebenslänglich angeſtellten oder auch die der auf

Kündigung angeſtellten Beamten nach § 32 AV . vom inſoferne anders, als ein penſionierter FBeamter Ein

26. Sept. 1919 zu ſichern ſind , ob zu den zu ſichernden
tragung ſeines fapitaliſierten jährl. Penſionsbezugs

Anſprüchen auch nach dem 1. Oktober 1919 bewilligte verlangt hatte, während es ſich hier um die Eintragung

Gehaltszulagen gehören u . ob die Sicherung durch
eines unter Berückſichtigung der Kündigungsvereinba

Eintragung von Bauſchbeträgen im Grundbuch zu er
rungen bemeſſenen Bauſchbetrags handelt. Allein auch

folgen hat. Das OblG . hat ausgeſprochen : 1. Nach die Eintragung eines ſolchen Bauſchbetrags findet in

§ 32 AV. v . 26. Sept. 1919 haftet das FVermögen
den AV. feine Grundlage. Nach § 32 Abſ. 5 lekter

von der Aufhebung des F. an auch für die Gehalts Saß wird deshalb auch bei der Eintragung der R.

u . Berſorgungsanſprüche der Beamten , die 3. 8. der
im GrB. zur Bezeichnung der HBerechtigten u. der

Aufhebung des F. im Amte ſind oder vor dieſem
Höhe ihrer Anſprüche auf das Erſuchen des FGer.

Zeitpunkte aus dem Amte geſchieden ſind ; für dieſe
Bezug genommen “. Jns Orb. gehört hienach nur,

Anſprüche iſt nach Abſ. 2 des § 32 mit der Aufhebung
daß für die Verſorgungsanſprüche der FBeamten R.

des F. an den FGrundſtücken auch ohne Eintragung
beſteht u. daß die Perſon der RBerechtigten u . die

im Grb. eine Reallaſt entſtanden , die nach den fol
Höhe ihrer Anſprüche aus dem bei den Anlagen befindl.

genden Abfäßen im GrB . auf Erſuchen des FØer.
Erſuchen des FGer. zu erſehen ſind. Dieſe Borfchr.

einzutragen iſt. Die AV. unterſcheiden nicht zw. den
ſoll zunächſt verhüten , daß das OrB. mit Eintragungen

Gehaltsanſprüchen der auf Lebensdauer u . der auf
überladen wird, ein Geſichtspunkt, deſſen Bedeutung

Mündigung angeſt . B., ſprechen vielmehr allgemein von
bei großen F. mit vielen B. ohne weiteres klar iſt,

den Gehaltsanſprüchen der zur Verwaltung des F.
der aber auch bei kleineren F. ins Gewicht fält, weil

angeſt. B.; die Reallaſt iſt alſo am 1. Oft. 1919 für
die Veränderungen in den Verhältniſſen (3. B. Tod

die Gehaltsanſprüchealler FBeamten entſtanden,mögen
oder Penſionierung, Vorrüden im Gehalt) ſtets Aen

ſie lebenslängl. oder auf Kündigung angeſt . ſein u .
derungen im GrB . zur Folge hätten . Die Borſor.

es hat infolgedeſſen auch hinſichtl . der nur auf Kün
ſteht aber auch mit der Rechtslage im Einklange. Es

digung angeſt. B. die Eintragung in das GrB . zu
läßt ſich kein ziffermäßiger genauer Ausdruck der R.

erfolgen . Es iſt auch nicht erſichtlich , warum die An
ermitteln . Ein Bauſchbetrag aber könnte nur den Sinn

ſprüche der auf Kündigung angeſt. B. weniger der
haben, daß damit eine obere Grenze feſtgeſeßt ſein ſoll,

Sicherung bedürftig oder würdig ſein ſollten als die
bis zu welcher die Anſprüche der FB. aus den F.

der lebenslängl . angeſt. Solange ihre Anſtellung nicht
Grundſt. Befriedigung ſollen erhalten fönnen. Die

durch Kündigung beendet iſt, haben ſie den gleichen
Feſtſeßung einer ſolchen Höchſtſumme würde jedoch

Anſpruch anf Sicherung wie die lebenslängl. angeſt. B.
dem Abſ. i des § 32 widerſprechen, wornach das FVerm .

Wird die Anſtellung beendet, dann iſt allerdings die
allgemein u . ohne Beſchränkung für die Gehalts- u .

Neallaſt für die Zukunft gegenſtandslos, allein für
Verſorgungsanſprüche der FB. haftet . Die R. für

Müdſtände behält die Reallaſt ihre Bedeutung Solange
dieſe Anſprüche kann alſo nicht durch eine Höchſtgrenze

aber die Anſtellung beſteht, iſt die Rechtslage bei
eingeſchränkt werden. Endl. wird der Umfang der

beiden B.-Arten die gleiche. 2. Nach § 32 AV . iſt die
Verſorgungsanſprüche, für welche die R. haftet, im

Streitfalle nicht vom FØer. , ſondern vom Prozeßrichter
auf Erſuchen des FØer. nach Anmeldung in das GrB .

einzutragende Reallaſt bereits mit der Aufhebung der
entſchieden . ( Beſchl. des ZS . v . 20. Mai 1922, Heg. III

Nr. 33/1922). M.

F., alſo am 1. Okt. 1919 entſtanden , ſie kann alſo nur

für die damals beſtehenden, nicht für erſt ſpäter ents

ſtandene Anſprüche entſtanden ſein . Das ergibt ſich

ſchon daraus, daß § 32 AV . nur den Zweď haben VII.

konnte , die Anſprüche der B. zu ſichern , die ſich gegen

das FVerm. als ſolches richteten . Ilm ſolche Anſprüche
Entſchädigung von Angeſtellten auf Grund des

aber handeltes ſich ebenſowenig bei Behaltsanſprüchen,
Brauntw MonopG . Einfluß des Heeresdienſtes. Die

die nach dem 1. Oft . 1919 der FBeſiker bewilligt
Klage ſtützt ſich auf das Branntw MonopG. v. 26. Juli

hat, in deſſen Hand das FVerm . allod geworden iſt,
1918 (ROBI. 887 ), das auf Grund der Vorſchr. in § 266

wie bei B., die er erſt nachher angeſtellt hat. Nachdem
durch VO . v. 6. April 1919 (ROBI. 415 ) am 1. Oft.

das FVerm. nunmehr allodiales u . nur zugunſten des
1919 in Kraft getreten iſt. Der IX . Abſchn. regelt,

nädſten Anwärters noch beſchränttes Eigentum des wie diebeim Infrafttr.beſtehenden Betriebe derSpiri
u . die tätigen der

leßten FBeſigers geworden iſt, ſtehen rein perſönl.
Einführung des Monopols von der Monopolverwaltung

Anſprüche gegen dieſen in Frage, die zu ſichern vom

Standpunkte der Abwickelung der FVerhältniſſe kein
weiterbeſchäftigt oder bei Nichtbeſchäftigung entſchädigt

Anlaß beſtand. „ Gehalts- u. Verſorgungsanſprüche“
werden ſollen . Maßgebend ſind die Beſt. der $8 228

bis 235 über die Beſchäftigung oder Entſchädigung der

') છે . = Fideifommiß ; B. =· Beamte ; R. = Reallaſt. Angeſtellten u. die $$ 240, 241 , wobei der Erlaß der

5172
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näheren Ausführungsbeft. über das Entſchädigungs- des unmittelbar vorausgehenden Vierteljahres) wirkſam

verfahren dem Bundesrat übertragen iſt. Die Ausf.- geworden ſein müſſe, u . endlich iſt bei den Borſor.

Beft. wurden erlaſſen durch Beſchl. des Staatenaus- über die Berechnung u . Anmeldung in § 42 Abſ. 1

ſchuſſes v. 8. Aug. 1919 u. vom ReichsFin Min.bekannt lit. d u. in § 39 beſtimmt, daß der Geſuchſteller die

gegeben in Nr. 31 des Zentralbl . v . 12. Sept. 1919 ihmam 30. Sept. 1919 oder doch innerh . des 2. Quart.

S. 193. Nach § 96 ſind die näheren Vorſchr. über die 1919 zuſtehenden Bezüge anzugeben habe u. daß Gehalt

Entſchädigung der Gewerbetreibenden, Angeſtellten u. u. Bohn auf Grund des lekten Zahlungsabſchnittes

Arbeiter in der Anl. 11 ( Entſcho .) enthalten. Deren zu berechnen ſind. Der Bell. war nach Beendigung

Abänderungen ſind zuſammengeſtellt in dem Beſchl. ſeiner Militärzeit weder bei ſeiner früheren noch bei

des Reichsrats v . 30. März 1920 u. belanntgegeben einer anderen Firma der Spiritusbranche beſchäftigt,

vom ReichsFinMin. in Nr. 17 des Zentralbl. v . 9.April ſeine neuerl. Beſchäftigung wurde vielmehr ausdrüdlich

1920 (S. 559). Einſchlägig ſind die Beſt.im IX. Abſchn. abgelehnt. Bei dem Inkrafttr. des Monopo. , genauer

über die Entſch. an ångeſtellte u . Arbeiter ( S $ 36-44) geſagt an den Stichtagen, dem 30. Sept.u . dem 30. Juni

u . im XII.Abſchn.der Enticho .über das Entſch Verfahren 1919, ift er nicht in einem entſch.-berechtigten Betriebe

(SS 54-61), bezüglich der $$ 59, 59 a, 60 i. d . F. des tätig geweſen. Er hatte auch keine Bezüge auf Grund

Reichsratsbeſchl. v. 30. März1920. Der Bell . war vor eines Dienſtvertrags erhalten oder zu beanſpruchen.

ſeiner Einberufung zum Heeresdienſt u .vor dem 1. Oft. Es unterliegt daher keinem Bedenken , wenn dasBero.

1917 als Reiſender in einem nach § 214 des Branntw.- die fog. Kündigung des früheren Dienſtverhältniſſes

MonopG . entſch .- berechtigten Betrieb der Deſtillations- für bedeutungsios erklärt hat. Das Bero . führt aber

branche mit feſtem Gehalt angeſtellt. Ob er nach§ 235 nur aus : Weil der Bekl.nach ſeiner Entlaſſung vom

Nr. 3 in ſinngemäßer Anwendung der 88 228, 234 Militär noch weiter freiwillig Dienſt im Heere geleiſtet

entſch.-berechtigt iſt, hängtdavon ab, ober bei Inkrafttr. habe, ſei es noch der Fiktion des Gef. ſo anzuſehen,

des Geſ., alſo am 1. Oft. 1919, in einem entſch.-be- als ob er ununterbrochen bei ſeiner früheren Firma

rechtigten Betrieb tätig geweſen iſt. Es kann dahin- beſchäftigt geweſen wäre ; denn er habe ohne ſein Ver

geſtellt bleiben, ob, wie das Bero. annimmt, das ſchulden nach ſeiner Entlaſſung feine Beſchäftigung

frühere Angeſtelltenverhältnis zwiſchen dem Bell. u. nicht mehr aufnehmen können. Mit dieſen Ausführungen

ſeiner Firma unabhängig von dem Willen der beiden vertenntdas BerG . das Verhältnis vonAbſ. III des 8 228

Vertragsparteien, alſo ohne Kündigung, dadurch gelöſt MonopG. zu den Abf.Iu. II, u . damit diebeſchrănfte Trags

worden iſt, daß dem Angeſtellten infolge ſeiner Ein- weite der in Abſ . III aufgeſtellten Fittion . Ab . III bes

berufung zum Beere die Fortſeßung der Leiſtung un- ſtimmt nicht, daß der Dienſt im Heere die Wirkunghabe,

möglich geworden iſt u. er hiedurch den Anſpruch auf daß durch ihn ein EntſchAnſpruch nach Abſ. I entſtehen

Gegenleiſtungen verloren hat. An ſich wäre die Forts fort, ſondern umgekehrt, wenn ein EntſchUnſprud nach

dauer der Anſtellung ungeachtet der Einberufung Abf. I entſtanden iſt,ſoll der Dienſt im Heere beſtimmte

denkbar; der Wille der Parteien hätte dahin gehen Wirkungen hinſichtlich der Berechnung der Höhe des

können, daß nur die Verpflichtungen aus dem Dienſt- Anſpruchs haben, wie ſie Abf. II feſtfest. Die Fittion

vertrag zeitlich, bis zur Beendigung der Dienſtpflicht des Abſ. III bezieht ſich nicht auf ein den EntſchAn

ausgeſett, der Dienſtvertrag ſelbſt aber beſtehen bleiben ſpruch begründendes Erfordernis, ſondern nur auf

folle. In dieſem Fall hätte der Angeſtellte Anſpruch einen deſſen Umfang regelnden Umſtand . (Urt. d .

darauf gehabt, nach der Entlaſſung ſeine Stelle wieder 36. v. 10. Juni 1922, 1 292/1921 ).

anzutreten . Eine ſolche Aufrechterhaltung würde ſich

allerdings nicht von ſelbſt verſtehen ; ein ſolcher wine

der Parteien hätte in irgend einem Zeitpunkt u. in

irgend einer Form einmal ausgedrüđt werden müſſen . B. Strafſachen .

Die entſcheidende Vorausſeßung für die Entſch Be
I.

rechtigung des Bell, liegt aber nach § 235 Monopo.

darin, ob er bei Inkrafttr. in einem Betriebe der De- Bildung der Geſamtſtrafe bei teilweiſer Aufhebung

ſtillatione branche tätig geweſen iſt. Dem ſteht nicht des auf Geſamtſtrafe lautenden Urteils. X. wurde von

entgegen, wenn in § 228 geſprochen wird von den der Strit. wegen drei Verbrechen unter Feſtſeßung von

„ Perſonen, die bei Inkrafttr. des Gef. im Betrieb einer je 6 Mon. für jedes Verbrechen zur Geſamtſtr. von

Meinigungsanſtalt angeſtellt waren ". Denn aus der 1 Jahre Gef. verurteilt. Auf Hev. des A. hat das KG.

Begr. zu SS 225-232 des Entw . ( entſpr. den 88 228 bezüglich eines Verbr. u. der Geſamtſtr. das Urt.

bis 235 des Gef.) geht zwingend hervor, daß went- aufgehoben u. das Hauptverf . vor dem SchwurGer.

ſchädigt werden ſollen die Angeſtellten, die unmittelbar eröffnet, im übrigen aber die Rev. verworfen. Durch

vor Intrafttr. des Gef. in Heinigungsanſtalten, in die Verwerfung bleiben die für die beiden anderen Ver

Deſtillationsbetrieben oder in der Spirituszentrale brechen ausgeworfenen Einzelſtrafen rechtskräftig (MGSt.

tätig ſind, ſoweit ſie inf . des Geſ. nicht oder zu un- 24, (149; 25, 244, 298 ; 26, 169) . Auf Antrag des

günſtigeren Bedingungen weiter beſchäftigt werden ". Staatsanwalts hat die Strá. unter Hinweis auf § 74

Der geſeßgeberiſche Gedanke geht alſo dahin, daß StGB. die beiden Einzelſtr, auf eine neuerl. Geſamtſtr.

ein Doppeltes erfordert wird , daß erſtens der Ans zurücgeführt. Auf Grund des § 74 oder 8 79 StGB.

geſtellte unmittelbar vor dem Inkrafttr. des Gef. in konnte die Strk. als beſchließendes Ger. keine Geſamtſtr.

der Spiritusbranche tätig geweſen ſein muß , u . zweitens , bilden, weil hiezu nur das erk. Ger. zuſtändig iſt. Aber

daß ſeine wirtſchaftl . Stellung in dieſem Zeitpunkt inf. auch § 492 StrPD . berechtigte die Str . nicht zur

der Einführung des Monopo , verloren geht oder ver- Bildung der Geſamtſtrafe. Die A. iſt nämlich nicht

ſchlechtert wird . Dieſer Gedanke iſt in den AusfBeſt. durch verſchiedene rechtstr. Urt. zu Strafen verurteilt,

der Enticho . überſichtlicher herausgearbeitet u. ſinn- ſondern nur durch ein rechtskr. Urt. Bei dieſem Urt.

hat

37 die Vorausſeßungen für die Gewährung einer erkennung einer Geſamtſtr. außer Acht gelaſſen , ſondern

Entſch., ſei es als Rechtsanſpruch ($ 36 ) mit dem Stich- bereits nach § 74 StGB. eine Geſamtſtr. gebildet. Bon
tage des 30. Sept. 1919, ſei es aus Billigkeitsgründen der Bildung einer Geſamtſtr. durch das beſchließende

(8 37) mit dem Stichtage des 30. Juni 1919, in dem Ger. nach § 492 der StPO . kann alſo keine Rede ſein.

eben erörterten Sinne klar zuſammengefaßt werden . Die Geſamtſtr. hat vielmehr das erk . Ger. feſtzuſeßen,

Daher iſt auch weiter in der Entſcho. bei den Vorſchr. hier dasSchwuro. Daran wäre dieſes auch nicht bei
über den Umfang des Entſch Anſpruchs in § 38 Abſ. 1 Freiſprechung gehindert (R&St . 24, 149) . Ob das

vorgeſchrieben , daß die Kündigung des Dienſtverhält: Schwurg. nach 8 74 oder 8 79 des ŠOV feſtzuſeßen
niſſes am 1. Okt. 1919 (oder im Falle des § 37 innerh . hat, iſt hier nicht zu entſcheiden, ebenſo nicht, ob bes

n.
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güglichder beiden oder wenigſtens einer Einzelſtrafe Die Hev . wurde verworfen . Gründe: $ 105 b wie

die Bollſtređung eingeleitet werden kann. (Beſchl. d . der ganze Tit. VII der GewD. will nur die gewerbl.

I. Strs. d. 2. Juni 1922, I Nr. 296/1922) . Arbeiter gegen mißbräuchl. Ausbeutung ihrer Arbeits
Ed. kraft (chüßen. 105 b bezweđt nicht die Heilighaltung

der Sonn- u. Feſttage, ſondern ſoll nur dem Arbeiter

II. Ruhe u. Erholung gewähren. Vorausſeßung für die

„ Geſchloſſene Ortsteile“ i. S. des frFahrz6 .
Anwendung wäre in erſter Linie, daß die beſchäftigten

A. iſt mit ſeinem Arw . ins Stadtinnere mit
Perſonen im Gewerbe des A. als Lehrlinge oderGes

einer der Fahrgeſchwindigkeit von 40 km in der
hilfen beſchäftigt waren . Das war nicht der Fall.

Stunde entſpr.Schnelligkeit gefahren an einer Stelle,
Der Tapeziererlehrling führte einenvon ihm ſelbſtändig

wo auf der rechten Straßenſeite dicht neben einander
übernommenen Auftrag aus u. wurde dabei vom Neffen

drei Säuſerblods mit insgeſ. 20 bewohnten , aus 3
des A. unterſtüßt. Heiner von ihnen ſtand zum Angekl.

Geſchoßen beſtehenden Häuſern mit Vorgärten liegen,
in einem Arbeitsverhältnis i . S. des Tit. VII GewO.

auf der anderen aber nur eine Halteſtelle der Straßen
Solche Fälle werden vom 105 b nicht betroffen . ( Urt.

bahn liegt . Dieſe Gegend hängt mit dem Stadtinnern
d . II. Strs. v . 11. Mai 1922, Med Reg.II Nr. 136/1922).

Ed .

inſoweit zuſammen , als an dem dazw . liegenden Teil

der Straße auf beiden Seiten einzelne baul. Anweſen IV.

ſtehen. Å .wurde auf Grund des § 21 ArFahrzG . ge

ſtraft. Die Hed.wurde verworfen . Øründe: Geſchloſt. gft $ 433 HAbgQ. uur eine Verfahrensnorm i . S.

Ortsteilei . S. des § 18 Abſ. II find Teile eines Ortes, de8 g 380 StPO. ? Das angef. Urt. beruht auf irriger

gleichgültig ob größere Stadt oder tleinerer Sandort, Nichtanwendung des § 433 NAbgD. A6.1S. 1 ſchreibt

deren Gebäude örtlich zuſammengeſchloſſen ſtehen im vor, daß, wenn eine Verurteil. wegen Stöinterz.oder
Gegenf. zu vereinzelten Häuſern in der offenen Feld- StGefährd. davon abhängt, ob ein StAnſpruch beſteht,

mart. Es iſt nicht erforderlich , daß Þaus an þaus oder ob u . in welcher Höhe ein StAnſpruch verkürzt

unmittelbar angebaut iſt, die Gebäude müſſen nur oder ein StVorteil zu Unrecht gewährt iſt, u. der
denEindrud derZuſammengehörigkeit machen. Dieſe AFiný . über dieſe Fragen entſchieden hat, deſſen Entſch.

muß ſich insbeſ. dem Wagenfahrer erkennbar zeigen. das Ger. bindet. Nach S. 2 hat, wenn keine Entſch.

Es iſt tein Grund einzuſehen , aus demBebauung auf des Fing. vorliegt, dieſe Fragen jedoch von Fin.:
beiden Straßenſeiten Vorausſeßung wäre. Swed des Beh . oder Finger, zu entſcheiden ſind, das Ger. aus

§ 18 Abſ. 2 iſt, den Bewohnern einer Mehrzahl von zuſéßen, bis über die Fragen rechtsträftig entſchieden

zuſammengehör. Gebäuden einen Schuß gegen ſicher- iſt. Durch § 433 RAbg0 . ſoll das unannehmbare Er

heitsgefährl. u . überraſches Fahren von ArFahrz. gebnis vermieden werden , daß in derſelben StSache

zu gewähren, den vereinzelt ſtehendeGebäude nicht widerſprechende rechtstr. Entſch . im StFeſtſe} Verf. u .im
in dem Maße beanſpruchen können . Es wird häufig gerichtl. SíStrafverf. ergehen . Øierbeifoll demRFinø.
vortommen , daß bei Anlage neuer Häuſerkomplere, zur Erzielung einer einheitl. Behandlung der StSachen

der Erbauung fog. Kolonien, die Bäuſer anfänglich nur im Heiche ein ausſchlaggebender Einfluß eingeräumt

auf der einen Seite erbaut werden. Der Geſ eber werden. Hienach iſt angeordnet, daß die Strafer.,

lann nicht gewollt haben , daß bis zur Bebauung der wenn keine entſpr. Entſch der FinBeh. oder FinGer.
anderen Seite den Bewohnern der bereits bebauten ergangen iſt, das Strafverf. ausſeßen, bis eine ſolche

Seite der Schuß nicht zuteil werden ſoll. Es gibt vorliegt u. rechtsträftig iſt . Den StrafGer. iſt dadurch
Ortsteile, die überhaupt nur auf einer Straßenſeite jede Möglichkeit ſelbſtändiger Entſch. über die äußeren

bebaut werden können, weil aufder anderen Flüſſe Tatbeſtandsmerkmale der Stšinterziehung u .StGefähr
oder Abhänge natürliche Hinderniſſe bilden. Zu einem dung entzogen . Fraglich kann ſein, ob § 433 RAbgD.

geſchloſſenen Ortsteil i. S. des § 18 Abſ. 1 muß nichi eine Rechtsnorm über das Verfahren “ i . S. des

auch die vor deſſen Gebäude gelegene u. den Zu- § 380 StPO. iſt, ſo daß die Rüge ſeiner Verleßung
tritt zu den einzelnen Häuſern gewährende Straße ausgeſchloſſen wäre. Der Sen. verneint das. Allerdings

gerechnet werden, auch wenn der Drtsteil nur einſeitig bildet das Erfordernis vorgängiger Entſch. der Fin

bebaut iſt; die gegenüberliegende Straßenſeite iſt ja Stellen keine , Prozeßvorausſeßung “, ſondern nur eine
auch Beſtandteil dieſes Ortsteiles. Wer dieſe Straße ,Urteilsvorausfepung ". Auch iſt § 433 Abg0 . , ſoweit

befährt, fährt ſomit innerhalb des Ortsteiles. (Urt. er den StrafØer. die Ausſeßung zur Pflicht macht,
d. I. Strš. v. 22. Juni 1922, I 300/1922) . Ed . im weſentl. prozeſſual. Er enthält aber auch eine

materiellrechtl. Vorſchr. inſofern, als er den StrafØer.

verbietet, den äußeren Tatbeſtand von Stýinterz. oder

StGefährd . ſelbſtändig feſtzuſtellen, u . ſie anweiſt, hin

Die Anwendung der $$ 105b und 146 a GewO.
fichtl. der äußeren Tatbeſtandemerkmale die Anſchauung

(Sonntag & ruhe) lett ein Verhältnis de& Arbeitgeber
der FinBeh . zugrunde zu legen . Es handelt ſich alſo

zu den in ſeinem Betriebe beſchäftigten Perſonen voraus.
um eine Rechtsnorm , die nicht ausſchließlich dem

A. betreibt eine Schreinerei. Ein im Nachbarhauſe Prozeßrecht angehört, ſondern „gemiſchten “ Jnhalt hat.

wohnender Capeziererlehrling erbot fich gegen ein
( Urt. d. II. Strs . v . 19. Juni 1922, II 134/1922).

Ed .

Trintgeld eine Matraße des A. ausjubeſſern. An

einem Sonntag führte er die Arbeit aus, unterſtüßt

von einem bei A. wohnenden Neffen des A. Von der

Anklage wegen einer Zuwiderh.nach 88 105 b, 146 a Begriff des Ausfuhruuternehmeus. A., der den

GewD. wurde A. freigeſprochen , weil der Titel VII Warenſchmuggel nach der Schweiz gewerbsmäßig bes

GewD. nur das Verhältnis des Arbeitgebers zu den treibt, hat anjangs 1922 in M. Waren aufgekauft u .

in ſeinem Betriebe beſchäftigten Perſonen regele u . die in ſeinen Gaſthof verbracht, um ſie entgegen dem ihm

Arbeitnehmer vor der Ausnüßung durch die Arbeit- bekannten Ausfuhrverbote bei ſeiner unmittelbar bevor

geber ſchüßen ſolle, $ 105 b hier aber nicht angewendet ſtehenden Abreiſe nach der Schweiz auszuführen . Er

werden könne, da die beſchäftigten Perſonen nicht im wurdewegen Zuwiderh . gegen 88 1 u . 7 der Vo. des

GewBetriebe des A. angeſtellt u . nicht für deſſen RWirtſch Min .über die Außenhandelskontrolle v . 20. Dez.

GewBetrieb tätig geweſen ſeien . Die Rev. des Sta. 1919 (NOBI . 2128) mit § 1 u . 3 der Bef. desſelben

iſt damit begründet, daß die von der Strk . gewählte Min . v . 1. Dez. 1921 (StA . Nr. 289) zu Geldſtrafe ver :

Nuslegung der $$ 105 b, 146 a GewO. zu eng ſei u . urteilt . Die Rev. wurde verworfen. Gründe : Die

weder dem Sinne noch dem Zwede des Gef. entſpreche. | Feſtſtellung, daß A. die Waren in den Gaſthof zur
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Mitnahme bei der unmittelbar bevorſtehenden Abreiſe den Polizeibeh . bei ſolchen Veranſtaltungen zur Wahrung

nach der Schweiz verbracht hat, genügt nach feſtſtehender der öffentl. Ruhe, Ordnung u . Sicherheit dieMöglichkeit

Hechtſpr. für den Begriff des Ausfuhrunternehmens, zu geben, Ausſchreitungen durch rechtzeitige Borteh

unter den zwar nicht bloße vorbereitende, wohl aber rungen entgegenzuwirken. Dagegen iſt die Annahme

Verſuchehandl., d . 5. den Anfang der Ausführung in der Strñ. nicht bedenkenfrei, daß die Unterlaſſung der

ſich ſchließende Handl. , fallen . Denn A. hatte die Waren Einholung der Polizeil . Erlaubnis auf fahrl . Verſchulden

nicht nur einſtweilen unter Vorbehalt einer ſpäteren beruht. Der Angefl. hat ſich darauf berufen , daß er

Entſchl. über ihre Ausfuhr in ſeinen Beſiß gebracht, ſich bei Entrichtung der Luſtbarkeitsſteuer bei dem

ſondern bereits den beſtimmten Vorſaß gefaßt, ſie über ftädtiſchen Oberinſpektor erkundigt habe , ob noch weitere

die Grenze zu ſchaffen , u. mit der Ausführung begonnen . Formalitäten zu erfüllen ſeien , ú . hierauf eine ver

Mit demBerbringen in den Gaſthof befanden ſich die neinende Antwort erhalten habe. Er hat weiter vor

Waren ſchon auf dem Weg ins Ausland, mit ihr hatte gebracht, daß er auch bei früheren Veranſtaltungen

nach dem Willen des Täters die Bewegung nach der keine Erlaubnis erholt habe, was ſtets unbeanſtandet

Grenze begonnen. Daß die Gegenſt. bis zum Abgang geblieben ſei, u. daß im Süden der Stadt München

des von A. gewählten Bahnzuges im Gaſthof abgeſtellt überhaupt keine Erlaubnis verlangt werde . Das Urt .

wurden, war ohne Belang; eine Unterbrechung iſt führt dagegen aus, daß er ſich als gebildeter in Sports

dadurch nicht bewirkt worden . Der Fall wäre nicht jachen erfahrener an der Spiße eines Verbandes ſtehender

anders, wenn A. etwa die Ware mit dem gleichen Mann auf die Auskunft einer unzuſtändigen Behörde u.

Borſaß erſt auf dem Wege zum Bahnhof gekauft u . auf die Unterlaſſung von Beanſtandungen durch unterge

mit ihr ohne weiteren Aufenthalt den Zug beſtiegen ordnete polizeil. Organe nicht hätte verlaſſen dürfen .

hätte. Das von dem Vorſatz beherrſchte Verbringen Es iſt zuzugeben, daß ſich derAngekl. auf die unrichtige

in den Gaſthof ichloß ſchon ein Náherheranſchaffen an Auffaſſung des Jnhalts eines Strafgeſ., auf einen

die Grenze, alſo eine der Handl. in fich, in denen ſich Rechtsirrtum beruft. Das StØB. enthält keine allgem .

bei Vollendung die Ausfuhr verkörpert haben würde. Vorſágr. darüber, ob die Untenntnis des StGB. oder

(Urt. d . II. Strs. v . 15. Mai 1922, II 139/22) . ein ſonſtiger Jrrtum auf dem Gebiete des Strafr. zu

Ed. berüđſichtigen ſei. Nach der allgemein geteilten Auf

faſſung des RG . iſt die Unkenntnis des Strafgeſ. un

VI. erheblich . Dieſer Standpunkt fann zu unbilligen

Wer iſt nach Urt. 203 Nr. 5 mit 45 Abſ. 1 del
Härten führen insbeſ. dann, wenn es ſich um die Aus

legung von Sondergelegen handelt (ObLg. StS. 10 ,
Waſſer6 . ftrafbar ? Gründe : Nach Art. 203 Nr. 5

388). Solche Härten können ſich aber auch in Fällen
des Waſſer . (WG.) v . 23. März 1907 wird beſtraft,

wer den Vorſchr. des Art. 45 Abf. 1 zuwiderhandelt.
ergeben, in denen, wie in Art. 32, Nichterholung der

Aus dem Ausdruđe : , wer“ u. aus dem Rechtsemp
polizeil. Erlaubnis eine der Vorausſeßungen der Straf

finden heraus möchte man annehmen, daß, wenn
barkeit bildet. In ſolchen Fällen wäre es nach dem

allgem . Grundjage der Unbeachtlichkeit des Rechtsirrs
ſchon der Ufereigentümer ſtrafbar iſt, erſt recht ein

tums bedeutungslos, wenn ſich der Beſchuldigte ſogar
Dritter wegen Vornahme der durch Art . 45 Abſ. 1

darauf berufen könnte, daß die zuſtändige Polizeibeh.

verbotenen Handl. zu beſtrafen iſt. Weder der Entw .

des WG. noch die Verh . im Landtag u. Meichsrat geben
ſelbſt keine Erlaubnis für erforderlich gehalten habe.

Jn einem ſolchen Falle iſt feine Beſtrafung angängig .
Aufſchluß. Die Frage muß deshalb aus dem Geſeke

Der Einwand muß aber in dieſem Sinne aufgefaßt
ſelbſt beantwortet werden . Strafbar iſt, wer den werden. kann mit der Gerechtigkeit nicht in Ein

Vorſchr. des Art. 45 Abſ. 1 zuwiderhandelt. Dieſe
klang gebracht werden , wollte man bei veränderter

Vorſchriften betreffen aber nur den Ufereigentümer u . Stellung der Polizeibeh folchen Veranſtaltungen gegens

die Perſonen nach Art. 210. Deshalb muß angenommen über den durch ihr eigenes Verhalten genährten Jrrtum

werden, daß nur dieſe Perſonen verantwortlich ſind.
über den Inhalt eines Strafgeſ. für belanglos erachten.

Die gleiche Auffaſſung wird auch von Eymann (WG.
Da der Saß von der Unentſchuldbarkeit des Rechts

I, 444) u . Schiedermair (Strafrechtl. Nebeng. Bayerns

S. 507 Nr. 12) vertreten. Dieſer führt noch aus, daß
irrtums nicht geſekl. feſtgelegt iſt, iſt es ſtatthaft,

ein Dritter etwa durch Teilnahme an einer ſtrafb. Handi.
daß der Richter ſolche Bärten vermeidet. Daher wird

die Stk. zu unterſuchen haben, ob die Verteidigung
desUfereigentümers fich ſtrafbar machen tann. A. iſt des

halb nur ſtrafbar, wenn er bei der Handl. Ufereigen
hinſichtlich der inneren Tatſeite wahr iſt, u. wird zu

prüfen haben, ob der Angell. aus den erwieſenen Tat
tümer war oder die Wieſe vermöge eines nußbaren

ſachen ohne fahrl. Verſchulden hätte entnehmen dürfen,
dingl. Rechtes beſaß (Brenner, WG.N. 5 zu Art. 210 )

daß eine polizeil. Erlaubnis zu dem HWSp . nicht er
oder bei Nichtvorhandenſein dieſer Vorausſeßungen ſich forderlich ſei. Die Erkundigung bei dein ſtädtiſchen

etwa an der ſtrafb. Handl . des Ufereigentümers ſtraf- Beamten über Erfüllung weiterer Formalitäten be

bar beteiligt hat. (Úrt. d . I. Strs . d . 23. Mai 1922 ,
ſeitigt nicht die Prüfungspflicht, da hieraus allein

Rev.- Reg. I Nr. 168/1922) . Ed.
noch kein zureichender Schluß darauf abgeleitet werden

kann, daß er ſich hinſichtlich des Erforderniſſes der

VII. poliz . ErlaubnisimZweifel befand. (ürt. d . II. Strs.

v . 10. April 1922, Nr. 94/1922) .
Ed .

Deffentlich veranſtaltete godeywettſpiele ( = YWSD.

find erlaubnispflichtig . Kann Jrrtum über die Gr

laubnispflicht vor Strafe ſchüßen ? Deffentl. Luſtbar VIII.

keiten i . S. des Art. 32 Abſ. 1 Nr. 1 PolStOB . ſind

Veranſtaltungen oder Vorführungen, die nach der Ab
Die Unterrichtsſtunden für die Volksfortbildungs

ſicht der Veranſtaltenden dazu beſtimmt u . geeignet
ſchulen jeten die Bezirksämter feſt.') Nach Art. 10 A69.1

ſind , zu ergößen u. zu unterhalten, u . die nicht auf
der VQ . v . 22. Dez. 1913 (GVBI. 960) werden Stunden in

beſtimmte Perſonen beſchränkt, ſondern jedermann zu :
der VFSch. auf die Monate nach Einvernahme der ver

gänglich ſind. Die Annahme der Strk . , daß das HWSP.
ſtärkten Gemeindeverwaltung durch die DiſtrSchulBeh.

unter Art. 32 falle, iſt zutreffend, weil es jedermann
( Stadtſchulkommiſſionen) verteilt. Jm § 11 iſt vor:

ergößen und unterhalten ſollte u . konnte . Daß HWSp .
geſchrieben, daß der U. in der VFSch. tunlichſt nur

u . ähnl . ſog . Naſenſpiele in Art. 32 nicht aufgeführt ſind,
an Werktagen erteilt werden ſoll. Am 19. Juni 1921

iſt belanglos. Jn Art. 32 find Luſtbarkeiten nicht er
beſchloß der verſtärfte Gemeinderat von E. , daß der

ſchöpfend, ſondern nur beiſpielsweiſe angeführt (vgl. FSchu . mit 3 Wochenſtunden eingeführt u. für Mädchen

0620.München Stš.6, 429/31). Die Borſchr. bezwedt, 1) u . = Unterridt ; VF50. = Volfsfortbildungsibule.
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an den Dienstagen, für die Knaben an den Mittwochen

erteilt werden ſolle. Das Bezirksamt erließ ſodann

an den Gemeinderat E. eine Entſchließung, daß gegen

dieſe Feſtlegung des VFSchu. keine Erinnerung beſtehe.

Die Štrk. hat die Regelung für rechtsgültig erachtet,

die Feſtießung der Stunden für die VFSch . ſei Sache

der Schulleitung u. ſtehe deshalb den Vorſtänden der

Bezirksämter zu. Das iſt mit einer Ausnahme zu
billigen. Die DiſtrSchulBeh. ſind durch die BD. O.

28. Aug. 1919 aufgehoben worden. Es frägt ſich , welcher

der durch die VO. neu geſchaffenen Behörden die dieſen

im Art. 10 der VO. v . 22. Dez. 1913 zugewieſene

Aufgabe zugefallen iſt. Nach $$ 26, 27 u . 30 Abſ. 3

der VO. vom 28. Aug. 1919 iſt der Vorſtand des Beza .

die zuſtändige Stelle, da die Verteilung der Stunden

der VFSch. auf die Monate i. S. der VD. vom 22. Dez.

1913 nicht Sache der Schulleitung, ſondern der Schul

aufſicht iſt. Das ergibt ſich daraus,daß die Einvernahme

der Gemeindeverwaltungen u . nicht der Pokalſchulinſp.

angeordnet iſt. Die Hev . rügt, das Schreiben des

Beja . fege in ſeiner Faſſung keine Ustunden feſt. Die

Müge geht fehl. Es unterlag dem Ermeſſen des BezA.,

in welche Form es die Entſchließung fleiden wollte.

Durch die Genehmigung des Vorſchlags hat es deutlich
geſagt, an welchen Tagen u. Stunden VFSchUnterricht

zu erteilen iſt. Weiter wird behauptet, nach § 10 der

BO. v . 22. Dez. 1913 ſei den DiſtrSchulbeh.nur die

Verteilung der uStunden auf die Monate, nicht aber

die Feſtſeßung übertragen worden. Auch dieſe Rüge

iſt nicht begründet. In der Aufgabe, die uštunden

auf die Monate zu verteilen , iſt auch die Pflicht ents

halten, die ustunden auf die Tage auszuſchlagen.

Die weitere Behauptung, der Beſchl. des verſtärkten

Gemeinderats v. 19. Juni 1921 ſei nicht richtig nieder

geſchrieben , mehr als die Hälfte der Ánweſenden habe

ſich gegen die Feſtlegung der UStunden auf einen

Werftag ausgeſprochen, iſt bedeutungslos . Denn gemäß

§ 10der VD . v . 22. Dez. 1913 ſeßt die UStunden nicht

die Gemeindeverwaltung feſt. Der Beſchl. des BezÀ.

iſt gültig, auch wenn die Mehrzahl der Gemeinderäte

fich für die Abhaltung der UStunden an den Sonn

tagen ausgeſprochen hätte . (Urt. d . II . StrS. v . 22.Mai

1922, MedHeg. II Nr. 150/1922) .
Ed.

Oberlandesgericht München .

Wohlerworbene Rechte von Nichter-Altpenſioniſten.

Art. 1 des PEG. v . 23. März 1921 , der zw . den vor

u. nach dem 1. Jan. 1909 in den Ruheſtand getretenen

Beamten ( = B .) nicht unterſcheidet, hat die vor dem

1. Jan. 1909 in den Ruheſtand getretenen B. in ihren

erworbenen Rechten nicht verleßt. Denn er hat, ohne

an den Rechtsgrundſäßen etwas zu ändern, nach denen

ſie penſioniert wurden, auf ſie die Penſionsgrundſäße

des BG . angewendet, um ſie in ihrer wirtſchaftl. Lage

günſtiger zu ſtellen als bisher. Der Gefeßg. mußte nicht

für die Erhöhung des Ruhegehalts die vor dem 1. Jan.

1909 geltenden Grundſäße des Staatsdieneredittes

(IX. VerfBeil.) anwenden , ſo daß die vor dem 1. Jan.

1909 in Ruheſtand getretenen B. den Ruhegehalt auf

Grund des nach dem Bo. oder der Beſoldo. zu ge

währenden Gehalts nach den alten Penſionsgrundſäßen

verlangen könnten, was für den Beſchwf. bedeuten

würde, daß er den vollen Gehalt der Beſoldungsgr.X

beanſpruchen könnte. Daß dadurch Altpenſioniſten im

Einzelfalle nicht ſo begünſtigt worden ſind wie die

Neupenſioniſten, ändert daran nichts. Der BeſchwF.

hat alſo fein Recht darauf, daß, wenn ſich der Gehalt der

aktiven Richter erhöht, ſich damit auch ſein dem früheren

Dienſtgehalt entſprechender Ruhegehalt bis zu ſeinem

Dienſtgehalt erhöht. Auch der Geſichtspunkt, daß das

SIDED. dem pragm . Nichter eine ſtandesgemäße Ali

mentation auf Lebenszeit gewährleiſten wollte, um

ihn unabhängig zu machen, u . daß der derzeitige Ruhes

gehalt dem BeſchwF. feinen ſolchen ſtandesgemäßen

Unterhalt mehr bietet, iſt nicht behelflich . Der Ge

halts- oder Ruhegehaltsanſpruch iſt fein Unterhalts

anſpruch u . die in der Rechtſpr. entwiđelten Grundfäße

über die Erhöhung der Unterhaltsbeiträge ſind auch

nicht entſprechend anzuwenden. Dieſer rechtl. Standpunkt

läßt ſich weder mit dem Wortlaut der alten bager.

Verf. rechtfertigen nochiſt er in der Nechtſpr. anerkannt

(RGZ. 104 , 59 ff. ). (Beſchl. des I. ZS. v . 30. Juni

1922, BeſchwReg. 307/22 I) . K.

5476

5481

IX.

Nach der Bet. dom 5. März 1922 ( JMBI. S. 67)

fönnen die Gerichte nachträglich Bewährungefriften
nicht

abtürzen . Den Gerichten iſt durch die ſeit 1. Apr. 1922

geltenden Vorſchr. der Bef. v . 5. März 1922 (JMBI.

Š. 67) nicht die Befugnis eingeräumt, eine Bewäh

rungsfriſt nachträglich – außerhalb rechtzeitiger Bes

ſchwerde abzukürzen u. dadurch einen vorzeitigen

Straferlaß zu bewirken. Dieſe Befugnis ſtand ihnen

zu nach § 12 Abſ. 1 der Bet. v . 11. Juli 1919 (FMBI.

S. 239), wonach ausdrüdlich neben der Bewilligung

der Bew Fr. auch deren Widerruf, Verlängerung u .

Abfürzung anheimgegeben war; ſie ſteht ihnen aber

nicht mehr zu nach § 13 Abſ. 1 der Bel. v. 5. März

1922, wonach ſie ermächtigt ſind, eine BewFr. zu bes

willigen , ſie zu verlängern , bei ſchlechter Führung zu

widerrufen u. im Falle guter Führung während der

Friſt nach deren Ablauf den Erlaß auszuſprechen . In

gleichem Sinne ſpricht § 32 Abſ.1 von den weiteren Ents

icheid. über „ Verlängerung der BewFr. , Wideruf, Erlaß

der Strafe“ . Nirgends iſt mehr den Gerichten die ihnen

früher ausdrüdlich eingeräumte Abkürzung der Bew Fr.

u . damit ein vorzeitiger Straferlaßvorbehalten. (Beſchl.

d. II. Strš. v . 18. Mai 1922, II Nr. 460/1922 ).

5450
Ed .

Vierter Bayer. Anwaltsverbandstag.

Der Bayer. AnwVerb . hielt in München am 8. u .

9. Juli 1922 unter dem Vorſit des Rechtsanwalts

Dr.Mar Friedländer (München ) ſeinen Verbandstag .

Zugegen waren außer den Delegierten der BerbVereine

u . zahlreichen Münchener Anwälten: Der Präſident
des Reichsfinanzhofes Jahn, die Senatspräſidenten

Mrozet u . Kloß, der Vorſißende des Deutſchen Anwalt

vereins Juſtizrat Nurlbaum u . der Geſchäftsleiter dieſes

Vereins Dr. Dittenberger. Am 1. Tag ſprachen die

Rechtsanwälte Dr. Otto Stahn u. Dr. Fürnrohr (München )

über die „Anwaltſchaft u. das Steuerrecht“; erſterer
behandelte die berufl. Tätigkeit des Anwalts in Steuer

ſachen u . ſeine prozeſſuale Stellung bei den FinBeh. ;

lekterer ſprach über den Anwalt als Gegenſtand der

Beſteuerung. Beide Vorträge wurden mit großem

Beifall aufgenommen. Am 2. Tag beſchäftigte ſich der

Verb Tag mit der für die Anwaltſchaft außerordentlich

wichtigen Frage der Penſion $ verſicherung, über

die Juſtizrat Dr. Hugo Cahn-Nürnberg ein aus.

gezeichnetes, ſehr beifällig aufgenommenes Referat er:

ſtattete. Er erörterte die Denkſchr., die eine unter

ſeiner Leitung ſtehende, vom bayer. AnwVerb . ein

geſepte Kommiſſion ausgearbeitet hatte u . die in den

Nachr. des Deutſchen Anw Vereines ( S. 92 ff.) abgedruct

iſt. Der Verb Tag beſchloß einſtimmig die Billigung der

darin enthaltenen Vorſchläge u . ihre Hinübergabe an

die Vertreterverſammlung des Deutſchen AnwVereins,

die ſich Anfang Sept. gleichfalls mit der Frage befaſſen

wird. Zum Schluß berichtete NA. Krauß II-München

über „ Erſparung von Bürounkoſten “.
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Bücheranzeigen.
wältigt, als es überhaupt möglich iſt. Die Erläutes

rungen find überall beſtimmt u . flar, heben das Ent

ſcheidende deutlich heraus u. faſſen die außerordentlich
Roſenthal, U. Dr., Meichsgeſetz gegen den un

zerſplitterten Fundſtellen in Schrifttumu. Rechtſpr.
lauteren Wettbewerb v. 7. Juni 1909 ,

5. Aufl . Gr. -Ler. 374 S. Berlin -Leipzig 1922, Ver.
mit einer bisher unerreichten Vollſtändigkeit auf klei

wiſſenſchaftl. Berleger. Geh . Mt. 150.-, geb. nem Naum zuſammen. Verdienſtvoll iſt auch, daß der

MI. 180.-. Verf. die Uebertretungen des StOB. in einem beſ.

Abſchnitt mit hereingenommen hat. In der Sache
Der Kommentator erfreut ſich in Fach- u . gewerbl.

geht er vielfach ſeine eigenen Wege ; er begnügt ſich
Areiſen des größten verdienten Anſehens. Seine Be: nicht damit, die herrſchende Meinung oder die grunds
kämpfung der allzuengen Auffaſſung des RG. über

legende Entſch . anzuführen, ſondern wahrt ſich nach

die Zuläſſigkeit der Unterlaſſungsflage hat noch nicht jeder Richtung daš ſelbſtändige Urteil. Wenn man

zum vollen Erfolge geführt, wird aber dieſes Ziel wohl ihm auch nicht überall beiſtimmen kann, ſo wird doo
noch erreichen (ſ . RO. 82, 64 ; vgl. S. 37, 41, 71 , 169, ſeine Stimme bei der Weberprüfung hertömmlicher

197 , 224, 263). Die einzelnen maßgebenden Begriffs Anſichten wohl beachtet werden müſſen .

beſt. S. 26 f., 47 über die Klageberechtigung ſind wegen
von der Pfordten.

ihrer, trots Gründlichkeit, knappen Darſtedungsform

glänzend gelungen . Der Auffaſſung über Nichtanwens

dung des Geſ. auf Rechtsanwälte möchte ich mich nicht
Jörgenſen, 6., Behrbuch des Fernidentifizies

anſchließen , denn der Begriff „ Gewerbetreibende“
rungsverfahren s. Der. 8 °, 162 S. Berlin u .

i . Š . des ÜWG, iſt ein anderer als in der GewO.
Potsdam 1922. Verlag A. W.Hayns Erben. Mr. 50.-,

zu begrüßen wäre es geweſen, wenn beider Begriffs- Jn mehr als 10jähriger Arbeit hat der däniſche

beſt. die Frage geprüft worden wäre, ob nicht Ketten- Polizeiinſpektor Jörgenſen ein Syſtem aufgebaut, das

handel, Preistreiberei (ROBI. 1918 , 395 ; 1920, 2107) mit þilfe dałtyloftopiſcher Merkmale geſtattet,

den Tatbeſtand des unl. WB. erfüllt, wenn ferner jede einzelne Perſon ſo genau zu identifizieren u . mittels

der Einfluß der 88 71, 100 BetrRG . berührt worden einer Formel darzuſtellen,daß jede Berwechſlung auss

wäre. Vorbildlich iſt die Rechtsverfolgung S. 47 bis geſchloſſen iſt u . daß auf Grund dieſer Formel telegra

82 durch Kennzeichnung der materiellenVorausſeßungen
phiſch oder telephoniſch u. mittels eines eigens bears

u . des formellen Verfahrens (S. 320) erſchöpfend
beiteten Seritons aller intern. Verbrecher gewiſſers

dargeſtellt, wobei die „ Hilfsanſprüche“ neben dem
maßen ein dattyloſfopiſches „portrait parlé" des betr.

Unterlaſſungsanſpruch (83—101) nicht vergeſſen ſind. Individuums gegeben iſt. Nach den zahlreichen jest

Die vielfach beſtrittene Frage, ob der durch unl. WB. eingeführten Fingerabdruđverfahren im In- und Aus

Geſchädigte Rechnungslegungvom Schädiger verlangen
land iſt eine ſolche Individualiſierung nicht möglich,

fönne, iſt mit Recht S. 97 bejaht und dies eingehend es fann vielmehr die Einzelfeſtſtellung nurdurchVers

begründet ; die einzelnen Beſt. ſind überſichtlich durch
gleich des jeweiligen Fingerabdruđblattes mit allen

im Drud hervorgehobene Stennworte erläutert ( S.102f.). unter einer beſtimmten Klaſſen- oder Unterklaſſen formel

Einen breiten Raum nehinen ſelbſtverſt. die Erläuter. einregiſtrierten Perſonen erfolgen . Das Verfahren

zu § 1 des Geſ. ein. Der Kritit (S. 121) des Ert. d . Jörgenſens iſt, wie von einer anfangs Mai in Berlin

NG. in GewRSchuß 1913, 65 wird man ſich anſchließen zuſammenberufenen Konferenz der Erkennungsdienſt

müſſen . offentlich gewinnt die Anſicht (S. 125) über leiter des In- und Auslandes einſtimmig anerkannt

die Unerlaubtheit der Berwertung der Geiſtesleiſtung wurde, ausgezeichnet und ſehr wohl brauchbar, reßt

anderer durch Nachempfinden “ auch endlich die Zu- aber allerdings erſt ein gewiſſes eingehendes Studium

ſtimmung des No. Roſenthal erfaßt mit kräftiger
voraus. Es wird bereits praktiſch erprobt. Wer ſich

Hand alle vom unl. WB. berührten Rechtsgebiete, für das geiſtreiche Syſtem , das einen Fortſchritt in

wie Marken- u . Muſterſchußrecht (S. 129 f., 153 ) , der intern. kriminaliſtiſchen Zuſammenarbeit bedeutet,

SS 25, 37 HOB. (S. 142, 251, 265, 271 ), nimmt Stellung näher intereſſiert, wird in dem Lehrbuch , zu dem

zur ſchwierigen Frage der Werturteile (S. 237), der Dr. Schneidert eine Einleitung und anhangsweiſe Tas

Geſchäftsabzeichen (S. 283) . Weniger belannte eins bellen zur telegraph. oder teleph. Uebermittlung Bers

ſchlägige Geſ. ſind (S. 211, 229) ebenſo berüưſichtigt tillonſcher Perſonalbeſchreibungsausdrüde beigeſteuert

wie der Einfluß des Friedensvertrags ( S. 328) u . die
hat, vollen Aufſchluß erhalten.

Pariſer Uebereinkunft vom 20. März 1883 mit ihren V. Merz , RN. I. Kl., Münden , Erkennungsdienſt.

Übänderungen . Dem Wert wird der verdiente Erfolg

beſchieden ſein , wie es neidlos jeder wünſcht, der Gandels- und Berſorgungsvorſchriften in Bayern ( Deuts

Freude über das Gelingen einer hervorragenden rungegefekgebung). Gr. 8 °. 232 S. München 1922,

wiſſenſchaftl. Leiſtung empfindet. Bayer. Kommunalſchriften -Verlag. Start. Mr. 90.
Minden . (Beh. Juſtizr. Dr. Þetur. Frankenburger.

Eine Zuſammenſtellung der in Bayern geltenden

Vorſchriften über die Zulaſſung 7. Handel, die Auss
Schiedermair, 3., Polizeiſt rafgefe ß b uch für

übung des Handels u. die Lebensmittelverſorgung.
Bayern . Gr. 8 ° 292 S. München , Berlin und Sie iſt wegen der auf dieſem Gebiete noch immer
Leipzig 1922, 3. Schweißer Berlag (Arth. Sellier ).

herrſchenden Verwirrung praktiſch ſehr wohlverwert:
Das bayer. PolStGB. nimmt ſich heutzutage aus bar, verläſſig u. überſichtlich. Einige Anm . ſind bet

wie ein Gebäude, das 3. T. zerſtört, 3. T. durch Um- gefügt ; ſie verweiſen u . a . auf oberſtrichterl. Entfchet
u . Einbauten verändert worden iſt. Es bedarf einer dungen. Nach welchen Grundfäßen dieſe Verweiſungen

beſonderen Stunſt, um ſich darin zurechtzufinden. Die ausgewählt ſind , iſt nicht recht erſichtlich. Dffenbar

Hilfsmittel hierzu waren bisher veraltet oder unzu- hat hier der Zufall eine gewiſſe Nolle geſpielt u. daraus

länglich ; eine wirklich tiefgreifende u . gründliche Er- ergibt ſich ſchon , daß das Angeführte durchweg un

läuterung war ein dringendes Bedürfnis. Schieder- pollſtändig iſt. Das kann namentlich für den Nicht
mair hatte in ſeinem vorzüglichen Wert über die juriſten verhängnisvoll werden, zu defien Gebrauche
ſtrafrechtl. Nebengeſeße Bayerns die Vorarbeiten dazu die Sammlung mit beſtimmt iſt. Dieſe Gefahr tritt
geliefert u . es iſt ſehr erfreulich, daß er ſich nun dazu beſ. bei der PrTrvo . , der SchlHVD . u. dem Ver-,
entſchloſſen hat, dem ſpröden Stoff ernſtlich zu Leibe ſchärfungsgeſek v . 18. Dez. 1920 hervor. Die Rechtſpr.
zu gehen . Die Teuerungswelle, die das juriſt. Schrifts iſt hier ſo umfangreich u . leider

tum immer gefährdender umſpült, nötigte ihn zu ſpruchsvoll, daß mit ein paar Verweiſungen wenig

äußerſter Knappheit in der Faſſung. Daraus ergaben gedient iſt. Sie würden beſſer weggeblieben ſein .

- ſich neue Schwierigkeiten . Sie ſind aber ſoweit be von der Pfordten.

1 11

oft ſo wider :
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Beling, Ernſt, Methodit der Gefeßgebung , Gerland, Dr. B. , Deutſches Reich & ftrafrecht.

insbeſondere der Strafgeſeßgebung. Grundriſſe der Rechtswiſſenſchaft BandXVI. Gr. 8 °.

Gr . 8 ° . ' 193 S. Berlin 1922, Walther Mothſchild. 600 S. Berlin -Leipzig 1922, Ber. wiſſenſch . Ber

Dieſe wohldurchdachte Arbeit verweiſt denGeſeka leger. Geh . Mt. 120.- , geb. Mk. 150,-.

geber auf die Notwendigteit, auch in ſeinem Wollen
Der Verf. hebt mit Recht hervor, daß das Straf

mit ſich ſelbſt in Uebereinſtimmung zu bleiben u. nicht' recht in der Ausbildung des jungen Juriſten gegen

den Erfolg des eigenen Strebens durch Berkoppelung über dem allgewaltigen bürgerl. Nechte zurüđtritt, u .
logiſch unvereinbarer Gedanken zu gefährden . Man will dazu beitragen , daß es anders werde. Das Werk
ſolte meinen, daß eine ſolche Mahnung eigentlich iſt denn auch zur Einführung in das Strafrecht ganz

ſelbſtverſtändlich u. deshalb überflüſſig ſei. Daß ſie beſ. geeignet : es geht über einen bloßen Grundriß nach

es nicht iſt, zeigen die tiefgehenden inneren Widers
Anlageu. Umfang weit hinaus u. nähert ſich ſchon

ſprüche, die ſich durch unſere ganze neuere Gefeßg. einem kurzgefaßten Lehrbuche. Die Bedürfniſſe der

hinziehen. Man hat oft den Eindrud, als würdenan Bragis find dabei ſtark in den Vordergrund geſtellt,

einen Wagen vorne u. hinten Pferde angeſpannt. Jm langatmige Auseinanderſeßungen mit den Gegnern

beſonderen würdigt der Berf. von ſeinen theoretiſchen find insbeſ. im grundlegend-philoſophiſchen u. im fog .

Grundlagen aus den Entw. eines 'StGB. von 1919. allgemeinen Teil vermieden . Doch wird auch hier das

Man wird ihm dabei in vielen Punkten Mecht geben
zum Verſtändnis Erforderliche in knapper Form ges

müſſen, ſo Z. B. darin, daß die Verbindung ſichernder boten. Die Nechtſpr . iſt überall herangezogen. Beſ
.

u . beſſernder Maßnahmen mit der Strafe der Sache rühmenswert iſt die einfache glatte Darſtellung mit

nicht zum Vorteile gereichen wird. Sein Vorſchlag, ihren beſtimmten, kurzen und ſtets leicht zu über

für erſtere ein geſondertes Sicherungsgeſetzbuch zu fohauenden Säßen. von der Pfordten .

ſchaffen, verdient ernſte Beachtung. Auf weitere Eins

gelheiten tann in dieſem Hahmen nicht eingegangen

werden.Ob freilich die Stimme des Perf. durchdringen Stein, Fr., Altenſtü de fur Einführung in

wird, ſcheint uns bei der Neigung der geſebgebenden das Prozeßrecht. I. Zivilprozeß. 9. Aufl.

Körperſoaften zu hintenden Vergleichen fraglich. Die Gr. ler . 204 Seiten. Tübingen 1922, Berlag von

Zerriſſenheit unſeres ganzen Geiſteslebens, dem jeder J. C. B. Mohr. Geh. ME. 60.— .
Mittelpunkt fehlt, muß fich eben auch in der Geſeßg .

übel bemerklich machen .
Zivilprozeß ohne Anſchauung iſt toter Stoff, der

von der Pfordten.
im Studierenden unverdaut liegen bleibt . Die Ver

Guber, Gugen, Mecht und rechtsverwirklichung .
bindung des Studiums mit der Praxis ſteďt noch in

89. 463 S. Baſel 1920, Felbing & Lichtenhahn. Geh . den Anfängen u . wird leichter als Zielpunkt bezeichnet

Frs . 25 ,
denn wirklich durchgeführt. Umſo wichtiger ſind Än

Nach Huber iſt das Recht, philoſophiſch betrachtet,
ſchauungsbücher wie das vorliegende, die dem Stu
dierenden den ſcheinbar trođenen u . abgezogenen Stoff

ein Komplex von Anordnungen , die in abſtrakter
lebendig machen . Daß es unbedingt zuverläffig iſt,

Geſtalt einer jeden Rechtsordnung innewohnen. Die
nicht als Beſtandteile eines konkreten Rechts , ſondern i bafür bürgtſøonder Name des Bearbeiters. Die

als in jedem Recht wirkende Kräfte gedachten Weſens
knappen aber inhaltsreichen Fußnoten leiten dazu an,

mertmale oder Elemente des Hechts, die man durch
den Lebensvorgang nun wieder im Dichte der Lehre

abſtrahierende Analyſe des Bewußtſeinserlebniſſes
zu beſchauen . - f

„Recht“ finde, ſeien das Ethos, alſo eine Beziehung

zur Sittlichkeit, die logiť, insbeſ. als Hebel der Ge

rechtigkeit, die Macht, da der Zwang rechtsweſentlich
Rober, Dr., J. d. Staudingers kommentar

ſei, die geſtaltende Formulierung, da die Rechtsidee
zum Bürgerl. Gefeßb uch und dem Ein

u . die Rechtsüberzeugung allein zum Zuſtandekommen
führungsgeſek e. Ergänzungsband zu Bd. III,

des Rechts nicht genüge, u . ſchließlich die Realien ,
Sachenrecht: Die Verordnung über das Erbbaurecht.

d . h . die natürlichen Umſtände u . Verhältniſſe welche
2. Aufl. Gr. ler. 136 Seiten . München und Berlin

1922. J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier).

von derRechtsordnung als gegeben vorgefunden werden .

Die abſtrakten Aufgaben des Rechts beſtehen dann in
Ueberraſchend ſchnell iſt die 2. Aufl. notwendig

der Ordnung der Gemeinſchaft, in der Stellungnahme geworden. Miturſache war wohl die rege Teilnahme

zur Freiheit u . in der Nationaliſierung der Macht, wo- weiter Kreiſe an der Neugeſtaltung des Erbbaurechts,

ju nog die Aufgaben der Rechtsverwirklichung treten, von der man ſich zeitweilig viel wohl viel zu viel –

nämlich die Formulierungder Mechtsſäke(Geſebgebung) verſprochen hat. Der Erfolg der Bearbeitung iſt aber

u . die Anwendung der Rechtsfäße (Rechtſprechung u. auch gerechtfertigt, weil ſie in der dem Staudingerſchen

Bolſtredung). Dieſe gedanklichen Grundlagen des Kommentar eigenen überſichtl. Art einen umfaſſenden

Buches entſprechen der herkömmlichen Rechtsquellen
Ueberblid über das ſehr reichhaltige Schrifttum bietet

lehre, welche das Recht als eine Gegebenheit u. den u . zwar ſowohl nach der juriſt. als auch nach der

Rechtsſaß als eine Willenserklärung auffaßt, die voltswirtſchaftl. Seite hin .

freilich von allen anderen Willenserklärungen vers

ſchieden gedacht, ihnen aber nach Stammlers Vor

gang – dadurch wieder angenähert wird, daß an fie Dreift, Paul, Die Bergütung der Ottupations.

einige fromme Nichtigkeitswünſche geſtellt werden . Auch leiſtungen . (Heft 5.) Gr. 8 °. 110 S. 2. Aufl.

wer mit all dem wenig einverſtanden iſt, kann ſich Berlin, Induſtrieverlag Spaeth & Linde.

gegen den Wert des Buches nicht verſchließen , und 3m vorigen Jahr erſchien die 1. Auflage dieſer

zwar deswegen , weil das gedankliche Grundgebäude, Schrift. Jeft liegt die um faſt die Hälfte des Um

wie ſo oft, lediglich die verhältnismäßig gleichgültige | fangs erweiterte 2. Auflage vor. Sie enthält alle in

Schale bildet, in welcher die eigentlichen Erkenntniſſe Betracht kommenden Fragen dieſes ſchwierigen u.

gereicht werden, u. dieſe Erkenntniſſe hier der Weis- wichtigen Gebietes in klarer u . erſchöpfender Beant

heit u. der øerzenswärme entſtammen . Eine Fülle wortung, dazu unter Verwertung u. Anführung der

von gemeinſchaftswichtigen Betrachtungen u. Erwä- meiſt ungedruďten Entſcheidungen des RwO . , deſſen

gungen wird uns dargeboten u. ſo wird es niemanden Rechtſprechung gerade unter Führung des Verf. fich

geben , der dieſes Wert nicht bereichert u. voll Ver- entwidelt hat. Wer mit dieſen Fragen zu tun hat,

ehrung für ſeinen berühmten Verfaſſer aus der wird zu dieſem Wert greifen . Ein Sachregiſter er

Hand legt. leichtert die Benußung .

Münden . DRN . Sauerländer. Rechtsanwalt Dr. $. 3jay , Berlin.

.

0

-
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Woeber, I. , Miniſterialrat in München , Reichs- u . Höchſtpauſchſäße beliefen ſich alſo auf Mr. 810.-,

Staatsangehöri
gkeitsgeſeß , 3. Aufl . Gr. 8º. MI. 1350. – und Mi. 1620,- Jeßt betragen die

170 S. München -Berlin -Leipzig 1922 (3. Schweißer Zuſchläge 300 °/ , die Höchſtpauſchfäße alſo Mt. 1080.- ,

Verlag) Mr. 74.
Mf. 1800,- und Mk. 2160,- .

Die Bedeutung der neuen , von Regierungsrat
Jena .

Rechtsanwalt Dr. Bödel .

Fiſcher im bayer. UnterrichtsMin . bearbeiteten Aufl.

des in der bayer. Praxis wohl bekannten und ge

Popit, 3., Dr. jur. , Einführung in das Ab

ſchäßten Buches liegt vor allem darin, daß ſie die durch

änderungsgeſetz vom 8. April 1922 z um

die ſtaatl. Umwälzung und das Diktat von Verſailles

Umſa ß ſteuergeſef v . 24. Dez. 1919. Gr. 8º.

geſchaffenen Verhältniſſe berüdjichtigt.' Auch im Zerte

211 S. Berlin 1922 , Verlag d . Otto Liebmann .

des Geſ. ſind die derzeit gegenſtandslos gewordenen
Broſch. Mr. 60.

Beſt., wie die auf Elſaß-Lothr . bezügl. oder mit der

Der Verf. gibt an der Hand zahlreicher Beiſpiele

allg. Wehrpflicht zuſammenhängenden, durch Druck in

eine klare Ueberſicht über die Neuerungen, ferner einen

lateiniſcher Schrift fenntlich gemacht . Der in der

genauen Abdruck des Aenderung geſetzes , des Umfaßs

Sprache der Reichsorgane üblich gewordene Ausdrud

ſteuergeſeßes u. der AusfBeſt. in neuer Geſtalt. Das

Länder für Bundesſtaaten, der zu Mißverſtänden Anlaß

Buch bildet einen Ergänzungsband zu dem großen

geben kann , iſt vermieden. Die Anlagen enthalten u . a .

Kommentar zum Umſaßſteuergeſeß von Popiß, der

die einſchlägigen Beſt. des Verſailler Diktats und die

dadurch auf den neueſten Stand der Geſellg. ergänzt

bayer . VollzBet. v . 3. März 1916 in ihrer nunmehrigen

wird (Preis des 2 bändigen Somm. geb. nebſt der

Faſſung. Es iſt zu begrüßen, daß auf dieſem durch

Einführung fart . zuſ. jeßt 368 Mr.) . Die Werke von

die Umänderung der Verhältniſſe erheblich berührten

Popig bedürfen keiner Empfehlung mehr.

Gebiete wieder eine anwendbare Ausgabe vorliegt . Schlegelberger, F., u. Hode, Werner, Das Rcht

Schie ... der N e uzeit. 2. Aufl. Gr. 8 °. 140 S. Berlin

Doerr, F., Strafgeſe ßbuch für das Deutſche

1922, Verlag von Franz Vahlen . Mr. 30.-.

Reich, 3. Aufl . Kr. 80.247 S. München (3.Schweißer

Der bef. Wert dieſes bei den verworrenen Ver

Verlag) . Gebd . ME . 36.- .

hältniſſen der Gegenwart ſchlechthin unentbehrlichen

Führers liegt in der regiſtermäßigen Anlage. Das

Das Doerrſche StGB, will eine Tertausgabe mit entſegliche Durcheinander , das vor allem der Aufbau

kurzen Anm . zum praft u . akadem . Handgebrauche u . der allmähliche Abbau der Zwangswirtſchaft mit

ſein . Dieſer begrenzten Aufgabe wird es vollfommen ſich brachten , wird auf dieſe Art gelichtet u . der Leſer

gerecht. Dem Strafrechtspraktiker wird nicht leicht ein kann ſich mühelos über den augenblidlichen Stand der

Verſehen unterlaufen , wenn er das Büchlein ſeinen Dinge unterrichten.

beſtändigen Berater ſein läßt, und dem Akademiker

kann nur empfohlen werden, es in jede Vorleſung u .

Uebung über Strafrecht mitzunehmen . Mit Recht hat

Folgende neue Ausgaben empfehlen wir

der Verf. in den SS 248 a, 264 a hinter einhundert
beſonderer Beachtung.

tauſend ein Rufzeichen geſeßt : es iſt ein geſeßg.Nonſens, Heinik :Marwik, Verlagsrecht . Kl . 8º . 136 S. Berlin

Notdiebſtahl und -betrug mit Geldſtrafe bis zu 100000 M 1922 , Vereinig. wiſſenſch. Verleger . Geb. MŁ. 38.

zu bedrohen. Das beigegebene Sachregiſter wird allen

Anſprüchen gerecht. '

Doerr, Fr., Gerichtsverfaſſung. 2. Auflage.

Straubing.
Sta. Henle .

KI . 8°. 154 S. München 1922, J. Schweißer Verlag.

Geb. Mk . 42.- .

Friedländer, Tabellen zur Deutſchen Rechts
Sydow Duſch, Gebührenordnung für Rechte :

anwalts -Gebührenordnung. 3. ErgH . des anwälte undPreußiſches Gebührengeſe ß.

Kommentars zur Rechtsanwaltsgebührenordng. von Gr . 8º . 508 S. Berlin 1922, Vereinigung wiſſen

Walter Joach im - Friedländer . Gr . 8º . 16 S. Berlin : ſchaftlicher Verleger . Mk. 75.- ,

München 1922, Verlag Þ . W.Müller. Preis MI. 20.- .
Die Umſtändlichkeit der Gefeßgebungsmaſchinerie Krieg , O. , Gebührentabellen. Kl . 89 55 S.

läßt Beamte u . Rechtsanwälte darunter leiden , daß Berlin 1922, Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger

die Erhöhung ihrer Bezüge , die ihnen der Gefeßg. MI. 20.

zubilligt, ſtets der Teuerung nachhinft. An Schnellig

feit der Arbeit fönnte der Geſekg . ſich ein Beiſpiel

Dighauſen, Th. v . , Das Verfahren in Ver

nehmen an den Herausgebern der Koſtentabellen . Es ſorgungsſachen. Gr. 8º. 199 S. München 1922,

iſt erſtaunlich , wie ſchnell dieſe Herren , meiſt Kanzlei

J. Schweißer Verlag . Aart . Mr. 70.- .

vorſteher , mit ihren Tabellen auf dem Plane ſind . Denn Diet , H., Diſziplinarſtrafordnung für das

wer zuerſt kommt, findet den Zugriff der ſehnſüchtig Reich sheer vom 11. N o v. 1921 nebſt An

Wartenden. Solche Eile haben die Brüder Fr, nicht

nötig . Denn wer ihren Kommentar zur GebO. beſigt,

hang: Beitfaden zur Führung und Nachprüfung

wird auch von ihnen jeweils die Koſtentabelle haben

der Strafbücher des Reichsheeres. Gr . 8°. 440 S.

wollen. Umſo mehr iſt aber anzuerkennen, daß fie

Raſtatt 1922, Verlag S. & 6. Greiſer. MF. 195.

auch mit dem 3. Ergð . mit die Erſten auf dem Markte Roth, Heich seinfommenſteuergeſe
tz (blaue Tert

waren , dabei aber auch die Beſten . Das Heft bringt ausgabe). Kl . 8º. 92 S. München 1922, J. Schweißer

die VD. v . 22. Juni 1922 mit Erläuterung und die Verlag. Mk. 19.—.

übl . Tabellen bis 300 000. Mf. Das bei Beſprechungdes 2. Ergõ. ausgeſprochene Bedenken gegen die Höchſt- Kloß R., Umſa 3 ſteuergeſet in der Faſſung

pauſchſäke laſſe ich fallen . Einen Teuerungszuſchla
g v . 1922 ( braune Handausgabe). Gr. 8º. 96 S.

von 50 % hat es aber bei den Pauſchjäßen nie gegeben. München 1922, J. Schweißer Verlag . Mr. 50.- .

Schon im Geſ. vom 8. Juli 1921 betrug der Zuſchlag

100%, ſo daß die Höchſtpauſchfäße mit Zuſchlag Mt.540.ME . 900.- und Mf. 1080,- betrugen . Nach der VO. Verantwortl. Herausgeber: Th . von derPfordten ,

v . 9. Februar 1922 betrug der Zuſchlag 200 % , die Hat am Oberſten Landesgerichte in München .

Eigentum von J.Sch w eiker Verlag , München , Berlin und Leipzig .

Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie . , München und Freiſing.
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Der Vollzug des Reichsmietengefeßes in beſtimmt, will es für dieſe Zeitdauer zwar die.

Bayern ."
Mietpreisbildung der freien Vereinbarung zw .

Mieter (= M.) u. Vermieter (= VM.) über

Bon Rechtsanwalt Dr. Bruno Stern in Würzburg . laſſen ; die Vereinbarung aber kann gegen “) alle

I. Allgemeines.
Regeln des ſonſt auf Treu u. Glaubenabgeſtellten

Vertragsrechtes jederzeit durch einſeitige Erklärung

Das „ Reichsmietengeſet “ (= Mietpreisbil eines der beiden Vertragsteile, ja jogar u .1.0)“ U.

dungsgeſek) iſt ein Teil der Deutſchen Räumenots durch das Mieteinigungsamt (= MEA .) von

geſeßg.; ſtatt eines dieſe ganz umfaſſenden eins Amts wegen beſeitigt werden . Zwar wirkt dieſe Be

heitl. RäumenotGeſ. hat der Reichsgeſeßg. | ſeitigung nur für die Zukunft; 9) wegen der Rü &:

ein neues MietpreisbildungsGef. erlaſſen ; daneben wirtung der Mietpreishöhe auf die Dedung der

harrt die Vorlage eines MieterſchußGej. (= Miet- Reparaturkoſten aber kann ein VM . von der An

beendigung:Gej.) der Verbeſcheidung; die Wohnungs- forderung der geſeßl . Miete ohne Gefahr für ſein

verteilung ſoll in einem „ WohnungsmangelGef." | Vermögen auch dann nicht abſehen, wenn ſein M.

geregelt werden. Ein einheitl. RäumenotGeſ.hätte gegen Zugeſtändnis eines geringeren Mietzinſes

zweifellos erhebl . Vorzüge gegenüber einer ſolchen in

verſchiedenen ſchlechtbenannten Gefeßen zerſplitterten
weichen müſſen , wenn wieder normale Verhälts

niſſe Plaß greifen .“ Nicht einverſtanden mit dieſem

Regelung. § 24 Ábf.IIiſt Zahn, RMG. S. 4 , der Feſtlegung der

Einer nicht leichten Materie wil das RM6. Geltung des Geſeges auf längere Zeitdauer gewünſcht

Herr werden , das ſeine Fangarme auf alle * ) Ge
hätte .

bäude u . Gebäudeteile (nicht nur auf Wohnräume)
“) Ebenſo Kiefersauer in dieſerZeitſdýr. 1922 S. 138.

5 § 1 Abſ. III u . IV MMO., 8 1 bager. Ausf -Bet.

u. auf alle ) Gemeinden Deutſchlands (nicht nur 5) § 1 Abſ. I S. 3 AMG., ebenſo in den Fällen

auf die durch die Räumenot beſ . bedrüdte Groß- des § 1 Abſ. III u . IV des Gef.; es ſieht in dieſen

zahl der Gemeinden) enſtredt. Wiſſenſchaftl. Vor
Fällen keine Nichtigkeit oder Hechtsunwirtjamerflärung

arbeiten zur Bewältigung der durch Kriegs- u .
der Vereinbarung , fohin teine Müdwirtung vor ; das

MEA. fann in dieſen Fällen ſtatt auf Antrag

Nachkriegsverhältniſſe gegebenen Räumenot haben eines Vertragsteiles auf Verlangen der Gemeindebes

gefehlt. Die Auslandsgeſekg. u. Auslandserfahrung hörde oder vonAmts wegen die geſeßl. Miete an die

find bisher in Deutſchland wenig gewürdigt . Selbſt Stelle der vereinbarten ſeßen ; die Feſtlegung durch

die deutſchen Erfahrungen ſind wiſſenſchaftl. unge
das MEA. erſeßt fohin in beiden Fällen das in Abſ. I

vorgeſehene Verlangen eines Vertragsteiles. Die Bes

nügend durchgearbeitet. ſtimmung des Zeitpunktes, von dem an die geſeßl.

Als Noteſ. nur für vorübergehende Dauer 3) Miete gelten fod, ſteht nicht im freien Belieben des

MEA. , ſo daß es keine rüdwirkende Anordnungzutreffen
1 ) M. Mieter ; VM. · Vermieter ; DUB . befugt wäre. Das MEA. tann jedoch den Zeitpunkt

Oberſte Bandesbehörde; Gem. = Gemeinde ; MEA. des Inkrafttretens feiner Anordnung hinausſchieben,

Mieteinigungsamt; JStd . = Inſtandſeßungsarbeit. falls es dieſe Entſcheidung bei Beurteilung der ſchweren

2) Von der Befugnis, nach Anhörung desMArbMin. Unbilligkeit“ für angemeſſen erachtet, 7. B. weil die

anzuordnen, daß beſtimmte Gemeinden , 3. B. beſtimmte nachgeprüfte Vereinbarung erſt für einen ſpäteren Zeit

Stategorien von Gemeinden oder beſtimmte Arten von punft als „ ſchwer unbillig “ erſcheint. So im Ergebnis

Mieträumen , 3. B. Fabrif- oder gewiſſe ſonſtige Mäume, mit Kiefersauer in dieſer Zeitſchr. S. 139 gegen Krüger

von den Beſt. des Geſ. auszunehmen ſind ($ 22 Ziff. 3 $ 1 Bem . 16 (S. 74) ; wie hier auch Barz-Settgaſt-Oroth

NMG.), hat Bayern feinen Gebrauch gemacht. Š 1 Bem . 35 u . 39 (S.49f., wo jedoch zu Unrecht dem

3) Bis 1. Juli 1926 (§ 24 Abſ. II RMG.) ; dazu Zeitpunkt der Antragſtellung durch die Gemeindebe

u. a . Eyck, DJZ. 1922 S. 226 : ,,Damit iſt jedenfads hörde im Falle des Abſ. III Gewicht beigemeſſen wird ;

zum Ausdrud gebracht, daß es ſich bei dem RMG. zu Unrecht,denn mit dieſem Zeitpunkt ſteht ja noch

nicht um einendauernden Beſtandteil unſeres Hechts gar nicht feſt, ob das Nachprüfungsverlangen der Ges

handelt, ſondern um Ausnahmes u. Ulebergangsbeſt., meindebehörde auch wirklich zum Berlangen der geſeßl.

die nur für die Not unſerer Zeit geſchaffen ſind u. Miete ſeitens des MEA. führt) .

1
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auf Vornahme von Reparaturen durch den VM. konnte u . fann den Ländern, den Gemeinden u.

verzichtet; denn es kann dieſem ſonſt zuſtoßen, daß den einzelnen VM . u. M.nur 3. T. als Wegweiſer

er ſich zunächſt mit geringerem Mietzins begnügt , für das durch die Wiſſenſchaft noch nicht von er

ohne daß der M. das Entgelt für die weitere ſchöpfte neue Gef. dienen .

Mietzinserhöhung bis zur geſeßl. Miete ſelbſt für Die Regierungen der Länder mußten zunächſt

zwedmäßige Reparaturen aufwendet, u . daß dann vorbehaltlich der Austragung der hierüber ent

nach erhebl. Anwachſen der Reparaturbedürftigkeit ſtehenden Streitigkeiten vor dem Staatsgerichtshof

der Mieträume der M., um die vertragswidrige (Act . 19 RV.) vor Erlaß von AusfVorſchr. die

Abwälzung dieſer Reparaturlaſt auf den VM . Frage aufwerfen, ob u. inwieweit das RMG. den

für die Zukunft zu erreichen, ſchriftlich ertlärt , daß Beſtimmungen der RV. entſpricht u . zw . ſowohl

daß er vom nächſten ") zuläſſigen Termine ab die ſeinem Inhalte nach wie nach der Art ſeines 3uZu

„ geſeßl. Miete“ zahlen werde. Dieſe und viele ſtandekommens. Bekanntlich hat der Reichsrat den

andere Erwägungen machen den Vollzug desRMG. GejEntw. zunächſt als verfaſſungsändernd bezeich:

für die VM. u. M. ebenſo wie für die ſie beratenden net. Die Reichsregierung hat ſich dieſer Auffaſſung

Organiſationen zu einer ſchwierigen Angelegenheit nicht angeſchloſſen. Im Reichstag wurde der Entw .

von erhebl. Tragweite. Bei der Wichtigkeit derBei der Wichtigkeit der ohne die für die VerfUenderungen notwendige Mehr

Wohnungsangelegenheit für jeden Staatsbürger heit angenommen . Der Reichsrat hat dann in
mag man an eine Erſtređung des Bürgerkunde- neuerl . Beratung beſchloſſen , gegen das Gef. Ein:

Unterrichts auf die vorwürfige Materie denken , ſpruch gem . Art. 74 RV. nicht einzulegen.10) Der

ähnlich wie ſie kürzlich der Reichs TAbg. Dr. Fid Reichspräſident hat das Geſ. als verfaſſungsmäßig

mit guten Gründen für das Gebiet des Steuer: zuſtande gekommen (Art. 70 RV.) ausgefertigt u .

weſens gefordert hat . verkündet.

Nach § 21 RMG. hätte die Reichsregierung

II . Verfaſſungswidrigkeit des KMG. ? | felbſt AusfBeſt. mit Zuſtimmung des Reichsrats

Die Schwierigkeiten , die ſich beim Vollzug des erlaſſen können . Da dies nicht geſchehen iſt, kam

RMG. ergeben, waren in erſter Linie von den der Erlaß der in dem erw . & 21 fakultativ , nicht

Ländern 8) zu bewältigen. Die umfangreiche, obligatoriſch vorgeſehenen AusfVorſchr. der Oberſten

nach Erlaß des Gef. erſchienene literaturº | Landesbehörde ( = DLB.) zu . Dieſe ſah ſich damit
vor die Frage geſtellt, ob ſie den u. A. von ihr

') Glezu die zutreffende Erläuterung von Stieferss

auer in dieſer Zeitſchrift 1922 S. 138.
ſelbſt – Bayern hatte für die Erhebung des Ein:

3) Sehr zu begrüßen iſt die für die wiſſenſchaftl. I ſpruchs geſtimmtſpruchs geſtimmt — im Reichsrat eingenommenen

Durcharbeitung des Gef. unumgänglich notwendige Standpunkt gegenüber der Beſchlußfaffung des
Zuſammenſtellung der Terte der AusfBeſt. aller Länder Reichsrats aufrecht erhalten zu müſſen glaubte ;
( Berlag der Zentralſtelle zur Erhaltung von Privat

wirtſchaft u. Eigentum, Berlin W. 8 , Taubenſtr. 44/45,
fie war durch die Stellung der Reichsregierung

Preis 100 Me.). u. des Reichsrates nicht gebunden ; denn nur die

9) Gefeßesausgaben :Bahr, demokr. Verl . Berlin verfaſſungsmäßig ergangenen ReichsGeſ
. ſind nach

SW.11 Bernburgerſtr . 18 ; Baumert, Verl.-Buchh. Art. 14 RV. durch die Landesbeh . auszuführen .

des Zentr -Verb. Deutſcher Haus- u. Grundbeſiker

vereine, Spandau ; Bar -Settgaſt - roth , Berl.
Die bayer . DBB. - das Min. für Soz. Fürſorge

Scherl.; Brumby, Reichsmieten- u . Wohnungsab- hat unterm .14 . Juni 1922 ihre Bek. zur

gabe. Žnd-Verl. Spaeth & Linde, Berlin ; Eder, Ausführung des RMG. erlaſſen ; "!) damit hat,

Berl. d. Weſtdeutſch. Bausbeſißerzeitung, Katernberg;
die Bayer. Reg . die VerfWidrigkeit des RMG.

Ebel , Carl Şeymanns Verlag ; Genthe , J. Bens

heimer, Mannheim , 3. Aufl.; Goeßel, Otto Elsner
als Ganzes verneint . Eine andere Frage iſt die ,

Berlag, Berlin ; Krüger, Buchhandlg. Borwärts, ob die bayer. DLB. damit ſagt , daß ſie nach wie

Berlin ; Stern Carl, Berlag Franz Bahlen ; Stüm : vor nicht den ganzen Inhalt des RM6. als der

per , C. 6. Beđ, München ; Vidal , Verlag Paul

Hartung, Hamburg ; 3 ahn, Bayer. Kommunalſchrif- Reparaturpflicht, in ,,Einigungsamt“ 1922 S. 173 ff.;

tenverlag ; für bager. Berhältniſſe beſ.: 8 enthe , Stillich weig , Die Zuſchläge des NMG. in ihrer

Stümper u . 8 ahn, leßterer weniger ausführlich in Einwirkung aufdas bürgerl. Recht u . das Bolſtrefs

der Aommentierung, dafür aber mit Abdrud des fungsrecht , in JW.1922 S. 760 ff .; Stümper , 13 .

Wohnung&BauAbgd. u. Zuſammenſtellung anderer 1922 S.484 ff. ; Bidal , Unklarheiten im Entwurf des

wohnungsrechtl. Beſt. im Anhang ; von Genthe auch RMG. im „ Einigungsamt“ 1922 S. 152. Vidal ,

im gleichen Berlag wie feine pandausgabe die für Von welchem Zeitpunkt ab tann die ſchriftl. Erklärung

Ludwigshafen geltenden Beſt. des RMO. u. der Bayer. des § 1 RMG.abgegeben werden ? in „ Einigungsamt“

AusfBeſt.“ ; in den Jnhalt des AMG . einführende 1922 S. 165 f.; Bidal , Treppenreinigung, Treppen

Abh. in den verſchiedenen Mieter- u. Þausbeſißerzeit- beleuchtung u. 8 20 RMG., in „ Einigungsamt“ 1922

ſchriften u . den juriſt. Fachzeitſchr., 3. T. mit wertvollen S. 175. Siehe auch oben Anm . 8 , ferner: 1. R., Die

erläuternden u. fritiſchen Bemerkungen u . A.:Brumby, Fragen des KMO. – praktiſche Betrachtungen , Dilſit,

Grundfäßl zum NMO. in . Einigungsamt“ 1922 S 133ff ; bei Fall; þumar, Das RMG. u . ſeine Durchführung

E y d , DJ3 1922 S. 223 ; Kiefers auer, NMG. u . in Bayern ,Anweiſung desLandesverb. Bayer.Orund

bürgerl. Necht, in dieſer Zeitſchr. 1922 S. 137 ff ; leys u . Þausbeſigervereine auf Grund der Beſchl. feines

ſer , Betriebs, u. Unterhaltungszuſchlag nach dem Arbeitsausſch . v. 17 Juni 1922, München.

AMG., in „ Einigungsamt “ 1922 S. 178 17 ; Bindes 10) Bgl. Die ausführl . Darlegung der Geſchichte

mann , Die geſebliche Miete nach dem AMG. , in das des Geſ. bei Stümper S. XVI ff. u . Ebel S. 5 ff.

Hecht“ 1922 S.55 ff .; Dertmann , Geſel. Miete u . " ) Staatsanz. Nr. 137 v. 16. Juni 1922 .

M

. .

I
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RV. entſpr. erlaſſen anerkennen kann . Die ſeitens zu ſchüßen iſt, ſchränkt die Gefeßgebungsgewalt des

der DLB. vorgenommene Prüfung der Verfaff. Reiches nicht ſo ein , daß alles, was für Mittel

Mäßigkeit enthebt die in Bayern amtierenden ſtand in Landwirtſchaft, Gewerbe u . Handel nach

Richter ?) ſo wenig, wie es die Stellung der Reichs- teilig iſt, nur im Wege der VerfАenderung, nicht

regierung u . des Heichsrates getan hat, der Nach: aber durch einfaches RG. beſchloſſen werden könnte.

prüfung der Frage in ihrer eigenen Zuſtändigkeit. Sehr gewichtig ſind die Bedenken ?5), die dahin

Die mit der Rechtspflege betrauten Behörden haben gehen , daß das RMG. über den Rahmen des

zu prüfen, ob ein anzuwendendes Geſ. nicht mit bürgerl. Rechts , für welches die Reichsgeſeßg. nach

einer Beſt. der RV. oder mit einem Bayer.VerfG., Art. 7 Ziff. 1 RV. zuſtändig iſt, hinausgehe u .

insbeſ. der Bayer. Verfu. ſelbſt, im Widerſpruch daß es auch nicht bloß Grundſäße zur Regelung

ſteht ( $ 72 Bayer. Verfu .). Demnach haben die des Wohnungsweſens i. S. des Art. 10 Ziff. 4

Bayer. Gerichte vor Anwendung des RMG. im enthalte, ſoweit es den Rahmen der bürgerl.-rechtl.

Einzelfalle zu entſcheiden , ob dasſelbe u . die nicht Regelung überſchreite. Daß, wie Stümper 13.

durch ein Lande: . , ſondern durch eine VO. des 1922 S. 485 meint, der Reichsgeſeßg. mit dem

Min. f. Soz. Fürſorge ergangene AusfBef. nach BOB. das Gebiet der Mietpreisbildung auch in :

ihrem Inhalte der RV. oderder Bayer. Verfu . ſoweit an ſich genommen hätte, als ſpäter einmal

nicht widerſprechen ; 18) hiezu kommt die Pflicht, eine öffentl.-rechtl. Einwirkung in Frage kommen

die Ordnungsmäßigkeit des Zuſtandekommens des würde, iſt nicht zutreffend. Deshalb entfädt die

Geſ. im Hinblic auf die Vorausſegungen u . Formen Schlußfolgerung Stümpers, daß auch die neu

des GeſepgAttes nachzuprüfen.14) beabſichtigte Behördeneinwirkung in der durch die

Nach beiden Richtungen wurden Bedenken gels RV. nicht berührten Zuſtändigkeitsſphäre des Reiches

tend gemacht. Inhaltl. VerfWidrigkeit wurde geſeßg . liege, da Art. 10 RV. die bisherige Zu:

im Hinblick auf Art. 152 Abſ. 1 , 153 , 164 RV. ſtändigkeit der Reichsregierung nicht einſchränke.

behauptet . Erſtere Beſt. aber ſchüßt die Vertrags- Die Frage, ob im RMG. über Grundſäße hinaus

freiheit nur nach Maßgabe der Geſ. , ohne damit gehende Einzelheiten auf öffentl.-rechtl. Gebiete

den bisher beſtehenden Geſ., inſoweit ſie die Vers feſtgelegt ſind, iſt um ſo wichtiger, da bei ihrer

tragsfreiheit gewährleiſten , den Charakter von Ver- | Bejahung u . in dein Umfange ihrer Bejahung

faſſungsGej. zu verleihen. Das Eigentum iſt nach zum Erlaß der AusfVorſchr. nicht die DLB .,ſondern

Art. 153 Abſ. 1 Saß 1 zwar von der Verf. ge die Landesgeſekg. berufen geweſen wäre ( Art. 74

währleiſtet, Saß 2 des gleichen Gef. aber beſtimmt, der Bayer. Verfu .). Darüber, daß ein Teil des

daß ſich die Schranken des Eigentums aus den RMG. bürgerl.- rechtl. Charakters iſt, beſteht heute

Gef . ergeben u . auch dieſen Geſ . , ſoweit ſie bei nicht mehr ernſtl. Streit , ebenſowenig darüber ,

Erlaß der Verf. beſtanden haben , iſt damit nicht daß bei Miſchung privatrechtl. u . öffentl.-rechtl.

ohne Weiteres der Charakter von ohne Beachtung Vorſchr. in dem Gef . der privatrechtl. Teil rechts

des Art. 76 RV. nicht abänderl. VerfGef. zuge: gültig iſt.16)

ſprochen . Art. 164 aber, der im Anſchluß an Dem bei Krüger S. 50 u. Genthe S. 14 ver

andere ideale Grundſäße das Gebot aufſtellt, daß tretenen Standpunkt, daß der ganze Inhalt des

der ſelbſtändige Mittelſtand in Landwirtſchaft, RMG. dem bürgerl. Recht angehöre, kann nicht

Gewerbe u. Handel durch Gefeßg. u . Verwaltung beigepflichtet werden. Die Abgrenzung im Ein

zu fördern u. gegen Ueberlaſtung u . Aufſaugung zelnen , welche Paragraphen des Gej. oder welche

'9) Den MENе. obliegt nicht die gleiche Pflicht ;
Teile der einzelnen Paragraphen bürgerl.-rechtl.

denn ſie ſind nicht „mit der Rechtspflege betraute“ ſind, mag ebenſo Schwierigkeiten begegnen, wie

Behördeni. S. des § 72 der bayr. Verfu ., ihre Tätig- im allgem . die Abgrenzung zw. öffentl. u. Privat

teit iſt vielmehr eine adminiſtrative ( Heldrich in dieſer recht ſchwierig iſt . ) Nicht zutreffen aber mag

Zeitſchr. 1922 S. 66, Damerow , JW . 1922 S. 209 f.

mit Hinweiſen, insbeſ. auf die daſelbſt bekämpften
die Auffaſſung, daß Geſekesſtellen , die die Höhe

Ausführungen von Brumby). des vom Mieter zu zahlenden Mietzinſes u . die

10)BuUnrecht meint Anſchüß, allerdings in Ron: Frage der Erhaltung des Mietraums in gebrauchs
ſequen ; grundſäßi . Auffaſſung : Das Reich foli bet fähigem Zuſtande feſtlegen , ſchon dann öffentl..
Aufſtellung ſeiner Grundſäße der Landesgeſeßg. einen

rechtl. ſeien , wenn ſie die Freiheit der privatrechtl.
angemeſſenen Spielraum überlaſſen. Es bedarf tauin

des Hinweiſes, daß die hiemit gegebene Beſchränkung Willensentſchließung beſchränken u . in die freie

in jedem Anwendungsfalle gang auf das pflichtmäßige Entwicklung der Wirtſchaftslage eingreifen. Wohl
Ermeſſen der geſeßgebenden Faktoren des Reiches ge- aber kann da nicht mehr von bürgerl. Recht

ſtellt iſt u . daß es daher den das Recht anwendenden
geſprochen werden , wo eine Behörde , ſei es die

Inſt., vorweg den Gerichten , nicht zuſteht, ein gem.

Urt. 10 oder 11 erlaſſenes Ro.für ungültig zu er
Gemeindebehörde, ſei es die DLB. , die Nachprüfung

tlären, weil es zu ſehr ins Einzelne gehe u. ſich daher eines vereinbarten Mietzinſes u. die Erſekung des

nicht im Rahmen der Grundſaßgeſeßg. halte . “ (Anſchüß,

Verf. des Deutſchen Reiches (1921) Bem. zu Art. 10 u . 16 ) Vgl. beſonders Baumert, Deutſche Hausbeſiber

11 S. 43 ; dagegen Zeichfe, Prüfungsrecht gegenüber zeitung 1922 S. 33, Bredt daſelbſt S. 34, Bornhat,

verfaſſungswidrigenRO" JW.1922581 mit Hinweiſen ). Deutſche Juriſtenzeitung 1922 S. 219 ff.

14) Piloty, Die Verfu.des Freiſtaates Bayern ( 1919) 13 ) Born at 988. 1922 6. 219.

$ 72 Bem. 3 (S. 167) . 17) Bornhaf D33. 1922 S. 219.
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felben durch den geſeßl . Mietzins, in die Hand | rechtl. Beſt. in Betracht kommen , der DLB. weit

nimmt (8 1 Abſ . 3 und 4 RMG.) ; ebenſowenig gehend Spielraum in Regelung aller Einzelheiten

wird man die Errichtung eines Ausgleichsfonds überlaſſe u . damit den Rahmen der reichsrechtl.

(S 7 Abſ . 3 RMG.), die Vornahme von Inſtands | Gefeßgebungsbefugnis nach Art. 10 Ziff. 4 RV.

ſeßungsarbeiten durch die Gemeindebehörde (S 8) gewahrt habe, kann deshalb nicht für zutreffend

u . die Verpflichtung zur Anzeige nach § 18 des erachtet werden . Selbſt wenn man nicht an:

Gef . in das bürgerl. Recht einreihen lönnen . Den nehmen wollte, daß die reichsrechtl. Regelung mit

Rahmen dieſer Ausführung würde die an ſich Einzelheiten den Charakter von Grundſäßen über

erwünſchte erſchöpfende Abgrenzung der bürgerl.- | ſchreitet, konnte der Reichsgeſeßg. im Wege der

rechtl. u. der öffentl.-rechtl. Beſt. des Gef. über- Grundſaßgeſekg. nicht die Zuſtändigkeit der OLB.
ſchreiten . Wo aber letztere vorliegen , können ſie, an Stelle desdes Landesgeſekg . feſtlegen . Daß

als geſekmäßig trotz des Mangels der Ver: das RMG. ſchließlich nicht durch Art. 9 RV.

faſſungsänderungsmehrheit – zuſtande gekommen gedeďt iſt, ergibt ſich daraus, daß , wenn auch

nur errachtet werden , inſoweit damit die Reichs- unter „ Wohlfahrtspflege“ ſehr viel verſtanden

geſetzg. den Rahmen der ihr nach Art . 10 Ziff. 4 werden kann , doch eine auf Zwang abgeſtellte

zuſtehenden Geſekgebungsgewalt nicht überſchritten ſtaatl. Tätigkeit zum Wohle der Bevölkerung dem

hat. Hiebei ſteht außer Frage , daß die Befugnis Begriff der Wohlfahrtspflege widerſpricht. (Gieſe

zur Aufſtellung von Grundſäken im Wege der a . a . D. Art . 9 Bem. 3 S. 87) .

Geſekg . dem Reiche nicht im ganzen Gebiete der

Räumenot zugeſprochen iſt, ſondern nur für das
III. Mußvorſchriften des RMS.

„Wohnungsweſen “ . Inſoweit die öffentl.-rechtl.
Die Beſt. des RM6. ſind nicht nur im Rahmen

Beſt. ſich auf andere Räume als Wohnungen des § 19, ſondern auch inſoweit zwingenden
erſtređen , iſt der Rahmen der RV. überſchritten Rechtes , als dies durch die Geſekesſprache ausges

u . die geſel. Beſt. mangels Zuſtimmung der zur drückt iſt u . das Geſ. ſelbſt nicht, wie insbeſ. in

Verfaſſungsänderung notwendigen Mehrheit rechts: | ſeinem 8 32, einen Ermeſſungsſpielraum einräumt.

ungültig . Es kann daher z. B. kein Vermieter Beſt. der OLB., die Mußvorſchr. außer acht laſſen,

von Geſchäftsräumen nach § 23 beſtraft werden , ſind als im Widerſpruch mit dem RG . ſtehend

weil er eine ihm nach § 18 abgeforderte An: nicht beachtlich. Demgemäß ſind die Gemeinden

zeige nicht erſtattet hat . Zu prüfen iſt weiter18), ( = Gem .) bei Erlaß der AusfVorſchr. an § 4
!

ob der Reichsgeferg. nach Art. 10 nur Grundſäke RMG. gebunden , welcher beſtimmt, daß Betrieb8

aufſtellen darf , deren AusfVorſchr. der DLB . an
koſten u . a . die für das Haus zu entrichtenden

Stelle dem Landesgeſetze überlaſſen kann . M. E. Verwaltungskoſten ſind u.der zufolge richtiger Aus

iſt mit Bornhat zu ſagen , daß die öffentl. -rechtl. legung dahin aufzufaſſen iſt, daß nicht bloß „ zu

Beſt. des Geſ. nicht bloß Grundſäke, ſondern entrichtende“, alſo zu verauslagende Verwaltungs :

ſpezialiſierte u . erſchöpfende Regelungen enthalten; koſten, ſondern dem Sinne des Geſ. entſprechend

wenn nur Grundjake in Frage tämen, hätte die auch die als Entgelt für eigene Tätigkeit des VM.

Ausführung nicht der Landesgeſepg. entzogen u . anzuſeßenden Verwaltungskoſten nach dem Geſ.

der DLB. übertragen werden können. Der Ge zu berüdſichtigende Betriebskoſten ſind 20) ; nach

dankengang ''), daß das RMG ., inſoweit öffentl.: dem RMG. find für die abzurechnenden Betrieb8

koſten Hundertſaße der Friedensmiete feſtzuſeken ;

18) Daß das Reich im Rahmen des Art. 10 Ziff. 4 inſoweit eigene Verwaltungskoſten in der Friedens

befugt iſt Grundjäße feſtzulegen, unterliegt nach Inhalt miete ortsüblich enthalten waren , müſſen ſie dems

u. Entſtehungsgeſchichte dieſer VerfBeſt. feinem Zweifel.
gemäß mit abgeſetzt werden ; dementſpr. treten nach

(Gieſe, Verf. des Deutſchen Reiches, 1919 Art . 10 Bem .3

Š. 88, Anſchüß a . a . D., Poezich, Bandausg . der RV., § 4 zur Grundmiete hinzu die gleichartigen Zu:

2 Aufl. 1921 S. 46 ). Gieſe hält es für zuläſſig,daß ſchläge für die Koſten der Verwaltung in der

die Grundſäße ſelbſt ſchon aftuell geltendes Recht ents jeweiligen Höhe, in der ſie ortsüblicherweiſe er

halten ; Brumby a. a . D. S. 111 ſchließt ſich dem an
wachſen ; die Tatſache, daß einzelne oder zahlreiche

mit der zutreffenden Begründung, daß das Wort „kann“

im Art. 10 nicht darf..... nur“ gleichgeſekt werden
bausbeſiger die Verwaltungsarbeiten felbft leiſten,

könne. Poefſh a .a . D. meint : „ Enthält der Grundſaß kann nicht dazu führen , deshalb die Koſten eigener

einen Rechtsgedanken, der unmittelbar Wirkung haben Verwaltung nicht als Betriebskoſten i. S. des

könnte, ſo wird die Praris der Geſegg . geneigt ſein ,
RMG. zu erachten . Die Einſchränkung in § 14

ihm dieſe Wirkung auch unmittelbar zuzuerkennen , ohne
vorzuſehen , daß der Ausſpruch durch LandesGeſ. wieder : Abſ . 2 der Bayer. Aus Bef. erſcheint hienach als

holt wird.“ Im übrigen beſtehtin der Literatur Einhellig- im Widerſpruch ſtehend zu § 4 RMG. u. iſt nicht

keit darüber,daß ſich der Reichsgefe39.mit denGrundſägen gedeďt durch die Befugnis der OLB., anzuordnen ,
nicht an den einzelnen Reichsangehörigen , ſondern an

den Landesgeſetg . wendet, der dieſe Grundſäge bei
daß die Berechnung der geſetl . Zuſchläge nach

der Regelung der Materie zugrunde zu legen hat u.
anderen Grundſägen, als im Gej. vorgeſehen,

nicht dagegen verſtoßen darf u. daß die Grundſätze erfolgen ſoll (S 22 Saß 2 RMG.), da dieſe Bes

der Meichsgejeg. erſt nach Durchführung durch die fugnis ſich nicht auf den Umfang der Zuſchläge,
Landesgeſebg. auch für den Meichsangehörigen un

mittelbar Bedeutung u. Geltung erlangen . 20) Vgl. Ebel § 4 Anm. 4 ( S. 76 ) ; Krüger § 4

19) Stümper 23. 1922 S. 486 . Anm . 6 (S. 89) .

.
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ſondern nur auf die Art ihrer Berechnung erſtreckt. | preisbildungsausſchüſſe übertragen .Das Min. hat

Dagegen können begründete Bemängelungen gegen gut daran getan, da die Verhältniſſe der einzelnen

die SS 19 ff. der AusfBek. nach der Richtung nicht Gem . ſehr verſchiedenartig ſind u . eine genaue

erhoben werden, daß dieſe laut § 19 daſelbſt für Erfaſſung dieſer Verſchiedenartigkeit durch die

Gem. unter 10 000 Einwohner die Errichtung von Zentralſtellen nicht nur zeitraubend u . koſtſpielig,

Hauskonten unterlaſſen u . für Gem. mit mehr als ſondern geradezu unmöglich geweſen wäre. Bei

10000 Einwohnern die Errichtung von Haus: dieſem Syſtem wird es wohl auch in Zukunft ſein

tonten in das Ermeſſen des betr. Stadt- oder Bewenden haben müſſen u. zw. ſelbſt dann , wenn

Gem. -Rates ſtellen , für alle Gem. aber , für die eine an ſich erwünſchte, wohl auch nicht zu koſt:

das Hauskontoſyſtem hienach nicht in Betrachtſpielige Zuſammenſtellung der von den Stadt- u.

kommt, das Umlageſyſtem zur Deckung der großen GemRäten u . Mietpreisbildungsausſchüſſen

Reparaturen in $ 25 zulaſſen. Zvar will das troffenen Anordnungen durch die Zentralſtelle

RMG. das Hauskontoſyſtem als die Regel feſt= erfolgen ſollte ; denn eine ſolche Zuſammenſtellung

legenu . Ausnahmen hievon nur mit Zuſtimmung kann nur ein Bild von den Anordnungen, nicht

des RArbMin. zulaſſen . Nach § 22 Saz 3 aber aber Sicherheit dafür geben , daß die tatſächl. Ver

konnte die LandesBeh. nach Anhörung des RArb.- hältniſſe überall richtig erfaßt ſind; das Geſ. iſt

Min. anordnen , daß beſt. Gem. von den Beſt. des zu ſchwierig, ' um bei ſeiner erſten Durchführung

Geſ . auszunehmen ſind. Die Bayer . AusfBek . hat überall richtig gewürdigt zu werden ; ganz abgeſehen

von dieſer Befugnis durch allgem . Ausnahme der davon aber würde auch eine ſpätere zentrale Regelung

Gem. unter 10 000 Einwohner von den Beſt. über den in der Folge eintretenden örtlich verſchiedenen

das Hauskontoſyſtem u . durch wahlweiſe Ausnahme wirtſchl. Aenderungen nicht leicht gerecht werden
der größeren Gem . von dem gleichen Syſtem mit können .

Zuſtimmung des RArbMin . Umgang genommen, Mit der Uebertragung der Vorbereitung der

wie dies ausdrücklich im Eingang der AusfBek. Mietpreisbildung haben die Städte u . Gem. zu

feſtgeſtellt iſt. ihrer ohnehin ſchweren Belaſtuug neuerdings
Nicht auf $ 22 allein , ſondern auf die finn: ichmierige Aufgaben hinzu erhalten . Neben den

entſpr. Auslegung dieſer Beſt. u . des § 7 kann
von der DBB. übertragenen Vollzugsaufgaben

man ſich wohl berufen , wenn man der Auffaſſung kommen auch eigene durch das RMG . den Gemeinden

iſt, daß die Errichtung des Ausgleichsfonds i. S. zugewieſene Tätigkeiten in Betracht. Der Tätig

des § 7 A6.3 RM6. über den engen Wortlautteitsbereich der Stadt : 1. Gem Räte iſt verſchieden

desſelben u. des Abſ. 4 hinaus nicht nur bei geſtaltet, je nachdem Gem . mit oder ohne gemeindl.

Geltung des Hauptfontoſyſtems, ſondern auch bei
MEU. in Frage ſtehen u. weiter je nachdem ob

Einführung des Umlagenſyſtems zuläſſig iſt *1). die Gem. die Rechtsſtellung unmittelbarer Städte
Soweit das bürgerl . Recht u . ſeine Durch: inne haben oder nicht. In Gem . mit gemeind .

führung im gerichtl. Verfahren (Zwangsverſteigerung EA. find Stadt- oder GemNäten von § 8

u. Zwangsvollſtredung) in Frage kommen , mußte ab. I Bet. , abgeſehen obligatoriſche Aufgaben

fich die Bayer. AusfBek. an die reichsgeſeßl. Normen nicht zugewieſen ; anders in Gem. ohne EU. Dieſe

des RMG. halten, da das Reich die ausſchließl. haben zwar auf dem Gebiete der Vorbereitung

Geſekg . auf dieſen Gebieten hat. Die wohlbe- der Mietpreisbildung keinerlei Pflichtaufgaben,

gründeten Anregungen von Stillſchweig IW . 1922 wohl aber um ſo gewichtigere auf dem Gebiete

Š . 760 ff., die auch für das Konkursverfahren der Mietpreisbildung ſelbſt.

entſprechend zu gelten haben , wurden daher vom

Min. f . Soz. Fürſorge bei Erlaß der AusfBet.
In allen Gem . (jenen mit EA. u. jenen ohne

mit Recht nicht berückſichtigt. Der Ruf nach
EA . ) iſt es in das pflichtgemäße Ermeſſen der

reichsgeſeßl. Regelung wird aber Beachtung finden
Stadt- oder GemNäte geſtellt , zu erwägen , ob ſie

müſſen u . wird ſich auch auf Punkte zu erſtrecken
es für angezeigt erachten :

haben, für welche Stillſchweig Klarlegung durch 1. anzuordnen , daß die VM. allgemein oder

die AusfVorſchr. erhoffte (IW. S. 761 und 764 ) . daß die Vermieter beſtimmter Gruppen u . Klaſſen

von Mieträumen alle Mietzinsvereinbarungen

IV. Vorbereitung der Mietpreisbildung binnen beſtimmter Friſt dem Stadt- oder Gem Rat

durch die Gemeindeorgane.
in einemeinem vonvon Stadt- oder Gem Rat anzu

ordnenden Formblatt anzuzeigen haben (§ 1 Abſ . 4
Durch § 22 RMG. ermächtigt, hat das Min .

des Geſ. , § 2 Aus Bek.); dieſe Anordnungs

1. Soz. Fürſorge die ihm zwecks Vorbereitung der
befugnis zu gewähren , war der OLB. freigeſtellt.

Mietpreisbildung zuſtehenden Befugniſſein weiteſtem
Das Min. hat es für richtig gehalten, den Stadt

Umfange auf die Stadt- u . GemRäte u . örtl . Miet.
u . GemRåten die Möglichkeit der Einführung einer

Anzeigepflicht über die Höhe des vereinbarten Miet
" !) Vgl . Stümper § 7 Anm . 12 ( S. 24) u. 13 .

1922 S.492, ebenſo Barz-Settgaſt-Groth § 7 Anm. 37
zinſes einzuräumen , weil das Min . es gleichzeitig

(S. 75), a. M.: Ebel § 7 Anm . 17 (S. 98) u. Krüger für richtig hielt , das MEU. zu ermächtigen , Miet

§ 7 Anm. 19 (S. 102) . zinsvereinbarungen von Amts wegen nachzuprüfen ,



222 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr. 19 u. 20 .

.

um veranlaßtenfalls die geſeßl. Miete an Stelle der Friedensmiete ($ 2 Abſ . 3 u . Abſ. 4 RMG.)

der vereinbarten Miete zu legen . 2 *) bedarf e8 , zum mindeſten in mittleren u. kleinen

Mit der Einräumung der Befugnis an die MEАe. , Gem ., keines ſolchen Materials, da die Ortskenntnis

Mietzinsvereinbarungen auch von Amts wegen nach des MEA. oder Amtsgerichts ? ) im allgem . aus:

zuprüfen , u . mit derEinräumung der Befugnis reichen wird u. in Ausnahmefällen Nachforſchungen

an Stadt- oder Gem Räte, die Anzeigepflicht für Plaß greifen können ; bei dieſer Sachlage wird

Mietzinsvereinbarungen zu verfügen,wollte das die Mehrzahl der Gem. eine ſolche Anzeigepflicht

Min . nicht ausdrücken , daß es ſich empfehlen dürfte, leicht entbehren.

von dieſer Befugnis überall Gebrauch zu machen. 3. anzuordnen , daß die VM. nach Ablauf

Es darf wohl auch angenommen werden , daß die eines ganzen oder halben Kalenderjahres den

Praxis im Allgem . davon abgeſehen wird , die Mehraufwand für öffentl. Abgaben u. Gebühren,

Anzeige aller Mietzingvereinbarungen in der Gem . der ihnen in dieſem Zeitraum durch eine Erhöhung

zu verlangen u . jämtl. Vereinbarungen einer Nach der Säße gegenüber den für die Feſtſeßung der

prüfung des El . zu unterſtellen ; nur da werden Hundertjäßemaßgebend geweſenen Säßen entſtanden

Stadt- oder Gem Råte den VM. eine Anzeigepflicht iſt, auf die M. ihres Hauſes, welche die geſeķi.
auferlegen, wo ſich beſ. Anlaß dazu bietet. Ebenſo Miete zahlen , anteilsmäßig nach dem Verhältnis

darf erwartet werden , daß die MEAe. Mietzing- der Grundmiete umlegen können (§ 22 Abſ. 2 u.

vereinbarungen von Ämts wegen nur ausnahms: Sap 1 des Gel., § 15 der Bek.). Das RMG.

weiſe nachprüfen, in Fällen, in denen erhebl. Klagen ſelbſt geht in § 3 Abſ . 2 davon aus, daß für

zutage treten , z . B. wenn in einer Gem . begründete jämtl. Betriebskoſten , alſo auch für darunter

Klagen über häufige Bewucherung bei Untermiete fallende öffentl. Abgaben u. Gebühren Hundert

oder bei Miete beſtimmter Räume laut werden. jäße der Grundmiete feſtgeſegt werden , die der

2. anzuordnen , daß die VM. binnen einer jeweiligen Höhe der Betriebskoſten Rechnung tragen.

beſtimmten Friſt in einem vom Stadt- oder Gem.- In $ 22 Saß 2 des Geſ. aber iſt der DLB. die Ent:

Rat anzuordnenden Formblatt anzuzeigen haben , ſcheidung anheimgegeben , ob ſie die Berechnung der

was ihnen über die Höhe der ihr Haus betreffenden geſeßl. Zuſchläge in beſtimmten Gem.oder Gem Teilen

Friedensmieten bekannt iſt (§ 18 des Geſ., g 3 nach anderen Grundfäßen vorgenommen wiſſen

der Bek . ) ; führt der Stadt- oder der GemRat will, u . es iſt der DLB. zufolge 8 22 Saß 1 auch

eine ſolche Anzeigepflicht der VM . ein , ſo hat die geſtattet, es der GemBeh. ganz oder teilweiſe zu

GemBeh. die eingehenden Anzeigen zu ſammeln überlaſſen, wie die geſeßl. Zuſchläge zu berechnen

u . nach Straße u. Hausnummer geordnet aufzu: | ſind. Die Bayer . AusfBef. hat nun den Weg

bewahren. Die Anzeigepflicht bringteineBehelligung der Feſtlegung von Hundertſäßen für die Betriebs

der VM. mit ſich, die für die Allgemeinheit nur koſten teilweiſe beibehalten . Sie hat angeordnet,

dann Zwedt hat , wenn das auf Grund der An: daß der Zuſchlag für die Betriebskoſten in Hundert:

zeigepflicht eingehende Material ſorgfältig geordnet jäßen der Grundmiete, die den Verhältniſſen ent

u . zu irgend welchen Zwecken ſtatiſtiſch verarbeitet ſprechen , berechnet werden, daß aber die VM.

wird. Für den einzelnen Streitfall über die Höhe im Falle entſpr. Anordnung des Stadt- oder Gem.

Rats – nach Ablauf eines ganzen oder halben

22) Dieſe in $ 1 der AusfBet, niedergelegte Belt. Kalenderjahres den Mehraufwand für öffentl
.

iſt gegen den Antrag der M. wie vM. aufgenommen

worden. Die beiderſeitigen Drganiſationen hatten die
Abgaben u . Gebühren , der ihnen in dieſem Zeit

Streichung des § 1des Entw . beantragt, die Bertreter punkt durch eine Erhöhung der Säße für die

der M.ohne ſchriftliche Begründung, die Hausbeſiker- | öffentl . Abgaben u. Gebühren gegenüber den für
organiſation mit folgender Ausjührung:

„ Will man nicht den MEАe. zu einem möglichſt
die Feſtſeßung von Hundertſäßen maßgebend ge

umfangreichen Tätigkeitsbereich verhelfen , ſo fann weſenen Säßen entſtanden iſt, auf die M.ihres

man ruhig die Wahrung der Intereſſen den Beteiligten Hauſes , welche die geſeßliche Miete zahlen, anteils

überlaſſen. Die Intereſſenverbändeſorgenſchondafür, mäßig nach den Verhältniſſen der Grundmieten

daßdie Beteiligten ihre Intereſſen ſelbſtwahrnehmen . umlegen können , wobei ſelbſtverſtändlich alle Räume
Wozu die Bevormundung, wenn die Beteiligten ſelbſt

ihre Vereinbarung u . die Beibehaltung derſelben für
des Anweſens – alſo nicht nur des Gebäudes

ſachgemäß halten . Durch die Freigabe der Möglichkeit, ſo berückſichtigt werden , wie wenn für ſie die

jederzeit die weitere Aufrechterhaltung getroffener geſeßl . Miete gezahlt würde.geſeßl . Miete gezahlt würde . Es bedarf einer
Vereinbarungen zu verhindern (§ 1 Abſ. 3 des Geſ. ),iſt - ebenſo wie durch die in ş°1 abi.3 feitgelegte diesbezügl.Anordnung des Stadt-oder GemRats,

Abſ

Möglichkeit der behördl. Nachprüfung – die Wahrung wenn dies Syſtem in der Gem. durchgeführt werden

des Intereſſes der Beteiligten u . der Allgemeinheit ſoll ($ 15 Bek. ) . Es genügt nicht, wenn der

vollauf geſichert. Ein weitergehendes Bedürfnis beſteht Mietzinsbildungsausſchuß eine ſolche Anordnung

nicht. Ein Mehr iſt eine unveranlaßte Kuratel, die

die behördl. Arbeit unnötig vermehrt. Es muß er
trifft oder Hausbeſiker- u. MVerein entſprechendes

wartet werden , daß Bayern, das ſich ſicherlich nicht vereinbaren . Im Falle des Streites über die

auf den Standpunkt der Gemeinbewirtſchaftung des nachträgl. Umlegung des Mehraufwandes für

Wohnungsweſens u . der behördl. Bevormundung feſt: öffentl. Abgaben u . Gebühren entſcheidet das MEA.;

legen will, einen ſolchen unnötigen Schritt unterläßt,

zumal er, wenn ſich ein Bedürfnis ergeben ſollte, jeder- 23) Dieſes hat in Gemeinden ohne MEA. deſſen

zeit nachgeholt werden könnte . “ Funktion ( VollzBek. v . 3. Juli 1922, StAnz. Nr. 151) .

-

-
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dieſes iſt zur Entſcheidung nach § 1 Abſ. 2 RMG. abgabe ſowie über die Verwaltung u . Verwendung

berufen. Wenn die Bet. den M. das Recht zu= der Mittel des Ausgleichsfonds Beſtimmungen zu

ſpricht, von ihrem VM. Auskunft über die Ent: treffen. Die Einrichtung des Ausgleichsfonds

ſtehung u . Umlegung des Mehraufwandes u . die wird ſich, abgeſehen von den kleinſten Gem. , wohl

Vorlage der erforderl . Belege zu verlangen, ſo faft überall empfehlen , da wirtſchaftlich ſchwache

will zunächſt damit den M. ein zivilrechil., jedoch VM. insbeſ. Beſißer alter Häuſer ohne

nicht den Zivil6er . , ſondern durch beſ. Vorſchr. einen ſolchen Ausgleichsfonds vielfach nicht allein

des § 1 Abſ . 2 RMG. dem MEA. zur Verbe: die Mittel für große JStU.:en mit den von den

ſcheidung zugewieſener Anſpruch eingeräumtwerden ; M. hiefür zu leiſtenden Zahlungen werden auf

der Streit über die Auskunft u. Vorlage der bringen können , die nur Verzinſungs- u . Tilgungs-=

Belege iſt kein ſelbſtändiger Streit , ſondern quoten jind. Die Antragſtellung an das Min .

nurein Teil (vorbereitender Teil des Streites l_ſ03. Fürſorge ameds BuſtimmungzurErrichtung
) f. 10z

über die Höhe der geſeßl. Miete i. S. des § 1 eines Ausgleichsfonds wird daher von den meiſten

Abſ. 2RMG .; zur Einräumung eines diesbezügl. Stadt- u . Gem Räten zu beſchließen ſein .

zivilrechtl. Anſpruches war die OLB. übrigens In unmittelbaren Städten mit MEA. iſt der

ebenſowenig zuſtändig, wie zur Anordnung, daß Stadtrat weiter vor die Frage geſtellt, ob er eg

die M. beanſpruchen können , daß ihnen vom VM . für angezeigt hält, die im Einzelfalle erforderl.

eine genaue Aufſtellung über die Entſtehung u . Sicherung der Ausführung notwendiger laufender

Umlegung des Mehraufwandes gegen Erſtattung ISTA. durch einen ſäumigen VM . dem MEA.

der Portoauslagen durch die Poftüberſendet wird; an Stelle der nach dem Geſ . in erſter Linie

durch § 22 RMG. iſt § 15 Abſ . 3 der Bef . nicht berufenen BezPolBeh. zu übertragen (8 6 Abſ. 2

gededt. des Gej. , § 18 Abſ. 1 Saß 2 Bek.). Hier iſt zu

·4. beim Min . f.ſoz . Fürſorge die Zuſtimmung entſcheiden , ob der Stadtrat nach den örtl. Ver

dazu beantragen , daß in der betr. Gem . ein Aus: hältniffen es für richtiger erachtet, ſelbſt nach Vor:

gleichsfonds für an wirtſchaftlich ſchwache VM. bereitung durch ſeine Organe (insbeſ. das Bauamt)

zu gewährende Beihilfen zu großen Inſtandſet- die ſachgemäße Ausführung der JSTA. durch geeig

zungsarbeiten (= 3ŠIA.) durch Erhebung eines nete Anordnungen zu ſichern oder auch den Erlaß

Zuſchlage8 zur Wohnungsbauabgabe errichtet wird dieſer Anordnungen demMEN .*'), zu übertragen ,

(8 7 Abſ. 3 des Geb. , 8 26 Bet. ) . Der Aus- das ohnehin die hauptſächlich zum Vollzug des

gleichsfonds des § 7 Abſ . 3 RMG. iſt als Bei- RM6. berufene Behörde iſt. Den Stadträten

hilfe für große ISTA .-en vorgeſehen , für welche
der unmittelbaren Städte fehlt es nicht an Stoff

die Mittel durch die für große StÅ .-en von zur Beratung und Beſchlußfaſſung. Sie werden

den Räumeinhabern zu leiſtenden Zahlungen nicht es daher begrüßen, durch die AusfBek. in die Lage

zur Verfügung ſtehen . An wirtſchaftlich Schwache verſeßt zu ſein, den Erlaß von Anordnungen zur

können Beihilfen aus dem Ausgleichsfonds gewährt Sicherung notwendiger laufender JSŁA. im Einzel

werden ; nur wirtſchaftlich ichwache VM . Können fall dem MEN . überlaſſen zu können u. nicht

dieſe Zuſchüſſe erhalten ; die Zuſchüſſe haben für die felbft beſchlußmäßig tätig werden zu müſſen.

Durchführung großer JSTA .-en Verwendung zu In Gem. mit gemeindl. MEA. hat der Stadt:

finden , die mit den von den M. für dieſe Arbeiten zu oder GemRat ſchließlich feſtzuſeßen, ob der Aus:

zahlenden Hundertſäßen ?4)oder Umlagenbeträgen 5) chuß für Mietzinsbildung 4, 6, 8 oder 10 Bei, :

nicht gedeckt werden können . Die Gewährung von fißer haben ſoll, u. dazu Stellung zu nehmen,

Zuſchüſſen an wirtſchaftlich ſchwache M., die ohne
ob der Erlaß näherer Anordnungen für die Durch

Zuſchüſſe die ihnen für große y ŠtA .-en an den führung der Wahl der Beiſißer veranlaßt erſcheint ;

VM. obliegenden Zahlungen nicht leiſten können , bejahendenfalls hat der Stadt- oder GemRat die

läßt das Geſ. nicht zu . Daß der Ausgleichsfonds erforderl. Anordnungen zu treffen (8 21 Sak 2

nicht nur bei Wahl des Hauskonto -Syſtem824) des Geſ. , § 8 Abſ. 3 Saß 2 Bek.). Im allgem .

ſondern auch bei Einführung des Umlagenſyſtem325) wird der Vorfißende des MEA. mit der Durch

errichtet werden kann, wurde bereits obenⓇ6) aus: führung der Wahlen der Beiſißer beauftragt. 28)

geführt. Die DIB. , die für die Erteilung der

Zuſtimmung zur Einrichtung des Ausgleichs

fonds nach 87 RMG. zuſtändig iſt u . inf. dieſer ?) Dafür auch Eyd, D33. 1922 S. 224, der meint,

Zuſtändigkeit die Erteilung der Zuſtimmung auch daß ſich das MEA. beſonders als „Stelle" i . S. des

von Bedingungen abhängig machen u . nähere Beſt.
§ 6 RMG. eigne, weil die „Stelle “ vor Erlaß ihrer

Unordnungen beide Teile zu hören hat.
für den Ausgleichsfonds treffen kann , hat ſich in 28) Der Münchner Stadtrat hat ſich entſchloſſen ,

§ 26 Bek. vorbehalten , gegenüber der einzelnen die Wahl der Beiſiter nach den Grundſäßen der Bers

Gem . über die Höhe des Zuſchlages zur Wohnungs- hältniswahl mit Wahlzetteln in geheimer Abſtimmung

vornehmen zu laſſen, ſoferne nicht eine Einigung auf

eine einzige Vorſchlagsliſte erfolgt ; daß die beiden

24) § 7 Abſ. 1 des Gef. , SS 19 ff.Bel. Gruppen der Hausbeſiker u . M. in beſ. Wahlgängen

35) 8 7 Abſ. 4 des Gej . 825 Bet. wählen, wurde wohl auch anderwärts vom Stadt- oder

20) S. 221. GemRat angeordnet.
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V. Die Mietzingbildung durch Miet- | Obligatoriſch wie die Hundertſakabzüge für Be

zinsbildungsausſchuß, Stadt- oder triebskoſten, Inſtandſeßungskoſten u. Heizſtoffe ſind

em Rat. die Hundertſabzuſchläge zur Grundmiete für Hyp.

Die Mietzingbildung ſelbſt, der wichtigſte Teil Zinsteuerung HypErneuerungsteuerung 29),

desRMG.,bietet dem Vollzugſehr erhebl. Schwierig Betriebskoſten für laufende Inſtandſeßung u. da,

keiten. Sie iſt nach § 11 des Gej.Sache der DIB.; wo das Bauskontoſyſtem eingeführt iſt, für die

dieſe kann aber die Feſtſtellung der Säße der Gem . Koſten der großenInſtandſezungen30) . Von dieſem

Beh. oder gem. § 22 Abſ. 1 des Geſ . einer anderen nur in wenigen Fällen 31) durchbrochenen Syſtem

Stelle übertragen . Das Bayer. Min. f. Soz. der obligatoriſchen Hundertſäße kann im Einzelfall

Fürſorge hat von dieſer Befugnis Gebrauch gemacht, nurmitGenehmigung der OLB. abgewichen werden ;

indem es in Gem . ohne MEA. den Stadt- oder der Mietzinsbildungsausſchuß oder der Stadt- oder

GemRat, in Gem .mit MEA. den Ausſchuß für GemRat, welche Betriebskoſten, wie Waſſergeld,

Mietzingbildung für zuſtändig erklärte (8 7 Bet. ) . Kaminkehrerlöhne, Fäkalienabfuhrkoſten , Straßen:

Gem . mit MEN. iſt nicht nur jene , in der ein reinigungskoſten der Grundmiete nicht in Hundert

gemeindl. EA. errichtet iſt, ſondern auch diejenige, ſäten zuſchlagen, ſondern dieſe Beträge aus den

für welche ein ſolches wenn auch außerhalb der Grundmiete zuzuſchlagenden Hundertſäßen für

ihrer Markung, wie beim BezA. für mehrere oder Betriebskoſten herausnehmen u . für ſie ein be

alle Gem . desBezirks gemeinſchaftlich beſteht.ſonderes Umlegungsverfahren einführen wollen,

Da die OLB. die Feſtlegung der Säke jeder bedürfen hiezu der Genehmigungdes Min. f. Soz.

beliebigen Stelle übertragen kann , kann ſie von Fürſorge (S 22 Sak 2 hes Gef. ) . Ebenſo iſt es

dieſer Befugnis insbeſ. Gebrauch machen , wenn zu halten , wenn in Gem . für HypZinsteuerung

der örtl . Mietzinsbildungsausſchuß oder der betr. u . HypErneuerungsteuerung oder für laufende

Stadt- oder Gem Rat ihrer Verpflichtung zur Inſtandſeßungskoſten das Umlegungsverfahren ge

geſekentſpr. Feſtlegung der Säße nicht nachkommen wünſcht oder wenn für eine Gem. feſtgelegt werden

oder ſich aus irgend welchen politiſchen oder perſönl. foll, daß ftatt der Umlegung von Betriebs- oder

Gründen als für die Durchführung der Aufgabe Inſtandſeßungskoſten die zu vergütenden Arbeiten

ungeeignet erweiſen. Das Min. iſt in folchen von den Hausbewohnern ſelbſt, ſei es im Wechſel

Fällen nicht gezwungen im Verwaltungswegdie mi
mit den übrigen Räumeinhabern wie bei

pflichtmäßige Erledigung durch die zunächſt berufene Treppenbeleuchtung, Treppenreinigung , Straßen:

Stelle zu erzwingen oder ſelbſt die etwa bereits reinigung?) vorgenommen oder wie gewiſſe

feſtgeſepten Hundertſäße gem. § 10 Bek. zu ändern ,
3Stå. -en - Tünchen u . Tapezieren. u von den

vielmehr kann das Min. zuf. des § 22 Šaß 1 des 1 Räumeinhabern ſelbſt getragen werden ſollen . Die

Geſ., gegenüber welcher Beſt. es durch Erlaß ſeiner Tatſache, daß Treppen- u. Straßenreinigung von

AusfBef. nicht gebunden iſt, ſeine Feſtſeßung8- vielen Räumeinhabern lieber ſelbſt ausgeführt, als

zuſtändigkeit jederzeit – auch im Einzelfalle, nicht durch anteilmäßige Koſtenzahlung vergütet werden,

nur allgemein – an eine beliebige Stelle, ſo an ſpricht dafür, bei Feſtſeßung der Hundertſäße für

das BezA. oder die Kreisregierung übertragen . Betriebskoſten nebeneinander verſchiedene Säße feſt

Die Mietzingbildung hat der geſeßl . Regel zuſetzen , einmal für Mietverhältniſſe, bei denen

zuf. im Wege der Feſtlegung von Hundertſäßen der M.ſelbſt Treppen- u. Straßenreinigung über

zu erfolgen . In Hundertſäßen der Friedensmiete nimmt u . dann andererſeits für Mietverhältniſſe,

iſt zunächſt, um durch Abrechnung dieſes Betrages
bei denen dies nicht der Fall iſt. Das gleiche

von der Friedensmiete die Grundmiete zu ermitteln, gilt bei Mietverhältniſſen , inhaltlich welcher der

feſtzuſetzen , welcher Betrag ortsüblicherweiſe für M. das Tünchen u . Tapezieren der Räume ſelbſt

Betriebs- u . Inſtandſeßungskoſten (Koſten laufender übernimmt u . für ſolche, bei denen der geſeßl .

u. großer Inſtandſeßung) u . welcher Betrag für Regel entſpr. der VM. auch in dieſer Beziehung

Heizſtoffe der Sammelheizung u. Warmwaſſer: 1 für Erhaltung der Räume in vermietbarem Zu

Verſorgung8 :Anlage in der Friedensmiete enthalten ſtande zu ſorgen hat .

war . Nicht die Verhältniſſe des einzelnen Hauſes Nach den bisherigen Erfahrungen iſt hervor:

entſcheiden , ſondern die Ortsüblichkeit. Die Feſt

ſezung muß in Hundertjäßen der Friedens
20) Wenn Lindemann „Das Recht“ 1922 S. 56

miete erfolgen . Das bejagt § 5 Abſ. 1 Bef.
ausführt, daß dieſe Suſchläge durch Umlegung der

tatſächlich aufgewendeten Koſten auf die M. feſtzuſeßen

Weiter ſind von der Friedengmiete zwecks Ermitt- ſeien , ſo trifft dies für die bayer. Regelung nicht zu.

lung der Grundmiete gewiſſe Nebenleiſtungen ab . 30) § 5 Abſ. 1 u. § 13 Bel., § 3 Abſ. 2 u. § 7 des

zuziehen , die in der Friedensmiete enthalten waren ;
Geſekes.

für dieſe legteren Abzüge fönnen Hundertjäße nach
31 ) Für Nebenleiſtungen u . Heizungen (SS 5 Abſ. 2

u . 27 der Bek.), für während des Kalenderjahres oder

der Ortsüblichkeit feſtgeſetzt werden ; es kann aber Kalenderhalbjahres erhöhte

auch die FejtjegungderinderFriedensmietein bühren ( 16 abf.1Bel.) fürGemeinden oderSaus
dem einzelnen Mietverhältnis enthaltenen Beträge

fontoſyſtem ( $ 25 Bel.) u. für gewerbl. Zuſchläge (§ 10

Abſ. 2 des Oeſ .) .
für die fragl . Nebenleiſtungen der Entſcheidung

82) Vgl. übrigens die Konſtruktionsverſuche von

des MEA. im Einzelfalle überlaſſen werden . Vidal in „ Einigungsamt“ 1922 S. 175 .

-
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zuheben , daß es angezeigt erſcheint, bei Feſtießung / fie die Durchſchnittsbetriebskoſten u. die laufenden

der einzelnen Hundertjäße nicht nur den Betrag Inſtandſeßungskoſten für die Zeit decken müſſen ,

des betr. Hundertſakes, ſondern auch ſeine Zu= für welche ſie feſtgeſeßt ſind, wie auch die volle

ſammenſeßung feſtzulegen . Nur ſo kann die Durch: HypŽinsteuerung u. HypErneuerungsteuerung ver

führung des § 10 Abſ . 2 der Bek. gewährleiſtet gütet werden muß. Nur durchſchnittl. Verhält

werden (Abänderung der Såße, wenn ſie den niſſe ſind hiebei berückſichtigt, wenn jeweils ein

Verhältniſſen nicht mehr entſprechen ). Es empfiehlt Hundertſah für die verſchiedenen Arten von Miet

ſich auch , die Zuſammenſeßung mit zu veröffent: räumen feſtgeſeßt wird; gerechter iſt ihre Feſtlegung,

lichen, weil es ſo den Beteiligten erleichtert wird , wenn die Hundertſätze wie zuläſfig nach Gruppen

ſachgemäße Vereinbarungen zu treffen. u . Klaſſen von Mieträumen abgeſtuft werden ;

Das Geſ. ſchreibt, wie bereits hervorgehoben, aber auch dann wird ſich der Hundertſaß nie völlig

die Ermittlung der Grundmiete durch Abzüge von mit den tatſächlich erwachſenden Betriebskoſten u .

der Friedensmiete u. ſodann die Feſtſeßung der laufenden Inſtandſekungskoſten decken , da die Feſt

geſeßl. Miete durch Zuſchläge zur Grundmiete vor. feßung nicht nach den Verhältniſſen des ein

Hundertjäße der Friedensmiete find zunächſt abzu- zelnen Hauſes erfolgt u . die Höhe der Beträge

ziehen, şundertfäße der Grundmiete – nicht der bei den gegenwärtigen Zeitverhältniffen ſtändig in

Friedensmiete — find dann der Grundmiete zuzu : Bewegung iſt. Für die abzurechnenden Hundert

ſchlagen . Das hindert nicht, daß bei der vorge fäße ergibt ſich der Ausſchluß des freien Ermeſſens

ſchriebenen Veröffentlichung der feſtgeſeßten Hundert: aus der Beft., daß die Beträge abzurechnen ſind ,

fäße im Intereſſe der beſſeren Verſtändlichmachung die in der Friedensmiete enthalten waren . Ebenſo

gegenüber dem einfachen Mann aus dem Volt beige ſind aber auch die Zuſchlage dem freien Ermeſſen

fügt wird, wieviel Prozente der Friedensmiete dieſe entzogen ; denn § 3 des Gef. beſagt, daß zur

aus der Grundmiete zu berechnenden Hundertſäße Grundmiete die Zuſchläge „ treten “, alſo fraft

ausmachen ; m. a . W.: Sind z. B. in einer Gem . geſel. Vorſchr. treten , nicht bloß nach dem Ermeſſen

von der Friedensmiete insgeſamt 22 ° / o abzuziehen der zuſtändigen Stelletreten können . Für die Betriebs

u . ſodann 16,80 % der Grundmiete für Hypo- koſten- u . Reparaturkoſten-Hundertjäße iſt übrigens
thetenzinsteuerung Erneuerungsteuerung ), in § 3 Abſ. 2 des Gef . ausdrücklich hervorgehoben ,

78,85 % der Grundmiete für Betriebskoſten u . daß fie der jeweiligen Höhe der Betriebs

200 % der Grundmiete für laufende Inſtand koſten u . der Koſten für die laufenden JStA.:en

feßungskoſten zuzurechnen, ſo ſind der Grundmiete Rechnung tragen müſſen . Was unter Betriebs

zu 78 % im Ganzen 295,65 % der Grundmiete | koſten u . Inſtandſekungskoſten zu verſtehen iſt, ſagt

230,607 % der Friedensmiete zuzurechnen, i das Geſ. im Einzelnen. Unter Betriebskoſten ver

ſodaß einer Friedensmiete von 100 M nur 78 M ſteht es u. a . „ für das Haus zu entrichtende Ver

+ 230,607 M = 308,607 M geſeßl. Miete ent: waltungskoſten u . ähnliche Unkoſten “. Auch die

ſprechen ; demgemäß iſt in der Gem . das Dreifache Hundertſäße für dieſe müſſen daher, um dem

(genau 3,08607 fache) der Friedensmiete als geſeßl. Geſ. zu entſprechen, feſtgeſeßt werden . Es iſt nicht
Miete zu bezahlen. angångig, den Hundertſaß für die Verwaltungs

Eine Abſtufung der Hundertjäße für verſchiedene koſten auf notwendige Verwaltungsauslagen zu

Zeitabſchnitte kommt nicht in Betracht, da ſich beſchränken u . die Vergütung für die Arbeit der

die Höhe der ortsübl. Ausgaben für verſchiedene Hausverwaltung ganz oder teilweiſe außer Anſatz

Zeitpunkte nicht vorausſehen läßt ; eine Abſtufung zu laſſen . Zu Ünrecht will § 14 Abſ.2 der Bet.

aber i . S. der Schaffung von Uebergangsverhält= aus der Mußvorſchr. des RG. eine Kannvorſchr.

niffen , um die Miete nicht auf einmal zu ſehr in machen . § 14 Abſ. 2 iſt daher ungeſeßlich ; er iſt

die Höhe ſchnellen zu laſſen, iſt unzuläſſig, wie auch durch § 22 des Geſ. nicht gedeckt u. darum

weiter unten näher dargelegt werden wird . nicht beachtlich . Daß es Mietzinsbildungsaus:

Die Fundertjäße ſind dem freien Ermeſſen ſchuß u . Stadt- oder GemRat nicht freigeſtellt iſt,
des Mietzinsbildungsausſchuſſes u . Stadt- oder ob ſie Zuſchläge für Verteuerung des friedensübl.

Gem Rats entrückt. Mietzinsbildungsausſchuß u. Zinſendienſtes u . für die Steigerung der Koſten

Stadt- oder Gemrat können nicht von der Feſt- | für Erneuerung der Belaſtung ) anjeßen wolien,
legung einzelner Hundertjäße abſehen u . ſie nicht folgt bereits aus dem oben Geſagten.
willkürlich nach Outdünken bemeſſen . Die Hundert.

$ 5) Mit Recht hebt Eyd, DIZ. 1922 S. 223 hervor,

ſäße müſſen vielmehr den tatſächl. Verhältniſſen daß die Wichtigkeit dieſer Poſten vielfach überſehen

„Rechnung tragen " ; 0.h. nichts anders ,* 4) als daß wird. Richtig iſt zwar, daß der HypZinsfuß ſich im

Gegenſaß zum Wechſeldiskont ſehr langſam ändert

93) Algemein, nicht nur, wenn auf dem betr. Haus (Ermann, Jahrb . der Bodenreform 18, 183), immer

Hyp . laſten. hin aber ſind die Steigerungen nicht unbeträchtlich
34) Abw. Vidal in „ Einigungsamt“ 1922 S. 152, u. dazu kommt weiter die ſehr erhebl. Teuerung für

der mit Recht darauf hinweiſt, daß „ Nechnung tragen“ HypErneuerung , die , inſoweit die Maklergebühren u .

nicht „ gleich ſein“ bedeutet, aber „Rechnung tragen “ Vermittlungsproviſionen in Betracht kommen, örtlich

m. E. zu Unrecht dahin auffaßt, daß es die Pflicht verſchieden ſind, inſoweit es ſich aber um Notariats

zur vollen Berüdſichtigung nicht in ſich ſchließe, wes- u . Staatsgebühren handelt , gleich hoch im gangen

halb Vidal die Formulierung des Geſ. beanſtandet. Lande ſind.

-
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Von einem Zuſchlag für Teuerung der Hyp.- 1 gelegt werden , falls fich im Anſchluß an die Geſ.

Zinſen u . Hyp . Erneuerung kann nur abgeſehen Begr. u . die ihr folgenden Autoren " ) die Auf

werden in den Fallen, in denen die Nichtbelaſtung faſſung durchſeßen fodte, daß der VM. über ſeine

vor dem Kriege ortsüblich war ; die Ortsüblichkeit Einnahmen aus Inſtandſeßungszuſchlagen hinaus

war ſelbſtverſtändlich durch die Hyp Freiheit ein- für Inſtandſeßung dem M. gegenüber haftet.

zelner Häuſer nicht unterbrochen . Ebenſo iſt mit der Freigabe der Grundſäße, nach

Die Feſtſeßung der Hundertſaße erfolgt ſohin welchen die Berechnung der geſeßl. Miete zu erfolgen

durchweg nach Mußvorſchr., deren zwingender hat, der OLB. auch die Befugnis eingeräumt, den

Charakter (8 19RMG.) auch nichtdurch einſtimmigen M. bei Vorhandenſein von UnterM. für die

oder Mehrheitsbeſchluß des Mietpreisbildungsaus- üblicherweiſe dadurch geſteigerte Raumabnüßung

ſchuſſes u. Stadt- oder GemRate oder durch Ver: einen erhöhten Inſtandſeßungszuſchlag für laufende

einbarungvon Hausbeſißer- u . Mieterorganiſationen ISTA: in der Form eines bef. Zuſchlages aufzu

beſeitigt werden kann . Geſichtspunkte wie das legen (vgl. § 8 Abſ. 4 der Verf. des Württem . Min .

Streben, die Miete nicht auf einmal alzuſehr zu des Innern d. 25. Juli 1922 für Württemberg) . 41)

erhöhen , mögen den VM.im Einzelfall veranlaſſen, Aus dem Grundjake, daß die DLB. nur zur

nicht ſofortige Zahlung der vollen geſeßl. Miete Ausführung des RMG. – der im Geſ. verord

zu verlangen ; bei Feſtſeßung der geſeßl. Miete neten reichsrechtl. Grundfäße befugt iſt, ergibt

aber haben ſolche Geſichtspunkte auszuſcheiden ; ſich auch , daß ſie den Wünſchen von MSeite nach

das Gef. ift anzuwenden . Man kann dagegen obligatoriſcher Errichtung von „ M.-Vertretungen “

auch nicht einwenden , daß das RMG. troş Nicht nicht entſprechen kann ; nach § 17 des Geſ. ſind

benennung alsMSchužG .u . troß ausdrüdl. Gleich die M. eines Hauſes berechtigt, aber nicht vers

ſtellung von M. u . VM. in entſcheidenden Beſt. pflichtet, einen oder mehrere von ihnen mit ihrer

des Geſ. lediglich 59) ein MSchuķG . ſei und daß Vertretung in Mietangelegenheiten zu beauftragen ;

darum Ermäßigungen der geſeßl. Miete gegenüber eine Vertretung wider Willen des M. fieht das

den für die Mietpreisbildung maßgebenden geſeßl. Gej. nicht vor. Darum kommt, wenn nicht ſämt:

Grundſäßen dem Mietpreisbildungsausſchuß oder liche M. eine Vertretung wünſchen, ihre Schaffung

Stadt- oder Gem Rat oder den M. u . VM.- mit bindender Wirkung auch für den Nicht

Organiſationen überlaſſen werden könnten ; leßtere zuſtimmenden oder den ſeine Zuſtimmung für die

ſind hiefür ſchon aus dem Grundenichtzuſtändig, weil | Folge Zurücknehmenden nicht in Betracht; Bindung

ſie keine Zwangsvertretung der M. u . VM. darſtellen. durch Mehrheitsbeſchluß iſt im RM6. nicht zuges

Da auch die OLB. an den Inhalt des RM6 . laſſen. Die Bayer. AusfBet. ſteht auf dieſem

gebunden iſt u. freie Hand nur in der Wahl der richtigen Standpunkt.

Grundſäße hat , nach welchen die geſetzlichen Zu: Sie kennt eine Feſtlegung der geſeßl. Miete

ſchläge berechnet werden ſollen ") , können andere Ab . für beſtimmte Zeit nur im Falle des § 34 (vorl.

ſchläge von der Friedensmiete u . andere Zuſchläge zur Hundertſäße, falls die endgültigen Såße bis zum

Grundmiete, als ſie im RMG. vorgeſehen ſind, 1. Aug. 1922 nicht endgültig feſtgeſegt werden

weder von der DIB. noch von der von ihr dele- konnten ). Dagegen iſt eine Feſtlegung der geſeßl.

gierten Stelle eingeführt werden ." ) Miete für eine beſtimmte Zeit , z . B. 1 Monat

Eine Abweichung von den reichsgeſeßl. Grund- oder 1/4 Jahr, nicht vorgeſehen . Zu einer ſolchen

jäßen liegt nicht vor, wenn die OLB. die Be: Regelung beſtand auch kein Anlaß , da die feſt:

rechnung der geſeßl. Zuſchläge beſtimmten Gem .*') geſegten Fundertjäße jederzeit von der Stelle, welche

nach anderen Grundſäßen geſtattet , da dies in fie feſtgeſeßt hat , ſowie auch vom Min. f. ſoz. Für

§ 22 Saß 2 des Geſ. ausdrücklich zugelaſſen iſt. forge, abgeändert werden können u. abgeändert

Darum iſt es unbedenklich, wenn die OLB . für werden müſſen, wenn ſie den Verhältniſſen nicht

die durch die Hundertjäße nicht gedeckten Betriebs- mehr entſprechen .43)

koſten oder laufenden Inſtandſezungskoſten das

Umlegeverfahren gewährt, wie dies in 8 15 Bet.
40) Trop Dertmann a. a . D. S. 174 u. Brumby im

für einen Teil der Betriebskoſten geſchehen iſt.
Einigungsamt“ 1922 S. 179 Anm.

* ) „ Iſt ein Teil des Mietraums weitervermietet,

Es ſteht darum auch nichts im Wege, daß die ſo iſt der øundertſaß für jeden UnterM. um 10 bis

OLB. anordnet , daß die noch im Rahmen der 20 vom Hundert der Grundmiete zu erhöhen . Als

Ortsüblichkeit gelegenen erwachſenen Mehrkoſten
Untervermietung i . S. dieſer Vorſchr. gilt jede nicht

für laufende Inſtandſeßungskoſten über den gedecten Beſchränkung auf entgeltl. Raumüberlaſſung geht
nur vorübergehende entgeltl. Maumüberlaſſung“. Die

Betrag hinaus durch das MEA . ſachgemäß um : davon aus, daß in dieſem Falle der UnterM. durch

das erhaltene Entgeltzu einer Mehrzahlung im allgem .

88 ) Dagegen insbeſ. $$ 1 u . 19 . in der Bage ſein wird . Maßgebend muß aber wohl

87 ) § 22 Saß 2 des Oeſ. nach dem Gef. die Mehrabnüßung ſein , weshalb die

88) Vgl . auch Ebel § 22 Anm . 3 am Ende. Beſchränkung auf entgeltl. Bertragsverhältniſſe nicht

89) Die Gem. ſind genügend beſtimmt, wenn ſich angezeigt ſein dürfte. Nur nebenbei ſei gegenüber

die Anwendbarkeit der Beſt. auf ſie auch nur aus ihrem Stümper 03. S.487 darauf hingewieſen, daß auch

eigenen Beſchluß ergibt, 3. B. nur aus der Tatſache, die unentgeltl. Ileberlaſſung von Näumen auf Nuf u.

daß ſie die Einführung des pausfontoſyſtems nicht Widerruf ein Vertragsverhältnis darſtellt.

beſchließen . 4 *) § 10 Bet.
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Die Gem . kann mit Genehmigung des Min. gewerbl. Zuſchlägen in die Scheidung der der

f.Joz. Fürſorge jederzeit von dem bisherigen Syſtemſchiedenen Zuſchläge Verwirrung bringe, dürfte

der Bildung der geſeßl. Miete zu einem anderen nicht zutreffen.

Syſtem übergehen , ſo von dem Kundertſaſſyſtem Die außerordentlich praktiſche Anordnung des

zum Syſtem des Umlegungsverfahrens oder von § 35 Bek., wonach mangels Einverſtändniſſes der

einem der Beiden zu einem gemiſchten Syſtem; Vertragsteile über die Höhe der geſeßl. Miete vom

inſoweit die Syſtemwahl in das freie Belieben 43) | M. bis zur Entſcheidung durch das MEA. der

des Mietzinsbildungsausſchuſſes , Stadt- oder von dieſem etwa vorläufig feſtgelegte Mietzing ,

GemHats geſtellt iſt, kann der Syſtemwechſel ohne andernfalls der vereinbarte Mietzing weiterzuzahlen

Genehmigung des Min. erfolgen . iſt, enthält eine im RMG. nicht feſtgelegte Regelung ;

Die Einführung des in § 10 Abſ. 2 RMG. die GeſBegr . wollte durch den Hinweis auf § 148

vorgeſehenen allgem . Gewerbezuſchlages hat die 3PO. helfen , wonach bei Streit über die Höhe

DLB. bisher weder GemBeh. 44) noch einer anderen der geſeßl. Miete die Ausſeßung des Mietzing

Stelle 45) übertragen ; damit hat ſich das Min. prozeſſes in Frage kommt ; dieſe übrigens nach

die Befugnis vorbehalten , Hundertſäße nach § 10 der erwähnten Geſekesſtelle nur zuläſſige nicht aber

Abſ. 2 für das Land oder beſtimmte Gem . oder gebotene u . bezügl. eines Teiles des Mietzinſes

Gem Teile felbft feſtzuſeßen oder die Feſtſeßung auf keinen Fall veranlaßte Ausſeßung iſt bei

GemBeh. oder anderen Stellen zu übertragen oder Anerkennung der Rechtsgültigkeit des § 35 in

von der Feſtſeßung oder Zulaſſung der Feftſeßung Bayern nicht veranlaßt; § 35 kann aber wohl

abzuſehen . Der allgem . Gewerbezuſchlag wird der unbedenklich als im Rahmen des § 21 RM6.

Unbilligkeit abhelfen , die darin beſteht, daß der gelegen erachtet werden .

VM. des Raumes ſich mit wertloſen Papiermark

in der ziffernmäßigen Höhe der Friedensmiete
VI. Erfahrungen bei dei der Mietzing :

bildung.
das iſt grundſäßlich im Gef. feſtgelegt

begnügen muß, während die Betriebsgewinne des
Die Mietzingbildung iſt in den bayer. Gem.

M., die dieſer z . T. erſt durch Ueberlaſſung der nicht allgemein nach einheitl. Geſichtspunkten durch

Räume zieht, in der großen MehrzahlderFälle geführt, wie es Gef. u . AusfBet. wollten. Die

in weitgehendem Maße der wachſenden Geldent
örtl. Regelungen werden teilweiſe dem Inhalt des

wertung gefolgt ſind. Dieſe Berüdſichtigung der Geſ. u. der ÁusfBet. nicht gerecht. In einzelnen

wirtſchaftl. Intereſſen des VM ., der gegenüber
beſ. kleineren - Gem. find Hundertjäße ohne

die Furcht 46) vor Erhöhung der Grundrente für ſorgfältige Ermittlung rein nach Gutdünten, z. T.

hochwertige Anweſen im Innern großer Städte
einfach in Anlehnung an die Regelung von Nach:

im gegenwärtigen Augenblick der Geldentwertung
barGem. feſtgeſeßt. Der Zinſenteuerungszuſchlag

wohl zurüdtreten muß, erſcheint umſo mehr vers
u . Erneuerungszuſchlag ſind hin u . wieder nicht

anlaßt, da der im Hauſe wohnende VM . im feſtgelegt. In zahlreichen Gem. hat fich lichtlich

Frieden vielfach mit dem Mietzins eine ſolche Ver :
der oben als unzuläſſig bekämpſte Gedanke Einfluß

gütung für Verwaltungskoſten, Riſikoprämien u .
verſchafft, im Wege einer Uebergangsregelung die

Rüdlagen erhielt, daß er nicht ſelten dafür „ frei bisher gewaltſam niedrig gehaltene Miete nicht

wohnen“ konnte, während nach den Beſt. des
auf einmal ſtart anſchwellen zu laſſen . Unter

RMG. ſeine wirtſchaftl. Lage gegenüber dem Nichtberüdſichtigung der durch die VollzBet. d.

Frieden ſehr erheblich beeinträchtigt iſt u . der m . E. 3. Juli 1922 ( StAnz. 51 ) verordneten Zuſtan

bezüglich ſeiner Geſekmäßigkeit *3 nicht unbedent: digteit des Amtsgerichts iſt es vorgekommen , daß

liche 8 14 Abſ. 2 der Bef. auch nicht die Ver.
ein GemRat ſich ſelbit für Gewährung von Zu:

gütung der eigenen Arbeiten des Hausbeſikers 48) fchlägen nach § 10 Abſ. 1 RMG. für zuſtändig
zu den heute für ſolche Arbeiten übl. Vergütungs- erachtet hat."9) Einzelne Veröffentlichungengeben
fäßen voll gewährleiſtet. Nicht zu verkennen iſt nicht an, wie ſich die abgerechneten Hundertjäße

allerdings, daß die Regelung des allgem . Gewerbe
u . wie ſich die Zuſchläge für die Betriebskoſten

zuſchlages nicht leicht iſt. Das von Soldan 49)
im Einzelnen zuſammenſeken . Nicht alle erleichtern

geäußerte Bedenken , daß die Zulaſſung von allgem das Verſtändnis für die Feſtſegung dadurch, daß

ſie beifügen , das Wievielſache der Friedensmiete

48) $8 5 Abſ. 2, 15. Abf. I, 19 Bet. die geſetl . Miete ausmacht . Der Verpflichtung

" ) § 11 Sa 1 des Geſ. des § 34 der Bef . wurde in zahlreichen Gem .
46) Sap 1 des Geſ.

40) Anleitung des Syndifus des bayer. Städtetages
nicht entſprochen . Gar manche Feſtſeßung u . Ver

zum Vollzuge des RM6. öffentlichung wird der Nachprüfung bedürfen ; bei

47) S. oben S. 225 . anhaltender Teuerung läßt ſich ohnehin alsbaldige

48) Anders bezügl. des V M. , wenn dieſer UnterM . Abänderung der Beſchlüſſe nicht vermeiden. Bei

iſt ; hier iſt nach § 30 Abſ. 2 u . 3 Bet feine Eins

ſchräntung dahin feſtgelegt, daß die Mühewaltung dann
der Abänderung aber iſt es der zuſtändigen Stelle

nicht zu erſeßen iſt, wenn ſie das gewöhnl. Maß der unbenommen, Irrtümer zu beſeitigen ; die Aenderung

Berwaltung eines Vermögens nicht überſteigt; aller- hat nicht lediglich der Veränderung der Verhält

dings iſt auch hier die Verpflichtung zur Leiſtung voller niſſe Rechnung zu tragen .

Bergütung nicht ausgeſprochen.

“ ) Deutſche Rechtsanw3. 1922 S. 27. 60) Beſchl. des Gem Rats Oberſtdorf v . 28. Juli 1922,
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Das Verhältnis des RG . über die rel. | II. Das Verhältniß des Geſ. v. 15. Juli
1921 zu § 17 Abſ. II u . III der bayer.

Kindererziehung v. 15. Juli 1921 (MGBI. VerfUrt. v. 14. Aug. 1919 :

939) zu anderen Beſtimmungen des Reichs- 1. Das Geſeb v . 15. Juli 1921 hat zum

Gegenſtand die rel. Erz. Darüber , was unter ,,rel.

u. Landesrechts.
Erz.“ zu verſtehen iſt, äußert ſich das Gel. nicht.

Nach der früheren Auffaſſung des bayer. Rechtes

Von Regierungsrat Dr. Hans Meinzolt im Staats:
( vgl . F. Meyer, Die Kirchenhoheitsrech

tedes Königs

miniſterium für Unterricht u . Kultus in München .

von Bayern , 8 17 I a) umfaßte die rel. KinderErz.

a) Das Recht, das Kind zur – aktiven wie

I. Grundſäßliches über den Geltungs
paſſiven-Teilnahme an rel. Veranſtaltungen

bereich des RG. v . 15. Juli 1921 (im fol
(kirchl. Rulthandlungen , häusl. rel . Hand

genden kurz „Gef . “ genannt) .
lungen , ſchuliſche rel. Unterweiſung) ZU

1. Das Gef . behandelt die rel. Erz . als einen
zwingen ;

Beſtandteil der Erz. überhaupt u. will lediglich

b) das Recht, über die formelle Zugehörigkeit

eine Ergänzung hinſicht der rel . Erz. bilden zu

des Kindes zu einer Glaubensgeſellſchaft

der Regelung, die das BGB. für das übrige Gebiet
Beſtimmung zu treffen.

der Erz. getroffen hat . Das Vakuum, das Art . 134 Daß das Gef . mit ſeiner Regelung das erſt

EG. BOB. für die reichsrechtl. Regelung der rel. erwähnte Recht treffen will, ergibt ſich ohne weiteres

KinderErz . vorgeſehen hatte , ſoll durch das Geſ . , aus ſeinerAbſicht, die „ rel. Erz.“ zu normieren .Haupt

zuſammen mit Art. 134 ſelbſt, beſeitigt werden. gebiet für die nach außen in Erſcheinung tretende

Damit iſt die Wirkung des Geſ . nach der Abſicht rel. Erz. iſt das Verhältnis des zu Erziehenden

des Gefeßg . auf das Privatrecht begrenzt, wenn zu den ſich ihm darbietenden Veranſtaltungen rel.

auch nicht verkanntwerden darf, daß dieſer Abſicht Inhalte, die Regelung dieſes Verhältniſſes iſt das

des Geſekg . die tatſächl ., mindeſtens mittelbare Hauptſtück der rel . Erz. überhaupt. (Ueber die

Bedeutung des Geſ. auch für Fragen des öffentl
. ſchuliſche rel.Unterweiſung wird noch beſ. zu ſprechen

Rechts entgegenſteht . (Vgl. von der Pfordten , Geſ . ſein ). Ob das Geſ. fich auch die Regelung des

über die rel. KinderErz. v. 15. Juli 1921 , S. 8ff.). unter b) erwähnten Rechtes zur Aufgabe macht,

.

2. Entſpr . der vom Geſekg . beabſichtigten pri

kann nach dem Wortlaut zweifelhaft ſein : „Er

“ iſt ,vatrechtl. Bedeutung des Gel.kommen alsTräger ziehung ,ift eintatſächl. -Bugehörigkeit zu einer

der im Geſ . geregelten Rechtsbeziehungen nur die

RelGeſellſch .“ ein rechtl. Begriff; mit dem Begriffe

Inhaber der ErzGewalt (Eltern, Vormünder ,Pfleger )

der Erz . iſt das Recht zur Beſtimmung der Be

einerſeits , das Kind andererſeits in Betracht. Das

kenntniszugehörigkei
t eines Kindes nicht notwendig

Gej . regelt alſo nicht Rechtsbeziehungen etwa zw .

verbunden . In SS 2, 3, 5 S. 2 ſpricht das Beſ.

den Erziehern oder den zu Erziehenden u . öffentl.

ſtets nur von der „ Erz. " in einem rel. Bekenntnis,

Rechtsträgern Staat, Kirche, - ebenſowenig fenntniſſes, und auch g 5 S. 1 legt nicht die

nicht von der formellen Beſtimmung dieſes Be

Rechtsbeziehungenzw. dieſen öffentl. Rechtsträgern Entſcheidung über die Zugehörigkeit“ zu einem

untereinander. Entſcheidungen auf Grund des

Gej. ſind denkbar zw . mehreren ErzBerechtigten ihm nur das Recht, zu beſtimmen, zu welchem

Bekenntnis in die Hand desKindes, ſondern gibt

( 3. B. bei Meinungsverſchiedenheite
n
zw. Vater u .

Mutter), zw . ErzBerechtigten u. dritten Perſonen Verh .(Ber."des 22. Ausſch. des RT., I. Wahlper.

Bekenntnis ,, es ſich halten wil ". In der Ausſch“

( z . B. bei Meinungsverſchiede
nheiten

zw . unehel.

Mutter u . Vormund), endl. zw . den ErzBerechtigten betont, der Wortlaut des Gej. „ ſolle den Anſchein

1920/21 , Drudſ. 2317 , 25) wird ausdrücklich

I. dem Kinde ſelbſt (z . B. bei Ablehnung eines

beſtimmten Erzäktes durch das Kind) .

vermeiden , als wolle das Beſ . in das öffentl. Leben

übergreifen, wo die Frage der bürgerl. Zugehörigkeit

3. Zur Entſcheidung von Streitigkeiten aus dem zu einer Konfeſſion durch die landesgeſeßl. Äus:

Geſ . iſt ausſchließlich das Vorm Ger. berufen . Mit frittsgeſeke geregelt ſei“.
dieſer Beſt . ( $ 7 ) wollte das Gej . keine neue Zu- Troß dieſes zweifelhaften Wortlautes des Geſ.

ſtändigkeit des VormGer.begründen , ſondern ledig wird jedoch daran feſtzuhalten ſein , daß das Geſ.

lich den privatrechtl. Charakter des Geſ. Klarſtellen. auch das Recht normieren will, über die formelle

Parteirolle in Streitigkeiten auf Grund des Geſ. Zugehörigkeit eines Kindes zu einer RelGeſellſch.

ſoweit überhaupt von ,Streitigkeiten “ geſprochen zu beſtimmen. Die rel . Erz. hat zum Endziele

werden kann,vergl.von der Pjordten Anm .Izu §7- |die Entwidlung derrel.Perſönlichkeit. Eine folche
kommt nur den unter Ziff. 2 auſgeführten Perſonen erfolgt in der Hauptſache im Rahmen des rel.

zu , ein Beſchwerderecht gegen die Entſcheidungen Gemeinſchaftslebens, unter Benübung der von den

des VormGer. dagegen iſt jedem „berechtigt“ (nicht rel . Gemeinſchaften geſchaffenen Ginrichtungen,

„ rechtlich !“ ) Intereſſierten, z .B. den geiſtl. Oberen,.

Das rel. Gemeinſchaftsleben aber iſt tonfeſſionell

eingeräumt ( $ 57 Ziff. 9 FGG.) .

beſtimmt. Es hieße dem ErzBerechtigten die bes

n

1

1

1
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deutungsvollſte Einwirkung auf die rel. Entwidlung bleibt z . B. auch für eine vertraglich geregelte rel.

des Kindes nehmen, wollte man ihn nicht zugleich KinderErz. die Beſtimmung des § 17 Äb . II S. 4

in die Lage ſeßen , darüber zu beſtimmen , ob u . außer Betracht. Die Wirkſamkeit beſtehender Ver

inwieweit einer Glaubensgeſellſchaft Einfluß aufträge erſtreckt ſich andererſeits auf ſämtl. durch den

dieſe Entwidlung zukommt, m . a . W. eine Trennung Abichluß des Vertrages herbeigeführte Rechtsfolgen ,

des rel. ErzRechtes von dem Rechte der Beſtimmung 3. B. wird ein nach § 17 II gültig abgeſchloſſener

der Ronfeſſionszugehörigkeit des Kindes iſt praktiſch Vertrag auch durch den nach dem Inkrafttr. des

nicht möglich ( anders die Auffaſſung der bayer. Gej. v . 15. Juli 1921 erfolgenden Tod eines der

Verfürt., vgl. Mezger, Die Grundlagen unſeres Vertragsteile nicht aufgehoben (§ 17 Abſ . II S. 3

neuen Staatsrechtes, Bay3R. 1920, 39). Das 2. Halbjak) , falls nicht ſeine Aufhebung gemäß

eben erörterte Ergebnis iſt finngemäß anzuwenden 89 S. 2 des Gef . herbeigeführt wird .

auf den Fall der freien Glaubenswahl des Kindes 4. Verträge nach § 17 Abſ . II der bayer . Verf.

ſelbft ( 8 5 ) ſowie auf die Erz . in einer nicht be- Urk. geben Maß nur für das Verhältnis zw . den

kenntnismäßigen Weltanſchauung (8 6 ) . ErzBerechtigten, nicht wirken ſie unmittelbar für

Irreführend iſt die Bemerkung in den Komm.- u. gegen das Kind. Sie finden daher ihre zeitl.

Ber . (RTDrudj. 1920/21 2317 , 10), das Gel.Begrenzung in dem Aufhören des Einfluſſes der

regle nicht die Frage der bürgerl. Zugehörigkeit ErzBerechtigten hinſichtlich der rel. Erz.des Kindes.

zu einer Konfefſion , dieſe ſei vielmehr durch die überhaupt. Ein Kind, das auf Grund des Ver

landesrechtl. Austrittsgeſeze geregelt : Das Gej. trages einer beſtimmten RelGeſellſch . anzugehören

trifft allerdings nicht Beſtimmung über die Kon- hätte , erlangt troß einer etwa entgegenſtehenden

feſſionsangehörigkeit der Staatsangehörigen als Beſtimmung des Vertrags in dem in 35 des Geſ .

ſolcher, wohl aber nimmt es die Zuſtändigkeit für v . 15. Juli 1921 feſtgeſetzten Zeitpunkte die dort

dieſe Beſtimmung in Anſpruch hinſichtlich der vorgeſehene Freiheit der Entſchließung.

Staatsangehörigen , die einer familienrechtl. Erz.- 5. Streitigkeiten über die rel. Erz . auf

Gewalt unterliegen, ſoweit es nicht ſelbſt Ausnahmen Grund aufrecht erhaltener Verträge nach § 17 Áb. II

verfügt (8 5 ) . Zu betonen iſt hiebei ( 1. oben I bayer . Verfurt . ſind nach dem zu 3. u . 4. ausge

Ziff. 2 !),daß dieſe vom Geſet getroffene Regelung führten denkbar zw . den Vertragsteilen ſelbſt oder

fich nur bezieht auf das Verhältnis zw . dem Erz . zw. den ErzBerechtigten u . den zu Erziehenden .

Berechtigten u . dem Kinde ; in Streitfällen, in Streitigkeiten der erſteren Art unterliegen nach wie

denen es ſich um andere Parteien als die unter I vor der Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörde

31ff. 2 aufgeführten handelt , z . B. bei Streitigkeiten (Art . 8 Ziff. 4 Verm66 .), zur Entſcheidung von

über die Verpflichtung zur Entrichtung von firchl. Streitigkeiten der leßteren Art iſt das Vorm Ber.

Steuern u . Umlagen, iſt die für dieſes Verhältnis berufen (8 7 d. Gej. ) ; bei einem Streite der letteren

zutreffende Regelung lediglich als Inzidentpunkt Art handelt es ſich nicht um die Auslegung des

feſtzuſtellen. früher geſchloſſenen Vertrages , ſondern um die

2. § 17 Abſ . Il der bayer. VerfUrk. normiert | Berufung des Kindes auf einen inzw . zu ſeinenII

vom Geſamtgebiet der rel. KinderErz. nur ein Gunſten geänderten Rechtszuſtand, alſo um eine

Teilgebiet, nämlich die Beſtimmung über die Zu- Streitigkeit „ aus dem Gej.“ v. 15. Juli 1921 .

gehörigkeit zu einer RelGeſellſch. (vgl . Mezger, 6. Die Beſtimmung in g 17 Abſ . III der bayer .

Bay3R . 1920 S. 39 ) , u . zw . in einer von den VerfUrk. , wonach für den Austritt von Kindern

Vorſchr. des Gej . v . 15. Juli 1921 in weſentl. aus einer RelGeſellſch. Abſ. II entſpr. gilt , iſt mit

Punkten abweichenden Regelung. Da das Gebiet dem Ab . II ſelbſt außer Kraftgetreten . Maß

der rel . Erz . vom Geſ. v . 15. Juli 1921 ausſchließlich gebend iſt nunmehr Ziff. 2 der Bef . der Staatsmin .

geregelt werden wili (vgl . $ 8 d. Geſ . ! ) , ſo iſt nach der Juſtiz. des Innern , für Unterr. u . Kultus u .

Art. 13 Abſ . I der RV. („ Reichsrecht bricht der Finanzen über Vollzug des § 17 Abſ. III der

Landesrecht “) dem § 17 Abſ. II der bayer . Verf.- Verfürt . , v. 16. Jan. 1922, StAnz. Nr. 17 , AMBI.

Urk. die Anwendbarkeit verſagt . Beändert iſt S. 22 .

ſomit auch für Bayern u . a . das Annus discre

tionis, weggefallen iſt die Sicherung der rel . Erz .
III. Das Verhältnis des Gei. v . 15. Juli

in einem beſtimmten Bekenntnis nach der durch
1921 zu Art. 149 Abſ . II der RV .:

einen Kultusakt herbeigeführten endgültigen Auf- 1. Das Verhältnis des Gej . v . 15. Juli 1921

nahme in eine RelGeſellſch. zu Art. 149 II RV . iſt unter dem Geſichtspunkte

3. Die Uebergangsbeſtim in ingen (S 9 ) zu betrachten , daß erſteres ſeine Bedeutung auf

ſehen in gewiſſem Umfange die fortdauernde Gül- das Gebiet des Privatrechts beſchränken will, während

tigkeit früher geſchloſſener Verträge über rel . Erz . Art . 149 II RV . dem öffentl . Rechte angehört.

vor. Die fortdauernde Wirkung eines etwa nach Art. 149 II RV. ſtellt für die Bedeutung der

8§ 17 II der bayer .Verfürt . geſchloſſenen Vertrages privatrechtl. ErzGewalt für die Teilnahme des

beſchränkt ſich auf den Inhalt dieſes Vertrages, Rindes an rel . Handl. lediglich den Rahmen auf,

nicht macht ſie etwa auch die übrigen in § 17 II es dem Privatrecht überlaſſend , dieſen Rahmen

vorgeſehenen Rechtswirkungen wieder aufleben ; ſo l auszufüllen ; Art. 149 II RV. behandelt einen;



230
Reitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr. 19 u. 20 .

-

-
--

Ausſchnitt aus dem öffentl.-rechtl. Ver : Unterricht als nicht dengeſeßl. Vorausſeßungen ent

hältnis des Staatsbürgers zur Schule ſprechend erachtet (z . B. wegen Verſtoßes gegen

u. Kirche, u . räumt dem ErzBerechtigten die § 2 Abſ. II) u . deshalb die aus Schulverſäum

Entſcheidung über die Teilnahme des Kindes an niſſen ſich ergebenden Maßnahmen gegen die Erz.

rel. Veranſtaltungen des Staates u . der Glaubens- berechtigten vorkehrt . Es handelt fich hiebei nicht

geſellſch. ein , das Geſ. v . 15. Juli 1921 dagegen unmittelbar um eine Frage der rel . Erziehung ,

behandelt das familienrechtl. — privatrechtl.. jondern um eine Frage der Schulgeſebg ., zur Ents

Verhältnis zw . dem Erz Berechtigten u. cheidung iſt nicht das Vormer., auch nicht der

dem Kinde auf dem Gebiet der rel. Erz. u . be- Inſtanzenzug des Art. 8 Ziff. 4 Verw66 . berufen,

ſtimmt, wer der ErzBerechtigte i . S. des Art . 149 fondern lediglich die Schulaufſichtsbehörde, die bei

II RV . ift. ihrer Entſcheidung allerdings Inzidentfeſtſtellung

2. Von dieſem Geſichtspunkt aus iſt vor allem auf Grund des Gej. v . 15. Juli 1921 wird treffen

das Verhältnis des 8 5 S. 1 des Gej. zu Art. 149 II müſſen , wenn ſie nicht ihre Entſcheidung bis nach

RV. zu würdigen : Die erſterwähnte Beſtimmung Erlaß des Spruches deg etwa von einem Betei

iſt, troß ihres engergefaßten Wortlauts, dahin auf- ligten angerufenen VormGer. ausſeßt . Die gleichen

zufaſſen, daß vom vollendeten 14. Lebensjahre des Grundjäge finden Anwendung, wenn es ſich unum

Kinder ab die ErzGemalt über das Kind auf rel . das Fernbleiben eines Schülers vom RelUnterricht

Gebiet aufhört u . das Kind die Freiheit gewinnen auf Grund eigener Entſchließung handelt .

jou, die bis zu dieſem Zeitpunkte dem ErzHes Soweit die Teilnahme eines Kindes an einer

rechtigten vorbehaltenen Entſchließungen ſelbſt zu kirchlichen Veranſtaltung gegen den Willen der

treffen ( vgl. RTDru£f. 1920/21, 2317 S. 25), ErzBerechtigten von kirchl. Seite in Anſpruch ges

Dieſe Beſtimmungsfreiheit des Kindes erſtreckt ſich nommen wird , kommen gegebenenfalls die allgem .

auf alle Entſchließungen , die vorher Inhalt der Beſtimmungen des bürgerl . u. Strafrechts zur

ErzGewalt waren , alſo nicht allein auf die Wahl Anwendung.

des Glaubensbekenntniſſes, ſondern auch auf die
IV. Das Verhältnis des Gej. v . 15. juli

Teilnahme an rel. Veranſtaltungen aller Art (vgl..

oben IÍ Ziff. 1 ! ) .
1921 zu der bayer. V O.über den Beſuch

3. 8 5 S. 2 des Geſ.enthält eine Einſchränkung des Relunterrichtes v. 6. Mai 19 20

des ſonſt freien Anordnungsrechtes der ErzBe (StAnz. Nr. 109, KMBI. S. 172) (= VO).

rechtigten zugunſten des 12 Jahre alten Kindes ; 1. Die VO. v. 6. Mai 1920 iſt lediglich für

die Bedeutung dieſer Beſtimmung iſt rein negativ, das Gebiet der Schule erlaſſen ; ihr Zw.dk iſt ein

nicht ſoll dadurch - anders wie durch § 5 S. 1 doppelter ; einmal wil ſie in formellen Beſtim

- an die Stelle des Erz Rechtes der Eltern das mungen AusfV . zu Art. 149 II RV. erlaſſen
freie Beſtimmungsrecht des Kindes treten . 8 5 (Ab . III S. 1 VS.) , zum andern wil ſie die BeAbſ V2

S. 2 iſt daher nicht als eine Ausfüllung des durch lange der Schule gegenüber einem ungeregelten

Art . 149 II RV. geſteckten Rahmens, ſondern nur Ein- u . Austritt aus dem RelUnterricht wahren

als eine beſ . Einſchränkung des durch SS 1-3 des (26. III S. 2) . Die formelle Zuſtändigkeit des

Gej. geſchaffenen allgem . Beſtimmungsrechtes der bayer . Staates zum Erlaß ſolcher Beſtimmungen

ErzBerechtigten zu werten . kann im Hinblid auf Art . 144 , Art . 12 RV. nicht

4. Die Beſtimmung in § 2 Abſ. II u . f . des zweifelhaft ſein.

Gel. , daß während beſtehender Ehe ein Kind nur 2. Inhaltlich iſt Vorausſeßung für die Gül

mit Zuſtimmung beider Eheteile vom RelUnter- | tigkeit der VO . , daß keine dem materiellen Reichs

richt abgemeldet werden könne - die einzige recht entgegenſtehende Beſtimmung getroffen wurde

Beſtimmung, in der das Gef . des RelUnterrichtes (Art. 13 RV.). Bei der Beurteilung der VD. iſt

beſ . gedenkt-, berührt nur das Verhältnis nicht außer Acht zu laſſen , daß ihr Erlaß in die,
zw. den Ehegatten u . gehört ausſchließlich dem Zeit vor Geltung des Gef. v . 15. Juli 1921 fällt.

Privatrecht an . Zu dieſer Zeit beſtand überhaupt keine reichsrechtl.

5. Streitigkeiten auf dem Gebiete der Regelung der rel . KinderErz . im engeren Sinne

Teilnahme des Kindes an rel . Veranſtaltungen (1. oben II Ziff . 1 a ) , abgeſehen von der Rahmen

i . S. des Art. 149 II RV. ſind einmal denkbar beſtimmung des Art . 179 II RV. Die landes

zwiſchen mehreren ErzBerechtigten, dann zw. den rechtl. Regelung des § 17 II bayer. VerfUrt. aber

ErzBerechtigten u . dem Kind, endlich zw . den bezog ſich nach der bayer. Auffaſſung ( 1. oben II

Erzberechtigten u . der ſtaatl.oder kirchl. Behörde. Ziff. 1, Bay3k. 1920'S. 39) nur auf die Be

Die beiden erſtgenannten Fälle von Streitigkeitenſtimmung der Bekenntniszugehörigkeit des Kindes ,

unterliegen der Regelung nach dem Geſ. v. 15. Juli die bayer. Schulgeſekg. hatte alſo für die Regelung

1921 , zuſtändig iſt das Vormer.Streitfälle derleşt- der Teilnahme der Schüler an rel. Veranſtaltungen

genannten Art können ſich , ſoweit es ſich um die innerhalb des Rahmens des Art . 149 II RV. freie

Teilnahme des Kindes an einem rel . Unterrichts. Hand. Das Geſ. vom 15. Juli 1921, das das

jache handelt, daraus ergeben , daß eine Schul- Geſamtgebiet der rel. Erz. ſeiner Regelung unter

behörde die Fernhaltung eines Schülers vom Rel.: | wirft, änderte dieſe Rechtslage. In doppelter Hin

.
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ficht kann nach dem Wortlaute der VD. an einen anderen Erwägungen ausgeht. Die Schulbehörde

Widerſpruch zu der nunmehr geltenden reichsrechtl. tann alſo wohl forme den aus dem RelUnterrichte

Regelung gedacht worden : austretenden über 14 Jahre alten Schüler an

a) Nach Abſ. III S. 1der V. bedürfen minder- weiſen , die Einverſtändniserklärung ſeiner Erz.

jährige Schüler - alſo Schüler bis zur Vollendung Berechtigten vorzulegen, fie kann aber an die Nicht

des 21. Bebensjahres — für den Austritt aus demfür den Austritt aus dem vorlage dieſer Erklärung keinerlei Straffolgen

RelUnterrichte der Vorlage einer diesbezügl . Er- knüpfen. Dieſes Verhältnis iſt nunmehr klarer

klärung des ErzBerechtigten, während nachArt. 149 geſtellt als es 3. 3t. der Geltung des § 17 II der

II RV. in Verb. mit § 5 des Geſ. v . 15. Juli bayer. Verfurk. war, wo nach dem Willen der

1921 (ſ. o. III Ziff. 2 !) ein Kind nach Volen: Gefeßg. die Unterſcheidung zw . der Beſtimmung

dung des 14. Lebensjahres ohne weiteres das Recht der Ronfeſſionszugehörigkeit u . der Beſtimmung

hat, dem RelUnterrichte fernzubleiben. über die ſonſtige rel. Erz . gemacht wurde u . wo

b ) Nach Ab . III S. 2 der VO. fann während die Regelung der VO. als nur die rel. Erz. an

des Schuljahres, d . h . vom 9. Tage nach Schul- gehend mit der nur die Ronfeſſionszugehörigkeit

jahresbeginn an, ein Austritt aus dem RelUnterricht regelnden Beſtimmung des § 17 II Verfurk. wohl

nur mit Genehmigung der Schulaufſichtsbehörde vereinbar angeſehen wurde .

erfolgen , während Árt. 149 Abſ. II RV. in Verb . Zu b) : Der zu b) erwähnten Einſchränkung

mit $$ 1 ff. des Geſ. v. 15. Juli 1921 feine zeitl . gegenüber gilt grundſäßlich das zu a ) ausgeführte.

Einſchränkung des freien Beſtimmungsrechtes der Es muß als eine mit Art. 149 II RV . in Verb.

ErzBerechtigten vorſieht. Hiezu iſt zu ſagen : mit dem Geſ. vom 15. Juli 1921 nicht zu ver

Zu a ): Nahe liegt folgende Ueberlegung: Die einbarende u . damit unwirkſame Forderung er

Beſtimmung der VÖ. iſt nur eine ſchulaufſichtl., achtet werden , daß ein Austritt aus dem Rel.:

fie greift in das durch das Geſ. d. 15. Zuli 1921 Unterricht während des Schuljahres von anderen

geregelte Verhältnis zw . ErzBerechtigten u. Kindern Vorausſeßungen als von dem Willen des Erz.

überhaupt nicht ein . Das Gef.gibt nur dem Rinde Berechtigten oder des über 14 Jahre alten Kindes

das Recht, von dem ErzBerechtigten unter gewiſſen ſelbſt abhängig ſein ſolle. So wünſchenswert auch

Vorausſeßungen die Abgabe der Erklärung des vielleicht die Sicherung der Schule gegen willkürl.,

Einverſtändniſfes mit der Nichtteilnahme am Nel.- den Unterrichtsbetrieb ſtörende Austritte aus dem

Unterricht zu verlangen , nicht aber hindert es die RelUnterricht ſein mag, mit dem geltendem Rechte,

Schule, eine von ſchulaufſichts wegen für wünſchens- das dem Willen der ErzBerechtigten oder des

wert gehaltene Erklärung der ErzBerechtigten zu | Rindes die unbedingte u . unbeſchränkte Entſcheidung

fordern . Das Ergebnis dieſer Ueberlegung wäre , über die Teilnahme am RelUnterricht einräumt,

falls man ſich ihm anſchließen könnte, geeignet, die ſteht ſie nicht im Einklange.

ungünſtigen Folgen der vom Gef. beliebten viel zu 3.) Ein Unterſchied hinſichtlich der Wirkſam

weitgehenden Verſelbſtändigung des Kindes auf rel. keit der VO. zw. den auf Grund der Schulpflicht

Gebiete einigermaßen zu mildern ; der vorgetragene beſuchten Schulen u . den übrigen Schulen, deren

Gedankengang iſt jedoch rechtlich nicht zu halten: Beſuch freiwillig iſt, iſt nicht zu machen: Die

a ) Wie an anderer Stelle bereits ausgeführt | Regelung des Art . 149 II RV. bezieht ſich auf

wurde, iſt die tatſächl. Bedeutung des Geſ. d . 15. Jämtl. Gattungen öffentl. Schulen, auch an höheren

Juli 1921 troß der wiederholt betonten gegen- Lehranſtalten darf die Nichtteilnahme am Rel.

teiligen Abſicht ſeiner Erzeuger nicht auf das Pris Unterricht keinen Grund zur Diſziplinierung des

vatrecht beſchränkt, es geht alſo nicht an , zu ſagen , Schüler8 bilden .

die Beſtimmung der VD. werde, als dem öffentl. 4. ) Hervorzuheben iſt, daß die Unwirkſamkeit

Rechte angehörend, von dem Geſ . v. 15. Juli 1922 des Ab . III S. 1 der VO. ſich nur auf Kinder

nicht berührt. über 14, nicht auch auf ſolche über 12 Jahre er

B ) Die Beſtimmung in Abſ . III der VO. | ſtredt: $ 5 S. 2 des Geſ. v. 15. Juli 1921 iſt,

knüpft an an die Beſtimmung in Abſ. II a . a . D. , wie oben (III Ziff. 3 ) erwähnt, nicht als Ausf.

fie iſt, wie oben erwähnt, eine AusfBeſt. zu Art. 149 Vorſchr. zu Art . 149 II RV. zu werten , ſie hat

II RW. , kann alſo nicht weiter Geltung bean: nur den Schuß des Kindes gegen einen Wechſel

ſpruchen als Art. 149 RV. ſelbſt. Daß Art. 149 in der rel . Erz. im Auge.

II RV. aber durch das Geſ. v . 15. Juli 1921 5.) Beſonders zu beachten hat die Schulbe

ergänzt oder beſſer geſagt erſt ausgefüllt wird, hörde, ſoweit die Wirkung des Abſ. III der V.

wurde oben (III Ziff. 1) ausgeführt; wenn nach reicht, die Beſt. in § 2 Abſ . Il n . F. des Geſ. v .

dem Willen des Art. 149 II RO. in Verb . mit 15. Juli 1921 .

§ 5 des Beſ. v. 15. Juli 1921 das Kind nach

Vollendung des 14. Lebensjahres volle Selbſtändig

keit in der Frage der Teilnahme am ſchuliſchen

RelUnterricht erlangt, ſo kann dieſe Stellung des

Kindes nicht durch eine Beſtimmung des bayer .

Rechtes eingeſchränkt werden , auch wenn dieſes bon
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Das Geſek über die Ausgabe und Ein: | dem Verkehr gezogen u.eine Neuaußgabe verboten
wurde. Die Fragen, die ſich wegen der Ver

löſung von Notgeld ") pflichtungen der Gemeinden als Äusſteller des

vom 17. Juli 1922 (ROBI. 693) . NG . ergaben, mußten der zivilrechtl. Rechtſpr.

Von Dr. Robert Adam , Megierungsrat im Miniſterium überlaſſen bleiben .,

des Innern in München .
Da, wie vorauszuſehen war, ohne Zwang die

· Aus dem ſtarken Bedürfnis in der Krieg &- u . gemeindl. NG .-Wirtſchaft nie zum Aufhören ge

Nachkriegszeit nach Kleingeld und Scheidemünzen bracht werden konnte, hat ſich die Reichsregierung

iſt es zu erklären , daß das NG . in der Geldwirt: ießt doch entſchloſſen, ein Geſ . über die Ausgabe

ſchaft dieſer Zeiten eine ungewöhnl. ſtarke Rolle u . Einlöſung von NG. einzubringen , das im

geſpielt hat. Die Entlaſtung der Münzſtätten ROBI. Teil 1 S. 693 veröffentlicht iſt. Wiewohl

durch die Schaffung von Kleingeld durch öffentl. in Bayern die Außerverkehrsſegung des NG. im

Körperſchaften war eine bedeutende Erleichterung allgem . ohne Schwierigkeiten vor fich gingu. ſeit

für die im Krieg außerordentlich in Anſpruch Anfang 1922 kein NG. mehr in Umlauf iſt, hat

genommene Reichsdrucerei u . Reichsbank. So hatSo hat dieſes Gef . auch für Bayern Bedeutung.

das NG . große wirtſchaftl. Bedeutung erlangt u. $ 1 ſchreibt die Einlöſung des 3. 3. des

über manch peinl . Moment bei der Abwiďlung Intrafttr. des Gef. im Verkehr befindlichen NO .
NG

des Barzahlungsverkehrs hinweg geholfen . vor. Zu dem Begriff des NG. rechnet das Geſ.
Leider fehlten auch nicht die Schattenſeiten.

Marken , Münzen, Scheine oder ſonſtige Urkunden,
Die Gemeinden jahen bald zu ihrer Freude, daß

die auf einen Geldbetrag lauten u . im Zahlungs
die oft in fünftleriſcher Weiſe ausgeführten NG.:

verkehr als Erſak für das vom Reiche, der Reichs
Scheine in weiteſtem Umfange geſammelt wurden ,

bant oder den Privatnotenbanken ausgegebene Geld
bei ihrer Finanznot erblickten ſie eine willkom

verwendet werden . Es iſt hiernach für den Begriff
mene Gelegenheit, mühelos Geſchäfte zu machen ; des NG . die Art der Verpflichtung aus der Ur

ewige Ronverſionen der Stücke in andere Serien ,
kunde nicht entſcheidend . Insbej . macht es keinen

immer neue Auflagen, die oft in marktſchreieriſcher Unterſchied, ob die Urkunden als Schuldverſchrei

Reklame angeprieſen wurden, ein Haſchen nach bungen auf den Inhaber anzuſehen oder den in

Originalität"(wurde doch ſogar ein 97 Pfennig- $807 des BGB. bezeichneten Inhaberzeichen

ſchein herausgegeben !) waren die Folge. In zuzurechnen ſind, ob es ſich bei ihnenum An

währungspolitiſcher Hinſicht war eine gewiſſe Durch weiſungen , Schecks, Wechſel, Ausweiſe über Gut:

brechung des Prinzips der Münzhoheit zu beklagen haben uſw. handelt. Für die Frage, ob die Urs

u . die Schwierigkeiten, ohne geſeßl. Zwang der
kunden als NG. i . S. des Gef . zu gelten haben,

NG . Wirtſchaft Herr zu werden , waren nicht zu

unterſchäßen. Die größten Unklarheiten ergaben jondern ihre tatſäch
iſt auch nicht der mit der Ausgabe verfolgte Zwed,

ſondern ihre tatſächl. Verwendung maßgebend.

ſich dann bei der Einlöſung des NG. , da über Auch ſolche Urkunden ſind NG. i. S. des Geſ. ,
ſeine rechtl. Natur die Meinungen völlig aus

die zu Sammelzwecken ausgegeben worden ſind,

einander gingen (vgl . Bay3R . 1922 Nr. 1 u . 2 aber im Zahlungsverkehr Verwendung als Erſak
S. 12).

für Geld erlangt haben. Für den Begriff des
In den letzten Jahren iſt durch Erhöhung

NG. iſt es bedeutungslos, ob die Urkunden über
der Leiſtungsfähigkeit der Münzſtätten die Münz: die gleichen Beträge lauten , zu denen Geld aus:

prägung ſo geſteigert worden , daß eine Verſorgung gegeben iſt. Eine Verwendung der Urkunde als

des Verkehrs mit Kleingeld gewährleiſtet erſchien. Erſatz für Geld kann vielmehr auch dann vor.

Zudem hat die ſteigende Geldentwertung die Be
liegen , wenn ihr Nennbetrag mit dem Betrag , über

deutung des Kleingelds für den Zahlungaverkehr den Geld ausgegeben wird nicht übereinſtimmt.

weſentlich eingeſchränkt. Die bayer. Regierung Indem das Gef. die Einlöſung ohne Rüdſicht auf

hat daher m . W. als erſte unter den deutſchen die Gültigkeit , die Art u . den Inhalt der Verpflich

Ländern durch Bef. v . 8. Juli 1921 ( STA. Nr. 156)
tung aus der Urkunde vorſchreibt, trägt es der

den 1. Jan. 1922 als äußerſten Termin zur Eins
Tatſache Rechnung , daß das NG . von dem Ver

ziehung u . Einlöſung des noch im Umlauf befindl . kehr im Vertrauen auf die Einlöſung aufgenom
NG. beſtimmt, nachdem Anregungen bei der Reichs

men worden iſt u . gleich dem eigentl . Gelde Ver.

regierung zur Erlaſſung geſebl . Maßnahmen, die wendung gefunden hat. Das Verkehrsbedürfnis

die Zuläſſigkeit des Aufrufe u . der Einziehung
läßt die Geltendmachung von Einwendungen nicht

des NG. außer Zweifel ſtellen ſollten , abgelehnt

wurden. Da die ſich bei der Einlöſung ergebenden figkeit , die Art u . den Inhalt der Verpflichtung
zu , die dem Ausſteller in Bezug auf die Gül

zivilrechtl. Fragen der Verjährung des Anſpruchs aus der Urkunde an ſich zuſtehen könnten . Sur

aus dem NG . jich nach den Vorjdr. des BGB.
beſchleunigten Einziehung des NG . iſt dem Aus

( SS 194 ff ., 793 ff.) richteten , mußte ſich die
ſteller die Einlöſung bis zum Ablauf von 3 Mo:

bayer. Regierung lediglich auf die ſtaatsaufſichti. naten nach Intrafttr. des Geſ. zur Pflicht gemacht.
Verfügung beſchränken , durd, die das NG. aug Da nach § 14 das Gef. mit dem Verkündungs

1) NG . = Notgeld.
tage ( 14. Aug. 1922) in Kraft tritt, iſt dieſer Termin

le
.
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bisa , .

.

.

der 14. Nov. 1922. Im Intereſſe einer möglichſt gericht die Mitglieder eines Gemeinderats zu der

raſchen Abwidlung des Rechtsverhältniſſes zw . geringſt zuläſſigen Geldſtrafe von je 126000 M (der
Ausſteller u. Inhaber der Urkunde iſt der Aus- 10fache Betrag des in Umlauf geſekten NG. )

ſteller für den Fall, daß die Vorlegung nicht bis verurteilt worden, weil ſie durch die ohne behördl.

zu jenem Zeitpunkt erfolgt, von der Verpflichtung Genehmigung erfolgte Au& gabe von No. ſich nach

aus der Urkunde befreit, während im Falle der Anſicht des Gerichts eines Vergehens gegen § 55

rechtzeitigen Vorlegung der Anſpruch aus der Ur- des Banto . ſchuldig gemacht haben . Im Hinblick

kunde binnen 6 Monaten nach jenem Zeitpunkt auf die Unklarheit der Rechtslage iſt dieſe Beſt.

verjährt. beſonders zu begrüßen . Die Straffreiheit hat zur

Da $ 1 nur von dem 3. 3. des Inkrafttr. des Folge, daß die verhängten Strafen nicht vollſtreckt,

Bej . im Verkehr befindl. NO. ſpricht, könnte ſich die anhängigen Verfahren eingeſtellt u . neue nicht

die Frage erheben, ob das Geſ . auf das bayeriſche eingeleitet werden.

NG ., das bereits zur Einlöſung aufgerufen iſt, Nachtrag : Inzwiſchen iſt hauptſächl. durch

Anwendung finden kann oder ob es hier bei die ſtarke Geldentwertung eine plößliche, nie ge

den allgem . , oben erwähnten Beſtimmungen des ahnte Zahlungsmittelknappheit eingetreten . Da

BGB. ſein Bewenden hat . Ein bayer . Antrag noch ein Streit bei der Reichsdruckerei das Uebel.

auf Einfügung einer Beſt. zur Klärung dieſer verniehrte , konnte die Reichsbank das nötige

Frage fand keine Annahme, da für das vom Aus- Papiergeld nicht liefern; Städte und Induſtrie

ſteller bereits eingelöſte NG. keine Beſtimmung nötig unternehmungen ſahen ſich zur Bezahlung der Ge
ſei u . das übrige etwa noch nicht eingelöſte No. fich hälter u . Löhne in großem Umfange gezwungen ,

tatſächlich noch im Verkehr befinde. Dementſpr. um die Neuausgabevon NG. nachzuſuchen u . der

findet ſich auch in der GeſBegr . der Sag : „ Die Reichsfinanzminiſter hat die Ermächtigung hierzu.

Anwendung des Geſ . wird nicht ohne weiteres auf Grund des § 3 des Geſ . ſchon im Geſamts

dadurch ausgeſchloſſen, daß ein Aufruf des NG . betrag von mehreren Milliarden Mark erteilt .

auf Grund einer Verwaltungsmaßnahme bereits Wenn man ſich die Zahlen anſieht, die vor kurzem

erfolgt iſt. " auf dem Deutſchen Induſtrie- und Handelstag ge

Da die beabſichtigte Freihaltung des Verkehrs nannt wurden , wird man ſich über dieſe Entwidt

don NO. nur erreicht werden kann, wenn auch lung nicht wundern :

die weitere Aufnahme von NG. durch den Ver- Am 31. Auguſt 1922 betrug der Notenumlauf

tehr verhindert wird , verbietet $ 2 , fortan Ur- in Papiermark 337 Milliarden ; dies ſtellt, bez

kunden der in $ 1 bezeichneten Art zum Zweck rechnet nach dem Großhandelsinder , einen Gold

der Verwendung als NG. auszugeben. Das gleiche markumlauf von 1,87 Milliarden, nach dem Va:

gilt für die Ausgabe zu Sammelzweden . Ein lutainder gar nur von 0,82 Milliarden dar .

folches Verbot erſchien erforderlich, um eine Um- Vergleicht man damit, daß im Frieden zeitweiſe

gehung der Vorſchrift zu verhindern , wonach die 4-5 Milliarden Zahlungsmittel im Umlauf

Ausgabe von Urkunden zur Verwendung als NG. waren, daß noch am 31. Jan. 1920 die damals

unzuläſſig iſt. Die entgegen dieſen Verboten aus: im Umlauf befindlichen 70 Papiermilliarden einen

gegebenen Urkunden ſind nichtig. Goldmarkmert von über 5 Milliarden darſtellten,

Dies ſind die wichtigſten Beſt. des Geſekes . ſo erkennt man , wie empfindlich ſich mit jedem

Die SS 3 u. 4 laſſen für die liebergangszeit die Markſturz der Bedarf an Zahlungsmitteln ſteigert

Bewilligung von Ausnahmen zu , von denen u . gleich wie in Deſterreich ſchwerſter Geldmangel

hoffentlich kein Gebrauch gemacht wird. 8 5 gibt bei reißender Inflation eintritt .

als weitere Sicherung gegen die unzuläſſige Weiter: Die Genehmigung, die die oberſten Landes

derwendung von NG. die Möglichkeit , daß ein : behörden zu befürworten haben , wird an verſchie:

gelöſtes NG. ohne Entſchädigung vernichtet wird . dene Bedingungen geknüpft , von denen die wich

$8 7 u. 8 regeln die Einlöſung von beſchädigtem tigſten find ::

NO ., die SS 9-12 enthalten Strafandrohungen . 1. Abführung eines den Gegenwert des zur Aus:

Von Bedeutung auch für Bayern iſt noch gabe gelangenden NG. darſtellenden Betrags

8 13 , der Straffreiheit für ſolche nach geltendem auf zingtragendes Sperrkonto ,

Recht ſtrafb. Zuwiderh . vorſieht, die durch die 2. keine Ausgabe der NO. -Scheine in Beträgen

Ausgabe von NG . begangen worden ſind. Dieſe über 1000 M

Beſt. erklärt ſich aus der ſehr beſtrittenen rechtl. 3. Einlöſung in längſtens 2 Monaten.

Natur des NO. , vor allem aus dem Streit über Es iſt zu hoffen, daß dieſe unerfreuliche Er

die Frage, ob ſeine Ausgabe ſtaatl. Genehmigung ſcheinung nur vorübergehend iſt u . daß es der

bedarf oder nicht. Es ſind auch bei den Juſtiz: Reichsbant gelingt , die zu kurz gewordene Papier

Beh. eine größere Anzahl von Verfahren wegen gelddede den Bedürfniſſen der Wirtſchaft ent

Zuwiderh . gegen § 55 BankG. oder gegen § 145 a jprechend zu verlängern oder , was leider nur ein

des StOB. aus Anlaß der Ausgabe von NG. frommer Wunſch ſein wird , daß ſich die Kaufkraft

teils unhängig, teils bereits rechtskräftig erledigt . der Mark wieder ſteigert . Den verſchiedenen, ſich

So find erſt vor kurzem von einem bayer . Land : bei dieſer Neuausgabe von NG. ergebenden Fragen
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nachzugehen , iſt noch verfrüht; die maßgebenden

Stellen aber werden alles daranſeßen , um die

Gefahr einer Zerrüttung unſeres Zahlungsmittel

weſens rechtzeitig zu bannen .

Kleine Mitteilungen.

Der Haftkoſtenvorſchuß nach § 911 3°O. Nada

$ 911 BPD. hat der Gläubiger , der im OffEidsVerf.

den Haftbefehl vollziehen will, die Hafts, einſdl. der

Verpflegungskoſten von Monat zu Monat voraus

zubezahlen . Nach den ſeit 1. Sept. 1922 geltenden

Säßen muß er daher dem GerVolz . mit dem Volls

zugsauftrag 1440 M überweiſen. Dies bedeutet einen

Freibrief für den böswilligen Shuldner . Gläubiger

kleinerer Beträge oder arme Leute können nicht dieſe

auch heute noch hohe Summe vorſchießen. Der Schuldner

wird daher in vielen Fällen zum OffEid nicht ge

zwungen werden . Er wird auch zum DifEidstermin

nicht mehr erſcheinen, da er damit rechnen kann, daß

der gegen ihn ergehende Haftbefehl doch nicht aus

geführt wird. Die unter den heutigen Verhältniſſen

rigoroſe Vorſchrift des S 911 iſt überflüſſig. Die Haft

( bis zur Dauer von 6 Monaten) wird nur in den

ſeltenſten Fällen überhaupt oder auf längere Dauer

vollſtreckt. Faſt ſtets folgt der Schuldner dem Ger.

Vollz auf das Gericht, leiſtet bort ſofort ſeinen Eid

u. wird entlaſſen. Haft- u. Verpflegungskoſten ent

ſtehen nicht. Der Gläubiger erhält den geleiſteten

hohen Vorſchuß zurüd. Es empfiehlt ſich daher eine

Aenderung des § 911 dahin , daß der Gläubiger

den Haftkoſtenvorſchuß nur für 3 Tage vorauszu

bezahlen hat.

Rechtsanwalt Geld in Starnberg .

einer ſitti. Pflicht oder einer auf den Anſtand zu nehmenden

Müdſicht entſprochen worden iſt. § 1584 BGB. beruht

auch nicht auf der Erwägung, daß jede ein Scheidungs

recht des andern Ceils begründende ſchwere Ehever

fehlung eines Ehegatten ohne weiteres den Tatbeſtand

des groben u . i . S. des § 530 BOB. erfülle. Jn den

Mot zum BOB. (IV, 612) iſt vielmehr ausgeſprochen ,

daß in dem vorausgeſeßten Falle in Wirklichkeit tein

Fall des U.I.S.des § 449 des I. Entw.vorliege, der das W.

Recht nur für eine Reihe näher bezeichneter Tatbes

ſtände gewähren wollte, indeſſen überwiegende Müd

fichten der Billigteit für die Einräumung eines W.

Rechts zugunſten des ſchuldlos geſchiedenen Gatten

ſprächen, dagegen feine Hegelung entſpr. der Vorſor.

des franz. Mechts angebracht erſcheine, wonach bei
Scheidung der Ehe aus beiderſeitigem Berſchulden jeder

Teil die ihm von dem anderen gemachten Schenkungen

verliere . Dem g 1584 BOB. kommt hiernach die Be

deutung zu , daß dadurch für den ſchuldlos geſchiedenen

Gatten ein ſelbſtändiges, von dem Vorliegen eines

groben u . des Beſchenkten unabhängiges W Recht ges

geben wird, daß aber im übrigen auch unter Ehegatten

vor wie nach derScheidung die allgem . Borſchr. über

den W. von Schenkungen maßgebend find (Warn.

1920, 169). Hier wird die Herausgabe des Geſchenkes

nur auf Grund eines gemäß §$ 530, 531 BGB. er.

klärten W. verlangt. Ein W. auf Grund des § 1584

BOB. iſt nicht erklärt u. konnte auch nicht erklärt

werden, da beim Erlaß des BerUrt. der Eheſcheidungss

rechtsſtreit noch anhängig, der Tatbeſtand des § 1584

BOB . alſo noch nicht gegeben war. § 1584 BOB. hat

hiernach auszuſcheiden , es fragt ſich nur, ob der vom

Ál. erklärte W. der Schenkung wegen groben u. der

Bell. gerechtfertigt iſt. Für dieſe Entſch . iſt aber das

Ergebnis des Scheidungsrechtsſtreits nicht maßgebend.

Sowenig eine ſchwere, die Scheidung begründende Ehes

verfehlung der Bell . notwendig einen groben u. i . S.

des § 530 BOB. darſtellen muß, ſowenig ſteht die Bers

neinung eines Scheidungsanſpruchs desAl . einer Feſts

ſtellung entgegen, daß der Befl. gleichwohl ein grober

U. zur Laſt falle. Eine Ausſeßung bis zur Eutſcheidung

des Scheidungsſtreits hätte hiernach nur in Frage

tommen können,um deſſen Beweisergebnis abzuwarten

u . zu verwerten . Dieſer Zwed hätte aber eine Auss

feßung nach § 148 SPO. nicht gerechtfertigt. ( Urt..

D. IV. ZS. v. 6. März1922, IV 690/21).

1

1

1

n.

5510

Aus der Rechtſprechung.

Reichsgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Verhältnie zw . BGB . $ 530 (grober Undant) #.

$ 1581. Das BerG . erblidt darin , daß die Bell. im

Sommer 1919 mit J. ein inniges Biebesverhältnis unter

halten hat, einen groben Undant (= u .), der den Kl.

nach § 530 BGB. zum Widerruf (= W .) der Schenkung

berechtigt habe. Die Rev. rügt, daß die Entſch . bis

zur rechtskr. Entſcheidung des zw . den Parteien ſchwe

benden Eheprozeſſes habe ausgeſetzt werden müſſen.

Das OLG. habe dazu kommen müſſen , wenn es ſich das

Verhältnis der Vorſchr. der 88 530 u . 1584 BGB . Flar

gemacht hätte . Aus § 1581 BGB. folge, daß nicht jede

Ehewidrigkeit i. S. von § 1584 BOB. gleichzeitig u. not

wendig auch ein grober u. i. S. von 530 BOB. ſei,

u . daraus ergebe fich, daß die Frage des groben u.

nicht für ſich losgelöſt vom Eheftreit, entſchieden

werden dürfe . Die Hüge iſt unbegründet. Die SS 530 ff.

BOB. gelten uneingeſchränkt auch für den W. von

Schenkungen zw. Ehegatten. Sie ſind durch § 1584

BGB. lediglich dahin erweitert, daß bei Scheidung

der Ehe aus alleinigem Verſchulden des einen Ehe

gatten dem anderen ſchlechthin ein WRecht hinſichtlich

ſeiner Schenfungen beigelegt iſt, daß alſo unter dieſen

Vorausſeßungen das W Recht beſteht, ohne daß es der

Feſtſtellung des Vorliegens eines groben 11. auf ſeiten

des beſchenften Gatten bedarf, u . daß es ſich auch ents

gegen 8 534 BOB. auf Schenkungen erſtrect, durch die

II .

Bösliche Abfidti.S. del 1567 Abj. 2 Nr. 1 BGB.

Weigerungsgründe. Das zum Tatbeſtande der bösl.

Verlaſſung gehörige ſubj . Mertmal der böslichen Abs

Ficht ſtellt das Bero. feſt, troßdem es (bei der Ents

ſcheidung über den Antrag der Bell. auf Mitſchuldiga

erklärung des Al.) eine ſchwere Pflichtverleßung des

MI . i . S. des 1568 BOB. darin findet, daß er ſich

von der Witwe St. , mit der er von 1905 bis mindeſtens

1910 im Konkubinat gelebt habe, nicht ſpäteſtens bei

Erhebung der Herſtellungstlage getrennt, fie vielmehr

bis 1919 als Wirtſchafterin in ſeiner Wohnung behalten

habe, u. troßdem es (bei der Entſcheidung über den Schei

dungsantrag des Kl.) mit der Möglichteit rechnet, daß der

Ml. den Geſchlechtsverkehr mit der St. noch nach dem

Þerſtellungsurt. fortgeſeßt habe. Es legt dieſen Um

ſtänden, die der Bell. als Gründe zum Scheidungsvers

langen (SS 1565, 1568 BGB. ) u . demgemäß auch zur Ver

weigerung der Müctehr ($ 1353 Abſ. 2 BGB.) hätten

dienen können, deshalb feine Bedeutung bei, weil die

Bekl. von ihnen während des entſcheidenden Jahres

keine Kenntnis gehabt, ſondern davon erſt 1919 er.

beſtimmten, durch keinen greifbaren Anhalt geſtüßten

Verdacht gehabt, der nicht geeignet geweſen ſei, den

eine böswillige Nichtbefolgung des Verſtellungsurt.

ausſchließenden guten Glauben an die Berechtigung
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zumGetrenntleben zubegründen . Dieſe Stellung ents

[pricht den in NGB. 81, 296 entwidelten Grundſäßen,
daß zur Verweigerung der Rüdfehr dienl . Gründe den

obi. Tatbeſtand der bösl. Berlaſſungnicht berühren ,
vielmehr nur inſoferne in Betrachtkommen, als ſie

den Glauben u. das Wollen des zur Müdlehr verurteilten

Ehegatten während des entſcheidenden Jahresbeeinflußt
haben. Hiervon tann nur dann die Mede ſein, wenn

die zur Berweigerung berechtigenden Tatſachen dem ver

urteilten Ehegattenwährend des Jahres bekannt ge

worden find.Welches Maß von Sicherheit der Rennts

nis zur Ausſchließung einer böslichen Zuwiderhand

lung gegen das Berſtellungsurteil erforderlich iſt, iſt

im weſentl. Catfrage. Nach den angeführten Grunds

fäßen müſſen einerſeits Tatſachen unberüdſichtigt bleiben,

die zwar den böſen Glauben des zur Müdtehr ver

urteilten Ehegatten ausgeſchloſſen haben würden, wenn

er ſie getannt hätte, die aber dieſen Erfolg tatſächlich

nicht gehabthaben ; anderſeits genügtes zur Verneinung

des ſubj . Tatbeſtandes des § 1567 Nr. 1 BGB ., wenn

der verurteilte Ehegatte irrig des guten Glaubens

war, daß ein neuer,das Fernbleiben von der häusl.

Gemeinſchaft rechtfertigender Grund eingetreten ſei.

(Urt. d. IV. 35. v . 23. März 1922, IV 565/21).

.

5500 n .

III .

Cheftreitigteiten von Sichechoſlowaten . Zuſtändigteit.

Maßgebendes Recht. Iragweite des Urt. 30 GGBGB.

DieParteien haben 1914 in Zw. (Deutſchland) die Ehe

geſchloſſen. Der Bell. war damals Deſterreicher, die

KI. Deutſche. Da der Bell. das Heimatrecht in Böhmen

beſaß, find die Parteien auf Grund des ſog. FrVertr.

von Saint-Germain tſchechoſl. Staatsangehörige ge

worden. Sie haben feit der Eheſchließung in Deutſch

land ihren Wohnſiß gehabt. 1918 hat die Al. die

Ehewohnung verlaſſen u . ſeitdem von dem Bell.

getrennt gelebt. Die ſofort von dem Bell. anhängig

gemachte Kl. auf Wiederherſtellung der häusl. Ces

meinſchaft wurde 1918 abgewieſen , weil angenommen

wurde, daß das erſtellungsverlangen nicht ernſt ſei.

Im Nov. 1918 hat die AI. die gegenwärtige Klage

auf Scheidung erhoben, die fte u . a. auf ſchwere Miss

handlungen u . Ehrentränkungen ſtüßte. Das16. wies

ab . Das DLG. hat der Widerklage gemäß die Al.

zur Herſtellung der häusl. Gemeinſchaft verurteilt.

Die Reviſion der Al. blieb erfolglos.

Gründe: Das Bero . hat die Zuſtändigkeit des

deutſchen Ger. für die Widertlage bejaht auf Grund

des § 606 Abſ. 1 ZPO. Es geht davon aus, daß § 606

Abſ. 4,wonach die Zuſtändigkeit des inl. Gerichts da:

von abhängt, daß es auch nach dem Gef. des Staates

zuſtändig iſt, dem der Ehemann angehört, nicht für

Klagen zw . ausl. Ehegattenauf Herſtellung der häusl.

Gemeinſchaft gilt . Dieſe Anſicht iſt nicht zu bean

ſtanden . Der 1. Abf. des § 606 bezieht ſich auf alle

Nechtsſtreitigkeiten, welche die Scheidung, Nichtigkeit

oder Änfechtung einer Ehe oder die Feſtſtellungdes

Beſtehens oder Nichtbeſtehens einer Ehe oder die Ber

ſtellung des ehel. Lebens zum Gegenſtande haben , gilt

mithinfür alle Ehefachen i. S. des 6. Buches der SBO.

Dagegen enthält Abſ. 4 nur eine Sondervorſchr. für

Scheidungstlagen gw. Ausländern. Unter Scheidung

iſt nach § 639ZPD. i . S. des 1. Abſchn. des 6. Buches

auch die Aufhebung der ehel . Gemeinſchaft zu ver

ſtehen. Dieſe Vorſchrift iſt an die Stelle des früheren

$ 592 getreten, wonach i. S. dieſes Abſchn. unter Ehe

ſcheidungstlage zu verſtehen war die Alage auf Auf

löſung des Bandes oder auf zeitw . Trennung von

Tiſch u . Bett. Demnach findet $606 Abſ. 4 BPD. auch

auf Klagen zw. Ausländern auf Aufhebung der ehel.

Gemeinſchaft Anwendung, nicht aber auf die im $ 606

Abſ. 1 neben den Scheidungsſtreitigkeiten beſ. aufges

zählten u . nicht zu dieſen gehörenden Rechtsſtreitig

teiten über die Herſtellung des ehel . Sebens.

Nach Art. 14 EGBGB. ſind die perſönl. Rechts

beziehungen deutſcher Ehegatten zu einander, zudenen

die Pflicht zur ehel. Gemeinſchaft gehört, nach den

deutſchen Gelegen zu beurteilen, auch wenn die Ehe

gatten ihren Wohnſit im Auslande haben. Das deutſche

Hecht ſteht hiernach auf dem Standpunkt, daß für die

perſönl. Rechtsbeziehungen der Ehegatten das Recht

ihres Beimatſtaates jedenfalls dann maßgebend bleibt,

wenn beide demſelben Staate angehören , auch wenn

ſie im Auslande wohnen . Aus der hiernach gebotenen

entſpr. Anwendung des Art. 14 ergibtſich, daß der

Streit ſachlich nach dem Rechte der Tichechoſlowakei zu

entſcheiden iſt. Mit Recht hat hiernach das Berg . das

ausl. Recht angewendet . ' Die auf Verlegung des § 1353

BOB. geſtüßten Rügen der Rev. können deshalb feinen

Erfolg haben. Jn Frage kommen fönnte eine An

wendungdes deutſchen Rechts nur nach Art. 30 EGBGB.,

wenn alſo die Anwendung des ausl. Gefeßes gegendie

guten Sitten oder gegen den Zweď eines deutſchen

Geſ. verſtoßen würde. Ein Verſtoß gegen den Zweď

eines deutſchen Geſ. iſt nach der Rechtſpr. des RG . nur

gegeben, wenn der Unterſchied zw. den ſtaatspolitiſchen

u . den ſozialen Anſchauungen , auf denen das maßgebende

Recht des Auslandes u. das davon abweichende Recht

des Jnlandes beruhen, ſo erheblich iſt, daß die An

wendung des ausi. Rechtes die Grundlagen des deutſchen

ſtaatl.oder wirtſchaftl. Debens angreifen würde (RGZ.

60, 296 ). Ein derartiger Fall liegt nicht vor. Das

maßgebende ausl . Recht weicht nach der bindenden

Feſtſtellung des Berg, nur inſoweit von § 1353 Abſ. 2

BOB. ab, als es dem Ehegatten das Recht zur Ver

weigerung des ehel. Zuſammenlebens nur gibt, wenn

ihm ein Recht zur Seite ſteht, die Trennung der Ehe

zu verlangen , dagegen den weiteren Weigerungsgrund

des BGB. nicht fennt, daß das Herſtellungsverlangen

des anderen Ehegatten ſich als Mißbrauch ſeines Rechtes

darſtellt. Ob dieſe Annahme zutrifft, muß wegen der Irre

viſibilität des ausl. Rechtes unerörtert bleiben . Auch

von dem Standpunkte des BerG . aus verſtößt das

tſchechoſl. Recht nicht gegen den Zweď eines deutſchen

Geſekes. Denn § 1353 Abſ. 2 S. 1 BOB. will teine

derartige intern .-rechtl. Tragweite beanſpruchen, daßer

auch für Ausländer gegenüber abweichenden Vorſchr.

deren Seimatrechtes unbedingt gelten müßte. $ 1353

Abſ. 2 Saß 1 BOB. iſt nicht verleßt. Ebenſowenig läßt

fich ſagen,daß die Nichtberüđſichtigung des Mißbrauchs

nach der Sachlage gegen die gutenSitten u. damit gegen

Art. 30 EGBGB. verſtieße. Das Berg . hat ausdrüdlich

feſtgeſtellt, daß der Bell. ſeinen früheren ehewidrigen

Sinn völlig geändert habe u . nunmehr ernſtlich eine

Wiederherſtellung begehre. Mißhandlungen der Al.

durch den Bekl. ſind für das leßtere Jahr vor der

Trennung nicht bewieſen, alſo auch in dieſer þinſicht

droht der Al. bei der Herſtellung der häusl. Gemein

ſchaft teine Gefahr. Es könnte ſich daher nur darum

handeln,ob die Müđkehr zu dem Bell . die Beſorgnis

einer Anſtedung mit einer Geſchlechtskrankheit für die

MI. begründen würde. Die Ml. hat behauptet, daß eine

bei ihr feſtgeſtellte Drippererfrankung auf Anſtedung

durch den Bell. beruht habe. Der Bell . hat das bes

ſtritten. Die Al. hat zugegeben, vor der Eheſchließung

Geſchlechtsverkehr mit einem anderen Manne gehabt

zu haben, beſtreitet aber, von dieſem angeſteďt worden

zu ſein. Dieſes Borbringen der Kl. bietet feine aus

reichende Grundlage für die Annahme, daß der Bell.

8. 8. geſchlechtskrant u .daher ein Zuſammenleben mit

ihm geſundheitsgefährdend ſei. Die Tatſache allein ,

daß der Befl. vor Jahren die Al. mit Tripper an

geſtedt haben ſoll, kann nicht genügen, um die Zu

mutung an die Al., die häusl. Gemeinſchaft herzuſtellen,

als den guten Sitten widerſprechend erſcheinen zu

laſſen . (Úrt d . IV. ZS. v . 12. Juni 1922, IV 744/21) .
5499 n .
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B. Strafſachen. Bergehen der Fehlerei begangen hat oder doch einen

Vorſatz auf Begehung mehrerer ſelbſt. Hehlereiver
I.

gehen gerichtet hat (ROSt. 41 , 110 ). Hat der Täter

Tatbeſtand des Kettenhandeld ( = KH . ) . Der Sach- ein fortgeſentes Vergehen der Fehlerei, alſo eine Mehr

verhalt rechtfertigt weder die Anwendung des § 1 heit unſelbſtändiger ħandi. begangen, ſo liegt eine ge

Nr. 6 noch die des § 1 Nr. 4. Danach waren die Waren werbsmäßige Tätigkeit nur vor, wenn der Vorſoß nicht

zunächſt von dem Fahrradhändler J. erworben worden nur auf die Begehung der gehlerei im Bereiche der

in der Annahme, daß der ihm angebotene Poſten nur Fortſeßungstat, ſondern auch auf die Begehung an

Waren umfaſſe, wie er ſie in ſeinem Geſchäfte führte . derer, außerh. der Fortſeßungstat, alſo dieſer gegen

Nachdem er erkannt hatte, daß es ſich um ſog. Kantinens über ſelbſt. Þehlereihandl gerichtet war. Die Straff.

waren handelte, d . h .um Waren bidiger Ärt, wie ſie im geht nun davon aus, daß die der Angefl . nachgewies

Felde inden Truppenfantinen begehrt u. verkauft wurden, fenen Einzelhandlungen ſich als fortgeſette Dehlerei"

u. daß Waren in großer Menge dabei ſeien, für die er darſtellen , hat aber nicht feſtgeſtellt, daß ihr Vorſat

gar keine Abſaßmöglichkeit hatte, hat er den ganzen auf die Begehung von Hehlerei außerh. dieſer Fort

Poſten zum Selbſtkoſtenpreiſe an die Angell. abgege- feßungstat gerichtet geweſen wäre . Sie verkennt dem

ben , die ſie auf Meſſen u . Märkten vertreiben wollten. nach den Begriff der gewerbsmäßigen Behlerei. (Urt .

Tatſächlich war das die Art des Vertriebs, bei der d. I. StrS. d . 26. Mai 1922, 1 D 174/22) .

die Waren am eheſten den Verbrauchern zugeführt

wurden. Richtig iſt, daß die Angell . nicht Verbraucher
III .

ſondern Kleinhändler waren, u . es iſt feſtgeſtellt, daß

ein Teil an Wiederverkäufer abgeſeßt worden iſt. Gleich Fehlerei (= H.). Anfichuehmen u. Unfidhbringen .

wohl kann weder von einem Kö . noch von einer auf Die Verurteilung der Beſchwf. wegen ø . mit Bezug

einen ſolchen abzielenden Verabredung die Rede ſein . auf das Paket, das ihr N. auf ſeinem Zimmer als Ge

Mochte auch J. in ſeinem Gewerbebetriebe Kleinhändler ſchenk zurücgelaſſen hatte, iſt nicht zu beanſtanden.

ſein , ſo läßt ſich doch nicht ſagen , daß er für die hier Wenn ſie zu der Zeit, als ſie es dort an ſich nahm “,

fragl. Waren als ſolcher hätte tätig ſein fönnen. Er deſſen Inhalt auch noch nicht kannte, ſo ſchließt dies

wollte dieſe Waren nicht als Kleinhändler abſeßen, die Annahme eines Vergehens gegen § 259 SIGB .

weil ſie großenteils zu ſeinen ſonſtigen Artikeln nicht durch Anſichbringen der darin enthaltenen vier Pfund

paßten u . daher nicht bei ihm geſucht wurden . Es iſt weiße Stridwolle feineswegs aus. Zwar iſt zuzugeben,

auch nicht zu erkennen , wie er als Händler von Fahr- daß die Bösgläubigkeit des Hehlers bezüglich der ſtrafb .

radteilen über 55 000 Mappen Briefpapier, ferner Herkunft der verhehlten Sache bereits 8. 3. der

Konſerven u . Bouillonwürfel hätte vertreiben können . Þandlung vorhanden ſein muß, in der die ß . gefunden

Hierfür kam er als Kleinhändler gar nicht in Betracht wird , u . daß die erſt nachträglich erlangte Erkenntnis

u. es war daher wirtſchaftlich richtig, daß er die für von deren ſtrafb . Erwerb ſie nicht erſeßen kann, ſo :

ihn nicht paſſenden Waren ohne Gewinn an Perſonen fern derTäter danach die einmal erlangte Verfügungs
verkaufte, die ſie wirklich den Verbrauchern näher bringen gewalt lediglich fortfeßt. Andererſeits war aber mit

konnten u .das auch beabſichtigten. Die Einſchiebung dem bloßen Unſichnehmen des Pakets das Anſichbringen
dieſer Perſonen in den Verteilungsgang war fonach ſeines Inhalts noch keineswegs vollendet. Deşteres

nicht nußlos ſondern geradezu geboten , wenn die Waren erfordert nicht bloß, daß der Fehler die tatſächl . Vers

nicht unverwertet bleiben ſollten . Zur Unterbringung fügungsgewalt auf abgeleitetem, d. h . auf gegenſeitiger
mußten die Waren an andere Kleinhändler kommen Willensübereinſtimmung beruhendem Wege von dem

u . ſolche waren die Angell. Es kann daher in dem bisherigen Jnhaber erlangt : diesmuß vielmehr auch

Vertrage, den W. u . G. mit ihrem Geldgeber R. ab- geſchehen, um darüber zu eigenen Zweckenzu verfügen.

ſchloſſen, nicht eine Verabredung gefunden werden , die Nach den Feſtſtellungen vollzog ſich die Annahme des

eine vorſäßl. Steigerung der Preiſe durch Mỹ . zum Geſchenks durch die BeſchwF. offenbar nicht icon mit der

Gegenſtande hatte. Wie J. die Waren, wenn er ſie Surhandnahme des Bafets; dieſe erfolgte vielmehr zu

an Berbraucher abgegeben hätte, nur mit einem ange- nächſt nur, um ſich durch deſſen Deffnung von dem Jnhalt
meſſenen Gewinnzuſchlag verkauft hätte u . hierzu be: zu überzeugen , alſo nicht einmal, um das Paket in ihre

rechtigt geweſen wäre, ſo konnten auch die Angell. perrſchaftsgewalt zu bringen . Erſt, nachdem ſie die ihr

mit einem angemeſſenen Aufſchlag verkaufen , die im willkommene Strickwolle darin erbliďt hatte, entſchloß

Meß- u . Marktverkauf ihren Unterhalt ſuchten . Aber ſie ſich, dieſe auf Grund des Schenkungsangebots in

auch ſoweit die Angell. an Wiederverkäufer abgeſeßt ihre Verfügungsmacht zu übernehmen u. zu verwenden .

haben, liegt kein Kỹ. vor. Mengen, wie ſie hier in Dies erhellt deutlich daraus, daß die Straft. bei ihrer

Frage ſtehen, 3. B. 55 000 Mappen mit Briefpapier rechtl. Erörterung des Tatbeſtandsmerkmals des Anſich
oder über 200 Dußend Feldbeſtecke – konnten im Klein- bringens ausſchließlich auf das Verhalten der BeſchwF.

verlaufe, wenn überhaupt ſo doch erſt in langen Zeit- nach der Eröffnung des Pakets Gewicht gelegt hat.

räumen abgeſeßt werden. Der raſchen Zuführung an ( Urt d. I. StrS. v . 13. Juni 1922, I D 148/22 ).

die Verbraucherfreiſe verſchiedener Gegenden diente

eine Abgabe von Teilmengen an Wiederverkäufer. IV.

Das RG. hat wiederholt ausgeſprochen , daß ein Tätig

werden mehrerer Großhändler nach einander keines- Strafbare Aufforderung zum Lieferſtreit (StGB.

wegs immer Kv. iſt, daß ein ſolches vielmehr wirt- $ 111). Das BG. hat feſtgeſtellt, daß der Angekl., als

ſchaftlich geboten ſein kann . Gerade bei der Verteilung die Bauern in einen Milchlieferungsſtreit eingetreten

großer Mengen von Waren, die im Kriege viel begehrt waren, öffentlich vor einer Menſchenmenge von Gut

1. daher in großem Umfange hergeſtellt, nach dem derten die Erſchienenen aufgefordert hat, im Streit

Ende des Krieges aber weit weniger gefragt waren, zu verharren , bis er ihn abblaſe, alſo die den Bauern

iſt die Mitwirkung mehrerer Großhändler notwendig, unter Strafandrohung gebotene Milchlieferung zu ver

die die Mengen teilen u. nach verſchiedenen Richtungen weigern u., wennGendarmen auf die Dörfer tämen,

leiten . ( lirt. d . I. Strs. v . 13. Juni 1922, I D 251/22) . um die Milchabgabe zu erzwingen , ihnen Widerſtand

zu leiſten u . dafür zu ſorgen, daß kein Gendarm in

II . ein Bauernhaus komme. Die Anwendung des § 111
StGB. iſt nicht zu beanſtanden . Der Einwand der

Gewerbåmäßige u . fortgeſehte Gehlerei. Die gewerbs- Rev. , daß von einer Aufforderung i. S. der bez . Vorſchr.
mäßige õehlerei jetzt als Sammelvergehen voraus, daß deshalb nicht geſprochen werden könne, weil die Bauern

der Täter durch eine Reihe von ſelbſtändigen õandl. das ohnedies entſchloſſen geweſen ſeien, die Milchsabgabe

5502 n .
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.zu verweigern u . die polig . Maßnahmen nicht zu dulden,

geht fehl. § 111 StGB. feßt nicht doraus, daß die

Aufforderung an Perſonen gerichtet wurde, die einer

Beeinfluſſung noch zugänglich waren, ſie iſtſtrafbar,

auch wenn ſie an bereits entſchloſſene Perſonen er.

ging . Ueberdies beſtand bei allen anweſenden Bauern

die Möglichkeit, den Milchſtreit jederzeit abzubrechen .

Die Worte des Angekl . zielten daher darauf ab , den

Willen der Bauern zur einmütigen Fortſegung des

Streites zu weđen oder zu feſtigen , ſie ſtellten ſomit
eine Einwirkung auf den Willen der Erſchienenen dar,

die ſtrafb. Bieferungsverweigerung fortzuſeßen u . der
Gendarmerie mit Gewalt Widerſtand zu leiſten , wenn

ſie die Milchlieferung erzwingen wolle. Das reicht

zur Anwendung des § 112 StGB. aus . (Urt. .

I. StrS. v . 2. März 1922, I D 1045/21) .

lage wieder entzogen würde. Denn ihnen kommt nur

die Bedeutung von Gegenbeweiſen gegen dasSiķProt.

zu , die durch § 274 StPO. ausgeſchloſſen ſind. Bei

Widerſprüchen zw . SißProt.u.derFormel des beſ. nieder

geſchriebenen Urt. tann aber ſtets nur jene maßgebend ſein

u. es iſt daher hier davon auszugehen , daß ein auf Åb

erkennung der bürgerl. Ehrenrechte lautender Urteils

ausſpruch nicht verkündet wurde u. daher auch in einer

für die Prozeßbeteiligten maßgebenden Weiſe überhaupt

nicht ergangen iſt (S$ 259 Abſ. 1, 267 Abſ. 1 u .273 Ábſ. 1

StPO.). Der hierauf bezügl. Teil des dem Bell. zuges

ſtellten Urt. iſt daher aufzuheben ; eine Zurücverweiſung

kann nicht in Frage kommen, da die Sache durch die

Berkündung eines unanfechtbaren Urt. für die 1. Jnſt.

erledigt iſt. Selbſt wenn man eine nachträgl. Ver

fündung eines bei der Urteilsfällung beſchloſſenen u.

verſehentlich nicht mitverkündeten Urteilsausſpruchs

für zuläſſig erachtet (RGSt. 15, 271), ſo wäre die da

für allein noch in Betracht kommende Friſt des § 267

Abſ. 1 StPO. längſt abgelaufen. (Urt. d . I. Strs . v .

27.Febr. 1922, 1 D 1467/21) .

5501 -n.

n .
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V.

Bedeutung des Strafbeſcheide uach & 412 RabgD.

Die Rev. beſchwert fich' bloß darüber, daß das Ürt.

unter Verleßung des § 266 SIPO. die durch den Straf

beſcheid des Hauptzollamts verfügte Einziehung der be

ſchlagnahmten 1200 Flaſchen Schaumwein nicht auf

gehoben habe. Hierbei vertennt der Angell. jedoch die

verfahrensrechtl. Bedeutung des Strafbeſcheids gemäß

§ 412 RAbgD. Ein derartiger Strafbeſcheid hat zwar

ebenſo wie ein nach § 459 SIPO. erlaſſener die Natur

einer in der Sache ergangenen Entſcheidung, welche

rechtsträftig u . volſtređbar werden kann (8 423

RÁbg0 .); als ſolchewird er aber durch den ordnungs

mäßigen u . bis zum richterl. Urt . aufrechterhaltenen

Antrag auf gerichtl. Entſch . (S8 426 bis 430 RAbgQ .)

ohne weiteres hinfädig (RGSt.17, 253). Das völlig

unabhängig von ihm ergehende Urteil ($8 434 Abſ. 1

RADIO .) fann ihn daher auch nicht mehr aufheben

oder aufrechterhalten . Das gånzi. Schweigen des an

gef. Urt. über die Einziehung bedeutet ſonach nicht, daß

dieſe weiter beſtehen bleiben ſollte, vielmehr iſt die

Rev. des Angeti. gegenſtandslos. (Urt. d . I. StrS . d .

27. Febr . 1922, I D 803/21 ) .
n .

5505

VI.

Widerſpruch zw. Sigung & prototoll 11. Utrteilsformel.

Nach dem SipProt. (§ 274 ŠIPO .) kann nicht davon

die Rede ſein , daß die Verfündung des Urt. nicht

öffentl. erfolgt u, daher das ganze Urteil aufzuheben

wäre ($ 174 ØVG. u. 377 Nr. 6 StPO .); ſoweit aber

damit geltend gemacht wird, der Ausſpruch des zu

geſtellten Urt. über dieAberkennung der bürgerl. Ehren

rechte ſei bei der Bekanntgabe in der Hauptverh . aus

weislich des Siß Prot. nicht verfündet worden , kann

der Rev. der Erfolg nicht verſagt werden . Nach dem

SipBrot. , wie es vorliegt, wäre allerdings anzunehmen,

daß auch der den Verluſt der bürgerl . Ehrenrechte enthal

tende Teil des Urt. verfündet wurde, aus den zu den Atten

gebrachten Erklärungen des Vorſißenden u . des Gerichts

johr. in Verb . mit der Rev. geht jedoch hervor, daß der

Gerschr. erſt nach dieſer im SigProt. unter Zuſtim

mung des Vorſißenden die Urteilsformel durch ħinzu

fügen des zuvor darin fehlenden Saßes über die Ab

erfennung der Ehrenrechte nach dem in vollſtändiger

Faſſung ihm ſchon bei der Niederſchrift des Sig Brot.

übergebenen ürt. ergänzt hat, da er ſich beſtimmt zu

erinnern vermochte, daß dieſer Saß ebenfalls verkündet

worden ſei, deſſen Fehlen in der urſprüngl. Nieder

ſchrift fomit nur auf einem Ueberſehen beruhte . Nach

der Entſch. NGŠt. 43, 1 ff. räumt die StPO. dem BeſchF.

indeſſen ein prozeſſuales Recht auf unveränderte Bei

behaltung der Grundlage ſeiner auf den Inhalt des

SißProt. geſtüßten Rüge für die RevJnſt. ein u.

es darf daher auch das RevGer . Berichtigungen des

Prot. nicht berückſichtigen, durch die einer bereits

erhobenen u . durch das Prot. beſtätigten Rüge die Grund

Oberſtes Bandesgericht.

A. Zivilſachen.

$ 22 5GB. gilt auch für die im 8 36 5GB. auf

geführten Unternehmen . Der Bezirt m. betrieb feit

März 1921 ein unter der Firma Rh .-Bant im Firmen

regiſter eingetragenes Bankgeſchäft mit dem Siße in

M. Am 3. Jan. 1922 meldeten Banldirektor 6. J.

u . Bankprokuriſt A. M.ſowie der Bezirk M. zum Firmen

regiſter an, daß der Bezirt das Bankgeſchäft an J. u .

R.veräußert habe, daß der Bezirk in die Fortführung

der Firma „Rh.- Bant“ willige u. daß j. u . N.

unter dieſer Firma das Bankunternehmen in off. $O.

weiterführen . Am 12. Jan. 1922 erfolgte Eintrag

nach Antrag . Der Antrag der Th’ichen Landesbant,

die eine Zweigniederlaſſung in M. betreibt, gemäß

8 37 HOB. die Rh .-Bant anzuhalten , daß fie den

Gebrauch dieſer unzuläſſigen Firma unterlaſſe, wurde

zurüdgewieſen. Beſchw . u. weitere Beſchw . blieben

ohne Erfolg .

Gründe: Die BeſchwF. hat geltend gemacht, daß

die Firma „Mh .-Bant“ gemäß $$ 18—20 HOB . einer

off. ÞG . nicht zukommen könne; dies iſt richtig, wenn

es ſich um eine urſprüngl . Firma handelt, nicht aber

für den Fall der abgeleiteten Firma, insbeſ. den Fall

des § 221 HOB. Die Beſchw . hat das verneint, weil

8 22 als ſelbſtverſtändlich vorausſeße, daß die bisherige

Firma den geſeßl. Vorſchr. entſpricht. Dies ſei nicht

der Fall, da die Firma ,Ah. Bant“ zur Zrreführung

geeignet ſei . Das16. hat dem gegenüber ausgeführt,

daß die Firmenführung nach § 22 HOB. nicht zu be:

anſtanden ſei, weil die Rechtsperſönlichkeit der Ver

äußerin nicht unter SS 18-02 $OB. Falle. Dagegen

behauptet die w . Beſchw ., daß nicht nur $8 18-20,

ſondern auch $$ 21 u. 22 HOB. für öffentlich rechtl.

Körperſchaften nicht gälten. Das ergebe ſich aus § 36

HOB. u. es habe deshalb nach Verfauf des Unter

nehmens die Firma „Mh.-Bant" gelöſcht u . der Bezirk

zur Löſchung angehalten werden müſſen. Dieſe Auf

faſſung kann nicht gebilligt werden. Nach § 36 HOB.

braucht das Unternehmen eines inl . Komm Verb . nicht

in das Hand Reg. eingetragen zu werden d . h . , wie in

§ 3 HOB. für die Nebengewerbe des land- oder forſt

wirtſchaftl. Betriebs ausgeſprochen iſt, es iſt der Unter

nehmer „ berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintra

gung herbeizuführen" . Stellt aber der Romm Verb.

den Antrag, ſo iſt die Eintragung nach § 36 S. 2 HOB.

auf die Angabe der Firma ſowie des Sißes, u . des

Gegenſtandes des Unternehmens zu beſchränken . Die

w . Beſchw . macht nun geltend, ſo wenig wie eine

Prokura eingetragen werden könnte, wären die
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$$ 18–22 HOB. auf öffentl.- rechtl. Körperſchaften an- bisher die Anſicht, daß ein Verſtoß gegen die VO.

zuwenden . Es mag dahingeſtellt bleiben, ob die Ein- v . 23. Nov. 1918 auch in der Ueberſchreitung der

tragung einer Prokura nach § 36 HOB. zuläſſig ge- Arbeitszeit bei Erbieten der Arbeitnehmer zu erbliden

weſen wäre. Aber auch wenn das nicht der Fall iſt, iſt. Die VO. bezweđt den Schuß der Arbeiter gegen

muß geprüft werden, ob Aenderungen hinſichtl. der übermäßige Ausbeutung durch die Unternehmer. Daß

Firma, des Gegenſtands u. des Sißes des Unternehmens die Verwirklich dieſer Abſicht durch vertragsmäßige

nach 88 30 u . allenfalls nach § 341HGB. einzutragen Ausdehnung der Arbeitszeit in Frage geſtellt würde,

ſind. Das muß bejaht werden . Veränderungen u . iſt nicht zweifelhaft. Dagegen tann der Anſchauung

Böſchungen hinſichtl. dieſer drei Punkte find ſelbſtver. der Strs. nicht beigetreten werden, daß ein Notfall

ſtändlich anzumelden u . einzutragen , da ſonſt der Zweck i. S. der Nr. 6 der VD. nur vorliege, wenn die

der Eintragung ins Gegenteil verkehrt würde. Die w . Arbeiten einen Notfall der Allgemein heit betreffen.

Beſchw . gibt auch ſelbſt zu , daß die Veräußerung des Der Wortlaut des Nr. 6 unterſcheidet ſich von dem

Unternehmens an die off. 66. zuläſſig war, will aber des § 105 c U. 1 Nr. 1 der Gewo. nur inſofern , als

der Körperſch. vermehren, in die Fortführung der in der erſteren Vorſchr . die Worte oder im öffentl.

Firma zu willigen, da dieſe nicht den Vorſchr . über Intereſſe“ weggelaſſen ſind. Aus dieſer Weglaſſung

off. $ 6 . entſpreche u. nur den Anforderungen des § 36 kann nur geſchloſſen werden, daß in der Vorſchr.

AGB. genüge, das Fortführungsrecht aber dort ſeine | Notſtände gleichgeſtellt ſind, welche in privatem oder

Grenze finde, wo die Fortführung zu einer unmittelb. öffentl. Intereſſe beſeitigt werden müſſen . Für die

Täuſchung führen würde. Die Firma „ h .-Vant" ſei Auslegung des Begriffes des Notfalles kann daher

für phyſiſche Perſonen ein Unding u. müſſe zu dem unbedenklich die Rechtſpr. u. Rechtslehre für die

Jrrtumführen, daß es ſich noch immer um eine öffentl.- Gewo. herangezogen werden . Nach dieſer ſind als

rechtl. Körperſch. handle. Dieſe Ausführungen ent: Arbeiten in Notfällen ſolche Arbeiten anzuerkennen,

halten Jrrtümer. § 36 HOB. gibt den öffentl. Körperſch. welche durch einen Notfal, ein unglückl., widriges

nur Vergünſtigungen, indem es ſie von der Eintragungs- oder unvorhergeſehenes Ereignis, veranlaßt werden

pflicht befreit, ſie aber berechtigt,Firma, Siß u. Gegen- u, welche unverzüglich vorgenommen werden müſſen .

ſtand eintragen zu laſſen. Eine Verpflichtung, nicht in Dazu gehören Arbeiten, die zur Beſeitigung eines

die Fortführung der Firma zu willigen , ſpricht § 36 Notſtandes oder zur Abwendung einer Gefahr ſofort

nicht aus ; ebenſowenig enthält § 22 BOB. eine ſolche vorgenommen werden müſſen ,dann aber auch dringende

Vorſchrift für öffentl.- rechtl. Körperſch . Die 88 18—20 Arbeiten , die durch Erfrankungen , unvorhergeſehene

HGB., die für die urſprüngl. Firma gelten , kommen erhebl. geſchäftl. Zwiſchenfälle ſofort geboten ſind.

für die abgeleitete nicht in Frage. Sobald legtere Aus der Entſtehung des § 105 c der GewD. ergibt

möglich iſt, muß auch mit derMöglichkeit einer Firma ſich ferner, daß unterNotfað auch notwendige Arbeiten

gerechnet werden, die den Grundfäßen der Firmen : zu verſtehen ſind, deren unverzügl. Vornahme einem

wahrheit nicht entſpricht. Dieſe Folge iſt vom Geſekg . dringenden, erhebl. Bedürfniſſe entſpringt. Auch Ur

abſichtlich in Kauf genommen worden, um die hohen beiten , die zur Verhütung eines unverhältnismäßigen

wirtſchaftl. Werte zu wahren, die in der Firma mög- Schadens erforderlich ſind, können unter den Begriff

licherweiſe aufgeſpeichert ſind . Deshalb hat der Geſeg. des „ Notfalls “ fallen , ſoferne ſie ſofort vorgenommen

in § 22 BOB. das Recht des Veräußerers, in die Fort- werden müſſen. Bloße Eilfälle ſind nicht Notfälle.

führung des Unternehmens zu willigen , ſchlechthin Hier hat a . geltend gemacht, daß er wegen der Ge

ausgeſprochen , ohne es auf beſtimmte Arten von Ver- fährdung der Erntearbeiten u. damit des Ergebniſſes

äußerern zu beſchränken oder insbeſ . öffentl.-rechtl. der Ernte die Ausbeſſerungen unverzüglich ausnahmss

Körperſch. auszunehmen . Dieſen ſteht das gleiche Recht weiſe vornehmen mußte. Er hat damit das Vorliegen

wie anderen, insbeſ. phyſiſchen, Perſonen zu , das Gegens von Notfällen i. S. des § 105c Nr. 1 unverkennbar

teil würde zu Schädigungen führen, die nicht zu verant- geltend gemacht. 4. hat auch vorgebracht, daß er

worten wären . Die Möglichkeit, daß jemand den Eingels wegen der Einwilligung der Arbeiter und wegen Vor

kaufmann für eine jur. Perſon oder eine Geſ. anſieht, liegens von Notfällen der Beſtrafung entzogen ſei.

hat hier keine Wirkung . Was bei der abſichtl. Herbei- Damit hat er auch geltend gemacht, daß er inunver

führung einer Täuſchung durch Veräußerer u. Erwerber ſchuldetem Jrrtum die Tat für erlaubt gehalten hat.

zu gelten hätte, braucht hier nicht unterſucht zu werden . zufolge der ſog.Jrrtumsvo . v . 18. Jan. 1917 (ROBI.

Iſt aber hienach Veräußerung des Unternehmens u . 58) u. der die Vorſchr. dieſer VO. auf DemobVorſchr.

Einwilligung in die Fortführung der Firma möglich, u . andere v . 9. Nov. 1918 bis 9. Febr. 1919 erlaſſene

fo find die dadurch veranlaßten Aenderungen hinſichtl. VO. - en ausdehnenden VO. v. 12. Febr. 1920 (ROBI.

der Firma u . der Perſon des oder der Berechtigten 230) hätte alſo die Strí. prüfen müſſen , ob ſich tat

gleichfalls einzutragen, worauf ſchon der für alle jur. ſächlich a . in einem unverſchuldeten Irrtum befunden

Perſonen gültige 8 34.50B. in Ab 1 hinweiſt ( Beſchl. hat. ( ürt. d . II . Strafs. v. 26. Juni 1922, I [ 183/1922).

des ZS, vom 17. Juni 1922, Reg . III Nr. 53/1922).
Ed.

II.

B. Strafſachen.
Gegen die Straffreiheit berneinende Beſchlüſſe ift

die ſofortige Beſchwerde zuläſſig. ohverrat tann
I.

ſowohl gegen dasReich als auch gegen die Länder ſtatt:

Notfall i. S.der VD. über die Regelung der Arbeits- finden. Das Voltsger hat die Straffreiheit nach dem
zeit. Die Strit. hat den Schmied A. wegen eines Verg. Gef. d . 21. Juli 1922 (ROBI. 595) verneint. Die fof.

nach Nr. X der VO. v . 25. Nov. 1918 (NGBI. 1334 ) Beſchw . iſt zuläſſig gem . § 490 Ábſ. 1, § 494 Abſ.
verurteilt, weil er ſeit dem Sommer 1921 u . noch bis StPO. Deſchl. des Bolts er. find allerdings regel

in die leßte Zeit ſeine Gehilfen u . Behrlinge über mäßig unanfechtbar. Şier aber beſteht auf Grund
8 Stunden beſchäftigt hat . Die Rev. des a . bringt reichsgeſeßl. Vorſchr. eine Ausnahme . A. beanſprucht

vor, daß er die Arbeitszeit nur mit Zuſtimm . der Straffreiheit aufGrund des gen . KG. Dieſes Geſ. ver
Arbeiter u . nur in Notfällen überſchritten habe, in weiſt in § 1 Abſ. 4 auf die Vorſchr . in $$ 2, 3des

denen es ſich während der Erntezeit um dringende NG. v. 4. Aug. 1920 (ROBI. 1487) . § 2 dieſes Gef.
Ausbeſſerungen landwirtſchaftl. Geräte u . Werkzeuge läßt die Beſchw . gegen eine die Straffreiheit vernei

nende gerichtl. Entich allgemein zu . Der I. StrS . hat

endigung ihrer Arbeitszeit gebracht u . am nächſten mehrmals entſchieden , daß im Vereiche des Geſ. v.

Morgen wieder dringend benötigt hätten . Das Urt. 4. Äug. 1920 nicht für Bayern auf Grund der Vorſchr.

wurde aufgehoben . Gründe : Der Sen. vertritt wie des VolksGero . ein Sonderzuſtand beſtehen kann ; et

t

!
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5471 M.

, met



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr. 19 u. 20. 239

1. Durchführung zunächſt u. unmittelbar gegen den meistensentlichen Sicherheit 4. Ordnung vorüber.

bet
u.

hat deshalb die Beſchw . zugelaſſen . Dem iſt beizutreten in den Tit. III dieſes Geſ. unter die „preßpol. Beſt ."

ú , daraus ergibt ſich, daß die Beſchw . auch bei der eingereiht. Nur den Inhalt der Anſchläge wollte man

Anwendung des Geſ. v . 21. Juli 1922 zuläſſig iſt. demnach einer pol. Aufſicht unterſtellen , nicht etwa

Dieſes Gef. hat allerdings in § 2 noch einen beſ . , Verkehrsſtörungen hintanhalten, die dadurch hervor

rein verwaltungsmäßigen Rechtszug für den Fall vor- gerufen werden können, daß Beute vor einem Anſchlag

geſehen , daß die Straffreiheit durch eine gerichtl. Entſch auf der Straße uſw. ſtehen bleiben u. ſo den Verkehr

verneint wird . Ob unter „ einer gerichtl. Entſch.“ auch hemmen. Man hatte die Wirkungen des öffentl. An

die noch anfechtbare Entſch . der 1. Inſt . oder eine ſchlages von Plakaten auf das in den Straßen u . an

rechtste gerichtl. Entſch. zu verſtehen iſt, kann nach dem öffentl. Pläßen verkehrende Publikum im Auge u.

Wortlaut zweifelhaft ſein . Es kann aber nicht an- wollte Schädigungen des Gemeinwohls vorbeugen,

genommen werden, daß das Gef. dem Antragſteller die durch das Deſen der Anſchläge hervorgerufen

den ordentl. Rechtsgang nach der StPO ,beſchneiden werden können.

u. ihn ſofort auf den Weg des § 2 verweiſen wollte. Der ſog. Rat der Boltsbeauftr. verkündete in

Vielmehr wird es dahin auszulegen ſein, daß § 2 nicht 8.3 des Aufrufs an das deutſche Bolt v . 12. Nov. 1918

mehr anfechtbare gericht . Entſch im Auge hat. Sachlich (ROBI. 1303 ) mit Geſekeskraft, daß keine Zenſur ſtatt.

iſt die Beſchw . unbegründet. § 1 Abſ. 1 des Gef. v . Findet. Die NV. v. 11. Aug. 1919 enthält in Ueber

21. Juli 1922 gewährt Straffreiheit nur bei Mitwirkung einſtimmung mit dem Art.32 des Entw . ( Verh. der

an einem hochverräteriſchen Unternehmen gegen das NatVerſ. Bd. 335 Nr. 59) in Art . 118 Abſ. 2 dieſelbe

Reich. Nach dem Urt . des Volfs Ger . hat ſich A. an Beſtimmung. Dieſe Vorſchr. verbietet die Zenſur von

einem hochverräteriſchen Unternehmen beteiligt, das Preßerzeugniſſen in jeder Form . Darüber war man

die Verf. einzelner Länder des Reiches gewaltſam bei derBeratung der Rv . in dor NatVerſ. einig. Durch

ſtürzen ſollte. Esmag ſein, daß dieſes Untern , auch die Aufhebung der Zenſur find nach Art. 178 Abſ. 2

die Verf. des Reiches gefährdet hätte, wenn es ge- RV. die ſämtl. preßpol. Beſtimm. der Landesgeſ., alſo

glüđt wäre, u. daß auch die weiteren Pläne der Teils auch Art. 12 AG .SIPO. beſeitigt worden . Nur wenn

nehmer auf einen Umſturz der NV . abzielten. Das im Reiche die öffentl. Sicherheit u. Ordnung erheblich

ſchließt aber nicht aus , daß ſich das Untern . nach Anlage geſtört oder gefährdet wird, kann der Reichspräſident

Art . 48 Abſ. behufs

verf.mäßigen Beſtand einzelner Länder richtete: dieſer

war der Gegenſtand des hochverr. Unternehmens. Die gehend das in Art. 118 Abſ. 2 feſtgefeßte Grundrecht

Beſchw . ſucht darzutun , daß ein Hochverrat gegen ein ganz oder zum Teil außer Straft ſeßen ; die gleiche

Band vermöge begriffl. oder tatſächl. Notwendigkeit Befugnis ſteht bei Gefahr im Verzuge nach Art. 48

ſtets auch unmittelbar gegen das Meich gerichtet ſei; Abſ. 4 der Landes Reg. zu. Nicht angängig iſt ,das

ein gegen die NV. als ſolche gerichtetes Untern. ſei Gebot des Art. 12, nachdem ihm durch Art. 118 Abſ. 2

eigentlich nicht denkbar u. auch nie vorgekommen. Das NV. der geſeßl.Boden entzogen worden iſt, als ſtraßen

iſt nicht zutreffend. $ 81 Nr. 2 StGB. gewährt der

Verf. des Reichs u . der Länder (Bundesſtaaten) ge- dann, wenn ſich die Notwendigkeit ergeben ſollte, von

ſondert ſtrafrechtl. Schuß: der Gebrauch des Wortes dieſem Standpunkt aus gegen öffentl. Anſchläge ein

oder“ zeigt deutlich, daß die Tatbeſtände des Hoch- zuſchreiten, auf Grund des $ 366 Nr. 10 StGB. u. der

verrats gegen das Reich u . gegen ein Land nicht mit Art. 2 Ziff. 6, Art. 7 u. Art. 37 des PolStGB. die

Notwendigkeit zuſammenfallen . Auch ſind in der Tat PolBeh. die zur Bekämpfung des Mißſtandes erforderl.

ſchon hochverr. Untern. vorgekommen, die unmittelbar Anordnungen treffen können, iſt hier nicht zu entſcheiden.

auf Beſeitigung der verf.mäßigen Reichsgewalt abs Das Verlangen der PolBeh ., daß ihr Bekanntm . oder

gielten (Happ : Butſch ). (Beſchl. v. 3. Aug. 1922 , II Aufrufe vor dem Anſchlage vorzulegen ſind, bezweďt

745/1922). Ed. die Prüfung des Inhalts. Denn je nach dem Ergeb

niſſe wird die Erlaubnis ganz verſagt oder von

III. Aenderungen abhängig gemacht werden. Tatſächlich

wird fonach, wenn dem Verlangen der PolBeh . bei

Bedarf öffentl. Anſchlagen von Plataten uſw. poliz. Strafe entſprochen werden muß, eine Zenſur geübt,

Genehmigung ? Art. 38 des bayer. Geſ. v . 17. März die nach der RV. nicht ſtatthaft iſt. Das Verlangen

1850 zum Schuße gegen den Mißbrauch der Preſſe, der PolBeh. kann auch nicht nach Art. 102 AG.SIPO.

der u . a . das Anheften u . Anheftenlaſſen von Schriften gerechtfertigt werden , wonach die Beh. u. Veamten

auf Straßen oder öffentl. Pläßen ohne vbrigkeitl. des Pol.- u . Sicherh Dienſtes durch Aufſicht u . Anſtalten

Erlaubnis unter Strafeſtellte, blieb neben dem RPreßG . den Uebertret. der Strafo. zuvorzukommen u . ſie in

v. 7. Mai 1874 auf Grund des § 30 Abſ. 2 des ihrem Laufe zu unterdrüden haben . Auch in dieſem

lepteren Gef. in Kraft. Durch Art. 2 Nr. 9 AO . SIPO . Falle iſt die Entſchl. der PolBeh . über die Erteilung

wurde das Gef. v . 17. März 1850 aufgehoben, gleich- oder Verſagung der Erlaubnis zum Anſchlagen einer

zeitig aber Art. 38 dieſes Geſ. in Art. 12 AG.SIPO . Bekanntm. oder eines Aufrufs von dem Jnhalte ab

genommen. Das wurde folgendermaßen begründet : hängig , die PolBeh . muß alſo, ehe ſie ſich ſchlüſſig

„Art. 38 des Bro . v . 1850 iſt, inſoweit er fich auf machen kann, den Inhalt der Anſchläge prüfen. Damit

gewerbsmäßigen Handel oder Hauſieren mit Schriften würde auf einem limivege die Zenſur wieder einge

bezieht, durch die GewO., insbeſ. $$ 43,55 u. 148 führt Die PolBeh . fönnen daher nicht die Vorlegung

3. 5 ,beſeitigt, dagegen fann erwegen des Vorbehalts von Kundgebungen fordern , die auf Straßen oder

in § 30 des RPro. v . 7. Mai 1874, ſoweit er das öffentl. Pläßen angeſchlagen werden ſollen . Dies mag

öffentl. Anſchlagen, Anheften, Ausſtellen, ſowie die die Erfüllung der den PolBeh . nach Art. 102 Abſ. i

öffentl. unentgeltl.Verteilung von Bekanntm ., Plakaten obliegenden Pflicht erſchweren, iſt aber beidem Verbot

u . Aufrufen betrifft, aufrecht erhalten werden . Die der Zenſur nicht zu ändern . Wenn ſich die PolBeh .

Vorſchr. des Art. 38, nun des Art. 13 des Entw . nicht die Befanntm . oder Aufrufe vor dem Anſchlagen

(Art. 12 des Geſ.) , find preßpoliz . Natur u. finden verſchaffen u . das Erforderl . vorkehren können , ſo

Anwendung, gleichviel ob das Anſchlagen uſw. oder können ſie doch während oder nach der Anbringung
Verbreiten der im Art . bez . Schriften gewerbsmäßig durch die in Art. 102 vorgeſehenen Maßnahmen die

oder nicht gewerbsmäßig betrieben wird. “ (Verh. der Fortſegung etwa begonnener ſtrafb. Handl. verhindern .

Abgeord . 1878/79, Beil. V , 3, 23) . Nach dieſer Ent- (Urt. v . 27. Juli 1922, II N 219/1922 ). Ed .

ſtehungsgeſchichte des Art. 12 iſt er eine preßpoliz .

Beſt. u.ſoll nicht ſtraßenpol.oder verkehrspol. Zweden

dienen. Sein Vorbild, Art. 38 des Pro. v . 1850, war
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IV.

Urbefugte Titelführung. Der Sprachlehrer u.

Jnhaber eines Ueberſeßungsinſtituts M., der vom

Febr. 1918 an Profeſſor an einem ruſſiſchen Mädchen

gymnaſiumals Sprachlehrer war u. im Sommer 1918

nach Deutſchland zurüdkehrte, wurde verurteilt wegen

einer Uebertr. nach § 360 Nr. 8 des SIOB., weil er

ſeit Mitte 1921 den Titel: „ Auslandsprofeſſor “ führte,

ohne die bayer. ſtaatl. Genehmigung eingeholt zu

haben. Die Rev. machte geltend: Durch § 360 Nr . 8

ſeien nur inl. Titel geſchützt; abgeſehen davon , daß

der Titel „Profeſſor“ überhaupt keine geſeßl . geſchüßte

Bezeichn . ſei, habe ſich M. als „ Auslandsprofeſſor“

bezeichnet, 'woju er auch berechtigt ſei , da er im Äus

land Profeſſor geweſen ſei; nach bayer. Recht ſei nur

die Annahme eines Titels andie ſtaatl. Genehmigung

geknüpft, 7. 3. der Annahme habe aber – wenigſtens

v . 9. Nov. 1918 ab – in Bayern feine Behörde mehr

beſtanden, die die Annahme hätte genehmigen fönnen

Die Rev. wurde verworfen. Gründe: Zu den Titeln

i . S. des § 360 Nr. 8 StGB. gehören nicht nur die

Standes- oder BerufsT. , ſondern auch die EhrenT. ,

die durch höhere Verleihung von Staats wegen er

worben werden u. eine Auszeichnungeinzelner Perſonen

bezwecken . Darunter fällt auch die Bezeichnung , Pro:

feſſor “, ſoferne ſie nicht einen Standes- oder BerufsT.

darſtellt. Da M. bayer. Staatsang. iſt, mußte er nach

ſeiner Rüdlehr im Sommer 1918 die Genehmigung
des Königs erwirken, wenn er in Bayern den Titel

„ Profeſſor“ oder „Auslandsprofeſſor “ führen wollte.

Maßgebend waren die Beſt. in der bayer. Verf. 1918

Tit. IV § 14 Abſ. II Beil. I § 10 Ziff. 2, weil zu den

dort genannten .Ehrenzeichen“ auch Titel gehörten .

(Seydel -Piloty , Bay . Verfå . S. 170, Seydel, Bay.

StaatsR . I, 298). Nach der Staatsumwälzung wurden

durch die VO. v . 15. Nov. 1918 (OVBI. 1231 ) die

bisher durch die Verf. dem König perſönlich vor

behaltenen Entſcheidungen und Berfügungen den

Miniſterien innerh. ihrer Geſchäftskreiſe übertragen ;

dieſe VO . wurde durch § 2 des UebergCef. v. 28. März

1919 ( GVBI. 113) aufrecht erhalten (f. dasVerz . a . a . D.

S. 401). Nach dem Jnkrafttr. der NV . v . 11. Aug.

1919 (Art. 109) u . der bayer. VerfUrt. v . 14. Aug. 1919

($ 15 III) konnte M. keine Genehmigung zur Führung

jenes Titels mehr erwirken . Auch der Begriff des

„ Annehmens“ i. S. des § 360 Nr. 8 StOB. iſt nicht

verkannt, denn M. hat ſich den Anſchein gegeben , zur

Führung des Litels „ Profeſſor“ berechtigt zu ſein.

( Urt. v . 27. Juli 1922, II 231/1922).
Ed.

» .

klären. Die Straftat des A. hat ſich auf die bezeichn.

Werte bezogen . Die Zinsſcheine des Credit foncier,

die nach § 1 Abſ. 2 Wertpapiere ſind, durfte er, da

§ 6 Abſ. 1 8.6 nicht zutraf - er wollte ſie im Ausland

verſilbern - nach 'ş 1 Abſ.1 nur durch Vermittlung einer

Bant nach dem Auslandeſenden oder überbringen

laſſen. Die perſönl. Mitnahme war verboten u. nach

§ 1 A. 1 u. § 15 Saß 1 ſtrafbar. Auch die 4000 öſt. Str.

durfte er nach § 1 S. 1, $ 64.1 3.5ohne beſ. Erlaub

nis neben den 3000 M nicht mitnehmen. A. war

ferner nach § 7 des Geſ. verpflichtet, die Frage desKons

trollbeamten wahrheitsgemäß zu beantworten . Durch

Verſchweigen des Deſiges der Zinsſcheine u . der

öſt. Kr. hat er ſich gegen § 7 verfehlt u . nach § 15

A. 1 S. 1 ſtrafbar gemacht. Der Einwand der Mev.,

daß A. nach 3. 3 a der Anordn . des HFin Min . d .

26. März 1919 (ROBI, 339) zur Ausfuhr der Zing.

ſcheine befugt geweſen ſei , iſt nicht begründet. Denn

die Vorfor. im § 2 der BRVD. v . 22. März 1917 (NOBI.

261) in d . F. d. Geſ. d. 1. März 1919 (ROBI. 264) u.

damit auch die angegebene Anordn . des RFin Min ., die

auf ihnen beruht, ſind durch das KapFIG . außer Araft

geſeßt. Uebrigens würde es dem A. nichts helfen, wenn

ſein Einwand zuträfe, da dadurch ſeine Verfehlung

gegen 87 nicht beſeitigt würde. Die weitere Ausfühs

rung der Rev., A. habe die Zinsſcheine nicht in das Aus
land überbracht ", ſondern mitgenommen “, iſt nicht

ernſt zu nehmen. Es iſt imGef.flar geſagt, daß jede

gegen § 1 A. 1 , § 6 A. 1 3. 6 verſtoßende Verbringung

von Wertpapieren ins Ausland verboten u . ſtrafbar

iſt. Die Rev. befämpft endlich die Verfallerklärung der

3000 M. Dieſe Müge iſt berechtigt. Der Sen. hat bei

Anwendung des SapFIG . v . 8. Sept. 1919 u. der Bef.

des RFinMin .hiezu v . 8. Sept. 1919(NGBI. 1540, 1615)

den Standpunkt eingenommen , daß die Ausfuhr von

Zahlungsmitteln in das Ausland nur dann erlaubt

iſt, wenn ſie den in der Bet.des RFin Min . zugelaſſenen

Betrag nicht überſchreitet, daß ſie aber, falls ſie über

dieſen Betrag hinausgeht, hinſichtlich des ganzen Bes

trags verboten u . ſtrafbar iſt, weil die Begünſtigung

der Bet. an die Einhaltung des in ihr angegebenen Bes

trags geknüpft iſt. Er hat folgeweiſe die Verfallers

flärung des geſamten Betrags für geboten erachtet,

deſſen Ausfuhr in das Ausland verſucht wurde. Der

Sen. hat dieſen Standpunkt beibehalten , als das NGeſ.

v . 8.Sept. 1919 durch das KapFIG . v.24.Dez. 1920 erſekt

wurde. Maßgebend wardabei insbeſ. , daß der Grund

gedanke des Gej. v. 8. Sept. 1919 in das neue Geſ.

troß ſeiner abgeänderten Faſſung übergegangen iſt u.

daß namentlich die Beſt. im § 6 A. 1 3. 1-6 fich als

Ausnahmen gegenüber der Regel des § 1 A. 1'dar:

ſtellen, wie aus dem Abſ. 3 des § 6 hervorgeht. Nun

hat aber das No. in dem Urt.des 1.Straſſen . D 1296/1921

v. 16./30. März 1922 eine abweichende Anſicht vertreten.

Dort heißt es : Nach § 6 Nr. 5 des Kap FIG .vom 24. Dez.

1920 gelte das Verbot des § 1 4. 1 überhaupt nicht

für die perſönl. Mitnahme von auf in- oder ausl.

Währung lautenden Zahlungsmitteln nach dem Aus

lande in Betr. von höchſtens 3000 M innerh . eines

Kalendermonats ; es ſtehe alſo jedermann frei, auf die

genannte Weiſe Zahlungsmittel innerh . der bezeichn.

Höchſtgrenze nach dem Auslande zu bringen ; nach

§ 15 S.4 ſeien bloß die Vermögenswerte, auf die ſich

die ſtrafb. Handl . bezieht, für verfallen zu erklären;

dazu gehörten aber nicht die Beträge, die nach § 6

Nr. 5 unbehindert ins Ausland verbracht werden dürfen.

Es beſteht ſohin zwiſchen dem Sen, u . dem RG. nur eine

Meinungsverſchiedenheit in der Auslegung des §6

A. 1 Nr. 5. Während der Sen. darin eine an die Ein

haltung des zur Ausfuhr zugelaſſenen Höchſtbetrag
von Zahlungsmitteln gefnüpfte Vergünſtigungerblidte,

iſt das no. der Anſicht,daß die Ausfuhr von Zah :

lungsmitteln bis zum Höchſtbetr. von 3000 M innerh.

eines Kalendermonats unbedingt freigegeben iſt. Für
die Auslegung des RG. ſpricht der Wortlaut. Der

!

1
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V.

Zum Kapitalfluchtgeſek . Welche Beträge dürfen

für dem Reiche verfallen erklärt werden ? Bei dem

nach Italien reiſenden Italiener A. wurden im Oft.

1921 im Bahnh . Kufſtein bei der Geldkontrolle 3000 M,

4000 öſt. Kr. u . Zinsſcheine des Credit foncier in

Paris im Nennw . von 2947,50 Fr. vorgefunden u.

beſchlagnahmt. Die Erlaubnis zur Mitnahme von

mehr als 3000 M in das Ausland hatte er weder

erbeten noch erhalten . Die Frage des Kontrollbeamten ,

ob er mehr als 3000 M, andere Währungen inbegr. ,

bei ſich habe, hatte er verneint. A. wurde im März

1922 wegen eines Verg . gegen das KapFIG . v. 24. Dez.

1920 (ROBI. 1921 , 33) zur Geldſtr. von 100 M ver

urt.; ſämtl . bei ihm beſchlagnahmten Werte wurden

für verfallen erklärt . Auf die Rev. des A. wurden

nur 4000 öſt. Kr. u . die Zinsſcheine im Nennwerte von

2947,50 Fr. für verfallen erklärt. 3000 M wurden frei

gegeben .

Gründe : Die Verfallerklärung der 4000 öſt. Kr.

u . der Zinsſcheine iſt begründet. Nach § 15 Sak 4 des

Gej. ſind die Vermögenswerte, auf die ſich die ſtrafb.

Handi . bezieht, zugunſten des Reiches für verfallen zu er
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Sen. ſchließt ſich jeßt mit Müdſicht hierauf der Aus- der nichtigen Ehe ſprechen ; denn was nicht beſteht,

legung des Ro. an . Von dem als Nebenfl. zugelaſ Wenn gleichwohl

ſenen Bauptzollamte iſt gegen den Standpunkt des Ro. § 1329 BOB. von der Auflöſung der nichtigen Ehe
eingewendet worden, ermache u . U. eine Entſcheidung ſpricht, ſo iſt das dahin zu verſtehen , daß in bezug

unmöglich ; wenn ein Täter nur Zahlungsmittel ausl. auf die Scheinehe eine der Tatſachen eingetreten ſein
Währung bei ſich führe, etwa nur Schweizer Geld u. muß, welche das Geſeß bezüglich einer gültigen Ehe
ital. Geld bei ſich führe, laſſe fich nicht feſtſtellen , als Auflöſungsgründe anſieht u. bezeichnet. Äls Ehe

auf melche Beträge ſich die ſtrafb. Handl . beziehe. auflöſungsgründe werden allgem . nur gelehrt u . be.

Der Einwand iſt nicht durchſchlagend; man könnte zeichnet der Tod eines Ehegatten (3. B. $ 1342 Abſ. 1
ihn auch erheben, wenn bei dem Täter deutſches BOB.), die Scheidung (8 1564 S. 2 BOB.) u. die
Papiergeld über den erlaubten Betrag hinaus vors Wiederverheiratung nach Todeserklärung des anderen

gefunden wird . Die in derartigen Fällen beſtehende Ehegatten ( § 1348 Abſ. 2 BOB.). Für ſonſtige Tat
Unbeſtimmtheit wird gehoben durch die Berfügung fachen bedient ſich das BGB. des Ausdruđes „Auf

des Organs, das über die Beſchlagnahme der vers löſung“ der Ehe nirgends, es gebraucht ihn auch nicht
botswidrig vom Täter mitgenommenen Beträge zu als allgem ., umfaſſenden Begriff. Die Wiederholung

entſcheiden hat. Dabei iſt aber zu beachten, daß nicht der Eheſchließung beendet, wenn die frühere Ehe nichtig
ein abſtrakter Betrag von 3000 M freigegeben iſt, war, einen geſegwidrigen tatſächl. Zuſtand.

ſondern daß nur die perſönl . Mitnahme von Zah- löſungsgrund“ für die bisherige Ehe iſt ſie aber auch

lungsmitteln in Beträgen von höchſtens 3000 M zu: deshalb nicht ſchlechthin, weil ſie ohne Rüdſicht darauf

gelaſſen iſt. Wenn alſo beim Täter nur ein einziges zuläſſig iſt, ob die Ehe nichtig iſt. Die Wiederholung
Zahlungsmittel betroffen wird, dieſes aber den zuläſ- der Eheſchließung feßtNErklärung der Ehe nicht vors

ſigen Betrag überſchreitet, ſo unterliegt es der Ver- aus, ſondern iſt insbef. zuläſſig, um Zweifel über die
fallerklärung. Ein Täter, der etwa einen Wechſel über Gültigkeit der Ehe zu beſeitigen. Dies iſt der eine
100 000 M entgegen dem Verbot über die Grenze mit- Sinn des § 1309 Abſ. 1 S. 2 BOV., daß NErklärung

nimmt, hat nicht einen Anſpruch auf Herauszahlung nicht erforderlich iſt, wenn die Ehegatten die Ehes

von 3000M. Die Mitnahme des Wechſels war verboten ſchließung wiederholen wollen. Der näml. Vorſchr.

u . ſtrafbar, infolgedeſſen iſt der Wechſel für verfallen iſt aber auch zu entnehmen, daß die Wiederholung der
zu erflären. (Urt. d . II . Strs. v . 26. Juni 1922, II Eheſchl. auch, wenn die frühere Ehe nichtig war, ohne

158/1922) . ') Ed . deren vorgängige NErklärung zuläſſig ſein ſoll. Jn

dieſem Sinne war eine Vorſchr. wegen des § 1329

Abſ. 1 BOB. notwendig ; den Scheinehegatten, die jeßt

Oberlandesgericht München.
eine gültige Ehe ſchließen wollen, hätte ſonſt nach der

Regel des § 1329 Abſ. 1, welche § 1309 Abſ. 1 S. 2

Richtigkeitserklärung einer Ghe nach Wiederholung durchbricht , entgegengehalten werden müſſen, daß ſie

der Eheſchließung (S$ 1309, 1329 BGB.). Therefe W. noch als verheiratet gelten u . deshalb feine Ehe

war ſeit 1900 mit J. B. verheiratet. Mit Urt. des ſchließen können, ſolange nicht die frühere Ehe für

1. t. 20. Wien v . 23. Dez. 1907 wurden ſie von Tiſch nichtig erklärt iſt . Der Zuſammenhang der Vorſchr.

u. Bett getrennt; es war Ehebruch der Frau mit go- in § 1309 u . § 1329 läßt erſehen, daß der Geſekg . bei

hann W. feſtgeſtellt. Am 28. Juli 1911 ſchloſſen die der Regelung der EheN . der Wiederholung der Eheſchl.

jeßigen Bell. Th.u . Joh. W.eine Ehe vor dem Standes- gedacht hat. Wenn er es trozdem unterlaſſen hat, die

beamten in London . Auf die Klage des J. B. , der Wirkung einer Wiederholung ausdrücklich dahin zu

inzw . die deutſche Staatsangehörigkeit erworben hatte, regeln, daß nach ihr die NEtklärung in dem beſ. Ver

wurde ſeine Ehe mit Thereſe B. durch rechtstr. Urt. fahren ausgeſchloſſen ſein ſolle, ſo iſt der Schluß ges

des 18. M. Í v . 21. März 1921 aus beiderſeitigem rechtfertigt, daß er dieſe Wirkung nicht wollte. Uus

Verſchulden geſchieden . Im Apr. 1921 erhob der Staats- geſchloſſen iſt damit eine ausdehnende Auslegung des

anwalt gegen J. W. u. Th . B. Klage mit dem Antrage, Ausdrudes „Aufgelöſt“ in 1329 dahin, daß damit

deren in London geſchloſſene Ehe für nichtig zu er- auch die Beendigung des durch die nichtige Ehe ge

klären. Am 22. Dez. 1921 haben dann die Befl. vor ſchaffenen Zuſtandes gemeint iſt. Denn eine aus

einem bayer. Standesbeamten die Ehe geſchloſſen. Unter dehnende Auslegung iſt nur dann am Plage u. zu

Hinweis auf dieſe Wiederholung der Eheſchließung läfig, wenn anzunehmen iſt, daßder Geſeßg. des unter

haben ſie Abweiſung beantragt. Das lg . hat nach ein Gef. zu bringenden Falles nicht gedacht hat u. daß

dem Alagantrage erkannt. Die Berufung war erfolg- er ihn anderenfalls im gleichen Sinne geregelt hätte,

los. Gründe: Die nichtige Ehe iſt nur eine Schein- u. wenn der in dem Geſ. ausgeſprochene Rechtsgrund

ehe. Sie iſt aber in allen rechtl. Beziehungen vorerſt ſaß auch auf den weiteren Fall anwendbar iſt. Die

als gültig zu behandeln, bis die Ehe für nichtig er- gegenteilige Anſchauung vertrat das DIG . Hamburg

klärt iſt (§ 1329 S. 1 BOB. ) u . zw . in dem in den ( Seuffa. 63, 191; DUGNſpr. 14, 215) . Die Komm .

88 606 ff . , 631 ff. ZPO. geregelten beſ . Verfahren . Nur haben ſich dieſer Entſch . ohne ſelbſtändige Stellungn.

wenn die Ehe „ aufgelöſt iſt“, wird nach § 1329 S. 1 angeſchloſſen . Das OLG. hat ausgeſprochen, daß man

BOB. die Nichtigkeitsflage entbehrlich, die Nichtigkeit von einer Auflöſung der Ehe auch ſprechen tönne,

= N .) kann dann auch incidenter u . mit einer Klage wenn der nichtigen Ehe dadurch ein Ende bereitet wird,

geltend gemacht werden, die nicht Eheſache iſt. Die daß die Ehegatten eine gültige Ehe ſchließen, u . mit

Entſcheidung der Frage, ob nach Wiederholung der dieſem Sake allein begründet es ſeine Entſcheidung,

Eheſchließung die NKlage i . S. der $8 631 ff. ZPO. mit der es die NKlage nach Wiederholung der Eheſchl.

überhaupt u . insbeſ. yom StA . erhoben oder weiter nicht mehr zuläßt . Gerade der Saß, daß Wiederholung

verfolgt werden kann, hängt hienach davon ab , ob die der Eheſchl. Auflöſung der nichtigen Ehe bedeute , iſt

nichtige Ehe durch die Wiederholung der Eheſchließung aber ſtreitig u . wäre erſt zu beweiſen geweſen. Dieſer

i. S. des § 1329 BOB. als „aufgelöſt“ anzuſehen iſt. Beweis wird auch damit nicht erbracht, wenn die Ent

Da das Urteil auf die NKlage nicht Recht ſchafft, ſon- ſcheidung weiter von einem Fortfalle des Rechtsver

dern nur mit Wirkung füru . gegen alle ($ 629 ZPO.) hältniſſes ſpridit, das Grundlage u . Gegenſtand des

feſtſtellt, daß nur der Schein einer Ehe vorlag u. daß Streites bilde, eben von der nichtigen Ehe . Das iſt

deshalb Rechtsfolgen nicht eingetreten ſind, die ſonſt richtig für die Zukunft. Es iſt aber ſchon darauf hin:

an die Eheſchließung geknüpft ſind, kann man dem gewieſen, daß die Rechtsverhältniſſe der Vergangenheit

gewöhnl . Wortſinn nach nicht von einer Auflöſung “ troz der Wiederholung der Eheſchl. mitunter der

Mlärung bedürfen , ſoweit ſie von der Gültigkeit oder

1) Ebenſo Urt. d. 11. Strš . b. 3. Juli 1922, II 184/1922. N. der Ehe abhängen u . daß der Weg hiezu die Nilage
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iſt. Das OLG . Ďamburg verweiſt dann darauf, daß ſächlich ein Ende bereitet. Die Beſchränkung des Aus

in 8 632 ZPO. von den Ehegatten die Rede iſt, die ſchluſſes der Durchführung eines EheNVerf. auf den

gegen einander die NKlage erheben können oder gegen Fall des Todes eines Ehegatten ergibt ſich auch aus

welche dieſe Klage erhoben werden kann , u . ſagt, daß 8 632 Abſ. 2 BGB., wenn dieſe Vorſchr. die Klage

damit offenbar" nicht Ehegatten gemeint ſind , die erhebung gegen beide Ehegatten verlangt. Die Slage

einmal in nichtiger Ehe gelebt haben , ſondern folche, erhebung iſt damit ſtillſchweigend ausgeſchloſſen , wenn

die in nichtiger Ehe leben. Auch dieſer Saß iſt kein durch Tod ein Ehegatte weggefallen iſt. “ Als fog.

Beweisbehelf, ſondern bedarf ſelbſt des Beweiſes. Auflöſungsgrund für die nichtige Ehe kommt überhaupt

Gerade weil Ehegatten , die in nichtiger Ehe leben, ernſtlich nur der Tod in Betracht u . nicht einmal die

die NErklärung dieſer Ehe nach § 1309 nicht abzu- Scheidung, weil im Scheidungsverf. bei der Prüfung

warten haben , ehe ſie eine gültige Eheſchließen , können des Beſtandes der zu ſcheidenden Ehe gewöhnlich die

an ſich auch Ehegatten, die ießt in gültiger Ehe leben, N. offen gelegt u . die Scheidung deshalb abgelehnt

Beteiligte am NStreit i . S. des § 632 ZPO. ſein . Auch werden wird . Mit den Mot. 3. BGB. iſt deshalb an

gegenüber Ehegatten, welche wegen Zweifel an der zunehmen, daß ießt das öffentl. Intereſſe an der NKlage

Gültigkeit ihrer Ehe die Eheſchl. wiederholen , muß nicht bloß, wie das preuß . ABN. ausgeſprochen hat,

beim Mangel der rüdwirkenden Kraft der Wieder- in der Verhinderung der Fortſeßung der verbots

holung auf den Zeitpunkt der erſten Eheſchl. die N. widrigen Ehe, ſondern weit darüber hinaus darin

der früheren Ehe noch geltend gemacht werden können. liegt, daß regelmäßig u. bel., ſolange beide Schein

Nicht immer liegen die Verhältniſſe ſo klar, wie an- eheleute leben, mit einem einheitl . für u . gegen alle

ſcheinend in dem in Hamburg entſchiedenen Fale u. wirkenden Rechtsſpruche die Grundlage für die Be

auch jeßt, daß die N. der Ehe ohneweiteres feſtſteht | urteilung aller öffentl. und privatrechtl. Mechtsver

und nicht beſtritten wird . Für die Entſcheidung über hältniſſe, welche durch die Scheinehe beeinflußt ſind,

die rechtl . Zuläſſigkeit der NKlage kann es aber keinen zu ſchaffen iſt. Das iſt ſo wichtig , daß auch deshalb

Unterſchied begründen, ob die N. der früheren Ehe Ausnahmen nicht ausgedehnt werden dürfen . Die

noch ſtreitig u . beſtreitbar iſt u . ob an deren Feſt- Wahrnehmung dieſes Intereſſes obliegt nach § 632

ſtellung im Einzelfalle ein beſ. tatſächl, oder rechtl. 3PÓ . dem Sid ., ohnedaß er im einzelnen Falle dar

Intereſſe beſteht. Die Entſch . des . v . 24. Sept. legen müßte, ob u . welche öffentl. Intereſſen an der

1891 (ROZ. 28, 290 ), auf die ſich das DLO. Hamburg grundlegenden Entſcheidung im bei. Eheſtreite gegeben

beruft, verneint für das preuß. DR. die Frage, ob die find. Auch private Intereſſen der Beteiligten ſind

Staatsanwaltſchaft die Klage auf NErklärung einer unbeachtlich. Das Rechtſchutzbedürfnis iſt gegeben,

Ehe nach dem Tode eines Ehegatten erheben könne. wenn die Scheinehe einmal beſtanden hat, u . auch

Sie trifft alſo abgeſehen von der Verſchiedenheit des dann, wenn augenblidlich Rechtsverhältniſſe nicht er

angewendeten Rechts einen tatſächlich anders gelager- | ſichtlich ſind , für welche die Entſcheidung über die N.

ten Fall. Es iſt deshalb nur zu prüfen, ob die Er- von Bedeutung iſt ; ihr ſpäteres Zutagetreten iſt nies

wägungen, die dort maßgebend waren, auch jeßt zus mals ausgeſchloſſen . Mit Unrecht verwahren ſich alſo

treffen . Das iſt zu verneinen. Seit dem Jnfrafttr. auch die Bell. dagegen, daß ihnen der Sta. durch das

des BGB. kann die vom RG. entſchiedene Frage im NVerf. zwedlos Koſten verurſache u . ſie bloßſtelle. Daß

Hinblick auf § 1329 Abſ. 1 Saß 1 BGB. , SS 628, 632 ſich das Urt. des 16. nur auf die 1911 geſchloſſene

Abſ. 2 ZBO. nicht mehr ernſtlich ſtreitig ſein. Auch Ehe bezieht, iſt im Urt.-Saße ausdrüdlich ausgeſprochen .

$ 628 ZPO . iſt erſt durch die Nov. von 1898 einges Daraus ergibt ſich zweifelsfrei, daß ſich das Erkennt:

führt. Unter Berüđſichtigung der Verſchiedenheit des nis nur auf die vor der Wiederholung der Eheſchl.

Rechtszuſtandes ſind auch die Gründe der Entſch. zu entſtandenen Rechtsbeziehungen u. Rechtsverhältniſſe

würdigen. AUN . II 1 $ 950 ( 962) ſagt : „ Die Forte erſtredt. (Urt. des 2. ZS . vom 7. Juli 1922,

ſeßung nichtiger Ehen iſt der Richter zu dulden nicht Nr . 537/22 II) . K.

befugt“ . $ 951 ( 963) ordnet deshalb an, daß ein

öffentl. Organ die förml. NErklärung betreibe . Nicht

alſo aus allgem . Erwägungen , ſondern nur im engen

Anſchluß an das Gef. führt deshalb das Ro. aus,
Landgericht München I.

daß das öffentl . Intereſſe, das der Sta . zu vertreten Gültigteit von Mietverträgen, die vor dem 31. Jan.

hatte, darin beſtehe, daß die „ Fortſeßung “ ſolcher Ehen 1920 ohne Zuſtimmung des Wohnungeamte geldloffen

gehindert werde, u . daß dieſes Intereſſe nicht mehr wurden . Der Erſtrichter war der Anſicht, daß der zw .

beſtehe, ſobald die Ehe „ getrennt“ ſei. Was für das den Streitsteilen am 15. Sept. 1919 geſchloſſene Miet
ALR . nach deſſen ausdrückl. Vorſchr. galt, daß vertrag nichtig ſei. Er ging davon aus, daß die bayer. VO.

nämlich der StA. nur zur Verhinderung der Fort- v . 29. April 1919 betr. Bekämpfung der Wohnungsnot

feßung der verbotswidrigen Ehe berufen ſei, iſt jeßt ( Freiſtaat 1919 Nr. 20 ) rechtsgültig ſei . Nach § 1 dieſer
weder im BOB. noch in der 3PO. ausgeſprochen. VO. durften damals Wohnungenu . Wohnräume nur

Allerdings macht § 1329 von der Regel, daß N. der mit behördl. Zuſtimmung vermietet werden. Der Miet:

Ehe nur im Wege der NKlage geltend zu machen iſt, vertrag iſt aber ohne eine ſolche geſchloſſen worden
keine Ausnahmefür die Fälle, in denenin Beziehung u . wäre daher nach § 1 Saß 2 der vo. u . S 134 oder

auf die nichtige Ehe ein Gheauflöſungsgrund vorliegt, $ 138 BOB. nichtig , wenn die VO . gültig wäre . Dies

in denen alſo auch die verbotswidrige Ehe nicht mehr iſt aber nicht der Fall. Die VD . v . 29. April 1919 war

fortgeſeßt wird . Aber mit der Anführung beſtimmter nicht ordnungsgemäß erlaſſen . Sie hätte gemäß § 9 der
nach dem Geſ . abgegrenzter Fälle ſpricht das Geſ. noch BRVD. v . 23. Sept. 1918 über Maßnahmen gegen

nicht den Rechtsgrundſaß aus, daß immer, wenn die Wohnungsmangel, auf Grund deren die VO. v . 29.

Scheinehe nicht fortgeſeßt wird, die bis dahin beſtan- April 1919 ergangen iſt, nur mit Zuſtimmung des
dene n . nicht mehr in dem beſ . Verfahren auf NEr- Reichskanzlers erlaſſen werden fönnen . Dieſe iſt aber

klärung feſtzuſtellen iſt. Gegen die Ableitung eines nicht eingeholt worden. Die VO . v . 29. April 1919

ſolchen Rechtsgrundſakes aus § 1329 ſpricht auch ZPO. war alſo unwirkſam . Demnach waren Mietverträge
8 628 , der auch für die NKlage neben den bei . Vorſchr. gültig, die ohne Beachtung dieſer VD. abgeſchloſſen

der $$ 632 ff. 3 PO . gilt . Er ſieht nur den Fal des wurden . Nun hat allerdings der RArbMin . am 31. Jan.

Todes eines Ehegatten als Grund für die Erledigung 1920 die Zuſtimmung zu jener VO. nachträglich er
des Eheſtreites in der Hauptſache an . Es wäre will- teilt u . der Erteilung am 21. Februar 1920 „ rückwir:

kürlich , im N Verf. den näml. Einfluß jeder anderen kende Kraft“ verliehen . Dieſes nachträgl. Eingreifen
Tatſache einzuräumen, die ähnlich wie der Tod dem erfolgte, weil man die Unwirkſamkeit der vo. erkannt

durch die nichtige Ehe geſchaffenen Verhältniſſe tat- hatte. Es konnte jedoch nur Wirkung für fünftige

957
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Verträge haben, für frühere aber nur inſoweit, als

nunmehr die ohne geſekl. Grundlage erteilten behördl.

Zuſtimmungserflärungen wirkſam find. Dagegen fonnte

die nachträgl. Genehmigung nicht die Wirkung haben,

daß vor dem 30. Jan. 1920 geſchloſſene Mietverträge

nunmehr ihre Gültigkeit verloren . An erworbenen

Privatrechten konnte ſie nichts ändern. (S. BayDbLOSt.

20, 339, 349) . Somit iſt der Mietvertrag rechtsgültig

Mithin ſind bayeriſche Mieter, die vor dem 31. Jan.

1920 ohne Zuſtimmung des Wohnungsamts gemietet
haben, feine Schwarzmieter, ſondern genießen den vollen

Kündigungs- u . Vodſtredungsſchuß des Mieteinigungs
amts. J. Schn.

5508

geſprochen hat. In der Zuſchr. v . 5. Aug. 1922 heißt

es : „ In dem Äufſatz WW. u. Wohnungszwangss

wirtſchaft in der bayer. Staatsz . 1921 Nr. 160 iſt

ausgeführt, daß die Beſt. über den Mieterſchuß auf

WW. dann nicht anwendbar ſind, wenn die WW .

nicht im Wege eines Mietvertrages, ſondern durch

Arbeits- oder Dienſtvertrag vergeben ſind.“ Dieſe

Hechtsanſchauung iſt nach Anſicht des Min. durchaus

zutreffend. 3hre Richtigkeit ergibt ſich daraus , daß

die reichsrechtl. wie landesrechtl. zum Schuße der

Mieter erlaſſenen Beſt. ſich nur auf Mietverhältniſſe

beziehen , alſo nur auf Fälle, in welchen Wohnungen

im Wege eines Mietvertrages, nicht dagegen auch

auf Fäile, in welchen Wohnungen im Wege eines

Arbeits- oder Dienſtvertrages überlaſſen ſind. Dies

gilt insbeſ. auch für den Volſtredungsſchuß nach § 2

der Bet. v . 13. Aug. 1920 (StAnz. Nr. 189). Denn

auch dieſe Wet. hat ihre rechtl. Grundlage in der

ReichsBel. (8 5 a) u . kann ſich deshalb in ihrer Ans

wendbarkeit nicht weiter erſtreden , als dieſe, alſo nur

auf Mietverhältniſſe . Gegen § 2 der Bel. v. 13. Aug.
1920 wurde wie auch gegen ähnt. Beft., anderer

deutſcher Länder von einzelnen Ger, und auch im

Schrifttum geltend gemacht, daß dieſe Beſt.. die einen

Eingriff in die richterl. Unabhängigkeit bedeute, in
dem § 5 a der RMieterShBet. v. 23.Sept. 1918 keine

hinreichende Rechtsgrundlage finde. Dieſem Streit

iſt nun dadurch ein Ende gemacht, daß Art. 2 des

Geſ. v . 11. Juli 1921 (RGBI. 933) die oberſten Landess

behörden ausdrüdlich zu Anordnungen ermächtigt,

welche ,Beſchränkungen der Zwangsvollſtreďung" zum

Gegenſtand haben . Die Rechtsgültigkeit des § 2 iſt

denn auch in der leßten Zeit von feinem bayer. Ge

richte mehr in Frage gezogen worden . So hat z . B.

das DLG. Bamberg die Rechtsgültigkeit des § 2 aus

drüdlich bejaht. Aus dem Dargelegten läßt ſich er

ſehen, daß Firmen, welche WW. errichten wollen, es

in der Þand haben, durch geeignete Abfaſſung der

Verträge über die Vergebung dieſer Wohnungen den

für Mietverhältniſſe geltenden Bodſtredungsſchuß aus

zuſchließen .“ Dieſe Verfügung hat weſentl. Bedeutung ;

iſt auch an ſich ſelbſtverſtändlich die Meinung eines

Min. für die Gerichte nicht bindend, ſo muß fie doch

hier als eine maßgebende Erläuterung des Willens

des Geſekgebers beachtet werden.

RA . Dr. Berlin in Nürnberg.

Landgericht Nürnberg.

Zwang &weiſe Räumung von Werlwohnungen ( = * W.).

Nach Löſung eines Arbeitsverhältniſſes hatte das .

auf Klage des Arbeitgebers Urt. auf Räumung der

WW. erlaſſen . Der GerVollz. hatte die Vodſtr. ab

gelehnt, da die Genehmigung des MEA. erforderlich

ſei. Die Erinnerungen wurden zurüdgewieſen . Auf

ſof. Beſchw . hin hob das 16. den amtsgerichtl. Beſchl.

auf u . wies den GerVollz. zur Vollſtreďung an. Gründe:

Nach den Ausführungen in Nr. 160/1921 der Bager.

Staatsz. gilt 8 2 der Bayer. MieterSchBet. v. 13. Aug.

1920 auschließl. für Mietverhältniſſe, nicht für fog .

WW., die im Wege der Arbeits- oder Dienſtvertrages

vergeben ſind, ſoferne darin flar zum Ausdruđe kommt,

daß der Genuß der WW. einen Teil der Entlohnung

bildet, die der Wohnungsinhaber als Gegenleiſtung

für ſeine Dienſte zu beanſpruchen hat. Dieſer Ans

ſchauung hat auch das Min. f. (oz. Fürſ. in einer

Zuſchrift v . 5. Aug. 1922 Nr. 1746 a 2 beigepflichtet.

Šie wird ferner von der oberſtrichterlichen Rechts

ſprechung vertreten (000Rſpr. 42, 157 ; RG3. 104,

365). Unter dieſen Umſtänden kann das Ger. nicht den im

Beſchl. D. 23. Nov. 1921 (BeſchwReg. 70/21) ver

tretenen Standpunkt aufrecht erhalten . Vielmehr war

der GerVollz . zur Vollſtredung anzuweiſen, da nach

der Feſtſtellungen die Eigenſchaft der Wohnung als

BW . i.S. der obigen Darlegungen außer Zweifel ſteht.

( Beſchl. v. 18. Sept. 1922, BeſchwR. 243/22).

.

n.

5509

A nm.d. Einf.: Der Beſchl. entſpricht der weitaus

herrſchenden Meinung (10. Berlin , JW . 1921, 283 ;

16. Breslau, JW . 1921, 770 ; LG . München I u . II,

JW. 1921 , 772; 10. Münſter, JW . 1922, 784 ; AG .

u. 16. Würzburg, BayZr. 1921 , 173 u. a .). Außer

dem Kamm&er. (OLGRſpr. 42, 156 ), deſſen nicht

überzeugende Begründung übrigens erkennen läßt.

daß es ſich nur auf eine Bet. des Magiſtrats Berlin

bezieht, ſtand bisher das LG. Nürnberg (JW. 1921 ,

773) auf einem anderen Standpunkte, den es nunmehr

verlaſſen hat. Eine andere Stellung iſt in der Tat

nicht nur aus begriffl. Gründen nicht haltbar, ſondern

ſie wirkt auch in hohem Grade unſozial. Die Arbeits

loſigkeit wird vergrößert (1. v . farger, 3W. 1921 , 737),

aber auch die wünſchenswerte Förderung des Baus

von WW . wird verhindert, wenn nicht der Arbeit :

geber die Gewißheit hat, dieſe ausſchließlich für ſeine

Arbeiter verwenden zu können . Daß nach wohl unbe:

ſtrittnerMeinung die Kündigungsgenehmigungnicht er

forderlich iſt u . der Arbeitgeber ohne weiteres Räumungs

urteil erwirfen tann , hilft ihm nichts, wenn er der

Vollſtredungsgenehmigung bedarf, deren Erwirkung er:

fahrungsgemäß bei den MEАe. viel größeren Schwierig

feiten begegnet als die Erlangung der Kündigungs .

genehmigung. Dem entſpricht es, wenn in dem oben

erw . Auflaß im Stanz., der offenbar vom Min. f.

(oz . Fürſ. veranlaßt iſt, der Mangel jeder Beſchränkung

bei Näumung von WW. betont wird u . wenn das

gleiche Min. fich neuerdings im gleichen Sinne aus:

Bücheranzeigen.

Wittmayer, Leo, DieWeimarerReichsverfaſſung .

Gr. Lér. 515 S. Tübingen 1922, J. C. Mohr Verlag

(Paul Siebed) . Geh . Mt. 270.- , geb. Mf. 360.

Wer die Entmidlung des neuen Deutſchland verfolgt ,

wird notwendig 311 der Frage gedrängt: Jit die

Weimarer RV . ichon der Abſchluß der im Nov 1918

eingeleiteten Bewegung, wird ſie das abwärte rollende

Rad aufzuhalten vermögen oder ſtehen wir erſt am

Anfang einer Zeit ſtaatl. Umwälzungen, deren Umfang

u . Art ſich jetzt gar nicht überſehen läßt ? Wenn man

ſich nicht durch die äußere Glätte der RV. täuſchen läßt ,

kann die Antwort kaum zweifelhaft ſein . Noch niemals

iſt eine Umſturzbewegung von einigem Umfang innerh .

weniger Jahre zur Ruhe gekommen, ſie hat vielmehr

ſtets Staats- und Rechtszuſtand auf Jahrzehnte hinaus

unſicher gemacht. Und für die Gegenwart kommen

noch ganz beſondere, eine baldige Geneſung hemmende

Umſtände dazu –eine wirtſchaftl. Störung von uners

hörter Stärke u . eine Bindung an den Willen fremder

Völler. Das hier angezeigte Wert ſchlägt zwar nicht

eigentlich ſolche Gedankenbahnen ein aber es beſtätigt

doch gerade wegen ſeines ehrlichen Willens, der

RV. gerecht zu werden daß wir hier nur einen

notdürftig gezimmerten Bau vor uns haben. Der

.
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Verf. geht den inneren Zuſammenhängen mit voller ſcheidenem Umfange, was der Praktifer braucht, vers

Schärfe nach u . da zeigt ſich denn, wie Bieles nur wirrt nicht durch Ueberfülle u. befleißigt ſich auch

geleimt, nur äußerlich verſtrichen iſt, wie viele Fragen einer lobenswert klaren , flüſſigen Darſtellung.

ungelöſt geblieben, wie viele falſch angefaßt worden
von der Pfordten.

ſind. Er gibt einen vortrefflichen Ueberblid über die Hünede C., Das Vollſtreďungsverfahren nach

durcheinanderlaufenden , noch unausgeglichenen Strö- der Reichsabgabenordnung. Kl. 8 °. 176 Š. Berlin

mungen u . liefert damit einen wertvollen Beitrag zur 1922, Verlag C. Heymann.

Erfenntnis der vorläufig recht undurchſichtigen polis Der Verf., (deſſen Beruf nicht genannt iſt), gibt im

tiſchen Lage Deutſchlands. - f weſentl. mittels kurzer Auszüge aus Erläuterungs

v . Magnary , Céza, Die internationaleSchieds büchern u . aus Entſch. zur ZPD. einen im übrigen

gerichtsbarkeit im Völlerbunde. Gr. 8º. ſyſtematiſch geordneten Leitfaden , der den nicht rechts

176 S. Berlin 1922, Verlag von_Otto Liebmann . fundigen Bollzugsbeamten der Finanzämter für ihren

Geh . Mr. 72.- . Dienſt einen brauchbaren Behelf,insbeſ. durch ſeine

Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit iſt durch taſuiſtiſche Fülle bieten kann . Der S. 106 aufgeworfene

die Einweihung des Ständigen intern. Gerichtshofes Zweifel wegen der Verpfändbarkeit der Teuerungsju

( 15. Febr. 1922) in ein neues Stadium getreten . ſchläge iſt durch das auf S. 109 inhaltlich wiedergegebene

Ueber die geſchichtl. Entwicklung dieſer Schöpfung, ſeine
Gej. vom 23. Dez. 1921 (ROBI. 1658) gelöſt. Wayer.

rechtl. Grundlagen u. Befugniſſe beſteht in weiten Oberlandesgericht" ( S. 136) iſt wohl nur ein Drudfehler

Kreiſen noch vielfach Unklarheit. Es iſt daher zu ſtatt „ Oberſtes Landesgericht“ .
Münden . L berſtLGR . Neumiller.

begrüßen, daß hier eine gründl., zuſammenfaſſende

Darſtellung gegeben wird . Das Verhältnis der beiden Jatobi, Dr. Erwin, Prof. in Leipzig. Einführung

Weltfriedensordnungen: des Þaager Staatenbundes
in das Gewerbe- u . Arbeiterrecht. 1922. Dritte

u . des Völferbundes wird unterſucht, die rechtl.Stellung
neubearb. Aufl . 8° . VIII, 84 Seiten . ME 45.

des Krieges als Rechtsſchußmittel, die Natur der Jn der als Grundriß bezeichneten Arbeit behandelt

neuen intern. Schiedsgerichtsbarkeit, ihr obligatoriſcher der Verf. in 24 Paragraphen das geſamte heutige

Charakter u . ihr Verhältnis zu den außerprozeſſualen Gewerbe- u . Arbeiterrecht. In ſcharf umriſſenen Sägen

Friedensmitteln werden flargeſtellt, die rechtl. Natur bietet er damit dem Anfänger eine alles Weſentl. auf

der Gerichtsorganiſationdes Völkerbundes,die Stellung
weiſende ſyſtematiſche Einführung , dem Piaftifer die

des ſelbſtändigen intern.Gerichtshofs, ſeine Zuſtändigkeit Möglichkeit, ſich in kurzer Zeit über den heutigen Stand

u . der rechtl. Charakter ſeines Prozeßverfahrens genau der Gefeßg. zu unterrichten . Der Verf. nimmt außer

geprüft . Das Werk iſt gerade jeßt beſ. zu empfehlen , dem zu zahlreichen Streitfragen ſelbſtändig Stellung

wo die Kenntnis intern . Rechtsfragen zum Verſtändnis u. regt dadurch zur Vertiefung in die literatur an

auch der wirtſchaftl. Lage über den Kreis der Juriſten Hand geeigneter Nachſchlagwerke, Komm. , Jahrbücher

u . Politiker hinaus für jeden Gebildeten unerläßlich iſt. uſw. an . Immerhin wäre es wünſchenswert geweſen,

gelegentlich der Stellung zu ſolchen Kontroverſen auf

Gbermayer, L., A.Lobe, W. Roſenberg. Das Reichs- gegenteilige Meinungen hinzuweiſen oder wenigſtens

Strafgeſefbu ch. 2. Aufl. Gr.- Ler. 1131 S. Berlin darauf, daß ſie beſtehen . Allerdings wäre dann das

1922 , Ver, wiſſenſch. Verleger. Oeh . Mr. 560.-, geb. Büchlein umfangreicher geworden u . hätte den Vorzug

Mr. 650.
der leichten Ueberſehbarfeit möglicherweiſe verloren.

Trotz der geſunkenen Kaufkraft aller Abnehmer- Alles in allem iſt das Werk, das ja das ſyſtematiſche

freiſe hat es derKomm. raſch zu einer 2. Aufl. gebracht. Studium u. die Vertiefung in Einzelfragen nicht er

Dieſer große Erfolg iſt ein Zeichen ſeines wiſſenſchaftl. ſeßen, ſondern nur anregen ſoll, wärmſtens zu emp

u . praktiſchen Wertes. Er darf wohl darauf zurüd- fehlen . Juſtizrat Dr. Hugo Cahn 1,

geführt werden, daß das Wert zwar das Bedürfnis Nürnberg. Redisanwalt und somiduldozent.

der Rechtſpr. nach raſcher Belehrung über die herr- Willenbücher. Das Koſtenfeſtſeßungsverfahren.

fchenden Meinungen allenthalben berückſichtigt aber doch Gr. 8 °.' 458 S. München u . Berlin 1922, Ø. W.

nicht eine bloße Ueberſicht reichsgerichtlicher Entſch. Müller . Grundpreis Mt. 8.-.

bietet, ſondern auch dieſen gegenüber das ſelbſtändige Die Erl. Wilenbüchers haben das dornenvolle

Urteil behalten hat. Es bewahrt damit die Praris Geſchäft der Koſtenfeſtſeßung nach der 3PO. faſt ſeit

vor der im Strafrecht ſo naheliegenden Gefahr, um den Jntrafttr. fördernd begleitet. Dasanfangs ſchmäch

der Rechtseinheit willen aūgulange im ausgefah ttige Büchlein iſt nunmehr in 9. Aufl. zu einem ſtatl.

renen Geleiſe zu bleiben. Allerdings tritt der Vorzug Band mit entſpr. Preis herangewachſen . An Stelle

ſtreng kritiſcher Würdigung der reichsgerichtl. Rechtſpr. des gefallenen Mitverf. JN . Dr. Siméon iſt RA. u .

nicht überall gleichmäßig hervor, insbeſ. im bef . Teile Notar Dr. Krämer getreten . Die aus Syſtem u . Stom

nicht ſo augenfällig wie in der Einl . u . im allgem . Teil. mentar gemiſchte bewährte urſprüngl. Anlage iſt ges

Das hängt mit der ganzen Eigenart des Wertes zu- blieben ; der Inhalt zeigt freilich, wie die Koſtennormen

ſammen : die Mitarbeiter haben nicht vollſtändige Ein- von ihrer urjprüngi. Klarheit durch die Häufung von

heitlichkeit angeſtrebt, ſondern die Verantwortlichkeit Ergänzungsgelegen zur völligen Unüberſichtlichkeit her

geteilt . Die 2. Aufl. hat dieſes Verfahren trop der abgeſunken ſind. Auch der Druď dieſes Bulles iſt davon

dagegen laut gewordenen Bedenken beibehalten. Man

wird anerkennen müſſen , daß das Durcharbeiten eines
nicht unberührt geblieben u. feit deſſen Abſchluß (Febr.

1922) iſt ſchon ein weiteres Geſ. (voin Juni 1922) dazuges

ſo umfaſſenden Werfes nach ſchlechthin einheitl . Ge- fommen . És wird bald nötig ſein , auf jedem Drudbogen

ſichtspunkten praktiſch kaum möglich wäre u . Zudem den Abſchlußtag geſondert anzugeben , um unangenehmes

vielfach wertvolle Gedanken eines Mitarbeiters nicht Ueberſehen der Leſer zu verhüten ; bei den bayer.VO.

genügend zum Wort kommen laſſen würde . Jm üb- wären die v . 12. Oft. 1921 u. 11. Febr. 1922 nachzu

rigen weiſt die 2. Aufl weſentliche Verbeſſerungen

auf. Der Einfluß der ſtaatl. Umwälzung u. die zahl
tragen . Im übrigen wird ſich das ſeiner früheren Grund

reichen neuen Einzelgeſeße ſind berüdſichtigt ; das Geld
lage treu gebliebene Buch ſicher zu ſeinen früheren

ſtrafengeſep iſt mit einer
treuen Anhängern neue Freunde gewinnen .

freilich etwas knappen
Minden . Dverit (SR Neumiller .

Erläuterung hinter § 30 eingeſtellt. Vieles ſpricht

dafür, daß der Komm . bald eine führende Stellung Verantworil. Herausgeber : Th . von der Pfordten,

einnehmen wird . Er bietet bei verhältnismäßig be- Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag, München, Berlin und leipzig .

Druử von Dr. F. P. Datterer & Cie ., München und Freiſing .
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Zur Auslegung der bayer. Bet. zur Hand: | Bedeutung von verbindl. Nechtsjäßen haben, daß

habung der ArtrBD. V. 15. Sept. 1922.") können,was um ſo mehr zu erwarten iſt, als die
die Straffen. jederzeit ihren Standpunkt ändern

Bon Rechtsanwalt Dr. Rudolf Waſſermann in München. Entſcheidungen teilweiſe in ſich widerſpruchsvoll

1. Tragweite der VО. Die PrTrVO. iſt ſind u. außerdem mit der Rechtſpr. des RG.

ein Reichsgeſeß. Zur Auslegung ihrer Beſt. ſind, in Zivilſachen in Widerſpruch ſtehen. (S. hiezu

was auch die Bet. an einer Stelle ſagt , legten Endes
Zeiler-Waſſermann -Siegel, „Wie ſoll der Handel

nur die Gerichte oder die Faktoren der Reichs kalkulieren ?" München 1922, S. 12 ff. u . meine

geſebg . (Reichstag u . Reichsrat) berufen . Ausi . in der bayer . St3 . b . 19. Sept. 1922

Der Verlaut barung der bayer . Reg. kommt Nr. 217). Es wäre alſo richtiger geweſen , wenn die

daher nur die Bedeutung einer allerdings ſehr Reg . , wenn ſie überhaupt zu dem ganzen Fragen:

beachtl., aber doch für die Gerichte unverbindi. komplex in dem angegebenen, übrigens unzutreffenden

Aeußerung zu. Anders liegt es hinſichtlich der
Sinne Stellung hätte nehmen wollen , ſich darauf

Staatsanwaltſchaften u . der Wucherabwehrſtelle. beſchränkt hätte, zu erklären, daß , wer den vollen

Dieſe ſind natürlich an eine RegNeußerung ge Wiederbeſchaffungspreis fordert, „ Strafverfolgung

bunden , ſo daß alſo mit Beſtimmtheit darauf ge
zu befürchten habe" . So wäre auch der Schein

rechnetwerden kann, daß, ſoweit die aufgeſtellten vermieden, daß die StaatsReg. den Ger . vorgreifen

Grundjäße über die Berückſichtigung der Geldent- wollte, was ja ficher nicht beabſichtigt iſt.

wertung (=OE. ) beobachtet werden , eine Anklage 2. Die Berüdſichtigung der Geldent:

wegen Preistreiberei nicht mehr erfolgen kann . Dies wertung. Aus dem Geſagten ergibt ſich weiter,

dürfte auch außerhalb Bayerns gelten . daß die von der bayer . Reg. bewilligte Berück

Zu bedauern iſt es , daß bei dieſer Saglage ſichtigung der GE. in dem Rahmen der Steigerung

die Staat&Reg. auch Veranlaſſung genommen hat , der Gehälter der Feſtbefoldeten nicht etwa ſo zu ver:

zu erklären, daß ſich ſtrafbar macht, wer den vollen
ſtehen iſt, als ob nun jede andere Berückſichtigung

Wiederbeſchaffungspreis fordert. Ganz abgeſehen ſtrafbar wäre. Darauf hat ſchon RGR. Zeiler,

davon, daß dies zweifellos unrichtig iſt, ſoweit auf deſſen von mir in die Praris umgeſegten Vor

für eine Ware ein Marktpreis beſteht ( bei normaler ſdhläge ja die neue Maßnahme zurüdgeht, in der

Marktlage) u . der Wiederbeſchaffungspreis mit dem erwähnten Schrift „ Wie ſoll der Handel kalkulieren "

Marktpreis identiſch iſt, ſteht auch , ſoweit dies hingewieſen ( S. 21 ). Es iſt notwendig , hierauf

nicht der Fall iſt, die Entſch . darüber lediglich den ausdrücklich aufmerkjam zu machen, weil unterges

Gerichten zu . Wenn auch das RG.in ſeinen Štraſſen. ordnete Organe der Strafverfolgungsbehörden zu

bisher einen Standpunkt eingenommen hat , der dieſer Anſicht zu neigen ſcheinen. Wie man zurüđ=

ſich mit der Anſchauung der bayer. Reg. deckt,3) liegende Kalkulationen, (die vor Erlaß der Bek .

jo hätte nicht verkannt werden dürfen , daß gelegentliche v. 16. Sept. aufgeſtellt wurden), nun einfach in

Aeußerungen in Entſcheidungen, die ja immer nur das Protruſtesbett ihres Prozentſchemas zwingen

einen ganz beſtimmten Fall betreffen, nicht die will, – was bereits in der Praris geſchieht

iſt vollkommen unerfindlich. Kein bayer . oder

^) Die zur Ergänzung obiger Bef, dienende Bek. v . außerbayer . Raufmann hat doch vor dem 15. Sept.

16. Sept. (StAnz . 215 v . 16. Sept. 1922) iſt inzw. durch

eine Bet. v . 26. Sept. erſekt worden . (S. Stang. v .
wiſſen können , wie die bayer . Reg. die Berück

ſichtigung der GE. errechnet , während anderer

*) Vgl. etwa JW. 1922 S. 225 u. 684. ſeits jeder ſie berückſichtigen mußt, der nicht ſeinen

.

27. Sept. ).
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Betrieb dem Ruin entgegenführen wollte. Hier der Beſtehungskoſten des Abnehmers. Inſoweit

wäre Aufklärung dringend geboten . darf daher dieſer Betrag in die Kalkulation ein.

Ebenſo wäre Aufklärung auch noch über einen geſtellt u . auf ihn auch der Nußen- u . Speſen:

anderen Punkt nötig . Die Berüdſichtigung der aufſchlag des Détailleurs von 50 % genommen

GE. ſoll von dem Zeitpunkt des „ Einkaufs “ aus: werden .

gehen . Maßgebend iſt demnach, wie ſchon in der Selbſtverſtändlich kann nun niemand genau

erw . Schrift ausgeführt iſt (S. 27) , nicht, wie ſagen , in welchem Verhältnis der GE .-Aufichlag

einzelne Strafverfolgungsorgane meinen , der Zeit- u . der Nußenaufſchlag des Fabrikanten zu einander

punkt der Lieferung, die ja vielfach willkürlich ſtehen. Aber man wird wohl nicht fehlgehen , wenn

erfolgt, oder der Seitpunkt der Bezahlung, ſondern man annimmt, daß ſie ſich etwa im Verhältnis

ſelbſtverſtändlich der Zeitpunkt, in dem der Kauf- | 2 : 1 verhalten , ſo daß alſo 13 der Summe von

vertrag zuſtande kam . Dabei können ſich, wenn 2000 M ſamt dem Aufſchlag von 50 % zu der

nach dem Abſchluß noch Aufſchläge der Lieferanten Summe von 12000 M hinzugerechnet werden darf

erfolgen , ziemlich ſchwierige Probleme ergeben, da (insgeſamt 50 ° o von 2000 M = 1000 M ), woraus/

dieſe Aufſchläge teilweiſe bereits im GE.-Aufſchlag ſich ſomit ein Geſamtverkaufspreis von 13 000 M

mit berückſichtigt ſind. Dies ſoll an einem Beiſpiel ergibt .
gezeigt werden . 3. Die Fakturierung in Auslands

Der Detailliſt N. hat bei der FirmaA. (Engros: währung. Auf das Bedenkliche des Schlußteils

Konfektionär) am 16. April 1922 einen Anzug der Bef. habe ich ſchon an anderer Stelle hinge

um 2000 M gekauft. Dieſer Anzug wird im Sept. wieſen (Konfektionär v . 21. Sept. Nr. 26) . Hier

geliefert . Es kommt demgemäß ein Aufſchlag für ſei nur ausgeführt , daß ſich dieſer Paſſus zweifellos

GE. von 295 % , abgerundet auf 300 % , in Be: nur gegen ein Vorgehen wenden kann, das eine

tracht.9) Demgemäß würde ſich folgende Kalkulation preuß. Bek., die zu demſelben Gegenſtande ergangen

ergeben : iſt, dahin charakteriſiert hat , daß es verboten ſei ,

Einkaufspreis : 2000 M auch in den Zeiten ſinkender ausl . Währung einfach

GE.-Aufſchlag 300 %. • 6000 M deren höchſten Stand zugrunde zu legen , was

8000 M ja auch den Grundſäßen des kaufmänniſchen Denkens

Uebl . Kalkulationsaufſchlag für gute widerſpricht.

Konfektion 50 % 4000 M Die Preisſtellung in deutſcher Währung, wenn

auch mit gleitenden Preiszuſchlag, die Preisſtellung
12000 M

ganz oder teilweiſe in Friedensmart, u . die Preis:

Nunmehr erhöht ſich inf . der Nachforderung i ftellung in ausl . Währung, die nicht einſeitig am

der Tuch- u . Futterſtofflieferanten u . der Steigerung höchſten Kurs der fremden Währung klebt , “ ) ſondern

der Löhne des Engros Konfektionärs der Preis fich deren Veränderungen anpaßt, iſt nach der

des Anzugs, den dieſer fordert , um 100 =% PrTrVO. nicht ſtrafbar. Hierüber kann auch nicht

2000 M , ſo daß der Detailleur in Wirklichkeit der leiſeſte Zweifel obwalten . Dies zeigt auch deutlich,

4000 M für den Anzug bezahlen muß, während der Umſtand ,der Umſtand, daß der Wirtſchaftsausſchuß des

bisher bei der Kalkulation von dem Geſtehungs - RWirtſchR ., in Anweſenheit eines Vertreters des

preis von 2000 M ausgegangen wurde. Es frägt | RWirtſch)Min ., der auf dem Gebiete des Preis:

ſich nun : welchen Preis darf der Detailleur bon
treiberei-Strafrechts beſonders verſiert u . literariſch

ſeinem Kunden beanſpruchen ?
ſchon hervorgetreten iſt,5) unter gewiſſen Umſtänden

Zunächſt möchte man meinen , daß der Detailleur
die Berechnung in ausl. Währung ſogar aus

ohne weiteres die 2000 M auf den von uns er- drücklich gebilligt hat . (S. a . Wie ſoll der Handel

rechneten Verkaufspreis von 12000 M aufſchlagen kalkulieren S. il ú . 20) was er natürlich nie getan

darf , ſodaß ſich ein Verkaufspreis von 14000 M
hätte , wenn dice der PrTrVD. widerſpräche. Auch

ergeben würde , da ja ſeine tatſächl. Auslagen um in dieſer Beziehung wäre alſo eine vorſichtigere u .

2000 M gewachſen ſind. Allein es werden folgende die Belange der Landwirtſchaft, der Induſtrie u.

Erwägungen Plaß greifen müſſen . In dem Auf: des Handels beſſer wahrende Faſſung am Plage

ſchlag des Fabrikanten wirkt ſich naturgemäß auch geweſen .

die CE. zum Teil aus, die wir bereits bei dem Vielleicht kommt die bayer . Staats Reg. diefen

Detailleur berückſichtigt haben. Sie zweimal zu gewiß berechtigten Wünſchen durch eine Erläuterung

berüdſichtigen , dürfte dem Geſetze der Logił wider ihrer Bet., die allerdings raſch erfolgen müßte,

ſtreiten . Andererſeits muß aber angenommen werden ,

daß der Fabrikant nur zum Teil die GE. bes 4 ) Nunmehr iſt dem Einzelhande ! die Preis

rüdſichtigt, zum Teil aber ſeinen Nußen erhöht,
ſtellung in ausl. Zahlungsmitteln u . d . Zahlung in

oder ſich Mittel für die Wiederbeſchaffung neuer
folchen aufGrund d . Vo.g. d. Spef. in ausl. Zahlungs

mitteln v . 12. Oft, unterſagt. Großhandel u. Jn

Anzüge geſchaffen hat . Inſoweit das lettere der duſtrie iſt die „ Preisſtellung “ erlaubt,aber d .Zahlung

Fall iſt, handelt es ſich um eine tatſächl. Erhöhung - ſoweit nicht Ausnahmen bewilligt ſind demſelben

verboten . (8 1 Abſ. II , Abſ. I , § 14) .

3) Nach der Bek. v . 16. Sept. Nach der Bet. v . :) Staatsſetr. Dr. Hirſch , der Mitverf. der Schrift

26. Sept. erhöht ſich der Aufſchlag auf 4659% . Hirſch - Falk, „ Der Kettenhandel".

1
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entgegen ! Handel u . Induſtrie haben ein Redit der Höchſtbetrag auf das Zehnfache (5 Millionen )

hierauf, um ſo mehr, als ihre berufenen Vertreter erhöht iſt . Sowohl die E .: wie die AVO. ſehen

vor Erlaß der Bet . nicht entſprechend gehört wurden für den Regelfall, daß der Wert der Ware feft

u . ſo ihre Bedenken gegen zahlreiche Wortfaſſungen , ſteht, feinen Höchſtbetrag der Geldſtr. vor , die

ganz abgeſehen von der Tendenz einen Teiles Strafdrohungen ſind deshalb aber nicht ungültig .

der Bet. nicht geltend machen konnten . zumal da 8 2 Abſ . 1 StGB. durch Art. 116 RV.

erſeßt iſt (RG. 56 , 318) . Strafbar iſt, wer Waren

ohne die vorgeſehene Bewilligung der zuſtändigen Be

Ein- und Ausfuhrvergehen.
hörde einführt oder den Bedingungen zuwiderhandelt ,

an welche die Bewilligung geknüpft wurde. Der

Bon Otto Meijer, II . Staatsanwalt in München . Verſuch iſt ſtrafbar. § 3 regelt ganz ſelbſtändig

Bis in die Kriegszeit war der Tatbeſtand der
gegenüber dem gerichtl.Verfahren die Verfallerklärung

Konterbande (nun Bannbruch genannt , vgl. § 462
der Bannbruchware zugunſten des Reiches im Ver

RA690 .) durch die SS 134 ff.des VZ016.geregelt. erfolgen u .begründet das Eigentum des Reiches
.

waltungsverfahren. Die Verfallerklärung muß

Die veränderten Verhältniſſe führten zu einer neuen

Rechtsregelung der Ein- und Ausfuhr. Es wurden
Ueber ihre Rechtmäßigkeit enticheidet in einem be

geregelt : die Einfuhr durch die Bef. v. 16. Jan. WirtichGer. Få liegt im Sinne dieſes Zwanges
friſteten Beſchwerdeverfahren endgültig das R.

1917 (ROBI. 41 ) i . d. F. D. VO . v . 22. März
zur Verfallerklärung u . es iſt den Behörden deshalb

1920 (RGBI. 334) u . des Geſ. v . 3. Mai 1922

(ROBI. 479) ; die Ausfuhr durch die VO . über
ausdrücklich nahegelegt worden , bei Vorliegen der

Vorausſegungen des § 3 in Strafverfahren , die
die Außenhandelskontrolle v . 20. Dez. 1919

(RGBI. 2128) .-)
auch andere Straftaten (Preisſteigerung, wirtſchaftl.

Während die urſprüngl. Einfuhrbet. von 1917 Vergehen) betreffen,von der Veräußerung beſchlag:

vorſchr. des V30116 .über Konterbande Anwendung Verfallerklärung u. Verwertung auf Grund der

noch beſtimmte, daß auf Zuwiderh.dieStrat: nahmterGegenſtändeauf Grund der Bet. o.
22. März 1917 (ROBI. 255) abzuſehen , um die

finden , brachte die EVD. von 1920 in $ 2 eine

ſelbſtändige Straſbeſt., die bei vorſäkl . Handeln
EVO. zu ermöglichen. Dieſe begründet ein Vor

grundſäglich Gefängniß- u.Geldſtr., lektere min neDurch die felbſtändigenStrafvorſchr. gegenüber
recht Reiches.

deſtens in dreifachen Werte der Ware, vorſieht;
der unerl. Einfuhr ſind die Strafbeſt. des V2016 .

iſt der Wert nicht zu ermitteln , ſo iſt auf Geldfir.
ausgeſchaltet. Die Zuſtändigkeit der Finanzbehörden

bis zu 500 000 M zu erkennen . Nach 81 des

GeldStr6 . d . 21. Dez. 1921 (RGBI. 1604) wird
zur Ermittlung u . Entſcheidung iſt entfallen.

der Mindeſtbetrag unberührt geblieben ſein,während Naturgemäß werden aber auch jezt noch dieAn:
zeigen vielfach von den Zollbehörden ausgehen .

1 ) Siezu allgem . AusfReſt. zur EVO . v . 22. März Das Einfuhrpergehen ſtellt ſich nicht als Steuer:

1920 (ROBI. 337) , 24. April 1920 (NGBI. 623), 5. April zuwiderh . i . S. des § 462 der RAbg . dar ( o

1921 (NOBI. 456 ) ( Berichtigungen f. in der Bet. v . auch eine Entſchl. des Reich FinMin . 0. 19. April

14. April 1921 Reichsanz. Nr. 91 ), 2. Aug. 1921 (RGBI.
1920 Reichszolbl. 1920 , 214 u . das Oblo . in

1195 ), 30. Juni 1922 (NOBI. S.563). Allgem Ausf.

Beſt zur AVD . v . 8. April 1920 (MOBI. 500 ). Von dieſer Zeitſchr. 1922 , 155) ; die Zollbehörde kommt

allgemeinerem Belang iſt noch die Bet betr. Ausfuhr- deshalb nicht als geſeßl. Nebenkläger (SS 437 , 449
erleichterungen v . 5. April 1921 (MAnz Nr . 81) mit RAbg0.) in Betracht. Für die Ausfuhrpergehen

Aend.v .27.Juli 1922 (RNna.Nr. 174 - StNng.Nr 188), gilt dasſelbe. Das RG. ſpricht Bd. 56 S. 42

die Befreiungen von dem Erforderniſſe der Ausfuhr

bewilligung vorſieht u . zw . im weſentl. mit Müdſicht aus, daß die EVO. von 1920 die Strafvorſchr.

auf die beſ. Umſtände, unter denen die Waren ausgeführt des VZ016. im vollen Umfange beſeitigt hat u .

werden (8.B. Reiſebedarf der Reiſenden u .beſtimmter daß deshalb für den Fall der Tateinheit zw . Ein :

Berufsſtände, Umzugsaut, Muſter u. Proben ,Für fuhrvergehen u . einer anderen Straftat die Vorſchr.
die Praxis von Wichtigkeit iſt die Zeitſchr. „ Der Ueber

wachungsdienſt“, herausgeg. von der Hauptfahndungs
des $ 158 V2016. über die Strafenhäufung un :

ſtelle der Reichszollverwaltung in Berlin SW 48 Verl . , anwendbar iſt. In Bd. 56 S. 74 betont das

Hedemannſtr. 1. Sie bringt Abdrucke aller einſchlägigen RG . , daß auch für die Anwendung des § 155

Beſt. 11. auch ſonſt wertvolles Material ; dort erſcheinen
V2016. (Werterſaß bei Nichtvollziehbarkeit der

auch in Abſtänden die Ein- u. Ausfuhrfreiliſten nach

dem neueſten Stande u . Deckblätter bezüglich nach
Koufisfation) kein Raum iſt.

folgender Aenderungen . Die EinzelausfBeſt. ſind ſehr Auch auf anderen Rechtsgebieten als auf der

zahlreich u . wechſelnd . Zu beachten iſt, daß die VO . Grundlage der EVO. kann die Einfuhr geregelt ſein .

v . 20. Dez. 1919 mehrere Beſt.über Aus- und Ein
So ſind Schlachtrindvieh, Schafe u . Schweine 3. 3 .

fuhrbewilligungen enthält . Ich nenne die VO . nur

Kürze halber AVD . (Ausfuhrverordnung). zum Beiſpiel nach der EVO . mit AusfBeſt. ein

Das Vzolo. iſt nicht etwa aufgehoben ; eine Ab- fuhrfrei, dagegen kann die Einfuhr ſeuchenpolizeilich

änderung i . im ROBI. 1422, 495. Kommentar zur E.- auf Grund des 87 (Straſbeſt. $ 74 Nr. 3 ) Vieh

u. AVO. von Bocfies , Friedrich u . Roſenberg , Berlin
SG . verboten ſein . Siehe z . B. für Kinder,

1922, Induſtrieverlag Späth u . Linde . Jn Berlin

erſcheint ferner das amtl. Handb. der Außenhandels Schafe u . Schweine die eingehende Min Bek. v .

tontrolle.
2. Aug. 1922 (StA . 180) , wonach die Einfuhr

1

der
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von Schlachttieren aus Deſterreich. Ungarn, der Verwirklichung der verbotenen Ausfuhr abzielen ,

Sichechoſlowakei, Jugoſlawien u . Rumänien nur auch ſolche, die ſie nur vorbereiten . Auch das

mit beſ. Erlaubnis des Min. des Innern geſtattet Näherſchaffen der Gegenſtände an die Grenze zur

iſt. Was Pferde betrifft, ſo ſtehen nur Schlacht: Erleichterung der Ausfuhr fällt darunter (feſt

pferde auf der Einfuhrfreiliſte; wegen ſeuchen: ſtehende Rechtſpr. zum VZ016.; vgl. 3. B.DLG .

poliz . Sondermaßnahmen bei der Einfuhr von 20, 166) . Ein Ausländer, der ſich am Ausver:

Pferden ſei auf die Bek . StA. 139 u . 146/22 u . kaufe Deutſchlands beteiligt u . ausfuhrberbotene

224/22 verwieſen. Das Sprengſtoffgeſek derbietet Ware zur Mitnahme ohne Bewilligung bei der

die Einfuhr von SprŠt. ohne poliz . Ermächtigung Abreiſe im Gaſthofe bereitlegt, verfehlt ſich nach

(8 9) . Das RG. V. 30. Juni 1900 (RGBI. 306 ) der AVO. (vgl. O606. in dieſer Zeitſchr. 1922,

ſieht geſundheitspol. EVerbote vor (SS 24 , 25 ; 211 ) . llebernahme zur Verpackung u . Weiter

hiezu ROBI. 1922 Teil II 758) . gabe der Ware an den Schmuggler iſt ein ſtrafb.

Nach $ 1 EVD . iſt die Einfuhr aller Waren ,,Unternehmen " (RG . 53 , 45). Immer iſt aber

über die Grenzen des Deutſchen Reiches nur mit zu fordern , daß wenigſtens ein Anfang der Aus

Bewilligungder zuſt. Behörde geſtattet; Ausnahmen führung der Aus- oder Einfuhr vorliegt. Wann

kann der RWirtſchMin . (§ 4 Abſ. 3) geſtatten . dieſe beginnt , iſt im weſentl . Tatfrage (RG. in

Die Frage, ob hierin eine Verkehrsregelung i . S. StrafR3. 1922, 173) . Eine ſtrafloſe Vorbe,

der SHIHVO . zu erblicken iſt, wurde vom RG. | reitungshandlung iſt insbeſ. dann nicht mehr an

(56 , 197 ) bejaht. Der Angell . hatte ausl . Tabat , zunehmen , wenn beim Einkaufe der Ware der

der ohne Bewilligung eingeführt war , an einem Täter fich nicht etwa nur für eine ſpätere Be

Orte u . zu einer Zeit, wo die Ware nach Ueber- legenheit eine Ausfuhrmöglichkeit ſichern wollte,

ſchreitung der Grenze noch nicht an ihr Ziel , zum ſondern wenn er ſchon einen beſtimmten Vorjat

Ruhen gekommen war, zur Weiterveräußerung über Umfang, Zeit , Ort u . Art der Ausfuhr

mit Gewinn erworben . Nach feſtſtehender Praris gefaßt hatte (O6L6. zur AVD. im StrafR3.

(vgl. 3. B. OLG . 20, 344 ) kann der Begriff der 1922 , 123 JW . 1922 , 227). Eine Ausfuhr

Einfuhr auch in Handlungen zu erbliden ſein , i . S. der Vorſchr. liegt natürlich auch bei einer

die erſt im Inlande nach Hereinſchaffung der eben erſt eingeführten Ware vor, die der Aus

Ware über die Grenze erfolgen . Das Einfuhr- | führende wieder an den bisherigen Auslandsort

vergehen iſt durch die Verbringung der Ware verbringen will (vgl. den Fall in JW. 1922 , 1031 ) .

über die Grenze vollendet, aber nicht beendet . Im Gegenſaße zum alten Recht find Ein- u .

Entſcheidend u . vom Tatrichter feſtzuſtellen iſt, ob Ausfuhrvergehen auch bei fahrl . Begehung ſtrafbar .

im Zeitpunkt eines Rechtserwerbs an dem Gegen: Die EVO . ſieht grundſäßlich für alle Waren

ſtand oder einer Verfügung über ihn die verbot8- die Notwendigkeit einer Einfuhrbewilligung vor.

widrige Einfuhr nicht nur vollendet, ſondern auch | Die Waren, die ohne Bewilligung zur Einfuhr

ſchon abgeſchloſſen, die Ware ſchon zum Ruhen zugelaſſen ſind, werden in der Einfuhrfreiliſte

gekommen war. zuſammengeſtellt. Die Ausfuhr iſt grundſäßlich

Aehnlich wie beim Einfuhrvergehen iſt die frei ; aber in § 1 AVO. iſt der RWirtſch Min.

ſtrafrechtl. Regelung beim Ausfuhrbergehen geſtaltet. ermächtigt worden , die Ausfuhr von Waren jeder

Daneben iſt auch hier die Verfallerklärung als Art mit der Wirkung zu verbieten , daß die Äu8:

Verwaltungsmaßnahme ſelbſtändig geordnet. Nach fuhr nurfuhr nur mit Bewilligung der Reichskomm .

87 AVD. wird beſtraft, wer es unternimmt, für Aus- u . Einfuhrbewilligung oder der ſonſt

Waren, deren Ausfuhr nur mit Bewilligung einer zuſtändigen Stellen erfolgen darf. Auf dieſer

zuft. Stelle erfolgen darf, ohne die vorgeſehene Grundlage find mehrmals Bet. -en des RWirtſch.

Bewilligung aus dem Reichsgebiete auszuführen Min . erlaſſen worden , durch die ganze Waren:

oder wer den Bedingungen zuwiderhandelt , von gruppen (mit einzelnen Ausnahmen ) dem Ausfuhr:

denen die Ausfuhrbewilligung abhängig gemacht berbote unterworfen worden ſind. Die wichtigſte

worden iſt. Als Strafe iſt grundſäßlich Gefängnis dieſer Bet. iſt die vom 1. Dez. 1921 StA . 289

und Geldſtr., lektere mindeſtens im dreifachen (RAnz. 284 ).*) Die Ausfuhrfreiliſte iſt die

Werte der Waren , bei mildernden Umſtänden

auch nur Gefängnis oder nur Geldſtr. bis herab ?) Vgl . im einzelnen : a) Beł . betr. das Berbot

zum Mindeſtbetrage dieſer Strafarten für die
der Ausfuhr von Waren des 1. Abſchn. des Zoll

tarifs v . 4. Mai 1920 (RA . 105/20 ) mit Aenderungen,

porſäßliche Tat angedroht. Nach ſtändiger Rechtſpr . darunter v . 1. Dez. 1921 (StA . 289 ; RA . 284) . Die

des RG . u . des ObLG . zu § 134 VZOIG. iſt der ausfuhrfreien Waren des 1. Abſchn. des ZT. ſind StA .

gemeine inl. Verkaufswert der Ware 3. 3. u . 39/22 zuſammengeſtellt. Hieher einſchlägigeAenderungen

am Orte der Tat maßgebend. Dieſen Wert hat
v . 14. Febr. 1922 (StA . 45 ; RA . 42) $ 1 ; v . 24. Febr.

1922 (SIA . 56 ; RA. 49) ; v. 14. Juli 1922 (RA. 162);
der Tatrichter nach freiem Ermeſſen feſtzuſtellen v . 15. Sept. 1922 (StAnz. 230 ). b ) Bef. betr . das Verbot

( vgl . O6UG. 20, 302). Der Begriff des Unter- der Ausfuhr von Waren des 2. – 19 . Abſchn. des Zoll

nehmens umfaßt neben der Vollendung auch alle
tarifs ( verbietet die Ausfuhr aller nicht ausdrüdlich

Verſuchshandlungen. Das Unternehmen " iſt freigegebenen Waren ) v . 1. Dez. 1921 ( STA . 289 ; NA.

nicht auf die Ueberſchreitung der Grenze beſchränkt ,
284 ). Aenderungen v . 14. Febr. 1922 (StA . 45 ; RA.

42) 8 2 ; v . 19. Mai 1922 (StA . 128 ; NA. 119) ; v .

begreift vielmehr alle Handlungen , die auf die 17. Juli 1922 (St. 180 ; RA. 163 ).

Bewilligung aus dem Reichsgebiete auszuführen M

* 1
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Zuſammenſtellung der unter Berückſichtigung dieſer | Verhältniſſe zum Saarſtaate betrifft. Aus ihm

Verbote ausfuhrfreien Waren . Beide Freiliſten geht hervor, daß das Saargebiet auch für die

find nach den Ein- oder Ausfuhrnummern des Strafrechtspflege nicht als Ausland gilt , weil ein

Statiſt. Warenverzeichniſſes zuſammengeſtellt . ſchlägige Beſt . nur entſprechend angewendet werden ,

Durch § 1 des RG, über die Verſchärfung wie wenn es Ausland wäre.

der Str. gegen Schleichh. uſw. v. 18. Dez. 1920 Wie ſchon zu § 134 V2016. ſo hat das RG.

(RGBI. 2107) iſt die vorſäßl. verbotene Ausfuhr (3. B.56, 124) auch gegenüber dem neuen Rechts

lebenswichtiger Gegenſtände in beſ. ſchweren Fällen zuſtande ausgeſprochen, daß die Erlaubnis zur

mit Zuchthaus bis zu 15. Jahren u . mit Geldſtr. Ein- und Ausfuhr nur für die Perſon gilt , der

bedroht worden . Zuſtändig ſind die Straftaminern ſie erteilt worden iſt. Die Erlaubnis haftet alſo.

($ 6 ), nicht auch die Wuchergerichte nach der nicht an dem Gegenſtande.nicht an dem Gegenſtande. Die Knüpfung der

WuchGerVD . Als beſ. ſchwerer Fall iſt es nach Erlaubnis an die Perſon desjenigen , für den ſie

§ 2 insbeſ . anzuſehen , wenn es der Täter unter: erwirkt worden iſt, wird gewiſſermaßen als geſeķi.

nimmt, Vieh , Lebensmittel , Futtermittel oder Bedingung der Einfuhrbewilligung i. S. über

Düngemittel ins Ausland zu verſchieben , es ſei Strafdrohung der VD . aufgefaßt. Es liegt des

denn , daß es ſich um geringfügige Werte handelt . halb unerl. Ausfuhr vor, wenn ein Dieb eine im

Nebenſtr. ſind in SS 3 u . 5 vorgeſehen . Soweit Freihafengebiet von ihm geſtohlene Ware ohne

es ſich nicht um beſ . ſchwere Fälle handelt, wird perſönl . Bewilligung ins Zollinlandverbringt , mag

die unerl. Ausfuhr lebenswichtiger Gegenſtände auch für einen anderen eine Einfuhrbewilligung

aus dem Reichsgebiete nach Art. II & 3 der Wuch.- | hinſichtlich dieſer Ware erteilt worden ſein. Ebenſo

GerVO. d . 27. Nov. 1919 (RGBI. 1909) beſtraft, iſt unerl . Ausſuhr gegeben , wenn ein Raufmann,

deſſen Abſ. 1 Saß 2 u . Abſ.3 Saß 2 durch § 8 der feine Ausfuhrbem . erhält, mit der von einem

des oben erwähnten StrafſchärfGeſ. aufgehoben Strohmann erwirkten Bewilligung ausführt. Auf

worden iſt. § 3 Abſ. 4 bringt einen beſ. Straf- die Nichtübertragbarkeit der Bewilligungen iſt in

rahmen für die fahrl. Ausſuhr lebenswichtiger | Reichszollbl. 1917, 58 hingewieſen .

Gegenſtände. Die Begr . erwähnt hierher den Fall, Nicht ſelten kommt es vor, daß eine Bewilligung

daß der Täter fahrläſſig angenommen hat , daß zur Ein- oder Ausfuhr der Menge, der Stückzahl

die ausgeführten Gegenſtände nicht zu den als oder dem Gewichte nach überſchritten wird . Manchmal

lebenswichtig bezeichneten gehören , oder daß er irr: enthalten Bewilligungen den ausdrückl. Vermerk :

tümlich das Vorliegen einer Genehmigung an: „ Mehrgewicht unzuläſſig " . In einer Entich. (54 ,

genommen hat. ) Dhne Rückſicht auf die Schuld:
116) hat das RG. gegenüber der Annahme des

form iſt neben der Straße ein Betrag einzuziehen , i angefochtenen Urteils , daß die Nichteinhaltung der

der dem durch die ſtrafb. Handlung erzielten in der EBew . vorgeſehenen Höchſtmenge die ganze

Gewinn entſpricht. In der Bef. des RWirtſch .
unternommene Einfuhr verboten mache, da ſie— u.

Min . 0. 27. Nov. 1919 (RGBI. 1919) ſind die zw . ihrer Geſamtmenge nach - durch die EBem .

Gegenſtände aufgeführt worden , die als lebens nicht gedeckt ſei , im Hinblick auf das erhebl. Maß

wichtig i . S. der verſchärften Strafbeſt. gegen der lleberſchreitung keine Bedenken gefunden , weil

verbotene Ausfuhr anzuſehen ſind.")
das Gericht, was Sache der tatſächl . Auslegung

Das RG. (56, 287 ) hat ſich dahin ausge:
war, die Bew . als durch die Einhaltung der in ihr

ſprochen , daß die Ausfuhr lebenswichtiger Gegen- vorgeſchriebenen Stückzahl bedingt angeſehen hat .

ſtände nach dem Saargebieti. S. des Art. II § 3 In der Praxis kommen auch Fälle vor, in denen

der WucherVO. eine Ausfuhr aus dem Reichs:
eine Ausfuhrbewilligung unter Angabe zu niedriger

gebiet iſt. Nach dem Verſ. Vertr . iſt dieſes Gebiet
Sachwerte z. B. unter Vorlage einer eine ſchriftl.

dem franz. Zollſyſtem eingegliedert u . daher , weil Lüge darſtellenden , von der Lieferfirma zugunſten

vom deutſchen Zollſyſtem ausgeſchloſſen , als 2011- des ausführenden Käufers zu niedrig ausgeſtellten

ausland anzuſehen. Art . II S 3 bedroht das Einkaufsrechnung erſchlichen wird. Auch hier

Unternehmen der unerl . Ausfuhr lebensw . Gegenſt . kann wohl u. U. bei erhebl. Mißverhältniſſe die

aus dem Reichsgebiete mit Strafe. Das Saar- geſamte Warenmenge einſchließlich des der Behörde

gebiet gehört politiſch zum Reichsgebiet, i . S. der bezeichneten Wertteiles Gegenſtand der unerl. Aus

fragl. Beit. iſt es aber nicht zum Reichsgebiete zu fuhr ſein . Zugleich wird die Abſicht der Rürzung

rechnen, hier iſt vielmehr das Zollinland gemeint der Ausfuhrabgabe vorliegen , die durch § 6 AVO.

( ebenſo 061G. 20 , 441 ) . Vgl . nunmehr auchOblG. Vgl. nunmehr auch zugunſten der Reichskaſſe eingeführt iſt. Bei ihrer

das RG. v . 10. März 1922 (RGVI. 241), das Einführung iſt dem Gedanken Rechnung getragen
verſchiedene Beſt. des StGB . u . der StPO . im

worden , daß diejenigen , die durch die Ausſuhr von

s ) llebrigens iſt bei der Straftat der Ausfuhr Sachgütern aus dem Tiefſtande des Martwertes

lebensw . Gegenſt. auch die IrrtVO . zu beachten (vgl . Vorteil zu ziehen vermögen, durch eine Abgabe

RG, in dieſer Zeitſchr. 1922, 178 ) ; dieſe iſt nach der einen Teil des Valutagewinnes dem Reich über

BO. v . 12. Febr . 1920 ( NGBI. 230) auch bei allen Ein
laſſen ſollen . Die Abgabe wird erforderlichen

u . Ausfuhrvergehen anwendbar.

4) I 11 Nr . 4 u . 19 dort iſt die Berichtigung RGBI. Falles unter Anwendung der RAbgo beigetrieben ,

1919, 1976 zu vergleichen . eine beſ . Strafbeſt. für Kürzung oder Hinterziehung
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iſt nicht vorgeſehen . § 359 RA6GO . verweiſt auf des Einfuhrvergehens liegen (RG. 56 , 135).

die Strafbeft. der Sondergeſeke . Es dürften deshalb Freibezirke u. Bollausſchlüſſe ſind Bollausland.

in dem oben erörterten Falle auch die Tatbeſtands: Der Bewilligung bedarf es hier erſt, wenn die

merkmale des Betrugs vorliegen . (Vgl . 14 der Ware aus dem Bollausſchlußgebiet in das Zollinland

VO. v. 15. Jan. 1919, ROBI. 53. ) eingeführt werden ſoll.

Die AVD. u . die zugehörigen AusfBeſt. vom Nach einer reichsgerichtl. Entſch. gehören kurs

8. April 1920 enthalten allgem . Rechtsfäße überfähige Zahlungsmittel z . B. ausl. Silbermünzen

Aus- u . Einfuhrbewilligungen, ſo die Zulaſſung nicht zu den Waren " i . S. des § 2 EVO. , ſondern

der Abhängigmachung von Bedingungen , die Be: ſtehen im Gegenſatze zu dieſen (RG. 56, 141).

ſtimmung, daß die Bewilligung nur widerrufen Anders hat das Bayer. ObLG. (20 , 226) in einer

werden kann, ſofern dringende öffentl. Intereſſen Beſchlagnahmebeſchwerdeſache entſchieden. Es er:

gefährdet ſind oder ſofern ſie auf Grund unrichtiger klärt die Anſicht der Straft., daß die eingeführten

Angaben oder durch unlautere Mittel erlangt Gold- u . Silbermünzen deutſcher u . ausl. Währung

worden iſt. Damit iſt aber nicht geſagt , ob dieſer keine Waren " i . S. der EVD. ſeien , für rechtlich

Widerruf in den beiden lekteren Fällen erſt den unhaltbar u. verweiſt auf die Nummern 769 u .

Hechtsverluſt bringt oder ob er nur Feſtſtellungs- 772 des Zolltarif (ROBI. 1902, 313). Dieſe

bedeutung hat. Man wird ſehr wohl die Anſicht Auffaſſung dürfte wohl zu beachten ſein . 1

vertreten können , daß die im obigen Beiſpielsjali EVO. verbietet die Einfuhr allgemein, eine beſ .

erſchlichene Bewilligung bedeutungslos iſt, weil ſie Beſt. über die Zulaſſung der freien Einfuhr von

den wirkl . Sachverhalt, die Ausfuhrware mit ihren Gold- u . Silbermünzen beſteht nicht u . die vorher

tatſächl. Eigenſchaften, nicht deckt. Freilich wird noch zu löſende Frage, ob ein Gegenſtand „ Ware "

hiebei wichtig ſein , daß der Verwaltungsakt der iſt, muß ſchließlich doch vom Standpunkte des

Bewilligung tatſächlich widerrufen wird . Ferner Inlands aus beurteilt werden ; hienach war ausl.

iſt beſtimmt, daß jede Ausfuhrbewilligung als Edelmetallgeld nie Zahlungsmittel, ſondern Ware

unter der Bedingung rechtzeitiger Entrichtung der u . iſt inl. Edelmetallgeld inf. ſeiner Verdrängung

Abgabe erteilt gilt. Als ſonſtige Bedingungen aus dem Umlaufe u. Erſekung durch Papiergeld

für Ausfuhrbewidigungen ſpielen beſ. Mindeſtpreiſe, zur Ware geworden. Prof. Dr. A. Nußbaum

die Abführung der auf die Bewill. erlangten Deviſen (Berlin) ſtellt ſich in JW . 1922 , 168 auf den Stand

an die Reichsbant, auch die Bedingungder Wieder- punkt des RG. Richtig iſt, daß der Grenzverkehr

einfuhr eine Rolle. Bei der Bedingung der Wieder- mit Zahlungsmitteln ( einſchl. in- u . ausl. Geld

einfuhr wird , um die Wiedereinfuhr überwachen ſorten) im RapFlucht. geregelt iſt u . daß dieſe

u . eine Beſtrafung ermöglichen zu können , beſtimmt , Regelung eine gewiſſe Selbſtändigkeit u . Ergänzung

innerh . welcher Zeit die Wiedereinfuhr nachzuweiſen gegenüber den AußenH Vorſchr. in ſich ſchließt.

iſt. Auch die Bedingung der Herſtellung von Allein das Kap Flucht . hat lediglich die Ausfuhr

Fertigware aus einzuführenden Rohſtoffen u. der im Auge , für die Einfuhr kann dem Syſtem der

Wiederausfuhr der Fertigware binnen einer geſeşten Regelung jedenfalls nichts entnommen werden.

Friſt kommt vor. 311 dieſem Falle fann ſich auch Wer unter den heutigen Verhältniſſen ſich mit

ein ſpäterer Erwerber ſtrafbar machen , der den Edelmetallgeld in das Zollinland begibt , wird es

Bedingungen zuwiderhandelt (z. B. durch Weiter- nicht als Zahlungsmittel ſondern als Ware mit

verkauf der Ware ohne Vorſorge für die Einhaltung ſich führen . Im einzelnen Falle mag dies Tat :

der Auflage) ; die Strafbarkeit iſt nicht etwa auf frage ſein ; hierauf wäre wohl der Nachdruck zu

die Perſon des Einführenden beſchränkt. Die legen ; eine allgem . Löſung der Frage iſt m . E.m

Gültigkeit der Bewilligungen wird in der Regel nicht möglich. Vgl. die Bek . v . 15. März 1922

auf drei Monate beſchränkt; Verlängerung iſt (RA. 67 ), wonach die Einfuhr von ruſj. Gold:

möglich. u. Silbergeld geſtattet worden iſt, allerdings auf

Wegen der Zollgrenze (Zollinie)iſt § 16 VZolo . Grund eines SonderGeſ ., nämlich des RG . betr.

u . Art . 82 A6.2 der RV. zu vergleichen . Darnach den Verkehr mit ruſi . Zahlungsmitteln (ROBI.

deckt ſich im allgem . die Zollgrenze mit der Reichs- 321/1919) . Dieſes Geſ. iſt vom März 1919,

grenze , nach der See zu bildet das Geſtade des alſo aus einer Zeit nach Erlaſſung des allgem .

Feſtlandes u . der zum Reichsgebiet gehörigen Inſeln Einfuhrverbotes, trifft aber auch das Papiergeld.u

die zollgrenze , ſoweit nicht durch bej . Vorſchr. Einſchlägig iſt auch noch eine Entich . des RWirtſch).

Abweichungen beſtimmt ſind . Die ſog . Küſten- Ger. (leberwachungsdienſt 1921 Nr. 7), wonach

gewäſſer liegen ſchon jenſeits der Zollgrenze u . Rubelſcheine (aljo Papiergeld) im Anwendungs

ſind nicht Teile des Jilandes . Sie gelten ebenſo bereiche des ſoeben geſtreiſten Gej . v . 15. März

wie die 3ollausſchlüſſe (8 16 V30116 ., Art . 82 1919 Ware i . S. der EVD. find u . wonach das

Abſ. 4 RV .) als Ausland. Erſt eine Einfuhr gleiche in Zweifel auch außerhalb des Anwendungs

von Waren über die Zollgrenze in das Zollgebiet bereiches dieſes Geſ. gilt. Maßgebend ſei in legterer

vollendet das Vergehen der unerl . Einfuhr. In Beziehung , z. B. nach Aufhebung der Sonder:

der Annäherung der Ware an das Ufer durch regelung, ob die Rubelſcheine als Geld oder als

Bineinfahren in die Küſtengewäſſer kann ein Verſuch | Ware eingeführt würden ; im Zweifel ſeien bewegl.

1
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Sachen ſchon dann Ware i . S. der EVD . , wenn Die Anwendung der AVD. ſchließt die An:

ſie überhaupt Ware fein können u . das ſei bei wendbarkeit der Kapitalfluchtvorſchr. nicht aus

Geld der Fall. Von Intereſſe iſt hiezu noch (RG. 56 , 301). Wegen des Verbots der Ausfuhr

die Anm . zum 11. Abſchn. der Einfuhrfreiliſte ausl. Wertpapiere vgl. die Anorðnung v. 22. Sept.

( Papier , Pappe u . Waren daraus ): „ Wertpapiere 1922 (ROBI. 754 ).

(Staatspapiere, Banknoten , Raffenſcheine, Attien , Durch 81 der VD. v . 26. März 1921

Zinsſcheine, loje u . dgl . ) fertiggeſtellt, aber noch (ROBI. 440) iſt für Gebiete , in denen infolge

nicht in den freien Verkehr geſekt, ſind als bedructes der Beſeßung die Anwendung der Ein- u. Aus

Papier nicht einſuhrfrei. Durch ihre Ausgabe fuhrvorſchr. beeinträchtigt iſt, eine Sonderregelung

werden ſie zu Wertpapieren. Ob ſie als ſolche vorgeſehen worden. § 2 verfügt, daß der Reichs

als „ Waren “ i. S. des Einfuhrverbots v. 22. März kommiſſar für Ein- u . Ausfuhrbewilligung be

1920 (RGBl. 334) anzuſehen ſind, kann nur von ſtimmen kann , daß und inwieweit auf Zuwiderh .

Fall zu Fall entſchieden werden . gegen dieſe Vorſchr. die Beſt. der 89 2 u . 3 EVD.

I. S. der AVD. erachtet auch das RG. (56 , u. der 88 7 u. 8 AVD. Anwendung finden . Hie

301) Edelmetallgeld als Ware. Die AVO . will nach iſt die Uebertragung der Straf- u. Verfall

den Abfluß der für die deutſche Wirtſchaft nötigen vorſchr. auf dieſe Fälle vorgeſehen. Die Bek . v .

Stoffe u . Gegenſtände verhindern . Die Bet . des 15. April 1921 (ROBI . 487) hat dann für be:

RWirtſch Min. v . 1. Dez. 1921 (STA. 289) ver- ſtimmte Waren , die aus dem beſeßten Weſten in

bietet mit einer Ausnahme die Ausfuhr jämtl. das unbeſeşte Reichsgebiet verbracht werden, das

Waren des 16.Abſchn. des Zolltarifs (edle Metalle Erfordernis einerErfordernis einer Zulaufsgenehmigung “ ein:

u . Waren daraus) ohne Bewilligung; dort ſind geführt . Welche Waren dies ſind, iſt einer Bet.

unter Nr. 769 u . 772 ausdrücklich die Gold : u . V. 29. April 1921 (RA. Nr. 103, Aend. d . 20. Juni

Silbermünzen genannt. ) 1921 Nr. 144 , 0. 15. Dez. 1921 Nr. 296 , d .

5) Schwierigkeiten bot bis in die jüngſte Zeit die
20. Juli 1922 Nr. 164) zu entnehmen . Gewiſſe

Frage, nach welchen Beſt. die Ausfuhr von Gold u. Waren bedürfen hiebei einer Zulaufsgenehmigung

Goldwaren verboten war. In einer auf Grund des ohne Rückſicht darauf, ob ſie ausl . oder inl. Her

ErmG. v . 4. Aug. 1914 erlaſſenen BRBef. v . 13. Nov. kunft ſind, 4. alle Waren, die aus dem Zollausland

1915 ( NGBI. 763) iſt die Ausfuhr u . Durchfuhr von

inl . u . ausl. gemünzten Gold, Feingold,Goldlegierungen
in das beſefte Gebiet eingeführt worden ſind, be

von jegl. Gehalte wie insbeſ. Barren , Körner, Drähte, dürfen ohne Rückſicht auf die Zeit der Einfuhr

Bleche, Bänder, Blattgold, Schaumgold, ſofern ſie nicht in das beſepte Gebiet der Zulaufsgenehmigung

weiterverarbeitet ſind, ſowie von Bruchgold verboten zum Uebergang in das unbefekte Gebiet , aus:

worden . § 2 enthält ſelbſtändige, von der AVO. ab

weichende Strafvorſchr.; gerichtl. Einziehung, ev . Wert

genommen jene Waren, deren Einfuhr über die

erſaß nach dem Bzolg. iſt vorgeſehen. Die Blatt deutiche Grenze z . 3. des Zulaufs feine Einfuhr

goldausfuhr wurde ſpäter vorübergehend erlaubt, dann bewilligung erfordert oder für welche die Einfuhr

aber wieder verboten (Bef, desNWirtſchMin. v . 17. April durch eineden Zoll- u. Grenzüberwachungsſtellen

1920 ; RX. 85, StA .103). Ebenſo wurde durch eine

BABet. v . 13. Juli 1916 (ROBI. 695) auf Grund des
erteilte Ermächtigung allgemein zugelaſſen wird .

ErmG. die Ausfuhr von Waren, die ganz oder teils Ebenſo iſt in der Bek. v. 15. April 1921 vor

weiſe aus Gold hergeſtellt oder auf mechaniſchemWege geſehen , daß Waren, die als ablaufsgenehmigungs

mit Gold belegt ſind, verboten u. mit Strafe bedroht. pflichtig bezeichnet werden , einer „Ablaufsge:,

Dieſe beidenBet. ſind zunächſt nicht förmlich aufgehoben nehmigung“ bedürfen, wenn ſie aus dem unbefekten
worden . Durch die grundlegende Bef, v . 1. Dez. 1921

(StU. 289) wurde die Ausfuhr von Waren des 2. bis Reichsgebiet nach dem beſepten weſtl. Reichsgebiete

19. Abſchn. des Zolltarifs neu geordnet. Gold u . Gold- verbracht werden . Einfuhrbewilligungen erſeken

waren gehören zum 16.Abſchn. Die Bet. v . 1. Dez. 1921 die Zulaufsgenehmigung , Ausfuhrbewilligungen die

wil nach ihrem § 2 jedoch nur an die Stelle aller

bisher auf Grund der VD. über die AußenhKontrolle Die Beł . v . 13. Nov. 1915 u . v . 13. Juli 1916 drohten

für Waren des 2. – 19 . Abſchn.des ZTarifs erlaſſenen beſ. Strafen an , ſoferne nicht nach anderen Strafgeſ .

Ausfuhrverbote treten . Durch die Bet. v . 17. Juli 1922 eine höhere Strafe angedroht iſt . Auch auf dieſem

(StÅ. 180) wurde $ 2 dahin gefaßt, daß die Bef. auch Wege fann man nicht wohl zur Anwendbarkeit der

an Stelle aller auf Grund der Staif.VO .- en v . 31. Juli AVO . gelangen , denn dieſe ſegt nach § 1 Ausfuhrverbote

1914 für die einſchlägigen Waren erlaſſenen Aus- u . des RWirtſchMin . voraus, während hier gerade das

Durchfuhrverbote tritt . Nach dieſem Wortlaute ſind frühere, nicht von ihm erlaſſene Verbot nach dem Wort

die genannten beiden BR Bet, nicht erſeft ; gegenüber laute der Bet. v . 1. Dez. 1921 u . 17. Juli 1922 weiter

der ausdrückl. Beſt. über den Umfang, in dem bisherige gilt . Nur eine Aufhebung der älteren Vorſchr. konnte

Vorſchr. erſeßt ſind, wird die Erwägung, daß die Re- m. E. die Anwendung der AVD . begründen. Dieſe

gelung desnäml. Gegenſtandes durch die ſpätere Vorſchr. Aufhebung iſt nunmehr durch die Bef. des RWirtſch.

maßgebend ſein müſſe, nicht durchdringen können . Für Min . v . 5. Sept. 1922 ROBI. Teil II, 757 erfolgt u .

die Ausfuhr von Gold u . Goldwaren galten daher damit für die Zukunft eine klare Rechtslage geſchajfen.

m . E. nur die gen . älteren Vorſchr. Die Verwaltungs- Bei Goldmünzen iſt als Wert der Gegenſtände i . S.

behörden ſcheinen der entgegengeſekten Auffaſſung zu- der Bet. v . 13. Nov. 1915 (nach dem ſich die Strafe

zuneigen. In der 2. Aufl . des amtl. Þandb. der Aħand.- bemißt) der Verfehrswert, nicht der Nennwert für

Kontr . iſt beim 16. Abſchn. des Zolltarifs als geſebl . maßgebend erklärt worden (RG. 56, 309). Dies gilt

Beſt., wonach Gold u. Goldwaren ausfuhrverboten naturgemäß auch bei verbotener Ausfuhr von Gold

ſind, die Bek. v . 1. Dez. 1921 genannt. Vgl. auch noch münzen auf der Grundlage der AVO., zumal da eine

§ 24 Nr. 8 AG. zum FriedBertr. v . 31. Aug. 1919 Goldwährung in Deutſchland ießt nicht mehr anzu

(ROBI . 1530) u . RG . v . 28. April 1921 (ROBI. 489) . erkennen iſt.
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Ablauf& genehmigung. Endlich beſtimmt Art . 6 mit der Rechtſpr. als ſolcher in keinerlei uns

der gen . Bet . , daß bei Zuwiderh . 33 EVD. u . mittelbarer Berührung ſtehe.

SS 7 u . 8. AVD. Anwendung finden . Hienach Im einzelnen führte damals Dr. Ablaß zur

iſt zwar die Straſbeſt. der AVO., nicht aber die Begründung ſeines von ihm als Nr. 207 der
der EVO . übernommen . Der Eingang einer Drudj. des 8. Ausſch. (S. 353) eingebrachten An

Ware ohne Zulaufsgenehmigung begründet alſo trags auf Uebernahme der geſamten Rechtspfl.

nur die Verfallerklärung aber keinen Strafanſpruch auf das Reich im Weg der Verſtändigung bis.

Dieſes klar dem Wortlaute u . der Abſicht der Vorſchr. zum 1. April 1921 etwa noch aus : das Reichs

entſpr . Ergebnis iſt auch vom RG. (56 , 214 ) als juſtizamt habe marſchieren müſſen, wie es von

richtig anerkannt. Preußen kommandiert worden ſei , die eigentl.

Was die Warendurchſuhr durch das deutſche geſekg. Initiative u. Vorbereitung zu Geſekgebungs

Gebiet betrifft, jo liegt eine ſolche im techniſchen arbeiten ſei zumeiſt im preuß . Juſtizminiſterium

Sinne nur vor, wenn es ſich um einen Waren : erfolgt . Es ſei daher im Grunde genommen eine

durchgang unter amtl. Durchfuhrabfertigung i . S. entbehrl . Behörde geweſen . Die jetzt noch beſtehenden

des $ 70 V2016. handelt . In allen anderen Gerichtskonventionen bewieſen die auf dem Gebiete

Fällen , mag auch Durchfuhr geltend gemacht der Rechtspflege heute noch vorhandene „ traurigſte

werden, iſt der Sachverhalt nach den Beſt. der Kleinſtaaterei“ .. Während der Durchſchnitt der

E.- u . AVO. zu beurteilen. Der Warendurchgang Gerichtseingeſeſſenen eines LGBezirks 223 000 bes

iſt auf Grund des FrVertrages frei (Art. 321, trage , ſinke dieſe Ziffer beim LG . Bückeburg auf

ROBI. 1919, 1207 ) . 46651 mit nur zwei AG. , beim LG. Greiz auf

72 269 mit drei AG . u . beim LG Neuſtrelitz

i . M. auf 106 442 Gerichtseingeſeſſene herab . Solche

Verreichlichung der Zuſtiz? Länder wie Schaumburg - Lippe, Greiz. Medlen

burg-Strelitz 11. Waldeck könnten in Wahrheit gar
Bon Oberlandesgerichtsrat

Dr. jur. und phil . Boveuſiepen in Kiel .
nicht mehr aus eigenen Kräften eine geeignete

Rechtspflege durchführen .

In dem neuen Görliker Programm der So : Man wird einräumen müſſen , daß dieſe nicht

zialdemokr. Partei Deutſchlands v. 24. Sept. 1921 nur von dem Antragſteller vorgetragenen ſondern

findet ſich im Abſchn . f des bej . Teils „ Rechts- auch ſonſt vielfach gehörten Gründe zunächſt

pflege" u . a . die Forderung: „ Uebertragung etwas Beſtechendes für ſich haben, aber der näheren

der geſamten Juſtiz auf das Reich" . Sie erklärt Prüfung fönnen ſie doch nicht ſtandhalten .“

ſich vom Standpunkt dieſer polit . Partei zwangslos Gewiß iſt eiſerne Sparſamkeit auf allen Gebieten

aus der Erwägung, daß ſie nur ein Ausfluß iſt unſeres öffentlichen Lebens, es mag ſich um Reichs-,

ihres augem . polit. Strebens nach reſtloſer Ein- Staats- oder Gemeindeverwaltung handeln, das

führung der deutſchen Einheitsrepublik unter völliger oberſte Gebot der Stunde, wir erſticken faſt an

Zertrümmerung der bisherigen deutſchen Glied : einem Uebermaß der vielen ſeit dem Nov. 1918

ſtaaten , denen lediglich die Stellung von Reichs- neu geſchaffenen Behörden u . Beamten , manche

provinzen zugewieſen werden ſoll. Aber nicht nur neue Reichsminiſterien ließen ſich gewiß zuſammen:

in ſozialdemokrat . Parteifreiſen hat das Verlangen legen , Hunderte 11. Tauſende von Beamtenſtellen,

nach einer Unitariſierung der geſamten ordentl. insbeſ. in der Verkehrsverwaltung , könnten ohne

Rechtậpfl. im Deutſchen Reiche zahlreiche Anhänger jeden Schaden geſtrichen werden, aber eine Er

gefunden , insbeſ . warf ſich anläßlich der Beratung iparnis auf dem Gebiete der Rechtspflege würde

der Weimarer neuen Deutſchen RV . v . 11. Aug. eine Zentraliſierung u . Unitariſierung der geſamten

1919 im 8. Ausſch . der verfaſſunggebenden Nat.: Juſtizverwaltung doch nicht herbeiführen . Das

Verſ . der damals der Deutſch - Demokratiſchen Partei wurde mit überzeugenden Gründen bei der ſehr

angehörige , ſpäter zur Deutſchen Volfapartei überge eingehenden Ausſprache über den Antrag Dr. Ablaß

tretene Abg . Dr. Ablaß ( Rechtsanwalt u . Notar von faſt allen Rednern , insbeſ. vom Miniſterials

in Hirſchberg i . Schleſien ) zu ihrem beredten Für: rat Huber ( dem Vertreter des preuß . Juſtiz

ſprecher auf. Die von ihm beigebrachten Gründe miniſteriums), Miniſterialrat Dr. Zweigert (Ver

(vgl . Ver. u. Prot. des 8. Ausſch. über den Entw . treter des Reichsjuſtizamts) u . dem Miniſterial:

einer Verf . des Deutſchen Reichs, Hermanns Verl . , direktor Dr. v . Nüßlein (als Wortführer nicht nur

Berlin 1920 , 31. Sit . v . 27. Mai 1919 S. 353 11. ) des bayer . Juſtizminiſteriums ſondern auch der

laſſen ſich kurz dahin zuſammenfaſſen, daß die geſamten übrigen ſelbſtändigen deutſchen Juſtiz:

heutige Vielheit der deutſchen Juſtizverwaltungen, vermaltungen , abgeſehen von der preuß., alſo der
insbeſ. der Juſtizminiſterien , viele , erhebl . , über- württemb., jächſijcheii, badiſchen , braunſchw . u . der

flüſſige Koſten verurſache u . weiter , daß das Reichs drei Hanſaſtädte ) nachgewieſen. Nur einige wenige

juſtizminiſterium der Deutſchen Republit genau Juſtizminiſterpoſten 11. wohl auch noch Unterſtaats :

wie das frühere Reichsjuſtizamt des kaiſerl . Deutſch- ſekretär- u . Miniſterialdirektorenpoſten würden weg

lands ſo gut wie ausſchließlich reines Geſekgebungs- fallen können, ſchon die vortragenden Räte aber
miniſterium jei u . — abgeſehen vom Reichsgericht würden wohl , wenn nicht ausnahmslos alle, ſo

.
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elle
doch wenigſtens zum größten Teil auf das Reichs- Deutſchen Reichs u . das tatſächl. ſtarke Vorwiegen

juſtMin. übernommen werden müſſen. Nur die des preuß. Einfluſſes im alten deutſchen Bundesrate.

großen u . mittleren deutſchen Bundesſtaaten , oder Mit der völligen Aenderung der ſtaatsrechtl. Struktur

richtiger „Länder“ haben aber überhaupt eigene des neuen republ. Reichs u . der ganz weſentl.

Juſtizminiſterien – nämlich : Preußen , Bayern, Zurüddrängning des preuß . Einfluſſes auf die

Sachſen, Württemberg, bereits in den anderen Geſtaltung der Reichsgeſezg., der Beſeitigung der

Mittelſtaaten wie Baden , Thüringen, Heſſen 11 . Verbindung des deutſchen Kaiſertums mit dem

Mecklenburg gibt es wohl noch JuſtMin . , aber preuß . Königtum , furz geſagt mit der Aufhebung

ſie befaſſen ſich nicht ausſchließlich mit Angelegen: der Hegemonie Preußens im Deutſchen Reich, wird

heiten der Juſtizverwaltung, ihnen ſind vielmehr die Stellungdes RJuſtizMin .noch weit bedeutungs

noch andere Verwaltungszweige zur oberſten Be: voller werden u . iſt es auch bereits geworden , als

arbeitung überwieſen , ſo in allen dieſen Ländern ſie es unter der alten Deutſchen RV. geweſen iſt.

u . W. auch noch die Schul- u . Rultusangelegen: Auch die Berufung auf die einzelſtaatl. Ge

heiten . Wo, an welcher zentralen Verwaltungs: richtskonventionen u . die ſich in ihnen zeigende

ſtelle der einzelnen „ Länder“ ſollte wohl auch traurige kleinſtaatl. Zerſplitterung der Rechtspfl.

in Zukunft bei einem Wegfall ihrer bisherigen entbehrt der Beweiskraft . Der ſoviel geſcholtene

ſelbſtändigen JuſtMin . die Landesgeſetg . , die doch Art . 18 der neuen RV., den man mitunter in

auch nach der ſehr ſtark unitariſchen neuen Deutſchen völliger Verkennung ſeines Grundgedankens , Reichs

RV. zum Glüc immer noch in einem immerhin zertrümmerungsartikel“ zu nennen beliebt, eröffnet

nicht ganz unbeträchtl. Ausmaße nach Art. 9 ff. den Weg zu einer anderen den Wünſchen der Be

verblieben iſt, vorbereitet , ausgebaut u . überhaupt völkerung entſpr. ſtaatsrechtl. Neugliederung der

bearbeitet werden fönnen ? Weiter : in einem Länder. Gerade hierdurch erſchließt ſich da , wo

erhebl . Teile Deutſchlands , insbeſ. in faſt ganz ſich Mängel auf dem Gebiet der Rechtspfl. zeigen ,

Süddeutſchland ſind die Gehälter der Richter nicht die Möglichkeit zu einer Zuſammenlegung zu

unbeträchtlich niedriger als in Preußen u.naments kleiner u . nicht recht lebensfähiger, koſtſpieliger

lich in den drei Hanſeſtädten. Eine „ Verreich | Gerichtskörper, wie etwa der oben erwähnten LG.e,

lichung“ der geſamten Juſtiz würde eine Gleich- zu größeren , normalen Gerichtsſprengeln . Ohne

ſtellung aller deutſchen Richter in finanzieller prophezeien zu wollen , wird man ſagen dürfen ,

Beziehung mit ſich bringen u . zwar ganz natur : daß die Tage Waldecks als ſelbſtändigen „ Landes "

gemäß u . zwangsläufig ſo , daß die höchſten gezählt ſein werden : ſein einer Beſtandteil, das

Gehälter für das ganze Reich maßgebend wären, frühere Fürſtentum Pyrmont hat ſich bereits

einer Verringerung ihrer bisherigen Dienſtbezüge i Preußen angeſchloſſen, die einzelnen bisher ſelb:

könnte ſelbſtredend den preuß. u . hanſeatiſchen ſtändigen 7 thür . Staaten bilden ſchon ſeit dem

wie auch ſächſiſchen Richtern nicht angeſonnen werden . 1. Juli 1920 ein Großthüringen . Je mehr

Man wird abichließend über dieſen Punkt der kleinere Einzelſtaaten ſich zu einem größeren Einzel

Begr . ſagen dürfen : die Koſten der Juſtiz würden ſtaate zuſammenſchließen , um ſo mehr verliert

zufolge ihrer „ Verreichlichung“ nicht geringer dieſes Argument .... an Bedeutung .“ (Huber

ſondern ganz im Gegenteil koſtſpieliger u . zwar a . a . D. S. 356) .

aller Vorausſicht nach recht erheblich koſtſpieliger Gegen eine „Verreichlichung“ der Rechtspfl.

werden ! ſprechen aber weiter noch eine ganze Reihe der

Als irreführend muß auch die weitere Be gewichtigſten u . durchſchlagendſten Gründe, von

hauptung zurückgewieſen werden , daß der Einfluß denen nur die allerwichtigſten erörtert werden
des Preuß. JuſtMin . auf die RJuſtVerwaltung mögen. Noch heute haben wir trok aller Rodi

früher geradezu erdrückend u . die Stellung des fikationen auf dem Gebiet faſt des geſamten Rechts,

Reichajuſtizamts nicht gerade würdig geweſen wäre. des bürgerl . Rechts , des Handelsrechts, der Prozeſſe :

Wer z . B. den Werdegang dec verſchiedenen bis : Zivil- wie Strafprozeſſes, des Strafrechts, des Ver

herigen halbamtl. Entw . eines neuen Deutſchen ſicherungsrechts, Verlagsrechts uſw. auf dem Ge
StrGB . u . einer neuen Deutſchen StrPO. etwas biet des materiellen Rechts die größten u . zum

genauer verfolgt hat, weiß, daß hier der Einfluß guten Teile wichtigſten Verſchiedenheiten : Man
auch u . gerade der nichtpreuß. einzelſtaatl. JuſtVer: denke z . B. nur an die in den einzelnen deutſchen3

waltungen , insbeſ. der bayer . , nicht gering war Landſchaften u . Stämmen durchaus verſchiedenen

u . die oberſte Leitung durchaus dem damaligen ehel . Güterrechtsſyſteme , die grundlegend von einander

Reichsjuſtizamt verblieb. Mochte dieſes auch im abweichenden bäuerl. Rechtsverhältniſſe überhaupt,

allgemeinen wie wohl bei rüdſchauender Be- an das geſamte jo grundverſchiedene Agrarrecht.

trachtung der Dinge nicht beſtritten werden kann Mit der hiſtoriſchen Denkweiſe der einzelnen deutſchen

im alten kaiſerl.Deutſchen Reiche nicht die ausſchlag: Stämme,deren Verſchiedenheiten nun einmal auch

gebende Stellung auf dem Gebiete der Fortbildung der eingefleiſchteſte Unitarier nicht wird ableugnen

des Rechts durch die Reichsgeſekg. erlangt haben, können , ſind dieſe, insbeſ. das Leben unſerer ländl.

die ihm an ſich gebührte, jo war das zurückzu : Bevölkerung maßgeblichſt beeinfluſſenden Rechts

führen auf die eigenartige Struktur des alten | inſtitutionen auf das engſte u . innigſte verwachſen .

1

.
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Um ſie richtig verſtehen u . richtig anwenden zu des Grafen v. Eulenburg ein volles Jahrzehnt u .

können , muß der dazu berufene Richter feſt mit noch darüber hinaus grundſäßlich nur Gerichts

der Bevölkerung verwachſen ſein , insbeſ. der Amts. affefforen in den höheren Verioaltungsdienſt über

richter muß wurzelfeſt u. bodenſtändig ſein . Der nommen.

in Altbayern geborene u . dort groß gewordene Endlich aber – u. zw . nicht in leßter Linie

Richter wäre im Rheinland ſchwerlich ein , Volls: ſpricht gegen den Vorſchlag einer Verreich :

richter“ im guten Sinn des Wortes u. noch weniger lichung“ der Juſtiz folgende allgemein ſtaats
würde er ſelbſt beim beſten Willen der proteſtan politiſche Erwägung. Die früheren deutſchen

tiſchen Bevölkerung Pommerns oder Oſtpreußens Bundesſtaaten haben beider Schaffung der Weimarer

auch nur verſtändlich ſein . In der erſten Zeit | RV. dem Gedanken der Reichseinheit derartige

ſeiner amtlichen Tätigkeit würde ſich vielleicht ſogar gewaltige Opfer an ihrer bisherigen ſtaatl. Selb

eine Aufnahmeder gegenſeitigen dienſtl. Beziehungen ſtändigkeit auf dem Altar des großen deutſchen

nur unter Zuhilfenahme eines Dolmetſchers erinog- Vaterlands dargebracht: das Heer :, Verkehrs- u .

lichen laſſen . Durchaus mit Recht hob bei der ſchließlich auch das Finanzweſen ſind ausſchließlich

Beratung im VerfAusſch. (S. 357) der frühere ſach: Reichsangelegenheit geworden, daß ihnen verhältnis:

ſiſche Miniſterpräſident u . RJuſtMin . Dr. Heinze mäßig nur recht wenig Gebiete des ſtaatl. Lebena

hervor : „ Die Verbindung zw . Volt u . Richtertum zur eigenen , ſelbſtändigen Regelung verblieben ſind .

würde durch AnnahmedesAntragâ gefährdet ſein “ . AußerderJuſtiz eigentlich nurnochPolizei- , Kirchen-:

Eine Verſekung des Richters in eine ihm bisher und Schulweſen. Schon heute iſt der bereits unter

ganz weſensfremde Umgebung liegt weder in ſeinem der Herrſchaft der alten RV. lebhaft verhandelte

eigenen Intereſſe noch in dem der Bevölkerung . Streit nach der ſt a atl. Natur der deutſchen Glied:

Man wird weiter ſagen müſſen , daß durch ſtaaten heftiger denn je entbrannt , die wiſſenſchaftl.

eine Zentraliſation der geſamten JuſtVerw . beim Reich Stimmen mehren fich, die den deutſchen , Dändern "

eine ſachgemäße Perſonalpolitik ſehr erſchwert werden den ſtaatl. Charakter nicht mehr zuerkennen . Zu

würde. Das RJuſtMin. würde ſich über die folge einer „ Verreichlichung“ der Juſtiz würde

Eignung u . Befähigung der ihm dann unterſtellten ſich die heute noch von der vorherrſchenden Lehre

rund 12000 Richter u. Staatsanwälte und etwa anerkannte ſtaatl. Natur der „ Länder “ kaum noch

4000 Gerichtsaffefforen ganz Deutſchlands kaum verteidigen laſſen . Das theoretiſch feſtgehaltene

ein zutreffendes Urteil bilden können . Es iſt ein föderaliſtiſche Prinzip wäre dann derart durch

alter Erfahrungsſaß, der auch bei den Beratungen brochen, ja zerfekt, daß man in Wahrheit nur

im VerfAusſch . ſo wie gut von allen Seiten , insbeſ . noch von einem zentraliſierten Einheitsſtaate würde

vom Abgeordn . Dr. Heinze u . dem damaligen reden können . Fraglich wäre es zum mindeſten , ob

deutſchdemokratiſchen Abgeordneten , ſpäterem R.- die einzelnen Länder dieſe Ueberſpannung des uni

Min . des Innern, Dr. Roch, anerkannt wurde, daß tariſtiſchen Prinzip8 in Ruhe würden hinnehmen

je größer der Umfang des Staates u . des Richter- wollen, alle Wahrſcheinlichkeit ſpricht vielmehr dafür,

perſonals iſt, um ſo größere Mühe es bereitet , daß fie fich gegen eine ſolche, fie an die Wurzel

den richtigen Mann an den rechten Fleck zu ſtellen. ihrer ſtaatlichen Exiſtenz treffenden Maßnahmen

„Die JuſtVerw . der kleinen Staaten kennen ihre mit allen ihren zu Gebote ftehenden Kräften wehren

In Preußen iſt in Berlin der würden u . zw . durchaus mit Recht. Nicht die jo

Richter wenig bekannt“ (Abg. Dr. Roch S. 359) . dringend wünſchenswerte „Reichsfreudigkeit “ , die

Der Abg. Dr. Heinze glaubte ſogar (S. 358) aus ,, Reichsberdroffenheit " würde vielmehr in der be

ſeiner Tätigkeit als RGRat die Erfahrung gemacht dauerlichſten Weiſe verſtärkt werden .

zu haben , „ daß gerade die Juſtiz der deutſchen

Mittelſtaaten ausgezeichnet iſt u . vielfach ſorgfältiger

als diepreußiſche “. Auch der Vertreter des RJuſtMin ., Daktyloſkopiſche Fernidentifizierung.

Miniſterialrat Dr. Zweigert , betonte , daß die Zen:

traliſierung für die Anſtellung u . Beförderung
Vom Regierungsrat I. KI . v . Merz, Beiter des Erken

der Juſtizbeamten ſchwerlich Vorteile biete . Eine
nungsdienſtes bei der Polizeidirektion München.

richtige Perſonalpolitik werde , unendlich ſchwer Als im erſten Jahrzehnt dieſes Jahrh . die

werden, wenn ſie für das ganze Reich von einer Daktyloſkopie ihren Siegeszug durch die großen
Stelle aus gelöſt werden ſolle" (S. 361 ) . Polizeiinſtitute der Welt gehalten u . Bertillons

Eine Vereinheitlichung der geſamten JuſtVerm . geiſtreiche, aber doch umſtändl. u . nicht ganz be

würde ferner auch den Regierungen der einzelnen denkenfreie Körpermeſſung mehr u . mehr in den

Lånder die Möglichkeit nehmen, die Vorbildung Hintergrund gedrängt hatte, da konnte man die

ihrer fünftigen höheren Beamten ihrer allgem. erkennungsdienſtl. Rüſtkammer für den Kampf mit

Staatsverwaltung maßgebend zu beeinfluſſen , denn der Verbrecherwelt um ein Hilfsmittel bereichert

dieſe Beamten ſeben ſich zum großem Teil aus glauben , das den Gipfel kriminaltechniſcher Voll

früheren höheren Juſtizbeamten : Richtern , Staats- endung u. den höchſt erreichbaren Grad der Indi

anwälten u . Gerichtsaſſeſſoren zuſammen . Su vidualiſierung einer Perſon darſtellt. In der Tat

wurden z.B. in Preußen während des Miniſteriums / hat ſich die Fingerſchau ſo ſehr als ein hervor

Deute genau .
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ragendes, untrügl. Mittel bei der Feſtſtellung un: ſchlingen, zweifelhafte Muſter, Terminus u . Delta

bekannter u . zweifelhafter Perſonen erwieſen , daß auch für ſein Syſtem . Auch hinſichtlich der Zah

alle anfänglich gegen ſeine Zuverläſſigkeit in lung von parallelen Linien u . hinſichtlich des ſog ..

Theorie u . Gerichtsjaalpraxis erhobenen Bedenken Nachfahren8“ bei Wirbeln u. Doppelſchlingen

heute als erledigt anzuſehen ſind. Aber ſchon bald ſchließt ſich Jörgenſen eng an das offenbar auch

nach der offiziellen Einführung der Daktyloſkopie bei ihm als das beſte erſcheinende engliſche Syſtem

den großen Kriminalbeh . (in Bayern in muſter= | Henry-Galton an . (das in der Bearbeitung

gültiger Weiſe durch die Bek. des Min. 0. Innern von Windt u . Rodizet auch bei den meiſten deutſchen

v . 14. April 1911) war in Kopenhagen ein Sach: Erkennungsdienſten angewandt wird). Aber er be :

verſtändiger am Werke, ein neues daktyloſt. Ver- handelt die Linienmuſter einzelner Finger ges

fahren auszuarbeiten , das in ſeiner Ausgeſtaltung nauer u . peinlicher, als es die bisherigen Syſteme

einen weiteren bedeutenden Fortſchritt gegenübertaten. Seine Formel beſteht aus einer Gruppe

allen bisher bekannten Syſtemen darſtellen ſollte. von Unterformeln, deren Bedeutung u. Inhalt der

Denn dieſe beſchränken ſich ihrer Natur nach dar- Einfachheit halber an einem Beiſpiel kurz erläutert
auf, für die Einordnung der Fingera bdrücke be- werden ſoll.

ſtimmte, durch Formeln dargeſtellte Klaſſen u . Eine ſolche Formel ſieht etwa folgendermaßen

Unterklaſſen aufzuſtellen. In dieſen Klaſſen liegen , aus :

je nach der größeren oder geringeren Häufigkeit „6556555545 1311 12.20.23.25.34 . 1.143.62.

des Zuſammentreffens beſtimmter Muſter in den 74.072.064 /2.62 X 0022.061.033.61 |5621 1211

einzelnen 10 Fingern ,mehr oder weniger Finger- ( 19. 9. 76 Moſchinsky HC) , “ .

abdruckbogen mitgleicher Formel. So beſikt z.B. In dieſer Geſamtreihe bedeuten a ) die Zahlen

die Münchener Regiſtratur bei einem Geſamtbe: | 65565 (rechte Hand), 55545 (linke Hand) -u . b )

ſtand von z. 3. rund 180 000 Fingerabdruckblät: 1311 die ſog. ,,Generalformeln I u. II“ (GI

tern gewiſſe Formeln , unter denen fich 100 u . und 6 II ) , 4. zw . zeigt GI an , welche Haupttypen

mehr Perſonen eingereiht finden . Kommt das die 2 X 5 = 10 Finger beider Hände im allgem .5

Fingerabdruđblatt einer auf ihre Identität nach aufweiſen ; hier z.B.rechte Hand 3Doppelſchlingen ,

zuprüfenden Perſon in Einlauf , ſo muß nach Be- 2 Wirbel , OII iſt eine Unterklaſſifikation für

rechnung der Formel erſt ein allerdings meiſt 2 Finger der rechten u . 2 Finger der linken

ſehr raſch vorzunehmender Vergleich mit den Hand; die Zahlen 1-3-1-1 bedeuten dabei die auf

bereits vorhandenen Blättern gleicher Formel den betr.Fingern dargeſtellten u . nach beſtimmten

ſtattfinden. Erſt das Ergebnis dieſes Vergleichs i Grundſägen , nachgezählten “ oder „ nachgefahrenen “

ſtellt feſt, ob der Neuzugang ſchon einmal daktylo : Schlingen oder Wirbelmuſter. Es handelt ſich das

ſkopiſch zweifelsfrei behandelt u . feſtgeſtellt worden bei um Verfahren8-Grundſäße, die jedem Daktylo

iſt. Der vergleichende Beamte erkennt dies meiſt ſkopen ohne weiteres geläufig ſind.

ſchon auf den erſten Blick an der Verſchieden: Die folgende Formel : 12.20.23.25.34 . iſt ein

heit der Details in den einzelnen Finger- | Anhang zur GII ; ſie drückt die in den Fingern

muſtern ; über dieſe Details enthalten die Formeln der rechten Hand nach Henry -Galtonſchen Grund

der bisherigen Syſteme nichts . Aus dem Geſchil: fäßen errechneten Zahlen der Papillarlinien bei

derten ergibt ſich, daß zur Feſtſtellung einer Zden : Wirbeln u . Schlingen aus.

tität bei den einzelnen Erkennungsdienſten jedes- Iſt ſchon durch die ſoeben beſprochenen Formeln ,

mal ein ganzer Fingerabdruckbogen im Original die ſich mit allen 10 oder doch mit mehreren

(oder in photogr. Kopie) vorliegen muß u. daß Fingern befaſſen, eine weitgehende Individualiſie

eine telegraphiſche, telephoniſche oder ſchriftliche Ueber- rung der Perſon erfolgt , jo foll eine noch weiter

mittlung bloß der Formel nicht genügt . gehende Beſchreibung einzelner nach Wahl des

Dieſem Mangel . will das Syſtem abhelfen , beſchreibenden Daftyloſkopen hiefür beſ. geeignet er

mit dem der däniſche Polizeiinſpektor Hakon Jör- ſcheinender Finger der rechten Hand auch die

genſen nach 10 jähriger raſtloſer Erfinderarbeit legten Zweifel heben . Bei dieſer Beſchreibung kommt

nun vor eine weitere Öffentlichkeit getreten iſt.") es auf bef . intereſſierende Einzelheiten im Verlauf

Sein ſog . „ Fernidentifizierungsverfahren “ - ſo der Papillarlinien an . Als ſolche Eigentümlich

genannt, weil es zunächſt dem intern . Verkehr feiten („ Details “) ſtellt Jörgenſen folgende auf :

dienen ſou beruht, in Kürze dargeſtellt, auf fol- | Durchgehende Linie, Auge, Gabelung, Kontra

gender Grundlage : gabelung, Haken, Kontrahaken , beginnende Linie,

Jörgenſen benügt die bei den meiſten Syſtemen endende Linie, Delta , Fragment oder Punkt (in

übl. Papillarlinienmuſter u . Begriffe, nämlich | Zahlen dargeſtellt mit 0-9). Welcher oder welche

Bogen, Tannen, Schlingen, Wirbel, Doppel- Finger für dieſe Unterſuchung gewählt werden , iſt,|

wie geſagt , dem Daktyloſkopen überlaſſen. In der

1) Schon im Jahre 1914 verſuchte 3. das Syſtem dieſer Beſchreibung dienenden Unterformel , der ſog .
zur Grundlage für eine monodaktyloftopiſche

Fingerabdrucregiſtratur zu machen . (Vgl. hierüber
Detailformel, ergibt ſich der gemeinte Finger

Groß Archiv für Striminologie Bd. 58 S. 114) . Er aus der erſten Ziffer. In unſerem Beiſpiel handelt

fonnte aber mit dieſem Vorſhlag nicht durchdringen. es ſich um den 1. Finger (als 1. Finger gilt bei
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Jörgenſen nicht der Daumen , ſondern der rechte lexikon im Vergleich mit den Fingerabdrücken des

Zeigefinger). Bei der nun folgenden Beſchreibung feſtgenommenen Verbrechers ſofort deſſen Identität

der Details" wird von einer beſtimmten Mittel- feſtſtellen läßt ; es bedarf alſo nicht mehr der ,

linie im Muſter ausgegangen u . zuerſt nach links namentlich im Fernverkehr, Zeit beanſpruchendenu

u . dann nach rechts unterſucht. Das X -Zeichen Verſendung der Fingerabdrücke oder ihrer photogr .

trennt die beiden Seiten . Durch die einzelnen Kopie . Von praktiſcher Bedeutung iſt das neue

Details angefügte weitere Zahl 1 oder 2 oder 3 Syſtem zunächſt vor allem für die Bekämpfung

oder 4 wird angegeben, in welcher Tiefe , nach des nicht an Orte u . Länder gebundenen Ver

Millimetern gerheſſen, ſich das einzelne Detail unterbrechertums . Aus dieſer Erkenntnis heraus hat

einer beſtimmten angenommenen, zur erwähnten Jörgenjen in ſeinem „Fernidentifizierungs

Mittellinie ſenkrecht verlaufenden Linie befindet. büro “ in Kopenhagen ſeit Jahren die Finger

Um die Details nach ihrer Lage u . Ausdehnung abdrücke ihm bekannt gewordener intern . Verbrecher

genau beſchreiben, ableſen u . kontrollieren zu (Hoteldiebe, Juwelen- u . Bankräuber, Hochſtapler,, , : .
können , bedient man fich einer von Jörgenſen er: Eiſenbahndiebe , Falſchinünzer, Mädchenhåndler u .

dachten , mit einein eingeäßten Linien :(„ Zonen “). dgl . ) geſammelt, in Formeln gebracht u . bereits in

Syſtem verſehenen „Regiſtrierlupe " , die an einem gedruckten, ſyſtematiſch geordneten „ Ver:

einem beſtimmten Punkt des Fingermuſters angelegt brecherlerilon “ mit vorläufig rund 2000

wird . Dies alles vorausgeſchidt , bedeutet in der Nummern niedergelegt. In dieſem Lerikon ſind aber

Zahlenreihe 1.1'/3 bis 033. 61 z. B .: im erſten die daktyloft. Formeln zur Erzielung noch größerer

Finger ( = 1.) befindet ſich auf der erſten Pa: Sicherheit noch weiter ergänzt. Es wird zunächſt

pillarlinie links ein Auge (Zahl 1 ) , deſſen oberer Geburtstag , Name u.Vornameangegeben : 19.9.76

Punkt 1 mm , deſſen unterer Punkt 3 mm unter Moſchinsky , HC .Moſchingly , HC. In einem weiteren angehängten

der gedachten Geraden liegt ( = 1 ° /3 ). Die fol- Teil findet ſich eine alphabetiſche Liſte aller auf

gende Papillarlinie iſt eine endende Linie (3ahl 6 ) genommenen Namen. Sie bringt Geburtsdatum ,
u . zw . 2 mm unter der gedachten Geraden ( = 62)62) Heimat , Teile der daktyloſt. Formel ſowie, eben:

uſw. Man geht dabei nach links u . rechts ſo weit falls in kurzen Zahlen- u. Buchſtabenreihen aus

von der Mittellinie weg , als man es zur Charats gedrückt, die Verbrechens-Spezialität u . dazu noch

teriſtiku. zur leichteren Aurfindung der Details eine kurze Perſonenbeſchreibung nach Bertillons

durch Dritte für erforderlich erachtet. îchen Merkmalen . Hiefür hat Dr. Schneidert

Dieſe, die Detailformel, ſpielt in Jörgenſens Berlin gemeinſam mit Jörgenſen recht brauch:

Syſtem die Hauptrolle; ſie gibt von dem gewählten bare Codes aufgeſtellt. So findet ſich z. B. für

Einzelfinger ein faſt photographiſches Bild u. zw . i unſeren Moſchinsky der Eintrag: 19. 9. 76

ſo genau , daß es ganz ausgeſchloſſen erſcheint , ein Moſchinsky. Hjalmer Chayim .Polska . D . ( = daktyl .

gleiches Bild vom gleichen Finger einer anderen Formel) 65565 55545 1311 (= die 2 General

Perſon auf die übrigens auch alle anderen vor- formeln. B. ( = Bertillon ) a ( '/49) (49) 6 (39 ) ,

angehenden Zahlenwerte ſtimmen müßten zu b 98321, c 3. - 2 , d 8 , 33-44/3, f 2. An der

erhalten . Die D.- Formel iſt inſofern geradezu | Hand des Code überſegen wir : Körperlänge groß ,

ein daktyloſkopiſches portrait parlé. Ohr mittelgroß. Stirn ſenkrecht u . groß, ferner

Jörgenſen hat den bisherigen Formeln noch | Angaben über Naſe, Mund uſw. Würde nun z. B.

eine weitere, die „Notabeneformel" zugeſellt. noch dabei ſtehen : „ S. b ( ,“ jo hieße dies : Mo

Man wählt ſie , wenn ſich in einem oder mehreren ſchinsky iſt Juwelendieb . ( S. = Spezialität).

Fingern ( r . oder I. Hand oder beide ) bej. carat- Zum Studium und zur Beurteilung des

teriſtiſche Merkmale finden. Mit Hilfe der Linien- Jörgenſenſchen Verfahrens haben ſich anfangs
einteilung auf der Regiſtrierlupe wird beſtimmt, Mai die Leiter der großen deutſchen u . einer

in welcher von 8 nach Art der Windroſe gebil: Reihe ausi. Erkennungsdienſtemit beſ . gewandten
deten Sektoren („ Winkelzonen ") das betr . Merkmal | daktylojt . Beamten beim Polizeipräſidium in

fich befindet, auf welcher Linie es liegt 11. zu welcher Berlin zuſammengefunden . Das Ergebnis der

Gattung es gehört . So heißt die Zahl 5621 : Beratungen war für den Syſtemerfinder äußer it

Im 5. Finger liegt in der 6. Bone auf der 2 . günſtig ; einſtimmig wurde das Verfahren als

Linie ein „,Auge " . Der Zahlenwert 1211 behan: geiſtreich u . durchaus brauchbar befunden u . ver:

delt ein Merkmal im 1. Finger uit. einbart, mit der Mitarbeit am Büro in Kopen

Damit iſt die Beſchreibung der daktyloſkopiſchen hagen durch Einſendung der Fingerabdrücke intern.

Geſamtformel erſchöpft. Daß eine ſo weitgehende Gauner alsbald zu beginnen. Ob das Bilro, dem

Beſchreibung der Papillarlinien mittelſt einfacher der däniſche Staat bisher reiche Unterſtüßung hat

Zahlen imſtande iſt, eine Einzelperſon zweifelsfrei angedeihen laſſen , ſpäter von Kopenhagen weg

zu individualiſieren , dürfte auch dem ungeübten verlegt werden ſoll," iſt cura posterior; vorerſt

Laien klar erſcheinen . Der Vorteil des Jörgenſen: Icheint noch der im Weltkrieg neutral gebliebene

ſchen Syſtems iſt nun , daß ſich auf Grund der Boden Kopenhagens biezu geeigneter. Die mit

telephoniſch oder telegraphiſch übermittelten Formel arbeitenden Erkennungsdienſte verſieht Kopenhagen

oder durch ihr ableſen aus einem Verbrecher- | mit den Lerikas u . Pachträgen, dafür werden ſie

1

-
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eigene Beamte in dem Verfahren , deſſen Erlernung Haftung am beſten geltend gemacht ? In den obigen

zwar nicht ganz einfach, aber doch für jeden ges Beiſpielen iſt der Schuldner durch Klageerhebung in

medten Beamten ohne weiteres möglich iſt, aus:
Verzug geſeßt worden u . hat demgemäß den den

Släubiger durch den Verzug entſtehenden Schaden
bilden u . können dann mittels des Leritong raſch Feſt

zu erſeßen (S$ 284 Abſ 1, 286 Abſ. 1 BGB.) . Die
ſtellungen über die Identität eines feſtgenommenen
internationalen Verbrechers machen. DieGefahr Beremnungdes Scadens richtet ſich nach88249ff.BOB.

In Beiſpiel 1 handelt es ſich um nicht vertretbare

der Verſtümmelung von Telegrammen u . Teli Sachen , eine Wiederherſtellung iſt nicht möglich ; es

phonaten dürfte nur gering einzuſchäken ſein ; jeden : fommt ſomit lediglich Geldentſchädigung nach § 251

falls ſind Verſuche, die zwiſchen Berlin , Hamburg BGB. in Betracht.

u . Kopenhagen angeſtellt wurden , ohne Reibungen Nach dem Grundſabe der relativen Schäßung.

verlaufen. In eine Reihe von bisher gebrauchten
der das BGB. beberricht, iſt maßgebend das perſönl .

Syſtemen kann die Jörgenſenſche Formel ohne Intereſſe, dasder Geſchädigte an der Nichtbeſchädigung

weiteres überſegt werden ; für einzelne Syſteme,
hat . Dieſes dürfte, abgeſehen von den Unannehmlich

feiten der Zwiſchenzeit, mit der Wiedererlangung einer

3. B. für das Hamburger Syſtem , wird wohl
entſpr . Sache, d . h . alſo mit den zu dieſer Wieder

auch noch ein Schlüſſel gefunden werden . Die
erlangung erforderlichen „ Geldmitteln “ abgegolten

Arbeit mit dem neuen Verfahren wird ſich vors
ſein . Demnach fäme hier ein SchE . in Höhe von

erſt auf den intern . Verkehr der großen daktyloſt . 20000 M in Betracht. Es beſtehen jedoch noch ver

Landesjammelſtellen mit Kopenhagen beſchränken ; ichiedene Bedenten . Der Schuldner haftet bekanntlich

die Ausbildung von Beamten auch anderer Polizei- nur bei adäquatem Kauſalzuſammenhang, alſo nicht

verwaltungen kann ſpäter erwogen werden . für ſolche Schäden, die er nicht hätte vorausſehen

Eine beſ. erfreul. Erſcheinung auf der Konferenz
fönnen . Wenn nun auch die GE. vielfach vom RG .

war die Einmütigkeit u . Bereitwilligkeit aller an
als nicht vorausſehbar bezeichnet worden iſt, ſo lann

dies jedenfalls für den Fall des Verzugs nicht gelten,
weſenden Erkennungsdienſte (es waren , außer Deutſch

denn der Verzug iſt eine vertragewidrige Handlung,
land u. Dänemark, Holland, Polen, Deſterreich

die jeden Tag von Neuem begangen wird . Die Frage

u . die Schweiz, lektere ſehr zahlreich, vertreten ). der Vorausſehbarkeit iſt daher nicht für lange Zeit

an Ausbau u . Ausprobung des neuen , als gut räume, ſondern für jeden Tag erneut zu prüfen u .

erkannten Verfahrens mitzuarbeiten . Zum erſten : muß bejaht werden , da Jedermann, wenn auch nicht

mal ſeit Kriegsende hatten ſich wieder Polizeibe- sofort ſo doch im Laufe der Zeit die ſinkende Tendenz

amte zu einer intern . Beſprechung zuſammenge: der Mark erkennen oder zum mindeſten damit rechnen

funden. Möge auch dieſe Seite der Tagung die
mußte, wenn er nicht grob fahrläſſig handeln wollte.

Hoffnung nicht trügen auf ein Wiederzuſammen
Von Intereſje iſt auch , ob nicht der Geſchädigte

finden von Behörden, die in der Erreichung ges
gemäß § 251 9161.2 durch rechtzeitigen Erfaßlauf

dafür zu ſorgen hat, daß die Erſabgegenſtände noch
meinſamer Ziele - der Bekämpfung des Ver:

zu verhältnismäßig billigem Preiſe geliefert werden

brechertums eng aufeinander angewieſen find !
u . ſo der Schaden gemindert wird. Dieſe Frage er

ledigt ſich ohne weiteres für den armen Teufel, der

nicht die Mittel zur Verfügung hat u . der daher mit

der Anſchaffung der Erſakgegenſtände warten muß,

Stleine Mitteilungen.
bis er das Geld von dem Schuldner erhält Wie ſteht

eš dagegen mit dem Wohlhabenden , der an ſich die

Geldentwertung und Schadenserſak. Die kata
Erſabgegenſtände frühzeitig beſchaffen könnte ? Hier

ſtrophale Entwertung der deutſchen Währung hat
läßt ſich wohl kein allgem . Grundjaß aufſtellen .') Doch

auca auf dem Gebiete der Jurisprudenz eine Um
ſpricht manches dafür, eine ſolche Verpflichtung des

wertung aller Werte mit ſich gebracht. Auf eine
Erſaßberechtigten abzulehnen . Schon die Frage der

dieſer Auswirkungen, die , ſoviel ich erſehe, bisher in
Vorausſehbarkeit eines weiteren Schadens müßte hier

der Literatur noch wenig behandelt wurden , möchte
in einem weſentl . freieren Sinne beurteilt werden.

ich hier hinweiſen : Geldentwertung ( = GE .) 11 . Denn man wird von dem Geſchädigten nicht ver

Schadenserſab (= SchE .). Folgende Beiſpiele mögen langen können, daß er ſich zugunſten des Vertrags

zur Erläuterung dienen . brüchigen oder deliktiſchen Schuldners irgend einem

1. Einem Gepäckträger wird ein Koffer mit
Riſito ausſeßt . Ein ſolches Riſiko beſteht aber jedens

Kleidern übergeben, der durch deſſen Nachläſſigkeit falls, da der Geſchädigte nicht ſicher weiß, wie der

geſtohlen wird. Der Geldwert der verlorenen (Vegen
Prozeß verläuft, kann doch ſelbſt im Falle eines an

ſtände beträgt bei der Klageerhebung im Mai 1921
ſich völlig einwandfreien Anſpruches die Beweisführung

6000 M, im Mai 1922 bei der Urteilsfällung dagegen mißlingen. Er weiß ferner nicht, ob ſelbſt bei günſtigem

20 000 JI. Ausgang des Rechtsſtreites eine Zwangsvollſtreckung

2. Ein Darlehensſchuldner hat die Rückgabe bei dem Schuldner Erfolg hat. Angenommen, es

eines Darlehens in Höhe von 10000 V für Mai 1921 handelt ſich um einen Lurusgegenſtand : Wer ver

vereinbart . Wegen Nichtzahlung erfolgt Klage . Das
möchte den Standpunkt des Geſchädigten zu miß

Urteil ergeht im Mai 1922. Die 10 000 M repräſen billigen, der ſich den Gegenſtand nur dann wieder

tierten Mai 1921 einen bei Weitem größeren Wert anſchaffen will, wenn er von dem Schuldner auch

als Mai 1922. Es ergibt ſich nun die Frage : Haftet tatſächlich Erſaß bekommen hat ? Im Zweifel dürfte

der Schuldner auch für die GE. ? Und bejahenden- alſo eine folche Pflicht des Geſchädigten abzulehnen

falls die weitere Frage : In welcher Weiſe wird dieſe ? ) Vgl . RG . in JW. 1922, 159 .
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fein u. der Schadensſtifter die Folgen der GE. zu macht iſt, nicht in einer neuen Klage geltend gemacht

tragen haben . ) werden, da dieſer Klage die Rechtskraft des erſten

Wie ſteht es nun in Beiſpiel 2 im Falle einer Urteils entgegenſtehen würde . Nach der reichsgerichtl.

Klage auf Darlehensrüdgabe ? Es tann darüber Rechtſpr. find zwar Nachforderungen nur dann aus

kein Zweifel beſtehen, daß 10 000 M im Mai 1921 geſchloſſen, wenn die Mehrforderung in dem erſten

einen ganz anderen Wert bedeuteten als im Mai 1922. Urteil ausdrücklich verneint wurde. Dies trifft aber

Kann der Schuldner nun auf Grund feines Verzuges nur dann zu, wenn die Nachforderung eine gewiſſe

für dieſen Schaden haftbar gemacht werden ? Hier Selbſtändigkeit beſißt u. von der erſten Forderung

iſt zu erörtern, ob der durch GE. verurſachte Schaden getrennt werden kann (1. RG3. 73, 219). Dies kann

mit dem Verzug des Schuldners in adäquatem Kauſal- aber von der SchE- Forderung wegen GE. nicht be

zuſammenhang ſteht. Was die Frage der Voraus hauptet werden . Vgl. RGZ. 31 , 259, wo ausge

ſehbarkeit anlangt, ſo gilt hierfür das oben erörterte. ſprochen iſt: Ein Zeffionar tann gegen den Sedenten,

Sache des Gläubigers iſt es aber , weiter nachzu- der für die Sicherheit der Forderung eingetreten iſt

weiſen , daß die Folgen der GE. für ihn nicht in dem (die Forderung war unter dem Nennwert erworben

Maße eingetreten wären , wenn der Schuldner rechts u . nicht beitreibbar) nicht mehr den Unterſchied zi.

zeitig gezahlt hätte. Dieſer Nachweis dürfte in vielen der gezahlten Valuta u . dem Nennwert der Forderung

Fällen ſehr ſchwer zu führen ſein . Beſiber großer verlangen, nachdem er durch eine Nlage bereits den

Vermögen, die ihr Geld in Staatspapieren oder als Erſaß der gezahlten Valuta erlangt hat .

Bankkonto liegen hatten, ſind durch den Zuſammens Rechtsanwalt Dr. Eugen Schmidt in München .

bruch der Mark auf das Schwerſte geſchädigt worden .

Die Folgen der GE. hätten dieſe alſo genau ſo ſchwer

getroffen, auch wenn der Verzug des Schuldners
Polizeilehrfilme. Die PolDir. Dresden hat Boli

nicht eingetreten wäre. Doch gibt es zweifellos auch
zeilehrfilme herſtellen laſſen u . zeigt ſie zur Infor

Verhältniſſe, in denen einſolcher Nachweis geführt mation u . Begutaltung namentlich zweds ihrerVer:

werden kann . Wenn ein armer Teufel, der fich 1. 3 .
vollkommnung oder zur Nacheiferung auch auswärtigen

mit dem Gelde einen Hausſtand errichten wollte, nun
PorBehörden . Einige der Filme, die beſten, ſind uns

durch den Verzug fich die Einrichtungsgegenſtände
beſtreitbar überhaupt keine Lehrfilme, ſondern aus

nur um einen weſentlich höheren Preiß zubeſchaffen ſchließlich Schaufilmie, ſo der amüſante Dichiu -Dichitſus

vermag , ſo hat dafür der Schuldner aufzukommen.
Film, die ſehr hübſche Polizeihundedreſſur ", aus der

Im beſchränkteren Umfang dürfte dies auch gelten,
aber kein Hund u . kein Poliziſt etwas lernen kann.

wenn das Geld einem Betriebskapital entnommen
Andere, wie die Wiederbelebungsverſuche, ſind keine

worden iſt. Auch hier wird wenigſtens in beſcheidenem
eigentl. Polizeifilme, ſondern gehören dem Sanitäte

Maße die GE angeſeßt werden dürfen, da der Kauf
weſen an u. müſſen zudem in dieſer nur allgem ., obers

mann ſeit lebterer Zeit wohl allgemein eine gewiſie
Flächl. Darſtellung oöne belehrende Wirkung bleiben .

Riſikoquote für GE in ſeine Preiſe einkalkuliert hat.
Der Film über Verhalten der Polizeiorgane gegenüber

Eine volle Anrechnung der GE. dürfte aber nicht
verhafteten Dieben kann bei Bekanntwerden ſchädlich

möglich ſein, da die PreistreibereiGeſeßg. bis ießt
wirken ; er iſt dann kein übler Lehrfilm aber doch

eine volle Berückſichtigung der GE. zum Zwecke der
nur für angehende Verbrecher. Jür jeden erwachſenen ,

Subſtanzerhaltung verhindert hat. Etwas anderes
einigermaßen vernünftigen Men'chen u. deshalb wohl

iſt es bei Unternehmen, welche nicht mit Gegenſtänden
au für die Polizeianwärter, genügt hier wie in den

des tägl . Bedarfes arbeiten , hier dürfte ein Nachweis
meiſten übrigen Fällen an Stelle des Films eine vers

leichter zu führen ſein .
ſtändige mündliche Belehrung. Die Behandlung Be

Es bleibt leßten Endes zu erwägen, wie die
trunkener“ durch Film lehren zu wollen, bleibtSpiel

SHEAnſprüche wegen GE. geltend zu machen ſind .
erci ; der Film wird aber auch ſtets als ſolcher unvollkom

Wenn im Mai 1921 auf Schadenserſaß geklagt wird,
men ſein, da hier bekanntlich längeres gütl. Zureden

ſo iſt in Beiſpiel 1 der damalige Schaden 6000 M,
eine große Rolle ſpielt , mimodramatiſch aber nicht

im Mai 1922 iſt er dagegen bereits 20 000 M. Dieſem
dargeſtellt werden kann .

Uebelſtand läßt ſich entweder dadurch abhelfen, daß
Den einfachen u. erſten Grundſaß des poliz . Er

man den Klageantrag gemäß § 268 Nr . 2 ZPD. erhöht
tennungsdienſtes : „Man bittet die Gegenſtände nicht

oder daß man in der Nlage den Schaden nicht ziffern
zu berühren “, durch einen Film zum Verſtändnis bringen

mäßig angibt , ſondern die Feſtſeßung dem Ermeſſen
zu wollen, iſt ganz beſonders unnötig . Denn was fich

des Gerichtes oder von Sachverſtändigen überläßt.8)
mit ſieben Worten ſo ganz allgemein verſtändlich , billig

Aber auch damit iſt nicht in allen Fällen gedient
u. kurz einprägen läßt, ſollte nicht erſt durch einen

ganz abgeſehen davon, daß die Erhöhungen im amts
langen, foſtipieligen Film , dazu recht mangelhoft u .

gerichtl. Verfahren über die Zuſtändigteit @ grenze
3. T. unverſtändlich, dargeſtellt werden . Den „läſſigen

hinausführen können. Denn die Zeit von der Stellung
Schumann " erſt noch auf die Leinwand zu bringen ,

der Schlußanträge oder von der Verkündigung des
tut noch weniger Not: derartige Lehrfilme find für

Urteils bis zur Zwangsvollſtreckung u . Befriedigung
ungezogene Kinder allenfalls entſprechend .

des Gläubigers kann eine hohe weitere Markentwertung
Ein Gebiet, auf dem der Film vielleicht noch einige

mit ſich bringen . Es dürfte daher in allen derartigen
Zukunft hat , iſt der Verkehr : Hier würde er ſich als

Sachen in jepiger Zeit notwendig ſein, ſich die Geltend Lehrfilm zur Erziehung des Publikums, der Fuß

machung der durch die GE entſtehenden weiteren .gänger, der Kutſcher, Motorführer uſw. gut eignen ,

Schäden ausdrüdlich vorzubehalten . Denn der weiter alſo öffentlich vorgeführt werden müſſen. Vorausges

entſtehende Schaden kann, wenn kein Vorbehalt ges
feßt iſt dabei, daß er, was ungemein ichwierig iſt, wirl

lich zweckmäßig u. richtig geſtellt wird u. daß dann

2 ) Vgl . RG , in JW. 1922, 220 a . E. namentlich die Polizeiorgane, ſoweit fie im Bilde

8 ) Vgl . RG . in JW. 1922, 220. tätig werden, auch vollkommen richtig handeln.
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Mann dieAnfechtung einesVertrags durd Ber- en over enigebere Bertragsgegner. Das foließt

1

Der Erfinder der Neuerung deint einer modernen

II.

Erſcheinung, dem Glauben an das ſeligmachende Stino ,')

Berſtedter Diñens. Das Berg. verneint, daß ein

unterlegen zu ſein . Vom Lehrfilm wirdhäufig gehandelt.

Diſſens der Parteien vorläge. Die Begründung reicht
,, Lehrfilm " foll aber fein Schlagwort werden ; er muß jedoch nicht aus. 3ft mit den Berg . davon aus
wohlbegründet ſein , vor allem in dem Lehrgegenſtand. zugehen, daß der Saß über die Einräumung des Bor:
Darum : Weg mit dem Polizeilehrfilm !

kaufsrechts„ U. zw . während zweier Jahre für alleOberregierungsrat Dr. Bittinger in München.
Fåde der Beräußerung“ mindeſtens doppelſinnig iſt,

ſo beſtand die Möglichkeit, daß er von jeder Vertrags

partei bei Abſchluß des not. Vertr . verſchieden ver

ſtanden worden war. Þaben die
Vertragſchließenden

eine äußerlich
übereinſtimmende Erklärung abgegeben,

die aber einen ganz verſchiedenen Sinn haben kann,

ſo kann ein gegenſeitiges Mißverſtändnis vorliegenAus der Stehtſprechung.
u . troß der

Uebereinſtimmung der Erklärung die
Willensübereinſtimmung fehlen (NOZ. 66, 122;Reichsgericht.
JW. 1911 , 908) . Es kann dann ein ſog. verſteďter

Diſſens vorliegen. Allerdings genügt dazu nicht dieA.
Sivilſachen.

Feſtſtellung , daß die eine Partei die Erflärung andersI.

eine vertragl. Einigung nicht . Vereinbarung beſeitigt werden ? Können die Parteien die tragsidluß iſt nicht der innere Wille entſcheidend,
Anfechtung prozeſſual außer Betracht lañſen ? Die Mev . ſondern der erklärte Wille, wie er unter Berücfichti

macht geltend, der BerR. verſtoße gegen § 142 BOB. gung aller Umſtände nach Treu u . Glauben zu vers

Er meine, die von den Al . am 6. Dez. 1919 erklärte ſtehen iſt (ROZ. 93, 299). Iſt die Erklärung nach

Anfechtung ( = A.) wegen Jrrtums u. argl. Täuſchung den Anſchauungen des Verkehrs unter
Berückſichtigung

ſei als nicht geſchehen zu betrachten, weil die Al. ihre der Verhältniſſe anders aufzufaſſen, als ſie dieeine

die A. betreffende Behauptung widerrufen hätten ; die Bartei aufgefaßt hat, ſo kann dieſe ſich nicht auf ihre

MI . hätten aber die A. nochin dem Schriftf. v . 17. Sept. abiveichende Willensrichtung berufen, ſondern die ver

1921 aufrecht erhalten . Die Parteien könnten nicht tragl. Einigung hat ſich dann im Sinne jener anderen

die einmal erklärte A. durch Widerrufoder gegenſeitige
vertehrsgerechten Auffaſſung vollendet ; die Partei, dieEinigung beſeitigen . Dieſer Angriff iſt nicht be- ſich in einem Jrrtum über den Jnhalt ihrer Erklärung

gründet. Die A. wegen Irrtumsoder argl . Täuſchung befand, kann ſich dagegen nur durch Irrtumsanfech

bewirkt gemäß § 142 Abf. 1 BGB. , daß der Vertrag tung ſchüßen. Nun hat das BerG. allerdings die Ers

als von Anfang an nichtig zu gelten hat u. für wie klärung dahin ausgelegt, daß fie i . S. des XI. auf

gegen jedermann des rechtl. Beſtandes entbehrt (ROZ. zufaſſen iſt, daß fich alſo die Begrenzung auf 2 Jahre

69, 17) . Sie kann von dem Anfechtenden nicht mit nur auf die Ausdehnung des Borkaufsrechts bezieht.

der Wirkung widerrufen werden , daß ſie als nicht ge- Die Begründung dieſer Auslegung ergibt aber, daß

ſchehen anzuſehen wäre ; auch eine wirkſame, ausdrüdl. hierbei bisher im weſentl . nur der Standpunkt des

oder ſtillſchweigende Bereinbarung der Beteiligten KI. berückſichtigt worden iſt . Das BerG. nimmt an,

nach dieſer Richtung iſt ausgeſchloſſen (Warn . Ripr. daß die Erklärung, die der Kl. (ein Richter) ausge

1913, 190) . Hier jedoch haben die Hl. in der Schluß : arbeitet hatte, nach dem Jnhalt des § 1097 BGB.
Verh . vor dem BerG . erklärt, ſie ließen die Behaup- entworfen worden iſt, indem das Borlaufsrecht zunächſt

tung fallen , daß der Vertrag durch Jrrtum u. argl.

für den Regelfall des Verkaufs durch die derzeitigenTäuſchung herbeigeführt ſei. Auch die Bell. hat nicht Eigentümer oder deſſen Erben beſtellt u. dann für
etwa behauptet, daß ſich die Kl. beim Vertragsſchluſſe 2 Jahre auf alle Fälle ausgedehnt wurde. Das mag

geirrt hätten oder argliſtig getäuſcht worden ſeien . zutreffen u . deshalb außer Zweifel ſein , daß der Ai.
Danach war für den BerR . 3. 3. der Urteilsfällung die Erklärung in dieſem Sinne gemeint hatte . Es iſt

die Prozeßlage ſo , daß keine Partei die Anfechtbarkeit aber nicht erwogen , wiedie Bell. als Rechtsunkundige,
für ſich geltend machte. Gemäß dem Grundiaß, daß

die den § 1097 BOB. nicht lannte, die Beſt. verſtandendas Ger . nur die von den Parteien vorgebrachten Tat- hat u . ob ihr die Auffaſſung des Kl. erkennbar war.

ſachen zugrundelegen darf, ergab ſich daraus für den Es kam aber nicht nur auf die Auffaſſung des juriſtiſch

BerR ., daß er die Anfechtbarkeit bei der Urteilsfällung gebildeten Kl . , ſondern auf die allgem . Verkehrsauf

außer Betracht zu laſſen hatte (ROZ. 74, 4 ). zu faſſung an, wie ſie ſich bei der Sachlage ergeben hätte.
Unrecht beruft ſich die Rev. auf die Urt. in Warn. Auch iſt bisher nur das wirtſchaftl. Intereſſe des Kl.,

1912 Nr. 149 u. v . 5. Mai 1917 V 28/17. Sie betreffen nicht auch das der Bell. berüđſichtigt. Inſofern bietet
Fälle, in denen die Partei, die den Vertrag wegen die Begründung des Berg . nicht die Gewähr, daß die

Jrrtums oder argl. Täuſchung angefochten hatte, die Einräumung des Vorkaufsrechts unter
Berüđſichtigung

A. nicht weiter verfolgen wollte, ſondern Anſprüche aller Verhältniſſe nach allgem .
Verkehrsanſchauung u .

geltend machte, welche die Wirkſamkeit des Vertrages
nach Treu u . Glauben auch vom KI. in dem vomvorausſekten, trozdem aber die Behauptungen aufrecht BerG. angenommenen Sinne verſtanden werden durfte .

erhielt, die im Falle ihrer Richtigkeit die A. begründen

( Urt. v . 14. Juni 1922, V 631/22 ).tonnten ; es iſt ausgeſprochen worden, daß durch ein

(olches Verhalten die einmal erklärte A.nicht wirkungs

loswerde u. daß daher die aufrecht erhaltenen , die A.an

III .
ſich begründenden Behauptungen in Betracht zu ziehen

Unrichtige Angaben über die Grundſtener beim
ſeien. Hier aber ließen die Kl . ihre urſprüngl . Be-

Grundſtüdøverfanf. I.
Gewährleiſtungsanſprüche aus

hauptung der Anfechtbarkeit fallen u . auch die Bekl .

dem Grunde, weil dem OrSt. eine zugeſicherte Eigen
berief ſich nicht darauf. Damit ichied die Frage der

ſchaft gefehlt habe; ſtehen dem Kl . nicht zu. Zwar

Anfechtbarkeit aus . (Urt. d . V. ZS . v . 8. Juli 1922,

V 127/22) .

ſind auch die Unfoſten Eigenſchaften eines OrSt.,weil

ſie einen Maßſtab für deſſen Wertbemeſſung bieten

(RGZ. 83, 242 ; Warn . 1915, 74) . Aber eine ſolche

Eigenſchaft iſt dem Kl. nicht „ zugeſichert“ worden , weil1) Das in Wahrheit die Menſchen verblödet (Zuſatz eine ſolche Zuſicherung in dem not. Vertr. nicht ent

der Shriftl . ) .

halten iſt. Nach deſſen § 1 hat der RevBell. das

.

1

5524 -n.

w

dhe

1

5516 n .
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GrSt. ohne Gewährleiſtung aus § 459 BOB . für et

waige Mängel verkauft u. in § 6 iſt zwar der Geſamt

mietsertrag angeführt, über die Höhe der Unkoſten

u , namenti. der Grundſteuer dagegen nichts geſagt.

Der not. Vertrag hat die tatſächl. Vermutung für ſich,

daß in ihm der endgültige Vertragswille niedergelegt

iſt. Eine Erklärung bei Gelegenheit von Kaufverh .

über Eigenſchaften der Kaufſache kann nicht ohne

weiteres alsZuſicherung i . S. des § 459 BGB. gelten ;

erforderlich iſt vielmehr, daß das Verſprechen einer

beſtimmten Eigenſchaft u . das Einſtehen dafür einen

Teil der vertragsmäßigen Leiſtung bilden ſoll u . die

Parteien troß der Nichtaufführung in der Urf. an

dieſer Abredebis zuleßt haben feſthalten wollen (ROZ.

54, 223 ; 68, 15 ; Warn. 1917 Nr. 180, 1918 Nr . 50).

In dieſer Richtung hat der Kl . aber nicht einmal

Behauptungen aufgeſtellt. Nach ſeiner Darſtellung

hat ihm vielmehr Schm . im Auftrage des Rev Beti.

nur bei Verkaufsverhandlungen" , vor dem Abſchluſſe

des not. Vertr. die „Aufgabe gemacht. In dem Stauf:

vertrage ſelbſt iſt nicht noch einmal auf die Zahlen

der Aufgabe verwieſen worden , alſo – anders als

in dem bei Warn. 1909 Nr. 500 entſchiedenen Falle

- damals der Wille der Parteien nicht zum Ausdruck

gekommen, daß der RevBefl . für die Richtigkeit der

Angaben über die Grundſteuer in der dufgabe“

gleichfalls einſtehen ſolle. Bei dieſer Sachlage kommt

es nicht darauf an, ob etwa der Formmangel durch

Aufl. u. Eintr. geheilt ſein würde, wenn die Angabe

über die Höhe der Grundſteuer tatſächl. zum Inhalte

des endgültig geſchloſſenen Vertr . gehören ſollte u.

mangels ihrer Aufführung in der Urk, der Vertr . gemäß

$ 313 BOB. nichtig wäre (MGZ. 65, 393 ; 93, 220; 103,

156 ). – II . Auch auf Berſchulden kann der Klagean :

ſpruch nicht gegründet werden. Das RO. hat zwar

wiederholt aus allgem . Rechtsgrundfäßen die vertragl.

Haftung für ein ſolches Verſchulden anerkannt, wenn

eine Partei beim Vertragsſchluß Umſtände ſchuldhaft

verſchwiegen oder darüber unrichtige Angaben gemacht

hat, von denen ſie wußte oder ſich ſagen mußte, daß

ſie für den Willensentſchluß des anderen Teils weſentlich

ſeien (ROZ. 93, 165 ; 95, 60 ; 97, 327 ; 103, 50, u . 157).

Dieſer Grundſaß kann indeſſen nur gelten, wenn die

Vorausſeßungen der Erſaßpflicht nichtbeſ. geregelt ſind;

er muß aber gegenüber ausdrü&l . geſetl. Beſt. für ein

Rechtsverhältnis zurüdſtehen . Das trifft zu bei der

Haftung des Vertäufers wegen Verſchweigens eines

Fehlers u . wegen falſcher Zuſicherungvon Eigenſchaften

einer Kaufſache. Dieſe iſt in § 463 Šaß 2 BOB. davon

abhängig gemacht, daß der Verfäufer argliſtig der:

ſchwiegen oder zugeſichert hat Der M.müßte danach

darlegen , daß der RevBell . einen Fehler argliſtig ver

ſchwiegen oder ihm eine Eigenſchaft des Gršt. argliſtig

vorgeſpiegelt hat; auch im leßteren Falle wäre $ 463

S. 2 wegen Gleichheit des Rechtsgrunds finngemäß

anzuwenden (NGZ. 66, 335 ; 56, 156). Jn den Vorinſt.

hat aber der Kl. dahingehende Behauptungen nicht

aufgeſtellt. (Urt. v . 31. Mai 1922, V 576/21 ).

ſam geworden , ſo würde das gleiche hinſichtl. der

Mutter gelten, da deren Erklärungen nur für den

Fall gewollt waren, daß ihre Erklärungen wirkſam

wurden , ſoweit ſie für den minderi . Sohn abgegeben

waren . Deßteres verneint das Berg . Gemäß SS 1828,
1829 BOB. fann das Vormer. die Gen. nur dem

Vorm. (dem hier die Bell. gleichſteht) erklären u . ein

ohne die erforderl. Gen. vom Borm . geſchloſſener

Vertr, wird dem anderen Teile gegenüber erſt wirt

fam, wenn ihm die Gen. durch den Vorm, mitgeteilt

wird . Deştere Beſt. iſt un ſo weſentlicher, als daraus

gefolgert wird, daß es auch nach Gen. im Belieben

des Vorm. ſteht, ob er den Vertr. wirkſam werden

laſſen will, je nachdem , ob er dem anderen Teile Mit:

teilung von der Gen. macht, u . daß er auch nicht

wider Treu u. Glauben handelt oder gegen die guten

Sitten verſtößt, wenn er die Mitteilung unterläßt.

( Urt. des Sen. v . 6. Apr. 1921 , V 480/20 ). Es muß

aber auch genügen, wenn die Erklärung des VormGer.

nicht dem Vorm. ſelbſt, ſondern einem von ihm er

mächtigten Dritten zugeht u . ebenſo, wenn die Gen.

dem anderen Teil nicht der Vorm . ſelbſt, ſondern ein

von dieſem dazu ermächtigter Dritter mitteilt. Das

Bere. verlangt aber eine ausdrüdliche Vollmacht.

Hierin geht es zu weit . Es muß genügen, wenn ſich

aus den Umſtänden zweifelsfrei ergeben würde, daß

der Notar mit dem Empfang der gerichtl. Gen. u .

init deren Weitergabe von der bekl . Witwe betraut

worden wäre, infolgedeſſen ihm die Gen. zugegangen

wäre u . er ſie dem Kl . mitgeteilt hätte. Jm Ergebnis

iſt aber dem Berg , beizupflichten. Der Notar hat

befundet, er habe den Parteien erklärt, daß er die

Gen. einholen werde u . daß dann die Aufl . alsbald

erfolgen könne . Die Befl. ſei mit der Einholung der

Gen. durch ihn einverſtanden geweſen, eine ausdrüđi.

Vollmacht, die Gen. entgegenzunehmen u . dem anderen

Teile mitzuteilen, habe er ſich allerdings nicht geben

laſſen. Die Bell. ſei auch mit den von ihm vorge

ſchlagenen Maßnahmen einverſtanden geweſen ; er

habe ihr erklärt, daß er , ſobald die Gen. eingetroffen

ſei u . der Kl. an ihn gezahlt habe, ihr Mitteilung

machen werde, ſie brauche dann nur zu ihm zu kommen,

um die Aufl. zu erklären . Als dann der Kl. einige

Tage ſpäter zu ihm gekommen ſei, um ſich nach der

Gen. zu erkundigen, habe er ihun geſagt, daß dieſe

erteilt ſei, u. er habe ihm geraten, die Befl. alsbald

davon in Kenntnis zu ſeßen . Ebenſo habe er vom

MI . im allgem . den Auftrag gehabt, alles zu tun, um

den Vertr. zur Wirkung zu bringen . Ob dies aus

reicht, um den Notar für ermächtigt anzuſehen , die

Gen. u. deren Erteilung an ihn für die Bekl. bei dem

VormGer. zu beantragen u. ebenſo für ſie die Gen.

dem Kl . mitzuteilen, fann unerörtert bleiben . Denn

ſelbſt die Annahme, die Ermächtigung für den Notar

ſei ſo weit gegangen , wie es der Kl . behauptet, würde

dann nicht ausreichen, wenn der Notar von ihr nicht

den vorgeſehenen Gebrauch gemacht hätte. Dieſen

Gebrauch aber verneint das BerG . Der Notar hatte

noch am Tage des Vertragsſchluſſes an das VormGer.

geſchrieben. Aus dieſem Schreiben entnimmt das Urt.,

daß der Notar ſelbſt der vom Ber8 . vertretenen Auf

jaſſung war. Denn er bitte nicht, ihm die Entſch . be

fannt zu geben, ſondern nur um Mitteilung, ob dem

Antrag entſprochen werde, u . ſeine Bitte begründete

er damit, er wolle dann (mit Rückſicht auf den Eiſen

bahnerſtreit) die Bell. beſtellen, damit ihr beim AG.

die Gen. eröffnet werden könne. Das Ber8. entnimmt

aus dieſem Vorſchlag, daß der Notar ſich ſelbſt nicht

für berechtigt gehalten habe , die Gen. für die Bell .

in Empfang zu nehmen , u . er auch gar nicht als deren

Bevollmächtigter handeln wollte, vielmehr nur die

unmittelb . Eröffnung durch das Ger . an die Bell.

vorbereiten wollte. Es fann dahingeſtellt bleiben, ob

der Notar ſich nicht der Bell . gegenüber zum Empfang
der Gen. für berechtigt halten mochte . Denn jedens

5523 n .

IV.

Wann fann der Notar als ermächtigt gelten , die

vormundſchaft&gerichtl. Genehmigung (= Gen.) eines

Vertrags entgegenzunehmen u . dem anderen Teil be

tanut zu geben ? Das Ber8. hat die Klage auf Auf

laſſung des dem Al . durch not. Vertr . verkauften Grund

ſtücs abgewieſen, weil mangels Beobachtung der Beſt.

der SS 1828, 1829 BOB. fein bindender Vertr. Zu

ſtande gekommen ſei . Da es ſich um den einheitl.

Verkauf eines Grundſtüds handelt, das der Bell. ge

meinſam mit ihrem , von ihr vertretenen minderj . , mit

verfl . Sohne gehört , jo bedurfte es gemäß $$ 1686,

1643, 1821 Nr. 1 BGB. der vormgerichtl. Gen. Iſt

der Vertr. hinſichtl. des minderj . Sohnes nicht wirf
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falls hat er dem Ger. gegenüber davon keinen Gebrauch

gemacht u . konnte dies auch nicht tun, da der dem

Ger. überreichte Vertrag keine derartige Ermächtigung

enthielt u . das Ger. alſo die Gen. ihm für die Beli.

gar nicht hätte erteilen dürfen. Daß aber das Vorm.

Ger. die Eingabe nicht in dem vom Kl. vertretenen

Sinne verſtanden hat, ergibt ſich daraus, daß es die

Gen. der Bekl . ſelbſt hat zuſtellen laſſen (am 4. Juli

1919). Der Notar iſt nur mündlich von der Gen.

verſtändigt worden. Sonnte daher die Bekanntgabe

an den Notar die Zuſtellung an die Bell . nicht er

ſeßen, ſo konnte auch durch Mitteilung des Notars

von der Gen. an den Kl. die Gen. vor dieſer Zu

ſtellung gemäß § 1829 Abſ. 1 BOB. nicht wirtſam

werden. Nach der Zuſtellung an die Befl . hat dieſe

dem Kl. aber überhaupt feine Mitteilung zugehen

laſſen , ſie hat vielmehr ihm geſchrieben , daß ſie nicht

bei dem Vertr . ſtehen bleiben wolle ; dazu war ſie

befugt, ohne eine Vertragspflicht zu verleßen oder eine

unerl., insbeſ . eine ſittenwidrige Handlung zu begehen .

( Urt. d . V. ZS. d . 24. Juni 1922, V 632/21).

5520 n .

müſſen u . es für geboten gehalten , ſie für den Fall,

daß ſie Erbin werden ſollte, ſoweit geſeßlich zuläſſig, zu

beſchränken. Damit bejaht das Berő. zugleich gemäß

8 2085 BGB. die Frage, ob ſie die TV . -ung auch im Fall

der Unwirkſamkeit der neu vorgenommenen Erbein

ſegungen angeordnet haben würde. Eine ſolche Auß

legung wird dem Teſt. v. 10. Dkt . 1918 nicht gerecht.

Im Eingang werden alle früheren leştw . verf. des

Erbl . , alſo auch die v . 18. Juli 1892 aufgehoben. Es

folgen Erbeinſeßungen u. Vermächtniſſe, denen ſich die

Anordnung der TV .-ung anſchließt. Alle dieſe Beſt.

bieten keinen Anhalt für die Annahme, daß die Erbl.

die TV . -ung auch für den Fall des Erbewerdens der

Kl. gewollt oder auch nur an dieſen Fall gedacht habe,

zumal da ſie der Ál. das Pflichtteil vermacht hatte.

Gerade die Aufhebung des früheren Teſt ., nach dem

allein ein Erbrecht der Kl . in Frage kam , ſteht der

Anſicht des BerG . entgegen . Gründe dafür, daß die

Erbl. troß der Aufhebung mit Erbanſprüchen der Kl .

gerechnet hat, ſind nicht angegeben . Iſt aber die

Auslegung des Ber6 . nicht haltbar, war vielmehr

die TV.rung nur zur Ausführung der neuen Erbein

ſeßungen u . Vermächtniſſe angeordnet u. waren dieſe

unwirtjam , ſo muß dies auch die Unwirkſamkeit der

Ernennung des TV.ers zur Folge haben. Hiernach

kann die Abweiſung der Klage gegen den Bell. zu 6

auf Herausgabe nicht damit begründet werden, daß er der

Al . gegenüber als wirkſam beſtellter TV . zum Beſiße

berechtigt ſei. Ebenſowenig iſt aus dieſem Grunde

der Anſpruch gegen die Bell. 1-5 auf Einwilligung

in die Herausgabe abzuweiſen . Die Abweiſung war

auch nicht etwa aufrecht zu erhalten, ſoweit Verur

teilung dieſer Bekl . zur Herausgabe des Nachl. ver

langt worden iſt. Die Klagebegehren auf Heraus

gabe u . auf Einwilligung in die Herausgabe ſtehen

im Verhältnis des Hauptantrages zum Eventual

antrag : mit dem zweiten Antrag wird gegenüber dem

erſten nicht etwas anderes, ſondern nur ein Minderes ge

fordert . Alsdann iſt aber nur ein Anſpruch erhoben

u . es kann nicht über beide Anträge getrennt u . ſelb

ſtändig erkannt werden. Da feſtſteht, daß die Bell .

zu 1-5 überhaupt nicht im Beſiß des Nachl. ſind, alſo

nur der Eventualantrag in Frage kommt, bedarf es

übrigens feines beſ. Ausſpruchs wegen des Fauptan

trages . Was den Feſtſtellungsanſpruch gegen den Bell.

zu 6 anlangt, ſo iſt allerdings der Streit um das Bes

ſtehen oder Nichtbeſtehen des Erbrechts in der Regel

nur unter den Erben , nicht aber zw . dieſem u . dem

TV. auszutragen. Um eine ſolche Streitfrage handelt

es ſich hier nicht. Die Kl . verlangt die Anerkennung

des Befl . zu 6 , daß die leytw . Verf. v . 10. Okt. 1918 u .

der Nachtrag v . 10. Oft. 1919 unwirkſam ſeien. Auf

dieſen Verfügungen beruht aber die Rechtsſtellung des

Bell . als TV ., die von der Kl . beſtritten wird . Ihm

gegenüber ſoll durch das Feſtſtellungsurteil nicht ſo

wohl der Streit um das Erbrecht als vielmehr der

um ſeine Eigenſchaft u. Rechtſtellung als TV. ent

ſchieden werden. Inſofern beſtehen gegen ſeine Paf

fivlegitimation keine Bedenken . Es fehlt auch nicht
an einem Feſtſtellungsintereſſe der Kl . , da ihr Heraus:

gabeanſpruch von der Vorfrage abhängt, ob der Befl.

durch wirkſameleßtw. Verf. zum TV . beſtellt iſt. ( Urt.

des IV . ZS . vom v . 299. Mai 1922, IV 466/22 ).

V.

Wirtjamfeit der Ginjetung eines Leftament& boll

ſtredero (=IB. ) bei Unwirtjamfeit der Grbeinjegungen?

Baffidlegitimation desIV.gegenüber einer Klage auf
Herausgabe des Nadlaſies. Durch gemeinſchaftl. Leſt. .

12. Juli 1892 haben die Eheleute Hermann u. Erneſtine

geb. E.,ſich gegenſeitig zu Erben eingeſetzt u. beſtimmt,

daß nach ihrem beiderſeitigen Ableben ihr einziges Kind

Karl B. Univerſalerbe ſein ſolle. $ 4 des Teſt. beſtimmt:
„ Dem Leßtlebenden iſt geſtattet, Abänderungen zu machen

u . Verfügungen zu treffen , wie er es für unſern Erben am

zwedmäßigſten hält.“ bermann B. iſt 1895, Karl B.

1913 geſtorben . Die Witwe des Hermann B. hat durch

Leſt. v . 10. Oft. 1918 die Befl . z11 1–5 zu ihren Erben

eingeſeßt, der Kl . den Pflichtteil zugewieſen u . in § 6 des

Teſt. den Bell . zu 6 als TV . ernannt . Durch ein weiteres

Leſt. v . 10. Oft. 1919 hat ſie die Kl.,das einzige Kind ihres

Sohnes Karl B., enterbt. Dieſe hat gegen die einge

ſepten Erben ſowie gegen den TV. Klage aufHeraus.

gabe des Nachlaſſes oder im Falle Nichtbeſiges auf

Einwilligung in die Herausgabe, gegen die Erben allein

zugleich Klage auf Anerfennung ihrer Nichtberechtigung

erhoben . Das BerG . hat durch Teilurteil die Klage

gegen den TV . ganz abgewieſen, gegen die übrigen

Bell. ſoweit, als von ihnen die Herausgabe u . die Ein

willigung in die Øerausgabe verlangt wird . Die Rev.

hatte Erfolg .

Gründe : Das Ber0 , nimmt an, daß die Erbein

lebung der Befl. 1-5 inf. der Bindung der Erbl. an

das gemeinſchaftl. Teſt. v . 18. Juli 1892 unwirkſam

ſei u. daß die Kl . als Erſaßerbin an die Stelle ihres

Vaters getreten ſei. Es weiſt gleichwohl die Klage

3. T. ab, weil die auf Grund des § 4 des Teſt. durch

die Witwe erfolgte Ernennung des Bell . zu 6 zum

TV. auch bei Unwirkſamkeit der ſpäteren Erbeinſeßungen

nach § 2085 BOB.nicht hinfällig geworden ſei . Als

TV . ſei der Befl. zur Herausgabedes Nachl . nicht ver

pflichtet; gegenüber dem Feſtſtellungsanſpruch jei er

nicht legitimiert. Die Bell. zu 1–5 befänden ſich nicht

im Beſit des Nachlaſſes. Der Rev. war der Erfolg

nicht zu verſagen . Das BerG . folgert aus 4 des Teſt. v.

18. Juli 1892, daß auch Beſchränkungen des Erben Karl

B. durch den Lektlebenden, wohin die Einſeßung eines

TV. zu rechnen ſei, nach dem Willen der Erbl. zuläſſig

ſein ſollten. Es nimmt weiter an , daß die Witwe B. in

dem Teſt. vom 10. Oft . 1918 den TV . nicht bloß zur Aus

führung der unwirfjamen Erbeinießungen dieſes Teſt ,

ſondern zugleich für den Fall einer Erbfolge der Ml. als

Erſaßnacherbin eingeſeßt habe. Mit der Möglichkeit der

Geltendmachung von Erbanſprüchen durch dieſe habe

fie bei der Errichtung des erwähnten Teſt. rechnen

.

549 )
n .

VI .

Unabwendb. Zufall (3PO. $ 232). Ueberwachung

der Friſtſachen durch die Augeſtellten des RA. Das

Wiedereinſeßungsgeſuch der Bell . war darauf geſtüzt,

daß ihr Prozeßbevollm . RA . W. in ſeinen Handaften

die Ueberſendung des Urt. an RA . L. behufs Einlegung

der Berufung u. zugleich eine Friſt von 2 Wochen zur

Wiedervorlegung der Aften verfügt habe. Durch ein

Verſehen des Büroperſonals ſei aber weder die Ueber
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ſendung des Urt. ausgeführt noch die Friſt vermerkt

worden. Erſt nach Ablauf der BerFriſt habe NA . W.

bei Durchſicht der Handakten das Verſehen bemerkt.
Die Friſtjachen würden zwei Angeſtellten übergeben,

damit Verſehen vermieden würden. Das Bero. ver

ſagte die Wiedere . Die Rev. blieb erfolglos.

Gründe : Nach 8-32 Abſ. 2 BPO iſt eine Verſäu

mung, welche in der Verſchuldung eines Vertreters ihren

Grund hat, nichtunverſchuldet; das Berſchulden einesAn

walts als Parteivertreter ſchließt die WiederE. aus. Das

Verſchulden eines Angeſtellten des Projeßbevollm .

jedoch iſt zwar gemäß §278 BOB. vom Prozeßbevollm.

ſeiner Partei gegenüber ſchuldrechtlich zu vertreten,

dagegen nicht ein Verſchulden des Vertr, der Partei

i . S. von § 232 Abſ. 2 ZPO. Das ſchuldhafte Ver

halten des Büroperſonals eines Anw . kann deshalb

einenunabwendb. Zufall darſtellen, für den der Anw .

prozeßrechtl. nicht verantwortlich iſt u. der ſomit auch

der Partei zugute kommt. Der Anw. hat aber durch

allgem . Anordnungen u. Einrichtungen, ferner durch

ſorgfältige Auswahl u . Ueberwachung ſeines Perſonals

dafür zu ſorgen, daß Verſehen ſoweit möglich vermieden

u. die Parteien vor Schädigungen bewahrt werden .

Dies gilt auch für die Behandlung von Friſtfachen ,

welche die größte Peinlichkeit u . Genauigkeit erfordert.

Durch die Anlegung des Kalenders, in welchem der

Friſtablauf für jede Sache eingetragen wird, u . durch

deſſen tägl. Einſicht oder ähnl. Schußmaßnahmen läßt

ſich die Einhaltung der Friſten ſichern . Insbeſ. fann

jo die Kontrolle der Rechtsmittelfriſten hinreichend

geübt werden . Dem RA. iſt die Führung derartiger

Kalender u. Liſten nicht perſönlich zuzumuten ; er fann

dieſe Arbeit erprobten u . gewiſſenhaften Angeſtellten

anvertrauen (ROZ. 96 , 322). Jmmerhin muß die

Anwendung der vernünftigerweiſe zu erwartenden u .

den Umſtänden angemeſſenen äußerſten Sorgfalt in

ſo wichtigen Angelegenheiten verlangt werden. Hier

iſt nur glaubhaft gemacht, daß die Friſtfachen zwei

Angeſtellten übergeben werden, damit beim Notieren

der Friſten kein Verſehen vorkommt. Die Aften , in

denen zunächſt Verfügungen zu erledigen ſind, gehen

zuerſt durch die pand von drei Angeſtellten u. erſt

nach Erledigung der Schreiben an jene beiden anderen

Angeſtellten zur Notierung der Friſten. Iſt hiernach

auch eine gewiſſe Gewähr für die richtige Notierung

geſchaffen , ſo iſt doch nicht dargetan, daß jo wichtige

u. eilige Verfügungen , bei denen wegen Friſtablaufs

ein Rechtsverluſt droht, alsbald in den ordnungs

mäßigen Geſchäftsgang geraten u . hierüber eine aus

reichende Kontrolle geübt wird . Werden dieſe Vers

fügungen nicht rechtzeitig ausgeführt, ſo iſt die ſpätere

Notierung der Friſt zur Wiedervorlegung durch zwei

Angeſtellte zweclos. Deshalb muß gerade bei Nechiss

mittelſachen die alsbaldige Erledigung der die Ein

legung von Rechtsmitteln betr . Verfügungen geſichert

u . einer beſ. Kontrolle unterworfen ſein. Nach dieſer

Hichtung ergibt aber die Begründung des Geſuchs

nichts; nicht einmal die Urſache der Friſtverſäumung

iſt aufgeklärt . (Urt. d . V. ZS. v . 6. Mai 1922, V 569/21).

hörendes u . im Außenröhrenneß noch indeſſen Gewahr

ſam befindl. Gas ohne weiteres den im þaus ange

brachten Verbrauchsſtellen zugeſtrömt. Wieſich der

ordnungsmäßige Uebergang von Beſitz u. Eigentum

an dem in einer Straßenleitung befindl. Gas von der

Gaswerksverwaltung auf den Verbraucher bereits da

durch vollzieht, daß dieſer das Gas durch die der Er

anittelung der Verbrauchsmenge dienende Gasuhr

ſtrömen läßt, ſo hätte ſich durch den Anſchluß der

fertigen Nebenzuleitung des Angekl. an die Haupt

leitung alsbald ein ſeinem Willen entſpr . Uebergang

des damit in jene abgeleiteten Gaſes aus dem Ge

wahrſam des Werts in den des Ángefl . ſelbſttätig

vollzogen . Derſelbe Vorgang würde ſich auch ſpäter

immer wiederholt haben, ſo oft beim Deffnen eines

Gashahnes im Hauſe neues Gas in die Nebenleitung

nachſtrömte. Damit hätte der Angetl . nach Ber

ſtellung der Verbindung zw . dieſer u . der Außen

leitung des Gaswerks das in jene übergegangene Gas

dieſem jeweils ſchon, bevor es ver braucht wurde, in

der Abſicht rechtswidriger Zueignung weggenommen ,

ganz gleichgültig, von wem es ſpäter verwendet wurde

(NOSt. 11, 117 ; 47, 324) . Ob in dem Beginn der

Baues der Geheimleitung bereits ein Anfang der Aus

führung des Diebſtahls oder nur eine ſtrafloſe Vor

bereitungshandlung dazu lag, läßt ſich nur nach der

Art ihrer Vornahme von der Außenleitung oder der

Hausleitung aus beurteilen ; denn über die Vorberei

tung hinaus war das Diebſtahlsunternehmen jeden

faus erſt dann gediehen , wenn durch die Bauarbeiten

an der Nebenleitung ſchon eine unmittelbare Gefähr

dung des Gasvorrats des Gaswerts in der Hauptleis

tung eingetreten, d . h . deſſen zuvor noch unbeeinträchtigt

beſtehende tatſächl . Herrſchaftüberdas darin befindl . Gas

durch die Arbeiten des Angefl. mit dem Ziel ihrer gängl .

Beſeitigung ſchon erſchüttert worden war. Nach dem feſt

geſtellten Sachverhalt hatte der Angekl. bereits eine zwei

Außenleitungsrohre verbindende Muffe unter der Frei

treppe ſeines Hauſes durch ein T - Stüc erſeßt, an das die

unter Umgehung des Gasmeſſers herzuſtellende ges

heime Nebenleitung angeſchloſſen werden ſollte. Aus

dieſer war auch lyon Gas in ſolchen Mengen ausgeſtrömt,

daß der Angefl. daneben mit einer Rohrzangeu. einem

in das T - Stüd paſſenden Verbindungsrohr verſehen,

das durch ein friſchgebrochenes Mauerloch nach der

Hausinnenleitung angebracht werden ſollte, bewußtlos

aufgefunden wurde . Ob durch dieſe die gerſtellung

der geheimen Nebenleitung bezwedenden Arbeiten der

Schuß des früheren Herrſchaftsverhältniſſes des Gas

werts über das Gas gegen den geplanten Diebseingriff

des Angell. bereits derart geſchwächt war, um darin al

lein für alle Fälle ſchon einen Anfang von deſſen Ausfüh .

rung erblicken zu fönnen, mag fragwürdig erſcheinen ; un

bedingt zu bejahen iſt die Frage aber jedenfalls des

halb , weil es ſich in Wirklichkeit nicht bloß um den

Verſuch eines einfachen, ſondern um den eines ſchweren

Diebſtahls gemäß § 243 Nr. 2 StGB . handelte. Die

Stelle, an welcher der Angefl. die Außenleitung des

Gaswerfs durch die Beſeitigung der Muffe geöffnet

hatte , befand ſich zw . nicht innerh. eines Gebäudes ,

aber in ſeinem das Þaus umgebenden vollſtändig ein

gezäunten Hof u. ſomit innerhalb eines ,umſchloſſenen

Raumes “. Dieſe Eigenſchaft verlor der Qof auch das

durch nicht, daß die pojtüre tagsüber wohl „meiſtens

offen ſtand“. Dadurch , daß die Türe während des

Difenſtehens von jedermann als Zugang benutzt werden

fonnte, hörte der Hof bloß auf ein verſchloſſener Raum zu

ſein , umſchloſſen blieb er aber auch dabei noch . Dazu ge:

nügt es, daß der Hof durch ſeine Einzäunung nach

der Verkehrsanſchauung für die darin befindl. Sachen

Shuß gegen das unbefugte Eindringen Dritter ge:

währte u . feine Lücke vorhanden war, die ſtets frei

u . unbehindert für jedermann benukbar war. Durch

das fraglos nicht ohne eine gewiſſe Straftaufwendung

erfolgte Auseinandernehmen der mittels der Muſſe ver

5522 n .

B. Strafſach e n .

Verſuch des Gasdiebſtahls durch Bau einer Ge

heimleitung. Nach tatrichterl . Feſtſtellung hat der An

gefl . in der Abſicht, dem Gaswerk gehöriges Leuchtgas

ſich widerrechtl . zuzueignen , als „ Berufsinſtallateur“

nicht nur deſſen Gasleitungsrohre unter der Freitreppe

ſeines Vauſes auseinandergenommen , ſondern bei der

Entdedung mit dem Bau einer den Gasmeſſer in ſeinem

Keller umgehenden verborgenen Nebenzuleitung zu

ſeiner Hausleitung bereits begonnen gehabt ; durch

ſie wäre nach ihrer Fertigſtellung dem Gaswerk ge
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bundenen Leitungsrohre hat der Angekl. aber auch
innerh. des umſchloſſenen gofraumes ,ein Behältnis er
brochen“, um das " darin verwahrte Gas fich ſpäter
andauerndzueignen zu können. Dadurch hat er mit
einer zum geſeßl. Tatbeſtand des § 243 Nr. 2 SIOB.
gehörenden ñandi. nicht bloß begonnen, ſondern dieſe
ſogar ſchon beendet gehabt, als er durch das Ein
atmen des Leuchtgaſes an der Vollendung behindert
wurde. Er kann deshalb durch ſeine Verurteilung bloß
wegen Verſuchs eines einfachen Diebſtahls jedenfalls
niet beſchwert ſein . Der Annahme eines verſuchten
ſchweren Diebſtahls ſteht auch weder entgegen , daß der

Dieb Eigentümer des umſchloſſenen Maumes war u .
innerhalb deſſen wohnte, noch daß das Gas nicht aus

dieſem entfernt, ſondern in dem darin befindl. Haus
verbraucht werden fodte . (Urt. d . I. StrS . vom 30.Mai

1922, 1 D 1225/21)
5506 n .

eli

Oberſtes
Bandesgericht.

A.
givilſachen .

I.

Bollſtredung einer anf ausl . Währung lautenden

Forderung. Zahlungozeit i. S. des § 244 II BGB.

iſt nicht die Zeit der Falligteit , ſondern der Zeitpauft,

in dem die Zahlung tatſächlich geleiſtet wird. Bei

der Zwangebollſtr. durdh Gintragung einer Zwang&hyp.

auf Grund eines auf eine ausl. Währung lautenden

Titels iſt für die Ilmrechnung in die
Reichowährung

der Kurs des Tages maßgebend, an dem der Untrag

eingereicht wird. In einem Rechtsſtreite zw . einer

Schweizer Bank u . demFabrikanten M. wurde vor

dem inl. ProzGer. ein Vergleich geſchloſſen. M. er

kannte an, der Kl. 13 651 Schweizer Fr. nebſt 7 %

Zinſen ſeit 30. Sept. 1921 zu ſchulden, u. verpflichtete

ſich, dieſen Betrag nebſt den weiteren Zinſen bis zur

Zahlung am 1. Mai 1922 zu zahlen. Auf Grund

dieſes Vergleichs ſtellte die Bant an das GrBA . den

Antrag , zugunſten zweier
Teilforderungen von je

643 379 M Zwangshyp. auf zwei Anweſen einzutragen.
Zur Begründung wurde beigefügt, aus dem Vergleiche

chulde M. noch 10 458,20 Franken nebſt Zinſen in

Höhe von mindeſtens 742 Franfen, daher zuſammen

11 200 Franken ; am 31. Juli 1922 ſei der Wert von

100 Schweizer Franken gleich 12715,90 M geweſen ;

die Reſtſchuld des M. betrage daher, umgerechnet in

deutſche Reichswährung,am 31. Juli 1922: 1286 758 M.

Das Örbu. hat abgewieſen, weil der Umrechnung in

die deutſche Währung der Sturs vom 1. Mai 1922 als

dem vereinbarten Zahlungstag zugrunde zu legen

ſei. Die Beſchw . wurde
zurüdgewieſen. Auf weitere

Beſchw . hat das Oblo. die Sache gem . § 79 Abſ. 2
GBÓ. dem RG . vorgelegt.

Gründe : 1. Es iſt zunächſt zweifelhaft, ob der
Antrag überhaupt zuläſſig iſt.

Vorausſetzung iſt, daß

der
Antragſtellerin eine „

Geldforderung“ zuſteht. Ob

eine in ausl. Währung (= W.) ausgedrückte Forde

rung eine „
Geldforderung“ iſt, die nach SS 803——882

ZPO . zu vollſtreden iſt, iſt beſtritten. Die Frage

wird u . a . bejaht von Stein, Stomm . 3. 3 PO. 10. Aufl.

Vorbem . I , 1 vor $ 803 ;Staudinger,
Geſamtnachtr. 8.

Komm . 3. BOB. , 1922, S. 73 u . a. , dagegen ſoll nach

Wach (JW . 1920, 658) eine ſolche Forderung gemäß

§ 884 ZBO. vollſtreckt werden , nach Nußbaum (JW.

1920, 16 , 891, 910 ; ebenſo Weinhagen JW . 1920,
595 ) gemäß § 887 ZPO . Marquardt (L3. 1922, 278)
erachtet dieſe ſämtl. Wege für gangbar . Der Sen.

ſchließt ſich , insbeſ. im Hinblick auf die Verkehrsan

ſhauung, die auch eine in ausl. W. ausgedrüďte

Forderung als „
Geldforderung" erachtet, der erſten

Meinung an ; ob dieſe Anſicht auch zutrifft, wenn eine

nicht amtlich notierte W. in Frage ſteht, kann hier
dahingeſtellt bleiben .

2. Nach BGB. § 244 Abſ.1 kann eine in ausl.

W. ausgedrückte Geldſchuld im Inlande in MeichsW.

gezahltwerden, es ſei denn, daß Zahlung in aust.
W. ausdrüdlich bedungen iſt. Sie wird gemäß § 244

Abſ. 2 nach dem Kurswerte umgerechnet, der 2. 3. der

Zahlung für den Zahlungsort maßgebend iſt. Die
Vorausſeßungen des § 244 ſind gegeben. Die angef.

Entſch. nimmt an, daß Zeit der Zahlung i. S. des

§ 244 Abſ . 2 der Zeitpunkt der Fälligkeit ſei. In dem

Beſchl. der ver. 35. des RG. v. 24. Jan. 1921 (RGB.

101, 313) iſt jedoch überzeugend dargelegt, daß „Zeit
der Zahlung“i. S. des § 244 Abf.2 nicht die Zeit
der Fälligkeit, ſondern der Zeitpunkt iſt, in dem wirklich

gezahlt wird. Der Sen. tritt dieſer Auslegung bei.

3. 244 BOB. verleiht nur dem Schuldner das
Hecht, eine in fremder W.

außgedrüdte Oeldſchuld

durch Zahlung in Meichsw . zu tilgen . Ob ſich daraus

das Recht des Gläubigers ergibt, faus der Sch. in

Berzug geråt, nach eigener Wahl Zahlung in ausi.

oder in Reichsw . zu verlangen, bedarf hier nicht der
Entſcheidung, da ſich aus anderen

Erwägungen die
Unanwendbarkeit des § 244 ergibt. Jhrem Wortlaut

nach hat die Beſt.
unzweifelhaft nur die freiw.Zahlung

des Sch. im Auge. Allerdings kann ſie auch bei der
Zwangsvollſtr. Beachtung fordern, jedoch nur inſoweit,

als eine entſpr.
Anwendung des ihr zugrunde liegens

den
Rechtsgedankens hier möglich iſt. Der Grundſaß,

daß der Gl. durch die Zahlung in ReichsW. denſelben
Vermögenswert erhalten muß, den er bei Zahlung

in ausi. W. erhalten haben würde (NO3. 101, 313),

läßt ſich z . B. ohne
Schwierigkeit bei der Pfändung

von Geld (GPO. 8 815)
verwirklichen : Der GerVollz.

hat in dieſem Falle ſovielGeld zu pfänden u. an den

Ol. abzuliefern, als dem Kurswert der ausl . W. am

Tage dieſer VollſtrHandl . entſpricht (Brodmann in

JW. 1921, 442). Bei der
Zwangsvollſtr. in das

unbewegl. Vermögen durch Eintragung einer SichHyp .

dagegen handelt es ſich nicht umendgültige Befriedi:

gung des Gl., ſondern nur um ſeine Sicherung ; ob

u. in welchem Umfang der Anſpruch des Gl. durch
geführt wird, läßt fich 2. 3. dieſer

Vollſtröandl. noch

nicht vorherſehen. Eine entſpr. Anwendung des § 244

auf den Fall der
Zwangsvollſtr. aus & 866 3 BÓ. iſt

daher nicht tunlich.

4. Nach § 28 Sa 2 OBO. ſind die in das GrB .
einzutragenden Geldbeträge in Reichs w . anzugeben ;

(die VO, v . 13. Febr . 1920, ROBI. 231 , kommt nicht

in Betracht, da Eintragung in ausl. W. nicht bean

tragt iſt ). Dieſe Vorſchr. gilt auch für ZwHyp.; lautet

der VolſtrTitel auf eine in ausl. W. ausgedrüďte

Geldſchuld, ſo muß dem Antrag an das GBA. die

Umrechnung beigefügt u . die Richtigkeit der Umrech

nung vom GBA. nachgeprüft werden. Welcher Zeit

punkt für die
Umrechnungmaßgebend ſein ſoll, darüber

enthält die OBO. teine Vorſchr.; es muß daher auf

allgemeine Erwägungen
zurückgegriffen werden. Der

Tag der Fälligkeit kann
ebenſowenig wie im Falle

des $ 244 BOB. maßgebend ſein (vgl. NO3 . 101,313);

es kann alſo nur in Frage kommen, ob die Zeit des

Antrags oder die Zeit der
Eintragung zugrunde zu

legen iſt. Entſcheidet man ſich für die legtere Anſicht,

ſo kann das nurmit der
Einſchränkung geſchehen, daß

keinesfalls ein höherer Markbetrag, als beantragt,
eingetragen werden darf, ſelbſt wenn ſich ſeit Ein

reichung des Antrags der Kurs verſchlechtert hat. Ein

Ýinausgehen über den Antrag des Gl. iſt dem GBA .

nicht geſtattet.
Andererſeits läuft hienach der GI .

Gefahr, daß ſich in dem Zeitraum zw . Einreichung u .

Eintragung die deutſche Valuta weſentlich beſſert, der

Betrag der Forderung in ReichsW. daher erheblich

hinter dem Betrag zurüdbleibt, auf deſſen Sicherung

der Gl . 3. 3. ſeines Antrags ein
wohlbegründetes

Recht hatte . Es iſt daher gerechtfertigt, den Zeitpunkt
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?

des Antrags für maßgebend zu erklären , die Um : ! nachfolge, die das geſamte bisherige Geſellſch Verm .

rechnung alſo nach dem Kurswert am Tage der Ein- ohne weiteres ergreift, ohne daß es noch eines beſ.

reichung des Antrags beim GBA vorzunehmen . Der uebertragungsaftes – wie der Auflaſſung — bedürfte .
Sen, würde daher der weiteren Beſchw . ſtattgeben u. Der das Geſchäft fortſegende Geſellſchafter dereinigt

das GBA. anweiſen , der Umrechnung den Kurs 21- von der Vereinbarung an alle bisherigen Geſellſch.

grunde zu legen, den am 2. Aug. 1922 Schweizer Fr. Rechte in ſeiner Perſon. Davon abzugehen , liegt kein

an der Börſe hatten . Er iſt aber darin gehindert, Grund vor trop der Einwendungen, die dieſe Meinung

weil dasHammo. in einem Beſchl. vom 4. Mai 1922 im Schrifttum gefunden hat . ( Beſchl. d . ZS. v . 16. Sept.

(OLG . 42, 163) eine abweichende Auffaſſung vertritt . 1922, III 92/1922)
M.

Hienach ſoll ſich die Eintragung einer Zw.yyp. für

eine Valutaſchuld nur verwirklichen laſſen, wenn für B. Strafſachen.

die vom Antragſteller nach § 28 GBD. vorzunehmende, I.

vom GrundbuchR. nachzuprüfende Umrechnung fraft

beſ. Vereinbarung ein Zeitpunkt zugrunde gelegt Bum RapFi6 . Borausjekung der Verfallerklärung

werden kann, dermit der Eintragungzuſammenfält
insbeſ. bei Miteigentum u. Geſamteigentum . Der Kauf

oder vor ihr liegt. Anderenfalls beſtehe die Möglich :
mann A. in A. (Deutſchland ) hatte im Sept. 1921 bei

feit, daß bei Zugrundelegung des bei der Eintragung
Ueberſchreitung der Reichsgrenze noch Tirol 121 300 M

beſtehenden Aurſes eine Grundſtücksbelaſtung eintritt, u . 141 400 öſterr. Kr ohneErlaubnis der FinBeh . bei ſich.

die ſich bei Steigen der deutſchen Valuta ſpäter als Er wurde vom ShOer. wegen Berg. nach SS 1 , 7 , 15

zu hoch herausſtellt. Da eine beſ. Vereinbarung dieſer
Stap FIG . v . 24. Dez. 1920 verurteilt . 141 000 Kr .

Art hier nicht nachweisbar iſt, würde alſo nach der u . 118 000 M wurden für verfallen erklärt. Die auf

Anſicht des AG. die Eintragung einer Zwõyp. unzu
den Ausſpruch über die Verfallerklärung (VE . ) be

läſſig ſein (f . a . JW. 1921 , 1328 u . Marquardt in ſchränkte Berujung des A. wurde zurü & gewieſen.

L3. 1921 , 281). Der Sen , fann dieſer Anſchauung
Auch die Rev. des A. wurde aufgehoben u . zu rückver

nicht beitreten . Das KG . hebt ſelbſt hervor, daß es
wieſen.

auch bei der Vollſtr. in bewegl. Vermögen zu einer
Gründe: A. iſt Teilhaber der im Wandelsreg .

Ueberpfändung tommen fann . Daß bei Umrechnung nicht eingetragenen offenen pandelsgeſ. (OHO .) Gebr. B.

nach dem Kurs 3. 3. des Antrags eine Sichøyp. ein
in A., die mit Kraftfahrzeugen handelt . Die beiA. gefun

getragen wird, die ſich möglicherweiſe (bei ſpäterem
denen Beträge rührten von Zahlungen der Kundenan die

Steigen der Valuta ) als zu hoch erweiſt, kann nicht
Firma her. Sie waren Eigentum der Firma, für die

ausſchlaggebend fein , da die Sichəyp. in ihrem Bes d. mit dieſem Gelde in Oeſterreich ein Straftfahrzeug er

ſtande von der Þöhe der Forderung abhängt (BOB.
werben ſollte. Die Strk.nahm ein Geſamthandsverhält:

$ 1184) . Die Meinung des ko . verſchränkt dem Ol .
nis zw . A. u . den anderen Teilhabern der Firma an . Die

ohne zwingenden Grund eine von der 3PO. ausdrück Geſellſch . habe durch ihn Geſchäfte in Oeſterr. ſchließen

lich eröffnete Möglichfeit der Vollſtr. u. nötigt ihn ,
wollen. Gemäß § 14 HOB. Fei A.geſchäftsf. Geſellſch. ge

falls der Sch. lediglich unbewegl. Vermögen beſißt,
weſen . J. S. des § 15 des Kap FIG.ſeideshalb davon aus

den umſtändlicheren, foſtſpieligeren u. für den Sch.
zugehen, daß dem A. die Vermögenswerte gehörten .

drütenderen Weg der ZwVerſt . oder Ziv Verw . zu
Die Rev. erachtet die Firma nicht als OHG . , weil ſie

wählen . Daß die Wahl eines einwandfreien Zeit nichtin das Handelsreg. eingetragen iſt, ſondern als

punktes für die Umrechnung Schwierigkeiten bereitet,
Geſellſch . des bürgerl. R. Nach $ s 715 ff. BOB. gehöre

fann nicht dazu führen, eine dem Gl . genügende mildere
das beſchlagnahmte Geld nicht dem A., wenigſtens

Form der Zwangsvollſt. für ausgeſchloſſen zu erklären .
nicht alles. Bei Annahme einer DHO . fönne das

( Beſchl. d . ZSen . 25.Sept. 1922, III Nr. 91/1922 ). M.
Geld nicht eingezogen werden, weil die DHG . juriſt.

Perſon u . das Geld in ihrem Eigentum geſtanden ſei .

Zu dem gleichen Ergebnis führe auch die Meinung,

II .
daß zw . den Teilhabern ein Geſamthandsverh . beſtehe.

Die rechtl. Ausführ. der Strk. find unhaltbar. Maß

Bei Ausſcheiden eines Geſellſchafters einer offenen gebend iſt § 15 Kap FIG . v . 24. Dez. 1920 (ROBI. 1921,

HG. u . Uebernahme des Geſchäfts durch die anderen 33 ), der die vorſäßl. Zuwiderh . gegen die Vorſchr.

Geſellſchafter bedarf es feiner Auflañung der zum in § 1 Abſ. 1 u . § 7 unter Strafe ſtellt u . in Sat 4

früheren Geſellſchaftsvermögen gehörigen Grundſtüde. beſtimmt: „Die Vermögenswerte, auf die ſich die

R. V. ſtellte an dasAg. den Antrag, Grundſtücke, ſtrafb. Handl. bezieht, ſind ..., für verfallen zu er

die im Grø. auf die off. HO. W. & Cie. eingetragen klären, falls ſie einem Täter oder Teilnehmer gehören“ .

ſind, auf ihn als den nunmehrigen Alleininhaber um: Die Beſt. unterſcheidet ſich von den entſpr. Beſt. in

zuſchreiben . Der Antrag wurde zurückgewieſen, da die SS 4 u. 5 des alten Kap FIG . v . 8. Sept. 1919 (ROBI.

Auflaſſung nicht nachgewieſen ſei . Das 18. hat die 1540), die die VE.der Vermögenswerte in das Ermeſſen

Beſchw . zurücgewieſen . Auf weitere Beſchw . wurde des Ger. ſtellten u . nicht davon abhängig machten,

zurüdtverwieſen . daß ſie dem Täter oder einem Teilnehmer gehörten .

Gründe: Die off. HO . W. & Cie . , die zuletzt aus Nach den vom RO , aufgeſtellten Grundſäßen (ROSt.

V. u. L. beſtand, hat ſich aufgelöſt. V. hat das Ge- 46, 131 ; 50 , 386 ; 55, 12) war die VE , nach dem Gel.

ſchäft ohne Liquidation mit Üftiven u . Paſſiven allein v . 6. Sept. 1919 eine poliz . Maßnahme, die die Ver

übernommen u . führt es mit Genehmigung ſeines bis- bringung der Vermögenswerte ins Ausland verhindern

herigen Mitteilhabers fort . Nach den Grundſägen, ſollte. Nach dem Geſ. v . 24. Dez. 1920 iſt ſie eine Strafe.

die das Ro, in ſtändiger Rechtſpr. (ROZ. 65 ,227 ; 68, viernach kann die VE . nur gegen Perſonen ausgeſprochen

414 ; WarnE. 1919, 138) u . das Bayr. ObLG . (ZS . werden , die ſich vorſäßlich als Täter , oder ſonſtwie

12, 249, 271 , 291, 463; 14, 192 ; 17 B, 10 ; 18 B , 16 ) an einer der in § 15 S. 1 unter Straße geſtellten

aus § 738 BOB. I. $S 142, 145 DGB. entwidelt Handl , beteiligt haben. Denn die Strafe wird nur

haben, zieht eine derartige Vereinbarung die Rechts . von dem verwirkt, der die Handl. begangen hat. Die

folge nach ſich, daß der Anteil des ausſcheidenden VE. iſt deshalb ausgeſchloſſen, ſowohl wenn die Ver

Geſellſchafters an den zum Geſellſch Verm . gehörenden mögenswerte nicht dem Täter, ſondern einem Dritten

Gegenſtänden ohne weiteres an den übernehmenden gehören , als auch dann, wenn ſie dem Täter u. einem

Geſellſchafter übergeht u . deſſen Anteil zuwächſt . Dieſer nicht beteiligten Dritten gehören . Denn in lekterem Falle

Webergang, der nicht nur in den Fällen des § 142 würde bei VE . ein Unſchuldiger von der Strafe mitbe

VOB . , ſondern auch bei freier Vereinbarung beider troſſen . Das liegt zweifellos nicht i . S. des (Def . Dieſelbe

Geſellſchafter anzunehmen iſt, iſt eine Geſamtrechts- Frage ergibt ſich bei der Auslegung des § 40 StGB.
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Hier meinen einige Schriftſteller ( o Frant, Wachenfeld , II.

Schwarz u . wohl auch Olshauſen), daß die Einziehung

einer Sache, die im Miteigentum ( = ME.) des Täters
Die Gebühren des Sadhverftändigen uadh$ 5 ZSGebD .

oder eines Teilnehmers u . einer nicht beteiligten Perſon
werden nach den Saten des S 3 berechnet. Die Geb.

ſteht, nach den Grundſäßen des BOB. über das ME.
des Sachverſt. nach § 5 bemißt ſich nach den Geb.

nach Bruchteilen zuläſſig ſei. Aber die Auffaſſung
Säßen des § 3. DieLeiſtungsgeb . des § 3 erfolgt „ nach

des BGB. Vom ME.kann hier nicht in Betracht kommen.
Maßgabe der erforderl. Zeitverſäumnis im Betr. bis

Sie könnte von Bedeutung ſein , wenn nach dem Strafo.
M für jede angefangeneStunde.“ Die LeiſtungsGeb .

die Einziehung des Anteilsrechtes des ſtraffälligen
des § 3 wird ſonach für die durch die Anweſenheit an

ME. in Frage kommen könnte. Dann könnte man
der Gerichtsſtelle verſäumte Zeit in einem einen be

ſagen, daß nach der Ausgeſtaltung des ME. nach Bruch:
ſtimmten Föchſtſaß nicht überſchreitenden Betrage ge

teilen im BGB. das Anteilsrecht auch als Gigentum
währt. Jndem nun nach 8 5 für den Zeugen oder

anzuſehen iſt u . daher der Einziehung unterliegt. § 40
Sachverſt. auch die Zeit als verſäumt gilt, während

SIGB.läßt aber die Einziehung eines Eigentumsanteils
welcher er ſeine gewöhnl. Beſchäftigung nicht wieder

nicht zu u. auch die angef . Schriftſteller haben nicht aufnehmen kann , ſo ergibt ſich von ſelbſt, daß der

die Einziehung des ME.- Rechtes, ſondern die der ganzen
Zeuge dieſe Geb. nach § 2, der Sachverſt. nach § 3

Sache im Auge. Es könnte ſcheinen, daß der Ausdrud
zu erhalten hat, weil in dieſen Geſekesſtellen die Geb.

„ Bermögenswerte“ im 8 15 des Geſ. d. 24. Dez. 1920 auch
des Zeugen nach § 2, die des Sachverſt. nach § 3 für

das Anteilsrecht des ME. - ers umfaßt. Nach der Ents
die an der Gerichtsſtelle zugebrachte, verſäumte Zeit

ſtehungsgeſchichte der Vorſchr. trifft dies aber nicht zu .
ausgeſchieden iſt u . dieſe Ausſcheidung auch nach § 5

Der Ausdrud iſt vielmehr nur die Bezeichnung für
erfolgt iſt. Es iſt nicht einzuſehen, warum der Sachverſt.

die in § 1 aufgeführten Wertpapiere u . Zahlungsmittel .
für die weiter nicht an der Gerichtsſtelle verſäumte

Auch in $ 8 4,5 d . Ger. v . 8. Sept. 1919 iſt der Ausdruck
Zeit eine andere, insbeſ. die niedrigere Zeugengebühr

gebraucht, obwohl bei ihnen ME.-Hechte nicht in Frage
erhalten ſoll, da der wirtſchaftl. Nachteil während

tommen konnten . Was von der im ME. Mehrerer
der ganzen Zeit, die er außerh . ſeines Wohnortes

nach Bruchteilen ſtehenden Sache, geſagt iſt, gilt auch
u . damit ſeines Tätigkeitsgebiets zubringen muß. der

für das Geſamteigentum, d . h . für den Fall, daß eine
gleiche iſt u . man deswegen nicht ſagen kann, daß der

Sache im Eigentum einer Gemeinſchaft zurgeſamten
Sachverſt. durch die außerh. der Gerichtsſtelle verſäumte

Hand ſieht. Die Einziehung iſt ausgeſchloſſen,
Zeit weniger benachteiligt iſt als durch die an der

wenn

ſich nur eine der zur Gemeinſchaft zuſammengeſchloſſenen
Gerichtsſtelle zugebrachte. (So insbef. Daude Anm . zu

Perſonen an der Straftat beteiligt hat . Nach der .
$ 5 ; Meiſenegger-Schmidt, 3. Aufl., GRG. N. 5 u . 6

Feſtſtellung der Strk. ſtehen die für verfallen erklärten
zu § 3 ZSGebO . ) . Hat fonach ein Sachverſt. Anſpruch

Heldbeträge im Eigentum der DHG. Die Meinung
auf die Geb. des § 5 , ſo bemeſſen ſie ſich nach den

der Nev., die OHG. ſei mangels Eintrags im Handels
Säßen des $ 3 . ( Beſchl. v . 4. Juli 1922, I 369/1922) .

Ed .

reg. noch nicht entſtanden , iſt verfehlt. Sie hat Gelder

von Kunden eingenommen, alſo ihre Geſchäfte bereits

begonnen 11. iſt damit gem . § 123 Abſ. 2 HGB. nach
Auken in Wirkſamkeit getreten. Die DHO. iſt nach

§ 105 Abs. 2 HOB ., 88 718 11. BOB . keine ſelbſt. Nechts- Gerichtshof für Kompetenzkonflikte.
perſönlichkeit, ſondern eine Gemeinſchaftzur geſamten

Þand. Träger der im Geſellſch Verm . vereinigten Rechte Das Mieteinigungeamt (=MEU.) iſt eine Ber
u . Berbindlichkeiten ſind die Geſellſchafter. Das Eigen: waltungsbehörde. Gin .Mietvertrag tann ohne Zu
tum an den zum Geſellſch Verm . gehörigen Sachen ſteht ſtimmung des MEA. vertragsmäßig aufgehoben werden.

der Geſamtheit der Geſellſchafter zu. Dem einz . Ges Die Gerichte entſcheiden darüber, ob die in dem Ver

ſellſchafter ſteht am GeſellſchVerm . u. den einzelnen trage dereiubarten Bedingungen der Aufhebung erfüllt

Sachen ein Anteil zu ( 719 BOB.) . Das Anteilsrecht ſind. Eine Genoſſenſchaft hatte den 2. Stoď ihres Hauſes

des Geſellſch. an dieſen Sachen kann man als ME. vermietet. Ihr lag daran, die Wohnung einem ihrer

bezeichnen, wenn man ſich dabei vor Augen hält, daß Angeſtellten zu verſchaffen . Sie traf deshalb mit dem
dieſes ME. vom ME, nach Bruchteilen weſentlich ver- Mieter eine ſchriftl. Vereinbarung über die Räumung.

ichieden , insbeſ. nicht veräußerlich iſt u . nicht einen Der Mieter erklärte ſich darin bereit zu räumen , wenn

Gegenſtand des Rechtsverkehrs bilden kann . Die er eine andere entſprechende Wohnung erhalte. Als

Geldbeträge konnten hiernach nur dann für verfallen Streit darüber entſtand, ob die dem Mieter nachge
erklärt werden , wenn ſich die Geſellſch. des A. an deſſen wieſene neue Wohnung „ entſprechend “ ſei , erklärten
Straftat beteiligt haben . Das iſt nicht feſtgeſtellt. ſich ſowohl das AG, als auch das MEA. für ungu

Die Annahme der Strst ., das Papiergeld ſei i. S. des ſtändig. Der Gerichtshof erklärte den Rechtsweg für
$ 15 d . Geſ. v . 24. Dez. 1920 Eigentum des A. , iſt irrig zuläſſig.

u . unvereinbar mit der Feſtſtellung. daß es zum Ver- Gründe : 1. Das gemeindl. MEA. iſt eine Verw.

mögen der DHO. gehört habe. § 15 S. 4 ſtellt keinen Beh . i . S. der Art. 1 und 22 Abſ.1 des Geſ. v . 18. Aug.

beſ. Eigentumsbegriff auf, ſondern verwendet den des 1879. Seine rechtl. Eigenſchaft iſt allerdings nicht
6. N. Das Geſ. verlangt mit den Worten , falls die unbeſtritten (f . Megl in BayZN. 1921, 64) . Die übers

Vermögenswerte einem Täter oder Teilnehmer ge- wiegende Meinung gehtjedoch dahin , daß die gemeindl.
hören“ , daß ſie im Eigentume des Täters oder Teil- ME ! e. nach ihrer Enſtehung, ihrer Beſeßung u. ihren

nehmers ſtehen. Die Beſt. des HOB, über die Führung Aufgaben nicht gerichte, auch nicht Sondergerichte, ſind,
der Geſchäfte der DH8, können die Anſicht der Strit. ſondern bei den GemBeh . errichtete Verwaltungsſtellen

nicht unterſtüken. Mag auch A. hinſichtlich der An- ( 1. insbeſ. die Entſch . des PreußStompero. im Breuß.

käufe von Straftfahrzeugen in Oeſterr.geſchäftsf.Geſellſch. VerwBl. 42, 500, 312 ; Thüring . OberVerwČer, in

fein , ſo ging doch mit Uebertragung dieſer Geſchäfte JW . 1921, 1149 ; Dreyer, JW . 1922, 212) . Die
nicht das Eigentum an dem Papiergeld auf A. über MEАe. find hervorgegangen aus „ kommunalen oder

u . ſie ſchloß auch nicht die Ermächtigung zu der vom gemeinnütigen Anſtalten “ im Bezirke einer GemBeh .;
A. begangenen Straftat in ſich. (Urt . v . 28. Sept. 1922, nach § 1 der BRBet . v . 15. Dez. 1914 (ROBI. 511 )
II 262/1922 ). Ed . konnten ſolche Anſtalten (Einigungsämter) damit be

traut werden, zum Zwecke eines billigen Ausgleichs

der Intereſſen zw . Mietern u . Vermietern zu ver

mitteln . Die bayer, Bel. v . 31. Dez. 1914 (JnnMin.

| Amtsbl. Kriegsbeil. S. 470) hat dann als gemeindl.
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Einigungsämter i . S. der BRBek. v . 15. Dez. 1914 die

„ Vermittlungsämter nach Art. 100, 144 der rechtsrh.

Gemo. erklärt . Die MSGVO . v 23. Sept. 1918 (ROBI.

1140) ſanit den Ergänzungen durch die Bef. v . 22. Juni

1919 (ROBI. 591) u . durch das Geſ . v . 11. Mai 1920

(RGBI. 951 ) hat die auf Grund der Bet. v . 15. Dez

1914 geſchaffenen Einrichtungen übernommen u. weiter

ausgebaut, ohne ihre rechtl. Grundlage zu verändern

(8 1). Der Aufgabenkreis iſt weſentlich erweitert; aber

auch jeßt entſcheidet das MEA . nicht über beſtrittene

Rechtsanſprüche u. Verbindlichkeiten, ſondern trifft um

des Gemeinwohls willen rechtegeſtaltende Verfügungen ,

übt alſo nicht die gleiche Tätigkeit aus, wie die ordentl.

Gerichte oder die Gewerbe- u. Kaufmannsgerichte.

Seine Entſch. find allerdings unanfechtbar ( 8 7 Abſ . 1

Saß 3 der MSHVO .) u. dadurch ſind ſie gegenüber

Eingriffen höherer Behörden ähnlich geſchüßt,wie Entſch .

der Gerichte. An ihrer gegenſtändi. Eigenart ändert

das aber nichts . 2. § 1 der bayer. Bef. v 13. Aug.

1920 (StAnz. 189) beſtimmt auf Grund des § 6 der

MSVO. , daß in Gemeinden, für deren Bezirk ein

MEA. errichtet iſt, die Vermieter von Wohnräumen

uſw. ein Mietverhältnis wirkſam nur mit Zuſtimmung

des MEA. fündigen fönnen (Abf. 1 ) u. daß ein ohne

Kündigung ablaufendes Mietverhältnis als auf un

beſtimmte Zeit verlängert gilt , wenn der Vermieter

nicht vorher die Zuſtimmung des MEA. au dem Ablauf

erwirtt hat (Abf. 2) . Dieſe Vorſchr. übertragen dem

MEA . nicht etwa die Entſch. darüber, ob ein gültiger

Mietvertrag beſteht u . welche Pflichten ſich daraus im

bürgerl. Rechtsverkehre zw . den Beteiligten ergeben ;

fie verlangen vielmehr nur, daß in beſtimmt umgrenzten

Fällen zu den bürgerl.-rechtl. Gründen für die Be

endigung eines Mietverhältniſſes ( Kündigung des

Vermieters u . Ablauf des Mietverhältniſſes) die Zu

ſtimmung einer VerwBeh . hinzutrete . Sie bedeuten

eine Ausnahme vom ordentl . Mechtszuſtand, die nur als

vorübergehend gedacht u . nur durch einen außerge.

Wohnungsweſens hervorgerufen iſt Die Vorſchr.

dürfen deshalb nicht über ihren feſt gezogenen Umkreis

hinaus ausgedehnt werden. Sie treffen insbeſ. nicht

den Fall, daß der Mieter fündigt, u. auch nicht die

Aufhebung des Mietverhältniſſes durch einen Vertrag

zw . den Parteien (Stern, Mieterſchußrecht Bem. 1 zu

§6 MSchVO .). Ein ſolcher Vertrag bedeutet nicht
ſchlechtweg eine Umgehung der Mieterſchußbe

ſtimmungen. Allerdings fann auf einen öffentl .- rechtl.

Schuß in der Regel nicht verzichtet werden . Aber der

Mieter iſt auch nur inſoweit geſchüßt, als er nicht

gezwungen werden ſoll, eine Wohnung zu räumen ,

bevor er ein anderes vaſſendes Unterkommen gefunden

hat ; die Schußbeſt. laufen insbeſondere nicht darauf

hinaus, daß der Mieter in einer beſtimmten Wohnung

feſtgehalten werden ſoll, obwohl er ausziehen will.

Eine ſolche Beſt. wäre auch tatſächlich gar nicht durch

führbar. Stann aber der Mieter ſelbſt fündigen , ſo

fann er ſich auch mit einer Aufhebung des Mietver

hältniſſes durch einen Vertrag einverſtanden erklären .

Die Frage aber, ob ein ſolcher Vertrag wirkſam ge

ſchloſſen iſt u . welche Rechtsfolgen ſich aus ihm ergeben,

iſt rein bürgerlich - rechtlich u . über ſie haben die Gerichte

zu entſcheiden . Hier ſteht nun feine einſeitige Kiin :

digung des Vermieters in Frage, auch nicht eine Bes

endigung des Mietverhältniſſes durch Ablauf ohne

Kündigung, wie ſie § 6 Abſ. 1 Nr. 2 der MScHVO. u.

$ 1 Abſ. 2 der Bek. v . 13. Aug. 1920 im Auge haben .

Denn dort iſt nur an den Fall gedacht, daß ein Miet

verhältnis ohne weiteres durch den Ablauf der Zeit

zu Ende geht, für die es eingegangen iſt, oder daß

ein zunächſt auf beſtimmte Zeit eingegangenes Miet

verhältnis nachträglich durch eine Vereinbarung der

Parteien zeitlich begrenzt worden iſt. Das ergibt ſich

unzweideutig daraus, daß von einem „Ablauf“ u . von

einer „ Verlängerung “ die Rede iſt. Die Parteien

haben vielmehr durch Vertrag vereinbart, daß das

Mietverhältnis unter einer beſtimmten Bedingung

aufgehoben ſein ſoll, falls nämlich dem Mieter eine

andere geeignete Wohnung zugewieſen iſt. 3ſt es

möglich, daß ein Mietvertrag ohne Zuſtimmung des

MEA. ohne weiteres vertragsmäßig aufgehoben wird ,

ſo muß es erſt recht zuläſſig ſein, daß die Beteiligten

ihn ſelbſt unter einer Bedingung aufheben, die dem

Mieter gerade den ſonſt durch das Erfordernis einer

Zuſtimmung des MEA. gewährleiſteten Schuß fichert.

Ob die Bedingung erfüllt u . damit das Mietverhältnis

aufgehoben iſt, darüber haben die Gerichte als über

eine Frage des bürgerl. Nechts zu entſcheiden . Das

AG. nimmt an , das MEA . fönne raſcher u . ficherer

darüber entſcheiden , ob eine geeignete Erſaßwohnung

beſchafft ſei. Darauf kommt es nicht an . Die Zu

ſtändigkeit kann keinesfalls davon abhängen, welche

Bedingung im Einzelfalle geſeßt iſt. Sonſt müßte

einmal das MEA. , ein andermal das Gericht über

den Eintritt entſcheiden. Auch ergäbe ſich das Sonder

bare, daß das Gericht im Streitfale darüber befinden

müßte, ob derVertrag überhaupt nach bürgerl. Nechte

wirkſam geſchloſſen iſt, das MEA . aber darüber, ob

die Bedingung eingetreteniſt. Das AG. ſucht eine

geſefwidrige Umgehung der Mieterſchußbeſt. aus 8 2 der

Bek. v. 13. Aug. 1920 herzuleiten (Zuſtimmung des

MEA. zur Vollſtreďung von Mäumungsurteilen ). Aber

gerade der Schuß dieſes § 2 bleibt dem Bell . auch

gewahrt, wenn ihn das AG. zur Räumung verurteilt.

Die Verweiſung auf ihn iſt alſo belanglos. $ 9 der

MSCHVO. beſtimmt, daß die Anwendung der VD. nicht

durch Vereinbarung ausgeſchloſſen oder beſchränkt

werden kann. Das iſt auch nicht geſchehen . Denn

die Parteien haben nicht vereinbart, daß der Vermieter

zu einer einſeitigen Kündigung ohne Zuſtimmung des

MEA . befugt ſein ſolle. Ein an einem beſtimmten

Tage ablaufender Vertrag lag überhaupt nicht vor.

Die Beteiligten haben alſo auch nicht das Erfordernis

MSchVO. ausgeſchloſſen . Der vertragsmäßigen Be
endigung des Mietverhältniſſes aber ſtehen , wie aus:

geführt, die Vorſchr. der MSchVO . nicht entgegen

(f. a . die Entſch . des RG. v. 9. Mai 1922 ; RGZ . 104,

308) . (Urt. v . 13. Okt. 1922, KL . 86 ).
n .
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Gefeßgebung und Verwaltung.

Merkblatt für die bayer. Landesgebühren der Rechte:

anwälte. Eine neue bayer. VO . v . 11. Nov. 1922 bringt

wichtige Aenderungen auf dem Gebiete der LGebO.en.

Danach ergibt ſich ießt folgender Rechtszuſtand :

1. Alle Gebühren , die nach dem Werte des

Gegenſtandes berechnet werden (das ſind die meiſten

Geb. der RechtspflVO .), folgen genau den Säßen des

Reichsrechts, alio ießt der Reichsvo . v . 12. Oft. 1922.

Man benüßt einfach die reichsrechtl. Tabellen. Dasſelbe

gilt in den Fällen, in denen die GebO. auf das Reichs

recht verweiſt , z. B. in Diſziplinar -Strafſachen, bei

Zntaſſogebühren uſw.

2. Jn den unter 1 genannten Sachen gilt das

Gleiche von den Pauſch ſäken. Doch beträgt der

einzelne Mindeſt p a uſchſat 24 M, der einzelne

Höchſtpauſchſaß nach der RechtspilVO. 4500 M , nach

der Verwebö . 1800 M. Geſamthöchſtpauſchjäße ( für

die ganze Juſt. ) gibt es nach den bayer. LOebD.en nicht.

3. Jn den nicht unter 1 genannten Fällen , in

denen die Gebühren in feſten Summen ohne Rückſicht

auf den Gegenſtandswert ausgedrückt ſind (d . h .vor

allem bei den Säßen der Verwebo. u. den landes:

rechtlichen Mindeſtgebühren wie : Mindeſtinformations

gebührnach S 6 RechtspflBD. uſw.), beträgt die Gebühr
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Bücheranzeigen.

jest das 40 fache der Säße von 1902. Der Pauſchfaß Es iſt ſchlechterdings unmöglich, dieſem überaus

beträgt das 36 fache der Gebühr von 1902 (natürlich beachtenswerten, in vieler Hinſicht grundlegenden Werte

bis zu den unter 2 genannten Höchſtpauſchſäßen ). Bei- im Kahmen einer kurzen Beſpr. auch nur einigermaßen

ſpiel : Die Informationsgebühr nach der VerwGebO. gerecht zu werden. Es wird u . muß manchem Widers

ſoll für 1902 mit 40 M angeſetzt werden ; dann beträgt ſpruch begegnen, kann aber von niemandem übergangen

ſie heute 1600 M ; der Pauſchſa 1440M . Die niedrigſte werden, der zukünftig über Anwaltsrecht ſchreibt. Der

Informationsgebühr nach der RpfIVO . betrug 1902 : 1. Teil bringt eine allgem . Jdealgüterlehre, eine Theorie

2 M ; ſie beträgt heute 80 M, der Pauſchſat hiegu : der freien Berufe, deren Weſen zutreffend dahin gekenn

72 M. zeichnet wird, daß dieſe Berufe frei geübt werden

4. Reiſekoſten : genau nach der ReichsVd. vom müſſen , um Kulturgüter zu ſchaffen ; richtunggebend

12. Oft. 1922. darf bei ihnen nicht der erwerbswirtſchaftl. Gedanke,

5. Ja Sachen von bef.Wichtigkeit oder Schwierig- ſondern nur der ideale Zweď des Berufes ſein. Gerade

feit kann ſtets die höchſte Gebühr überſchritten werden um der Erhaltung dieſer „Freiheit“ willen aber iſt

( Generalflauſel ) . die materielle Sicherſtellung der freien Berufsſtände

RA . Dr. Friedländer , München . von größter Bedeutung, ja geradezu bedingend für die

Möglichkeit ihrer ideellen Zwederfüllung. Dieſer Ge

danke, der ſich durch das ganze Buch zieht, wird dann

im 2. Teile für die bel. Verhältniſſe der Anwaltſchaft

näher durchgeführt. Was hier an Problemen alles

erörtert wird, läßt ſich in kurzen Worten nicht einmal

kiſch , W.Fälle aus dembürgerlichen Recht.
andeuten. Wertvolles, ausreichen Erfahrungen u. um

3. Aufl.Gr. 8 " . 192 S. München , Berlin u. Leip
faſſenden Studien geſchöpftes Material begegnet uns

zig 1922, 3. Schweiger Berlag. Grundzahl 1,7 . auf Schritt u . Eritt, manch ſcharfes, aber treffendes

Urteil über Dinge, die wir als unumſtößlich zu be

Mit den Unterfragen eine kriegsſtarke Legion von

Aufgaben , bei denen der Nichtrechtslundige ſich wundern
trachten gewöhnt waren, freilich auch zuweilen eine

würde, daß die Antworten nicht ohne weiteres ſelbſt

Unterſchäßung des hiſtoriſch Gewordenen u . Berech

tigten , eine Unterſchägung ſtrenger Regeln, wo ihre
verſtändlich. Mit Recht warnt aber der Verf. als Meiſter

Durchbrechung nur Auserwählten , Höchſtſtehenden ohne
der Rechtslehre vor Unterſchäßung ihrer Schwierig

Schaden für die Algemeinheit geſtattet werden könnte .
keiten . Durch die ſorgfältige Auswahlſowohl für Un: Der Verf. , der an vielen Stellen des Buches eine aus

fånger wie für ihon Geübte u. die Eignung der beſ.
gezeichnete Kenntnis der menſchl. Seele, vor allem auch

gekennzeichneten Fälle auch zur ſchriftl. Bearbeitung
der , Berufsſeele “ verrät, rechnet doch bei ſeinen Reform

empfiehlt ſich auch dieſe vermehrte 3. Aufl. des ideen zuweilen allzuſehr mit 3dealmenſchen , die im
berühmten Büchleins.

Deben ſtets erheblich in der Minderzahl ſein werden .
Münden . OberſtLOR. Neumiller.

Das gilt wohl auch von ſeiner Þauptidee, der kon

Schlege lberger-Olshauſen , Jahrbuch des Deut
ſequenten Durchführung des Genoſſenſchaftsgedankens

i che n Rechtes. Bericht über das Jahr 1921 .
für die Anwaltſchaft ſo wichtig u . beachtenswert

Gr .-Ver. 8º. 528 S. Berlin 1922, Franz Bahlen
auch gerade hier viele Einzelheiten ſind. Dem bedeu .

tenden und gedanſenvollen Werke wünſche ich viele Leſer
Dieſes ebenſo ausführl. als zuverläſſige Sammel

innerh . u . außerh. der freien Berufe ; es iſt aber nicht
wert bietet auch diesmal wieder den beſten Überblick für Anfänger geſchrieben, ſondern für reife Menſchen ,
über die gewaltige Arbeit, die Schrifttum u . Rechtſpr. die über das Geleſene nachdenken u. es kritiſch zu wür

in dieſer ſchweren Zeit leiſten müſſen, um das deutſche digen verſtehen. Ihnen wird es außerordentlich viele
Recht den veränderten Verhältniſſen anzupaſſen . Je

Anregung u. eine Fülle von intereſſantem Material
wenig er der einzelne Juriſt bei den gegenwärtigen

Teuer ungsverhältniſſen alle Zeitſchriften u . neuen Er
bieten . Än Stil u . Darſtellung wird jeder ſeine Freude

haben . Rechtsanwalt Dr. Friedländer , München.

ſcheinungen ſelbſt beſchaffen kann, um ſo notwendiger

iſt ihm ein Behelf, der ihm die Fundſtellen nicht nur

mit Schlagwörtern nachweiſt, ſondern zugleich die we.
Birubaum , Bruno, Dr. jur. et rer. pol., Betrieb8

ſentl . Gedanken angibt. Und in dieſer Hinſicht leiſtet
bilanzgeſetz. Band 1. Groß gº. 59 S. Berlin

das Jahrb . ſehr viel .
1922, Hermann Sack Verlag .

Das Büchlein bietet mehr, als der Titel verſpricht.

Rüfter , Mar, Der Erſtattungsanſpruch des Der 1. Teil führt die einſchlägigen Beſt. des Betrro.

Årmenanwalts gegen die Staatskaſſe. Kl. 8º. u . des HGB. auf, die ſich mit der Bilanzauſſtellung

44 S. Berlin 1922, Verlag von Franz Bahlen. beſchäftigen , verweiſt auch auf grundlegende Erkennt

niſſe des ROVG. u . RO . ſowie verſchied. Ober

Die mit einem Wortverzeichnis verſehene Ab
gerichte aus dem Gebiete des Bilanzrechts. Der 2.

handlung , eine weſentliche Umarbeitung und Erwei- Teil ermöglicht nicht nur dem beteiligten Betriebsins

terung des JW . 1921 S. 446 veröffentlichten Aufſakes, haber ſondern auch dem Juriſten ſich in Zweifelsfragen

behandelt unter erſchöpfender Berückſichtigung von
zurechtzufinden . Es wird der Begriff der betroffenen

Rechtſprechung und Literatur wohl alle dabei irgendwie
Betriebe ( S. 19) klar umſchrieben, ebenſo der recht

in Betracht fommenden Fragen : Vorausſeßungen, häufig flüſſige der Arbeitnehmer (S. 23 ff.). Der Pflich

Fälligkeit und Gegenſtand des Erſtattungsanſpruchs,
tenkreis der legteren iſt S. 53 näher bezeichnet. Die

die Verrechnung von Abſchlagszahlungen von Ge.
Begr, des Geſ. (S. 37 ff.) ſoll es dem Beſer erleichtern ,

bühren und Auslagen, den Rückgriff der Staatskaſſe
den Zwed des Sondergej. zu erkennen . Das Büchlein

gegen den Gegner der armen Partei im Falle des
iſt Laien u . Juriſten mit gutem Gewiſſen zu empfehlen .

Dr. vetur Frankenburger.

Vergleiches und die Geltendmachung des Erſtattungs
anſpruchs.

Rechtsanwalt Dr. Bödel , Jena .

Ritter, C., Das Recht der Seeverſicherung.

Feuchtwanger, Dr. Sigbert, Rechtsanwalt in München , Gr. -Ler . S. 208–496 , Lieferung 2. Þamburg 1922 ,

Die freien Berufe, im beſonderen : Die An- 1. Friedrichſen & Co.

waltſchaft. Verſuch einer allgemeinen Kulturwirts Die raſch weiterſchreitende Fortſeßung des groß

ſchaftslehre. Gr. - Ler . 6:37 Š . München -Leipzig 1922, angelegten Werkes beſtätigt den günſtigen Eindruď,

Duncker & Humblot . den ſchon die erſte Bieferung erweďt hatte (vgl . oben

Münden .

1
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S. 160) . Auch ſie enthält eine reiche Fülle wertvollen ſichtige Anordnung aus und vermeidet den Fehler

Stoffs, freilich auch (u . 3., wie mir ſcheint, noch mehr mancher ähnl. furz nach Erlaß eines neuen Oef. er

als die vorige Lieferung) manche Aufſtellung und ſcheinender Werke: ſich durch Wiedergabe von Geſeges

Polemit, deren ſachliche Richtigkeit der Beſtimmtheit Begr., AusſhVerh . u. dgl. den Anſchein beſ.Ausfüyr

ihres Vorbringens nicht entſpricht. Aber alle Meinungs- lichſeit zu geben. Was hier geleiſtet wird , iſt ernſte

verſchiedenheiten im einzelnen vermögen natürlich in kommentatoriſche Arbeit.

keiner Weiſe die Bedeutung des Werkes zu berühren .
Kiſd.

Friedlaender, Dr. Mar, Rechtsanwalt in München .

Grundriß des Anwalts- u. Gerichtsloſten -

Stier-Somlo, Meichsverſicherungsordnung nebit rechts. 80 S. Stuttgart 1922, 3. Heß .

Einführungsgeſek. 2. Aufl. Gr . 8º. 1521 S, München Die Perſon des Verf. bürgt für die Bedeutung des

1922, C.V. Beitiche Berlagsbuchhandlung
Büchleins. Jn knapper, erſchöpfender Darſtellung find

Die ſeit langem erwartete 2. Aufl. iſt ſoeben er- die Grundſäße der Vergütung (§ 2) , die Anweiſungen

ſchienen. Eine ſtattl. u . doch handl. Band von rund über Einzelberechnung (S. 6, 13 bis 46 ), Bewertung des

1600 Seiten . Das Erſcheinen war zuleßt noch durch Streitgegenſtandes (S. 8f.), des Anwaltsvertrages

die in den lebten Monaten ſich geradezu überſtürzenden (S. 47) flargelegt . Die Beendigung der Inſt. (S. 30)

Novellen zur . RVO. verzögert; ſie ſind in der Aus- dürfte, abgeſehen von der Devolution in die höhere

gabe ſämtlich berüdſichtigt. Nicht weniger als 126 Juſt . , wohl erſt mit der Rechtskraft des Endurteils ein

neue Geſ. u. VO.en ſind ſeit dem Erſcheinen der 1. Aufl. treten . Zum beſ. Verdienſte möchte ichdem Verf. an :

erlaſſen worden u . verarbeitet. Der Verf. hat zw . rechnen, daß das Büchlein die manchen Kollegen fremde

einem großen Kommentar u. einem auf der Oberfläche Berechnung der Gerichtskoſten in den Bereich ſeiner

bleibenden Führer die richtige Mitte gehalten , er Erörterung gezogen hat. Øerrn Roll . Friedlaender

hat ein Wert geſchaffen , das dem reichen Leben der gebührt der Dank der deutſchen Rechtsanwaltſchaft für

Reichsverſicherung in allen Schichten der Gebildeten dieſe neue Gabe ſeiner Darſtellungskunſt.

dienen will. Eine knappe Einleitung behandelt die München. Dr. Heinrich Frankenburger.

Entſtehungsgeſchichte. Dann folgt der Abdruck der

Geſekesterte mit Anmerkungen, die volles Verſtändnis Breit, Dr. James, Erbſchaft- und Schenkungs

vermitteln. Dabei hat der Verf. bef. Sorgfalt darauf Steuer. 2. Teil: Schenkungsſteuer. 8 ° Berlin

verwendet, die Handhabung der RVO. auch dem nicht 1922, Verlag Ø . Sac .

techniſch Gefchulten zu erleichtern. Ein ſorgſam
Wir verweiſen auf die Beſpr . des 1. Teils in

gearbeitetes Sacregiſter macht den Schluß . Verlag
Nr. 3/4 S. 56. Der Abſchluß des Werks rechtfertigt

u . Þerausgeber verſprechen für Nachträge rechtzeitig
die hohen Erwartungen, die der 1. Teil erwedte.

zu ſorgen, um die Ausgabe ſtets auf der Höhe zu halten .

Kaufmann, Emil , Handelsrechtl.Rechtſprechung.

Dochow , Dr. Franz, Profeſſor, Verwaltung und
(Band 16 , 1915-1918 .) Gr. 8 ° 404 S. Berlin

Wirtſchaft. go gr. 46 S. Berlin C 2 1921 ,
1922, Verlag H. Sad .

Induſtrieverlag Spaeth & Linde.

Eine ſehr gründl . Ueberſicht, die ſich von den
Mehr als in der Vorfriegszeit, ja in größerem ähnlich angelegten Arbeiten von Warneyer u . Soergel

Maße als während des Kriegs greift die Verwaltung ,
durch eine etwas ausführlichere Wiedergabe der Ent

ſei es des Reichs, ſei es der Länder in das wirtſchaftl . cheidungs- Säße abhebt. Sie gibt ſtellenweiſe förms

Deben ein . Man denke unr an die nicht immer ſofort
liche Auszüge.

klar erkennbare Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden

auf Grund der VO.en aus der Nachkriegszeit, an die

Zuſtändigkeit des Reichswirtſchaftsgerichts , an die Beſonderer Beachtung empfehlen wir :

Tätigkeit der Schlichtungsſtellen u . a .Die kleineMono:

graphie von Dochow dem Suchenden Loewenfeld, 6. Die Anweiſung in .Gefeß u .

Verkehr . Gr. 8° . 46 S. Berlin 1922 (Springer).

der Reichsverwaltung u . ihren Einfluß für den Bereich
Plähn , Darfdas Itataſter am öffentl . Glau

des wirtſchaftl . Lebens kennen zu lernen . Mit Hilfe
ben des Grundbuch s teilnehmen ? Gr . 8º .

des Büchleins wird die Venügung des Handbuchs für
30 S. Stuttgart 1922 (K. Wittwer) .

das Deutſche Reich erleichtert. Beſ. für den linterricht

über Bürgerkunde u. den Studierenden von Handels
Philoſophie u. Recht. Heft 1. 1. Jahrg . Sonderab

hochſchulen möchte ich das Buch empfehlen .
druck. Ehefcheidung im gegenſeitigen Ein

Gr. 8º. 56 Š . Gießen 1922 (U.v erſtändnis.
Münden . Dr. Heinr. Frankenburger.

Töpelmann ). Nicht i . Handel.

Nußbaum , A. Direfte Schulden regelungen vor
Ringelmanu, N. , u. N. Mühlfeld, B a y er. Gewerbe der Friedensratifikation Or. 8º. 35 S.

ſteuergeſetz vom 27. Juli 1921. Ler. 8 °. XXXII .
Miel 1922,

388 S. München 1922, Dr. Franz A. Pfeiffer & Co.

Verlagsgeſellſchaft m. b . H.
Woerner, O. Komm . zur bayer . Þach tichußs

ordnung. 2. Aufl. Or 8º. 64 S. München 1922
Die GewSt. iſt unter den wenigen der Landes

( Bayer. Stommunalſchriftenverlag ).

ſteuergeſeßg . verbliebenen Steuern die wichtigſte . Der

nicht einfache Rechtsſtoff wird umfaſſend u . ſyſtematiſch
Edſtein , D. Die Ueberteuerungsrücklagen (ſteuer

durchgearbeitet u . in Zuſammenhang dargeſtellt mit den
freien Erneuerungs-, Werferhaltungs

Beſt. der ReichsStGeſebg., die auf das LandesSto . ein
rück I agen) nach § 59a REStG. u . § 30 Körperich -

wirken .So gewinntdas Buch beſ . Wert über die Grenzen
Sto . unter beſ. Berüdj. d . kaufm . Buchführg. u.

Bilanz . Or. 8°. 70 S. Grundzahl geh . 1 .

bayer . Landesrechts hinaus. Bei Löſung der Aufgabe

ſind die Verf. methodiſch u . erfolgreich vorgegangen .
München 1922 ( 3. Schweißer Verlag ) .

Ihre Darſtellung verbindet wiſſenſchaftl. Gründlichfeit

u. Gediegenheit mit ſicherm Blic für die Bedürfniſſe Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten ,

der Steuerpraris, jeignet ſich durch Klarheit u. um- Rat am Oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von 3. Sch we ißer Verlag, München, Berlin und Deipzig.

Druck von Dr. F. B. Datterer & Cie . , München und Freiſing.

SieDlöglichfeit Organijation u.Zatigteit der Behörden sonra
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Die Pfändungsgrenze für uneheliche Sinder. | jchaftlich ſchwachen Sh . beſtehen nur eine aller
dings umfangreiche u. bunte Reihe einzelner, in

Bon Poſtrat Dr. Karl Mainer in Speger. )
den Vorausſeßungen u . Wirkungen ihres Vollſtr.:

Das OLG. Bamberg hat in einem mehrere Schußes ſehr verſchiedenartiger Pf. Privilegien .

Jahre zurücliegenden Beſchl. über eine ſofortige Unter ihnen findet fich jedoch keine, die auf den

Beſchw . in der ZwVollſtr. (27. Dez. 1913 Nr. der Entſch. des DIG . unterliegenden Fall zu:

254/13 ; 13. 1914 , 600) die Anſchauung der: treffen würde . Auch § 1 des lohnBeſchl . v .

treten , daß eine Pf . von Mietzinsforderungen zur 21. Juni 1869 läßt fich nicht anwenden. Die

gunſtenvon U.-Anſprüchen unehelicher Kinder dann anſcheinend von dem Untergerichte vertretene gegen

unzuläſſig ſei, wenn die gepfändeten Mietzingfor- teilige Meinung widerlegt das DLG. ſelbſt mit

de rungen vom Vollſtredungsſchuldner zum ú : ſeiner der zutreffenden Feſtſtellung, daß kein Arbeits

Familie benötigt würden . Einem in arml . Ver- oder Dienſtverhältnis vorliegt , welches die Er

hältniſſen lebenden Zimmervermieter war nämlich werbstätigkeit vollſtändig oder hauptſächlich in

ſeine Mietzinsforderung gegen ſeinen Zimmerherrn Anſpruch nimmt, wenn auch der Vermieter dem

zugunſten der U.- Forderung eines unehel. Kindes Zimmerherrn einzelnehäusl. Dienſte zu leiſten habe .

gepfändet worden , deſſen Erzeuger der Sch. war. Sonach wäre ſchlechterdings keine Rechtsgrund

Gegen die Pf . hatte der Sch. nach 8 766 3PO. | lage für die vom DLG . Bamberg vertretene Rechts

eingewendet, daß er die Mitzinsforderung zum I. anſchauung zu finden. Indeſſen hilft ſich das

ſeiner kranken Frau u . ſeines leidenden Sohnes OLG. mit einer eigenartigen Begründung. Es

unbedingt brauche, weil er mit ſeinem ſonſtigen wendet auf ſeinen Fall die in 4 a BohnBeſchio .

Einkommen inf . ſeiner durch nervöſe Herzbeſchwer- wie in 8 850 Abſ. 4 BPO. — gegebenen Beſt.

den herbeigeführten zeitweiſen Erwerbsunfähigkeit entſprechend an . Der Grundſaß, daß beſtimmte

unmöglich ausreichen fönne. Das OLG. Bamberg Forderungen auch zugunſten der U.-Anſprüche un:

hat dieſen Einwendungen ſtattgegeben u . die Pf.ebel. Kinder inſoweit nicht gepfändet werden können,

für unzuläſſig erklärt . als der Sch . der im LohnBeſchl . u. in 8 850

Vom ſozialen Standpunkte aus iſt gewiß da: 3PO. genannten Bezüge zur Erfüllung ſeiner U .:

gegen nichts zu erinnern : Eher ſoll das unehel . Pflicht gegenüber ſeinen Verwandten bedarf, iſt

Rind eines Sch . auf Armenkoften ernährt werden, nach der Meinung des DIG. nicht etwas Singu:

als daß es der Familie des Sch. die notwendigſten låres, ſondern der Ausdruck des allgem . ſelbſt

Mittel ihres ü. wegnimmt u . ſie zwingt , die über das Vollſtr Verf. hinaus gültigen Rechtsjakes,

Armenkaſſe ihrerſeits in Anſpruch zu nehmen. Es daß der U.-Anſpruch der ehel. Kinder dem der

iſt nur fraglich, ob die Entſch . auch mit dem unehel . vorgehe“. Die Richtigkeit ſeiner Anſicht

geltenden Rechte im Einklang ſteht. findet das DLO. in Aeußerungen der GefMat.

Eine Beſt., daß dem VollſtrSch. ein gewiſſes (Begr. des Entw . zum Geſ . v. 29. März 1897

Eriſtenzminimum für ſich u . ſeine Familie unter wegen Abänderung des Lohn BeſchlG . u . der 3PO .

allen Umſtänden gewahrt bleiben müſſe, iſt dem u . RTVerh.) beſtätigt. Außerdem beruft es ſich

geltenden ZwVollſtr Rechte fremd. 2) Für den wirt- auf Ausführungen Frankes im Recht 1913 S. 629 .

Franke wendet ſich nämlich gegen die Anſchauung
1) U. Unterhalt; Pf. Pfändung ; Sch. Starks im Recht 1913 S. 441f. , daß ehel . u .

Schuldner.

9 ) So Stein, Komm . 3. SPO. § 811 Anm. 1 , der Entw . 7. Nov. v . 17. Mai 1898 befaßten Komm . be :

in Fußnote 6 noch die weitere bemerkenswerte Ana antragt war, Sachen im Werte bis zu 800 M ſtets

gabe macht, daß in der mit der Beratung des Geſ.- pfandfrei zu laſſen. Der Antrag drang aber nicht durch.

-
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unehel. Kinder eines Vaters im Verhältniſſe zu ſchränkung auf die vom Gef . geregelten Fälle des

einander wegen ihrer ſonſt verſchiedengearteten nur einzelnen Berufsſtänden zugute kommenden

U.-Anſprüche gleichberechtigt ſeien , u . entſcheidet SonderVollſtrSchußes verſtanden ſein wollen .

ſich umgekehrt für den Vorrang der ehel. Kinder . Dies um ſo weniger, als es im Syſtem des

Nach ihm ordnet $ 850 Abſ. 4 SPO. in allge: geltenden ZwVolſtrRechts liegt , von einem all :

mein gültiger, nicht bloß auf das Gebiet der gem. Schuße für das Exiſtenzminimum des Sch .

Pf.: Privilegien oder des 3mVolſtrR . beſchränkter u . ſeiner Familie abzuſehen . Das Geſ. privi

Bedeutung das Kräfteverhältnis zw . den geſeßl. legiert nur einzelne , für ſich beſtehende Sonder

4.- Forderungen der Verwandten (des Ehegatten, fälle (oder Gruppen von Sonderfällen ) als Tat

des früheren Ehegatten ) u. der unehel . Kinder beſtände geſonderter Geſekesregelung , nicht als

eines Sch . oder worauf es Franke bei der Beiſpiele allgem . Grundjakpolitik. So iſt es auch

Feſtſtellung ankommt ehel. u . unehel . Kinder mit den Beſt. in $ 850 Åbſ. 4 SPD. u. § 4 a

im Falle ihres Zuſammentreffens. LohnBeſchl . Das Geſ. tut hier ſeinen Aus:

Was Franke u . das DLG . Bamberg behaupten , ſpruch für die Pf . von Arbeitslohn oder Dienſt:

ſteht mit den über die Auslegung des § 850 einkommen nicht, um -- wie Franle meint

Abſ. 4 ZPO. (S 4 a LohnBeſchlo .) herrſchenden in Form eines Beiſpiels allgem . das Rangver

Meinungen im Widerſpruch. Ihrer Auffaſſung hältnis der U .: Forderungen der Verwandten u .

kommt zwar Meyer, Das Recht der Beſchl. v . der unehel . Kinder zueinander zu regeln, ſondern

Lohn- u. Gehaltsforderungen, 5. Aufl. 1914 nahe, folgt nur ſeinem Beſtreben, die Rechtsverhältniſſe

wenn er (S. 118) in 4 a u . $ 850 Ab . 4 beſtimmter Berufsſtände, denen es einen beſ. Voll

S. 2 u . 3 ,eine über das rein prozeſſuale Gebiet ſtredungsſchuß zuwendet, in der ZwVollſtr. zu.

hinausgehende materielle, im BGB. nicht enthaltene ordnen . Es beweiſt nichts für die Annahme eines

Beft. ſieht“. Indeſſen ſcheint dieſe Uebereinſtim allgem . gültigen Rechtsſages, daß die vom Geſ.

mung nur äußerl. zu ſein . Meyer bleibt auf dem getroffenen Fälle diejenigen ſind, bei denen „ die

Boden der Pf. Privilegien u . des ZwVolſtrRechtes. beiden U.- Pflichten gerade zumeiſt u . am aller:

Nach ihm ordnen die Beſt. wohl das Rangver: ſchroffeſten gegeneinander ſtoßen“ . Dagegen ſpre :„

hältnis der U.: Anſprüche der Verwandten u . des chen die engen Beziehungen , in denen die Beſt.

unehel . Kindes " , aber, wie Meyer ausdrüdlich zum 3m VoüſtrRechte u . zu den Pf. -Privilegien

beifügt, ,,behufe Befriedigung aus dem Arbeits- ſtehen : ſie aufgeben , hieße den Vorſchr. einen

u . Dienſtlohne des U.-Pflichtigen “, ſo daß dort , anderen , vom Geſ. nicht gewollten Inhalt unter

wo eine pfandweiſe Befriedigung von U.: Anſprüchen legen . $ 850 Abſ. 4 3PD. u. § 4 a Lohn Beſchlo .

aus dem Arbeits- u . Dienfilobne oder aus dem jagen nämlich weder davon etwas , daß den Ver

Dienſteinkommen eines nach dem lohn Beſchlo . wandten des VollſtrSch. ein Vorzugsrecht vor den

oder nach $ 850 Abſ.1 Ziff. 7–9, 2 u . 3 SPD. unehel. Kindern verliehen werde , noch jeßen ſie

privilegierten u .- pflichtigen Sch. überhaupt nicht die verſchiedenartigen u . Forderungen gegen den

in Frage kommt, die Vorſchr. außer Betracht zu Sch. in irgendein Rangverhältnis . Den Vorſchr.

bleiben hätte. kommt es nur darauf an , den Umfang des Pfand

Der Meinung von Franke u . des DDG. Bam: rechtes für die begünſtigten U.-Anſprüche des un:

berg kann nicht beigepflichtet werden. Es iſt au : ehel. Kindes abzugrenzen ) u . die Abgrenzung ſo

gem. anerkannter Grundjak, Pf.:Privilegien u . vorzunehmen , daß dem Sch. die Mittel für den

mit ihnen alle Sonderbeſtimmungen zur Regelung eigenen notdürftigen U. u . den U. der Verwandten

der Pf.-Privilegien einſchränkend auszulegen . Es in Ermangelung ſonſtigen ſchuldneriſchen Ein

ermedt daher von vorneherein Bedenken , daß Beſt. kommens oder Vermögens gewahrt bleiben . 3m.

wie die des § 4 a Lohn Beſchl6 . u. des 3 350 beiden Gruppen von U.- Forderungen der Ver

Abſ. 4 BPO. einer ,, entſpr.“ Anwendung auf wandten u . der unehel . Rinder beſteht alſo keineu

Fälle zugänglich ſein ſollen, die voin Gej . nicht unmittelb . Beziet ung : nur mittelbar durch die

ſelbſt erfaßt werden. Wortlaut u . Sinn der Vorſchr. Perſon des nach zwei Richtungen u .-pflichtigen Sch .

geben außerdem von ſich aus keinen Anhaltspunkt wird ein ſich nur prozeſſual auswirkender Aus

für eine erweiterte Auslegung : ſo , wie ſie lauten , gleich geſchaffen , ohne daß die verſchiedenen U.

können ſie nur auf das enge Gebiet der im Lohn- Anſprüche ſelbſt in ihrem fachl. Beſtande berührt

BeſchlG . u . in 8 850 Abſ . 1 Ziff . 7-9, 2 , 3 werden “). Nur die Stellung des Sch. iſt es,

3PO. geregelten Pf. Privilegien bezogen werden .

Daran ändern auch die vom DRG. Bamberg 3) Stein , Stomm . 3. SPO . $ 850 , IV , 2c Abſ. 2

zitierten Aeußerungen in den GeſMat. nichts.
a . E.; f. a . Vorbem, vor 8 704, II, 5 .

4) Die Frage nach dem allgem . Rangverhältnis
Denn ganz abgeſehen davon, daß die GefMat. der u.-Forderungen iſt alſo, weil nicht prozeſſualer

als Rechtsquelle einen oftmals recht bedingten Natur, nach dem materiellen Rechte zu beantworten.

Wert beſiken , könnte man in den angef. Neuße: Inſofern wird Stark von Frante mit Unrecht be

rungen trotz ihres allgem . Ausdrucs nicht ohne
kämpft . Gegenüber Starf iſt aber an der von Pland .

IV S. 585, 3. Aufl . zu § 1709 BOB . vertretenen Auf
weitered die Annahme begründet finden, daß fie faſſung feſtzuhalten , daß das unehel. Kind ſeinen regel

nicht im Rahmen der geſetzl. Vorſchr., unter Bes. mäßigen Unterhalt wie ein ſonſtiger Gläubiger des

!
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welche bei Konkurrenz der U.:Forderungen den i derung eines Kaufmannes für gelieferte Waren)

Maßſtab dafür abgibt, inwieweit das unehel. Kind gepfändet worden wäre, wäre die unerwartete

die Bezüge des Sch. pfänden kann, nicht ein irgend: Folge eingetreten, daß die gepfändete Mietforde.

wie beſtimmter Wertmeſſer für das gegenſeitige rung nicht dem u. der Familie, ſondern der Be

Kräfteverhältnis der U.- Forderungen . Das zeigt friedigung des neuen Pfandgläubigers hätte zugute

ſich ſchon darin , daß es für den VollſtrSch. nicht kommen müſſen . Natürlich, die Mietforderung. ,

genügt, eine Rechnung über das aufzumachen, was iſt an ſich frei pfändbar ; der neue Gläubiger

er neben ſeinem notdürftigen U. zur Erfüllung wäre durch keine Beſt. des ZwVollſtrRechtes ge

ſeiner u . Pflichten gegenüber ſeinen Verwandten bunden, dem Sch. die Mittel für den u. ſeiner.

überhaupt bedarf. Der Sch. muß auch eine Familie zu laſſen . Der Gläubiger einer gewöhnl.

Bilanz über ſeine geſamten Einkommens- u . Ver: Forderung wäre alſo günſtiger geſtellt als ein

mögensverhältniffe aufſtellen u . durch die Bilanzunehel. Kind wegen ſeiner geſeßl. U AnſprücheÜh -

nachweiſen , daß er zur Dedung des U.-Bedarfes gegen den Erzeuger, obwohl dieſe Anſprüche un

gerade aui den Arbeitslohn oder das Dienſtein : gleich wichtiger ſind , von ihrer rechtzeitigen Be

kommen angewieſen iſt. Als Einkünfte muß er friedigung geradezu die Erhaltung des Daſeins

ſich u . a . auch die nach SS 861 , 862 3PD. nicht des unehel. Kindes abhängen fönnte. Ein ſolches

pfändbaren Nußungen aus Frauen- u . Kindesgut, Ergebnis kann nicht i . S. des Geſ. liegen .

ja ſogar die ſicheren Einnahmen ſeiner Verwandten Die angeführte praktiſche Erwägung führt zu

anrechnen laſſen, wenn dieſe regelmäßig zu den einer weiteren, in der lekten Seit mehrfach er

Baſten des häusl. Aufwandes beigeſteuert werden , örterten Frage über die Auslegung des § 4 a

mag nun eine Verpflichtung zur Beiſteuer (3. B. Lohn BeſchlG . u. des § 850 Abſ. 4 ZPD. Bei

für die Ehefrau nach SS 1427, 1371, 1441 , 1526, den heutigen ungünſtigen wirtſchaftl. Verhältniſſen

1549 BGB.) beſtehen oder nicht 5) . iſt nicht unwahrſcheinlich, daß der Bedarf des

Andererſeits kann der Sch. für den Deckung8 | VollſtrSch. an Mitteln für den eigenen notdürf
bedarf vollſtredbare oder erſt rechtshängige oder tigen u . u . den u. der Verwandten nicht allein'

nicht einmal eingeklagte, erzwingbare oder nicht vollſtändig aus ſeinem Arbeitslohn oder Dienſt

erzwingbare wie bereits nach SS 197, 218 BGB. einkommen in Ermangelung anderer Einkünfte

verjährte (nicht jedoch nach $ 1613 BGB. erloſchene) gedeckt werden muß, ſondern auch ſo hoch oder

0.- Forderungen in den vom Geſ . vorgeſehenen faſt ſo hoch wie die geſamten dem Sch. zuſtehen. :

Grenzen anſeßen , wenn ſie ihm nur geſeklich ob- den Bezüge iſt. Dadurch könnte es kommen, daß

liegen. Der Teil des Arbeitslohnes oder des für das pfändende unehel . Kind nichts oder wenig,

Dienſteinkommens, den der Sch. für den U .:Bedarf jedenfalls aber weniger als der von den nicht

freibekommt, fließt ferner nicht etwa – wie man privilegierten Gläubigern pfändbare Teil übrig

nach der Anſicht Frankes u . des OLG . Bamberg bliebe , wenn nur das Gef. eine ſo weitgehende
meinen möchte den Verwandten nach der auf Zurücjeßung des unehel. Kindes zuläßt. Die.

ſie treffenden Quote zu , fondern bleibt dem Sch. Annahme, daß die lektere Vorausſeßung gegeben

zu ſeiner freien, beliebigen Verfügung . Die Ver- iſt, läge i. S. der vom DLG. Bamberg u . von,

wandten könnten ihre U .:Anſprüche gegen einen Franke vertretenen Auffaſſung. Sie hätte die

die Erfüllung verweigernden Sch. nur im Pfand bereits bekämpfte Folge, daß das unehel. Kind

wege geltend machen ; für ihre Pfändungen würde ſchlechter als gewöhnl. Pfandgläubiger geſtellt wäre .

fich aber dann das Rangverhältnis zu der Pi . des Auch hier muß indeſſen ihre Richtigkeit beſtritten

unehel . Kindes nach dem Grundlage der zeitl . werden : ſie wäre mit dem Sinn u . Zweck der

Priorität beſtimmen ) (prior tempore, potior jure). Vorſchr. nicht vereinbar . § 4 a Lohn BeſchlG . u .“ 84a

Aus den Erörterungen iſt zu ſchließen, daß $ 850 Abj. 4 3PO. bezwecken u . beſtimmen näm=8 4

Mietforderungen entgegen der Anſicht des DLG. lich gerade das Gegenteil: Die Vorſchr. heben

Bamberg zugunſten der U. Anſprüche unehel. beſtimmte U.-Anſprüche der Verwandten wie auch

Kinder unbeſchränkt auch dann gepfändet werden des unehel . Kindes aus dem Kreiſe der Pfand

können , wenn durch die Pf . der u. für die forderungen herauð u . geben ihnen vor den übrigen

Familie des Sch. verlegt würde . Zu dieſem Er: Forderungen eine begünſtigte Stellung. Um den

gebniſſe führt noch eine einfache praktiſche Ermä- Ausbau dieſer begünſtigten Stellung allein handelt

gung : wenn nämlich damals nach der Aufhebung es ſich , wenn beſtimmt wird , daß das Pf.:Vor

des Pf.- Beſchl. die Mietforderung erneut wegen recht der Verwandten (des Ehegatten u. des frü

einer ſonſtigen Forderung (z . B. wegen der For: heren Ehegatten ) unbeſchränkt, das Pf.-Vorrecht

des unehel. Kindes aber auf das beſchränkt iſt,

Vaters, alſo ohne Rückſicht auf das Vorhandenſein

von u.-berechtigten Verwandten des Vaters fordern was nach Abzug des Bedarfes für den eigenen

kann . S. a . Staudinger, Komm . 3 BGB . Bd . IV Erl . notdürftigen u. u . für den u . der Verwandten

Ziff. 4b zu § 1709. übrig bleibt .

5) Meyer, Beſchl. von Lohnsu. Gehaltsforderungen

5. Aufl . S. 121 ; Stein $ 850, IV 2c ; Hein , Handb . der Weil daher die Einſchränkung des Pf.-Vor

ZwVollſtr. 2. Aufl. 1914 S.464.
rechtes für das unehel . Kind auf dem Boden u .

8) Stein, 850, IV 2c. in den Grenzen der Privilegierung bleibt , kann
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gefeß.

es fich bei weitgehendem U.-Bedarfe des Sch. nur 26. okt. 1922 120 000 M u. die Hälfte (oder

darum handeln, daß als Aeußerſtes die für das höchſtens 8/3) des Mehrbetrages entgehen zu laſſen

unehel. Kind vorgeſehene Begünſtigung wieder braucht; was über 1500 M oder über die Hälfte

aufgehoben u . das unehel . Kind mit ſeinen U.: (oder höchſtens * /3 ) des 120 000 M überſchreiten

Anſprüchen auf die Stufe eines gewöhnl . Gläu- den Betrages hinausgeht, kann von dem unehel.

bigers zurückgefekt wird . Rinde gleich einem ſonſtigen Gläubiger frei ge

In der vorwürfigen Frage wird die gleiche pfändet werden . — Wollte man § 4 Ziff. 4 nicht8 4

Auffaſſung von Weißler (IW. 1921 S. 1212 ),) anwenden, ſo wäre die vorgeſchriebene Anwendung

Roſenthal (IW. 1922 S. 477), von dem 16. des lohnBeſchlo . auf den Fall des § 4 a nicht

Hirſchberg i. Schl. ( FW . 1922 S. 524) ſowie von vollſtändig, ſondern nur beſchränkt, nicht wirklich,

Langenbach u. don Meyer (beide in JW. 1922 ſondern nur fiktiv.

S. 1383 f.) vertreten . Bei. bemerkenswert find Für eine derartige Auslegung findet ſich aber

die Ausführungen Roſenthals. Er zieht zur Be: im Geſ . kein Anhaltspunkt) .

gründung ſeiner Anſicht den Wortlaut der Beſt.

heran . Bei 3 850 06. 4 SPD. betont er mit

Recht : Wenn die Vorſhr. des unbeſchränkten Pi: Die 21 Fälle der Zuſtändigkeit der bayer..

Rechtes für die U.-Anſprüche des unehel . Kindes

nach dem AusdruďdesGej. „ inſoweit feineAnz Mieteinigungsämter nach dem Reichsmieten|

wendung findet“, als die unpfåndbaren Bezüge

nicht zur Deckung des Bedarfes für den not

dürftigen u. des Sch. u . für den u. der Ver
Von Rechtsanwalt Dr. Bruno Stern in Würzburg .

wandten ausreichen , ſo muß e8 mangels einer I. Das RMG. bringt endlich feſte Richt:

anderen Vorſchr. bei der allgem . Regel bleiben, linien für die Mietpreisbildung; in der Mehrzahl

die ſonſt für Pf. des Arbeitslohnes oder Dienſt: der Fåče können nun Vermieter ( = VM .) u. Mieter

einkommens gilt ') . Bei § 4a LohnBeſchl . ver- ( = M .) die Mietpreisbemeſſungunter ſich vornehmen,

ſucht ſich Roſenthal gleichfalls mit einer Wort: ohne daß ſie der Mitwirkung des Einigungsamts be

erklärung ; dieſe führt ihn aber merkwürdigerweiſe dürfen. Die geſeßl. Miete wird für jede Gemeinde

zum entgegengeſekten Ergebniſſe, ſo daß er zur allgemein feſtgelegt; iſt dies geſchehen , dann ſteht,

Aufrechterhaltung ſeiner Anſicht andere Gründe, damit für die betr. Gemeinde allgemein feſt, das

namentlich den der vom Gefeßgeber für 8 4 a Wievielfache der Friedensmiete die einzelnen M.

LohnBeſchlo . wie für $ 850 Abſ. 4 3PD. ge= | zu zahlen haben. Der Mietzing läßt fich dann

wollten gleichheitl. Regelung zu Hilfe nehmen muß. in der Mehrzahl der Fåde berechnen, ohne daß

Und doch iſt auch hier die Erklärung in dem von die Vertragsteile erſt vor das Einigungsamt gehen

Roſenthal gewünſchten Sinne zu finden. Wohl u . die Unannehmlichkeiten einer Verhandlung auf

hat Roſenthal recht, wenn er ſagt, daß in $ 850 jich nehmen müſſen . 21 Fälle ſind es , in welchen

Abſ. 4 3PO. für den Fall der Ronkurrenz der das MEX. zur Entſcheidung berufen iſt.

verſchiedenen u . Pflichten nur die eine Vorſchrift II . Die erſte Gruppe bilden die Streitig

des unbeſchränkten Pf.-Vorrechtes für das unehel . keiten , die ſich mit der Feſtſeßung der Friedens

Kind keine Anwendung findet. Verfehlt iſt aber miete ( = FrM.) befaffen. Das RM6. bezeichnet

die weitere Behauptung, daß § 4 a Lohn Beſchlo . die Miete , die für die Zeit ab 1. Juli 1914

für den gleichen Fall nicht wie 8850 A6.4 ZPO. galt , als FrM. und gewährt Teuerungszuſchläge

eine einzelne Vorſchr., nämlich die des unbe:

ſchränkten Pf. Vorrechtes, ſondern das ganze Bohn- 1. Im Regelfalle wird als FrM. jene Miete

Beſchlo . außer Kraft ſeže u. dadurch zur Folge zugrunde gelegt, die für die Zeit ab 1. Juli 1914

habe , daß die Möglichkeit einer Gleichſtellung des vereinbart war . „Der VM. hat dem M. auf

unehel. Kindes mit einem ſonſtigen, nicht privile- Verlangen Auskunft über die Höhe der FrM.

gierten Gläubiger wegen Nichtanpendbarkeit des zu geben , insbeſ. hat der VM. einen in ſeinem

Lohn Beſchlo . außer Betracht bleibe . Was Roſen: Beſiß befindl. Mietvertrag über die Räume, aus

thal behauptet, trifft nicht für den gleichen , dem die Höhe der FrM . hervorgeht , dem M. auf

ſondern für den entgegengeſetten Fall zu . Verlangen vorzulegen . Beſteht Streit über die

Soweit der Sch . der Vergütung zur Beſtreitung Höhe der FrM. , ſo iſt ſie auf Antrag eines der

ſeines eigenen notdürftigen u . u. des U. der Ver: Vertragsteile vom MEU. feſtzuſtellen .“ Dieſes

wandten bedarf , foll gerade das Lohn Beſchlo . — hat alſo im Streitfalle - auf Antrag eines Ver

u . es iſt wichtig zu betonen : das ganze Lohn

Beſchlo . gelten . Somit iſt auch § 4 Ziff. 4 Lohn
8 ) Die hier vertretene Anſicht wird in ähnl., nur

Bejci6 . auf unſeren Fall anwendbar. Das be
noch ausführlicherer u . umfaſſenderer Begründung von

Dangenbach u. Meyer in ihren Erwiderungen auf die

deutet , daß ſich das unehel. Kind äußerſten Falles Ausführungen Roſenthals geteilt. Es genügt, auf
nur 1500 M oder nach der neueſten Faſſung v. die mir erſt nach Abſchluß dieſer Arbeit belannt ge

wordenen Auffäße in JW. 1922 (S. 1383f.) zu ver

? ) Alſo iſt § 850 Abſ. I 3. 7-9, II, III 3PO. an- wieſen .

zuwenden. 1) Paragraphen ohne Zuja find ſolche des RMG.

zu dieſer.

1
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tragsteils — feſtzuſtellen , welches die für die Miet- Mietraum am 1. Julii 914 zwecks Austrocknung

răumeam 1. Juli 1914 vereinbart geweſene Miete vermietet oder in außergewöhnlich ſchlechtem Zuſtand

war ; das MEA. hat alſo lediglich eine Tatſache war u . der Mietpreis aus dieſem Grunde ſeiner :

feſtzuſtellen, ohne daß für das Ermeſſen des Amtszeit außergewöhnlich niedrig bemeſſen wurde (S 2

irgendwelcher Spielraum außerhalb des Rahmens Åb . IV).

der Beweiswürdigung verbliebe (§ 2 Abſ. III) . 5. Weiter iſt die Zuſtändigkeit des MEA. für

Der VM . wird insbeſ. veranlaßt ſein , zweds Feſt- den Streit über die FIM. bei Antragſtellung ſeitens

ſtellung der vereinbart geweſenen FrM.das MEA . eines Vertragsteils gegeben , wenn die vereinbarte

anzurufen , wenn für die Zeit ab 1. Juli 1914 neben M. aus beſ. , in den damaligen Verhältniſſen der

dem Mietpreis vom Mieter für Kaminkehrer, Trep: Vertragsteile liegend. Gründen in außergewöhnl.

penbeleuchtung u. Waſſer geſonderte Zahlungen er: Umfange von dem damaligen ortsübl. Mietzins ab:

folgten u. der M. dieſe Zahlungen bei Bemeſſung wich, z . B. weil der vereinbarte Mietzins mit Rüdt

der FrM. nicht dem bezahlten reinen Mietzinsſicht auf nahe freundſchaftl. od.familiäre Beziehungen.

hinzugerechnet wiſſen will ; die Nebenzahlungen für oder mit Rückſicht auf die wirtſchaftl. Verhältniſſe

die angegebenen Zwedemüſſen dem eigenti. Friedens- des ſeinerzeitigen M. außergewöhnlich niedrig oder

mietzing hinzugerechnet werden, um die FrM . zu mit Rüdjicht auf die beiderſeitigen Vermögensverhält:

errechnen ; dies ergibt ſich daraus, daß der Mietpreis- niſſe abnorm hoch ausbedungen war.

bildungsausſchuß bei den Abzügen zweđ3 Errech- 6. Das MEA. hat ferner auf Antrag eines

nung der Grundmiete entſpr. Abzüge hiefür zu Vertragsteils den ortsübl. Mietzins als FrM. für

machen hatte . Der M. andrerſeits iſt veranlaßt , Gebäude oder Gebäudeteile feſtzuſeßen , die nach

das MEN. anzurufen , wenn er Zweifel hat, ob dem 1. Juli 1914 bezugsfertig geworden ſind.

der VM. als FrM . wirklich die Miete vom 1. Juli Bei Bauten, deren Fertigſtellung in der Zeit

1914 zugrunde gelegt hat . vom 1. Juli 1914 bis 30. Juni 1918 erfolgte ,

2. Das MEN. hat weiter auf Antrag eines hat das MEA. die FrM. in der Höhe feſtzus

Vertragsteils die FrM .für den Mietraum feſtzu - ſeken , welche den gegen die Friedenszeit erhöhten

feßen, wenn eine FrM. am 1. Juli 1914 nicht Baukoſten entſpricht., Baukoſten entſpricht. Wurden die Räume erſt

vereinbart war. Hatte z . B. der Bausbeſiker den nach dem 1. Juni 1918 bezugsfertig , ſo braucht

Raum am 1. Fuli 1914 ſelbſt inne , jo bedarf es ſich der VM . nicht mit der geſeßl . Miete zu be

mangels einer Einigung über die FrM . ihrer Feft: gnügen (§ 2 Abſ . IV u. § 16).

ſegung. Als FrM. iſt der ortsübl . Mietzing feſt- 7. Sind die Mieträume od . ein Teil nach

zujeren, d . i. derjenige, der für die mit dem dem 1. Juli 1914 in einer Weiſe baulich ver

1. Juli 1914 beginnende Zeit in der Gemeinde für ändert worden, daß der für 1. Juli 1914 ver

Räume gleicher Art u . Lage regelmäßig vereinbart einbart geweſene Mietzins als FrM: nicht mehr ange

mar. VM . wie M. werden ſich infolgedeſſen, meſſen erſcheint, ſo hat das MEU. auf Antrag eines

falls eine FrM. für 1. Juli 1914 nicht vereinbart Vertragsteiles als FrM . den Mietzins anzulegen,

war, zunächſt erkundigen , welcher Mietzins zu jener der für 1. Juli 1914 in der Gemeinde für Räume

Zeit für Räume gleicher Art u . Lage üblich war ; gleicher Art ortsüblich war ; als Beiſpiel ſolcher

iſt dies ermittelt , ſo werden VM . u. M. baul

. . als .

vereinbaren ; der Anrufung des MEA . bedarf es des elektr. Lichts, Ausbau von Dachgeſchoßwoh

auch hier nur , wenn keine Einigung zuſtande kommt nungen , Anlegen von Waſſerleitungen u . dgl.; Ein

(S 2 Ab . IV des Geſekes ) . richtung von Gas u . Bad oder der elektriſchen

3. Die Vereinbarung oder Feſtſeßung der Treppen beleuchtung werden gleichfalls hierher ge

ortsübl . FrM.iſt nicht nur nötig , wenn feine FrM. hören , ebenſo Verſchalung einer früher unverſchalten

vereinbart war, ſondern auch, wenn ſich die für Bodenkammer u . Erbauung eines dem Mieter zur

1. Juli 1914 vereinbart geweſene FrM . nicht mehr Verfügung ſtehenden Trockenbodens (S 2 Abſ . IV) .

feſtſtellen läßt . Mangels Einigung muß daher das 8. Schließlich hat das MEX . auf Anruf eines

MEN. vielfach in Fällen angerufen werden, in Vertragsteils über die Höhe der anzuſeßenden FrM ..

denen das Haus inzw . den Beſißer gewechſelt hat zu entſcheiden , wenn der Mietraum am 1. Juli

u . auch der Friedensmieter geſtorben oder unbe- 1914 ganz oder teilweiſe zu weſentlich anderen

kannten Anfenthalts iſt oder keinerlei Auſſchreibungen 3weden verwendetwar, ſoferne die nunmehrige

mehr über die FrM. in Händen hat (§ 2 Abj. IV) . anderweitige Verwendung einen vom Friedensıniet-:

4. Weicht die für 1. Juli 1914 vereinbart geweſene zins abweichenden Mietzins rechtfertigt. Dies trifft

FrM . aus beſ., in der damaligen Beſchaffen : in der Regel zu , wenn Friedensmobnräume nun zu

heit des Raumes gelegenen Gründen in außer- Kanzlei- oder ſonſtigen geſchäftl. Zwecken verwendet

gewöhnl. Umfange von dem damaligen ortsübl. ſind . In dieſem Falle iſt als FrM. der Miet

Mietzins ab , ſo hat das MEA. auf Antrag eines zing feſtzuſehen, der für den 1. Juli 1914 für

Vertragsteils als FrM.den ortsübl . Mietzins feſt: Räume gleicher Art u . Lage unter zugrundele

zuſezen . Mangels Einigung wird der VM. dag gung der jetzigen Verwendungsart in der Gemeinde

Einigungsamt z. B. anzugeben haben , wenn der ortsüblich war (§ 2 Abſ . IV). Fehlt es an Ver

imittelte ortsübt. For me ate Front:"Miteinander eines Fahrfühis,ein richtung einer esammelbeizung,
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gleichsräumen in gleicher Lage aus der maßgebl. I die VM . nach Ablauf eines ganzen oder halben

Friedenszeit, ſo wird unbedenklich der Mietzing | Kalenderjahres den Mehraufwand für öffentl. Ab

feſtzuſeßen ſein , der bei Vermietung des Raumes gaben u . Gebühren, der ihnen in dieſem Zeitraum

zu dem Zweck für 1. Juli 1914 aller Vorauss durch eine Erhöhung der Anſäße für die öffentl.

ficht nach ausbedungen worden wäre. Abgaben u. Gebühren gegenüber den für die Feſt

9. Zur Gruppe der Streitigkeiten über die feßung der Hundertäße maßgebend geweſenen

FrM. gehört außerdem noch der Streit über die Säßen entſtanden iſt, auf die M. ihres Hauſes ,

ungleichmäßige Bemeſſung derMieten innerhalb welche die geſeßl . Miete zahlen , anteilmäßig nach

des einzelnen Hauſes. ,,Stehen in einem Gebäude dem Verhältnis der Grundmieten umlegen können.

die FrM. der einzelnen Wohnungen oder Räume Bei der Berechnung der auf die einzelnen M.

in einem offenbaren Mißverhältnis zueinander, entfallenden Anteile ſind alle Räume des An:

ſo hat das MEA. auf Antrag eines Vertragsteils weſens zu berückſichtigen, im Streitfalle entſcheidet

die FrM. innerh. ihres Geſamtbetrags gegenein- da8 MEA. (S 15 VolzBet.).

ander auszugleichen . Für das Wertsverhältnis iſt 13.Die Feſtſtellung des Betrages , der von

die Ortsüblichkeit am 1. Juli 1914 maßgebend " den oben in Ziff. 10 erwähnten Nebenleiſtungen

(S 2 A6 . V). nach ihrer heutigen Höhe auf die M. mit geſeßl.

III . Die 2. Gruppe von Streitigkeiten bilden Miete trifft , ſowie die Verteilung dieſes Betrages

jene über die Feſtſeßung der geſetzl. Miete im auf die M. bleibt der Vereinbarung zwiſchen

Einzelfall. VM. u . M. überlaſſen. Kommt ein Einverſtändnis

10. Berechnungsgrundlage für die geleßl.Miete hierüber nicht zuſtande, ſo entſcheidet das MEA.

iſt, wie bereits erwähnt, die FrM . Während man Es hat hiebei für den Regelfall von folgenden

ſich im Regelfalle begnügen kann, von dem in Grundſäßen auszugehen :

der Bekanntmachung des Vorſigenden des Miet: a) die Koſten für ſolche Nebenleiſtungen, die

zinsbildungsausſchuſſes oder des Stadt- oder Gem.- nur einzelnen M. mit geſeßl. Miete zugute kommen,

Rates als geſetzl . M. bezeichneten ) Vielfachen der fallen dieſen zur Laſt ;

FrM.auszugehen , entſpricht dies eigentlich nicht der b) die Koſten für ſolche Nebenleiſtungen , an

geſeßl. Normierung; dieſer erleichterte Weg führt welchen mehrere M. teilnehmen , werden auf die

auch in Einzelfällen zu falſchen Ergebniſſen. Die M. unter Berückſichtigung aller Räume nach dem

geſeßl. Miete iſt im allgemeinen ſo zu berechnen, Verhältnis der Anteilnahme am Genuffe der

daß zunächſt durchVornahme von gewiſſen Abzügen Nebenleiſtungen umgelegt (§ 28 VollzBer.).

an der FrM. die Grundmiete errechnet wird u . erſt 14. Für die großen ( „ nichtlaufenden" ) In:

zu dieſer Zuſchläge hinzugerechnet werden. Außer i ſtandſeßungskoſten ſind allgem . Hundertjäße nicht

dieſen Abzügen aber ſind weitere zu machen für feſtgeſeßt. Als große Inſtandſeßungsarbeiten (= JA.)

Nebenleiſtungen, die in der FrM . enthalten gelten , wie ausdrücklich betont werden muß, nur

waren u. zw . ſowohl für ſolche Nebenleiſtungen , wenige beſtimmte, im Geſ. u . in der VollzBek.

die der VM. nach dem Mietvertrag neben der bezeid)nete Arbeiten (8 5 Geſ . , § 16 VollzBet.).

Ueberlaſſung der Raumnußung ohne bef. Ver- Das MEA. hat auf Antrag eines Vertragsteils

gütung zu gewähren hatte, wie Ueberlaſſung der für die im Einzelfall ſeit Olt . 1920 ausgeführten

Dampf: od . Waſſertraft , Elektrizität, Preßluft oder in den vom Eingang des Antrags beim M.

u. dgl . , wie auch weiter für Nebenleiſtungen EA. ab gerechneten nächſten zwölf Monaten er

des VM. , die nur bei einzelnen Mietverhältniſſen forderlich werdenden großen JA. einen Zuſchlag

vorkommen oder nur einzelnen M. zugute kommen , unter Berückſichtigung der Bedürfniſſe des Ge

wie Spiegelglasverſicherung, Aufzug, Bedienung bäudes zu beſtimmen . Zu dieſem Zweck iſt die

u . Inſtandhaltung einer Sammelheizung- u . Warm vorausſichtl. Dauer der Haltbarkeit der großen

waſſerverſorgungsanlage u . dgl. Bei Streit über 34. u . der Betrag feſtzuſtellen, welcher auf die

die Höhe dieſer Abzüge entſcheidet das MEU. Zeitdauer jährlich zur Verzinſung u . Tilgung des

( § 5 Abſ. 3 VollzBet.). aufgewandten od. des aufzuwendenden Kapitals

11. Sind Abzüge von der FrM. od . Zuſchläge erforderlich iſt. Der auf die M.mit geſeßl. Miete

zur Grundmiete im Einzelfall zu berechnen, ſo entfallende Teilbeitrag iſt auf dieſe nach dem Ver:

ſind hiefür alle Räume des Anweſens , insbeſ. auch hältnis der Grundmieten aller Räume des Hauſes

die vom VM . jelbſt benüşten Räume u . die umzurechnen .

Räume heranzuziehen , für welche nicht die geſeßl . 15. Sind Räume an Unternehmer eines

Miete zu bezahlen iſt , nach Maßgabe der geſezl. gewerbl. Betriebes vermietet, ſo kann das M .:

Miete, die ſich für ſie errechnen würde ; dieſer Be- EA. auf Antrag des VM. einen beſ . Zuſchlag

trag wird im Streitfalle vom MEA . feſtgejeßt zu der geſeßl. Miete feftſegen, wenn u. inſoweit

(8 6 VollzBek.). inj . der Eigenart des Betriebes beſ. hohe Betrieb8-%)

12. Der Stadtrat iſt befugt, anzuordnen, daß u. Inſtandſeßungskoſten entſtehen u . die für Be

triebskoſten und laufende Inſtandjekungskoſten
a) Ueber die Zweckmäßigfeit dieſer Art der Vera

öffentlichung vgl. die Ausführung im Oftoberheft ) 3. B. Brandverſicherungs- u. Baunotverſiches
dieſes Jahrg. rungsprämien ,
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.

feſtgeſeßten Hundertjäße zur Deckung der tatſächlich | auf Antrag eines Vertragsteils anordnen , daß

erwachſenden Betriebs- u. Inſtandſeßungsfoſten der VM. berechtigt oder verpflichtet iſt, die Sammel

nicht ausreichen . Dies iſt der ſog. bej . Ge- heizung oder Warmwaſſerverſorgung in gewiſſen

werbezuſchlag, bei dem die Eigenart des Be= | Fällen ganz oder teilweiſe einzuſtellen ; iſt eine

triebes maßgebend iſt (§ 10 I). Der allgem . ſolche Anordnung getroffen , ſo tritt eine entſpr.

Gewerbezuichlag , der von der Tatſache aus: Minderung der für die Heizſtoffe für Sammel

geht, daß erhöhte Mieten vom gewerbl. M.als Beheizung oder Warmwaſſerverſorgung zu leiſtenden

triebsſpeſen leichter getragen werden als von Vergütung ein .

Wohnung&M., iſt bisher für Bayern noch nicht 21. Die Verteilung der Koſten der Heizſtoffe

feſtgeſeßt, wird vielmehr erſt vom Miniſterium für Sammelheizung u . Warmwaſſerverſorgung auf

geregelt, das zunächſt Gutachten derHandels-u . Hand- die Hausbewohner iſt der Vereinbarung der Be=

werkskammern eingefordert hat ; bei der Feſtſepung teiligten überlaſſen . Kommt aber kein Einder

iſt auf die allgem . Lage der Gewerbe , ſowie darauf ſtändnis zuſtande, ſo entſcheidet das MEA.; es

Rüdfi.yt zu nehmen , daß wirtſchaftl.ſchwache Betriebe verteilt den Geſamtaufwand für Heizſtoffe auf die

nicht in ihrem Daſein gefährdet werden . Der Zu: Beteiligten unter Berücjichtigung aller Räume u.

ſchlag kann nach Klaſſen abgeſtuft werden (S 10 II) . zw . in der Regel nach dem Verhältnis der beheizten

16. Schließlich iſt das MEA. auch in allen Räume (Rubifraum) .

anderen Fällen zur Entſcheidung berufen, in welchen VI. Zahlreich ſind ſohin die Fälle, in denen

Streit über die Höhe der geſeßl. Miete entſteht die Verhandlung vor dem MEN. nicht zu um

(8 1 Abſ . 2 ) . gehen iſt, inſoferne nicht M. u. VM . fich ohne

17. Prozeſſe über die Höhe der geſeßl. Miete Inanſpruchnahme des Amtes einigen. Einzelheiten

können aber nicht nur durch Antrag eines Ver- konnten hier nicht berückſichtigt werden ; darauf

tragteils eingeleitet werden ; auf Verlangen der hingewieſen ſei aber, daß auch nach dem RMG.

GemBeh. hat das MEU. Mietzinsvereinbarungen die wiederholte Anrufung desMEA. in ein u .

über Gebäude od . Gebäudeteile nachzuprüfen u . , derſelben Sache ſich nicht wird vermeiden laſſen,

wenn der vereinbarte Mietzing im Vergleich zu ſoferne grobe Unrichtigkeiten unterlaufen ſind.

der geſeßl. Miete für einen Vertragsteil eine ſchwere Außerdem ſchließt Einigung vor dem MEA.

Unbilligkeit darſtellt, an Stelle des vereinbarten ſpäteren Antrag auf Entſcheidung nicht aus .

Mietzinjes die geſetzl. Miete feſtzuſeßen ; hier iſt VII. Die vorſtehend beſchriebene Zuſtändig

alſo ein Tätigwerden des MEX. auf Verlangen feit des MEN. iſt für Gemeinden ohne

der GemBeh. ſelbſt für Fälle vorgeſehen, in denen die gemeindl. MEA. dem Amtsgericht übertragen

Vertragsteile ſelbſt vollſtändig einig ſind (S 1 Abj 3) . (VollzBet. v. 3. Juli 1922 ; StAnz. Nr. 151).

18. Das MEA . kann ſchließlich die Nach- VIII. Die Zuſtändigkeit des MEA. für Kün :

prüfung u . Feſtſeßung der geſetl . Miete auch von digungsſtreitigkeiten u . für Beſchwerden gegen Bes

Amts wegen vornehmen (8 1 Abſ . 4 des Geſ.; § 1 ſchlagnahme von Räumen bleibt nach wie vor

VollzBet.). beſtehen .

IV. 19. Der Gang vor das MEA. bleibt dem

VM. nicht erſpart , der die Zuſchläge für die

laufenden A.nicht ſachgemäßverwendet. Hat

der VM . Die Ausführung notwendiger laufender Wie iſtdieStommunmauer (-St M.) abzulöſen?!. )

34. unterlaſſen od. die Gelder nicht ſachgemäß

verwendet, jo hat das MEA. auf Antrag des Von Gerichtsaſſeſſor Dr. Frit Dispefer in München .

M. od. von Amts wegen die ſachgemäße Ausfüh

rung der 34. durch geeignete Anordnungen zu
In lezter Zeit ſind die ſog. KM .: Prozeſſe,

die lange Jahre hindurch verſchwunden waren ,
fichern. Das Amt tann in dieſem Fall zur Siche

wieder häufiger bei den Gerichten aujgetaucht. Faſt
rung der Ausführung laufender Ja . anordnen ,

daß die M. den entſpr. Teil des Mietzinſes
immer handelt es ſich dabei um die Frage, ob

jedoch nicht mehr als den Inſtandſezungszuſchlag derjenige, der kommun gebaut hat,von dem An
bauenden Erjab des Wertes der Mauerhäljte 3. 3 .

an eine vom MEU . zu beſtimmende Stelle

(ſtädt. Sparkaſſe u . dgl.) zu entrichten haben .
des Anbaues oder nur Ejaz ſeiner eigenen Roſten

3. 3. des Erſtbaues verlangen fann . Daß zwijden
Rückſtändige Beträge des M. können vom Stadt:

rat wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden
den Ergebniſſen dieſer beiden Berechnungsarten ein

(S 18 Abſ. 1 u. Abſ. 2 VollzBet., § 6 Abſ. 2 u. 3
himmelweiter Unterſchied beſteht, iſt ohne weiteres

des Gejebes).
einleuchtend, wenn man bedenft, daß in einem

is V. Die beſ. Streitigkeiten der Häuſer mit
Fall der Wert der Mauer in Papiermart , im

anderen fajt regelmäßig nur in Goldmart aus:
Sammelheizung oder Warm wajjerverſor

gung ſind in § 13 Abj. 1 des Gej . u. in $ 27 Abj.2 gedrückt wird.

Voiz Bef. behandelt.
4) Š . die Zeitſchr . f . Rechtspfl. in Bayern 1906/482 ;

20. Das MEU . kann , gleichviel ob ein Miet 1907/335; 1912 /+ t5 ; 1913 454, 472 ; 1914/157, 179, 194,

zins vereinbart oder gejezl. Miete zu zahlen iſt, | 197, 223, 237, 200 ; 1915/65, 84, 349 ; 1916/156.
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Das 16. München I hat in einein Urt . anerkennt ? Es würde dann dem Nachbarn auf

PrReg. Nr. IV A 1084/21 vom 4. Apr. 1922 Grund des Vertrages überhaupt kein Recht gegen

ausgeſprochen , daß der Anbauende dem Erſtbau- über dem Käufer des 1. Hauſes zuſtehen , den

enden den Wert zu erleben hat , den die übernion- Anbau durchzuführen.

mene Mauerhälfte 3. 3. des Anbaues hat . Die Anſicht des DLG . München gibt auch

geht dabei von folgender, auch im Romm. von inſoweit zu Bedenken Anlaß, als es das Recht

RGR. 3. BGB . S 95 Anm . 5 u . JW. 1912 des Anbauenden, nur die Höhe der Baukoſten

S. 491 ausgeſprochenen Erwägung aus: Die der Mauerhäljte zu erſeken , auf die „ Verkehrs:

ganze Mauer iſt, ſolange das erſte Haus noch ſitte “ gründet .ſitte" gründet. Das DUG . führt ſelbſt eine Reihe

allein ſteht, Beſtandteil dieſes Hauſes u . damit von Neußerungen an , die gerade das Gegenteil

Eigentum des Erſlbauenden . Mit dem Anbau des beweiſen ; am deutlichſten hat dies das DLG .

2. Hauſes wird die erſte Mauerhälfte Beſtandteil ſelbſt ausg <ſprochen , das in einem vom oberſten

dieſes 2. Hauſes . Der Anbauende iſt alſo mit Landesgericht ( ältere Slg . 12 , 318) beſtätigten Ur

dem Zeitpunkt des Anbaues bereichert u . zw . ohne teil ſagt:teil ſagt: „ Denn nicht die ſeinerzeitigen Her

rechtl. Grund. Er muß daher gem . § 818 / II ſtellungstoſten der Mauer u . die hiefür gemachten

BGB. den Wert erſeken, den das Erlangte 3. 3. Aufwendungen ſind zu erſeken, ſondern der Wert

der Bereicherung hat. der Mauer, wie er ſich 2. 3. des Anbaus u . der

Das OLG. München 4. 35. hat ſich dieſer hiermit eintretenden Ankaufspflicht ſtellt, iſt als

Anſicht nicht angeſchloſſen. Es hat durch Urteil ſog . Ablöſungsſumme zu bezahlen . So u . nicht

vom 30. Sept. 1922 (BerReg . L 798/22) dem anders iſt das Sach : u . Rechtsverhältnis ſeit dem

Erſtbauenden nur den Erſaß ſeiner eigenen Koſten nunmehr ( d . i . im Jahre 1889 ) 400 jährigen

für die übergebene Mauerhäljte zugeſprochen . Das Beſtand der Münchener Bauordnung

DLG. geht auf die jadienrechtl . Konſtruktion nicht Mögen auch immerhin andere . Entſcheidungen u .

näher ein. Es führt aus, daß zwiſchen dem Erſt- die Mot. zu dem Entw . des bayer. AG. BGB .

bauenden u . ſeinem Nachbarn ein Grenzmauerver- anderer Meinung ſein , ſoviel ſcheint feſtzuſtehen ,

trag dadurch zuſtandegekommen ſei , daß dieſer daß eine „ Verkehrsſitte “ über die Höhe der A6

ſeine Zuſtimmung zur Errichtung der KM . geslöſung der KM . nicht beſtand, wohl ſchon deshalb

geben habe . Dieſer— ſtillſchweigende – Vertrag nicht , weil größere Schwankungen des Geldwertes

gebe dem Nachbarn das Recht, ſeinerzeit an die in Vortriegszeiten ſo ſelten waren u . die hier

KM . anzubauen . Wenn, u . das iſt wohl regel behandelte Frage infolgedeſſen ſo vereinzelt auf

mäßig der Fall, über die Höhe der Entſchädigung tauchte, daß ſich eine Verkehrsſitte gar nicht bilden

nichts ausgemadit ſei , müſſe das früher geltende fonnte. Die Vertragstheorie des DLG . ſcheint

Recht als Vertragsergänzung gein . $ 157 BGB. daher in feiner Beziehung durchſchlagend zu ſein

herangezogen werden . Dieſes ſehe aber in Mün: u . die rein jachenrechtl. Einſtellung des 83. wird

chen nur den Erſaß der eigenen Koſten des Erſt- wohl den Vorzug verdienen.
bauenden , nicht den des Wertes der Mauer 3. 3 . Nur ergänzend ſei bemerkt, daß auch wirt :

der Ablöſung vor. Die Vorſchr. über ungerechtf. ichaftlich das Ergebnis des LG . mehr der Billig

Bereicherung könnten nicht herangezogen werden , keit entſpricht , wie das des DOG. Wenn zwar

da der Anbauende die Mauerhälfte auf Grund die Fiktion , daß Papiermark Goldmart iſt,

des ftillſchweigenden Vertrages u . daher nicht ohne immer noch aufrecht erhalten wird , ſo iſt doch die

Rechtsgrund erwerbe. Dieſes Urt . iit rechtskräftig Tatſache nicht befriedigend, daß der Anbauende

geworden , da der Klageanſpruch die Red Summe die Mauerhälfte, die der Erſtbauende in Goldmark
nicht erreichte. bezahlt hat , um die gleiche Summe Papiermark

Die Anſicht des DLG. erſcheint äußerſt an- ablöſt. Die Gefahr beſteht, daß , wenn der Wert

fechtbar. Die Vertragstheorie muß m . E. daran der Mark wieder ſteigen ſollte, niemand mehr an

ſcheitern , daß ein obligatoriſcher Vertrag nur die die Häuſer anbauen will , die z . 3. der Geldent:

Vertragsſchließenden jelbſt binden würde, nicht wertung errichtet worden ſind.. Denn der An:

aber etwaige Einzelrechtsnachfolger , die von dem bauende müßte dam nach der Anſicht des DLG.

angenommenen ſtillſchweigendem Vertrag in den für die mit entwerteten Geld gebaute Mauer

meiſten Fällen gar keine Kenntnis haben. Das hälfte die gleiche Summe höherwertigen Geldes

OLG. hat dies auch nicht verkannt. Es hat ſich hingeben. Tie Einrichtung der K M., die beiden

damit geholfen, daß es ſagte , der Grenzmauer- Nachbarn gleichermaßen dienen u . das Bauen er :

vertrag verpflichte den Erſtbauenden , im Falle der leid ,tern ſoll, hätte aber damit jede innere Be:

Veräußerung des Anweſens dafür zu ſorgen , daß rechtigung verloren .

fein Rechtsnachfolger die Pflicht, den Anbau gegen Es iſt im hohen Grad wünſchenswert, daß

Erſaß der Mauerkoſten zu dulden, auf ſich nimmt. dieſe Frage bald Oberſtrichterlich entſchieden wird.

Der Letztere tue dies , wenn er das Haus mit der

KM . ohne Vorbehalt erwirbt . Wie aber, wenn

der Erſtbauende ſeine Pflicht nicht erfüllt, u . der

Käufer des Hauſes den Grenzmauervertrag nicht
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Stleine Mitteilungen .

Die Anlegung von Münde geldern ( MG ) " Die

= M.) als

ſo wäre eine völlige Beſeitigung des § 1807 BGB.

zweifellos verfrüht. Die gänzl. Aufhebung hätte auch

zur natürl Folge, daß der Vormund bei der An

MG Hand hätte . Dadurch würde

Folge der andauernden Geldentwertung i= ce)Yann ihm bei ſeiner Haftung eineungeheureVerantwortung

ihrez Vermögens auf dem bisherigen Stande nicht ver

-

Mabe meglichfein wirderiale pielmehrdarum ,durch ist,beimeniger gemienbaitenBormindern nicht vom

nicht in Abrede geſtellt werden . Bei traurig iſt die überbürdet, die mit ſeiner Verpflichtung zur Uebers

Lage der M., deren Aufenthalt in Heil- u . Pfleges nahme der ehrenamtl. Vormundſt aft nur ſchwer in

anſtalten inf. der Erhöhung der Verpflegungsſäße täglich Eintlang zu bringen iſt. Die heute ichon ſchwierige

höhere Summen beanſprucht. Die Zingerträgniſſe Frage der Auswahl geeigneter Vormünder würde ſich
ſelbſt erhebl M Vermögen reichen zur Beſtreitung der dadurch nur noch ſchwieriger geſtalten . Die durch

Unterhaltskoſten ſchon lange nicht mehr aus . Das das RZugWohlf . vorgeſehene Amtdvormundichaft

angegriffene Kapital wird von Tag zu Tag weniger kann hier feinen Erſat bieten, da ſie ſich hauptſächlich

u . mit mathematiſcher Siderheit läßt sich der Zeitpunkt auf die meiſtens vermögendloſen unehel . M. erſtreckt.

berechnen, in dem dieſe M. mangels unter haltspfl. Auch die nach dieſem Sef. zuläſſige ,,beſtellte " Amts

11. leiſtungsfähiger Verwandter der Armenpflege zur vormundſchaft kann als birokratiſche Drganiſation

Laſt fallen . Die heute noch gefepl.vorgeſchriebeneichwerlich größere MVermögen nach dem Geſichts
Form der Anlegung von MVermögen trägt den ber- punkte größter Wirtſchaftlichkeit verwalten. Unter

änderten wirtſchaftlichen Verhältniſien nicht im ges den ehrenamtl. Vormündern wird es nur ſehr wenige

ringſten Rechnung, mag fie ſich auch früher in geord- geben , denen ein ſo klarer wirtſchaftl. Weitblick zuge
neten Zeitläufen bewährt haben. Leider wird eine traut werden kann, daß man ihnen bei der Anlegung

Aenderung der Selebg . heute in vielen Fällen icon u . Verwaltung der MVermögen völlig freie Hand

zu ſpät kommen. Die bisher vorgeichriehene Form laſſen darf. Bei weniger gewiſſenhaften Vormündern

der „ mündelſicheren " Anlage hatte den Zweck, die beſteht die Gefahr der Schädigung der MVermögen

MVermögen möglichſt auf ihrem alten Stande zu bes durd gewagte u . verfehlte Spekulationen. Auch wird
wahren u. fie vor Verluſten zu ſchüßen . Inf. der mancher von ihnen der Verſudung nicht widerſtehen
fortſchreitenden GE iſt den M. mit der Erhaltung können, günſtig verlaufene Spekulationen für ſich zu

verwerten, ungünſtige aber dem MVermögen zur Laſt

gedient. Es dreht ſich heute für die M. auch nicht zu ſchreiben. Auch die Gefahr unmittelbarer Ver:

ſo ſehr darum , die Zinserträgniſſe ihrer Vermögenſchiebung unſicherer oder ſchlechter Vermögenswerte
zu erhöhen was ja immer nur in beſchränktem aus dem Vermögen des Vormundes in das des M.

iſt

eine zahlenmäßige Steigerung des der Hand zu weiſen. In Augenblide, in welchem

ſelbſt einen Ausgleich für die fortſchreitende (GE. her- dem Vormunde hinſichtlich der Anlage u. der Ver

beizuführen. Meine der in den SS 1807, 1808 BGB. waltung des MVermögens nach rein wirtſchaftl . Ges

vorgeſchriebenen Anlagearten gibt die Möglichkeit richtpuntten röllig freie Hand gegeben wird, iſt die

eines ſolchen Ausgleiches. Fürſorge- u . Aufſichtetätigkeit des Vorm . eine reine

Dazu kommt, daß die „mündelſichere“ Anlage Formalität, die rich in der Entgegennahme u . rech
in ihrem bish . Sinne unter den heutigen Verhältniſſen nung&mäßigen Prüfung der periodiſchen Rechnung

fehr zweifelhaft iſt. Die Forderungen gegen das des Vormundes erſchöpft.

Reich, die Einzelſtaaten , öffentl. Rörperſchaften uſw. Einer vollſtändigen Aufhebung des $ 1807 BGB.

find heute nicht ſicherer als die Anteile an vielen gut kann daher nicht das Wort geredet werden .

fundierten Induſtrie- und Handelsunternehmen . Es Ausgehend von der Entich. des DHLG . v . 12. Jan.

beſteht daher kein Bedenken, bei der Anlegung von 1922 zur Frage der Anlegung von MG in Aktien

MG. mehr den Geſichtspunkt der Wirtſchaftlichkeit ( . dieſe Zeitſchr. 1922 S. 104) wirft ſich die Frage auf,

als den einer zweifelhaften Sicherheit in den Vorder- ob nicht unter Aufrechterhaltung des § 1807 BGB.

grund zu ſtellen. Kein wirtſchaftlich Denkender legt durch eine Aenderung des S 1811 BGB. dem Vor

heute ſeine freien Gelder in Werten an , wie ſie $ 1807 munde von Fall zu Fall mit vormgerichtl. Genehmi

BGB. für die Anlage von MG. vorſchreibt. Der gung die Anlegung von MG. in Aktien geſtattet

Zwang, MG . in ſolchen Werten anzulegen, iſt uns werden ſoll. Damit würde die ganze Verantwortung

wirtſchaftlich u . ungerecht gegenüber den M. Bei der für das durch den Erwerh u . die etwaige rechtzeitige

Frage, ob die Abhilfe durch eine völlige Beſeitiguna Wiederveräußerung der Aktie hereingetragene fpefu

des Verzeichniſſes der mündelſicheren Werte in $ 1807 lative Moment auf den Vorm Richter abgewälzt . Nicht

BGB . oder auf anderem Wege anzuſtreben iſt, muß jeder Vorm Richter wird die Möglichfeit u . Eignung

Folgendes berückſichtigt werden : belißen , den Wert u . die Güte der Aktie ſowie den

In der friiheren Zeit normaler wirtſchaftl. Ver- rechtzeitigen Zeitpunkt für die Wiederveräußerung

hältniſſe hat ſich $ 1807 BGB. zweifellos bewährt. vrüfen zu können. Man könnte daran denken , zuver

Gibt man die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einiger: läſſige Van'ınſtitute als Beratungsſtellen der Vorm -

maßen geordneten wirtſchaftl. Verhältniſſen nicht auf, Ger. für dieſen Zmeck zu beſtimmen . Allein der Er

werb u die Veräußerung von Aktien , die fortgeſept
4 S. a . dieſe Zeitſchrift 1922 S 104 u . Engels größeren Kursſchwankungen unterworfen ſind, fordert

mann in 13. 1922 Sp . 54 ; die herrſchende Meinung
meiſtens ein ſehr raſches Handeln. Die Einholung

geht dahin, daß vom Standpunft des geltenden Rechts

aus gegen die Vernichtung der Mündelvermögen nichts
einer Auskunft der Beratungsſtelle, die dann erforderl.

zu machen ſei. Für das Eingreifen der Geſekg. iſt vormgerichtl. Genehmigung u . dann die Mitteilung

es höchſte Zeit. Der Reichsgeſekg. geht ſtändig mit an den Vormund würde in vielen Fällen, insbeſ bei

großen Problemen ſchwanger ; da wo wirklich etwas ländl. VormGer. eine ſolche Verzögerung zur Folge

geſchehen könnte, ſieht man zu , bis das Unglück fertig haben , daß das ganze Verfahren wertlos würde. Eine

iſt. ( Anm . d . Schriftl.] allgem . Ermächtigung des einzelnen Vormundes zuri



278 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1922. Nr. 23 u . 24 .

Erwerbe u . zur Veräußerung von Aktien für den M. 21. Dez. 1921 (RGBI. 1604) iſt die Höchftſtrafe nuns

begegnet den gleichen Bedenken wie die Aufhebung mehr 100 000 M. § 14 Abſ. I S. 2 beſtimmt, daß der

des § 1807 BOB. ſelbſt. Arbeitgeber vor der Entſch. gehört werden muß Im

Will u. darf man aber dem Vormunde bei der übrigen trifft $ 14 über das Verf . vor dem SHIA.

Anlegung u . Verwaltung des MG. nicht völlig freic teine Vorſchriften.

Hand laſſen u. will man die ſtaatl. Fürſorge u. Auf- In einem Verfahren nach § 14 hat der Schla .

ſicht über die MVermögen nicht aufgeben , ſo darf ſich Nürnberg den als Beiſtand eines Arbeitgebers ers

der Staat der Mithilfe bei der Ermittlung mündel- ſchienenen Rechtsanwalt zurückgewieſen . Das iſt nicht

mäßiger Anlagewerte nicht entziehen . Dies kann am gerechtfertigt. Gründe hat der SchlA . nicht angegeben .

zweckmäßigſten durch eine Erweiterung des Verzeichs- Er ſcheint die einzige etwa in Frage kommende Beſt.,

nifies der mündelmäßigen Anlagewerte geſchehen. Eine nämlich § 23 Abſ. II VO. über die TarVertr . v .

folche Erweiterung darf ſich natürlich nicht auf Attien 23. Juli 1918 im Auge gehabt zu haben, nach dem

ſchlechthin erſtrecken ; denn es wird darunter immer „eine Vertretung beteiligter Perſonen durch deren all

Werte geben, die als weniger gut bezeichnet werden gem . Vertreter, Profuirſten oder Betriebeleiter, ſowie

müſſen u. von vornherein als mündelmäßige Anlage durch Vertreter wirtſchaftl. Vereinigungen von Arbeit

ausſcheiden . Es bleibt alſo nichts übrig, als eine gebern oder Arbeitnehmern“ zuläſſig iſt.

größere Anzahl Aktien heraußzugreifen u. namentlich Es ſoll hier nicht darauf eingegangen werden, ob

zu bezeichnen, ingbeſ.ſolcher, die börſenmäßig gehandelt dieſe Beſt. überhaupt die Zurüdweiſung von Rechts

werden . Dieſes Verzeichnis von mündelmäßigen Aktien anwälten rechtfertigen kann, nachdem ſie doch im

darf natürlich nicht unabänderlich ſein . Bei dem wechs Gegenſäß zu § 31 KimGG. u. $ 31 GewGG. Rechts

ſelnden Geſchäftsgang der verſchiedenen Induſtrie- anwälte nicht ausdrücklich ausſchließt. Nicht erörtert

u. Handelsunternehmen muß der Katalog periodiſch ſei auch , ob die Unzuläſſigkeit der Vertretung auch

ergänzt und berichtigt werden können. Inf. feines die der Verbeiſtandung in ſich begreifen würde . Noch

Umfanges und ſeiner Abänderlichkeit kann er nicht weniger ſoll in die Erwägung der Zweckmäßigkeit des

ſelbſt Neſtandteil des neuen § 1807 BGB. werden. Au& ichluſie von Rechtsanwälten bei Sd14. ober

Die Faſſung der notwendigen Gelebreänderung fann anderen Behörden, eingetreten werden.

jedoch ſo ſein , daß auf dieſen Katalog verwieſen wird, Auch wenn man ſich auf den, ſelbſt von vielen

3. B. durch die Einfügung einer Nr. 6 in Abſ. 1 des Shin nicht für richtig befundenen Standpunkt ſtellt,

§ 1807 BGB. in folgender Faſſung : § 23 Abf. II VD. v . 23. Dez. 1918 ſchließe Rechte

„6. in in- u . qusländiſchen Wertpapieren von anwälte von der Vertretung u. Verbeiſtandung vor

Induſtrie- u. Handelsunternehmungen oder ſon- dem S014. grundſäglich aus, ſo fann dies doch nicht

ftigen Wertpapieren, ſoweit ſie in einem vom für das Verf. nach § 14 des Gef. vom 6. April 1920

Reicherate oder einer Lande @ regierung periodiſch gelten .

aufzuſtellenden Verzeichniſſe als mündelmäßige Der einſchl. 3. Abſchn. der VD. V. 23. Dez. 1918,

Anlagewerte bezeichnet ſind. “ in dem § 23 ſeinen Plaß hat, regelt ein Verf. , in dem

Der Vormund könnte ſich dadurch beim Erwerb Streitigkeiten von Arbeitgeber und Arbeitnehmern

von Aktien für den M. bei jedem Hankinſtitute vers erledigt werden ſollen (SS 15 , 25 VD.) . Das Verf .

gewiſſern, ob die Aktie als mündelmäßige Anlage endet mit einer Vereinbarung $ 26 oder einem Schieds-

gilt . Dem Vormund 11. dem NormR. wäre die Ver- ſpruch & 27. Es handelt ſich alſo um ein Güteverf.

antwortung für das MVermögen nicht ausſchließlich zm . Gleichberechtigten . Obwohl angeſichts .

u .

des MVermögens wäre weſentlich verringert . Zu- ſtehen können , mag man auch das Einigungsverf. nach

gleich aber iſt damit die Möglichkeit gegeben, die M. & 13 des Geſ . v . 6. Apr. 1920 entſpr . regeln .

an dem durch die Kursſteigerungen gebotenen Gewinn Völlig anders iſt die Rechtsgrundlage des Verf.

teilnehmen zu laſſen . Die Herſtellung u . periodiſche nach § 14 dieſes (eſ. Hier handelt es ſich um ein

Ueberprüfung des Verzeichniſjes mündelſicherer An- Strafverfahren . Die Hauptfürſorgeſtelle iſt Anklages

lagewerte kann für die betr . Stellen unter Mitwir- behörde, der Arbeitgeber Angell. , der Schu. ers

kung ſachverſt. Organiſationen der Induſtrie- und kennendes Gericht. Die Buße, die verhängt werden

Handelskreiſe keine überwindl. Schwierigkeiten bieten . kann, iſt erheblich . In dieſem Verf. verſagt die Auf

Amtsrichter Þort in Kaiſerslautern . faſſung des S.A. dem Angefl. den rechtskundigen

Verteidiger.

Rechtsanwälte beim Schlichtungsansſchuß ( = SchlA .) Wenn irgendwann, dann bedürfte es hier einer

im Berf. nach dem Gej. über die Beſchäftigung Shwer- ungmeideutigen Beſt. eines Bei . Denn die Verſagung

beſchädigter 1. 6. Apr. 1920. Nach dem Gef. über die der Verteidigung ſteht mit der Rechtsordnung im Ein

Beſch. Schwerheſch . v . 6. Apr. 920 (RGBI. 458) iſt klang . Neines unſerer geltenden Gef. fennt einen

jeder Arbeitgeber unter beſtimmten Vorausſeßungen ſolchen Fall. Wenn man etwa von dem bel. gelagerten

zur Aufnahme Schwerbeſch. verpflichtet. Nach § 13 Fall des § 337 A65. II RMS GO. v. 1. Dez. 1898 ab

iſt bei Streitigkeiten über Verpflichtungen aus dieſem ſieht, in dem ein DiſzGer . über ganz einfache Straf

Gel. der in der VD. v. 23. Dez. 1918 vorgeſehene taten zu urteilen hatte, muß man wohl in eine Zeit

Sch14 . zuſtändig, ſoweit er an ſich zuſtändig iſt. Im mit völligen anderen Rechtsanſchauungen zurückgehen,
allgem . gelten hierbei nach § 13 Abſ. I S. 5 für das um ähnliches zu finden . Selbſt die Revolutions tribunale

Verf. die SS 15 bis 30 der VO. vom 23. Dez. 1918. der Münchener Rätezeit, wenn man Zeitungsnachrichten
Nach § 13 iſt ein privater Arbeitgeber, der vorläßlich glauben ſoll, die der run . Sowjetrepublik geben der

oder in grober Fahrläſſigkeit gegen die Vorſchr. des Mitwirkung eines rechtslundigen Verteidigers Raum .

Geſ. verſtößt, von dem SchlA . auf Antrag der Haupt- Das Verfahren bedarf daher dringend der Ab

fürſorgeſtelle für Kriegsbeich mit einer Buße bis zu hilfe durch andere Handhabung oder Eingriff der

10 000 M zu belegen . Nach § 1 des Geld Str . v. Geſebgebung . R.-A. A. Berlin in Nürnberg.

überhürdet u.dieGefahreinerschwerenStädigung Stellung der Heta Hauptfürſorgeſtelle Bedenten be
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plus der Rechtſprechung.

Reichsgericht.

Zivilſachen.

I.

Umfang und Iragweite deo Zurüdbehaltungdrechts

nach § 321 BGB. Auch wenn eine Verſchlechterung

der Vermögensverhältniſſe des Käufers nach dem Ab

ſchluſſe des Kaufvertrages zufolge der Ladung zum

Dffenbarungseide anzunehmen wäre, würde doch das

vom Kl . in feinem Schreiben an den Stäufer geſtellte

Verlangen hinſichtlich der 130 000 M Kaufpreis nicht

gerechtfertigt geweſen ſein . Denn der Kl . war wegen

einer ſolchen Verſchlechterung der Vermögensverhältniſſe

des Käufers nicht auf Grund des § 321 BOB. berechtigt,

an Stelle der im Bertrag feſtgeſeßten Beiſtung eine im

weſentl. andere, für dieſen erheblich beſchwerlichere

Leiſtung zu beanſpruchen. § 321 BGB. gewährt im

Falle der Verſchlechterung der Vermögensverhältniſſe

des einen Vertragsteils dem anderen Teil nur eine

Einrede des Zurüđbehaltungsrechis gegen das Vors

leiſtungsbegehren, ergibt jedoch nicht, daß zugunſten

des anderen Vertragsteiles eine gefeßl . Aenderung des

Vertragsinhalts eintrete. Der ål hat aber in dem

Schreiben, wiewohl der Kaufpreisteil von 130 000 M

nachdem Kaufvertrage geſtundet u . auf das gekaufte

GutHyp.eingetragen werden ſollte , vom Käufer ſofortige

Hinterlegung oder verſchaffung eines zahlungsfähigen

Bürgen beanſprucht. Der Kl . hat dieſe Leiſtung außer

dem nach dem Kaufvertrage Zug um Zug gegen Er

teilung der Auſlaſſung zu zahlenden Kaufpreisteil

verlangt, alſo zupiel u anderes, als im Vertrage feſt

gefeßt war. Nun wäre allerdings der etwa eingetretene

Verzug des Käufers nicht gemäß § 285 BOB. beſeitigt

worden u . hätte die Friſiſegung in dem Schreiben wirt

ſam ſein können, wenn der Kl . trop ſeiner Zuvielfor

derung bereit geweſen wäre, nur das nach dem Ver

trage vom Käufer Geſchuldete anzunehmen u . ſich da:

mit zu begnügen, u . wenn auch eine Friſtſeßung, die

ſich hierauf beſchränkt hätte, ohne Erfolg geweſen wäre,

indem der Käufer dem ſo beſchränkten Erfordern der

ihm vertragsmäßig obliegenden Beiſtung doch nicht

Folge gegeben hätte (RGZ. 9, 141 ; SeuffA . 59, 391) .

Åber nach den tatſächl. Feſtſtellungen hat der Ki.

beſtimmt ausgedrüdt, daß er ſich weigere, feinerſeits

zu erfüllen , alſo die Auflaſſung zu erteilen, wenn der

Käufer nicht außer dem nach dem Vertrage Zug um

Zug zu zahlenden Staufpreisteil zugleich den weiteren

Kaufpreisteil von 130 000 M hinterlege und dafür

einen jahlungsfähigen Bürgen beſchaffe. Danach iſt

die Annahme des BerR. nicht zu beanſtanden , daß die

Friſtſeßung in dem Schreiben unwirtſaın geweſen ſei

( Warn . Rſpr. 1919, 49) . (Urt . d . V. ZS. v . 27. Mai

1922, V 568/21).

Schuldverhältnis. Falls die abgetretene Forderung

aus irgend einem Grunde nicht einziehbar iſt, bleibt

es dem Seſſionar unbenommen, die Forderung aus

dem urſprüngl. Schuldverhältnis geltend zu machen.

Jnwieweit hiernach der Beſſionar die abgetretene

Forderung eintlagen muß,bedarf hier keiner Erörterung.

Denn das BerG. hat dahingeſtellt gelaſſen, ob der

Kl . die Einflagung der Forderung nur in Ausſicht

geſtellt oder bindend zugeſagt hat. Deshalb iſt für

die RedInſt. die Eingehung einer Berpflichtung zu

unterſtellen . Das ſchloß aber nicht aus, daß Ver

hältniſſe eintraten, unter denen dem Zeffionar eine

Geltendmachung der abgetretenen Forderung im Prozeß

wege nicht zuzumuten war. Hier iſt der Kl. zunächſt

im Arreſtverf. gegen den Schuldner der abgetretenen

Forderung vorgegangen u . hat auch die Anordnung

des Arreſtes erlangt; dann iſt der Arreſtbefehl auf

Widerſpruch aufgehoben u . das vom Kläger eingelegte

Rechtsmittel zurü & gewieſen worden. Das Bero . hat

in jenem Verf. nicht nur den Arreſtgrund verneint,

ſondern auch die Forderung nicht für glaubhaft gemacht

erachtet. Jnsbeſ. hat es ausgeführt, daß die eides

ſtattl. Verſicherung des jeßigen Bell. ausſcheiden müſſe,

weil er keinen Glauben verdiene. Nach der eigenen

Darſtellung des Betl. waren aber die Abmachungen

bei der Seſſion gerade dahin gegangen, daß der Kl .

llagen und der Bell. Zeuge ſein ſolle. Wenn der AI.

aus dem Verlauf des Arreſtverf. erfah , daß das einzige

ihm damals bezeichnete u. offenbar hauptſächlichſte

Beweismittel alswertlos erachtet wurde, u.in dem Arreſt

verf, ferner eine eidesſtattl. Verſicherung des B. zum

Vorſchein tam, welche den abgetretenen Anſpruch als

zweifelhaft erſcheinen ließ, ſo iſt es nicht irrtümlich,

wenn das Bero. es jeft als feine Verlegung der vers .

kehrsübl. Sorgſalt anſieht, daß der Kl. vom þaupt

prozeß Abſtand nahm, u . ausführt, daß ihm unter

dieſen Umſtänden die Klage nicht mehr zugemutet

werden konnte. Dabei kommt in Betracht, daß der

KI. vom Bell, an ſich die Rücgewähr der Anzahlung

zu beanſpruchen u . dem Bell. nur ein Entgegenkommen

bewieſen hatte , als er darauf einging, ſeine Bes

friedigung zunächſt aus dem abgetretenen Anſpruche

zu ſuchen . ( Urt. d . V. ZS . v . 28. Oft. 1922, V 42/22) .

5533 n .

III .

n.

5532

II .

Abtretung einer Forderung erfüllungêhalber . Kann

der Grwerber wegen veränderter Umſtände von der Ver:

pflichtung zurüdtreten, zunächſt die abgetretene Forderung

einzuflagen , ſtatt auf den Anſpruch gegen den Abtretenden

zurüdzugreifen ? Wenn eine Forderung nur erfüllung :

halber, nicht an Erfüllungs Statt abgetreten wird, er

liſcht die Schuld des Zedenten nicht, der Zeſſionar er

hält aber ein Mittel, ſich aus der abgetretenen Forderung

zu befriedigen . Er muß zunächſt aus der abgetretenen

Forderungmit verkehrsübl. Sorgfalt ſeine Befriedigung

ſuchen. Welche Maßregeln er danach zur Erhaltung

u . Verwertung des abgetretenen Rechts um des Zedenten

willen zu treffen hat, kann nur nach den Umſtänden

des Falles unter Beachtung von Treu u . Glauben

mit Rückſicht auf die Verkehrsſitte beſtimmt werden .

Erſt bei Eingang der abgetretenen Forderung oder

ſonſtiger Befriedigung des Zeſſionars erliſcht das

Kann die mit der Ginziehuug eines augl. Schedo be

auftr.Bant vom Auftraggeber die furédifferenzverlangen

wenn die Einlöſung nicht gelingt ? Macht es einen

linterſchied, ob Kauf des Scheď8 oder bloßer Ginzie.

haugeauftrag vorliegt ? Am 31. Juli 1914 übergab die

Kl . der Bell.,mit der ſie in Giroverkehr ſtand, einen Scheď

auf London über £ 688, 12, 11 , den ſie von einem aus

ſtral. Kunden zahlungshalber erhalten hatte, mit ihrem

Giro verſehen mit der Bitte, ihr den Betrag auf Giro :

fonto Wert heute“ gutzuſchreiben. DieBell.ſchrieb darauf

der Kl . ihrem Erſuchen entſpr . 14151,65 M gut. Mit

Schreiben vom 27. Aug. 1914 teilte fie der Al. mit,

die Poſt habe ihr ihre Briefe von Ende Juli u. An

fang Aug. nach London unbeſtellt zurücgegeben. „Die

Briefe, " ſo heißt es weiter, „ enthielten u . a . von Jhnen

gekaufte 96611/6977 £ 688, 12, 11 Sched a./London,

die wir einſtw . an uns genommen haben u. erſt nach

Wiedereintritt geregelter Verhältniſſe wieder ausſenden

fönnen “ . Die Hl . hat auf dieſes Schreiben nichts

erwidert. Nach Friedensſchluß ließ die Bell. den Sched

eine durch engl. Firma proteſtieren , der ſie den Sched

zum Jnfaſſo übergab, u . wandte ſich , nachdem ſie den

Sched zurücerhalten hatte , im Wege des Rüdgriffs

an die Kl . , die ſie unter Fückgabe des Sches mit dem

damaligen Kurswerte des Schedsbetrages in Höhe von

107950,90 M belaſtete . Die Kl . will dieſe Belaſtung nur

in Höhe der ihrfür den Sched gutgeſchriebenen 14151,65 M

anerkennen Sie hatte in allen Jnſt . Erfolg .
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Gründe : Beide Vorinſt. haben die Belaſtung der

Kl.mit dem ſtreitigen Betrage für unbegründet erachtet,

weil der Anſpruch der Bell. auf dieſen Betrag nach dem

perſönl. Rechtsverhältniſſe zw . den Parteien nicht zu

rechtfertigen ſei. Dabei hat der Berk . allerdings die

Annahme des erſten Richters verworfen , daß dieſes

Rechtsverhältnis nur ein Einziehungsauftrag ſei ; er

hat unter Hinweis auf die Gepflogenheiten u . Bedürf

niſſe des Bankverkehrs mit ausl Scheds u . den Schrift:

wechſel der Parteien dargelegt , daß es ſich um einen

Rauf handle. Gleichwohl hat er die Schlußfolgerung

der Beklagten abgelehnt, daß die Kl. aus ihrem Giro

für den Scheđbetrag hafte u. daher die Kursdifferenz

als zu ihren Laſten gehend anerkennen müſſe. Der

mit der Diskontierung des Sched's verbundene wirt

ſchaftl. Zweck ſei in erſter Linie dahin gegangen , den

Schedbetrag für die Kl . als Girotundin der Befl. her

einzuholen . Die Bell. habe ſich durch die Diskontie:

rung der Mi. dienſtbar machen, ihr bei der Einziehung

helfen wollen. Dieſem Zwecke widerſpreche es, wenn

die Bekl . ießt den Schedregreß benuße, um die Ml . mit

der ſtreitigen Kursdifferenz zu belaſten. Die Rev. ſtellt

die Heranziehung des Zwedes des Geſchäftes u . den

daraus gezogenen Schluß als auf irrtüml. Billigkeits

erwägungen beruhend hin . Dieſer Angriff muß jedoch

verſagen. Denn die tatſächl . Feſtſtellungen des Bern.

über den Zwed des Geſchäfts find für die RevJnſt.

bindend . Sie ſind auch mit der Feſtſtellung vereinbar,

daß der der Scheđbegebung zugrunde liegende Ver

trag ein Kauf ſei . Denn mögen die Parteien auch

ihre Vereinbarungen in die Form eines Kaufs gekleidet

haben, ſo iſt es doch möglich, daß ſie mit dieſem Kaufe

beiderſeits in erſter Linie den vom BerN . angenommenen

Vertragszweď verfolgten. War dies der Fall, ſo iſt

es nicht zu beanſtanden, wenn der BerR ., um der

durch den unvorhergeſehenen Kursſturz der Mart her

vorgerufenen beſ. Sachlage gerecht zu werden, den

hinter dem Kaufe ſtehenden wirtſchaftl. Zweck für die

rechtl. Beurteilung des Geſchäfts heranzieht ; ebenſo

wenig kann bei ſolcher Sachlage die Annahme Bes

denten begegnen, daß die Bell. die Nichteinlöſung des

Scheds nicht benußen dürfe, um den Kl . mit einem

Betrag zu belaſten, der den ihr ſeinerſeits gutgebrachten

Betrag um ein vielfaches überſteigt. Das Geſchäft,

das dazu dienen ſollte, für die Ni. die Schedjumire

hereinzuholen , darf nicht dazu führen , daß die Kl. einen

außerordentl. Schaden erleidet, obwohl das Geſchäft

nicht ausgeführt wird u . die Befl . der Kl . dienſtbar

ſein ſollte. Ob die Kl. über den ihr gutgebrachten

Betrag zu einer Zeit verfügt hat, als die Reichsmarf

noch nicht entwertet war, iſt ohne Belang . ( Urt. d .

V. ZS . v . 8. Juli 1922, y 62/22) .

beziehungen zw . der Al. u . der Bekl. eine Pflicht der

Kl . begründet worden iſt, die Zeichnungsbeträge der

Zeichner, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgefommen

ſind, aus eigenen Mitteln zu zahlen ; 2. ob beim

Nichtbeſtehen einer Zahlungspflicht die Al. die von

ihr gezahlten Weträge zurüđverlangen kann . Zur

1. Frage nimmt das Bero . an , das Verhältnis der

Parteien ſei entweder ein Dienſtvertrag oder einAuf

trag, je nachdem man die der Al . zugeſagte Vergütung

von 0,30 % der Zeichnungsbeträge als Entgelt für

ihre Tätigkeit oder als Erſatz der ihr erwachſenden

Auslagen anſehe. Jedenfalls habe es nicht zu den

Vertragspflichten der Kl. gehört, die Summe der bei

ihr abgegebenen Zeichnungen aus eigenen Mitteln zu

zahlen , ſoweit die Zeichner ihrer Zahlungspflicht nicht

nachgekommen ſeien . Die Rev. macht geltend, das

Rundſchreiben der Reichsbant könne nicht als Vers

tragsangebot, ſondern nur als eine Anregung zur

Mitarbeit aus vaterl . Beweggründen angeſehen werden ,

ſeine Ueberſendung habe nicht zur Entſtehung von

vertragl. Beziehungen geführt; ſolche ſeien erſt dadurch

zuſtande gekommen, daß die MI . die bei ihr gezeichneten

Beträge zuſammen mit den von ihr ſelbſt gezeichneten

Beträgen der Bell . mitgeteilt u . das Geld dafür ein

geſandt habe . Damit ſei zw . den Parteien ein Kaufs

vertrag über Wertpapiere geſchloſſen worden, der dann

durch vorbehaltloſe Annahme der geſamten auf die

Zeichnungen treffenden Wertpapiere von der Al . ends

gültig erledigtworden ſei u . aus dem ſich die Zahlungs

pflicht der Al. für den geſamten Kaufpreis ergebe.

Daß in dem Mundichreiben der Bell . die Empfänger

als v St. bezeichnet worden ſeien , ergebe keinen Grund

dagegen , daß ſie die Geſchäfte mit der Befl. auf eigenen

Namen abſchließen ſollten , dieſem Ausdruck dürfte leine

juriſt , ſondern nurwirtſchaftl.Bedeutung beigemeſſen

werden. Das BG. ſehe die Zeichnung von Krå . fälſch:

lich als Darlehen an, ſtatt als Kaufvon Wertpapieren.

Nach überwiegender Meinung wird allerdings die

Zeichnung auf Anlehen nicht als Darlehens-, ſondern

als Kaufgeſchäft angeſehen . (ROHG . 20, 248; RGZ.

29, 30 ; 56 , 299 ). Man könnte den Zweifel aufwerfen,

ob nicht für die ArA . eine abweichende Beurteilung

gerechtfertigt wäre, da hier zum mindeſten ein Teil

der Zeichner von der Abſicht geleitet wurde, alles

Gelddem Reiche für die Durchführung eines ganz bes

ſtimmten , dem Zeichner am Verzen liegenden Zwedes

zur Verfügung zu ſtellen, viele ſogar die Wertpapiere

ſich nicht aushändigen , ſondern ihr Guthaben ins

Reichsichuldbuch eintragen ließen . Aber es kommt

ausſchließlich darauf an, ob die Kl . der Bell. als

Selbſtkontrahentin oder als Vermittlerin gegenüber

getreten iſt. Beides iſt ſowohl beim Kauf wie beim

Darlehen möglich . Inwieweit die Bezeichnung als

Všt. einen Schluß auf die Art der Beziehungen zw .

dieſen Stellen u . der Befl . rechtfertigt, iſt Sache der

Auslegung; der Hinweis der Beil . auf frühere Urt.

über ähnl. Fragen iſt gegenſtandslos, weil man bei

der Auſlegung der Ntra . von dem früher gebräuchl.

Wige, der Einrichtung mehrerer Zeichnungsſtellen

neben der Emiſſionsſtelle, abgegangen iſt, die Reichs

bank als einzige Zeichnungsſtelle bezeichnet u . die Be

zeichnung „V St. “ neu eingeführt hat, vhne jedoch die

rechtl. Stellung der lekteren zu umgrenzen. Es iſt

daher davon auszugehen, daß eine vertragl. Pflicht

der Kl. zur Zahlung der ſtreitigen Beträge nicht be

ſtanden hat. 2. Das Recht' der Kl . auf Verlangen der
Rückzahlung begründet das Berg. fo . ' Es lägen keine

Anhaltspunkte dafür vor, daß die Ri. durch die Zahlung

weitere Pflichten hätte übernehmen wollen, als ihr

urſprünglich oblagen ; das fönne auch nicht daraus

geſchloſſen werden, daß die Kl. durch die Einzahlung

der Gelder einen gewiſſen Vorteil durch fünſprozentige

Verzinſung ihrer " verfügbaren Gelder erlangt habe.

Die stl. habe die Zahlungen nicht in der Kenntnis

geleiſtet, dazu nicht verpflichtet zu ſein, alſo nicht die

n .

5521

IV .

Rechtsverhältnis der Vermittlungsſtellen (= VSt.)

bei Auøgabe von Reichsanleihen. Bereicherung der

Reichsbauf oder des Reiche, wenn die Vermittlunge

ſtelle Beträge aus eigenen Mitteln abgeführt, von den

Zeichuern aber nichts erhalten hat. Die Kl . hat ,

einer Aufforderung der Bell. ( Reichsbank) folgend,

bei Ausgaben der Striegsanleihen (= MrA .), die Auf
gabe einer VSt. übernommen . Bei der 9. Stru . er

gaben ſich Schwierigkeiten dadurch , daß inf . der Kriegs

ereigniſſe ein Teil der Zeichner die Zahlungspflichten

nicht einhielt. Die Hl . hatte den geſamten Betrag aus

den bei ihr eingegangenen Zeichnungen im Herbſt 1918

an die Bell . übermittelt u . von ihr die entſpr.Wert

papiere erhalten . Sie verlangt jeßt die Beträge zu

rüc, die von den Zeichnern nicht einbezahlt worden

ſeien u . die ſie aus eigenen Mitteln bezahlt habe.

10. U. OLG . gaben ſtatt. Die Rev. hatte Erfolg .

Gründe: Es ſind hauptſächlich zwei Fragen

ſtreitig : 1. ob durch die liebernahme der Aufgabe einer

VSt. u . durch die Art der Abwicelung der Geſchäfts
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Summen der Bell. unentgeltlich zuwenden wollen ; Bereicherung der Bell . durch die Abführung des Geldes

ſie ſei davon ausgegangen, zu den Zahlungen vers an das Reich wieder weggefallen. Das iſt unbegründet.

pflichtet zu ſein. Nach dem Vertrage habe eine Zahlungs- Die Bell hatte auf Grund beſ. Verträge mit dem Reich

pflicht der Kl. beſtanden, ſobald die Zeichner bei der dieSrd. für Rechnungdes Reiches aber in eigenem Namen

Kl . gezahlt gehabt hätten . Dieſe Pflicht ſei mit der emittiert. Daraus ergibt ſich , daß die Vermögensver

Zeichnung entſtanden ; ſie ſei zunächſt dadurch bedingt ichiebung, deren Rüdgängigmachung angeſtrebt wird,
geweſen, daß die Zeichner ihren Pflichten nachfamen, ausſchl. zw . der NI. u. der Bell. ſtattgefunden hat u .

u. ſei unbedingt geworden in dem Augenblid, wo die daß einem Bereicherungsanipruch gegen das Reich die

Zeichner an die Kl. gezahlt hätten. Als die Kl . die Einrede entgegengeſetzt werden könnte, lekteres habe

Vorauszahlungen geleiſtet habe, werde ſie von der Er- nichts aus dem Bermögen der Ml . erhalten , umſomehr

wartung ausgegangen ſein, daß die Zeichner ihren als der Klageanſpruch auch auf Zurücknahme der von
Pflichten nachkommen würden . Sie habe daher zur der Bekl. hergegebenen Wertpapiere geht . Die Be :

Erfüllung ihrer bedingten Zahlungspflicht gezahlt . reicherung beſteht auch deshalb fort, weil die Bell. ,

Als die Zeichner bei der Kl. nicht gezahlt hätten, habe wenn nicht mehr das empfangene Geld, dann doch

ſich herausgeſtellt, daß die Bedingung ausfiel; die be- einen entſpr . Müdforderungsanſpruch gegen das Reich
dingte Zahlungspflicht ſei hinfällig geworden . Die hat. Allerdings kann nicht ohne weiteres angenommen

Bell. habe fomit eine Leiſtung erhalten, deren rechtl. werden, daß das Beſtehen eines Erſaßanſpruchs gegen

Grund wieder weggefallen geweſen ſei (8 812 BOB .) . einen Dritten einen Zuſtand fortbeſtehender Bereiches
Dieſe Ausführungen ſind nicht zutreffend. Die Pflicht rung darſtellt ; es kommt dabei darauf an, inwieweit

der Ml. beſtand darin, das bei ihr eingezahlte Geld an die im einzelnen Falle der Anſpruch gegen den Dritten

Betl . weiterzugeben. Eine ſolche Pflicht fonnte aber erſt als Vermögensſtück angeſehen werden kann (ROZ.
in dem Augenblid entſtehen , wo das Geld der Zeichner 86, 348 ; Warn . 1917 Nr. 140) Nach dieſer Richtung

in ihre Hände tam ; vorher konnte eine Pflicht zum hat aber die Bell. feine Bedenken geltend gemacht,

Weitergeben auch nicht bedingt beſtehen. Bielleicht hat ſo daß das BerG . unbedenklich davon ausgehen konnte ,

das Berg . eine vorſchußweiſe Zahlung auf eine Ver- der Bell. ſtehe ein einbringbarer Anſpruch gegen das

pflichtung im Auge, deren Entſtehen erwartet wird Reich zu .

(RGZ. 85, 45 ; Recht 1915 , Nr. 1326) . Verfehlt iſt Schließlich macht die Rev. geltend, auf jeden Fall
auch , wenn das Berg. meint, es tönne es dahinge- hätte die Klage nicht auf Zahlung, ſondern nur auf

ſtellt laſſen , auf was die Annahme der Al . zurüdzus Abtretung der Anſprüche der Befl . gegen das Reich
führen ſei, daß ſie zur Zahlung verpflichtet ſei . Dafür gerichtet werden können. Aber da die Kl. der Befl .

liegt die Annahme zu nahe, daß die Hl. zur Erfül- Geld gegeben hat, ſo geht ihr Anſpruch aus & 812

lung einer fremden Verbindlichkeit (nämlich der Ver: BGB . zunächſt auf Mückgabe dieſes Geldes ; das Vor

bindl. der Zeichner) gezahlt habe, um ſo eine günſtige bringen , daß dieſes Geld nicht mehr vorhanden u . an

Verzinſung ihrer Gelder zu erlangen. Dann würde ſeine Stelle ein Anſpruch gegen das Reich getreten
ihrem Rüdforderungsanſpruch § 814 BOB. entgegen- ſei , war Sache des Einwandes der Bell. Einen ſolchen

ſtehen. Zwar ſagt das Ber0. , es könne nicht anges hatte die Bell . nicht erhoben u . das Berg . hatte deg

nommen werden, daß die Hüdſicht auf dieſen gering- halb keinen Anlaß, auf die Frage einzugehen . Daß

fügigen Vorteil die Al . veranlaßt habe, ein ſo gewagtes der Klageantrag ſeiner Wortfaſſung nach nicht un :

Geſchäft zu machen, u . die Kl. rei des Glaubens ges mittelbar auf Geldzahluna, ſondern auf Rüdnahme

weſen, ſelbſt zur Zahlung verpflichtet zu ſein. Aber der Papiere gegen Rückerſtattung des Geldes geht,

eine ſolche Feſtſtellung konnte nicht ſo getroffen werden , macht keinen Unterſchied ; in Wirklichkeit iſt es ein

daß daneben die Frage offen gelaſſen wurde, welches Anſpruch auf Rahlung. (Urt. d . IV . ZS . v . 4. Mai

der wirkliche Beweggrund der Al geweſen ſei. Die 1922, IV 688 21 ) .

Sache bedarf deshalb noch einer weiteren Klärung

unterdem Geſichtspunkte des § 814 BOB . V.

Die Rev. macht noch geltend , das Berg . habe

unberüdſichtigt gelaſſen , daß die Kl nicht bloß vor- 1. Die Eintragung eines nicht eintragungsfähigen

behaltlos gezahlt, ſondern auch vorbehaltlos die ge- Rechte im Grundbuche fann nicht nur auf dem durch

ſamten Wertpapiere abgenommen habe, als ihr das SS 54,71 GBO. vorgeſehenen Wege fondern auch durch
Ausbleiben der Zahlungen ſchon befannt ſein mußte. Beeinträchtigungeflage nach 8 1004 BGB . beſeitigt

Es mag ſein , daß im faufm . Verkehr ein derartiges werden . 2. Wird die Eintragung eines „ Uukaufsrechts“

Verhalten regelmäßig als Verzicht auf ſolche Anſprüche bewilligt u. beantragt, ſo taun damit eine Vormerkung
gilt, deren Vorausſeßungen 2. 3. der Vornahme der zur Sicherung des Anſpruchs auf Eigentum &übertragung

Rechtshandlungen ſchon bekannt waren. Inwieweit gemeint ſein . 1. Der Streis der eintr.-fähigen Rechte
das aber hier zutrifft, das hängt davon ab, ob nicht war nach dem hier maßgebenden früheren Rechte u.
die Kl. in ihrem am 16. Oft. 1918 an das Reichs- iſt nach dem jebigen Reichsrecht geſchloſſen. Nicht
bankdirektorium gerichteten Schreiben ihren Stands eintr . - fähig ſind insbeſ. nach beiden Rechtsnormen

punft genügend deutlich kund gegeben hatte , ſo daß rein perſönl . , ſchuldrechtl. Rechte u . Pflichten , wie

es eines Borbehaltes bei den ſpäteren Zahlungen u . namentlich ein Mietsrecht. Eine nach ihrein Inhalte

bei der Annahme der Wertpapiere nicht mehr bedurfte . unzuläſtige Eintragung iſt von Amts wegen zu löſchen

Ferner kann dem Briefwechſel auch inſofern noch Be- ( $ 54 Abſ. 1 S. 2 GBD . ) . Dieſe Vorſchr ergreift auch

deutung zukommen, als die Kl. geltend macht, ſie habe Eintr., die vor dem Infrafttr. der OBO. nach dem

nachher noch einen die ießt ſtreitige Summe über: damaligen Rechte inhaltlich unzuläſſig waren (Güthe

ſteigenden Betrag an die Befl . bezahlt u . hätte alſo OBO . 3. Aufl. Anm . 27 zu § 54 ) . Nach § 71 Abſ . 2

noch weitere Zahlungen unterlaſſen und die dem S. 2 OBO. fann im Wege der Beſchw . verlangt werden ,

Streit zugrunde liegende Zuvielzahlung vermeiden daß das GrBA. angewieſen wird , nach § 54 GBO .

können , wenn ſie damals eine ablehnende Antwort eine Löſchung vorzunehmen . Inſtreitig hat das GrBA .
erhalten hätte. Bedenfen getragen , auch das Mietsrecht von Amts

Die Rev. macht weiter geltend, ein Bereicherungs- wegen zu löſchen . Der Ml . iſt daher befugt, im Wege

anſpruch könne keinesfalls gegen die Bell., ſondern der Beſchw . deſſen Anweiſung zur Löſchung zu be

höchſtens gegen das Heich geltend gemacht werden, treiben . Das gilt auch, wenn die Unzuläſſigkeit der

da die Kl. ſo gut wie jedermann gewußt habe, daß Eintr. nur das Mietsrecht, nicht zugleich das weiter

das auf die KrA . eingehende Geld nicht für die Befl . , im Grø . vermerkte, als „ Anfaufsrecht“ bezeichnete

ſondern für das Reich beſtimmt ſei, an welches es die Rechtsgebilde ergreift , da auch ein Teil einer Eintr .

Beil . auch abgeführt habe . Auf alle Fälle ſei eine als inhaltlich unzuläſſig gelöſcht werden kann . Dic
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Befugnis, auf dem in der GBD. geregelten Wege die durch eine Eintr. der Anſpruch auf Uebertragung des

Löſchung herbeizuführen, ſteht aber dem Rechte des Eigentums dinglich geſichert ſein ſoll, ſo ſtellt ſie ſich
Ml. nicht entgegen , vom Bell . die Einwilligung zur inhaltlich als das Rechtsgebilde dar, das nach dem

Löſchung zu fordern . Das Geſ. gibt dem Eigentümer Gef. zur Sicherung eines ſolchen Anſpruchs beſtimmt

nicht nur die in $8 54, 71 GBO . geregelte verfahrens- iſt, nämlich als eine Vormerkung (= V. ) zur Sicherung

rechtl. Möglichkeit, die Löſchung einer unzuläſſigen des Rechts auf Einräumung des Eigentums. Auf

Eintr. zu betreiben, ſondern weiter einen im jachl. den Gebrauch des Wortes Vormerkung“ kommt es

Recht begründeten Anſpruch, die Beſeitigung von Be- nicht an. Nicht hinreichend geklärt iſt im angef. Urt.

einträchtigungen ſeines Eigentums zu verlangen u . die Frage, ob das Grw . etira deshalb unrichtig iſt,

zw . auch ſolcher Beeintr. , die durch die Einrichtung weil es an der nach 8 885 Abſ. 1 BOB. erforderl .

des GrB . herbeigeführt ſind. Wenn die Beeintr. Grundlage der Eintr. insbeſ. einer entſpr. Bewilligung

dadurch herbeigeführt iſt, daß der Inhalt des GrB . des Eigentümers fehlte, oder ob die Urt. v . 4. April

dem wahren Hechte widerſpricht, ſo muß derjenige, 1918 nicht zugleich die, ſachlich -rechtlich nicht einmal

zu deſſen Gunſten die den Widerſpruch ergebende einer bef. Form bedürftige Einwilligung des Eigen
Eintr. beſteht, nicht allein die Berichtigung geſchehen tümers enthält. Es bedarf hierbei keiner Erörterung,

laſſen, ſondern ferner die feinerſeits erforderl. Er. ob , wie Staudinger (Anm. 1 2 g zu § 885 BOB.) an
klärungen abgeben, d . h . die der wirfl. Rechtslage nimmt, ſtets oder, wie Güthe (Anm. 16zu§ 25 OBO.)

entſpr . Eintr. formaerecht bewilligen. Die geſel. meint, häufig oder auch nach anderer Anſicht (Pland

Grundlage dieſer Pflicht iſt hier nicht § 894 BGB., | Anm . 26 E zu § 885 BGB.) nicht ohne weiteres in
denn eine Unrichtigkeit des Orb . i . S. dieſer Vorſchr. der Bewilligung der Eintr. eines eintr.- fähigen end

liegt nur vor, wenn die Rechtslage hinſichtlich eines gültigen Rechts zugleich die Bewilligung der Eintr.

dingl. Rechts eine andere iſt, als ſie im OrB . wieder- einer B. zur Sicherung dieſes Rechts enthalten iſt. Hier

gegeben iſt (NOZ. 53, 375, 377) , während hier un- kommt es darauf nicht an. Die Erwägungen des

zuläſſig eine ſchuldrechtl . Verbindlichkeit eingetragen DLG. zeigen vielmehr, daß es dabei von irrigen
iſt. Der Anſpruch des MI. wird aber durch § 1004 Vorausſeßungen ausgegangen iſt. Die Eintr. -Bewil.

BOB. begründet, der allgem . die Klage auf Beſeitigung ligung und der Eintr.-Antrag v . 4. April 1918 betrafen

von Beeintr. des Eigentums, insbef. durch unzuläſſige, den Anſpruch auf Uebertragung des Eigentums. Eine

aber ſchon wegen ihres Vorhandenſeins die Verfügung endgültige Eintr. konnte nur erfolgen , wenn die Auf

über das Grundſtüc erſchwerende Eintr. gewährt. Die Taſſung erklärt war (8 925 BOB.; $ 20 GBD. ) . Die

Zulaſſung dieſes Anſpruchs auf Einwilligung in die Aufl. wurde aber nicht erklärt, ſodaß eine endgültige
Löſchung neben dem .in der GBD. gegebenen ver- Eintr. hinſichtlich der Eigentumsübertragung im April

fahrensrechtl. Wege entbehrt auch nicht des inneren 1918 nicht in Betracht fam . Andrerſeits konnte der

Rechtsgrundes. 8 54 6.1 5.2 ODD. fordert , daß bloß ſchuldrechtl. Anſpruch auf Eigentumsüberlaſſung

die Eintr. fich „nach ihrem Inhalt“ als unzuläſſig nicht, alſo namentlich nicht „endgültig“ im Grb. ver

„ erweiſt“ ; die Löſchung von Amts wegen iſt alſo nur merkt werden . Das BerG . hätte daher prüfen müſſen ,

zu erreichen , wenn das GrBA. oder die Beſchwer. ob die Parteien überhaupt an eine endgültige Eintr .

aus dem Inhalt des Orb . allein die Ueberzeugung gedacht haben können oder ob nicht vielmehr ihre Ers

von der Unzuläſſigkeit erlangen (ROZ. 88, 83) . Die klärungen u . insbef die Bewilligung des Kl. notwendig

Eintr.-Bewilligung desjenigen, zu deſſen Gunſten ein auf dienach dem Geſ. allein zuläfrige Sicherungseintr.,

Mecht vermerkt iſt, iſt aber geeignet, den Nachweis nämlich die einer V. gerichtet ſein mußten. Denn ſie

der Unrichtigkeit des OrB . zu erſeßen u . ſo dem wollten den formgerecht begründeten Anſpruch auf

Eigentümer die Berichtigung nach § 22 (XBO. zu er- Eigentumsübertragung durch einen Grb .- Vermerk
möglichen . Daher iſt zutreffend in Rechtslehre u . fichern. Eine ausdrü & l. Bezeichnung der bewilligten

Rechtſpr. zu § 894 BOB. anerkannt, daß dem Eigen- Eintr. als einer V. war nicht unbedingt erforderlich.
tümer das unbeſchränkte Wahlrecht zuſteht, entw . die An dieſer Prüfung wurde das Ger , auch dadurch nicht

Rechtsbehelfe der GBO. oder den Anſpruch auf Ein- gehindert, daß der Bell . im 2. Rechtszuge die Unzu:

willigung der Betroffenen in die Löſchung zu verfolgen. läſſigkeit der Eintr. auch hinſichtlich des „Ankaufs

Dasſelbemuß wegen der Gleichheit des Rechtsgrundes rechts “ anerkannt hat. Denn es handelt ſich dabei

für die in $ 1004 BGB. gewährte allgem . Eigentums- weder um ein Anerkenntnis des Klageanſpruchs (8 307

freiheitsklage gelten . Der eingetragene Berechtigte ZPO. ) noch um ein Zugeſtändnis von Tatſachen (§ 288),
wird dadurch nicht benachteiligt, da es ihm freiſteht, ſondern nur um die Kundgabe einer Rechtsauffaſſung.

den Anſpruch ſofort anzuerkennen u . dadurch nach $ 93 Ebenſowenig laſſen ſich aus dieſem Anerkenntnis zwins

ZPO. die Koſtenlaſt des Kl . herbeizuführen .
gende Schlüſſe hinſichtlich der Auslegung der Eintr.

2. Die Verurteilung des Bell. zur Einwilligung Bewilligung entnehmen ; derfelbe Prozeßvertreter des

in die Löſchung des 'Mietsrechts iſt alſo nicht zu be- Bell . hatte im 1. Nechtszuge gerade die Anſicht ver

anſtanden . Anders iſt die Rechtslage hinſichtlich der treten , daß die Eintr . eine V. zur Sicherung des Ans

weiteren Eintragung.- Plerdings iſt die Eintr. eines ſpruchs auf Uebertragung des Eigentums ſei. Ferner

rein ſchuldrechtlichen Anlaufsrechts nach früherem u . iſt auch die weitere Erwägung des DIG . nicht zwingend,

jeßigem Rechte unzuläſſig. Der Bell. beſchwert ſich daß die Eintr. einer V. den Parteien finnwidrig er.

aber mit Recht darüber, daß die Annahme des Bero ., fdeinen mußte, weil ſchon ein „ dingl. Recht“ einges

dieſe Grundbuch Eintr . habe auch in ihrer jebigen tragen ſtand. Selbſt wenn die frühere Eintr. keine nach

Geſtalt nur das ſmuldrechtl. Anlaufsrecht zum Gegen- älterem Recht zuläſſige V. zur Erhaltung des Nechts
ſtande, der ausreichenden Begründung entbehre. Die auf Auflaſſung darſtellen ſollte, ſo ſchloß das nicht

Parteien hatten am 4. Apr. 1918 in einer den Ers aus, daß die Parteien , als ſie den Anſpruch 1918
forderniſſen des § 313 BOB . genügenden Form bis formgerecht begründeten u . ſeine grundbuchl. Eintr.

Ende Sept. 1930 das Recht des Bell. beurfunden laſſen , bewilligten u. beantragten , damit eine als ſolche

das Grundſtück für einen beſtimmten Preis zu erwerben Sicherung rechtlich allein in Betracht fommende V.

u. damit die entſpr. Pflicht des Kl. , ihm zu dieſem eingetragen haben wollten . (Urt . d . V.ZS. v . 17. Juni

Preiſe das Eigentum zu übertragen. Sie hatten ſodann 1922, V 1/1922) .

bewilligt u. beantragt, „dieſen Anſpruch auf Ueber

tragung des Eigentums einzutragen “. Das legt die VI .

Annahme nahe, daß ſie dem Anſpruche des Bell.

dingl Sicherung verſchaffen wollten u.daß der Vermert Umdeutung einer au fich unwirkſamer Verfügunga:

im OrB . gemäß ihrem Antrage dieſe Sicherung ſchaffen beſchränkung in einer lektw . Verfügung. In dem Teſt.

follte. Iſt aber das Orb . dahin zu verſtehen, daß wird angeordnet, daß die Kl . über ihr Erbe erſt im

***
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Alter zw . 22 u. 24 Jahren beſtimmen können. Es ſoll ſchließt ſich dem an. Die Anſicht iſt auch im Schrifts

dem Al. zu 1 erſt zu ſeinem 23., der Kl . zu 2 erſt zu tum allgemein vertreten . Eine Ver. , die den wirtſchaftl.

ihrem 22. Geburtstag ausgehändigt werden. Dieſe Kampf vermeiden u. ihre Ziele auf anderem Wege er

Beſt. des Erbl. enthalten eine die Verfügung der Erben reichen will, fällt daher nicht unter § 152. Der TarVertr.

mit singl . Wirkung beichränten de rechtsgeſchäftl. An- als ſolcher iſt feine Verabredung nach § 152 GewD.;

ordnung (Warneyer, Rechtſpr. 1915, 292, 1919, 71 ). denn er iſt an ſich fein Kampfmittel, ſondern entweder

Sie iſt als ſolche nach § 137 BUB. unwirtiam u. könnte das Ziel des Kampfes oder doch deſſen Ergebnis oder

nur aufrecht erhalten werden ( § 2084 BGB.), wenn man wird zur Abwendung des Kampfes geſchloſſen (NOZ.

die Mutter als Vorerbin oder als Teſtamentsvolle 73, 100) . Im Schrifttum iſt zwar mehriach die Meinung

ſtrecerin (u. zugleich Miterbin) anſieht. Für eine ſolche vertreten, daß für Ver. , die den Abſchluß von TarVertr.

Annahme ließe ſich außer der Teſtamentsſtelle, wonach erſtreben , § 152 GewO. gelte ( Landmann, GewO. 26 ,

die Mutter den ihr zufallenden Mehrwert des Geſchäfts § 152 A , 38 S. 827 ; v . Rohrſcheidt, GewO. 22 § 152

ſpäter „ die Kinder erben laſſen “ ſoll, beſ. der lebte A 5 S. 486) . Auch in der Rechtſpr. find dahin gehende

Nachzettel verwerten , der trop ſeiner Formungültigkeit Entſch. ergangen ( GewArch . 5 , 357 ; 11 , 537). Aber

aur Auslegung herangezogen werden tann u. in dem indieſer Allgemeinheitkann derSas nicht anerkannt
es heißt : ich Frau die , werden . Unter § 152 fällt eine ſolche Ver. nur, wenn

nur ſie allein kann beſtimmen .“ Eine wirkſame, die ſie darauf ausgeht, wirtſchaftl. Stampfmittel anzuwenden ,

übrigen Erben bindende zum Berkauf des Geſchäfts um zum Abſchluß günſtiger lohntarife zu gelangen

generell ermächtigende Vollmacht im eigentl. Sinn oder ſie aufrecht zu erhalten. So lag der Fall , welcher

($ 164 BGB.) iſt dieſe Anordnung deshalb nicht, weil der Entſch. des Strs . SeuffBI. 71, 529 zugrunde lag ;

es an jedem Anhalt dafür fehlt, daß ſie der Bevolls dort ſollte ein günſtiger Bohntarif im Wegedes Streits

mächtigten oder dem Dritten vom Erbl. übermittelt u . erzwungen werden . Es kommt immer auf die Um

zugegangen iſt. Hiervon ganz abgeſehen iſt der Nach- ſtände an. Deshalb iſt es im weſentl . Catfrage, ob

zettel wegen fehlender Datierung ungültig u . ſchon eine Ber. unter § 152 fält, deren Ziel auch der Abs

deshalb eine rechtsgeſchäftl. Vertretungêmacht nicht ſchluß von TarVertr. iſt. Sier wil der Kl. nach ſeiner

begründet. ( Urt . d .IV ZŠ. v. 21. Sept. 1922, IV, 759/21 ). Saßung Kampfmittel nicht anwenden. Deshalb iſt die

Anwendbarkeit der Vorſchr. ohne Frrtum verneint

VII.
worden. (Urt . d . IV. 25. 0. 22. Juni 1922,IV 579/21 ).

Welche Bereinigungen fallen unter $ 152 Gewo . ?
VIII.

Nur ſog. Kampforganiſationen oder auch ſolche, die den

Abitiuß von Tarifverträgen anſtreben ? Die Mev. greift Bergleich zwiſchen Berufungsurteilu. Nevifion .

die Meinung des DLG . an , daß der Kl. nicht unter Teilung eines zuſammenhängenden Grundſtüd & vertrage

$ 152 Gewo. falle, daß er alſo nicht eine Vereinigung in einen notar . beurfundeten u. eiuen mündlich erklärten

Ver. ) zur Erlangung günſtiger Lohn- u . Arbeits- Teil macht den ganzen Vertrag nach $ 313 BGB. nichtig .

bedingungeni . S. dieſer Vorichr. ſei . Das Olo. führt 1. Der Bell. ſtüßt den NevAntrag auf die neue Tat

aus, $ 152 Abſ.1 GewO. laſſe deutlich erkennen, daß ſache, daß nach dem BerUrt. ein notar. Vergleich ge

nur ausgeſprochene Kampforganiſationen hätten ge- ſchloſſen worden ſei , wonach der Kl . das Grundſtüd

troffen werden ſollen . Ver. , die ohne ſolche Stampfmittel an den Betl . verkauft u fich verpflichtet habe, die Klage

durch Verhandlungen mit den Arbeitnehmern die gemein- zurützunehmen . Darüber, ob eine ſolche Behauptung

ſame Feſtſezung der Lohn- undArbeitsbedingungen zum in der RevJnſt. Berüđſichtigung finden könne, hat die

Ziele hätten , habe man gar nicht in Betracht gezogen.Auf Rechtſpr. des No. geſchwankt, allerdings nur in älteren

ſolche ſei daher § 152 Abſ. 2 nicht anwendbar. Hier ſei Urteilen . So iſt in der Sache IV 191/04 zunächſt

nun in derSaßung des klagenden Verb . in $ 2 unter den Beweis über die Behauptung eines außergerichtl.Ver

übrigen Mitteln zur Förderung der gemeinſamen Inter- gleichs angeordnet u. erhoben, in dem Urteile ſelbſt

eſſen auch die „ gemeinſame Behandlung der Lohn- u .Ar- freilich die Frage dahingeſtellt gelaſſen worden, da der

beiterfragen “ vorgeſehen . Von irgend welchen Kampfs Beweis als nicht erbracht angeſehen wurde. Ferner

mitteln gegen die Arbeiter oder überhaupt von einer Ab: iſt in dem Urt. des 3. ZS. III 628/08 ohne Erörterung

wehr der Arbeiterforderungen ſei nicht die Nede . Wenn der Rechtsfrage der in der RevJnſt. erhobene Beweis

daher auch die VerbMitgl. inf.der einheitl. Intereſſenver- eines außergerichtl. Vergleichs des Inhalte, daß Urt.

tretung bei den Verh. mit den Arbeitern aus dem Zu- nicht genommen werden ſolle, als erbracht angeſehen

ſammenſchluß Vorteil hätten, ſo ſei der Hl . deshalb u . daraufhin der Antrag des NevBefl . , die Mev . zurüd:

doch noch nicht ein eigentl. Kampfverein i . S.des § 152. zuweiſen, abgelehnt worden. Ebenfo hat der 2. ZS.

Das müſſe gelten, trozdem er auch den Abſchluß von in der Sache II 62/89 entſchieden, in der das zeitweilige

TarVertr. in den Kreis ſeiner Aufgaben gezogen habe. Ruhen der Sache außergerichtlich vereinbart worden

Der Verb . bezwede in erſter Linie die gemeinſame ſein ſollte. Andrerſeits iſt in den Urt. II 350/98 u.

Stellung zu den Forderungen der Lieferanten u . Ab- 145/99 (ROZ. 44, 354) unter Hinweis auf § 524 (ießt

nehmer u . den Erlaß gemeinſamer Ordnungsvorſchr. 651 ) BPO. ausgeſprochen worden , daß weder ein

für die Abwidelung des Geſchäftes, ſei alſo im weſentl. Verſprechen einer Zurücknahme der Klage noch ein

ein Kartellverein . Daran werde durch die gemeinſame außergerichtl. Verzicht auf den Alageanſpruch in der

Behandlung der Lohn- u .Urbeiterfragen nichts geändert. RevJnſt . Zum Zwede der Aufhebung des Berlirt.

Dieſe Ausf. greift die Nev . inſoweit ohne Grund an, geltend gemacht werden kann. Seitdem hat das RG.

als ſie auch ſolche Ver. dem § 152 GewO. unterſtellen ſtändig den Standpunkt feſtgehalten, daß außergerichtl.

will, die günſtige Lohn- und Arbeitsbedingungen nur Vergleiche, welche die Erledigung des Rechtsſtreits

im Wege gütl . Verh. zu erreichen ſtreben. Dieſe Auf- bezweden , in der RevJnſt. nicht berüdſichtigt werden

faſſung iſt weder mit dem Wortlaut noch mit der Ent- fönnen (JW. 1911 , 5116 ; 1912, 80221; Oruch . 55,

ſtehungsgeſchichte des Geſ . vereinbar. Wie der VI . ZS. 1051 ; 60, 511), ungeachtet der von Erythropel (JW.

in ROZ. 73, 99 ausgeführt hat, hat 8 152 Abſ. 1 nur 1912 , 991) erhobenen Einwendungen , im übrigen aber

die Frage zum Gegenſtande, wie beim Widerſtreit der unter Billigung des Schrifttums ( Hellwig in DJZ .

Intereſſen im Gebiete des Gewerberechts der Stampf 1903, 284 ; Stein zu § 561 ZPO. II 5) . Das gilt auch

zur Erlangung günſtiger Lohn- u . Arbeitsbedingungen für Eheſachen, obwohl für dieſe nach der herrſchenden

zw . den Arbeitgebern u . Arbeitnehmern geführt werden Meinung eine Geltendmachung des aus dem Vergleiche

darf. Deshalb kann auch Abſ. 2 nur auf Ver. zum ſich ergebenden materiellen Einwandes nach 8 767ZPO.

Zwecke des Stampfes u . auf Verabredungen über den ausgeſchloſſen iſt. Von dieſer Rechtſpr. abzuweichen

Kampf u. ſeine Führung bezogen werden . Der Sen. beſteht kein Anlaß, umſoweniger als die jest inf. der
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Nov. von 1910 geltende Faſſung des § 561 ZPO . noch Abſicht geſchloſſenen Vertrags ($ 138 BGB.) erörtert

klarer als die frühere Faſſung ſagt, daß neue Tat- u . es lag ein Tatbeſtand zugrunde, bei welchem die

ſachen in der RevJnſt . mit Ausnahme der in $ 554 aus § 313 BOB. etwa zu entnehmende Nichtigkeit

Abſ. 3 Nr. 2 b erwähnten nicht zu berückſichtigen ſind. durch die Auflaſſung geheilt war. Ob die Einheitlich

Keine Ausnahme bildet es , daß prozeſſuale Vorgänge feit ſchon daraus gefolgert werden könnte, daß die

in der Rev Inſt ,wie die Zurücnahme der Klage ( $ 271) Parteien den einen Verkauf nicht ohne den anderen

oder der Nerzicht auf den Klageanſpruch bei der mündi. gewollt haben, kann unerörtert bleiben ; denn der

Verh . (8 306 ZPO .) auch vom Revger zu berückſichtigen Ber!. gründet die Einheitlichkeit nicht allein auf dieſe

Tind. Daß aber ein außergerichtl . Verſprechen , die Feſtſtellung, ſondern auch darauf, daß der im Grunds

Hlage zurüc zunehmen , der slagezurücknahme in der ſtückskaufvertrage angegebene Kaufpreis nicht die wirkl .

vorgeſchriebenen prozeſſualen Form nicht gleichſteht, Gegenleiſtung für das Grundſtück bildete, daß vielmehr

iſt anerkannt; ein ſolches Verſprechen begründet nur nur ein Geſamtpreis für Grundſtück und Jnventar

einen dem materiellen Vertragsrechte entſpringenden vereinbart war . (Urt. d . V. ZS . v . 17. Mai 1922, V

Einwand . Solange der Rechtsſtreit in den Tatſachen Jnſt. 456 21 ) .

anhängig iſt, kann er der Fortſeßung entgegengehalten

werden . In der RevJnſt. aber fann er feine Rerüc

ſichtigung finden, da er ſich auf eine neue Tatſache

gründet, muß vielmehr dem Verfahren in der Zw Vollſtr.

gemäß § 767 ZPO. überlaſſen bleiben . 2. Zur Sache

handelt es rich um einen der in der lekten Zeit (wohl Oberſtes Landesgericht.

inf. der Steigerung der Grundſtückewerte) immer
A. givilſachen.

häufigeren Fälle, in denen ſich der Verf. auf die Nichtigkeit

dea Nertrans auf Grund des $ 313 i . Verb . m . $ 139
I.

BAR beruft. Die Vorynſt. haben das Verlangen für
Die Eintragung von ünvothelen uſw. in Gold

gerechtfertigt erklärt . Der Bern . gelangt zu dem Er mark iſt unzuläſfia. Die Kaufmannseheleute St. haben

gebniſie, daß der am 5. Oft. 1919 heurfundete Kauf: ſich gegenüber der Beſchw F. vervflichtet, auf 30 Jahre
pertrag u . der am gleichen oder vorhergehenden Tage auf ihren Anweſen fein Bankgeſchäft zu betreiben noch

ründlich geſchloffene Kaufvertrag über das Inventar, betreiben zu laſſen , auch dieſe Anweſen an kein Bank

über den nur ein Schuldrihein für den Kaufpreia au8 geſchäft zu veräußern oder zu vermieten. Für eine Ver

geſtellt wurde, in Wirklichkeit nur als einheitl. Nechts lekung dieſer Pflicht wurde eine Vertragsſtr. von 5000

neſchäft aewollt geweſen ſeien . Er nimmt an , daß am
Goldmark vereinbart. Zu deren Sicherung beſtellten

4. Oft die Parteien nur über den einheitl. Verkauf
die Ehegatten eine Sichøyp. bis zum Höchſtbetrage von

non (rundstück u . Inventar zum Geſamtpreiſe von 5000 Goldmark. Das GVA. hat die Eintragung ab
160 000 M verhandelt hoben u , daß bereits an dieſem gelehnt . Veſchw. u weitere Beſchw .blieben ohne Erfolg .

bende „ Meinfauſú nefeiert worden iſt. Wenn nun
Gründe: 1) Die Beſtellung der HöchſtbetrSich.

am nörthſten Tage äußerlich imei getrennte Verträge
vyp . 31 5000 GM. bezweckt eine Haftung bis zu einem

cerchloſſen worden feien , io ivreche eine taffächl.Ver: ! Höchſtbetrage von 5000 M in G.; der Eintragungs
mutung dafür, daß die Parteien in Wirklichkeit eineneinheitr. Portrag geichloiñen u .diefen nur zum Scheine | antrag ich liekt fohineine GNI. in fich. Eine Okt.tam

ſchon vor dem Kriege in dreifachem Sinne vor. Ent

amecfe Erniedrigung von Hoften uſw. in zwei Verträge weder ſoll dadurch ausgeſchloſſen werden , daß in Silber:

zerleat haben . Die Mev Angriffe dagegen ſind in münzent nezahlt werde,wenn nach dem jeweils geltenden

hearündet. Bei äußerl. Trennung der Vereinbarungen , Münzrechte neben dem G : Gelde auch Silbergeld als

rei pe durch Errichtung mehrerer Urfunden , ſei es das währungsmäßiges Zahlungsmittel gilt . Oder es foll

durch , daß nur ein Teil beurfundet, der andere mündlich damit geſagt werden , daß in den geltenden OM . zu

abaeſchloſſen iſt, ſpricht allerdings zunächſt eine tat zahlen ſei , wenn an Stelle der 10 u . 20 V Stücke & M.

fächl. Vermutung dafür, daß die Vereinbarungen nach über andere Beträge ausgeprägt werden ſollten . Oder

Sem Willen der Parteien nichteinheitlich, iondern ala felb es iſt gemeint, daß im Falle einer Änderung der Wäh.
ſtändige Mechtaneſchäfte geſchloſſen find u . daß deshalb rung in den jeħt geltenden Reicha M.oder in anderen

der Weweis für die Einheitlichkeit dem obliegt , der ſich GM . dergeſtalt gezahlt werden müſſe, daß der Gl. eben :

auf fie beruft. Ob aher dieſer Hemeis geführt iſt, iſt foviel Feind erhalte , als er erhalten haben würde, wenn

Sache der Bewei&miirdiouna. Gier führt der HerN . in 10 oder 20 MO.- Stücken gezahlt wäre. Man kann

eine 9113ahl von II mſtänden an , die ich auf die Vor mit dem neueren Schrifttum die beiden erſten Fälle mit

gänge vom 4. Oftober beziehen . Es mag bedenllich ſein ,
der Bezeichnung & Miinzklauſel zuſammenfaſſen u den

daß er die hierdurch geſchaffene Wahrſcheinlichkeitslage dritten als & Wertklauſel fennzeichnen. Inwieweit die

als „tatſächl . Vermutung “ bezeichnet , deren Wider OKI . dem Grundbuche zugänglich iſt u . damit verdings

Yegung dem Defl . obliene . Aber darauf beruht die licht werden kann, war ſchon bisher ſtrittig . Maßgebend

Entich nicht; denn der Bern . führt noch weitere Ilm iſt -- abgeſehen von S$ 1115, 1190 BOB . u . S 28 S. 2

ſtände an , die gegen den Bellſprechen , u.ſpricht ſchließlich OBO. , wonao einzutragende Geldbeträge in MeicheW.

Teine lleherzeugung dahin ang, daß der Wille der anzugeben ſind - ob nicht der allg. materiell -rechtl.

Porteien trop der äußerl. Trennung am 5. Oft . nicht Grundſak der erforderl . Beſtimmtheit i . S. des Grund,

dahingenangen ſei , den zw . ( rundſtücks- u . Inventar: buchrechts bei der Eintragung des Geldbetrags der øyp .

verkauf beſtehenden , am 4. Oft . gewollten rechtl. Zu durch die binzufügung der OKI . verlegt wird. Die

ſammenhang aufzuheben , ſondern daß ſie auch am Pfandſtelle der øyp. inuß feſt umgrenzt ſein : mit Rüd

5 Oft einen einheitl . Kaufvertrag über Grundſtüct 11 .
ſicht auf die Nachhypothefare 11.mit Bezug auf die mögl.

Juventar hohen ſchließen wollen. Danach erachtet er den Eigentümerhyp. (Þöniger, JW . 1919, 473) . Die Rechtſpr.

dem Kl. obliegenden Wegenbeweis gegen die Vermutung ( insbeſ . NO3 50, 145 ; BayOblo 2 , 803 ; KOJ. 20 A

aus der Aufnahme getrennter IIrkunden als geführt. Der 194; 25 A 1551 u . das Schrifttum in überwiegender

Umſtand , daß die äußerl. Trennung nur geichehen ſei , Mehrheit nahmen an , daß bei den beiden erſten Fällen

um foſten uſw. 30 fparen, ſteht zwar der Ernſtlichfeit Eintragungsjähigkeit anzunehmen ſei . Daß der Fall der

des Trennungswillens feinrawegs entgegen , aber eben fog . OWertKl . , die im Grunde nichts anderes als eine

fowenig der aus anderen Umſtänden entnommenen An : Kursgarantiefl. bedeutet , dem Grundſatze der erforderl.

nahme des Tatrichters, daß die Trennung nur 211m Beſtimmtheit widerſpricht 11. daher dieſe Art der AI.
Scheine erfolgt ſei . Das llrt . des RG . v . 8. März nicht eingetragen werden kann , wurde ſchon bisher

1921 11 4 21 enthält nichts Entgegenſtehendes ; dort
iſt nur die Frage der Sittenwidrigkeit eines in ſolcher 1 ) ( 8 . Gold ; OM . = Goldninger ; (BH . Goldflauſel.
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angenommen . Dieſe Auffaſſung trifft auch jeft zu von 150 % zur Verfügung ſtellt. Auf die der 1. S.

(NO3. 101, 141; 103 , 387 ; Geiler in JW. 1922, 197). gehörigen alten A. treffen 12 neue. Der Vormund

Die Antragſtellerin will ihren Antrag den vom RG. hat beantragt ihm die vormgerichtl. Genehmigung zur

inBd. 50 , 145 aufgeſtellten Grundſäßen folgend Uusübung des Bezugsrechtes (= BR .) auf dieſe U. zu

zufolge des in ihrer Erklärung niedergelegten Stand- erteilen . Das AG. hat die Genehmigung verweigert

punftes nur i. Š . einer Münzil, verſtanden wiſſen . und das lo. hat die Beſchw . zurückgewieſen. Auf

Jn der not. Urk. iſt dieſer Wille nicht näher ausgedrüdt ; weitere Beſchw . wurden beide Beſchlüſſe aufgehoben .

der andere Teil iſt hierüber nicht gehört . Es kann Gründe : Es kann bezweifelt werden , ob der Erwerb

jedoch dahingeſtellt bleiben, ob dieſer Sinn unterſtellt von A. durch Ausübung des BR. auf nene A. über

werden darf. Auch wenn man die hier aufgeſtellte ORI . haupt unter den Begriff der „Anlegung“ von Geldern

nur i . S. einer G Münzkl. wertet , iſt ſie gleichwohl jeft fällt. Das BR . auf neue Aktien iſt zwar keine Frucht

nicht mehr eintragungsjähig. Tatjächlich beſteht im des A Rechts (NGKomm . § 99 Anm . 10 a . E.), wohl

Deutſchen Reiche z. 3. die PapierW.(Nußbaum , Das aber handelt es ſich bei der Ausübung des BR . um

neue Deutſche Wirtſchr. 8 5, 12 ; ROZ. 103, 386 ). Der die Fruftifizierung des mit dem ſchon vorhandenen

Grund hiezu wurde gelegt durch das R3. v . 4. Aug. A.- Beſif verknüpften Hechts auf den Bezug der neuen

1914 (NGBI. 347), das die Pflicht der Reichsbank auf- A. Hiernach ſind die Beträge, die aufgewendet werden

hob, ihre Noten in G. einzulöſen. Durch die Nov. zum müſſen , um das BR. auszuüben, Koſten für die Frutti

Banto. vom gl . Tage (ROBI. 327) wurde fecner der fizierung des BN. für den Beſiber der alten A .; es

Reichsbank geſtattet, für die Drittelsdeckung der Bant: würde ich alio um eine „ Unlegung“ von Geldern

noten, die bis dahin in O. , kursfähigem deutſchen handeln u. die Genehmigung des Voer. wäre als :

Gelde oder Reichsfajſenſcheinen beſtehen mußte, auch dann zwar gemäß § 1812 BOB. zu dem Verkauf von

Darlehensfaſſenſcheine zu verwenden, die mangels eines Wertpapieren nötig, durch den die Mittel zur Aus

allg. Annahmezwanges bloße Geldzeichen ſind. Aus übung des BA beſchafft werden ſollen, nicht aber zur

der Reihe der ſonſtigen Maßnahmen , die den Uebergang Ausübung des BR . Es mag jedoch dahingeſtellt bleiben,

zur PapierW . klarſtellen, ſei noch verwieſen auf die VO . ob das zutrifft, oder ob der Erwerb der neuen A.

v . 28. Sept. 1914 (ROBI. 417), worin Vereinbarungen durch Dingabe des Bezugspreiſes , Anlegung“ dieſes

auf Zahlung in G. aus der Zeit vor dem 31. Juli 1914 Bezugspreiſes iſt ; in beiden Fällen iſt das Ergebnis

bis auf weiteres für unverbindlich erflärt wurden. Die das gleiche. Der Sen. hat in dem Bejgluß v . 12. Jan.

Wendung „ bis auf weiteres “ hat das RG . ( 101 , 145 ) 1922 (BayZiR . 1922 S. 10+) dargelegt, daß die An

dahin erläutert: „ bis eine ſpätere Geſeby, anders be- legung von Geld in 4. verzinsl . Anlegung i . S. des

ſtimmt.“ Zum Belege kann auch Art. 248 Abſ. 2 des $ 1806 BOB. iſt, die jedoch , wenn Mündelvermögen

fog . FrVertr. herangezogen werden , wonach die deutſche in Betracht kommt, als den Beſt . der 38 1807, 1808

Reg.weder G. ausführen noch die Ausjuyr u. Verfügung BOB. nicht entſpr. der vormgerichtl. Gen. bedarf,

darüber geſtatten darf. Wegen der ungeheuren Preiſe daß ferner „ beſ. Gründe “ i . Š . des § 1811 BOB.

u. der Schwierigkeiten der Beſchaffung fann ferner der nicht ſolche allgem . Natur, wie die Geldentwertung u .

durchſchn . GrunditEigentümer feine Zahlung in . mehr dgl . , ſondern nur ſolche ſind, die in den Verhältniſſen

leiſten . Man kann deshalb mit Reits ( D :N Ž. 1922, 204) der einzelnen Vormundſchaft begründet ſind. Damit

von ſubjeftiv u. objektiv unmögl. Leiſtungen ſprechen geht der angefochtene Beſchluß einig . Das 20. gibt

oder zu dem gleichen Ergebnis gelangen , wenn man ferner im Anſchluß an die Mot. zu § 1667 des Entw . I

mit RGZ. 103, 384 den § 245 BOB . heranzieht. Wenn ž . BOB. zu , daß der bereits vorhandene Beſig von

daher auch formell das Münz6. nicht aufgehoben iſt, X. und die damit im Zuſammenhang ſtehende Mög

ſo iſt gleichwohl nach dem derzeitigen Hechtszuſtande lichleit der Ausübung eines BR. u . Úmſt. als beſ.

die Papiermark Reiasm . (Mügel JW. 1921, 1269). Grund i. S. des § 1811 erachtet werden kann . Auch

Forderungen können in das OrB . aus dieſem Grunde hierin iſt ihm beizuſtimmen . Zur Verwertung eines

3. 3. nur in Papiermarf eingetragen werden. Die BR. auf neue A. ſtehen dem Berechtigten zwei Wege

O Mark als ſolche iſt derzeit nicht nur fein geſell. offen : die Ausübung durch den Bezug der 4. oder der

Zahlungsmittel mehr, ſie iſt auch als geſegl . Rechnungs- Bertauf des Rechts. Der Verkauf wäre nun hier

wert noch nicht anerkannt. Die Eintragung der Mart offenbar unwirtſchaftlich. Es handelt ſich um ů . eines

als Zahlungsart bei der Hyp. iſt fohin derzeit nicht vorzüglich fundierten Unternehmens, das mindeſtens

vereinbar mit dem grundbuchrechtl Grundjage der Be- die gleiche Sicherheit bietet, wie eine ſog . mündelſichere

ſtimmtheit. Die o Mtarf unterliegt 3.3. einer ſchwan- Anlage. Durch den Verkauf einer der vorhandenen

fenden Stursbaſis. Weiter einzutragende HealGl. fönnten A , fönnen nach dem jebigen Stursſtand die Mittel be

bei Eintragung von vyp . in Marf den Vorgang aus chaſſt werden zum Bezug zwölf neuer A., die ſicherir

dem GrB. nicht ſicher entnehmen, auch ent’tehende Vorausſicht nach in Sturzem den Wert der einen alten

Eigentøyp . fönnten nicht beſtimmt umgrenzt werden d. um ein Vielfaches überſteigen u . überdies ein be

Die Dinglichmachung einer GHI . i . S. einer GMünzfl. deutend höheres Dividenden - Ertrágnis liefern als

iſt nur möglich im Wege einer bej. gejeßl. Ermädytigung dieje . Der Verfauf der einen A. zum Zwecke der Aus :

(VO . v . 13. Febr. 1920 über Balutaðyp . ) . Will ein übung des BI. auf 12 neue A. ſtellt alſo der Vor

Bypol . die Zwecke einer & Münzel. oder einer Wertfl. inundſhaft einen hohen Gewinn in fichere Ausſicht,

erreichen, ſo geht dies nur ſo, daß er die volle ver- ohne mit einem Rijifo verbunden zu ſein . Die

meintl. Kursdijjerenz innerh . des Rahmens einer göcht : Gründe, die den Bezug der neuen U., als im Interejje

Betrøyp . nach Papiermark von vorneherein unterbringt des Mündeis gelegen erſteinen laſſen , liegen alſo

oder duß er eine Verføyp. für den Nennbetrag der ausſchließlich in den Verhältniſſen der Vormundiyaft.

Forderung in Papiermart errichtet u . daneben eine Daß daneben auch Gründe allgem . Natur mitipe:chen,

Kursdifferenzỹyp. zur Deckung der Kursſchwankungen wie die Geldentwertung, iſt ohne Bedeutung Maß =

beſtellt wird (vgl . ObLG , in BayZR . 1921, 184) . ( Beſchl. gebend iſt, daß hier der vorhandene A. Vejig den

des 3 Sen. v . 30. Sept. 1922, II 76/1922).
Vormund vor die Wahl ſtellt, ob er das Vs. durch

M. Verkauf oder durch den Bezug der neuen A. ausüben

II. ſoll, daß der Verkauf offenbar gegenüber der Aus

übung des BR . unwirtſchaftlich wäre u . den M. um

Zur Auslegung des Begriffs „ beſondere Gründe" einen hohen Betrag dädigen wurde . Das ſind

im S. des $ 1811 BAB . Zu dem Vermögen der ent- Gründe, die ausſchließlich in den Verhältniſſen der

mündigten L. S.gehören mehrere Afrien ( = U .) der Vormundſchaft gelegen ſind. Warum die vormgerichtl .

46. B. F. Dieſe gibt in der nächſten Zeit neue Gen. nur dann ſoli erfolgen durjen, wenn die zur

A. aus, die ſie den Zuhabern der alten U. zum Kurje Uusübung des BR. erforderl. Writtel ſchon bereit

5518
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liegen, iſt nicht erſichtlich . Steinesfalls geht das aus

dem $ 1806 BOB . hervor. Die Beſt., daß der B.

das zum Vermögen des M. gehörige Geld verzinsl.

anzulegen hat, ſoweit es nicht zur Beſtreitung von

Auslagen bereitzuhalten iſt, ſchließt nicht aus, daß

Wertpapiere veräußert werden, die dem M. gehören,

um den Erlös anderweit . verzinsl. anzulegen, wenn

die Verhältniſſe ein derartiges Geſchäft als notwendig

oder nüßlich erſcheinen laſſen. (Beſchl. des ZS, d .

3. Nov. 1922, II Nr. 110/1922) . M.

5633

III .

Ueber ein Erſuchen um Ueberſendung von Utteu

der FrG., die auf Grund eines Gerichtsbeſchlufſee zu

einem Privatflageverfahren beigeſchafft werden ſollen,

entſcheidet nicht das Gericht, ſondern die Juſtizver:

waltungsbehörde. Wegen Beleidigungen, die in einer

Eingabe an ein FideitØer. enthalten waren, iſt Privatkl.

erhoben u . das Hauptverf. eröffnet worden . Auf den

Antrag des Privatfl . hin hat der Vorſißende die Bei

ſhaffung der FideilAtten als Beweismittel beſchloſſen.

Das Erſuchen an das FideitØer. um Ueberſendung

wurde durch Senatsbeſchluß abgelehnt. Die Beſchw .

des Privatki. wurde verworfen. Gründe: Das OiG.

hat angenommen , die die Beiſchaffung der fragl. Aften

verfügende Anordnung habe nicht ausſchließl. den

Zwed , dem Gericht die Kenntnis des Jnhalts der Aften

zu verſchaffen , ſie ſollten vielmehr dem BeſchwF. als

Grundlage u. Beweismittel für ſeine Alage dienen.

Die Aften würden alſo vom AG . im weſentl , nur ver

langt, damit ſie von dem Privatfl . in deſſen Intereſſe

eingeſehen u. in der Hauptverh . verwertet werden .

Da es ſich um Alten der freiw . Gerichtsb. handle,

gelte alſo g 34 FOG. Dem kann nicht beigetreten werden .

FideitSachen find allerdings Angelegenh. der Fro ,

für welche die landesgeſepi. Vorſchr. maßgebend

ſind. Sonach tann gemäßArt. 129 ÀG. BOB. u . 8 34

des FOG. die Einſicht der FideilAften jedem inſoweit

geſtattet werden , als er ein berechtigtes Intereſſe

glaubhaft macht. Dieſe Beſt. bezieht ſich aber nur

auf die Einſicht von Gerichtsaften durch Privat

perſonen, nicht auch auf Erſuchen von Beh . um Ein

jicht oder Ueberſendung von Åften. Die Berbeiſchaffung

der Alten hat freilich der Privatkl. beantragt, weil er

ſie als Beweismittel für ſeine Klage in der õauptverh.

benüßen will. Sie ſollte nicht ſowohl zu dem Zwed

erfolgen, um dem Gericht die Kenntnis ihres Inhalts

zu vermitteln, als im perſönl. Jntereſſe der Parteien.

Aber deswegen iſt nicht auf das Erſuchen des Vorf.

des SchöffenGer. 34 FOG. anzuwenden. Nach 8 426

SIBO. beſtimmt der Vorſigende, welche Perſonen als

Peugen u . Sachverſt. geladen werden ſollen, u . nach

dem auch im Privatflageverf. entſpr. anwend

§ 218 SIPO . ſind Anträge auf Ladung von Zeugen

oder Sachverſt. oder auf Herbeiſchaffung anderer Bes

weismittel zur Hauptverh . bei dem Vorſigenden zu

ſtellen. Ordnet er die Herbeiſchaffung von Beweis

mitteln, 3. B. die Beiſchaffung der Aften einer anderen

Behörde an, ſo hat er ſelbſt für den Vollzug zu ſorgen .

Er handelt aber dabei nicht etwa als ausführendes

Drgan, als Werkzeug der Partei, ſondern im Vollzug

des Gerichtsbeſchluſſes,alſo im Vollzuge der Anordnung

einer öffentl. Behörde. Es handelt ſich alſo hier in

Wirklichteit nicht um ein Erſuchen einer Privatperſon,

ſondern um ein ſolches einer Behörde. Zur Entſcheidung

aber iſt nicht das FideifGer., ſondern die Juſtizver

waltungsbeh. zuſtändig . (Beſchl. d .ZS. 0.21 . Dit. 1922

III Nr. 89/1922). M.

B. Strafſachen.

I.

DieBD. des Reidh & präſidenten (=RBr.) vom 1. Febr.

1922 betr. das Berbot der Arbeitsniederlegung durch

Beamte der Reichseifenbahn iſt rechtegültig. Den Bes

amten ſteht fein Streitrecht zu . Begrin Aufforderu

i. S. der BD. § 1 Abſ. 1 der VD . v . 1. Febr. 1922

lautet : ,Den Beamten (= B.) der Reichsbahn iſt ebenſo

wie allen übrigen B. nach dem geltenden Blechte die

Einſtellung oder Verweigerung der . . . Arbeit ver

boten“ . Abſ. 1 enthält den Kern der BD. Iſt er

gültig, dann iſt auch der übrige Teil der BO. gültig

u . insbeſ. 81 Abſ. 2, durch den mit Strafe bedroht iſt,

wer einen B. der Reichsbahn zur Einſtellung oder

Verweigerung der Arbeit auffordert oder anreizt.Abſ. 1

iſt ſeinem Wortlaut nach nur ein Hinweis auf das nach

dem geltenden BRecht für alle B. , alſo auch für die B.

der Reichsbahn beſtehende Verbot der Einſtellung oder

Verweigerung der Arbeit. Sachlich enthält er ein an

die B. der Reichsbahn gerichtetes, bej . Verbot der

Arbeitsniederlegung. Die VO. v . 1. Febr. 1922 iſt

auf Grund des Art. 48 Abſ. 2 RV. erlaſſen worden.

Danach kann der RPr., wenn im Reiche die öffentl.

Sicherheit u. Ordnung erheblich geſtört oder gefährdet

wird, die zur Wiederherſtellung der öffentl. Ordnung

u . Sicherheit nötigen Maßnahmen treffen ; er darf zu

dieſem Zwede vorübergehend gewiſſe in Art. 48 Abſ. 2

aufgeführte Grundrechte ganz oder zum Teil außer

Kraft ſeßen . Nachdem Wortlaute u. der Entſtehungsge

ſchichte dieſer Beſt. fann der KPr. im Falle der Not

nur die im Art. 48 Abſ. 2 genannten , nicht aber

andere Grundrechte vorübergehend außer Araft ſeßen .

Die im Art. 159 KV. „ für jedermann u . für alle Berufe“

gewährleiſtete Vereinigungsfreiheit ( = BFr.) zur Wah

rung u . Förderung der Arbeits- u . Wirtſchaftsbeding

ungen iſt ein Grundrecht, aber im Art. 48 Abſ. 2 NV. nicht

genannt. Infolgedeſſen kann ſie durch eine Notvo.

nicht angetaſtetwerden . DieVerteidigung macht geltend,

in Art. 159 ſei die VFr. für jedermann u. für alle

Berufe, alſo auch für die B. gewährleiſtet. In der

VFr. ſei die Streitfreiheit ( = StrFr.) enthalten. Der

RÞr. habe daher keinRecht gehabt, durch ſeine NotBD.

den Eiſenbahn B. die Arbeitsniederlegung zu verbieten .

Das iſt unhaltbar. Zunächſt iſt fraglich, ob Art . 159

RV. auch für die B. gilt. Den B. iſt im Art. 130

Abſ.2 RV. die VFr. gewährleiſtet. Es iſt nicht erfind

lich , weshalb ſie ihnen nochmals im Art. 159 garans

tiert worden ſein ſoll. Es fann unerörtert bleiben ,

was hieraus zu folgern iſt (LZ . 1922, 177). Denn die

Behauptung der Verteid . , daß durch Art . 159 das Streit

recht gewährleiſtet ſei , iſt verfehlt. Ihre Meinung,

daß die im Art. 159 gewährleiſtete V Fr. die SiFr. um

faſſe, iſt haltlos. Ein ſolcher Sinn wird dem Worte

VFr. weder im Rechtsleben noch ſonſt beigelegt. (Wird

aus der Entſtehungsgeſch. näher dargelegt). Da in

der RV. auch keine andere Beſt. enthalten iſt, durch

die das Streifrecht als verfmäßiges Grundrecht aner

kannt iſt, hat derRPr. durch die VD. v . 1. Febr. 1922

nicht gegen ein ſeinem Einfluß entzogenes Grundrecht

verſtoßen, er war durch feine Beſt . gehindert, den

EiſenbahnB. die Niederlegung der Arbeit zu verbieten.

Es trifft aber auch die im § 1 Abſ. 1 der VD. ents

haltene Feſtſtellung zu, daß den B. nach dem gelten

den BRechte die Einſtellung oder Verweigerung der

Arbeitverboten iſt. Nach dem Reichs BG . v. 31. März

1873/17. Mai 1907, das gemäß Art . 178 Abſ. 2 RV .

in Kraft geblieben iſt, iſt den Reichs B.die Pflicht ge

wiſſenhafter Amtsführung auferlegt ( § 10) u. die Eins

ſtellung oder Verweigerung der Arbeit verboten (8 14

Abſ. 3) . Ein ReichsB ., der die Arbeit niederlegt oder

verweigert, begeht ein Diszip . -Verg . u. hat die Diszip.

Beſtr. verwirft (8 72 ). Den B. iſt auch durch den Aufruf

des ſog . Rates der Volfsbeauftr. v . 12. Nov. 1918

(ROBI. 1303) das Streifrecht nicht eingeräumt. Allers

6534
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dings iſt dort u . a . verkündet : „Das Vereins- u. Ver

fammlungsrecht unterliegt feiner Beſchränkung, auch

nicht für B. u. Staatsarbeiter “. Allein das Streit.

recht iſt kein notwendiger Beſtandteil des Vereins- u.

Berſammlungsrechts. Es hätte deshalb angeſichts der

Beſt. des RBG . u . der entſpr. Beſt. der BGeſ. der

Länder eines beſ. Ausſpruches bedurft, wenn den B.

das Streifrecht hätte gewährt werden ſollen . Das

Streifrecht iſt auch mit der Rechtsſtellung der B. un

vereinbar. Die B. ſind Diener der Geſamtheit (Art. 130

Abſ. 1 AB. ) . Der Staat bedient ſich ihrer zur Ers

füllung ſeiner Aufgaben : Die Arbeitsniederlegung der

B. fann den Stillſtand der ſtaatl. Tätigkeit, bei längerer

Dauer ſogar die Auflöſung des Staatsweſens zur

Folge haben. Es iſt undenkbar, daß der Staat den

B. das Recht einräumt, ſeinen Beſtand zu gefährden

oder zu vernichten. Ein ſolches Recht fann auch der

ſog. Hat der Volksb. den B. nicht gewährt haben.

Gegen das Streikrecht der B.haben ſich auch die

preuß. Staats Reg. in ihrem Erl . v . 7. Apr. 1919

(Preuß . BerwBI . 1919/1920, 41, 131) u . mehrere Schrift

ſteller erklärt(28.1919,843 , 1922, 177 ; Preuß. Berw Bl.

41 , 87 u. a .).

Die Strs . hat das B Merkmal „ auſfordern“ in

§ 1 Abſ. 2 der BÓ. beſtimmt als eine an einen anderen

gerichtete Kundgebung, welche erkennbar darauf ab

zielt, in dem anderen den Willen zu einer Bandlung

oder Unterlaſſung hervorzurufen ; ſie hat auf ſeiten

des Auffordernden das Bewußtſeinverlangt, daß die

Aufforderung geeignet iſt, dieſen Willen in dem anderen

hervorzurufen , u. daß dieſer Wille in dem anderen

nicht ſchon vor der Aufforderung vorhanden war.

Dieſe Ausführung iſt nicht frei von Irrtum . Es be.

ſteht kein Anhaltspunkt dafür, daß der Begriff „auf

fordern “ in der VD. anderes bedeutet als im StoB.,

insbeſ. im § 49 a. Danach iſt aber die Aufforderung

eine an einen anderen gerichtete Kundgebung, die den

Willen erkennbar macht, von dem anderen ein be

ſtimmtes Lun oder Unterlaſſen zu fordern (NGSI
47, 413) . Es gehört fonach nicht zu den Voraus :

ſegungen der Aufforderung, daß ſie in dem anderen

erſt den Willen zu der Tat hervorruft. Eine Aufforderung

i . S. des Gef. liegt auch vor, wenn der Auffordernde

den von dem anderen gefaßten Entſchluß zur Aus

führung befeſtigen will. Esfommt auch nicht darauf

an, in welche Form die Aufforderung gekleidet iſt;

fie kann auch in der Form eines Rates oder einer

Mitteilung erfolgen . ( Urt. d . II . Strs . v . 2. Nov.

1922, RReg. II 316/1922 ).
Ed.

abgeht (Meyer, Welt W Recht I, 134 ; Handelsgeſ des

Erdballs XII Abt. II, 57) . Dies ändert aber nichts

an der Zuläſſigkeit der von den VorJnſt. nach der zwin:

genden Vorſchr. des KapFIG. ausgeſprochenen Verfader:

klärung. Denn darauf fann es nach dieſem Gef. nicht an

kommen, ob eine ſich äußerlich als W., ſonach als Zah

lungsmittel i . S. des KapFIG. darſtellende Urkunde einen

gültigen W. enthält ; es würde dem Sinn u. Zweď des

Gef. widerſprechen , zu verlangen, daß in jedem ein

gelnen Falle erſt zu prüfen wäre, ob aus einem W.,

einem Sched oder einer Anweiſung Rechte geltend ges

macht werden können. Abgeſ. davon iſt auch ein formell

nichtiger W. ein Zahlungsmittel, wenn es ſämtl . Betei:

ligten als ſolches anſehen ; es iſt dem Bezogenen eines

formell nichtigen W.auch nicht verwehrt, die WSumme

dem WGläubiger zu zahlen . Schließlich wäre bei Nich

tigkeit des W. auch zu prüfen, ob die Urt nach hod.

Rechte nicht wenigſtens eine Zahlungsanweiſung iſt,

die gleichfalls unter § 1 KapFIG. fallen würde. Ade

dieſe Fragen können nicht im Strafverf., ſondern erſt

bei Geltendmachung der Rechte des Meichs aus dem

für verfallen erklärten W. entſchieden werden. Ob

die Verfallerkl. dem Reiche einen Vorteil bringen kann,

iſt ohne Bedeutung für die Frage,welche Zahlungs

mittel gemäß § 15 als verfallen erklärtwerden müſſen .

Wohl fönnen häufig - beſ. bei der Verfallerkl. von

Scheđs – durch Maßnahmen des Ausſtellers bei dem

im Ausland befindl. Bezogenen die Rechte des Reichs

vereitelt werden, das bietet aber feinen Anlaß, die

verbotswidrig zur Verbringung ins Ausland beſtimm

ten Scheds oder Unweiſungen von der Verfallerfl.

auszunehmen. (Urt. v . 6. Nov. 1922. II 328/1922 ) . Ed .
5541
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II.

Zum Kapitalfluchtgefet. Verfallerflärung von Sichts

wechſeln . Auf Grund des Kap FIG . v . 24. Dez. 1920/22.

März 1922 wurde M. verurteilt u. u. a . ein von der „ Bei

taſſe" der Amſterdamſden Bant in Amſterdam auf die

dortige Hauptkaſſe an die Order des M. gezogener

Sichtwechſel (= SW.) über 2500 holländ. Gulden ohne

Giro zugunſten des Reichs für verfallen erklärt. Die
Rev. macht geltend, daß die Ürk.über2500 fl. fein Zah

lungsmittel oder Wechſel (= W .) ſei ; es handle ſich

hier um einen „ traſſiert eigenen “ SW ., der nach deut

ſchem Wiect ungültig ſet, weil Ausſtellungsort u.

Zahlungsort gleich ſeien, fonach kein DiſtanzW.“

vorliege, auch fehle dem W. das Giro des M. Die

Verfallerklärung ſeße aber voraus, daß das Reich die

verfallenen Zahlungsmittel auch verwerten fönne;

das ſei hier ausgeſchloſſen. Die Rev. wurde verwor

fen. Gründe: Nach dem auf den SW . über 2500 fl.

anzuwendenden holl. Wrecht (Art. 100) unterliegt die

Gültigkeit ſchweren Bedenken , weil nach dieſem Recht

nicht nur bei traſſiert-eigenen W., wie gemäß Ärt. 6 der

deutſchen WO ., ſondern bei allen W. eine Verſchiedens

heit des Ausſtellungs- und Zahlungsortes verlangt

wird u. dem SW über 2500 fl dieſe Verſchiedenheit

III.

Nach welchem Gefeße bemißt fich die Strafe, wenn

der Umjatſteuerpflichtige die Steuererklärung verweigert

u. das Finanzamt den Umſat ziffernmäßig feſtjeşt; wie

hoch iſt die niedrigſte Strafe? A. verweigerte die Ab

gabe der Umſakſteuererklärung für 1920 in der Abſicht

der Hinterziehung. Das FinAmt hat mit Beſcheid v .

27. Mai 1921 den Umſaß des A. für 1920 ſchäßungs

weiſe auf 200 000 M und die Steuer auf 3000 M feſts

geſeßt . Unter der Annahme, daß die Strafe, weil der

hinterzogene Betrag nicht feſtſtellbar ſei, nicht nach § 43

ÚSto., ſondern nach § 362 RAbgo . zu bemeſſen ſei,

hat das Bero . den A. zu 1000 M verurteilt. " Es hat

hiebei darauf hingewieſen, daß die Straftat bereits

vollendet war, als 4. noch vor Einleitung des dem

StBeſcheide vorausgegangenen Steuerſchäßungsver

fahrens die Abgabe einer StErklärung endgültig ver
weigert hatte. Die Rev. des StA. verlangt Beſtrafung

aus § 43 des usto . , wonach auf eine Geldſtrafe von

mindeſtens 3000 M hätte erfannt werden ſollen. Der

Reviſion wurde ſtattgegeben . Gründe : Das FinA .

hatte gemäß § 210 RAbg@ . die Beſteuerungsgrundlage

bei dem ablehnenden Verhalten des A. durch Schäßung

feſtgeſtellt u . hiernach die geſchuldete umfaSt. ziffers

mäßig feſtgeſeßt. § 302 Nábgo . iſt hienat nicht an
wendbar. Dieſe Beſt greift nur ein , ſoweit der Betrag

der StVerkürzung oder des StVorteils nicht feſtgeſtellt
werden kann . Hier liegt eine ſolche Feſtſtellung vor.

Auf welchem Wege ſie gewonnen worden iſt, iſt un

erheblich . Wenn die StBeh. das Mindeſtmaß der

StVerkürz. ſicher feſtgeſtellt hat, iſt A. nach 8 359 Abſ. 1

mit der in dem einzelnen Geſeße für die Steuerhinter

ziehung angedrohten Strafe zu beſtrafen, alſo hier aus

§ 43 UStG. Die Ausführung der Strst., daß eine die
Unwendung des § 43 UŠto . rechtfertigende Feſtſtellung

bei Vollendung der Tat noch nicht vorgelegen habe,

geht fehl. Nach $ 210 Abſ. 2 RÅbgo. iſt das Schäßungs

verfahren insb. dann anzuwenden , wenn der StPflichtige

für die Feſtſtellung ausreichende Angaben nicht machen
tann oder will. Jſt das leştere der Fall, ſo dauert

der Vorſaß, die StVerkürzung zu bewirten , auch nach
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der Berweigerung der Abgabe einer Erflärung fort . 241 886–39 000) zu 3013 M. A. trug auf gerichtl.

Es iſt alſo unerheblich , ob die Feſtſtellung nach § 210 Entſch. an ( 8 415 RAbgO.), zugleich erhob ſie Einſpruch

vor oder nach einer ſolchen Erklärung erfolgt iſt . Die gegen den SteuerBeſch. (8 217 RAbgD .) wegen zu hoher

gegenteilige Anſicht würde dazu führen, daß bei Ver- Berechnung des Umſakes. Das Scho. verurteilte dieu.

weigerung einer Erflärung die nach § 359 RAbgD. gem . $$ 35, 43 usto. zur Geldſtr. von 4239 M oder

zunächſt in Betracht kommende Beſtrafung aus dem 85 Tagen Gef. Der Amtsanwalt u. die A. legten im

einſchlägigen Gej . regelmäßig ausgeſchlofion wäre. Sit Strafausſpruch Berufung ein . Die Str. verwarf die

hier danach die Strafe nach 8 359 Abſ. 1 RAbg0 . aus Berufung der A. , hob auf die Berufung des AA . auf u.

§ 43 Abſ. 1 usto . zu bemeſſen, ſo iſt die Feſtſeßung verhängte eine Geldſtr. von 15 370 M oder GefStr.

einer Geldſtr. unter dem einfachen Betrage der hinter: von 153 Tagen u . die Veröffentlichung des Urteils. Die

zogenen St. nicht zuläſſig. Jm § 43 iſt dies zwar Stk. ſtellte feſt, daß die A. einen Umſatz von 141516 M

nicht ausdrüdlich ausgeſprochen, da nur Geldſtr. i J. 1920 gehabt habe, woraus ſich die ÜSt. mit 2122 M

bis zum 20 fachen Betrage der hinterzogenen St. berechne, ſonach bei einer Ust, von 585 M aus dem

angedroht iſt. Im Finanzſtrafrecht entſpricht es von der A angegebenen Umſaß von 39 000 M – 1537 M

jedoch dem Gedanken der Vermiſchung des Straf- (2122—585 ) hinterzogenworden ſeien , u . erachtete den

zweds mit dem SchE., daß die Strafe ſich nach zehnfachen Betrag der hinterzogenen Steuer als ans

dem Betrage bemißt, der veranlagt worden wäre,wenn gemeſſene Strafe. Auf Rev. der A. wurde aufgehoben

der Tatbeſtand nicht eingetreten wäre (Popiß, UStG. u . zurüđverwieſen.

III 1 ca zu § 43, Rheinſtrom , BeſifSto . Anm. 6 zu Gründe: Die A.hat nicht nur wegen des Straf:

$ 76 ). Dieſer Gedanke hat auch in der ReichsStGefeßgeb. beſcheids auf richterl.Entſch. angetragen, ſondern auch

Ausdrud gefunden. So iſt auch in g 68 ErbſchSto. gegen den StBeſch . Einſpruch erhoben ; über ihn hat

v . 10. Sept. 1919 u. in § 76 BefSto . v. 6. Juli 1913 gem . § 218 MAbg0. das FinAmt zu entſcheiden. Daß

der 20 fache Betrag des hinterzogenen Betrages als eine ſolche Entſch. getroffen wurde u . rechtskräftig

Strafgrenze nach oben bezeichnet. Daraus ergibt ſich, iſt, iſt nicht feſtgeſtellt. Vielmehr ſcheint die Strk. den

daß eine Geldſtr., deren Höchſtbetrag nach einem viel- $ 433 RAbg0. außer acht gelaſſen zu haben . Für den

fachen Betrag der hinterzogenen St. zu bemeſſen iſt, Fall, daß eine Verurteilung wegen Steuerhinterj. davon

ſoweit ſich nicht aus dem einzelnen Geſ. etwas anderes abhängt, ob ein Steueranſpruch beſteht oder ob u. in

ergibt, inindeſtens nach dem einfachen Betrage zu bemeſſen welcher Höhe er verkürzt iſt u . über dieſe Fragen keine

iſt. Daß dieſe Auffaſſung insb. auch bei § 43 USIG . Entſcheidung des RFing. vorliegt, dieſe Fragen jedoch

zutrifft, iſt aus § 38 ušto. d . 26. Juli 1918 zu ent- von FinBeh . oder Finger. zu entſcheiden ſind, hat nach

nehmen , welche Beſt. die gleiche Strafandrohung wie $ 433 das Ger. das Strafverf. auszuſeßen, bis hierüber

§ 43 enthält mit dem Beiſaße, daß, wenn der Betrag rechtskräftig entſchieden iſt. Dieſe Vorſchr. gehört nicht

der St. nicht feſtgeſtellt werden kann , Geldſtr. von ausſchließl. als eine „ Rechtsnorm über das Verfahren “

100 m bis 100 000 M eintritt . Es iſt kein Grund er- i . S. des § 380 StPO. dem Gebiete des Prozeßrechts

ſichtlich , aus dem der Geſekg . bei Feſtſtellbarkeit der an, ſondern hat auch ſachl.- rechtl. Jnhalt, inſoferne fie

St. 3 M als niedrigſte Geldſtr. – § 27 StGB. – an- den Strafgerichten nicht nur die Ausſeßung des Ver

drohen , bei Nichtfeſtſtellbarkeit aber als Mindeſtfaß fahrens zur Pflicht macht, ſondern ihnen verbietet, den

100 M beſtimmen wollte . Nach dem Jnhalte der Vorſchr. Tatbeſtand von Steuerhinterziehungen oder Gefähr

erachtete alſo im erſteren Falle der Geſeßg . als zuläſſige dungen ſelbſtändig feſtzuſtellen u .ſie anweiſt, hinſichtlich

Mindeſtſtr. den einfachen Betrag der hinterzogenen St. der äußeren Tatbeſtandsmerkmale die Entſch . der Fin.

Wohl die Rüdſicht darauf, daß durch die nicht aus- Beh . zugrunde zu legen ( f. Bay3R. 1922 Š . 211). Es

drüdl. Hervorhebung des einfachen Betrages als iſt deshalb zu prüfen, ob das Urt. nicht auf irriger

Mindeſtſtr. Mißverſtändniſie entſtehen fönnten, hat Nichtanwendung des § 433 beruhen fonnte. Liegt ein

den Gefeßg. bewogen, in § 58 Notopfo. v . 31. Dez. rechisfr. SteuerBeſch. tatſächlich vor u . würde die Stri.

1919 u . in § 12 StapErtršio . v . 29. März 1920 den unter Verleßung des § 433 RAbg6. — einen Umſak

einfachen Betrag der hinterzogenen St. ausdrücklich zugrunde gelegt haben , der hinter dem des Steuer.

als Mindeſtgeldſtr. zu bezeichnen . Daß damit keine beſcheids zurüđblieb, ſo könnte ſich die A. auf einen

Uenderung der bisherigen Auffaſſung beabſichtigt ſolchen Verſtoß nicht berufen, da nicht ſie durch das

war, geht aus der Begr. zu leßterem Geſ. (Dru « f. 340 Urt. beſchwert wäre, ſondern die Staatsanwalıſchaft

Nr. 1625) hervor. Zu dem als § 12 ohne Aenderung u. die Finanzbehörden ; deshalb hätten dieſe Rev. ein

übernommenen § 17 des Entw . iſt dort bemerkt, daß einlegen müſſen . Es iſt aber mindeſtens zweifelhaft,

die Faſſung der der neueren StGeſ . entſpricht. Mit ob ein rechtskr.Steuer Beſch . vorliegt. Jit der ſeinerzeit

Rückſicht darauf, daß vor dem NotQpfo. ſich in der vom FinAmt erteilte SteuerBeſch. aber noch nicht

neueſten Reſepgeb. keine gleichartige Begrenzung der rechtsfr., dann hätte die Strs , gem . § 433 KAbgo.

Mindeſtſtr. findet, wäre in der Begr . zu dieſem Geſ. das Verfahren bis zur rechtstr. Entſd . der FinBeh.

ein yinweis auf die beabſichtigte Neuerung faum zu oder FinGer. ausſeßen müſſen. (Urt. v . 5. Dit. 1922,

umgehen geweſen u. es würde der Hinweis in der II Nr. 235/1922).
Ed.

Begr. zu dem StapErtršto. der Grundlage entbehren .

Þat alſo das FinAmt den Betrag der Steuerverkürzung

feſtgeſtellt u . fann § 372 RAbg0. deshalb nicht gelten,
ſo iſt die zuläſſige Mindeſtgeldſtr. 3000 M. ( llrt. v .

19. Oft . 1922, II 275/1922). Ed .

Gerichtshoj für Kompetenzkonflikte.

Art. 131 RV, iſt fein unmittelbar wirtender Rechts
IV.

ſatz. Die Vorſchrift im Urt. 7 abj . 2 VerwGý . (Vor

Verfahrett der Gerichte bei Steuerhinterzichungen . eutſmeidnug ) hat er noch nicht bejeitigt. Der Komp.:

In der Umſatzſteuererklärung für 1920 gab die Á . , eine Konfl . iſt von vorneherein inſoweit begründet, als nicht

Gaſtwirtsfrau, den Umſaß auf 39 000 M an . Das Fin.- die Stadtgemeinde P. als ſolche verklagt iſt, ſondern

Amt K. errechnete einen Umſaß von 241 886 M, demnach ihre beiden Beamten St. u. M. Denn Art. 131 RV.

eine Umſafſteuer ( = 11St.) von 3628 M u . erteilte gem . gibt unzweifelhaft, insbeſ. hinſichtl . der Zuläſſigkeit

$ 36 UŠIG . am 5. Juli 1921 einen StBeſcheid auf des Rechiswegs, nur Vorſchr. für Klagen gegen den

3628 11. Das FinAmt erließ am 4. Juli 1921 einen Staat oder die Körperſchaft. Bei Amtspflichtvers

Strafbeſcheid auf eine Geldſtr. von 30 430 M, d . i . leßungen „ in Ausübung“ öffentl . Gewalt haften ja

aus zehnjachen Betrag der hinterzogenen USt. ( 14/0 % i auch nur dieſe nach außen, die Baftung ,in Veran
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laſſung“ der Ausübung ſolcher Gewalt iſt im Art. 131 zweifelhaft, wenn man bei ihnen Ausübung der öffentl.

MV . überhaupt nicht erwähnt; hier fann der Beamte Gewalt annehme. So ſchwierige Materien fönnten nicht

(= B.) perſönlich belangt werden, aber erſt nach Be- | improviſiert werden. Burlage entgegnete, man wolle
obachtung des Art. 7 Abſ . 2VGHO. Jn der Richtung nichts, als daß der Staat ſtatt des B. hafte ; eine Erweis

gegen die Stadtgemeinde hängt die Entſcheidung das terung der Bħaftung liege außerhalb des Antrags.

von ab, ob Art. 131 Abſ. 1 RV. und insbeſ. deſſen Hier ſolle etwas grundſäßlich geregelt, alſo die Sache

3. Saß nur einen Programmpunkt oder nichtſaß für mit einigen lapidaren Säßen gefaßtwerden . Dieſe Ents

die fünftige Geſeks . ohne unmittelb . Ausicaltung der ſtehungsgeſchichte ſpricht deutlich dafür, daß Art. 131

gegenteiligen reichs- und landesrechtl. Vorſchr. ent- Abſ. 1 nur einen Richtfaß enthält. Allerdings drehten

hält (vgl. Art. 13 Abſ. 1 , 178 Abſ. 2 RV . ) oder un- ſich die Beratungen offenſichtlich nur um Saß 1 ; aber

mittelbar wirkendes insbeſ. den § 11 EG . GVG. u. Sag 2 ( Rückgriff) iſt nur ein unſelbſt. Anhängſel zu

den darauf gegründeten Art. 7 A6 . 2 ff VOHO. ſofort Abſ. 1 u. warum gerade Sa 3 (Rechtsweg) ohneSatz 1

aufhebendes Reichsrecht. Entſcheidet man ſich für u. 2 ſofort rüdwirfend ſein ſollte – ſo Delius in 23 .

erſteres, ſo folgt daraus die vorl. Fortgeltung des 1921 ,680 -- iſt auch abgeſehen von ſeiner Faſſung nicht

Art. 7 Abſ. 2 VOHG. bis zur Abänderung durch die einzuſehen . Er beſtimmt nur das Verfahren u. iſt

bayer . Bandesgeſebg.. gleichgültig ob Art . 7 A65.2 mit gegenſtandslos, ſolange der materiellrechtl . S. 1 noch

Art. 131 Abſ. 1 NV. vereinbar iſt. Der Gerð . nicht unmittelbar wirkt. Bätten aber die Antragſteller

hält den Art. 131 Abſ. 1 NV . für einen Nichtſaß ohne dieſe unmittelb . Wirkung desS. 1 gewollt, ſo hätte

unmittelb .Wirkung: Der RegEntwurf (NatVer Drudſ. mindeſtens Burlage dem Abg. Waldſtein flar erwidern

59) enthielt noch feine dem Art . 131 entſpr. Vorſchrift. müſſen, lißterer irre, wenn er eine ſolche unmittelb.

Ecſt zur 2. Leſung tam ein Antrag Auer (Drudi. Wirkung auf die beſtehende Gefeßg. verneine. Der:

Nr. 490 ) auf Einſchaltung eines Art. 128 a lautend: artiges antwortete aber Burlage feineswegs .

„Für Verfehlungen , die von einem B. in Ausführung Der gleichen Anſicht ſind u . a . im Schrifttum

ſeiner Amtstätigkeit begangen werden , haftet die Bez Anſchüß, ÅV . S. 187, 211 ; DVerwGR . Fürſtenau in

hörde oder Körperſchaft, in deren Auftrag der B. tätig JW . 1922, 492 ; Heimer in JW. 1920, 550 u . DNot.

geworden iſt. Die B. haften ihrem Auftraggeber für 3. 1920, 31 ; Oberned ebendort gegen Lüdtfe DIZ.

vorſäßl. oder grobfahrl. Verſchulden. Der ordentl . 1919, 330 u .Düringer JW. 1919, 701 ; 1. a . Friedrichs

Rechtsweg darf nicht ausgeſchloſſen werden . “ Dieſer in 3 W. 1922, 612. In der Rechtſpr . ſtehen auf dem

Antrag wurde zurüdgezogen zugunſten eines Antr. Burs Standpunkt des bloßen Nichtſaßes insbeſ. der Preuß.,

lage-Gröber (Drudi.Nr.511) vom 10. Juli 1919 (alſo der Bayer, u . Bad. Gerħ . F. KompStonfl. (JW. 1922,

während der 2. Deſung) : „Art. 128 a . Verleßt ein B. 612 u. 839 ; 13. 1921, 422 ; BadNpr. 1921, 139 ), das

in Ausübung der ihm anvertrauten öffentl. Gewalt Bayer. Dblc. (Recht 1921 Nr. 1766 ), das Kam

die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amts- mero . (KGBI. 1920, 83 ) u . das DLG Hamburg (13 .

pflicht, ſo trifft die Verantwortlichkeit grundſäßlich das 1921, 70) . A. M. iſt dasRG. (Urt. d. III . ZS. vom

Reich, die Länder, die Gemeinden oder andere Komm . 29. März u . 30. Sept. 1921 ; RGZ. 102, 166, 391) .

Berb. , in deren Dienſt der B. ſteht. Der Rückgriff Es will die Entſtehungsgeſchichte nicht heranziehen,

gegen den B. bleibt vorbehalten . Die nähere Nege- ſondern Bedeutung u. Tragweite des Art. 131 nur

lung liegt der zuſtändigen Geſeßgebung ob . “ Der aus ſeinem Wortlaute u. ſeinem Zuſammenhang mit

Antr. 541 wurde am 17. Juli 1919 zurüdgezogen u . anderen Beſt der RV. u. unſeres geſamten Rechts

gleichzeitig ein gemeinſamer Antr. ( Nr . 590) Burlage: ſyſtems ſchöpfen.

Gröber -faßenſtein eingereicht, der Sache nach lautend : Dem kann der Gerp . nicht folgen. Es war bis

,Art. 128 a . Verlegt ... ( wie bei Antr. Nr . 541 ) ... her unbeſtritten , daß im Zweifel auf die Entſtehungs

den Staat oder die Körperſchaft, in ... (wie bei 541) geſchichte eines Gef. zurücgegangen werden muß. Das

... vorbehalten . Der ordentl. Rechtsweg darf nicht Gegenteil entſpräche keineswegs der Bedeutung der

ausgeſchloſſen werden . Die nähere Regelung uſw .. Volksvertretung u. der Deffentlichkeit u . wörtl. Druck

(wie bei Antr. 541 ) . “ Ein Vergleich der Faſſungen legung ihrer Verhandlungen . Das muß vor allem

ergibt u . a ., daß im Antr. Auer das Wort „ grund: bei dem Staatsgrundgeſeß gelten. Für die Auffaſſung

fäßlich “ u der Vorbehalt näherer Regelung durih die des Art . 131 Abſ. 1 als bloßen Nichtſabes ſpricht ferner

juſt. Geſekg . fehlte, im Antr. Burlage- Gröber aber der Wortlaut, insbef. das Wort „grundſäßlich “. Dieſer

über den Mehtsweg ni 6 : 3 geſagt war . Der Antr . Begriff wird im Art. 10 RV . bei der Aufſtellung von

Auer gab ferner ausdrücklich die zur Haftbarmachung Richtlinien für die Landesgeſeßg . gebraucht u . tehrt

führenden Schuldformen ( Vorjat u grobe Fahrläſiig bei den Grundrechten wieder, z . B. bei Art. 109. Wenn

teit) an u . ließ reinen Zweifel, daß der Rückgriff ſchon nun aber die Schöpfer der Verf. manche Normen nur

fraft ReichsVerfRechts beſtehen ſollte . Die 2. Beiung als Programm- oder Nichtſäße einfügten , ſo läßt fich

des Art. 128 a (iept Art, 131 ) fand am 17. Juli 1922 für einen ſolchen Programm- oder Richtſaß nicht leicht

ſtatt (StenB. 328, 1638 ). Burlage bat um Zuſtim : ein bezeichnenderes Kennwort denken als „ grundfäß

mung. Es folle dem Staate nicht geſtattet ſein , wenn lich “, insbeſ. im Zuſammenhang mit den Art. 10 u.

ein B. Schaden geſtiftet habe, ſich zurückzuziehen u . 11. Die NatVerſ. war ſich offenbar darüber flar, daß

zu ſagen, das gehe ihn nichts an. Dieſe Staatshaf: ſchon die Aufnahme ſolcher Richtfäße u . Programm

tung beſtehe zwar ſchon im Reiche ſowie in Preußen punkte einen Fortſchritt darſtelle und der weitere Aus

u . Bayern ; es ſei aber angeſichts des ſonſtigen ver- bau der Zukunft überlaſſen werden könne .

ſchiedenartigen Rechtszuſtands nicht überflüſſig all- Das No. entnimmt freilich gerade aus dieſer

gem . Grundſäge " feſtzulegen. Eine Erweiterung der Verſchiebung auf die Zukunft nunmehr einen Beweis.

BHaftung ſei nicht beabſichtigt . Der Abg. Waldſtein behelf für die unmittelb. Geltung, weil dem Reiche

führte dagegen aus, er wäre mit Art. 128 a einver: nach Art. 15 RV . feine genügenden Mittel zur Durch

ſtanden, wenn er wirklich nur die anderweitig feſtgelegte führung ſolcher Richtjäße zur Verfügung ſtänden . Dieſer

Þaftung der B. gegenüber dem Geſchädigten dem Beweisführung fann der Gerð . nicht folgen. Sie

Staat als ſtets zahlungsfähigen Gegner auſbürden richtet ſich im Grunde gegen das allerſeits anerkannte

würde. Der Wortlaut ſage aber etwas anderes, nämlich Vorhandenſein von Programm- oder Richtjäßen über

die ſelbſt. reichsrechtl. ħaftbarmachung der B. u. an haupt u . verkennt, daß dem Gefeßg . dieſe Grenzen

ihrer Stelle ( vorbehaltlich des Rückgriffs ) des Staats ſeiner Wirtſamfeit flar vor Augen ſtanden , als er

für Amtspflichtverleßungen u . zw . ohne Ausnahme. ſich in gewiſſen Punkten mit Richtfäßen begnügte. Uus

Insbeſ. werde hier auch der Spruchrichter haftbar den Ueußerungen Burlages ergibt ſich außerdem , daß

gemacht u . künftig der jeßige Ausſchluß der Staats- man gerade dem Antr. 590 feine beſ. Wichtigkeit oder

haftung für die Notare und Telegraphenbeamten Dringlichkeit beigemeſſen hat . Die Druckmittel des

: 19
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noch nicht unmittelbar wirkſamen Richtfaß. (Urt. v .

7. Oft 1922, AK . 85 ) . n .

1

bes vungegrades . einnig

Meichs ſind auch nicht ſo gering ; das erhellt ſchon ,

abgeſ. von Art. 13 KV. , aus ſeiner Befugnis, weitere

Gefeßesmaterien an ſich zu ziehen . Wie übrigens

bereits das Vorhandenſein eines bloßen Verfaſſungs

richtſaßes wirkt, zeigt die Aufhebung des BKonfl. in

Preußen durch das Gef. v . 16. Nov. 1920 (GS . 1921 ,

65 ) u. die Einführung der primären Staatshaftung

in Hamburg durch das Geſ. v. 26. Jan. 1920. Beide

Gef. ergingen vor der erſten Entſch . des RG. zu Art .

131 u. obwohl die höchſten LandesoH . gegen deſſen

ſofortige Gültigkeit entſchieden hatten . Heg. u . Land

tag ſtanden in Preußen offenbar ebenfalls auf dem

lepteren Standpunkt ; denn ſonſt hätten ſie nicht die

anhängigen Verfahren ausnehmen können. In pam

burg hat das DLG. entſchieden, daß demdortigen

Geſ. teine rüďwirkende Kraft zułomme (BanfØ3. 1921

Beil. S. 151 ) ; auch dies iſt nur verſtändlich , wenn

man in Art. 131 lediglich einen Michtſaß geſehen hat.

Jm übrigen haben der preuß. u . der bad . KompGer$ .

auch gegenüber der reichsgerichtl. Begründung an der

Auffaſſung des Art. 131 als bloßen Richtſaßes feſtges

halten (JW. 1922, 612; BadRPr. 1921, 139).

Der Wortlaut bietet weitere Anhaltspunfte. Es

heißt im Abſ. 1 Saß . 3 nicht wie im Art. 129 : „Der

Hechtsweg ſteht offen" , ſondern : „ Der Rechtsweg darf

nicht ausgeſchloſſen werden“ , was auf die Zukunft

deutet u . froß der Stellung am Schluß des Abſ. 1

nur als eine Norm für die AusfCef. nach Abſ. 2 auf

gefaßt werden kann ; denn den Rechtsweg „ ausſchließen “

kann nur das Geſ. Art. 131 tann auch gar nicht ohne

Verwirrung, ia Zerrüttung des ganzen Rechtsſtoffes

ſofort geltendes Recht werden. Es fehlt ihm die Er

als Grundlage der Saftung, ferner die Subſidiarität

bei bloßer Fahrläſſigkeit u . die Ausnahme für den

Spruchrichter, wie ſie im § 839 Abſ. 2, endlich die

Ausnahme bei. Verſäumung eines Rechtmittels, wie

fie in g 839 Abf. 3 BOB. reichsrechtlich geordnet ſind .

Das NO. findet freilich alles dies im Wortlaut des

Art. 131 Abſ. 1 als bereits geltende Einſchränkung

ausgedrüđt (ROZ. 102, 171 ) . Aber dafür bietet dieſer

Wortlaut feinen Anhalt. Sonſt müßte man auch an

nehmen, daß für Länder ohne primäre Staatshaftung

ießt zunächſt reichsrechtlich die Haftung für alle ..

Gattungen eingeführt iſt, mag ſie paſſen oder nicht,

daß das Land darauf angewieſen wäre, durch ein

nachträgl. Geſ. dieſe ihm allenfalls zu weitgehende

Haftung wieder zu beſeitigen. Ein ſolches Vorgehen

wäre weder praktiſch, noch war es bisher üblich. Jm

übrigen iſt auch Abſ. 2 keineswegs klar, wenn man

Abf. 1 als ſofort geltend anſehen will. Eine „ nähere

Segelung“ iſt in zahlreichen Art der Rv. vorgeſehen,

7. B. im Art. 13, 41 , 48, 106, 125, 130, 137 ; darunter

befinden ſich zweifelloſe Richtfäße, z . B. Art. 106 (,, Die

Militärgerichtsbarkeit iſt aufzuheben ...“ ). Hält man

Abſ. 1 für einen ſofort gültigen Rechtsſak. ſo fönnen

auch Bedenken entſtehen, wer im einzelnen Falle für

die AusfGefeßg. zuſtändig iſt. Bisher bemaß ſich die

Zuſtändigkeit darnach, ob es ſich um Reichs- oder

LandesB. handelte . Wäre die Staatshaftung aber

jeßt ſofort gültiges Reichsrecht, fo fönnten Bedenken

gegen die Zuſtändigkeit der Länder entſtehen . Hält

man ſie trotzdem für zuſtändig, ſoweit es ſich um

Landes B. handelt, ſo ergäben ſich weiter Bedenken

hinſichtl. der drohenden Rechtezerſplitterung. Denn

Abſ. 2 des § 839 BGB. (Spruchrichter) iſt keine nähere

AusfVorſchr. zur Staatshaftung, ſondern nur zur B.

Haftung als ſolchen . Art . 131 NV. überträgt aber

nicht die Bħaftung aus 8 839 BOB . im Bereich

der öffentl. Gewalt auf den Staat, ſondern ſet dieſe

aftung ſelbſtändig ohne Verweiſung auf 8 839 BOB.

mit Art . 77 EG . Feſt, gilt alſo - ſei es als Nichtja

oder als Rechtſap — auch für die Spruchrichter. Dieſe

find aber teils Reichs- teils Landes B. Nach alledem

erachtet der Gerø. den Art. 131 NV, nur für einen

Oberlandesgericht München.

Beſchwerde des Berlehrsanwalt8 (= VA .) gegen

Streitwertfeftſepuug (S 12RÁGebD .). Auch der V A.ift RA.

i . S. des § 12. Denn auch er hat ein eigenes Intereſſe

an der Höhe der Wertfeſtſeßung. Die Faſſung des Geſ.

ſteht der erweiternden Auslegung nicht entgegen . Die

weitere Frage, ob die Beſchw . des nicht beim 26. zu=

gelaſſenen vå. dem Anwaltszwang unterliegt, wird in

Rechtſpr. u . Schrifttum faſt einſtimmig verneint u .

zw . deshalb, weil 12 RAGebo. zur näheren Mege

Tung des dem RA . gegebenen BeſchwR . auf die g 567

Abſ. 2, 568 bis 575 XPO . verweiſt, nicht aber auch

wie § 16 Abſ. 2 OKO ., der das BeſchwR. der Par:

teien gegen die Wertfeſtſeßung regelt, daneben auf $ 4

Abſ . 3 GKG. , der beſtimmt, daß eine Beſchw . auch zu

Protokoli des Gerichtsſchr. eingelegt werden kann u.

damit für dieſe Beſchw . im ħinblick auf § 78 Abſ. 2

BPO. den Anwalt zwang ausdrüdlich beſeitigt. ( S. u .

a. RG. in JW, 1889 S. 528 Nr. 5, 1896 S. 584 Nr. 5 ;

1894 S. 514 Nr. 3 ; DLG. Haſiel in DDG. 19, 253 ;

Stuttgart im Recht 1921 Nr . 2027 ; Mittmann, GKG.

§ 16 A. 187) . A. M. iſt, ſoweit erſichtlich, nur das

DLG. Dresden in SächſAnn. 21 , 443, das den § 16

Abf. 2 mit § 4 Abſ. 3 GKG. entſprechend anwendet,

u . Walter - Joachim :Friedländer, HAGebO . § 11 u . 12

A.

finnwidrig ſei u . der Anw. doch auch ſelbſt Partei ſein

fönne u. es undenkbar ſei , daß er als Partei dom

Anwaltszwang befreit ſei, als Anw . aber nicht . Der

Sen. ſchließt ſich im Ergebnis dieſer Anſicht an . Gegen die

Wertfeſtſeßung nach § 16 GKG. kennt das Gef. zwei Arten

von Beſchw ., die der Partei nach § 16 Abſ. 2, die

ſich (wenn man vom Fiskus abſieht) nach der Natur

der Sache im allgem , nur auf eine Minderung des

Wertes richten kann, u . die des NA.'S nach § 12 NAGebO .,

die nur auf Erhöhung gerichtet ſein kann, ſonſt fehlt

es ihm an einem rechtl. Intereſſe. Da auch der BA. ,

ſoweit er im eigenen Intereſſe handelt, nur an einer

Erhöhung des Streitwerts intereſſiert ſein kann, iſt

ſeine Beſchw . nur nach § 12 zu beurteilen (a. A. an

ſcheinend Willenbücher KoſtenfeſtſVerf. § 11, 12 A.6b . ) .

Aus der Tatſache, daß § 16 Abſ. 2 ORG. für die Par

tei ausdrüdlich den Anwaltszwang beſeitigt, darf

als der Standpunkt des Geſ. angeſehen werden , daß

es das Wertfeſtſeßungsverfahren überhaupt nicht für

eine Angelegenheit anſieht, die nach ihrer Natur den

Anwaltszwang forderte. Wenn alſo ſ 12 RUGebO.

den § 4 Abſ. 3 GKG. nicht mitanführt, ſo tut er es

erkennbar nur beherrſcht von der Meinung, daß BeſchwF.

i . S. des § 12 nur der prozeßbevollm . Anw. ſei u.

deshalb die Anführung des § 4 Abſ. 3 GKG. keinen

Zwec habe. Wenn nun aber die Anwendung der

NAGebó . ergibt, daß auf der Grundlage des g 12 auch

Anwälte Beſchw . einzulegen haben, die nicht Prozeß

bevollmächtigte find , ſo iſt trotz der entgegengeſegten

Faſſung erfennbare Meinung des Geſekes, daß auch

ihre Beſchw . dem Anwaltszwang nicht unterliegt . (Beſchl.

des I. ZŠ. vom 25. Sept. 1922, Beſów Reg . Nr. 391/22).
K.5549
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Büderanzeigen

Bloch, W., und Rohr, J. , Das reineAmtsdeutſch.

Gr. 8 °. 280 S. Berlin 1922. (Nichard von Defler )

Grundzahl 25 .

Eine ebenſo unterhaltende als lehrreiche Schrift.

Eine Art neuer Wuſtmann, jedoch ohne deſſen lehr

hafte u . oft verſchrobene Einſeitigkeit. Alles wird an

guten Beiſpielen erörtert u. überall werden Muſter

gegeben , wie man es richtig machen muß . Bef. zwed

mäßig ſind die aufgeführten Beiſpiele im II . Teil. In

dem Beſtreben, die Hauptwortkrankheit zu befäinpfen ,

verfallen die Verfaſſer mitunter in den entgegen
geſeßten Fehler : es werden zu viele Nebenfäße ge

bildet und dadurch entſtehen auch zuweilen kleine

Schachtelungen, die ſich vermeiden ließen . Davon

abgeſehen kann man allen ihren Anweiſungen nur

beiſtimmen. In anziehender Form u . mit berechtigter

Grobheit werden die Auswüchſe der Amtsſprache ab
getan . Die beigefügten Zeichnungen ſind zum Teil

ſehr wohlgelungen, ſo etwa der „lebrſeits beſchriebene

Sulze". von der Pfordten.

Lehmann , 6. , Grundriß der Rechtswiſſenſchaft.

Band i ddig.Teil desBGB. Gr. 8º . 324 S. Berlin 1922,

(Bereinigung wiſſenſchaftl. Berleger) .

Mehr denn je macht ſich in der Not unſerer Zeit

beim akademiſchen Studium ein Bedürfnis nach fury
gefaßten Behrbüchern geltend . Ausgezeichnete Hilfe

mittel dieſer Art bilden die Grundriſſe der Rechts

wiſſenſchaft, die feit Striegsende bei der Vereinigung

wiſſenſchaftlicher Verleger aus der Feder angeſehener

Fachmänner erſchienen ſind. Als 1. Band der vers

dienſtvollen Sammlung liegt bereits in 2. Aufl. der

allg. Teil des BOB. von Ⓡ. Lehmann vor. Auf dem

knappen Raum von 307 Seiten wird eine vorzügliche,

dem Faſſungsvermögen des Anfängers angepaßte u.

durch treffliche Beiſpiele unterſtüßte Darſtellung der

allg . Lehren des bürgerl. Mechtes geboten, die auch

die Rechtſprechung des Reichsgerichts in gebührender

Weiſe heranzieht. Bei der Anordnung des Stoffes geht

der Verfaſſer eigene Wege; ſo wird das Perſonenrecht

am Schluſſe der Darſtellung behandelt, was wohl

nicht allſeits Zuſtimmung finden wird. In der neuen

Auflage iſt die feit der Staatsumwälzung ergangene,

das Privatrecht berührende Geſeßgebung eingearbeitet.

Das Buch, dem ein verläſſiges Safregiſter beigegeben

iſt, wird unſerer akadem .Jugend ein trefflicher Führer

ihrer Studien ſein ; auch dem praft . Juriſten, der ſich

raſch über einzelne Teilgebiete undRechtsfragen unter

richten will, kann es von Nußen ſein.

Würzburg . Prof. $. Shanz.'

Rollmann, D., Handelsdüngerrecht. Gr. 89.560 S.

Berlin 1922, (Paul Parey) .

Der Titel dieſes Werkes mutet zunächſt etwas ſon :

derbar'an. Bei näherem Zuſehen wird man aber ge

wahr, daß man ein juriſtiſch u . volkswirtſchaftlich ſehr

lehrreiches Sammelwerk vor ſich hat. Man ſieht auch

zu ſeinem Erſtaunen, wie unendlich verwidelt heut

zutage jedes Sondergebiet geworden iſt. Die Zuſammen

ſtellung u.die beigefügten Erläuterungen bieten eine ſehr

nußbare Ueberſicht für den Juriſten , wenn er genötigt

iſt, ſich in die Einzelheiten zu vertiefen , insbeſ. aber

für Landwirtſchaft, 3nduſtrie u. Handelswelt .

- - f

Warueyer, D., Kommentar zum Bürgerlichen

Gefeßbuch für das Deutſche Meich. 6. Lief.

Gr.-Ler. 232 Š. Tübingen 1922 (3. C. B. Mohr).

Der hier ſchon mehrfach angezeigte Stomm . iſt

ießt bis zu § 604 fortgeſchritten . Die 6. Lieferung

enthält das durch die neuere Entwidelung 8. L. über

holte Miet- und Pachtrecht. Der Verf. hat die ſog .

Üebergangsgeſ. nicht eingearbeitet, ſondern will fie in

einem Sonderband herausgeben. Man kann zweifeln,

ob damit dem Leſer gedient iſt. Denn der Komm.

reift ſehr langſam der Vollendung entgegen , man wird

alſo auf den Sonderband geraume Zeit warten müſſen .

Gerade ießt wäre es aber für die Praxis ſehr er

wünſcht, einmal den ganzen Stoff geſammelt u . im

Zuſammenhang verarbeitet vor ſich zu haben . Dem

Berf. u. dem Verlag iſt freil. kein Vorwurf daraus

zu machen , daß dieſem Bedürfniſſe nicht genügt werden

tonnte. Die Schuld trägt der unglaubl . Zuſtand

unſerer unüberlegtund eilfertig verſchachtelten Maſſen:

geſebgebung. Es wird noch zu einem förml. Zuſam :

menbruch auch in der Rechtspflege kommen .

von der Pfordten .

Struts , Gg. , andausgabe der Vermögensſteuer:

geſeße 1922 mit 2. Nachtrag . 375 S. u. 29S.Gr . 8º .

Berlin 1922 (D , Liebmann .)

Die Ausg . des bewährten Steuerpraktikers nähert

ſich ichon dem Stommentar, nicht nur wegen der Reich

haltigkeit der Anm ., ſondern auch wegen der ſelbſt.

Behandlung des Stoffes. Bei einer neuen Aufl. dürfte

vielleicht ſyſtem . Erläuterung an Stelle einzelner Fuß

noten eben wegen des Umfanges der Anm . empfehlens

wert ſein . P.

Dieffe, W. M., Kommentar zum Reichsmieten

gefeß. Or. 8°, 273 S. Berlin 1922, (0. Biebmann) .

Das RMG, bietet nur den Rahmen für die Ge

ſtaltung der Mietpreiſe wie überhaupt der rechtl. Re

gelung der Mietverhältniſſe. Erſt die Ausf Beſt. der Län

der u . die VO.en der oberſten Landesbeh. u . der Städte

haben die zahlenmäßigen Feſtſeßungen bewirft. So iſt der

Auskunfiſuchende gezwungen, meiſt aus drei Geſeken

u . VO.en ſich die Beſt.herauszuſuchen . Wer ſich in die ge

ſegl. Vorſchr. vertieft, erkennt, daß ohne Erläuterung

die Unflarheiten u . Zweifel. überhaupt nicht zu über
winden ſind . Gerade zur rechten Zeit erſcheint daher

der Komm . von zwei guten Sachfennern : dem Syn

ditus des Berliner Bundes der paus- und Grundbe:

ſigervereine Walther u . dem Direktor dieſes Bundes

Diefte . In dieſem Werfe iſt der geſamte Stoff bei

ſammen ; die AusfBeſt. der wichtigſten Länder ſind abges

druckt u . verarbeitet, und auch Orts VO.en von Berlin,

Köln, Frankfurt a . Main und Leipziy find bereits auf:

genommen. Das Gejez ſelbſt iſt umfaſſend erläutert,
ſo daß der Benuger auf alle Zweifel ſachgemäß

Auskunft erhält.

Friedländer, Tabellen zur Deutſchen Gebühren :
ordnung. 4. Ergänzungsheft. Gr 8º. 17 S. Mun :

chen 1922. (V. W. Müller). Grundzahl Mi. 0,55 .

Tas 4. Erg.b. behandelt mit gewohnter Prompi

heit 11. Zuverläſſigkeit die VO. v . 12. Oft . 1922 ( NOBI.

798 ) u . bringt dazu die neuen Tabellen .
Jena Medisanwalt Dr. Bödcl .

Sydow :Buſch und frank. Zivilprozeßordnung

mit Gerichtsverfaſſungsgeſe ß. 17. Aufl.

Ler. 1195 S. Berlin 1922 (Vereinigung wiſſenſch .

Berleger).

Nach wie vor bietet die Ausg. durch Verwendung

verſchiedenartigen Druces im Terte einen raſchen

Ueberblic über die Entwickelung der gegenwärtigen

Faſſung und daneben durch reichhaltige, knappe An

merkungen das Weſentliche aus Nebengeſehen u . Recht

ſprechung. Sie iſt eines der beſten Hilfsmittel u . wird

bei der gegenwärtigen Teuerung Manthem als Erſatz
für einen Kommentar dienen fönnen . - f
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1. Rastel, W. Nechtsfälle aus dem Arbeits- Henle, B. Mar ! gleich Mart. Or. 8º. 16 S. Gießen

recht. Ør. 89.56 Š. Berlin 1922 (Verlag J. Springer) . 1923 (A. Töpelmann ). Grundzahl 0,25 mal Schlüſſel.

2. Nipperdey. Praktikum des Arbeitsrechts. zahl des Buchhändler-Vereins.

Gr. 8°. 87 Š. Mannheim, Berlin, Leipzig (3. Bens
Die Schrift knüpft an einen Auffaß Roſenfelders in

heimer) .
Sher Jahrb. (71 , 237) an , der für langfriſtige Schuld

Für die Ausbildung des juriſt. Nachwuchſes find verhältniſſe eine geſebg. od . richterl. Regelung auf

bei der Wichtigkeit des Arbeitsrechts Uebungen aus ihm Grundlage der älteren Atur8werttheorie (vgl. 3. B.

unerläßlich . Ich habe bisher den Mangel gedrudter Savigny, ObligR .1, 403 u . Saar in Bay3. 1921 S. 84 )

Rechtsfälle beim Unterricht ſtörend empfunden . Nun fordert. Bedauerlich iſt, daß der Verf. anſcheinend die

liegen 2 Samml. vor u . es iſt ſchwer zu entſcheiden , ganze einſchlägige Literatur über Jnderwerttheorien

welche den Vorzug verdient . Den 100 Fällen bei K. nicht kennt – oder ſich zum mindeſten mit ihr u. ihren

ſtehen 225 bei n . gegenüber, alle ſind dem Leben ent- Gegnern nicht auseinanderſeßt. Wenn man dies für

nommen . Didattiſch hat die Sammlung von K. einen Lehmann, Die Geldentwertung als Geſebgebungspro

kleinen Vorſprung . blem des Privatrechts (Berlin 1922) u . für Geiler's

Münden . Oberſt2GR. Prof. Dr. Silberſchmidt. gleich betitelt. Schrift (Mannheim 1922) vielleicht noch

damit entſchuldigen kann, daß dieſe Schriften erſt nach

Kiſch, W. Deutſches Zivilprozeßrecht. Band 1, Niederſchrift ſeiner Darlegungen erſchienen ſind, ver

2 u . 3. MI. 8º. 120, 154 u. 136 S. 3. Aufl. Berlin fängt dieſe Entſchuldigung nicht im Binblid auf die

1922, Vereinigung wiſſenſchaftl. Verleger . Gedanken Zeilers u . Mügels, die ſchon 1921 veröffent

licht u .in der Fachpreſſeausgiebig erörtertworden
Nachdem die 2. Aufl. ſeit mehreren Jahren er ſind. (Vgl. z. B. JW . 1921 , 1269 ; D33. 1922, 74).

ſchöpft war, erſcheint nunmehr eine neue, die außer So iſt die kleine Schrift bereits bei ihrem Erſcheinen
manchen Verbeſſerungen im einzelnen die wichtigen

überholt, insbeſ. auch deshalb , weil ſie die wirt
mit dem Krieg u. der Aenderung der Staatsform gu- chaitl. Seite des Löſungsproblems nur ungenügend

ſammenhängenden Aenderungen bringt.Sie wird jedem , berüdſichtigt, wenn ſie auch manchen guten Gedanken

der ſich auf gemeinverſtändi. Weiſe über unſer gel- enthält .

tendes ZivDerWeſen unterrichten will, gute Dienſte tun
München RA , Dr. Rudolf Waſſermann.

, u . kann namentl.den Studierenden als Einführung um

deswillen empfohlen werden, weil ſie die einzige (bis

1922 reichende) Geſamtdarſtellung aus neueſter Zeit

iſt, während frühere Darſtellungen teils veraltet, teils
Beſonderer Beachtung empfehlen wir

außerordentlich toſtſpielig geworden ſind. Der ſpröde , folgende Schriften :

ſeiner Eigenart, nach an ſich ſchwer verſtändl. Stoff
Weiðbeder, W., Die Grundſchuld in ihren Be

iſt vermöge vollſtändiger innerer Herrſchaft über den
ziehungen z. perſönl. Forderung. Gr. 8°.

Gegenſtand u . überlegener Darſtellungskunſt glänzend
48 Š. München 1922, (J. Schweißer Verlag ). Grund

gemeiſtert.
zahl 1 .

Friedländer, Dr. H., Rechtsanwalt. Die Untereifen Wölblina, B., Grundfäßede8 Alford vertrags .
Jntereſſen P.

gemeinſchaft als Nechtsform der Stonzern- 2. Aufl. ll. 8º . 60 S. Berlin 1922, (Vereinigung

bildung . Groß 8º. 83 Seiten. Berlin 1921, Indu : wiſſenſchaftl. Verleger).

ſtrieverlag Spaeth & Linde.
Koenige, 8. , Gefeß , betr. die gemeinſamen

Die aus reicher Erfahrung erwachſene Schrift gibt Nechte der Befißer von Schuldverioreis

feſſelnde Einblicewirtſchaftl. u . rechtl.Art. Nechtlich ſind bungen. 2. Aufl. 370 S. fl . 8º. Berlin 1822, (Franz

die behandelten Wirtſchaftserſcheinungen oft ſchwierig Bahlen) .

konſtruktiv zu erfaſſen. Auch zu den ſteuerrechtl. Pro

blemen wird Stellung genommen. Die Schrift dürfte Fiebach, Werner, Vortriegsverträge u . ihre

darum für jeden Juriſten u . Volkswirtſchaftler lehr: A us führung im Jntereſſe de r Feind:

reich , dem juriſt. Praftifer aber, der an einem Intereſſen- mächte. ( 1. Þeft) Zeitſchrift. Berlin 1922,

gemeinſchaftsvertrage mitarbeitet, ein wertvolles Hilfs- (G. Stille) .

mittel ſein .

Jena. Rechtsanwalt Dr. Bödel . Kohlrauſch, E., Gefeß zum Schuß der N epublik.

Ál. 8 ° 18 S. Berlin 1922, (Vereinigung wiſſenſchafti.

Krüger, $. u. Pariſus, A. , Geſellſchaften mit
Verleger) .

beſchränkter Haftung. Syſt. Darſtellung u . Neufamp:Becher, Meichsgefet betr . die Geſells
Kommentar. Gr.- Ler. 8º. 507 S. Berlin 1922, ( Ver

ſchaften m . b .$. 5. - 7 . Aufl. kl. 84. 540 S.

einigung wiſſenſchaftl. Berleger) . Berlin 1922, (Carl ħeymann) .

Dieſer ausgezeichnete, allgemein bekannte u . an
erkannte Kom . iſt auch in der neuen Aufl. wieder ganz

Pohl , H., u. 6. Sartorius , Modernes Völkerrecht.

auf den Stand der Gegenwart gebracht. Deſ. erwünſcht
Eine Sammlg. von Quellen u. anderen Urkunden .

iſt wohl für den Praktifer die flare u . ausführliche
kl . 8 ° 563 S. München 1922, ( C. B. Bedliche Berlag

Überſicht über die G. m . b . $ . im Stempel- u . Steuer
buchhandlung).

recht.

Reichsſteuergeſete 1922. Tertausgabe . fl . 8º. 167 S.

München 1922, (C H. Bed'iche Verlagsbuchhandlung).
Trievel V., Quellen ſammlung zum Deutſchen

Meichs ſi a ats recht. 3. Aufl . Or . Ler . 357 S.
Stümper, Fr. , Reichsmietengele 3. Handausgabe .

Tübingen 1922, J. C. B. Mohr (Paul Siebeđ) .
kl. 8 °. 58 S. München 1922, (C. P. Beck'ſche Ver

Eine vortrefflich geordnete u . ſorgfältig durch lagsbuchhandlung).

gearbeitete Sammlung . Sie kann nicht nur dem

Studenten ſondern auch der Praris nur empfohlen
Verantwortl. Herausgeber : Th . von der Pfordten

werden . Rat am oberſten Landesgerichte in München.

Eigentum von J. Schweißer Verlag , München , Berlin und Leipzig .

Druck von Dr. F. P. Datterer & München und Freiſing.
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Der vierte Verbandstag.

1 :

Inhalt : Durchforſchung unterzieht u . , wenn es lösbar erſdeint,

Der vierte Berbandstag. - Trei Gingaben des Bagerijd en praktiſche Vorarbeit für ſeine baldige Löſung leiſtet.

Uvwalteverbandes an dasBayer. Juſtizminiſterium . Möge die Beteiligung der bayeriſchen

Griparung von Rangleitpefen. – Gruppe des Deutiden Verbandsvereine und Kollegen an den

Anwaltvereind für Uuslandörecht. Beratungen der Wichtigkeit des Gegen

ſtandes entſprechen , der alle Anwälte ,

mögen ſie nur an Amtsgerichten oder an

Kollegialgerichten zugelaſſen ſein , in

gleicher Weiſe angeht.

Die diesjährige Tagung des bayeriſchen Anwalts Ein zweites & auptthema für die diesjährigen
verbandes wird am

Verhandlungen des Berbandstages foll lauten : Die

Samstag, den 8. und Sonntag den 9. Juli in München Anwaltſchaft und das Steuerrecht. Zur

ſtatifinden. Näheres wird noch befannt gegeben. Berichterſtattung werden namhafte Steuerſpezialiſten

Auf der Tagesordnung ſtehen zwei wichtige Gegen herangezogen werden. Es wird ſich bei dieſem Gegen

ſtände : zunächſt die im vorigen Jahre einleitend be
ftande nicht nur um die Stellung des Anwalts zu der

beſprochene Frage der Wiſſenſchaft u. Þraris des Steuerrechts, um ſeine

Benfion $ verſicherung der Rechtsanwälte.
Stellung zu den Finanzgerichten u . Finanzbehörden,

ſondern auch um die für uns ſo wichtige Frage der

Belanntlich wurde zur Bearbeitung dieſes Pro- Beſteuerung der Anwälte handeln .

blems, das eine Lebensfrage der deutſchen Ob noch ein weiteres ſtandesrechtliches Thema

Anwaltſchaft bildet, ein aus fünf Nürnberger auf die Tagesordnung gereßt werden wird, ſteht dahin .
Kollegen beſtehender Ausſchuß eingefeßt. Dieſer Aug. Einſtweilen bitten wir die Verbandsvereine icon

ſchuß hat eine außerordentlich umfaſſende , mühevolle jeßt Borſorge zu treffen , daß fie möglichſt vollzählig

Tätigkeit entfaltet . Er hat durch einen Vertreter in beim Verbandstagevertreten werden u . durch Entſendung

der Sißung des Hauptausſchuſſes vom 22. Januar 1922 einer genügenden Zahl von Vertretern ihr Stimmrecht

vorläufigen Bericht erſtatten laſſen , worauf dieſe die voll auszuüben in der Lage find.

Richtlinien formulierte, die nach ſeiner Anſicht für die

weitere Tätigkeit des Nürnberger Ausſchuſſes maß

gebend ſein ſollten . Dieſe Richtlinien ſind folgende:

1. Die PenſVerf. fann zweđmäßigerweiſe nur

eine Einrichtung für das ganze Reich werden .

Sie muß Zwangs . werden .

4. Es empfiehlt ſich der Anſchluß an eine beſiehende

Kaſſe, u . zw. an die Hallenſer Kaſſe. A. Givgabe vom 10. November 1921 zum Gutwurf

5. Zugrunde zu legen iſt der Verſicherung eine einer Sd lidhtungkordnung.

Einteilung in Einkommensklaſſen . Jeder Klaſſe entſpricht Der dem Reichsrat vorgelegte Entwurf einer

ein beſtimmter, eventuell ein (nach Alter uſw.) abges Schlichtungsordnung ſieht in $ 73 den Ausſchluß der

ſtufter Jahresbeitrag u . eine beſtimmte Rente. Jeder Hechisanwälte, ſoweit ſie ſich nicht in den dort bezeichs

Anwalt muß mindeſtens den Beitrag der unterſten neten , regelmäßig abhängigen Stellungen befinden ,

Klaſie leiſten , darf ſich aber auch eine höhere Klaſſe für alle Inſtanzen , mit Ausnahme des nicht ſehr bes

auswählen . Das wirkliche Einkommen des einzelnen deutungsvollen Ginſpruchlverfahrens vor (&$ 94,97, 107 ) .

ſpielt teine Rolle, braucht alſo auch in feiner Weiſe Namens der bayeriſchen Anwaltſchaft bitte ich

angegeben zu werden . Die Ermittelung des zur Er : die bayeriſche Staatsregierung gegen dieſe Einſchräns

zielung annehmbarer Renten notwendigen Mindeſt- lung der Berufstätigkeit unſeres Standes mit aller

beitrags iſt eine Hauptaufgabe der Kommiſſion . Entſchiedenheit einzutreten und die Annahme der ent.

6. Die Frage der Abwälzbarkeit der Prämien, für ſprechenden Stellen des Entwurfs zu verhindern . Zur

die verſchiedene Borſchläge vorlagen, iſt zu prüfen. Begründung darf ich auf die mehrfachen Eingaben

An der Hand dieſer Richtlinien wird der Nürn- des Deutſchen Anwaltvereins an die Heichsregierung,

berger Ausſchuß bis längſtens 15. Mai 1922 dem ferner auf die von dieſem Verein herausgegebene

Hauptausſchuß des Verbandes eine Dentichrift ein : Drudſchrift der Rechtsanwälte Dr. Hahnemann u . Baum

reichen, die rechtzeitig vor dem Verbandstag zur Ver- „Arbeitsgerichsgeſetz u. Schlichtungsordnung“ , zum

öffentlichung gelangt. Sie wird die Grundlage unſerer Teil auch aufdie Eingabe des Bayer . Anwaltsverbands

Verhandlungen auf der diesjährigen Tagung bilden ; an das Bayer. Juſtizminiſterium vom 17. November

dieſe dienen ihrerſeits der Vorbereitung von Bedlüffen, 1920 Bezug nehmen, welch legtere laut Entſchl.

die leßten Endes der deutſche Anwaltsverein Nr. 74 690 die Zuſtimmung der bayer . Zuſtizverwaltung

zu faſſen haben wird . Die bayeriſche Anwaltſchaft gefunden hat.

hat von jeher wirtſchaftlich am ſchwerſten zu kämpfen Neue Geſichtspunkte laſſen ſich den früher anges

gehabt. Es erſcheint daher nur naturgemäß, daß auch führten laum mehr hinzufügen . Noch weniger aber

die eminent wiriſchaftliche Zukunftsfrage der Penſions- iſt jemals eine Widerlegung der ſchweren Bedenken

verſicherung neuerdings zuerſt in Bayern in Fluß erfolgt, die gegen den beabſichtigten Ausſchluß der

gekommen iſt. Die bayeriſche Anwalıſchaft vermag Anwälte vorgebracht wurden. Die bayeriſche Staats

ſie nicht allein u . von ſich aus zu löſen . Aber ſie tann regierung hat ſchon oft nicht nur durch Worte,

fich der deutſchen Geſamtanwaltſchaft nüßlich erweiſen , ſondern auch durch Daten ihren Willen bekundet,

indem ſie das Problem einer gründlichen Prüfung u. dem Bolle und dem Staate einen hochſtehenden Anwalts

Drei Gingaben des Bayeriſden Anwalts:

3. es bedari alſo einer reiche gejerlichen Regelung: verbandes an das Kayer. Zuſtizminiſterium.

a
e
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ſtand zu erhalten . Sie weiß, daß mit der Anwalts Das Publitum hat begreiflicherweiſe für dieſe, dem

ſchaft auch die Mechtepflege ſteht und fällt. Wenn jeft modernenMechtsempfinden darf widerſprechenden Zus

bei den Schlichtungsbehörden die Anwälte geſeblich ſtände fein Verſtändnis . Bertlagt man ein noch ſo

ausgeſchloſſen werden, fo bedeutet das ohne Zweifel i großes & infinſtitutoderInduſtrieunternehmen, ſo kannB

- auch ganz abgeſehen von den wirtſchaftlichen Folgen die Klage rechtsgültig dem im Kandelsregiſter ein.

für den Stand den Beginn einer moraliſchen Kata- getragenen gefeßlichen Vertreter zugeſtellt werden und

ſtrophe. Wenn den vom Staate ſelbſt für die Nacht8- Šage der Zentrale tit es dann , das zugeſtellte Schrifts

vertretung auserfehenen , vom Gefeße hiezu berufenen ſtüď derjenigen Stelle guzuleiten , die es zu be

Parteivertretern ein Teil ihres eigeniten W rtungs arbeiten hat. Es iſt nicht zu verſtehen , warum nicht

gebietes verſchloſſen wird, ſo wird damit notwendig in gleicher Weiſe in Fistaliachen verfahren werden

ihr Anſehen im Volte untergraben ; ſie werden von tönnte. Es bedürfte nur der Aufſtellung einer einzigen

Ámts wegen für untauglich ertlärt, ihren Berufaus: Stelle, die neben den gefeßlichen Vertretungen befugt

zuüben . Es iſt nicht anders, wie wenn man den Stichtern wäre, alle Zuſtellungen für den Fistus entgegengus

immer mehr ihr eigentli hes Tätigkeitgebiet vecs nehmen .

ſchließt. Die Siguld, die der Reichsgelesgeber einſt Eine ſolche Hegelung iſt dringend undkann nicht

bei dem Ausſchluß der Unwälte von den 82werbes bis zur Durchführung einer allgemeinen Zivilprozeße

und Kaufmannsgerichten auf ſi h geladen hat jum reform aufgeſchoben werden, denn gerade in der gegen

fchweren Schaden der Rechtspflege und des Voltes wärtigen Uebergangsjeit macht fich das Fehlen einer

follte endlich wieder gut gemacht u, nicht durch neile, ſolchen Bitimmung beſonders bemerkbar.

naturwidrige Einſchräntungen der anwaltſchaftlichen Im Zuſammenhange mit der angedeuteten Neus

Tätigkeit vermehrt werden . Die Folgen einer Ånnahine regelung mißte allerdings eine kurze Neugeſtaltung

der erwähnten Stellen des Entwurfs würden auh der Zuſtändigteitsbeſtimmungen erfolgen .

auf anderen Gebieten - dußerſt verhängnisvolle ſein . Nah § 18 3BO . wird der allgemeine Gerichts

Mit der Degradierung und Schädigung der An valts fland des Fiatu : durch den Sitz derjenigen Behörde

fchaft geht Hand in pand die Degradierung und beſtimmt, welche berufen iſt, den Fiskus in dem Mechts.

Schädigung der Juſtiz. ſtreit zu vertreten. Es empfiehlt ſich nicht, für alle

Wir halten es übrigens auch für geboten, im Gelege Rechtsſtreitigkeiten gegen den Fiskus die Zuſtändigteit

Garantien dafür zu ſchaffen , daß die Vorſigenden der nach dem S ß der Zentralbehörde feſtzuſeßen, welche

Schlichtungsbehörden dornehmlich aus den freiſen als ZuſtellungsbevoUmächtigte benannt werden ſoll .

der ordentlichen Nichter genommen werden. Einmal, Dieſes würdenicht nur eine übergroße Belaſtung der

weil dem deutſchen Hinter die Unparteilichteit in betreffenden Gerichte, ſondern auch eine Unbilligkeit

Fleiſch und Blut übergegangen iſt und er ſi h weniger gegenüber den Anwälten bedeuten , die nicht am Orte

wie jeder andere von irgend welchen Partetitrömungen der Zentralbehörde wohnen . Die Benennung der Zus

beeinfluſſen laſſen wird. Dann aber auh , weil es ſtellungsvertreter braucht alſo auf die 3nſtändigkeit

wünſchenswert iſt, daß zwiſchen den Gerichten und überhaupt keinen Einfluß zu haben . Anderſeits tann

dem großen Wirtungsgebiet der Schlichtungsbehörden auch der beitehende Zuitand in der Zuſtändigkeitsfrage

ein Zuſammenhang hergeſtellt wird , der geeignet iſt, nicht ohne Ergänzung bleiben , denn ſonſt ergeben ſich

die Richter in ſtändiger Berührung mit den ſozialen die oben angedeuteten Shwierigkeiten von neuem bei

Fragen zu halten, denen ſie durch die Ausdehnung der Bcüfung der Zuſtändigkeitsfrage.

der Sondergerichtsbarfeit künſtlich und ohne ihr Ber- Wir ſchlagen daher vor, daß in Ergänzung des

fchulden immer mehr entfremdet werden. beſtehenden Rechtes für alle Alagen gegen den Meichss

oder einen Bandesfi& tus der allgemeine Gerichtsſtand

B. Gingabe v. 19. Dez. 1921 über die Bertretung des des oder eines Klägers die Zuſtändigkeit begründen

Fistus. ' ) fol : eine Ausnahmewäre nur für den Fall zu machen ,

Bei Feſtſtellung derjenigen Behörde, welche zur
in dem die Alage ſich gegen einen Landesfiskus ritet

geſeßlichen Bertretung des Reichs- oder Landesfiskus
und der Kläger nicht ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand

berufen iſt, ergeben ſich in der Praxis häufig außer:
in dieſem Bande hat. Denn es wird ſich dann

ordentliche Schwierigkeiten . Sie haben zur Folge, daß
häufig um ſpezielles Bandesrecht handeln, bezüglich

nicht ſelten wohlbegründete Anſprüche wegen rein for
deſſen es nicht wünſchenswert iſt, daß die Gerichte eines

anderen Landes die Entſcheidung zu fällen haben.
maler Verſtöße zunichte gemacht werden, ohne daß bei

der häufig ganz unüberſichtlichen Rechtslage irgend
Die Neuregelung könnte ſich alſo auf folgende

Säße beſchränten :
jemand ein ernſter Vorwurf trifft.

Jn der leßten Zeit, in der die Gefeße ſich in kaum
I. Das Reich und jedes Band haben binnen eines

erträglicher Weiſe häufen , erſcheint es oft auch dem
Monats nach Erlaß des Gefeßes einer Behörde zu bez

Anwalt geradezu unmöglich, ſich raſch über einſchlägige
nennen , welche befugt iſt, alle Zuſtellungen für

Fragen zu orientieren. So erſcheinen 3. B. neue Staats:
das Meich oder das betr. Band entgegenzunehmen .

Auf den Gerichtsſtand in Rechtsſtreitigkeiten gegen den
verträge zwiſchen dem Heich und den Ländern, durch

welche die Paſſivlegitimation des Fistus in nicht ſehr
betr . Fistus hat vorſtehende Beſtimmung keinen Einfluß.

klarer Form geordnet wird , die Ausführungsvorſchriften
II. Für Rechtsſtreitigkeiten gegen den Fistus des

laſſen lange auf ſich warten , ſie erſcheinen auch häufig
Reichs oder eines Bandes iſt auch das Gericht, bei dem

in allgemein ſchwer zugänglichen Geſekesſammlungen,
der Kläger oder einer der Kläger ſeinen allgemeinen

iſt
Gerichtsſtand hat, zuſtändig. Dies gilt bei Hechts

nicht vorhanden , und es nicht ſelten

vor, daß die Behörden ſelbſt nicht in der Bage find,
Siß in betr . Land liegt.

zuverläſſige Auskunft über die Frage der geſeglichen
Namens des Bayeriſchen Anwaltsverbandes bitte

Bertretung zu geben .
ich das Juſtizminiſterium beim Meiche dahin zu wirten ,

Die Statiſtit ergibt, daß ſehr viele Fälle anwalt
daß baldigſt eine Regelung der gedachten Art in die

ſchaftlicher Haftung gerade wegen Zuſtellung an den
Wege geleitet wird. Dem Deutſchen Anwaltverein geben

unrichtigen geſeblichen Vertreter des Fistus vortommen . wir gleichzeitig übſchrift dieſer Eingabe . Einſtweilen

Bet Forderungspfändungen und bei bevorſtehender Ver:
könnte die bayeriſche Regierung der Sache einen

jährung iſt ein ſolches Verſehen häufig verhängnisvoll
noch größeren Dienſt erweiſen , wenn ſie, ſoweit es

und nicht mehr gut zu machen .
landesrechilich möglich iſt, für Bayern eine Regelung

der Vertretungsbefu inis vornehmen würde. Dies

1) Wir möchten die Kollegen auf die Widtigleit des hier bes fann inſoferne geſchehen, als eine einzige Zentrals
bandelten Gegenſtandes beſonders hinweiſen. i ſtelle 3. B. das Juſtizminiſterium benannt wird, die

eine.Biteratur überenden Betrieben tom het meer moeten ſtreitigkeiten gegen einen Randescentede betur
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ermächtigt ſein ſoll, alle Zuſtellungen für den Fistus

entgegenzunehmen . Daß dieſe Maßnahme auf den

Gerichtsſtand im Brozeß an ſich leinen Einfluß hätte,

ergibt fich aus § 18 BPO. von ſelbſt; denn der

Zuſtellungsbevollmächtigte wäre tein geſeßlicher Vers

treter.

-

C. Gingabe vom 23. Januar 1922 über die Erhöhung

der Bauſdjätze in den Lande @gebührenordnungen.

Die unerwartete, gewaltige Steigerung der Poſt

und Telefongebühren gab dem Deutſchen Anwaltverein

Beranlaſſung, beim Reichsjuſtizminiſterium zu beans

tragen, daß gemäß Art. III des Reichsgeſekes vom

8. Juli 1921 die Seuerungszuſchläge zu den Auslagens

pauſchjäßen von 100 % auf 300 % erhöht werden

mögen . Wir wir erfahren, beabſichtigt das Reichs

juſtizminiſterium dieſem Antrag grundſäßlich ſtattgue

geben, die Erhöhung aber auf 200 % zu beſchränken.

Daß auch in Bayern die gleiche Erhöhung wie

im Meich erforderlich iſt, bedarf keiner beſonderen Be

gründung. Es dürfte ſich empfehlen , die neue bayeriſche

Berordnung gleichzeitig mit der zu erwartenden

Verordnung der Meichsregierung in Kraft treten zu

laſſen , damit entſprechend dem Zwed der BD. vom

12. Ottober 1921 die neuen reichsrechtlichen Tabellen

ohne Unterbrechung auch für das bayeriſche Bandes

recht benüßt werden können. Der Zeitpunkt des Jn

trafttretens der neuenReichsverordnung wird ja dem

bayeriſchen Juſtizminiſterium vor ihrem Erlaß durch

die Beſchlußfaſſung im Meichsrat bekannt werden.

Wir erlauben uns folgende Faſſung ') der neuen

VD. in Vorſchlag zu bringen (die natürlich entſpr.

zu ändern wäre, falls im Reich ſchon jeßt eine größere

Erhöhung als die auf 200% erfolgen ſollte).

Eingiger Artitel :

Die Verordnung vom 12. Oktober 1921 betr . die

Gebühren der Rechtsanwälte nach den Verordnungen

vom 26. März 1902 wird dahin abgeändert, daß es

in Art. 2 Abſ. 2 Saß 3 ſtatt ,, 100 vom Kundert“ von

nun ab , 200 vom Hundert“ heißt.

Dieſe Verordnung tritt mit Wirkung vom .

in Kraft ; fie findet auf vorher erteilte Aufträge

Anwendung, ſoweit nicht die Inſtanz vor dem Tage

des Inkrafttretens beendigt war.

Sollte der þundertſatz der Teuerungszuſchläge zu

den Auslagepauſchſäßen im Reich in Zukunft gemäß

Art. III des Reichsgeſeßes vom 8. Juli 1921 (ROBI.

S. 910) abermals geändert werden, ſo tritt von Wirt

ſamkeit dieſer Aenderung ab der neue reichsgeſeßliche

Hundertſaß an die Stelle des in gegenwärtiger Ver

ordnung feſtgeſepten Teuerungszuſchlages von 200 vom

Hundert. Abſ. 2 albjag 2 gegenwärtiger Verordnung

findet alsdann entſprechende Anwendung.

mindert werden können .') In Norddeutſchland richten

fich die Blideder Kollegen hilfeſuchend nach dem Süden ,

weil man überzeugt iſt, daß unſere Speſen erheblich

geringer feien als die der norddeutſchen Stanzleien u .

weil man die Gründe kennen lernen wid, auf denen

dieſer Unterſchied beruht. Daß im Norden durchſchnitts

lidh wirtlich mit größeren Untoſten gearbeitet wird als

bei uns, wird richtig ſein . Die Gründe ſind nicht ſo

leicht feſtzuſtellen : Fie mögen z . B. darin liegen, daß

im Süden der ſelbſtändige Bürovorſteher faſt völlig

unbelannt iſt u. der Anwalt auch im vorwiegend

techniſchen Betriebe - im Koſten-, Bollſtredungsweſen

uſw. mehr perſönlich mitarbeitet ; daß die Aftens

führung bei uns einewenigerumſtändlicheiſt (fein Altens

heften, bei unwichtigeren Dingen nur ſtenographiſche

Konzepte) ein Syſtem , das freilich auch wieder Nac

teile mit ſich bringt ; und daß überhaupt der Betrieb

im allgemeinen weniger bürokratiſch eingerichtet zu

ſein ſcheint als im Norden. Jn Bayern mag auch

die große Verbreitung der Stenographie, die faſt jeder

Gebildete, auch der Anwalt mit wenigen Ausnahmen,

beherrſcht, zu einer Vereinfachung der Bürotätigteit

beitragen: der RA. kann die Stenogramme ſeiner

Angeſtellten ſelbſt leſen ; er longipiert vielfach Schrift.

fäße eigenhändig in Aurzſchrift uſt .

Allein wie dem auch ſei : es wäre ganz verlehrt

anzunehmen , daß wir in Süddeutſchland an Sparſamkeit

und haushälteriſcherVerwendung unſere Aräfte Muſter

gültiges leiſteten . Auch bei uns liegt noch vieles im

Argen . Die Untoſten des Büros ſtehen vielfach in

gar keinem Berhältnis zu ſeiner Leiſtung und die Ers

fenntnis, daß hier beſſernd eingegriffen werden kann

und eingegriffen werden muß, beginnt erſt jet langſam

i fich zu verbreiten . Wir werden gut tun, uns in dieſer

Beziehung gegenſeitig mit Rat u . Tat zu unterſtüßen.

Wer einen brauchbaren organiſatoriſchen

Voriolag , namentlich einen ſolchen , der

ſich in der Praris bewährt hat, weiß , der

teile ihndem Bayeriſchen Anwaltsverband

mit : Wir werden das Material ſammeln ,

verarbeiten u . belannt geben.

Schon ießt ſoll aber an dieſer Stelle auf einige

Gefichtspunkte hingewieſen werden, die manchem

Kollegen von Nußen ſein können .

1. Von größter Wichtigkeit für den anwaltſchafts

lichen Betrieb iſt der reproduktionstalender.

Nur durch ſeine gewiſſenhafte Führung kann der MA.

vor ſchweren þaftungen bewahrt werden. Die Wichtig

feit des Reproduktionsdienſtes iſt auch allgemein be

fannt. Um nun auf dieſem Gebiete ja nichts zu

verſäumen, wird vielfach namentlich in größeren

Kanzleien - das Reproduktionsweſen als ein eigener

Zweig des Bürodienſtes behandelt; einem eigenen

Ångeſtellten wird die Leitung dieſes Dienſtes als

weſentliche oder einzige Aufgabe anvertraut. Dieſer

Angeſtellte hat den Vormerkungsfalender zu führen ;

an ihn laufen alſo alle diesbezügliche Verfügungen u. die

Alten, bei denen feine ausdrüdlichen Verfügungen

vorliegen ; er hat täglich dem Anwalt einen mehr

oder weniger hohen Berg von vorgemerkten Aften

vorzulegen und dieſe Akten nach Durchſicht durch den

Anwalt nötigenfalls neuerdings vorzumerken. Den

größten Teil dieſer Tätigkeiten (die natürlich in den

einzelnen Kanzleien ießt in der verſchiedenſten Weiſe

in die Erſcheinung treten ) kann man ſich erſparen.

Jeder Schreiber fann die Vormerkung ſelbſt vornehmen.

Der Reproduktionstalender iſt jedem zugänglich . Uns

fängern gebe man beim Diktieren den Vormerkungs

tag ſelbſt an . Nach kurzer Zeit weiß jeder Kanzliſt,

auf wann er die Sache vormerten muß. Oft ſchon

aus dem Inhalt des diftierten Briefes. Jn Zweifelss

fällen gibt man den Vormerkungstag auch Ges

Erſparung von Stanzleiſpeſen.
Die ungeheuere Steigerung aller Kanzleiuntoſten

belaſtet den Anwalt ſchwer. Er kann ſie nicht wie

der Kaufmann beliebig abwälzen , und diepauſchalierte

geſebliche Bergütung iſt jedenfalls für diejenigen, die

hauptſächlich mit kleinen u . mittleren Sachen zu tun

haben, unzureichend. Sie kann auch bei einem Ge:

bührenſyſtem , das ſchematiſch nach dem Streitwert

aufgebaut iſt, nicht ins Ungemeſſene ſteigen , da ſonſt

ein Mißverhältnis zu dem Intereſſe der Partei an

der betreffenden Rechtsſache eintritt, das der Anwalts

ſchaft u . der Rechtspflege nicht nüßlich iſt .

Man hat daher neuerdings begonnen , darüber

nachzudenten, wie ohne Schaden für die Güte der

Berufsausübung die Kanzleiſpeſen der Anwälte vers

1) Von dem Gedanten der Eintauføgenoſſenſchaft u . abulicher

Organiſationen, der vielfach auf Widerſtand ſtößt, wird bier abs
geſeben.

1 ) Die Verordnung vom 11. Febr. 1922 iſt inzwiſchen bekannt.

lich unſerem Vorſblage entſpredend erlaſſen worden u. gleicbzeiig

mit der Reid DD . dom 9. Febr. am 15. Febr. 1922 in Kraft getreten.
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übteren an . Schlimmſtenfalls wird zu früh oder öfters unter den Kollegen des Drtes faſt jedes Poſtporto

vorgemerkt, der Buchhalter gefragt uſw. Dieſer merft erſpart, dazu eine große Anzahl von Briefumſchlägen ,

alle Friſtiachen vor, die ja bei ihm durchlaufen. da in die Schrantfächer alles offen eingelegt werden

Der Anwalt tut gut, bei jeder Friſtſache, die ihm durch kann . Die Einrichtung macht ſich ſchnell bezahlt und

die Hand geht, mindeſtens durch Befragen die Vors iſt auch für mittlere Städte dringend zu empfehlen .

merkung nachjuprüfen . Das alles nimmt viel weniger 4. Die Klienten wenden ſich an den Anwalt auf

Zeit in Anſpruch , als wenn der Alt immer erſt einem Grund perſönlichen Vertrauens. Sie erwarten daher,

eigenen Angeſtellten zugeleitet werden muß. Auch daß er ſich ihrer Sachen auch perſönlich annimmt oder

hat leßteres zur Folge, daß der Akt, ſtatt im Fach zu doch ihre Behandlung überwacht. Deshalb ſollte jeder

liegen , bei den Angeſtellten herumwandert, u . wenn MA. bedacht darauf ſein , daß er ſich nicht mehr Berufs

man ihn braucht, ſchwerer gefunden wird. arbeit auflade, als er ſelbſt zu bewältigen oder doch

Die Bauptſache aber iſt folgendes : ein großer mindeſtens ſelbſt zu leiten vermag. Daß viele Aanza

Teil der Vormerkungen wird erfahrungsgemäß bis zu leien , um alles , was ihnen an „ vertretbaren " Sachen

dem Tage, an dem ſie im Kalender erſcheinen , gegens zuſtrömt, annehmen zu fönnen, fich bezahlte Hilfs

ſtandslos. Der Schuldner hat bezahlt, die Pfändung arbeiter und ein übergroßes Perſonal halien, iſt häufig

iſt aufgehoben, die dem Gegner geſeßte Friſt ſcheint weder den Intereſſen der Klienten noch den wirtſchafts

zu kurz geweſen zu ſein , der Brief iſt längſt beant- lichen Jntereſſen des betreffenden Unwalis dienlich.

wortet uſw. In allen dieſen Fäden ſtellt die Auf- Hat der RA . durch erfolgreiche Arbeit eine gewiſſe

türmung u. Abtragung der vorgelegten Akten zum Höhe erreicht, ſo wird es ſeinem Unſehen feinen Ab

großen Teile eine ganz vergebliche Arbeit dar. Wenn bruch tun, wenn er ſich im weſentlichen auf Sachen

aber jeder Anwalt täglich die Bormerkungen, die für von größerer Wichtigkeit oder auf ein Spezialgebiet

den nächſten Tag eingetragen ſind, durchſieht, alles beſchränft und andere Sachen den minderbeſchäftigten

Erledigte ſtreicht u . die noch nicht vorlegungsreifen oder jüngeren Stollegen überläßt , zuweilen auch direkt

Einträge ſelbſt auf einen ſpäteren Tag vormerkt, ſo durch Empfehlung überträgt. Wer glaubt Wertvolles

werden von 30 Vormerkungen faum 6 übrig bleiben leiſten zu können , hat auch das Recht ſeine Sträfte für

u . eine mühenolle Tätigkeit wird erſpart werden. Die Wichtiges aufzuſparen . Die große Maſſe von minder

tägliche Durchſicht des Reproduktionskalenders iſt eine wichtigen Sachen, die der Bielbeſchäftigte doch nicht

ganz geringfügige, in wenigen Minuten zu erledigende ſelbſt bewältigen oder dirigieren kann, bringt ihm

im
angeſichts der Gehälter, die er heute an Hilfsarbeiier

Beiſein des Buchhalters geleiſtet werden kann. Sie

hat auch den großen Borteil, daß fie dem Anwalt einen etwas ein . Viele anwaliſchaftliche Großbetriebe würden

ſtändigen Ueberbliæ über die laufenden Geſchäfte ges mit einer freiwilligen Reduzierung ihrer Praxis eine

währt u. daß er weniger abhängig von ſeinem Perſonal ſo ſtarke verminderung ihres „ Apparates“ verbinden

wird , ohne doch dieſer Sache viel Zeit widmen zu können, daß ſie bald die Vorteile eines ſolchen Syſtems

müſſen . Dieſes Syſtem iſt nicht etwa theoretiſch er- erkennen mußten .

dacht, ſondern in jahrelanger Üebung erprobt. Auch das hier Geſagte iſt nicht theoretiſch erdacht,

2. Das Schreibwert läßt ſich nicht beliebig ſondern praktiſch erprobt. Es iſt natürlich nicht

reduzieren. Man kann ſich kurz faſſen , aber an not- überall u . nicht auf alle Verhälıniſſe anwendbar .

wendigen Mitteilungen , an Schriftfäßen, deren Abgabe Aber es mag doch manchen zum Nachdenken anregen .

dem Parteiintereſſe dient, u.Aehnlidem darf nicht ge- Auch hier handelt es ſich um ein Stüd Unfoſten

ſpart werden. Es würden ſich dennoch die Ausgaben erſparung , allerdings um eine ſolche, an der nur ein

bedeutend verringern , wenn nicht ſo vieles Ueberflüſſige Jelne teilnehmen können, die aber zugleich anderen

aus Gewohnheit, Bürokratismus oder Bequemlichkeit Kollegen und legten Endes auch der Klientel zugute

geſchrieben würde. Wenn man heute verhandelt, ſo täme. F.

iſt es in aller Regel zwedlos, dem Korreſpondenzanwalt

zu ſchreiben, es ſei verhandelt worden u . die Ent
Gruppe des Deutſchen Anwaltvereins

ſcheidung werde in 14 Tagen verkündet werden . Es

genügt, wenn man ihm nach Ablauf dieſer Zeit von

der Verhandlung u . der Entſcheidung zugleich Stenntnis

gibt . Wer ein für allemal Müdfragen in ſolchen Fällen Der Vorſtand des Deutſchen Anwultvereins hat

vermeiden will, fann ja ſchon bei der Mandaisbe- in ſeiner Sißung vom 27. November 1921 beſchloſſen ,

ſtätigung mitteilen , daß die Verkündung der Ent innerhalb des Deutſchen Anwaltvereins eine

ſcheidungen regelmäßig ausgeſeßt werde u . daher der beſondere Gruppe für das Recht des Friedens

Verhandlungsbericht immer erſt 2—3 Wochen nach vertrages u. die Auslandsbeziehungen zu bilden,

dem Termin zu erwarten ſei. Mit etwas Umſicht die an den VIII. Ausſchuß angegliedert wird .

fann man hier ſehr vieles erſparen , viel mehr als Die Gruppe kann von ihren Mitgliedern be

mit Formulardruđen , die angeſichts der befannten ſondere Beiträge erheben . ( Nachrichien des

poſtaliſchen Bedenken u . Schwierigkeiten keinen be Deutſchen AV. 1921 , 207; JW . 1922, 337 ).

ſonderen praktiſchen Wert haben . Daß man in ſehr Wie uns mitgeteilt wird, iſt aus Bayern bisher

vielen Fällen den Brief durch die Poſtkarte erſetzen keine einzige Beitrittsmeldung erfolgt. Wir bitten

lann namentlich unter Anwälten , meiſt aber auch unſere Verbandsvereine, die Stollegen

der Partei gegenüber, nötigenfalls ohne nähere Bes a uf die W ich tigkeit der neuen Einrich -

zeichnung der Angelegenheit ( in 3hrer Sache " ) - tung , insbeſondere für alle diejenigen ,

wird immer noch nicht genügend beachtet. welche Jntereſſe für Auslandsange

3. Die Einrichtung von Schrankfächern legenheiten , Ausgleichsſachen , Prozeſſe

hat ſich in großen Städten, beſonders in München, gemiſchten Schiedsgericht 8 -

vorzüglich bewährt. Sie beſteht darin , daß im Ges höfen uſw. haben , nach drüdlichſt a uf

richisgebäude in München im Anwaltszimmer) jeder merkſam zu machen. Daß ein ſolches Intereſſe

RA . , der ſich beteiligen will , ein verſchließbares Fach in Bayern nicht vorhanden ſein ſollte, erſcheint uns

hat, in das man durch einen Spalt Schriftſtücke quegeſchloſſen .

einlegen kann . Die Anwälte laſſen täglich eine oder Die Mitglieder des Deutſchen Anwaltvereins,

zweimal ihre Poſt in dieſe Fächer einlegen u . ihre welche der Gruppe für Auslandsrecht beitreten wollen ,

eigenen Fächer entleeren . Sie tun dies auch vielfach werden gebeten dies der Geſchäftsſtelle des D. AV. ,

ſelbſt, wenn ſie zu oder von Gericht gehen . So wird Beipzig, Schreberſtr. 3, anzuzeigen .

Verlag von J. Schweißer Verlag, München , Berlin und Beipzig .

Drnd von Dr. F. B. Datterer & Cie. , Freiſing und München.

für Auslandsrecht.
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